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Vorbemerkung. 

Angeſichts des bedeutenden MWachsthums der Stadt Dortmund 

und feiner Derwaltung ſowie der damit zufammenhängenden Aus- 

bildung von vorhandenen und Schaffung von neuen Ortsgefehen, 

DPolizei-Derordnungen, Reglements für ftädtifche Anftalten u. ſ. mw. 

machte fih das Bedürfniß geltend, eine Sammlung diefer Be 

fliimmungen vorzunehmen. Diefelbe wird hiermit den Mitgliedern 

der ftädtifchen Dermwaltung und der Bürgerfchaft überreicht. 

Bei der Schwierigkeit, die Grenzen des Stoffes jo zu ziehen, 

daß der Hauptzweck erfüllt wurde, eine vollftändige Überficht des 
in Dortmund geltenden ftädtifchen Dermaltungsrechts zu geben 

konnte im Intereffe der Überfichtlichkeit davon Abftand genommen 

werden, unter Anderm etwa auch fämmtliche für den inneren Der: 

maltungsdienft gegebenen Reglements mit abzudrucken. 

Dagegen wurde es für praktifch erachtet, die für die ftädtifche 

Dermwaltung michtigften und in der Praris am häufigiten zur 

Anwendung gelangenden gejeßlichen Beitimmungen in gedrängten 

Rahmen in die Sammlung aufzunehmen. 

Bei dem außerordentlich rafchen Sortichreiten der Entwicklung 

der ftädtifchen Derhältnifje war es nicht möglich, im Raupttert ſelbſt 

das ganze Material zu bringen, es mußten vielmehr die während 

des Druckes neu entitandenen Derordnungen als NMachträge hinzu: 

gefügt werden. 

Es wird Sorge getragen, daß weiteres für das Bürgerbuch 

geeignetes Material von Seit zu Seit gefammelt und den Beſitzern 

des Bürgerbuchs zum Einfügen in dasjelbe zugänglich gemaht mwird. 

Porimumd, im September 1898. 
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Kurzer Abrig 

Beihichte Dortmunds. 

Die ehemalige, freie Reichsftadt Dortmund kann auf eine taufend- 
jährige Gejchichte zurüdbliden. Zum erjten Male wird der Name 
Throtmenni in einer Urkunde vom 24. Mai 897, 898 oder 899 zu 
datieren erwähnt. Fortan tritt in den Gejchichtserzählungen der Name 
der Stadt als Therotmanni, Trutmannia, Trutmenni, Trutmonta, feit 
1152 als Tremonia, fpäterhin in deutjcher Form als Trotmunde, 
Durtmunde, Dorpmunde vielfach auf. 

Der Ort war urfprünglid ein Reichshof. Derfelbe bejtand aus 
19 größeren, 6 Zweidrittelhöfen, aus Königshofesland, aus einem im 
engeren Sinne jogenannten Königshofe (jet Köln- Mindener Bahnhof 
und Umgegend) und dem Neichswalde. Die 19 größeren Höfe hatten 
ein Arcal von etwa je 25 Dortmunder Morgen, welches in dem 
27,67 Quadratkilometer umfaſſenden Stadtgebiete nach allen Seiten hin ver- 
ftreut lag. Der Neichswald bejtand aus dem Weſter-, Oſter- und Borgholz. 
Die Neichslente hatten das Holzbenugungsreht in dem NeichSwalde, 
jowie das Recht zur Schweinemaft in demjelben. Erit in den 50er 
Jahren diejes Kahrhunderts ijt der Reit des Neichswaldes unter die 
Erben der Neichsleute „die Welterholzbeerbten" aufgetheilt. 

Neben den Meichslenten gab es aber auch Inſaſſen in den 3 
Bauerjchaften, der Oſter-, Wefter- und Borgbauerjchaft, welche größere 
und kleinere Befitungen hatten. Auch waren die Bejiger der 19 und 6 
Reichshöfe zugleich Großgrundbefiger in den Bauterjchaften. 

Bor den benachbarten Neichshöfen Brafel, Elmenhorit, Weithofen 
und anderen zeichnete ſich Dortmund frühzeitig dadurd) aus, daß es 
ein militäriicher Stüßpunft wurde. Sicher bezeugt iſt eine Befeftigung 
für das Jahr 959, wo eine Bejagung vor dem Kaiſer Otto I. fapitulierte. 
Mit einiger Wahrjcheinlichkeit läßt fic die Anlage mit dem Aufenthalt 
des Königs Heinrich I. 928 in Verbindung bringen. Auch ift es ſehr 
wahrſcheinlich, daß dieſe Vefeftigung an der Stelle gelegen hat, die im 
Mittelalter „up der Borg“ heute „auf dem Berge” genannt ift. Die 
Kaiſer nahmen wiederholt ihren Aufenthalt in Dortmund. Noch im 
14. Jahrhundert wird ein Haus am Weftenhellwege als „des Kayſers 
Hus" bezeichnet. Seit Mitte des 10. Jahrhunderts begann Dortmund 
als Handelsplag genannt zu werden. Außer dem föniglichen Markte 
war eine föniglihe Münzjtätte und Bolljtätte hier. Die Straße, die 
von Köln über Dortmund nad Sachen führte, wurde im Jahre 1103 
bereit als eine alte Handelsſtraße bezeichnet. In den nordfranzöfijchen 
Dichtungen der damaligen Zeit jpielt Dortmund eine bedeutende Rolle, 
ein Beweis, wie damals Dortmund bis nad) Flandern und Nordfranfreich 
hin befannt geworden war. 

1 
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Der Handel Dortmunds entwidelte ji) nad) außen hin derart, 
daß die Dortmunder Kaufleute im Gefolge der Kölner Kaufleute und 
in Verbindung mit denjelben auftraten. In London haben diejelben cs 
im 13. und 14. Jahrhundert zu einer ausjchlaggebenden Stellung im 
Stahlhofe gebracht, ja jogar die englichen Könige in Zinsabhängigfeit 
von ſich gebracht, aber aud; nad) Oſten hin über Lübeck nad) Wisby 
und Nomwgorod am Ilmenſee hinaus reichten die Handelsbeziehungen der 
Dortmunder Kaufleute. Im 12. Kahrhundert, 1115 wird eine Neu— 
befejtigung Dortmunds erwähnt. Möglicherweiſe ijt die Stadtbefejtigung 
damals in der jpäteren Ausdehnung angelegt, 

Maßgebend blieben troß der ausgedehnten Handelsbeziehungen nach 
außen Hin für die Stadt die Grumdbefigverhältniffe.. Als zum erjten 
Dial ein Rath auftrat im 13. Jahrhundert, war rathsfähig nur der 
„Burgenjis", der „Erbſaſſe“, der Großgrumdbejiger. Auch der Richter 
wurde aus der Mitte der Grundbefiger gewählt. Der Richter war im 
13. Sahrhundert der Unterrichter des Grafen von Dortmund. Die 
Grafen aus dem Gejchlechte derer von Lindenhorjt waren Befiter eines 
der 19 Königshofe, hatten die Münzhoheit, die Zollgerechtigkeit, die 
Gerichtshoheit vom Neiche erhalten. Docd wußte die Stadt fi all- 
mählic der Hoheit der Grafen zu entziehen, indem fie 1286 ein Drittel 
der Grafenrechte, 1313 ein weiteres Sechstel der Rechte erfaufte, und 
indem fie nad) Ausſterben der Grafenlinie am Anfange des 16. Jahr— 
hunderts alle Grafenrechte durch Belehnung jich übertragen ließ. 

Dies allmähliche Anwachjen der jtädtiichen Bevölkerung bradjte im 
13. Yahrhundert große Veränderungen und Neubauten mit fi. Da— 
mals entjtand das Haus der „großen Gilde", das jeßige alte Rathhaus, 
welches von der großen Gilde als „Gewandſchneiderhaus“ in den unteren 
Räumen benugt wurde. Damals ftand an der Ede der Brüditraße und 
des Djtenhellwegs das „Richthaus“, die „Halla“, derjelben gegenüber 
das Brodhaus, in der Nähe desjelben auf der Brüdjtraße die Fleijch- 
bänfe, auf dem Marfte die Schuhbänfe, dort ebenfall$ das größte der 
Gildenhäufer, das Lohhaus, Damals traten neben der großen Gilde der 
Erbjafien oder der Reinoldsgilde, welche den Weinhandel und den Wand- 
jchnitt inne hatte, die 6 Handwerkergilden der Echufter, Bäder, Fleiſch— 
hauer, Schmiede, Butterleute und Krämer hervor. Syn diefe Zeit fallen 
auch die Bauten der großen Kirchen, der Marien- und Neinoldifirche, 
Die Verwaltung der Stadt ging wohl erjt damals von den Vorjtehern 
der Bauerjchaften an den aus 18 Erbjajjen bejtehenden Nath über. Die 
einzige Steuer, die man außer den Zöllen fannte, war die nad) jedes- 
maligem Bedürfniß ausgejchriebene Grundjteuer des „schotes“, jpäter 
der „Schatz“ genannt. 

Somit war damals Dortmund aus einer föniglichen Stadt zu einer 
Frei und Neichsftadt geworden. Als jolche jchloß fie 1253 mit Münfter, 
Soejt und Lippftadt den erjten wejtfäliichen Städtebund, trat 1295 im 
den Hanſabund ein und übernahm hier im 14. Jahrhundert eine führende 
Stellung in dem wejtfäliicy-preußiichen Drittel der Hanja, jo daß von 
den beiden Alterlenten diejes Drittel$ in Brügge fajt regelmäßig einer 



III 

ein Dortmunder war. Die Stadt wußte ſich dabei Flug den Verſuchen 
ihrer ZTerritorialnachbaren, der Grafen von der Mark und der Erzbijchöfe 
von Köln, fie in, ihrer Selbjtändigfeit zu beeinträchtigen, zu entziehen. 
Seitdem 1300 der Graf von der Marf durch Verpfändung Seitens des 
Neiches den „Reichshof“ Dortmund mit den Einkünften des „Reiches“ 
befommen hatte,wurde er für die Stadt ein unbequemer Nachbar. 1376 gelang 
es der Stadt durd) Kauf von dem Grafen Engelbert III. von der Marf alle 
Achte an den Reichshof im ihren Bejig zu bringen. Freilich fchügte 
dies die Stadt nicht vor einem rechtlofen Angriff, den der Graf von der 
Mark im Bereine mit dem Erzbiichof von Köln unternahm 1388/1389. 

Es glücte den beiden Gegnern zwar nicht die Stadt einzunehmen, 
wohl aber haben ſie durdy die Kojten der Fehde und die Entjchädigungen, 
die die Stadt zu zahlen hatte, diejelbe in die drüdenjten finanziellen 
Berlegenheiten gebracht. Die Stadt fonnte die gemachten Schulden nicht 
zahlen und ftand 1400 vor einem Banferott, der eine DVerfaffungs- 
veränderung zur Folge hatte. In die unteren 6 Rathsſtellen rüdten nun 
die Vertreter der 6 Handwerfergilden ein. Aber auch diefe Verfaſſungs— 
änderung brachte der Stadt feinen Vortheil. Vielmehr datirt jchon von 
der damaligen Zeit an der allmähliche Verfall der Stadt. 

Gegen Ende des 14. Jahrhunderts jcheint die Zahl der Bevölkerung 
Dortmunds etwa jo groß gewejen zu fein, wie die Zahl der heute 
innerhalb der alten Wälle Icbenden Bevölkerung. Wenigftens ergeben 
die Schoßbücher der damaligen Zeit ein derartiges Rejultat. Die Finanz- 
noth der Jahre 1388— 1400 hatte zu der alten Grundjteuer, den „Schoß", 
neue drüdende Steuerverſuche gebracht, indem man den Ertrag des 
Schoßes in der „Puntinge“ mehrmals verjechzigfadhte. Dann folgten 
weitere, drüdende Verzehrsfteuern, die „Acciſe“ auf Wein, Bier, Mahlkorn, 
Saatforn und andere vom Kath verfügte Verbrauchsiteuern. Trotz des 
Steuerdrudes blieb die Lage der Finanzen äußert unzulänglid. Die 
auswärtigen Gläubiger hielten ſich an einzelne Dortmunder, die fie mit 
allen möglichen VBerationen verfolgten. Die weiteren Folgen waren die, 
daß die handeltreibenden Gejchlechter auswanderten, und daß nur die: 
jenigen Mitglieder zurüdblieben, die durch Grundbefig an die Stadt 
gefejlelt waren. Langſam jchied die Stadt aus ihrer führenden Stellung 
in der Hanja aus, die Erträgniffe des Schoſſes gingen langjam und 
allmählich, aber ftetig zurüd. Für die Verwaltung und NRathsfähigfeit 
der oberen 12 Stellen war ſtets der Grundbejig maßgebend gewejen, 
jett wurde das Entjcheidende auch in anderer Beziehung der Grundbejig. 
Die Stadt wurde nad) und nad eine Stadt wejentlid) von Aderbürgern. 
Zwar wurde der Name nad) auswärts viel genannt, al3 die Vehme 
ihren Screden durch Deutjchland verbreitete, ſeitdem Karl IV. durd) 
jeinen Zandfrieden von 1372 und jeitdem Siegismund diefe alten Bauern» 
gerichte gewiffermaßen von Reichsweſen Tegalijirt und neu organtjirt 
“und jeitdem die Behmgerichte, die früher innerhalb der Stadt— 
manern feine Geltung gehabt, in die Stadt ihren Einzug gehalten 
hatten. Aber die maßgebende Stellung der Stadt in Wejtfalen trat doch 
zurüd. In der Soeiter Fehde, wo Dortmund mit dem Erzbiſchof von 

1* 
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Köln gegen die alte Schweiterftadt Soeſt in Fehde lag, erlitten die 
Dortmunder eine empfindliche, unrühmliche Niederlage. Die Losfaufung 
der mehr als 300 Dortmunder gefangenen Bürger bradjten weitere, 
empfindliche Verluſte. Der Nachbarftaat Mark legte ſich immer fejter 
um das Gebiet der Stadt herum, bis jchließlich 1567 die Grenzen genau 
regulirt wurden. Die Stiftung der großen Schule des „Archigymnaſii“ 
1553 brachte neues, geiftiges Leben, die offizielle Einführung der Refor— 
mation 1570 dieje Religion in der Bürgerfchaft faft zur Alleinherrichaft. 

Die Gegenreformation und der aus derjelben hervorgehende 30 jährige 
Krieg brachte der Stadt ſchwere Bedrängniß. Bon 1628—1650 waren 
fat ununterbrochen fremde Garnijonen in der Stadt. Die Bürger 
wurden mißhandelt, für Verwaltung geſchah fait Nichts, die alten Waldungen 
des Reichswaldes wurden jo heruntergewirthichaftet, daß die „Neichsleute” 
1662 ihre alten Rechte an den Wald mit Ausnahme des „hinterften 
Weitenholzes" an die Stadt abtraten; die Stadt ſelbſt war im fteter 
Sorge, wie fie ihre Verpflichtungen als freie Neichsftadt zu den Türfen- 
friegen und Reichskriegen nachkommen jollte. Wiederholt bat fie um 
Neduzirung der von Reichswegen an jie gejtellten Anforderungen. 

Die Verwaltung ruhte damals faft ausiclieglih in den Händen 
weniger Familien. Durd) allmählich entjtandenen Mißbrauch waren die 
Rathsſtellen, wenigſtens die oberen Iebenslängliche geworden, und es waren 
einige, wenige Familien, die ihre Mitglieder zu Juriſten ausbilden ließen 
und die oberen Rathsſtellen für fid) beanſpruchten. Das führte, je länger 
diefer Zuſtand dauerte, deſto michr zu jehr erbitterten Kämpfen zwijchen 
den herrjchenden yamilien, die im Laufe des 18. Jahrhunderts die Stadt 
in Aufregung hielten und Jahrzehnte lang das Reichsgericht beſchäftigten. 
Einfichtige Bürger, wie der ehrenhafte Verfaffer von „Verſuch über die 
Verfaſſung der Kaiferlichen und des Heiligen Römiſchen Reichs freien 
Stadt Dortmund", der Dr. Arnold Mallindrodt, machten gut gemeinte 
Vorjchläge, wie den ftetigen Neibereien vorzubeugen jei, aber das Gemein- 
wejen blieb im Zurüdgehen. Die Verſuche Induſtrien einzuführen, 
jcheiterten, finanzielle Berlegenheiten ſuchte man durch Verkauf ſtädtiſchen 
Grundeigenthums zu bejeitigen, das Zurüdgehen der Bevölkerung durd) 
ein Verbot zu beheben, daß zwei Wohnhäujer nicht zu cinem gemacht 
werden follten, und durch ein Gebot, daß eingejtürzte Wohnhäujer wieder 
aufgebaut werden jollten. Im Jahre 1793 wurden beim Bürgerichag 
740 Häufer als vorhanden angegeben. Nummerirt waren die Käufer 
nicht, eine Zählung der Einwohner hatte nie ftattgefunden. Arnold 
Mallindrodt berechnet damals die Einwohnerzahl der Stadt auf etwa 
4000, „ja faſt höher”, doch hat er feinen anderen Anhalt, als daß er 
auf jedes Haus durchſchnittlich 5 Perſonen rechnet. Als Urſache des 
Berfalls der Neichsjtädte bezeichnet Mallindrodt: Mangel an Gemeingeiit, 
Liebe zum Alten, Schlendrian und ZTrägheit, Mangel an Aufficht, Miß— 
trauen der Bürgerfchaft gegen den Rath, Mangel an genauen Bejtimmungen 
über die Verfafjungen, die rriftionen, die Despotie eines oder einiger 
Weniger, ſchlechte jchläfrige Juſtiz, fchlechtes, unordentliches Rechnungs- 
wejen, schlechte Bolizei- und Armenweſen, Neid und Mißgunſt, Lurus, 
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Die Beſſerung, die Mallinckrodt wünſchte, ſollte nicht von innen 
heraus kommen. Der Zuſammenbruch des deutſchen Reiches brachte die 
Stadt 1802 unter die Herrſchaft des Erbprinzen von Naſſau-Dillenburg 
und damit jeit 1803 unter eine rückſichtsloſe, bureaufratiiche Regierung. 
Bon dem Negierungsfise Fulda aus wurde Alles durch Verordnung ge— 
regelt, ein Stadtbaumeiſter bejtellt, die Stadt durch einen Aegierungsrath 
verwaltet, alles jtädtiiche Vermögen und 2 Klöjter eingezogen, was fid) 
zu Gelde machen ließ, verkauft, Wacht- und Mauerthürme abgebrochen 
und verfauft, das Rechnungsweſen wurde centralijirt, die Bürger liegen 

- alles in dumpfer Theilnahmlofigfeit geduldig über jich ergehen. 
Als nah) der Schladyt von Jena und Auerjtädt 1806 der neue 

oranijche Staat wieder fein Ende nahm, wurde die Stadt zunächſt unter 
die Verwaltung des Generalintendanten Fririon in Münfter gejtellt um 
dann nad) Bildung des neuen Großherzogthung Berg als Provinzialjtadt 
des neugebildeten Nuhrdepartements unter dem großherzoglichen PBräfeften 
von Nomberg zu gerathen. Nad) der Schlacht von Leipzig 1813 erklärte 
der Freiherr von Vinke auf eigene Fauft das ehemalige, märkiſche Gebiet 
als preußifch und nahm furzer Hand aud Dortmund und Corvei für 
Preußen mit in Anſpruch. 

AS die preußische Regierung Kenntniß von den alten Beſitz- und 
Nechtsverhältniffen genommen hatte, wurde die Stadt den Beraubungen 
durch die Nafjausoranijche Regierung gegenüber durd) folgende Kabinetts- 
ordre in ihre alte Befitverhältniffe wenigjtens theilweije wieder eingeiekt, 
welche hier zum Echluffe Plag finden mag, da fie den Ausgangspunkt, 
für die neu beginnende, ftädtiiche Verwaltung bildet: 

„An die Staatsminijter des Innern und der Finanzen von Schud- 
mann und von Klewig.“ 

„In Ihrem gemeinjchaftlichen Berichte vom 9. diefes Monats 
haben Sie darauf angetragen, daß die Stadt Dortmund im Arnsberger 
Negierungsbezirke ihr urjprüngliches, eigenthümliche8 Grundvermögen, 
welches ihr von der vorigen Negierung unter erweislich irrigen Voraus: 
jegungen und ohne allen Rechtsgrund entzogen worden, einſchließlich der 
nußgbaren Gerechtjame zur eigenen Verwaltung und Benugung zurück— 
gegeben werde, um es ihr dadurch möglich zu machen, eine Kämmerei 
zu fonjtituiren und fich als bejtehende Storporation zu behaupten. Dieje 
Maßregel ijt bei den angezeigten Verhältniſſen allerdings nothwendig 
und ein Aft der Gerechtigkeit. Ich genehmige daher, mit Rückſicht auf 
die von Ihnen entwicelten Grundfäße, daß von den jegt mit der 
Domainen- und FForftverwaltung vereinigten Gegenjtänden die unter den 
folgenden Nummern des Ihrem Berichte beigefügten Verzeichniſſes vor- 
fommenden Gegenftände der Stadt Dortmund herausgegeben werden, nämlid): 

Nr. 1. Die Kudelfe Korn-Mühle. 
Nr. 2. Der dazır gehörige Herrenteid). 
Nr. 3 bis 7 einſchließlich. Die noch unverfauften Theile des 

Stadtgraben und des Graspfades an demfelben. 
Nr. 8. Zwei Gartenftüde vor dem Wejtenthore, 
Nr. 9. Die Stadtziegelei am Fredenbaum. 
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Nr. 10. Die jtädtischen Holzungen und Holzberechtigungen, beftehend 
a) aus dem Rathsbuſche, 24 Morgen groß; 
b) aus dem Gräfingholze, 205 Morgen groß; 
c) aus dem ſtädtiſchen Antheile an demWeſtererbenholze (a1 Gabe); 
d) aus 12'/ Gaben in den drei Gemeinheitsholzungen; 
e) aus der Majtberehtigung im Letzteren. 

Nr. 17. Die niedere Kagdgerechtigfeit in der Stadt-Marfung. 
Nr. 24. Ein Canon von jährlich 8 Rthlr., den die Etadt Dortmund 

von der benachbarten Stadt Hoerde für die Mitweide in der 
Dortmunder Feldmark zu erheben hatte. 

Außer diejen Gegenjtänden, deren ungefährer Ertrag auf 488 Rthlr. 
— angeſchlagen iſt, ſoll der Stadt Dortmund verbleiben: 

Nr. 18. Die Miethe von dem Stadthauſe, welches aus ſtädtiſchen 
Mitteln erbaut ijt. 

Nr. 19. Die Thorjperre. 
Nr. 20. Die Beiträge der drei Gemeinheiten zur Verbefjerung. 
Nr. 22, Die Marktitandgelder. 
Nr. 23. Das Stadt-Wage- oder Pflaftergeld, ferner alle übrigen 

jtädtifchen Gebäude als das Rathhaus, die Pförtnerhäufer u. ſ. w. 
Dem Staate dagegen verbleiben: 
1. Alle übrigen, nußbaren Hoheitsrechte, Einkünfte und Gefälle 

aus Steuern, Sporteln, Taren, Straf: und Commijfiong-Gebühren, 
2. Nr. 21. Bas auf der Landes-Kafje haftende Kapital von 

120 Rthl. 3. ©. nebjt den jonjtigen Gilde-Bermögensjtüden. 
3. Die gejammten Befigungen und Revenüen der von Naſſau— 

Dranien aufgehobenen beiden Klöjter in Dortmund, nämlich das 
St. Katharinenflofter und Minoriten » Möndg- Konvent, joweit 
jolche veräußert find. 

4. Der Anſpruch des Staates auf die noch zweifelhaften Gegen— 
ſtände, namentlid): 
a) auf die niedere Jagdgerechtigkeit außer der Stadtfeldmark in 

der fogenannten Grafichaft Dortmund. 
b) auf die mit sub. Nr. 10, 11, 12,13, 14 und 15 des obigen 

Verzeichnifjes vorfommenden Renten und Canons. 
In Abficht diefer Objekte haben Sie nad) den von Ihnen entwidelten 

Grundjägen die weitere Auseinanderjegung vorzubereiten und gebe id) 
Ihnen hiermit anheim, die Arnsbergiiche Negierung noch über die Gründe 
zu hören, weshalb Sie abweichend von Ihren Anfichten das Erbitands- 
fapital von der Eingangs erwähnten Kudelfen » Mühle ebenfalls zu den 
zweifelhaften Gegenjtänden rechnet. 

Ich überlaffe Ihnen, nad) Vorjtehendem überall die weiteren Ver- 
fügungen zu treffen. 

D i » C Berlin, den 22. April 1819. 063. Friedrich Wilpelm.“ 

Mit diefer KRabinetsordre beginnt wieder die jelbftändige, ſtädtiſche 
Bermögensverwaltung, deren Objekte allerdings heute etwas mehr betragen 
als „den ungefähren Ertrag von 484 Thaler". 
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Allgemeine Verwaltung. 

1. Regulativ für die Bejoldung der Beamten der Stadt 
Dortmund. 

Die Gehaltsverhältnifje der ftädtifchen Beamten werden wie folgt 
geregelt: 

81. 

Bis auf Weiteres beträgt das Minimalgehalt einſchließlich des 
Wohnungsgeldzuſchuſſes 

J. des Polizeiinſpektors, des Kämmerei- und Sparkaſſen-Rendanten, 
des Schlachthof-Inſpektors, Stadtgeometers, Stadtingenieurs 3600 Mk. 

Il. der Sekretäre I. Klaſſe (Stadtſekretäre), Kaſſen-Kontroleure, 
der Polizei-Kommiſſare, des Kalkulators, der Bauamts-Aſſiſtenten 2500 ME. 

III. der Sekretäre II. Klaſſe, Regiſtratoren, Kaſſirer des Schlacht— 
hofes, Kaſſirer der Sparkaſſe, Leihhaus-Rendant, Steuer-Erheber, 
Exekutions-Inſpektor 2000 ME. 

IV. der Bureau-Affiftenten, Kaſſengehülfen, Leihhaus-Kontroleur, 
Polizei-Wacdtmeifter (einjchließlich der fogenannten Kleidergelder), Markt: 
und Futtermeiſter des Viehhofes, Stadtgärtner, Bauaufjeher, Brand- 
meilter, Straßenmeifter 1500 ME. 

V. der Bolizeifergeanten, des Forftwärters, der Vollziehungs- 
beamten, Kaffenboten, des Klärmeijters, Schlahthausauffeher 1300 Mk. 

VI. der Kanzliften *), Magiftratsdiener, Schugmänner, des Portiers 
des Schladhthofes 1200 Mi. 

Dienftwohnungen werden dabei mit 10° des Gehalts in An— 
rechnung gebrad)t. 

Bei Einnahmen aus Nebenämtern fann dies gleichfalls geichehen. 
Helm, Säbel und Mantel werden den Eprefutiv- Polizeibeamten 

jeitens der Stadt geliefert und bei Austritt aus dem Amte zurücdgegeben. 
Die Bolizei:Kommiffare, Polizei-Wachtmeifter und Sergeanten 

müffen an der Stelle der Stadt Wohnung nehmen, welche ihnen der 
Oberbürgermeifter anweift, widrigenfall3 fie den in ihrem Gehalte liegenden 
Wohnungsgeldzuſchuß von 10° des Gehalts verlieren. 

7 Die Feitjeßung der Nemuneration für die KHanzleibeamten bleibt 
wie bisher bejonderer Beſchlußfaſſung vorbehalten. 
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82. 

Die Anjtellung jedes diejer Beamten erfolgt ftetS nit dem Minimal— 
gehalt, wenn die Stadtbehörden nicht vor der Anftellung das Gehalt 
anderweitig ausdrücklich feitjegen. 

Nur wenn ein bereits angeitellter Beamter zu einer höheren Stelle 
befördert wird, und das Minimalgehalt diejer Stelle niedriger iſt, als 
jein bisheriges Gehalt, jo tritt er glei in die nächſthöhere Gehaltsitufe 
jeines dermaligen Gehalts. 

83. 

Die Beamten erhalten alle drei Jahre Alterszulagen und zwar die 
Beamten 

ad I. von 300 ME. bis zum Maximalbetrage von 4500 Dit. 
" ll. " 250 " " °’' m 7 " 3790 " 

" II. " 200 rn n " 2 " 3000 " 

" IV. ID) 150 " " " " " 2250 n 

" V. " 100 2 " tr " n 1800 " 

2 VI n 60 n np rn n 2 1500 n 

Das Dienftalter beginnt mit dem Tage der Vereidigung bezw. 
Verpflichtung, die Zulage mit Beginn des BVierteljahrs, im welchem der 
dreijährige Zeitraum vollendet tft. 

Ss 4. 

rede Gehaltszulage Hat zur Vorausjegung, daß die Würdigfeit 
und Dienjttüchtigfeit der betreffenden Beamten jeitens des Magiſtrats 
und der Stadtverordnneten-Verfammlung anerfannt wird. 

Befonders tüchtigen und jtrebjamen Beamten können dagegen aud) 
über dieje Altersjcala hinaus durch Beichluß beider Stadtbehörden noch 
perjönliche Zulagen gewährt werden. 

8b. 

Bezieht ein jest angejtellter Beamter bereits ein höheres Gehalt, 
al3 ihm nach diefem Megulativ zuftehen würde, jo erhält er nur jo lange 
die Zulagen, bis er das höchite regulativmäßige Gehalt geniept. Bezicht 
er zur Seit ein niedrigeres Gehalt, jo rüdt er nad) Maßgabe des $ 3 
allmählich in das regulativmäßige Gehalt bis zu deſſen Marimalbetrag 
ein. Für diejenigen Beamten, welchen nad) den bisherigen Anſtellungs— 
Bedingungen mehr Rechte zuitanden, behält es bei denjelben jein Bewenden. 

$ 6. 

Diejes Negulativ tritt mit dem 1, April 1892 in Kraft. 

87 

Abweichungen von dem Negulativ bedürfen eines ausprüdlichen 
Beichluffes beider Stadtbehörden. 

Dortmund, den 18, November 1891. Der Magiitrat. 
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2. Statut betreffend Regelung der Gehaltsverhältniſſe der 
beſoldeten Magiſtrats-Mitglieder. 

I. 

Für die bejoldeten Magiftrats-Mitglieder wird das Anfangsgehalt 
auf 5500 ME, feitgeitellt; dasjelbe jteigt von drei zu drei Sahren um 
500 ME. bis zu einem Höchſtgehalte von 9000 Mk., jo daß das Hödjit- 
gehalt mit 21 Dienftjahren erreicht wird. 

II. 

Erfolgt nad) Ablauf der erften 12 Dienftjahre ($$ 31, 65 Städte- 
ordnung für die Brovinz Weftfalen vom 19. März 1856) die Wieder: 
wahl nicht, fo tritt die jonft nach 12 Jahren mit dem Ablaufe des legten 
dreijährigen Zeitraums fällige Dienftalterszulage nicht ein, vielmehr wird 
dem dann erwachjenden Penſionsanſpruche das jeither gewährte, nach dem 
Ablauf von 9 Jahren fich ergebende Gehalt zu Grunde gelegt. 

III. 

Der zweite Bürgermeijter (erſte Beigeordnete) erhält neben jeinem 
jonjtigen Gehalte eine perjönliche, nicht penjionsfähige Stellenzulage von 
1000 ME. 

IV. 

Die Gehaltsverhältniffe der zur Zeit im Dienft befindlichen be- 
joldeten Dagijtrats-Mitglieder werden bemejjen nad) dem Beitpunft ihres 
Eintritt in den ftädtifchen Dienft unter Anwendung der unter I be— 
ftimmten Gehaltgleiter. v 

Diejes Statut tritt am 1. April 1895 in Kraft. 

3. Statut betreffend Regelung der Penſionsverhältniſſe der 
jtädtiichen Beamten und der bejoldeten Mitglieder des Magiſtrats. 

81. 
Die ftädtiihen Beamten werden penfionsberechtigt vom Zeitpunkte 

der definitiven Anftelung ohne Unterjchied, ob jie auf Lebenszeit, auf 
Kündigung oder mit Zeitbeftimmung angeftellt find, nad) Maßgabe der 
gejeglichen Beftimmungen, betreffend Penſionirung der unmittelbaren 
Staatsbeamten. (Geſetz vom 27. März 1872 und 31. März 1882.) 

Wird der Beamte in dem Zeitraume von der definitiven Anjtellung 
dis zum vollendeten zehnten Jahre in den Nuheftand verjegt, jo beträgt 
jeine Penſion !°/so jeines jeitherigen Dieniteinfommens. Bei jpäterer 
Verjegung in den Nuhejtand finden die Beitimmungen $ 8 u, f. Geſetzes 
vom 27. März 1872 und 31. März 1882 Anwendung. 

82, 

Die Schuldiener der höheren Lehranſtalten ftädtiichen Patronats 
einjchließlich der höheren Mädchenſchule find ftädtiiche Beamte im Sinne 
S 65, Abjag 2, der Städte-Ordnung. 
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83. 

Den nicht auf Lebenszeit angeſtellten Bürgermeiſtern und den be— 
ſoldeten Mitgliedern des Magiſtrats ſind bei eintretender Dienſtunfähig— 
feit, oder wenn ſie nad) abgelaufener Wahlperiode nicht wieder gewählt 
werden, folgende Penjionen zu gewähren: 

vom Dienjtantritt an bis zum Ablauf des 6. Dienſtjahres 
187 — !/4 des Gehalts; 

vom Ablauf des 6. bis zum Ablauf des 12. Dienftjahres wächſt 
mit jedem begonnenen Dienitjahre die Penſion um jährlich 
’/ra des Gehalts, jo daß fie mit dem abgelaufenen 12. Dienit- 
jahre ji auf "re — !/a des Gehalts jtellt; 

vom Ablaufe des 12. bis zum Ablaufe des 24. Dienitjahres 
wächſt mit jedem begonnenen Dienjtjahre die Penſion um 
jährlich '/ra des Gehalts, jo daß fie mit dem abgelaufenen 
24. Dienjtjahre auf "re —= ?/s des Gehalts id) jtellt. 

Ss 4. 

Sceidet der Beamte freiwillig oder in Folge Kündigung, oder 
zwangsweijer Entlajfung, oder mit dem Ablauf des Zeitraumes feiner 
Anftellung, oder durch den Tod aus dem jtädtiichen Dienjte, jo erlijcht 
der Penſionsanſpruch. 

Im übrigen gelten für die DMagijtrats- Mitglieder die geltenden 
gejeglichen Beitimmungen. 
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Dieſes Statut tritt am 1. April 1893 in Kraft. 

4. Statut für den Krankenverein der jtädt. Beamten u. Lehrer. 
In Dortmund hat fich für die jtädtiihen Beamten, Lehrer, 

Lehrerinnen und Sculdiener eine Kaffe gebildet, welche die Bezeichnung 
„Krankenkaſſe der jtädtiichen Beamten und Lehrer" führt, ihren Sig in 
Dortmund hat, und nach Maßgabe des durch den Generalverjammlungs: 
bejchluß vom 20. September 1890 angenommenen nachfolgenden Statuts 
verwaltet wird. 

81. 
Die Kaſſe hat den Zweck, ihren Mitgliedern, ſowie deren Frauen 

und Kindern ärztliche Hülfe in Krankheitsfällen zu gewähren, den Kindern 
jedoch nur ſo lange ſie wirthſchaftlich unſelbſtſtändig ſind und zu der 
Familie und dem Hausſtande des Vereinsmitgliedes gehören. Ent— 
bindungen und Erkrankungen der Geſchlechtsorgane ſind ausgenommen. 
Auch kann, wenn die Mittel dazu vorhanden ſind, nach dem Ermeſſen 
des Vorſtandes die Bezahlung der Arzneikoſten ganz oder theilweiſe auf 
die Kaſſe übernommen werden. 

82. 

Die Mittel, welche der Kaffe behufs Erreichung der im 8 1 be— 
zeichneten Zwede zur Verfügung itehen, find: 
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. das fich gegenwärtig auf 1132,60 ME. belaufende Kapitalvermögen ; 

. die Beiträge und Strafgelder der Mitglieder und der Stadtgemeinde; 
c. etwaige außerordentliche Einfünfte durd) anderweitige Zuwendungen 

(Geſchenke, Bermächtniffe zc.) 
Die Verwendung diefer Mittel, fowie die Erhebung von Beiträgen 

zu anderen, als den im $ 1 bezeichneten Zweden und insbejondere die 
Vertheilung des Vermögensbeſtandes oder eines Theiles desjelben unter 
die Mitglieder der Kaſſe ijt verboten. 

8 3. 

Mitglied der Kaffe kann jeder jtädtifche Beamte in Dortmund, 
jowie jeder Lehrer oder Lehrerin oder Schuldiener an einer jtädtijchen 
Schule in Dortmund werden, jowie deren Wittwen, falls fie ihren 
Wohnfik in Dortmund haben. 

o® 

84. 

Wer als Mitglied aufgenommen zu werden wünſcht, hat ſich dieſer— 
halb bei dem Vorſtande anzumelden. 

Der Borjtand beſchließt über die Aufnahme; wird die Aufnahme 
verweigert, jo entjcheidet auf etwaige Beſchwerde nad) Anhörung der 
Generalverfammlung der Magiftrat. 

85. 

Die Beſchlußfaſſung der General-Verſammlung erfolgt durch ver— 
deckte mit „Ja“ oder „Nein“ zu beſchreibende Stimmzettel. 

86. 

Jedem durch Vorſtands- oder Generalverſammlungsbeſchluß auf: 
genommenen Mitgliede iſt vom Vorſtande eine entſprechende Mittheilung 
unter Zuſtellung eines Exemplars des Statuts zu machen. 
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Wer aus der Kaffe auszutreten wünſcht, hat dies dem Borftande 
anzuzeigen. Dieje Anzeige muß, wenn der Austretende von der Zahlung 
des nächſten Quartalbeitrags befreit jein will, bis zum Sclufjfe des 
laufenden Quartal8 bewirkt werden. 

S 8, 

Die Mitgliedichaft endet mit dem Tode oder dem Austritt des 
Mitgliedes aus dem ftädtiichen Dienjte beziehungsweile Verbande der 
Schulen oder durch Berziehen von Dortmund. Die Penjionäre bleiben 
zur Mitgliedjchaft berechtigt, jo lange jie in Dortmund wohnen, 

Die Ausſchließung eines Mitgliedes erfolgt durd Schriftliche Mit: 
theilung eines mit abjoluter Stimmenmehrheit gefaßten Bejchluffes. 

A. des Vorjtandes: 

wenn das betreffende Mitglied durch gerichtliches Erkenntniß zum Verluſte 
der bürgerlichen Ehrenrechte rechtskräftig verurtheilt oder länger als zwei 
Monate nach erfolgter Mahnung mit der Zahlung des Eintrittsgeldes 
beziehungsweije des Beitrages im Rückſtande geblieben tt. 
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B. der Generalverjammlung: 
wenn das betreffende Mitglied eine zur jtrafrechtlichen Verfolgung nicht 
geeignete Handlung begangen hat, welche dasjelbe gleichwohl al3 unehren- 
haft oder verächtlich erjcheinen läßt, wenn dasjelbe bei den Verſamm— 
lungen den Anordnungen des Vorſtandes hartnädigen Widerftand ent- 
gegenjegt oder Anitand und Sitte gröblich verlegt. 

Bor der Beihlußfafjung durd) die Generalverfammlung, welche in 
Abwejenheit des Beſchuldigten erfolgt, hat der Borjtand eine fchriftliche 
Aeußerung desjelben zur Sache zu erfordern, welche in der betreffenden 
Sigung vor der Abjtimmung zu verlejen it. 

89, 

Ausgejchiedene und ausgeſchloſſene Mitglieder verlieren jeden Anſpruch 
au das Vermögen der Kaſſe und die Beneficien, welche den Mitgliedern 
aus der legteren nad) dem Statut gewährt werden können. 

g 10, 
Jedes großjährige männliche Mitglied Hat das Recht, an den Ver— 

jammlungen mit Stimmrecht Theil zu nehmen. Das Stimmredt kann 
nur in Perſon ausgeübt werden. 

2:31, 
Jedes verheirathete Mitglied und jeder Wittiver beziehungsmweije 

jede Wittwe mit Familie hat im Voraus vierteljährlich einen Beitrag 
von 3 Mk, jedes umverheirathete oder der Wittwer beziehungsweije die 
Wittwe ohne Familie einen Beitrag von 1,50 ME. zu entrichten. 

8 12, 
Ergibt ji, daß die Einnahmen zur Dedung der Ausgaben nicht 

ausreichen, jo fann von der Generalveriammlung auf den Antrag des 
Vorſtandes eine Erhöhung der im 8 11 normirten Beiträge bis höchſtens 
zur Verdoppelung derjelben durch abjolute Stimmenmehrheit bejchlojjen 
werden. Genügt auch diefe Erhöhung nicht, jo findet eine Herabjegung 
der Unterjtügungen entjprechend den Geldmitteln der Vereinskaſſe auf 
Grund eines in gleicher Weiſe zu faſſenden Beſchluſſes ſtatt. 

8 13, 
Das Vermögen und die Gejchäfte der Kaffe werden durch einen 

nach Vorſchrift diejes Statuts beitellten Vorſtand verwaltet. Derjelbe 
vertritt die Kaffe, jowohl Mitgliedern als Dritten gegenüber, und zwar 
auch in Fällen, in welchen eine Spezialvollmacht erforderlich tft. 

Urkunden, welde die Kaffe vermögensredhtlich verpflichten, find 
unter der Firma der Kaffe von dem Vorfigenden und dem Schriftführer 
zu vollziehen. 

Zur Legitimation diejer VBorftandsmitglieder dient ein Attejt der 
Drtspolizeihehörde, zu welchem Zwede der legteren das Ergebniß der 
Wahlen jedesmal mitzutheilen ift. 
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$ 14. 

Der Borftand bejtcht aus einem Mitgliede des Magijtrats als 
Vorfigenden und vier Mitgliedern, die legteren werden von der General: 
Berfammlung mit abjoluter Stimmenmehrheit auf 4 Jahre gewählt. 
Alle zwei Jahre fcheidet die Hälfte der Mitglieder, welche das erjte Mal 
durd) das Loos beftimmt wird, aus. Iſt die abjolute Stimmenmehrheit 
im erjten Wahlgange nicht erzielt, jo werden diejenigen beiden Mitglieder, 
welche die meiſten Stimmen erhalten haben, auf die engere Wahl gebracht. 
Haben mehr als zwei Mitglieder die meilten Simmen erhalten, fo werden 
die auf die engere Wahl zu bringenden beiden Mitglieder durch das 
vom Borfigenden zu ziehende Loos beftimmt. Ergibt fich bei der engeren 
Wahl Stimmengleichheit, fo entjcheidet das vom Vorfigenden zu ziehende Loos. 

Die Zahl der bei jedem Wahlgange im Wahllofal anwejenden 
Mitglieder ift im Wahlprotofoll genau anzugeben. 

Die nad) dem Ablaufe ihrer Wahlperiode ausjcheidenden Vorſtands— 
mitglieder find wieder wählbar, aber zur Annahme der Wahl während 
eines der abgelaufenen Wahlperiode gleichfommenden Zeitraumes nicht 
verpflichtet. Im Uebrigen iſt jedes großjährige Mitglied gehalten, die 
auf dasjelbe fallende Wahl bei Vermeidung einer zur Kaffe fließenden 
Strafe von 10 ME. anzunehmen. 

Diefelbe Strafe trifft das BVorftandsmitglied, welches vor Ablauf 
der Wahlperiode fein Amt niederlegt, es ſei denn, daß die Niederlegung 
von der General» Berjammlung genehmigt wird. Außergewöhnliche 
Mahlen zum Erfage für die etwa innerhalb der Wahlperiode ausge- 
jchiedenen Vorſtandsmitglieder erfolgen nur für den Reſt der Wahlperiode, 

— 

8 15. 

Der Vorſitzende des Vorſtandes leitet die Verhandlungen des Vor— 
ſtandes ſowie der General-Verſammlung und führt deren Beſchlüſſe aus, 
er beruft den Vorſtand, ſo oft es die Lage der Geſchäfte erfordert, ins— 
beſondere binnen 3 Wochen alsdann, wenn 3 Mitglieder des Vorſtandes 
unter ſchriftlicher Begründung darauf antragen. 

Die bezüglichen Einladungen erfolgen jehriftlic unter Angabe der 
Tagesordnung. 

8 16. 

Der Borftand ift bei Anwejenheit von mindejtens drei Mitgliedern, 
unter denen der Borfitende ſich befinden muß, bejchlußfähig, er regelt 
im Uebrigen jeine Gefchäftsordnung und Gejchäftsvertheilung jelbjtitändig. 

Die Beichlüffe des Vorjtandes werden nah Stimmenmehrheit ge= 
faßt. Bei Stimmengleichheit entjcheidet die Stimme des Vorſitzenden. 

Ueber die Verhandlungen if von dem Schriftführer ein Protokoll 
aufzunehmen, welches von diefem und dem Borfigenden zu vollziehen und 
— gleich den übrigen Schriftftüden des Vereins — vom Schriftführer 
aufzubewahren iſt. 
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817. 

Dem Vorſtande liegt es insbeſondere ob, den Bereinsarzt zu 
wählen und den Engagements-Bertrag mit demjelben abzuſchließen. 

8 18. 
Die Vorftandsmitglieder verwalten ihre Aemter unentgeltlich und 

find verpflichtet, den Vorjtandsfigungen und den Generalverjammlungen 
regelmäßig beizuwohnen, oder ſich in Behinderungsfällen vorher zu 
entſchuldigen. 

819. 

Der Schriftführer beſorgt nach Anweiſung des Vorſitzenden den 
Briefwechſel für die Kaſſe und führt und berichtigt das Mitgliederver— 
zeichniß. 

$ 20. 

Der NRendant verwahrt die Kaffe und verwaltet das Rechnungs: 
wejen. Er hat die Beiträge und die jonftigen Einnahmen der Kaſſe zu 
erheben, die Ausgaben nad) Anweiſung des Vorjigenden zu leiften, über 
Einnahme und Ausgabe Buch zu führen, in jeder Vorjtandsfigung über 
den Stand der Kaſſe Bericht zu erftatten und alljährlic bis zum 1. Mai 
Nechnung über das verfloffene Gejchäftsjahr zu legen, welche vom Vor— 
ftande geprüft, jowte zur Abnahme und Dechargirung für die nädhite 
Generalverjammlung vorbereitet wird. DBaarbeträge von mehr als 300 ME, 
hat der Rendant bei der Sparkaſſe in Dortmund oder unter Beachtung 
der Borjchrift in J 39 Abſatz 1 der Bormundichaftsordnung vom 5. Juli 
1875 anderweitig zinstragend zu belegen. 

8 21. 
Das Geſchäftsjahr der Kaffe beginnt mit dem 1. April und endet 

mit dem 31. März. 
8 22. 

Der Vorſtand beruft alljährlich im Mai oder uni die ordentliche 
General:Berfammlung. Außerordentliche General-:Berfammlungen kann 
der Vorſtand unter Angabe des Gegenjtandes der Tagesordnung jederzeit 
einberufen; fie müflen stattfinden und zwar binnen einer Friſt von 
längjtens 3 Wochen, wenn 15 Mitglieder jchriftlich beim Vorftande einen 
bezüglichen motivirten Antrag geitellt haben. 

Die Einberufung der General-Verjammlungen erfolgt unter Mit- 
theilung der Tagesordnung, gültig entweder durch Circular oder bejondere 
Ichriftliche Einladung. 

8 23. 

Zum ausſchließlichen Geſchäftskreiſe der General-Verſammlung ge- 
hören folgende Angelegenheiten: 

a. die Wahl des Vorſtandes, 
b. die alljährliche Wahl der aus zwei Mitgliedern beftehenden Rech— 

nungskommiſſion zur Prüfung der Jahresrechnung, 
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© . bie Sn über die Aufnahme neuer Mitglieder in dem 
falle des $ 4 Abi. 2, 

. die Ausichliegung eines Mitgliedes in den Fällen des $ 8 unter B, 

. die Wahl des Geſchäftslokales, 

. die Abnahme und Dechardirung der Kahresrechnung, 

. die Feititellung des nächitjährigen Haushalts-Etats, 
. die Abänderungen des Statut, 
. die Auflöjung der Kaſſe. 

8 24, 

Zur Beichlußfähigfeit der General-Verſammlung iſt die Anweſen— 
heit von 15 Mitgliedern erforderlich. 

Hat eine General-Verſammlung wegen Beichlußunfähigfeit vertagt 
werden müſſen, jo iſt bei wiederholter Beichlußfaffung über denjelben 
in der bejtimmungsmäßig erfolgten Einladung der Mitglieder vorfchrifts- 
mäßig befannt gemachten Öegenftand die Beichlußfähigfeit der Verſamm— 
fung nicht von der Zahl der Erjchienenen abhängig, wenn auf dieje 
Folge in der Einladung ausdrücklich aufmerkſam gemacht worden ift. 

8 25. 

Die Beichlüffe der General-Berjammlung werden — ſofern in 
diefem Statute für einzelne Fälle nicht ein anderes vorgejchrieben iſt — 
durch mündliche Abitimmung nad) einfacher Stimmenmehrheit gefaßt. 

Stimmengleichheit hat die Ablehnung des Antrages zur Folge. 

Ueber die Verhandlungen der General-Berfammlung iſt von dem 
Schriftführer ein Protofoll aufzunehmen, welches von diefem umd dem 
Vorjigenden zu vollziehen und — gleich den übrigen Schriftjtüden der 
Kaſſe — vom Schriftführer aufzubewahren ijt. 

8 26. 
Die Staatsaufjicht wird zunächſt durch die Ortspolizeibehörde aus— 

geübt, deren Kommiſſar jederzeit die Einficht in die Berhandlungen, 
Bücher und Nechnungen jowie die Theilnahme an den VBerjammlungen 
der Mitglieder zufteht. Herner ift die Polizeibehörde berechtigt, den 
Vorſtand zu berufen und liegt es dem Vorſitzenden des Vorſtandes ob, 
der Polizeibehörde von der Anberaumung jeder General-Verjammlung 
Anzeige zu erjtatten. 

„ER OD 

8 27, 
Uenderungen diejes Statuts, ſowie die Aufldöfung der Kafje können 

nur im einer außerordentlichen General-Berjammlung bejchloffen werden, 
wenn ſich zwei Drittel der in Folge vorjchriftsmäßiger Einladung 
erjchienenen Mitglieder für die Aenderung beziehungsweife die Auflöjung 
ausſprechen. 

Die bezüglichen Beſchlüſſe bedürfen zu ihrer Gültigkeit der Ge— 
nehmigung der Herren Miniſter der geiſtlichen-, Unterrichts: und Medizinal— 
Angelegenheiten und des Innern. 
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828. 

Im Falle der Auflöſung der Kaſſe fällt das nach Tilgung der 
Verbindlichkeiten derſelben verbleibende Vermögen einer anderweiten für 
die ſtädtiſchen Beamten beſtehenden vom Magiſtrate zu beſtimmenden 
Kaſſe zu. 

Dortmund, den 20. September 1890. 

Der Vorſtand: 
Schmieding. Saarmann. Faehre. Brandes. Floer. 

Vorſtehende Unterſchriften werden hierdurch mit dem Bemerken 
amtlich beglaubigt, daß die Unterzeichner den Vorſtand des Krankenvereins 
für die ſtädtiſchen Beamten bilden. 

Dortmund, den 21. Oktober 1890. 
Der Magiſtrat: 

(L. 8.) Arnecke. 

Vorſtehendes Statut für den Kranfenverein der ſtädtiſchen Beamten 
und Lehrer zu Dortmund vom 20. September und 21. Oftober 1890 
wird auf Grund der Allerhöchiten Kabinet3-Ordre vom 29. September 1833 
(G. S.S. 121) hierdurd genehmigt. 

Berlin, den 1. Auguft 1891. 

(L. S.) 

Der Minister der geiftlihen:, Der Minifter des Innern. 
Unterridht$- und % A.: Lodemann. 

Medizinal-Angelegenheiten. 
% V.: von Weyraud). 

Genehmigung. 
M. d. J. J A. 7415. 
M. d. g. x. A. U. IIId 1706. 

5. Revidirtes Statut der Wittwen- und Waiſenkaſſe für die 
Beamten der Stadt Dortmund. 

Nachdem die ſtädtiſchen Vertretungen beſchloſſen haben, die Eintritts— 
gelder und Beiträge der ſtädtiſchen Beamten zur Wittwen- und Waiſen— 
kaſſe in Wegfall zu bringen, wird an Stelle und unter Aufhebung des 
bisherigen Statuts vom 12. Juni und 1. Juli 1876, des Nachtrags 
vom 24. Dezember 1880 und 16. März 1882 und vom 30. Oktober 1883 
und 4. Februar 1884 folgendes neue Statut für die Wittwen- und 
Waiſenkaſſe der Beamten der Stadt Dortmund eingeführt. 

—54 

Mitglieder der Kaſſe ſind: 
1. Die beſoldeten Magiſtratsmitglieder, 
2. die ſtädtiſchen Beamten jeder Art, welche auf Lebenszeit oder auf 

Jahre oder Kündigung definitiv angeſtellt ſind. 
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Außerdem fünnen ausnahmsmweije vom Magiftrate mit Zuftimmung 
der Stadtverordneten-Berfammlung auch nicht definitiv angejtellte oder 
mit der ſtädtiſchen Verwaltung in Beziehung ftehende Beamte als 
Kajjenmitglieder zugelajjen werden. 

82. 

Die Mitglieder zerfallen in folgende 20 Klaſſen: 
zur 1. Kaffe gehören die Mitglieder mit einem jährlichen 

Dienfleinfommen bis an 1200 Me. 
1500 » 2 „ bdesgleichen — 

n 3. " " " m 2000 D) 

" 4. " " " " 2500 " 

"D n i n 3000 , 
" 6. 113 " " " 3500 [23 

1 T. " e⸗ 1 4000 

8. " " 1 1} 4500 ’ 

.. 9, " " 113 " 5000 " 

" 10. 11} " 123 [ij 5500 " 

" 1 1; " " .r " 6000 ” 

" 12, " ” " " 6500 ” 

" 1 3. n " [13 1 7000 113 

" 1 4, "n * " " 7500 " 

" 15. 113 " 1 8000 " 

" 1 6. "n 1 " 8500 113 

" 1 7. ’ " " " 9000 " 

" —1 8. " " r " 9500 „ 

” —1 9. 113 " ” 10000 " 

„20. R 10500 
Bei dem Dienfteinfommen fommen nicht in Anrechnung Tantiemen 

und dergleichen Einnahmen, fowie außerordentliche Zuwendungen, Funktiong- 
zulagen und Dienftaufwandsgelder. 

8 3. 
Die Wittwen und leiblichen ehelichen Kinder verftorbener Mit- 

glieder erhalten folgende Penjionen bezw. Erziehungsgelder pro Monat: 
Erziehungsgeld 

Penfion pro Kind 
Angehörige der 1. Kaffe. . . 18 ME 6 Mt. 

" 1 2, " ‘ be . 20 n 7 " 

" n 3 " ° . ° 24 [2 8 " 

nr 7 4 7} . . . 28 " 9 " 

n a a. a 10 r 

" De —— Se 11 !a " 

" a er a 5 13 z 

" — 4 14! u 

2 a er en a A 16 " 
N „ 10. 52 „ 17: 



Erziehungsgeld 
PBenfion pro Kin 

Angehörige der 11. Kaffe. .. 56 ME, 19 Mt. 
" n 12. 2 — 9 J 20! 3 " 

; Br — 2. 
„ " 14. " 0. 0. 68 7 25'ja 1 

MR I a ee 25 
ü 30 ee 26’ „ 

" m 11: " — 909 n 28 " 

i a: ve — 29 5 
& . et 31 . 
* 20 92 Bel 

Die Erziehungsgelder werden bis zum vollendenten 16. Lebens: 
jahre der Kinder gezahlt. Das Recht auf den der höheren Klaſſe ent- 
jprechenden Mehrbetrag der Penſion und Erziehungsgelder tritt ein mit 
dem Eintritt der Gehaltserhöhung. 

8 4, 

Das Recht auf den Bezug des Wittwen- und Waijengeldes erlijcht 
1. für jeden Berechtigten mit dem Ablauf des Monats, in welchem 

er ſich verheirathet hat, oder ftirbt, 
2, für jede Waije außerdem mit dem Ablaufe des Monats, in welchem 

jie das 16. Lebensjahr vollendet. 
Der Wittwe kann durch einen Beichluß des Magiitrats die Penfion 

zeitweilig oder für immer entzogen werden, wenn te einen unfittlichen 
Lebenswandel führt. A 

85. 

Stirbt die Wittwe, fo wird das Erziehungsgeld für die Kinder 
auf den doppelten Betrag erhöht, jedoch) darf die Summe der Erhöhung 
die der Mutter zuftändig gemwejene Wittwenpenfion nicht überfteigen. 
Diefe Beitimmung gilt aud) dann, wenn der verjtorbene Vater nur 
stinder, aber feine Wittwe hinterlafjen hat. 

8 6. 

Keinen Anſpruch auf Wittwengeld hat die Wittwe, wenn die Ehe 
mit dem verjtorbenen Beamten innerhalb dreier Monate vor jeinem Abs 
leben geſchloſſen und die Ehejchliegung zu dem Zwed erfolgt ift, um 
der Wittwe den Bezug des Wittwengeldes zu verjchaffen. 

Keinen Anfprudy auf Wittwen- und Waifengeld haben die Wittwe 
und die Hinterbliebenen Kinder eines penfionirten Beamten aus folcher 
Ehe, welche erjt nach der Verjegung des Beamten in den Ruheſtand 
geſchloſſen iſt. 

57. 

Die Berechtigung zur Erhebung der Wittwenpenſion und des 
Erziehungsgeldes beginnt mit dem Tage, an welchem das der Wittwe 
zuſtändig geweſene Gnadenquartal oder der Gnadenmonat beendigt iſt. 
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58. 

Die Zahlung der Penjionen und Erziehungsgelder erfolgt in 
monatlichen Naten praenumerando. Ueber diejelben hat die Wittwe, 
beziehungsweife der VBormund zu quittiren und muß die Quittung mit 
dem Lebensattefte der Wittwe reſp. der Waijen ſeitens des Ortsvorſtandes 
ihres Aufenthaltort3 verjehen jein. 

$ 9. 

Die Mitgliedihaft und fomit jeder Anfpruch erliſcht, wenn ein 
Mitglied freiwillig oder unfreiwillig ohne Penjionsberedtigung aus dem 
ftädtiichen Dienjte ausjcheidet. Penfionäre bleiben Mitglieder ihrer bis» 
herigen Gehaltsklaſſe. 

Im Falle der Wiederverheirathung eines Penſionairs erlangen 
ſeine Ehefrau und ſeine aus dieſer Ehe kommenden Kinder keinen Anſpruch 
auf Wittwenpenſion beziehungsweiſe Erziehungsgelder. 

8 10. 
Der zur Zeit vorhandene Betrag von Aftivfapitalien wird als 

Fond niedergelegt. Etwaige Gejchenfe und Vermächtniſſe und jonftige 
außerordentliche Einnahmen wachen diefem Fond zu. Diefer Kaſſen— 
fond wird nad) den Grundfägen der Bormundichaftsordnung vom 5. Juli 
1875 für Mündelgelder $ 39 dafelbit, oder in Grumdbefig angelegt. 
Die Zinfen werden zur Zahlung von Penfionen und Erziehungsgeldern 
verwandt. Ueber das Maaß diefer Verwendung entjcheidet der Magiitrat. 

s 11. 

Die Bezüge an Penfionen und Erziehungsgeldern follen in jedem 
Falle denjenigen Betrag erreichen, welder den Hinterbliebenen eines 
Staatsbeamten zuftehen würde nad den für diefe zur Zeit bejtehenden 
gejeglihen Beftunmungen. Jedoch kommen Hierbei nur die im Dienjte 
der Stadt Dortmund jeit der definitiven Anjtellung verbrachten Dienſt— 
jahre zur Berechnung. 

$ 12. 

Abänderungen diejes Statuts oder die Aufhebung der Kaſſe können 
nur mit Genehmigung des Minifters des Innern und der geiftlichen, 
Unterricht3- und Medizinal-Angelegenheiten erfolgen; den dann vorhan- 
denen Mitgliedern verbleibt jedoch ihr Anjpruc nad Maßgabe diejes 
Statuts. | 

8 13. 

Uebergangsbeftimmung : 
Ten Lehrern des Gymnaſiums, Nealgymnafiums, der höheren 

Bürgerjchufe und höheren Müädchenjchule, welche inzwijchen Mitglieder 
der Kaffe geworden find, verbleibt der ihnen nach dem jeitherigen Statut 
zuftehende Anſpruch nach Maßgabe der im Artikel 8 Nachtragsjtatut 
vom 24. Dezember 1880 enthaltenen Beſtimmungen; dieſelben bleiben 

2* 
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zur Zahlung der nach dem bisherigen Statut ihnen obliegenden Beiträge 
(Art. 1 des Statutnachtrags vom 24. Dezember 1880) verpflichtet. 

Ss 14. 

Die vor Erlaß des Nachtragsſtatut vom 24. Dezember 1880 der 
Kaffe beigetretenen Mitglieder werden bei Bemeffung der Mittwenpenfion 
und des Erziehungsgeldes nad) der im $ 5 des Statuts vom 1. Juli 1876 
gegebenen Klaſſeneintheilung behandelt, joweit fie durch dieſe bejjer geſtellt 
find, als bei Anwendung der jeßt geltenden Klaffeneintheilung. 

$ 15. 

Der Magiftrat wird ermächtigt, mit Genehmigung der Stadtver- 
ordnietenverfammlung die Beftimmungen der Paragraphen 3 und 11 mit 
rüdwirfender Kraft in Anwendung zu bringen. 

$ 16. 

Dies Statut tritt nad erfolgter Zuftimmung der Etadtverordneten- 
verjammlung und nad Genehmigung dur den Minifter des Innern 
und der geiftlichen, Unterrichts- und Medizinal-Angelegenheiten in Kraft. 

Dortmund, den 10. März 1890. 
Der Magiftrat. 

Scymieding. Arnede. Marr. 

Genehmigt. 
Arnsberg, den 2, November 1891. 

Namens des Bezirks-Ausichuffes, Abtheilung J. 
(L. S.) Der Vorſitzende. 

Winzer. 
B. A. 4711. 

Das vorftehende revidirte Statut der Wittwen- und Waiſenkaſſe 
für die Beamten der Stadt Dortmund wird auf Grund der Allerhöchiten 
KRabinetsordre vom 29. September 1833 (Gef.-S. ©. 121) hierdurch 
genehmigt. 

Berlin, den 1. Dezember 1891. 
(L. S.) 

Der Minijter des Innern. 
J. A.: Haafe. 

Der Miniſter der geiſtlichen, Unterridts- und 
Medizinal-Angelegenheiten. 

% V.: v. Weyraud. 

Genehmigung. 
M.d. 3. I A. 10851. 

M. d. g. U. G. IIT. 2880. 
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6. Dienſt⸗Anweiſung 
für die Büreaus der ſtädtiſchen Verwaltung zu Dortmund. 

81. 
Geihäfts-VBertheilung. 

Die Subaltern - Gejchäfte der ftädtifchen Verwaltung find auf 13 
Büreaus dergeftalt vertheilt, daß bearbeiten das 

Büreau I 
a) alfe Generalien einjchließlich der Requifitionsfachen, welche fich nicht 

auf Spezielle Decernaie beziehen, 
b) die Berjonalien und Anftellungsjachen mit Ausfchluß der die Polizei: 

unterbeamten betreffenden, 
c) die Beamten-, Penſions- und Unterftügungsfachen, fowie die Wittwert- 

und Waijenkaffe der ftädtischen Beamten, 
d) die Juſtizſachen, 
e) die Schulfachen, 
f) die Kirchen- und Religionsjachen, 
g) die Chronik, das Archiv und die Bibliothek, 
h) alle übrigen Sachen, welche nicht in eins ber übrigen Büreaus 

gewiejen find. Büreau Ia 

a) das Militairweien, einschließlich Servis- und Einquartierungsjachen, 
b) die innern Angelegenheiten der Stadtverordneten-Verfammlung, 
c) Begräbnißfachen. 

Büreau II mit zwei Journalen 
a) alle Bolizei-Angelegenheiten (mit Ausnahme der Kriminal-, Baur, 

Fluß-, Wege-, Melde-, Bereins-, Preß-, politischen und Sitten-Polizet), 
b) die Marft: Angelegenheiten, 
c) die Feuer- und Viehverjicherungsangelegenheiten, jowie das berufs- 

genofjenjchaftliche Unfallverjicherungswejen, 
d) Feuerlöfchwejen, 
e) Perjonalien- und Anjtellungsjachen der Bolizei-Unterbeamten, 
f) die Gaſt- und Schenfwirthichafts-Angelegenheiten. 

Büreau IIa 
a) das polizeiliche Meldeweſen, 
b) das Koſt- und Quartiergängerwejen, 
c) die Führung der Zu- und Abgangsliften pp. der Staats-Einfommen> 

fteuer, fowie der Gemeinde-Einfommen: und Schuljteuer. 

Büreau IIb 
a) die politifchen Polizei-Angelegenheiten, 
b) die Bereins-, Berjammlungs-, Preß-Angelegenheiten und Bearbeitung 

der damit zufammenhängenden Strafjachen, 
c) die Sittenpolizei, 
d) Bearbeitung der Sachen betr. Feſte und Ruftbarfeiten und Erhebung 

der Zujtbarfeitsiteuer. 
Büreau IIc 

die Kriminal-PolizeirAngelegenheiten. 
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Büreau III mit zwei Journalen und getrennten Regiſtraturen 

a) das gefammte Armenwejen und milde Stiftungen, 
b) die Angelegenheiten des Kohlgartenjtifts, des ftädtifchen Kranfen- 

haujes, der Armenhäufer, des Waijenhaufes und der Kinderbewahr- 
anftalten. 

Büreau IV mit zwei Journalen und getrennten Regijtraturen 

a) die Dau-Polizei-Angelegenheiten incl. Bearbeitung der einzuziehenden 
Gebühren, 

b) die Fluß- und Wege-Bolizei-Angelegenheiten, 
c) die gewerblichen Concejfionsfachen, 
d) jämmtliche ftädtifche Bau-Angelegenheiten, Hoch- und Tiefbau mit 

Wege: und Wafjerbau, 
e) da8 Bau⸗Rechnungsweſen, 
f) die Angelegenheiten betr. Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung 

und Kehrrichtabfuhr, fowie Bearbeitung der zu erhebenden Reini— 
gungsfojten, 

g) die Angelegenheiten betr. öffentliche Anlagen, Promenaden und 
Denfmäler, 

h) die Ent: und Bewäſſerungsſachen, Niejelfelder pp., jowie die Be— 
arbeitung der zu erhebenden Gebühren für Benugung der ftädtijchen 
Entwäfjerungsläufe, 

i) die Angelegenheiten betr. Verkehrsanlagen ſowie Eijenbahn: und 
Straßenbahnjadhen, 

k) die Boden-, Cultur- und Bergwerf3:-Angelegenheiten, 
1) Mirfeums-Angelegenheiten, 

m) Hafenbau und Dafenfachen, 
n) Grunderwerbsjadhen. 

Büreau V mit zwei Journalen 

a) alle Steuerangelegenpheiten, 
b) die Staats-Finanzſachen, 
c) das Stempelwefen. 

Büreau VI 

a) die Angelegenheiten betr. Invaliditäts- und Altersverfiherung, 
b) das Sranfenfaffen-, Sterbe- und Unterftügungstaffen-Wejen, 
c) die Innungsſachen, 
d) die gewerbegerichtlichen Angelegenheiten, 
e) die Angelegenheiten der Königlichen Maſchinenbauſchulen, 
f) die Angelegenheiten der landwirthichaftlichen Berufsgenofjenichaft, 

jowie der ftädtifchen Regiebauten und Unfallverficherungen, 
e) Patentjchriften. 

Büreau VII 
a) alfe in der ftädtifchen Verwaltung vorfommenden ftatiftifchen Arbeiten, 
b) Aufftelung der Liften für die Neichstags-, Landtags: und Stadt- 

verordnetenwahlen. 



Büreau VIII 

a) die VBermögens-Angelegenheiten, 
b) die Haushaltspläne, 
c) die Kaſſen- und Rechnungsangelegenheiten, 
d) Wafferwerksjachen, 
e) Badeanftaltsjadhen, 
f) Angelegenheiten des Schlacht: und Viehhofes, 
g) Angelegenheiten des Efleftrizitätswerfs, 
h) Gasanitaltsfachen, 
ji) Forftfachen, 
k) Beichaffung der Büreaubedürfnifie für die ftädtiiche Verwaltung. 

Rechnungsamt 

ſämmtliche Rechnungsſachen mit Ausschluß des Bau-Rechnungsweſens. 

82. 

Aufſicht und Disziplin. 

Die Aufſicht und Leitung des Subalterndienftes und die Disziplinar— 
gewalt über die Beamten übt der Magiftrats-Dirigent. 

Die Beredtigung der Magiftratsmitglieder, den einzelnen Büreau— 
beamten innerhalb des Rahmens diefer Anweifung Aufträge und Weijungen 
zu ertheilen, welche diejelben zu befolgen haben, wird hierdurch nicht berührt. 

Die Beamten der einzelnen Bürcaus find dem betreffenden Büreau- 
vorjteher — die bei der SBolizei-Verwaltung bejchäftigten auch dem 
1. Polizei-Inſpektor — dergeftalt untergeordnet, daß jie deffen dienjtlichen 
Anordnungen bis zur weitern Enticheidung des Magijtrats » Dirigenten 
Folge zu leiften haben. 

Dagegen haben die Büreau-Vorjteher alle Büreau-Gefchäfte Lediglich 
nad ihrem Ermefjen an die vorhandenen Büreaubeamten zu vertheilen 
und find für die rajche und ordnungsmäßige Erledigung aller Verfügungen 
in erjter Linie verantwortlid). 

8 3. 

Allgemeine Pflihten der Büreau-Beamten, 

Die gewöhnlichen Dienftftunden der Subalternbeamten in den Büreaus 
währen im Sommerhalbjahr vom 1. April bis Ende September von Vor: 
mittags 8 bis 1 Uhr und Nachmittags von 3 bis 6 Uhr und im 
MWinterhalbjahr vom 1. Oftober bis 31. März von Vormittags 8 bis 
12%): Uhr und Nachmittags von 3 bis 7T Uhr. In den dunklen Winter: 
monaten Dezember und Januar beginnt der Dienjt Vormittags 8'j2 Uhr 
und dauert bi8 Mittags 1 Uhr, für den Nachmittag bleiben die Dienft- 
ftunden unverändert. 

Während der Kommiffionsfigungen muß ein geeigneter Beamter 
der betr. Verwaltungsabtheilung auch nad) 6 rejp. 7 Uhr im Büreau 
anmejend fein, um auf Erfordern Acten herauszugeben und Auskunft 
zu ertheilen. 

Der Berfehr im Büreau IIa und in den Kaffen hört ſchon um 
5 Uhr auf. An Sonn» und Feittagen find die Büreaus mit Ausnahme 
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des Büreaus J und der Polizei-Büreaus geſchloſſen. In jedem der letz— 
teren und zwar ſowohl im Büreau J, dem Büreau II und in dem Büreau IIa 
alg in den Büreaus der Polizei-Sommifjfare muß an diefen Tagen des 
Morgens vom 1. April bis 1. Oftober von 10'/s Uhr, vom 1. Oftober 
bis 1. April von 11!/s Uhr ab ein Büreau-Beamter anweſend fein. 

Bei Anhäufung dringender Arbeiten jind die Beamten verpflichtet, 
auch über die ordentlichen Büreauftunden hinaus folche zu erledigen. 
Die Gewährung einer Bergütung für Ueberftunden muß in jedem Falle 
von dem Magiftrats-Dirigenten bejonder8 genehmigt und auf den Liqui- 
dationen von den Büreau-Vorftehern bejcheinigt werden, daß dieje Ge- 
nehmigung vorher ertheilt worden ift. 

Die Büreauftunden müſſen von allen Büreau - Beamten genau 
eingehalten werden. 

Kein Büreau-Beamter darf während derjelben den Dienſt aud nur 
vorübergehend zu Privatzweden unterbrechen, ohne vorherige Zuftimmung , 
jeines nächſten Borgejegten, aljo des Büreau-Vorjtehers. Die Büreau- 
Vorfteher ſelbſt haben dazu, joweit jie bei der Polizei-Verwaltung be= 
ichäftigt find, die Zuftimmung des 1. Polizei-Inſpektors, die übrigen die 
des Magiftrats-Dirigenten bezw. Decernenten einzuholen. 

Dauert die Abwejenheit einen vollen halben Tag, fo ift ftet3 die 
Erlaubniß des Magiftrats-Dirigenten bezw. dejien Stellvertreters einzuholen. 

In SKrankheitsfällen iſt ſtets eine jchriftliche Anzeige durch den 
nächſten Vorgeſetzten an den Magiftrats-Dirigenten zu maden. Beur— 
laubte oder fonft verhinderte Beamte find von den übrigen zu vertreten. 

Dienftvernadhläffigungen der Bureau-Beamten hat der Bureau— 
Borjteher dem Magijtrats-Tirigenten anzuzeigen. 

S 4. 
Abholen der Poſtſachen pp. 

Die Boitjadyen werden an den Wochentagen des Morgens um 
8 Uhr und Nachmittags 4 Uhr und Sonntags Vormittags 8 Uhr durd) 
einen Magiftratsdiener abgeholt; der im Stadthaufe angebrachte Brief: 
fajten wird zu denjelben Zeiten geleert. 

8 5. 

Ueberwadhung der eingehenden Werthjendungen 
und Badete. 

Sämmtliche für Magijtrat, Zandrathsamt, Polizei: und Armen: 
Berwaltung, Schulvorjtand u. ſ. w. eingehenden Pojt-Anweifungen, Geld- 
ſcheine, DBegleitadreffen zu Padeten und Scheine über eingejchriebene 
Driefe gehen an den Vorfteher des Bureaus I. Derfelbe hat fid) durd 
Einſicht des Contobuches zu überzeugen, daß die richtige Anzahl Scheine pp. 
in feine Hand gelangt ift, diejelben in das Geldbriefbudh einzutragen, 
dem Meagiftrat3-Dirigenten mit dem Geldbriefbud zur Vollziehung vor: 
zulegen, demnächit den Betrag bezw. die Briefe durch den Boten von 
der PBoft holen zu laffen und fodann gegen Rand-Quittung der Kaſſen-, 
bezw. der betreffenden Bureau-Beamten denfelben auszuhändigen. 
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Bei Beträgen über 500 Mk. iſt dem Boten bei eigener Verant— 
wortung ein Bureaubeamter mitzugeben. Bei Beträgen über 3000 ME. 
bejtimmt der Magiftrats-Dirigent im Geldbriefbuch den Beamten, weldyer 
den Boten zu begleiten hat. 

Das Deffnen und Präfentiren der Geldbriefe pp. erfolgt durd die 
Beamten, welche über deren Empfang quittirt haben, 

Die Kaſſen-Beamten jenden die Begleitichreiben, nachdem fie das 
Geld entnommen, gebucht und dies auf dem Begleitjchreiben vermerkt 
haben, an die betreffende Negijtratur. 

86. 

Deffnen und Präfentiren der eingehenden Saden. 

Alle übrigen gejchloffen eingehenden Saden öffnet und präfentirt, 
joweit dies nicht von den Magiftratsdirigenten ſelbſt erfolgt oder die 
Briefe als „Bertraulih" „Eigenhändig" u. ſ. w: bezeichnet find, der 
Vorjteher des Bureaus I und zwar, mit Ausnahme der eiligen, nur 
einmal täglich, des Morgens. ES vermerkt das Eingangs-Porto, ſowie 
die Anlagen, rügt die etwa fehlenden Beilagen und legt dann die einge- 
gangenen Sachen, in bejonderen Mappen nad) den Bureaus geordnet, 
zunächſt dem Magijtrats-Dirigenten und damı dejjen Stellvertreter vor. 

Erjterer wird von denjelben diejenigen Eachen bezeichnen, weld)e 
er zu bearbeiten bezw. mitzuzeichnen wünſcht. 

Diejenigen Stüde, deren Inhalt das perjönliche Verhalten eines 
jtädtiihen Beamten betreffen, jind dem Magiftrats-Dirigenten bezw. 
deſſen Stellvertreter perfönlich, getrennt und äußerlich erkennbar unvor- 
züglich vorzulegen, 

Eingehende Verdingungsangebote, die äußerlich als ſolche bezeichnet 
oder erfennbar jind, müſſen uneröffnet an den betr. Bureau-Vorſteher 
abgeliefert werden, da deren Eröffnung erft in dem Berdingungstermine 
in Gegenwart erfchienener Unternehmer erfolgen darf. 

Alle offen eingehenden Sachen präjentirt der Bureau-Vorſteher, in 
dejlen Bureau fie gehören, 

Das Präſentat wird oben links in die Ede gejegt. Eilige Sachen 
werden unter dem Präjentat mit Nothitift durch das Wort „Eilig“ 
bezeichnet. 

Die unter der Adreſſe „Gewerbegericht" eingehenden Stüde find 
unerbrohen dem Vorfigenden des Gewerbegerichts vorzulegen, ſoweit fie 
im übrigen der jtädtijchen Verwaltung zugehen, find diejelben im Bureau I 
in einer befonderen Mappe zufammenzulegen und ijt diefe Mappe direkt 
dem Borfigenden des Gewerbegerichts zuzuftellen. Die Saden find als 
eilige zu behandeln. 

87. 

Journaliſiren der Sachen. 
Die präſentirten Sachen gehen demnächſt unverzüglich in die 

betreffenden Bureaus und durch die Hand des Bureau-Vorſtehers zum 
Journal, welches mit dem Kalenderjahr abjchließt. 
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Die Eintragung in das Journal hat ſogleich zu erfolgen. In daſſelbe 
ſind alle Sachen einzutragen, nur die Rechnungen werden nicht journaliſirt. 

Die Journalnummer wird oben in die Mitte des Eingangsſtückes, 
die Nummer des Bureaus derſelben vorgeſetzt. Das Altenzeichen iſt 
unten in der Mitte zu vermerken; ſind keine geeigneten Akten vorhanden, 
ſo tritt an Stelle des Actenzeichens der Bleiſtiftvermerk „Neue Acten“, 
der ſpäter durch das Actenzeichen erſetzt wird. Jedes Eingangsſtück, 
mit Ausnahme der Anlagen, erhält eine beſondere Journal-Nummer, 
behält aber möglichſt auch dieſelbe Journal- Nummer, ſoweit dies der 
Raum im Journal irgend geſtattet. 

Jede Sache bleibt möglichſt nur in einem Journal eingetragen, 
auch wenn ſie an andere Bureaus zur Auskunft, reſp. an den Magiſtrat 
oder die Stadtverordneten geht. 

Soll ausnahmsweije eine Sache jpäter in einem anderen Bureau 
bearbeitet werden, jo ift dies befonders zu verfügen. Dann ift jie im 
erften Journal zu löfhen und in das Journal des neuen Bureaus 
einzutragen. Es ijt der Gang der Sache jtets durd) das Yournal zu 
controliren. 

Auf allen eingehenden Sachen, über die bereitS Vorverhandlungen 
- erijtiven, ift die legte Kournal:Nummer der VBorverhandlungen zu ver- 
merfen. (Zurüd No. .. .). Daffelbe gejchicht beim Eintragen der 
neuen Saden ins Journal. Cbenjo ift auf das legte Stüd der Vor— 
verhandlungen die Journal-Nummer, unter der die neu eingegangene Sache 
eingetragen tjt, mit dem Vermerk „Weiter No. . . ." zu regijtriven und 
im Journal in der Spalte „Aftenzeihen" die Journal-Nummer der 
neuen Sache einzutragen. Das Journal iſt wahrheitsgemäß und voll- 
ſtändig zu führen. 

Insbeſondere darf im Kournal der Vermerk, wann die Sache zu 
rveproduciren, nicht fehlen und die Spalte „Aftenzeichen” erjt mit dem 
Aktenzeichen ausgefüllt werden, wenn das Schriftſtück in den Akten fitt. 

88. 

Vorlegung und Erledigung der Saden. 

Bon Journal gelangen die eingetragenen Sachen, nachdem die 
gehörigen Akten und Borftüde beigefügt worden find, noch am Nachmitage 
desjelben Tages an die Decernenten bezw. Erpedienten. 

Fehlen die Akten oder Liegen diejelben dem Decernenten vor, jo 
ift dies auf dem Eingangsftük zu vermerken. Beigefügte Nebenaften 
find ebenfall8 darauf zu verzeichnen. 

Die eiligen Saden find in rothen Mappen, die Unterjchriften in 
ichwarzen, die Terminsjadhen in grünen, die Kaffenanweijungen in blauen 
Mappen, alle übrigen Bortragsjachen in Aftentafchen vorzulegen. 

Bei Zufendung größerer Aktenſtöße ift obenauf ein mit Farbe und 
Nummer des Fureaus bezeichneter Pappdedel zu legen. 

Die Altentafhen und Mappen müffen die Bureau-Nummern, Tettere 
außerdem die Aufichrift „Eilig“, „Unterichriften", „Zerminsjachen", 
„Kaffenanweifungen” tragen. 
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Eilige Sachen find möglichſt binnen 24 Stunden, alle übrigen 
Sachen in der Regel innerhalb der nächjten 3 Tage zu erledigen. 

8 9. 
Behandlung der für den Magiftrats- Dirigenten 

beitimmten Saden. 

Die Bureaus haben alle für den Magiitrats-Dirigenten bejtimmten 
Sachen, mit Ausnahme der eiligen, bis 6 Uhr Abends in dem Bureau I 
abzugeben. Dort find diejelben zu ordnen und am nächſten Morgen 
8 Uhr mit den übrigen Vortragsſachen vorzulegen. Die für den Magi- 
jtratS-Dirigenten bejtimmten eiligen Suchen find jofort im Bureau I 
abzugeben und demfelben täglich 2 Mal, des Mittags um 12 Uhr und 
des Abends um 6 Uhr, vorzulegen. 

Alle von dein Dlagiftrats-Dirigenten erledigten Sachen gehen zum 
Bureau I zurüd und find von letterem, foweit fie in andere Bureaus 
gehören, dorthin zurüdzugeben, 

Ueber die während der Abwejenheit des Magijtrats-Dirigenten 
eingehenden wichtigeren Sachen ijt demfelben nad) jeiner Rückkehr ein 
Auszug aus dem Geſchäftsjournal vorzulegen. 

s 10, 

Ausfertigung und Unterzeihnung der Schriftjtüde. 

Bei den Reinfchriften und Unterzeichnungen wird die Bezeichnung 
der vollziehenden Behörden — je nach dem Gegenjtande „Magiftrat, 
Polizei-Berwaltung, Landrathsamt, Schulvorftand u. ſ. w.“ — oben 
IintS neben das Datum gejegt, jo daß unter dem Scriftftüd nur der 
Name des vollziehenden Beamten fteht. 

In amtlichen Schriftftüden it der Singular möglichit zu vermeiden 
und ftatt dejfen der Plural, alſo ftatt „ich“ „wir“ anzuwenden, auch 
wenn die Behörde nur durch eine einzelne Perſon vertreten wird. Jede 
Beilage iſt links am Rande des Schriftftüds durd einen Strich zu 
bezeichnen. 

Die Reinfhriften find von dem Beamten, welcher fie collationirt 
hat, rechts unten mitzuzeichnen. Diejenigen Sachen, welche von mehreren 
Mitgliedern des Magiftrats, der Schul-Kuratorien u. f. w. zu unter: 
zeichnen find, werden ohne befondere Verfügung in Umlauf gefegt. 

Bei Kaffen-Anweijungen genügen zwei Unterjchriften und zwar bet 
denen unter der Firma des Magiftrats die des Dirigenten und die des 
Decernenten der Sache und, falls der Dirigent zugleich Decernent ift, 
des Decernenten in Kafjenfachen, bei Berichten an vorgejegte Behörden 
drei, bei Vorlagen an die Etadtverordneten:-Verjammlung zwei Unter- 
ſchriften, worunter die des Dirigenten refp. deijen Stellvertreters fein muß. 

Die Berichte an die vorgejegten Behörden jind dem Magiſtrats— 
Dirigenten auch im Concept zur Gegenzeichnung vorzulegen, ebenjo die— 
jenigen Sachen, welche nad) der Anficht des Bureauvorftehers wichtigere 
find. Geht der Bericht in Urjchrift ab, jo zeichnet der Decernent rechts 
und der Magiftrats-Dirigent linfs. Bei mundirten Berichten ift der 
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Neferent durch den oben links unter die Inhaltsangabe zu jegenden 
Vermerk „Referent Herr N. N." kenntlich zu maden. 

Alle öffentlihen Bekanntmachungen, welche unter der Firma des 
Magiftrat3 oder des Yandrathsamts erlajfen werden, find dem Dirigenten 
zur Gegenzeihnung im Concept vorzulegen umd unter dejjen Namen zur 
Publifation zu bringen. Die einzelnen Spezial-Berwaltungen, wie 
Dauverwaltung, Steuerverwaliung u. j. w. haben öffentlihe Bekannt— 
machungen nicht unter der Specialfirma „Stadtbauamt, Steuerverwal: 
tung u. }. w.“, fondern unter der Firma Magiftrat zu erlaffen. Deffent- 
liche Berdingungs-Ausichreiben des Stadtbauamtes und Bekanntmachungen 
der Armen, Polizeie, Begräbniß- und Sparfafjen-Verwaltung find unter 
eigener Firma und unter dem Namen des Stadtbauamts rejp. des 
Decernenten zur Publikation zu bringen. 

Raſuren, insbejondere in Kaffenanweilungen, dürfen nicht vorge: 
nommen werden. Iſt die Richtigftellung einer Anweiſung pp. nothwendig, 
jo it das betreffende Wort zu durchftreichen und durch Ueberjchreiben 
das Richtige zugujegen. 

s 11, 

Löſchen der erledigten Sadhen im Journal und das 
Abjenden der Briefe. 

Das Löſchen der erledigten Sachen im Journal und das Abjenden 
der Briefe hat in der Negel noch an demjelben Tage zu erfolgen, an 
welchem die Sachen vollzogen in das Bureau zurüdgelangen. 

Die gelöjchten Journalnummern werden durdjtrichen. 
Alle abzujendenden Briefe, Packete pp. find auf dem Lmijchlage 

oben links über der Adreſſe mit dem Bureauzeichen, der Yournalnummer 
und dem Datum der Abjendung zu verjehen und, joweit nicht aus Anlaß 
der Frankirung der 8 12 zur Geltung kommt, direkt abzujenden. — 
Der Tag des Abgangs ijt auf den Concepten jowie im Journal zu 
vermerfen. 

$ 12. 

Bortomejen. 

Zur Regelung des Portomejens wird Folgendes angeordnet: 
Die Erpedienten und collationirenden Beamten haben dafür zu 

jorgen, daß die allgemeinen Vorſchriften und die für den einzelnen Fall 
getroffenen Verfügungen darüber, welche Stüde unter der Bezeichnung: 
„Militaria“, „Bortopflichtige Dienſtſache“ oder „Portopflichtige Dienit- 
ſache, frei" abgehen jollen, beachtet werden. 

Bei den eingehenden portopflichtigen Schreiben (cfr. $ 6) wird 
neben dem Präjentationsvermerf der Bortobetrag und die Berjon, welcher 
es zur Laſt fällt, notirt. 

Die Wiedereingiehung des vorgelegten Portos ift gleichfalls Sache 
der Erpedienten und collationirenden Beamten. 

Bei Privaten iſt möglichjt der Portobetrag vorher einzuziehen, jo 
daß es feines Vorichuffes bedarf. Die Franfirung jolher Schreiben 
bewirft gleich die betreffende Negiitratur. 
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Die Frankirung aller andern portopflichtigen Schreiben iſt Sache 
des Bureaus I. Zur Erſparniß find mehrere Schreiben an dieſelbe 
Adreſſe ſtets in demſelben Umſchlage zu verſenden. 

Das Bureau I erhält zur Führung der Porto-Kaſſe einen eiſernen 
Borihuß von 300 Mf. aus der Stadtfaffe und hat das Portobuch zu 
führen. Außerdem führt jeder Bureau-Vorfteher : 

a. ein Notizbuch über das wieder einzuziehende Porto, Poſtvorſchüſſe uſw. 
b. ein Journal über Einnahmen und Ausgaben der in Rede jtehenden Art. 

Die Borto- und Notizbücher find nad) dem durch Verfügung vom 
22. Dezember 1875 No. I 6154 vorgefchriebenen Yormulare zu führen. 

Das Berfahren iſt folgendes: 

a. in den einzelnen Bureaus: 
Unter den vom Decernenten gemachten Bortovermerf ſetzt der 

Bureau-Borfteher die Nummer, unter welcher er das einzuziehende Porto 
in feinem Notizbuche gebucht hat und unter die Verfügung. mit welcher 
ihm der Bortobetrag zugeht, die Nummer, unter welcher er denfelben im 
Einnahme-Fournal vereinnahmt hat. 

Das Borto für alle eiligen Briefe zahlen die Bureau-Vorfteher 
glei) aus ihrer Portofaffe unter fpezieller Eintragung des Briefes. 
Allvierteljährlidy rechnen fie mit dem Bureau I ab und legen den Decer- 
nenten ihr Notizbuch zur Niederfchlagung oder Einziehung der Rück— 
ſtände vor. 

b. Bei der Porto-Kajfe. 

1. Bei eingehenden Briefen und Poſt-Vorſchüſſen. 
Die Portobeträge für eingehende Briefe flundet die Poft bis zum 

Monatsihluß und trägt diefelbe alltäglich beim Abholen der Briefe in 
ein dem Boten dazu mitzugebendes Notizbuch ein, welches allmonatlic) 
berichtigt wird. 

Iſt von der Poſt Porto wieder einzuziehen, jo jchreibt fie dies, 
falls jie Porto zu erheben hat, in dem Portobud) ab, hat fie fein Porto 
zu erheben, jo erftattet fie es in Baar. 

Am Schluffe jeden Monats werden die Bortobeträge der Poſt vom 
Bureau I aus der Bortofaffe eritattet. 

2. Bei abgehenden Briefen. 
Alle frankirt abzufendenden Briefe, mit Ausnahme der eiligen u. ſ. w., 

liefern jämmtlihe Bureaus Nachmittags bi8 6 Uhr, im Sommer bis 
5 Uhr, an das Bureau I ab. 

Der damit betraute Beamte wiegt und franfirt fie, trägt fie der 
Stüdzahl und dem Betrage nad) in das Portobuch ein, läßt diejfes vom 
Vorſteher des Bureaus I bejcheinigen und ſchickt die Briefe jodanıı zur . 
Poſt. So oft der eiferne Beitand verbraucht ift, läßt fi) das Bureau I 
denfelben auf Grund einer in Reinſchrift zu entwerfenden Anweijung, 
deren Nichtigfeit auf Grund des Portobuches vom Vorfteher des Bureaus I 
bejcheinigt fein muß, wieder ergänzen. 

Dem Vorfteher des Bureaus I liegt überhaupt die Aufficht über 
die genaue und richtige Führung des Portobuches und der Portofafje ob. 
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Die Vorſchriften des $ 12 finden auf das Portoweſen im Bureau IV 
nur finngemäße Anwendung, da von diefem Bureau die PBortojadhen, 
wie bisher, direkt expedirt werden. 

$ 13. 

Neproduftionen. 

Der Yournalführer hat außer dem Journal: 
1. ein Verzeihniß der feititehenden Neproduftionen, in welches alle 

die Sachen in chronologifcher Reihenfolge einzutragen jind, für die 
ein für alle Mal ein fejter Termin zur Vorlage anberaumt ift, 

2. einen NReproduftionsfalender, in welchen alljährlich die feititehenden 
Neproduftionen, jowie die einmaligen Neproduftionen und die anbe- 
raumten Termine einzutragen find, 

zu führen. 
In den NReproduftionsfalender hat der Kournal- Führer alle ver- 

fügten NReproduftionen einzutragen, event. bei den einzelnen Sachen ex 
officio angemeffene Reproduftiongfriften zu notiren, falls der Decernent 
feine Reproduftion verfügt hat, eine ſolche aber durch die Eadjlage 
geboten ift. Auf die ſachgemäße Notirung überjähriger Neproduftionen 
haben die Bureauvorfteher bejonders zu achten. Die in den Regierungs— 
Verfügungen gefteilten Termine find im Reproduktionskalender mit Roth 
zu notiren und it drei Tage vor Ablauf der Termine Vorlage zu 
machen, wenn die Saden bis zum Ablauf der Frift nicht erledigt 
werden fünnen. Der Zag der Reproduktion ijt außerdem auf dem 
Vortragsſtück zu vermerken. Der Journalführer hat die Vorlagen der 
nad; dem Meproduftionsfalender fälligen Sachen in Zeiträumen von 5 
zu 5 Tagen, alfjo am 5., 10., 15., 20., 25. und 30. refp. 31. jeden 
Monats zu bewirken. Terminsſachen find jchon Tags vorher und andere 
eilige Sachen zu den verfügten Terminen vorzulegen. 

Ale Schriftſtücke, welche erit nad) 4 Wochen zu reproduziren jind, 
werden zu den Akten geheftet und die Reproduktion auf befonderen Bogen 
(wenn dazu in den Akten Icere Blätter vorhanden find, auf diejen) 
bewirkt. Die Schriftitüde, auf denen fürzere Reproduktionsfriſten ver— 
fügt jind, fünnen loje aufbewahrt werden, fofern der Decernent nicht 
anders verfügt, fie müffen aber in diefem alle zujammen in eine 
Mappe nad) dem Datum der Reproduktion gelegt werden. 

Mird eine urjchriftlid” abgejandte Sache nicht innerhalb der feit- 
gejeßten Frift erledigt oder beantwortet, jo iſt dem Decernenten eine 
Schriftliche Anzeige darüber vorzulegen. 

S 14. 

Nejtverzeichnifje. 

Zum 1. und 15. jeden Monats fertigen jämmtliche NRegiftraturen 
Nejtverzeichniffe aller über 14 Tage rüdjtändigen Sachen an. In die 
zum 1. jeden Monats aufzuftellenden Neftverzeichniffe find nur aufzu- 
nehmen die Sachen, welche aus der Zeit vom 1. bis 15. des vorher: 
gehenden Monats rüdjtändig find, und ebenjo in die zum 15. jeden 
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Monats vorzulegenden Reſtverzeichniſſe die aus der Zeit vom 15. bis 
Schluß des vorhergehenden Monats rückſtändigen Sachen. Die älteren 
Reſte ſind in das neue Verzeichniß überzuführen, ſo daß immer nur 
ein Reſtverzeichniß für jedes Bureau läuft. 

Die Reſtverzeichniſſe ſind demnach wie folgt aufzuſtellen: 
J. alte Reſte, 

a. aus dem Verzeichniß vom ꝛc., 

II. neue Reſte. 

In die Nejtverzeichniffe find nicht aufzunehmen offenftehende Sachen, 
deren Erledigung innerhalb einer bejtinmten Friſt angeordnet ift, wenn 
diefe Friſt noch nicht abgelaufen ift. Den Neftverzeichniffen werden 
gleich auszugsweiſe Abjchriften für die einzelnen Decernenten, beziehungs- 
weiſe Erpedienten beigefügt. In diefer Form find dieſelben durch 
Bureau I dem Magiftrats:Dirigenten vorzulegen. 

Die Richtigkeit der Meftverzeichniffe nad) dem Journal iſt von 
den Bureau-Vorſtehern auf den Rejtverzeichnifjen zu bejcheinigen. 

8 15. 
Akten. 

Jedes Bureau bedient ſich zu den Aktenrücken und Aktenſchwänzen 
eines beſonderen farbigen Papiers und zwar: 

Regiſtratur: Aktenrücken: Aktenſchwänze: 
J blau, blau. 
Ia. blau mit gelben Streifen. 
Il. gelb, gelb. 
Ila. — „ mit blauen Streifen. 
Ilb. x „ mit jchwarz.Streifen. 
IIc. J „ mit grünen Streifen. 
IIla und IIIb. grün, grün. 
IVa und IVb. roja, roja. 
V. grau, grau. 
VI. graugelb, graugelb. 
VII. blau, blau mit rothen Streifen. 
VIII. blaßroth, blaßroth. 

Die Aktendeckel werden für ſämmtliche Bureaus von blauer Farbe 
genommen. 

Die Akten erhalten auf der vorderen Seite das Aktenzeichen mit 
„snhalts-Angabe, den Vermerk, wann fie angelegt, wann fie gejchlojjen 
find und die Volumenzahl. Die Aktenfchwänze erhalten ebenfalld das 
Altenzeihen mit Inhaltsangabe und die Volumen-Zahl. 

Alle loſen Schriftitüde find, ſoweit fie erledigt, möglichit bald zu 
den Akten zu bringen, fogleich nad) der hronologifchen Reihenfolge einzus 
heften und zu foliiren, Dies hat in der Regel alle 8 Tage zu gefchehen. 

In allen Fällen, wo ein Prozeß entſteht, der von Wichtigkeit ift 
und vorausfichtlich längere Zeit dauern wird, find für die auf den 
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Prozeß bezüglichen Stücke beſondere Beiakten anzulegen, die im Reper— 
torium bei den betreffenden Hauptakten als Adhibenda oder beſonders 
einzutragen ſind. 

Werden einzelne Schriftſtücke aus den Akten genommen, was nur 
ausnahmsweije gejchehen darf, jo muß am betreffender Stelle vermerft 
werden, was fie enthalten haben, wohin fie gegeben find und das Datum 
der Verfügung. 

Die Aktenftüde dürfen nicht zu ftarf fein, damit ihr Gebraud) 
nicht erfchwert wird. Jeder einzelne Band joll daher in der Regel nur 
200 Blätter faffen. Zur Anlegung jedes neuen Aktenftüds ift die Zu— 
ftimmung des Decernenten einzuholen. 

Alle Alten müffen an gehöriger Stelle im Nepertorium eingetragen 
jein und ordnungsmäßig nad) dem Nepertorium in den NRepofitorien 
aufbewahrt werden. Die Aftenrepofitorien, fowie die fonjtigen zu beftimmten 
Zweden dienenden Fächer jind zu etiquettiren. Die Repofition und 
Gafjation der Akten darf nur auf Verfügung des Magiftrats erfolgen, 
und haben die Bureau-Vorfteher alljährlid am 1. Juli ein BVerzeichniß 
der ihrer Anficht nach repofitiong- und caffationsfähigen Akten vorzulegen. 

Die reponirten Akten werden im currenten NRepertorium unter 
Angabe der betr. Nummer des reponirten Mepertoriums gelöfcht und in 
das letztere übertragen, erhalten au auf dem Dedel und auf dem 
Schwanze die No. des Nepertoriums der reponirten Aften. 

Die cajfirten Akten find in beiden Repertorien unter Angabe des 
Jahres der Caſſation, der betreffenden Verfügung, Journalnummer, 
Aktenzeichen zu ftreichen. Ohne jehriftliche Verfügung dürfen feine Aften- 
ſtücke, ebenſo feine Karten oder Pläne aus den Dienfträumen weggebradt 
und am wenigften einem nicht ftädtiichen Beamten verabfolgt werden. 

Auch die ftädtifchen Beamten dürfen feine Akten ſelbſt aus den 
Fächern nehmen, fondern fie müſſen fich, wenn fie derjelben zur Bear- 
beitung einzelner Sachen bedürfen, an den Regijtratur-Beamten wenden. 

Alle Akten, weldye an ein anderes Bureau oder an dritte Perſonen 
verabreicht werden, find in das Annotationsbuch einzutragen. 

$ 16. 

Drudjfahen und Formulare. 

Ueber die Drudjachen, Regulative, Statuten, Inſtruktionen, Ge— 
meindebejhlüffe von allgemeiner Bedeutung zc. und die Formulare ijt in 
jedem Bureau ein bejonderes Verzeichniß zu führen, welches an der 
Innenſeite des Formularſchrankes oder in diefem jelbjt aufzubewahren iſt. 

Die einzelnen Sorten der Formulare find mit Etiquetten zu 
verjehen, die Fächer, in welchen diejelben aufbewahrt werden, zu numme— 
riren und in das zu führende Verzeichniß die Sorte mit Angabe der 
Fachnummer einzutragen. 

s 17. 

Bureau-Inventar. 
In jedem Bureauraum iſt ferner ein Bureau-Inventar zu führen. 



In das Bureau-Inventar find einzutragen: 
a. die im Bureau vorhandenen Möbel und Utenjilien, 
b. die Siegel, Schlüffel u. j. w. mit Angabe ihrer Aufbewahrungs- 

itellen, 
c. die ſämmtlichen zu führenden Liften, Journale, Reproduftiong- 

falender, Repertorien, Briefjournal, Gontrolfen, Bücher u. ſ. w., 
d. und was ſonſt nod) außer den Aften, welche durch die Nepertorien 

nachgewiejen werden, in den Bureaus vorhanden ift. 
Das Nechnungsamt hat das Haupt-nventar zu führen und bei 

der alljährlich im April vorzunchmenden Reviſion defjelben iſt darauf zu 
achten, daß die Burean-nventarien hinfichtlich der Möbel und Uten— 
jilien mit dem Haupt-Inventar übereinjtimmen. 

S 18. 

Beihaffung der Formulare und Schreibmaterialien. 

Zu jeder Beltellung von Formularen iſt die Zuftimmung des 
Decernenten einzuholen. 

Die Schreibmaterialien, foweit fie im Magazin vorhanden, werden 
aus diefem an die Büreau-Vorſteher abgegeben, von vdenjelben unter 
Verſchluß gehalten und an die Magiftratsmitglieder rejp. Beamten nad) 
Bedarf vertheilt. 

Die übrigen nicht verdungenen Schreibmaterialien fünnen nur auf 
Anweifung der Bureau-Vorfteher von den Lieferanten bezogen, rejp. frei- 
händig beichafft werden. 

Die Bureau-VBorjteher haben darauf zu achten, daß in den Bureaus 
jparfam gewirthichaftet wird, ferner am Jahresſchluß den an Schreib- 
materialien verbliebenen Beſtand feitzuitellen und zu den Akten anzuzeigen. 

s 19. 

Bibliothek. 

Die jtädtifche Bibliothek ift von dem mit der Verwaltung derfelben 
beauftragten Beamten jtets verichlojen zu halten, — Bücher fünnen 
daraus nur durch VBermittelung diejes Beamten und gegen Ausjtellung 
einer Enpfangsbejcheinigung entnommen werden. 

Sämmtliche Bücher für die Bibliothek bejchafft nur der Decernent 
für Bibliotheffahen. Diejelben find in den Katalog einzutragen und 

. auf der Vorderjeite des Titelblattes mit dem jtädtifchen Schwarzfiegel zu 
jtempeln. 

Die für den dauernden Yandgebraud) in den Bureaus beichafften 
Bücher werden nur abgeftempelt und in den Katalog der für den Hand- 
gebrauch beitimmten Bücher eingetragen. 

8 20. 

Situngen der Verwaltungs: Fomiffionen. 

Von jeder Sikung einer VBerwaltungs-Kommiffion oder Teputation, 
aljo auch von den Sigungen des Sparkaſſen-Kuratoriums und der Ver: 
waltung des Armenwejens, ift dem Magiftrats-Dirigenten auf demjelben 
Wege, auf welchem die Mitglieder eingeladen werden, Kenntniß zu geben. 

7 
.) 
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Verantwortlich hierfür iſt der Beamte, welcher die Einladung 
veranlaßt hat. 

Im Fall der Einladung per Cirecular genügt die einfache Vor— 
legung deſſelben. 

821. 

Berhalten der Beamten gegen Privat-Perſonen. 

Materieller Beicheidung haben die Beamten fi) durchweg zu 
enthalten. Ebenjo ijt denjelben ftreng unterjagt, ohne bejondere Erlaubniß 
des Magiftrats-Dirigenten fih mit der Anfertigung amtlicher Schriften 
zu befajjen oder gar Entgelt dafür anzunchmen, 

Das für Belorgung der ihnen von den Decernenten übertragenen 
Arbeiten unter feinem Vorwand von Privaten etwas angenommen werden 
darf, iſt jelbjtredend. 

Ss 22, 

Verbot des Rauchens in den Bureau. 

Das Naudyen in den Bureaus tft unterjagt. 

S 23. 

Amtsverſchwiegenheit. 

Alle Bureaubeamten ſind zur unbedingten Amtsverſchwiegenheit 
verpflichtet und dürfen dritten Perſonen, außer den Magiſtratsmitgliedern 
und Beamten, namentlich aber auch den öffentlichen Blättern, über 
Gegenſtände, welche amtlich zu ihrer Kenntniß gekommen find, nur mit 
der ausdrüdlichen Genehmigung des Magijtrats: Dirigenten Mittheilung 
machen. 

Dortmund, den 1. März 1897. 

Der Oberbürgermeifter. 

7. Dienſt-Anweiſung für die Polizei-Kommiſſare, :Wachtmeifter 
und »Sergeanten der Stadt Dortmund. 

I. Bolizei-Komifjare. 

Der Polizei-Kommiſſar ift verpflichtet, die Polizei-Verwaltung in 
Erhaltung der öffentlichen Ruhe, Sicherheit und Ordnung und in der 
Handhabung der deshalb beftehenden Gejege, Verordnungen und Ver— 
fügungen zu unterjtügen. 

Zu diefem Zwede muß er fid) von allen in feinen Gejchäftstreis 
einjchlagenden Vorjchriften, den allgemeinen Geſetzen, Polizei-Verord» 
nungen, Inſtruktionen und Verfügungen, namentlich aber von den lofal- 
polizeilichen Beſtimmungen Kenntniß verjchaffen, und hat er darüber 
zu wachen, daß die vorgedachten Gejege, Verordnungen und Verfügungen 
befolgt werden, um Öefahren jeder Art, die den Staat, die Gemeinde, 
jowie überhaupt das gemeine Weſen betreffen fünnen, möglichjt zu ver- 
hüten, jtrafbare Handlungen, Verbrechen, Bergehen und Uebertretungen 
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jeder Art, hat er nachzuforſchen, die Thäter zu ermitteln und zur Anzeige 
zu bringen. 

Dem Polizei-Kommiſſar wird zur Wahrnehmung ſeines Dienſtes 
ein bejtimmter Theil der Stadt (ein Polizei-Bezirk) Überwiefen, dod hat 
er jelbjtverftändlich die dienjtliche Verpflichtung, auch in den übrigen 
Theilen des Stadtbezirf8 überall und bei jeder Gelegenheit die Polizei 
zu handhaben und einzufchreiten, wo ſich ihm eine Veranlaſſung dazu bietet. 

Der Polizei:Kommijfar ijt ferner verpflichtet, darüber zu wachen, 
daß die ihm jpeziell unterjtellten Nevier-Polizei-Erecutiv-Beamten nad) 
jeder Richtung Hin ihre Pflichten erfüllen. Er hat auf einen ordentlichen 
Lebenswandel der ihm unterjtellten Beamten hinzuwirken und hat Unord- 
nungen umd Dienjtvernacdläjfigungen derjelben zur Anzeige zu bringen. 

Der Polizei-Kommiſſar iſt unmittelbar Untergebener des Ober: 
bürgermeijter8 bezw. deſſen Stellvertreter und des II. Polizei-Inſpektors. 

Dem I. Polizei-Inſpektor jind die Polizei-Erecutiv-Beamten nur 
untergeordnet, joweit und folange fie im Bureaudienjte Verwendung 
finden. Dies gilt auch hinfichtlicy der detadhirten Bolizeibureaus in den 
Polizeiſtationen. 

Der Polizei-Kommiſſar muß ſtets die vorgeſchriebene Dienſtuniform 
tragen, ſofern ihm nicht ausnahmsweiſe die Anlegung bürgerlicher Kleidung 
gejtattet wird, in welchem Falle ihm von der Polizei-Verwaltung eine 
Zegitimationsfarte ertheilt wird. 

Reviervorſtände. 

Die Polizei-Kommiſſare als Reviervorſtände haben die geſammte 
Leitung des Reviers und die Ueberwachung der Ausführung des Dienſtes 
Seitens der ihnen unterſtellten Beamten zu bewirken. 

Beſondere Bureauſtunden werden den Reviervorſtänden bei der 
Eigenart ihres Dienſtes nicht vorgeſchrieben, dieſelben müſſen aber in den 
Stunden von 9—11 Uhr Vormittags und von 4—5 Uhr Nachmittags 
für Jedermann in ihrem Büreau zu jprechen jein. 

Zum Gejchäftsbereic des Kommiſſars gehört, abgejehen von den 
allgemeinen polizeilichen Funktionen und dem ihm bisher überwiejenen 
Geichäften für feinen Bezirk, das Ermittelungsverfahren bezüglich aller 
Üebertretungen und aller Antragsvergehen, jowie der fleineren Dieb- 
ftahls=Hehlerei und Betrugsjachen. 

Alle übrigen Strafjacdyen, namentlich jolche, in denen nachträglich 
Durchſuchungen oder Beſchlagnahmen nothwendig werden, bleiben aus— 
ſchließlich der Kriminal-Abtheilung vorbehalten. 

Auch in denjenigen Fällen, wo es ſich um die Verfolgung von 
Vergehen oder Verbrechen handelt, welche nicht zum Geſchäftsbereiche des 
Bezirks-Kommiſſars gehören, iſt die erſte Anzeige hiervon, falls ſolche 
bei ihm gemacht wird, entgegenzunehmen zur Weiterbeförderung an die 
Centralſtelle, desgleichen ſind alle Handlungen ſofort vorzunehmen, welche 
keinen Aufſchub zulaſſen. 

Den Verkehr zwiſchen den Centralſtellen und den Bezirks-Bureaus 
vermitteln Ordonnanzen. Täglich Vormittags um 8 Uhr und Nach— 

3* 
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mittags um 3 Uhr, hat ſich von den Bezirken ein Polizei-Sergeant zur 
Empfangnahme von Schriftſtücken, Befehlen ꝛc. auf Zimmer Nr. 27 
im Stadthauſe und beim II. Polizei-Inſpektor zu melden und ſich dem— 
nächſt ungeſäumt zum Bezirks-Bureau zurück zu begeben. 

Konferenzen. 

Der Kommiſſar hält mit ſeinen Beamten täglich zwei mal und 
zwar im Sommer Vormittags um 7 °/ı und Nachmittags um 3 Uhr, 
im Winter um 8 Uhr Vormittags und 3 Uhr Nachmittags eine Kon- 
ferenz ab. Hierbei werden die Vleldungen der Nevierbeamten entgegen- 
genommen, Befehle und Anweijungen ertheilt und der Dienft für den 
betreffenden Tag geregelt. 

Die Konferenz darf den Zeitraum von 20 Minuten nicht über- 
Schreiten, es ift vielmehr ftetS dahin zu ftreben, daß die Beantten, nachdem 
fie mir den erforderlichen Anweijungen verjehen find, möglichjt bald in 
ihre rejp. Reviere ſich begeben. 

Bei den Konferenzen ift gleichzeitig für den folgenden Tag der 
Nevierdienft der Polizei-Sergeanten zu regeln, es ift erforderlich, daß 
diefem wichtigen Dienjtzweig bejfondere Aufmerkſamkeit zugewandt wird. 

allen in einem Bezirke Revierbeamte aus, fo ijt durch entjprecjende 
Bertheilung des Bezirks die Vertretung zu regeln. 

Nepierdienit. 

Außer den Bureaugejchäften haben die Polizei-Kommiſſare ihr 
Hauptaugenmerk auf den Straßendienft zu richten. 

Sie jind verpflichtet, abgejehen von den Nevifionen der für jeden 
Zag allgemein Fommandirten PBatrouillen, täglich) zweimal die Revier— 
beamten in ihren Nevieren zu controliven und dabei gleichzeitig den 
Zuftand der Straßen, Plätze und Gebäude ins Auge zu faflen. 

Wöchentlich einmal haben jich die Kommifjare davon zu überzeugen, 
daß die Nevierbeamten aud) vor dem Beginn der Früh-Konferenz ihre 
Reviere begehen. 

Ueber die erfolgte Ausführung diejer Früh-Controlen ift ein Ver— 
merk in den Morgen-Rapport aufzunehmen. Die Kommifjare find ge- 
halten darauf zu achten, daß ihre Kontrolen von den vevidirten Beamten 
in den Controlbücher eingetragen werden. 

Her ausbrechendem Feuer hat ſich der betreffende Revier-Kommiſſar 
jchleunigft nach der Branditelle zu begeben und ſich dort beim II. Polizei: 
Inſpektor zu melden, bezw. bis zu deſſen Eintreffen die allgemeinen 
polizeilichen Anordnungen zu treffen. 

Ferner gehören zu den Funktionen des Nevier-Kommiffars: Die 
Ausübung der Fremden- und Gefindepolizei, die Ueberwachung des 
jtehenden und des im Umherziehen betriebenen Gewerbes, namentlich 
über diejenigen Gewerbetreibenden, welche nad) der Neichsgewerbeordnung 
einer bejonderen Controle unterliegen, wie 3. B. die Gaſt- und Schenk— 
wirthichaften, Kleinhändler mit Brantwein oder Spiritus, Unternehmer 
von Singjpielen, Gejangs- und declamatorischen Vorträgen, Schauftellungen 
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von Perjonen, PBiandleiher, Althändler, Händler mit Giften, Roh— 
productenhändler, Händler mit Dynamit und anderen Sprengjtoffen und 
Bulver, Nechtsconjulenten, Vermittlungsagenten, Hebeamme, Gejindever- 
miether, Stelfenvermittler, Auftionatoren, Befiger öffentlichen Fuhrwerks, 
Dienſtleute, Schornjteinfeger, Befiger von Lagerräumen für Petroleum 
und anderen Mineralölen, insbejondere die Fabriken, welche jugendliche 
Arbeiter bejchäftigen. 

Zu diefem Zwecke ift es erforderlich, daß ſich auf jedem Bezirks— 
Bureau folgende Liſten befinden und ſtets auf dem laufenden erhalten 
werden: 

Ein Verzeichniß der fämmtlihen im Bezirk wohnenden Gewerbe: 
treibenden, insbefondere der im Bezirke gelegenen Fabriken und der in 
legteren bejchäftigten jugendlichen Arbeiter. 

Ein Berzeichnig jämmtlicher Straßen und Plätze des Bezirke. 
Ein Verzeichniß der jchwer bejtraften und verdächtigen Perjonen. 
Ein Verzeichnig der öffentlichen Dirnen und Zuhälter. 

Kommiffar du jour. 

Für jede Woche wird von dem II. Polizei-Inſpektor ein Kommiſſar 
du jour fommandirt. Derjelbe Hat für die betreffende Woche täglich 
eine Nevijion der allgemein fommandirten PBatrouillen, der zum Bahn: 
hofs-Marktdienſt und Stadthansdienft fommandirten Beamten, und 
einmal in der Moche eine Nevijion dev Schugleute während der Nacht: 
zeit vorzunehmen. 

Die ftattgehabten Nevijionen der Tages- und Nachtpatrouillen jind 
it das von jedem Kommifjfar zu führende bejondere Nevijionsbuch ein- 
zutragen und dieſe Bücher am eriten Tage eines jeden Monats dem 
II. Polizei-Inſpektor vorzulegen. 

Im allgemeinen gehört die Kontrole der Batronillen zu den Ob— 
liegenheiten des II. Polizei-Inſpektors. 

Des weiteren hat der Kommiffar du jour eine furze Reviſion der 
Wochemmärkte mit Bezug auf die dorthin gebrachten Lebensmittel, auf 
die Führung ordnungsmäßiger Maaße und Gewichte ꝛc. vorzunehmen. 

Bei ausbrechendem Feuer, ſei es bei Tag oder Nacht, Hat jid) 
außer dem Betreffenden Revier-Kommiſſar auch der Kommiffar du jour 
ungefäumt auf der Bramditelle einzufinden und jich dort bei dem II. 
Polizei-Inſpektor zu melden. 

Bejondere Dienftzweige. 

In wieweit nad) der Einrihtung der Sriminal-Abtheilung Die 
Bezirks-Polizei-Kommiſſare zu Hausſuchungen, VBerhaftungen herange- 
zogen werden, wird für jeden einzelnen Fall bejonders bejtimmt, ebenjo 
wird auch in jedem einzelnen Falle beftimmt, wanı die Kommifjare bei 
Ueberwachung von Verſammlungen mitzuwirken haben. 

Ueber die Ausführung der laufenden Nevijionen der Yabrifen, der 
Diaafe und Gewichte, Bierdrudapparate, Lumpen- und Knochenlager, 
Lager von erplojiven Stoffen, den Herbergen, Pfandleihern ze. wird in 
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jedem einzelnen Falle befondere Verfügung getroffen werden, doch bleibt 
es dem Polizei-Kommiſſar jelbitverftändlic; unbenommen, auch ohne be- 
fondere Anweiſung derartige Nevifionen in feinem Bezirk vorzunehmen. 

Bejondere Vorfälle. 

Don jedem bejonders wichtigen Ereigniß, fei e8 bei Tag oder 
beit Nacht, Haben die Polizei-Kommiſſare dem II. Polizei-Inſpektor 
ſchleunigſt Meldung zu erjtatten. 

Hierzu gehören: 
Feuersbrünite, größere Unglüdsfälle, größere Schlägereien, Bufammen- 
rottungen ꝛc. 

Bis zum Eintreffen des II. Bolizei:Infpeftors hat der Aelteſte der 
anwejenden Polizei-Kommiſſare die polizeilichen Anordnungen zu treffen. 

Napporte. 

An jedem Vormittag im Sommer (1. April bis Ende September) 
bis 8 Uhr im Winter bis 8'/ı Uhr Vormittags, Sonntags bis 11'/a 
Uhr Vormittags ijt dem II. Polizei-Inſpektor ein Rapport einzureichen, 
auf welchem die am Zage und in der Nacht vorher eingelieferten 
Arrejtanten verzeichnet und bejondere Vorkommniſſe gemeldet find. Gleich— 
zeitig jind die betreffenden Arrejtanten dem II. Polizei-Inſpektor vor— 
zuführen. 

Untergebene und Bertretung. 

Die den einzelnen Bezirks-Bureaus zugetheilten Bolizei-Affiitenten 
jind dem betreffenden Polizei-Bezirks-Kommiſſar dienſtlich unteritellt, 
desgleichen ſämmtliche Polizei-Wachtmeijter, PolizeisSergeanten und 
Schutzleute. 

Bei entſtehenden Differenzen ſind die Anordnungen des Bezirks— 
Polizei-Kommiſſars für ſeine Beamten maßgebend. 

Im Bureaudienſt wird der Bezirks-Kommiſſar durch den Aſſiſtenten, 
im Executivdienſt dagegen durch den ihm zugetheilten Wachtmeiſter ver— 
treten, ſofern nicht eine anderweitige Vertretung beſonders beſtimmt wird. 

Meldeweſen. 

Dem Bezirks-Kommiſſar liegt die Controle über die ordnungs— 
mäßige Führung des Meldeweſens in ſeinem Bezirk ob, ſoweit in dem 
Bezirk eine ſelbſtſtändige Meldeſtelle errichtet iſt, und iſt er für die 
prompte Ablieferung der Meldezettel an die Centralſtelle verantwortlich. 

Die Meldungen über ſolche Perſonen, welche von außerhalb in den 
Stadtbezirk oder vom Stadtbezirk nach außerhalb verziehen, ſind nad) 
wie vor auf dem Hauptmeldeamt anzubringen, dagegen kann die An- und 
Abmeldung des Wohnungswechſels innerhalb des Bezirks reſp. von 
einem Polizei-Bezirf der Etadt in einen anderen in dem betreffenden 
Bezirfs-Bureau, foweit dort eine Meldeſtelle eingerichtet ilt, angebracht 
werden. 

Diefe Meldungen find täglich bis Nachmittags 3!/e Uhr dem 
Meldeamt zu übermitteln. 
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Bureaudienit. 

Der Polizei Bezirks-Kommiſſar ift für die ordnungsmäßige Aus: 
führung des Bureau:Dienjtes feines Bezirks, insbejondere für die richtige 
Führung der in feinem Bezirfsbureau zu führenden Bücher und Liſten 
verantwortlich, desgleichen liegt ihm die Nevifion der in jeinem Bezirk 
vorhandenen jtädtiichen Arrejtlofale ob, mit. Ausnahme des Bolizei-Ge- 
fängniſſes am Stadthaufe, welches dem II. Polizei-Inſpektor unterfiellt ift. 

Als Regel iſt feitzuhalten, daß die Einrichtung der Bezirks: 
Bureaus wejentlich mit im Intereſſe des Publikums und zur Erleichterung 
für legteres erfolgt, demnach möglichft zu vermeiden it, daß Perſonen 
in derjelben Angelegenheit von der Gentralftelle zum Bezirfsbureau und 
umgefehrt gewiejen werden. 

In allen Fällen, in welchen fich die betreffende Angelegenheit durch 
den zweimal täglich jtattfindenden Verkehr zwijchen den Bezirken und der 
Centralſtelle erledigen läßt, it den Anträgen des Publikums mit mög» 
lichjter Bereitwilligfeit durch Aufnahme einer kurzen jchriftlichen Notiz, 
veip. in wichtigen Sachen eines Protokolls entgegenzufommen. 

II. Polizei-Wachtmeiſter. 

Die allgemeinen Dienftobliegenheiten der Bolizeimachtmeifter, der 
Polizei: Sergeanten und Schutzleute jind in der vom Königlichen Herrn 
Negierungspräjidenten zu Arnsberg unter dem 18. Mai 1883 aufge: 
ftellten Dienſt-Juſtruktion feitgeitellt, es handelt ſich im Nachſtehenden 
aljo nur darum, diejenigen Gefichtspunfte hervorzuheben, nach welchen 
neben der vorgenannten allgemeinen Dienſt-Inſtruktion der Dienjt der 
Bolizei-Wachtmeifter pp, für die hiefige Stadt im Speziellen auszuführen ijt, 

Die Thätigkeit der Bolizei-Wachtmeifter erſtreckt ſich ſowohl auf 
das ganze Stadtgebiet, als auch auf einen beſtimmten Polizei-Bezirk. 
Durd die fpezielle Zutheilung des Bolizei-Wachtmeifters auf einen be= 
ftimmten Polizei-Bezirk bleibt die allgemeine dienftliche Verpflichtung, 
auch in den übrigen Theilen des Stadtbezirts überall und bei jeder 
Gelegenheit die polizeilichen Funktionen zu handhaben, Anzeigen zu er- 
jtatten umd einzufchreiten, wo fi) eine Beranlaffung dazu bietet, felbit- 
verjtändlich bejtehen: 

a. Thätigkeit im Stadtbezirk. 

Hierzu gehört der Nachtdienft, der Marftdienit, die Herbergs— 
revifion umd die Ueberwachung von Verſammlungen. 

Nachtdienit. 

Zum Nachtdienjt werden die Rolizei-Wachtmeifter abwechjelnd durd) 
den Il. Polizei-Inſpektor fommandirt und beitcht dieſer Dienitzweig 
bauptjählih in der Controlle über die den Nachtdienft verjehenden 
Schugleute. 

Der Nachtdienjt beginnt um 9% Uhr Abends und dauert im 
Sommer bis 5 Uhr, im Winter bis 6 Uhr Morgens. 
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Um erjtgenannte Zeit müflen die fämmtlichen zum Nachtdienft 
fommandirten Schugleute auf der Wachtjtube verjammelt fein, wovon 
ſich der Wachtmeifter in erjter Linie zu überzeugen hat. 

Sodann werden die etwa den Schutzleuten für die betreffende 
Nacht zu ertheilenden Befehle und Inſtruktionen ausgegeben und die 
Schutzleute hierauf in die ihnen zugewiejenen Reviere abgejchidt. 

Das Abſchicken der Scyhutleute hat jo frühzeitig zu erfolgen, daß 
diefelben um 9° Uhr Abends den Marſch in ihre rejp. Reviere antreten. 

Eobald die Echugleute in ihre Neviere abmarjchirt jind, beginnt 
der Controldienjt des Wachtmetiters. 

Diejer Dienft iſt derartig einzurichten, daß die ſämmtlichen Schuß: 
mannspatrouillen in jeder Nacht mindejtens einmal revidirt werden. 

Zu welchen Zeiten dieje Nevifionen auszuführen find, bleibt dem 
Ermefien des Bolizei-Wachtmeijters anheimgejtellt. Außer der einmaligen 
Nevifion find jedoch einige Schugmannspatronillen in einer Nacht wieder: 
holt zu revidiren. Die Auswahl der wiederholt zu revidirenden Pas 
trouillen iſt Sache des Wachtmeiſters. 

Der Eontroldienjt dauert für jede Nacht im Sommer bis 3'/s Uhr 
im Winter bis 4/» Uhr Morgens. 

Während der Zeit von 10 Uhr Abens bis 39 refp. bis 4. Uhr 
Morgens ift es dem Wachtmeifter geitattet 1 bis 1'/e Stunden auf der 
Polizei-Wachtftube zuzubringen, während er fich die übrige Zeit im 
Revier aufzuhalten hat. 

Der Beſuch von Wirthichaften iſt den Polzei-Wachtmeijtern während 
der Ausübung des Controldienftes nur zum Zwecke des dienftlichen Ein- 
jchreitens gejtattet, jonft aber ftreng unterjagt. 

Nach Beendigung des Nachtdienftes hat der Wachtmeifter die Schuß: 
leute von der Wachtjtube aus zu entlaffen, und zwar im Sommer um 
5 Uhr, im Winter zur Hälfte um 5 Uhr, zur Hälfte um 6 Uhr 
Bormittags. 

Ueber die Thätigfeit der Polizei-Wachtmeiſter hinfichtlich des Nacht: 
dienjtes ift ein Reviſionsbuch nad) einem vom II. Polizei-Inſpektor näher 
zu bejtimmenden Formular zu führen und ift diefes Buch dem II. Polzei— 
Inſpektor am 3. Tage eines jeden Monats zur Revijion vorzulegen, 

Alle während des Nachtdienftes bemerkten Dienjtverlegungen der 
Schugleute oder ſonſtige Vorkommniſſe find dem II. Polizei-Inſpektor 
am Mittag des nächſten Tages zu melden. Bejondere Ereignifje, wie 
große Unglücdsfälle, Feuersbrünite 2c. find dem II. Polizei-Inſpektor 
auch während der Nachtzeit anzuzeigen. 

Bei derartigen Borfällen hat jich der nachtdienjihabende Polizei- 
Machtmeifter jchleunigit an Ort und Stelle zu begeben und die eriten 
polizeilichen Anordnungen zu treffen. 

An dem auf den Nachtdienſt folgenden Vormittag ift der Polizei— 
Wachtmeifter bis 12 Uhr dienjtfrei; demnächſt Hat er au dem auf den 
Nachtdienſt folgenden Nachmittage die Kontroluhren zu revidiren und 
diejelben für die nächſte Nacht vorzubereiten. 
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Marktdienft, 

Ebenjo wie zum Nachtdienjt werden die Polizei-Wachtmeifter aud) 
zum Marktdienſt abwechjelnd kommandirt. 

Dieje Märkte (Wochenmärkte) finden jtatt: 
An jedem Montag und Donnerstag auf dem Hoher-Wall. 
An jedem Dienjtag und Freitag auf dem Steinplag. 
An jedem Mittwod) und Samstag auf dem Markt. 
Dem Bolizei-Wacjtmeiiter Liegt eS ob, den, den Markt befuchenden 

Händlern bezw. Berfäufern die Pläge anzumeijen und demnächſt zu 
controliren, ob die Händler, welche mit ihren Waaren auf dem Marfte 
Aufitellung genommen haben, das vorgejchriebene Marftjtandgeld bezahft 
haben und fich im Befige der bezügfichen Duittungen befinden. 

Der Marftdienft der Wachtmeifter beginnt im Sommer um 6 Uhr, 
im Winter um 7 Uhr Vormittags und endet im Sommer um 10 Uhr, 
im Winter um 11 Uhr Vormittags, falls nicht die Nevifionen nod) eine 
weitere Zeit in Anſpruch nehmen. Zu den Nebenmärften (Hoher Wall 
und Steinplag) wird jedesmal ein, zu den an jedem Mittwoch und 
Samſtag ftattfindenden Hauptmarft werden dagegen jedesmal zwei Wacht: 
meilter kommandirt. Von Tegteren hat der Wachtmeiſter, welcher die 
Händler auf dem Buttermarkt und den Nebenmärften vevidirt, nach 
erledigter Neviiion die Markt: und Ladenpreije feftzuftellen und dieſe 
dem Bureau II mitzutheilen. Desgleichen hat er das Fleiſch der von 
auswärts den Markt bejuchenden Fleiſchwaarenhändlern einer eingehenden 
Reviſion zu unterziehen. 

Die zum Marftdienit Fommandirten Bolizei-Wachtmeifter haben 
ſich auch davon zu überzeugen, ob die zu den einzelnen Märkten kom— 
mandirten Schugleute ihren Dienft rechtzeitig antreten und ordnungs— 
mäßig verjehen. 

Schließlich liegt es ihnen noch ob, dem Zujtand der auf den Marft 
gebradygten Nahrungs: und Genußmittel, fowie der Maaße und Gewichte 
ihre Aufmerkfjamfeit zu widmen und bemerkte DOrdnungswidrigfeiten un— 
bedingt zur Sprache zu bringen. 

Herbergsrevijion. 

Die Revifion der im Stadtbezirf Dortmund befegenen Herbergen: 
Gaßmann, I. Kampftr. 92, 
Hujemann, Herberge zur Heimath, 
Lindemann, Rheiniſcheſtr. 160 

liegt den Polizei:Wachtmeiftern ob, und werden diefelben zu diefer Dienjt- 
verrichtung durch den IL. Polizei-Inſpektor abwechjelnd fommandirt. 

Die Nevifionen haben täglich für jede Herberge mindejtens einmal 
ftattzufinden und zwar im Sommer in der Zeit zwifchen 29 und 11 
Uhr Abends, im Winter zwiſchen 8 und 10 Uhr Abends. Ueber die 
Herbergsrevijionen ijt ein Controlbuch zu führen, in welches die täglid) 
jtattgehabten Reviſionen einzutragen find. 

Das Controlbuch ijt am 3. eines jeden Monats dem II. Polizei: 
Inſpektor zur Einſicht vorzulegen. 



Alle bei den Hebergsrevijionen vorgefundenen verdächtigen, oder 
nicht legitimirten PBerfonen jind vorläufig dem Polizei: Öewahrjam zuzu— 
führen. 

Bei der Revifion iſt auch darauf zu achten, ob die fümmtlichen 
in den Herbergen untergebrachten Perjonen in das dort zu führende 
Fremdenbuc eingetragen jind und ferner, ob die Herbergen den im ge: 
jundheitspolizeilicher Beziehung an fie zu ftellenden Anforderungen genügen, 
ob die Räumlichkeiten und Pagerjtätten genügend rein, und erftere genügend 
erleuchtet jind. 

Es empfiehlt ſich für die Wachtmeijter zu den Herbergsrevifionen 
ſtets einen oder mehrere Polizei-Beamte ‚heranzuziehen, welche von den 
in der Nähe der Herbergen jich befindlichen Patrouillen vequirivt werden 
können. 

Ueberwachung von Verſammlungen. 

Zur Ueberwachung von Verſammlungen werden die Polizei-Wacht— 
meiſter nur dann herangezogen, wenn hierzu die Beamten der politiſchen 
Polizei nicht ausreichen. 

Um diefen wichtigen, oft die ganzen Geiltesfräfte des Polizei: 
Beamten in Anjpruch nehmenden Dienſtzweig in gejetmäßiger Weije ver: 
jehen zu können, ijt es vor allem erforderlich, daß die Polizei-Wachtmeiſter 
ji) mit den das Vereins: und Berfammlungswejen betreffenden Bejtim: 
mungen pp. genau befannt machen. 

Zur Ueberwachung der Verjammlungen werden die Polizei-Wadt- 
meijter durch den II. Polizei-Inſpektor jedesmal namentlid) fommandirt 
und ilt dem Tegteren am Tage nad) dem Stattfinden der VBerjammlung 
über den Berlauf derjelben ein furzer jchriftticher Bericht einzureichen. 

b. Thätigfeit im Polizeibezirk. 

Hierzu gehört in erjter Linie der Ermittelungsdienit in Straf: 
jachen und Unfallangelegenheiten. 

Ermittelungsdienit in Straflachen. 

Für den Ermittelungsdienft in Strafſachen erhält der Bolizei- 
Wachtmeifter im Allgemeinen für jeden einzelnen bejonderen Fall jeine 
Anweilung durch den betreffenden Bezirks Polizei-Kommiſſar. 

Die ihm in diefer Hinficht ertheilten Aufträge hat er nach beiten 
Kräften zu erledigen, er muß es ich ſtets zur Aufgabe machen, durch 
jachgemäße Anſtellung von Ermittelungen die noch unbefannten Ver: 
brecher pp. zu entdeden. 

Während die größeren Criminalſachen in Zufunft von der Eriminal- 
Abtheilung bearbeitet werden, fünnen aud in einzelnen Fällen die den 
Tolizeibezirken zugetheilten PBolizei-Wachtmeiiter von der Eriminal-Ab- 
theilung mit Necherchen beauftragt werden. 

Unfallfachen. 

Ebenjo wie für den Ermittelungsdienft in Straffachen erhält der 
Polizei: Wachtmeiiter auch für den Ermittelungsdienit in Unfallangelegen= 
heiten die Aufträge von dem betreffenden Bezirks Polizei-Kommiſſar. 
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Der Polizei-Wachtmeifter hat jich, jobald er feine Aufträge aus: 
geführt, wieder im Polizei-Bezirks-Bureau einzufinden, jedenfalls aber 
muß dies jeden Vormittag bis 121. Uhr einmal noch gejchehen. 

Die fonjtige Verwendung der Bolizei-Wachtmeiiter, insbefondere 
ihre Thätigfeit bei größeren Feitlichfeiten, Aufzügen, bei Feuersbrünften zc. 
wird für jeden einzelnen Fall befonders geregelt. 

Die Polizei-Wachtmeiſter find den Polizei-Kommiſſaren unter— 
geordnet, den Polizei-Aſſiſtenten gleichgeordnet, dagegen Vorgejette der 
ſämmtlichen BolizeisSergeanten und Schutleute des betreffenden Polizei= 
Bezirks. | 

II. Bolizei-Sergeanten, 

Allgemeines. 

Ebenſo wie für die Polizei-Wachtmeiſter, find auch für die Polizei- 
Eergeanten die allgemeinen Dienjtobliegenheiten in der von Königlichen 
Herrn Negierungs-Präfidenten zu Arnsberg unter dem 18. Mai 1888 
aufgeſtellten Dienſt-Inſtruktion aufgeführt, es liegt alſo nur in der 
Abſicht der vorliegenden Anweiſung, ſpezielle Verhaltungsmaßregeln bezw. 
Borihriften für die Stadt Dortmund zu geben. 

Borgejegte der Polizei:Sergeanten find außer dem Oberbürger- 
meijter und deſſen gejeglichem Stellvertreter der II. Polizei-Inſpektor, 
die Polizei-Kommiſſare, jowie der PolizeisWachtmeijter des betreffenden 
Polizei-Bezirks. 

Ter Dienft der Polizei-Sergeanten ift ein jehr vielfältiger, es it 
daher um jo mehr geboten, daß die Polizeis-Sergeanten die ihnen ob» 
liegenden Pflichten unverdroffen, mit Eifer, jo jchnell als möglich, mit 
der erforderlichen Umficht, Gewifjenhaftigfeit und Verfchwiegenheit, namentlich 
auch ohne Nüdficht auf die daraus für fie vielleicht zu beforgenden 
Gefahren und Nachtheile verrichten. 

Die Polizei-Sergeanten haben fi) ihre Stellung dem Publikum 
gegenüber felbft zu jchaffen, es iſt daher nothwendig, daß jie gegen 
Jedermann mit Würde, Anſtand und Bejcheidenheit, erforderlichen Falles 
aber auch mit der nöthigen Thatkraft auftreten. 

Es ift ferner nothwendig, daß die Polizei-Sergeanten zum Dienft 
nur in einem durchaus fauberen gut paffenden, ordentlichen und vor- 
ihriftsmäßigen Anzuge erjcheinen, ein unfauber gefleideter oder unjauber 
ausjehender Polizei-Beamter wird ſich dem Publikum gegenüber nie den 
nöthigen Reſpekt verjchaffen können. 

Die Ueberwachung der Ausführung der gejeglichen Beſtimmungen 
und Borjchriften, namentlich der für die Stadt Dortmund fpeziell er- 
lajjenen Bolizei-Verordnungen pp. ift die erjte Pflicht des Polizei- 
Sergeanten. 

Zu diefem Zwede ift es nothwendig, daß die Polizei-Sergeanten 
jtetS beftrebt find, die für fie wichtigen Gejege, Berordnungen ꝛc. fennen 
zu lernen. 

Die Haltung der Polizei-:Sergeanten während des Dienftes muß 
ſtets eine ftramme, militärifche fein, die Vorgefegten jind ſtets ſtreng 
militäriſch zu grüßen. 

\ 
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Die ZTragezeit der gelieferten Befleidungsitüde und Ausrüſtungs— 
ftüde ijt befonders geregelt und ijt es Pflicht der Beamten durch jach- 
gemäße Behandlung ihrer Kleidungs- pp. Stüde dahin zu wirfen, daß 
dieſelben die vorgejchriebene Tragezeit auch wirklich aushalten. 

Verhalten bei Erfranfungen. 

Bei etwaigen Erfranfungen haben die Volizei-Beamten unter Angabe 
der Krankheit und der vorausfichtlicden Dauer derjelben am erjten Tage 
der Krankheit cine fchriftliche Meldung zu eritatten und demnädjit falls 
eine ärztliche Behandlung nothwendig wird, das ärztliche Attejt baldigit 
vorzulegen. 

Verhalten bei bejonderen Borfällen. 

Von allen bejonderen Borfällen, wie Aufläufen, Feuersbrünſten, 
größeren Schlägereien 2c., jet es bei Tag oder Nacht, tft dein II. Polizet- 
Inſpektor mündlich und demnächſt durch die Hand des betreffenden 
Nevier: Polizei Kommiffars jchleunigit jchriftlich Meldung zu erftatten. 

Verhalten bei Bränden. 

Bei entjtehendem Brande haben ſich ſämmtliche Polizei-Sergeanten, 
welche nicht als Patrouillen fommandirt find, fofort zur Branditelle zu 
begeben und ſich dort beim II. Polizei-Inſpektor rejp. deſſen Stellver: 
treter zu melden. Sie dürfen die Brandjtätte ohne jpezielle Ermächtigung 
nicht eher wieder verlafien, als bis die Gefahr volljtändig vorüber ift. 

Die auf Patrouille befindlichen Polizei-Sergeanten verbleiben auf 
ihren Boiten, nur diejenigen Patrouillen, im deren Bezirk der Brand 
ausgebrochen, begeben ſich zur Branpditelfe. 

Der II. Polizei-Inſpektor wird an Ort und Etelle die weiteren 
Maßregeln treffen umd die nicht erforderlichen Beamten entlajien. 

Rohnungs- Angelegenheiten. 

Im Allgemeinen gilt der Grundjag, daß jeder Polizei-Beamte in 
dent Polizei-Bezirk, welchem er zugetheilt it, auch wohnt. Er hat vaher 
jeine Wohnung nicht ohne ausdrüdlicdhe Genehmigung feiner Vorgeſetzten 
zu beziehen, zu einem beabjichtigten Wohnungswechiel rechtzeitig die Ge: 
nehmigung der PBolizei-Berwaltung nachzuſuchen und dabei genau anzu— 
geben, wohin der Umzug erfolgen joll. 

Das Wohnen in Häujern, in denen Gajt- und Schenfwirthichaft 
betrieben wird, ijt nicht gejtattet. 

Bejondere Dienjtzweige. 

a. Nevierdienit an Wochentagen. 

Jeder Polizei-Bezirk wird in mehrere Polizei-Reviere eingetheift, 
welche zur Ausübung des Nevierdienftes an die Polizei-Sergeanten ver» 
geben werden. 

Die Nevierbeamten haben fortgejegt ein VBerzeichnig derjenigen 
Gewerbetreibenden, welche einer polizeilichen Gontrofe unterliegen, bei 
ji) zu führen. 
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Der Dienjt der Nevierbeamten au Wochentagen beginnt in den 
Monaten April bis einschließlich Oktober um 6° Uhr, in den Monaten 
November bis März um 7! Uhr Vormittags, 

Bon diefer Zeit an haben die Beamten an jedem Morgen bis zum 
Stattfinden der Konferenz, aljo im Sommer bis T?’A, im Winter big 
8 Uhr Bormittags ihre Reviere zu begehen, dabei genau zu controliren, 
ob irgend etwas Meldenswerthes vorliegt und bei der Frühfonferenz 
Meldung zu erjtatten. 

Für diejenigen Revierbeamten, die durch anderweitigen Dienft ver: 
hindert jind, ihre Reviere zu begehen, werden rechtzeitig am Tage vorher 
Stellvertreter fommandirt werden. 

An der Frühfonferenz nehmen alle nicht durch anderweitigen Dienft 
verhinderten Bolizei-Sergeanten Theil. 

Sobald die Konferenz beendet ill, begeben ſich die Beamten ſogleich 
wieder in ihre Meviere und erledigen zunächſt die ihnen von ihren 
Bezirks-Kommiſſaren ertheilten Aufträge, demnächſt haben fie ihre Aufs 
merkfamfeit wieder den Borgängen in ihren Nevieren zuzumenden. 

Sie haben ihre Reviere nur dann zu verlaffen, wenn fie dafür 
ein Überwiegend dienjtliches Intereſſe nachweiſen fünnen, und müjjen daher 
bei Kontrolen des Vorgeſetzten ſtets in ihren Revieren anzutreffen fein, 
oder müſſen nachweiſen, wo, zu welchem Zwecke und in welcher Veran— 
laſſung fie anderweit bejchäftigt geweien find. 

Durch dieſe ſpezielle Verpflichtung auf beftimmte Bezirfe wird 
jelbitverjtändlich die allgemeine dienſtliche Verpflichtung, aud in den 
übrigen Theilen des Stadtbezirk überall und bei jeder Gelegenheit die 
Polizei zu handhaben, Anzeigen zu erjtatten und einzufchreiten, wo jich 
eine Beranlafjung dazu bietet, nicht aufgehoben. 

. - Der Nevierbeamte hat durch unausgejegte Aufficht und Thätigfeit, 
durch Warnungen und BZurechtweijungen, durch wirkliches Eingreifen, 
nöthigenfall8 fogar durc Gewalt allen Unglüdsfällen, Uebertretungen, 
Vergehen und Berbrechen zuvorzufommen und diejelben möglichjt zu ver- 
hindern. Insbeſondere ift dem Zuſtande der Straßen und Pläge, der 
Häujer, bejonders der Neubauten, ferner dem öffentlichen Gewerbebetricbe 
jtete Aufmerffamfeit zu widmen. Arbeitsſcheue und Müßiggänger, 
Trunkenbolde, Bettler, Bagabunden, liederliche Tirnen, unbefugte Haufierer, 
umpberzichende, mit ortSpolizeilicher Erlaubniß nicht verfehene Muſikanten, 
Seiltänzer, Thierführer u. j. w. find zu beobachten und erforderlichen 
alles feſtzunehmen. 

Ferner bilden die Gaſt- und Schenfwirthichaften, Kleinhandlungen für 
Branntwein 2c. einen Gegenftand bejonderer polizerlicher Aufmerkſamkeit 
in Bezug auf die dort verfehrenden Perjonen und das Leben und Treiben. 

Es ijt ftrengjtens darauf zu halten, daß vor 8 Uhr Vormittags 
ein Branntwein-Verfauf nicht ftattfindet. 

Die polizeiliche Aufmerkfamfeit für Handel uud Gewerbe hat jich 
darauf zu erjtreden, ob ftehende Gewerbebetriebe vorjchriftsmäßig ange— 
nreldet find, ob gewerbliche Anlagen, welche einer befonveren polizeilichen 
SGeuchmigung bedürfen, etwa ohne eine jolche betrieben werden. 
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Ein Verzeichniß der in jeinem Revier wohnenden Gewerbetreibenden 
hat der Beamte jtetS bet ſich zu führen. 

Die durch die ſtädtiſche Bau-Polizei-Berordnung näher beſtimmte 
baupolizeiliche Thätigfeit der Polizer-Sergeanten hat ſich hauptjächlic) 
dahin zu richten, daß Feine neue Anfiedelung (Wohnung mit Feuerjtelle) 
in der ſtädtiſchen Feldmark und fein Neubau und feine Gebäude-Haupt: 
Neparatur, ohne dazu zuvor die gejeglich erforderliche polizeiliche Er- 
laubniß erwirkt zu Haben, von irgend Jemand begonnen oder ein bereits 
begonnener derartiger Bau fortgejegt wird, ferner, daß gegen feuerge- 
fährliche oder mit Einfturz drohende bauliche Anlagen das zur Verhütung 
von Unglüdsfällen Erforderliche gejchieht. 

Der Nevierdienit an Wochentagen dauert Vormittags für diejenigen 
Beamten, welche an dem betreffenden Tage nicht, oder erſt um 5!le 
Uhr Nachmittags auf Patrouille aufziehen bis 1 Uhr Mittags, für 
diejenigen Nevierbeamten, welche bereitS von 1 Uhr Mittags ab Pa— 
trouille gehen, bi8 11 '/s Uhr Vormittags. 

Der Revierdienſt für den Nachmittag wird wie folgt bejtimmt: 
Diejenigen Beamten, welde von 1—5's Uhr Nachmittags 

Patrouille gehen, haben von S1/s—6!/. Uhr frei und begeben fid) dem: 
nächſt wieder in ihre Reviere, und zwar im Sommer bis 8 Uhr, im 
Winter bis T!/e Uhr Abends. 

Diejenigen Beamten, welche um 5'/s Uhr Nachmittags auf Batrouille 
ziehen, haben von 1—2 Uhr frei, von 2—4'/s Uhr Nevierdienft und 
demnädjt von 41/s—5!/s Uhr wieder frei. 

Die nicht zum Patrouillendienit fonımandirten Polizei-Sergeanten 
haben von 1—2 Uhr Nachmittags frei, von 2—6 Uhr Revierdienſt, 
von 6—6!/2 Uhr frei und demnächſt bis 7'/ Uhr bezw. 8 Uhr wieder 
Revierdienſt. 

Nach 792 Uhr Abends im Winter und nach 8 Uhr Abends im 
Sommer ijt der nicht abtommandirte Polizei-Sergeant dienftfrei, er hat 
aber jelbftverftändlich bei bejonderen Vorkommniſſen jchleunigit ſich an 
Drt und Stelle einzufinden auch allen ſonſt an ihn ergehenden Requi— 
fittonen fofort und unweigerlich Folge zu leiften. 

Die zum Viehmarkt und zum Nachtdienſt Fommandirt gewejenen 
Volizei-Sergeanten haben von dem betreffenden Vormittag mindejteng 
noch von 12—1 Uhr ihre Reviere zu begehen. 

Für die zum Bahnhofsdienit Fommandirten Bolizei-Sergeanten 
hört der Nevierdienft 1'/z Stunde vor Beginn des Bahnhofdienites auf, 
desgleichen für die zum Theaterdienſt fommandirten Beamten. 

Die Regelung des Nevierdienftes der zum Gefangenen- Transport 
foınmandirten PBolizei-Sergeanten ift Sache der betreffenden Bezirks— 
Polizei-Kommiſſare. 

b. Revierdienſt an Sonn- und Feiertagen. 

An Sonntagen beginnt der Revierdienſt erſt um 8 Uhr Vormittags. 
Die Konferenz findet erit um 11! Uhr auf dem Bezirks-Bureau jtatt. 

Diejenigen Beamten, welche die Kirche bejuchen wollen, haben dies 
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ihrem Bezirks-Kommiſſar am Tage vorher zu melden und werden die 
Beamten für die Zeit des Gottesdienftes dann ohne Weiteres vom 
Revierdienſt dispenfirt. 

Diejenigen Beamten, welche für den Sonntag Nachmittag zu einem 
beftimmten Dienft nicht ausdrücdlich Foinmandirt werden, find dienftfrei 
und haben das Recht Wirthichaften zu beſuchen und dabei die Mütze 
an Stelle des Helms zu tragen. Selbſtverſtändlich haben ſich aber bei 
bejonderen Ereigniſſen, wie Feuersbrüniten 2c. auch die dienjtfreien 
Polizeir-Sergeanten jojort an Ort und Stelle einzufinden, wie fie aud) 
von der Berpflidhtung, ftrafbare Handlungen zu verhindern oder zur 
Anzeige zu bringen, oder einzujchreiten, wo fic eine Veranlaffung dazu 
bietet nicht entbunden jind. 

c. Patrouilfendienft. 

Zum Batronillendienit werden die PBolizei-Sergeanten vom II. 
Polizei-Inſpektor in regelmäßiger Reihenfolge allgemein kommandirt. 

Es giebt zwei Arten von PBatrouillen, eine Mittags- und eine 
Abendpatrouile. 

Eritere bejteht jeweils aus einem, Teßtere aus zwei Bolizei-Sergeanten. 
Die Mittagspatrouillen ziehen um 1 Uhr auf und haben Dienjt 

bis 5'/a Uhr Abends. 
Zur Zeit werden 6 Beamte zur Mittagspatrouille fommandirt und 

find für diefe die Bezirke folgendermaßen beftinimt: 
Patrouille 1 patrouillirt auf der Brüdjtrage vom Uebergang über 

die Köln-Diindener Bahn bis zum Markt. 
Patrouilfe 2 patrouilfirt auf dem DOftenhellweg und der Kaijer- 

ftraße vom Markt bis zum Landgerichtsgebäude. 
Patrouille 3 patrouillirt über den ganzen Wejtenhellweg, durch die 

I. Kampitraße und über den Weit: und Königswall. 
Batrouille 4 patrouillirt über den ganzen Weftenhellweg, durch die 

Silberitraße, Kuhſtraße, den Hoher: und Hiltropwall und Körnerplatz. 
Patrouille 5 patrouillirt über die Münfterftraße und zwar vom 

Bahnübergang bis zur Lambadjitraße. 
Patrouille 6 patrouilfirt über die Nheinifchejtraße vom Körnerplag 

bis zur Dorftfelder-Brüde. 
Die Patrouillen bleiben jo lange in ihren Bezirken, bis die Abend- 

patrouilfen um 5'/s Uhr aufziehen, um dieſe Zeit treten die Mittags- 
patrouillen ab und melden fich jofort auf ihren Bezirks-Bureaus, worauf 
fie bis 6'/2 Uhr frei find. 

Die Abendpatrouillen haben Dienit von 5!) — 10 Uhr Abends 
und jtehen jo lange, bis fie von den um 10 Uhr Abends aufziehenden 
Schutzmannspatrouillen abgelöit werden. 

Die Abendpatrouillen jind Doppelpatrouillen; für jede Ratrouille 
wird der ältefte von den beiden SPolizei-Sergeanten als Patrouillen- 
Führer bejtimmt, übernimmt alſo damit die Führung reſp. den Befehl. 

An Wochentagen ziehen drei, an Sonntagen vier Abendpatrouillen auf. 
Patrouille 1 patrouillirt auf der Brüdftraße wie Mittagspatrouifle 1. 
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Patrouille 2 patrouillirt auf der Nheinischenftrage wie Mittags: 
patrouille 5. 

Patrouille 3 patronillirt auf der Münjterftraße wie Mittags: 
patrouille 6. 

Batrouilfe 4 (nur an Sonn: und Feittagen) patrouillirt auf dem 
Weſtenhellweg. 

Die Patrouillen haben vorzugsweiſe für die Aufrechterhaltung des 
freien Verkehrs, der äußeren Ruhe, Ordnung und Sicherheit Sorge zu 
tragen, den dieſerhalb erlaſſenen Verordnungen nach allen Richtungen 
hin Geltung zu verſchaffen, vorgefundene Uebelſtände und Contraven— 
tionen zu beſeitigen und zur Anzeige zu bringen, Hülfloſen und Verun— 
glückten Beiſtand zu leiſten und alle diejenigen Anordnungen zu treffen, 
welche im Falle augenblicklicher Noth und Gefahr zum Schutze des Pub— 
likums und des Eigenthums dringend nothwendig ſind. 

Beſonders haben fie auch den Bettlern, Landſtreichern, Proſtituirten 
und den umherlungernden arbeitsſcheuen Perſonen ihre Aufmerkſamkeit 
zu widmen. 

Die zu Patrouillen kommandirten Polizei-Sergeanten melden ſich 
10 Minuten vor dem Dienſt auf ihren Bezirks-Bureaus, wo fie ſich 
eigenhäudig in das aufliegende Dienitbuch ertragen. 

Den aus ihrem Bezirk an fie ergehenden Nequifitionen um Hülfe— 
leiftung haben fie fofort nachzufommen, sie jo jchnell wie möglich zu 
erledigen und jodann ſich wieder auf dic ihnen zum Patrouillengang 
überwiejenen Straßen zu begeben. 

Bei Nequifitionen an die Abendpatronillen entjcheidet jedesmal der 
Patrouillenführer, ob beide Beamte der Negquifition Folge zu leiften 
haben, oder ob nad) feiner Meinung ein Mann zur Ausführung genügt; 
im legteren Falle verbleibt der eine PBolizei-Sergeant im Bezirf. 

Ueber alle gelegentlid) de3 Patrouillenganges bemerften befonderen 
Ereigniffe ift jofort Anzeige zu eritatten. 

Feitgenommene Perjonen find an die nächiten Polizei-Gefängniſſe 
der Stadt abzuliefern. 

Zum Transport von Franken oder Schwer betrunfenen Perjonen 
dienen die auf den Polizei-Stationen umntergebrachten Transportwagen. 

Die zum Batronillengang überwiejenen Straßen dürfen nur ver« 
lafjen werden, wenn Requiſitionen an die Patrouillen ergehen. 

Nach Erledigung der Nequifitionen haben jic die Beamten ſofort 
wieder in ihren Patrouillenbezirk zurüczubegeben. 

Der Beſuch von Wirthichaften iſt nur zur Vornahme von jolchen 
dienitlihen Handlungen, die zu den Obliegenheiten der Patrouillen 
gehören, gejtattet, ſonſt aber jtreng verboten. 

Bei ausbrechendem Feuer hat fich nur diejenige Patronille, in 
deren Bezirk das Feuer ausgebrochen ijt, zur Brandjtelle zu begeben, die 
übrigen Batrouillen verbleiben in ihren reip. Bezirken. 

Niemals darf ein PolizeisBeamter feinen Patrouillenbezirk verlaffen, 
bevor er abgelöſt tft. 



d. Nachtdienſt. 

Für jede Nacht werden außer der Ehugmannjchaft zwei Polizei- 
Sergeanten zum Nachtdienft fommandirt, welche für fich eine bejondere 
Patrouille bilden und hauptjählid) den Zweck haben, die Gajt- und 
Schenkwirthſchaften in Bezug auf die Aufrechterhaltung der Ruhe und 
Drdnung und Einhaltung der für diejelben feitgejegten Polizeiſtunde zu 
fontroliren. 

Die Ratrouille vom Nachtdienſt hat ſich abends T Uhr auf ber 
Polizei: Wachtftube einzufinden, dort bis 11 Uhr zu verbleiben und ſich 
dann behufs Vornahme der Controle in die Straßen zu begeben. Außer 
zu dem bereitS angeführten Zwed dient diefe Patrouille auch noch zur 
Mitwirkung bei Aufrechterhaltung der Ruhe und Ordnung auf den 
Straßen und Plägen der Stadt. 

Um 3 Uhr Nachts hat fi) die Patrouille wieder auf der Wacht— 
jtube zu melden, worauf jie entlajjeı wird 

Für Sonne und Feittage, an welchen ein bejonderer Nachtverfehr 
in den Straßen zu erwarten jteht, werden zuweilen mehrere Nacht» 
petrouillen fommandirt werden. 

e. Bahnhofsdienft. 

Zu den Obliegenheiten der zum Bahnhofsdienft kommandirten 
Polizei:Sergeanten gehört der Ueberwachungsdienſt auf den Bahnfteigen 
und in den dem Publikum frei gegebenen Räumen des Bahnhofs und 
auf dein Borplage desjelben. 

Der Bahnhofsdienft ift ftetS in durchaus fauberen, vollen Dienit- 
Anzuge zu verjehen. 

Dem zum Bahnhofsdienjt Fommandirten Polizei-Beamten it es 
unterjagt, fich in den Warteſälen nicderzulaffen, daſelbſt Speijen und 
Getränke zu fich zu nehmen, oder in Ausübung des Dientes zu rauchen. 

Der dienjthabende Beamte darf das Bahnhofsgebiet nur verlaffen: 
a. bei plöglicyen Unglücksfällen oder bejonders wichtigen, poltzeiliches 

Einfchreiten erfordernden Creigniffen in der Nähe des Haupt— 
bahnhofs bis zum Eintreffen anderer Bolizei-Beamten, 

b. zur Verfolgung entjlichender Berbrecher, Arreftanten ꝛc. 
Anjuchen des Publikums um polizeiliche Hülfe außerhalb des 

Bahnhofs oder deffen unmittelbarer Nähe, iſt nur in außergewöhnlichen 
Fällen zu entjprechen. Anderenfalls jind die Anfuchenden an die Bezirks- 
Bureaus zu verweifen. 

In der Zeit, während weldyer Züge anfommen oder abgehen, 
haben ſich die Polizei-Beamten ftetS auf dem betreffenden Bahnſteig auf: 
zuhalten. 

Ferner gehören zu den Obliegenheiten des zum Bahnhofsdienft 
fommandirten Polizei-Beamten : 

a. die Aufrechterhaltung der Sicherheit, der Ruhe und Ordnung im 
Allgemeinen, jowohl auf dem Bahnhofe jelbit als auf dem Vorplaße ; 

b. die Fahndung auf ftefbrieflich verfolgte, zur Verhaftung aufge 
gebene oder ſouſt als verdächtig bezeichnete Perjonen ; 

4 
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ce. die Sorge für die Aufrcchterhaltung des öffentlichen Verkehrs auf 
dem Borplate ; 

d. die Ueberwachung des Öffentlichen Fuhrweſens, der Dienftmänner ꝛc. 
Verdächtige Perjonen find über ihre Verhältniſſe bezw. nad) ihrer 

2egitimation zu befragen, auch find, foweit es möglich ift, Erfundigungen 
an Ort und Stelle über fie einzuziehen. Ye nach dem Ergebuiß diejer 
Ermittelungen find diejelben, went dies erforderlich und zuläfjig ericheint, 
anzuhalten. 

Mequifitionen behufs Fahndung auf flüchtige Verbrecher oder ver: 
dächtige Perſonen find jofort auf das Gewifjenhaftejte auszuführen und 
die betreffenden Züge einer genauen Kontrole zu unterzichen. 

Anicheinend geftohlene oder aus anderen Gründen verdächtige 
Gegenjtände find mit Bejchlag zu belegen. 

Berhalten den Bahnpolizei-Beamten gegenüber. 

Wie fi) aus den Beitimmungen der Eiſenbahn-Betriebs-Ordnung 
ergiebt, liegt den Bahnpolizei-Beamten die Aufrechterhaltung der im 
Intereſſe des Eijenbahnverfehrs erforderlihen Ordnung und Ruhe, den 
Beamten der allgemeinen Polizei dagegen die Fürjorge für die öffentliche 
Sicherheit Ruhe und Ordnung ob. 

Der erjte Angriff bei Bahnpolizeicontraventionen iſt ſomit Sache 
der Bahnpolizei-Beamten, jedoch iit, joweit dies der polizeiliche Ueber— 
wahungsdienit zuläßt, diefen Beamten Hülfe und Unterjtügung zu 
gewähren. 

In zweifelhaften Fällen iſt möglichit eine Uebereinftimmung mit 
dem Bahnhofsvoritande herbeizuführen. 

Uebergriffe in das den Beamten der Bahnpolizei zuftchende Gebiet 
find forgfältig zu vermeiden, insbejondere aber find Mleinungsverjchieden- 
heiten niemals in Gegenwart des Publifums zum Austrage zu bringen. 

Berhaltendem Bublifum gegenüber. 

Dem Publikum gegenüber haben die Bolizei-Beamten des Bahnhofs: 
dienjies ein bejonnenes, anftändiges und, joweit die Erfüllung der ihnen 
obliegenden Amtspflichten es zuläßt, möglichſt vüdfichtsvolles Benchmen 
zu beobadhten und ſich insbejondere jedes herriichen und unfreundlichen 
Auftretens zu enthalten. 

Sie haben dafür zu jorgen, daß das Publikum in keinerlei Weile 
durch Anbieten von Dienjten oder Bettelei beläftigt werde, daß die 
Drojchkenführer, Dienftleute ꝛe. ihre Pflichten dem Publikum gegenüber 
nicht verlegen, jie haben ferner Fremden auf deren Erſuchen jede gewünjchte 
zuläffige Auskunft zu ertheilen. 

. Don allen außergewöhnlichen Ereigniffen iſt dem II. Polizei— 
Inſpektor jofort Meldung zu erjtatten. 

Zur Beit wird nur zu dem verfehrreichiten der hiefigen Bahnhöfe, 
zu dem Köln-Mindener-Bergiih-Märkiichen Bahnhofe regelmäßig ein 
Polizei-Beamter fommandirt, während für die anderen Perfonen Bahnhöfe 
dies nur ausnahmsweiſe und bei bejonders ſtarkem Verkehr gejchieht. 

An Wocentagen dauert der Bahnhofsdienit von 1—6 Uhr Nach— 
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mittags, au Sonntagen dagegen von I—11 Uhr mit entfprechender Ab- 
löjung durch die Schuemannjchaft. 

f. Iheaterdienft. 

Die zum Theaterdienft fommandirten Bolizei-Beamten haben jic) 
an Son und Feiertagen jedesmal 1 Stunde, an Wocentagen dagegen 
es Stunde vor Beginn der Borjtellung im Theatergebäude einzufinden 
und in erjter Linie dafür zu forgen, daß der freie Verkehr durd die 
Auffahrt von Wagen vor dem Theater nicht gehindert oder gejperrt wird 
und dag in dem zum TIheaterjaal führenden Hausflur fein den Verkehr 
hinderndes Gedränge entjteht. 

Namentlich in der Nähe der Kaffe jammelt ſich zuweilen joviel 
Publikum, daß der Flur für den Verkehr vollftändig verjperrt wird. 

Bor dem Beginn der Vorftellung haben ſich demnächſt die Polizei: 
Beamten davon zu überzeugen, ob die zur Wahrnehmung des Feuer: 
löſchdienſtes erforderlichen Feuerwehrleute zur Stelle find, falls diejelben 
fehlen, ijt dem Feuerwehrhauptmann ſchleunigſt Deittheilung zufommen 
zu lajjen. 

Ferner ijt darauf zu achten, ob die Nothbeleuchtung an den ver» 
jchiedenen Ausgangsthüren und ob die Bezeihnungen für die Noth- 
ausgänge ordnungsmäßig angebracht find. 

Es iſt mit aller Strenge darauf zu halten, daß die nad) der Bühne 
zu führende Gänge durc die Mitte und an beiden Seiten des Theater: 
raums ordnungsmäßig freigelaffen und nicht etwa durch Sitze verjperrt 
jind. 

Namentlich gilt dies für den nad) dem Garten zu gelegenen Gang, 
an welchen fi) die Nothausgänge befinden. 

Die Nothausgänge müſſen jtetS unverjchloffen gehalten werden. 
Mit dem Beginn der Theater-Vorjtellung ift auch Ruhe und 

Drdnung im Vorſtellungsraum zu halten. 
Alle die Borjtellung jtörenden Ruheſtörungen ſind zu inhibiren, 

Pfeifen, Ziſchen, Boden oder ähnliche Ruheſtörungen find nicht zu dulden. 
Das Nauchen im Theaterſaal ijt auf das jtrengjte verboten. 
Einige Minuten vor dem Schluß der Vorjtellung begeben jich die 

Polizei:Beamten wieder zu den Hauptausgängen und ſorgen hier für 
eine orduungsmäßige freie Paſſage. 

Erſt nachdem ſich das Theater volljtändig geleert hat, find die 
Polizei-Beamten berechtigt, jid) ebenfalls zu entfernen. 

g. Dienft am Fredenbaum und jonftigen Bergnügungs-Etabliffements. 

Die zum Fredenbaum, zur Kronenburg, oder zu fonjtigen größeren 
Bergnügungs-Etabliffements fommandirten Polizeibeamten haben im All: 
gemeinen denfelben Zweck, wie die zum PBatronillendienft fommandirten. 

Ihre Hauptaufgabe ift die Aufrechterhaltung der Ruhe und Ord— 
nung in diefen Etabliffements bezw. in der Nähe derjelben, jowie die 
Sorge für einen ordnungsmäßigen Verkehr. 

Es gelten aljo hierfür die Beitimmungen wie für die Patrouilfen. 
Außerdem Haben die zum Fredenbaum fommandirten Beamten den 

4* 
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Verkehr der Straßenbahn zu kontrolliren, ſie haben darauf zu achten, daß 
die Züge planmäßig fahren und daß dieſelben nicht mehr Perſonen auf— 
nehmen, als dies für die einzelnen Wagen angegeben iſt. Ferner iſt 
der Wagenverkehr bezw. die Auffahrt der Wagen zu controliren und 
darauf zu halten, daß die Wagen jo auffahren, wie es durch die auch 
vor dem Eingang zum Fredenbaum angejchlagene bezügliche Polizei-Ber- 
ordnung vorgejchrieben ilt. 

Die Polizei-Beamten haben fi) auch davon zu Überzeugen, ob die 
auf den einzelnen Vergnügungs + EtabliffententS verfchrende Garuffel;, 
Banoramen:, Schaufel zc. Befiger, im Befige des polizeilichen Erlaub- 
nißſcheines ſich befinden. 

Die Zeit, für welche die Polizeibeamten zu den Vergnügungs— 
Etabliſſements kommandirt werden, wird jedesmal beſonders beſtimmt. 

h. Schwurgericht. 

Die zum Schwurgericht kommandirten Polizei-Beamten haben die 
Aufgabe, während der Dauer der Verhandlungen in und vor dem 
Schwurgerichtsſaal für die erforderliche Ruhe und Ordnung zu ſorgen, 
alle Störungen zu verhindern, öffentliche Dirnen und deren Zuhälter 
ſind zu den Sigungen als Zuhörer nicht zuzulaſſen. 

Die zu dieſem Tienft kommandirten Beamten haben ſich jedesmal 
!4 Stunde vor dem Beginn der Verhandlungen am Schwurgerichtsjaal 
einzufinden und fich bis zum Schlufje der Verhandlung dort aufzuhalten. 

Dortmund, den 24, Februar 1893. 
Der Oberbürgermeifter: 

Schmieding. 

8. Dienſt⸗Inſtruction für die Schuglente der Stadt Dortmund. 
sl. 

Jedem jtädtiichen Schugmann wird ein beſtimmtes Revier für 
jeinen Dienft zugetheilt. Er Hat diefen Dienft ftets in Gemeinſchaft 
mit einem anderen, ihm zu dieſem Zwecke jpeziell zugeordneten Schuß 
manne wahrzunehmen. 

8 2, 
Die nächſten Borgejegten der Schutleute find die Polizei-Wacht— 

meijter, in weiterer Folge die Polizei-Kommilfare, der Polizei-Inſpector, 
der II. Bürgermeifter und der Oberbürgermeifter. Die Dienjtbefchle 
und ſonſtige Anordnungen derjelben jind daher pünktlich zu befolgen. 
Außervem find die Schugleute verpflichtet, den wadthabenden und 
patrouillivenden Bolizei-Sergeanten und Gensdarmen auf Grforderu hülf- 
reiche Hand zu leijten. 

S 3. 
In ihren Nevieren haben die Schutleute ihren Rundgang zu halten 

in der Zeit vom 1. Dftober bis 31. März von Abends 10 Uhr bis 
Morgens 5 Uhr und in der übrigen Zeit von Abends 10 Uhr bis 
Morgens 4 Uhr. Dei außerordentlichen Gelegenheiten kann der Dienft 
nach Maßgabe des Bedürfniſſes früher beginnen und länger dauern. 



— wir 

Nach beendetem Dienjte treten jämmtliche Schugleute auf der Wachtſtube 
wieder an umd Werden von hier aus von dem controlirenden Wadıt- 
meijter entlaſſen. 

S 4. 
Jeden Abend finden fid) die Schugleute "/ı Stunde vor Beginn 

des Dienftes auf der Wachtjtube ein und beginnen von da aus ihre 
Batronilfen. Tie Scugleute haben ſich während der ganzen Dauer 
ihres Dienjtes in ihrem Neviere aufzuhalten, ſollen aber nicht jtets 
einerlet ang nehmen, jfondern bald in diejer bald in jener Straße an— 
fangen. Jedem Schugmanne wird eine Eignalpfeife geliefert, die bei 
Wahrnehmung des Dienjtes mitzunehmen und zu benugen ift, wenn 
andere Patrouillen zur Hülfe herbeigerufen cder dem controlirenden 
Wachtmeifter oder Polizei-gommiffar auf deren Signal zu antworten ijt. 

s 5. 
Die Scyugleute haben des Nachts ihre befondere Aufmerkſamkeit 

zu richten auf Feuers-Gefahr, Einbrud und Schylägercien, auf herum— 
fchleichende und verdächtige, fowie auf Berfonen, welche ruhejtörenden 
Lärm und groben Unfug verüben. Die Theilnehmer jolcher letteren 
Vorfälle, müjfen, wenn fie befannt find, nach Haufe gewiefen und am 
anderen Morgen dem Polizei-Kommiffar zur Anzeige gebracht werden. 
Unbefannte Berfonen, jowie jolche, die bei einem Verbrechen oder Nergehen 
betroffen werden, oder fich nicht weiſen laſſen wollen, find feitzunehmen 
und nad) Zage der Sache zur Wadje oder zur Haft zu bringen. 

Ferner haben fie auf Befolgung der Straßenpolizei-Ordnung zu 
achten, insbejondere darauf, daß die Haus- oder Hofthüren während der 
Nachtzeit nicht unbefugt geöffnet werden, daß die Straßenlaternen während 
der vorgejchriebenen Zeit orduungsmäßig brennen und Baugruben oder 
fonjtige den Paſſanten Gefahr drohende Gruben und Löcher an oder 
auf den Straßen vorjchriftsmäßig eingefriedigt vejp. verdedt find; nöthigen- 
falls muß die Abjtellung diejer Uebelftände jogleidy bewirkt, jonjt aber 
am folgenden Morgen darüber Anzeige auf den Polizeibüreau gemacht werden. 

86. 
Wenn bei Verhaftungen oder Stillung von tumultuariſchen Auftritten 

die Kräfte der einzelnen Patrouille nicht ausreichen, fo müffen die übrigen 
Batronillen, die Gensdarmen, die Polizei-Wachtmeiſter oder die Polizei: 
Kommiffare zur Unterjtügung herbeigerufen werden. 

Bon jeder vorgenommenen Berhaftung hat die betreffente Batrouille dem 
Polizei-Wachtmeiſter vor der Beendigung des Nachtdienftes Anzeige zu machen. 

81 
Sind Anzeichen eines entjtehenden Brandes wahrzunehmen, jo muß 

jo ſchnell als möglid, in den betreffenden Häufern Lärm gemacht werden. 
Das Alarmiren der übrigen Bürgerfchaft darf aber nur beim wirklichen 
Feuerausbruche gejchehen. 

S 8. 
Zu dem Tagesdienite werden die Schugleute in folgender Weiſe 

herangezogen: Jeden Mittag 121/: Uhr treten ſämtliche Schutleute in 
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der Wachtſtube an, begeben ſich, ſofern ſie nicht zu einem andern Dienſt 
kommandiert werden, von hier aus in die ihnen angewieſenen Reviere 
und nehmen darin bis Nachmittags 5 Uhr den Sicherheits- und allge— 
meinen Polizeidienſt nach den für die Polizei-Sergeanten erlaſſenen und 
ihnen in einem Exemplare eingehändigten Inſtruktion wahr, wobei die 
belebtejten und verfehrreicdhiten Straßen hauptſächlich ins Auge zu faſſen 
jind. nach 5 Uhr treffen die einzelnen PBatronillen auf der Wacht— 
jtube wieder ein nnd werden von hier aus von dem Tontrolierenden 
Wachtmeiſter entlaffen. 

89. 
Erjcheint der Fontrolivende Wachtmeifter oder irgend ein anderer 

Borgejegter in einem Reviere, jo hat der ältejte der betreffenden Schuß: 
manns-PBatrouille die Meldung zu machen, ob und welche befonderen 
Wahrnehmungen in dem Reviere gemacht worden find. 

8 10. 
Die Schusleute haben ihren Dienft ftetsS in voller Uniform und 

mit Seitengemehr zu verrichten und” dabei am Tage die Müte, des 
Nachts aber den Helm zu tragen. 

2:11. 
In Betreff des Waffengebrauchs ift der $ 23 der Inſtruktion für 

die Polizei-Sergeanten auch für den Nachtdienft der Schugleute maßgebend. 

Dortmund, den 11. Februar 1874, 

Der Oberbürgermeijter 
Beder. 

9. Bekanutmachung. 
Vom 15. Mai dieſes Jahres ab wird der bisher in vier Polizei— 

bezirke eingetheilte Stadtkreis Dortmund in fünf ſolcher Bezirke 
eingetheilt und werden den einzelnen Bezirken von dem bezeichneten Tage 
ab die nachjtehend aufgeführten Beamten überwiejen. 

Die Bezirke find wie folgt abgegrenzt: 

I. Bolizeibezirf. 
Vorftand: BolizeirKommiffar Schröder. Protofolfführer: Magiftrats- 

Bureau Ajfiiient Tornau. 
Geſchäftshaus: Stadthaus, Olpe Nr. 1, Zimmer Nr. 2. 
Zum Bezirk gehört das im Norden dur die Köln-Mindener 

Eijenbahn, im Weſten durd die Brüd:, Beten: und Märkiſcheſtraße, im 
Süden und Oſten durd die Stadtgrenzen begrenzte Gebiet, einjchließlich 
der Brüd-, Beten: und Märkiſchenſtraße und der Straße auf der Klufe. 

II. Bolizeibezirf. 
Vorftand: Polizei-Kommiffar Naumann. Brotofollführer: Magiſtrats— 

Bureau-Affiftent Lange. 
Geſchäftshaus: Stadthaus, Olpe Nr. 1, Zimmer Nr. 4. 

Zum Bezirk gehört das im Norden durch die Köln-Mindener 
Eiſenbahn, im Weiten durch die Sedan- und Humboldijtraße bis zur 
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Wilhelmſtraße, im Süden durd die Wilhelmftraße von der Humboldt: 
trage ab und die Hoheftraße, im Oſten durd die Märkiſche-, Beten: 
und Brüdjtrage begrenzte Gebiet, ausſchließlich diefer Straßen, jedoch 
einschließlich der Hohejtraße. 

III. Rolizeibezirf. 

Vorſtand: Polizei-Kommiſſar Fiſcher. Brotofollführer: Magiſtrats— 

Bureau-Ajfijtent Müller. 
Geſchäftshaus: Bolizeiltation Adlerftraße Nr. 8. 

Zum Bezirk gehört das im Norden durch die Köln-Mindener Eijen- 
bahı, im Oſten von der Sedan- und Humboldtfiraße bis zur Wilhelm: 
frage, im Süden von der Wilhelmftraße und Hohejtraße, im Wejten 
von der Stadtgrenze eingejchloffene Gebiet einjchließlich diefer Straßen, 
jedoch ausſchließlich der Hoheſtraße. 

IV. Polizeibezirk. 

Vorſtand: Polizei-Kommiſſar Müller. Protokollführer: Magiſtrats— 
Bureau-⸗Aſſiſtent Nierhoff. 

Geſchäftshaus: Polizeiſtation Steinſtraße Nr. 40. 

Zum Bezirk gehört das im Süden durch die Köln-Mindener 
Eiſenbahn, im Oſten durch die Münſterſtraße und im Norden und 
Weiten durch die Stadtgrenzen begrenzte Gebiet, einjchließlid der 
Münſterſtraße. 

V. Polizeibezirk. 

Vorſtand: Polizei-Kommiſſar Kintrup. Protokollführer: Magiſtrats— 
Bureau-Aſſiſtent Wichterich. 

Geſchäftshaus: Polizeiſtation Bleichmärſchſtraße Nr. 9. 

Zum Bezirk gehört das im Süden durch die Köln-Mindener 
Eiſenbahn, im Weſten durch die Münſterſtraße und im Oſten und Norden 
durch die Stadtgrenzen eingeſchloſſene Gebiet, ausſchließlich der Münſter— 
ſtraße. 

Von dem bezeichneten Tage ab ſind alle Anträge, Geſuche, Anzeigen ꝛc. 
polizeilicher Natur von den Bewohnern des hieſigen Stadtbezirks in dem 
Polizei-Kommiſſariate, zu dem ſie nach vorſtehender Eintheilung gehören, 
anzubringen. Ausgenommen find die Vereins-, Preß- und politiſchen 
Polizei-Angelegenheiten, welcd)e nad) wie vor im Stadthauſe, Olpe Nr. 1, 
Zimmer Nr. 65, durd den Polizei-Kommiſſar Elzholz, ſowie die Ange— 
legenheiten der Kriminal-Polizei, die ebendajelbit Zimmer Nr. 67 durd) 
den Kriminal-Polizei-Kommiſſar Schenk bearbeitet werden. 

Die einzeinen Kommtiffariate find angewiejen, Anträgen der Ein- 
gejeifenen um Gewährung polizeilicher Hülfe in allen Nothfällen nad 
Möglichkeit zu entiprechen. Außerdem können in den drei Außenjtationen 
Adler-, Stein» und Kleihmärjchitraße die Meldungen über Wohnungs- 
wechſel innerhalb der Stadt täglich vormittags erftattet werden, um 
von dort aus an das Einwohner Melde: Amt weiter befördert zu werden. 
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Im Intereſſe eines rafchen Gejchäftsganges und zur Erjparung 
von überflüfligen Wegen empfiehlt es jich für das Bublifum, ſich mit 
der neuen Abgrenzung der Bolizeibezirfe möglichjt bald befannt zu machen. 

Dortmund, den 1. Mai 1897. 
Die Polizei-VBerwaltung: 

Schmieding, Oberbürgermeiiter. 

VI. Wr. 68. 10 

Auf Grund $ 11 und 12 Städtordnung für die Provinz Weit: 
falen vom 19. März 1856 wird für die Stadt Dortmund nachitehendes 
Ortsſtatut erlafjen: 

1. Das Statut vom 9. September 1891, nad) welchem die Zahl der 
Stadtverordneten auf 42 beftimmt ift, wird mit dem 1. Januar 1898 
aufgehoben. 

2. Die Zahl der Stadtverordneten joll vom 1. Januar 1898 ab bis 
auf anderweite jtatutarifche Beitimmung 48 betragen. 
Dortmund, den 11. Januar 1897. 

(L. S.) Der Magiitrat: 
gez. Schmieding. Arnede. 

Genehmigt. 

Arnsberg, den 7. März 1897. 
Namens des Bezirks-Ausſchuſſes Abteilung I 

Der Vorfitende: gez. Winzer. 

B. A. I. 99. 11. 

Auf Grund der 88 11 und 29 Abjak 3 der Städte Ordnung für 
die Provinz Wejtfalen vom 19, März 1856 wird für die Stadt 
Dortmund nachjtehendes Statut erlafien: 

„Die Zahl der unbejoldeten Magiſtrats Mitglieder joll bis auf 
anderweite jtatutarifche Beſtimmung 10 betragen.“ 

Dortmund den 11. Januar 1897. 
Der Magiitrat: 

(L. S.) Schinieding. Arnede. Wasle. 

Vorſtehendes Statut wird genehmigt. 

Arnsberg, den 8. März 1896. 

Namens des Bezirks-Ausſchuſſes Abteilung I 
Der Borfigende: gez. Winzer. 

12. Geſchäftsordnung für die Stadtverordnneten:Berjammlung. 

I. Konjtituirung. 

41: 
Sn der erften Sigung des Januar jeden Yahres tritt die Ver: 

jammlung auf Einladung des bisherigen Vorftehers oder deſſen Stell: 
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vertreters, event. des an Jahren älteſten Mitgliedes der Verſammlung 
zuſammen, um ſich neu zu konſtituiren. 

82. 
Die Sitzung beginnt mit der Einführung und Verpflichtung der 

neugewählten Mitglieder durch den Vorjigenden des Magiftrats. 

S 3. 

Sodann erfolgt die Wahl des Porfigenden (Borjtehers) und dejjen 
Stellvertreters mittelft Stimmzettel in der durch $ 38 rejp. 32 der 
Städteordnung vorgejchriebenen Weiſe. 

84. 

Nachdem der Gewählte den Vorſitz übernommen, wählt die Ver— 
ſammlung in gleicher Weiſe den Schriftführer, ſowie einen Stellver— 
treter deſſelben aus ihrer Mitte. Doch kann auch die Stelle des Schrift- 
führers ein von den Stadtverordneten nicht aus ihrer Mitte gewählter 
hierzu von dem Bürgermeiſter vereideter Protokollführer vertreten. Als— 
dann führt der letztere in der Regel in der öffentlichen Sitzung das 
Protokoll. In der geheimen Sitzung dagegen führt das Protokoll der 
aus der Mitte der Stadtverordneten gewählte Schriftführer oder deſſen 
Stellvertreter. 

II. Vorſteher und Edhriftführer 

Der Borjteher beruft die Verſammlung zu den Sigungen in der 
$ 16 vorgejchriebenen Weiſe, führt den Vorſitz in denfelben, eröffnet und 
jchließt fie, vollzieht unter Kontrafignatur des Protofollführers alle Aus: 
fertigungen Namens der VBerfammlung und vertritt diejelbe, vorbehalt- 
lic ihres Rechts, in einzelnen Fällen desfalls anderweitig zu bejchließen, 
nah Außen. 

Sit der Vorjteher und deſſen Stellvertreter verhindert, jo tritt 
das ältejte Meitglied der Verſammlug für jie ein. Auf Wunſch deſſelben 
fann in den Verſammlungen der Stadtverordneten ein anderes Mit: 
glied mit dem Vorſitze in der Verſammlung betraut werden. 

$ 6. 

Der Vorſteher empfängt und präfentirt fämtliche eingehende Schrift- 
jtüde und überweijt fie, ſoweit er nicht felbft den Vortrag derjelben über- 
nimmt, einer der bejtehenden Kommifjionen oder einem einzelnen Mitgliede 
der Berfammlung zum Referate, wobei rüdjichtlich einer möglichſt gleid)- 
mäßigen Vertheilung der Arbeislaft auf die Enticheidung dev Verſamm— 
lung provozirt werden fanı. Die Namen der Referenten find im den 
Einladungen thunlichit anzugeben. 

%%, 

Der Vorſteher hat das Necht, eine auf ihm fallende Wahl zum 
Miitgliede einer der Kommifjionen abzulehnen, er ijt aber befugt, den 
Sitzungen jeder Kommiffion, auch wenn er nicht Mitglied derjelben ift, 
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jedoch ohne Stimmberechtigung beizumohnen. Zu diefem Ende tft ihm 
durch die Vorfigenden der Kommiljionen von der Anberaumung jeder 
Situng Anzeige zu machen. 

88. 

Der Schriftführer hat für die Aufnahme des Protokoll Sorge zu 
tragen, Schriftjtüde in den Situngen vorzulefen, den von der Verſamm— 
lung etwa geforderten oder jonit erforderlichen Namensaufruf auf eventl. 
Erfordern des Vorjtehers zu bemirfen, die NRednerlijte zu führen, Die 
Abjtimmungen in Gemeinjchaft mit dem Borfteher zu fontroliren, den 
Borjteher bei Bejorgung der äußeren Angelegenheiten der Verſammlung 
zu unterftügen und die nad) dem Ermeſſen des Vorſtehers nöthigen Aus: 
fertigungen abzufaſſen. 

89. 

Im Falle der Berhinderung des Vorſtehers und Schriftführers 
gehen deren Rechte und Pflichten auf die Stellvertreter über. N 

II. Deputationen und Kommiſſionen. 

8 10. 

Zur Ausübung bejtinmter Befugniffe und zur Vorbereitung wich— 
tiger Beichlüffe werden nach dem Ermefjen der Verjammlung Deputa- 
tionen und Komiſſionen gebildet, die 

entweder als gemifchte, aus Mitgliedern des MagiftratS und der 
Berfammlung, eventuell auc aus andern Bürgern zujammengejegt 
jind oder lediglich aus Mitgliedern der Verſammlung bejtehen. 
Zur Bildung gemilchter Kommiſſionen ift das Einverftändniß des 

Magiftrats erforderlich. 
Die Kommiſſionen find entweder jtändige, oder fie werden für 

einen einzelnen Fall gebildet. 
g 11. 

Beitehen die Kommiffionen nur aus Mitgliedern der Berfammlung, 
jo bezeichnet der Vorsteher dasjenige Mitglied, welches die Kommiſſion 
zu ihrer erjten Sigung zufammen zu berufen hat. 

In diefer Sigung fonftitwirt fi die Kommiffion dur Wahl 
eines Vorjigenden und eines Schriftiührers, event. auch von Stellver— 
tretern für diejelben. In der gemijchten Kommiſſion führt das ältefte 
Wagiitratsmitglied den Vorſitz. Die Kommiſſion ernennt für jeden 
einzelnen Berathungsgegenftand dasjenige Mitglied aus ihrer Mitte, 
weldyes mit dem Neferate in den Situngen der Berjammlung zu be- 
trauen iſt. 

8 12. 

Die Kommijjionen find berechtigt, Abgeordnete des Magiſtrats zu 
ihren Situngen einzuladen. 

8 13. 

Die Beitimmungen in $$ 7, 11, 12 finden feine Anwendung auf 
die in $ 59 der Städteordnung behandelten Deputationen. 
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IV. Wahlen. 

8 14, 

Die von der Stadtverordnetenverſammlung reſſortierenden Wahlen 
werden, joweit die Berfammlung nicht anders bejchlieht, durch cine zu 
diefem Zwecke alljährlih im der erſten Stadtverordneten:Sigung zu bil- 
dende, aus 9 Mitgliedern der Stadtverordnetenverjammlung beitehende 
Händige Kommifjion — die Wahlfommilfion, — deren Vorfißender der 
Stadtverordnnetenvorjteher jelbjt oder ein von dieſem zu bejtimmendes 
Mitglied ift, vorbereitet. 

Die Wahlen für die Wahllommifjton müffen immer durch Stimm: 
zettel bewirkt werden. 

8 15. 

Aufgabe diejer Kommifjion iſt e8, der Stadtverordnetenverfamm- 
lung für die vorzunehmenden Wahlen geeignete Perjönlichkeiten in Vor— 
ichlag zu bringen. Jedoch ift die Wahlfommifjion nicht berechtigt, die 
Mitglieder für die Wahlfommijfion in Vorſchlag zu bringen. Erjcheint 
die bejondere Borbereitung einer ſolchen Wahlhandlung erforderlich, jo 
ift dazu eine Spezialfommiljion zu wählen. 

Die Berfammlung iſt an Borfchläge der Wahllommilfion nicht 
gebunden; ingleichen it es jedem Stadtverordneten geftattet, feinerjeit 
Vorſchläge über geeignete Perjönlicykeiten entweder unmittelbar an die 
Berjammlung oder an die Wahlkommiſſion zu richten, 

V. Sigungen der Berjammlung. 
8 16. 

Die Sigungen finden ftatt: 

a) in der Zeit vom 1. October bis 1. Yuni am erjten und dritten 
Montag jeden Monats. 

b) in der Beit vom 1. Juni bis 1. Oktober am erjten Montage 
jeden Monats. 

Außerdem muß eine weitere Sigung anberaumt werden, wenn ent— 
weder der Magiftrat oder cin Viertel der Mitglieder der Stadtverord- 
neten es verlangt. Nach dem Ermefjen des Vorſitzenden kann jeder Zeit 
eine weitere Sitzung anberaumt werden. 

Der Vorfigende iſt beredjtigt, für den Fall daß für eine ordent- 
liche Sigung (a und b) genügendes Material nidyt vorliegt die Sigung 
ausfallen zu laffen und den Ausfall der Sigung dem Magiftrat und 
den Stadtverordneten befannt zu geben. 

Die Situngen beginnen in der Negel um 6 Uhr Abends. 
Für den Fall, daß der Montag ein Feiertag ift, tritt der darauf 

folgende Mittwoh an deifen Stelle. Die Einladung zur Situng er- 
folgt unter Angabe der Tagesordnung mindeſtens 4 Tage vor der 
Sitzung, ebenfo ift die Tagesordnung mindeitens 3 Tage vor der Sitzung 
dur Ankündigung in der Dortmunder Zeitung, Tremonia umd dem 
SGeneral:Anzeiger bekannt zu machen. In dringenden Fällen fanıı von 



der Innehaltung dieſer Friften mit Genehmigung der Verſammlung ab» 
gejehen werden. 

s 17. 

Die Sigungen find entweder öffentliche oder geheime. Vorbehaltlich 
bejonderen Bejchluffes der Verſammlung, für zinzelne Gegenftände die 
Deffentlichfeit auszuschließen (S 45 der Städte-Ordnung), jind ausſchließ— 
lich in geheimer Sigung zu erledigen: 

1. alle Bewilligungen von Gehaltszulagen, Gratififationen und Unter- 
ſtützungen; 

2. alle Rehabilitierungs-Angelegenheiten; 
3. unter nachträglicher Zuſtimmung der Verſammlung auch diejenigen 

Angelegenheiten, die ſich nach pflichtmäßigem Ermeſſen des Vor— 
ſtehers nicht zur öffentlichen Verhandlung eignen. 

818. 

Sollen ausnahmsweiſe Anträge, welche weder auf der Tagesord— 
nung ſtehen, noch Verbeſſerungsanträge zu Gegenſtänden der Tagesordnung 
ſind, zur Berathung gelangen, ſo iſt vor dem Eintreten in die Tages— 
ordnung der öffentlichen Sitzung die Dringlichkeit zur Diskuſſion zu 
ſtellen und nach Anhörung von höchſtens Einem Redner für und Einem 
gegen die Dringlichkeit zur Abſtimmung zu bringen. Solche Anträge 
müſſen in der Regel ſchriftlich eingebracht und immer von mindeſtens 
6 Mitgliedern unterſtützt werden; nur bei Gefahr im Verzuge können 
ſie mündlich geſtellt werden. 

Der Vorſteher iſt nicht befugt, ohne Zuſtimmung der Verſammlung 
einen Gegenſtand von der Tagesordnung abzuſetzen. 

Bon Mitgliedern der Verſammlung ordnungsmäßig eingebrachte 
Anträge können, wenn die Antragiteller fie zurüdzichen, von jedem anderen 
Mitgliede jofort wieder aufgenommen werden. Anträge auf Aufhebung 
eines in dem laufenden Fahre gefagten Beſchluſſes bedürfen der Unter» 
ſtützung von mindellens einem Drittel der Mitglieder. 

s 19. 
Deferenten, welche im Namen einer Kommiſſion ſprechen, haben 

zumächit die Anficht der Majorität der Kommiffion zu vertreten und ihre 
in einzelnen Fällen abweichende Meinung erjt hinterher geltend zu machen. 

$ 20, 

Jedes Mitglied, welches zu reden verlangt, zeigt dic durd) Auf: 
jtehen und die Bitte um das Wort an. 

. Der Borfigende erteilt das Wort nach der Neihenfolge, in weldjer 
fich die Nedner gemeldet haben und zwar abwecjelnd Einen für und 
Einen gegen die Vorlage; die Nedner, welche ſich zum Worte melden, 
haben ſich deshalb darüber zu äußern, ob fie für oder gegen den vor- 
liegenden Gegenftand fprechen wollen. 

Der Nedner jpricht ftehend von jeinem Plate aus, während alle 
übrigen Mitglieder jigen. Außer dem Vorfigenden darf Niemand ihn 
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in feinem Bortrage unterbrechen. — Das Ableſen eines ſchriftlichen 
Vortrages tit nur mit Genehmigung der Verſammlung gejtattet. 

8 21. 

In derjelben Sache darf ein Redner im der Negel nicht öfter als 
zweimal das Wort nehmen. Der Vorſteher hat die Pflicht, Verſtöße 
gegen dieſe Negel zu monieren; die Berjammlung entjcheidet, ob eine 
Ausnahme ftatuirt werden foll. 

Der Magiftrat und der Meferent haben das Recht, fo oft gehört 
zu werden, wie fie es verlangen und zwar aud) außerhalb der durd) die 
Rednerliſte feitgejtellten Reihenfolge. 

Anträge auf Uebergaug zur Tagesordnung, auf Vertagung oder 
Schluß, Bemerkungen zur Gejchäftsordnung, jowie perſönliche Bemer: 
fungen und factijche Berichtigungen, weldye auch nad) dem Schlufje der 
Diskufjion zuläffig find, haben den Vorrang vor den eingezeichneten 
NRednern. 

Der Borfteher tritt, wenn er fid an der Diskuſſion betheiligen 
will, den Borfig bis nad) erfolgter Abjtimmung an den Stellvertreter event. 
an das an Jahren älteſte Mitglied der Verſammlung ab. 

8 922, 

In allen Fällen müffen nad) gejchlofjener Diskufion auf Verlangen 
der event. Antragiteller und zulett der Referent noch gehört werden. 
Wenn ein Dagijtratsmitglied nah Schluß der Diskujfion das Wort 
nimmt, fo iit diejelbe damit wieder eröffnet. 

$ 23. 

Der Vorfigende ftellt nach geſchloſſener Disfuffion die mit Ja oder 
Nein zu beantwortenden Fragen. Ueber die Stellung der Fragen kann 
das Wort. begehrt, auch die Teilung der geltellten Fragen verlangt 
werden. 

Wird durch die Diskujfion Feine Einigung mit dem VBorfigenden 
erzielt, jo entjcheidet die Verſammlung. 

8 24. 

Die Abjtimmung erfolgt durdy Grheben der Hände oder durd Auf: 
jtehen und Eitenbleiben, in zweifelhaften Fällen durch Zählung, auf 
Antrag von einem Drittel der Anweſenden erfolgt namentliche Abjtim- 
mung, — das Ergebnis der Abſtimmung verkündet der Vorſitzende. 

g 25. 

An Berhandlungen und NAbftimmungen über Rechte und Ver— 
pflichtungen der Stadtgemeinde darf Derjenige nicht Zeil nehmen, deſſen 
Intereſſe mit den der Gemeinde in Widerſpruch fteht. Ein folder ift, 
wenn es die Berjammlung verlangt, verpflichtet, während der Verhandlung 
die Situng zu verlaffen. 
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Daſſelbe gilt, wenn die Verhandlung ein Mitglied perſönlich oder 
jeine Gattin oder einen feiner nahen Verwandten bis zum vierten Grade 
einſchließlich betrifft. 

$ 26. 

Die Beichlüffe find vom Brotofolfführer wörtlich in das Protokoll 
aufzunehmen. 

Das Protofoll wird vom Borfigenden, Protofolfjührer und 3 Mit— 
gliedern, welche der Vorjigende vor dem Schluffe der Situng dazu er— 
nennt, vollzogen. 

Die Beſchlüſſe der Stadtverordneten-Berfammflung werden durch 
Drud vervielfältigt. Die Ausſchließung der Veröffentlichung von Be— 
ihlüjfen, die in geheimer Sigung gefaßt find, bleibt der Beichlußfaffung 
im einzelnen Falle auf den Antrag eines Stadtverordneten oder des 
Magijtrats:Bertreters vorbehalten. 

Ss 27. 

Kein Mitglied der Verſammlung kann verlangen, das in das über 
die Sitzung aufzunehmende Protokoll ein von den gefaßten Beſchlüſſen 
abweichendes Votum regiltrirt werde. Dagegen ift es jedem Meitgliede 
geitattet, in einer bejonderen jchriftlichen Erklärung feine abweichende 
Meinung niederzulegen und zu motivieren. Sowohl eine in der Sigung 
erfolgte Anmeldung einer jolchen Erflärung, als deren Eingang werden 
im Protokoll vermerft. 

VI. OrdnungS-Beftimmungen, 

$ 28. 

Findet jich ein Mitglied behindert, einer Plenar- oder Kommifjions- 
fiung beizuwohnen, jo hat. dasjelbe vorher dem Vorjteher oder Kom— 
miffions-VBorfigenden davon Anzeige zu machen. — Derartige Anzeigen 
haben nur für die nächſte Sitzung Gültigkeit. Entſchuldigungen auf 
längere oder unbejtimmte Zeit find unzuläſſig. 

Wer vorausjichtlich mehreren Situngen nicht beiwohnen kann, hat 
ſich Ichriftlih unter Angabe der Gründe, auf eine bejtimmte Zeit von 
der Stadtverordnetenverſammlung Urlaub zu erbitten. 

8 29, 
Ergreift ein Mitglied das Wort, ohne daß es ihm gebührt, fo 

fann der Vorſitzende es ihm ohne Weiteres entzichen. 

$ 30. 
Der Vorfigende ijt ferner berechtigt, die Nedner auf den Gegenjtand 

der Verhandlung zurüdzumeifen, auch, wenn dies ohne Erfolg it, bei 
der Verfammlung zu beantragen, daß dem Redner das Mort über den 
vorliegenden Gegenjtand genommen werde. 

8 31. 
Wenn ein Mitglied die Ordnung verlegt, jo wird es vom Vor— 

figenden darauf zurüdgewiejen. — Erfolgt dagegen Einfpruch, jo entjcheidet 
die Berfammlung ohne Debatte, ob der Drdnungsruf geredtfertigt ilt. 
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Jedes Mitglied hat das Recht, den Ordnungsruf zu beantragen. 

8 32, 

Wenn in der Verſammlung jtörende Unruhe entiteht, jo kann der 
Vorfigende die Sigung auf bejtimmte Zeit ausjegen oder ganz aufheben. 

8 33. 

Wer von den Zuhörern Zeichen des WBeifalles oder Mißfallens 
giebt, oder jonjt die Ordnung und den Anjtand verlegt, wird auf An- 
ordnung des Vorſitzenden entfernt. 

g 34. 

Entjteht eine jtörende Unruhe unter den Zuhörern, jo fann der 
Vorſitzende anordnen, daß alle Zuhörer das Sigungszimmer verlafjen. 

Dortmund, den 25. November 1895. 

Die Stadtverordneten-Berjfammlung. 



1. 

Straßen, Polizei- und VBerfehrs- 
weſen. 

1. Polizei-Verordnuung, betreffend die Aufrechterhaltung der 
Ordnung, Ruhe und Sicherheit auf den Strafen im Bezirke 
der Stadt Dortmund, und die Verhütung gejundheitsihäd: 
licher Ablagerungen und Ausdünftungen in Gebäuden uud 

deren nächſter Umgebung. 

Auf Grund des 8 5 des Geſetzes über die Polizei: Verwaltung 
vom 11. März 1850 und der 88 145—145 des Geſetzes über die all- 
gemeine Landesverwaltung vom 30. Juli 1883 wird unter Zuſtimmung 
des Magiftrat3 hiermit nachfolgende Bolizei-Berordnung für den Stadt: 
bezirt Dortinund erlaſſen: 

Borvermerfk 

1. Straßen im Sinne diejer Veroronung find alle diejenigen 
Grundflächen innerhalb des Stadtbezirks, weldye zum allgemeinen Ver— 
fehr beftimmt jind, bezw. auf welchen thatſächlich cin öffentliher Verkehr 
jei es durch Fuhrwerk oder Fußgänger, jtattfindet. 

Es gehören dazu nicht nur die eigentlichen Etraßen mit Straßen: 
damm, Ninnfteinen und Bürgerjteigen, jondern auch die Kunftitraßen, 
Allen, Wege, Fußiteige, Brüden, PBromenaden und öffentlichen Pläge, 
einschließlich) der darauf vorhandenen Anlagen. 

Hierbei macht e8 feinen Unterjchied, ob diefe Grundflächen ſich im 
öffentlichen oder im Privateigenthum befinden. 

Unter Bürgerfteig wird der lediglid) für Fußgänger bestimmte 
Straßentheil verftanden; in zweifelhaften Fällen der Theil zwiichen 
Straßenrinne und Häuferfront bezw. zwijchen Ninne und Einfriedigungs- 
front der Grundſtücke liegende Theil der Straße. 

Die aus privatrechtlichen Titeln für die Berechtigten erfließenden 
Sonderrechte (Privat:Eigenthum u. j. w.) bleiben, ſoweit fie durd) die 
polizeilichen Anordnungen nicht bejchränft oder aufgehoben werden, den 
Berechtigten vorbehalten. 

2. Nad) $ 26, Theil I, Titel 6 des Allgemeinen Landrechts muß 
der, welcher ein auf Schadensverhütungen abzielendes Polizeigefeg ver- 
nachläjjigt, für allen Schaden, weldyer durd) die Beobachtung des Geſetzes 
hätte vermieden werden können, ebenjo haften, als wenn derjelbe aus 
jeiner Handlung unmittelbar entjtanden wäre. 
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S 366 des Reichsſtrafgeſetzbuchs lautet: 

Mit Geldjtrafe bis zu jechszig Mark oder mit Haft bis zu vierzehn 
Tagen wird beitraft: 

1; 

2. 

10, 

wer den gegen die Störung der Feier der Sonn: und Teittage 
erlaffenen Anordnungen zuwiderhandelt; 

wer in Städten oder Dörfern übermäßig jchnell fährt oder 
reitet, oder auf öffentlichen Straßen oder Plätzen der Städte 
oder Dörfer mit gemeiner Gefahr Pferde einfährt oder zureitet; 

.‚ wer auf öffentlichen Wegen, Straßen, Plätzen oder Wafler- 
ftraßen das Borbeifahren Anderer muthwillig verhindert; 

. wer in Städten mit Schlitten ohne feite Deichiel oder ohne 
Geläute oder Schelle fährt; 

. wer Thiere in Städten oder Dörfern, auf öffentlihen Wegen, 
Straßen oder Pläßen, oder an anderen Orten, wo fie durd) 
Ausreißen, Schlagen oder auf andere Weile Schaden anridyten 
fönnen, mit Vernaäachläſſigung der erforderlichen Sicherheitsmaß— 
regeln jtehen läßt oder führt; 

. wer Hunde auf Menjchen heit; 

. wer Steine oder andere harte Körper oder Unrath auf Men— 
chen, auf Pferde oder andere Zug- oder Zaftthiere, gegen fremde 
Hänjer, Gebäude oder Einjchließungen, oder in Gärten oder 
eingeſchloſſene Räume wirft; 

. wer nach einer öffentlichen Straße oder Waſſerſtraße, oder nad) 
Orten hinaus, wo Menjchen zu verfchren pflegen, Saden, durd) 
deren Umftürzen oder SHerabfallen jemand bejchädigt werden 
fan, ohne gehörige Befeftigung aufftellt oder aufhängt, oder 
Sachen auf eine Weife ausgießt oder auswirft, daß dadurch 
Jemand bejchädigt oder verunreinigt werden kann; 

. wer auf öffentlichen Wegen, Straßen, Plägen oder Wafferftraßen 
Gegenjtände, durch welche der freie Verkehr gehindert wird, auf: 
jtelft, hinlegt oder liegen läßt; 

wer die zur Erhaltung der Sicherheit, Bequemlichkeit, Reinlich- 
feit und Ruhe auf den öffentlichen Wegen, Straßen, Plätzen 
oder Waſſerſtraßen erlaffenen Yolizeis-Berordnungen übertritt. 

I. Abjchnitt. 

Keinhaltung der Straßen. 

1. Berbot der Verunreinigung der Straßen. 

$ 1. 
Niemand darf die Strafen verunreinigen, namentlicd) nicht Unrath 

irgend welcher Art — Miſt, Schutt, Scherben, Steine, Papier, Lappen, 
TIhierleichen, Schnee, Eis, Küchen, Wirthichafts-, Yabrifations-Abgänge, 

- 

") 
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DObftfchalen u. j. w. — auf die Straßen bringen oder unreine, übel- 
riechende oder jchädliche Flüſſigkeiten, unreines oder gefärbtes Waſſer, 
Spülmwaffer, Blut, Jauche und dergl. auf die Straße leiten. 

8 2. 

Für die ordnungsmäßige Ableitung des Regen-, Haus: und Wirth- 
ſchafts-Waſſers und für die Ableitung oder anderweitige unjchädliche 
Befeitigung der gewerblichen Abwäſſer jind die Beitimmungen der 
Polizei- Verordnung, betreffend die Entwäflerung der bebauten Grund- 
ftücfe im Stadtbezirf Dortmund vom 6. Yuli 1892, maßgebend. 

83. 

Dünger, Blut, Schutt, Kalt, Aſche, Kohlen, Stroh und dergl. 
müffen jo verladen bezw. verpadt fein, daß von den Fuhrwerken bezw. 
Gefäßen nichts auf die Straße fallen fann. Gejchieht dies dennoch, fo 
ift der Schuldige zur ſofortigen Reinigung verpflichtet, widrigenfalls die 
Reinigung auf ſeine Koſten erfolgt. 

84. 
Wer Geſchirr, Glas und bergl. unverjchuldet auf der Straße zer- 

bricht, ift verpflichtet, für die unverzügliche Fortſchaffung der Scherben 
Eorge zu tragen. 

Das Werfen mit altem Geſchirr und Scherben an den jog. Polter- 
abenden iſt verboten. 

85. 

Die VBerrichtung der Nothdurft von Menfchen auf Straßen, an 
ftraßenwärts belegenen Gebäuden und Einfriedigungen, ſowie an ſolchen 
von der Straße aus jichtbaren Orten, ift verboten. 

S 6. 
Das Füttern der Zugthiere auf den Straßen darf nur unter An- 

wendung von Fyutterjäden oder Futterförben gejchehen. 
Etwaige Verunreinigungen der Straße find jofort zu befeitigen. 

87. 
Die ſtraßenwärts belegenen Häuſer, Treppen und Einfriedigungen, 

ſowie Denkmäler, Brücken, Bedürfnißanftalten und dergl. zu beſchmutzen, 
zu beſchreiben oder zu verunzieren, iſt unterjagt. 

88. 
Das Anbringen von Plafaten an anderen Stellen, al$ an den 

öffentlichen Anſchlagſäulen, if verboten. 

89. 
Nur der Gemeinde » Vorftand rejp. von diefem dazu bejtimmte 

Perfonen find zum Anbringen der PBlafate an den Anſchlagſäulen be- 
rechtigt. 

s 10. 
Die muthwillige und Faßrlöffige Beichädigung, die Verunreinigung, 

ſowie das Bejteigen und Bewerfen der Anjchlagsjäulen und endlid das 
unbefugte Abreißen, Vertilgen oder Beichmugen der daran angebrachten 
Plakate ijt verboten. 
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8 II. 
Kellerthüren, Einwurfslöcher und Luken, deren Oeffnungen nach 

der Straße gehen, müſſen außerhalb der unmittelbaren Gebrauchszeit ſtets 
in einer das Hineintreten verhindernden Art verſchloſſen gehalten werden 
und dürfen von außen nicht mit Dünger, Stroh und dergl. Stoffen be- 
legt oder verjtopft werden. 

2. Reinigung der Straßen. 

8 12. 

Alle Straßentheile und Pläße, jofern jie nicht zu denen gehören, 
deren Reinigung die Stadtgemeinde in Gemäßheit des Ortsgejeges be— 
treffend die Uebernahme der den Grundbefigern obliegenden Ber- 
pflihtungen zur Straßenreinigung und der Bejeitigung des Straßen- und 
Hausunrath8 vom 21. Dezember 1892 übernommen hat, find in Ge- 
mäßheit nachjtehender Bejtimmungen rein zu halten. 

8 13. 
Jeder Haus- und Grund-Eigenthümer ift verpflichtet, die Straßen 

und öffentlichen Wege, joweit fie von feinem Haufe und jonftigem Grund- 
Eigenthum begrenzt werden, und zwar den Bürgerfteig, die Straßen: 
rinnen und offen an der Seite, an welcher fein Beſitzthum liegt, und 
die Hälfte des Straßendammes, ſtets vein zu halten und täglich, mit 
Ausnahme der Sonn- und Feiertage, volljtändig und rein kehren zu laffen. 

Bei Häufern, welche die Eigenthümer nicht ſelbſt bewohnen, Liegt 
die Verbindlichkeit des Straßenfehrens jedesmal dem Bewohner des Erd- 
gejchoffes, und wenn aud) diejes unbemwohnt ift, dem Bewohner des noch 
höheren Stodwerfes, bei öffentlichen Gebäuden deren Verwalter oder dem 
betreffenden örtlichen Vorſtande ob. 

Für die Straßenreinigung wird in den Wintermonaten und zwar 
vom 1. DOftober bis 1. April die Zeit von 7 bis 10 Uhr und in den 
Sommermonaten reſp. vom 1. April bis 1. Oftober die Zeit von 5 bis 
8 Uhr Vormittags feitgeftellt, jo daß während des Winters die Straßen 
um 10 Uhr und während des Sommers um 8 Uhr Vormittags voll: 
ſtändig gereinigt fein müffen. 

An denjenigen Tagen, auf weldye ein Sonne oder Feiertag folgt, 
muß die Straßenreinigung Nachmittags während der vorbenannten Winter: 
monate zwifchen 2 bis 4 Uhr und während der bezeichneten Sommer: 
monate zwijchen 5 bis 7 Uhr erfolgen. 

Den Weifungen der Polizeibeamten über die Art der Reinigung 
iſt Folge zu geben, 

Bei trodenem Wetter muß die Straße zur Verhütung des Staubes 
vor dem Kehren mit Waſſer bejprengt werden. 

Nah Gewittern, ftarfen NRegengüffen und bei plößlichem Abgange 
des Schnees, jowie bei abgehendem Froftwetter müffen alle Straßen: 
rinnen, offen und jonftigen Abflüffe ungefäumt und jo gereinigt werden, 
daß das Wafjer ungehinderten Abzug hat. 

5° 
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$ 14. 

Flüſſige Abgänge aus Häujern oder gewerblichen Etabliffements 
dürfen nicht auf öffentliche Straßen oder Mege, ſowie in die Seiten- 
gräben derjelben geleitet werden, ſofern nicht diefe Gräben oder die auf 
den Etraßen vorhandenen Abflußrinnen zur Ableitung diefer Flüffig- 
feiten beitimmt find. 

381. 

Nad) eingetretenem Froftwetter und während der Dauer desjelben 
darf das Waſſer, welches in oder zu gewerblichen Anlagen, wie Brauereien, 
Brennereien, Färbereien ꝛc. benußgt wird, ſowie Waffer, welches zur 
Entwäfferung von Grundftüden oder Gebäuden ausgejchöpft, ausgepumpt 
oder ſonſt auf künſtliche Weife entfernt wird, nur nad) vorgängig einge- 
holter polizeilicher Erlaubniß und unter Beobachtung der von der Polizei: 
behörde vorzujchreibenden Bedingungen durd die Etraßenrinnen abgeleitet 
werden. | 

8 16. 
Bei Schneefall haben die Neinigungsperpflichteten ($ 13) auf dem 

Bürgerfteige rejp. in denjenigen Straßen, in welchen gangbare Bürger: 
jteige nicht vorhanden, auf dem Straßendamm eine Bahn von 1 Meter 
Breite zur Benugung für die Fußgänger frei zu erhalten. 

Auf bejondere Anordnung der Bolizeibehörde müffen die Reinigungs- 
verpflichteten aud) die Freilegung einer Fahrbahn bewirken. 

Auch it von dem Eingange eincs jeden Haufes bis zu dieſen 
Bahnen ein fchneefreier Zugang von der nämlichen Breite herzuftellen. 

| 817. 

Bei Glatteis oder ſonſtiger Glätte auf den Straßen muß jeder 
Reinigungsverpflichtete auf dem Bürgerſteige oder, ſoweit gangbare Bürger— 
ſteige nicht vorhanden, auf dem Straßendamm eine mindeſtens 1 Meter 
breite Bahn für die Fußpaſſage mit Sand, Aſche, Sägemehl oder anderem 
geeigneten Material bejtvenen und während der Dauer der Glätte unter: 
halten. 

8 18. 

Die Verpflihtung zur Abräumung des Eijes von den Straßen, 
von den Bürgerfteigen und aus den Straßenrinnen liegt den Reinigungs: 
verpflichteten ($ 13) ob. 

$ 19. 

Jeder Beinigungsverpflichtete muß ferner den Bürgerſteig, die 
Goſſen an einer Seite und den halben Strapendamm zu den von der 
Volizeibehörde feltzujegenden Zeiten von Gras und Unfraut reinigen 
laſſen. 

$ 20, 

Das Kehren der öffentlichen Plätze erfolgt auf Koſten der Gemeinde. 

| Die rechtliche Verpflichtung der angrenzenden Geundbeſitzer, die 
durchführenden Kanäle zu unterhalten und zu veinigen, bleibt bejtchen. 



— MN: 

Die Anlegung von Stauungen in den MWafjerabflußfanälen, die Erniedrig- 
ung des Bodens derjelben, die Anlegung von Erdfängen in und an 
denfelben, überhaupt jede Vorrichtung, die den rajchen Abfluß des Waffers 
hindert, ift verboten. 

8 21. 

Straßentehricht, Schlamm und Unrat aus den Rinnfteinen dürfen 
nicht dem Nachbar zugefehrt, jondern müfjen unverzüglid in die Hof— 
räume gejchafft oder ſonſt bejeitigt werden. 

Es ijt verboten, den Straßenſchmutz, Schnee umd dergl. in die 
Kanalöffnungen zu fehren. 

8 22. 

Jeder Reinigungsverpflichtete ($ 13) ift verbunden, Unrat, Scherben, 
frepierte Thiere ꝛc. unverzüglich fortzujchaffen, jofern nicht ein anderer 
hierzu BVBerpflichteter befannt iiſt und zur Yortichaffung jofort angehalten 
werden fann. 

II. Abjchnitt. 

Neinhaltung der Gebände, Höfe und deren nächſte Um’ 
gebung behufs Berhütung gejundheitsfhädlidher Ab- 

lagerungen und Auspünftungen. 

823, 

Die Höfe, Gärten und Pläte bei, ſowie die Gaſſen und Durchgänge 
zwijchen den Wohn» und anderen Gebäuden find ftets rein zu halten. 

Flüſſige Abgänge aus Häufern oder gewerblichen Etabliffements 
dürfen nicht in offenen Gruben, Gräben oder Pfügen gejammelt werden. 

Ebenjo ijt es verboten, daſelbſt Unrat, Kehricht, Haushaltungs- 
abfälle, ferner gewerbliche oder YFabrifabfälle, welche der Zerſetzung umd 
Faulnig fähig find, frei aufzuhäufen und lagern zu laffen. Diefe 
Gegenjtände müſſen vielmehr je nach ihrer Bejchaffenheit in vorjchrifts- 
mäßigen Düngergruben oder in anderen dicht gejchloffenen Behältnifjen 
untergebracht werden: 

Das Lagern von Dünger auf den Straßen tft verboten, auch wenn 
jolches nur zum Zwecke des Anfladens gejchehen joll. 

g 24. 

Für die Anlage und Beichaffenheit von Abtritts-Sammelgruben, 
Düngftätten und dergl, find die Beitimmungen der Bau-Polizei-Ordnung, 
insbefondere die 885 48 und 49 derfelben vom 14. März 1894 maßgebend. 

8 25. 

Die Entleerung der Abortsgruben und folcher Gruben, welche zur 
Aufnahme übelriechender u. ſ. w. Abgänge dienen, hat in jedem Falle 
zu gejhehen, wenn der Anhalt 20 Gentimeter vom oberen ande der 
Grube entfernt iſt. Die Gefäße für Aſche - und dergl. find dann zu 
entleeren, wenn diejelben derart gefüllt find, daß der Dedel nicht mehr 
Ihließt. Die Entleerung der Gruben und Behaltniſſe hat ſich auf den 
ganzen Inhalt zu erſtrecken. 
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826. 

Das Reinigen der Abtritte darf nur zwiſchen 11 Uhr Abends und 
4 Uhr Morgens vorgenommen werden, ſoweit es nicht geruchlos durch 
Maſchinen geſchieht. Wenn ſolches von der Straße her bewertitelligt, 
oder wenn der Kot über die Straße gejchafft wird, muß an der Straße 
eine brennende Laterne ausgehängt werden, fofern dort Feine öffentliche 
Beleuchtung vorhanden. 

Ferner muß der Kot, wenn derjelbe aus der Stadt geichafft wird, 
in völlig verjchloffenen Gefäßen transportirt, auch die Straße jogleic) 
jorgfältig gereinigt werden, widrigenfall8 diefes, abgejehen von der Strafe, 
auf Koften des Reinigungsverpflichteten gejchieht. 

Den Kot oder die ausgeleerten Flüffigfeiten durd) die Straßen- 
rinnen ablaufen zu laffen, ift unter allen Umſtänden verboten. 

Die Reinigungsverpflichteten ($ 13) find für die Beobachtung dieſer 
Vorſchriften verantwortlid). 

8 27. 

Das Auspumpen oder Ausſchöpfen der Mijtjauche oder jonjtiger 
übelriechender Flüfiigfeiten, fowie das Fortſchaffen diejer und ähnlicher 
Stoffe, wie Mift und dergl., darf nur in der Zeit von 11 Uhr Abends 
bis 4 Uhr Morgens erfolgen. 

Soll der Anhalt von Abtrittsgruben oder fonjtigen übelriechenden 
Kloafen in der Nähe von Wohnungen oder Wegen al8 Dungmittel Ver— 
wendung finden, jo iſt derfelbe unverzüglich unterzupflügen oder unter- 
zugraben. 

Eine etwa beabjichtigte Aufbewahrung von dergleichen Unrat im 
Freien iſt nur mit augdrüdlicher Genehmigung der Rolizeibehörde geitattet. 

8 28. 

Die auf geruchlofem Wege mitteljt Mafchine erfolgende Entleerung 
und Abfuhr des Inhalts der Abortgruben und dergl. unterliegt feiner 
HBeitbeichränfung, vorausgejegt, daß die Pumpe und die dazu gehörigen 
Fäffer und Schläuche in gutem Stande find und der Zuftverbrennungs= 
ofen gehörig geheizt wird. 

$ 29. 

Die für die Abfuhr des HausunratS und der Ajche bejtimmten 
‚Gefäße, welche durch die ftädtiiche Stragenreinigungs=-Anftalt in der Beit 
von 7 bis 9 Uhr Morgens entleert werden follen, müffen rechtzeitig auf 
die Bürgerjteige geftellt und innerhalb einer Viertelftunde nad) der Ent» 
leerung wieder von der Straße entfernt werden. 

Die Gefäße müffen dicht und mit Dedeln und Handgriffen verjehen 
fein und dürfen nur eine ſolche Größe haben, daß fie in gefülltem Zus 
ftande von einem Manne gehoben und in die Abfuhrwagen entleert 
werden fönnen. 

Sollen die Behälter aud für die Fortfchaffung der Aſche benugt 
werden, jo müjfen fie von Metall hergeftellt jein. 
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z 30. 

Der Erlaß geſundheitspolizeilicher Anordnungen im Falle des 
Auftretens von Epidemien bleibt vorbehalten. 

Den betreffenden Anordnungen iſt bei Vermeidung der im Schluß— 
paragraphen angedrohten Strafen, abgeſehen von anderweiten Zwangs— 
mitteln, Folge zu leiſten. 

III. Abſchnitt. 

Aufrechthaltung der Ruhe, Ordnung und Sicherheit auf 
den Straßen. 

831. 

Schlägerei, Lärmen, lautes Rufen, Schimpfen und ungebührliches 
Singen auf den Etraßen und öffentlichen Plätzen, insbeſondere in der 
Nähe der Kirchen, fowie alles ruheftörende, unfittliche Betragen überhaupt 
ijt verboten und zieht außer der Beltrafung unter Umftänden fofortige 
Verhaftung nad) fi). 

Alles ruheftörende Rufen und Singen ift nad der Polizeiftunde 
aud innerhalb der Häufer und Gehöfte unterjagt. 

Das laute VBerjteigern und Ausrufen der Händler auf Standplägen, 
Jahr- und Wochenmärkten ift verboten. 

8 32, 
Jede muthmwillige Beunruhigung der Einwohner dur Klopfen, 

Scellen, Klatihen mit Beitjchen ꝛc. ift verboten. 

g 33, 
Masferaden einzelner oder mehrerer Perſonen, öffentliche Aufzüge 

mit Muſik, Tarbringung von Ständen mit Geſang oder Muſik und 
andere geräufchvolfe Beluftigungen find auf den Straßen nur nach vorher 
eingeholter polizeilicher Erlaubniß geftattet. 

8 34. 
Das Schießen mit Kanonen, Böllern, Feuergewehren oder Abbrennen 

von Feuerwerk auf den Straßen, öffentlichen Plägen, Bromenaden, jowie 
in den Häufern, Höfen und an den Häufern liegenden Gärten ohne 
ausdrüdliche polizeiliche Erlaubniß ift verboten. 

Auh das Sciefen mit Zündhüthen-Gewehren, Piſtolen oder 
ähnlichen Gewehren, Slasrohren, Armbrüjten oder derartigen Inſtrumenten, 
das Werfen mit Steinen, Schneebällen :c. auf offener Straße. ift 
unterjagt. 

$ 35. 
Auf Öffentlicher Straße, fowie an Thüren, Fenftern und Balkonen, 

welche jtraßenmwärts belegen find, ift das Aushängen von Wäſche, jowie 
das Eonnen, Klopfen und Ausftäuben von Betten, Matragen, Fußdeden, 
Häuten und dergleichen Gegenjtänden nicht geitattet. 

8 36. 
Das Aushängen oder Aufitellen von Kleidungsitüden, Waaren und 

anderen Gegenständen nad) den öffentlichen Straßen, Plätzen und Durd)- 
gängen hin, außerhalb der Hausthüren und Fenſter, iſt verboten. 
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8 37. 

Das Aufhängen oder Niederlegen von auffallenden Gegenjtänden, 
3. B. Tuch, Leinewand, das Fahren unbededter voher Häute auf den 
Straßen, das Tragen ımverhüllter Spiegel oder die Anbringung der 
legteren in der Weiſe, daß die abprallenden Sonnenftrahlen auf die 
Straßen fallen, ijt zur Vermeidung des Scheuwerdens der Pferde verboten. 

Fleiſch darf in und an jtraßenwärts belegenen Thüren nicht aus— 
gehängt oder ausgelegt werden. 

Das MNollen von Fällern, Rädern und dergleichen Gegenjtänden, 
das Steigenlajien von Draden, jowie alfe ähnlichen Handlungen, welche 
geeignet find, Tiere jcheu zu machen, find auf Öffentlicher Straße nicht 
geitattet. 

An Gebäuden dürfen Spiegel nur in der Art angebracht werden, 
daß die abprallenden Sonnenftrahlen nicht im Stande find, Menfchen 
oder Thiere zu blenden. 

Auch Gejchäfte, bei welchen Geräuſch oder auffallende Geftalten 
Pferde Scheu machen fünnen, müjjen auf den Straßen jo lange unter- 
brochen werden, bis pafjirende Pferde vorüber find, 

$ 38. 

Bei dem Tragen von Senfen über die Straßen muß das Meſſer 
ſtets aufrecht gehalten werden, jo daß Schneide und Spige nad) oben 
jtehen. 

Stöde, Schirme und dergl. Gegenjtände dürfen auf den für Fuße 
gänger bejiimmten Straßentheifen nicht in mwagerechter Nichtung unter dem 
Arme getragen werden, 

$ 39. 

Hunde, welche zum Bewachen von Buden, Fuhrwerken ꝛc. auf und 
an den Straßen und öffentlichen Plägen benugt werden, müflen an das 
Fuhrwerk 2c. kurz angeheftet jein. 

$ 40. 

Läufige Hündinnen dürfen nicht frei herumlaufen oder über die 
Straßen geführt werden, 

Das Aufhegen der Hunde gegeneinander it verboten. 

Ss 41. 

Segenftände, welche, wie Bleche, Ketten, Metalljtangen und der— 
gleichen, beim Transport mittelft Wagen ein ſtarkes Geräufch verurjachen, 
müffen derartig verpadt fein, daß die Entjtehung des legteren, wenn auch 
nicht ganz verhindert, jo doc) gemildert wird. 

8 42. 
Wer öffentliche Wege, dazu gehörige Baulichkeiten. Brücken, Durch— 

läſſe, Schlagbäume, Barrièren, Wegweiſer, Tafeln, Warnungszeichen, 
Nummerſchilder, Laternen, Prellſteine, Bäume, Pflanzungen, Materialien 
und ſonſtige Einrichtungen und Anſtalten, welche beſtimmt ſind, die 
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öffentlichen Wege zu ſchützen, zu bezeichnen, gangbar zu erhalten oder zu 
zieren, oder welche ſonſt zum öffentlichen Nutzen dienen, aus Fahrläſſig— 
feit zerfiört oder bejchädigt, ift jtrafbar. 

8 43. 

Ueber den Verkehr des Publikums in den öffentlichen Waldungen, 
Anlagen und Spaziergängen bejondere Anordnungen zu treffen, bleibt 
der DOrtspolizeibehörde vorbehalten. 

g 44, 

Das Meberfteigen vorm Barrieren und Einfriedigungen, welche zum 
Schuge öffentlicher Wege, Denkmäler oder Anlagen dienen, das eigen- 
mächtige Verändern der im $ 42 aufgeführten Gegenftände, das Be— 
Ihmugen und Bejchreiben derjelben, jowie jede Handlung, durch welche 
der freie Zugang zu denjelben erfchwert oder verjperrt wird, iſt ebenfalls 
verboten. 

Das Baden in jämmtlihen Zeichen des Stadtbezirk Dortmund 
ift verboten. 

IV. Abjchnitt. 

Sicherheit und Bequemlichfeit des Verkehrs auf den Straßen. 

1. Wegjamfeit der Straßen. 

8 45, 

Jeder Hauseigenthümer oder an die Straße anitoßende Grundbe- 
iger muß fich die Anbringung von Straßenjhildern, Schieber» und 
Hydrantenjchildern, Feuermeldern und dergleichen Bezeichnungen und 
Merkmalen, welche zur Erfennbarmahung von im öffentlichen Intereſſe 
bejtehenden Einrichtungen dienen und vom Magiftrate oder der PBolizei- 
Berwaltumg angeordnet werden, an jeinem Gebäude oder an jeiner Frechtung 
und Einfriedigung gefallen Tajjen. 

8 46. 

Das unbefugte Losmachen, Verrüden, Beichädigen, Verumreinigen, 
jowie jeder Mißbrauch der im $ 45 genannten Vorrichtungen, ift verboten, 

847. 

Die Fahrbahn der Straßen und öffentlichen Wege darf weder 
durch Fuhrwerk, Ackergeräth oder ſonſtige Gegenſtände, noch durch Ver— 
richtung von Arbeiten geſperrt, ſondern muß ſtets frei und offen gehalten 
werden. 

Unbeſpannte Fuhrwerke dürfen auf öffentlichen Straßen nicht auf— 
geſtellt werden. 

Das Anbinden von Pferden, Laſtthieren, Zughunden und ſonſtigem 
Vieh auf den Straßen und Bürgerſteigen, ſowie auf den freien Plätzen 
und überhaupt vor den Häuſern der Stadt iſt verboten. 

g 48. 
Auf Bürgerjleigen und allen fonjtigen ausfchliegluh für Fußgänger 

beftimmten Wegen dürfen Gegenitände, welche durch Form, Größe oder 
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Beichaffenheit die VBorübergehenden zu gefährden oder erheblich zu be- 
läftigen geeignet find, 3. B.: Möbel, größere Körbe, frleifchbeden :c., 
oder welche beim Anftreifen abfärben oder abſchmutzen, nicht befördert 
werden. Perſonen, welche dergleichen Gegenftände befördern, jowie ‘Ber: 
fonen, deren Kleidung beim Anftreifen abfärbt oder abſchmutzt, Haben ſich 
auf dem Fahrdamım zu halten. 

Auch da, wo ausnahmsweie Brennmaterial ohne Beläjtigung des 
Verkehrs für kurze Zeit auf den Straßen und Bürgerfteigen niedergelegt 
werden darf, iſt dasjelbe immer vor der Abenddämmerung wieder fort 
zufchaffen und die Straße zu reinigen. 

Alle jonftigen Gegenstände, als: Fäſſer, Kiften, Bänke, Schladjt- 
bänfe, Holz, Stroh, Heu, Steine, Lehm, Kalk, Erde, Kohlen, Unrath 
u. ſ. w., dürfen nur zum Auf und Abladen rejp. zum An= und Fort: 
Schaffen und während diefes Gefchäfts auf den angeführten Räumen 
aufgefiellt und gelagert werden. Bei einer längeren Aufjtellung oder 
Lagerung ijt jedesmal die befondere Erlaubniß der Polizei erforderlich. 

Das Stehenbleiben auf dem Bürgerjteig ijt, joweit dadurd) der 
freie Verkehr behindert wird, verboten. 

$ 49, 

Schirmdächer, zum Schute gegen die Sonnenitrahlen, fogenannte 
Marquijen, dürfen in den unmittelbar an der Straße liegenden Häufern 
vor Thüren und Yenjtern des Erdgefchoffes nur nach vorgängiger fpezieller 
Grlaubniß der Polizeibehörde angebracht werden. 

Diejelben dürfen mit feinem Theile ihrer Kante in geringerer Höhe 
als 2,20 Meter über dem Bürgerfteige liegen. 

Zum Anbringen von Aushängefchildern, welche auf den Bürger: 
jteig refp. in die Straße hineinreichen, iſt befondere polizeiliche Erlaubniß 
erforderlich, diefelben müffen mindeftens 3 Meter über dem Bürgerfteige 
angebradjt und durchaus ficher befejtigt jein. 

Das Aushängen von Verfaufs- und anderen Gegenftänden an Ge— 
bäuden, welche unmittelbar an der Straße liegen, ift nur dann gejtattet, 
wenn dadurch die freie Paſſage in feiner Weije beengt wird, 

$ 50. 

Die Benugung der Straßen, öffentlihen Pläge und Wege zu 
Berfaufftellen außerhalb des Marktverfehrs darf nur mit befonderer Er- 
laubniß und nach den Anweifungen der Ortspolizeibehörde ftattfinden. 

Hinfichtlich des Marktverkehrs verbleibt es bei den darüber bejtehenden 
befonderen Beftimmungen. 

851. 

Die Erridtung von Handelsftellen auf Straßen oder öffent: 
lichen Plägen bedarf der polizeilichen und unter Vorbehalt des Widerrufs 
zu ertheilenden Genehmigung, und ift in Ermangelung einer jolchen ver- 
boten ; desgleichen der Verkauf beweglicher Sachen, insbejondere der 
Verkauf von Spirituofen, Mineralwaffer, Limonade, Kaffee, Objt und 
dergl., der Betrieb von Schau-, Schießbuden und dergl., foweit diefer auf 
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Straßen oder öffentlichen Plägen, von Handelsjtellen, die auf Privat- 
grundftücen errichtet find oder aus den Häufern direkt zur Straße be- 
wirft wird, 

8 52. 

Ohne ausdrüdlihe Erlaubniß der Polizeibehörde darf an dem 
Pflafter der Straßen und Bürgerfteige, jowie an der Böſchung und 
den Trottoiren nichts geändert werden; insbejondere dürfen Steine nicht 
ausgehoben, auch Steine oder Pfähle nicht eingerammt werden. 

2. Fuhrwerksverkehr. 

8 53. 

Für den Fuhrwerks-Verkehr find in erjter Linie die Beſtimmungen 
des Gefeßes vom 20. Juni 1887*), betreffend den Verkehr auf den 
Kunftitraßen und der Neg.-Pol.-Ver. vom 15. Mat 1881 über die Kenn— 
zeichnung der Fracht- und Hundefuhrwerfe, maßgebend. 

Zufäßlich wird hierzu noch Folgendes beftimmt: 

8 54. 

Fuhrwerke, Handwagen, Hundewagen, Ecjiebfarren, Biehftüde und 
dergl. müſſen auf der Fahrbahn der Etraße bleiben und dürfen weder 
die für die Fußgänger beſtimmten Bürgerfteige, noch die freien Pläte 
bei Kirchen und Schulen, noch die Promenaden berühren. 

Fuhrwerk mit außergewöhnlich fchweren Laſten, 3. B. Dampfkeſſeln, 
ift jo zu lenken, daß die Räder nicht über die Verfchlußföpfe der Ven— 
tilations- Schächte gehen. 

Kinderwagen find von diefer Beitimmung ausgenommen. 

8 55. 

Auf den Straßen darf nicht fchneller als im kurzen Trabe gefahren 
und geritten werden. 

Fuhrwerk, welches nicht auf Federn ruht, insbefondere alle Laſt-, 
Eilgut-, Bollerwagen und Karren, mögen ſie beladen oder unbeladen 
fein, desgleichen folches Fuhrwerf, welches vermöge feiner Ladung oder 
Bauart ftarkes Geräuſch verurfacht, darf nicht anders als im Schritt 
fahren. 

Alles übrige Fuhrwerk muß im Schritt fahren: 
a) beim Ein- und Ausfahren aus bezw. in Grundftüde, welche an 

die Straße grenzen; 
b) beim Einbiegen aus einer Straße in die andere; 
c) über Brüden; 
d) in denjenigen Fällen, in welchen diefes durch Bolizeibeamte 

oder auf andere Art 3. B. durd) Warnungstafeln angeordnet 
wird. 

Die Beftimmungen unter a, b, c, d gelten auch für Reiter. 

*) Siehe folgende Nummer. 
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8 56. 

a) Das Befahren des von der Märkiſchen Straße weſtlich ab— 
zweigenden, über die Kluſe nad) der zyriedrichitraße in Hörde 
führenden Berbindungsweges mit ſchwerem Laitfuhrwerf iſt ver: 
boten. Anderes Fuhrwerf darf die fragliche Wegejtrede nur im 
Schritt befahren. 

b) Auf der Brüdftraße darf auf der Strede vom Friedhof bis 
zum Burgwall nur im Schritt gefahren und geritten werden. 

c) In der Reinoldi-Straße von ihrem Cingange vom Friedhof 
bis zum Haufe Nr. 7 und in der Betenftraße vom Markt bis 
zur Brauhausſtraße darf nur im Schritt gefahren und geritten 
werden. 

A) Die Balfenftraße von ihrem Eingange am Markt bis zur 
Brauhausftraße ift für den durchgehenden Yuhrwerfs + Berfehr 
gejperrt. 

Fuhrmwerfe, welche zum Abholen oder Bringen von Gegen: 
tänden für die Anwohner der gejperrten Straßentheile dienen, 
bleiben von dieſem Verbote ausgefchlofien. 

8 57. 

Alles Fuhrwerk, welches von einem Punkte des Stadtbezirfs außer: 
halb der Wallſtraßen oder von einer innerhalb und nicht mehr als 50 
Meter von denjelben entfernt gelegenen gewerblichen Anlage ausgeht und 
nicht nach einem Punkte des inneren von den Wallfiragen eingejchlofjenen 
Stadtbezirks beſtimmt ift, bezw. an einem Punkte diejes Bezirks Fracht— 
güter aufnehmen oder abjegen will, darf ſich nicht durch die in diejem 
Stadttheile belegenen Straßen bewegen, jondern muß die innere Stadt 
auf den Walljtraßen umfahren. 

Die Einfahrt in die engen Straßen tit nur von der Seite gejtattet, 
welche nicht durch ein rothes Schild mit der Aufichrift „Einfahrt ver- 
boten“ bezeichnet ift. 

8 58. 

Die Abfuhr der Erde beim Ausichadhten von Bau- und anderen 
Gruben mittels beipannter Fuhrwerfe darf nur von dem ordnungsmäßig 
zu befejtigenden Nande der Grube aus, nicht aber unmittelbar aus 
diejer ſelbſt erfolgen. 

Nur wenn die Entfernung der anszujchachtenden Grube von der 
Straße eine hinreichend flady liegende Ausfuhrrampe zuläfjig macht, kann 
die ausnahmsweije Genehmigung der unmittelbaren Ein» und Ausfuhr 
der mit Pferden bejpannten Fuhrwerke jeitens dev Bolizei-Berwaltung 
auf bejonderen Antrag ertheilt werden. 

Dabei ift darauf zu halten, daß die Yaderampe ftetS rein und nicht 
mit lojer, ſich an die Räder fefljegender Erde bededt iſt. Imgleichen, 
daß die zur Abfuhr benugten Wagen dicht find und das Verftreuen der 
Ladung bezw. das dadurch verurfacht werdende Beſchmutzen der Straßen 
vollitändig verhindern. 
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Andernfalls ijt die Polizei-Verwaltuug berechtigt, die verunreinigte 
Strede auf Koften des betreffenden Fuhrunternehmers durd) die ftädtifche 
Kehränjtalt jäubern zu laſſen. 

8 59, 

Fuhrwerke, welche ſich auf der Straße begegnen, müſſen einander 
nad) der rechten Seite hin halb ausweichen. 

Wo nur ein FZuhrwerf fahren fann, muß dasjenige, welches zulett 
an die enge Straßenjtrede gelangt, an einer das Vorbeifahren des andern 
gejtattenden Stelle jo lange warten, bis leßteres paffirt ift. 

Bor engen Straßenitreden muß außerdem jeder Führer eines Fuhr- 
werfs, bevor er im diejelben einfährt, jich davon überzeugen, daß dieſe 
Paſſage frei iſt. 

$ 60, 

Beim Fahren bürfen niemals mehr als zwei Fuhrwerke aneinander 
gebunden jein. 

Schlittenfahrten dürfen nur mit Schellengeläute vorgenommen und 
fönnen auf einzelnen Plägen gänzlich unterjagt werden, 

Kutſchwagen müffen, wenn Schnee liegt, ebenfalls ein Schellenge- 
läut führen. 

8 61. 

Bon zwei Fuhrwerfen, welche jich einhofen, muß da, wo es thun- 
lich, daS vordere nach der linken Seite hin joweit ausbiegen, daß das 
zweite zur rechten Seite mit halber Spur ausweichen Tann. 

$ 62. 

Alles Fuhrwerk it verpflichtet, der Kaijerlichen Poſt, geichloffenen 
Abtheilungen von Soldaten, Gefangenen » Transporten, jowie den Ge: 
fähren und Abtheilungen der Feuerwehr auszuweichen und nöthigenfalls 
zu halten. 

8 63. 

it beim Andrängen von Fuhrwerfen nad) dem nämlichen Biele 
eine Reihenfolge polizeilid) angeordnet worden, oder vom felbjt entjtanden, 
jo hat jedes neu hinzufommende Fuhrwerk dem legten in der Weihe jich 
anzujchliegen. 

Kein Fuhrwerk darf aus der Neihe ausbrechen, vorfahrende über: 
holen oder jich in die Neihe eindrängen. 

s 64. 

Während des Fahrens muß der Führer eines Fuhrwerks entweder 
jtetS auf dem Fuhrwerfe das Leitjeil in der Hand, oder auf einem de 
Zugthiere, oder in ihrer unmittelbaren Nähe bleiben und das Gejpann 
fortwährend unter Aufiicht halten. 

Bei fogenannten Planwagen und ähnlichem Fuhrwerf, deſſen Be— 
dahung die freie Umſicht gänzlich verhindert, darf die Leitung des 
Gejpannes nicht aus dem bedachten Wagen heraus erfolgen. 
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8 60. 

Perſonen unter 16 Jahren dürfen mit der Leitung eines mit Zug— 
thieren bejpannten Wagens nur betraut werden, wenn fie die zur Des 
handlung der Thiere erforderliche Fähigkeit befigen. 

8 66. 

Wo Fuhrwerk auf offener Straße anhält, darf der Führer ſich 
von demjelben nicht über fünf Schritte entfernen, ohne das Zugvieh ab: 
gefträngt oder unter anderweite genügende Aufjicht gegeben zu haben. 

Ss 67. 

Handpferde dürfen von dem Neiter nur auf einer Seite geführt 
und müjfen ftet3 kurz gehalten werden. 

S 68. 

Für diejenigen Straßen, in welchen jid) Geleije der Straßeneijen: 
bahn befinden, wird für die Kutjcher und Fuhrleute folgendes bejtimmt: 

a) die Fuhrleute, welche ein Fuhrwerk zu Fuß begleiten, müfjen 
ihre Gejpanne ſtets an einem Zügel oder an einer Leine führen; 

b) joll während der Fahrt die nur vom Hinterwagen zu erreichende 
Bremſe durch den Fuhrmann jelbit bedient werden, jo muß das 
Fuhrwerf erit in Stillftand gebracht werden; 

c) erfolgt die Leitung des Geſpanns vom Fuhrwerf aus, jo muß 
dies durd) cine hinreichend jtarfe Leine, bei mehrjpännigem 
Fuhrwerk durch Kreuzleinen bewirft werden und muß der Sitz 
des Kutjchers bezw. Yuhrmanns jo eingerichtet fein, daß er 
freie Umficht hat; 

d) Gegenftände, weldye vom Fuhrwerk abrollen können, namentlic) 
Fäſſer, dürfen, fofern fie nicht auf den Wagen feitgebunden 
werden, nur bis zur Höhe der Oberkante der Leitern oder 
Ceitenbretter verladen werden; 

e) das Aneinanderfuppeln von mehreren Wagen hintereinander ift 
verboten. 

Im übrigen regelt den Fuhrwerksverkehr in den Straßen, in welchen 
fi) Seleije der Staßenbahn befinden, die Reg.Pol.Ver. vom 26. Wiürz 1884, 

s 69. | 
In denjenigen Straßen des inneren (von den Walljtragen einge- 

Ichlojfenen) Stadtbezirks, auf welchem jich Geleije der Straßeneijenbahn 
befinden, jomwie auf denjenigen Wallftraßen, auf welchen joldye vorhanden 
find, darf dag Neinigen der Aborte mit pneumatiſchen Maſchinen nur in 
der Zeit von 10 Uhr Abends bis 8 Uhr Morgens ftattfinden, jofern 
niht Machine und Fäffer ſämtlich auf dem Hofe des betreffenden aufge- 
jtellt werden. 

s 70. 

In Bezug auf die durch die Stadt führenden Chaufjeen wird 
jelbftverftändlich durch vorjtehende Anordnungen an den allgemeinen zufäß- 



— A 

lichen Beftimmungen zum Chauffeegeld-Zarife vom 29, Februar 1840 
nichts geändert. 

3. Berfehr mit Fahrrädern. 

s Tl. 

(Bergl. untenftchende Anmerkungen 1 und 2.) 
a) Das Befahren der Bürgerfteige und Fußwege öffentlicher Straßen 

und der PBromenaden mit Fahrrädern ijt mit Ausnahme der- 
jenigen Theile, welche durch Beſchluß des Magiftrats und der 
Polizei-Berwaltung ausdrüdlich freigegeben werden, verboten. 

b) Jeder Radfahrer muß mit einer. Ölode verjehen fein und jich 
dadurch bemerklich machen, jobald ihm Fuhrwerfe und Menfchen 
begegnen, bezw. er an dieſen vorüberfährt; er hat außerdem bei 
Dunfelheit eine brennende Laterne jo anzubringen, daß fie 
deutlich fichtbar ift. 

c) Er tjt verpflichtet, ihm begegnenden Fuhrwerfen, Neitern und 
Fußgängern rechts, beim VBorbeifahren links auszumweichen und 
dabei die Schnelligkeit des Fahrrades genügend zu mäßigen. 

d) Auf den Straßen innerhalb der Stadt darf mit Fahrrädern 
überhaupt nur langſam gefahren werden. 

e) Begegnet der Radfahrer Fuhrwerfen oder Neitern, bezw, über- 
holt er ſolche, jo ijt er verpflichtet, dann abzujteigen, wenn die 
betreffenden Pferde befürchten laffen, daß fie unruhig werden. 

Anmerkung 1. Freigegebene Straßen im Sinne des $ TI unter a 
find bis auf weiteres: Die Außen-Alleen des Oftwalles und Hohen Walles, 
die wejtlich von der verlängerten Schügenftraße in der ftädtifchen Waldung 
vorhandenen drei von Oſten nad) Weiten laufenden PBromenadenmwege 
nebjt Verbindungswege, die Außenjeite der Allee de3 Südwalls und des 
Hiltropwalls d. h. die zwiichen der äußeren Baumreihe und dem Rinn— 
jteine belegene Fläche; Tegtere nur an den Werktagen und unter diejer 
Bedingung auch der Hauptweg im Burghol;. 

Anmerkung 2. Im Uebrigen kommt die Polizeis-Berordnung für 
die Provinz Weſtfalen vom 19. Dezember 1893 in Betracht. 

4. Hundefuhrwerf. 

8 72. 

Für den Verkehr mit Hundefuhrwerk find die Beftimmungen der 
Polizei-VBerordnung für die Provinz Wejtfalen vom 27T. April 1889 
maßgebend. 

5. Viehtrangport. 

g 73. 

Den Zransport von Vieh, insbejondere Schladhtvieh jeder Art, 
regeln die Negierungs-Polizei-Berordnungen vom 12. Dezember 1853 
und vom 24, Februar 1875, 

Im Anjchluffe daran wird folgendes beftimmt: 
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8 74. 
Jeder Vichtransport, welcher nicht durch Fuhrwerk erfolgt, muß 

ohne jeden Aufenthalt vor fi) gehen. Dieje Beitimmung findet iedoc) 
feine Anwendung auf Herden von Ziegen, Gänjen und Truthühnern, 
welche zum Verkaufe angeboten werden, 

8 75. 
Der Transport von Kälbern und Schweinen darf nur mittelit 

Fuhrwerks gejchehen. Hierbei ijt das Binden der Thiere mit Bindfaden 
oder Striden verboten. 

Beim Transport von Schweinen in nicht verdedten Wagen ilt es 
geitattet, die Thiere vermittelit eines Strides an einem Fuße auf deu 
Wagen fejtzubinden, 

V. Abſchnitt. 

Strafbeſtimmungen. 

876. 
Jede Zuwiderhandlung gegen dieſe Beſtimmungen wird, ſofern nicht 

nach den Geſetzen eine höhere Strafe eintritt, mit Geldbuße bis zu 30 Mk., 
an deren Stelle im Unvermögensfalle eine entſprechende Haftſtrafe tritt, 
beſtraft. 

877. 
Die vorſtehende Polizei-Verordnung tritt nach erfolgter vorſchrifts— 

mäßiger Bekanntmachung ſofort in Kraft. 
Alle entgegenſtehenden Polizei-Verordnungen werden hierdurch 

aufgehoben. 
Dortmund, den 10. Juli 1894. 

Die Bolizei-Berwaltung. 
Schmieding, Oberbürgermeijter. 

2. Bekanntmachung. 

Unter Bezugnahme auf die Beitimmungen im $ 63 der Polizei-Ber- 
ordnung, betreffend die Aufrechterhaltung der Ordnung, Ruhe und Sicherheit 
auf den Straßen im Bezirfe der Stadt Dortmund zc. vom 10. Juli 1894, 
wird hierdurch im Intereſſe der öffentlichen Sicherheit angeordnet: 

„dag au den Hauptwochenmarfttagen während der Dauer des 
Marktverkehrs dıe Anfahrt aller Wagen zum Marft nur von 
der Brüditraße und von der Betenftraße, die Ab - 
fahrt aber nur durch die zweite (weitliche) Marft- 
ftraße, die Shwarzebrüderitraße und die Wißſtraße 
zu erfolgen hat“. 

Zuwiderhandlungen werden nad) $ 76 a. a. O. mit Geldbuße bis 
zu 3O ME. oder im Unvermögensfalle mit entiprechender Haftitrafe geahndet. 

Dortmund, den 10. April 1896. 

Die Polizei-Berwaltung: 
Schmieding, Oberbürgermeiiter. 
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3. Bekanntmachung. 

Unter Bezugnahme auf die 88 28 und 48 der Straßen-Polizei— 
16. September 

Ordnung vom 53. Dftober 1871, bezw. die 88 22 und 39 der 

Polizei-Verordnung betreffend die Negelung des öffentlichen Fuhrweſens 
vom 23. Auguft 1876, wird bierdurd im Intereſſe der öffentlichen 
Sicherheit angeordnet, 

„daß die Anfahrt der Wagen aus Anlaß von FFeitlichkeiten, 
„Konzerten, Theatervorftellungen ꝛc. im Kühn'ſchen Etabliffement 
„Wißitraße Nr. 17 hierjelbft, fortan ftets vom Markt aus, 
„die Abfahrt indeß über den füdlihen Theil der 
„Wißitraße, bezw. dur die Prinzen oder die Kuh— 
„ſtraße zu erfolgen hat. 

Die Polizeibeamten find angewiefen, auf die ftrenge Durdführung 
diefer Verordnung genau zu acdten und Zumiderhandelnde zur Be— 
ſtrafung anzuzeigen. 

Dortmund, den 9. November 1889. 

Die Volizei-VBerwaltung 

Schmieding, Oberbürgermeifter. 

4. Belanntmadhung. 

Nad) den Beitimmungen im $ TI der Polizei-Verordnung, betreffend 
die Aufrehterhaltung der Ordnung, Ruhe und Sicherheit auf den Straßen 
im Bezirke der Stadt Dortmund vom 10. Juli 1894, ift das Befahren 
der Bürgerfteige und Fußwege öffentlicher Straßen und der Promenaden 
mit Fahrrädern mit Ausnahme derjenigen Theile, welche durd) 
Beſchluß des Magiſtrats und der Polizei-Verwaltung ausdrüdlich frei- 
gegeben werden, verboten. Freigegebene Straßen im Sinne Diejes 
Paragraphen waren bisher: Die Außen-Alleen des Oſtwalls 
und Hohenmwalls, fowie die Außenfeite der Alleen des 
Südwalls und des Hiltropwalls, db. 5. die zwifchen der äußeren 
Baumreihe und dem Winnfteine belegene Fläche; legtere nur an den 
Werktagen. 

Diefe Freigabe wird hierdurch zurückgenommen. 
Wir bringen dies mit dem Bemerfen zur öffentlichen Kenntniß, 

daß das verbotswidrige Befahren der vorbezeichneten Promenadenftreden 
nad) $ 76 a.a. DO. mit Geldftrafe bis zu 30 ME. oder entiprechender 
Haftjtrafe geahndet wird. 

Dortmund, den 22. Juli 1896. 

Der Magiftrat und die Polizei-Bermaltung. 

Schmieding, Oberbürgermeiiter. 
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5. Bekanntmachung. 

Unter Bezugnahme auf die Beitimmung im $ 43 der Polizei— 
Verordnung, betreffend die Aufrechterhaltung der Ordnung, Ruhe und 
Sicherheit auf den Straßen im Bezirke der Stadt Dortmund vom 
10. Zuli 1894, weldyer lautet: 

„Ueber den Verkehr des Publikums in den öffentlichen Wald- 
ungen, Anlagen und Spaziergängen bejondere Anordnungen zu 
treffen, bleibt der Drtspolizeibehörde vorbehalten", 

wird hierdurh für den Kaijer Wilhelm- Hain folgendes bejtimmt: 
„Das Betreten der Raſen- und fonjtigen Flächen augerhalb 

der Öffentlichen Wege, imgleichen das Fahren, Reiten und Rad— 
fahren außerhalb der als Fahr- bezw. Neitwege bezeichneten Wege 
ift verboten". 
Zuwiderhandlungen werden auf Grund des 8 76 a. a. DO. mit 

Gelditrafe bis zu 30 ME. oder entjprechender Haftitrafe geahndet. 

Dortmund, den 30. Juli 1896. 

Die Bolizei-Berwaltung. 
Schmieding, Oberbürgermeifter. 

6. Gejet, betreffend die Abänderung der Verordnung dom 
17. März 1839, betreffend den Verkehr auf den Kunſtſtraßen, 
und der Habinetsordre vom 12. April 1840, betreffend die 
Modififation des S 1 der Verordnung vom 17. März 1839 
wegen des Verkehrs auf den Kunſtſtraßen, vom 20. Juni 1887. 

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen ꝛc. verordnen 
unter Buftimmung der beiden Häufer des Landtages der Monarchie, 
was folgt: 

Artikel I. 

An Stelle der SS 1 bis 8 der Verordnung vom 17. März 1839, 
betreffend den Verkehr auf den Kunſtſtraßen (GeſetzSamml. 1839 ©. 80), 
und der KabinetSordre vom 12. April 1840, betreffend die Modifikation 
de3 8 1 der Verordnung vom 17. März 1839 wegen des Verkehrs auf 
den Kunfiftraßen (Geſetz Samml. 1840 ©. 108), treten folgende Be— 
ftimmungen: 

81. 
Dei dem Befahren der Kunſtſtraßen ſoll an allen Laft- und Fracht— 

fuhrwerfen der Beichlag der Radfelgen eine Breite von mindeitens 5 cm 
haben. Ausgenommen jind diejenigen Fuhrwerke, deren Gefammtgewicht 
einjchließlich der Ladung nicht mehr als 1000 kg beträgt. 

8.2. 

Das höchſte zuläfjige Ladungsgewicht beträgt bei einer Breite der 
Felgenbeſchläge von 
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8 3. 
Sadungsgewichte von mehr als 7500 kg dürfen nur dann, wenn 

die Ladung aus einer untheilbaren Laſt befteht und nur unter Genehmigung 
der Straßenverwaltung und Innehaltung der von derfelben gejtellten 
Bedingungen transportirt werden. 

84. 

Für zweiräderige Fuhrwerke und für ſolche Kippwagen, bei denen 
das Hauptgewicht der Ladung auf zwei Rädern ruht, iſt nur die Hälfte 
des 8 2 vorgeſehenen höchſten Ladungsgewichts geftattet, jedoch darf bei 
einer Breite der Felgenbeſchläge von 15 cm und mehr das Ladungs— 
gewicht bi8 7500 kg betragen. 

$5. 

Die in SS 1 bis 4 dieſes Gejeges gegebenen Borfchriften finden 
aud auf Fuhrwerfe mit folchen Rädern Anwendung, deren NRadfranz 
niht aus Theilen zujaınmengejett ift, beziehentlich feinen bejonderen 
äußeren Beichlag hat. 

S 6. | 
Für den Grenzverfehr nicht preußifcher oder inländifcher, dem 

Geltungsbereid; dieſes Geſetzes nicht angehörender Fuhrwerfe können 
durch Beſchluß des Bezirksausjchuffes Erleichterungen der Vorjchriften 
der 88 1 und 2 zugelaffen werden. 

Imgleichen für bejtimmte Gegenden oder bejtimmte Arten von 
Fuhrwerk, und zwar ſowohl zeitweilig als dauernd. Bor dem Bejchluffe 
aft die Provinzialverwaltung, jowie die Verwaltung der betheiligten Kreife 
zu hören. 

Für bejtimmte Straßenitreden kann anf Antrag der Straßen- 
verwaltung zeitweilig durch Beichluß des Bezirksausichuffes die zuläffige 
Höhe des Ladungsgewichts um höchſtens ein Drittel herabgefegt werden. 

Die Beichlüffe der Bezirksausſchüſſe find endgültig; fie find durch 
‚die Amtsblätter zu öffentlicher Kenntniß zu bringen. 

Ausnahmen von den Beitimmungen der 88 1 und 2 fönnen für 
einzelne bejtimmte Transporte von der Straßenverwaltung bewilligt 
werden. 

87. 

Die Führer der die Kunſtſtraßen befahrenden Laſt- und Fracht— 
fuhrwerfe find verpflichtet, den Chauffeeauffichtsbeantten ſowie den Polizei: 
beamten und Gendarmen auf Erfordern das Gewicht der Ladung anzugeben 
und glaubhaft nachzumeifen. Können oder wollen fie diejen Nachweis 
nicht führen, fo find fie verpflichtet, in Begleitung des Beamten ihr 
Zuhrwerf bis zu dem nächften in der Richtung ihrer Reife liegenden 

6* 
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Ort zu fahren, an welchem die Ermittelung des Gewichts erfolgen kann, 
um dort die Ermittelung vornehmen zu laſſen. 

Wird eine Ueberſchreitung des zuläſſigen Gewichts feſtgeſtellt, ſo 
fallen die Koſten der Ermittelung dem Führer zur Laſt. Die durch die 
Ausmittelung des Gewichts entſtehenden Koſten ſind vorläufig von der— 
jenigen Verwaltung zu tragen, auf deren Straße das Fuhrwerk ange- 
halten iſt. 

Gegen die Verwaltung jteht dem Führer wegen des dur die 
Ermittelung verurjachten Aufenthalts ein Entfchädigungsanfpruch in feinem 
alle zu. 

88. 

Der Provinzialrath ijt befugt, Normalgewichte für die Wagen 
und die wichtigiten Frachtgüter nad) Maaß oder Zahl mit der Wirkung 
fejtzuftellen, daß dieſe Gewichtsjäge bei der Ermittelung des zuläffigen 
Ladungsgewichts vorbehaltlich des Gegenbemweijes zu Grunde zu legen find. 

Artikel IL 

89, 

Die 88 14, 16, 19 und 20 Abjag 1 der Verordnung vom 
17. März 1839, betreffend den Verkehr auf den Kunftitraßen (Gejeg- 
Samml. ©. 80), find aufgehoben. An Stelle der $$ 15 und 18 a. a. O. 
treten folgende Beitimmungen: 

g 10, 
Zuwiderhandlungen gegen die Vorſchriften diefes Geſetzes und der 

ss 9 bis 11 der Verordnung vom 17. März 1839, betreffend den 
Berkehr auf den Runftftraßen (Gejeg-Samml. 1839 ©. 80), werden mit 
Gelditrafen bis 100 ME. beftraft. 

Für die Geldftrafe und die Koften, zu denen der Führer eines 
Fuhrwerks verurtheilt wird, find im Falle des Unvermögens des Berur- 
theilten die Eigenthümer des Fuhrwerks und der Beipannung als 
jolidarifch haftbar zu erklären. 

Gegen den als haftbar Erflärten tritt an die Stelle der Geld— 
ftrafe eine Freiheitsftrafe nicht ein. 

s 11. 

Eine wiederholte Beftrafung wegen auf derjelben Reife fortgejegter 
Zumwiderhandlungen tritt nur dann ein, wenn der Zumiderhandelnde die 
Reife über den nächſten Ort hinaus, an welchem es ihm möglich war, 
den vorfchriftswidrigen Zuftand jeines Fuhrwerks oder deſſen Ladung zu 
bejeitigen, ohne eine ſolche Aenderung fortgejett hat. 

Artikel I. 

Schluß- und Uebergangsbejtimmungen. 
8 12. 

Als Kunftftraßen (Chauffeen) im gejeslichen Sinne elle in dem 
Geltungsbereiche diejes Gefeges: 
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1) alle Kunjtjtraßen, auf welche die Verordnung vom 17. März 1839, 
betreffend den Verkehr auf den Kunſtſtraßen (Gejeg-Samml. 1839 
©. 80), Anwendung findet ; 

2) alle Kunftitraßen, für welche das Necht zur Erhebung von Chauffee- 
geld verliehen iſt oder die zufäglichen Beitimmungen zu dem 
Chauffeegeldtarif vom 29. Februar 1840 (Gejeg-Sanml. 18340 
S. 97) für anwendbar erklärt find; 

3) diejenigen Runftitraßen, welche auf Antrag des Unterhaltungspflichtigen 
als folche ftaatlich von dem Oberpräfidenten anerfannt werden. 
Ein BVerzeichniß derjenigen Kunftjtraßen, auf welche demgemäß die 

Beitimmungen diejes Geſetzes Anwendung finden, ift von dem Ober- 
präfidenten durch das Amtsblatt derjenigen Regierung, in deren Bezirk 
die Straße liegt, zu veröffentlichen. Ingleichen jede Erweiterung und 
jede anderweite Abänderung diefes Verzeichniſſes. 

8 13, 
Auf Fuhrwerfe der Militär- und ReichSpofiverwaltung finden die 

Borjchriften dieſes Gefetes Feine Anwendung. 

S 14. 

Die auf Grund diefes Gejeges von den Gerichten erfannten Geld- 
jtrafen fließen zur Hälfte in die Staatsfaffe und zur Hälfte im die 
Kaffe derjenigen Verwaltung, auf deren Straße der Zuwiderhandelnde 
betroffen worden iſt. 

8 15. 

In denjenigen Provinzen, in welchen das Gefeß über die allge: 
meine Landesverwaltung vom 30. Yuli 1883 (Gejeg-Samml. 1883 
€. 195) nicht Geltung hat, tritt an die Stelle des Bezirksausichufies 
(3 6) die Regierung, an Stelle des Provinzialraths ($ 8) der Oberpräfident. 

$ 16. 

Diejes Geſetz tritt am 1. Januar 1888 in Kraft. 
Alle entgegenfiehenden Vorjchriften find von dem bezeichneten Zeit— 

punkte ab aufgehoben. 
Für Fuhrwerke, weldje vor dem 1. Januar 1888 in Gebraud) 

genommen find, treten die Beitimmungen des $ 1 erft vom 1. Januar 1893 
in Kraft; bis dahin darf jedoch das höchfte zuläffige Ladungsgewicht 
für Fuhrwerke mit weniger al3 5 cm breiten Felgenbejchlägen 1000 kg 
nicht überfteigen. 

Werden ſolche Fuhrwerke jedoch nad) dem 1. Januar 1888 mit 
neuen Rädern verfehen, jo treten die Bejtimmungen von da ab in Kraft. 

Urkundlid unter Unjerer Höchjteigenhändigen Unterjchrift und bei- 
gedrudtem Königlichen Inſiegel. 

Gegeben Berlin, den 20. $uni 1887. 
(L. S.) ge3.: Wilhelm. 

Fürft v. Bismard, v. Puttkamer. Maybadı. Lucius. 
Friedberg. v. Boetticher. v. Scholz. Bronjart v. Schellendorff. 
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7. Polizei⸗-Verordnung. 

Auf Grund des 8 136 des Landesverwaltungsgeſetzes vom 
30. Juli 1883 und der $$ 6, 12 und 15 des Gejeges über die Polizei- 
Verwaltung vom 11. März 1850 wird unter Aufhebung der Negierungs- 
Polizeir-Verordnung vom 14. Mai 1881 (A.Bl. S. 158) mit Zuftimmung 
des Bezirksausfchuffes für den Umfang des Wegierungsbezirfs folgende 
Verordnung erlaffen. 

81, 

Alles Laſt-, Arbeits-, Markt: und Gewerbe-Fuhrwerf, aud das 
mit Hunden befpannte, muß bei dem Verkehr auf öffentlichen Straßen 
und Wegen mit dem Namen oder der Firma und dem Wohnort des 
Eigenthümers des Fuhrwerks bezeichnet jein. Die Bezeihnung muß an 
der linken Seite des Fuhrwerks entweder an diefem jelbjt oder an einer 
dort befindlichen Tafel auf jchwarzem Grunde in lesbarer und unver» 
wilchbarer weißer Schrift jo angebradt fein, daß Diejelbe bejtändig 
jihtbar tft. 

Wenn Yemand mehrere ſolcher Fuhrwerfe benugt, jo müſſen die- 
jelben außerdem durd) Nummern auf der bezeichneten Tafel, beziehungs- 
weife an der betreffenden Stelle des Wagen unterjchieden fein. 

82. 

Zur Abend- und Nadhtzeit muß jedes Fuhrwerf bei dem Verkehr auf 
öffentlichen Straßen und Wegen mit mindeitens einer hellbrennenden 
Laterne verfehen fein, welche vorn an der linken Eeite desjelben fo 
angebracht jein muß, daß ihr Schein dem Entgegenfommenden deutlic) 
erkennbar ijt. Ebenjo muß jedes Fuhrwerf, welches zur Abend- und 
Nachtzeit auf öffentlihen Straßen oder Wegen ftehen bleibt, mit 
einer hellbrennenden Laterne verjehen fein. 

8 3. 

ALS Abend: und Nachtzeit im Sinne diefer Verordnung gilt die 
Zeit eine halbe Stunde nad) Eonnenuntergang und eine halbe Stunde 
vor Sonnenaufgang. 

84. 

Ten vorjtehenden Beichränfungen find diejenigen ländlichen Arbeits— 
Fuhrwerke nicht unterworfen, welche zu einem wirthichaftlichen Zweck 
benugt werden, jo lange diejelben innerhalb des Bezirks der Land- 
gemeinde, im welcher das Fuhrwerk gehalten wird und innerhalb der 
Feldmark der unmittelbar angrenzenden Landgemeinden verbleiben und 
ſich nicht auf der Chauffee befinden. 

Bei dem Verkehr bezw. bei dem Stehenbleiben auf der Chauffee 
müſſen auch diefe ländlichen Arbeitsfuhrmwerke zur Abend» und Nachtzeit 
mit einer hellbrennenden Laterne verjehen fein. Diefelbe ift entweder 
an der Linken Seite des Fuhrwerks in der im $S 2 angeordneten Weije 
anzubringen oder von dem Führer vor dem Wagen herzutragen. 
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Ss 5. 

Das Befahren der öffentlichen Wege mit mehr als zwei aneinander 
gekoppelten Wagen iſt verboten. 

586. 

Zuwiderhandlungen gegen die vorſtehenden Beſtimmungen werden 
mit Geldſtrafe bis zu 60 Mk., an deren Stelle im Unvermögensfalle 
verhältnißmäßige Haftſtrafe tritt, beſtraft. 

Arnsberg, den 5. Februar 1894. 

Der Regierungs-Präſident 
Winzer. 

8. Polizei-Verorduung, das Abhetzen des Schlacht-Viehes betr. 
I. D. 2516. 

Unter Aufhebung der Bolizei- Verordnung vom 7. April 1821 
(Amtsblatt Stüd 15 de 1821), das Abhegen des Schlachtviehes betreffend, 
bejtimmen wir hiermit für den gejammten Umfang unjeres Verwaltungs- 
Bezirkes auf Grund des $ 11 des Gejeges über die Polizei-Berwaltung 
vom 11. März 1850: 

81. 
Das Treiben des Heinen Schlachtviehes durch Hunde ift nur auf 

furzen Streden, bis zu einer halben Meile gejtattet. 

8 2. 
In den Fällen, in welchen nad) $ 1 daS Treiben mit Hunden 

zuläffig it, müſſen leßtere mit einem das Bellen verhindernden Maul: 
forbe verjehen jein. 

8 3. 
Der Transport des Heinen Viehes auf Laftthieren ohne bejondere 

Tragevorrichtung ift verboten. 
Ss 4. 

Wer den Beftimmungen der 88 1, 2 und 3 zumiderhandelt, 
verfällt in eine Geldftrafe von 1 bis 5 Thalern. 

85. 
Die Hälfte der Strafe fließt demjenigen zu, der die Contravention 

zur Anzeige bringt. 

Arnsberg, den 12. Dezember 1853. 

9. Polizei⸗Verordnung. 
Zur beſſeren Schonung des Schlachtviehes bei Transporten verordnen 

wir hiermit auf Grund des 8 11 des Geſetzes vom 11. März 1850 
über die Polizeiverwaltung für den Umfang unſeres Verwaltungsbezirkes, 
was folgt: 
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81. 
Die Beförderung des Schlachtviehes kann nach wie vor mittelft 

Zragens, Treibens oder Fahrens jtattfinden. Dabei ift jede brutale 
Behandlung der Thiere, insbefondere das Heten von Hunden ohne 
Maulförbe auf diejelben, heftiges Zerren an Aeitjeilen, Prügeln mit 
Knitteln, Stoßen mit Fäuften und Füßen zu unterlaffen. Beim Ein- 
und Ausladen find gebundene Thiere zu heben, nicht zu werfen. 

2 8 2. 

Bei Transporten mitteljt Fuhrwerfes dürfen nur ſolche Thiere 
gefnebelt werden, welche bei freier Bewegung ihrer notoriichen Bösartigfeit 
wegen die öffentliche Sicherheit gefährden fünnen. Kälber und Schafe 
dürfen nicht gefnebelt, Scyubfarren zum Transporte nicht verwendet werden. 

8 3. 

Bullen müſſen bei allen Transporten mit einer Blende (Kappe) 
vor den Augen verjehen und an den Füßen in üblicher Weije gefefjelt 
werden, um das Durchgehen zu verhüten. Für jedes Thier müſſen 
mindejtens zwei fräftige Transporteure gejtellt werden. 

84. 

Die zur Beförderung benutzten Fuhrwerke müſſen ſo geräumig 
ſein, daß die Thiere, ohne gepreßt oder geſcheuert zu werden, neben 
einander ſtehen oder liegen fünnen. Für geknebeltes Vieh iſt eine ſtarke 
Unterlage von Stroh oder anderem weichen Material zu bejchaffen. 

An Raum ift zu rechnen: 
1 Quadratmeter auf 2 Kälber, 
1 — „3 Schafe, 
2 " " 3 Schweine. 

85. 
Geflügel aller Art darf nur in Käfigen oder anderen Iuftigen 

Behältern befördert werden, für deren ausreichende Geräumigfeit Die 
Beftimmung de8 8 4 alinea 1 gilt. Der Transport in Süden ijt 
unterjagt, ebenjo das Zujammenbinden einzelner Thiere, ſowie das Tragen 
der Thiere an den Füßen. 

$ 6. 

Inſofern für einzelne Orte des NRegierungsbezirks, bejondere mit 
vorjtehenden Vorſchriften nicht in Widerſpruch ftehende Verordnungen 
über Schlachtvieh-Transporte beftehen, verbleibt es bei denjelben. 

7. 
Zuwiderhandlungen gegen vorftehende Anordnungen werden, joweit 

fie nit auf Grund des Strafgeſetzbuchs eine höhere Strafe nad) jid) 
ziehen, mit Geldbuße von 1 bis 30 Mt., an deren Stelle im Unver- 
mögensfalle entſprechende Freiheits:Strafe tritt, geahndet. 

Arnsberg, den 24. Februar 1875. 
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10. Polizei: Verordnung über das umbejugte Betreten der 
ſtädtiſchen Waldungen außerhalb der offenen Wege und Fußſteige. 

Auf Grund des S 5 des Gejekes über die Polizei-Verwaltung 
vom 11. März 1850 wird hiermit nad) Berathung mit dem Gemeinde: 
Vorflande folgende Polizei-:Verordnung erlaffen: 

81. 

In den biefigen ftädtiichen Waldungen am Fredenbaum und im 
Burgholze wird hiermit das unbefugte Gehen außerhalb der offenen 
Wege und Fußiteige unterfagt. 

8 2. 

Zuwiderhandlungen. hiergegen werden mit einer Gelditrafe von 
10 Sgr. bis 3 Thlr. oder mit verhältnigmäßiger Gefängnißitrafe geahndet. 

Dortmund, den 14. Juni 1861. 

Der Oberbürgermeifter: 
Bahn. 

11. Polizei-Verordnung, betreffend das Betreten der ſtädtiſchen 
Waldungen. 

Die Nohheiten und Ausschreitungen, weldye in den vergangenen 
Jahren Nachts und in den früheften Morgenftunden in den jtädtiichen 
Forjten des Wejterholzes, befonders in der Umgebung des Fredenbaumes 
und des Schütenhofes vorgefommen find, beftimmen mich, auf Grund 
des 8 5 des Gejeges über die Bolizei-Verwaltung vom 11. März 1850 
und in Ausführung des $ 45 der Straßen-Bolizei-Ordnung für bie 
Stadt Dortmund vom 16. September 1871 nachfolgende Bolizei:der- 
ordnung zu erlafjen: 

sl. 

Das Betreten der ſtädtiſchen Waldungen und Parkanlagen des 
Weſterholzes ift in den Stunden von 11 Uhr Abends bis 5 Uhr Morgens 
ohne polizeiliche Genehmigung nicht gejtattet. 

82. 

Die polizeiliche Genehmigung ($ 1) kann gegeben werden: 
1) im Allgemeinen bei außerordentlichen Gelegenheiten durd) öffentliche 

Bekanntmachung, 
2) im Befonderen für einzelne Perfonen, mitteljt eines widerruflichen 

Erlaubnißjcheines, den der Empfänger jedem Polizei- und Forſt— 
ſchutzbeamten der ihn in der Zeit von 11 Uhr Nachts bis 5 Uhr 
Morgens in den ftädtilchen Waldungen oder Parkanlagen des 
Weſterholzes betrifft, auf Verlangen vorzuzeigen verpflichtet iſt. 
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83. 

Zuwiderhandlungen werden mit Geldbuße bis zu 3 Thalern oder 
verhältnißmäßiger Haft beſtraft. 

84. 

Die Verordnung tritt ſofort nach erfolgter Bekanntmachung in Kraft. 
Dortmund, den 8. Mai 1873. 

Der Bürgermeifter: 
Beder. 

Indem ich Vorftehendes befannt mache, bringe ich die Bejtimmungen 
der Polizei-Verordnung vom 14. Juni 1861 in Erinnerung, nad) welchen 
in den ſtädtiſchen Waldungen des Weiterholzes und des Burgholzes das 
unbefugte Gehen außerhalb der offenen Wege und Fußfteige bei einer 
Geldjtrafe von 10 Sgr. bis 3 Thalern verboten ift. 

Dortmund, den 8. Mat 1873. 

Der Bürgermeijter: 
Beder. 

12. Bolizei-Berordnnung. 

Auf Grund der SF 5 und 6 des Gejetes über die Polizei-Ver- 
waltung vom 11. März 1850 (6.5. ©. 265 ff.) und des $ 143 des 
Geſetzes über die allgemeine Landesverwaltung vom 30. Juli 1883 
(G.“S. S. 195 ff.) wird unter Zuftimmung des Magiftrats für den 
Umfang des Stadtbezirks Dortmund folgendes verordnet: 

5.2, 

Der $ 1 der BolizeisVerordnung des Regierungs-PBräfidenten in 
Arnsberg vom 21. November 1893 lautet: 

„Das Nauen von Eigarren in Waldungen außerhalb der auf 
beiden Seiten mit Gräben verfehenen Wege ift verboten. Die 
Ortspolizeibehörden find befugt, Parkanlagen und ähnliche zur 
öffentlichen Benugung dienende Waldgrundftüde von diefer VBorjchrift 
durch Polizei- DBerordnungen auszuſchließen.“ 
In Ausübung der in dieſer Verordnung gegebenen Befugniß wird 

hierdurch das ftädtifhe Burgholz und der für den öffentlichen Verkehr 
auf den Wegen aufgejchloffene Theil des Weſterholzes (Fredenbaum) von 
dem Berbote ausgejchlojjen. 

8.2, 
Diefe Bolizei-Berordnung tritt fofort mit ihrer Veröffentlichung 

in Kraft. 

Dortmund, den 28. April 1894. 

Die Bolizei-Verwaltung: 
Schmieding, Oberbürgeriweifter. 
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13. Polizei-Verordnung wegen Anlegung von Gasröhren. 

Die Einführung der Gasbeleuchtung in hieſiger Stadt macht folgende 
Polizei-Verordnung nöthig, die deshalb auf Grund des 8 5 des Geſetzes 
über die Polizei-Verwaltung vom 11. März 1850 und nad Berathung. 
mit dem Magifirate erlaffen wird: 

2: 

Feder Hauseigenthümer oder an die Straße anſtoßende Grund» 
bejiger muß fich die Anbringung von Laternenpfählen und Kandelabern 
auf dem vor feinem Eigenthume liegenden Bürgerfteige oder ZTrottoire, 
jowie der Laternen» oder Xeitungsröhren an feinem Haufe, Gebäude oder 
jeiner Frechtung gefallen lafjen. 

8 2. 

Wer eine Gasleitung in jeinem Haufe oder Hofe anlegen laſſen 
will, hat fi) Hierzu der von der Gasgejellichaft beitimmten Perjonen zu 
bedienen, oder, wenn er die Anlage durch andere ausführen lajien will, 
die Erlaubniß der PBolizeibehörde nachzuſuchen. 

S 3. 

Die Anlage von Gasröhren von Blei, Zinn oder Kompofition ift 
verboten, und find derartige vielleicht jchon vorhandene Zeitungen binnen: 
6 Monaten durd; eiferne, zinferne oder kupferne zu erfegen. 

S 4. 

Das unbefugte Ausdrehen der Hähne an den Straßenlaternen, da$- 
unbefugte Anzünden und Löſchen derjelben, ſowie das unbefugte Ver- 
größern oder Berkleinern der Gasflammen ift verboten, 

S 5. 
Uebertretungen diefer Verordnung werden nad) $ 344 Nr. 8 des 

Strafgejeßbuches mit einer Geldftrafe bis zu 20 Thalern oder Gefängniß- 
jtrafe bis zu 14 Tagen geahndet. 

In Bezug auf die Beichädigung der Gaslaternen, Sandelaber, 
Laternenpfähle und Zuleitungsröhren wird auf $ 282 des Strafgejek- 
buches verwiefen. 

Dortmund, den 31. Oktober 1857. 

Der Bürgermeijter: 
Zahn. 

14. Bolizeiverordnnung, betreffend die Benutung der Hunde als 

Zugthiere. 

Auf Grund der SS 6, 12 und 15 des Geſetzes über die PBolizei- 
Verwaltung vom 11. März 1850 beziehungsmeije des S$ 137 und $ 13% 
des LZandverwaltungsgejeges vom 30. Juli 1883 verordne ich hiermit, 
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unter Zuftimmung des Provinzialraths für den Umfang der Provinz 
Weitfalen was folgt: 

Erlaubnißidein. 

$ 1. 

Wer einen Hund zum Ziehen benugt, bedarf dazu eines Erlaubniß- 
jcheines, melcher bei der PBolizeibehörde feines Wohnorts unter Vorzeigung 
de3 Hundes, des Wagens und Gejchirres nachzujuchen und nur dann 
zu ertheilen ift, wenn der Hund zum Ziehen des vorgezeigten Wagens 
für tauglich befunden ift, und wenn Wagen und Geſchirr den nachſtehenden 
Anforderungen entjprechen. 

Perjonen, die im Auslande oder in einem ſolchen Bezirfe des 
Inlandes ihren Wohnfig haben, in welchem eine dem Vorſtehenden ent- 
jprechende polizeiliche Beitimmung nicht befteht, bedürfen, wenn fie in 
der Provinz Weitfalen einen Hund zum Biehen benugen, eines bei einer 
Drtspolizeibehörde der hHiefigen Provinz in gleicher Weife nachzuſuchenden 
und zu ertheilenden Erlaubnißſcheins. 

8 2, 
Der Erlaubnißfchein ($ 1) iſt alljährlid im Monat Dezember, 

unter Borzeigung des angejhirrten Hundes, nebjt Wagen der Ortspolizei: 
behörde zur Verlängerung vorzulegen. 

Die Nerlängerung ift nur unter den im $ 1 angegebenen Voraus» 
jegungen zu gewähren. 

Ausftellung und Berlängerung des Erlaubnißfcheines erfolgen koſten— 
und jtempelfrei nad) dem nachfolgenden Muſter. 

— — —58. 
4 | — | Der Führer des 

Erlaubnißſchein Hundefuhrwerks hat den 
zum Gebrauch eines — ktinfür Erlaubnißjchein ſtets bei 

u — Gültigfür j üür Ehe Jahr 18 3 | fi zu führen und ihn 

I. Bejchreibung des Hundes (Name, Race, dem fontrolirenden Po- 
Alter, Größe, Farbe. Abzeichen) lizeibeamten auf Erfor- 

dern vorzuzeigen. 

Beſchaffenheit der Gewicht des Hundes 
II. Beſchreibung des Wagens (zwei— ober | Hunde. 

bierrädrig) g 4. 
Gewicht des Wagens | Hunde, welde in 

| Nachdem der oben bezeichnete Hund zum 
‚ Ziehen des oben bezeichneten imete Sum allein“ Folge von Krankheit 
oder zujammen mit dem auf dem Grlaubniß- | Oder äußeren Berlep- 
ſchein AM... ——— Hunde“) für | ungen zum Ziehen vor: 
—— — it ade her en .. ; übergehend untauglich 

nißſchein erthei etterer ijt jährlich im Monat ;; N “4: 
Dezember unter Bor — des Hundes, Wagens ſind, desgleichen trächtige 

und Geldhireet dur, —— vorzulegen. und ſäugendeHündinnen 
den — 18 dürfen für die Dauer 

Der Amtmann. RR diejes Zuſtandes zum 
— — — — Ziehen nicht verwandt 

werden. 
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Während einer zweiwöchigen Dauer nach dem Werfen ſind auch 
nicht ſäugende Hündinnen zum Ziehen nicht zu benutzen. 

Beſchaffenheit des Geſchirrs. 
85. 

Das Geſchirr der Hunde muß ein Sielengeſchirr ſein, welches aus 
einem breiten die Bruſt umfaſſenden und der Form derſelben angepaßten, 
aus weichem Leder, Gurte oder aus ähnlichem Material hergeſtellten 
Streifen beſteht, an deſſen beiden Enden ſich hinter den Schulterblättern 
die Zugriemen oder Zugſtränge anſchließen. Das Bruſtſtück wird durch 
einen in der Gegend des unterſten Halswirbels — des Widerriſtes — 
aufliegenden, 4 Centimeter breiten, unterfütterten Tragriemen in ſeiner 
richtigen Lage gehalten. 

Ein zu gleichem Zwecke dienender zweiter Tragriemen iſt weiter 
rückwärts ſo anzubringen, daß derſelbe etwa auf der Mitte des Rückens 
des Hundes aufliegt. 

Die einzelnen Theile des Geſchirres müſſen, wo ſie anliegen oder 
ſcheuern, mit feſten Tuchſtreifen oder ähnlichem weichen Material 
unterlegt ſein. 

Ebenſo müſſen die etwa zur Verbindung einzelner Theile des 
Geſchirres benutzten Ringe, wenn ſie anliegen oder ſcheuern, mit einer 
weichen Unterlage verſehen ſein. Hintergeſchirre, ſowie Gurt- oder 
Bauchriemen ſind verboten. 

Beſchaffenheit des Fuhrwerks. 

86. 

Zweirädrige Karren dürfen nur dann mit Hunden beſpannt werden, 
wenn eine ſolche Einrichtung getroffen iſt, daß die Hunde an die Achſe 
angeſträngt ſind, die Deichſel aber mit dem Geſchirre nicht in Verbindung 
gebracht wird. 

87. 

Die einbänmigen und die zweibäumigen Deichfeln — fogenannte 
Sceeren — müffen bei vierrädrigen Wagen mit dem Kehrwerk des 
Borderwagens derart verbunden jein, daß diejelben fich über die horizontale 
Richtung hinaus nicht nach unten beugen können. 

Die an den hinteren Zrageriemen des Gejchirres zur Aufnahme 
der Scheerenbäume anzubringenden Schlaufen find mit einer Schnall- 
vorrichtung zum Losſchnallen zu verjehen, welche bei einem über 10 
Minuten dauernden Anhalten zu löſen ift. 

Bei mit zwei oder mehr Hunden bejpannten Wagen ift zur An— 
bringung der Zugkraft eine feftjtehende Hinterbrade (Sprengwaage, Zug- 
mwaage, Waage a—b der angegebenen Handzeichnung) zu verwenden, 
deren Endfappen mit Dejen zum Einhafen der beweglichen Ortjcheite 
(Schwengel c—d der Zeichnung) zu verjehen find. 

Bei der zweibäumigen Deichjel ift das Ortfcheit an einem anf. oder 
unter dem hinteren Ende der Deichjel anzubringenden Hafen zu befejtigen. 
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Handzeichnung des Untergeſtells eines Hundewagens 

mit einbäumiger Deichſel (g. h.) zur Beſpannung mit zwei oder vier Hunden. 

ec — pr 

58 
— 

‘ 3 

Mit zwei Endkappen bei a. und 
b. zum Anbringen ‘der Ortfcheite 
(c. d.) nebjt Bugfetten. 

Die eifernen Querbänder (l.m) 
am hinteren Ende der Deidjjel l. m., 

N wovon das vordere unter, das hin- 
«I———; — Te tere anf der Deichfel liegt, halten 

—F die Deichſel in einer feiten hori— 
|. zontalen Lage. 
I Die von den Endkappen der feit- 
I ftehenden Hinterbrade (Waage) durch 
44 die Vorderachſe gehenden eiſernen 

2] Ip Stangen (0. p.) halten die Hinter: 
bracke in einer feiten zur Richtung 

4) der Deichjel rechtwinkligen Lage. 
Dias Am vorderen Ende der Deichiel 

befindet jich die, in dem Ringe bei 
g. bewegliche Borderbrade zum An- 
jpannen von weiteren zwei Hunden. 

| Die am vorderen Ende der Deichſel 
' befindlichen Heinen Ketten (q. r.) 
—* zur Verbindung mit dem 

Bruſtſtück des Geſchirrs (Abſatz 4 
des 8 12 der Polizeiverordnung). 

| 
dl 

j | 

I = 
— u 

88. 

Das Gewicht eines einjpännigen leeren Wagens darf 50 Kilo- 
gramm, das eines zweilpännigen 70 Kilogramm nicht überjteigen. Aus- 
nahmen kann die Ortspolizeibehörde gejtatten. 
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Benutzung der Hundefuhrwerke. 

89. 
Mit Ausnahme dringender Krankentransporte, darf das mit Hunden 

beipannte Fuhrwerk zum Transport von Perjonen, namentlicd; aud) des 
Führers nicht benußgt werden. 

Das Hundefuhrwerf darf nur mit denjenigen Hunden bejpannt 
werden, für weldye daffelbe zugelaffen iſt. Auch darf ein Wagen nicht 
mit weniger Hunden bejpannt fein, als für den Wagen in dem Erlaubniß- 
fchein bejtimmt find. 

Die Laſt ausfchließlid des Wagens darf für jeden Hund das 
Vierfache feines Körpergewichtes nicht überfteigen. 

Die Hundefuhrwerfe find nad) dem Gebrauche, namentlid) bei 
naſſem Wetter zu reinigen und insbefondere auch die alte verborbene 
Schmiere von den Achsjchenkeln (s der Handzeichnung) und aus den 
Buchen (t) der Naben (u) zu entfernen, und die Räder durch Schmieren 
der Achsſchenkel und Buchjen ſtets leicht gangbar zu machen. 

Bei befonders jchwer paffirbaren Wegen hat der Führer des Hunde» 
fuhrwerks Hülfe zu leiften. 

8 10. 
So lange Hunde angejpannt find, müffen fie mit einem Maulkorbe 

verjehen jein, welcher mit dem Halsbande oder Geſchirr nicht verbunden 
fein darf und fo eingerichtet fein muß, daß er das Beißen verhindert 
und gleichzeitig das freie Athmen und Abkühlen der Zunge gejtattet. 

8:47, 
Die Führer der Hundefuhrwerfe find verpflichtet, ein Trinkgefäß 

und eine Unterlage für die Zughunde, fowie eine wollene Dede zum 
Auflegen auf diefelben, bei ſich zu führen. 

Sie haben die Hunde rechtzeitig, mit möglichft reinem Waſſer zu 
tränfen und ihnen bei faltem oder naffem Wetter während fie länger 
als 10 Minuten halten, die Unterlage zum Liegen zu unterbreiten und 
die Dede aufzulegen. 

s 12, 

Die Führer der Hundefuhrwerfe haben während der Fahrt den 
angejpannten Hund rejp. die angefpannten Hunde an einer Leine zu 
führen, welche an dem Halsbande mittelft einer Schlaufe oder eines 
leichten Ninges zu befeftigen ift. Dieſe Leine darf nicht mit ihrem 
anderen Ende am Wagen befeftigt und von dem Führer dazu benutzt 
werden, den Hund ziehen zu helfen. Zu letterem Zwecke ift nöthigenfall3 
ein bejonderer Strid oder Kette zu verwenden. 

Die Verbindung des Halsbandes mit dem vorderen Ende der 
Deichjel darf nur dazu dienen, ein zu großes Seitwärtsentfernen der 
Hunde beim Ziehen zu verhindern, aber nicht zum AZurüdhalten — 
Steuern — des Wagens. 
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Das Halsband muß zu diefem Zwede mit einer zweiten aufge: 
nähten Schlaufe, oder einem leichten Ringe verjehen fein, welcher unter 
dem Halje des Hundes feinen Sit hat. 

Die hierbei zur Anwendung fommenden Ketten oder Stride müffen 
eine ſolche Länge haben, daß fie den Hund beim Hinfegen nicht hinderlich 
find, andernfallS find diejelben beim Anhalten zu löfen. 

Beim Anhalten dürfen die Führer das Fuhrwerk nicht verlaffen, 
ohne die Hunde abzufträngen und feftzulegen. 

8 13. 

In Städten und gejhloffenen Ortjchaften darf mit Hundefuhrwerf 
nur im Schritt gefahren werden. Auch muß der Führer eines Hundes 
fuhrwerfs im Schritt fahren und auf Anrufen auf die Seite fahren 
und anhalten, wenn und jolange andere Fuhrwerfe oder LZugthiere, 
Reiter oder Heerden vorbeifommen. Auf Öffentlichen Fußwegen, Bangquetts 
und Trottoirs darf überhaupt nicht gefahren werden. 

g 14. 
Alles mit Hunden bejpannte Fuhrwerk muß beim öffentlichen 

Gebrauch mit einer, Jedem jofort fichtbaren Tafel verjehen jein, weldje 
auf jchwarzem Grunde, in lesbarer und unverwijchbarer weißer Schrift 
Namen, Wohnort und Hausnummer des Befiters angiebt. 

8 15. 

Jedes während der Dunkelheit (als folche gilt die Zeit eine halbe 
Stunde nad) Sonnenuntergang bis eine halbe Stunde vor Sonnen— 
aufgang) auf öffentlichen Wegen und Straßen verfehrende Hundefuhrmwerf 
muß mit einer helfbrennenden Laterne verjehen fein, welche an der linken 
Seite jo anzubringen ift, daß ihr Schein den Entgegenfommenden deutlich 
erfennbar ift. 

8 16. 

Mit Hunden beipannte Fuhrwerke dürfen nicht an andere in der 
Fahrt begriffene Gefährte angehängt werden. 

Straf und Schlußbeftimmungen. 
$ 11. 

Zuwiderhandlungen gegen dieſe Polizeiverordnung werden mit einer 
Geldftrafe bis zu 30 ME. und im Unvermögensfalle mit einer entjprechenden 
Haftitrafe geahndet, fofern nicht nach den beftehenden Strafgefegen, 
insbefondere nad) $ 360 Nr. 13 des Strafgeſetzbuches eine härtere 
Strafe verwirkt ift. | | 

| 818. 

Den Ortspolizeibehörden bleibt es unbenonmen, weitergehende 

Beichränfungen zum Schuge der Zichhunde im — der Polizeiver- 
ordnung anzuordnen. 

& 19. 

Alle mit vorftehenden Vorſchriften in Widerſpruch ſtehenden Be⸗ 
ſtimmungen früherer Polizeiverordnungen werden aufgehoben. 
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8 20. 

Die Polizeiverordnung tritt mit dem 1. Januar 1890 in Kraft. 
Die Erlaubnißjcheine für das Jahr 1890 find im Dezember 1889 nad 
zufuchen. 

Münfter, den 27. April 1889. 

Der Ober-PBräfident von WVeftfalen. 
v. Hagemeifter. 

15. Bolizei:Berordnung. 

Auf Grund des 8 143 des Geſetzes über die allgemeine Landes— 
verwaltung vom 30. Juli 1883 und der SS 5 und 6 des Gefeges über 
die Volizei-Verwaltung vom 11. März 1850, wird für den Bezirk der 
Stadtgemeinde Dortmund folgende Bolizei-VBerordnung erlaffen : 

7, 
Hunde der nachhbenannten Raffen und Arten, nämlich: 

1. Alpenhunde (die furz und langhaarigen Bernhardiner, jowie die 
Miſchraſſen, als: Leonberger und dergl.); 

2. Doggen (deutfche, Ulmer, dänifche u. ſ. w. und die Abarten der— 
jelben) ; 
Borer; 

. Neufundländer ; 

. Bulfenbeißer ; 

.ſämmtliche durch Kreuzung der vorjtehend genannten Raffen ent- 
tandenen Abarten; 

. Sleifcher- und Biehhunde ; 

. Schäferhunde, foweit fie nicht bei der Bewachung von Heerden 
Verwendung finden, 

dürfen, wenn jie nicht in völlig feiten Behältern eingejperrt oder ange- 
fettet find, nur in umfriedigten Räumen gehalten werden, welche ein 
Ueberjpringen oder fonftiges Entweichen der Thiere ausjchließen. 

8 2, 

Es ijt verboten, dergleihen Hunde ($ 1) auf den öffentlichen 
Straßen und Plätzen frei umbherlaufen zu laffen; diefe Hunde müſſen 
vielmehr ſtets an einer höchſtens 1 Meter langen Leine auf dem Fahr: 
damm geführt werden und außerdem mit einem fejten, nicht nachgiebigen, 
das Beißen jicher verhindernden Maulforbe verjehen jein. 

Auf den Bürgerfteigen und auf den Promenadenwegen dürfen 
jolhe Hunde nicht geführt werden. 

83. 

Es iſt verboten, Hunde der in $ 1 bezeichneten Arten in öffent— 
liche Wirthichaften, einjchlieglich der Gartenwirthichaften, in Konditoreien 
und jonftige gejchloffene Lokale, zu melden „zedermann Zutritt hat, 
ſowie in die ftädtifchen Waldungen am Fredenbaum und im Burgholz, 
mit zunehmen. 

a0 

7 
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Weitere beſchränkende Anordnungen über das Mitſichführen bezw. 
das Umherlaufenlaſſen ſonſtiger im $ 1 nicht aufgeführter Raſſen und 
Arten von Hunden bleiben der Polizei-Verwaltung vorbehalten. (Siehe 
Befanntmahung 16.) 

S 4, 

Berantwortlich für die Beachtung der vorjtehenden Beitimmungen 
ift der Eigenthümer bezw. derjenige, welchem der Hund zur Beauf- 
fihtigung und Wartung anvertraut ift und in den Fällen der SS 2 uud 
3 außerdem noch der Begleiter. 

85. 

Zuwiderhandlungen gegen die Borjchriften in den 88 1 bis 3 
werden an den in $ 4 genannten Perjonen, joweit nicht nad) S 367 
Nr. 11 des Strafgejegbuches für das deutſche Neich, Gelditrafen bis 
zu 150 ME. oder Haft bis zu 6 Wochen verwirkt it, mit Gelditrafe 
bis zu 30 ME. oder entjprechender Haft geahndet. 

8 6. 
Dieſe Bolizei:VBerordnung tritt mit dem Tage ihrer Veröffent— 

lihung in Kraft. 

Dortmund, den 3. Juli 1890. 

Die Bolizei:Verwaltung. 
Y B.: 

Der U. Bürgermeijter: Arnede. 

16. Bekanntmachung. 

In Erweiterung der Bejtimmungen in den SS 1 und 3 der Orts» 
Polizei-Berordnung vom 3. Juli 1890 — das Mitführen von Hunden 
betreffend — wird hierdurch unter Bezugnahme auf den zweiten Abjat 
des 8 3 a. a. D., welcher lautet: | 

„Weitere bejchränfende Anordnungen über das Mitfichrühren 
„bezw. das Umherlaufenlaſſen jonjtiger im $ 1 nicht aufgeführter 
„Raſſen und Arten von Hunden bleiben der Polizei-Berwaltung 
„vorbehalten“ 

folgendes bejtimmt: 
Es ijt verboten, fortan in das Burgholz, das Wefterholz (Freden— 

baum), auf die ftädtiichen Friedhöfe und in den Kaifer Wilhelm-Hain 
Hunde, gleichviel welcher Raſſen, mitzunehmen, die nicht an einer höchſtens 
einen Meter langen Leine und nur auf den Wegen geführt werden. 

Im Burgholz und Wefterholz jind diejenigen Hunde, welche gerade 
zur Ausübung dev Jagd verwendet werden, ausgenommen. 

Zuwiderhandlungen werden nad) den Beitimmungen im 8 5 a.a. O. 
geahndet. 

Dortmund, den 27. Mat 1896, 

Die Polizei-VBerwaltung. 
Schmieding, Oberbürgermeifter. 
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17. Polizei-Verordnung über die Lohnfuhrwerke. 

Für das Aufſtellen von Fuhrwerken auf den Steinplatz an Sonn— 
und Feſttagen und bei außergewöhnlichen Gelegenheiten behufs gewerbs— 
mäßiger Beförderung von Perſonen zwiſchem dem Steinplatz, dem Freden— 
baum und der Hobertsburg gilt noch der frühere Tarif, welcher durch 
die nachfolgende Polizei-Verordnung vom 17. Auguft 1864 feſtgeſetzt ift: 

Auf Grund des 8 5 des Gejeges über die Polizei-Verwaltung 
vom 11. März 1850 wird nad Berathung mit dem Gemeinde-Vorftande 
für den Umfang des hiefigen Stadt-Bezirfs nachfolgende Polizei-Ber- 
ordnung erlaffen: 

—T 
Diejenigen, welche auf öffentlichen Straßen und Plätzen Wagen 

zu Jedermanns Gebrauch bereit halten, müſſen hierzu in Gemäßheit 
des 5 49 des Geſetzes vom 21. Juni 1861 eine polizeiliche Konzeſſion 
haben. . 

S 2, 

Das Halten mit Wagen zu obigem Zwede darf nur an den von 
ver Volizeibehörde oder den Polizeibeamten beftimmten Stellen erfolgen, 
und zwar in der Reihenfolge, wie die einzelnen Wagen anfommen. 

83. 

Für Benugung der Wagen zu den am Fredenbaum und der 
Hobertsburg jtattfindenden Feitlichkeiten find folgende Marimalpreije 
gejtattet: 

a. Für einen Kutfchwagen, wenn derjelbe nur für eine oder zwei 
Perjonen mit fofortiger Abfahrt verlangt wird, 15 Sgr.; 

b. wenn derjelbe für 3 oder 4 Perjonen mit fofortiger Abfahrt ver- 
langt wird, 20 Sgr.; 

c. für jede weitere Perſon, vorausgefett, daß der Wagen mehr als 
vierfigig ift, D Sgr. pro Sit de8 Wagens mehr; 

d. für einen Leiter- oder demjelben ähnlichen Wagen A Perjon 1 Sar. 

84. 

Uebertretungen hiergegen werden, ſofern nicht nach allgemeinen 
Strafgeſetzen höhere Strafen verwirkt find, mit Geldbuße bis zu 3 Thlrn. 
geahndet. 

SD. 

Dieje PolizeisBerordnung tritt nach erfolgter Publikation fofort 
in Kraft. 

Dortmund, den 17. Auguft 1864. 

Der Oberbürgermeiiter. 

Bahn. 

7* 
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18. Polizei-Verordnung, betreffend das Lohnfuhrweſen. 

Auf Grund des 8 5 des Geſetzes über die Polizei-Verwaltung 
vom 11. März 1850 wird nad) Berathung mit dem Gemeinde-Vorftande 
für den Umfang des hiefigen Stadtbezirts folgende Polizei-Verordnung 
erlaiien: 

81. 
Diejenigen, welche auf öffentlichen Straßen und Plägen Wagen 

zu Jedermanns Gebrauch bereit halten, müffen vom Eintritt der Dunfelheit 
an, zu beiden Seiten ihres Gefährs eine hellbrennende Laterne führen. 

82. 

Zuwiderhandlungen werden mit Geldbuße bis zu 3 Thlrn. geahndet. 

83. 

Diefe Verordnung tritt nad) erfolgter Publikation fofort in Kraft. 

Dortmund, den 26. Yuli 1872, 

Der Bürgermeifter. 
Beder. 

Genehmigt Seitens der Königlichen Regierung zu Arnsberg amt 
10. Auguſt 1872, — A. Ib 2409. 

19. Polizei: Verordnung, betreffend Regelung des öffentlichen 
Fuhrweſens, nebit Tarif. 

Auf Grund des S 5 des Gejekes über die Polizei-Verwaltung 
vom 11. März 1850, fowie des 8 37 der Bundes-Gewerbeordnung 
vom 21. Juni 1869, wird nad Berathung mit dem Gemeinde-Borjtande 
für den Rolizei-Bezirk Hiefiger Stadt zur Regelung des öffentlichen 
Fuhrweſens nachitehende Polizei-Verordnung erlaſſen: 

J. Pflichten der Fuhrwerksunternehmer. 

81. 

Konzeſſions-Ertheilung. 

Wer auf öffentlichen Straßen oder Plätzen Fuhrwerke zu Jeder— 
manns Gebrauch gegen Entgelt bereit halten will, bedarf hierzu einer 
polizeilihen Konzejjion, welche nur an großjährige Berfonen ertHeilt wird, 
von deren Zuverläffigfeit in Beziehung auf den bezüglichen Gewerbe- 
betrieb und Unbejcholtenheit die Polizeiverwaltung jic überzeugt hat. 

In der Genehmigungsurfunde werden die Anzahl und Nummern 
der zu ſtellenden Fuhrwerke aufgeführt. Tarif und Fahrplan der Omnibus- 
wagen bedarf gleichfall$ der polizeilichen Genehmigung. 
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8 2. 

Burüdnahme der Ronzejjion. 

Die ertheilten Genehmigungen fönnen zurückgenommen werden, 
wenn die Unrichtigfeit der Nachweife auf Grund deren diejelben ertheilt 
worden jind, dargethan wird. oder aus Handlungen oder Unterlafjungen 
des Inhabers der Mangel derjenigen Eigenjchaften, welche nad) $ 1 bei 
Ertheilung derjelben vorausgejegt werden mußten, Elar erhellt. 

8 3. 

Beichaffenheit der Fuhrwerke. 

Die Fuhrwerke müſſen haltbar und bequem fonftruirt, anjtändig 
und gefällig ausgejtattet fein, auf Federn ruhen, mit fejtitehenden Tritten 
verjehen, auf dem Fußboden mit einem Teppich oder einer Strohdede 
belegt jein und ſofern jie vierfigig find, ein mit gut jchließenden ſtets 
vollftändig verglasten Vorder: und Seitenfenftern verjehenes Verdeck 
haben. Bei Sclittenbahn können jtatt der Drojchfen auch anjtändige 
Eıhlitten mit Knie- und doppelten Fußdeden in Fahrt geftellt werden, 

84. 

Nummer des Fuhrwerks. 

Jedes Fuhrwerk muß mit der in der Konzeſſion angegebenen 
Nummer an beiden Seiten und an der Rückſeite des Wagenkaſtens in 
10 Gentimeter hohen Ziffern von jchwarzer Delfarbe auf weißem Grunde 
und außerdem in gleich hohen Ziffern auf beiden Wagenlaternen in 
transparenter Weiſe bezeichnet fein. 

85. 

Tarif. 
Innerhalb eines jeden Wagens an der Rüdwand des vordern oder 

Hintern Sites muß, den Fahrgäſten fichtbar, ein gedrucdter Auszug aus 
diejer Polizei-Verordnung und der angehängte Tarif in der von der 
Polizeiverwaltung vorgejchriebenen Form befejtigt jein und ſtets im 
lejerlichem Zuftande erhalten werden. Fuhrwerke, weldye den vorjtehenden 
Anforderungen nicht entjprechen, jind durch die Polizeibeamten ohne 
Weiteres von den Straßen und Plägen zu entfernen. 

8 6. 

Pferde und Geſchirre. 

Die Pferde müſſen kräftig und geſund, ohne die Untugenden des 
Beißens und Schlagens, die Gejchirre fomplet und dauerhaft fein. 

8 7. 

Polizeilic)e Abnahme der Wagen. 

Die aufzuftellenden Wagen nebjt Gejchirren und Pferden müſſen 
vorher dem von der PBolizeiverwaltung beftimmten Auffichtsbeamten ($ 38) 
vorgeführt und von diefem für geeignet erflärt werden. 



2: 

88. 

Reviſionen der Fuhrwerke und ihrer Beſpannung. 

Von Zeit zu Zeit wird eine polizeiliche Reviſion der Fuhrwerke 
und ihrer Beſpannung vorgenommen. Fuhrwerke und Pferde, welche 
von der Polizei-Verwaltung beziehentlich dem beſtellten Aufſichtsbeamten 
aus irgend einem Grunde für unbedingt oder bedingt unbrauchbar 
bezeichnet und deshalb ausgeſchloſſen worden ſind, dürfen zum Betriebe 
des öffentlichen Fuhrweſens gar nicht, beziehentlich nicht eher wieder 
benutt werden, bis die Urjachen ihrer Ausjchliegung bejeitigt find. Daß 
dies gejchehen, wird von dem Aufjichtsbeamten durch Schriftliche Eröffnung 
befundet. 

89. 

Neinlichkeit der Wagen. 

Die Wagen müffen, wenn fie des Morgens in Fahrt fommen, 
gründlich gereinigt fein. 

8 10. 

Lokal. 

Von jeder Verlegung des Lokals, in welchem die Fuhrwerke unter- 
gebracht find, müfjen die Unternehmer dem gedachten AufjichtSbeamten 
($ 40) binnen 3 Tagen fchriftliche Anzeige machen. 

8 11. 

Kleidung der Kutſcher. 

Die Unternehmer haben dafür zu forgen, daß ihre Kutjcher im 
Dienfte jeder Zeit die von der Polizei-Verwaltung vorgejchriebene Kopf» 
befleidung und zwar in reinlichem Zujtande tragen und aud) im Uebrigen 
in reinlicher, ungerriffener und anftändiger Kleidung erjcheinen. 

Der Rolizei-VBerwaltung bleibt vorbehalten, Unternehmern, die fich 
in Erfüllung dieſer Vorjchrift wiederholt ſäumig gezeigt, eine Dienſt— 
fleidung für deren Kutjcher vorzujchreiben. 

8 12. 
Fahrſchein der Kutjcher. 

Die Unternehmer dürfen feine Perſon als Kutfcher annehmen, 
bevor über die Zulaffung derjelben von dem bejtellten Auffichtsbeamten 
($ 38) eine Bejcheinigung (Fahrichein) ertheilt worden ift. 

Fahrjcheine werden nur unbeicholtenen, nüchternen, dev Dertlichkeit 
und des Fahrens fundigen Perſonen, die mindeſtens 18 Jahre alt find, 
ertheilt. 

Kutfcher, die ſich ſpäter im Dienfte als ungeeignet erweijen, oder 
wiederholter Uebertretung diejer Verordnung ſich ſchuldig machen, müffen 
auf Schriftliche Anordnung der Polizei-:Verwaltung jofort entlaifen werden. 

Berläßt ein Kutjcher den Dienst, fo hat der Unternehmer ihm den 
Fahrichein abzunehmen und ſolchen binnen 24 Stunden dem Auffichts- 
beamten zurüczugeben. 
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$ 13. 

Zages- Fahrzeit. 

Die Drojchfen müffen in der Zeit vom 1. April bis 30. September 
(Sommer-Halbjahr) von Morgens 7 bis Abends 10 Uhr, in der Zeit 
vom 1. Oftober bis 31. März (Winter-Halbjahr) von Morgens 8 bis 
Abends 10 Uhr im Dienfte fein, 

8 14. 

Nachtzeit. 

Die Stunden von 10 Uhr Abends bis 7 Uhr Morgens im Sommer 
und 10 Uhr Abends bis 8 Uhr Morgens im Winter gelten als Nachtzeit. 

Für dieje haben die Ilnternehmer eine nach den Bedürfniffen des 
Verfehrs und nach der Zahl der von ihnen gehaltenen Droſchken zu 
bemefjende Anzahl Nachtdroſchken nach Ichriftlicher Anordnung der Polizei- 
Verwaltung in Fahrt zu jtellen. Droſchken, welche jich zur Nachtzeit 
noch auf der Straße befinden, find verpflichtet, die von ihnen verlangten 
Fahrten innerhalb des jtädtiichen Weichbildes und nad den ZTarifläßen 
für Nachtfahrten auszuführen. 

Eben diejfe Sätze fommen zur Anwendung, wenn die Fahrt zwar 
während der Tagesftunden begonnen, aber erſt nad) Verlauf derfelben 
beendet wird, 

8 15. 

Pünktliche Aufuhr auf die Haltepläge. 

Die Unternehmer find verpflichtet, ihre Drojchken nach der von der 
Polizei-Berwaltung feitzuftellenden Reihenfolge auf den polizeilich beſtimmten 
Halteplägen zu den gleichfalls polizeilich zu bejtimmenden Zeiten aufzu: 
ftellen, oder aber für ihre diesfalljige Vertretung durch andere Droſchken— 
Befiger zu jorgen, fofern fie nicht lediglich nur durd Ausführung anderer 
Droichfenfahrten innerhalb des Droſchkenbezirks an jener Aufftellung 
ihrer Drojchfen verhindert jind. 

8 16, 

Berantwortlichfeit des Geſchäftsführers. 

Diejenigen Unternehmer, welche jich einen Gejchäftsführer oder 
jogenannten Wagenmeijter halten, können folchen zwar der Bolizei- 
Berwaltung behufs nächſter Inanſpruchnahme wegen eintretender Strafen 
und Erefutiv: Mafregeln namhaft machen, bleiben indeß jelbit dafür 
Jubjidiar verhaftet. 

#17: 

Außerbetriebjegung von Drojchken. 

Wenn ein Unternehmer alle oder einzelne von ihm geftellte Drojchfen 
außer Betrieb jegen will, jo hat er hiervon dem Auffichtsbeamten zeitig 
und mindejtens 14 Tage vorher jchriftliche Anzeige zu machen. 

Wird die Geftellung der angemeldeten Drojchfen vor Ablauf diejer 
Friſt verweigert, fo iſt die Polizei-Verwaltung berechtigt, andere Fuhr— 
werfe auf Koſten des betreffenden Unternehmers einzuitellen. 
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I. Pflichten der Kutſcher. 

8 18. 

Ausrüftung der Kutjcher. 

Jeder Kutſcher hat im Dienfle den für ihn ausgejtellten Fahrſchein 
($ 12), eine richtig gehende Taſchenuhr, ein Eremplar diejer Verordnung 
und eine Drojchkenfarte des Stadtbezirf8 bei ſich zu führen und dieje 
Gegenjtände den revidirenden Polizei-Beamten, jowie den Fahrgäiten 
auf deren Verlangen vorzuzeigen. 

8 19. 
Berpflichtung zu eigener Führung des Fuhrwerks. 

Die Kutjcher dürfen dritten Perſonen weder ihr Fuhrwerk zur 
Führung noch ihren Fahrſchein zur Benugung überlaffen. 

8 20. 
Verhalten gegen das Publikum. 

Während des Dienftes haben die Kutjcher ſich nüchtern zu halten 
und fi) eines ruhigen und höflichen Betragens gegen das Publikum, 
insbejondere gegen die Fahrgäſte zu befleißigen. 

Den Anordnungen des bejtellten Auffichtsbeamten und der erefutiven 
Polizei-Beamten überhaupt haben diefelben unweigerlich Folge zu leijten. 

$ 21. 

Berhalten auf den Halteplägen. 

Auf den Halteplägen haben die Kutjcher unausgejegt bei dem unter 
ihrer Führung jtehenden Fuhrwerfe zu verbleiben und in der Hegel den 
für fie bejtimmten Pla auf dem Kutichbode einzunehmen. 

Jedes Zuſammenſtehen der Kutjcher, alles Lärmen wie Zanken 
und Streiten untereinander, das Tabakrauchen bei bejegtem Fuhrwerfe 
und alles Anrufen und Behelligen des Publikums, um es zur Benugung 
des Fuhrwerks zu bewegen, iſt unterjagt. 

8 22. 

Reihenfolge auf den Halteplägen. 

Auf anderen, als den von der Polizei-Berwaltung angewiejenen 
Plägen dürfen die Kutſcher ihre Wagen nicht aufitellen, und auch auf 
diefen Plägen nur in der von der Polizei-Verwaltung für jeden Platz 
geftatteten Zahl, und nach der für jeden Platz beitimmten Ordnung. 

Die Aufftellung erfolgt in der Reihenfolge des Antommens ; jedes 
nen hinzufommende Fuhrwerf hat die legte Stelle, d. h. auf den Plätzen, 
auf denen die Drojchfen nebeneinander aufzustellen jind, den linken Flügel 
einzunehmen, und es Haben auf den Plätzen, auf welchen fie hinter- 
einander aufzuftellen jind, beim Abfahren eines Fuhrwerks die nädjit- 
folgenden nachzurücken. 
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S 23. 

Abfahrt gemierheter Wagen von den Halteplägen. 

Sobald ein Wagen gemiethet, vejp. bejtellt ift, ohne daß der Fahr- 
gaft ihn bejteigt und die Fahrt antritt, muß der Kutſcher fofort den 
Halteplag, wenn er bei der Beitellung auf einem jolchen gehalten hat, 
verlaffen und fi) an den vom Yahrgaite zu feiner Aufnahme zu bejtim- 
menden Ort verfügen. 

Auf den polizeilich beftimmten Halteplägen darf kein Kutjcher die 
Fahrt unter dem Vorgeben, daß er bereits Beitellung angenommen habe, 
verweigern. 

8 24. 

Wechſel der Haltepläge. 

Auf dem, dem betreffenden Wagen zugewiejenen Halteplage hat der 
Kutjcher mindeftens eine Stunde lang Fahrgelegenheit abzuwarten. Nad) 
vergeblichem Verlauf diejer Zeit, oder nad einer vollendeten Fahrt ijt 
es ihm geitattet, den nächſten, nicht bereit vollftändig bejegten Halte: 
plag aufzuſuchen, wo er jih wie auf dem früheren zu verhalten hat. 
Einen volljtändig bejegten Halteplag darf er nicht befahren. 

$ 25. 

Wahl des Fuhrwerks. 

Die Wahl des Wagens hängt ledigli” vom Fahrgalte ab. Wird 
von diejem fein bejtimmter Wagen bezeichnet, jo fährt auf den Halte: 
pläßen der Stadt der vorderjte, auf den Bahnhöfen der auf dem rechten 
Flügel ftehende Wagen ab. 

8 26. 

Zulaffung von Fahrgäften. 

Jede reinlich gekleidete Perjon iſt als Fahrgaſt zuzulaſſen. — 
Trunfenen Berfonen darf, an anftedenden Krankheiten leidenden muß 
die Fahrt verweigert werden. Don mehreren gleichzeitig die Fahrt be- 
gehrenden Fahrgäjten hat derjenige den Vorrang, der die Droſchke zuerft 
bejteigt. Im Zweifel geht derjenige Fahrgaſt vor, der von der rechten 
Seite eingejtiegen it. 

$ 27. 

Schließen der Fenjter u. ſ. w. 

Auf Verlangen der Fahrgäjte find die Kutjcher verpflichtet, die 
Wagenfenjter zu jchliegen, beziehentlich zu öffnen, jowie bei ungünjtigem 
Wetter das abgenommene Berded aufzujchlagen. 

8 28. 

Fahrgeſchwindigkeit der Drojchken. 

Beſetzte Droſchken dürfen, ſoweit nicht Terain-Schwierigfeiten oder 
andere äußere Hindernifje dies unmöglich machen, unter Anwendung der 
den Kutſchern gejetlich obliegenden Vorjicht, nur im Trabe fahren. Wird 
das Gegentheil vom Fahrgaſt ausdrücklich gefordert, jo kann der Kutjcher 
Bezahlung nad) der Zeitdauer der Fahrt beanjpruchen. 
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Unterwegs darf der Kutſcher ſich mit den Fahrgäſten ohne deren 
eigene Anregung in keine Unterredung einlaſſen, auch nicht unnöthig mit 
der Peitſche knallen. 

829. 

Gepäck. 

Ohne Zuſtimmung des Fahrgaſtes, der die Droſchke gedungen, 
dürfen die Droſchken-Führer fein fremdes Gepäck aufnehmen. Die 
Droſchken-Führer jind verpflichtet, das Gepäck des TFahrgaftes, fofern 
es das Gewicht von 100 Kilogramm nicht überfteigt und den Beitimmungen 
diejes 8 entjpricht, mitzubefördern und beim Auf» und Abladen des 
Gepäds hülfreiche Hand zu leijten. 

Zur Fortichaffung von Sachen ohne Begleitung eines Fahrgaftes 
dürfen Drofchfen nicht benutt werden. 

Gegenftände, die Schmuß oder Abgang hinterlaffen, dürfen nicht 
auf die Sitzkiſſen gejtellt oder gelegt werden. Dieje Beftimmungen finden 
audh auf Thiere, welche in Droſchken mitgenommen werden jollen, 
Anwendung. 

$ 30. 

Zahl der Fahrgäfte. , 

Die Bejegung der einjpännigen Droſchken mit mehr als 5 und der 
zweilpännigen mit mehr als 6 Fahrgäften ift verboten. 

Zwei Kinder unter 10 Fahren und jedes tarifmäßig bejonders zu 
bezahlende Gepäd gelten hierbei für eine Perſon. 

8 31. 

Der Kutjcher ift nicht verpflichtet, in vierjigige Drojchlen mehr als 
vier Perfonen aufzunehmen. Gehört eine von diefen Perſonen zur Be- 
dienung des Fahrgaftes, fo ijt der Kutjcher verpflichtet, diejelbe mit auf 
den Tod zu nehmen. Andere Berjonen zu fich auf den Bod zu nehmen, 
— die Drojchfe mag leer oder bejegt jein — ift den Kutjchern durchaus 
verboten. 

8 32. 

Mitfahrt fremder Perjonen. 

Dhne befondere Erlaubniß der Fahrgäjte, die eine Drofchfe bereits 
in Beſchlag genommen oder bejett haben, darf der Kutjcher anderen 
Perfonen die Mitfahrt nicht geitatten. 

8 33. 

Zeit- und Tours Fahrten. 

Bei Fahrten innerhalb des Stadtkreijes fteht es dem Fahrgafte 
frei, die Droſchke auf eine bejtimmte Zeit oder auf eine beſtimmte Tour 
zu nehmen, 

Der getroffenen Wahl hat der Kutjcher fich zu fügen. Wird ihm 
indeß bei TZour- Fahrten von dem Fahrgaſte ein weiterer als der gewöhnliche 
Meg vorgeichrieben, jo kann er Bezahlung nad) der Zeit fordern. 
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$ 34. 

Fahrgeld. 

Das Fahrgeld iſt nach dem dieſer Verordnung angehängten Tarife 
zu entrichten, welcher in allen ſeinen Beſtimmungen als weſentlicher 
Beſtandtheil derſelben gilt. 

Ueber die Tarifbeſtimmungen hinaus darf keine Zahlung von den 
Kutſchern, unter welchem Vorwande es auch ſei, gefordert werden. Des— 
gleichen iſt ein Uebereinkommen, für ein billigeres als das tarifmäßige 
Fahrgeld eine Fahrt auszuführen, unerlaubt. 

Trinkgelder zu verlangen iſt den Kutſchern verboten. 

8 35, 

Zurückgelaſſene Sachen. 

Nachdem ein in Fahrt geweſenes Fuhrwerk von den Fahrgäſten 
verlaſſen iſt, muß der Kutſcher ſofort ſich überzeugen, ob von dieſen 
Sachen im Wagen zurückgeblieben ſind; wenn es noch ausführbar, ſind 
dieſe den Fahrgäſten noch auf der Stelle zu übergeben, andernfalls aber 
ſpäteſtens am anderen Morgen an die Polizei-Verwaltung abzuliefern. 

$ 36. 

Tränfen und Füttern der Pferde. 

Das Tränfen und Füttern der Pferde während der Betriebszeit 
ift nur auf den SHalteplägen und Legteres nur aus über den Kopf 
gehängten Beuteln oder Gefäßen geftatte. Dazu darf nur das Gebif 
aus dem Maule des Pferdes genommen werden; im Uebrigen darf die 
Beipannung, jo lange fie im Betriebe auf der Straße ift, weder abge» 
Ihirrt, noch der Wagen in einen Zuftand verfegt werden, der feinen 
augenblidlichen Gebrauch verhindert. Heu und jonjtiges Nauhfutter darf 
auf den Halteplägen nicht gefüttert werden. 

III. Allgemeine Bejftimmungen. 

Ss 37. 

Druckkoſten. 

Die Druckkoſten für die Auszüge aus dieſer Verordnung nebſt 
Tarif (8 5), für die nach $ 18 von den Kutſchern zu führenden Exemplare 
diefer Verordnung und der Drojchkenfarte, jowie für die Fahrjcheine der 
Kuticher ($ 12) haben die Unternehmer zu erjtatten, joweit dieje Gegen: 
ſtände ihnen Seitens der ftädtifchen Verwaltung geliefert werden. 

S 38. 

Polizeiliche Aufficht, 

Die Handhabung dieſer Verordnung, behufs der Beaufjichtigung 
und Kontrole der Eigenthümer und der Führer der Drofchfen, namentlic) 
auch die vorläufige Schlichtung der Streitigfeiten zwijchen den Autjchern 
und dem PBublifum, die Prüfung und Erledigung der Bejchwerden der 
Letzteren ꝛc. liegt dem Erefutiv-Bolizeibeamten ob. 
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Mit der fpeziellen Beauffichtigung des Drojchfenwejens ift ber 
Polizei⸗Inſpektor, bezw. deſſen Stellvertreter beauftragt, deſſen Amtslokal 
ſich im Stadthaus (Olpe Nr. 1) befindet. 

Derſelbe wird von Zeit zu Zeit Reviſionen der Geſpanne und der 
Droſchken abhalten, und iſt ebenſo befugt, als verpflichtet, auf ſofortige 
Abhülfe wahrgenommener Mängel zu dringen und den Umſtänden nach 
Fuhrwerke augenblicklich außer Betrieb zu ſetzen. 

8 39. 

Uebertretungen. 

Uebertretungen der vorſtehenden Beſtimmungen werden, ſoweit nicht 
nach allgemeinen Strafgeſetzen höhere Strafen verwirkt ſind, an den 
Unternehmern, beziehungsweiſe den Kutſcheru mit Geldbuße bis zu 9 ME, 
oder im Falle des Unvermögens mit Haft bis zu 3 Tagen geahndet. 

Außerdem kann Erfüllung der verabjäumten Pflidhten von den 
Fuhrherren, rejp. Kutjchern im Wege der polizeilichen Erefution erzwungen 
rejp. das Nöthige fofort auf deren Koften polizeilich angeordnet werden. 

8 40. 
Snfrafttreten diefer Verordnung. 

Dieje Bolizei-Berordnung tritt mit dem 15. September 1876 in Kraft, 

Dortmund den 23. Auguft 1876. 

Die Polizei-Berwaltung. 
Adides. 

20, Bekanntmachung. 
Unter Bezugnahme auf die 88 28 und 48 der Straßen-Polizei- 

16. September | or j 
23. Dftober 1871, bezw. die 88 22 und 39 der Po- 

lizei-Verordnung vom 23. Augujt 1876, betreffend die Regelung des 
öffentlihen Fuhrweſens wird hierdurch im Intereſſe der öffentlichen 
Sicherheit folgendes angeordnet. 

Lohnfuhrwerke, Drojchfen und dergleichen haben auf der dem 
Fredenbaum gegemüberliegenden öjtlichen Seite der Münjterftraße anzu— 
fahren und zwar mit der Spige nad) Norden und hart am Straßen: 
rande. Jeder neu anfommende Wagen hat fich hinter den legten ange: 
fahrenen Wagen zu fegen, jodaß eine Neihe gebildet wird, in welcher 
jämmtliche Fuhrwerke mit der Spite nad) Norden ſtehen. Mehr als 
zwei Wagen dürfen nicht neben einander halten, jodaß der Wagenverfehr 
auf der Münfterjtraße, aucd wenn die Züge der Straßenbahn auf der- 
jelben halten, nicht gehindert wird. 

Die Vorfahrt der Wagen vor dem Fredenbaum, behufs Aufnahme 
der Fahrgäjte, erfolgt von Norden her und den auf der Straße befindlichen 
Perron herum neben dem Hauptausgang mit der Maßgabe, daß Wagen, 
welche Fahrgäfte noch nicht aufzunehmen haben, ſich wiederum von neuem 
hinten an die Reihe anzufchließen haben; ſodaß jeder Zuſammenſtoß 
vollfommen ausgejchlofjen ift. 

Ordnung vom 
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Alle anderen Fuhrwerfe, welche nicht der gewerbsmäßigen Beförderung 
von Perjonen dienen, als Herrihaftswagen, Privatfuhrwerfe und der— 
gleihen, fahren auf dem eigens dazu hergerichteten und eingefriedigten 
Grundftüde, füdlic) vom Fredenbaum und weitli von der Münjterftraße 
gelegen, auf und zwar durch den nördlichen Eingang mit der Spige nad) 
Süden. 

Die Abfahrt erfolgt entweder von dieſem Plage felbjt und zwar 
durch) das an der jüdöftlichen Seite des Plages befindliche Thor oder 
durch Anſchluß an die Reihe der Zohnfuhrwerfe und Vorfahrt am Freden— 
baum, immer aber durch die jüdöftliche Oeffnung. 

Bei Vorfahrt am Fredenbaum, behufs Einfteigen der Herrichaft, 
hat der Wagen fi) Hinten an die Reihe der Lohnfuhrwerke anzujchliegen 
und mit dieſen allmählig den Hauptausgang des Fredenbaum zu erreichen. 

Innerhalb diefes Ausgangs darf fein Wagen anfahren oder halten. 
Die Wagenführer haben den Weifungen der dienjthabenden Polizeibeamten 
unweigerlich Folge zu leijten, 

Dortmund, den 16. Mai 1891. 

Die Polizei-Verwaltung. 
Schmieding, Oberbürgermeiiter. 

21. Drojchlentare. 

Auf Grund des $ 76 der Gewerbeordnung vom 21. Inni 1869 
wird hiermit in Webereinftimmung mit dem Gemeindevorjtande für den 
Stadtbezirt Dortmund nachftehende Tare für die öffentlich zum Gebraud) 
aufgejtellten Fuhrwerfe erlaſſen: 

A. Für Beitfahrten. 

PBerjonen 
J a 4 

a. Eine halbe Stunde . . . . ].# 1,00 | „# 1,50 | „#2 23,00 
b. Eine Stunde . . . ... „ 2001 „ 2360| „ 330 | „ 4,00 

c. Jede weitere Viertelftunde . | „ 0,40 | „ 0,60 | „ 0,90 | „ 1,20 

(Jede angefangene Viertelftunde wird für voll bezahlt.) 
Erjtreden dieje Zeitfahrten fic außerhalb des unter B 1 bezeichneten 

Bezirks, jo wird diejenige Zeit, welche der Wagen bis zur Wiedererreichung. 
der Grenze diejes Bezirks bedarf, mitgerechnet, audy wenn der Fahrgaſt 
den Wagen früher verläßt. 

B. Für TZourfahrten. 
1. Innerhalb desjenigen, auf den Drojchkenfarten roth bezeichneten 

Theiles der Stadt, welcher begrenzt wird 
a. im Norden von der Treib- und Roßſtraße und einer von dort 

aus zur Prior: und Herolditraße gezogenen Linie, 
b. im Often von der Gronau-Enfcheder Eijenbahn, der Holländiichen 

und Hohenzollernftraße und dem Rheiniſch-Weſtfäliſchen Bahnhof, 
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c. im Süden von der Hanjemannftraße, der Rheiniſchen Bahn, von 
der Märkiichen bis zur Hohejtraße, der Wilhelmsftraße und der 
Langen Straße, 

d. im Weften von der Union, der Unionfiraße und ihrer füdlichen 
Verlängerung: 

für 1 Berion - » 2 2 0 200 «A 0,60 
DEINEN. 2. er BO 
„3 Er Arie 

„I m V .. 21:20. 
2. Für eine Fahrt aus dem 

unter 1 beichriebenen Bezirt nad) 
einem außerhalb dejielben belegenen 
Punkte des jtädtijchen Weichbildes 
oder — oder ſür eine Fahrt 1 | 23 
—— des Bezirks unter 1. .[«# 1,00 | # 1,50 | # 2,00 | 5 

Wenn die Fahrt jedoch weniger | | u 
als 1 SKilom. (etwa 10 Minuten) | | 
beträgt, ie die Säbe unter 1 | | | 
mit . ,60 „o®, „ 100 | 

Abe enn die Fahrt jedoch länger * — 
als 5 Kilom. iſt, beträgt die Taxe. 2, „ 3,30 

3. Für eine Fahrt nach) Wambel, 
Hörde (Hermannshütte und Bergiſch— 
Märkfiicher Bahnhof) Brünning- 
haufen (Thomas) u ——— 
Dorſtfeld . . . ; 2,50 | „ 340 | „ 420 | „ 9,00 

4. Wird in — Fällen unter 2 und 3 der Wagen auch zur 
Rückfahrt benugt, jo iſt für diejelbe incl. 'ı Stunde Aufenthalt die 
Hälfte des Bes. de einfachen Fahrt zu bezahlen. Für jede ange- 
fangene '/ı Stunde längeres Warten ijt ohne Rüdſicht auf die Perſonen— 
zahl 0,30 Mark zu zahlen. 

C. Nadhtfahrten. 
Für Nachtfahrten (5 13 und 14 der Polizei-Verordnung) ift der 

doppelte Zarpreis zu zahlen. 

Jedoch unterliegt der Preis für Nachtfahrten in den Bezirken 2 
und 3, joweit fie nicht ganz auf gepflafterten oder dhaufjirten Wegen 
zurücgelegt werden fünnen, der freien Vereinbarung. 

Berjonen 

D. Unterbredhungen und Wartezeit. 

1. Unterbrechungen der Fahrt gelten bei ZTourfahrten als Been— 
digung derjelben, es jei denn, daß der Fahrgajt diefelben gleich bevor- 
wortet hätte. In legterem Falle hat er für jede angefangene Viertel: 
ftunde Wartezeit 0,30 Mark zu zahlen. 

Jedoch wird für Ein- und Ausfteigen von Fahrgäjten während. 
der Fahrt — abgejehen von der durch die Vermehrung der Perjonenzahl 
etwa entjtehenden tarifmäßigen Erhöhung des Fahrgeldes — nichts 
bezahlt, jofern dadurd Fein weiterer Aufenthalt als zum Ein- und Aus- 
fteigen nöthig ift, bewirkt wird. 
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2. Drofchkenkuticher, welche einen Fahrgaſt abzuholen bejtellt werden, 
müfjen diejer Betellung nachfommen und können außer dem tarifmäßigen 
Fahrgeld einen Zujchlag zu demjelben von 0,20 Mark erheben. Beträgt 
die zur Hinfahrt und auf das Abwarten verwandte Zeit mehr als 
!a Stunde, fo ift für jede '/s Stunde 0,20 Mark zu zahlen. 

3. Findet die Fahrt nicht jtatt, ift dem Kutſcher 0,80 Mark und 
für die zweite und jede fernere !/s Stunde Wartezeit 0,20 Marf zu zahlen. 

E. finder. 

Kinder, die noch auf dem Arme getragen werden, find frei; andere 
Kinder bis 10 Jahren zahlen die Hälfte. 

F. Gepäd. 

Spogenanntes Handgepäd unter einem Gewichte von 10 Kilogramm, 
als Reifefad, Handkoffer u. j. w. wird unentgeltlich im Wagen befördert. 

Für jedes Stüdgepäd auf dem Wagen find 0,30 Mark zu zahlen. 

Dortmund, den 23. Auguft 1876. 

Die Polizei-VBerwaltung. 
Adides. 

22. Polizei-Verordnung, betreffend den Transport untheilbarer 
ſchwerer Laſten. 

Auf Grund der SS 5 und 6 des Geſetzes über die Polizei-Verwaltung 
vom 11. März 1850 wird hiermit nach vorgängiger Berathung mit dem 
Gemeinde-Vorjtande mit Genehmigung der Königlichen Regierung zu 
Arnsberg für den Umfang des Stadtbezirks Dortmund folgende Polizei: 
Berordnung erlaſſen: 

| 8 1. 
Das Fuhrwerk, welches die Straßen oder öffentlihen Wege der 

Stadt Dortmund paffirt, darf nur fo ſchwer beladen fein, daß das 
Fuhrwerk einjchließlich Ladung nicht mehr als 8500 kg (170 Eentner) wiegt. 

$ 2. 

Sollen Fuhrwerfe mit untheilbaren Laſten, welche einſchließlich Wagen 
fchwerer al3 8500 kg wiegen, über die Straßen oder Wege in der 
Stadt Dortmund geführt werden, jo hat der Abfjender oder Frachtführer 
eines jolchen Transport3 davon mindejtens 2 Tage vorher unter genauer 
Deffarirung des GejammtgewichtsS des betreffenden Fuhrwerks und der 
Straßen bezw: Wege, welche paffirt werden jollen, der Polizei-VBerwaltung 
Anzeige zu machen, und die Erflärung derfelben abzuwarten, ob der 
Transport zuläjfig ift oder ob andere Straße für denjelben zu wählen 
find, oder ob und welche befonderen Sicherheitsporfcehrungen zu treffen, 
bezw. welche Tageszeit für den Transport zu wählen ift. 

Die desfallfigen von der Polizei-Verwaltung getroffenen Anordnungen 
find für den Abjender rejp.. Transportführer bindend, 
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Sind bejondere Sicherheitsporfehrungen zu treffen, jo iſt zunächſt 
der zur Herftellung derſelben anſchlagsgemäß erforderliche Koftenbetrag 
einzuzahlen und die Mittheilung von der gejchehenen Herftellung abzuwarten, 
bevor der Transport erfolgen darf. 

8 3. 

Ubfender und Frachtführer, die den vorfichenden Beitimmungen 
zumwiderhandein oder das zu transportirende Gejammtgewicht unrichtig 
deflariren, werden mit Geldbuße bis zu 30 Marf oder verhältnigmäßiger 
Haft beftraft, außerdem find diejelben jchadenserjagpflichtig. 

5 4. 

Selbftredend wird durd die gegenwärtige Verordnung die fort- 
dauernde Gültigkeit der Alferhöchiten Verordnung vom 17. März 1839, 
betreffend den Verkehr auf den Kunftitraßen und der Polizei-Berordnung 
der Königlichen Regierung zu Arnsberg vom 27. März 1858, betreffend 
den Transport uutheilbarer jchwerer Laften über Brüden und Führen, 
nicht berührt. 

Dieſe Verordnung tritt nach gejchehener vorfchriftsmäßiger Bublifation 
jofort in Kraft. 

Dortmund, den 10. Februar 1885. 

Die Bolizei-Bermwaltung. 
Arnede. 

Vorſtehende Polizei-VBerordnung wird hierdurch genehmigt. 

Arnsberg, den 24. Februar 1885. 

L. S. Königliche Regierung, Abtheilung des Innern. 
Kepler. 

23. Polizei-Verordnung und Betrieb8: Ordnung für die Straßen 
eijenbahnen im Bezirte des Stadifreijeg Dortmund, der Ge- 
meinde Dorjtjeld im Landkreiſe Dortmund und der Stadt 

Hörde im Kreiſe Hörde, 

Auf Grund der 88 6, 12 und 15 des Gejeges über die Polizei— 
Verwaltung vom 11. März 1850 in Verbindung mit den SS 137 und 
139 des Geſetzes über die allgemeine Landes-Verwaltung vom 30. Juli 1883 
und unter Zugrundelegung des Kleinbahngejeges vom 28. Juli 1892 
wird mit Buftimmung des Bezirksausichuffes für den Betrieb der 
Straßenbahnen im Bezirke des Stadtfreifes Dortmund, jowie der Gemeinde 
Dorjtfeld im Landfreife Dortmund und der Stadt Hörde im Kreife Hörde 
nachjtehende Polizei-VBerordnung und Betriebs-Ordnung erlaffen. 
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I. Zuſtand der Bahn. 
81. 

Die Bahnanlagen mit ihren jänmtlichen Nebenanlagen müffen 
dauernd in einem guten baulichen, betriebsfähigen und geficherten Zuftand 
erhalten werden, dergeitalt, daß diejelbeu jederzeit ohne Gefahr mit der 
geftatteten Geſchwindigkeit befahren werden können. 

8.2. 

Der Bahnkörper muß in einer Breite von 2,5 m von allen den 
Verkehr Hindernden Gegenitänden, insbejondere von Schmutz, Schnee, 
Eismafjen reingehalten und muß für die rechtzeitige Wegſchaffung der- 
jelben gejorgt werden. 

8 3. 
Dei den Neu: und Unterhaltungsarbeiten für die Bahngeleife müffen 

die an- oder abzufahrenden Materialien: Erde, Sand, Eifentheile ꝛc., 
wie auch die Geräthichaften derart abgelagert werden, daß der gewöhnliche 
Straßenverkehr möglichft wenig bejchränft wird und ſiets wenigftens ein 
Fußweg von 1,5 m und ein Fahrweg von 2,5 m Breite ununterbrochen 
neben den Bahngeleifen von Ablagerungen und Sperrungen frei bleiben. 

Wenn befondere örtliche Berhältniffe zeitweife eine weitere Ein- 
ichränfung oder Sperrung des Verkehrs erforderlich machen, fo ift dazu 
die Genehmigung der zujtändigen Ortspolizeibehörde in jedem einzelnen 
Halle einzuholen. 

I. Zuftand und Unterhaltung der Betriebsmittel. 

g 4. 
Die Betriebsmittel müffen fortwährend in einem ſolchen Zuftande 

erhalten werden, daß die Fahrten mit der größten für die legteren zu— 
läjfigen Geſchwindigkeit ($ 35) ohne Gefahr ftattfinden Fann. 

85. 
Soweit Lokomotiven in Frage fommen, muß deren größte Ge— 

ihwindigfeit an der Lokomotive angezeichnet und dem Perſonal derjelben 
ſichtbar jein. 

$ 6. 
Dieſelben müffen im übrigen den Vorjchriften der Bahn-Ordnung 

für die Nebeneijenbahnen Deutjchlauds vom 5. Yuli 1882 II 88 10 bis 
14 entjprechen, bedürfen jedoch Feiner Dampfpfeife, müſſen aber eine 
Signalglode tragen und mit Vorkehrungen verjehen fein, durd) welche 
das Ausftoßen von Funken, Raud) oder Dampf, jowie alles auffallende 
Geräuſch nad WViöglichfeit vermieden wird. An Laterucn find mitzu- 
führen, eine rote in der Mitte oben, und zwei heilleuchtende auf beiden 
Seiten nad) vorn unten. 

8 7. 
"Die Bremfe muß fo ftark fein, daß der Zug bei 12 Kilometer 

Fahrgeichwindigfeit pro Stunde, auf Zuglänge feitgejtellt werden kann. 
Born und hinten muß jih an den Lokomotiven eine laufende 

Nummer befinden. 
8 
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88, 

Beim eleftrifchen Betrieb muß die Bremfe an den Wagen ebenfalls 
diefelbe Stärke haben. Die Wagen für den eleftriichen Betrieb erhalten 
fortlaufende Nummern. Die Wagen werden zur Feitftellung, ob Bauart 
und Einrichtung den polizeilichen Vorjchriften genügen, ſowie zur Be— 
ftimmung der zuläffigen Zahl und Vertheilung der Pläge einer Prüfung 
durch die Polizei-Verwaltung, und in Bezug auf ihre Betriebsficherheit 
einer Prüfung durch das Königl. Eifenbahn-Betriebsamt zu Dortmund 
unterworfen und dürfen erjt, nachdem fie von beiden vorjchriftsmäßig 
befunden, in Betrieb genommen werden. 

89. 

Die Wagen müffen in jeder Beziehung anftändig und fauber, 
haltbar gebaut, gut ladirt und gefedert, verdedt, mit den polizeilichen 
Schutzvorrichtungen (Bahnräumern) an den Rädern, mit Vorder- und 
Geitenfenftern, Echiebethüren und Zrittbrettern verjehen und derartig 
eingerichtet fein, daß das Ein- und Aussteigen gefahrlos uud bequem 
erfolgen kann. 

$ 10. 

Keder Wagen muß verjehen fein: 
a. mit einer eitleuchtenden Blend- oder Signallaterne nad) polizei- 

licher Vorſchrift an der jeweiligen Vorderjeite des Wagens, jowie 
einer genügenden Beleuchtungsvorrichtung im Innern des Wagens 
und der beiden Perrons; 

b. mit Bugleinen oder ähnlichen Vorrichtungen, mitteljt deren ein 
Signalverlehr zwiihen dem Schaffner und dem Wagenführer in 
bequemer Weife ftattfinden kann; 

c. mit einer Glocke an der jeweiligen Vorderjeite. 

$ 11. 
Ob die Wagen voll bejegt find, muß möglichſt weit erkennbar 

gemacht werden können. 
$ 12. 

Die zu befahrende Linie muß aus Querſchildern an der Kopfwand 
der Wagen hervorgehen. 

8 13. 

In den Wagen muß der amtlich) beglaubigte Fahrplan aushängen. 

II. Einrihtung und Maßregeln für die Handhabung 
des Betriebes. 

$ 14. 

Der Betrieb regelt ji) nad) dem Fahrplane, welcher öffentlich 
befannt zu machen ift, ebenjo wie der Perjonengeld-Tarif. 

Abweichungen von dem bejtehenden Fahrplan find nur infofern 
geitattet, al8 zwijchen die fahrplanmäßigen Züge, jedoch ohne Verminderung 
oder Verlegung derjelben, noch andere Züge, je nad) dem vorhandenen 
Verkehrsbedürfniß, eingelegt werden, 
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8 15. 

Die Fahrpläne für den Perjonenverkehr, jowie die Tarife find den 
zuftändigen PBolizei-Behörden vor Inkrafttreten derjelben mitzutheilen. 
Die angejegten Beförderungspreije haben gleichmäßig für alle Berfonen 
oder Güter Anwendung zu finden. Ermäßigungen der Beförderungs- 
preife, welche nicht unter Erfüllung der gleichen Bedingungen jedermann 
zu gute kommen, find unzuläfjig, Der mit dem Beglaubigungspermerfe 
der Polizei-Behörde verjehene Fahrplan nebft Tarif find auf den End- 
ftationen aufzuhängen. 

Für die Fahrzeiten ift die Uhr am K.M. Bahnhofe maßgebend. 

Die Stärke der Züge wird bei Zofomotivbetrieb für gewöhnlich 
auf zwei Wagen feitgejegt. 

8 16. | 

Die zuftändigen Ortspolizeibehörden können allgemein oder für 
einzelne Fahrten oder Tage geltatten, daß drei oder mehr Perſonenwagen 
gezogen werden und haben ev. die Bedingungen diefer Gejtattung vorzu- 
jchreiben. 

Für diejenigen Züge, welche die Eifenbahngeleife paffiren, ift die 
Marimalzugftärfe mit der Eijenbahn-Verwaltung zu vereinbaren. Die 
Erlaubniß ijt fchriftlich zu ertheilen. Der Lolomotiv- reſp. Wagenführer 
Hat den Erlaubnißjchein bei diefen Yahrten bei fich zu führen. 

s 17. 

Beim clektrifchen Betriebe dürfen dem Motorwagen nod 1 bis 2 
Wagen angehängt werden, von denen jeder aber einen bejonderen Schaffner 
haben muß, 

Beim Zofomotivbetriebe find die Lokomotiven ſtets mit einem Führer 
und Heizer zu bejegen. 

Die Lokomotive muß fich jtetS vor dem Zuge befinden. 

8 18. 

Beim Betriebe der Straßenbahnen dürfen als Wagenführer, 
Lofomotivführer und Schaffner nur Perfonen bejchäftigt werden, welche 
Fahricheine von der Polizei-Berwaltung zu Dortmund erhalten haben. 
Der Fahrichein wird nur ſolchen Perfonen ertheilt, welche mindeftens 
21 Kahre alt, unbejcholten, zuverläffig und nicht mit auffälligen förper- 
Iichen oder geiltigen Gebrechen behaftet find, insbefondere auch eines 
normalen Hör: und Sehvermögens fid) erfreuen. Die Wagenführer 
für den eleftriichen Betrieb müffen mit der Bedienung der eleftrifchen 
Fahreinrichtung und der Bremſe vertraut fein und dieſe Befähigung 
dur eine Probefahrt vor Ertheilung des TFahrjcheines nachgewieſen 
haben. Der Schaffner muß den Wagen zum Stehen bringen fünnen. 

Das Lolomotivperfonal, Führer und Heizer ($ 17), muß den 
Forderungen des $ 36 der Bahnordnung für deutiche Eifenbahnen unter- 
geordneter Bedeutung vom 5. Juli 1892 entſprechen. 

8* 



— 10 — 

Die Annahme und Entlaffung von Wagenführern, Zofomotiv- 
führern und Scaffnern hat der Straßenbahnunternehmer der PBolizei- 
Berwaltung zu Dortmund binnen 24 Stunden jchriftlich anzuzeigen. 

Wagenführern, Lofomotivführern und Schaffnern fann die Polizei— 
Verwaltung zu Dortmund den Fahrichein und die fernere Beichäftigung 
als Fahrer der Straßenbahn entziehen, wenn dicjelben: 

. während des Dienftes im angetrunfenen Zuftande betroffen werden, 
. fi gegen Fahrgäfte ungebührlich betragen, 
. der Vorschrift des $ 32 zumider die Ablieferung gefundener Sachen 

unterlaſſen haben, 
. den Tarif überjchreiten und 
. andere Vorjchriften diefes Reglements bezw. der Polizei-Berordnung 
wiederholt übertreten haben. 
Wagenführer, Lofomotivführer und Schaffner, denen der Fahr— 

jchein entzogen ift, dürfen als foldhe von dem Unternehmer der Straßen- 
eifenbahn nicht ferner bejchäftigt werden. 

8 19. 
Ueber das Betriebsperjonal (Lokomotivführer, Wagenführer und 

Schaffner) Hat der Unternehmer Nachweiſungsliſten zu führen. Diejelben 
müffen enthalten: Vor- und Familiennamen, Tag und Jahr der Geburt, 
Tag der Annahme, Tag der Meldung bei der PBolizei-Verwaltung, Tag 
der Entlaffung, Beitrafungen, Bemerkungen. Die Bolizei:Verwaltung zu 
Dortmund kann andere Kolonnen für dieje Liften anordnen. 

Die Liſten find der Bolizei-Verwaltung auf Verlangen zur Einſicht 
vorzulegen. Sie dürfen weder unleferlic gemacht, noch ohne Erlaubniß 
der Polizei-Berwaltung zu Dortmund ganz oder theilweije vernichtet 
werden. 

Die Richtigkeit der darin enthaltenen Angaben hat der Unternehmer 
zu vertreten. 

2 ww“ 

8 20. 

Der Unternehmer ift verpflichtet, an Wagenführer, Lokomotiv— 
führer und Echaffner ergehende polizeiliche Vorladungen und Verfügungen 
entgegen zu nehmen nnd den Betreffenden zu behändigen. 

g 21. 
Für Wagenführer und Schaffner Hat der Unternehmer eine Dienjt- 

Heidung einzuführen. Diefelbe unterliegt Hinfichtlid) der Yorm, Farbe 
und Abzeichen der Genehmigung der Polizei-VBerwaltung zu Dortmund. 

ALS nothwendiges Abzeichen ijt jedem Wagenführer und Echaffner 
eine bejtimmte Nummer beizulegen, welche vorn an der Kopfbedeckung 
getragen wird. 

Bei Lokomotivführern ift nur eine Mütze mit Abzeichen nöthig. 

8 22, 

Während der Stunden, in welchen der Betrieb ruht, dürfen feine 
Straßeneifenbahnmwagen auf den öffentlichen Straßen jtehen bleiben. 
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Diuß diejes dennod) gejchehen, jo iſt dazu die polizeiliche Genehmigung 
uahzujuchen, der Wagen unter Aufficht zu ftellen und im Innern zu 
beleuchten. 

Die Bahn iſt am denjenigen Punkten, weldye die Ortspolizei- 
behörden dem Unternehmer bezeichnen werden, während der Dunfelheit 
genügend zu beleuchten. 

Ueber alle Vorkommniſſe, welche den regelmäßigen Gang des 
Betriebes ftören oder unterbrechen, hat der Unternehmer den zuftändigen 
Drtspolizeibehörden binnen 24 Stunden fchriftliche Anzeige zu machen. 

Ä 8 23. 

Der Unternehmer ift verpflichtet, den Ortspolizeibehörden einen in 
Dortmund wohnenden Vertreter zu bezeichnen, welcher bei perjönlicher 
Verantwortung für die Befolgung diefer Verordnung, foweit fie den 
Unternehmer betrifft, auffommen muß. 

g 24. 
Wagenführer, Zofomotivführer und Schaffner dürfen feinem Dritten 

ihren Fahrichein ($ 18) zur Benugung überlaffen. Jeden Wechfel ihrer 
Wohnung haben fie binnen 24 Stunden der Betriebsvermwaltung anzuzeigen. 

$ 25. 

Während der Dienjtfiunden müffen fie: 
a. ihren Fahrichein (8 18) bei ſich führen; 
b. die von dem Unternehmer eingeführte Dienftkleidung ($ 21) tragen. 

Ihr Betragen gegen das Publikum muß höflich und befcheiden jein. 
Das Anrufen von PBerfonen, um diefelben zur Mitfahrt zu veran— 

lafjen, jowie daS Tabakrauchen während der Fahrt iſt unterjagt. 
Ten auf den PVahnbetrieb bezüglichen Weifungen, nicht eijenbahn- 

technijcher Natur, der Polizeibeamten, haben Wagenführer, Lokomotiv— 
führer und Schaffner unbedingt nachzukommen. 

& 27. 

Der Schaffner hat dafür zu forgen, daß fein Wagen: 
a. die fahrplanmäßigen Abfahrts- und Ankunftszeiten innehält ; 
b. während der Dunfelheit vollftändig erleuchtet iſt; 
c. während der Fahrſtunden im Innern reinlich gehalten wird. 

S 28. 

Außer folhen Berjonen, welche den Beitimmungen der 88 39 und 
40 zuwiderhandeln oder welche betrunken find, an anftedenden Krank— 
heiten leiden oder die Mitfahrenden durch abftoßende Krankheitserjcheinungen 
oder unreinliches Aeußere beläftigen würden, darf der Schaffner feinem 
die Mitfahrt verweigern, jo lange nicht in den betreffenden Wagen bereits 
die beftimmungemäßige Perfonenzahl ($ 8) aufgenommen: ift. 

Der Schaffner darf nicht dulden, daß die feitlichen Auffteigetritte 
der Wagen bejegt. werden, oder daß die vorgejchriebene Perfonenz hl in 
ven Wagen und auf den Vorder- und Hinterbühnen für GStehpläge 
überjchritten wird. 
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Die Mitnahme von Hunden oder jolhem Handgepäd, welches 
durch Umfang, üblen Geruch oder ſchmutzige Beichaffenheit den Fahrgäften 
läftig werden könnte, darf der Schaffner nicht geitatten. 

Sefangenen- Transporte auf der Straßenbahn find verboten. 

8 29. 

Der Schaffner darf, wenn Fahrgäfte ein- und ausfteigen wollen, 
nur an den dazu beftimmten, durch die Polizei feſtgeſetzten Stellen halten 
laffen. 

Das Zeichen zum Weiterfahren darf er nicht eher geben, als bis 
der Einjteigende Pla genommen, beziehungsweife der Ausfteigende die 
Erde erreicht hat. 

Den Fahrgäften, namentlicd Kindern, weiblichen, alten und ſchwäch— 
lichen Perjonen, hat er beim Ein- und Ausfteigen behilflich zu fein. 

Sit ein Magen voll bejegt, fo hat der Schaffner das im $ 11 
vorgejchriebene Zeichen fichtbar zu machen und jo lange fichtbar zu 
laffen, als die volle Bejegung andauert. 

8 30. 
Unter feinem Vorwande darf der Schaffner höhere als die tarij- 

mäßigen Fahrpreife fordern. 

$ 31. 

Der Schaffner iſt für die Befolgung der in der Betriebsordnung, 
insbejondere der im $ 28, 39 und 40 enthaltenen VBorjchriften verant- 
wortlich. 

Der Schaffner hat ferner alle Fahrgäſte, welche ſeinen Weiſungen 
zuwiderhandeln, oder die Mitfahrenden durch Rohheiten oder Unan— 
ſtändigkeiten beläſtigen, aus dem Wagen zu entfernen und zu dieſem 
Behufe nöthigenfalls die Mitwirkung der Polizeibeamten in Anſpruch zu 
nehmen. 

832. 

Sofort nach dem Eintreffen des Wagens auf den Endpunkten der 
Linie hat der Schaffner denſelben genau zu durchſuchen und zurück— 
gebliebene Effekten den betreffenden Fahrgäften, wenn jolche noch anwejend, 
auf der Stelle zu behändigen, andernfalls aber jorgjam zu bewahren 
und jpäteftens am nächften Morgen dem Unternehmer zu übergeben, 
weldyer verpflichtet ift, den Eigenthümer möglichft zu ermitteln, eventuelt 
aber durch die Polizeibehörde ermitteln zu lafjen. 

8 33. 

Außerordentliche Vorfälle, welche den Bahnbetrieb berühren, namentlich 
Störungen und Unterbrehungen der planmäßigen Fahrten hat der 
Schaffner jofort zur Kenntniß der Betriebs-Verwaltung zu bringen. 

Ss 34. 

Lofomotivführer und Wagenführer dürfen während der Fahrt den 
ihnen angewieſenen Platz nicht verlajjen. Gefchieht diejes auf den ver- 
ihiedenen Stationen, jo hat der Lofomotivführer den Negulator zu 
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ihließen, die Steuerung auf Mitte zu ftellen und die Bremſe anzuziehen ; 
der Wagenführer den Strom abzuftellen, die Umfchalterkurbel abzunehmen 
und die Bremje ebenfall8 anzuziehen. Sie haben alle Vorſicht anzu- 
wenden, um Bufammenftöße mit anderem Fuhrwerk zu vermeiden ; bei 
eintretender Befürchtung ſolcher Zufammenjtöße ift ftill zu Halten. 

Für die Abführung des verbrauchten Dampfes wird noch bejonders 
beitimmt, daß derfelbe, wenn er nach Maßgabe der Witterungsverhältniffe 
in der Luft fichtbar wird, ftetS fondenfirt werden foll, und nur, falls 
beit anhaltender Kondenfation der Gegendrud im Dampfiylinder die 
Leiftungsfähigfeit der Mafchine in einem den Betrieb jtörenden Grade 
beeinträchtigen jollte, für Furze Zeit zum Schornitein hinausgelafjen 
werden darf. 

Der Dampfſtoß durch den Scornftein darf nur auf offenen 
Streden und dort auch nur dann erfolgen, wenn die Straße derart 
verfehrsfrei it, daß ein Scheumwerden der Pferde infolge des Dampfes 
nicht zu befürchten iſt. 

Das Feuern darf in der Regel nur auf den Endjtationen gefchehen; 
wird ein Nachfeuern während der Fahrt erforderlich, jo foll es nur auf 
jolhen freien Streden erfolgen, wie fie vorftehend bezeichnet find. Das 
Einnehmen von Waffer zur Speifung des Dampffefjels und das Ab» 
laffen von Waſſer darf nur auf den Endftationen gejchehen. 

Wenn der Fall eintritt, daß Pferde vor der Lofomotive und dem 
Motorwagen fcheu werden, ift jofort langjam zu fahren und erforderlichen 
Falls ganz ftill zu halten, bis die Pferde ſich beruhigt haben oder 
paſſirt find. 

Der Lofomotivführer ift für den betriebsfähigen und vorjchrifts- 
mäßigen Zuftand der Lokomotive nebjt allem Zubehör verantwortlid), 
der Wagenführer für den der Motorwagen. 

$ 35. 

Bei dem Lokomotivbetriebe und dem eleftrijchen Betriebe ſoll die 
größte Fahrgeichwindigfeit 9 Kilometer in der Stunde nicht überjteigen. 

Eine Fahrgejchwindigfeit bis zu 12 Kilometer ift jedoch für den 
Stadtbezirf Dortmund für die Streden nah Fredenbaum, Dorftfeld, 
jowie auf der Märkifchen Straße auf den unbebauten Straßenftreden 
geftattet, welche die PBolizei-Verwaltung nad) Maßgabe der Bebauung 
und des Verkehrs ſpeziell bezeichnen wird. 

Die zuftändigen Polizei-VBerwaltungen bejtimmen widerruflich die 
Straßen (Wege), auf welchen der Betricb mit Zofomotiven erfolgen darf. 
Sie können eine geringere Yahrgejchwindigfeit als 9 Kilometer in der 
Stunde anordnen. 

Die Zumwiderhandlung gegen diefe Borjchrift kann außer der Ber 
ftrafung auch die jofortige Entlaffung des Tofomotivführers und Wagen- 
führers zur Folge haben. 
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g 36. 
Ein langſames Tempo ift ſtets einzunchmen beim Paffiren von 

Straßenfreuzungen, Eifenbahnüsergängen und allen bejonders gefährdetei, 
von der PBolizei-Verwaltung jpeziell zu bezeichnenden Stellen. 

Die Bedingungen, unter welchen die Ueberjchreitung der Eifenbahn- 
geleije jtatthaft ift, müffen mit der Eijenbahn-Berwaltung vereinbart 
werden. 

Iſt ein Einvernehmen nicht zu erzielen, jo hat der Minifter der 
öffentlichen Arbeiten zu entjcheiden. 

Beim Lofomotivbetriebe iſt bei fämmtlichen Uebergängen über die 
Eifenbahngeleije ftetS anzuhalten und das durch den Beamten diejer 
Eiſenbahn zu gebende Zeichen zum Ueberſchreiten des Bahnförpers abzu— 
warten. 

Auf abſchüſſigen Bahnftreden ift von der Bremje Gebraud) zu machen. 

8 37. 

Auf der Lokomotive dürfen außer den dazu berechtigten Beamten 
keinerlei Perfonen, insbefondere niemals Fahrgäfte aufgenommen werden. 

Den Weifungen des Schaffners, insbefondere hHinjichtlid) des 
langjamen Fahrens und des Anhaltens hat der Lokomotivführer und 
Wagenführer pünktlich Folge zu leiſten. 

Die Aufnahme von Fahrgäjten erfolgt außer auf den Endſtationen 
nur an den dazu bejtimmten Halteftellen. 

IV. Signalmweien. 

8 38. 

Der Lofomotivführer rejp. der Wagenführer hat die Signale zu geben. 
Diefelben beitehen in dem Läuten der Glode und werden gegeben : 

a. vor dem Paſſiren der Straßenfreuzungen und Eijenbahn-Leber- 
gängen, ſowie an allen befonders gefährdeten, von den Polizei- 
behörden jpeziell zu bezeichnenden Stellen; 

b. jobald Hinderniffe auf der Yahn bemerkt werden. 
Dagegen iſt jedes unnüge Läuten mit der Glocde zu vermeiden. 
Die Lokomotiven und Wagen haben bei Tage feine bejonderen 

Signale. 
Bei Nachtzeit tragen die Xofomotiven oben in der Mitte eine rothe 

Laterne, rechts und links an der Vorderwand unten eine weiße Laterne. 
Die elektriicy betriebenen Wagen haben vorn an der Spite eine 

weitleuchtende Signallaterne. 
Diefelben find ebenfo wie die an die Motormagen und an die 

Lokomotiven angehängten Wagen im Innern angemefjen zu beleuchten. 

V. Beftimmungen für das Bublifum. 

$ 39, 

Das Tabafrauchen ift nur auf den Außenplägen gejtattet ; Singen, 
Mufiziren und Lärmen ift unterjugt. 
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Das Bejeten der feitligen ZTrittbretter der Wagen und das Auf: 
jteigen auf einen vom Schaffner als volljtändig befett bezeichneten Wagen 
iſt verboten. 

Im Innern der Wageu dürfen Erwachfene jid) während der Fahrt 
nur dann aufitellen, wenn alle Sitzplätze bejekt find und niemand 
Widerjpruch gegen das Stehen erhebt. 

Es ijt verboten, die Straßenbahnwagen, während diefelben ſich in 
Bewegung befinden, an der Vorderbühne zu bejteigen oder zu verlaffen. 

Tragkörbe oder Handgepäd, welches durd feinen Umfang, üblen 
Geruch oder feine jchmugige Beichaffenheit die Fahrgäfte beläftigen kann, 
dürfen in den Wagen nicht mitgenommen werden. 

Das Befaffen der an den Motorwagen die Stromzuführung ver: 
mittelnden oder regulirenden Einrichtungen iſt unterjagt. 

Der Schaffner ijt berechtigt, den gegen die Beitimmungen diejes 
Paragraphen handelnden Perfonen die Aufnahme oder Mitfahrt zu 
verweigern. 

$ 40. 

Tas tarifmäßige Fahrgeld ift beim Einfteigen oder jobald der 
dazu angejtellte Beamte es fordert, gegen Empfangnahme des Fahrjcheines 
zu entrichten. Legterer ijt zur Vermeidung nochmaliger Zahlung, bis 
zum Verlaſſen des Wagens aufzubewahren und den SKontrolbeamten auf 
Derlangen vorzuzeigen. Kann bei der Kontrole ein gültiger Fahrjchein 
nicht vorgezeigt werden, jo iſt ein folcher nachzulöſen. 

Zuwiderhandelnden kann die Mitfahrt durch den Schaffner unter: 
jagt werden. 

g 41. 
Beim Ertönen der Bahnfignale hat das Publikum ſich überall von 

der Bahn zu entfernen. Weiter, Fuhrwerk und VBiehtransporte müjjen 
dem entgegenfommenden Bahnwagen vollftändig und fo zeitig ausweichen, 
daß die Fahrt deffelben nicht gefährdet oder aufgehalten wird. 

Ebenfo hat das im derjelben Nichtung wie in derjenigen der 
Bahnwagen fahrende Fuhrwerf auf das Signal des Wagen: reſp. des 
Lofomotivführers das Bahngeleife fofort zu verlaffen und bei Seite zu 
fahren. Soweit die Bahn auf der Mitte der Straße liegt, haben Weiter, 
Fuhrwerke und VBiehtransporte ſtets rechts zu halten. 

$ 42. 

Durd das Auf» und Abladen von Gütern, durch die Reinigung 
von Latrinen, fowie durd das Niederlegen von Baumaterialien, Kohlen, 
Coaks und fonjtigen Gegenftänden darf der Betrieb der Straßeneifenbahn 
nicht behindert werden. 

Liegt die Bahn nicht im der Mitte, jondern auf einer Seite der 
Etraße, jo darf das Auf- und Abladen von Gütern, das Niederlegen 
von Baumaterialien ꝛc. nur auf der entgegengejegten Straßenjeite vorge- 
nommen werden. 

Im befonderen dürfen Fuhrwerf und Vieh in der Nähe der Geleije 
der Straßenbahn nicht aufjichtslos gelaffen werden oder ftehen bleiben. 
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Das Spurhalten auf und ummittelbar neben den Schienen der 
Straßenbahn ift den Führern von Frachtfuhrwerf unterfagt. Auf die 
Straßen im Bezirk der alten, von den Wallſtraßen eingeichloffenen 
Stadt Dortmund — die Wallſtraßen ſelbſt inbegriffen — bezieht fich 
diefes Verbot nicht. 8 43 

Das Nahahmen der Signale der Straßenbahn ijt verboten, Muth- 
willige oder fahrläffige Störung des Bahnbetriebes, jowie mißbräuchliche 
Benugung der Bremjen und jonftigen Betriebseinrichtungen ift ftrafbar. 

Jeder Fahrgaft, welchem nad; Maßgabe diefer Betriebs-Ordnung 
($$ 28, 39 und 40) die Aufnahme oder Mitfahrt verweigert wird, oder 
welcher einen als bejeßt bezeichneten Wagen beftiegen hat, ijt gehalten, 
den Wagen fofort zu verlafjen. 

VI Aufjidtsbehörden. 
8 44, 

ALS Aufſichtsbehörde in nicht eifenbahntechnifcher Hinficht find die 
verjchiedenen Polizei Verwaltungen der in der Einleitung benannten 
Städte und Gemeinden anzufehen, in eifenbahntechnifcher Hinficht ift 
die Straßenbahn der Aufficht des Königlichen Eifenbahn-Betriebsamtes 
zu Dortmund unterjtellt. 

VO. Allgemeine Beftimmungen. 
$ 45. 

Wagenführer, Yofomotivführer und Schaffner haben auf den Bahnbe- 
trieb bezüglichen in Gemäßheit dieſer Berordnnung an fie ergehendenBorladungen 
und Weilungen der Polizei-Aufjichtsbeamten unbedingt Folge zu leiten. 

Uebertretungen der in den 88 24 bis 38 einſchl. und 41—43 
einfchl. enthaltenen Beitimmungen werden, fofern fie nicht nad) den 
Strafgejegen mit höheren Strafen bedroht worden find, mit Geldbuße 
bis zu 30 Mk, im Unvermögensfalle mit entjprechender Haft beitraft. 

Im übrigen haben die zuftändigen Ortspolizei-Behörden die Be- 
folgung des vorjtehenden Betriebs-Reglements auf Grund des $ 20 des 
Gejeges vom 11. März 1850 über die Bolizei-Verwaltung und 8 132 
des Gefeges über die allgemeine Landesverwaltung vom 30. Juli 1883 
durch Anwendung der gejeglichen Zwangsmittel durchzujegen. 

$ 46. 

Auf Eifenbahnen und die der Eijenbahn. gehörenden Privatıwege, 
auf denen Straßenbahngeleife ſich befinden, haben die vorftehenden Be— 
ſtimmungen nur injoweit Geltung, als das Aufjichtsrecht den Polizei— 
behörden hierzu die entiprechende Befugniß ertheilt. 

Vorſtehende Verordnung tritt vierzehn Tage nad) ihrer Befannt- 
mahung in Kraft. Bon diefem Tage an wird die frühere Polizei: 
Verordnung vom 26. Mai 1892 (A.Bl. S. 350) aufgehoben. 

Arnsberg, den 13. Juli 1894. 

Der Negierungs:- Präjident. 
J. B.: Fornet. 
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24. Nachtrag zu der Polizei-Verordnung und Betriebs: Ordnung 
für die Straßeneifenbahnen im Bezirke des Stadtkreiſes Dort: 
mund, der Gemeinde Doritfeld im Landkreiſe Dortmund und 

der Stadt Hörde im Kreije Hörde. 
Auf Grund der SS 6, 12 und 15 des Geſetzes über die Polizei— 

Verwaltung vom 11. März 1850 in Verbindung mit den 88 137 und 
139 des Geſetzes über die Allgemeine Landes-Verwaltung vom 30, Juli 
1893 und unter Zugrundelegung des Stleinbahngeleges vom 28. Juli 
1892 wird mit Zuftimmung des Bezirfs-Ausjchuffes für den Betrieb 
der Straßenbahnen im Bezirke des Stadtkreijes Dortmund, fowie der 
Gemeinde Dorjtfeld im Landkreife Dortmund umd der Stadt Hörde im 
Kreife Hörde nachjtehender Nachtrag zu der Polizei» Verordnung und 
Betrieb3-Ordnung vom 13. Juli 1894 (ABl. ©. 263) erlafjen: 

An Stelle der 88 18, 19, 35 und 44 treten folgende Beitimmungen: 

8 18. 

Bei den Betriebe dürfen als Wagenführer, Lofomotivführer, 
Schaffner, Oberſchaffner und Bremfer nur unbejcholtene Perſonen 
beichäftigt werden. Dieje Bediensteten erhalten zum Ausweiſe ihrer 
dienftlichen Eigenjchaft einen vom Betriebsleiter ($ 23) unterzeichneten 
Fahrſchein, welcher feinem Dritten zur Benugung überlaffen werden darf. 
Der Fahrſchein darf nur ſolchen Perſonen ertheilt werden, welche 
mindejtens 21 Jahre alt find, die für den Dienft erforderliche Zu- 
verläffigfeit befigen, im DBejige eines gejunden Gefichts- und Gehör— 
vermögens und nicht mit auffallenden Förperlichen Gebrechen behaftet 
find. Die Wagenführer für den cleftrijchen Betrieb müffen mit der 
Bedienung der Fahreinrichtung und der Bremje vertraut jein und dieje 
Befähigung durd eine Probefahrt vor Ertheilung des Fahrjcheines nach— 
gewiejen haben. Der Schaffner muß den Wagen zum Stehen bringen 
fönnen. 

Das Xofomotivperfonal, Führer und Heizer ($ 17) muß den 
Forderungen des 8 36 der Bahnordnung für deutſche Eifenbahnen unter- 
geordneter Bedeutung vom 5. Yuli 1892 entjprechen. 

Die Annahme und Entlafjung von Wagenführern, Zofomotivführern 
und Schaffnern hat der Straßenbahnunternehmer der Bolizei-Verwaltung 
zu Dortmund binnen 24 Etunden fchriftlich anzuzeigen. Magenführern, 
Lofomotivführern, Schaffnern, Oberfchaffnern und Bremjern fann die 
Polizei - Verwaltung zu Dortmund, ſowie die Königliche Eijenbahn- 
Direktion zu Eſſen den Fahrjchein und die fernere Befchäftigung bei dem 
Betriebe entziehen, wenn diefelben 

1. während des Dienftes im angetrunfenen Zuftande betroffen werden, 

2. ſich gegen Fahrgäſte ungebührlich betragen, 

3. der Vorfchrift des 8 32 zuwider die Ablieferung gefundener Sachen 
unterlaffen haben, 

4. den Tarif überjchreiten und 
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5. andere Borjchriften diejes Neglements bezw. der Polizei-Verordnung 
wiederholt übertreten haben. 
Wagenführer, Zofomotivführer und Schaffner, denen der Fahrſchein 

entzogen worden ilt, diirfen als foldje von dem Unternehmer der Straßen 
eifenbahn nicht ferner beſchäftigt werden. 

$ 19, 

Ueber das Betriebsperjonal (Lofomotivführer, Wagenführer und 
Schaffner, Oberjchaffner und Bremfer) hat der Unternehmer Nach— 
weilungsliiten zu führen. Dieſelben müfjen enthalten: Vor: und 
Familiennamen, Tag und Jahr der Geburt, Tag der Annahme, Tag 
der Meldung bei der Polizei-Verwaltung, Tag der Entlaffjung, Be- 
ftrafungen, Bemerfungen. 

Die Volizei-Verwaltung zu Dortmund kann andere Kolonnen für 
diefe Lifte anordnen. 

Die Lijten find der Polizei-Berwaltung und der Königlichen Eijen: 
bahn-Direktion zu Efjen auf Verlangen vorzulegen. Sie dürfen weder 
unlejerlihh gemacht, noch ohne Krlaubniß der Polizei-Berwaltung zu 
Dorimund ganz oder theilweije vernichtet werden. 

Die Richtigkeit der darin enthaltenen Angaben hat der Unternehmer 
zu vertreten. 8 35 

Die Gejchwindigfeit der Fahrten darf 25 Kilometer in der Stunde 
an feiner Stelle der Bahn überfteigen; in den verfehrsreichen Straßen, 
weldye von der Ortspolizeibehörde zu bezeichnen find, darf nur mit 
12 Kilometer Gejchwindigfeit gefahren werden, Es bleibt den Orts» 
Polizeibehörden vorbehalten, für einzelne Streden eine geringere Ge— 
ſchwindigkeit vorzujchreiben. 

„Die Anordnungen der PBolizeibehörden find im Einverftändnif 
mit der Königlichen Eijfenbahn-Direktion zu Eſſen als der eifenbahn- 
techniſchen Auffichtsbehörde zu treffen.” 

Die zuftändigen Polizei-Berwaltungen bejtimmen widerruflich die 
Straßen (Wege), auf welchen der Betrieb mit Lokomotiven erfolgen darf. 

Die Zuwiderhandlung gegen die Vorjchriften über die Fahr: 
gejchwindigfeit Tann außer der Beitrafung auch die jofortige Entlaſſung 
des Lolomotivführers oder MWagenführers zur Folge haben. 

S 44. 

Als Auffichtsbehörde in nicht eifenbahntechnifcher Hinficht find die 
PBolizei » Verwaltungen der in der Einleitung benannten Städte und 
Gemeinden für ihren Bezirk anzujehen, in eijenbahntechnifcher Hinficht 
it die Straßenbahn der Aufficht des Königlichen Eifenbahn-Betriebs- 
Amtes zu Dortinund unterjtellt. 

Borftehende Beftimmungen treten mit dem Tage ihrer Befannt- 
machung in Sraft. 

Arnsberg, den T. März 1896. 
Der Negierungs-PBräjident: 

% 2: Fornet. 
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25. Vertrag über die Anlage einer Strafen: Gijenbahn und 
Ergänzungs-Vertrag nebit Anhängen Über die Ginführung des 

elettriichen Betriebes in der Stadt Dortmund. 
BZmwilchen dem Magiitrat der Stadt Dortmund einerjeits 

und Herrn Bauunternehmer Georg Sönderop aus Berlin anderer: 
ſeits ift folgender Vertrag gejchloffen: 

81. 
Der Herr Sönderop ijt 

1. verpflichtet, folgende Straßeneijenbahnen herzuſtellen: 
a. die erjte Linie beginnt am Fredenbaum und läuft die Münfter- 

ftraße, Burgthorftraße, Brüdftraße entlang über den Markt, über 
die Betenftraße und Märkifcheitraße bis zur Kronenburg, 

b. die zweite Linie nimmt ihren Anfang auf der Rheiniſchenſtraße 
bei der Dorftfelderbrüde und führt durd) diefe Straße, über deu 
Weſtenhellweg, den Oſtenhellweg, die Kaijerjtraße entlang bis zur 
Ede der Bismardijtraße. 
Möchte die Führung der Straßeneifenbahn durd die Betenjtraße 

von der Polizei-Verwaltung wegen der geringen Breite der Straße nicht 
für zuläffig erachtet werden, jo fällt die Verpflichtung des Unternehmers 
zur SDerftellung der Eifenbahnlinie vom Markt, die Betenjtraße und 
Märkiicheftraße entlang bis zur Kronenburg fort, tritt aber jpäter wieder 
in Kraft, falls die polizeiliche Genehmigung nachträglich ertheilt werden 
möchte mit der Maßgabe, daß die Herjtellung diefer Linie binnen drei 
‘fahren nad) ertheilter polizeilicher Genchmigung zu bewirken ift. 

Dem Unternehmer foll es geftattet fein, diefe Eifenbahnlinie jeder: 
zeit auf der Naijerftraße bis zur Gemeindegrenze bei Cörne, auf der 
Rheiniſchenſtraße bis zur Gemeindegrenze bei Doritfeld, auf der Mär- 
tiichenftraße bis nach Hörde, auf der Münjterftraße rejp. der Lünener 
Chauffee bis nad) den Zechen Fürft Hardenberg beziehungsweiſe Miniſter 
Stein zu verlängern. 

2, Der Herr Sönderop ift berechtigt, ferne folgende Straßeneijenbahnen 
berzujtellen: 

a. von der Münjterjtrage eine Abzweigung durch die Steigerftraße 
nah Schacht Kaiferjtuhl, 

h. eine Linie vom Burgthor, Ede Brüdjtraße, den Königswall und 
Weſtwall entlang bis zum Anlchluß an die Linie über den Weiten: 
hellweg und die Aheinifcheftraße mit einer Abzweigung von der 
Rheinischenftraße nach Wahl des Unternehmers entweder durd) 
die Uebelgönne oder die Unionjtraße bis zur Dortmunder Union, 

c. eine Linie vom Steinplag durd die Steinftraße, Roßitraße, Treib- 
jtraße bis zur Zeche Weſtfalia und der Dortmunder Union, 

d. eine Linie vom Burgthor über den Burgwall, Schwanenwall, Dit: 
wall bis zum Neuthor im Anſchluß an das Hörder Geleis. 
Die Berechtigung zur Herftellung diefer unter Nr. 2 bezeichneten 

Linien erlifcht jedoch, wenn die Ausführung derfelben nicht binnen fünf 
Jahren erfolgt. 
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Die Stadt Dortmund gejtattet dem Unternehmer, die bezeichneten 
Straßen, joweit fie darüber zu verfügen berechtigt ift, zur Anlegung 
und zum Betriebe einer Straßeneijenbahn zur Beförderung von Perſonen 
und Gütern zu benugen. Die Stadt Dortmund gejtattet auch, daß die 
betreffenden Straßen benugt werden, um Anjchlußgeleife von den Haupt— 
linien an die Fabriken und Etabliffements herzuftellen. 

Sollte Seitens der Stadt Dortmund fpäter beichloffen werden, 
noch andere Straßeneijenbahnlinien als die vorgenannten zu bauen, fo 
wird dem Unternehmer unter gleichen Bedingungen vor andern Be— 
werbern das Vorzugsrecht zugeitanden, fofern der Unternehmer fidy binnen 
einer Frift von zwei Monaten zum Bau und Betrieb der neuen Linie 
bereit erklärt. Sollte er auf die Uebernahme der neuen Linien ver- 
zichten, jo ilt er verbunden, die Kreuzung feiner Geleife durd) die der 
anderen Bahnen zu gejtatten. 

Die Stadt Tortmund hat auch die Genehmigung der Provinzial: 
wegebauverwaltung zur Benugung der Streden von Provinzialftraßen, 
welche in die unter Nr. la und b bezeichneten Linien fallen, beichafft. 
Inſoweit im Uebrigen zur Anlage oder zu dem Betriebe der erwähnten 
Eifenbahnlinien die Genehmigung der BProvinzialmegebanverwaltung, 
anderer Gemeinden oder Eijenbahnen oder der Polizei- beziehungsweise 
jtaatlichen AufjichtSbehörde erforderfich ift, ift e8 Sache des Unternehmers, 
fid) diefe Genehmigungen zu verjchaffen. 

s la. 

Die Geleife der Straßeneijenbahn freuzen am Burgthor die Schienen 
der Köln-Mindener Eifenbahn. Die Verwaltung der legteren Bahn hat 
aus diefem Anlaß folgende Vorbehalte gemacht, beziehungsweije von der 
Stadt die Uebernahme folgender Verpflichtungen verlangt: 

a. bezüglich Herjtellung der Kreuzung, daß das Spezialprojeft der 
Genehmigung der Eijenbahnverwaltung unterliegt und daß die 
Herjtellung der Anlage innerhalb des Bahnbereichs und etwaige 
fünftige Wenderungen an dem Geleife zu erfolgen haben auf 
Koften des Unternehmers unter fpezieller Aufjicht der Beamten 
der Köln- Mindener Eifenbahn, 

b. in Betreff der Unterhaltung des im Zuge der Straßeneijenbahn 
in der Breite der Ueberfahrt auf der 29,50 Mieter haltenden 
Bahnkrone liegenden Pflafters und des von Zeit zu Zeit noth- 
wendig werdenden Hebens und Unterjtopfens der Schienenftränge 
dafelbjt, daß dieje Arbeiten Eeitens der Eijenbahnverwaltung aus- 
geführt werden follen und die dadurd erwachjenden Koften von 
dem Unternehmer zur Hälfte zu erjtatten find, _ 

c. für den Fall durch das Auflaufen des Spurfranzes der Räder der 
Straßeneijenbahnwagen auf die Eifenbahnjchienen eine Beichädigung 
der legteren eintreten jollte, daß die Koften der Erneuerung diefer 
Schienen von dem Unternehmer zu erftatten find, _ 

d. wenn ſich jpäter ergeben follte, daß die gewählte Konftruftion des 
Straßeneijenbahngeleifes dem Eifenbahnbetriebe Gefahr bringt oder 
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ihm Nachtheile bereitet, daß die Eilenbahnverwaltung befugt tt, 
nach der durch den Herrn Minijter der öffentlichen Arbeiten zu 
treffenden endgültigen Enticheidung :die Aenderung der gewählten 
Konftruftion oder wenn auch dadurd follte feine Abhülfe gejchafft 
werden können, die Wiederbejeitigung der Kreuzung zu verlangen. 
Der Unternehmer übernimmt die vorftehenden von der Eijenbahn- 

Verwaltung geforderten Verpflichtungen beziehungsweije unterwirft ſich 
den von denjelben gemachten Vorbehalten, und kann, wenn von den 
Vorbehalten fpäter Gebrauch gemacht werden follte, daraus feinen Ent- 
ſchädigungsanſpruch für fich Herleiten. 

82. 

Der Unternehmer verpflichtet fi, die Linie vom Markt zum 
Fredenbaum binnen Sahresfrift und die übrigen in $ 1 unter Wr. la 
und b bezeichneten Linien binnen 3 Jahren fertig zu ftellen und im 
Betrieb zu fegen. 83 

Bor Beginn des Baues hat der Unternehmer einen Spezialplan 
über die Bahnanlagen, insbejondere die Geleife und die Ausweichevor— 
richtungen vorzulegen und ijt die Ausführung von der vorherigen Ge- 
nehmigung des Magiſtrats und der Polizei-Berwaltung abhängig. 

Die Straßeneijenbahn joll ein Geleife erhalten mit einer Spur: 
weite von einem bis zu 1,44 Meter und die erforderlichen Ausweiche— 
ftellen. Die Schienen dürfen in die Mitte der Straßen gelegt werden, 
wenn beiderſeits zwifchen der Außenfante der Wagen und dem Borbditein 
der Straßenrinne noch genügender Raum für den fonftigen gewöhnlichen 
Verkehr verbleibt, andernfall8 find diejelben an der einen Geite der 
Straße entlang, in jedem Falle aber jo zu legen, daß für den fonftigen 
Fuhrverkehr noch hinreihender Raum übrig bleibt. 

Die Schienen haben genau die Höhe des Planums des vorhandenen 
Pflafters rvefp. der Chauſſirung innezuhalten und find jo zu legen, daß 
eine Gefahr für die Fußgänger oder ein Einflemmen der Pferdehufe 
oder jchmalfelgiger Räder oder eine anderweite Gefährdung des Fuhr- 
mwerfverfehrs nicht ftattfinden fann, 

Die zu wählenden Profile und Ronftruftionen der Schienen und 
der geſammten Geleisanlagen unterliegen der Genehmigung des Magiſtrats. 

8 4. | 

Die Wagen find nad) Zeichnungen herzuftellen, welche die Geneh— 
migung des Magiftrat3 und der PolizeirVerwaltung erhalten haben. 
Nur jo genehmigte Wagen dürfen in Betrieb genommen werden. 

85. 

Die zur Anlage der Bahn oder zur jpäteren Unterhaltung der: 
felben erforderlihen Materialien dürfen, ohne befondere in jedem einzelnen 
zsalle einzuholende Erlaubniß der Polizei-Verwaltung auf den öffent» 
lichen Straßen und Plägen nicht zugerichtet oder gelagert, jondern müſſen 
in fertigem Zuftande nach dem Punkte der Verwendung gejchafft werden. 



Ueberhaupt iſt der Unternehmer verpflichtet, bei Ausführung der 
Arbeiten zur Herſtellung und jpäteren Unterhaltung der Bahn allen 
Anordnungen der fädtifchen Polizei-Berwaltung und der mit der Aufficht 
über die Provinzialjtraßen beauftragten Beamten nachzufommen. 

Ss 6. 

Auf gepflafterten Straßen und Plätzen ijt der Raum zwijchen den 
Schienen, fowie an beiden Außenjeiten derjelben eine Fläche von 
wenigjtens 45 Zentimeter nad) Borfihrift der Polizeis-Verwaltung zu 
pflaftern und in gutem Zuftande zu erhalten. Dasjelbe gilt von den 
Ausweicheftellen.. Der Unternehmer darf zu diejem Zwecke das vor— 
handene Pflaftermaterial, das behufs Legung der Schienen entfernt 
worden, wieder benugen. Bei chauffirten Straßen und Plägen hat der 
Unternehmer die vorgedahte Fläche in guter Ghauffirung wieder- 
herzuſtellen. Wird jpäter cine daujjirte Straße oder ein chauffirter 
Pla gepflajtert, jo hat der Unternehmer die vorerwähnten Flächen 
cbenfallis zu pflaftern und zwar muß das von ihm hergeitellte Pflafter 
von derjelben Befchaffenheit jein, wie das von der Stadt beziehungs- 
weife der Wegebauverwaltung hergejtellte. Bei vorfommenden Niveau- 
veränderungen der Straßen hat der Unternehmer die nothwendig werdenden 
Umlegungen der Bahnftreden auf feine Koſten zu bewirken. 

E77; 

Es ijt dafür zu jorgen, daß die Zugänge rejp. Deffnungen der 
unterirdiſchen Abzugsfanäle, Gas und MWMajjerröhren, unterirdijchen 
ZTelegraphenleitungen ſtets zugänglid) bleiben. 

Sollte durch die Anlage der Bahn nach dem allein entjcheidenden 
Urtheile des MagiftratS eine Veränderung oder Verlegung der von den 
Bahnlinien berührten Straßenfanäle, Telegraphen, Gas- und Wajjer- 
leitungen oder unterirdijchen Entmwäfferungsanlagen nothiwendig werden, 
oder eine Profilveränderung des an die Bahnen grenzenden Terrains 
unvermeidlich werden, fo hat der Unternehmer die hieraus entftehenden 
Koften zu tragen beziehungsweije die von dem Magiſtrate dieferhalb 
aufgewendeten Kojten zu erjtatten. 

88. 

Der Unternehmer iſt nicht berechtigt, gegen die Stadt Dortmund 
einen Anſpruch auf Entſchädigung für Nachtheile zu erheben, die daraus 
entſtehen oder daraus herzuleiten ſind, daß 

1. Gas- oder Waſſerleitungen oder unterirdiſche Entwäſſerungs-Kanäle 
reſp. Rohre oder Telegraphenleitungen neu erbaut oder reparirt 
werden, 

2. in Folge von Ausbeſſerungen oder Umpflaſterungen der von den 
Bahnen berührten Straßen und Plätze Sperrungen eintreten, 

durch welche die Benugung der Bahnen erjchwert oder. der Betrich 
geltört wird, 

3. durch Veränderung in den Straßen und auf den Plägen ji eine 
Nothwendigfeit der Veränderung der Bahnen ergiebt, 
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4. der Betrieb der Bahnen durch irgend welcen öffentlichen Anlaß 
auf längere oder fürzere Zeit ganz oder theilmweife geftört wird. 
Dagegen wird dem Unternehmer die Zuficherung ertheilt, daß alle 

neuen Entwäjjerungsfanäle, Gas- und Wafferrohre, unterirdifchen Tele— 
graphenleitungen fo viel als thunlich außerhalb der Geleiſe der Straßen 
eijenbahn und entfernt von denſelben gelegt rejp. hergeftellt werden follen. 

89. 

Die Bahnanlage muß in ihrer ganzen Ausdehnung von dem 
Unternehmer in gutem Buftande erhalten werden. Die Reinigung der 
Geleisanlagen und des durch die Streckſchichten begrenzten Bahnkörpers, 
jowie die Abfuhr der auf dem Bahnkörper ſich jammelnden Eis-, Schnee: 
und Schmugmajfen liegt dem Unternehmer ob. Sollte der Unternehmer 
der in diefem Paragraphen übernommenen Berpflichtung nicht nach- 
kommen, jo ift der Magiftrat und die Polizeiverwaltung berechtigt, die 
Arbeit ohne vorherige Aufforderung auf Koften des Unternehmers aus- 
führen zu laffen. 

s 10. 

Unternehmer verpflichtet fi) innerhalb eines Umfreifes von 1500 
Metern vom Marftplage und für die Linie nad) dem Fredenbaum in 
der ganzen Ausdehnung im Sommer, d. 5. in der Zeit vom 1. Mai 
bis zum 1. November, täglich während 14 Stunden und im Winter, 
d. 5. in der Beit vom 1. November bis zum 1. Mai, täglich während 
12 Stunden die Bahn im Betriebe zu erhalten und den Fahrplan für 
die Beförderung von Perſonen fo einzurichten, daß die Zwijchenzeit von 
dem Abgange eines Wagens bis zum Abgange des nächſt folgenden 
Wagens auf jeder Route nicht mehr als 20 Deinuten beträgt. Außer- 
halb des bezeichneten Umkreiſes bleibt die Feſtſetzung der Abfahrtszeiten 
dem Ermeſſen des Unternehmers überlafjen. 

Dem Unternehmer fteht das Recht zu, als Fahrpreis 10 Pfg. per 
Kilometer und Perſon, jedoh als Minimum für eine Fahrt 20 Pfg. zu 
erheben. Der Unternehmer verpflichtet fi auf Wunjch der Stadt, dei 
jtädtiichen Polizeibeamten in Uniform, fowie dem vom Magiftrat zu 
bezeichnenden, mit der Aufjicht über die Straßeneifenbahnen beauftragten 
Mitgliede des MagiftratS die unentgeltliche Benugung der Eijenbahn zu 
geitatten. 

Selbftredend ift der Unternehmer verbunden im Webrigen in Bezug 
auf den Betrieb den zu erlajjenden polizeilichen Vorſchriften nachzukommen. 

Dem Unternehmer wird es jeitens der Stadt freigejtellt, ob er 
zum Betriebe der Straßeneijenbahnen Pferde oder Dampffraft oder 
andere Wiotoren anwenden will, es ijt jedoch eventuell feine Sache, ſich 
die zur Verwendung von Lokomotiven erforderliche polizeiliche Ge— 
nehmigung zu verjchaffen. 

8 11. 

Zur Sicherjtellung aller dem Unternehmer nad diefem Bertrage 
obliegenden BVerpflichtungen bejtellt derjelbe der Stadtgemeinde Dortmund 
eine Kaution von 20000 Me. bei Vollziehung diefes Vertrages. Es 

9 
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find zu diefem Zwecke genügend fichere Effekten, d. h. ſolche, in denen 
nad der Vormundſchafts-Ordnung Mündelgelder angelegt werden können, 
bei der Stadtfafje zu hinterlegen; die von den Effekten auffommenden 
Zinſen verbleiben jelbjtredend dem Unternehmer. 

Bon diefer Kaution wird der Betrag von 8000 Mi. an den 
Unternehmer zurüdgezahlt nad) Eröffnung des Verkehrs auf den Linien 
vom Fredenbaum zum Markte und vom Marfte zur Dorftfelder Brüde 
auf der Rheiniſchen Straße, fernere 8000 Mk. werden zurüdgezahlt 
nad) Eröffnung des Verkehrs auf den anderen in $ 1 unter Nr. la 
und b bezeichneten Linien, der Reſt von 4000 ME. bleibt deponirt als 
Kaution für die gehörige Erfüllung aller aus diefem Bertrage ent- 
ipringenden Verpflichtungen. 

Sollte der Unternehmer feinen Verpflichtungen, die in $ 1 Nr. 1 
bezeichneten Linien binnen der vertragsmäßigen Zeit herzuftellen und in 
Betrieb zu ſetzen, nicht nachkommen, jo fällt die Kaution der Stadt 
Dortmund als Eigenthum anheim. 

Die Stadt ift berechtigt, aus der ihr beftellten Kaution die von 
dem Unternehmer zu entrichtenden Steuerabgaben und jonftigen Unkoſten 
(insbefondere auch für die Ausführung der nad diefem Vertrage von 
dem Unternehmer übernommenen Arbeiten) zu deden und ift der Unter- 
nehmer verbunden, wenn hierdurch der Kautionsbetrag vermindert wird, 
vierzehn Tage nad) vorheriger ordnungsmäßiger Aufforderung die Kaution 
wieder bis auf Höhe des urfprünglichen Betrages zu ergänzen, widrigen- 
falls die Kaution der Stadt als EigentHum anheimfällt und falls 
demnächſt eine zweite an den Unternehmer mit 14tägiger Frift zu 
erlajjende Aufforderung zur Wiederbeftellung der vorgejchriebenen Kaution 
gleichfalls fruchtlos bleibt, die Konzeſſion aus diefem Bertrage erlilcht. 

8 12. 
Der gegenwärtige Vertrag wird gejchloffen für einen Zeitraum von 

vierzig Jahren, von dem Tage des Vertragsabſchluſſes an gerechnet. 
Die Rechte aus diefem Bertrage und rejp. die dem Unternehmer 

erteilte Konzeſſion erlöjchen jedoch, wenn die im $ 1 unter Nr. la 
und b bezeichneten Linien nicht in der vertragsmäßigen Zeit fertig 
gejtellt oder der Betrieb auf denjelben dem DVertrage zumider ganz oder 
theilweife eingejtellt oder bejchränft wird. Zritt einer der Fälle ein, daß 
die Konzeſſion erlifcht, jo fallen die gejammmten Geleisanlagen innerhalb 
des MWeichbildes der Stadt Dortmund der Stadtgemeinde als Eigenthum 
anheim. Beim Ablauf der bejtimmten Bertragszeit von 40 Jahren ijt 
die Stadt Dortmund berechtigt, nad) ihrer Wahl entweder die Bahn- 
anlage zu Faufen oder zu verlangen, daß der Unternehmer unter Ent- 
fernung der Geleije ꝛc. die Straßen und Plätze auf jeine Kojten wieder 
in denjelben guten Zuftand feßt, in dem fie vorher gewejen. Wählt die 
Etadt das LXektere, jo muß der Unternehmer binnen ſechs Monaten nad) 
erfolgter Ankündigung die Arbeiten zur Ynftandfegung der Straßen aus- 
führen, widrigenfalls diejelben auf feine Koften von der Stadt bemirft 
werden und die Bahnanlage, insbejondere die Geleife der Stadt, als 
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Eigenthum anheimfallen. Entſchließt fi) die Stadt, die Bahnanlage zu 
faufen, jo wird der zu zahlende Preis durch Schiedsrichter bejtimmt, 
von denen jede Partei einen ernennt. Sollten die beiden Schiedsrichter 
ſich nicht einigen können, fo entfcheidet endgültig ein Obmann, der auf 
den von der betreibenden Partei zu ftellenden Antrag von dem Vor: 
figenden des höchften in Dortmund domizilirten Gerichts zu ernennen 
ift. Bei der Werthbeftimmung ift für die Geleife und fonjtigen un- 
beweglichen Objekte nur der Materialwerth in Betracht zu ziehen. Ob 
die Stadt auch die Wagen, Pferde und fonftigen beweglichen Gegen- 
ftände erwerben will, hängt von ihrer Wahl ab; entichließt ſich die 
Stadt für den Erwerb diefer Gegenftände, fo muß fie das gefammte 
bewegliche Inventar übernehmen und beftimmt fid) der Uebernahmepreis 
nah dem gewöhnlichen Verkaufspreis der einzelnen Gegenjtände unter 
Berückſichtigung des Zuftandes, in dem fich diefelben befinden. 

Die Stadt Dortmund macht ſich verbindlich, drei Jahre vor Ablauf 
der vorbejtimmten 40 Jahre dem Unternehmer anzuzeigen, ob fie die 
Bahnanlage Faufen will oder die Entfernung derfelben verlangt. Macht 
die Stadt von dem Rechte, die Bahnanlage anzufaufen, Gebrauch, jo 
fann fie von dem Erwerbe ausfchließen, die Verlängerung der Linie auf 
der Münfterftraße über den Sredenbaum, die in $ 1 unter Nr. 2 lit. a 
und c bezeichneten Linien und die Zweiglinie von der Rheiniſchen 
Straße nad) der Dortmunder Union. ($ 1, Nr. 2 lit. b.) 

Die Stadt Dortmund ijt außerdem berechtigt, ſchon nad) Ablauf 
von 25 Jahren die Bahnanlage nebjt Betriebsmaterial und fümmtlichem 
Zubehör zu faufen, wenn fie die dem Unternehmer ein Jahr vor Ablauf 
der 25 Jahre anzeigt. In diefem Falle ift von der Stadt als Kauf- 
preis der 2O fache Betrag des im Durchichnitt der legten fünf Betriebs- 
jahre erzielten Reingewinns zu zahlen. Auch der Betrag diejes Preifes 
wird eventuell durch Schiedsrichter, welche in der vorftehend angegebenen 
Weife zu ernennen find, bejtimmt. 

$ 13. 
In allen auf diefen Vertrag bezüglichen Nechtsftreitigkeiten jind 

die in Dortmund domizilirien Gerichte die kompetente Prozeßbehörde, 
ohne Beichränfung des Inſtanzenzuges. 

Der Unternehmer ift verpflichtet, einen in Dortmund wohnenden 
Devollmäctigten zu beftellen und dem Magiſtrat und der Polizei— 
Verwaltung namhaft zu machen, welcher ihn in allen auf diefen Vertrag 
und den Betrieb der Bahn bezüglichen Angelegenheiten zu vertreten und 
insbejondere Zuftellungen für ihn in Anfpruch zu nehmen berechtigt ijt. 
Geſchieht dies nicht, jo wird jede Zuftellung an ihn als rechtsgültig erfolgt 
angenommen, wenn das betreffende Schriftftüd im Aushängefaften des 
Stadthaufes während dreier Tage öffentlich) ausgehängt worden ijt. 

g 14, 
Eine llebertragung der aus diejem Bertrage für den Unternehmer 

fi ergebenden Rechte und Pflichten ijt nur mit Zuftimmung der Stadt 
9* 
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Dortmund geftattet. Die Stadt macht ſich jedoch verbindlich, die Ueber— 
tragung auf dritte Perſonen zu genehmigen, wenn dem nicht gewichtige 
Gründe entgegenftehen. 

8 15. 
Ale aus der Abjchließung diejes Vertrages beziehungsweije der 

Ertheilung der Konzeffion entftehenden Koſten, Stempel :c. trägt der 
Unternehmer. 

Dortmund, den 9. März 1881. 

Der Magiftrat. Sönderop. 

Lindemann. Arnecke. 

Vertrag. 

Die Allgemeine Lokal- und Straßenbahn-Gejell- 
ſchaft beabjichtigt in Gemäßheit des $ 10 (letter Abjat) des Vertrages 
vom 9. März 1881, an Stelle des bisherigen Pferdebetriebes und im 
Ergänzung bezw. als Erjag für den zur Zeit beftehenden Dampfbetrieb den. 
eleftrifchen mit oberirdifcher Stromzuführung auf den jett bejtehenden 
Linien der Dortmunder Straßenbahn einzuführen und ift deshalb unter 
dem heutigen Tage zwijchen der Stadtgemeinde Dortmund, vertreten 
durch den Magijtrat, und der Allgemeinen Lokal- und Straßenbahn- 
Gejellihaft Folgender Vertrag in Ergänzung bezw. Abänderung des 
beftehenden Vertrages vom 9. März 1881 gejchloffen worden: 

81. 

Die Stadtgemeinde Dortmund geftattet der Allgemeinen Lokal— 
und Straßenbahn-Gejellfhaft, die Straßen und öffentlichen Plätze zur 
Führung von unterirdifchen Leitungen und von Quftleitungen, jowie zur 
Anfftellung von Leitungspfoften mit Zubehör, ausjchlieglich zum Zwecke 
der Ausübung des eleftrijchen Betriebes der Straßenbahn auf den zur 
Zeit beftchenden Straßenbahnlinien zu benugen; zu anderen Zweden 
jedoh nur foweit und in dem Maaße, als diefer Vertrag Beitimmungen 
enthält. 

Die Verwendung der durch diefen Paragraphen gejtatteten elektriſchen 
Leitungen zur Yortleitung von Elektrizität über die Stadtgrenze hinaus. 
bedarf der Genehmigung des MagiftratS und der Stadtverordneten- 
Berfammlung. 

8 2. 

E8 ift Sache der Allgemeinen Toful- und Straßenbahn-Gejellichaft, 
alfe zum Bau und Betriebe erforderlichen behördlichen Genehmigungen, 
jowie das Einverftändniß der Hausbefiger zur Anbringung von Stügen 
an den Häuſern jelbit einzuholen. Die Stadtgemeinde wird der All- 
gemeinen Lokal- und Straßenbahn=Gejellichaft auf deren Erfuchen hierbei: 
nach Möglichkeit Beiltand leiften. 

In den Füllen, wo die Genehmigung der Hausbefiger zur An- 
bringung von Stügen für das Leitungsneg nicht zu erlangen tjt, iſt die 
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Allgemeine Lofal- und Straßenbahn⸗Geſellſchaft berechtigt, Leitungspfoſten 
zu errichten; die Auswahl des Ortes und die Art der Aufſtellung der 
letzteren bedarf der Genehmigung des Magiſtrats. 

83. 

Die Anlage der elektriſchen Einrichtungen für den Bahnbetrieb 
erfolgt nach dem Syſtem der Allgemeinen Elektrizitäts-Geſellſchaft Berlin, 
wie ſolches in Halle und Gera zur Anwendung gekommen iſt, unter 
Verwendung von Gleichſtrom von 500 Volt. Spannung. Gegen alle 
Anſprüche, welche aus dem Betriebe der Bahn, ſowie insbeſondere wegen 
etwaiger Beſchädigung von Perſonen und Sachen der Stadt Dortmund 
gegenüber erhoben werden, hat die Allgemeine Lokal- und Straßenbahn- 
Geſellſchaft die Stadtgemeinde ſelbſtſchuldneriſch zu vertreten. 

84. 

Die Allgemeine Lokal- und Straßenbahn-Geſellſchaft iſt verpflichtet, 
vor Beginn des Baues genaue Pläne, aus denen die beabſichtigten An— 
lagen erſichtlich ſind, einzureichen und iſt die Ausführung von der vor— 
herigen Genehmigung des Magiſtrats und der Polizei-Verwaltung 
abhängig. Wird binnen einer Friſt von einem Jahre, ſeit der von der 
Stadt Dortmund an die Allgemeine Lokal- und Straßenbahn-Geſellſchaft 
zur Einreihung der Pläne ergangenen Aufforderung gerechnet, ein 
Einverftändniß nicht erzielt, fo verliert diefer Vertrag feine Gültigkeit. 

85. 

Die Hauptfabelleitung zur MUebertragung der elektriſchen Energie 
zu den Luftleitungen in den Straßenbahnlınien ſoll in der Brüditraße, 
Betenftraße, Oſten- und Weſtenhellweg unterirdiich angelegt werden, in 
den übrigen Straßen, joweit dies der Verkehr oder andere Verhältniſſe 
nach dem Ermefjen des Magiſtrats erforderlich machen. Im alle des 
MWiderjpruches der Gejellichaft entjcheidet der Negierungs-PBräfident. 

Die unterirdiich in den Straßen verlegten Kabel, jowie die dünnen 
Berbindungsfabel zwijchen dem Hauptfabel und den Zuftleitungen müſſen 
gut ijolirt und mit einem Rohr bezw. mit einer Umhüllung umgeben 
fein, welche die Elektrizität nicht überträgt. In den engen Straßen 
jollen für das Leitungsneg vorwiegend Stüspunfte an den Häufern 
gewählt werden und im Notfall für diefe eiferne Pfolten. In den 
breiten Straßen des zujfammenhängend bebauten Stadtbezirts follen 
ebenfalls eijferne Pfoſten benutzt werden, während außerhalb dieſes 
Bezirks auf den Chauffeeftreden auch hölzerne Pfoften Verwendung finden 
Dürfen. 

Dem vom Magiſtrat beauftragten Beamten jteht die Kontrolle und 
Beltimmung über die Art der Ausführung hinfichtli) der Kabellegung, 
der Anjchlüffe, der Anlegung der Drähte, Ausführung und Aufftellung 
der Pfojten und dergleichen zu. 

Diefe Beftimmung kommt aud zur Anwendung bei den jpäter 
vorzunehmenden Ausbejjerungen, Aenderungen und Erweiterungen. 



— 133 — 

S 6. 

Bei Verlegung der Kabel, dem Aufftellen von Pfoften, jowie jpäter 
bei Aenderung, Umlegung oder Neuherjtellung von Bahnanlagen, hat die 
Allgemeine Lokal- und Straßenbahn-Gefellihaft den Straßenförper mit 
dem Fortjchritt der Arbeit nach Anordnung der ftädtiichen Bauverwaltung 
jofort wieder in ordnungsmäßigen Stand zu fegen. 

Im Uebrigen findet $ 5 des Hauptvertrages aud hier finngemäße 
Anwendung. 

87. 

Die Ständer für die Drahtleitung jind da, wo der Magijtrat dies 
für erforderlich erklärt, auf Koften der Unternehmerin mit einer Schug- 
vorrihtung zu umgeben. Unternehmerin ijt verpflichtet, auf Verlangen 
des Magiftrats die unentgeltliche Benugung aller Ständer für Laternen, 
Zelegraphen-, Telephon- und ähnliche Anlagen zu Zweden der ftädtiichen 
Verwaltung zu gejtatten, foweit der Bahnbetrieb dadurch nicht beeinträdhtigt 
wird. Unternehmerin ift ferner verpflichtet, mit den von ihr zu legenden 
ober- und unterirdijchen eleftrijchen Leitungen von den zur Zeit der 
Bauausführung bereits bejtehenden eleftriichen Leitungen thunlichſt ent— 
jernt zu bleiven. Soweit es ſich hierbei um ftaatliche unterirdiſche 
Zeitungen handelt, jind für die Unternehmerin diejenigen Vereinbarungen 
maßgebend, welche die Stadtgemeinde mit der Reichs-Poſtverwaltung über 
die Anbringung von Schugvorrichtungen und die Tragung der Koften 
derjelben bereitS getroffen hat oder noch treffen wird. Hinfichtlih aller 
übrigen eleftrifchen Leitungen hat Unternehmerin auf ihre Kojten die» 
jenigen Maßregeln zu treffen, insbefondere diejenigen Schutzvorrichtungen 
anzubringen, welche nad) Zage des einzelnen Falles erforderlich jind, 
damit die Leijtungsfähigkeit diefer Leitungen nicht beeinträchtigt wird. 

Etwaige zu Gunſten des Staates oder anderer gejeglich befiehender, 
oder in Zufunft gejeglich zu erlaffender Einjchränfungen haben auf das 
zwijchen den vertragjchließenden Theilen beftimmte Vertragsverhältniß zu 
Gunften der Allgemeinen Lofal- und Straßenbahn-Gejellihaft feinen 
Einfluß. Entichädigungs-Anjprüche gegen die Stadt fünnen hieraus und 
überhaupt aus den in diefem Vertrage bejtimmten Beichränfungen nicht 
hergeleitet werden. 

S 8. 

Die zur Zeit geltenden Fahrpreife bleiben auch ferner in Geltung ; 
eine Erhöhung derjelben fann nur mit Genehmigung des Magiftrats und 
der Stadtverorbneten-VBerfammlung eingeführt werden. 

8 9. 

Vom Tage der Eröffnung des eleftriichen Betriebes wird der 
jogenannte ſechs Minuten-Betrieb auf den Etreden von der Holländijchen- 
ftraße zur Torjtfelderbrüde und von dem Köln-Mindener Bahnhofe bis 
zur Gutenbergftraße eingeführt. Im Uebrigen behält der $ 10 des Ver— 
trages vom 9. März 1881 Geltung. 
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8 10. 
Für die der Unternehmerin gejtattete Benußung der Straßen der 

Stadt einfchließlih der durch Vertrag an die Stadt übergegangenen 
Provinzialftraßen, Pläge, Brüden ꝛe. zum Betrieb der Bahnanlage erhält 
die Stadtgemeinde als Miethsentichädigung 2 Proz. bei einer Einnahme 
bis zu 260000 ME. und weiter für jede vollerreichten 10000 Def. mehr 
‘ho Proz. mehr bis zum Höchitprozentfage von 5 Proz., alſo bei 
270000 ME. Einnahme 210 Broz., bei 280000 Mt. Einnahme 
2?/1o Proz. u. f. f. und zwar von der PBrutto-Ginnahme aus dem 
Perſonen- und Güterverfehr, fomweit diefe aus dem Dortmuuder Unter- 
nehmen erzielt wird. Sit, bezw. wird das Unternehmen auf Straßen 
der Nachbargemeinden ausgedehnt, jo ermäßigt ſich die Entfchädigung 
nad) dem Berhältnig der Einnahmen auf diefen Streden. 

811. 

Wenn der Magiſtrat die Herſtellung einer neuen Linie vom Gymuaſium 
zum Wipftraßenthor— Körnerplag— Bahnhof Köln-Minden— Berg.-Märf., 
vom Steinplatz zur Schügenftraße auf der letteren oder einer Barallel- 
trage — Hobertsburg und zum Fredenbaum, legtere Strede jedoch erit nad) 
Synbetriebnahme des Hafens im nordweitlichen Stadttheile, für erforder- 
fi hält und bis zum 9. März 1900 einen dahingehenden Antrag der 
Allgemeinen Lofal- und Straßenbahn-Gejellihaft vorlegt, fo iſt Letztere 
verpflichtet, innerhalb zwei Monaten diejen Antrag anzunehmen oder ab- 
zulehnen. Im Falle der Ablehnung ift die Stadt Dortmund beredtigt, 
die Linie auf eigene Koften in einer den örtlichen Verhältniſſen ange- 
mejjenen Ausftattung herzuftellen und erhält dann von der Gejellichaft 
3*2 Proz. Zinfen vom Anlagefapital bis zum Ablaufe diefes Vertrages. 
Straßenregulirungsfoften gelten nicht als Aufwendungen für den Bahnkörper. 

Bon Tage der betriebsfähigen Vollendung an, weldye, wenn darüber 
zwijchen dem Meagiftrat und der Gefellihaft Meinungsverjchiedenheiten 
bejtehen jollten, von dem zuftändigen Kreis-Bauinfpeftor feitzuftellen ift, 
geht die Unterhaltungspflicht der Anlage nach denjelben Grundfäßen, wie 
fie für die vorhandenen Geleisanlagen bejtehen, auf die Allgemeine 
Lofal- und Straßenbahn-Gejellichaft über. 

Die Stromzuführung, unterirdifche Kabelanlage und Luftleitung 
hat in folchen Fällen die Gejellichaft in den betreffenden Straßen auf 
eigene Rechnung binnen Jahresfrift herzuftellen, und alsdann den Betrieb 
in dem Maaße und in der Art, wie er von dem Magiltrat als zwed- 
mäßig erachtet wird, einzurichten. 

8 12. 
Die hinterlegten KRautionen haften audy für die in dieſem Vertrage 

von der Allgemeinen Lokal- und Straßenbahn:Gejellichaft übernommenen 
Verpflichtungen. pflichtung 8 18. 

Die Dauer des Vertrages und die Verhältniſſe mit Ablauf deſſelben 
hinſichtlich der Anlagen für den Straßenbahnbetrieb richtet ſich nach der 
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Beitimmung des $ 12 des Vertrages vom 9. März 1881 und läuft 
aljo der gegenwärtige Vertrag gleichzeitig ungetrennt und unter denjelben 
Berhältniffen wie der Vertrag vom 9. März 1881 ab. Dies gilt ins- 
befondere auch bezüglich des im legten Abjage des $ 12 für die Stadt 
Dortmund bejtimmten Rechtes der Uebernahme nad) Ablauf von 
25 Yahren von der Geltung des DBertrages vom 9. März 1881 ab 
gerechnet, unter den dafelbjt näher beſtimmten Bedingungen. Hinfichtlic) 
der Neuanlagen auf den S 11 bezeichneten Streden wird als Kaufpreis 
im Falle der Uebernahme das Anlagefapital abzüglich der üblichen 
Abjchreibungen gerechnet. 

Dortmund, den 23. Dezember 1892. 

Der Magiftrat. 
(L. 8.) Schmieding. Arnecke. 

Berlin, den 16. Dezember 1892. 
Allgemeine Lokal- und Straßenbahn-Gejellfchaft. 

Kolle. Ed. Conrad. 

Atteft. 

Seitens des unterzeichneten Gerichts wird hiermit bejcheinigt, daß 
in dem bei demjelben geführten Gejellfchafts-Negifter unter der Nr. 12618 
die Aktien-Gejellichaft in Firma: 

„Allgemeine Lokal- und Straßenbahn-Geſellſchaft“ 
mit dem Sige zu Berlin eingetragen fteht, und daß das gedachte Regiiter 
betreff3 der Vertretung diefer Gejellichaft folgenden Vermerk enthält: 

„Der Vorſtand beiteht, abgejehen von etwa zu ernennenden 
Stellvertretern, aus Einer Berfon oder aus mehreren Mitgliedern, 
die vom Auffichtsrathe gewählt werden. Alle Urfunden und Er: 
flärungen des Vorſtandes find für die Gejellichaft verbindlich, wenn 
jie mit der Firma der Gefellichaft unterzeichnet und 
1. in-dem Falle, wo nur eine Berfon den Borjtand bildet, entweder 

a. von diefer allein oder 
b. von einem Stellvertreter oder 
c. von zwei Profurijten; 

2. in dem alle aber, wo der Vorftand aus zwei oder mehr Mit: 
gliedern befteht, entweder 

a) von zweien derjelben ‚oder 
b) von einem derjelben und einem Stellvertreter oder 
c) von einem derjelben und einem Prokuriſten oder endlich 
d) von zwei Yrofuriften 

unterjchrieben find.“ 

Als Vorjtandsmitglieder der bezeichneten Gejelljchaft ſtehen ein— 
getragen : 

1. der Direktor Eduard Konrad zu Wanjee, 
2. der Bau-Inſpeltor a. D. Direktor Richard Kolle zu Berlin, 
3. der Direktor Paul Mannroth zu Berlin. 
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Es wird ferner beicheinigt, daß das Grundkapital der Gefellichaft 
2500000 ME. beträgt und in 5090 Aktien über je 500 ME. eingetheilt 
ift, und daß die Aktien auf jeden Inhaber lauten. 

Urkundlich ausgefertigt. 

Berlin, den 16. April 1891. 

Königlihes Amtsgericht I, Abtheilung 561. 
(L. S.) gez.: (Unterfchrift.) 

Es wird hierdurch bejcheinigt, daß bei Nr. 12618 unferes Ge- 
jellichaftsregifters in Spalte 2 nachfolgender Vermerk eingetragen worden ift: 

Die urſprüngliche zFirma lautete: 

„Deutihe Lokal- und Straßenbahn-Gejelljdaft“. 

Diefelbe ift durch Beſchluß der General - Berfammlung voın 
15. Oftober 1890 geändert worden in: 

„Allgemeine Lokal- und Straßenbahn-Gefellfhaft". 
Urkundlich ausgefertigt. 

Berlin, den 27. April 1891. 
Königlihes Amtsgericht I, Abtheilung 561. 

(L. S.) ge3.: (Unterjchrift.) 
Für die Richtigkeit der Abjchrift. 

Dortinund, den 23. Dezember 1892. 

Kridau, Bureau-Affiitent. 

Dortmund, den 3. Dezember 1892, 
Anweſend: 

. Herr Bauinſpektor Kolle-Berlin, 

. Herr Direktor Conrad-Berlin, 

. Herr Straßenbahn-Direktor Haverkamp, 

. Herr Stadtbaurath Marx, 
. Herr Wafferwerf3-Direktor Reeſe, 
. Herr Stadtrath Schüchtermann, 
. Herr Oberbürgermeifter Schmieding. 
Der Beihluß der Stadtverordneten-Berfammlung vom 21. No: 

vember 1892, Nr. 1, wurde vorgelefen und nach Bergleichung diejes 
Bejchluffes mit der vorliegenden Faſſung des gedrudten Vertrages von 
den Herren Vertretern der Allgemeinen Lokal- und Straßenbahn: 
Geſellſchaft genehmigt. 

Es wurde ferner in Betreff der Auslegung des Vertrages folgendes 
verabredet: 

1. Die dem $ 10 des Vertragsentwurfs in der Zujchrift des Magiſtrats 
an die Allgemeine Lofal- und Straßenbahn = Gejellichaft vom 
23. November d. %. gegebene Auslegung, welche durch Zujchrift 
der legteren vom 28. November Zuftimmung gefunden hat, wird 
anerkannt, und zufäglich beftimmt, daß die zu zahlende Abgabe 
fällig werden ſoll mit der landespolizeilichen Abnahme der erften 
in fich abgejchloffenen Betriebsitrede. 

5 0 35— 
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2. Die im $ 10, Tester Abjag, erwähnte Einnahme wird für die 
jeßt bejtehenden, außerhalb des Stadtbezirk gelegenen Streden 
(Dorftfeld und Hörde) nad) Zug-Kilometern berechnet. 

3. Die Stempelfoften des Vertrages trägt die Allgemeine Lokal- und 
Straßenbahn-Gejellichaft. 

v. g. u. 

gez.: Ed. Conrad. Kolle. Marx. Reeſe. 
H. Schüchtermann. Schmieding. 

Zuſatz des Magiſtrats zu vorſtehendem Protokolle 
vom 3. Dezember 1892. 

„Die Allgemeine Lokal- und Straßenbahn-Geſellſchaft iſt verpflichtet, 
einen von dem Magiſtrat der Stadt Dortmund zu entſendenden Be— 
auftragten auf Erfordern Einſicht in die Geſchäftsbücher zu geſtatten und 
demſelben jede auf den Betrieb und die Geſchäftsführuug Bezug habende 
Auskunft zu ertheilen.“ 

Auszug aus dem Magiſtrats-Sitzungs-Protokoll 
vom 6. Dezember 1892, 

Anweſend: 14 Mitglieder. 

9. Magiftrat genehmigt die Bejchlüffe der Kommiljion vom 3. d. Mts., 
..den Vertrag mit der Straßenbahn-Gejellichaft betreffend. 

ge3.: Arnecke. Sonnenfjdein. 

Dortmund, den 12. Dezember 1892. 
An 

die Allgemeine Lofal- und Straßenbahn-Gejellichaft 

Berlin. 

Der pp. beehren wir uns anliegend zwei Vertrags-Eremplare betr. 
Einführung eleftrifhen Straßenbahn=Betriebes nad Eintragung der von 
unſerem Stadtverordneten-Kollegium bejchloffenen und von uns genehmigten 
Aenderungen mit dem jehr ergebenen Erjuchen vorzulegen, den Vertrag 
gefl. zu vollziehen und mit dem erforderlichen Stempel verjehen, an uns 
einzujenden. Wir werden nicht verfehlen, Ihnen demnächſt das eine der 
von beiden Theilen vollzogenen Exemplar zurüdzufenden. 

Zugleich bitten wir eine Bejcheinigung der Unterjchriften dahin 
herbeizuführen, daß die betr. Unterzeichneten die Allgem. Lofal- und 
Straßenbahn-Gefellfchaft zur Zeit vertreten. 

Wir erlauben uns gleichzeitig eine Abjchrift von dem Protokolle 
vom 3. Dezember 1892 beizufügen, zu welchem wir nod einen Zufag 
dahin gemacht haben, 

„daß die Allgem. Lokal- und Straßenbahn-Gejellichaft einem von 
dem Magijtrat der Stadt Dortmund zu entjendenden Beauftragter 
auf Erfordern Einfiht in die Gejchäftsbücher gejtattet und bereit 
it, demjelben jede auf den Betrieb und die Gejchäftsführung Bezug 
habende Auskunft zu ertheilen“. 
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Unjer Kollegium hielt eine folche Beitimmung für erforderlih, um 
die Möglichkeit zu Haben, die Einnahme aus dem Betrieb, wie jolde 
im $ 10 des Vertrages feftgejetst ift, fontrofliren zu fönnen. 

Ob die dortige Auffaffung wegen der Höhe des zum Vertrage zu 
verwendenden Stempel die richtige ift, werden wir demnächft der Be- 
urtheilung des hiefigen Hauptfteueramt3 zu unterbreiten haben. 

Wir bemerken jchließlich, daß wir den Abjchluß des Vertrages nur 
nad Zuftimmung zu den in dem SProtofolfe vom 3. Dezember 1892 
niedergelegten und durch den Zuſatz ergänzten Erflärungen endgültig 
herbeiführen können. 

Der Magiftrat: gez.: Schmieding. 

Berlin, den 16. Dezember 1892. 

An den Magijtrat der Stadt Dortmund. 

Dem jehr geehrten Schreiben vom 12. cr. — I. Nr. 6366 — 
entnahmen wir dantend zwei BVertrags-Eremplare betr. Einführung des 
eleftrifchen Straßenbahn:Betriebes und reichen Ihnen diejelben hiermit 
vollzogen zurüd. 

Wir bemerken ergebenjt, daß die beiden Eremplare erft mit dem 
Stempel verjehen werden können, nachdem diejelben beiderfeitig vollzogen 
worden jind, und erlauben uns daher anheim zu jtellen, die beiden 
Eremplare nach dortjeitig vollzogener Unterjchrift uns zu diefem Zwecke 
zurüdjenden zu wollen, worauf wir diefelben jtempeln laffen und ein 
Eremplar zurüdreichen werden, oder den Stempel dort beforgen zu 
wollen, den wir uns beeilen werden, umgehend zu erjtatten, und uns 
das eine Eremplar einzufenden. 

Zur Beicheinigung unjerer Unterfchriften erlauben wir uns Auszug 
aus dem Handelsregifter beizufügen, den wir nach Gebraud) uns ergebenit 
zurüderbitten. 

Ferner erhielten wir das WProtofoll vom 3. Dezember cr., mit 
dejjen Anhalt wir uns nochmals ausdrüdlic einverjtanden erklären, 
erlauben uns jedoch bezüglich des gewünſchten Zujages zur Vermeidung 
von Mißverjtändniffen und im Sinne des Bertrages ganz ergebenft den 
Vorſchlag, demjelben folgende Faſſung zu geben: 

„Die Allgemeine Zofal- und Straßenbahn-Gejelljchaft ift verpflichtet, 
einen von dem Magiitrat der Stadt Tortmund zu entjendenden 
Mitgliede des MagiftratS oder jtädtiichen Beamten auf Erfordern 
Einfiht in die auf die Betriebs - Einnahmen des Dortmunder 
Unternehmens Bezug habenden Geſchäftsbücher zu gejtatten und 
demfelben jede auf den Betrieb und die Geihäftsführung Bezug 
habende Auskunft zu ertheilen". 

Wir gehen wohl nicht fehl, wenn wir vorausjegen, daß dieſe 
Faflung den dortjeitigen Wünjchen in vollem Maaße entfpredyen wird, 
da es ſich im vorliegenden Falle doch nur um Kontrolle und Feititellung 
der an die Stadt zu zahlenden Abgaben handeln dürfte. 
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Einem geneigten Beſcheide hierauf entgegenjchend, zeichnen wir 

in größter Hochadhtung ergebenit 

Allgemeine Lokal- und Straßenbahn-Geſellſchaft. 

gez.: Ed. Conrad. 

Abfchrift der Verfügung vom 23. Dezember 1892, 
3. Bon den Ausfertigungen iſt alsdann die eine der Allgemeinen 

Vokal: und Straßenbahn-Gejellichaft einzufenden mit dem jehr ergebenen 
Erjuhen, uns die Stempelfoften im Betrage von 3 ME. zu erftatten 
und mit dem Bemerfen, daß wir mit der in der Zufchrift vom 16. d. Me. 
angegebenen Faſſung bezüglich” Einfichtnahme der Gejchäftsbücher ein- 
veritanden find. 

ge3.: Schmieding. 

26. Polizei:Verordnung. 

Auf Grund des Gejeges über Hleinbahnen und Privatanihluß- 
bahnen vom 28. Juli 1892, fowie des 8 137 des Geſetzes über Die 
allgemeine Landesverwaltung vom 30. Juli 1883 und der SS 6, 12 
und 15 des Gefeges über die Polizei-Berwaltung vom 11. März 1850 
wird unter Zuftimmung des Bezirksausſchuſſes zu Arnsberg im Einver- 
nehmen mit den zuftändigen Königlichen Eijenbahnbehörden für fämmtliche 
unter meiner Aufjicht ftehende PBrivatanjchlußbahnen ($ 43 des vorbe- 
zeichneten Gejeges vom 28. Juli 1892), infofern für einzelne derjelben 
nicht bejondere Bolizei-Berordnungen oder abändernde beziehungsweife 
ergänzende Beitimmungen erlaffen find oder noch erlaffen werden, folgende 
Polizei-⸗Verordnung erlaffen. 

8.1. 

Der Bunkt der Anfchlußbahn, von welchem ab diejelbe unter meiner, 
in Gemeinschaft mit der Königlichen Eifenbahnhehörde auszuübenden 
Auffiht jteht, muß durch eine Tafel bezeichnet werden, welche die Inſchrift 
trägt: „Grenze der Privatanſchlußbahn.“ 

8 2, 

Zur Eröffnung des Betriebes auf der Anjchlußbahn bedarf es 
meiner, in Gemeinjchaft mit der Königlichen Eijenbahnbehörde zu er- 
theilenden Erlaubniß. 

S 3. 

Die genehmigte und abgenommene Anfchlußbahn darf in Feiner 
Weile ohne weitere Genehmigung der Auffichtsbehörden erweitert oder 
abgeändert werden. 

84. 

Die mit einem Dienſtabzeichen zu verſehenden, im Eiſenbahn— 
betriebsdienſt beſchäftigten Angeſtellten des angeſchloſſenen Werkes (Auf— 
jeher, Lokomotivführer, Heizer, Zugführer, Bremſer, Bahnwärter, Weichen- 

ſteller, Rangirer uud die mit dem Telegraphendienſt betrauten Ange— 
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tellten müfjen mindeſtens 21 Jahre alt, unbefcholtenen Rufes fein, jowie 
lefen und jchreiben können und die ſonſt zu ihren Dienfte erforderlichen 
Eigenjchaften befigen. 

Der Anfchlußinhaber ift gehalten, im äußeren Betriebsdienite nur 
nad) Borjtehendem befähigte Perjonen zu bejchäftigen und auf Verlangen 
der Königlichen Eijenbahnbehörde deren Befähigung nachzumeijen. 

Dieſe Perjonen find der zuftändigen Ortspolizeibehörde jeitens des 
Anſchlußinhabers namhaft zu machen. Als zuftändig ift diejenige Orts— 
polizeibehörde zu verftehen, in deren Bezirk das angefchlofiene Werk 
belegen ift. 85 

Den im Eijenbahnbetriebsdienit Angejtellten des angejchlofjenen 
Werkes ($ 4) find von dem Inhaber der Anjchlußbahn jchriftliche oder 
gedrudte Dienftanmweifungen über ihre Dienftverrichtungen und ihr gegen: 
ſeitiges Dienftverhältniß zu ertheilen. Dieſe Dienftanweijungen find 
vorher der Königlichen Eijenbahnbehörde zur Genehmigung vorzulegen. 

8 6. 

Wird der Betrieb auf der Anjchlußbahn theilweife oder aus— 
ſchließlich durch Beamte der anjchließenden Hauptbahn ausgeführt, jo 
gelten für alle Angeitellte, welche bei der Beauffichtigung und bei dem 
Betriebe diefer Auſchlußbahn bejchäftigt find, ansſchließlich die für die 
Beamten gleicher Dienftitellung der betreffenden Hauptbahn ergangenen 
oder ergehenden Dienftanweilungen und Vorjchriften, welche der Anſchluß— 
inhaber feinen Angeftellten zugängig zu machen bat. 

87. 

Das Begleitperſonal eines Zuges darf während der Fahrt nur 
einem Beamten untergeordnet ſein. 

88. 

Die Anjchlußbahnen, deren ganze Ausdehnung nicht vom Ausgangs- 
und Endpunfte überfehen werden fann, müſſen mit einer eleftrotelegra- 
phijchen Verbindung oder mit einem Sprechapparate verjehen fein. 

Eine Ausnahme von diefer Vorſchrift kann jeitens der Aufjichts- 
behörden gejtattet werden, wenn bejondere Berhältniffe dies zuläjiig 
ericheinen laſſen. 89 

rede Lokomotive muß jtet8 mit 2 Perionen, und zwar einem 
Führer und einem Heizer bejegt fein. Die Heizer müffen mit der 
Handhabung der Lokomotive mindejtens foweit vertraut fein, um diejelbe 
erforderlihen Falls zum Stillftand bringen zu können. Dem Lofomotiv- 
perjonal dürfen Obliegenheiten nicht übertragen werden, welche daffelbe 
an der Wahrnehmung des Lofomotivdienftes hindern. 

8 10. 

Die größte zuläffige Fahrgeſchwindigkeit wird auf höchſtens 
250 Meter in der Minute feftgefegt, fofern nicht in der Genehmigungs- 
urfunde eine andere größte Fahrgejchwindigfeit vorgejchrieben ift. 
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8 II. 
Es treten die Beſtimmungen folgender Paragraphen der Bahn— 

ordnung für die Mebeneifenbahnen Deutſchlands vom 5. Juli 1892 
in Kraft: 85 

Fahrbarer Zuftand der Bahn. 
1. Die Bahn ift fortwährend in einem folchem baulichen Zuftande 

zu halten, daß jede Strede, joweit fie fich nicht in Ausbefjerung befindet, 
ohne Gefahr mit der von der Auffichtsbehörde für die betreffende Strede 
fejtgefetsten größten Gejchwindigfeit (8 27) befahren werden fann. 

2. Bahnftreden, auf weldyen zeitweife die fonft für diejelben zu- 
Läffige Fahrgefchwindigkeit ermäßigt werden muß, find durd Signale als 
ſolche zu fennzeichnen und unfahrbare Streden, aud) wenn fein Zug 
erwartet wird, dur Signale abzujchließen. 

56. 

Umgrenzung des lichten Raumes. 

Sämmtliche Geleife mit voller Spurweite, auf denen Züge bewegt 
werden, find von baulichen Anlagen und lagernden Gegenftänden minde- 
ftens bis zu derjenigen Umgrenzung des lichten Raumes frei zu halten, 
welche für die freie Bahn, fowie innerhalb der Station für die Ein- 
und Ansfahrtsgeleife der Züge mit Perjonenbeförderung auf Anlage A 
für die jonjtigen Geleife der Stationen auf Anlage B dargeftellt if. 
Dabei ift in Krümmungen auf die Spurerweiterung und die Ueberhöhung 
der äußeren Schiene Rüdficht zu nehmen. 

2. Abweichungen von diefer Umgrenzung, welche bereit8 vor Be- 
kanntmachung diefer Vorfchriften beftanden haben, können mit Zuftimmung 
des Reichs-Eijenbahnamtes auch ferner beibehalten werden. 

3. Inwieweit bei Ladegeleifen der Bollfpurbahnen Einjchränfungen 
diefer Umgrenzung zuläffig find, beftimmt in jedem Einzelfalle die 
Aufitchtsbehörde. 

4 Bei Neubauten ift die Umgrenzung des von baulichen Anlagen 
frei zu haltenden lichten Raumes in dem unteren Theile bis zu den auf 
den Anlagen C und D dargeitellten Umrißlinien auszudehnen. 

5. Bei volljpurigen Geleifen müfjen die bis zu 50 Millimeter über 
Scyienenoberfante hervortretenden unbeweglichen Gegenftände außerhalb 
des Geleijes im Allgemeinen mindejtens 150 Millimeter von der Innen— 
fante des Schienenfopfes entfernt bleiben; bei unveränderlihem Abſtande 
derjelben von der Fahrjchiene darf diefes Maß auf 135 Millimeter 
eingejchränft werden. Innerhalb des Gelcijes muß ihr Abitand von der 
Innenkante des Schienenfopfes mindejtens 67 Millimeter betragen, jedoch) 
kann diejer Abftand bei Zwangsjchienen nach dem mittleren Theile hin 
allmählich bis auf 41 Millimeter eingefchränft werden. In gefrümmten 
Streden mit Spurerweiterungen muß der Abſtand der innerhalb des 
Geleiſes hervortretenden unbeweglichen Gegenftände von der Innenkante 
de8 Schienenfopfes um den Betrag der Spurerweiterung größer jein, 
als die vorgenannten Maße. 
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6. Für Schmalfpurbahnen bleibt die Feſtſetzung der Umgrenzung 
des lichten Raumes der Landes-Aufjichtsbehörde vorbehalten. 

8 7. 

Einfriedigungen der Bahn. 

1. Ob und an welden Stellen Schutwehren oder andere Sicher: 
heitsvorridytungen an Wegen erforderlich find, welche unmittelbar neben 
einer mit Lokomotiven befahrenen Bahn herlaufen oder über die lettere 
führen, bejtimmt die AuffichtSbehörde. 

2. In angemefjener Entfernung vor verfehrsreihen Wegeüber- 
gängen in Schienenhöhe müſſen Warnungstafeln aufgeitellt fein. 

3. Werden zur Abiperrung von Wegeübergängen Drahtzugfchranten 
angewendet, jo müſſen diefelben auch mit der Hand geöffnet und gejchlofjen 
werden fünnen. Jeder durch Zugichranfen abzufchliegende Webergang 
muß mit einer Slode verjehen jein, mit welcher vor dem Schließen der 
Schranken zu läuten iſt. 

S 8. 

Abtheilungszeichen, Neigungszeiger, Merkzeichen. 

1. Die Bahn muß mit Abtheilungszeichen verjehen fein, welche 
Entfernungen von ganzen Kilometern angeben. 

2. Neigungszeiger müjfen neben den Enden der ftärfer als 
6,66°/oo (1:150) geneigten Streden angebracht fein, fofern ſich letztere 
ohne Unterbrechung durch eine flachere oder entgegengefegte Neigung auf 
eine größere Länge als 500 Meter ausdehnen. 

3. Vor den in der Schienenhöhe liegenden, unbewachten Wege- 
übergängen joll in genügender Entfernung auf der zur Fahrtrichtung 
recht gelegenen Seite der Bahn ein Kennzeichen vorhanden fein, welches 
dem Lofomotivführer eines die Strede befahrenden Zuges die Annäherung 
an einen derartigen Uebergang anzeigt. Inwieweit Abweichungen ftatt- 
finden können, bejtimmt die Auffichtspehörde. 

4. Zwiſchen zufammenlaufenden Scienenfträngen muß ein Merk: 
zeichen angebracht fein, welches die Stelle angiebt, über die hinaus auf 
dem einen Geleife Fahrzeuge mit feinem ihrer Theile verfchoben werden 
dürfen, ohne daß der Durdygang von Fahrzeugen auf dem anderen 
Geleiſe gehindert wird. 

59. 

Zuſtand der Betriebsmittel. 

Die Betriebsmittel müfjen fortwährerd in einem folchen Zuftande 
gehalten werden, daß die Fahrten mit der größten für die leßteren zu— 
Läjfigen Gefchwindigfeit ($ 27) ohne Gefahr ftattfinden fünnen. 
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8 11. 

Abnahmeprüfung und wiederfehrende Unterfuhung der Lokomotiven und 

Tender. 

1. Neue oder mit neuen Kejfeln verjehene Lokomotiven dürfen erjt 
in Betrieb gejegt werden, nachdem fie einer technifch-polizeilichen Auf- 
nahmeprüfung unterworfen und als ficher befunden find. Der hierbei 
als zuläffig erkannte höchſte Dampfüberdrud, ſowie der Name des Fabri— 
fanten der Xofomotive und des Keſſels, die laufende Fabriknummer und 
das Jahr der Anfertigung müſſen in leicht erkennbarer und dauerhafter 
Weiſe an der Lokomotive bezeichnet ſein. 

2. Nach jeder umfangreicheren Ausbeſſerung des Kefjels, im Uebrigen 
in Zeitabſchnitten von höchſtens drei Jahren, ſind die Lokomotiven nebſt 
den zugehörigen Tendern in allen Theilen einer gründlichen Unterſuchung 
zu unterwerfen, mit welcher eine Keſſeldruckprobe zu verbinden iſt. Dieſe 
Zeitabſchnitte ſind vom Tage der Inbetriebſetzung zum Zweck der nächſten 
Unterſuchung zu bemeſſen. 

3. Bei den Druckproben iſt der Keſſel vom Mantel zu entblößen, 
mit Waſſer zu füllen und mittelſt einer Druckpumpe zu prüfen. Der 
Probedruck ſoll den höchſten zuläſſigen Dampfüberdruck um fünf Atmo— 
ſphären überſteigen. Bei Lokomotiven, für welche ein geringerer Probedruck 
bis zum Inkrafttreten dieſer Beſtimmungen als zuläſſig erachtet worden 
iſt, kann es mit Genehmigung der Aufſichtsbehörde hierbei verbleiben. 

4. Kefjel, welche bei diefer Probe ihre Form bleibend ändern, 
dürfen in diefem Zuftande nicht wieder in Dienjt genommen werden. 

5. Bei jeder Kefjelprobe ift gleichzeitig die Richtigkeit der Dianometer 
und Bentilbelaftungen der Zofomotiven zu prüfen. 

6. Der angemwendete Brobedrud ift mittels eines Prüfungsmano- 
meter8 zu meſſen, welches in angemefjenen Beitabjchnitten auf feine 
Richtigkeit unterfucht werden muß. 

7. Längftens acht Jahre nad) Inbetriebſetzung eines Lokomotiv— 
keſſels muß eine innere Unterfuchung defjelben vorgenonımen werden, 
bei welcher die Giederohre zu entfernen find. Nach ſpäteſtens je jechs 
Jahren ift diefe Unterfuchung zu wiederholen. 

8. Ueber die Ergebniffe der Keffeldrudproben und der jonijtigen 
mit den Lokomotiven und Tendern vorgenommenen Unterſuchungen ift 
Buch zu führen. 

8 12. 

Läutevorrichtungen der Lokomotiven. 

Sofern auf einer Bahnjtrede unbewachte Wegeübergänge vorfommen, 
find die Lokomotiven, welche die Bahnjtrede befahren, mit einer Vor— 
richtung zum Läuten auszurüjten. 
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$ 13. 

Bahnräumer, Ajchkaften, Funfenfänger. 
1. An der Stirnfeite der Lokomotiven und an der Rückſeite der 

Zender und Zenderlofomotiven müffen Bahnräumer angebracht fein. 

2. Jede Lokomotive muß mit einem verfchließbaren Afchkaften und 
mit Vorrichtungen verfehen jein, welche den Auswurf glühender Kohlen 
aus dem Afchkaften und dem Schornitein zu verhüten beftimmt find. 

8 14. 

Bremen der Lokomotiven und Tender. 

Zenderlofomotiven und Zender müffen ohne Rüdjicht auf etwa 
vorhandene anderweitige Bremsvorrichtungen mit einer Handbremſe verjehen 
jein, die jederzeit leicht und fchnell in Thätigkeit gejegt werden fann. 

8 15. 
Federn, Zug: und Stoßvorrichtungen. 

Sämmtlihe Wagen, mit Ausnahme der nur in Arbeitszügen 
laufenden, müſſen mit Tragfedern, jowie an beiden Stirnfeiten mit 
federnden Zug: und Stoßvorrichtungen verjehen fein. 

8 16. 

Spurfränge. 
Sämmtliche Räder müffen Spurfränze haben. 

8 17; 

Stärfe der Nadreifen. 

1. Auf Vollfjpurbahnen muß bei Lokomotiven und Tendern bie 
Stärke der Nadreifen mindeftens 20 Millimeter betragen; bei Wagen 
fünnen die Nadreifen bi8 auf 16 Millimeter abgenugt werden. Die 
Stärfe der Reifen ift in der jenfrechten Ebene des Lauffreifes zu mefjen, 
welche 750 Millimeter von der Diitte der Achje entfernt anzunehmen 
ift. Bei Rädern, deren Reifen durch eine Befeftigungsnuth unter der 
der Abnugung unterworfenen Fläche geichwächt find, müffen noch an der 
ſchwächſten Stelle die bezeichneten Maße innegehalten werden. 

2. Auf Schmaljpurbahnen muß die Stärfe der Radreifen der 
Lofomotiven und Tender mindejtens 12 Millimeter, die der Wagen 
mindeftens 10 Millimeter betragen. 

8 24. 
Zahl der Bremjen eines Zuges. 

1. In jedem Zuge müffen außer den Bremjen am Tender und an 
der Zofomotive jo viele Bremen bedient fein, daß durch die legteren 
mindejtens der aus nachſtehendem Verzeichniffe zu berechnende Theil der 
im Zuge befindlichen Wagenachſen gebremjt werden fann: 

10 
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2. Bei der hiernach auszuführenden Berechnung der Zahl der zu 
bremſenden Wagenachſen iſt Folgendes zu beobachten: 

a. Für Fahrgeſchwindigkeiten und Neigungen, welche zwiſchen den 
in den Berzeichniffe aufgeführten liegen, gilt jedesmal die größte der 
dabei in Frage fommenden Bremszahlen. 

b. Die Zahl der zu bremfenden Wagenadjfen iſt für die ftärfite, 
auf der fraglichen Strede vorfommende Bahnneigung (Steigung oder 
Gefälle), welche ſich ununterbrochen auf eine Länge von 1000 Meter 
oder darüber erfiredt, zu bejtimmen. Erreicht die ftärfite vorfommende 
Neigung an keiner Stelle die Länge von 1000 Meter, fo ijt die gerade 
Berbindungslinie zwiſchen denjenigen zwei Punkten des Längenjchnittg, 
welche bei 1000 Meter Entfernung den größten Höhenunterjchied zeigen, 
als jtärfftgeneigte Strede anzufehen. 

c. Als maßgebende Fahrgejchwindigfeit ift diejenige anzunehmen, 
welche der Zug auf der betreffenden Strede höchſtens erreichen darf. 

d. Sowohl bei Zählung der vorhandenen Wagenadjjen als aud) 
bei FFeititellung der erforderlichen Bremsachjen ift eine unbeladene Güter- 
wagenachje als Halbe Achje zu rechnen. Die Achſen von Perjonen, 
Poit: und Gepädwagen find ftets voll in Anjag zu bringen. 

e. Der bei der Berechnung der erforderlichen Anzahl der zu 
bremjenden Wagenachjen fich etwa ergebende überjchießende Bruchtheil ift 
jtetS als ein Ganzes zu rechnen. 

3. Für Bahnftreden. welche ftärfere Neigungen als 40°/oo (1:25) 
haben, find für das Bremſen der Züge von der Landes-Auffichtsbehörde 
bejondere Vorjchriften zu erlaffen. 

4, Für Züge und Wagen, welche auf längeren Streden ausſchließlich 
durch die Schwerkraft oder mit Hülfe ftehender Mafchinen fich bewegen, 
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werden die erforderlichen Sicherheitsvorjchriften von der Landes-Aufſichts— 
behörde erlajien. Das Gleiche gilt aud für Bahnen von außergewöhn— 
licher Vauart. 

5. Den Stationsvorftehern, ſowie den Zofomotiv- und Zugführern 
ift befannt zu geben, der wievielte Theil der Wagenachfen auf jeder 
Strede bei den vorgejchriebenen Fahrgefchwindigfeiten muß gebremft 
werden fönnen. 

$ 25. 

Bildung der Züge. 
Bei Bildung der Züge ift darauf zu achten, daß die Wagen 

gehörig zufammengefoppelt find, die Belaftung in den einzelnen Wagen 
thunlichſt gleichmäßig vertheilt ift, die nöthigen Signalvorrichtungen 
angebradht und die nach $ 24 erforderlichen Bremſen bedient und thunlichit 
gleichmäßig im Zuge vertheilt find. 

| 8 28, 

Zangjamfahren. 

1. Wenn ein Signal zum Langjamfahren gegeben ift oder ein 
Hinderniß auf der Bahn bemerkt wird, muß die Fahrgefchwindigfeit in 
einer den Umſtänden angemefjenen Weiſe ermäßigt werben. 

2. Auf Streden, in welchen eine Drehbrüde liegt, oder welche 
aus einem jonftigen Grunde jtet8 mit befonderer VBorficht befahren werden 
müffen, ift die größte zuläffige Gejchwindigfeit für die einzelnen Zug- 
gattungen beſonders fejtzujegen. 

$ 29. 

Abfahrt der ‚Züge. 

1. Kein Zug darf eine Station verlaffen, bevor die Abfahrt von 
dem zuftändigen Beamten geftattet ift. 

2. Bei einer Fahrgejchwindigfeit von mehr als 15 Kilometer in 
der Stunde darf ein Zug einem anderen in derjelben Richtung abgelafjenen 
Zuge nur in Stationsabftand folgen. 

8 33. 

Stilfftehende Lokomotiven und Wagen. 

1. Bei angeheizten Zofomotiven muß, fo lange fie till ftehen, der 
Regulator geichloffen, die Steuerung in Ruhe gejegt und die Bremſe 
angezogen fein. Die Lofomotive muß dabei ftetS unter Aufficht ftehen. 

2. Die ohne ausreichende Aufficht, wie die über Nacht auf den 
Gleiſen verbleibenden Wagen jind durch geeignete Vorrichtungen feit: 
zustellen. 

8 34. 

Mitfahren auf der Lokomotive. 

Ohne Erlaubniß der zuftändigen Beamten darf außer den durd) 
ihren Dienjt dazu berechtigten Berjonen Niemand auf der Lokomotive 
mitfahren. 

10* 
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g 38. 

Gebraud der Dampfpfeife. 
1. Der Gebraud) der Dampfpfeife, fowie das Deffnen der Zylinder- 

hähne ift auf die nothwendigften Fälle zu bejchränfen. 
2, In der Nähe einer dem öffentlichen Verkehr dienenden Straße 

joll unter möglichjter Vermeidung des Gebrauchs der Dampfpfeife vor- 
zugsweije die Läutevorrichtung zur Anwendung fommen ($ 12). 

8 37. 

Stredenjignale. 
1. Auf der Bahn müfjen die Signale gegeben werden fönnen: 

der Zug ſoll langſam fahren und 
der Zug foll Halten. 

2. Bewegliche Brüden, mit Ausjchluß derjenigen, welche uur aus— 
nahmsweiſe bei vorübergehender Wußerbetriebjegung der betreffenden 
Gleiſe geöffnet werden, find nach beiden Richtungen dur Signale 
abzufchließen, welche mit der Verriegelungsvorrichtung der Brüde der- 
geitalt in gegenfeitiger Abhängigkeit ftehen, daß das Yahrjignal nur bei 
genauer und völlig ficherer Feltitellung der Brüde erjcheinen fann. 

S 38. 

Weichenfignale. 

Die jedesmalige Stellung der Einfahrtsweichen muß dem Lofomotiv: 
führer durch Signale erfenntlidy fein, wenn nicht die Weichen durch 
einen ficheren Verſchluß unverrüdbar feitgeitellt jind. 

$ 39. 

Zugfignale. 

Feder gejchloffen fahrende Zug muß mit Signalen verjehen fein, 
welche bei Tage den Schluß, bei Dunkelheit aber die Spige und den 
Schluß deflelben erfennen laſſen; Gleiches gilt für einzeln fahrende 
Lokomotiven. 8 40 

Signale des LXofomotivperjonals. 

Tas LKofomotivperfonal muß die Signale geben fünnen: 
Achtung, 
Bremfen anziehen und 
Bremjen loslaſſen. 

$ 12. 

Soweit Signale in Anwendung kommen, müſſen diejelben gemäß 
den Vorſchriften in der Signalordnung für die Eijenbahneu Deutſchlands 
vom 5. Juli 1892 eingerichtet und gehandhabt werden. 

8 13. 

Bei der Annäherung eines Zuges oder einer einzeln fahrenden 
Lokomotive an einen in gleicher Ebene mit der Bahn liegenden Wege— 
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übergang, deſſen Bewachung nidyt vorgejchrieben tft, hat der Lokomotiv— 
führer das Läutewerf der Yofomotive in Thätigfeit zu jegen und darin 
bi3 nach Ueberfahren des MWegeüberganges zu erhalten. 

Außerdem ift die Läutevorrichtung in Thätigkeit zu fegen, wenn 
Menſchen oder Fuhrwerke auf der Bahn oder in gefahrdrohender Nähe 
derjeiben bemerkt werden. 

Wird ein Zug gejchoben, jo muß der vorderfie Wagen mit einem 
Angeftellten oder Arbeiter bejegt fein, weldydem die Verpflichtung zum 
Läuten in den vorbezeichneten Fällen obliegt und der zur Nachtzeit eine 
roth leuchtende Laterne zu führen hat. 

$ 14, 

Das Betreten der Bahn, ſoweit fie nicht zugleich als Weg dient, 
fowie das Betreten der zur Bahn gehörigen Böſchungen, Dämmen, 
Gräben, Brüden und fonftigen Anlagen ift ohne Erlaubnißfarte nur den 
Auffichtsbehörden und deren Bertretern und Beauftragten, den in der 
Ausübung ihres Dienites befindlichen Beamten der Hauptbahn, der 
Staatsanwaltjchaften und der Bergbehörden, den Forftichug- und Polizei: 
beamten, den zur Wahrnehmung des Zoll-, Steuer: oder Telegraphen- 
dienftes innerhalb des Bahngebietes berufenen Beamten, jowie den zu 
Belichtigungen dienftlicy entjendeten deutjchen Offizieren, ferner innerhalb 
de8 Bereich von Feſtungen bis zur äußerſten Grenze der Tragweite 
der Gejchüge den Offizieren und in Uniform befindlichen Beamten der 
deutichen Feitungsbehörden gejtattet. Die bezeichneten Perſonen haben, 
jofern fie nicht durch ihre Uniform fenntlich jind, ſich durch eine Be— 
Iheinigung ihrer vorgejegten Dienjtbehörde auf Erfordern auszuweiien. 

Das Publikum darf die Bahn, foweit fie nicht zugleich als Weg 
dient, nur an den zu Uebergängen beftimmten Stellen betreten und zwar 
nur jo lange, als diefelben nicht abgejperrt find oder fich fein Zug nähert. 

Fu allen Fällen ift jeder unnöthige Verzug zu vermeiden. 
Für das Betreten der Bahn und der dazu gehörigen Anlagen, 

joweit diejelben nicht zugleich als Weg dienen, durch Vieh, bleibt derjenige 
verantwortlich, welchem die Aufficht üder daffelbe obliegt. 

$ 15. 

Sobald jid) ein Zug nähert, müffen Fuhrwerfe, Reiter, Fußgänger, 
Treiber von Vieh und Laftthieren in angemejfener Entfernung von der 
Bahn und zwar, fofern Warnungstafeln vorhanden find, an diejen 
halten, beziehungsweiſe die Bahn ſchnell räumen. 

$ 16. 

Es iſt unterjagt, die Schranfen oder fontigen Einfriedigungen 
eigenmächtig zu öffnen, zu überjchreiten, oder zu überjteigen oder etwas 
darauf zu legen oder zu hängen. 

— 817. 

Das Hinüberſchaffen von Pflügen, Eggen und anderen Geräthen, 
fowie von Baumſtämmen und anderen ſchweren Gegenſtänden über die 
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Bahn darf, fofern ſolche nicht getragen werden, nur auf Wagen oder 
untergelegten Schleifen erfolgen. 

8 18, 

Jede Beichädigung der Bahn und der dazu gehörigen Anlagen 
mit Einfluß der Telegraphen, jowie der Betriebsmittel nebjt Zubehör, 
ingleichen das Auflegen von Steinen, Holz und fonjtigen Saden auf 
das Planum, oder das Anbringen fonjtiger Fahrthindernijje ijt verboten, 
ebenfo die Erregung falſchen Allarms, die Nachahmung von Signalen, 
die Verftellung von Ausweichevorrichtungen und überhaupt die Vornahme 
aller den Betrieb ftörenden Handlungen. 

8 19, 

BZumiderhandlungen gegen die VBorjchriften diejer Polizeiverordnung 
werden, fofern nicht nach den allgemeinen Strafbeitimmungen eine härtere 
Strafe vermwirft ift, mit Gelditrafe bis zu 60 Mark beftraft, an deren 
Stelle im Unvermögensfalle eine entiprechende Haftitrafe tritt. 

8 20, 

Vorſtehende Bolizeiverordnung tritt mit dem Tage ihrer Ver— 
öffentlihung im Amtsblatte der Königlichen Negierung zu Arnsberg in 
Kraft. 

Arnsberg, den 28. Juli 1896, 
Der Regierungs-Präfident. 

A ITIb 4784. % V.: Walter. 

27. Polizei: Verordnung. 
Auf Grund des S 11 des Geſetzes vom 11. März 1850 wird 

unter Aufhebung der Polizei-:Verordnungen vom 10. Mai 1853 (Amts— 
blatt Seite 179) und vom 11. Mai 1857 (Amtsblatt Seite 309) in 
Betreff des fremdenpolizeilihen Meldemwejens für den 
ganzen Umfang unjeres Bezirks Folgendes verordnet. 

81. 

Wer zum Zwecke des Umzuges ſeinen bisherigen Wohn- oder 
Aufenthaltsort und damit zugleich den Polizei-Bezirk, zu welchem derſelbe 
gehört, verlaſſen will, iſt verpflichtet, vor ſeinem Abzuge bei dem Bürger— 
meiſter bezw. Amtmann unter Vorlegung ſeiner Staats- und Kommunal» 
Steuerzettel ſich perſönlich oder ſchriftlich abzumelden und anzugeben, 
wohin er zu verziehen beabſichtigt. Ueber die erfolgte Abmeldung wird 
eine Abmelde-Beſcheinigung (Abzugsatteſt) ertheilt. 

82. 

Wer an einem Orte innerhalb des Regierungs-Bezirks ſeinen 
Aufenthalt nehmen will, hat ſich innerhalb drei Tagen nach dem Anzuge 
in einer unter der Städte-Ordnung ſtehenden Stadt bei dem Bürger— 
meifter, in allen anderen Orten bei dem Amtmann unter VBorlegung der 
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ihm am jeinem früheren Wohnorte ertheilten Abmelde - Beicheinigung 
(Abzugsatteit) perjönlich oder jchriftli anzumelden und auf Erfordern 
über jeine Angehörigen, ſowie über jeine perjönlichen, namentlid über 
Steuer: und Militär-Verhältuiffe Auskunft zu geben. 

Erfolgt der Anzug in einem ländlichen Orte, in welchem nicht 
der Eiß des Amtes ift, jo fann die vorgejchriebene Meldung auch bei 
dem Gemeinde-Borjteher gejchehen, weldyer über die geſchehene Meldung 
unter Einfendung der eifgelieferten Attefte unverzüglich an den Amtmann 
berichtet. Ueber die erfolgte Anmeldung wird vom Würgermeiter bezw. 
vom Amtmanı oder Gemeindevorfteher eine Bejcheinigung (Anmelde- 
ſchein) ertheilt. 

8 3. 

Wer jeine Wohnung innerhalb dejjelben Polizei-Bezirkes wechjelt, 
iſt verpflichtet, darüber binnen 3 Tagen dem Bürgermeifter oder Amt- 
mann perjönlich oder jchriftlich Anzeige zu machen. Ueber die gejchehene 
Anzeige wird eine Bejcheinigung ertheilt. 

g 4, 

Zu den in den 88 1 bis 3 vorgejchriebenen Meldungen find auch 
diejenigen, welche die betreffenden Perſonen als Miether, Dienftboten 
oder in jonftiger Weife aufgenommen haben, innerhalb ſechs Tagen nad 
dem Ab-, An» oder Umzuge verpflichtet, und machen ſich diejelben durch 
Unterlaffung diejer Pflicht ſtrafbar, fofern fie nicht nachweiſen fünnen, 
daß fie ſich durch Einficht der bezüglichen polizeilichen Bejcheinigungen 
von der bereits erfolgten Meldung überzeugt haben. 

85. 

Den Polizeibehörden derjenigen Gemeinden, in welchen ſich ein 
Bedürfniß dazu herausſtellt, bleibt überlaſſen, die Verpflichtung zur Ans 
und Abmeldung ſolcher Perſonen, welche ſich nur vorübergehend am 
Orte aufhalten, im Wege der Orts-Polizeiverordnung feſtzuſtellen und 
zu regeln. 

Auch bleibt es den Ortspolizeibehörden überlaſſen, auf dem ange— 
gebenen Wege den Bedürfniſſen des betreffenden Ortes entſprechend die 
Frage zu regeln, ob und in welcher Weiſe die Gaſtwirthe zur Führung 
von Fremdenbüchern verpflichtet ſind. 

56. 

Zuwiderhandlungen gegen die Vorſchriften dieſer Verordnung werden 
mit Geldſtrafe bis zu 30 Mk., an deren Stelle im Unvermögensfalle 
entſprechende Freiheitsſtrafe tritt, beſtraft. 

Arnsberg, den 16. April 1874. 

Königliche Regierung, Abtheilung des Innern. 
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23. Polizei-Verordnung. 
Auf Grund des 8 143 des Gefeges über die allgemeine Landes- 

Verwaltung vom 30. Yuli 1883 (8. ©. ©. 195 ff.), Sowie des $ 5 
des Gejeges über die Polizei-Verwaltung vom 11. Mär; 1850 wird 
unter Bezugnahme auf den $ 5 der Regierungs=PBolizei-Berordnung vom 
16. Aprit 1874 (U. DB. S. 173) für den Stadtbezirt Dortmund 
folgende Polizei-Verordnung erlaſſen: 

sl, 
Jeder Einwohner it verpflichtet, Fremde, welche bei ihm über 

Naht Aufnahme finden, binnen 24 Stunden bei der Ortspolizeibehörde 
bezw, den polizeilicherjeitS eingerichteten Meldeämtern zu melden, 

AS Fremde im Sinne der Verordnung gelten alle Perſonen, 
welche in den betreffenden GStadtbezirfe bezw. in dem Amtsbezirke des 
Aufenthaltsortes nicht wohnhaft jind, 

82. 

Die Meldung kann ſchriftlich oder mündlich erfolgen und muß 
a. Familien- und Vornamen, b. Stand oder Gewerbe, c. Geburtsort, 
d. Wohnung, e. Ort, woher der Fremde gekommen ilt, f. Tag der 
Ankunft enthalten. 

83. 
Gaſt- und Herbergsmirthe, fowie ſolche Perjonen, welche Fremden 

gegen Entgelt Unterfommen gewähren, find verpflichtet, ein Fremdenbuch 
mit folgenden Rubriken zu führen: 1. Laufende Nr., 2. Tag der Antunft, 
3. der Femden a. Familien- und Vornamen, b. Stand oder Gewerbe, 
c) Geburtsort, d) Wohnort, e. Ort, woher fie fommen, f. Tag der 
Abreife, g) Bemerfungen. Die Wirthe find dafür verantwortlich, daß 
jeder übernachtende Fremde am Tage der Ankunft in das Fremdenbuch 
unter fortlaufender Nummer eingetragen und ſämmtliche Spalten 
ordnungsmäßig ausgefüllt werden. 

$ 4. 

Die Fremden find verpflichtet, den Wirthen behufs Ausfüllung des 
Fremdenbuchs wahrheitsgetreue Angaben zu machen. 

85. 

Fremdenbücher müjjen mit Seitenzahlen verjehen und vor dem 
Gebrauche von der Polizeibehörde abgeitempelt werden. Das Heraus: 
nehmen von Blättern, jowie Nadirungen in den Fremdenbüchern find 
unterjagt. Die Fremdenbücher find den Beamten der Polizeibehörde auf 
Berlangen zur Einficht vorzulegen und müſſen nad) der Schließung noch 
zwei ‚Jahre lang aufbewahrt werden. Die Rolizeibehörde kann aud 
Jämmtlichen oder einzelnen Gaftwirthen die Einlieferung von Auszügen 
der Fremdenbücher täglich oder in beflimmten wiederkehrenden Zeiträumen 
zur Pflicht machen, 
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$ 6. 

Für Fremde, welche ſich länger als drei Monate aufhalten, tritt 
mit dem Ablaufe diefer Zeit die Verpflichtung zur Meldung nach der Re— 
gierungspolizei-Verordnung vom 16. April 1874 — A.Bl. ©. 144 — ein. 

st 

Zuwiderhandlungen gegen die vorjtehenden Beitimmungen werden 
mit einer Gelditrafe von 1 bis 30 Marf oder verhältnigmäßiger Haft 
beitraft. 

Die Verordnung tritt am 1. Juni cr. in Kraft. 

Dortmund, den 6. Mai 1890. 

Die Bolizei-Bermwaltung. 

Arnede, Bürgermeifter. 

29, Regierungs-Polizei-Verordnung. 

Auf Grund der S$ 6, 12 und 15 des Geſetzes über die Polizei- 
Verwaltung vom 11. März 1850 bezw. der 88 137 und 139 des 
Geſetzes über die allgemeine Landes:Berwaltung vom 30, Juli 1883 
verordne ich nach erfolgter Zuftimmung des Bezirks-Ausjchuffes für den 
ganzen Umfang de3 Regierungsbezirk Arnsberg, was folgt: 

81. 

Bom 1. Januar 1892 an darf Niemand in das von ihm ganz 
oder theilweije bewohnte Haus gegen Entgelt Berjonen unter Gewährung 
von Wohnung und Koft (Koitgänger) oder unter Gewährung von 
Wohnung und Bett (Quartiergänger) aufnehmen oder bei fid) behalten, 
wenn er nicht für diefe Perfonen genügende Schlafräume hat, welche den 
nachfolgenden Beitimmungen entjprechen: 

a. Die Schlafräume dürfen mit den eigenen Wohn: und Schlafräumen 
des Koft- oder Quartiergeber8 und feiner Haushaltungsangehörigen 
weder in offener Verbindung jtehen, noch durch eine aufichließbare 
Thür verbunden ſein. 

b. Jeder Schlafraum für Koft- und Quartiergänger muß gedielt, mit 
einer Thür verfchließbar und mindejtens mit einem Fenſter in 
der Außenwand des Haujes verjchen fein; auch darf derjelbe mit 
einem Abtritte weder in offener, noch in verjchließbarer Verbindung 
ſtehen. 

Statt der Dielung kann auch eine andere, von der Orts: 
polizeibehörde als zwedmäßig anerfannte Vorrichtung (3. B. Eſtrich, 
Plattenbelag) gewählt werden, durch weldye der Fußboden des 
Schlafraumes vom Erdboden getrennt wird. 
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c. Der Schlafraum muß für jede der denjelben gleichzeitig benugenden 
Perjonen mindeftens zehn Kubifmeter Luftraum enthalten. 

d. Für je zwei Koft- oder Quartiergänger muß mindeftens ein Bett 
und ein Waſchgeſchirr vorhanden fein. 

e. An der Thür des Sclafraumes muß auf der Innenſeite eine 
Zafel hängen, auf welcher die zuläfiige Zahl der den Schlafraum 
gleichzeitig benußenden Koſt- oder Quartiergänger angegeben iſt. 

Die Richtigkeit der Angabe wird auf der Tafel jelbft nad) 
der Meldung ($ 3) von der Polizeibehörde bejcheinigt. 

82. 

Niemand darf ohne Erlaubniß der Ortspolizeibehörde gleichzeitig 
Koft: oder Quartiergänger verjchiedenen Geſchlechts aufnehmen oder bei 
jich behalten, außer wenn diejelben zu einer Familie gehören. 

Koſt- oder Quartiergänger dürfen nur in den für fie beftimmten 
Räumen Schlafjtätten haben und benußen. 

83. 

Jeder, welcher Koft: oder Quartiergänger bei jid) aufnimmt ($ 1), 
muß dies unter Angabe der Zahl der aufzunehmenden Perjonen und 
der für diejelben bejtimmten Räumlichkeiten der Ortspolizeibehörde binnen 
jech8 Tagen anzeigen. 

Eine Vermehrung oder Verminderung der Zahl der Koft- oder 
Quartiergänger, fowie jede Veränderung der Räumlichkeiten find in 
gleicher Weiſe und in gleicher Friſt zur Anzeige zu bringen. 

8 4. 

Die Ortspolizeibehörde ift befugt, das Halten von Koſt- oder 
Duartiergängern ganz zu unterfagen oder zu bejchränfen: 

a. Wenn Thatjachen vorliegen, welche die fittliche Unzuverläffigkeit 
des Koſt- oder Quartiergebers darthuen. 

b. Wein die dem Koſt- oder Quartiergeber verbleibenden Wohn- und 
Schlafräume nicht für jede zu jeiner Haushaltung gehörige Perſon 
mindeftens 10 Kubikmeter Luftraum enthalten. 

Niemand darf entgegen einer joldyen Anordnung der Orts— 
polizeibehörde Kojt- oder Quartiergänger aufnehmen oder behalten. 

85. 

Jede BZumiderhandlung gegen die vorjtehenden Beltimmungen 
(88 1—4) wird mit einer Geldftrafe von drei bis dreißig Marf, on 
deren Stelle im Unvermögensfalle eine entjprechende Haftitrafe tritt, 
beitraft. 
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8 6. 

Die Verordnung erjtredt fich nicht auf Gaftwirthichaften, inſofern 
diefe feine Wohnung, jondern nur vorübergehendes Unterfommen gewähren. 

87. 

Mit dem Tage des Inkrafttretens der vorſtehenden Polizei— 
Verordnung wird die von der vormaligen Abtheilung des Innern der 
Königlichen Regierung zu Arnsberg erlaffene Regierungs-Bolizeiverordnung 
vom 6. Juni 1884 aufgehoben. 

Arnsberg, den 11. November 1891. 

| Der Regierungs-Präjident. 

Winzer. 



II. 

Bauweſen. 

1. Ortsſtatut betreffend die Anlegung, Veränderung und 
Bebauung von Straßen und Plätzen in der Stadtgemeinde 

Dortmund. 
Auf Grund der 88 12 und 15 des Geſetzes vom 2. Juli 1875 

(G.“S. ©. 561) wird hierdurch für den hieſigen Stadtbezirk folgendes 
Drtsftatut erlaſſen: 

I. Anlegung neuer Straßen durd die Stadtgemeinde. 

A. Anhalt der Verpflichtung der angrenzenden Eigenthümer. 

Ss 1. 

Leder Eigenthümer eines Grundjtüds, welches in einer von der 
Stadt nad) dem Erlaß der Statuten vom 27. Februar und 29. März 1876 
neu angelegten verlängerten oder Schon vorhandenen aber unbebaut 
gewejenen Straße bezw. einem Straßentheile liegt, it, jobald er oder mit 
feiner Genehmigung ein Dritter an diefer Straße ein Gebäude errichtet, 
verpflichtet, nad) Beitimmung des Magijtrats® die Freilegung, erjte 
Einrichtung, Entwäfferung und Beleudhtungsvorridtung der Straße in 
der dem Bedürfniß entjprechenden Weife zu beichaffen bezw. der Stadt: 
gemeinde Erjat der zu allen diefen Maßnahmen erforderlichen Koſten 
zu leilten. 

Zu einer Straße im Sinne diejes Ortsſtatuts gehören der Straßen: 
damm und die Bürgeriteige. 

Zu den in $ 1 genannten Koften gehören und zwar in vollem 
gejetlichen Umfange: 

I. die Koften des Grunderwerb8 bezw. der fFreilegung der Straße, 
einschl. des WBürgerfteiges; jedoch bleibt der Werth fjolcher der 
Gemeinde gehörigen Flächen, welche bereits im Jahre 1876 zur 
Zeit des Erlaffes des erſten Ortsitatut3 als öffentliche Wege oder 
Pläte gedient haben, außer Anjat; 

2. die Koften: 
a. der erjten Einrichtung und Befeftigung der Straße und Bürger: 

jteige, einfchließlich der Koften der Herftellung des Anjchluffes 
an andereStraßen, jowie der Ueberfahrts- und Uebertrittsbrüden ; 

b. der Entwäfferung in der dem Bedürfniſſe entjprechenden Weije 
nad) Maßgabe der geltenden ortsjtatutarifchen und polizeilichen 
Beitimmungen. 

Der Magijtrat jegt (joweit erforderlidy im Einverjtändniß mit der 
Stadtverordneten-Berfammlung) bei jeder Straßenanlage feit, von weldyer 
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Beichaffenheit die dem Bedürfniß entiprechende erjte Einrichtung und 
Entwäfjerung der Straße jein muß und welder Betrag der Geſammt— 
fojten der Entwäfferungsanlage von den Eigenthümern der Grundftüde 
mit NRüdfiht auf den Zufammenhang mit dem Geſammtſyſtem der 
Entwäfferung des Stadtgebietes als Beitrag zur Entwäfferung der 
Straße zu erheben ift. 

8 3. 

Die Koften der gejammten Straßenanlage innerhalb des in S 2 
bezeichneten Umfanges fallen den angrenzenden Eingenthümern, jobald 
jie Gebäude an der Straße errichten, zur Laſt und zwar einem Jeden 
nach Verhältniß der Länge feiner die Straße berührenden Grenze und 
je für die Hälfte der Etraßenbreite — fofern jedoch die Straße breiter 
als 26 Meter ift, nicht für mehr als 13 Meter der Straßenbreite. 
Werden zu verjchiedenen Zeiten einzelne Arten, 3. B. Freilegung, erjte 
Einrichtung, Entwäfferung, der zur gejammten Straßenanlage gehörenden 
Aufwendungen und Arbeiten zur Ausführung gebracht, jo können die 
Koften diejer einzelnen Arten getrennt eingezogen werben, jedoch vorbe- 
haltlid; der Abzüge, weldye den einzelnen Grundeigenthümern gemäß 
8 5 Abſ. 2 gutzurechnen find. 

B. Feſtſtellung und Bertheilung der Perpflichtung der angrenzenden 
Eigenthümer. 

S 4. 

Der Betrag der nad) den 88 1—3 den angrenzenden Eigenthümern 
zur Laſt fallenden Beiträge zu den Gefammtfoften einer Straße bezw. 
eines Straßentheiles wird durd den Magiſtrat feſtgeſetzt. 

Die Berechnung wird zur Einficht der angrenzenden Eigenthümer 
offen gelegt, der Zuftellung einer befonderen Rechnung an die einzelnen 
Zahlungspflichtigen bedarf es nicht. 

85. 

Die nad) den 88 1—3 von den angrenzenden Eigenthümern zu 
übernehmenden Koften werden zufammengerechnet und auf die Eigenthümer 
der auf beiden Seiten der Straße angrenzenden Grundftüde nad) 
Berhältniß ihrer die Straße berührenden Grenze vertheilt. 

Deffentlihe Wafferläufe, Pläge und Promenaden werden als 
beitragspflichtige Grundftüde, jedoch lediglich zum Zwed der Berechnung 
in Betradyt gezogen, nicht aber Straßen, welde in die vegulirten 

- Straßentheile jchneiden oder in diefelben einmünden. Iſt das Straßen: 
land zum Theil unentgeltlich, oder zu einem geringeren Preiſe von 
Eigentümern angrenzender Grundjtüde abgetreten worden, jo werden 
behufs Feitjegung des auf die einzelnen angrenzenden Grundjtüce 
entfallenden Antheils an den Erwerbskoſten die unentgeltlich oder zu 
einem billigeren Preiſe abgetretenen Bodenflächen unter Berüdjichtigung 
des Preiſes der zu höherem Werthe erworbenen Bodenflächen bei der 
Ermittelung der Geſammtkoſten in Rechnung gejtellt, demnächit aber 
denjenigen abtretenden Eigenthümern bezw. ihren Bejitgnachfolgern auf 
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ihren Beitrag zu den Gefammtloften in Abzug gebracht, von deren 
Grundſtück das Straßenland unentgeltlicd) oder zu einem geringeren 
Preiſe abgetreten ift. 

Die Feitfegung des Werthes der zu einem geringeren Preije, oder 
unentgeltlich abgetretenen Flächen erfolgt uach Anhörung der jtädtijchen 
Baufommilfion durch den Magiftrat. 

Je nad der Wichtigkeit der neuen Straße für das öffentliche oder 
jtädtifche Intereſſe iſt die Stadtgemeinde beredtigt, einen Theil der 
Anlagefojten vorweg auf die Stadtfaffe zu übernehmen. Derjelbe wird 
durch Gemeindebeſchluß feftgejett, von den Geſammtkoſten vorweg in 
Abzug gebracht und ift nur der Reſt von den angrenzenden Eigenthümern 
zu erjtatten. 

C. Fälligkeit der Verpflichtung. 
$ 6. 

Die Verpflichtungen der angrenzenden Eigentümer werden fällig, 
jobald auf einem Grundftüd ein Gebäude an der neuen Straße bezw. 
dem Straßentheile errichtet wird. Bei größeren Grundftüds-Kompleren 
wird als zu bebauendes Grundftüd im. einzelnen Falle nur der Theil 
des ganzen Grundjtüds angefehen, der feiner Beitimmung nad) als 
Garten, Hofraum zc. zu dem zu errichtenden Gebäude gehört. Wird 
ein bisher jelbitjtändiges Grundftüd mit dem Grundjtüde eines beitrags- 
pflichtigen Eigenthümers zu einem wirthfchaftlichen Ganzen vereinigt, jo 
wird damit auch bezüglich des erjten die Verpflichtung fällig und zwar 
auch dann, wenn das hinzugezogene Grundſtück nicht bebaut ift, oder 
nicht bebaut werden joll. 

Wenn nad) dem Beginn des Baues ein Eigenthumswechſel Itatt- 
findet, jo ift jeder neue Eigenthümer für die noch rüdjtändigen Beiträge 
mitverhaftet. 

II. Anlage neuer Straßen durh Unternehmer. 

8.3: 
Unternehmer, welche eine neue Straße anzulegen beabjichtigen, 

müfjen vor Beginn der Arbeiten die Feſtſetzung der Straßen- bezw. 
Baufluchtlinien in Gemäßheit des Gejeges vom 2. Juli 1875 erwirken. 
Zu diefem Behuf haben fie einen nad) Maßgabe der minifteriellen Vor— 
ichriften für die Aufftellung von Fluchtlinien- und Bebauungsplänen 
vom 28. Mai 1876 aufgeftellten und durch die Unterfchrift eines ver- 
eideten Geometers beglaubigten Situations- und Nivellements-Plan der 
neuen Straße, aus welchen insbejondere auch der Anjchluß derfelben und - 
ihrer Entwäjjerung an andere Straßen und öffentliche Anlagen erfichtlic) 
ift und zwar in je zwei Exemplaren einzureichen. Auch müſſen die 
Befiger der angrenzenden Grundftüce erjichtlich gemacht jein. 

88. 

Die Genehmigung zur Anlegung neuer Straßen durch Unternehmer 
erfolgt nur, wenn die Anlegung dem öffentlichen Intereſſe nicht wider- 
ſpricht. Die näheren ficher zu ftelenden Verpflichtungen ſolcher Unter- 
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nehmer werden durch fchriftlichen Vertrag feitgefett. In allen Füllen 
hat der Unternehmer die zur Straßenanlage erforderliche Bodenfläche der 
Stadt umentgeltlih aufzulaffen und die in den SS 1 und 2 feftgeitellten 
Verpflichtungen zu erfüllen. 

II. Aubau an noch nicht fertig hergestellten Straßen 
oder Straßentheilen. 

89. 

An Straßen oder Straßentheilen, welche noch nicht in Gemäßheit 
der baupolizeichen Beitimmungen für den öffentlichen Verkehr und den 
Anbau fertig geitellt find, dürfen Wohngebäude, die nad) diejen Straßen 
einen Ausgang haben, nicht errichtet werden. 

8 10. 
In Einzelfällen kann jedoch ausnahmsweije die Errichtung von 

Wohngebäuden, die nach diefen Straßen einen Ausgang haben, nad 
Maßgabe allgemeiner mit der Stadtverordneten-VBerjammlung zu verein- 
barender Grundjäge vom Magijtrat vorbehaltlich des Erforderniffes der 
polizeilihen Bauerlaubniß gejtattet werden. Ueber die Bedingungen, 
unter denen die Ausnahme BI wird, ijt mit dem Betheiligten ein 
Vertrag zu ſchließen. 

IV. Allgemeine Beftimmungen. 

$ 11. 

Als Anlage einer neuen Straße im Sinne diejes Statuts gilt 
auch die Umwandlung eines nod) nicht für den öffentlichen Verkehr und 
den Anbau vorjchriftsmäßig fertig geitellten Weges in eine ftädtifche 
Straße. 

8 12, 

Die nad) den 88 1 bis 6 diejes Statuts dem Eigenthümer, bezw. 
Unternehmer obliegenden Verpflichtungen haben den Charakter der öffent: 
fichen Gemeindelaften. Diejelben haften auf dem Grundſtück und können 
im Wege des Berwaltungszwangsverfahrens erzwungen bezw. beige: 
trieben werden. 

$ 13, 

Diefes Statut tritt nach erfolgter Genehmigung mit dem Tage 
der Veröffentlichung in Kraft. 

Mit demjelben Zage erlijcht die Gültigfeit des bisherigen Orts- 
31, 7. 1879 

8. 8. 1891' 

Dortmund, den 15. Dezember 1896. 

Der Magiftrat. 

gez. Schmieding. Marr. Ottermann. 

ſtatuts vom 
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Genehmigt mit der Maßgabe, daß im $ 2 Iegter Abjag hinter der 
Klammer (—) der Bermerf „aucd vorbehaltlich der Rechte der Wege- 
polizeibehörde” eingejchaltet wird. 

Arnsberg, den 5. Januar 1897. 

Namens des Bezirks-Ausſchuſſes Abtheilung I 

Der Vorjigende i. V.: 
B. A. 9876. gez. Dr. Mitte, 

Vorfiehendes Ortsſtatut wird hiermit zur öffentlichen Kenntniß 
gebracht. 

Dortmund, den 20. Januar 1897. 

Der Magiftrat. 
gez.; Arnede. Ottermann, 

2. Polizei-Berorduung. 

Auf Grund der 88 5 und 6 des Gejekes vom 11. März 1850 
über die Polizei-Verwaltung. ſowie der 88 143 und 144 des Landes- 
verwaltungsgefeges vom 30. Yuli 1883 und im Hinweis auf die 88 330 
und 367, Nr. 13—15, $ 368, Nr. 3 und 4 und 3 369, Nr. 3 des 
Neichsftrafgefegbuches vom 15. Juni 1871 wird unter Zuftimmung des 
Magiftrats und des Königlichen Negierungs-Präfidenten in Arnsberg 
folgende Polizei-VBerordnung für den Bezirk der Stadt Dortmund erlafjen. 

I. Theil. 

Handhabung der Bau-Bolizei. 
1. Bau:Erlaubniß. 

81. 

1. Für folgende baulichen Ausführungen iſt eine baupolizeiliche 
Erlaubniß erforderlich: 

a. für alle neuen baulichen Anlagen; | 
b. für Erneuerungs-, Um- und Ergänzungsbauten, für Erneuerung 

und Beränderung von Umfafjungswänden oder inneren Wänden, 
von Eifenfonfiruftionen, von vor der Bauflucht vorjpringenden 
Bautheilen, von Stodwerfstreppen, von Licht, Lüftungs- und 
Aufzugihäcten, von Aborten, Fenerjtätten oder Schorniteinen ; 

c. für Beränderung der Straßenflähen, Einjegen von Bäumen, 
Pfählen oder Prellſteinen in diejelben, Verlegung der Entwäfferungen 
nad) veränderter Vorfluth, für Errichtung oder Veränderung von 
an oder vor der Baulinie befindlichen Einfriedigungen aller Art; 

d. für Veränderung oder Wiederheritellung und Ergänzung aller 
Gebäudetheile, deren Beichaffenheit den im II. Theil diefer Bau- 
Ordnung enthaltenen Beftimmungen nicht entjpricht ; 

e. für Veränderung der Bauten zu ſolchen Benugungszweden, welche 
bejonderen baupolizeilichen Beitimmungen unterliegen (Wohnungen, 



feuergefährliche Gejchäftsbetriebe, Aufbewahrung leicht brennbarer 
Gegenftände, und dergl. — 88 33, 38, 49 bis 52, 65 bis 69). 
2. Eine baupolizeiliche Erlaubniß ijt nicht erforderlich: 

a. für Wiederherftellung oder Neudedung feuerficherer Dächer mit 
Ausihluß der Zimmerkonftruftionen ; 

b. für die Anlage von Thür- und Fenfteröffnungen, ſoweit diejelben 
nit in Umfaffungswänden, balfentragenden Innenwänden oder 
Brandmauern angebracht werben ; 

c. für alle auf den inneren Ausbau ſich beziehenden Arbeiten mit 
Ausnahme neuer Feuerungen und Erneuerung folder Gegenftände, 
welche den Beitimmungen diejer Bau-Ordnung nicht entjprechen ; 

d. für die Herftellung und Veränderung von Einfriedigungen, welche 
fi) nicht an oder vor der Bauflucht befinden ; 

e. für die Umpflafterungen und nftandhaltungsarbeiten an den 
Straßen und Bürgeriteigen, foweit fie nicht mit Aenderungen der 
Höhenlage oder der Entwäfferung verbunden find. 

2. Anzeigepflidt. 

82. 

1. Wer als Bauherr oder Unternehmer einen Bau oder eine bauliche 
Veränderung vornehmen will, wozu nad) $ 1 eine baupolizeiliche Er- 
laubniß erforderlih it, muß dies behufs Erlangung diejer Erlaubniß 
der Baupolizei-Verwaltung vor den Beginn des Baues anzeigen und 
darf vor der Ertheilung der Erlaubniß mit demjelben nicht beginnen. 

2. Die Anzeige über den Beginn ijt aud) dann unter Einreichung. 
der nöthigen Bauvorlagen ($ 3) erforderlich, wenn die betreffende Aus- 
führung auf Beranlaffung einer polizeilichen Aufforderung erfolgt. 

3. Bauvorlagen. 

$ 3. 

1. Bei Nachſuchung der baupolizeilichen Erlaubniß ift jedesmal, und 
zwar für jedes jelbiiftändige Gebäude getrennt, 

a. ein Bauplan vorzulegen, welcher unter Darftellung der Grundriſſe 
jämmtlicher Geſchoſſe, ſowie der erforderlihen Querſchnitte umd 
einer Anficht der Straßenfront die Konftruftionen und die Ab— 
meffungen des geplanten Baues im Ganzen jowohl, wie in jeinen 
Theilen, die Art und Stärfe der zu verwendenden Materialien 
deutlich erfennen läßt und außerdem bejtimmt über die beabfichtigte 
Benugungsart fämmtlicher Räume Auskunft gibt. 

b. Auch iſt jedesinal, injofern Beziehungen zur Straßenhöhe obwalten, 
die Höhenlage des geplanten Baues zur Straßendammfrone erfichtlid) 
zu machen. | 

c. Soweit es zur baupolizeilichen Prüfung erforderlich, ijt der Bauplan 
in feinen einzelnen Theilen durch Einzeldarjtellungen zn erläutern 
und die Tragfähigkeit der Konftruftionen rechnungsmäßig nach- 
zuweilen. 

11 
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d. Baupläne find im Maßjtabe 1: 100, Einzeldarjtellungen im Maß- 
jtabe 1:10 zu fertigen. 

2. Bei Errichtung neuer Gebäude und bei Um- und Wiederher- 
ftelungsbauten, weldye eine Durchbrechung oder wejentliche Veränderung 
von Umfaffuugswänden bedingen, jowie auf Erfordern der Bau-Polizei- 
behörde, auc in fonjtigen Fällen ijt außerdem ein Belegenheitsplan vor- 
zulegen, der im Maßitabe von mindeftens 1:500 die Lage des 
betreffenden durch einen Farbenrand, deutlich Fenntlih zu machenden 
Grundftüds zu den Straßenzügen und Nachbargrundſtücken, insbejondere 
aud) die Entfernung des geplanten Baues von anderen Gebäuden auf 
demjelben Grumdftük und von Etraßen- und Nachbargrenzen genau 
erkennen läßt. Derjelbe muß mit Meffungszahlen verjehen fein, eine 
Berechnung der bebauten und unbebauten Grundjtüdsflähen enthalten 
und auf Erfordern von einem vereideten Feldmeſſer oder verantwortlichen 
Baubeamten beglaubigt werden. 

3. Bei Neubanten auf bis dahin unbebauten Grundfiüden ift in 
der Bauvorlage anzugeben, auf weldye Weife die Entwäfjerung jtatt- 
finden joll. 

4. Das Grundftüd, auf welchem gebaut werden joll, ijt jedesmal 
nad) der Straßen- und Grundſteuerkataſter-Nummer zu bezeichnen. 

5. Die Baus und Belegenheitspläne find in 3 Ausfertigungen 
einzureichen, jie find in einer die Weberjicht erleichternden Weiſe farbig 
anzulegen, mit Maßſtäben und mit der Unterfchrift des Bauherrn und 
des Berfaffers des Bauentwurfs zu verfehen. 

6. Die für die Polizei-Aften zurüdzuhaltenden Ausfertigungen 
müffen auf feſtes Papier oder Paus-Leinwand gezeichnet werden. Pofitive 
Lichtpaufen auf Leinwand gezogen, find für die Aftenausfertigung der 
Polizei-Berwaltung ftatthaft. 

7. Die Einreihung unrichtiger Zeichnungen, fowie die Abweichung 
von den genehmigten Bauplänen ift jtrafbar. Eine auf Grund einer 
unrichtigen Zeichnung oder faljcher Angaben im Baugefuch ertheilte Bau- 
Erlaubniß ift ungültig und kann jederzeit zurücdigenommen werden, aud) 
fann die Weiterführung der Bauten unterfagt und die Abtragung bereits 
ausgeführter Theile von der Polizei-Berwaltung veranlaßt werden. 

4. Bau-Erlaubnißjchein. 

8 4. 

1. Wird ein Bau-Entwurf baupolizeilic; genehmigt, fo erhält der 
Bauherr einen die bejonderen Baubedingungen feftitellenden Bau- 
Erlaubnißjchein, dem die betreffenden Bauvorlagen beigefügt find. 

2. Der Bau-Erlaubnißjhein und eine von der Polizei-Verwaltung 
abgeftempelte Ausfertigung der Bauvorlagen müffen während der Bau: 
Ausführung und bis zum Abſchluß des Abnahme-Verfahrens ($$ 9 und 
58) ſtets auf der Bauftelle bereit gehalten werden. 

3. Die Bau-Erlaubniß bezieht ſich nur auf die polizeiliche Zuläffigkeit 
de3 Baues und erfolgt unbeſchadet der echte dritter Perfonen. Die 
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Gültigkeit derjelben erlifcht, falls nicht ein anderer Zeitpunkt ausdrüclich 
angegeben ift, durch einjährigen Nichtgebraud). 

4. Das gleiche gilt, jobald ein begonnener Bau länger. als ein 
Jahr Liegen bleibt. 

5. Beginn der Bau-Arbeiten. 

$ 5. 

1. Bevor mit der Bau-Ausführung begonnen wird, ift der Bau— 
Bolizei-Berwaltung unter Angabe des Datums und der Nummer des 
Bau-Erlaubnißjcheines fchriftliche Anzeige zu machen. 

2. In der Bau-Anzeige muß diejenige Berjon namentlich bezeichnet 
werden, welche der PBolizei-Berwaltung gegenüber al3 verantwortlicher 
Unternehmer des Baues anzujehen ift. Die Anzeige muß von dieſer 
verantwortlichen Perjon (Bauherr, Bauleiter, Bau-Unternehmer oder 
Handwerfer) unterzeichnet werden. 

3. Tritt während des Baues ein Wechjel in diefer Perfon ein, 
jo ift dies der Bau-Polizei-Verwaltung anzuzeigen. Im Unterlaffungs- 
falle ruht die Verantwortlichfeit auf dem erfibezeichneten Unternehmer 
und dem Bauherrn. 

6. Angabe der Bauflucht und Straßenhöhe. Sodelabnahme. 

8 6. 

1. Bor Beginn der Maurerarbeiten hat ſich der Unternehmer von 
dem Stadtgeometer die maßgebenden Angaben über die richtige Bauflucht 
und Straßenhöhe machen zu Lafjen. 

2. Nad) Anlegung des Sodel3 und vor Weiterführung des Baues 
ift der Stadtgeometer zu benadhrichtigen, um fejtzujtellen, ob die ange». 
gebene Baulinie und Höhenlage innegehalten find. Dieje Feftftellung 
erfolgt innerhalb der nächſten 3 Werktage nach gejchehener Benachrichtigung. 
Ueber die Feftitellung ftellt der Stadtgeometer eine Beſcheinigung aus; 
vor Behändigung derjelben darf der Bau der an der Straße belegenen 
Bautheile nicht fortgeſetzt werden. 

7. Bolizeiliche Ueberwadhung der Bauten. 

87. 

Den Beamten der allgemeimen Bolizei-Verwaltung jowie der Baus 
Polizei iſt behufs Befichtigung und Ueberwachung der Bauten der Zutritt 
ſtets zu geitatten, denjelben find auf Erfordern alle Punkte in gefahr- 
Iojer Weiſe zugänglich zu machen. 

8. Rohbau- Abnahme. 

8 | 

1. Wenn eine bauliche Anlage in den Mauern und Eijenfonftruf- 
tionen, in den Schornfteinanlagen, jowie in Dad und Balfenlagen 
vollendet ift, liegt eS dem Unternehmer des Baues ob, dies der Bau— 
Polizeiverwaltung behufs Vornahme der Abnahme chriftlic; mitzutheilen. 

2. Zum Behufe der längjtens innerhalb IO Tagen erfolgenden 
Abnahme jind alfe Theile des Baues jicher zugänglicdy zu machen, die 

11* 
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Balfen-Beranferungen und Auswechſelungen und die Eifenkonftruftionen 
injoweit offen zu legen, daß die Abmeffungen geprüft werden fönnen. 

3. Wird feitens der Bau Polizei-Verwaltung für die Rohbau- 
Abnahme ein bejonderer Termin fejtgejegt, jo ift der Bau in derjelben 
Weiſe für den Termin herzurichten, und außerdem muß der Bauherr 
oder der verantwortliche Unternehmer perjönlich anmwejend oder in gecigneter 
Meife vertreten ſein. 

4. Ergeben ſich bei der Prüfung Mängel, fo hat der Unternehmer 
des Baues diejelben der empfangenen Benachrichtigung entjprechend abzu— 
jtellen und demnächft den Bau wiederholt zur Abnahme anzumelden. 

5. Nach vorjhriftsmäßiger Ausführung wird durd ein von der 
Baupolizei-Verwaltung auszujtellendes Zeugnig die Abnahme des Roh— 
baues ausgejprochen. 

6. Vor ertheiltem Rohbau-Abnahme-Zeugniß darf mit der Her— 
jtellung des äußeren und inneren Wandpuges jowie des Deden- oder 
Gewölbepuges nicht begonnen werden. 

T. Anträge auf vorläufige Abnahme einzelner Bau-Arbeiten oder 
Bautheile werden nur ausnahmsweife berüdfichtigt. 

9, Gebrauhs-Abnahme. 
8 9. 

Die Bau-Polizei-Berwaltung ift befugt, je nach Befund der Rohbau— 
Abnahme oder der Natur des Baues die Ingebrauchnahme des Gebäudes 
von einer Gebrauchs: Abnahme und der Ertheilung eines Zeugnifjes über 
diejelbe abhängig zu machen und dies dem Bauunternehmer bei Ertheilung 
des Zeugniffes über die Rohbau-Abnahme zu eröffnen. (Vergl. $$ 58 u. 67). 

II. Theil. 
Baupolizeiliche Vorſchriften. 

A. In Beziehung zu den Straßen und zu dem Berfehr. 

1. Bejchränfung der Baufreiheit. 
$ 10, 

1. Die Errichtung von Wohngebäuden au Straßen und Straßen- 
theilen, welche für den öffentlichen Verfehr und den Anbau noch nicht 
fertig hergeitellt find, unterliegt, fofern die Bauten nad) diefen Straßen 
einen Ausgang erhalten jollen, der bejonderen Erlaubnig des Magiftrats, 
welcher diejelbe nur ausnahmsweije im Einverftändniß mit der Polizei- 
behörde ertheilt, unbeſchadet der der letzteren zuſtehenden baupolizeilichen 
Prüfung. 

2. Als für den. öffentlichen Verkehr und den Anbau fertig geſtellt 
gelten die in dem als Anhang beigefügten Straßenverzeichniß aufge— 
führten Straßen, andere Straßen nur dann, wenn dieſelben den nach— 
folgenden Bedingungen entſprechen: 

a. das nach Maßgabe der Straßenfluchtlinie zur Straße (einſchließlich 
der Bürgerſteige) beſtimmte Terrain muß freigelegt und der Stadt 
übereignet ſein; 
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b. die Etraße muß mindejtens an einem Endpunfte an eine einjchließlic 
der Anjchlußfläche in ganzer Breite für den öffentlichen Verkehr 
und den Anbau bereits fertiggeftellte Straße angeſchloſſen jein ; 

c. die Straße muß vollftändig in die richtige Höhenlage gebracht, 
fowie der Yahrdamm mit Kopffteinpflafter oder einer nad) polizei- 
lihem Ermeſſen genügenden Befeftigung verjehen jein ; 

d. an beiden Seiten der Straße müffen fich erhöhte, den polizeilichen 
Bejtimmungen gemäß befeftigte Bürgerfteige befinden ; 

e. die Straße muß entwäffert und im ortSsüblicher Weiſe hinreichend 
beleuchtet fein. 

2. Verbindung mit der Straße. 

811. 

1. Der Regel nach ſollen nur ſolche Grundſtücke bebaut werden, 
welche unmittelbar an einer öffentlichen Straße liegen. 

2. Außerdem fanı die Bebauung von Grundftüden nur gejtattet 
werden, jofern diejelben mit einer öffentlichen Straße in einer Verbindung 
ftehen, deren Beſtand in mindeſtens 3 m Breite, Inſtandſetzung und 
guter Unterhaltung in vechtsverbindlicher Weije dauernd gefichert tft. 

3. Eine gleiche Zufahrt ift auf an Straßen liegenden Grundjtüden 
erforderlich, wenn die bebauten Grundftüdstheile von der Straße entfernt 
fiegen. 

4. Wenn die Stelle eines Grundftüds, an welcher ein Gebäude 
errichtet werden fol, foweit von der an dem Grundjtüd vorbeiführenden 
Straße entfernt ift, daß nod) andere Gebäude auf dieſem Zwifchenraum 
Plat haben, oder wenn der Zwifchenraum bereit bebaut iſt, jo ift die 
Polizei-Verwaltung beredhtigt und verpflichtet, die nach ihrem Ermeifen 
erforderlichen Worbedingungen feitzujtellen, vor deren Erfüllung eine 
Bebauung unjtatthaft ift. 

5. In gleicher Weije ijt die Polizei-Verwaltung zur Aufftellung 
von Bedingungen berechtigt und verpflichtet, wern das Gebäude an einer 
Stelle errichtet werden joll, an welcher es anderen bereits jtehenden, 
oder behufs Ertheilung der Bauerlaubniß angemeldeten Gebäuden den 
Zugang zu der öffentlichen Straße jehmälert. 

3. Fluchtlinien. 

8 12, 

1. An denjenigen Stragen, für welche nach den Vorjchriften des 
Gejeges vom 2. Juli 1875 Baufluchtlinien feitgejett find, dürfen diefe 
bei der Bebauung von Grundftüden nicht überjchritten werden. 

2. Wo noch feine Fluchtlinien feſtgeſtellt jind, beitimmt diefe die 
VolizeisVerwaltung (nad) Anhörung des Magijtrats und der Baufommiffion). 

3. Wer mit einem Gebäude hinter die Fluchtlinie zurückweichen 
will, hat in der Regel die Front parallel zur Straßenlinie zu errichten. 
Abweichungen hiervon bedürfen der bejonderen Erlaubniß der PBolizei- 
Berwaltung. Auf Verlangen der legteren iſt in diefem Falle die 
Straßenflughtlinie durch eine entjprechende Einfriedigung abzujchließen. 
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Bei durchbrochenen Einfriedigungen, Gittern und dergl. ijt der zwijchen 
denfelben und dem Gebäude liegende Raum nur zur Anlage von Zier- 
gärten zu verwenden. 

4. Vorſpringende Bautheile. 

a. Ueber der Straßenhöhe. 

$ 13. 

1. Zn den Luftraum über der Etraße dürfen bis zur Höhe von 
29 m feine feften Bautheile vorfpringen, wie beiſpielsweiſe Rifalite, 
Sodel, Gefimfe, Fenfterbänfe, Pfeiler, Treppenitufen, Vordächer, Laterne, 
Läden und dergl. Sollen diefelben ausgeführt werden, fo muß das 
Gebäude foweit zurüdgefegt werden, daß die vortretenden Theile Hinter 
der Baulinie liegen. ES dürfen jedoch Gefimfe, wie Sodel, Feniter- 
bänfe ꝛc. an Rijaliten um 13 cm von der Bauflucht vorjpringen, wenn 
die Rifalite jelbft in die Bauflucht gelegt find. Weitere Ausnahmen find, 
jedoch nur bei einer Breite des Bürgerfteigs von mehr als 2,5 m, mit 
befonderer Genehmigung der Polizei-Verwaltung jtatthaft. 

2. Ueber der Höhe von 3 m dürfen Bautheile, namentlich Balfons 
und Erfer bis 1,50 m, und zwar bis Außenfante Geſims gemejlen, 
vorjpringen, ausgenommen in denjenigen Straßen, weldje Bürgerfteige 
von weniger als 1,50 m Breite haben. In letzteren Fällen darf die 
Ausladung niemals mehr als die Bürgerjteigbreite betragen. Erfer, 
welche vor die Baulinie treten, dürfen im Ganzen nicht mehr als ein 
Drittel der baufähigen Frontlänge des Grundftüds einnehmen, 

3. Wo die Baulinie hinter der Straßenfluchtlinie liegt (Vorgärten), 
fann ein weiteres Bortreten von Bautheilen vor der Bauflucht und in 
geringerer Höhe als 3 m gejtattet werden. 

4. Die zuläffigen Vorſprünge von Erkern, Balfons und dergl. 
vor der Bauflucht müſſen von der Nachbargrenze mindeſtens um Die 
1’/sfacdye Ausladung entfernt bleiben. 

5. Nach außen jchlagende Thüren, Fenſter, Läden, Drehwinden 
müffen freien Durchgang auf dem Bürgerfteig von mindejteng 2,5 m 
Höhe gejtatten, gegen Schwanfungen jicher gejtellt jein und mindeftens 
0,50 m hinter der Bordfteinfante zurüdbleiben. 

b. Unter der Straßenebene. 

8 14, 

1. Unter der Straße, bezw. dem VBürgerjteig dürfen Fundament— 
Abjäge, Futtermauern und einzelne Kellerlochichächte vortreten. Die 
legteren dürfen nicht mehr als 0,5 m im Xichten in dr Dürgerfteigflädhe 
jedod) bei Bürgerfteigen unter 1,5 m Breite vis höchſtens auf ein Drittel 
dieſer Breite vorjpringen und müfjen dauerhaft mit Gejchränfen eingefaßt 
und in der Etraßenfläche mit tragfähigen, haltbaren und den Berfehr 
nicht gefährdenden Platten abgededt werden. 

2, Erfolgt die Abdedung mit Eifen, jo find gerippte Platten oder 
Gitter mit höchſtens 2,5 cm Mafchenweite zu wählen. 
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5. Einfriedigungen. 

8 15. 

1. Die Grenzen zwiſchen den Brivatgrundftüden und der öffentlichen 
Straße müffen an bebauten Etraßen, wo jie nicht durd ein Gebäude 
gebildet, oder wo der vor dem Gebäude an der Straße liegende Raum 
nit vom Eigentümer behufs Benugung für den Verkehr in gleicher 
Weife wie die anliegende Straße eingerichtet und unterhalten wird, auf 
Berlangen der Bolizei-Verwaltung in einer Höhe von mindeſtens 85 cm 
ficher und angemefjen eingefriedigt werden. Einfriedigungen, welche zu 
weit vorjpringen oder zur Berunftaltung der Straßen und öffentlichen 
Plätze gereichen, müffen auf Anordnung der Polizei-VBerwaltung bejeitigt 
und durch paffende Vorkehrungen erjegt werden. 

2. Die zwifchen den einzelnen Häuſern befindlichen Zwilchengaffen, 
Bauwiche und jeitlichen Eingänge müffen ftraßenfeitig durch entjprechende, 
in der GStraßenfludt liegende Abſchlüſſe, Thüren oder Gitter abge- 
ſchloſſen werden. 

6. Vorgärten. 

8 16. 

Borgärten müffen ihrer ganzen Ausdehnung nad, abgejehen von 
den nöthigen Zuwegen, als Biergärten mit angemeffener Bepflanzung 
verjehen fein und im dieſer Weiſe unterhalten werden ; diejelben dürfen 
nur mit einer aus eilernem Gitterwerf bejtehenden Einfriedigung ver- 
jehen werden. 

7. Schuß gegen Beläftigungen. 

s 17. 

Alle Dachtraufen, welche nicht mindeftens 2 m von der Straße 
und von den etwaigen ftraßenartig hergeitellten Vorplätzen entfernt liegen, 
müffen mit Rinnen und bis zum Erdboden hinabreichenden Abfallröhren 
verjehen werden. Lettere find durch die Fläche des Bürgerſteigs mit 
bededten eijernen oder fteinernen innen oder mit fogenannten Schlitz— 
rinnen nad dem Straßenrinnftein weiter zu führen. Hölzerne ober 
offene gepflafterte Rinnen find nur da geflattet, wo noch keine? mit 
Borditeinen verjehene 0,16 m oder darüber hohe Bürgerjteige vorhanden find. 

s 18. 

1. Räume, in welchen Rauch, Dampf, Staub, läftige Dünite oder üble 
Gerüche erzeugt werden, dürfen, wenn jie nicht mindejtens 5 m von der 
Straßenlinie abliegen, nach diefer hin feine beweglichen Fenſter oder 
andere Ausftrömungsöffnungen erhalten. Auch Gruben für unreine 
Flüffigkeiten, Tungftätten, Abtritte im Erdgeſchoß, Spüljteine außerhalb 
des Haujes müfjen mit dem äußerften Rande mindeftens 5 m von der 
Straßenlinie entfernt bleiben, falls fie nicht hinter dichten und mindefteng 
2 m hohen Einfriedigungen liegen. 

2. Nah Straßenzügen hin dürfen Ställe und Abtritte feine 
Deffnungen erhalten. 
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8. Maßregeln während der Bau-Ausführung. 

a. Bauzäune und Gerüfte. 

8 19. 

Bor der Straßenflucht jtehende Bauzäune und Baugerüjte dürfen 
nur auf Grund und nad Maßgabe einer bei der Bolizei-Berwaltung 
ſchriftlich nachzuſuchenden Genehmigung errichtet und benugt werden. 
Es bleibt vorbehalten, ihre Herjteuung, ſoweit nothwendig, auch ohne 
Antrag polizeilic) anzuordnen. Für die Herftellung der Bauzäune und 
Gerüſte gelten die bejonderen Borichriften vom 10. Januar 1892, 

8.20. 

1. Das NAuflagern und Zubereiten von Baumaterialien, das 
Niederlegen von Erde und Schutt auf Straßen, Wegen und öffentlichen 
Vlägen iſt unterfagt und bedarf deshulb in Ausnahmefällen polizeilicher 
Genehmigung. 

2. Lehm» und Kalkmörtel darf auf den Straßen nur in dichten 
Kaften angemacht werden. 

3. Steine, Balken und Schutt dürfen beim Abbrudy von Gebäuden 
oder Gebäudetheilen nicht nad) der Straße hinunter geworfen werden. 

4. Alle durch Einjegen von Zaun- oder Gerüftpfählen oder jonitige 
Bauarbeiten herbeigeführten Bejchädigungen des Straßenpflafters oder 
jonjtiger öffentlicher Anlagen find jo bald wie thunlich zu bejeitigen und 
wiederherzuftellen. Im Unterlaffungsfalle erfolgt die Inſtandſetzung tm 
Berwaltungs-Zwangswege auf Koften der Bauherren. 

5. Die Trottoire und Straßen find vor den Bauftellen durd) die 
Unternehmer von allem Bauſchmutz möglichſt frei zu halten und zu 
jäubern ; die vorhandenen Straßenbäume, Laternen und jonftige öffentliche 
Einrichtungen find vor Beginn der Bauarbeiten durch geelgnete Schutz— 
maßregeln gegen Beſchädigungen zu ſchützen. 

b. Sonſtige Sicherheits-Maßregeln. 
8 21. 

1. Die Baujtellen find, foweit es zur Verhütung von Unglüdsfällen 
erforderlid) ift, insbejondere auch längs der Straße während der Dunfelheit 
zu beleuchten. Vertiefungen, Kalfgruben und dgl. find nad) Umftänden 
mit Umfriedigungen zu verjehen. 

2. Bei Heritellung und Ausbefferungen hochgelegener Theile, insbe— 
jondere bei Dachdedungsarbeiten nach der Straße hin, find die erforder- 
lichen Warnungszeichen auszuhängen oder Bewachungen der Xeitern 
anzuordnen. 

3. Das Anjtreichen oder Ausbejjern der Vorderfeiten auf unbe- 
fejtigten Leitern iſt ftraßenwärts ohne jpezielle Erlaubniß der Polizei: 
Verwaltung unzuläſſig. Das Anjegen der Leitern bei Bauarbeiten in 
den Fahrdamm oder in die Straßenrinne ift nur in den Frühftunden 
gejtattet, diefe Arbeiten müffen um 8 Uhr Morgens beendet jein. 

4. Die Polizei-Verwaltung ijt befugt, die Errichtung von Baubuden 
zur Unterkunft der Bauarbeiter, jowie von Bedürfniganjtalten vorzu— 
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fhreiben. Auf 15 der bei einem Bau beſchäftigten Arbeiter ſoll ein 
Abortfig kommen. 

5. Sollen Kofsförbe in Bauten zur Austrodnung aufgejtellt 
werden, jo find diejelben im denjenigen Räumen, - in welchen Arbeiter 
beihäftigt werden, mit einem Rauchfang zu überdeden, von welchem ein 
Dfenrohr nach dein Schornitein zu führen if. 

9. Behandlung der Fronten. 

8 22. 

1. Alle Baufronten an den Straßen, welde ſich durch die Bau» 
vorlagen oder die beim Bau verwendeten Materialien als zum Putzbau 
oder Verblendbau bejtimmt erkennen laffen, müſſen fpätejtens zwei Jahre 
nad; der Fertigſtellung des Rohbaues verpußgt oder ausgefugt werden. 
Daſſelbe gilt für Seitenfronten, welche wicht unmittelbar auf der Nachbar- 
grenze errichtet find. Für die anderen Ceitenfronten bejtimmt die 
Bolizei-Verwaltung, ob und wann diejelben verpugt werden jollen. 

2. In gleicher Weiſe find die Straßen: und Seitenfronten der bei 
Erlaß diefer Bauordnung bereits bejtehenden unverputten oder un— 
ausgefugten Gebäude innerhalb Jahresfriſt nach vorgängiger Aufforderung 
der PBolizei-Berwaltung zu verpußgen oder auszufugen. 

B. Borjhriften bezüglich der Feuerſicherheit. 

1. Mafjive Wände. 

a. Im Allgemeinen. 
g 23. 

1. Die Umfaffungswände und die mit den Balfenlagen belafteten 
inneren Wände der Gebäude find maſſiv herzuftellen. Ausnahmsweije 

können majjive, balfentragende Wände durch hinreichend tragfähige, auf 
unverbrennlichen Stügen oder Wänden ruhende I-Träger erjegt werden. 
Eiferne Stügen unter inneren balfentragenden Wänden find feuerjicher 
zu ummanteln. Nur die Umfafjungswände der Dacdräume mit Aus» 
ihluß der Brandmauern jind in Fachwerk mit maſſiver Berblendung 
jtatthaft. 

2. Die Räume, in welden nach Vorſchrift des 8 31 erforderliche 
Treppen und deren Vorpläße liegen, müfjen mit majjiven, mindejtens 
25 cm ftarfen Wänden oder mit 13 cm jtarfen, eifernen Fachwerks— 
wänden, welche beide nur durch die erforderlichen Außenfenfter und 
Berbindungsöffnungen unterbrochen werden dürfen, umjchloffen fein. 
Diefe Ausführung der Treppenhauswände erftredt ſich auch auf das 
Geſchoß, zu welchem die bezügliche Treppe führt. Nebeneinander liegende 
Zreppenräume dürfen durch feinerlei Deffnungen miteinander in Ver: 
bindung ftehen. Balfenlagen dürfen in ITreppenhauswände nur eingelegt 
werden, wenn diefelben mindeitens 51 cm ftarf find. 

3. Innerhalb von Gebäuden, deren entwidelte Mittellinie die 
Länge von 40 m erreicht oder überfchreitet, müffen in annähernd gleicher, 
höchftens 40 m betragender Entfernung, zwijchen den Umfaffungswänden, 
bezw. von einander, majjive Brandmauern von durchweg mindeſtens 
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25 cm Stärke in ganzer Tiefe durch alle Geſchoſſe bis 30 cm über 
das Dad) geführt werden. Nothwendige Berbindungsäffnungen in den 
Brandmauern müffen in Dachräumen mit eifernen, ſelbſtthätig zufallenden 
Verſchlußvorrichtungen verjehen werden. 

4. Ausnahmsweije fanı von SHeritellung ſolcher Brandmauern 
abgejehen werden, foweit und jo lange der befondere Nutungszwed eines 
Gebäudes dem Beftehen derjelben widerspricht. 

b. An Nachbargrenzen. 
8 24. 

1. Jede einem Nachbargrundftüd zugewendete Außenwand eines 
Gebäudes muß, wenn fie in den Stadttheilen innerhalb der Wälfe 
weniger al3 2 m und außerhalb derjelben weniger als 2,50 m von 
der Nachbargrenze entfernt ift, al$ Brandmauer, d. h. aus unverbrenn- 
lichem Material und ohne Deffnungen hergeftellt werden. 

2. Nachbargebäude, welche an der gemeinſamen Grenze unmittelbar 
zufammenftoßen, müffen entweder jelbjtftändige Brandmauern von mindejtens 
25 cm ftarfem Maſſivmauerwerk oder in der Altitadtt von 13 cm 
ftarfem Eifenfachwerf haben, oder eine gemeini.haftlihe Brandmauer 
von mindeitens 38 cm Stärfe erhalten. Im Uecbrigen gelten für die 
Mauerftärfen die Beftimmungen des $ 59, Abſatz 2—5. 

3. Brandmauern dürfen da, wo ſich Scornfteine oder Nifchen 
befinden oder Balkenköpfe eingelegt werden, nur joweit geſchwächt werden, 
daß fie überall einen zufammenhängenden Kern von mindeltens 25 cm 
behalten. 

4. Balfenlagen dürfen in Brandmauern nur eingelegt werden, 
wenn diejelben mindeitens 51 cm jtarf find. 

5. Brandmaucern, welche an oder auf der Grenze jtehen, müſſen 
30 cm über die Dächer hinaus hochgeführt werden. 

6. Ausnahmsweiſe kann gejtattet werden, daß aneinander ftoßende 
Näume in Nachbargebäuden zum Zweck und für die Dauer einer 
bejtimmten einheitlichen Nugung durch Deffnungen untereinander ver- 
bunden werden. Diejelben find alsdann, mit Ausnahme von Wohn— 
räumen, die nicht im Dachgeichoß liegen, mit feuerficheren, felbftthätig 
zufallenden Verſchlußvorrichtungen zu verjehen. 

Zum Zweck aushülfsweijer Beleuchtung von Innenräumen 
fünnen in Brandmauern ausnahmsweije Deffnungen zugelaffen werden ; 
dieje dürfen nicht über 500 gem Flächeninhalt haben, höchſtens auf je 
einer Wandfläche von 15 qm einmal vorfommen und müffen mit einem 
mindeflens 1 cm ftarfen, fejteingemauerten Glasverjchluß verfehen werden. 

2. Fachwerfsbau. 

& 25. Ä 

1. Gebäude, welche eine Länge von 15 m, eine Tiefe von 10 mı 
und eine Höhe von 6 m bis zum Dad nicht überjchreiten, fünnen arı 
Stelle majfiver Wände folche von ausgemauertem Fachwerk erhalten. 
Die Umfaffungswände von Fachwerfsgebäuden diefer Art jind jedoch, 
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injofern fie von Straßenzügen, Nadjybargrenzen oder majjiven Gebäuden 
auf demjelben Grundftüd nicht mindeitens 2,5 m entfernt bleiben, 12 cm 
ſtark maffiv zu verblenden. 

2. An Gebäudefeiten von Fachwerk, auf welchen aus klimatiſchen 
oder ſonſtigen Gründen eine feuerſichere Verblendung nicht haltbar und 
deshalb eine Bretter-, Schiefer-, Schindel-, Pappe- oder Zinkverblendung 
Bedürfniß iſt, kann eine ſolche geſtattet werden, ſofern die Wände von 
der Nachbargrenze 5 m entfernt find, 

3. Ueber die vorftehenden Beftimmungen hinaus können Fachwerks— 
bauten ausnahmsweiſe vorübergehend und für beftimmte Nutungszwede 
geitattet werden. 

3. Holzbau. 
$ 26. 

1. Mit Hölzernen Umfaffungswänden dürfen nur Schuppen, Buden 
und dergl., als eigentliche Gebäude nicht anzujehende Baulichkeiten her- 
gejtellt werden. 

2. Diejelben jollen in der Regel eine Grundflähe von 25 qm 
und eine Höhe von 3 m bis zum Dad nicht überfchreiten und von 
anderen Holzbauten, unverblendeten Fachwerksbauten, Nachbargrenzen 
und Straßenfluchten überall 5 m entfernt gehalten werden. Hierüber 
hinaus werden Holzbauten nur ausnahmsweife und vorübergehend für 
bejtimmte Nugungszwede und für deren Dauer gejtattet. Es bleibt 
alsdann vorbehalten, je nach Umftänden befondere weitere Bedingungen 
zu Stellen, insbejondere die feuerjichere Bekleidung oder Berblendung von 
Außenwänden vorziichreiben. Auch die Errichtung von Schußdäcdern 
und dergl. offenen Holzkonftruftionen wird über diefe Vorſchriften hinaus 
nur nad) Maaßgabe der jedesmaligen Umftände und unter den darnad) 
erforderlichen, bejonderen Beſtimmungen gejtattet. 

4, Scheidewände. 

& 37, 

1. Hölzerne Scheidewände im Innern von Gebäuden müfjen mit 
Mörtel abgeputt oder in fonftiger gleich wirffamer Weiſe gegen Leber: 
tragung von Feuer gejichert werden. 

2. Hohlräume in hölzernen Wänden oder in auf Holzbalfen 
ftehenden Wellblehwänden jind mit nicht brennbaren Materialien zu. 
füllen oder in jedem Geſchoß in Höhe des Fußbodens feuerficher ab- 
zuſchließen. 

3. Scheidewände auf dem Dachboden und in Kellern, ſowie auch 
ſonſt in wirthſchaftlichen Nebenräumen, ſind in offenem Holzwerk zuläſſig. 

5. Decken. 

8 28. 
1. Balfendeden find zwiſchen den Balken auszuſtaaken, oder mit 

Einjchubbrettern zu verfehen, über der Staafung oder dem Einſchub mit 
nicht brennbarem Material auszufüllen und unterhalb durchweg mit 
Mörtel zu pugen. 
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2. Sonftige Dedenfonftruftionen müffen in mindeftens gleich wirfe 
famer Weife gegen die Üebertragung von Feuer Sicherheit bieten. 

3. Auf feuerficheren Deden fann eine Bekleidung mit Holztäfelung 
zugelaffen werden, ausnahmsweife auch auf nicht feuerjicheren Deden, 
wenn die Höhe der Räume 5 m beträgt. 

4. In Gebäuden ohne Feuerungen find nach Umijtänden freie 
Holzdeden jtatthaft. 

6. Dachdeckung. 

8 29, 
1. Die Dächer der Gebäude, fowie von Holzbaulichkeiten und 

offenen Holzfonftruftionen (3 26) müffen mit einem gegen die Ueber: 
tragung von Feuer hinreichenden Echug bietenden Material (Stein, 
Metall, Theerpappe, Holzzement, Glas ꝛc.) gededt werden. 

2, Oeffnungen in Dächern unterliegen in Hinficht der Entfernung 
von Nachbargrenzen und benachbarten Gebäuden auf demjelben Grundftüd 
den gleichen Bedingungen wie die Deffnungen in Umfajjungswänden 
G 24). Dieje Beftimmung findet jedoch auf Lichtichacdhte Feine An— 
wendung. 

3 Se nad) Beichaffenheit und Lage der Dächer bleibt vorbehalten, 
Schugvorrichtungen gegen das Herabrutichen von Schnee, Eis und dergl. 
vorzujchreiben. 

T. Vortretende Bautheile. 

s 30. 

1. Bautheile, welche über die Umfafjungswände und Dächer vor- 
treten, unterliegen hinſichtlich des Materials den gleichen Vorfchriften 
wie die Umfaffungswände und Dächer felbft. 

2. Die Dachgefimje können von Holz ausgeführt werden, find 
aber dann an den Nachbargrenzen bis zur Entfernung von mindefteng 
1 m aus durdweg umnverbrennlihem Material herzujtelen. Nur für 
Gebäude in Landhausftraßen, — vergleihe $ 41 Abjag 5 — find 
Ausnahmen von diefer Beitimmung zuläffig. 

3. Biertheile aus Stud, Steinpappe, Zementguß oder dergleichen 
müffen an den Außenfronten in einer volljtändig und dauernd jicheren 
Weiſe am Mauerwerk befejtigt werden. Syn bejonderen Fällen ift die 
Polizeis-Berwaltung befugt, darüber bejondere Vorfchriften zu machen. 

4, Das Befejtigen derartiger Theile der Außenfronten an Holz iſt 
unterjagt. 

5. Das Vortreten von Dadjfonftruftionen über die Gefimje wird 
nur gejtattet, joweit e8 den Umständen nad nicht bedenflicy erjcheint. 

6. Dadırinnen find in einer Entfernung bis 2,5 m von amderen 
Gebäuden oder der Nachbargrenze feuerficher herzuftellen. 

8. Treppen. 

$ 31. 

1. Gebäude mit einem Obergefchoß, fowie Gebäude mit zwei Ober: 
geichoffen unter 180 qm bebauter Fläche (bei der Berechnung werden 
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Vorfprünge der Treppenhäuſer und Aborte nicht mitgemeſſen) bedürfen 
nur einer Treppe, welche aus weichem Holz mit verpugter Unterficht 
oder aus Eichenholz hergejtellt fein kann. 

2. Gebäude mit zwei Obergejchoffen über 180 qm bebauter Fläche 
müſſen zwei im gejonderten Näumen befindliche Treppen aus weichem 
Holz mit verpugter Unterficht oder eine feuerfefte Treppe erhalten. 

3. Gebäude mit drei oder mehr als drei Dbergejchoffen müffen 
zwei in gejonderten Räumen befindliche feuerfefte Treppen erhalten. In 
bejonderen Ausnahmefällen kann bei Gebäuden mit drei Obergefchofjen 
unter 180 qm bebauter Fläche eine feuerfefte Treppe für genügend 
erachtet werden. 

4. Wenn das Dachgeſchoß als Manfarde oder auf andere Weije 
zum Bewohnen geeignet ganz oder theilweife durchgebaut ijt, oder wenn 
die lichte Höhe der vorderen Drempelmwand im Innern gemefjen mehr 
al3 1,5 m beträgt, jo wird es als volljtändiges Geſchoß gerechnet. 

5. Alle nach diefen Borjchriften. nothwendigen Treppen müffen in 
einem Treppenhaufe von mindeftens 2,30 m Breite liegen, ausgenommen 
einläufige Treppen in Gebäuden mit nur einem Obergejchoß, für welche 
eine ZTreppenhausbreite von 1,15 m genügt. Alle Treppen müffen 
durchweg eine freie Laufbreite (zwifchen Wandpug und Geländer gemeffen) 
von mindejtens 1 m haben, in direkter Verbindung jicher paffirbar, 
durch alle Gefchoffe führen und überall für das Tageslicht hinlänglid) 
zugänglich ſein. Treppenhäuſer, welche durch Oberlicht erhellt werden, 
müffen in jedem Obergeſchoß mindeftens eine Oeffnung erhalten, welche 
zum Zwed der Rettung bei Feuersgefahr von Außen zugänglich ift. 
Im oberſten Gefchoffe muß fi an jede Treppe eine weitere geeignete 
Verbindung zum Dachboden anjchließen. 

6. Als feuerfeit gilt eine Treppe, deren tragende Theile, Tritt— 
und Futterftufen von Steinmaterial oder von undurchbrochenem Echmiede- 
eifen oder aus Eichenholz bei 8 cm ftarfen Wangen, 5 cm ftarfen 
ZTrittftufen und 2,5 cm ftarfen Futterftufen mit verpußter Unterſicht 
bergeftellt find. Die Stufen dürfen, wenn fie von Stein oder Eijen 
ausgeführt find, mit Holz belegt werden. 

7. Die Räume, in welchen feuerfefte Treppen liegen, müfjen mit 
unverbrennlihem Material durch Gewölbe nach oben feuerficher ab— 
geichloffen werden. 

8. Die Beichaffenheit der Treppenaustritte, Podeſte und Vorpläge 
muß in der ganzen Ausdehnung derjelben der Bejchaffenheit, der Treppen 
in Bezug auf Breite und Bauart überall entiprechen. 

9. Treppen außerhalb der Umfafjungswände eines Gebäudes find 
nur mit bejonderer Genehmigung der WPolizeiverwaltung geftattet und 
unter der Bedingung zuläffig, daß fie volljtändig in Stein oder in 
Schmiedeeijen oder in Eichenholz hergeftellt find. 

10. Bezüglich der Zreppenanlagen in gewerblichen Anlagen und 
Fabriken wird auf die bejonderen Beitimmungen des 8 66 verwiejen. 
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9. Licht-, Küftungs- und Aufzugſchachte. 

Ss 32. 

1. Aufzug:, Luft- und Lichtſchachte müffen durdweg in ihrer 
ganzen Ausdehnung mit mafjiven Wänden oder Eifenfachwerf umſchloſſen 
werden. Für folche Lichtſchächte, welche einzelnen Räumen Licht 
unmittelbar von oben zuführen jollen, genügt es, wenn bdiejelben von 
dem betreffenden Raume ab bis zur Dachfläche mit Wellbled) oder 
jonftigem unverbrennlichen Material ummantelt werden. 

2. Nur zur Lüftung dienende Schlote und Röhren find zwijchen 
Wänden mit Metallbefleidung oder ſonſt unverbrennbarer Ummantelung 

zuläſſig. 
3. Alle Oeffnungen in derartigen Schachten oder Schloten ſind 

innerhalb des Dachraumes mit eiſernen Thüren zu verſehen. 
4. Lichthöfe oder Schachte müſſen eine Grundfläche von mindeſtens 

6 qm bei einer geringſten Abmeſſung von 1,5 m aufweiſen und müſſen 
am unteren Ende eine Einrichtung erhalten, durch welche ihnen von 
einem benachbarten Hofe u. j. w. frifche Luft dauernd zugeführt wird. 

d. Sind die Lichtſchachte aber mit einer Glasdede oder fonjt in 
geeigneter Art gejchloffen, jo müffen auch an ihrem oberen Ende Vor— 
fehrungen getroffen werden, welche einen ausreichenden Luftwechſel zu 
bewirfen vermögen. 

6. Lichtfchachte, welche nur einzelnen Räumen Licht unmittelbar 
von oben zuführen jollen, dürfen in Heineren, den Umftänden ent- 
jprechenden Abmeffungen ausgeführt werden, wenn ihre Höhe nicht mehr 
als 5 m beträgt. 

10, Feuerjtätten. 

8 33. 

1. Feuerjtätten in Gebäuden müfjen in allen Bejtandtheilen feuerfejt 
hergeftellt werden. Die zu den FFeuerheerden und Aichenfällen führenden 
Deffnungen derjelben jind mit zwedentiprechenden Verjchlußvorrichtungen 
zu verjehen. 

2. Offene Heerde find feuerfeit zu ummanteln. Feuerftätten, 
welche auf einem nicht durchweg feuerfejten Boden ruhen, find von 
demſelben durch eine mindeitens 5 cm ftarfe Maffivfchicht und oberhalb 
diefer durch einen mindeſtens 5 cm hohen, der Luftzirkulation zugänglichen 
Hohlraum zu ifoliren. Ausgenommen find eiferne Stubendfen und 
Heine Kochheerde in ſolchen Räumen, die nicht zum Anfenthalt größerer 
gen beftimmt find. 

. Bor den Deffnungen zu den Feuerheerden und Aſchenfällen 
iſt der ehe in einem Borfprunge von 50 cm und in einer über 
die Deffnung nad) beiden Seiten hin vortretenden Breite von 30 cm 
feuerfeft zu befleiden. Bor Stubenfeuerungen von gewöhnlichem Um— 
fange find jtatt deſſen metallene, bewegliche Borjeger zuläffig. 

4. Bor offenen Heerden ift eine feuerfefte Bekleidung des Fuß⸗ 
bodens, ringsum 50 cm ————— ——— 
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9. Bon verpußgten oder verblendetem Holzwerf find Feuerftätten 
von Stein oder Kacheln 10 cm, eiferne Feuerſtätten 25 cm entfernt zu 
halten; gegenüber freiem Holzwerf find die Entfernungen mindejtens zu 
verdoppeln. | 

6. Badöfen dürfen nur in Näumen mit majffiven, feuerficheren 
Deden aufgejtellt werden. 

7. Werden TFeuerjtätten von erheblichem Umfange (zu gewerblichen 
Zweden, Kocheerden, Waſchküchen u. dergl.) angelegt, fo. bleibt es der 
Polizei-Berwaltung vorbehalten, die durchweg feuerfefte Heritellung des 
Standortes vorzujchreiben, jowie auch in Hinficht der Feuerſicherheit der 
umgebenden Wände und Deden weitergehende Anforderungen zu erheben. 

11. Rauchröhren. 

8 34. 

1. Der Raud) und die Verbrennungsgaje find von den Feuer— 
jtätten durch dichte, feuerfeſte Nöhren innerhalb des betreffenden Stod- 
werfs dem Echornflein feitlich zuzuführen. 

2. Zur Unterftügung der Röhren darf nur feuerfeites Material 
verwendet werden. Dieje Röhren jind von verputztem oder verblendetem 
Holzwerf 50 cm, von freiem Holzwerf 1 m entfernt zu halten. Auf 
jenfrechte Endpfoften neben den Schornfteinen in beiderjeitS gepugten 
Fachwänden findet dieje Beltimmung feine Anwendung (Reg. PBol.-Ver- 
ordnung vom 19. Mai 1894). 

3. Sind die Rauchröhren ummantelt oder jonftige gleich wirkſame 
Schugvorrichtungen getroffen, jo ift eine Verminderung diefeg Ent: 
fernungsmaaßes je nad) den LUmjtänden und mit Genehmigung der 
Polizei⸗Verwaltung zuläffig. 

4. Alle Rauchröhren müſſen mit den zu ihrer Reinigung nöthigen 
Einrichtungen verjehen jein. 

12, Schorniteine. 

(vergl. Reg.Pol. Verordnung vom 19. Mai 1894.) 

$ 35. 
1. Schornfteine find durchweg feuerficher hHerzuftellen, fie müſſen 

von Grund auf fundamentirt fein oder auf feuerfeiten Konftruftionen 
ruhen. Das Durchführen von Schornfteinen durch tragende gußeiferne 
Stügen, fowie die Verwendung von Schwenmiteinen ift verboten. 

2. Eine andere als fenkrechte Richtung darf den Schornfteinen 
nur gegeben werden, foweit jie ringsum zwiſchen majjiven Wänden 
belegen jind. 

3. Gemauerte Schornfteine müfjen eine Wangenftärfe von mindejtens 
12 cm, an den Außenwänden der Gebäude von mindeitens 25 cm 
erhalten. 

4, Für unmittelbar aneinanderftehende Schornfteine genügen ge— 
meinjame Scheidewangen. 

5. Bei Anwendung von Formſteinen ohne fenkrechte Fugen können 
die Wandftärken auf 7 cm ermäßigt werden. Schornfteine, bei welchen 
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wegen anhaltender oder heftiger Teuerung eine ſtarke Erhigung zu 
erwarten ift — 3. B. bei Badöfen, Schmieden, Darren, Bentral- 
heizungen u. ſ. w. jind mit mindeſtens 25 cm ftarfen Wangen auf- 
zuführen. 

6. Schornfteine, welche mit Einſchluß der 12 cm flarken Wangen, 
nicht über 63 cm Durchmeſſer oder Breite haben, dürfen nicht über 
4 m hod) frei aufgeführt werden ine größere, freiftehende Höhe als 
5 m ift für Schornfteine von 12 cm Wangenftärfe in allen Fällen 
unzuläſſig. Schornfteine von größerer freiſtehender Höhe und jolche, 
welche mehr als 2 m über Dad) emporgeführt werden, find mit ftärferen 
Wangen oder mit Pfeilervorlagen zu verjehen, oder an fejtes Mauerwerk 
zu verankern. Werden 3 oder mehr Schorniteinröhren jo gruppirt, daß 
fie fomohl nad) der Länge wie nach der Breite mehr al8 63 cm meffen, 
jo bedarf es bei einer freijtehenden Höhe bis zu 4 m einer ſolchen 
Verſtärkung nicht. 

7. Die Schornfteine find unterhalb der Dadflähen auf den 
Außenfeiten in ganzer Ausdehnung, befonders auch innerhalb der Balfen- 
lagen zu pugen. Die das Dad) überragenden Köpfe dürfen gefugt werden. 

8. Bon Balfenlagen und fonftigem jtärferen Holzwerf müfjen die 
Außenflähen der Schornfteine, überall mindeftens 10 cm entfernt 
gehalten und durch doppelte in Verband gelegte Dachfteinjchichten oder 
Ausmanerungen von Hiegeljteinen getrennt werden. 

9. Fußböden, Fußleiften, Zreppenwangen, Deden- und Dach— 
ichalungsbretter und Latten dürfen an die Außenflächen der Schorniteine 
nur bis auf 2,5 cm vom rohen Mauerwerk ab gemejjen, herantreten. 

8 10. 
Nicht gemauerte Schornfteine find im Innern der Gebäude entweder 

mit Mauerwerk zu umgeben, für deffen Stärfe und Entfernung von 
Holzwerk dann diefelben Bejtimmungen, wie für gemauerte Schorniteine 
gelten, oder fie find unter Freihaltung eines ringsum fpielenden Luft- 
raums von mindejtens 10 cm feuerfeft zu ummanteln. 

11, Freiſtehende Scornfteine außerhalb von Gebäuden, ſowie 
Aufjfagröhren zur Erhöhung von Schornfteinen bedürfen einer Um- 
mantelung nicht, auch kann davon bei Schorniteinen in nicht feuer- 
gefährlichen, gewerblichen Betriebsftätten, deren Dede gleichzeitig das 
Dad) des Gebäudes bildet, unter Vorausjegung gehöriger Fernhaltung 
von allem Holzwerf der Dede ausnahmsweife abgejehen werden. 

12. Alfe Schornfteine find jo einzurichten, daß fie in ganzer Aus— 
dehnung beitiegen, oder aber von außen her in allen Theilen ordnungs- 
mäßig rein gehalten werden können. Unbeſteigbare Schornjteine müfjen 
zu diefem Behufe außer unten und oben auch bei Richtungsveränderungen, 
jofern die Neigung gegen die Horizontale weniger als 60° beträgt, 
Deffnungen von mindeftens der Größe des lichten Schornfteinquerfchnitts 
erhalten. 

13. Alfe jeitlichen Einfteige- und NReinigungsöffnungen find mit 
eijernen Schiebern oder mit eiſernen in Falze jchlagenden Thüren dicht 
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zu verjchliegen und jo einzurichten, daß fie ficher erreicht werden fünnen 
und dem Schornfteinfeger einen freien Stand und die freie Bewegung 
beider Arme geftatten. Bei flachen Dächern, weldye ein Begehen oder 
die Anbringung von Laufbrettern ohne Schwierigkeit geftatten, dürfen 
die Schornjteine innerhalb des Dachraumes nicht mit Reinigungs: 
Öffnungen verjehen werden. In jedem Fall muß ungeſchütztes Holzwerf 
von diefen Thüren bezw. Schiebern, jowie hölzerne Dielung im Fuß- 
boden unter den Thüren von der betreffenden Außenfläche des Schornjteins 
mindeftens 1 m entfernt bleiben. 

14. Aufjäge irgend welcher Art jind auf Schorniteinen nur zu— 
läffig, foweit fie die ordnungsmäßige Reinigung nicht behindern. 

15. Nicht befteigbare Schornjteine jind in einer fich gleichbleibenden 
rechtwinfeligen oder freisrunden Querjchnitisform von mindeitens 250 gem 

. im Lichten bis mindeitens 30 cm über Dad zu führen. Münden 
mehr als drei Rauchröhren gewöhnlicher Zimmeröfen in einen jolchen 
Schornitein, jo iſt der Flächeninhalt des QuerjchnittS für jede hinzu— 
tretende Wauchröhre um 80 gem zu vergrößern. Eine Waſchkeſſel— 
fenerung ift 3 Zimmeröfen gleicyzujegen. 

16. In Küchen mit gejchloffener Feuerung und engen Schorn- 
jteinen ift ein bejonderer Abzug für die Waflerdämpfe einzurichten. 

17. Mauerfanäle und Röhren, deren fünftige Verwendung als 
Schornjteine nicht ausgejchloffen erjcheint, find, auch wenn die Ein- 
leitung von Rauchröhren zunächſt nicht beabjichtigt wird, den vorjtehenden 
Beitimmungen entſprechend auszuführen. 

18. Die Schornfteine bezw. Feuerungen jind fo anzulegen und zu 
benugen, daß in den Gebäuden und in deren Umgebung Gefahren und 
erhebliche Beläftigungen durch Rauch, Ruß und Funken nicht hervor» 
gerufen werden. 

13. Behälter für Aſche nud jelbitentzündliche Stoffe. 

8 36. 

Für die Aufbewahrung der Aſche und jelbjtentzündlicher Stoffe 
(fettgetränfte Abfälle und dergl.) find im oder bei Gebäuden, in denen 
fich Feuerftätten befinden, feuerfichere Behälter anzulegen. Die Lagerung 
diefer Gegenftände in oder bei Gebäuden kann je nad) den örtlichen 
Berhältniffen durch die Volizeiverwaltung verboten werden. (Vergl. $ 65.) 

14. Gasleitungen. 
s 37. 

1. Alle Gasleitungen in der Erde ſowohl wie innerhalb der 
Gebäude müffen eine folche Stärfe und Dichtigfeit haben, daß fchädliche 
Ausſtrömungen mit Sicherheit vermieden werden; diejelben dürfen nur 
von Eijen ausgeführt werden. Alle Hausleitungen müffen gegen bie 
Straßenleitung durch Hähne abjchliegbar jein, welche an einem gejicherten, 
aber leicht zugänglichen Orte liegen. 

2. Bor jedem Gebäude, in welchem fich eine Gasleitung von mehr 
als 25 Ausftrömungen befindet, ift die Gaszuleitungsröhre mit einem 

12 
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Berihluß zu verfehen, durch den bei entjtehendem Feuer die Hausleitung 
leicht und ficher abgejperrt werden fann. Mehrflammige Leuchter gelten 
hierbei al3 eine Ausftrömung. 

3. Die Stelle, an welcher der Verſchluß fich befindet, ift zu bezeichnen. 
4. Gummiſchläuche zu beweglichen Apparaten müffen Abjchlußhähne 

in der eifernen Leitung erhalten. 

15. Zugänglichkeit. 

S 38. 
1. Auf Grundftüden, welche mit bewohnbaren Hinterhäufern, mit 

Lagerhäufern oder Werfjtätten über 50 qm Grundfläche oder in einer 
Tiefe von mehr als 30 m mit Seitenflügeln bebaut find, müſſen die 
hinteren Gebäude und Seitenflügel mitteljt einer nad) der Straße führenden 
Durchfahrt von mindeftens 2,8 m Höhe und 2,3 m Breite für Menſchen 
und Fuhrwerke zugänglich fein. 

2. Hausflure müffen mindeftens 1,25 m breit fein. 
3. Durchfahrten und Hausflure müffen von maffiven, mindeitens 

25 cm ftarfen oder aus Eiſenfachwerk beftehenden mindeftens 13 cm 
ftarfen Wänden umfchlofjen fein. 

4. Ausgänge von Hintergebäuden, jowie von Höfen, Gärten oder 
Lagerplägen find nur geftattet, wenn fie unmittelbar zu einer für den 
öffentlichen Verkehr fertiggeitellten Straße führen. Ausnahmen Fünnen 
nur mit Genehmigung des Bezirksausſchuſſes geftattet werden. 

16. Bauten an Eifenbahnen. 

$ 39. 
Bezüglich der Bauten in der Nähe der Eijenbahnen find die 

Beitimmungen der Regierungs-Polizei-Berordnung vom 21. Dftober 1892 
maßgebend. 

17. Dampffefjel. 

8 40, 
Die Borjchriften über die Anlage von Dampffefjeln werden durd) 

dieje Polizei-:Verordnung nicht berührt. 

C. Borjhriften bezüglich der Gejundpeit. 

1. Boneneintheilung. 

g 41. 
1. Das Stadtgebiet iſt in 3 Zonen eingetheilt: 

Altſtadt. 
Zone J. 
Zone II. 

2. Die Altſtadt umfaßt die Grundſtücke innerhalb der alten Wälle, 
einſchließlich der an den Außenſeiten der Wälle belegenen Grundſtücke. 

3. Die Zone I umfaßt die Grundſtücke außerhalb der alten Wälle 
bis zu folgenden Straßenzügen einjchließtid) der beiden Seiten derjelben: 
Lambachſtraße, 
Nordſtraße, von Lambach- bis Heroldſtr., 
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Heroldjtraße, von Nord- bis Bornftr., 
Bornftraße, von Herold» bis Jägerſtr., 
Jägerſtraße, 
Gronauſtraße, von Jägerſtr. bis Papengarten, 
Oeſtermärſchſtraße, von Papengarten bis Wambelerſtr., 
Oeſterholzſtraße, von Wambeler- bis Meißenburgerftr., 
Weißenburgerftraße, von Defterholzitr. bis zur Dortmund-Gronau-Enfceder 

Eifenbahn. 
Dortmund-Gronau-Enjheder Eijenbahn, von Weißenburger- bis Hol— 

ländiſcheſtr., 
Kaiſerſtraße, von Holländiſcheſtr. bis Heiligerweg, 
Heiligerweg, von Kaiſer- bi8 Märkiſcheſtr., 
Märkiſcheſtraße, von Heiligerweg bis Gutenbergſtr., 
Gutenbergſtraße, 
Wilhelmſtraße, 
Rheiniſcheſtraße, von Wilhelm- bis Unionſtr., 
Unionſtraße, 
Treibſtraße, 
Schützenſtraße, von Treib- bis Weſterbleichſtr., 
Weſterbleichſtraße, von Schützen- bis Leopoldſtr., 
Leopoldſtraße, von Weſterbleich- bis Heckenſtr., 
Heckenſtraße, von Leopold bis Münſterſtr., 
Münſterſtraße, von Hecken- bis Lambachſtr., 

4. Die Zone II umfaßt alle Grundſtücke außerhalb der unter 3 
benannten Straßenzüge bis zur WeichbildSgrenze. 

5. In Bone II werden folgende Straßen für landhausartige 
Bebauung (Landhausftraßen) bejtimmt: 

a) nördliche Barallelftraße zur Fliederſtraße von der Münjterftraße 
nad Weiten, 

b) Prinz Friedrich: Karlitraße, 
c) Lippeſtraße, von Kaijer- bis Kronprinzenitr., 
d) Bismarditraße, von Prinz-Friedrich-Karlſtr. bis Schürweg, 
e) Kaijer-Wilhelm-Allee, 
f) Friedensſtraße, 
g) Kronenftraße, 
h) Landgrafenjtraße, 
i) Mearfgrafenftraße, 
k) Die Straße, welche den Kaijer-Wilhelm-Hain im Oſten begrenzt, 
I) Die Straße, welche den Kaijer-Wilhelm-Hain im Süden begrenzt, 
m) Die Limburgerftraße, 
n) Die Ringitraße, 
0) Die Beurhausftraße, wejtlich von der Humboldtitr. 

6. Eine Vermehrung der Landhausftraßen bleibt bis nach Fertig— 
jtelung der einzelnen Bebauungspläne für die äußeren Stadtgegenden 
vorbehalten. 

12* 



2. Hofraum. 

g 42. 
1. In der Altitadt und in Zone I ar une nur bis 4 

in Bone II nur bis . . i j la 
in den Landhausftraßen der Zone II nur big Er ee IB 
ihre3 ns bebaut werden. 

2, Edgrundjtüden ift die —— 
in der Altftadt bis a. 5% u |. 
tn der Done I BI an 05 ee 
in der Zone II bis zu . . ee sr tet 
in den Zandhausftraßen der Zone II bis zu Be da ge a A 
des Flächeninhalts ftatthaft. 

3. Der geſammte freizulaffende Hof- oder Gartenraum muß fich 
zujammenhängend unmittelbar an die Gebäude anſchließen und iſt in einer 
Weiſe anzuordnen, daß der Zweck desfelben, den Gebäuden Luft und Licht 
zuzuführen und eine genügende Zugänglichkeit, namentlich auch bei Feuers— 
gefahr, zu jchaffen, erreicht wird. 

4. Die Mindeitgröße diejes Licht und Luft gebenden Hof- oder 
Gartenraumes muß in allen Fällen 40 qm betragen; die Form desjelben 
muß jo.gewählt werden, daß fich in einer Entfernung von höchſtens 6 m 
von den Licht und Luft empfangenden Fenftern ein Nechted von 5 zu 5m 
oder von 4 zu 6 m, oder ein Kreis von 6 m Durchmeffer in den Hof- 
oder Gartenraum hineinlegen läßt. 

5. Ausnahmen find nur in der Altjtadt und Zone I bei früher jchon 
bebaut gewejenen Grundſtücken geftattet; dabei darf aber das Verhältniß 
der umbebauten zur bebauten Fläche nicht ungünftiger werden, wie früher, 
und es müſſen die feuer- und gejundheitspolizeilichen Erforderniffe erfüllt 
werden. 

6. Bei Edhäufern in der Altjtadt kann von der geforderten Form 
der Hoffläche Abftand genommen werden. 

7. In Bone I und II bleiben bei Berechnung der bebauten Grund- 
fläche Kleine, jelbjiftändige Baulichkeiten wie Gartenhäuschen, Abortgebäude 
Ställe, Schuppen oder dergleichen außer Anjag, wenn diejelben nicht mehr 
als 30 qm Grundfläche haben, bis zur oberjten Dachfante nicht mehr 
als 5m hoc) find, und durch fie die Hofgröße nicht um mehr als !/s 
und nicht unter 40 qm verkleinert wird, 

8. Vorgärten werden zur unbebauten Fläche Hinzu gerechnet. 
9. In Landhausftragen müffen VBorgärten angelegt werden. 

Entfernung der Gebäude untereinander. 
8 43. 

1. Alle Neubauten müffen entweder unmittelbar an der nachbar- 
lichen Grenze oder in der Altjtadt mit einem Abjtande (Bauwich) von 
2 m, in Bone I und II mit einem Abftande von 2,50 m von der Nad)- 
bargrenze ausgeführt werden. 

2. In den Landhausftraßen der Zone II dürfen immer nur höchſtens 
2 Gebäude mit einer Gefammtfrontlänge von höchſtens 40 m aneinander 
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gebaut werden, die Gebäude müffen in der ganzen Tiefe von der unbe- 
bauten Nachbargrenze 3 m, von der bebauten Nachbargrenze 6 m Abjtand 
Halten. | 

3. Die 88 139 umd 140 Theil I Titel 8 des allgemeinen Land— 
rechtS treten hiernach für den Stadtbezirf Dortmund außer Kraft. 

4. Höhe der Gebäude. 

a) Allgemeine Vorjchrift. 

S 44, 

1. Die Höhe der Gebäude vom Erdboden bis zur Oberfante der 
Gefimje, oder bei Giebelwänden, welche nicht an der Straßenfront jtehen, 
bis zum Fußpunfte des Giebeldreieds, darf ſtets T m, feinenfall3 aber 
(jofern nicht ein Ausnahmefall des $ 48 vorliegt) mehr als 21 m betragen. 
Innerhalb diefer Grenze find die befonderen Bejtimmungen der 88 45 — 47 
maßgebend. 

2. Bei abfallendem Terrain iſt das mittlere Höhenmaß anzunehmen. 
Steile Dachflächen, deren Neigung einen Winkel von mehr als 60° bildet, 
werden bei der Höhe mitberechnet, 

3. Ueberfchreitet die Ausladung des Dad)- bezw. Hauptgefimjes 
das Maß von 50 cm, jo wird das llebermaß bei der Ermittlung der 
zufäjjigen Höhe in Abzug gebracht. 

b) An der Straße. 

8 4. 

1. Altjtadt: An allen Straßen bis zu 4m Breite darf die Höhe 
der Häufer nicht über T m betragen. An den Straßen von einer Breite 
zwijchen 4 und 8 m darf die Gebäudehöhe LO m, an Straßen von einer 
Breite zwijchen 8 und 14 m darf die Gebäudehöhe 14 m betragen. An 
den Straßen von mehr als 14 bis 21 m Breite dürfen die Häufer eine 
der Straßenbreite gleiche Höhe erhalten. Abweichend hiervon dürfen an 
den Straßen: Weftenhellweg, Oſtenhellweg, Brüdftraße und Betenftraße, 
Häufer mit einer Höhe bis zu 17 m errichtet werden. 

2. Zone I: An allen Etraßen unter und bis zu 10 m Breite darf 
die Höhe nicht über 10 m betragen. An den Straßen von einer Breite 
zwijchen 10 und 14 m darf die Gebäudehöhe 14 m betragen. An den 
Straßen über 14 m Breite darf die Höhe die Breite der Straße nicht 
überjchreiten. 

3. Bone II: Die Höhe ift wie in Zone I zuläfjig, jedoch darf das 
Gebäude nicht mehr als 3 Wohngejchoffe und ein ausgebautes Dachgeſchoß 
erhalten. 

4. Landhausftraßen der Zone II: Die Höhe ift wie in Bone I 
zuläfjig, jedod) darf das Gebäude nicht mehr als 2 Wohngejchofje und 
ein ausgebautes Dachgeſchoß erhalten. 

5. Treten Gebäude hinter die Bauflucht zurüd, jo kann ihre 
Höhe die für die betreffende Straßenbreite zuläffige Höhe um ebenfoviel 
überjchreiten. 
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6. Für Edgrundftüde ift das der breiteren Straße entiprechende 
Höhenmaß aud in der fehmaleren auf eine Länge von 20 m von der Ede 
ab gemefjen zuläjfig. 

7. Bei wechjelnder Straßenbreite wird die mittlere angenommen, 
wie auch bei fteigendem Terrain die mittlere Höhenlage maßgebend ijt. 

c) Für GSeiten- und Hinterfronten, Seitenflügel und Hofgebäude, 

8 46. 

1. Die Seiten- und Hinterfronten der an Straßen jtehenden Gebäude, 
ſowie die Umfaffungswände von Seitenflügeln und Hintergebäuden dürfen, 
jofern fie mit Lichtöffnungen für bewohnbare oder für fonft zum dauernden 
Aufenthalte von Menjchen bejtimmte Räume verjehen jind oder werden 
jollen, abweichend von der allgemeinen Vorfchrift des $ 44, nur in folcher 
Höhe aufgeführt werden, daß ihr Höhenmaß, gemeffen von der Oberfante 
des Erdgeſchoßfußbodens, die Breite der vorliegenden, zum jelben Grund» 
jtüd gehörenden, unbebauten Grundfläche nit um mehr als 4,5 m über- 
fteigt. In den Straßen: Wejtenhellweg, Oſtenhellweg, Brüdftraße und 
Betenjtraße darf dies letztere Maaß 8,5 m betragen. 

2. Neue Hof- und Hintergebäude, welche dies Verhältniß für 
beitehende Gebäude in nachtheiliger Weife ändern würden, dürfen nicht 
errichtet werden. 

3. Auch hier find bei unregelmäßigen Verdältniffen mittlere Breiten- 
und Höhenmaße anzunehmen. Baulichfeiten, welche bis zur oberften 
Dadfante die Höhe von 6 m nicht überfchreiten und eine Grundfläche 
von nicht mehr als 50 qm haben, bleiben bei der Berechnung der zuläffigen 
Höhe für Hinterfronten und Hofgebäude außer Betracht. 

d) Auf niht an Straßen liegenden Grundftüden. 

8 47. 

Wird die Bebauung von Grundftüden zugelaffen, welche nur durdy 
Zufahrten mit Straßen in Verbindung ftehen ($ 11), jo bleibt vorbehalten, 
das Höhenmaß der Gebäude jedesmal den Umftänden entfprechend, beſon— 
ders fejtzufegen. 

e) Ausnahmen. 

8 48, 

Ausnahmen find außer den in 88 44 und 45 bereit erwähnten 
ftatthaft für Kirchen und öffentliche Gebäude, für induftrielle oder zu 
bejonderer Benugung beftimmte Gebäude, deren Zwed eine größere Höhe 
bedingt, für Neubauten an Stelle älterer Gebäude, jedoch nicht über die 
frühere Höhe, für Dachfenfter und Luken in einer äußeren Breite von 
höchſtens 1,5 m und in Zwijchenräumen von mindeftens 3 m, in den 
Außenkanten gemefjen, für lediglich als architektonische Zierrathen anzu— 
jehende und nicht anderen Zweden dienende Thürmchen und Heine Kuppeln zc., 
Scornfteine und Lüftungsſchachte. 
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5. Fenſter für Wohn:, Schlaf: und Arbeitsräume. 

8 49. 

1. Alle zu dauerndem Aufenthalt von Menfchen bejtimmte Räume, 
wozu auch Küchen, Werkftätten und Fabrifarbeitsräume gehören, müffen 
troden jein und durch Fenfter von ausreichender Größe und zweckent— 
iprechender Zage unmittelbar Luft und Licht zugeführt erhalten. Soweit 
jie nicht an den Straßenfronten liegen, dürfen ihre Fenjter Luft und 
Licht nur von Hofräumen u. ſ. w. empfangen, welche den"Beitimmungen 
der 88 42, 43 und 46 entfprechen. In den Zandhausftraßen der Zone II 
dürfen ſämmtliche am Bauwich belegenen Räume als Wohn-, Schlaf- und 
Arbeitsräume benugt werden, fofern fie fonjt den an ſolche zu ftellenden 
Anforderungen entjpreden. 

2. In der Regel ijt anzunehmen, daß die lichtgebende und zum 
Oeffnen eingerichtete Gejfammtfenjterfläche mindeftens 1 qm auf 30 cbm 
Rauminhalt betragen joll. 

3. Arbeitsräume, deren Lage und Zwedbeitimmung eine Beleuchtung 
unmittelbar von oben bedingt, dürfen ausnahmsweiſe durch Oberlicht 
oder Ehed-Dächer erhellt werden, wenn Vorkehrungen vorhanden find, die 
einen ausreichenden Luftwechjel möglich machen. 

6. Wohnräume. 

$ 50. 

1. Bei Gebäuden, welche Wohnräume im Erdgeſchoß enthalten, 
jind in dem legteren die Fußböden in einer Höhe von mindeiteng 0,15 m 
über der Grundfläche anzuordnen. 

2. Die aufgehenden Mauern find gegen die aufiteigende Erd— 
feuchtigfeit durch Iſolirſchichten (Asphalt zc.) zu jchügen. 

3. Wohnräume find jo einzurichten, daß der erforderliche Zutritt 
von Luft und Licht gefichert it. Zur diefem Ende muß in der Regel 
jeder ſolche Raum mindejtens ein unmittelbar ins Freie (oder auf eine 
bedeckte Gallerie) führendes Fenfter von ausreichender Größe ($ 49) 
enthalten und gut zu durchlüften fein. 

4. Wohnräume müſſen bei Neubauten eine lichte Höhe von mindeitens 
3 m erhalten. Werden bejtehende Wohngebäude in der bisherigen Ab- 
meffung um- oder ausgebaut, jo ift eine lichte Höhe von 2,3 m dann 
geitattet, wenn die entſprechenden Räume des alten Gebäudes nicht bereits 
höher waren. 

5. Wohnräume im Dachgeſchoß dürfen eine Höhe von 2,5 m 
erhalten. 

6. Wohnräume, welche theilweife unter der Erdoberfläche liegen 
(Kellerwohnungen), find fo anzulegen, daß der Fußboden mindeftens 40 cm 
über dem höchften befannten Grundwaſſerſtande Tiegt. Alle zum Wohnen 
beſtimmten Räume, welche unter der äußeren Bodenhöhe vertieft liegen, 
jind mindeftens an einer Seite durd) einen in ganzer Länge fortlaufenden 
Luftſchacht, an den anderen Seiten durch bewährte Schugmittel gegen 
das Eindringen der Erdfeuchtigfeit zu fchügen. 
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T. Abtritte und Ställe. 

$ 51. 
1. Für jedes Wohnhaus ift mindeftens ein dicht ummwandeter, 

bededter und verjchließbarer Abtritt anzulegen. Ausnahmen find nur bei 
vereinzelt ftehenden Wohnungen und in ländlichen Verhältniffen zuläjfig. 

2. Für Häufer, welche von mehreren Familien bewohnt werden, 
fann die Herjtellung mehrerer Abtritte verlangt werden, die Abtritte jind 
joweit wie möglich von anderen Räumen einer Wohnung getrennt anzulegen. 

3. Jeder Abort muß ein ins Freie mündendes Fenſter von min- 
deſtens 2 qm erhalten. 

4. Die Abtritts- oder Tonnengruben find gegen die Hausmaner, 
bezw. gegen die umliegende Bodenſchicht durch '/s Stein ftarfe Aus- 
fütterung mit Cementmauerwerk und Gementpug zu ifoliren und nad) 
oben mafjiv abzumwölben. Sie find mit den Siten durch Röhren von 
dauerhaften und undurdläffigem Material mit glatten Innenflächen zu 
verbinden, welche mit Vermeidung von jcharfen Biegungen und Neigungen 
möglichſt jenkrecht und Leicht zugänglich zu führen find; hölzerne Abfallſchlote 
jind unterfagt. Die Abfaltrohre und das die Lüftung des höchſten Punktes 
der Grube vermittelnde Dunftrohr find über das Dad) zu verlängern. 

5. In Stälfen muß der Fußboden undurchläſſig befeitigt werden. 
Zur Aufnahme der Stallabgänge müffen ſich ausreichende Abfallbehälter 
($ 52) in der Nähe befinden. 

6. Ställe müffen in Neubauten eine lichte Höhe von mindeſtens 3 m 
erhalten, joweit diefelben nicht zur Aufnahme von Schweinen, Biegen 
oder kleineren Hausthieren, wie Kaninchen, Hunden, Geflügel bejtimmt 
find. Werden bejtehende Stälfe in der bisherigen Abmeffung um= oder 
ausgebaut, jo ift ftatt der lichten Höhe von 3 m eine joldye von 2,50 m 
geltattet, wenn die entiprechenden Räume des alten Gebäudes nicht bereits 
höher waren. 

T. Ställe find fo einzurichten, daß der erforderliche Zutritt von 
Luft und Licht gejichert ift. Jeder Stall muß daher eine feiner Größe 
entiprechende Anzahl von ins Freie führenden Fenftern erhalten, welche 
jo einzurichten find, daß jie leicht geöffnet und gejchloffen werden fünnen. 

8. Abfallbehälter. 

8 52, 
1. Abtritts-Sammelgruben und Dungjtätten müſſen mindeſtens 

lm Abftand von der Nacdhbargrenze haben und find nad) Maßgabe der 
Dichtigkeit der Bewohnung in einer den Anforderungen der öffentlichen 
Gejundheitspflege entjprechenden Weife nach unten und nad) den Geiten 
bin undurchläſſig herzuftellen, nad) oben find fie, wo es auf Vermeidung 
von Geruch oder Luftzutritt anfömmt, dicht und feit mit in Falzen 
liegenden Dedeln zu verichließen. 

2. Namentlid) ift, wo Brunnen vorhanden find, deren Verunreinigung 
durch eindringende Stoffe zu vermeiden, und find zu diefem Ende Sammel» 
jtätten von Abfalfftoffen, welche flüffig find oder durch den eindringenden 
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Regen ausgelaugt werden fünnen, nur in einer Entfernung von mindeitens 
10 m anzulegen. Nicht minder jind diefe Sammelitellen jo einzurichten, 
dag ein Meberfliegen von Jauche und ähnlichen Flüffigfeiten nicht ftatt- 
finden fann. 

3. Ausnahmen find im folchen Theilen des Stadtbezirks, in welchen 
eine jtädtifche Bebauung noch nicht jtattfindet, für den Betrieb der Land— 
wirthichaft dienende Tungjtätten itatthaft, jofern die Beitimmung bezüglid) 
der Minimal-Entfernung von Brunnen beobachtet wird. 

4. Einrichtungen der bezeichneten Art nach der Straßenjeite anzu- 
legen it nur dann ausnahmsweiſe gejtattet, wenn andernfalls eine aus: 
reichende Lüftung nicht zu erreichen ift. An den Nebenfeiten der Gebäude 
find jie mur dann zuläffig, wenn jie von der Straße aus nicht ftörend 
in die Augen fallen. 

5. Ausgüffe aus Küchen und dem Gewerbebetrieb dienenden Räumen 
find, wo ſie nicht vermieden werden fönnen, jo anzulegen, daß weder 
üble Gerüche nod) Ablagerungen in den Ninnen eintreten können. 

9. Wafferverforgung und Entwäfferung. 

Ss 88. 

1. Jedem bewohnten Grundjtüd muß Verſorgung mit gutem, trink: 
barem Waffer gejichert werden. Wo der Anſchluß an die Wafferleitung 
nicht erreichbar ift, muß ein Brunnen unter Beobachtung der erforderlichen 
Voriichtsmaßregeln angelegt werden. ($ 92.) 

2. Für die Entwäfferung der Privatgrundjtüde find die bejonderen 
Polizei-Verordnungen maßgebend. 

10. Ofenflappen. 

s 54, 

Berihluß:Vorrichtungen in den Nauchröhren und Schornjteinen, 
welche dazu dienen, den Abzug des Nauches volljtändig abzujperren, dürfen, 
infofern jie mit Wohnräumen in direfter Verbindung jtehen, nicht ange- 
bracht werden. 

11. Bwijchendeden. 

8 5b. 

Für die Ausfüllung der Zwiſchendecken find nur von organiichen 
Beimengen freie, der Fäulniß oder der Zerſetzung nicht unterworfene 
und der Geſundheit nicht ſchädliche Materialien zu verwenden. 

12. Farben. 

8 56. 

1. Die Verwendung giftiger Farben für den Anſtrich und Tapeten 
it unterjagt. 

2. Für den Anftrich der Außenfronten find außerdem ftarf bien: 
dende, grelle oder das Auge beleidigende Farben auszujchliegen. 

3. Es jteht der Polizei-Verwaltung zu, die Abänderung von in 
diefer Beziehung beläftigenden Anftrichen anzuordnen. 



— 180 — 

13. Berhütung von Unglüdsfällen. 

s 57. 

1. Sofort nad) Verlegung hölzerner Balfenlagen jind in jedem 
Geſchoß die Schugdeden einzufchneiden; eiferne Balfenlagen jind jofort 
nad Verlegung an den Stellen, an welchen Wände aufgeführt werden 
follen, wo Baumaterial gelagert oder herangejchafft werden ſoll, oder wo 
Berkehr der Arbeiter jtattfindet, mit Brettern zu belegen. 

2. Die in und an den Gebäuden liegenden Deffnungen, Stod- 
werks- und Kelfertreppen, Licht-, Luft: und Aufzugſchachte, Kellerlicht- 
faften und Auslegerlufen und jonftige Vorkehrungen, welche Beranlaffung 
zum Herabjtürzen oder zu jonftigen Unfällen geben können, find mit den 
erforderlichen Einfriedigungen, Geländern und Schugmaßregeln zu verjehen. 
Die Polizei-VBerwaltung iſt befugt, in diefer Hinficht entjprechende An— 
ordnungen zu treffen. (Berg. Polizei» Verordnung der Königlichen 
Regierung zu Arnsberg vom 30. April 1857.) 

14. Beziehungsfrilt der Wohnräume. 

s 58. 

1. Die Benugung der Neu» oder Umbauten, bei weldem neue 
Wände unter Anwendung von Mörtel hergeftellt worden find, darf nicht 
beginnen, bevor nach Vollendung der baulichen Einrichtungen eine bejon- 
dere baupolizeiliche Prüfung vorgenommen und auf Grund derjelben ein 
Gebrauchs-Abnahme- Zeugniß ertheilt ift. In der Regel jollen Wohnungen 
in einem nenen Haufe erit 6 Monate nad erfolgter Vollendung des 
Nohbaues bezogen werden. Dieje Friſt kann nad) den bejonderen. Um— 
fänden und den angewendeten Hülfsmitteln von der Polizei-Behörde bei 
Neubauten auf 3, bei Wohnungen in umgebauten Stodwerfen auf 
1!/; Monaten ermäßigt werden, jedody mit Ausnahme derjenigen Neu— 
bauten, welche in der Zeit vom 1. Oftober bis 1. Februar im Rohbau 
vollendet worden jind. 

2. In Hinficht der feitens des Bauherrn oder deſſen Stellver- 
treter8 erforderlichen Anmeldung zur Gebrauchs-Abnahme und des dabei 
itattfindenden Verfahrens finden die im $ 8 wegen der Rohbau-Abnahme 
getroffenen Beitimmungen finngemäße Anwendung. | 

D. Vorſchriften bezüglich der Feitigfeiten. 

1. Sicherheit der Bauten. 

8 59. 

1. Die Ausführung der Bauten muß durchweg in Material von 
ausreichender Tüchtigfeit und mit genügender Sicherheit in den Konjtruf- 
tionen erfolgen. 

2. Im oberjten Gejchoß müſſen balfentragende Umfaffungswände, 
von Wohngebäuden mindeftens 38 cm jtarf, innere balfentragende Wände, 
Giebelmauern, welche feine Balken tragen und jelbftitändige Brandmauern, 
mindeflens 25 cm ſtark mafjiv hergeftellt werden: die Wandftärfe muß 
nad unten für je 2 Gejchoffe um 13 cm zunehmen. 
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3. Gemeinjame Brandmauern jind in den oberen drei Gejchofien 
38 cm ftarf zuläffig, die Wandſtärke muß jedoch bei mehr als drei 
Geſchoſſen nach unten für je 2 Gefchoffe um 13 cm zunehmen. 

4, Bei der Berechnung der Zahl der Geſchoſſe zu Abjak 2 und 3 
bleibt das Dachgeſchoß außer Anfag. 

5. Eiſenfachwerk mit 13 cm ftarfer Ausmauerung ift dem Maſſiv— 
bau von 38 cm Etärfe gleicyzuftellen. 

6. Einjcyubbretter der Balfendeden müſſen mindeitens 2 cm jtarf 
jein und auf 3 zu D cm ftarfen Latten ruhen. 

T. Soweit e8 die Sicherheit der Bauten bedingt, hat die Polizei: 
Verwaltung die Befugniß, untüchtige Materialien auszufchließen, unzu— 
läſſige Konftruftionen zu unterfagen, die Fortführung der Bauten zu 
verbieten, bereit8 Ausgeführtes bejeitigen zu laffen. 

2. Belaftung des Baugrundes und der Materialien. 

8 60, 

1. Guter Baugrund darf nicht höher als bis 35000 kg auf das 
qm belaftet werden. 

2, Für die Inanſpruchnahme der Baumaterialien find in der 
Negel folgende Grenzen für das qem einzuhalten: 

Zug Prud 
a) gutes Ziegelmauerwerk in Kaltmörtel . — Tkg 
b) beites Ziegelmauerwerf in Gementmörtl . . . — 14, 
c) Kiefern» und Zannen-BauhoE . .» 2 2.2...80 80, 
ON ABRRENEIE- u: un fuer aa ae ee ea Ru: Sa, 
e) Schmiedeeiien . . . 0 0 0 

3. Das Gewicht eines qm Balkendecke in Wohnräumen ijt ein- 
jchlieglich der zufälligen Pelaftung für die Berechnung zu 500 kg, in 
anderen Räumen der vorausfichtli höchſten eintretenden Belaſtung 
entjprechend anzunehmen. 

4, Das cbm Mauerwerk ift mit einem Gewicht von 1600 kg 
einzufegen. 

5. In allen Fällen, in denen Abweichungen von diefen Normen 
beabjichtigt werden, ift dies nur mit ausdrüdlicher Genehmigung der 
Polizei-Berwaltung zuläffig und deshalb von diefer Abficht in den Bau— 
vorlagen Kenntniß zu geben. 

6. Die Bolizei-Verwaltung ift befugt, für ausnahmsweije Materialien 
und Konftruftionen die ihr erforderlich erjcheinenden Nachweije und 
Ermittelungen der Zuverläjfigfeit auf Koften des Bauherrn zu verlangen. 

E. Beftimmungen über nahbarlidhe Verhältniſſe. 

1. Selbitftändigfeit der Bauten. 

8 61. 

Abgejehen von gemeinfchaftlichen Scheidemauern muß jedes Gebäude 
nach der Nachbarjeite hin von Grund auf felbftitändig hergeftellt werden. 
Insbeſondere find Gewölbe, Stügmauern, Sprenggewerfe und dergl. jo 
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anzulegen, daß fein Seitendrud auf nadybarlichen Grund oder nachbar— 
liche Gebäude wirken kann. Dauernde Abjteifungen gegen lettere find 
unterjagt, vorübergehende nur mit Bewilligung des Nachbars oder auf 
Anordnung der Polizei:Berwaltung ftatthaft. 

2. Schuß der Nachbargebäude. 

s 62. 

1. Bei Ausführung von Bauten in der Nähe vorhandener Nachbar: 
gebäude find die zur Sicherung der legteren nöthigen Vorkehrungen zu 
treffen. 

2. Die demgemäß polizeili” an den Bauherren zu richtenden An: 
forderungen (ftückweife Ausführung der Grundmauern in furzen Abjtänden, 
Unterfahren oder Abfteifen der Mauern anftoßender Gebäude) müſſen 
je nach den Umjtänden vorbehalten werden. 

3. Gewährleiftung der Gebäude-Abjtände. 

$ 63. 

1. Die in den 88 24, 25, 26, 42, 43 und 49 aus Gründen der 
enerficherheit und der Gefundheitspflege vorgejchriebenen Abjtände von 
der Nacbargrenze und die betreffS der Größe der Höfe getroffenen 
Vorſchriften können in der Altftadt um jo viel vermindert werden, als 
die dauernde Nichtbebauung der betreffenden anjtogenden Abjchnitte des 
Nachbargrundes zur Ergänzung der mangelnden Abjtände und Hofgrößen 
grumdbuchlich oder font in vechtsverbindlicher Weife gejichert ift. 

2. Jeder Nachbar kann bei diefem Verhältniß feinen Antheil an 
dem SZwijchenraum zum Zwecke von Ginfahrten, Eingängen u. dergl. 
erhöhen, befeitigen und überdachen. 

3. Auf die Grundſtücke der Zone I umd II findet diefer Paragraph 
feine Anwendung. 

II. Theil. 

Befondere Beftimmungen. 

l, Ausnahmen. 

a) Erleichterungen. 

8 64. 

1. Bon den aus freuerpolizeilihen und in Bezug auf Geſundheits— 
pflege getroffenen Beitimmungen find nad dem Ermeſſen der Bolizei- 
Verwaltung Ausnahmen ftatthaft: 

für Bauten ländlicher Lage und Art in den der dichten Bebauung 
fernliegenden Bezirken; 

für Bauten, die nicht mit Feuerſtätten verjehen find und nicht zur 
Aufbewahrung leicht entzündlicher oder fchwer zu löfchender Stoffe in 
größerer Menge dienen, für die Dauer diefer Verhältniffe, und 

für Bauten auf großen gewerblichen Anlagen, wo der Geſchäfts— 
betrieb Abweichungen erfordert und wo zugleich die Einrichtungen. von 
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geordneter Bewachung und wirfjamer Feuerlöjcheinrichtungen die Gefahr 
erheblich vermindert. 

2. Ferner find für alte Baupläge innerhalb der Altitadt, wo die 
Durchführung der Beltimmungen über die Abjtände der Gebäude und 
deren Höhe und über die Hofgröße mit großer Härte und unverhältniß- 
mäßigen Opfern feitens der Bauenden verfnüpft wäre, jowie für Baus 
pläge in Bone II und an Xandhausftraßen, welche bei Erlaß dieſer 
Bauordnung an einer Seite oder beiderfeitig durch ſtehende Gebäude 
begrenzt werden oder für welche in Folge dejfen die Durchführung der 
Beftimmungen über die Hofgröße und den Bauwich (S$ 42 und 43) 
mit großer Härte für die Bauenden und ohne Nutzen für die vorge: 
ichriebene Bauweife der Straße verfnüpft wäre, mit Genehmigung de3 
Bezirts-Ausshuffes in Arnsberg weitere Ermäßigungen ausnahmsweije 
ftatthaft. 

b) Verſchärfungen. 

Ss 69. 

1. Bejondere, über die Borjchriften des II. Theils hinausgehende 
baupolizeiliche Anforderungen bleiben vorbehalten für Gebäude bezw. 
Gebäudetheile, in denen fich gewerbliche Betriebgjtätten befinden, welche 
ungewöhnlich jtarfe Feuerung erfordern, zur Verarbeitung leicht brenn- 
barer Gegenjtände dienen oder einen ftarfen Abgang unreiner Stoffe 
bedingen. Das Gleiche gilt für alle Bauten, in welchen bejtimmungs: 
gemäß größere Mengen brennbarer Stoffe aufbewahrt werden (Speicher, 
Lagerräume, Scheunen), jowie jolche, welche beftimmungsgemäß eine große 
Zahl von Menfchen vereinigen, wie Schulen, Kranfenhäufer, Gajthäufer, 
Theater, VBerfammlungsräume.. Für die beiden letzteren ift die Re— 
gierungs-Polizei-VBerordnung vom 18. März 1891 betr. die bauliche Anlage 
und die innere Einrichtung von Theatern, Cirfusgebäuden und öffentlichen 
Berfammlungsräumen maßgebend. 

2. Die hinfichtlich folcher Gebäude bezw. Gebäudetheile je nad) den 
Umftänden zu erhebenden bejonderen Anforderungen werden vornchmlic) 
betreffen die Stärke und FFeuerfeftigfeit der Wände, Deden, Fußböden, 
Treppen, Feuerftätten und Echorniteine, die Zahl und Beichaffenheit der 
Treppen und Ausgänge, die regelmäßige Zuführung frifcher Luft, die 
Unterhaltung von Brunnen, Wafjerbehältern und Xöjchvorrichtungen, die 
Einridhtung der Gasleitungen, Abſchlußhähne und Schußvorrichtungen 
an den Zampen und dergleichen. 

3. Es wird nad Umftänden die Verwendung eiferner Defen wie 
freifiegender Röhren unterjagt, die Beheizung gewiſſer Räume überhaupt 
nur von außen oder innerhalb feuerfefter Vorgelege geftattet werden. 

4. Der Betrieb von Tifchlereien und anderen gleich feuergefährlichen 
Gemwerben wird in Wohngebäuden davon abhängig gemacht werden, daß 
jämmtliche oberhalb belegenen Wohnungen mindejtens einen mit den 
betreffenden Betriebsitätten gänzlich außer Zufammenhang ſtehenden 
Treppenzugang haben. 
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5. Für die in diefem Paragraphen bezeichneten Bauten ift, wie 
für die Wohnungen ($ 58) eine bejondere Gebrauchs-Abnahme ($ 9) 
erforderlich, welche fich auf die je nad) den Umftänden und der Benugungs- 
art der Gebäude angeordneten bejonderen Maßnahmen bezieht. 

c. Zreppenanlagen in gewerblichen Anlagen und Fabriken. 

8 66, 

1. In gewerblichen Anlagen und Yabrifen, in denen mehr als 
30 Arbeiter bejchäftigt werden, oder in denen feuergefährlichde Gewerbe 
betrieben werden, oder in denen leicht brennbare Stoffe bei Xicht verar— 
beitet werden, dürfen die Treppen nur aus Stein oder Eijen bejtehen. 

2, In den Wrbeitsräumen in den oberen Stodwerfen folcher 
Anlagen find mindeftens 2 an den entgegengejegten Seiten des Gebäudes 
anzulegende Treppen erforderlich, jobald die Länge des Arbeitsraumes 
40 m überfchreitet, oder in der gewerblichen Anlage feuergefährliche 
Gewerbe betrieben oder leicht brennbare Stoffe bei Licht verarbeitet werden. 

3. In gewerblichen Anlagen mit feuergefährlichen Betrieben dürfen 
die Arbeitsräume mit den Treppenhäufern nicht in direfte Verbindung 
ftehen. Die Verbindung hat durch eiſerne Gallerien an der Außenfront 
die nicht alljeitig umſchloſſen fein dürfen, zu erfolgen, fo daß im Brand: 
falle Rauch aus den Arbeitsräumen nicht in das Treppenhaus dringen fann. 

4. Sämmtliche nad) den Treppenhäufern führende Thüren müffen 
unverbrennlich fein, nach dem Treppenhaufe zu auffchlagen und fich jelbit: 
thätig fchließen. 

d. fabriffreie Betriebe. 

$ 67. 

1. Fabriken, Werkftätten oder gewerbliche Anlagen, welche durch Ver— 
breitung jchädlicher Dünjte oder durch Ruß oder Rauch oder durch 
Erregung eines ungewöhnlichen Geräufches, Gefahren, Nachtheile oder 
Beläftigungen des Bublifums herbeiführen würden, dürfen im nachbe- 
nannten Bezirken und Straßen nicht errichtet werden: 

a) Am Weiterholz und Fredenbaum fowie nördlich des letteren bis 
zur Gemeindegrenze mit Ausjchluß der nordöftlichen Ede dieſes 
Theiles, weldye von einer im Abftande von 100 m parallel zur 
Seilerftraße gezogenen Linie, fowie von einer im Abjtande von 
320 m parallel zur Anjchlußbahn nad) Zeche Hardenberg gezogenen 
Linie begrenzt wird; zwiſchen Schügenftraße, Fliederftraße, Eber- 
itraße, Magdeburgerftraße, Burgweg und Münfterftraße; fowie am 
Burgholz und zwifchem dem Burgholz und der Bornftraße. 

b) Zwiſchen den Straßenzügen bezw. Linien (von Nord über Oft und 
Süd nad Wet ausgeführt) Burgwall, Schwanenwall, Schwanen- 
ftraße, Holländifcheftraße, Hamburgerftraße, Kaiferftraße, Straße 
von der Funkenburg nad dem Djtentodtenhof, Sölderftraße, Oft- 
grenze des Oftentodtenhofes, Schürweg, Kronprinzenjtraße, Heiliger: 
weg, Märkifcheftraße, Ningftraße, Linie 100 m dftlich, ſüdlich und 
weitlih vom Kaiſer Wilhelm-Hain, Linie 100 m ſüdlich und nördlich 
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von der Ringſtraße, Rnappenbergerjtraße, Ardeyitraße, Märkiſche— 
ftraße, Gutenbergitraße, Hoheitraße, Neuer Graben, Große Heim- 
itraße, Rheinische Eifenbahn, Langeftraße, Wilhelmftraße, Rheiniſche— 
itraße, Körnerplag, Weſtwall, Königswall, Burgthor. 
2. Die Erweiterung von Fabriken, Werkftätten oder gewerblichen 

Anlagen, welde bei Erlaß der B. B. DO. beitanden, iſt aud in den 
fabriffreien Bezirken geftattet. 

2. Anwendung der Beftimmungen auf vorhandene Gebäude. 

$ 68. 

1. Die Beitimmungen diefer Bau: Ordnung jollen gegenüber be- 
tehenden Gebäuden nur injoweit Anwendung finden, als überwiegende 
Gründe der öffentlihen Sicherheit und jchwer wiegende Mißftände es 
unerläßlid und unauffchiebbar machen. 

2. Dagegen find Beränderungen und AInftandhaltungsbauten an 
bei Erlaß diefer Bauordnung bereits vorhandenen Gebäuden in der Kegel 
nad) Maßgabe der in ihr enthaltenen Beftimmungen zu bemirfen. 

3. Sollen vorhandene Gebäude oder Gebäudetheile in Veränderung 
der jeitherigen Nutungsweije zu dauerndem Aufenthalte von Menjchen 
oder zu Zweden der in $ 66 angegebenen Art in Gebraud) genommen 
werden, fo iſt dazu unter Einreichung der Bauvorlagen ($ 3) und be- 
ftimmter Angabe des Nutungszwedes bejondere baupolizeiliche Geneh— 
migung nachzuſuchen. 

4. Die anderweite Benugung darf in feinem Falle beginnen, bevor 
nad) Bollendung der baulichen Umänderung eine bejondere baupolizeiliche 
Prüfung vorgenommen und auf Grund derfelben ein Gebrauchs-Abnahme— 
Zeugniß ertheilt ift. 

5. In Hinſicht der Anmeldung zur Gebraudhs-Abnahme und des 
dabei jtattfindenden Verfahrens finden die im $ 8 wegen der NRohbau- 
Abnahme getroffene Beſtimmungen finngemäße Anwendung. 

6. Bei erheblichen Beränderungs- und Anftandhaltungsbauten bleibt 
vorbehalten, die Ertheilung der baupolizeilichen Genehmigung auch davon 
abhängig zu machen, daß gleichzeitig auch ſolche ältere Gebäudetheile, 
weiche durch den Plan an fich nicht berührt werden, in Uebereinftimmung 
mit der Bau-Ordnung gebracht werden. 

3. Abbrucd von, Gebäuden, 

8 69. 

Zum gänzlichen oder theilweifen Abbruch von Gebäuden ift vor: 
herige Anzeige an die PBolizei-Verwaltung erforderlich. Bei dem Abbrud) 
find Einrichtungen zu treffen, um Beläjtigungen der Nachbarn und der 
Vorübergehenden durch Staub und Schmutz möglichft zu vermeiden. 

4, Grenzveränderungen. 

8 70. 
Werden durch eintretende Grenzveränderungen bebauter Grumndftüce 

Verhältniſſe geſchaffen, welche den Vorſchriften diefer Bauordnung zuwider: 



= 186 — 

laufen, ſo ſind die dadurch betroffenen Gebäude oder Gebäudetheile ent— 
ſprechend umzugeſtalten oder zu beſeitigen. 

5. Aufhebung älterer Verordnungen. 

871. 

Die bisher für den Stadtbezirk erlaſſenen baupolizeilichen Beſtim— 
mungen werden mit der Inkrafttretung dieſer Verordnung aufgehoben. 

6. Strafen und Zwangsmaßregeln. 

872. 

1. Uebertretungen der Vorſchriften der Bau-Polizei-Verordnung 
werden, ſoweit nicht ſonſtige weitergehende Strafbeſtimmungen des Reichs— 
Straf-Geſetzbuches vom 15. Mai 1871 Anwendung finden, mit Geld— 
ſtrafen bis zu 30 Mk., im Unvermögensfalle mit verhältnißmäßiger 
Haftſtrafe geahndet. 

2. Außerdem werden zur Verhinderung von Zuwiderhandlungen, 
nöthigenfalls zur Verhütnung oder Beſeitigung vorſchriftswidriger Anlagen 
je den Umſtänden entſprechend die geſetzlichen Zwangsmittel zur An— 
wendung kommen. 

7. Gültigkeit der Bau-Ordnung. 

8 73. 

Die vorftehende Bau-Polizeiordnung tritt nad) gejchehener vorſchrifts— 
mäßiger Bekanntmachung jofort in Kraft. 

Dortmund, den 11. Mai 1897. 

Die Polizei-Verwaltung. 

Scdmieding. 

Verzeichniß 
erjenigen Straßen und Plätze, welche in Gemäßheit des S 10 vorſtehender Bau-Polizei— 

Ordnung als für den öffentlichen Verkehr und den Anbau fertig gejtellt gelten. 

1. Nachenerftraße vonder | 13. Breitegaſſe. 30. Hiltropwall. 
alten Radftraße bis zu | 14. Brückſtraße. 31. Höveljtraße. 
der Umbiegung nad) | 15. Brüdermweg. 32. Hohe Luft. 
Weiten. 16. Burgthor. 33. Hoheſtraße vom Süd— 

2. Adolfſtraße. 17. Burgwall. wall bis zur rheini— 
3. Alte Radftraße vonder | 18. Eifenmarftitraße. ichen Eifenbahn. 

Rheinischen bis, zur | 19. Friedhof. 34. Hobherwall. 
Yachenerftraße. 20. Friedrichjtr. von der | 35. Holzhof. 

+. Auf dem Brand. Nheinifchen bis zur | 36. Hubertsgajie- 
5. Baltenftraße. Wilhelmstraße. 37. Jakobsſtraße. 
6. Bergamtsftraße. 21. Gänjemarft. 38. Junggejellenftraße v. 
7. Berswordtitraße. 22. Gerberitraße. Oſtwall bis zur Olpe. 
8. Betenftraße. 23. Gnadenort. 39. Kaiferftraße vom Dit: 
9. Biſchoffsgaſſe. 24. Golditraße. wall bis Bismarditr. 

10. Biſſenkamp. 25. Grafenbof. 40. I. Kampſtraße. 
11. Bornftraße bi zur) 26. Hahnsgajie. +41. II. Kampſtraße. 

Köln-Mindener Bahn. | 27. Heiligegartenftraße, 42. Karlsitraße. 
12. Brauhausftr. zwijchen | 28. Kleine Heimftraße. 45. Ktarpfenpotb. 

Beten- und Wißitraße. | 29. Helleftraße. | +4. Katharinenftraße. 
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45. Kleppingſtraße. Beten: und Balfenftr. 2. Schwanenwalf. 
46. Kölmicheitraße. u. zwiichen Vaerſt- u. 83. Schwarzebrüderftraße. 
47. Königswall. Wißſtraße. 84. Sedanſtraße. 
48. Körnerplatz. 65. Olpe. 85. Silberſtraße. 
49. Kuckelke. 66. Oſtenhellweg. 86. Sonnenſcheinſtraße. 
50. Kuhſtraße. 67. Oſtwall. 87. Spitthof. 
51. Liudenſtraße. 68. Paulsſtraße. 88. Steinplatz. 
52. Ludwigsſtraße. 69. Petersgaſſe. 89. Steinſtraße. 
53. Lütgebrückſtraße. 70. Petri-Kirchhof. 90. Stephansgaſſe. 
54. Märkiſcheſtraße vom | 71. Polackengaſſe. 91. Stubengajfe. 

Neuthor zur Kronen= | 72. Bottgaife. 92. Südmwall. 
jtraße. 13. Pottgießergaſſe. 93. Taubenftraße. 

55. Mariengajje. 74. Brinzenftraße. 94. Thomasitraße. 
56. Marienkirchhof. 75. Quabedsgafie. 95. Unionftraße. 
57. Marft. 76. Reinoldiitraße vom | 96. BVictoriaftraße. 
58. Marfftr. I, II u. III. Friedhof bis Nr. 5 | 97. Wallgajje. 
59. Martingaſſe. (Schürfamp). 98. Weberftraße. 
60. Mörichengang. 77. Riemengaiie. 99. Weddepoth. 
61. Mönchenwordt. 78. Rheiniicheitr., vom | 100. Weiherjtr. von Kuckelke 
62. Morißgafie. Weftenthor bis Dorſt— bis Brügmannftr. 
63. Münfterftraße vom felderbrüde. 101. Weftenhellmweg. 

Burgthor bis Mallin- | 79. Rojenthal. 102. Weſtwall. 
krodtſtraße. 80. Schliepſtraße. 103. Wißſtraße. 

64. Nicolaiſtraße zwiichen | 81. Schuhhof. 104. Wüſtenhof. 

3. Polizei-Verordnung. 

Auf Grund der 88 5 und 6 des Geſetzes vom 11. März 1850 
über die Polizeis-VBerwaltung, fowie der 88 143 und 144 des Landes» 
verwaltungs-Gefeges vom 30. Juli 1883 und im Hinweis auf die 88 330 
und 367, Nr. 13—15, 8 368, Nr. 3 und 4 und $ 369, Nr. 3 des 
Reichs-Strafgeſetzbuches vom 15. Mai 1871, wird unter Zujtimmung 
des Magiltrats und des Königlichen Negierungspräfidenten in Arnsberg, 
folgende Polizei-Verordnung für den Bezirk der Stadt Dortmund erlaffen: 

6%, 
Zur Aufftellung von Gas-, Petroleum, Benzin- oder anderen 

Kraftmaſchinen ift die Genehmigung der Polizei-VBerwaltung erforderlich. 
Bereits im Betrieb befindliche derartige Kraftmajchinen find bis 

zum 1. Juli 1895 bei der Polizei-Verwaltung anzumelden. 

8 2. 
Dem Genehmigungs-Antrage jind im doppelter Ausfertigung bei- 

zufügen: 
a) ein im Maßſtabe von 1:500 gezeichneter Lageplan, welcher die 

den Ort der Aufjtellung der Kraftmajchine umgebenden Grundjtüde 
nit den etwa darauf befindlichen Gebäuden nachweiſt und über die 
Zwecke, zu denen die Nachbargebäude benugt werden, Aufſchluß giebt; 

b) eine im Maßjtabe 1: 100 aufgetragene Bauzeichnung mit Grund— 
riß und Querjchnitt des Gebäudes, in welchem die Kraftmajchine 
aufgejtellt werden joll; Lage der Kraftmafchine und des Auspuff- 
rohres derjelben find genau einzutragen ; 

13 
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c) eine Bejchreibung, welche Angaben über die Leiftungsfähigkeit der 
Kraftmaſchine, ſowie über den Stoff enthalten muß, welcher zum 
Betriebe der Kraftmafchine verwendet werden joll. Lageplan umd 
Bauzeihnung find auf feitem Papier oder auf Pausleinwand 
gezeichnet, oder als pofitive Lichtpaufen einzureichen und müſſen 
mit der Unterfchrift des Antragjtellers verfehen jein. 

83. 
Soll eine bereitS genehmigte Kraftmajchine an einem anderen Auf: 

jtellungsorte aufgeftellt und in Betrieb genommen werden, jo ijt eine neue 
Genehmigung bei der Bolizei-Berwaltung nachzujuchen. | 

84. 
Alle Kraftmaſchinen find jo aufzustellen und zu benugen, daß in den 

Gebäuden und deren Umgebung Gefahren oder erhebliche Beläftigungen 
nicht hervorgerufen werden. 

Ss 5. 
Uebertretungen diefer VBorfchriften werden, joweit nicht jonftige weiter: 

gehende Strafbeitimmungen des Reich8-Strafgefegbuches vom 15. Mai 1871 
Anwendung finden, mit Gelditrafen bis zu 30 Marf, im Unvermögens- 
falfe mit verhältnigmäßiger Haftitrafe geahndet. Außerdem werden die 
zur Verhinderung von Zumiderhandlungen, nöthigenfalls zur Verhütung 
oder Bejeitigung vorjchriftswidriger Anlagen, je den Umftänden ent: 
jprechend, die gejeglichen Zmwangsmittel in Anwendung kommen. 

56. 
Dieſe Verordnung tritt nach geſchehener vorſchriftsmäßiger Bekannt— 

machung ſofort in Kraft. 

Dortmund, den 27. Februar 1895. 

Die Polizei-Verwaltung. 
Schmieding, Oberbürgermeiſter. 

4. Vorſchriften für die Herſtellung der Baugerüſte und Bauzäune 
im Stadtbezirke Dortmund. 

Unter Bezugnahme auf die 88 17, 18 und 19 der abgeänderten 
Bau⸗Polizei-Ordnung vom 17. November 1891 werden für die Herjtellung 
von Baugerüften und Bauzäunen folgende befondere Vorfchriften feitgeftellt. 

I. Baugerüfte. 
1 

Zur Benugung bei Neu- und Inſtandhaltungsbauten find folgende 
Gerüſte zuläjfig: 

. berzimmerte 

. Stangen- 
Bock⸗ 

. fliegende 

. hängende 

. Hetland’jche Leiter: SS SCH zen 

| Gerüſte. 
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$ 2. Berzimmerte Gerüjte. 

Verzimmerte oder verbundene Gerüfte jind ſolche, deven Hölzer 
regelrecht verzimmert und verbunden find und welche vom Erdboden aus 
auf Schwellen aufgeitellt werden. 

Diefe Gerüfte müfjen von fachverftändigen Arbeitern nad) richtiger 
Gonjtruftion und verbandmäßig verzimmert, aufgeitellt und verbunden werden. 

Sie müffen bei allen Bauten errichtet werden, bei denen ſchwere 
Gegenftände, Werkjteine, Eijentheile vermittelit auf dem Gerüfte aufzu— 
frellender Windevorrichtungen zu heben oder font zu bewegen find. 

$ 3. Stangengerüfte. 

Diejelben werden gewöhnlich aus Rundſtangen zufammengefügt, welche 
mit Striden, Drahtbändern und Eijenflammern aneinander befeitigt werden. 

Sie dürfen bei allen Bauwerfen verwendet werden, bei welchen nur 
leichte Windevorrichtungen oder Aufzüge zum Heben von Ziegelfteinen 
und Mörtel aufgeitellt werden. 

Bei ihrer Herftelung und Benugung find folgende Vorfchriften zu 
beachten: 

a) Die aufrecht jtehenden Stangen (Hüftbäume) müſſen bei gejunder 
Beichaffenheit der Hölzer eine mittlere Stärfe von mindeftens 
12 cm haben. 

Die wagerechten Lager: oder Verbindungsjtangen (Streichftangen) 
follen eine mittlere Stärfe von mindejtens 10 cm und die Quer: 
ftangen (Netzriegel) eine joldhe von mindeſtens 8 cm haben. 

Die Nüftbäume find mindeftens 80 cm tief in die Erde zu fegen 
und zur Verhütung des tieferen Einfinfens auf Brettjtüde oder 
feftgeftampfte Steine zu ftellen; auch müfjen fie mittelft Erde und 
Steinen feit umſtampft werden. Denjelben ift, um das Ueberfippen 
nach der Straße hin zu verhindern, eine Neigung nad) dem Gebäude 
hin zu geben. 

Statt des Eingrabens dürfen die Rüfibäume aud auf fräftige 
Holzunterlagen (Schwellen) aufgeftellt werden. In diefem Falle 
müſſen fie jedoch in die Schwellen eingezapft und mit denjelben 
jicher verflammert oder ſonſt befejtigt werden, jo daß ein Ausweichen 
nicht eintreten kann. 

Das Einfegen der Rüſtſtangen in Fäſſer ift nur zuläffig, wenn 
es ſich um Nüftungen von höchſtens 8 m Höhe, für geringfügige 
nur kurze Zeit dauernde Inſtandſetzungs- und für Anftreicherarbeiten 
handelt. Die zu benugenden Fäſſer müſſen ftarf und gut gebunden, 
mit Lehm oder Gips gefüllt und feft geftopft fein. Um das Ein- 
drüden der Faßwände zu vermeiden, iſt auf Asphalt-Bürgerfteigen 
eine Brettunterlage unter die Fäſſer zu legen. 

Die Benugung von alten Gementtonnen und von Bauschutt zum 
Füllen ift unterjagt. 

Die Entfernung der Rüſtſtangen von einander darf nicht mehr 
als 3m und von dem zu berüftenden Gebäude nicht mehr als 
1,5 m betragen. 

13* 
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Soll eine Rüftftange durch Verbindung mit einer anderen ver: 
längert (gepfropft) werden, jo müfjen die Enden derjelben auf 
mindeftens 2 m Länge übereinander reichen und wenigſtens dreimal 
dur Draht, Hanffeile oder eijerne Bänder, thunlichit unter gleich 
zeitiger Anwendung eijerner Klammern, verbunden werden. Die 
obere Stange muß auf einer Streichjtange ftehen, welche durch ftarfe 
Knaggen bezw. Klammern unterftügt oder von Streichſtange zu 
Streichitange bis auf die Erde zu unterftügen iſt. 

Die zu letzterem Zwede zu verwendenden Steifen müffen jo ſtark 
jein und fo feit mit dem unteren Rüjtbaum verbunden werden, daß 
jie nach feiner Seite hin ausbiegen fünnen. 

Mindeftens an jedem Stodwerf des berüfteten Gebäudes, jedenfalls 
nicht über 5 m von einander entfernt, muß zwijchen den Rüftbäumen 
eine Zängenverbindung angebracht werden. Wenn dieje Verbindung 
nicht zugleich eine Streichitange bildet, aljo unbelaftet bleiben joll, 
jo darf fie aus angenagelten Brettern bejtehen. 

Die zu belaftenden Streichitangen müfjen die unter a angegebene 
Stärfe haben und an die Rüftbäume durch Kreuzbänder von Hanf- 
fträngen befejtigt werden, auch müjjen fie bei bejonders jtarfer 
Belaftung durch ftarfe Knaggen, eijerne Klammern oder bis auf den 
Boden reichende Steifen unterftügt werden. 

Müffen Streichitangen verlängert (geftoßen) werden, jo müſſen 
jie mindeftens auf eine Zänge von 1 m übereinander liegen und 
unter fic zweimal und außerdem mit dem Rüſtbaume dur Hanf- 
jtrie verbunden werden. 

c) Die Netriegel, welche die Streichjtangen mit dem Bauwerk ver- 
binden und dem Gerüftbelag zur Unterftügung dienen, dürfen nicht 
mehr als 2 m von einander entfernt angebracht werden. 

Sie müffen fo befeftigt werden, daß fie ſich weder auf den 
Streichitangen verfchieben noch aus dem Auflager im Mauerwerk 
(Rüſtloch) löſen können. 

d) Bei Rüflungen, welche länger als 3 Monate ſtehen ſollen, muß 
jedes dritte Kreuzband aus einem Drahtjeile beftehen. Bei längerer 
Benugung find die Bänder von 3 zu 3 Monaten auf ihre Yeftig- 
feit zu unterfuchen. Die Bolizeibehörde iſt befugt, die Vorlage 
eines Nachweijes der Unterjuchungen zu erfordern, und, wenn jolcher 
nicht genügend glaubhaft geliefert wird, auf Koften des betreffenden 
Unternehmers die Unterſuchungen jelbjt zu veranlaffen. 

e) Die Gerüfte müſſen gegen Längen- und Seitenverjchiebungen durch 
genügend jtarfe Dreieds-Berftrebungen (Berjchwertungen) geichütt 
werden. 

f) Der Gerüftbelag (d Rüftbretter), d. h. die Bretter, weldye den Fuß— 
boden der einzelnen Gerüftlagen bilden, müffen mindeftens 3 cm 
jtarf jein. Site müſſen auf die Netriegel jo gelegt und befejtigt 
werden, daß die Bretter weder auffippen, noch ausweichen können. 
Cie jind jo dicht aneinander zu legen, daß ein Durchfallen des 

b — 
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Materiald verhindert wird. Wird der Bürgerfteig unter der Gerüft- 
lage für den Fußgängerverfehr frei gelafjen, jo muß der Bretter- 
belag doppelt gelegt werden. 

g) Jede zur Arbeit oder als BVerbindungsgang dienende Gerüjtlage 
it an den offenen Seiten mit aufrechtitehenden Standbrettern und 
bis zur Höhe von 1 m mit einer genügend Starken Bretterbrüftung 
zu verjehen. 
Die Gerüftleitern müſſen aus Bäumen und Eprofjen aus gefunden, 
nicht überfpähnigem Holze, ohne große Aefte, beitehen und müſſen 
jo befejtigt werden, daß fie weder unten abrutjchen, noch oben über- 
fippen können. Sie müſſen ferner 1 m, jenfrecht gemefjen, über 
den Austritt Hervorragen, was erforderlichen Falls durd) anzunagelnde 
Latten erjeßt werden kann. 

Gegen Durchbiegung find fie durch befeftigte Streben und gegen 
jeitliche Schwankungen erforderlihen Falls durch Kreuzſtreben 
abzuſteifen. 
Zum Schutz der Arbeiter ſelbſt iſt unter jeder Arbeitsrüſtung in 
mäßiger, höchſtens 2,5 m betragender Entfernung ein Schutzbelag 
anzubringen. 

h — 
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5 4 Bockgerüſte. 

Dieſelben dürfen nur bis zu 5m Gerüfthöhe, ſonſt aber zu allen 
Bau-Ausführungen benutzt werden. 

Die einzelnen Böde müfjen unter einander durch Befejtigung des 
Belages (c Nüftbretter) die Füße der Böcke durch DVerftrebungen gegen 
Verſchieben gefichert und fo ftarf angefertigt werden, daß jie die jedes- 
malige Belajtung ficher zu tragen vermögen. 

Megen der Stärke des Belages und der Entfernung der Böde von 
einander finden die Beftimmungen des 8 3 finngemäße Anwendung. 

$ 5. Fliegende Gerüfte. 

liegende Gerüfte find folche, welche an ftehenden Gebäuden auf 
hölzernen Auslegern ruhen, die aus dem Gebäude vorgejchoben find und 
nicht vom äußeren Erdboden aus durch Steifen unterftügt find. Die 
Ausleger müfjen gegen feite Gegenitände, Balfenlagen, Mauern, Gewölbe 
im Innern der Gebäude jo abgefteift und von ſolcher Stärke und Trag— 
fähigfeit jein, daß feine Bewegung oder Schwanfung ftattfinden kann. 
Belag und Ausleger müffen entjprechend ftarf genommen werden. ($ 3.) 

Auch diefe Gerüfte find wie die Stangengerüfte mit einer 1 m 
hohen Bretterbrüftung zu verjehen. 

Die Benugung diefer Gerüfte ift nur zu Inſtandſetzungsarbeiten 
unerheblicher Art, zur Reinigung und Ausbefjerung der Fronten, Gefimje, 
Dachrinnen ꝛc. gejtattet und dürfen nicht mit Materialien belajtet werden. 

8 6. Hüngegerüfte. 

Diejelben bejtehen aus einzelnen eifernen Hängebügeln, welche mittelit 
ſtarker Taue an aus den oberen Gebäudetheilen vorgeftredten Tragebalfen 



(Stredbäume) hängen, mit fejtverbundenen Belagbrettern verjehen jind 
und mit Flajchenzügen auf und abgezogen werden. 

Die Laufbrüde, deren freitragende Länge zwiſchen den mindejtens 
2 cm ftarfen Bügeln nicht mehr als 4 m betragen darf, muß aus genügend 
itarfen bei 4 m Wuflagelänge 60 mm diden Bohlen bejtehen. 

Der Meberftand über die Endbügel darf nicht mehr als 0,5 m 
betragen. 

Der Belag ift an jedem Hängebügel ficher zu befejtigen. An beiden 
Zangfeiten ift in voller Länge eine 1 m hohe Brüjtung anzubringen, 
welche hauswärts aus mindeftens einer, ftraßenmwärts aus mindeſtens zwei 
an den Bügeln befeftigten, gradwüchjigen Rundftangen von wenigitens 
5—7 cm Stärfe bejtehen muß. 

Dieje Gerüfte dürfen nur bei leichten Ausbejferungsarbeiten und 
bei Ausführung der Anjtreicherarbeiten benutzt werden. 

7. Heiland’sche Leitergerüfie. 

Die für diefe Gerüfte bejonders hergeftellten Tragleitern müfjen 
in genügend jtarfe und breite Schwellen 5 cm tief eingelaffen und ſenk— 
recht, feſt und ficher aufgeftellt werden, fo daß fie nicht ausgleiten können. 

Die Tragſproſſen müfjen aus Eijen von hinreichender Stärfe bejtehen. 
Die Seitenruthen ſowohl wie die Laufbohlen müſſen aus ausgejuchten, 
ajtreinen, fehlerfreiem und gradwüchfigem Holze bejtehen. Die Bohlen 
müſſen mindeitens 5 cm ſtark jein und horizontal unverjchieblic) und gegen 
Auffippen gefichert verlegt werden. 

Die Dreiedsverftrebungen und die Klemmvorrichtungen in den Fenſtern 
müſſen den drtlichen Verhältniffen entſprechend vorfichtig und in genügender 
Anzahl angebracht werden. An der Außenjeite müffen fie mit Rüdenlehnen 
und an der Innenſeite, wenn deren Entfernung vom Gebäude mehr als 
50 cm beträgt, mit Schugbrettern verjehen werden. 

Die Beanjpruchung des Gerüſtes in allen feinen Theilen darf das 
nad den vorhandenen Stärken und den jonjtigen in Betracht kommenden 
Umftänden zuläffige Maaß niemals überjchreiten. 

88. Schub des Verkehrs, 

Baugerüfte dürfen auf den Straßenfahrdamm überhaupt nicht oder 
nur in bejonderen Nothfällen aufgeftellt werden. Iſt letteres der Fall, 
jo dürfen die Aüjtftangen nicht in den Ninnftein, jondern mindeftens- 
0,3 m vom Bordftein entfernt aufgeftellt werden, damit der Rinnftein 
jtet8 frei und rein gehalten werden fann. Auf den Bürgerfteigen dürfen 
die Gerüfte nicht mehr al8 1,5 m Breite in Anſpruch nehmen. Die ver- 
zimmerten und Stangengerüfte müffen, wenn fein Bauzaun vorgefegt wird 
oder nachdem derjelbe entfernt ift, an den freiftehenden Seiten in Höhe 
von 2,5 bis 3 m mit einem 1,0 m ausladenden, nad) innen geneigten 
Schutzdache aus überftülpten Brettern verjehen werden. 

Der Raum unter Bock-, fliegenden und Hängegerüjten muß während 
der Arbeitszeit durch Schutwehren abgejchloffen werden. 
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II. Bauzäune. 

8 9. 

Bei Neubauten und größeren Umbauten des Erdgeſchoſſes jind Bau- 
zäune erforderlih und es kann deren SHeritellung ſeitens der Polizei— 
Verwaltung verlangt werden. 

Ihre Ausführung ift jedoch von bejonderer Genehmigung abhängig 
und wird unter Bedingung der Innehaltung der nachfolgenden Borjchriften 
ertheilt. 

Die Genehmigung wird in der Regel nur auf die Dauer von 
3 Monaten ertheilt. 

a) Bauzäune jollen mit möglichjter Schonung des Straßenverfehrs 
hergeltellt und auf das mindeite Maß eingefchräntt werden. Gie 
jollen deshalb in der Regel vom aufgehenden Diauerwerf gemeffen, 
nicht mehr al8 1,5 m vortreten. 

Unter erjchwerenden Umftänden, insbejondere wenn die Unter- 
bringung der Materialien ſehr behindert it, kann bei Bürgerfteigen 
von 3m Breite und darüber eine größere Breite gejtattet werden, 
jedoh muß alsdann der Bauzaun mindeftens 1 m von der Bord— 
fteinfante abbleiben. 
Vor dem Bauzaune dürfen Baumaterialien nicht gelagert werden. 

b) Zritt der Bauzaun näher als 1 m an die Bordfteinfante, jo ift der 
Ninnftein durd einen ebenen und auf gut gezimmerten Unterlagen 
fejtgelegten Brettgang in gleicher Höhe mit dem Bürgerjteig derart 
zu überdeden, daß dadurch vor dem Bauzaume ein mindejtens 1,20 m 
breiter Weg für Fußgänger hergeftellt wird. 

Diefer Fußweg muß nach beiden Seiten wenigftens 1 m lang 
über den Bauzaun Hinausreichen und darf nicht mit Materialien 
belegt werden. 

c) An den Fällen a und b müffen die Wagen für Meaterialien-Anfuhr, 

d 
— 

ſofern fie nicht auf die Bauſtelle hinaufgefahren oder ſofort entladen 
werden können, außerhalb des Rinnſteins bezw, Brettgangs halten, 
jo daß die vorübergehenden Fußgänger nicht genöthigt werden, um 
die Wagen herum und über den Straßendamm zu gehen. 

Menn Bauarbeiten in Höhe von mehr al$ 3 m vom Bürgeriteige 
ausgeführt werden, jo muß das in $ 8 befchriebene Schugdacd am 
Bauzaun angebradjt werden. 
Ueberjchreitet der Bauzaun den Rinnftein und muß ein Theil des 
Fahrdammes in Anjprud) genommen werden, fo ilt der Rinnftein 
zu überdeden, dauernd zugänglich und rein zu halten, fo daß ber 
Wafferabfluß nicht behindert wird. Der unter c bejchriebene Brett: 
gang, jowie das Schutzdach find in diefem Falle längs der vor: 
ipringenden Theile ringsum anzulegen. 

e) In verfehrsreichen Straßen fann, wenn der Bauzaun auf den 
Straßendamm rücdt, jeitens der Bolizei-Verwaltung verlangt werden, 
daß der Bürgerfteig in einem Durchgange von mindeftens 1,5 m 
Breite durd) den eingezännten Platz hindurch für den Verkehr frei: 
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gelafjen wird; diefer Gang iſt jodann in einer Höhe von 2,5 bi$ 3m 
mit doppelten Brettern zu überdeden. 

f) In Straßen von nur 10 m und geringerer Breite fann die Be- 
jeitigung des Bauzauns nad) Fertigftelung des Mauerwerks im 
Erdgeihoß verlangt werden. Das Schugdad) ift alsdann am Gerüſt 
oder am Gebäude ſelbſt anzubringen. 

Werden die Bauarbeiten längere Zeit, insbejondere im Winter, 
unterbrochen, jo find die Bauzäune, erforderlichen Falls auch die 
Gerüfte, zu befeitigen und die Bürgerjteige gut paffirbar herzuftellen. 
Dabei müffen zum Schutze der Vorübergehenden die von der Straße 
aus zugänglichen Deffnungen des Gebäudes mit Brettern verfchlagen 
werden und find die Bauftellen durd einen 1,5 m hohen Zaun 
abzuschließen. 

g) Die Bauzäune find dicht und mit unbefchmugten Brettern her- 
zuftellen; es dürfen feine Nägel oder fonftige Theile ftraßenfeitig 
vorftehen, welche die Vorübergehenden verlegen können. 

Die innerhalb der Bauzäune befindlichen Bäume find bis zur 
Höhe von 1,8 m gegen Beichädigungen zu jchügen und ebenjo find 
alle dem öffentlichen Verkehr und Intereſſe dienenden Einrichtungen 
wie Hydranten, Schieber und Neinigungslöcher der Kanäle, Straßen- 
jhilder, Laternen und dergl. zu jchügen und zugänglich zu Halten 
und dürfen nicht ohne bejondere Erlaubniß unbenugbar gemacht 
werden. 

s 10. Ausnahme und Abweichungen. 

Bedingen die Straßen: und Verfehrsverhältniffe oder bejondere Um— 
jtände (wie Umfang oder Cigenartigfeit des Baues) Ausnahmen oder 
Abweichungen von den vorjtehenden Vorjchriften, jo müſſen diefe unter 
Borlage einer Lageplanffizze in zweifacher Ausfertigung bejonders bean: 
tragt werden. 

Erleichternde Abweichungen bezüglich der Bauzäune find vorzugs- 
weiſe ftatthaft in neuen, erſt jchwac, bebauten und nod) nicht mit fort- 
laufenden Bürgerfteigen und Rinnjteinen verjehenen Straßen. 

s 11. Allgemeine Beſtimmungen. 

Baugerüſte und Bauzäune und ausnahmsweiſe etwa über Nacht 
außerhalb derſelben liegen bleibende Materialien müſſen hinreichend mit 
Sturmlaternen beleuchtet werden. 

Wenn kein Bauzaun errichtet wird, ſondern nur Baugerüſte aufge— 
ſtellt werden, ſo dürfen ſtraßenſeitig neben den Gerüſten keine Leitern 
aufgeſtellt und keine Materialien gelagert werden. 

Ebenſo darf der für Bauzäune eingeräumte Platz nicht andauernd 
durch Aufſtellung von Leitern und Wagen oder durch Ablagerung von 
Materialien außerhalb des Zaunes überſchritten werden. 

Aufbrüche der Straßen- und Bürgerſteigbefeſtigung oder ſonſtige 
durch die Bauten bezw. Aufſtellung von Gerüſten und Bauzäunen verur— 
ſachte Beſchädigungen derſelben müſſen ſo bald wie thunlich beſeitigt und 
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wiederhergeitellt werden. Bei mangelhafter Inſtandſetzung oder im Unter- 
lafiungsfalle erfolgt diejelbe ohne vorherige Anmahnung im VBerwa'tungs- 
awangswege auf Koften der Bauherren. 

Dortmund, den 10, Januar 1892, 

Die Polizei-Verwaltung. 

>. Orts-Geſetz betreffend die Mebernahme der den Grund: 
bejigern obliegenden Verpflichtungen zur Strahenreinigung und 

der Bejeitigung des Straßen: und Hausunrathe. 
81. 

Leiftungen der Stadt. 
Die Stadtgemeinde übernimmt für diejenigen Straßen, Straßen: 

theile und Plätze, welche durch Gemeinde-Beichluß dazu beftimmt werden, 
unter den nachfolgenden Bedingungen die den Grumdbejigern nad) den 
geltenden Bolizei-Borjchriften bezw. Ortsgewohnheiten obliegende Neinig- 
ung der Straßen, Rinnſteine und Bürgerjteige, die Bejeitigung des 
Straßenkehrichts und des gewöhnlichen Hausunraths, wie Kehricht, Aiche, 
Gemüll und dergleichen. 

ß 2, 
Straßenreinigung, Eis- und Schneearbeiten 

Die Straßenreinigung ift in der Weile auszuführen, daß fie den 
polizeilichen Anforderungen entipricht. 

Die Zahl der wöchentlich vorzunchmenden Reinigungen beflimmt 
für jede Straße, je nad) deren Verkehrs- und Neinigungsverhältnifien, 
die Bolizei-Verwaltung nad) Anhörung des Magijtrats. 

Da, wo die Stadt die Reinigung der Straßen übernimmt, hat fie 
zugleich zu jorgen für die Abfuhr des Straßenfehrichts, für das Beſtreuen 
der DBürgerfteige bezw. der Straßen mit Sand, Aſche u. j. w., joweit 
dies nach den polizeilichen Vorſchriften bei Glatteis zu erfolgen hat, für 
Beleitigung des Echnees, für das Aufhaden und die Fortichaffung des 
Eijes in dem Umfange, in welchem die Grumdbefiger dazu verpflichtet 
find, ferner für die den Grundbefigern obliegende Neinigung der Straßen 
und VBürgerfteige von Gras und Unkraut. 

Ausgenommen ift die Bejeitigung des Schnees, des Eifes und der 
Glätte, wenn bei plößlich eintretendem ftarfen Schneefall, bei andauernd 
hartem Froft, bei Thauwetter oder Glatteis eine Ueberlaftung der Straßen 
mit Eis und Schnee entjteht, welche die ſtädtiſche Anftalt allein nicht 
mehr bewältigen fann. In diefen außergewöhnlichen Fällen wird die 
Polizei-Berwaltung zur Vermeidung von Nothftänden auf die urſprünglich 
verpflichteten Grundbefiger zurüdgreifen und die erforderlichen Leiftungen 
jofort und gleichzeitig durd alle Grundftücsbefiger bewirken lafjen. Der 
Eintritt dieſer Ausnahme wird feitens der Polizei-Verwaltung durd) 
Anjage von Haus zu Haus oder durch öffentliche Bekanntmachung fund 
gegeben. 
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Die Abfuhr des gelöften Eijes und gejchaufelten Schnees Liegt 
auch diejen Fällen der jtädtifchen Anſtalt ob. 

Die den Grundbefigern obliegende Verpflichtung zur Löſung und 
Befeitigung des Eiſes aus den Rinnen und Straßengräben übernimmt 
die Stadtgemeinde ebenfallS nicht, wenn die im $ 2a der abgeänderten 
Straßen-Bolizei-Drdnung erwähnten Fälle einer ungewöhnlichen Menge 
und Häufigkeit der Abflüffe von Häufern und gewerblichen Anlagen, die 
Anwendung von Strahl: oder anderen Pumpen zur Befeitigung von 
Grund» oder Kellerwaffer, befondere Veranftaltungen oder mehrmals an 
einem Tage die wiederholte Löſung erforderlich machen, um Aufftauungen 
oder Berfehrshinderniffen in den Straßen vorzubeugen. 

Ausgeichloffen ift ferner die Befeitigung außergewöhnlicher, im 
Laufe des Tages eintretender Verunreinigungen der Bürgerfteige durch 
Ausgießen oder Verſchütten von ſchmutzigen Flüffigfeiten, Zerbrechen von 
Segenftänden, melche den Verkehr behindern oder ftark beläftigen. Im 
legteren Falle müffen die Hausbefiger zur Bejeitigung der Verunreinigung 
eintreten oder durch Meldung bei der ſtädtiſchen Straßenreinigungs+ 
Anftalt die baldigfte Abhülfe herbeiführen. 

83. 

Abfuhr des Hausunraths. 

Mit der Straßenreinigung übernimmt die Stadtgemeinde zugleich 
die regelmäßige Abfuhr des Hausunraths. 

Die Befiger der bebauten und im ftädtifchen Neinigungsgebiet bele- 
genen Grundftüde können mwöchentlid) dreimal während einer von der 
Polizei-Verwaltung zu bejtimmenden Tageszeit den Hausunrath und die 
Aſche in geeigneten handlichen Behältern an der Kante des Bürgerfteiges 
aufitellen. Die Behälter werden alsdann feitens der ftädtijchen Arbeiter 
in die Abfuhrwagen entleert. 

Die Hausbefiger oder deren Vertreter haben für die rechtzeitige 
Aufftellung und Wiederentfernung der Gefäße Sorge zu tragen. Die 
aufzuftellenden Gefäße müffen den polizeilichen Borjchriften entjprechen. 

Die Leijtungen der ftädtiichen Anftalt bei der Abfuhr des Haus- 
unraths und der Afche erftredt fich nicht auf Abfall und Ajche vom 
Gewerbebetrieb, von Fabriken, SKeffelheizungen und öffentlichen Anftalten 
mit ausgedehnten Heizungen, auf Baufchutt und auf größere ange- 
jammelte und auf den Höfen abgelagerte Mengen von Unrath, welche 
nicht in handlichen Gefäßen auf den Bürgerfteigen zur Abholung bereit 
gestellt werden können. 

S 4, 

Gebühren für die Straßenreinigung und Abfuhr des Haufunraths. 

Für die jeitens der Stadtgemeinde übernommenen Zeijlungen wird 
von den Grundbefigern eine Gebühr erhoben, welche nach der Zänge der 
an der Straße gelegenen Seite der Grunditüde einjchlieglich der Höfe, 
Seitengärten und Gaſſen, und nad) der Zahl der wöchentlichen Reinig— 
ungen bemejjen wird. Für bebaute Grundjtücde tritt zu der vorftehenden 
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Gebühr ein Zujchlag Hinzu, der nad) der FFrontlänge und Zahl der 
bewohnbaren Stodwerfe bemeffen wird. 

Bei Eckhäuſern werden für die Gebühr beide Straßenfronten bis 
zur Mittellinie der Straßen gemeſſen und berechnet, während der Zuſchlag 
nur an einer Straße und zwar in derjenigen, an welcher jie nummerirt 
find, gemejfen wird. 

Wo in Folge des Mangels von Rinnſteinen an chauffirten Straßen 
feine Reinigung ftattfindet, wird nur der Zuſchlag erhoben. 

85. 

Grundpreife für die Gebühren. 
Die Grundpreife für die Gebühr werden alljährlih nad) dem 

Betriebsergebniß des Vorjahres in der Höhe fejtgejegt, daß die Auslagen, 
welche der Stadtgemeinde für die Erfüllung der übernommenen Ber: 
pflichtungen erwachjen, gedeckt werden. Der Ertrag joll jedod) die Auslagen 
nicht überfchreiten und ſich auch nicht auf diejenigen Koften eritreden, 
zu denen die Stadtgemeinde al3 Grundbefiter und Anlieger verpflichtet ift. 

Für das Jahr 1893/94 wird der Grundpreis an den jechsmal 
wöchentlich zu reinigenden Straßen unter Annahme einer mittleren 
Straßenbreite und unter Bugrumdelegung des Tettjährigen Betriebs— 
ergebniffes auf 1,50 DE. für das Meter Straßenflucht feitgejegt. Dem: 
gemäß beträgt die Gebühr für Imalige Reinigung 0,75, für 2malige 
0,50 und für Imalige 0,25 Mi. Der Grundpreis für den Zuſchlag 
wird für das “fahr 1893/94 für das Meter Fluchtlänge eines einftöcigen 
Hauſes einschließlich des an die Straße grenzenden Hofes oder Gartens 
auf 10 Pf. feſtgeſetzt. Bei zwei: oder mehrſtöckigen Häuſern tritt die 
Verdoppelung bezw. entiprechende Bervielfahung ein, jedod) joll der 
Zuſchlag für Jahr und Haus in feinem Falle mehr als 15 ME. betragen. 

Ss 6. 

Einihägung der Gebühr und Mideripruchsredit. 

Die Veranlagung der Gebühr nad) den vorftehenden Grundſätzen 
erfolgt alljährlich) dur die aus Mitgliedern der ftädtifchen Kollegien 
— Berwaltungs-Deputation für die Straßenreinigung durch Ein— 

gung. 
Der Deputation fteht es zu, für offene Adergrundjtüde, oder für 

an ungepflaiterten oder weit entlegenen Straßen und Wegen oder jonit 
an untergeordneten Straßen und Gafjen gelegene Häufer eine Ermäßigung 
der Gebühr vorzunehmen. Dagegen hat jie auch die Befugniß, für 
Grundſtücke, welche außergewöhnlich große und bewohnte Hintergebäude 
haben, oder auf denen befondere Gewerbebetriebe, wie Wirthſchaften, 
Bädereien, Schmieden und dergleichen oder eine außergewöhnliche, die 
Reinigungs- und Abfuhr-Anftalt in erhöhtem Maße in Anſpruch nehmende 
Venugungsweife eine Erhöhung der Gebühr oder des AZufchlages recht: 
fertigen, diefe Erhöhung eintreten zu laſſen. 

Die Höhe der Einfhägung wird durd eine 14 Tage lang zur 
Einſicht auszulegende Hebelifte befannt gemacht und demnächſt vollitredbar 
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erflärt. Die Abgabepflichtigen find berechtigt, binnen 3 Monaten, vom 
Tage der Bekanntmachung der Auslegung der Hebelijte ab, ſowohl gegen 
die Höhe der Abgabe wie gegen die Verpflichtung zur Entrichtung der: 
jelben Einſpruch bein Magiftrat zu erheben. 

Gegen die Entjcheidung des Magijtrats findet Bejchwerde bei den 
vorgejegten Staatsbehörden nad) Maßgabe der geltenden geſetzlichen 
Vorjchriften ftatt. (S 18 des Zuftändigfeitsgefeges vom 1. Auguft 1883.) 

Die Erhebung des Einſpruchs bezw. der weiteren Bejchwerde ent- 
bindet nicht von der Verpflichtung, die Abgabe vorläufig der Einſchätzung 
gemäß zu entrichten. 

Im Falle der jäumigen Zahlung erfolgt die Einziehung der Sa 
im Wege des Verwaltungs: Zwangsverfahrens. 

ST. 

Fälligkeit der Gebühr. 

Die feftgejegte Gebühr ift in vierteljährlichen Theil- Zahlungen je 
am 1. Mai, 1. Auguft, 1. November und 1. Februar im Voraus an 
die Kämmereikaſſe zu zahlen. 

Eine Unterbrechung der Straßenreinigung infolge Schneefalls, Froſt 
oder Negenwetter, Straßenjperrung, Errichtung von Bauzäunen und der- 
gleichen begründet, auch wenn fie längere Zeit andauert, feinen Anſpruch 
auf zeitweile Nichtzahlung der Abgabe. 

88. 

Sonſtige Einnahmen der Straßenreinigungs-Anſtalt. 

Der bei der Straßenreinigung gewonnene Kehricht, ſowie der in 
die Abfuhrwagen entleerte Hausunrath ijt Eigenthum der Stadtgemeinde. 

Wenn eine außergewöhnliche Verunreinigung des Fahrdamms, der 
Bürgerfteige oder Ninnfteine durch einen Dritten verjchuldet ift, wenn 
infolge jtattfindender Neubauten, insbejondere durch Ausschachtungsarbeiten, 
befondere Meinigungsarbeiten durch die ftädtifche Anftalt erforderlic) 
werden, jo bleibt der Stadigemeinde der Anſpruch auf Erjtattung der 
entjtandenen Koften gegen diejenigen Berjonen, welche die Verunreinigung 
verschuldet haben, vorbehalten. 

8 9, 

Gültigkeit und Aufhebung des Orts-Geſetzes. 

Diejes auf Grund des 8 11 der Städte-Ordnung für die Provinz 
Weitfalen mit Zuftimmung der Stadtverordnneten-VBerfammlung erlafjfene 
Drts-Gejeg tritt nach erfolgter Genehmigung durch den Bezirks-Ausichuß 
in Arnsberg und durch die Herren Minifter des Innern und der 
Finanzen mit dem 1. April 1893 in Kraft. 

Die ortsrechtliche Verpflichtung der Haus- und Grundeigenthümer 
jowie die vertragsmäßige und beziehungsmweije polizeiliche Verpflichtung 
der Straßenbahn:Gejellichaft zur Straßenreinigung wird durd) diejes 
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Drts-Gejeg nicht aufgehoben. Die jtädtifchen Behörden find vielmehr 
jederzeit berechtigt, dasjelbe aufzuheben und die Straßenreinigung wieder 
auf die Grundftücdsbefiger beziehungsweije die Straßenbahn zu übertragen. 

Dortmund, den 21. Dezember 1892. 

Der Magiftrat: 
Schmieding. Marx. 

Das vorjtehende Orts-Gejeg wird auf Grund der Beitimmungen 
in den 88 11 und 52 der Städte-Ordnung für die Provinz Weftfalen 
vom 19. Diärz 1856 und im $ 16 des Gejeges über die Zuftändifgeit 
der Verwaltungs: und Verwaltungsgerichtsbehörden vom 1. Augujt 1883 
genehmigt. 

Arnsberg, den 25. Mai 1893. 

Namens des Bezirfsausjchuffes, Abtheilung I: 
B. A. 3817. Der Vorfigende. J. V.: Blümke. 

6. Vertrag, betreffend Uebernahme der Straßenreinigung, jo: 
weit jie der Straßenbahn obliegt, durd die ftädtiihe Straßen: 

Reinigungs: Anftalt. 

Zwiſchen der Actien-Gejellichaft „Deutſche Lokal- und Straßenbahn” 
und dem Magiftrat der Stadt Dortmund als Vertreter der Stadtgemeinde 
iſt vorbehaltlich der Genehmigung der beiderjeitigen Auftraggeber, bezw. 
der Stadtverordnneten-Berjfammlung, folgender Bertrag abgejchloffen worden: 

1; 

Der Magiftrat beabjichtigt eine jtädtifche Straßen-Reinigungs-Anftalt 
einzurichten, durd; welche die Reinigung der Straßen und die Kehrid)t- 
Abfuhr auf Koften der bisherigen DVerpflichteten ausgeführt werden foll. 

Der Magiftrat übernimmt nad) Maßgabe der der Straßen-Reinigung$- 
Anftalt überwiefenen Straßenjtreden die Reinigung des Bahnförpers in 
28 m Breite jowie die Kehricht-, Eis- und Schnee-Abfuhr durch die 
jtädtiiche Anftalt in dem Umfange, wie dies im $ 1 des Ortsitatuts 
betreffend Uebernahme der Straßenreinigung durch die ftädtiiche Ver— 
waltung feitgejegt ift. 

Zur Neinhaltung des Bahnförpers und im Befonderen zur Offen— 
haltung der Schienenrilfen jollen der Stadt weitergehende Verpflichtungen 
als zur ftatutenmäßigen Neinhaltung der betreffenden Straßen überhaupt 
nicht obliegen. 

Jedoch joll der Straßenbahnverwaltung geitattet fein, den außer: 
halb der Zeit der regelmäßigen ftädtiichen Neinigung angefanmelten Rillen- 
ihmug den von der Stadt an geeigneten Punkten anzulegenden und von 
ihr durch Abfuhr zu entleerenden Schmusgruben zuzuführen. 
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2, 

Wenn die normale, dem Intereſſe der Neinlichkeit entjprechende 
Abfegung der Straßen und Straßenbahnfläden (einjchlieglich der Saum- 
jtreifen) einmal des Tages ftattgefunden hat und die Spurrinne einmal 
jeitens der ſtädtiſchen Kehr-Abtheilungen von dem eingefegten Schmuß 
gereinigt find, bleibt die Freihaltung der Schienen und der Verkehrsfläche 
der Straßenbahn von Hindernifjen für den Bahnverkehr Sache der Straßen: 
bahn-Geſellſchaft. Ebenjo bleibt im Winter die Freihaltung der Geleije 
von Eisbildungen oder Schneeanhäufungen, nachdem die für den gewöhn- 
lichen Verkehr erforderlichen Räumungsarbeiten durch die ftädtijche Anjtalt 
vorgenommen find und foweit fie lediglich im Bahnbetriebsinterejje noch 
weiter erforderlich find, wie Salzftreuen, Geleife-Räumen und dergleichen, 
Sache der Straßenbahn-Gejellichaft. 

8. 

Die Straßenbahn-Gejellichaft zahlt für die feitens der ftädtischen 
Anftalt übernommene Reinigungsarbeit die bisher ermittelten Selbitkoften 
von 0,15 Mark jährlich für jedes [m im Bahnbetrieb ftehender Straßen: 
fläche, deren Reinigung der Gejellichaft nach dem Vertrage obliegen würde. 

Für die nicht täglid) zu reinigenden Streden tritt eine zu der Zahl 
dev wöchentlich vorzunehmenden Reinigungen im Berhältniß ftehende 
Ermäßigung der Neinigungsgebühr ein. 

Der vorbezeichnete Preis gilt zunächſt auf drei Fahre. 
Alle drei Fahre wird durch eine jeitens des Magiftrats vorzunehmende 

Feſtſtellung der Selbſtkoſten geprüft, ob eine Erhöhung oder Ermäßigung 
der Neinigungsgebühr entiprechend den Erhöhungen oder Ermäßigungen, 
welche ortsjtatutariich den Hausbejigern auferlegt oder gewährt werden, 
ftattfinden ſoll. 

4, 

Gegen die Zahlung der feftgejegten Gebühr für die Uebernahme 
der Reinigung der Etraßenflädhen macht die Stadtgemeinde der Straßen 
bahn-Gefellfchaft folgende Zugeftändniffe. 

Auf der Rheinischen Straße wird ftadtjeitig auf den Fortbeitand 
eines zweiten Geleifes verzichtet und die Straßenbahn:Gejellichaft wird 
jowohl für dieſe Strede des zweiten Geleifes wie auch für die übrigen 
Streden, von welchen Betriebsgeleije bereits entfernt find, oder in Zukunft 
mit Genehmigung der Stadtbehörde noch entfernt werden, von der Ver— 
pflichtung der Unterhaltung und Reinigung endgültig befreit. 

Die Strede der Müufterftraße vom Kunmer’schen Grundftüd ab 
bis zum Fredenbaum, für welche die Straßenbahn-Gejellihaft infolge 
der von der Stadt vorgenommenen oder noch vorzunehmenden Ausdehnung 
der Neupflafterung nach $ 6 des Vertrages vom 9. März 1881 ver- 
pflichtet it, oder noch verpflichtet werden jollte, zwijchen den Schienen 
ebenfall3 pflaftern zu laffen, bleibt einftweilen die Chauffirung zwifchen 
den Schienen beftehen, die Stadtgemeinde behält fich jedoch vor, von ihrem 
Rechte, die Pflafterung auch) feitens der Straßenbahn-Gefellihaft fordern 
zu können, jederzeit bei eintretendem, ftadtjeitig zu bemejjenden Bedürfniß, 
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Gebraud zu machen und die Gejellichaft ift verpflichtet einer diesbezüg— 
lichen Aufforderung jeitens des Magiitrats binnen 6 Monaten nachzu— 
fommen. 

Für den VBormittags-Berfehr auf der Strede Steinplag-Freden- 
baum werden, bejonders im Winter, diejenigen Erleichterungen durd) ein- 
geichränften Betrieb auch fernerhin im Ausjicht geftellt, welche mit den 
Berfehrs-Berhältniffen und polizeilichen Nüdjichten im Einklang ftehen, 
beifpielSweije die im verfloffenen Winter zugeftandenen Betriebspaufen 
von einer Stunde. 

O, 

Der gegenwärtige Vertrag tft feitens der Stadtgemeinde mit der 
Einjchränfung mit vierteljähriger Friſt fündbar, daß die Uebernahme der 
Reinigung feitens der Stadt umd die Zahlung der Gebühr feitens der 
Bahn-Gejellichaft aufhört, die Zugeftändniffe bezüglid der außer Betrieb 
gejegten Streden dagegen endgültig bejtehen bleiben. 

Seitens der Straßenbahn-VBerwaltung ſoll der gegenwärtige Ver— 
trag vor Ablauf von drei Jahren nicht gefündigt werden fönnen und 
auch dann nur mit halbjähriger Frifl. 

Dortmund, 23. Juli 1890. 
Der Magiftrat. 

Berlin, den 3l. Juli 1890. 

Deutſche Lokal- und Straßenbahn-Geſellſchaft. 

7. Ortsſtatut, betreffend die Erhebung einer Gebühr für die 
Benutzung der ſtädtiſchen Entwäſſerungs-Anlagen. 
Auf Grund des 8 11 der Städte-Ordnung vom 19. März; 1856 

für Wejtfalen, wird hiermit im Einverftändniß der Stadtverordneten- 
Berfammlung, mit Zuftimmung des Bezirks-Ausſchuſſes für den Negierungs- 
bezirf Arnsberg, folgendes Ortsftatut für die Stadt Dortmund erlaffen. 

81. 
Alle Befiger von bewohnten Grundſtücken und gewerblichen Anlagen, 

die das von denjelben abgehende durd) Haushaltungsgebraud) oder durch 
gewerbliche Benugung verunreinigte Waſſer mittelbar oder unmittelbar 
in die ftädtifchen Entwäfferungs-Anlagen, Wegegräben, Straßenrinnjteine 
oder Entwäſſerungs-Kanäle ableiten, haben zur Dedung der Koften der 
Inſtandhaltung und Reinigung diejer Anlagen und des Betriebes der 
ftädtiichen Klärbeden bezw. Brunnen eine Gebühr zu entrichten. 

Dieje Gebühr erftredt ſich 
1. auf die gewerblichen Abwaſſer, 
2. auf das abzuführende Hauswaſſer Verbrauchswaſſer ausjchließlich 

de8 Inhalts der Abortgruben). 
Die Abführung des atınosphäriichen Niederfchlagwaffers iſt ge- 

bührenfrei. 



Tie Gebühr wird alljährlich für jedes bebaute Grundſtück nach der 
Menge der während des betreffenden Steuerjahres abzuführenden Flüffig- 
feiten berechnet und es erfolgt die Feititelung und Erhebung derjelben 
nad) den anliegenden Grundjägen. 

8 3. 

Die Gebühr unterliegt dem Verwaltungszwangsverfahren. 

84. 

Der Ertrag dieſer Gebühr darf den Koſtenaufwand nicht überſteigen, 
welcher jährlich zum Zwecke der Inſtandhaltung der Reinigung und Ent— 
ſeuchung der Entwäſſerungs-Anlagen ſowie der Unterhaltung und des 
Betriebes der Kläranlage erforderlich iſt. 

85. 
Auf Grund fpäterer Durhfiht und Richtigſtellung, kann gegen- 

wärtiges Statut und die in dem $ 2 erwähnten Grundjägen feſtgeſetzte 
Gebühr ihrer Art und Höhe nach, jederzeit mit Genehmigung des Bezirks- 
Ausſchuſſes abgeändert werden. 

8 6. 

Gegenwärtiges Ortsftatut tritt mit dem Tage der Bekanntmachung 
in Kraft, jedoch rüdwirfend bis zum 1. DOftober 1887. 

Mit dem Tage des Inkrafttretens diejes Statuts werden das Orts- 
ftatut vom 3. März 1885 und die in den allgemeinen Bedingungen für 
die Privat-Anjchlüffe vom 26. Juli 1881 feftgefegten Gebühren für die 
Benugung der Kanäle aufgehoben. 

Dortmund, den 15. November 1887. 

Der Magijtrat. 
Schmieding. Marx. Wasle. 

Vorſtehendes Ortsſtatut wird hierdurch auf Grund des 8 11 der 
Städteordnung für die Provinz Weſtfalen vom 19. März 1856 und des 
8 16, Abſ. 3 des Geſetzes über die Zuſtändigkeit der Verwaltungs- und 
Verwaltungsgerichtsbehörden vom 1. Auguſt 1883 genehmigt. 

Arnsberg, den 14. Dezember 1887. 

Der Bezirksausſchuß zu Arnsberg. 
J. V.: Weſtphal. 

8. Grundjäße betreffend die Einſchäßzung und Erhebung einer 
Gebühr für die Benugung der ftädtiihen Entwäſſerungs— 

Anlagen der Stadt Dortmund. 

In Ausführung der SS 1 ımd 2 des Ortsſtatut vom heutigen 
Tage wird hiermit Folgendes feitgeiekt: 



— 205 — 

51. 
Die Gebühr beträgt jährlich: 

1. Für die gewerblichen Abwäſſer für jedes Kubikmeter Waſſer, 
welches täglich durchſchnittlich abgeleitet wird, 20 Mk. pro Jahr. 
Für die gewerblichen Anlagen, die nur unbedeutend verunreinigtes 
Waſſer abführen, wird die Gebühr, wenn das Waſſer in die ſtädtiſchen 
Kanäle und die Kläranlagen gelangt, auf die Hälfte, fonjt auf ein 
Viertel ermäßigt. 

Die geringite Gebühr pro Yahr beträgt 10 Me. 
Bei den Bierbrauereien, mit denen eine Mälzerei verbunden 

ift, wird die Gebühr erhoben mit 4°/o*) der im vorhergegangenen 
Jahre entrichteten Braumalzſteuer, bei denjenigen Brauereien, mit 
denen feine Mälzerei verbunden ift, in Höhe von 3°/o**) der 
Braumalziteuer. 

Die Gebühr wird erhoben im SYahresfägen, die mit 10 ME. 
beginnen und um je 5 ME. fteigen; diefelbe ift in zwei gleichen 
Theilzahlungen im Mai und November jeden Jahres im Voraus 
an die Stadtlaffe zu entrichten. | 

2. Für das Haushaltungswaffer: 
a) Für Wohnhäufer, welche unmittelbar an die unterirdijche ſtädtiſche 

Ranalifation angejchloffen jind, wenn die von dem betreffenden 
Haufe zu zahlende jährliche Gebäudefteuer weniger als 30 ME. 
beträgt, 5 ME. pro Jahr, wenn diejelbe 30 DIE. oder mehr beträgt, 
10 Mk. pro Jahr. Dient der Anfchluß zugleich zur Entwäfferung 
der Keller oder zur Abführung des Grundwaſſers, jo erhöht fid) die 
jährliche Gebühr von 5 bezw. 10 ME. auf 15 bezw. 20 Mk.; 

b) Für unmittelbar an die Kanäle bezw. die Kläranlage ange: 
ichloffene Wohnhäufer die Hälfte der vorftehenden Säge zu a. 

— 

Die Höhe der von jedem Zahlungspflichtigen nad) den vorſtehenden 
Grundfägen zu entrichtenden Gebühr wird in jedem Jahre von der aus 
Mitgliedern beider ftädtijcher Kollegien beftehenden Bau-Kommilfion durd) 
Einfhägung feſtgeſetzt. 

Gegen die Höhe der Gebühr, wie gegen die Verpflichtung zur 
Entridtung derjelben überhaupt kann beim Magiftrat Bejchwerde eingelegt 
werden. — Gegen die Entjcheidung des Magiftrat3 findet weiterer Rekurs 
nach Maßgabe der geltenden gejeglichen Vorjchriften ftatt. 

Die Einlegung der Beſchwerde rejp. des Rekurſes entbindet nicht 
von der Berpflichiung, die Gebühr vorläufig der Einſchätzung gemäß 
zu entrichten. Bei Heineren gewerblichen Anlagen, welche zum Betriebe 
da3 Wafjer der jtädtiichen Wafferleitung benugen, wird als Abflußmenge 
im Allgemeinen die Hälfte des bezogenen Waſſers angenommen. 

Rune, ung Mit re Des a ea zu Arnsberg 
vom 5. November 1892 — B. A. 3759 — erhöht auf *) 3%, **) 4%. 

Der Magiitrat. 

14 
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Ber größeren Anlagen diefer Art bleibt es der einjchägenden ftädtiichen 
Bau⸗Kommiſſion überlafen, die geeigneten Ermittelungen zur Beftimmung 
der Wafferabflußmengen anzuftellen; die Koſten diefer Ermittelungen 
trägt die Stadt. 

Dortmund, den 15. November 1887. 

Der Magiftrat. 
Schmieding. Marx. Wagle. 

9. Orts⸗Statut betreffend die Auſchlüſſe an die ſtädtiſchen 
Kanäle in Dortmund. 

Auf Grund des $ 11 der Städte-Ordnung vom 19. März 1856 
für die Provinz Weftfalen wird hierdurd im Einverftändniß der Stadt: 
verordneten-Verfammlung und mit Zuftimmung des Bezirks-Ausſchuſſes 
für den Negierungsbezirf Arnsberg folgendes Ortsjtatut für die Stadt 
Dortmund erlaffen. 

8 1. 

Die Eigenthümer bebauter Grundftüde im Stadtbezirf Dortmund 
find in demfelben Maaße, wie fie nad; dem Inhalte der Bolizei-Ver- 
ordnung vom 6. Juli 1892 verpflichtet find, an die ftädtiiche Kanalifation 
anzufchließen, zu deren Benugung nad) Maßgabe der bejtchenden orts— 
ſtatutariſchen und polizeilichen Vorjchriften berechtigt. 

8 2. 

Die herzuftellenden Anjchlußleitungen werden, ſoweit fie in dem 
Straßenförper liegen uud bi8 zu dem auf dem betreffenden Privat- 
grundſtück Tiegenden Revifionsfchachte ($ 3 f. der Polizei-Berordnung 
vom 6. Juli 1892) als Theile der ftädtifchen Kanalifation durch die 
ftädtifche Verwaltung ausgeführt. 

Für den Anſchluß an die ftädtiiche Kanalifation und die zu deſſen 
Herftellung durch die jtädtifche Verwaltung auszuführenden Arbeiten wird 
feitens der Stadtgemeinde von den zum Anjchluß verpflichteten Eigen- 
thümern der Grundjtüde eine einmalige Gebühr erhoben, 

Dieſe Gebühr darf die der ftädtifchen Verwaltung durchichnittlich 
erwachjenden Selbjtkojten nicht überfteigen und wird alljährlid) nad) dem 
Selbjtkoftenpreife und im Einverftändniß mit der Gtadtverordneten- 
Berfammlung durch den Magijtrat feitgejegt und öffentlich befannt gemacht. 

Die Gebühr befteht: 
a) aus einer Pauſchſumme für die Verbindung der Anjchlußleitung 

mit dem Hauptfanal und die bei allen Anfchlüffen gleichmäßig 
vorkommenden Arbeiten und Einrichtungen, wie Durchſtemmen der 
Hausmaner, Anlage eines Nevifionsichahtes und der Verſchluß— 
einrichtungen, 
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b) aus einem nach dem erforderlichen Durchmefjer des Anfchlußrohres 
abgejtuften Einheitspreije für das laufende Meter der Anjchlußlänge. 
Für das laufende Jahr beträgt die Gebühr: 

zu a * jeden Anſchluß nebſt Reviſionsſchacht.. . . 60 Mk. 
zn b 1. für 1 m Rohrleitung von O,—10 m Weite . . . 5,30 „ 

2. " 1 " n n 0,15 , . . . 6,00 n 

3. " 1 " " 0,23 . " . . 8,20 ” 

Somohl wenn die Ausführung des Anfchluffes auf Antrag, als wenn fie 
im Wege des polizeilichen Zwangsverfahrens erfolgt, wird dem Zahlungs: 
verpflichteten vor Beginn der Ausführung die Höhe der Gebühr durd) 
das Stadtbauamt mitgetheilt. 

Der hiernad) fällige Kojtenbetrag ift im Voraus bei der Kämmerei— 
fafje einzuzahlen und unterliegt der Beitreibung im Verwaltungszwangs- 
verfahren. 

84. 

Für den Theil der Anſchlußleitung, welcher in der öffentlichen 
Straße liegt und als Theil der Kanaliſation in's Eigenthum der Stadt— 
gemeinde übergeht, übernimmt dieſe die Verpflichtung der Unterhaltung 
und der etwa erforderlid” werdenden Wiederherjtellung, jofern nicht ein 
Verſchulden des Grundftücsbefigers oder feiner Angehörigen, Miether 
und dergl. vorliegt. 

8 5. 

Für die Benugung der Kanäle ift und bleibt das jeweilige, diefe 

Materie regelnde Ortsftatut, zur Zeit das Ortsitatut vom nn 1887 
und die einjchlägliche Polizei-Verordnung über die Entwäſſerung der 
bebauten Grundftüde im Stadtbezirke Dortinund maßgebend. 

$ 6. 

Dies Ortsftatut tritt nad) erfolgter Genehmigung mit dem Tage 
der Bekanntmachung in Kraft. 

Dortmund, den 6. Juli 1892. 
Der Magiitrat. 

Schmieding. Marr. 

Vorjtehendes Statut wird hiermit genehmigt. 

Arnsberg, den 7. November 1892, 

Namens des Bezirfs-Ausjchufjes, Abth. I: 
B. A. 4875. Der Borfigende. J. B.: Blümte, 

10. Bolizeis-Berordnung betreffend die Entwäſſerung der bebauten 
Grundftüde im Stadtbezirt Dortmund. 

Unter Aufhebung der Polizei-Verordnung vom 15, Februar 1883 
wird auf Grund des $ 5 des Gejeges über die Bolizei-Verwaltung vom 

Ä 14* 
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11. März 1850 und der 88 143—145 des Landesverwaltungsgejeßes 
vom 30. Juli 1883 unter Zuftimmung des Magiftrats hiermit nach— 
folgende Polizei:Verordnung für den Stadtbezirt Dortmund erlaffen. 

8 1. 

Jeder Eigenthümer eines bebauten Grundftüds ift verpflichtet, nad) 
Maßgabe der nachfolgenden Beltimmungen für die ordnungsmäßige Ab- 
leitung des Regen, Haus: und Wirthſchaftswaſſers, jowie wenn Fabrik— 
oder andere gewerbliche Anlagen ſich auf dem Grundftüde befinden, für 
die Ableitung oder anderweite unjchädliche Bejeitigung der gewerblichen 
Abwaſſer Sorge zu tragen. ; 

8 2. 

a) Bon jedem bebauten Grunditüd, welches mit einer Anjchlußleitung 
von nicht mehr als 10 m Länge die unterirdifche ftädtifche Kanali- 
jation oder eine Zweigleitung derjelben ohne Benugung des Eigen- 
thums eines Dritten erreichen fan, muß das Haus-, Wirthichafts- 
und Negenwafjer, jowie der Abfluß der gewerblichen Abwaſſer der 
Sanalifation zugeführt werden. — Bezüglich der gewerblichen Ab- 
waſſer fteht jedoch der Bolizei-Verwaltung das Recht zu, diefelben wegen 
jchädlicher Eigenfchaften von der Kanalijation auszujchließen ($ 6). 

Der Eigenthümer eines bebauten Grundftüds ift auch bei einer 
Entfernung von mehr als 10 m zum Anfchluffe an die unter: 
irdiiche Entwäfferung verpflichtet, fofern die Polizei-Behörde dies 
im Öffentlichen Intereſſe für erforderlich erachtet. In diefem Falle 
find jedoch die Mehrfoften von der Stadtgemeinde allein zu tragen. 

b) Sit die betreffende Straße nicht mit einem Kanal verjehen, auch 
ein folcher nicht innerhalb 10 m Entfernung erreichbar, und find 
Rinnjteine vorhanden, welche nach öffentlichen Wafjerläufen oder 
nach den ftädtiichen Kanälen hin Abfluß haben, fo ift das Haus-, 
Wirthichafts- und Regenwafjer in der Weiſe in die Straßenrinnen 
einzuleiten, daß den Verkehr jtörende Erhöhungen und Vertiefungen 
oder MUeberfluthungen auf den Bürgerfteigen oder Straßen ver- 
mieden werden. Ueber die Zuläffigfeit der Zuführung gewerblicher 
Abflüne nah den Rinnſteinen bleibt der Polizei-Verwaltung für 
jeden einzelnen al, je nad) der Natur der Abwaffer und nach 
der Dertlichfeit die Entjcheidung vorbehalten. 

c) Liegt ein bebautes Grundjtüd an einer Straße, bei welcher feine 
der Vorausfegungen zu a und b zutrifft umd iſt ein jonftiger für 
die Aufnahme von Haus- und Gewerbewaffer geeigneter Wafferlauf 
nicht vorhanden, jo jind die Abflüffe aus den Haushaltungen -und 
aus dem ©&ewerbebetrieb in wajferdichten Gruben oder Behältern 
auf eigenem Gebiete des Befigers aufzufangen. 

Die Bolizei-Berwaltung fann jedoch in diefem Falle eine ander- 
weite Ableitung oder Beſeitigung der Abflüffe geftatten, fofern und 
jolange dies in einer die Öffentlichen, insbejondere die gejundheit- 
lichen und Reinlichkeits-Intereſſen nicht ſchädigenden Weife erfolgen 
fann und hat alsdanı die bejonderen Bedingungen vorzufchreiben. 



3. 

Die Anjchlüffe an das ſtädtiſche Kanalneg werden, joweit fie im der 
Straßenfläche liegen, durd) das Stadtbauamt ausgeführt. 

Mit den bei der Polizei-Verwaltung zu ftellenden Anträgen auf 
Herftellung der jtadtjeitig auszuführenden Theile der Anjchlüffe ift über 
die Art und Ausdehnung der Entwäfjerung eine Zeichnung mit erläuternder 
Beichreibung in zwei Ausfertigungen einzureichen. 

Die Polizeis-Verwaltung iſt befugt, diejenigen Aenderungen an den 
beabfichtigten Einrichtungen vorzujchreiben, welche fie aus gejundheitlichen 
oder technifchen Gründen für nothwendig erachtet. 

Eine Ausfertigung giebt die Polizei-Verwaltung mit den betreffenden 
Reviſionsbemerkungen dem Antragjteller zurüd, die andere übermittelt fie 
dem Stadtbauamt zum Behufe der Ausführung der in der Straße 
liegenden Theile. 

Die Ausführung der übrigen Entwäflerungs - Einrichtungen im 
Innern der Grundjtüde liegt den Eigenthümern ob; die Polizei-Verwal- 
tung iſt jedoch befugt, die Art der Ausführung zu beflimmen, auch die 
Arbeiten während der Ausführung zu beauffichtigen. 

Keine Anlage darf in Gebraud) genommen werden, bevor der Polizei- 
Verwaltung von ihrer Vollendung Anzeige gemacht umd feitens derfelben 
nicht binnen 10 Tagen nad) erfolgter Anzeige Einſpruch erhoben ijt. An 
den revidirten und zur Benugung zugelaffenen Anlagen darf ohne Ge— 
nehmigung der Bolizei-VBermwaltung feine wejentliche Veränderung vorge: 
nommen werden. — Auf alle Veränderungen und Ausdehnungen der 
Anlage finden die vorjtehenden Beftimmungen Anwendung. 

Die Polizei-Verwaltung it befugt, durd ihre Beamten den Zuftand 
der auf den Privatgrundjtücden befindlichen Anlagen unterjuchen zu laſſen 
und die Befeitigung Jolcher Abänderungen oder als mangelhaft erkannten 
Einrichtungen, welche ſich aus technischen und gejundheitlichen Gründen 
al3 erforderlich erweifen, vom Eigenthümer und Befiger zu fordern, 

Für die technische Ausführung der Grundftüds-Entwäfferungen und 
deren Anſchluß an die jtädtifchen Kanäle gelten folgende Vorſchriften: 

a) Es können jowohl mehrere Ausgüfje, die fi) an verjchiedenen 
Stellen eines Grundſtücks befinden, in ein Hauptanfchlußrohr ver: 
einigt, wie auch unabhängig von einander dem Straßenfanale zu- 
geführt werden ; 
die Abfallrinnen von Dächern können unmittelbar an den Kanal 
angejchlojjen werden, wo jedoch über der Dachrinne noch Fenſter 
bewohnter (auch Schlaf) Räume in Manfarden oder Dachſtuben 
vorhanden find, iſt das Abfallrohr über der Zrottoiroberfläche mit 
einem Wafjerverfchluß zu verfehen, der zugleich dazu dient, die 
etwa in die Rinne gelangten Sinkſtoffe ꝛc. zurüdzuhalten ; 
die Ableitung des Negenwaifers von den Höfen darf nur vermittelft 
Wafjerfaften (syphon) oder Sandfänger (gullies) erfolgen, deren 
Sonftruftion der Genehmigung unterliegt. Diefen Waſſerkaſten 
dürfen Küchenausgüffe oder Abflüffe von unreinem, vom Gewerbe- 
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oder Fabrifbetrieb herrührenden Waſſer nicht zugeführt werden ; 
die Abfallröhren im Innern der Häufer find je über der höchſten 
Einflußftelle durch Verlängerung über das Dad, hinaus oder durch 
Anschluß an Nauchröhren zu lüften; 

Jeder Ausguß ift mit einem feitfigenden, nicht herausnehmbaren 
Noft oder Sieb zu verjehen und unter jedem Ausguß ift ein Wajjer- 
verjchluß anzuordnen; 
ob die Zuleitung von Fabrifwaffern zum Hauptentwäfferungsrohr 
unmittelbar oder vermittelft eines zwiſchengeſchobenen Waſſerkaſtens 
erfolgen muß, ſowie ob und welche befondere Vorkehrungen zu 
treffen find, ift von der Natur des Fabrifationszweiges und der 
Beichaffenheit des abzuführenden Waffers abhängig und wird für 
jeden einzelnen Fall von der PBolizei-Berwaltung beitimmt ; 

f) in jedem Entwäfferungsrohr ifl, fofern dasjelbe nicht Lediglich dem 
Anschluß eines Dachabfallrohrs oder Hoffandfangs vermittelt, mög- 
licht nahe an der Grenze zwifchen Straßenflucht und Grundftüd 
eine Revifionsgrube nach näherer Vorfchrift anzulegen. In diejer 
muß ſich befinden eine dicht verjchließbare Deffnung im Haupt» 
anjchlußrohr und eine felbfithätige Verſchlußvorrichtung. 

Diefe Grube muß leicht zugängig erhalten werden. 

84. 

Erfolgt die Ableitung gemäß 8 2b nach den Straßenrinnen, jo tft 
das Haus-, Wirthichaft3: und Regenwaſſer durch den Bürgerfteig mit 
einer verdecten Rinne durchzuleiten, welche von möglichſt unvergänglichem 
Material, Hauftein oder Eifen, anzufertigen ift und durch abnehmbare 
Deckplatten oder einen in der Oberfläche angebrachten Schlig in reinigungs= 
fähigem Zuftande erhalten werden fann. 

8 5. 
Die für den Fall c des $ 2 anzulegenden Gruben oder Sammel- 

brunnen müjjen nicht nur in den Wänden, fondern auch in der Sohle 
aus Mauerwerf oder Metall wafferdicht hergeftellt werden. Diejelben 
jind nach Bedarf zeitweife zu entleeren und der Inhalt ijt im einer 
unfchädlichen Weiſe zu befeitigen. 

Nach öffentlichem oder fremdem Eigenthum führende Weberläufe 
diejer Behälter dürfen nicht angelegt werden. 

8 6. 

Feſte Stoffe, Koth und Dünger, Küchenabfälle, Kehricht, Schutt, 
Aſche, feuer: und erplofionsgefährliche Stoffe, auch Flüffigfeiten, welche 
die Kanalwandungen bejchädigen oder welche gefundheitsgefährliche Aus- 
dünftungen verurfadhen, dürfen weder den Anfchlußfanälen, noch den Haupt- 
fanälen mittelbar oder unmittelbar zugeführt werden. 

Don Fabriken und anderen gewerblichen Betrieben herftammende 
Abwäfler, jowie überhaupt alle mit übelriechenden oder gefundheitsgefähr- 
lichen Stoffen gemengten Gewäfjer dürfen nur mit befonderer Genehmigung, 
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der PVolizeibehörde und unter den für jeden einzelnen Fall feftzufegenden 
bejonderen Bedingungen in die öffentlichen Wafferläufe, Kanäle, Rinnen 
oder Gräben an den Straßen und Wegen geleitet werden. 

67, 
Um die öffentlichen Entwäfferungs-Anlagen von feiten Stoffen frei- 

zuhalten, welche den Privat-Entwäfferungs- Anlagen beigemengt fein könnten, 
ind auf den zu entwäfjernden Grundftüden vor dem Uebergange der 
Entwäjjferungs-Anlagen auf den öffentlihen Grund Schlammfaften anzu- 
legen, welche mit Gittern oder Sieben zum Zurüdhalten aller gröberen 
Theile verjehen find. Dieje Vorkehrungen find durch zeitweilige, nach 
Bedarf zu wiederholende Reinigung und gute an beitändig 
in Wirkjamfeit zu halten. z 

S 

Für diejenigen Grundjtüde, deren Entwäfferungs-Anlagen den 
Beitimmungen diefer Verordnung noch nicht entjprechen, bejtimmt die 
Polizeiverwaltung den Zeitpunkt, bis zu welchem die Grundjtüds-Eigen- 
thümer verpflichtet werden, die Abänderung bezw. die Anjchlußarbeiten 
an die vorhandenen Anlagen auszuführen. 

8 9. 

Zumiderhandlungen gegen die vorjtehenden Bejtimmungen werden 
mit Geldjtrafen bis zu 30 Mk., an deren Stelle im Unvermögensfalle 
entiprechende Haftſtrafe tritt, beftraft. 

Die Beitrafung kann ſich auch auf die Unternehmer erjtreden, 
weldhe den Vorſchriften nicht entfprechende Anlagen ausgeführt haben. 

Unabhängig von der Beftrafung für Webertretungen und Zuwider— 
handlungen kann die Durchführung der Vorfchriften diejer Verordnung 
im Wege des Zwangsverfahrens ($ 132 des Landesverwaltungsgejeges) 
erfolgen. 

8 10. 

Diefe Verordnung tritt nad) vorjchriftsmäßiger Bekanntmachung 
jofort in Kraft. 

Dortmund, den 6. Juli 1892. 

Die Polizei-VBerwaltung: 
Schmieding. 

11. Gebühren-Ordnung für baupolizeilihe und bauamtliche 
Leiftungen der Stadtgemeinde bei den Privatbauten. 
Auf Grund des Beichluffes der Stadtverordneten-Berfammlung 

hierjelbft vom 28. Januar 1895 wird hierdurd in Gemäßheit der 88 6, 
18,:82 des Kommunalabgabengejeges vom 14. Juli 1893 nachftehende 
Gebühren: Drdnung für baupolizeiliche und bauamtliche Leiftungen der 
Stadtgemeinde bei den Privatbauten erlaffen. 
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we 
Für die Inanſpruchnahme der Beamten der Baupolizei und des 

Stadtbauamts bei der Prüfung und Beauffichtigung der Neubauten ein- 
fchlieglihh der Straßenbauten für Unternehmer joll fortan eine Abgabe 
erhoben werden. 

Diefelbe beträgt: 
1. für Prüfung der Pläne zu den Neubauten, Um: und Erweiterungs- 

bauten einſchließlich Ertheilung des Beſcheides: 
a) für größere Neubauten an der Straße für jedes Front- 

meter und Stockwerk (einjchl. Dachgefchoß) des Bauwerks 0,50 „« 
b) für Hofflügel derfelden einjchlieglich Berliner Zimmer 

ein fejter Zufaß von . . Im 
c) für jelbjtitändige Hintergebäude für jedes Frontmeter 

und Stodwerf . . . . 025 « 
d) Ermeiterungsbauten werben nach Frontmeter und Stod- 

werfzahl. auf welche fich die Erweiterung erjtredt, wie 
unter 1a und b berechnet, mindeftens wird eine Gebühr 
erhoben von . . Du 

e) Abänderungsbauten, Bejeitigung oder Einziehen von 
Zwilchenwänden, Anbringung und Veränderung von 
Scaufenjtern, Thüren und BR —— eine 
feſte Abgabe von . . Do 

f) Heinere Ställe, Schuppen, Abtritte a. .3. 0 
g) für jede erneute Prüfung und Beicheidung, bie durch 

Umarbeitung oder Abänderung des urjprünglichen Planes 
erforderlich wird, zu la bsd . Im 
zu leudf . . Da Be un 

2, für Abſtecken der Stragenfluchten: 
a) für Angabe der Straßenfludht und döhe Rn den 

Stadtgeometer für jeden Bau Du 
b) für Revifion derfelben Du 

3. a) für die Rohbauabnahme die Hälfte bir zn Ze bis f 
aufgeführten Gebühren, mindeftens aber . . . . 2,0 „ 

b) für die Gebrauchgabnahme bei labsd . ... 10, 
lewmdf . .2590 . 

c) für Wiederholung der Rohban- oder Gebrauchsabnahme, 
wenn die erſte Abnahme durch Verſchulden des Bean— 
tragenden nicht ausführbar geweſen iſt . . Im 

d) für wiederholte örtliche Prüfungen, die in Folge von 
Mängeln erforderlich werden, welche fich bei der eriten 
Prüfung herausgejtellt haben, oder in Folge von Ber: 
ſtößen gegen die Bedingungen der Bauerlaubniß, gegen 
die Vorjchriften der —— oder die — der 
Baukunſt ar 10 " 

4. Für Prüfung von Straßenban- Bein, &tudtlinienplänen, 
welche von Privaten vorgelegt werden, nebſt Beſcheid, für 
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das laufende Meter Straßenanlage . . 2 2 650 4 
mindeiteng aber . . 20, 
Bei etwaiger Abänderung unter erneuter Prüfung der 
artiger Pläne . . 19... 

5. für Beauffihtigung der Ausführung von Straßenanlagen 
der Privatunternehmer einſchließlich der dabei erforderlic) 
werdenden Abſteckungen und Höhen-Angaben 3°%o der 
überichläglichen Baufumme (ausjchließlich der Erdarbeiten). 

82. 

VBorftehende Ordnung tritt am 1. April 1895 in Kraft. 

Dortmund, den 29. Yanuar 1895. 
Der Magiftrat. 

Schmieding. Arnede. 

Vorftehende Ordnung wird genehmigt. 

Arnsberg, den 17. März 189. 

Namens des Bezirfs-Ausjchufjes Abtheilung IT. 
B.A.1281.1V. Der Borfigende: gez. Winzer. 

Vorſtehende Gebühren - Ordnung wird hiermit zur öffentlichen 
Kenntniß gebracht. 

Dortmund, 28. März 1895. 
Der Magijtrat. 

gez. Arnecke. 

12. Abänderung der Gebühren Ordnung für baupolizeiliche 
und banamtliche Leiſtungen der Stadtgemeinde bei den ‘Privat: 

bauten vom 29. Januar 1895. 

Die Gebühren-Drdnung vom 29. Januar 1895 wird auf Grund 
des Beichluffes der Stadtverordneten:Berfammlung hierfelbft vom 7. d. M. 
dahin abgeändert, daß im der Weberjchrift und im erften Abjage das 
Wort „PBrivatbauten” durch das Wort „Bauten“ erjegt wird. 

Dortmund, 12. September 1896. | 
Der Magijtrat, 

gez. Schmieding. Waslsé. 

Borftehende Abänderung wird genehmigt. 

Arnsberg, den 9. Oftober 1896. 

Namens des Bezirks-Ausſchuſſes, Abth. I 
B. A. 6850, Der Borfigende: gez. Winzer. 



13. Polizei-⸗Verordnung. 

Auf Grund der 88 6, 12 und 15 des Geſetzes über die Polizei- 
Verwaltung vom 11. März 1850 (G.S. ©. 265) in Verbindung mit 
den 88 137 und 139 des Geſetzes über die allgemeine Zandesverwaltung 
vom 30. Zuli 1883 (6.6. ©. 195) werden mit Zuftimmung des 
Bezirks-Ausſchuſſes hierſelbſt der Abjchnitt II und $ 85, Abjag 2, des 
Abſchnittes III der Bolizei-Berordnung vom 31. Oktober 1889 (Extra- 
beilage zum 48. Stüd des Negierungs-Amtsblattes pro 1889) betreffend 
die bauliche Anlage und die innere Einrichtung von Theatern, 
Cirkusgebäuden und dffentlihen VBerfammlungsräumen, auf: 
gehoben. An ihre Stelle treten vom 1. Mai d. %8. für den Umfang 
des Regierungsbezirks Arnsberg nachitehende Vorſchriften in Kraft. 

II. Vorſchriften für beftehende Anlagen. 

A. Iheater. 

8 79. 

Für bejtehende Theater gelten folgende Mindejtforderungen: 

1. Die Trennungswand zwijchen Zufchauerhaus und Bühnenhaus 
muß in Stein oder in einem anderen feuerjicheren Material hergeftellt 
jein. Die Bühnenöffnuung muß durd einen Schugvorhang oder durch 
fiher und leicht bewegliche Schiebethore, entiprechend den im 8 20, Abſatz 
3 bis 5, gegebenen Borjchriften, feuer- und vauchjicher abgejchloffen 
werden fünnen; von der Forderung des 820, Abjat 4, kann ausnahms- 
weiſe abgefehen werden. 

2. Im Bühnen- und Zufchauerhauje müfjen hölzerne Fachwerks— 
und Bretterwände — mit Ausnahme von Trennungswänden innerhalb 
des Zufchauerraumes, ſowie von Trennungswänden zwijchen Zujchauer- 
raum und Korridoren oder anderen Vorräumen — auf beiden Seiten, 
dagegen Balfendeden und hölzerne Treppen an den Unteranfichten mit 
Mörtel verpugt jein. 

Ausnahmsmweije kann bei deforirten Balfendeden von einer Verpugung 
der LUnteranfichten abgejehen werden, wenn oberhalb der Deden ein 
feuerficherer Belag hergeftellt iſt. 

Die Verputzung der Unteranfichten Hölzerner Treppen ift entbehrlich, 
wenn der Raum darunter durch fenerfichere, weder mit Thüren nod) 
jonftigen Deffnungen verjchene Berjchläge abgejchloffen ift. Im Uebrigen 
find Verſchläge unter hölzernen Treppen unzuläffig. 

3. Treppenräume und Korridore müfjfen mit genügenden Vor— 
fehrungen zum Abzuge des Rauches verjehen fein. 

4. Alle Treppen müffen Geländer oder Handläufer haben, welde 
auf beiden Seiten die Treppen entlang führen und an den Enden 
jedes Laufes mit einer den Verkehr nicht hindernden Krümmung abjchließen. 

5. Ueber der Bühne und über dem Zuſchauerraum müfjen leicht 
und ficher zu handhabende Nauchabzüge vorhanden fein. 
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6. Rauchabzüge und Oberlichter müffen zwifchen Deden und Dächern 
feuerfichere Wandungen haben. Unterhalb der äußeren Oberlichter müſſen 
Drahtnege vorhanden fein. 

7. Alle Ausgänge müffen als folche fenntlid) gemadht jein und ftets 
für die ungehinderte Benugung bereit gehalten werden. 

Die nächſten Wege zu den Ausgängen in's Freie müflen durch 
Richtungspfeile an den Wänden bezeichnet fein. 

Alle Thüren müffen nah außen aufichlagend derart angeordnet 
jein, daß durd die geöffneten Flügel der Verkehr in den Klorridoren und 
Zreppenräumen nicht behindert wird. Die Thüren im Parkett wie in 
den Rängen dürfen fich nicht gegen die Richtung der das Theater von 
dort verlafjenden Menjchenitröme öffnen, müffen foweit als thunlidy 
herumfchlagen und an den Wänden durch jelbftthätig wirkende Federn 
feftgehalten werden. 

Die Beibehaltung von Thüren, welche den vorjtehenden Anforde- 
rungen nicht entjprechen, iſt ausnahmsweije zuläffig, jofern jie nur von 
wenigen Perſonen benugt werden oder durd ihre Abänderung eine Ver- 
befferung des beftehenden Zuftandes nicht zu erreichen iſt. 

Die Verſchlüſſe der Thüren müſſen fo eingerichtet fein, daß jie 
durch einen in Höhe von etwa 1,20 m über dem Fußboden angebrachten 
Griff von innen leicht zu öffnen find. Bei zweiflüglichen Thüren fann 
ausnahmsweije zugelaffen werden, daß jeder Flügel bejonders im diejer 
Weiſe zu Öffnen ift. Kanten und Schubriegel jind ausgejchlofien. 

8. Als die geringfte zuläffige Breite eines Siges foll das Maß 
von 45 cm und als der FHleinfte zuläfjige Abſtand der Sigreihen das 
Maß von 80 cm, bei felbftehätig aufichlagenden Slappjigen das Maß 
von TO cm gelten. 

Die Zahl der Sige in ununterbrochener Reihe neben einem Seiten- 
oder Zwiſchengange darf im Parkett und erjten Range 15, in den 
übrigen Rängen 12 nicht überfleigen. 

Bei ſonſt günftigen Entleerungsverhältniffen jind Ausnahmen zu— 
läffig, wenn vorftehende Forderungen nur mit weitgehenden Aenderungen 
erfüllt werden können. 

Insbeſondere kann in den Rängen, fall hier eine Verbeſſerung 
der Entleerungsverhältniffe durch Anlage von Zwifchengängen nicht zu 
erreichen ift — je nachdem der Abjtand der Sigreihen das Maß von 
80 cm, bei Klappfigen von TO cm überfteigt — eine verhältnißmäßig 
größere Anzahl, jedoch höchftens von 20 Sigen in ununterbrocdener 
Reihe neben einem Gange zugelaffen werden. 

Für Stehpläge dürfen höchſtens 3 Perſonen auf 1 qm Grund: 
fläche gerechnet werden. 

9. ZTreppenpodefte, Flure, Korridore, jowie Seiten- und Zwiſchen— 
gänge find von allen BVerfehrshinderniffen frei zu halten. 

10. Die Lage und Breite der Gänge im Zufchauerraum, ſowie 
die Anzahl, Lage und Breite der aus dem Zufchauerraum auf die Korridore 
oder Vorräume führenden Thüren muß der Forderung entiprechen, daß 
für 7O Perſonen 1 m lichte Breite vorhanden ift. 
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Ausnahmen hiervon fünnen im einzelnen Fällen bis zur Grenze 
von 1m für 100 Berjonen zugelajjen werden. 

11. Die außerhalb des AZujchauerraumes belegenen Vorräume, 
Korridore, Treppen, Flure und Ausgänge müſſen der Forderung ent- 
iprechen, daß für 120 Berfonen 1 m lichte Breite vorhanden ift. 

Ausnahmen find für die Barfett-Korridore zuläffig, falls dort den 
Thüren des Zuſchauerraumes gegenüber Ausgänge von entiprechender 
Breite unmittelbar in’3 Freie führen. 

Wenn e8 nad) der Anlage des Theaters ohne erhebliche Aenderung 
der Eubjitanz des Gebäudes nicht möglich ift, die dem Verhältniß von 
lm für 120 Berjonen entſprechenden Breiten herzuftellen, kann aus— 
nahmsweiſe bei fonft günftigen Entleerungsverhältniffen das Berhältniß 
von 1m für 150 Berfonen und als äußerſte Grenze das Verhältnig 
von Im für 200 Berjonen zugelafjen werden. 

Wenn die Ausgänge aus Theatern in Höfe oder Gärten von der 
im $ 70 bezeichneten Größe führen, jo kann die Breite der Durd)- 
fahrten, welche dieje Höfe oder Gärten mit der Straße verbinden, aus— 
nahmsweije nach den Verhältniß von 1 m für 300 Berjonen bemejjen 
werden. 

12. Da3 Bühnenhaus muß mindejtens einen bejonderen, auf kurzem 
Wege im’s Freie führenden Ausgang befiten. Mit diefem Ausgange 
müffen die Vühne und die Garderoben für das Perſonal derart in 
Berbindung ftehen, daß der Weg aus den Garderoben nicht über die 
Bühne führt. 

Für das Perſonal müffen zwei Treppen, welche mit dem Ausgange 
aus dem Bühnenhaufe in Verbindung ftehen, vorhanden fein. Aus— 
nahmsweiſe joll nur eine Treppe genügen, falls fie ausreichend breit iſt 
und das Perjonal auf ihr den Ausgang in's Freie jchnell und ficher 
zu gewinnen vermag. 

13. Die Verwendung von Mineralölen zu Beleuchtungszweden 
irgend welcher Art iſt verboten. 

14. Theater, welche mehr als 1200 Zujchauerpläge enthalten, 
müſſen unter Beobadytung der im $ 25 gegebenen Borjchriften eleftrijc) 
beleuchtet werden. 

Sasleitungen in folchen Theatern find nah Einführung der elef- 
triichen Beleuchtung mit Genehmigung der Bolizeibehörde nur injoweit 
zuläffig, als dies zur Erwärmung von Bügeleifen, Brennjcheeren, jowie 
zu befonderen fcenifchen Effekten unbedingt nothwendig ift. Werden 
außerdem noch Gasröhren im Gebäude belafjen, jo dürfen fie mit benugten 
Gasleitungen weder im Gebäude noch auf der Straße in Verbindung ftehen. 

Ausnahmsweife kann von der eleftrifchen Beleuchtung auch bei 
Theatern mit mehr als 1200 BZujchauerplägen abgejehen werden, wenn 
die Entleerungsverhältnifje günstige find. 

15. Für Gasbeleuchtung gelten die Beitimmungen des $ 41, jedod) 
fünnen von der Vorfchrift, wonad) die Räume, in welchen fich Gasmefjer 
befinden, unmittelbar von außen Zuft und Licht erhalten follen, Aus— 
nahmen gejtattet werden. 
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16, In allen Theatern muß eine Nothbeleuchtung nad) den Vor— 

ihriften des $ 26 vorhanden fein. 

ihren 
17. Die Erwärmung des Zujchauerraumes und der Bühne mit 
Nebenräumen, einfchließlich der Garderoben und Ankleideräume, 

fol durch Zentralheizungen erfolgen, für welche nachftehende Beitimmungen 
gelten: 

a) 

c) 

Die Heizfammern müffen von außen her zugänglid fein; jedoch 
fann hiervon abgejehen werden, wenn jie rings von majfiven 
Wänden, Fußböden und Deden umjdlofjen, jowie von den an— 
grenzenden Räumen durch maffive Vorgelege mit jelbftthätig zu- 
fallenden, feuerjicheren Thüren, oder durch fonftige Sicherheits: 
vorfehrungen getrennt find. 
Kanäle für die Leitung heißer Luft jowie Hohlräume zur Unter- 
bringung von Dampf- und Wafferheizröhren müffen durchweg von 
Wänden aus feuerfiherem Material umjchloffen und jo angelegt 
fein, daß fie von Staub gereinigt werden fünnen. 
Brennbare Stoffe müfjen von Austrittsöffnungen für heiße Luft, 
jowie von Metallröhren zur Leitung von Dampf oder heißem 
Maffer entweder 25 cm nad jeder Richtung hin entfernt, oder 
— jofern dies mit Schwierigfeiten verbunden ift — in anderer 
Weiſe durch Schugbefleidungen aus Drahtpug oder dergl. gegen 
Erhitzung ausreichend gefichert jein. 
In einzelnen nicht unmittelbar mit der Bühne oder dem Zufchauer- 

raume zujammenhängenden Räumen fann die Verwendung von Kachel— 
öfen unter befonderer Vorficht bei Anlage der Nauchrohre, der Feuerung 
und des Aichenfalles gejtattet werden. 

Die Anbringung von Heizporrichtungen in den Magazinräumen 
iſt überhaupt verboten. 

18. In Bezug auf Wafjerverjorgung und Feuerlöſch-Einrichtungen 
jind die Vorjchriften des $ 29 maßgebend. 

Bon der Vorjchrift, daß das Theatergebäude mit einer Regenvor— 
richtung verjehen jein muß, Ffanı Abſtand genommen werden. 

19. Für den Betrieb gilt Folgendes: 

a) Die Aufbewahrung von Dekorationen, Requijiten und dergleichen 
ift im Zuſchauerhauſe jowie in den von der Bühne nicht feuer- 
ſicher abgejchloffenen Räumen verboten und auf und über der 
Bühne nur injoweit geftattet, als jene Gegenjtände für die unmittel- 
bar bevorftehenden Proben und Vorftellungen gebraucht werden. 
Ausnahmen find unter Anordnung der erforderlichen Sicherheits- 
maßregeln zuläffig. 

Ein Werkftättenbetrieb von Tiichlern, Klempnern, Schlofjern und 
Schmieden iſt im Zufchauerhaufe nur in folhen Räumen des 
Kellergeſchoſſes zuläffig, welche überwölbt und lediglich von außen 
zugänglich find; im Bühnenhaufe nur in folchen Räumen, weld)e 
mit der Bühne, der Unterbühne und den Bühnenfellern oder mit 
den Räumen für das Perſonal feine unmittelbare Verbindung haben. 
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Werkitätten von anderen Handwerkern, Malern, Schneidern ujw. 
find im Zuſchauer- und im Bühnenhaufe unter Anordnung der 
erforderlichen Sicherheitsmaßregeln, insbejondere für etwaige Feuer— 
einrichtungen, jtatthaft. 

Ale Werkftätten müffen gegen die benachbarten Räume durch 
rauch- und feuerfichere Thüren abgeſchloſſen fein. 

b) Das Rauchen im Theatergebäude ift verboten, kann jedoch für 
einzelne Rejtaurationsräume, für Wohnungen und Gejchäftsräume 
geitattet werden. 

<c) die Verwendung von unverwahrtem Feuer oder Licht, von beweg— 
fihen Beleuchtungskörpern und von ?Feuereffelten im Bühnenraum 
it nur, foweit als es die PVorftellungen nöthig machen, mit be: 
fonderer Erlaubniß zuläffig, welche für beftimmte Stüde ein für 
alle mal ertheilt werden kann. 

Im Uebrigen ift das Betreten der Garderoben, Magazinräume und 
des Zufchauerhaufes mit unverwahrtem Feuer oder Licht verboten. 

Die Verwendung von Feuerwerk iſt unzuläjfig. 
Für Schüffe dürfen nur Propfen aus ungefährlichem Material, 

zum Beijpiel Kälberhaar oder Asbeſtwolle verwendet werden. 
d) Die Räume des Theaters find alljährlich nach vorgängiger Anzeige 

bei der Bolizeibehörde mindejtens einmal gründlich zu reinigen. 
e) Zwiſchen den zur Benugung eingeftellten Dekorationen und den 

jeitlihen Umfafjungsmauern der Bühne muß ein Gang von 
mindeftens 1 m Breite freigehalten werden, welcher auch bei 
Bewegung der Dekorationen nicht gejperrt werden darf. Tas Gleiche 
gilt von der hinteren Umfafjungsmauer, wenn ji) dort der einzige 
Ausgang in's Freie (vergl. Nr. 12) befindet. 

Bon der vorgejchriebenen Breite des Ganges kann ausnahms— 
weife abgejehen werden, wenn jie ſich ohne erhebliche Aenderung 
der Subftanz des Gebäudes nicht erzielen läßt. 

Der Raum zwiſchen der erjten und zweiten Kuliffe muß für 
den Dienft der Feuerlöſch-Mannſchaften frei gehalten werden. 

f) Das Oeffnen und Schließen des Schußvorhanges oder der Schiebe- 
thore foll während der Spielzeit täglich einmal in Gegenwart der 
Feuerwache probeweije vorgenommen werden. Die Bühnendffnung 
ift nach jeder Vorjtellung durch den Schutzvorhang oder die Schiebe- 
thore zu jchliefen und Nachts geichloffen zu halten. 

g) Genügend große und deutliche Grundrißpläne des Theaters find 
nad) Anordnung der Polizeibehörde zu fertigen, im Zufchauer- und 
Bühnenhaufe auszuhängen und in der erforderlichen Anzahl der 
Polizeibehörde zur Verfügung zu ftellen. 

h) Im Mebrigen find für den Betrieb die Beftimmungen der $S 36, 
38 und 39 maßgebend. 

B. Eirkus-Anlagen. 

$ 80. 

Für bejtehende Eirfus-Anlagen gelten folgende Mindejtforderungen : 



— 217 — 

1. Der BZujchauerraum muß von den Stallungen, Lager- und 
Magazin-Räumen, jowie von den Räumen für Garderobe, Requifiten 
und Dekorationen feuer: und rauchficher abgeſchloſſen jein. 

2. Als die geringste zuläfjige Breite eines Sitzes foll das Maß 
von 45cm und als der Hleinjte zuläffige Abjtand der Sigreihen das 
Maß von TO cm gelten, jofern nicht mehr als 15 Plätze in ununter- 
brochener Reihe neben einem Seiten oder Zwijchengange vorhanden find. 
Im Uebrigen müffen in Bezug auf die Anordnung der Sig: und Steh- 
pläge die Vorſchriften im 8 51 erfüllt fein. 

Bei ſonſt günftigen Entleerungsverhältniffen find Ausnahmen zu- 
läffig, wenn vorftehende Forderungen nur mit weitgehenden Aenderungen 
erfüllt werden fönnen. Insbeſondere kann, falls eine Verbefferung der 
Entleerungsverhältniffe durch Anlage von Zwilchengängen nicht zu erreichen 
ift, — je nachdem der Abitand der Sigreihen das Maß von 70 cm 
überfteigt — eine verhältnigmäßig größere Anzahl, jedoch von höchitens 
25 Sigen in ununterbrochener Reihe neben einem Gange zugelafjen werden. 

In Bezug auf die Lage und Breite der Zwifchengänge, Treppen 
und Thüren innerhalb des Zujdauerraumes gelten die Vorfchriften des 
8 52 — und in Bezug auf die Breite der außerhalb des BZufchauer- 
raumes belegenen Korridore, Flure, Treppen und Ausgänge finngemäß 
die Vorjchriften des $ 79 Nr. 11. 

3. Auf die Bezeichnung der Ausgänge, das Auffchlagen der Thüren 
und die Anbringung der Thürverfchlüffe finden die Beftimmungen des 
8 79, Nr. 7 finngemäße Anwendung. 

4. Für die Einrichtung der Beleuchtung und Nothbeleuchtung find 
die Beitimmungen der 88 55 und 56 maßgebend, jedoch können bei 
Gasbeleuchtung von der Vorfchrift, wonach die Räume, in welchen fid) 
Gasmeſſer befinden, unmittelbar von außen Luft und Licht erhalten 
jolfen, Ausnahmen gejtattet werden. 

In Bezug auf die Heizung, die Wafjerverjorgung und die Feuer- 
löſch-Einrichtungen finden die Beitimmungen des 8 79, Nr. 17 und 18, 
finngemäße Amwendung. 

5. Für den Betrieb gilt Yolgendes: 
a) An Stroh, Heu und jonftigen Futterjtoffen darf im Eirkus nur 

der für drei Tage erforderliche Borrath gelagert werden. 
b) In Bezug auf das Rauchen im Gebäude, das Umgehen mit unver: 

wahrtem Feuer oder Licht, die Verwendung von Feuerwerk, die 
Unterhaltung der Nothbeleuchtung, die Aushängung von Grundriß- 
plänen, die Einrichtung eines bejonderen Feuerwehr- und Wächter- 
dienites, ſowie auf die polizeiliche Ueberwachung der Borftellungen 
gelten finngemäß die im 8 79, Nr. 19 unter b, c, g und h 
gegebenen Beftimmungen. 

O. Oeffentliche Verſammlungsräume. 

881. 

Für beſtehende Verſammlungsräume gelten folgende Mindeſt— 
forderungen: 
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1. In Berfammlungsräumen mit feiten Sigreihen darf die Breite 
eines Siges nicht weniger als 45 cm und der Abjtand der Sitreihen 
nicht weniger als TO cm betragen, fofern die Zahl der Sige in ununter- 
brochener Neihe neben einem Seiten- oder Zwijchengange im Saalparfett 
15, auf den Gallerien 12 nicht überſteigt. Im Uebrigen müſſen die 
Vorſchriften des 8 67 erfüllt fein. 

Bei fonft günftigen Entleerungsverhältniffen find Ausnahmen zuläjlig, 
wenn vorftehende Forderungen nur mit weitgehenden Aenderungen erfüllt 
werden fünnen. Insbeſondere kann auf den Gallerien, falls hier eine 
Verbeſſerung der Entleerungsverhältniffe durch Anlage von Zwijchen- 
gängen nicht zu erreichen ift, — je nachdem der Abſtand der Eigreihen 
das Maß von 70 cm überfteigt — eine verhältnißmäßig größere Anzahl, 
jedoch höchſtens von 20 Sigen im ununterbrochener Reihe neben einem 
Gange zugelaffen werden. 

2. Für Verfammlungsräume ohne feite Sigreihen find in Bezug 
auf die Berechnung der Perjonen-Anzahl die im $ 68 gegebenen Bejtim- 
mungen maßgebend. 

Bei vorübergehender Aufjtelung von Bänfen, Stühlen oder Tiſchen 
find die im vorlegten Abjate des S 67 für feſte Sigreihen vorgejchriebenen 
Gänge freizuhalten und reihenweife aufgejtellte Stühle oder Bänke mit 
Innehaltung eines Abjtandes von mindejtens 80 cm derart miteinander 
zu verbinden, daß jie einzeln nicht verjchoben werden können. Von 
der leßteren Forderung kann abgejehen werden, falls die Stühle oder 
Bänke wegen einer unmittelbar nachfolgenden anderen Benutzung des 
Verfammlungsranmes rajch fortgeräumt werden müjjen. 

In Bezug auf die Anzahl und die Breite der Thüren müſſen die 
Borjehriften des $ 69 — und in Bezug auf das Aufichlagen der Thüren 
jowie auf die Thürverfchlüffe und die Bezeichnung der Ausgänge die 
Borjchriften des $ 79, Nr. 7 finngemäß erfüllt fein. 

4. Die Breite der Korridore, Flure, Treppen und Ausgünge darf 
in feinem Falle geringer fein, als die Berechnung nad) dem Verhältniß 
von lm für 250 ®erfonen ergiebt. Die Breite von Durdhfahrten muß 
mindejtens dem Verhältniß von 1 m für 300 Berjonen entiprechen. 

5. Bei Verfammlungsräumen, welche eine jtändige, mit verbrenn= 
lichen Kuliffen, Eoffiten, Hinterhängen oder Verſatzſtücken ausgeftatiete 
Bühnen befigen, follen in Bezug auf die Breite der Gänge und Thüren 
innerhalb des SaalparfettS und auf Gallerien, jowie auf die Breite der 
Korridore, Flure, Treppen und Ausgänge "in der Regel die für „den 
Neubau Heiner Theater gegebenen Vorſchriften zur Durchführung gelangen. 
Ausnahmsmeije fönnen in einzelnen Fällen Ermäßigungen zugelajjen 
werden, deren äußerte Grenze durch folgende Berhältnißzahlen beftimmt wird: 

für die Breite der Gänge innerhalb des Saales und auf Gallerien, 
jowie für die Breite der NAusgangsthüren dafelbjt durd das 
Verhältnig von 1 m für 100 Perfonen, 

für die Breite der Korridore, Flure, Treppen und Ausgänge durch 
das Berhältniß vou 1 m für 150 Berfonen, 
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für die Breite von Durchfahrten durch das Verhältniß von 1m 
für 200 Berfonen, 

und wenn die Durchfahrt mit einem Hofe oder Garten von der 
in $ 70 bezeichneten Größe in Verbindung jteht, durch das 
Berhältniß von I m für 300 Berjonen. 

6. Für VBerfammlungsräume, welche nur ein Podium der im $ 74 
beichriebenen Art befigen, gelten folgende Verhältnißzahlen als die äußerſt 
zuläffigen : 

für die Breite der Gänge innerhalb des Saales und auf Galerien, 
jowie für die Breite der Ausgangsthüren dajelbit das Verhältniß 
von 1 m für 120 Perſonen, 

für die Breite der Korridore, Flure, Treppen und Ausgänge das 
Verhältniß von 1m für 200 Berjonen, 

für die Breite von Durchfahrten das Verhältniß von 1m für 
250 Berjonen, 

und wenn die Durchfahrt mit einem Hofe oder Garten von der 
im $ 70 bezeichneten Größe in Verbindung jteht, das Verhältnif 
von 1 m für 300 Berjonen. 

T. Für die Einrichtung der Beleuchtung und Nothbeleuchtung find 
die Vorjchriften des $ T5 maßgebend. Bei Gasbeleudhtung fünnen jedoch 
von den Beitimmungen des dort in Bezug genommenen $ 41, wonad): 

die Flammen mit Gloden oder Schalen verjehen fein müffen, 
zum Anzünden der Flammen nur eleftriihe Zünder verwendet 

werden dürfen, und die Räume, in welden ſich Gasmeffer 
befinden, unmittelbar von außen Luft und Licht erhalten joll. 

Ausnahmen gejtattet werden. 

D. Gemeinfame Borjchriften. 
8 82. 

Für beftehende Theater, Eirfus-Anlagen und Öffentliche Verſamm— 
lungsräume hat die Polizeibehörde die höchfte in einer derartigen Anlage 
fünftig zuläffige Perjonenzahl, vorftehenden Beitimmungen entſprechend, 
nad) den vorhandenen Abmeſſungen feitzujtellen. 

8 82a. 
Bei Umbauten finden die im Abjchnitt I für Neubauten gegebenen 

Beitimmungen Anwendung, doch fünnen ausnahmsweije die im Abfchnitt II 
für bejtehende Anlagen fejtgejegten Beitimmungen zu Grunde gelegt werden. 

AS Umbauten im Sinne diejes Paragraphen find bauliche Ver- 
änderungen, welche zur Erfüllung der Mindejtforderungen der 88 79 
bis 81 dienen, nicht anzufehen. 

8 85, Abſatz 2. 
Eine Verlängerung diefer Friſt bis zum 1. Oftober 1893 iſt im 

Wege des Dispenjes zuläjjig. 

Arnsberg, den 23. April 1891. 

Der Regierungs-Präſident. 
J. VB. Hagen. 

— nn 

15 
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IV. 

Sanitätsweſen. 

1. Polizei-Verordnung über das Anbringen von Warnungs— 
tajeln an Häuſern, im weldhen ſich anjtedende Krankheiten 

befinden. 

Auf Grund des 8 5 des Geſetzes über die Polizei-VBerwaltung vom 
11. März 1850 wird hiermit nad) Yerathung mit dem Gemeinde-Borjtand 
für den Umfang des Stadtbezirf! Dortmund nachſtehende Polizei-Ver— 
ordnung erlajjen: 

| 81, 
Wenn vor denjenigen Häuſern, in welchen fich Cholera-, Typhus- 

oder Bodenfranfen befinden, Warnungstafeln angebradt find, jo Haben 
die ſämmtlichen Bewohner des betreffenden Erdgejchofjes darüber zu wachen, 
daß die angehefteten Tafeln ohne Anordnung der Volizeibehörde nicht 
wieder entfernt werden. 

8 2. 

it ſolches der Beitimmung des $ 1 zumider dennoch gejchehen, 
dann haben die Bewohner des Erdgejchoffes die Verpflichtung, unverzüg- 
lich und binnen längſtens einer Stunde der Polizeibehörde davon Anzeige 
zu machen, damit diefe die wiederholte Anheftung der Warnungstafeln 
veranlaſſen kann. 

83. 

Uebertretungen, rejp. Vernachläſſigungen vorſtehender Beſtimmungen 
werden für jeden Fall mit 3 Thlr. Geldbuße oder 3 Tagen Gefängniß— 
Itrafe geahndet. 

84. 
Dieſe Polizei-Verordnung tritt nach erfolgter Publikation ſofort 

in Kraft. 

Dortmund, den 27. Juni 1857. 
Der Bürgermeiſter. 

Zahn. 

2. Polizei-Verordnung über Desinfektion der Abtritte beim 
Auftreten epidemiſcher Krankheiten. 

Auf Grund des 8 5 des Geſetzes über die Polizei-Verwaltung 
vom 11. März 1850 wird auf Antrag der Sanitäts-Kommiſſion umd 
nad) Berathung mit dem Gemeinde-Vorjtande folgende Polizei-Verordnung 
erlafien: | 
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Sobald in hiejiger Stadt epidemiſche Krankheiten aufgetreten find, 
oder die Ausbreitung derjelben zu befürchten fteht, fanı auf Anordnung 
der Bolizeibehörde fofort mit regelmäßiger Desinfektion der Abtritte vor- 
gegangen und damit fo lange fortgefahren werden, wie fie nach Beſtimmung 
der Polizeibehörde erforderlich ift. 

Dieje Desinfektion wird auf Koſten der Stadt und von bejonders 
dazu engagirten Perjonen in der Art vorgenommen, daß von 8 zu 8 Tagen 
in jede Abtrittsöffnung ein Pfund in einem halben Eimer Waffer aufge- 
löften Eiſenvitriols gegoſſen wird. . 

53. 
Jeder Hausbeſitzer iſt nicht allein verpflichtet, die in Rede ſtehende 

Desinfektion zu jeder Tageszeit vornehmen zu laſſen, ſondern auch zu 
dem Zwecke das nöthige Waſſer bereit zu ſtellen. 

84. 
Zuwiderhandlungen gegen dieſe Verordnung ziehen eine Geldbuße 

bis zu 3 Thlr. nach ſich. 

Dortmund, den 18. Juli 1866. 
Der Oberbürgermeiſter. 

Zahn. 

3. Reglement und Polizei-Verordnung betreffend die gewerbs— 
mäßige Abtrittsreinigung. 

Auf Grund des 8 37 der Gewerbe-Ordnung vom 20. Juli 1869 
und des $5 des Gejeßes über die Bolizei-VBerwaltung vom 11. März 1850 
wird nach Berathung mit der Gemeindebehörde Folgendes bejtimmt: 

I. Die polizeiliche Erlaubniß zum gewerbsmäßigen Betriebe der 
Abtrittsreinigungen wird unter folgenden Bedingungen ertheilt: 

1. Die zur Benugung bei der Abtrittsreinigung beftimmten Majchinen, 
Fäſſer zc. find vor der Inbetriebſetzung der Polizei-Verwaltung 
an einem von diefer zu bejtimmenden Orte und Beitpunfte vorzu- 
jtellen, um unter Buziehung von Cachverftändigen einer Unter: 
juchung unterworfen zu werden, nad) deren Ausfall die Genehmigung 
zur Inbetriebſetzung ertheilt oder verjagt wird. 

Die Mafchinen, Fäffer und fonftigen Stüde müffen ftets in 
brauchbarem und dichtem BZuftande, fowie in gutem Oelanſtrich 
erhalten werden. Ebenfo muß der Apparat zur Verbrennung der 
Gaſe während der Grubenreinigung ftetS mit gehöriger Fenerung 
unterhalten werden. 

Alle mangelhaft befundenen Majchinen, Fäſſer 2c. werden von 
der Polizei-Verwaltung ohne Weiteres ausgeſchloſſen. 

2. Jeder Befiger eines Neinigungsapparates ift verpflichtet, Anmelde— 
jtellen einzurichten und foldye der Polizei-Berwaltung anzuzeigen, 

15* 
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welche diejelben von Zeit zu Zeit auf Koſten des Unternehmers 
befannt machen wird. Ferner hat jeder Unternehmer ein Preis» 
verzeihnißg mit Angabe des KubifinhaltS der zur Verwendung 
bejtimmten Fäffer der Polizei-Verwaltung einzureichen und auf den 
Anmeldeitellen auszulegen. Endlich muß auf den Fäſſern der Kubif- 
inhalt deutlich angegeben jein. 

3. Die Ausführung der Reinigung muß binnen 3 Tagen nad) erfolgter 
Beitellung erfolgen. 

4. Die Fäffer müffen, fofern dies der Anhalt der Gruben geflattet, 
jtetS volljtändig gefüllt werden. 
II. Jede Zuwiderhandlung gegen die unter I. gegebenen Beſtim— 

mungen wird mit Geldbuße bis zu 9 Marf, an deren Stelle im Unver- 
mögensfalle entfprechende Haftftrafe tritt, nad) Befinden auch mit Kon- 
zelfionsentziehung beitraft. 

Die etwa durch Undichtigkeit der Fäſſer ꝛc. veranlaßten Verun— 
reinigungen werden auf Grund der SS 11 und 48 der Polizei-Verordnung 
vom 16. September 1871 an dem Unternehmer geahndet. 

Dortmund, den 13. uni 1878, 

Die Polizei-Bermaltung. 
Arnede. 

4, Anweiſung zum Entjeuchungs : Verfahren bei anitedenden 
Krankheiten. 

sl. 

Die Entſeuchung hat den Zwed, die Verbreitung anftedender Krank» 
heiten durch Unſchädlichmachung oder Vernichtung der Anftefungsfeime 
zu verhüten. 

Ss 2. 

Krankheiten, welche unbedingt Entſeuchung erfordern, find: 
A.: 1. Gholera, 2. Boden (ächte und modifizirte), 3. Fled- und 

Nüdfall-Typhus, 4. Diphtherie, 5. bösartiger Scharlad). 
B.: Krankheiten, bei weldyen auf amtliche Anordnung Entjeuchung 

ftattfinden muß, andernfalls dringend empfohlen wird: 1. Abdominal- 
Typhus, 2. Ruhr, 3. Majern, 4 Keuchhuften, 5. Geniditarre, 6. Kind» 
bettfieber, 7. Tuberculoſe, 8. Scharlad). 

8 3. 

Zu den Gegenjtänden, welche der Entjeuchung unterliegen, gehören 
Leib» und Bettwäjche der Kranfen, Bettjtüde, Matragen, Unterlagen aller 
Art, Strohjäde, die Bettitellen ſelbſt, ſowie alle im Kranfenzimmer 
befindlichen Gegenitände (Möbeln, Bilder, Gardinen, Borhänge, Deden, 
Teppiche, Bolfter, bejonders Spielſachen zc.), Fußboden, Türen, Fenſter, 
Wände, Deden des Kranfenzimmers und die in demfelben befindlichen 
Reinigungs-Gegenftände (Handtücher 2c.) des Kranken, Kleider, ſowie 
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diejenigen Kleidungsitüde, weldhe der Kranfe jonjt noch kurz vor jeiner 
Erfranfung getragen hat. 

Ss 4. 

Die Entieuhung im Allgemeinen umfaßt forgfältigiie Reinlichkeit 
für den Kranken ſelbſt (tägliche Reinigung desjelben, häufiger Wechfel 
der Bett: und Leibwäſche, tägliche Reinigung des Krankenzimmers durd) 
Aufwifchen mit feuchten Tüchern — aber feinenfalls durch Austehren 
mit dem Kehrbeſen — die darauf in fochendem Waſſer ausgebrüht werden 
müffen), häufiges, längeres Lüften des Zimmers, jowie Entfernung und 
Unſchädlichmachung aller Anſteckungsſtoffe. 

85. 

Dieſe Unſchädlichmachung geſchieht: a) durch ſtrömenden Waſſer— 
dampf in der ſtädtiſchen Entſeuchungskammer, b) durch halbſtündiges 
Auskochen im Waſſer, c) durch Behandlung mit 5proz. Karbolſäure— 
Löſung, d) durch Behandlung mit 2 proz. Karbolſäure-Löſung mit Zuſatz 
von "/eproz. roher Salzjäure, e) durd Verbrennung aller werthlojen 
Gegenftände. 

S 6. 

Die von dem Kranfen während der Krankheit benugte Leib- und 
Bettwäſche, ſowie die Hand» und Tafchentücher find, ohne fie zu ſchütteln, 
in ein Gefäß mit Iproc. Karbolfäure-Löjung zu legen, in dem fie 24 Stunden 
verbleiben müffen, und alsdann eine halbe Stunde lang auszufochen. 

7. 

Alle Abfonderungen von Cholera-, Typhus:, Scharlady:, Diphtherie-, 
Poden- und Auhrfranfen müffen in Gefäßen, in denen fid) 5 proz. Karbol: 
ſäure-Löſung befindet, aufgefangen, in diefen mindeftens 12 Stunden 
belaffen und dann erft in den Abtritt gejchüttet werden, während Die 
Abtritte jelbit von den Kranken nicht benußt werden follen. 

Die Sigbretter der Abtritte, insbejondere die Ränder der Abtritts- 
brille und die Abfalltrichter, find täglid; mehrmals mit 5proz. Karbol- 
ſäure-Löſung abzuwaſchen reſp. abzufpülen. 

Gebrauchtes Badewaſſer iſt, bevor es fortgeſchüttet wird, möglichſt 
lange mit Carbolſäure im Verhältniß von 5 Proz. gemiſcht ſtehen zu laſſen. 
Bon Abjonderungen fommen in Betracht: bei Cholera: Stuhlgänge und 
Erbrechen ; bei Scharlach, Diphtherie und Poden ; Auswurf, Nafenjchleim 
nnd Urin; bei Typhus und Ruhr: die Stuhlgänge; bei Maſern, Keuch— 
huften und Quberculofe: der Auswurf. 

88. 

Speiſen und Getränke dürfen im Krankenzimmer nicht aufbewahrt, 
aud) von Niemantem, außer den Kranfen felber, genoffen 
werden. In demfelben darf fich außer dem Arzt und dem Pfleger refp. 
Pflegerin Niemand aufhalten. Wajchnäpfe zum Neinigen der Hände 
der Pfleger und des Arztes find ftetS bereit zu halten. 
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89. 
Gebrauchte Verbandjtüde find fofort zu verbrennen, Inſtrumente 

in 5proz. Karbolſäure-Löſung zu entjeuchen. 

g 10. 
Nach Ablauf der Krankheit müffen alle wajchbaren Gegenflände des 

Kranken aus dem SKranfenzimmer, jowie etwa furz vor der Krankheit 
getragene Wajchfleider und Unterfleider, foweit fie noch nicht bereits 
entjeucht find, in fochendem Waffer eine halbe Stunde lang ausgefocht 
und dann in SKalifeifenlauge (20 Gramm Salifeife auf 10 Liter Waſſer) 
gewaschen werden, alle benugten, nicht wajchbaren Gegenſtände (nicht 
wajchbare jeidene, wollene ꝛc. Kleidungsftüde, Bettitüde, Matragen, Deden, 
Vorhänge, Teppiche, Polſter ꝛc. — aber nicht LZederfachen, Gummijtoffe, 
Pelzwaaren und Pappjachen —) in die jtädtifche Kammer zur Entſeuchung 
geichafft werden. Leder, Pelz-, Bapp- und Gummigegenftände find nur 
ftark mit Dproz. Karbol-Löſung abzuwaſchen, aber nicht in die Kammer zu 
bringen, da fie die heißen Dämpfe nicht ohne jehwere Bejchädigung ver- 
tragen fünnen. 

Alle werthlojen Gegenjtände (Spielfachen, Bettjtroh, unbraud)- 
bar gewordene Taſchentücher 2c.) find zu verbrennen. 

g 11. 
Möbel, Bilder, Metall- und KAunftgegenftände des Kranfenzimmers 

müfjen ebenjfo wie Thüren, Fenſter, Deden und Wände mit in Dproz. 
Karbol:Löfung getauchten Tüchern abgerieben werden; der Fußboden muß 
mit eben folcher Löſung fo übergofjen werden, daß davon in die Dielenrigen 
eindringt; 24 Stunden darnad) ift er mit heißer Kalijeifenlauge ($ 10) 
abzujcheuern. Darauf. muß das Zimmer — ohne Benugung — noch 
24 (bei Cholera 72) Stunden gelüftet werden. 

Die Abreibetücher müffen entweder verbrannt, oder eine —* Stunde 
lang in Kaliſeifenlauge ausgekocht werden. 

Nach Ermeſſen der Polizeibehörde kann auch die Desinfettion der 
BZimmerdeden und Wände durch Abreiben mit Brod, welches nachher 
zu verbrennen ift, ausgeführt werden 

8 12. 

Die genefenden Kranfen müffen, bevor fie zum Berfehr mit Gejunden 
zugelajfjen werden dürfen, fi) durch ein warmes Kalijeifenbad, oder 
wenn das nicht möglich it, durch jorgfältiges Abwaſchen des ganzen 
Körpers mit warmem Seifenwaffer und darauf folgender Wbreibung mit 
der Zproz. Karbol-Zöjung (womit auch Kopfhaar reip. Barthaar zu behan- 
deln ijt) reinigen und reine Wäfche, fowie in der Krankheit nicht benugte 
oder entjeuchte Kleider anziehen. 

$ 13. 

Leichen von an Cholera, Boden, Diphtherie, Scharlach und Fled- 
oder NRüdfalltyphus Berjtorbenen müſſen nad Feſtſtellung des Todes 
ungemwajchen in ein mit 5proz. Karbol-Löjung getauchtes LZeichentuch 
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gehüllt, eingeſargt und thunlichſt ſchnell zur Leichenhalle mittelſt des 
Leichenwagens überführt werden. 

814 

Alle Perſonen, die als Pfleger oder ſonſt durch ihren Beruf mit 
den an Krankheiten des $S 2A Erkrankten in Berührung geweſen ſind, 
müffen ſich vor dem Berlaffen des Krankenzimmers Hände, Geficht, 
Haupt: und event. Barthaar mit der 2proz. Karbol-Löjung reinigen. 

$ 15. 

Deffentliche Fuhrwerfe (Zohnwagen, Drojchfen, Straßenbahnwagen 
und dergl,) dürfen zum Transport von Erfranften, welche mit den im $ 2 
aufgeführten Krankheiten behaftet find (ausgenommen Schwindfüchtige), 
nicht benutt werden; ebenfowenig dürfen die zur Entfeuchung bejtimmten 
Gegenftände in Öffentlichen Fuhrwerken befördert werden. 

8 16. 
Die zur ftädtifchen Entfeuchungs-Anftalt zu bringenden Gegenftände 

müffen in fejten, oben gut verfchlofjenen, mit 5proz. Karboljäure befeud)- 
teten Süden, Deden oder Tüchern zugebracht werden. 

8 17. 

Gegenſtände von Berjonen, die an den im $ 2 A genannten Krank: 
heiten gelitten haben, welche jich in den Kranfenzimmern befinden und 
nachweislich der Entjeuchung entzogen find, können, da durch fie das 
Gemeinwejen gefährdet wird, von Amtswegen vernichtet werden. 

Dortmund, den 22. Februar 1889, 

Die Polizei-Verwaltung: 
Schmieding, Oberbürgermeijter. 

5. Anweilung für den Wärter bei der Entſeuchung durd) die 
ſtädtiſche (Budenberg’iche) Kammer. 

1. Die Kammer dient zur Desinfektion (Entfeuchung) von Kleidern, 
Wäjche, Betten, Kopftiffen, Matragen und ähnlichen, bei anſteckenden 
Krankheiten gebrauchten Gegenftänden, mit Ausnahme von folchen, welche 
durch die Wärme und Heuchtigfeit der Keffeldämpfe verderben, als wie 
Lederfahen, Gummiltoffe, Pelzwaaren und Pappſachen. 

2. Der Wärter hat darauf zu achten, daß die zu entjeuchenden 
Gegenstände in mit Sproz. Karbol-Löjung augefeuchteten Beuteln, Bett- 
Ueberzügen oder Deden verpadt, unter VBeifügung eines Verzeichniſſes, 
übergeben werden. Bejonders gut eignen fi) zur Aufnahme von zu 
entjeuchenden Gegenfländen geflochtene Körbe, und von diejen wiederum 
die jogenannten Waſchkörbe. ES ift darauf zu achten, daß die Gegen- 
ftände jo eingepadt werden, daß fie nicht durch zu feites Einpaden leiden. 
(Die Gegenftände, welche entjeucht werden, werden feucht; jind folche zu 
fejt eingepadt, dann entjtehen unliebjame Falten, die nachher nur durch 
Bügeln wieder entfernt werden fünnen.) 
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3. Als Gebühr find zu erheben: a) für eine einmalige Füllung 
der ganzen Kammer 4Mk.; b) für eine Füllung bis zur Hälfte 2,50 ME. ; 
c) für eine Füllung bis über die Hälfte 3 Mk.; d) für einen Sad mit 
Kleidern 1,50 SME. 

Unentgeltlihe Entjeuhung von Gegenjtänden wird nur gewährt, 
wenn den zugebradhten Sachen ein furzer Vermerk des behandelnden 
Arztes bezw. des Armenarztes beigefügt ift, wonach die Gegenftände von 
einer in Dortmund wohnenden, unbemittelten Perjfon herrühren, welche 
mit einer genau zu bezeichnenden, anſteckenden Krankheit behaftet war. 

Ueber die zugebracdhten und abgelieferten Sadyen tft das vorgejchriebene 
Bud) ordnungsmäßig zu führen. 

Die für die Entjeudyung zu vereinnahinenden Gelder find an jedem 
Montage, und zwar Nachmittags, an den Vorjteher des Polizei-Bureaus 
abzuliefern. | 

Die Abſchätzung des benugten Kammerraumes ift gewifjenhaft vor- 
zunehmen. 

Die Kleidungsftüde von Hebammen, welde in ihrer Thätigfeit 
einen Fall von Kindbetrfieber haben und auf janitäts=polizeiliche Anweifung, 
um weitere Uebertragung zu verhüten, die Kleider in der gedachten 
Kammer entjeuchen müſſen, werden gebührenfrei entjeucht. 

4. Die zugebrachten Gegenftände find in dem Raume, in welchem 
die Kammer fteht, fogleich unterzubringen, auch ift jtrenge darauf zu halten, 
daß diejelben nicht durch das Baradenlazareth gejchafft werden, fie find 
vielmehr auf dem öſtlich an der DBarade entlang führenden Wege zuzu- 
bringen. 

5. Die Entjeuhung in der Kammer ijt jo zu handhaben, daß die 
Gegenftände entweder mit ihrer Umhüllung in viejelbe hineingejchoben 
werden, oder an den Hafen des ausziehbaren Gejtelles befeitigt und mit 
diefem zurüdgefchoben werden. Alsdann wird die Thür feit verjchloffen 
und hierauf erft wenig und nur allmählich mehr Dampf dur) das Dampf— 
Einjtrömungs:VBentit aus dem Dampffeffel in die Kammer gelaffen. Erſt 
wenn legtere vollftändig mit Dampf gefüllt ift, was fich zeigt, wenn aus 
der bis dahin offen gehaltenen Klappe recht viel Dampf entweicht, ift 
dieje zu Schließen. 

Nachdem das Außenthermometer mindeftens 100° C erreicht hat, 
müffen die Gegenftände noch 1'/a bis 1°/s Stunden im Apparate ver- 
bleiben. Es ijt darauf zu achten, daß während diejer Zeit das Thermo— 
meter niemals weniger als 100° 0. anzeigt. 

Iſt die Entjeuchung vollendet, daun wird erjt die Klappe gelüftet, 
aber nicht offen gelafjen. (Es joll nur der in der Kammer etwa befind- 
liche geringe Ueberdrud jchwinden.) Die Kammer wird darauf geöffnet 
und dann das Dampfventil gejchloffen. Das Herausnehnen und Durd): 
lüften der entjeuchten Gegenftände muß hierauf fehr raſch gejchehen, damit 
der den Sachen noch anhaftende Danıpf nicht in diejen condenfirt, Jondern 
von der Luft verzehrt wird. Gefchieht diefes nicht, dann bleiben die 
Gegenſtände, je nachdem die Arbeit jchnell oder langſam ausgeführt wird, 



— 27 — 

feucht bis naß. »Eine Nachtrocknung der entjeuchten Sachen fann ftets 
und unter allen Umitänden vermieden werden, 

6. Die entjenchten Gegenftände find ſogleich in dem in der nord- 
öftlihen Ede des Baradenlazareths befindlichen Raume zum Zwede der 
Abtrodnung aufzuftellen bezw. aufzuhängen und von hieraus an die 
Eigenthümer zurüdzugeben. 

T. Im Entjeuhungsraume hat der Wärter für die größte Reinlich— 
feit zu forgen, ferner bat derjelbe jedesmal nad) gejchehener Arbeit feine 
Hände in einer 2proz. Karbol-Löjung mit Zujag von "/sproz. voher 
Salzjäure zu reinigen und den bei der Thätigfeit zu tragenden Mantel 
mit obiger Löſung mittelft eines Schwammes jedesmal abzuwaſchen und 
im gedachten Raume zu belafjen. 

Dortmund, 22, Februar 1889. 

Die Polizei-VBerwaltung: 
Schmieding, Oberbürgermeiiter. 

6. Polizei:Verordnung, betreifend Reinigung und Desinfektion 
derjenigen Stallungen in der Stadt Dortmund, welde zur 

Einitallung von Handelsvieh benugt werden. 

Auf Grund der SS 5 und 6 des Gejeßes über die Polizei-Ver— 
waltung vom 11. März 1850 (Gejeg- Sammlung ©. 265) und der 
85 143 und 144 des Gejeges über die allgemeine Landesverwaltung 
vom 30. Juli 1883 (Gefeb- Sammlung ©. 195) wird unter Zuftimmung 
des hiefigen Magiſtrats für den Stadtbezirf Dortmund folgende Polizei: 
Verordnung cerlaffen. 

sl. 

Händler, Gaftwirthe, fowie deren Bertreter im Handelöbetriebe und 
in der Wirthichaft und fonjtige Perſonen, welche Handelsvieh in Stal- 
lungen, die im Stadtbezirfe Dortmund gelegen jind, aufnehmen oder 
einbringen, find verpflichtet, der PRolizeibehörde hiervon Anzeige zu machen. 

82. 

Die Eigenthümer, Bejiger und Inhaber der Stallungen zu $ 1 
find verpflichtet, dafür zu forgen, daß die Stallungen ſich in einem 
guten, baulichen Zujtande befinden, diejelben jind insbejondere bis zum 
1. Mai 1895 mit einem fejten Fußboden zu verjehen; diejer iſt herzu— 
jtellen aus Asphalt oder mit Pflafterung aus hartgebrannten Maſchinen— 
ztegelfteinen oder regelmäpig bearbeiteten Eandjteinen, deren Fugen mit 
Mörtel feſt verftrichen find. 

Die Stallungen find in den unten näher angegebenen Zwiſchen— 
zeiten einer Reinigung und Desinfektion zu unterwerfen. 

8 3. 

Die Reinigung der Stallungen ift nad) Beendigung eines jeden 
Zudt- und Fafelviehmarftes und zwar ſpäteſtens am darauf folgenden 
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Tage, bis Nachmittags 5 Uhr, vorzunehmen und zwar in der Weile, 
daß der vorhandene Dünger entfernt und die Krippen, Naufen, Latir— 
bäume und die jonjtigen zum Stallgebraud) bejtimmten Utenfilien, jowie 
aud der Fußboden mit heißer Lauge abgewajchen werden. 

Diejenigen Stallungen, in welchen ftändig Handelsvich aufgeitelft 
wird, find unter gewöhnlidyen VBerhältniffen vegelmäßig am 1. und 15. 
jeden Monats bis ſpäteſtens Nachmittagg 5 Uhr zu reinigen. Falls 
auf diefe Tage ein Sonn- oder gejeglicher Feiertag oder ein Marfttag 
fällt, it die Neinigung an dem darauf folgenden Tage vorzunehmen. 

84. 

Alljährlich im Monat Mai ſind alle im $ 1 bezeichneten Stallungen 
und Räumlichkeiten an Innenwänden und Deden mit Kalfınild) auszu- 
weißen oder, wo dies nicht angängig iſt, mit fochendem Waffer unter 
Zufa von Lauge gründlich abzuwaſchen. 

8 5. 

Jeder Stallinhaber hat das in ſeinen Stallungen eingeitallte Vieh 
genau zu kontrolliren, von etwaigen einer Seuche verdächtigen Er— 
ſcheinungen hat derſelbe der Polizeibehörde unverzüglich Mitteilung zu 
machen. 

Vieh, welches mit erkennbaren Seuchenerſcheinungen behaftet iſt, 
darf zur Stallung überhaupt nicht aufgenommen werden. In einem 
jolchen Falle iſt der Stallwirth gleichfalls zur jofortigen Anzeige an die 
Polizeibehörde unter Mittheilung des Namens und des Wohnortes des 
betreffenden Viehbeſitzers verpflichtet. 

Ausnahmen von diefem Aufnahmeverbot find in Nothfällen zuläffig. 
Perjonen, welche nachweislich eine Beichäftigung in den Stallungen 

nicht haben, ijt der Zutritt zu denjelben ftrengitens verboten. 

$ 6. 

Iſt in einem Stalle eine Seuche fonflatirt, dann fommen die nad) 
den Gejegen vom 23. Juni 1880, 12. März; 1881, 1. Mai 1894 und 
18. Juni 1894 geltenden Bejtimmungen zur Anwendung. 

87. 

Dem beamteten Thierarzt, fowie den Polizeibeamten der Stadt 
Dortmund ijt der Zutritt zu den hierjelbft befindlichen Handelsitallungen 
jederzeit gejtattet. 

88. 

Zuwiderhandlungen gegen die Beſtimmungen der gegenwärtigen 
Verordnung — abgejehen von der Befugniß der Bolizeibehörde, die 
unterlaffene Handlung auf Koften des Verpflichteten durch einen Dritten 
vornehmen zu laffen — merden, infoweit nicht nach den bejtehenden 
Geſetzen eine höhere Etrafe verwirft it, mit einer Geldſtrafe bis zu 
30 ME. oder verhältnißmäßiger Haft beitraft. 



— 229 — 

89. 

Die gegenwärtige Verordnung tritt mit dem 1. Januar 1895 
in Kraft. 

Dortmund, den 26. November 1894. 

Die Polizei-Berwaltung: 
Schmieding, Oberbürgermeijter. 

7, Bolizeilihe Anordnung. 

Auf Grund der S$ 18 und folgende, insbefondere des $ 20, 
Abjag 2, und des 8 28 des Neichsgefeges, betreffend die Abwehr und 

* Fr BE - r ’ Unterdrüdung von Biehfeuchen, vom 2-7 ,, jowie auf Grund ertheilter 
Ermädtigung des Herrn Regierungs-Präfidenten in Arnsberg, ordnen 
wir, zweds Fernhaltung der Maul- und Slauenfeuche, für den Umfang 
des Stadtbezirf3 Dortmund und zwar bis auf weiteres, das Folgende au: 

8 1. 
Das Aufbringen von NRindvieh, Biegen, Schafen und Schweinen 

auf die Hiefigen Zucht und Fajelviehmärfte, jowie auf die Echlachtvieh- 
märfte, ijt nur unter der Bedingung gejtattet, daß im jedem alle ein 
Urjprungszeugnig über den jeuchenfreien Zuftand der Thiere den die 
Marktpolizei ausübenden Beamten vorgelegt wird. Das Zeugniß muß 
von dem beamteten, beziehungsweife einem anderen Thierarzt oder von 
der Ortspolizeibehörde des Ausgangsortes ausgejtellt jein und die Be— 
iheinigung enthalten, daß diefer feuchenfrei iſt. 

82. 

Das zum Auftrieb auf die hiefigen Märkte beſtimmte Vieh ijt bei 
der Ankunft hier ungefäumt thierärztlich zu unterjuden und zwar das 
Zucht: und Faſelvieh durch den Kreisthierarzt, das Schladhtvieh durd) den 
Schlachthof-Inſpektor. In Behinderungsfällen können jich beide Beamte 
gegenjeitig vertreten. 

Tiefe Unterfuhung ift am Marfttage ſelbſt durch diejelben Beamten 
gemeinjam zu wiederholen. 

8 3. 

Das Zufammenverladen von Schlachtvieh und Milchvieh in einem 
Waggon ift verboten. 

8 4. 

Das Auftreiben von Schlachtvieh und überhaupt von ſolchem Vieh, 
welches fich bereit8 auf dem Schlachtviehmarkt befand, auf den Zucht: 
und Fajelviehmarft ijt unterjagt. 

S 5. 

Die Abhaltung von fogenannten Vormärkten vor den amtlich ange- 
gefegten Zucht und Faſelviehmärkten iſt nicht geftattet. 
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$ 6. 

Die in hiefiger Stadt befindliche Molkerei ijt gehalten, die Milch— 
rüditände, welche den Lieferanten als Viehfutter zurüdgegeben werden, 
vorher abzufochen. 

8 T. 

Zuwiderhandlungen gegen dieje Vorſchriften werden auf Grund 

der 88 66 und 67 des Gejekes vom a bejtraft, joweit nicht 

nad) $ 328 des Neichöftrafgefegbuches eine härtere Strafe verwirkt ift. 

Außerdem kann gemäß $ 25 des Geſetzes vom —— die Polizei— 

Verwaltung die ſofortige Tötung der verbotswidrig zu Markt gebrachten 
oder getriebenen Thiere anordnen, ohne daß Entſchädigung gewährt wird. 

58. 

Dieſe Anordnung tritt ſofort in Kraft. 

Dortmund, den 5. Februar 1896. 

Die Polizei-VBerwaltung: 
Schmieding, Oberbürgermeifter. 



Marftwejen. 

1. Wochenmarkt:Ordnung. 

Auf Grund der 88 5 und 6 des Gejeges über die Polizei-Ber- 
waltung vom 11. März 1850 und des $ 69 der deutſchen Gewerbe— 
Drdnung wird nad) Berathung mit dem Gemeinde-Borjtande unter Auf- 
hebung der bisherigen Markt-Ordnung vom 19, Juni 1876 die nach— 
ſtehende Mochenmarft-Ordnung für die Stadt Dortmund mit Genehmi— 
gung der Königlichen Regierung zu Arnsberg erlafien. 

81. 
In der Stadt Dortmund wird an jedem Wochentage Markt ge— 

halten, und zwar: 

Montag und Donnerstag am Hohen Wall, 
Dienstag und Freitag auf dem Cteinplaß, 
Mittwoc, und Sonnabend auf dem Marftplag, einjchließlich des 

neuerdings von der MWittwe Keggemann erworbenen Plages 
unter Dinzuziehung der Marien- und NReimoldi-flirchenpläge, 
des Friedhofes und der Silberfirage. 

An einem gejeglichen Feiertage fällt der Markt für Hohen Wall 
und Steinplag aus, derjenige für den Marktplag wird an dem nächit- 
vorhergehenden Markttage abgehalten, gleichzeitig mit dem Markte auf 
einem der anderen Plätze. 

Die Marftpläge dürfen während der Marftzeit nur auf den polizei- 
lich offen gehaltenen Wegen befahren werden. 

ß 2, 

Gegenftände des Marktverkehrs find: 

rohe Naturerzeugniffe mit Ausschluß des größeren Viehs; 

Tabrifate, deren Erzeugung mit der Land: und Foritwirthichait, 
dem Garten: und Objtbau oder der Filcherei in unmittelbarer Ver: 
bindung fteht, oder zu den Nebenbejchäftigungen der Landleute der 
Gegend gehört, oder durch ZTagelöhnerarbeit bewirkt wird, mit 
Ausschluß der geijtigen Getränfe; 

3. friſche Lebensmittel aller Art; 

4, grobe Borzellan-, Glas-, Thon: und Bürftenwaaren, ferner grobe 
Holz. und Korbwaaren, Lohkuchen und Vögel :c. 

Ter BVerfauf von Eetreide, Hülfenfrüchten, Stroh und Futter: 
fräutern wird auf die Mittwoch: und Sonnabend: Märfte beichränft. 

—— 
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8 3. 

Der Markt beginnt vom 1. April bis 30. September morgens 
7 Uhr, vom 1. Oftober bis 31. März morgens 8 Uhr, für Getreide 
und Hülfenfrüchte jedoh im Sommer und Winter um 9 Uhr. Er endigt 
ohne Unterjchied der Jahreszeit um 12 Uhr mittags. 

Eine Stunde nah) Schluß des Marktes muß jeder Verkäufer feine 
Handels-Utenfilien, Nefte und Abgänge jeder Art entfernt haben. 

Die Uhr der Neinoldifirche ift Hierbei maßgebend. 

84. 

Gegenſtände, welche zum Marktverkehr gehören und von außen 
hereingebracht werden, dürfen vor beendigter Marktzeit an keinem anderen 
als an den für den Markt beſtimmten Plätzen verkauft und gekauft 
werden. Im Uebertretungsfalle ſind Käufer und Verkäufer gleichmäßig 
ſtrafbar. 

Eine Ausnahme machen: Friſche Gemüſe, Obſt, Milch, Butter, 
Eier, Fiſche, Wild, Geflügel, Stroh, Futterkräuter und Lohkuchen, die 
auch zur Marktzeit in den Häuſern und auf den Straßen verkauft 
werden dürfen. 

85. 
Bon den zu Markt gebrachten Gegenfländen wird ein Standgeld 

erhoben nad) der Größe des Naumes, den diefelben einnehmen und zwar 
ein Einheitsfak von 10 Pf. für jedes angefangene halbe Quadratmeter, 
demnach iſt zur entrichten: 

1. von einer Bude, einem Tiſch, einem Haufen JO Pf. für jedes an- 
gefangene halbe Quadratmeter; 

2. für Waaren, die auf Stangen feilgeboten werden, für jedes an- 
gefangene laufende halbe Dieter Stange 5 Pf.; 

3. von einem einfachen Handforbe 2 Bf.; 
4. von einem Tragkorbe Giepe Korbe mit Handgriffen, Faſſe, Kübel 

oder Sade 5 Pf.; 
5. von einem Schieblarren ober Handwagen 10 Pf.; 
6. von einem durch Hunde oder Ejel gezogenen Karren oder Wagen 20 Pf.; 
T. von einem größeren, durd Pferde 2c. gezogenen Wagen oder Karren 

40 pf.; 
8. don einer Gang, einem Truthahn, einer Ente, einem Huhn, Reb— 

huhn, einem Paar Tauben, einem Hafen, Kaninden, einem Span- 
ferfen 2 Pf.; 

9. von einem Schweine, einem Kalbe, Schaf oder einer Ziege, einem 
Reh 5 Bf. 
Befinden fich die vorjtehend unter Nr. 8 und 9 jpeziell aufgeführten 

Markftwaaren auf Wagen, Karren, Tiſchen oder in Körben, fo wird der 
für letztere fejtgejtellte Tarifjag ohne Nücdjicht auf die Anzahl der Ver— 
faufsartifel entrichtet. 

Umgekehrt ift die für Fuhrwerke feitgejegte Gebühr nicht zu zahlen, 
wenn die Maaren nicht direft von denjelben ausverkauft, jfondern vor 
dem Verkaufe abgeladen werden. 
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Ueberragt der Umfang der Waare die Unterlage, auf der ſie ſich 
befindet, ſo wird nach dem Umfang der erſteren die Gebühr bemeſſen. 

Bei Erhebung des Standgeldes für nebeneinander ausgebreitete 
Porzellan-⸗ Glas, Thon, Holz- und Korbwaaren werden für ein 
Quadratmeter nur 5 Pf. berechnet. 

Auf die durch befondere polizeiliche Verfügung genchmigten, täglich 
benugten Berfaufspläge (Buden, Zijche 2c.) auf den öffentlichen Straßen 
und Pläßen zum Verkauf von Obſt ꝛc. findet der voritehende Tarif Feine 
Anwendung, jofern nicht der Verkauf zugleich während der Wochenmarft- 
zeit und auf den Wochenmarftplägen erfolgt, in welchem Fall die Ber: 
fäufer auch ihrerjeit8 das vorgejchriebene Standgeld zu entrichten haben. 

8 6, 

Kein Marktbefucher darf Gegenstände, welche er zum Markte bringt, 
feilbieten oder auf den Marftplägen abladen und ausftellen, bevor er das 
Standgeld entrichtet Hat, zu welchen Zwed er fich bei dem Marftgeld- 
empfänger zu melden hat. Die Quittung über das bezahlte Marktſtand— 
geld ijt forgfältig aufzubewahren und auf Erfordern den revidierenden 
Polizeibeamten vorzuzeigen. Wer ohne eine jolche Quittung während der 
Marktzeit betroffen wird, hat dag doppelte Marktftandgeld zu entrichten. 

87. 

Tie Marktpolizei wird von Polizeibeamten gehandhabt. Den An- 
ordnungen diefer Beamten müſſen Käufer und Verkäufer mit Vorbehalt 
der Beichwerden bei der vorgejegten Behörde überall und fogleid) Folge 
leiten. 

88. 

Das Aufftellen von Buden, Tifchen, Bänfen zc., fowie das An 
weiſen der Berfaufsftellen ordnen die dienftthuenden Polizeibeamten an. 

Pferde oder andere Zugthiere, die zum Heranbringen der Waaren 
benußt find, dürfen auf den Marktplägen nicht aufgeftellt bleiben. 

89. 

Getreide, Hülfenfrüchte, Kartoffeln, Stroh und Futterfräuter dürfen 
nur nad dem Gewichte verfauft werden. Wiegen wie Mieffen darf nur 
mit gejeglichenn Gewicht und Maaß geichehen. 

g 10. 
Den dienftthuenden Polizeibeamten muß auf Verlangen jede Aus— 

funft über Menge und Erlös der Waaren ertheilt werden. 

#41; 
Butter, wenn fie dem Käufer nicht dvorgewogen, jondern in jo- 

genannten Wellen verfauft wird, muß entweder 1, '/s, "a Kilogramm, 
oder das Vielfahe von 1 Kilogramın voll wiegen. Sie darf daneben 
nicht unter 80 Prozent reines Butterfett enthalten, muß außerdem reine 
Naturbutter fein und darf Feinerlei andere Beimengungen, als Waſſer 
und Salz in angemeffener Quantität enthalten. 
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Ein geringerer Gehalt an Butterfett als 80 Prozent wird unbedingt 
als Fälſchung angejehen. 

Wer Kunftbutter verfauft reſp. feilbietet, ift verpflichtet, ſolches 
durch ein deutliches Aushängejchild kenntlich zu machen. 

812. 
Unreife, verfäljchte, verdorbene oder ungejunde Lebensmittel dürfen 

nicht zum Verkaufe ausgejeßt werden, es tritt ſonſt nach Bewandtniß der 
Umftände Beftrafung in Gemäßheit der geltenden Gejege ein. Derartige 
Lebensmittel unterliegen der polizeilichen Bejchlagnahme behufs Aus— 
jchliegung derjelben vom Wochenmarkts-Verkehr event. auch zu Zwecken 
des gefelichen Strafverfahrens. 

Sonitige Uebertretungen der Marft-Ordnung werden mit Geldbuße 
bis zu 30 ME oder verhältnigmäßiger Haft beftraft. 

$ 14. 

Diefe Mochenmarft-: Ordnung tritt am 1. April 1892 in Kraft. 

Dortmund, den 11. Januar 1882. 

Die Polizei-VBerwaltung: 
Lindemann. 

Vorjtehende Wochenmarkt-Crönung wird hierdurch auf Grund der 
58 64 bis 71 der Gewerbe-Ordnung vom 21. uni 1869, fowie der 
88 5 und 6 des Gejeges vom 11. März 1850 und auf Grund des 
Geſetzes vom 26. April 1872 genehmigt. 

Arnsberg, den 4. Februar 1882. 

Königliche Regierung, Abtheilung des Innern: 
Kepler. 

2. Polizei-Verordnung, betreffend Ergänzung dev Wochenmarkt: 
Ordnung jür die Stadt Dortmund 

11. Januar < 

vom 4. Februar 1882. 

Auf Grund der 88 5 und 6 des Geſetzes über die Polizei-Ver- 
waltung vom 11. März 1850, des $ 69 der Reichs-Gewerbe-Ordnung 
und der 88 143 und 144 des Geſetzes über die allgemeine Landesver- 
waltung vom 30. Juli 1883 werden mit Zuftimmung des Gemeinde: 

vorftandes, in Ergänzung der Wochenmarkt: Ordnung vom Be 1882, 
für den Stadtbezirt Dortmund die nachftchenden ort3polizeilichen Vor— 
ichriften erlajfen. 

#1, 
Das Niederlegen von Gemüfe, Objt, jowie anderen Nahrungs- 

und Genußmitteln unmittelbar auf das Pflafter oder die Erde ijt ver: 
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boten. Die Verkäufer find vielmehr verpflichtet, ihre Waaren entweder 
in Körben ꝛc. unterzubringen oder auf felbjt zu bejchaffenden, ftetS rein 
zu erhaltenden Unterlagen niederzulegen. 

82. 

Berfäufer, welche Fleifch- und Wuritwaaren und Käfe gleichzeitig 
feilbieten, find verpflichtet, den leßteren von den übrigen Waaren räumlich 
getrennt zu halten und beim Verkauf desjelben bejondere Waagen und 
Meifer zu benugen. 

8 3. 

Das Betaften der zum Berfauf ausliegenden Badwaaren, Fleifch- 
mwaaren und anderer Genußmittel, welche zum Berzehren bereit3 fertig 
geftellt find, feitens der Käufer ijt unterfagt, und darf feitens der Ber- 
fäufer nicht geduldet werden. 

84. 

Das von auswärts eingeführte frifche Fleifch, welches auf dem 
Wochenmarkte feilgeboten wird, muß deutlich erkennen laffen, daß es im 
hiefigen Schlachthofe oder dem in Hörde vorher unterſucht und abge- 
ſtempelt ift. 

8 6. 

Die Verkäufer von Fleiſch- und Wurftwaaren haben an ihren Ber: 
faufsbuden und -Ständen am leicht fichtbarer Stelle ein aus feſtem 
Material hergeftelltes Schild anzubringen, welches ihren Vor- und Zu— 
namen und Wohnort deutlich enthält. 

8 6. 

Wer neben einheimischen auch amerikanischen Sped auf dem Markt 
verkaufen will, hat den erjteren von legterem getrennt zu halten und 
beide Sorten je mit einem den Urjprung bezeichnenden deutlichen Schilde 
zu verjehen, deſſen Faſſung und Art im Streitfalle von der Polizei— 
Berwaltung hierjelbjt vorgejchrieben wird. 

87. 

Während der Dauer des Haupt-Wochenmarkts darf der Marktplatz 
von bejpannten Fuhrwerfen, foweit diejelben nicht Gegenftände des Marft- 
verfchrs ab» oder aufzuladen haben, nicht befahren werden. Ausgenommen 
find die Wagen der Reidhspoft-Berwaltung und der Allgemeinen Lokal— 
und Straßenbahn hier. 

88. 

Das zum Berfauf jeilgebotene unreife Obſt (Kochobſt) iſt als jolches 
durd) eine bejondere Tafel zu bezeichnen und von dem reifen Obſt räumlich 
getrennt zu halten. 

89. 

Zuwiderhandlungen gegen dieſe Verordnung werden mit Geldbuße 
bis zu 30 Mk., im Unvermögensfalle mit Haft bis zu drei Tagen 
bejiraft. 

16 
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8 10. 

Diefe Verordnung tritt mit dem Tage ihrer Bekanntmachung 
in Kraft. 

Dortmund, den 1. Mär; 1893. 

Die Polizei-Berwaltung: 
Schmieding, Oberbürgermeijter. 

3. Bolizei:Verordnung. 
Auf Grund der 88 6, 12 und 15 des Gefeges über die SBolizei- 

Berwaltung-vom 11. März 1850 (G.-©. ©. 265) in Verbindung mit 
88 137 und 139 des Geſetzes über die allgemeine Landesverwaltung 
vom 30. Juli 1883 (G.S. ©. 195) wird unter Zuftimmung des Bezirfs- 
ausichuffes für den Umfang des Negierungsbezirts Arnsberg Folgendes 
verordnet: 

81. 
Abgeſehen von dem Feilhalten von Fleiſchwaaren auf Marktplätzen 

während der Marktzeit, iſt es den das Fleiſchgewerbe betreibenden Per— 
ſonen und den Händlern mit den nachbenannten Gegenſtänden verboten, 

Fleiſch, Fleiſchwaaren, friſche und getrodnete Därme und andere 
Eingeweide, ſowie ungegerbte Felle und Häute an den Straßen— 
ſeiten der Häuſer, an öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen und 
Brücken aufzuhängen oder niederzulegen. 

82. 

Jede Zuwiderhandlung gegen das im $ 1 ausgejprochene Verbot 
wird mit einer Geldjirafe bis zu 30 (dreißig) Mark bejtraft, an deren 
Stelle im Unvermögensfalle verhältnigmäßige Haft tritt. 

8 3. 

Dieje Polizei-Verordnung tritt am 1. Yuli 1888 in Kraft. 

Arnsberg, den 17. Januar 1888, 

Der Regierungs-PBräfident: 
J. V.: Hagen. 

4. Tarif über die Erhebung von Standgeld für Schaubuden 2c., 
zu Oftern pp. auf dem jtädtiichen Viehmarkte. 

Für Schaubuden, Schießbuden, Karouffels zc. find zu erheben: 
Für Buden pro Frontmeterr . . 0,50 ME. 

mit der Maßgabe, daß der Minimalſatz des Stand— 
geldes pro Tag 3 ME. beträgt, und die Tiefe der 
Bude 8 Meter nicht überjchreitet. 

Für jeden weiteren laufenden Meter in der Tiefe find weitere 050 „ 
zu erheben. 
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Für Kleine Karouſſels mit Menſchen⸗ oder — 
pro Tag. . 3-6 Mt. 

Für Dampffarouffels, Hippodrome und ähnliche "Unter- 
nehmungen pro Tag 12—15 „ 
und für jogenannte Dutfhbahnen mit Dampfoeieb 
pro Tag. . 20—25 „ 

‚Für die Aufftetfung eines Tiſches mit Drehbrettern zum 
Ausſpielen von Backwaaren und — — 
ſonſtigen Gegenſtänden pro Tag . 2—3 

Für einen Tiſch mit Bad- oder jonjtigen Ehwaaren pro Tag 
fofern der Tiſch nur 1'/e [Meter groß ift. 0,50 „ 

Für Stangen mit — xc. pro Tag . 050 „ 
Für einen Wohnwagen pro Tug . 1,00 , 

Dortmund, den 4. October 1890. 

Der Magiftrat: 
Schmieding. 

ů⸗ν— c··· — 

16* 



VI. 

Gewerbeweſen. 
an — — — 

1. Polizei-Verordnung nebſt Gebühren-Tare betreffend das 
Dienſtmannsgewerbe. 

Auf Grund des 8 5 des Geſetzes über die Polizei-Verwaltung 
vom 11. März 1850, fowie der 88 37 und 76 der Gewerbe-Ordnung 
vom 21. Juni 1869 wird nad Berathung mit dem Gemeinde-VBorftande 
und mit Genehmigung der Königlichen Megierung für den Gemeinde- 
bezirk hiefiger Etadt Folgendes verordnet: 

8:1, 

Diejenigen Perſonen, welche für eigene oder fremde Rechnung auf 
den öffentlichen Straßen oder Blägen hiefiger Etadt ihre Dienfte anbieten 
wollen, bedürfen dazu einer zuvor einzuholenden polizeilichen Genehmigung 
und erhalten die Bezeichnung „Dienftmann“. 

8.2. 

Die Dienftmanns-Konzeffion wird nur an großjährige, jorgiame, 
dem Trunf nicht ergebene und nicht mit auffallenden geiftigen oder förper- 
lichen Mängeln behaftete männliche Perjonen ertheilt, und darf wieder 
zurüdgenommen werden, wenn die Unrichtigleit der Nachweije, auf Grund 
deren dieſelbe ertheilt worden ift, dargethan wird, oder aus Handlungen. 
und Unterlaffungen des Inhabers der Mangel derjenigen Eigenichaften, 
welche bei der Konzejjion vorausgejegt werden mußten, klar crhellt. 

S 3. 

Tor dem Empfange der Konzefjion hat der Empfänger eine Kaution 
von 75 Mk. und zwar in Werthpapieren oder in bei der ftädtijchen 
Sparfafje zinsbar anzulegendem baarem Gelde zu beftellen, welche ebenſo 
für die Ansprüche wegen Schadens oder Berlujtes der bei Ausrichtung 
übertragener Dienfte verjchuldet worden, als aud) für die wegen Zuwider— 
handlung gegen dieje Verordnung feitgefegten Strafe haftet und im Falle 
der Verminderung durch derartige Zahlungen bei Berluft der Genehmigung 
zum ©ewerbebetriebe alsbald wieder auf den bejtimmten Betrag zu cr» 
gänzen ift. 

S 4, 

Die Dienftmänner müffen bei Ausübung ihres Gewerfcs beſtimmte 
Abzeichen und namentlid) an der Kopfbededung ein Blechjichild mit der 
polizeilicyerjeit$ ertheilten Nummer tragen, ihre Konzefjion jowie die poli- 
zeilich feitgejegte Taxe bei fidy führen und mit der erforderlichen Zahl 
von auf beftimmten Geldbetrag lautenden und ihre Nummer enthaltenden 
Marken verjehen fein, 
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85. 
Die Dienftmänner dürfen auf den öffentlichen Straßen und Plägen 

nur an folden Orten und in foldher Zahl fich aufftellen, welche die 
BPolizeibehörde genehmigt hat. 

6. | 
Die Dienftmänner müffen bei Ausübung ihres Gewerbes fid, Höflid) 

betragen und insbejondere auf ihren Plägen fi) ruhig und anftändig 
verhalten, in reinlicher und nicht zerriffener Kleidung erjcheinen und 
dürfen dem Publikum ihre Dienſte nicht aufdringen und dem Verfehre 
nicht hinderlich werden. 

817 
Jeder Dienftmann ijt verpflichtet, die in der polizeilich feftgejegten 

Tare angegebenen Dienfte für den tarifmäßigen Preis zu übernehmen 
und auf dem fürzeften Wege perfönlicy auszuführen. 

Er hat dabei dem Bejteller ſoviel Marken auszuhändigen, daß deren 
Geldbetrag den für den Dienft zu zahlenden Preis, deſſen Voraus— 
bezahlung er dann aber auch fordern darf, erreicht. Läßt ſich der Preis 
nicht im Voraus berechnen, jo muß er eine oder mehrere Marken zu dem 
ihm mindeftens zufommenden Preife dem Bejteller aushändigen und darf 
er die Borausbezahlung diejes Preijes fordern; nad) der Verrichtung des 
Dienjtes hat er dann beim Empfange des Meftes feiner Forderung auch 
den entjprechenden Betrag von Marken dem Befteller nachzuliefern. Mehr 
als den tarifmäßigen Preis darf er, auch unter dem Namen eines Trink— 
geldes, niemals fordern und auf die für ihn beftimmten Arbeiten, Auf: 
träge und Beitellungen muß er fünf Minuten unentgeldlidy warten. 

Die Marke allein dient dem Auftraggeber als Quittung und Garantie: 
Schein; auch ift der Anſpruch auf Schadenerjag aus der Kaution durch die 
Empfangnahme und Vorzeigung der Marke feiteng des Auftraggebers bedingt. 

Jeder Dienjtmann it verpflichtet, dem jeine Dienfte begehrenden 
auf Verlangen feinen Genehmigungsichein, ſowie die polizeilich feſtgeſetzte 
Taxe vorzuzeigen. i | 

88. 
Der unbefugte Betrieb des Gewerbes als Dienitmann wird mit 

der Strafe des $ 147, die Ueberjchreitung der Tare mit der ‚Strafe des 
8 148 der Gewerbe Ordnung vom 21. Juni 1869, Zuwiderhandlungen 
gegen die Beitimmungen diejer Verordnung aber werden mit Geldbuße 
bis zu 30 Mk. geahndet. 

Beichwerden über die Dienftmänner werden im Polizei-Büreau 
während der Büreauftunden entgegengenommen. 

Dortmund, den 2. März 1876. 

Die Polizei-Bermwaltung: 
Adides. 

Genehmigt. 
Arnsberg, den 5. April 1876. 

.  Königlidhe Regierung, WAbtheilung des Innern: 
A IIlb 1002. Keßler. 
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Auf Grund des 8 76 der Gewerbe-Ordnung und unter Zuftimmung 
der Gemeindebehörde wird hiermit folgende 

Tare für die Dienftmänner der Stadt Dortmund 
fejtgejekt. 

Dortmund, den 2. März 1876. 

Die Polizei:Verwaltung: 
Adickes. 

' Für einen Gang 
N - en 

2 [as =) ng 

Em äs 53 
I. Für beftimmte Gänge. 3 |I8 1.8 

Ss -o Led | o 

as“ | 22 | 82 
=} s@ | 5% 

= ‚= 
MM 

1. Innerhalb der alten Stadt einfchließlich der | 
beiden Seiten der Wälle, der Lindenftraße und des | 
Köln-Mindener und Bergiſch-Märkiſchen Bahıhofes 

2. Nach den übrigen Theilen der Stadt mit Aus- 
nahme der unter Nr. 3 genannten . 

Wenn der Weg jedoch nicht weiter als 1 Kilo- 
meter (etwa 10 Minuten) ift, jo treten die Sätze 
unter Nr. 1 ein. | 

3. Zu den Fabrifen: Deutjchland und Stahlwerf 
Höſch, nad) Brügmanns Holz, nad) der Funfenburg, 
nad) dem neuen Todtenhof, nach der Kronenburg, 
nad) dem fteinernen Thurm, nad) Tremonia, dv. Borns 
Hochöfen, Rothe Erde, der Brücke über die Pergijch- 
Märfiihe Bahn, nad den Häufern nördlich der 
Schillerfiraße und darüber hinaus bis zur ai 
des Stadtbezir . . . 0,60 | 0,90 | 1,20 

Jedoch treten, wenn der Weg nicht weiter "als 
1 Kilometer (etwa 10 Minuten) lang ift, die Süße 
unter Nr. 1, und wenn der gg weiter als 1 Kilo: 
meter, jedoch nicht weiter als 2 Kilometer iſt, die 
Sätze unter Nr. 2 ein. | 

Anmerkung. Zum Tragen oder Fahren von Gepäd ift der Dienſtmann 
jedoch nur injoweit verpflichtet, als er fich gepflafterter oder chauffirter Straßen und 
Wege bedienen kann. 

II. Für verſchiedene andere Dienftleiftungen. 

1. Für gewöhnliche an a — — für 
Stunde 0 ME, 

Rn  „ ae Du 020 ” 
l i ae a are Apr, MO 

0,20 | 0,30 | 0,40 

0,40 | 0,60 | 0,80 
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für jede fernere Ye Stunde . . . . 015 Me. 
1 5 ie ee ABO 

für I» Zag & 5 Stunden 1,60 „ 
1 " " " 3,— 7 

2, Für fchwere En. und — mit Geräth- 
Ichaften für ‚Ja Stunde 0,25 ME. 

Ile > ... 0O40 , 
1 : nr RR 

für jede folgende 1 - 035 u 
für * Tag à 5 Stunden 2,— 

„10 J 8,75 « 

3. Für — und Einſchaufeln: 
A. wenn die Kohlen direkt von der Straße in den 

B. 

Keller kommen, bis zu 500 Kilo (10 Scheffel) 
für jede fernere 500 Kilo (10 Scheffel). 

wenn die Kohlen vorher mit Karren transportirt 
werden müſſen, bis zu 500 Kilo (10 Scheffel) 
für jede fernere 500 Kilo (10 Sceffel) . 

wenn diejelben mit Körben in das Haus getragen 
werden müffen, bis zu 500 Kilo (10 Scheffel) 
für jede fernere 500 Kilo (10 Scheffel).. j 

0,50 ME. 
0,25 " 

0,75 n 

040 „ 

1,00 n 

0,60 " 

III. Für monatlide Wccordarbeiten in dem unter I. Nr. 1 
genannten Bezirk. 

Kleider- und Stiefel-Reinigen A Perfon per Monat . 
Speifenholen in einem Menageforbe 2 z 
Laden-Oeffnen und Schließen 
Laden Reinigen . 2 2 2 2 
Laden-Deffnen, Schließen und Reinigen . 

1. Die Tariffäße 
Anmerkung: 

4,50 Dit 
450 „ 

I,— " 

480 „ 

8, Macs n 

finden Anwendung vom 15. März bis 31. Oktober von Morgens 
6 bis Abends 8 Uhr und vom 1. November bis 14. März von Morgens 7 bis 
Abends 7 Uhr. 

Für Dienftleiftungen vor und nach diefer Zeit tritt Die Doppelte Tare ein. 
. Bei — von Aufträgen find die Dienſtleute verpflichtet, bis zu 5 Minuten 
— dlich = warten. 

Längeres Wa 

Genehmigt. 

Arnsberg, den 5. April 1876, 

rten ift nach Tare II 1 zu vergüten. 

Königliche Regierung, Abtheilung des Innern: 
Kepler. 

A. IIIb 1002, 
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2. Ortsſtatut der Stadt Dortmund, 
betreffend die Ertheilung der Erlaubniß zum Gewerbebetrieb 

als Piandleiher und Rückkaufshändler. 
Unter Bezugnahme auf $ 142 der Neichsgewerbe-Ordnung vom 

21. uni 1869 und auf Grund des Artikels 4 des Gejetes vom 23. Juli 
1879 betreffend die Abänderung einiger Beitimmungen der Reichsgewerbe— 
Drdnung (NReichsgejegblatt Seite 267) ſowie der in dem Erlaſſe des 
Herrn Minifters des Innern vom 21. September 1879 (Minifterialblatt 
für die innere Verwaltung Seite 253 und Amtsblatt der Königlichen 
Regierung zu Arnsberg Seite 357) enthaltenen Ermädtigung wird mit 
Genehmigung des Bezirfsausschuffes hierdurch folgendes Ortsftatut erlaffen: 

Einziger Paragraph. 
In der Stadt Dortmund ift fortan die Erlaubniß zum Vetriebe 

dc8 Gewerbes als Pfandleiher und Rüdkaufshändler von dem Nachweije 
eines vorhandenen Bedürfniſſes abhängig zu machen. 

Dortmund, den 25. November 1889. 

Der Magtijtrat: 
Schmieding. Wasgle. 

Das vorstehende Ortsftatut wird auf Grund des Beichluffes des 
Bezirksausſchuſſes — Abtheilung I — vom 9. d. M. hiermit genehmigt. 

Arnsberg, den 13. Januar 1890, 

Namens des Bezirfsausfhuffes, Abtheilung I: 
Der Vorſitzende: 

B. A. 5430. In Vertretung: Fornet. 

3. Polizei-Verordnung, betreffend die Reinigung und Spülung 
der Trinkgefäße in den Gajt: und Schanktwirtichaften. 
Auf Grund der 88 5 und 6 des Geſetzes vom 11. März 1850 

über die Polizei-Verwaltung und der SS 143 und 144 des Geſetzes vom 
30. Juli 1883 über die allgemeine Landesverwaltung, werden mit Zu— 
ftimmung des Magiftrats für den Stadtbezirt Dortmund die nad): 
jtehenden ortspolizeilichen Vorſchriften erlaffen: 

81. 

Saft: und Schankwirte find dafür verantwortlich, daß die Trink: 
gefäße in, beziehungsweife mit welchen ihren Gäften Getränfe vorgeſetzt 
werden, fich in einem durchaus jauberen Zuſtande befinden. 

82. 
Die Trinkgefäße müffen zu diefem Zwecke täglich nad Bedarf 

gründlich durch Abfcheuern, Bürften und Nachfpülen gereinigt werben. 
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8 3. 

Die beim Gejchäftsbetriebe im Gebrauche befindlichen Trinkgefäße 
müſſen vor ihrer neuen Füllung gejpült werden. Dieje Spülung darf 
nur auf ausdrüdliches Verlangen derjenigen Gäſte, welche die ihnen 
einmal vorgejegten Zrinfgefäße weiter benugen wollen, unterbleiben. 

Die Spülung muß in denjenigen Wirthfchaften, für welche der 
Anſchluß an die jtädtiihe Kanalijation nad) den beftehenden orts— 
ftatutariichen Beſtimmungen angängig ilt, derartig bewirft werden, daß 
die Trinkgefäße entweder in einem mit fließendem reinen Waffer gefüllten 
Gefäße volljtändig untergetaucht oder durd) eine von der Polizei-Ver— 
waltung als zwedentiprechend befundene Spüleinrichtung innen und außen 
an allen Theilen mit fließendem reinen Waffer benegt werden. 

84. 

Das Spülgefäß muß in ſeinen inneren Wandungen wenigſtens 
eine Länge von 50 cm, eine Breite von 30 cm und eine Höhe von 
30 cm haben und mit einer Waffereinlauf-, Wafferüberlauf- und Waſſer— 
ablaß-Vorrichtung verjchen fein. Mährend der Spülung muß der Zufluß 
des reinen Wajjers und der Abfluß des benugten Waſſers derartig 
geregelt jein, daß das Wajjer in dem Spülgefäß vollfommen Har iſt. 

85. 

In Wirthichaften, in welchen nad den ortsftatutarischen Be— 
ftimmungen der Anfchluß an die ftädtiiche Kanalijation nicht geboten ift, 
muß die Spülung der ZTrinfgefäße in möglichit reinem Waffer erfolgen. 

Die im $ 4 vorgejchriebene Größe der Spülgefäße gilt auch für 
die vorbezeichneten Wirthichaften. 

5 6. | 
Das Spülgefäß ift täglid” wenigjtens einmal durd Ausjcheuern 

und Ausjpülen gründlich zu reinigen. 

87. 

Zuwiderhandlungen gegen die Beſtimmungen dieſer Polizei-Ver— 
ordnung werden mit Geldbuße bis zu 30 Mk. und im Unvermögens— 
falle mit entſprechender Haft beſtraft. 

8 8. 
Dieje Polizei-Berordnung tritt mit den Tage ihrer Veröffentlichung 

in Kraft. 

Dortmund, den 9. Yuni 1894. 

Die Polizei-VBerwaltnng: 

Scmieding, Oberbürgermeifter. 
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4, Verordnung, betreffend Feſtſetzung der Polizeiftunde 

Folgende Lofal-Bolizei-Berordnungen für den hiefigen Stadtbezirf 
bleiben neben der neuen Straßenordnung nod) ferner in Kraft: 

Belanntmachung 
der Königlichen Regierung zu Arnsberg vom 13. Januar 1839. 

(Nr. 42 des Amtsblatts.) 

In Bezug auf vorftehende Verordnung der Königlichen Hoch— 
löblichen Regierung vom 13. v. Mts. wird hiermit die Stunde, wonach 
die Wirthshäufer nicht mehr bejucht werden dürfen, die Wirthe feine 
Säfte länger bei fich dulden follen, und endlich die Gäjte ſich aus den 
Mirthshäufern zu entfernen verbunden find, auf Glodeufchlag 11 Ahr 
feftgejegt. 

Dortmund, den 5. Februar 1839. 

Der Magijtrat. 
Prügmann. 

5. Ortöftatut, betreffend den Betrieb der Gaſt- und Schank— 
wirthichaft im Bezirfe der Stadt Dortmund. 

Auf Grund der 88 33 und 142 der deutfchen Gewerbe-Ordnung 
wird hierdurd für den Bezirk der Stadt Dortmund Folgendes orts— 
ſtatugriſch feſtgeſetzt: 

Die Erlaubniß zum Betriebe der Gaſtwirthſchaft oder zum Aus— 
ichänfen von Wein, Bier oder anderen nicht unter die Gattung 
von Branntwein oder Epiritus fallenden geiftigen Getränfen 
joll fortan von dem Nachweis eines vorhandenen Bedürf— 

| niffes abhängig jein. 

Dortmund, den 27T. Oftober 1884. 
Der Magiftrat. 

Lindemann. 

Vorſtehendes Ortsftatut wird hierdurch genehmigt. 

Arnsberg, den 10. Dezember 1884. 

(L. S.) 

Königlihe Regierung, Abtheilung des Innern. 
v. Rojen. Keßler. Weitphal. 

A II. b. 8051. 

6. Polizei: Verordnung, betreffend die theatraliichen und 
Gejang:Borträge in Schanflofalen. 

Auf Grund des $ 5 des Gefeges vom 11. März 1850 über die 
Polizei-Verwaltung wird hiermit nach Beratung mit dem Gemeinder 
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Vorftande und mit Genehmigung der Königlichen Regierung zu Arnsberg 
Folgendes verordnet: 

81. 
Zur Beranftaltung von theatralifchen, mimijchen, deflamatorijchen 

und muſikaliſchen Aufführungen und Vorträgen, Schau: und Darftellungen 
jeder Art in Gaſt- und Schanflofalen ift, jofern dabei ein höheres wiffen- 
ichaftliches oder Kunftintereffe nicht obwaltet, die ausdrückliche Erlaubniß 
der Polizeis-Berwaltung erforderlich, weldhe von Demienigen nachzuſuchen 
ift, der in den qu. Lokalen die Gaft: oder Schenkwirthſchaft betreibt. 

8 2. 

Die Erlaubniß ($ 1) fann im ordnungs- und Nittenpoligeilichen 
Intereſſe verjagt und zurüdgenommen werden. 

$ 3. 

Zumwiderhandlungen werden mit Gelditrafe von 10 bis 30 Mit. 
und im alle des Unvermögens mit Haft gemäß $ 28 des Straf: 
Geſetzbuches für das deutfche Neich beftraft. 

Ss 4. 

Diefe Polizeir-Verordnung tritt mit dem Tage ihrer Bublifation 
in Kraft. 

Dortmund, den 9. November 1876. 

(L. 8.) Die Volizei-Berwaltung: 
Adides. 

7. Ortspolizei-Berordnung, betreffend das Verbot des Rauchens 
in den Theaterlofalen, 

Auf Grund des 8 5 des Gefeßes über die Polizei-Berwaltung 
vom 11. März 1850 wird nad) Berathung mit dem Gemeinde-Vorftande 
für den Stadtbezirf Dortmund folgende Bolizei-Verordnung erlaffen: 

In den Theaterlofalen ift an den Tagen, an welchen Vorftellungen 
oder Proben ftattfinden, das Tabakrauchen verboten. 

8 2. 

Zuwiderhandlungen gegen die vorftehende Beftimmung werden mit 
Geldftrafe bis zu drei Thalern bejtraft. 

8 3. 

Diefe Verordnung tritt nach erfolgter Publikation jofort in Kraft. 

Dortmund, 16. Öftober 1871. 

Der Bürgermeifter: 
Beder. 
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5. Bolizei-Verorduung über die Roßſchlächterei und dem 
Roßfleiſchverkauf. 

Auf Grund der 88 5 und 6 des Geſetzes über die Polizei-Ver— 
waltung vom 11. März 1850 und nad Berathung mit dem Gemeinde- 
Vorjtande wird für den Stadtbezirf Dortmund folgende Polizei-VBer- 
ordnung mit Genchmigung der Königlichen Regierung erlaffen: 

81. 

Das Schlachten eines Pferdes, Eſels oder Maulthieres zum 
Verkaufe des Fleiſches darf nur an den von der Polizeibehörde erlaubten 
Schlachtſtätten ftattfinden. 

82. 

Ebenſo darf das Fleiſch dieſer Thiere nur an den Stellen feil 
geboten werden, welche bei der Polizeibehörde vorher angemeldet worden 
ſind. In ſolchen Verkaufsſtellen darf andere Fleiſchwaare für Menſchen 
nicht feilgehalten werden. Jede ſolche Verkaufsſtelle muß mit einer 
Tafel verfehen jein, welche die deutliche Auffchriit „Roßfleiſch“-Verkauf 
führt. 

83. 

Kein Pferd, Eſel oder Maulthier, deſſen Fleiſch zum Handel 
beſtimmt iſt, darf früher geſchlachtet werden, bevor daſſelbe von dem 
polizeilichen Thierarzt unterſucht und von dieſem ein Atteſt darüber aus— 
geſtellt iſt, daß das zu ſchlachtende Thier nicht an einer Krankheit gelitten 
hat, welche deſſen Fleiſch zum Genuß für Menſchen und Thiere un— 
geeignet gemacht hat. 

84. | 

Jeder Roßſchlächter hat. eim von der DOrtsbehörde zu paragra- 
phirendes und abzuftempelndes Schladhtbuch zu führen, welches nad) dem 
beifolgenden Schema eingerichtet fein muß. Die erften 4 Rubriken 
müffen fofort und binnen längftens 24 Stunden vom Roßſchlächter aus» 
gefüllt werden, nachdem das Thier erworben ift, wenn deſſen Abſchlachtung 
aud nicht jofort beabfichtigt wird. Zur Ausfüllung der Rubrik 4 
genügt die Aufführung des Namens der Perſon, von der das Pferd ꝛc. 
erworben ift, fofern diejelbe dem Roßjchlächter als im Inlande anſäſſig 
perjönlich befannt iſt. 

Die 5. Rubrik wird von dem polizeilichen Thierarzt ausgefüllt. 
Denfelben darf das zum Schlachten beftimmte Thier jedoch nicht früher als 
höchſtens 24 Stunden vor dem Schladhten zur. Unterfuchung geftelft. werden. 

Die 6. Nubrif ift vom Schlächter jpäteftens 24 Stunden nad) 
der Schlachtung auszufüllen. 

8 5. 8ÊF 

Das Schlachtbuch muß der Roßſchlächter jederzeit in feinem 
Berfaufslofal, oder wenn dafjelbe von der Schladhtftätte entfernt ift, in 
der Legteren zur Vorzeigung an den revidirenden Polizeibeamten oder 
den revidirenden polizeilichen Thierarzt bereit halten. 
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8 6. 

Wegen Bejeitigung der nicht zum Verkaufe geeigneten Abgänge an 
Kuochen, Fellen ꝛc. find die beitehenden oder noch zu erlajjenden Vor— 
ſchriften genau innezuhalten. 

Wer dieſer Verordnung entgegen handelt oder den ihm darin aufs 
erlegten Berpflichtungen nachzukommen unterlägt, verfällt in eine Geld» 
buße bis zu 10 Thlr. oder im Unvermögensfalle in Gefängnipftrafe big 
zu 14 Tagen. 

Dortmund, 18. Juni 1869. 

Der Ober-Bürgermeifter: 
Zahn. 

Schema des Schlachtbuches. 

ar 
Beſchreibunq Atteſt 

Namen 2 

> des Pferdes, Efelsl © r des polizeilichen Tag 
= oder Maultbiers | £ des x — Thierarztes des Schlachtens 
2 Inad Farbe, Alter) 2 * Ober 5 er oder 
= &röße und FR deffen den Gefundheits- [des anderweitigen 
& befonderen 2 — zuſtand Verkaufes. 

Kennzeichen. 8 8 a des Thieres. 

Vorftehende Verordnung vom 18. d. Mits. wird auf Grund des 
Geſetzes über die Polizei-Berwaltung vom 11. März 1850 hiermit von 
ung bejtätigt. 

Arnsberg, den 26. Juni 1869. 

Königlihe Regierung, Abtheilung des Innern. 
v. Scenf. 

9. Polizei: Verordnung, betreffend die öffentliche VBeranftaltung 
von Singjpielen, Gejangd: und deflamatoriihen Borträgen, 
Scauftellungen von Perſonen oder theatraliichen Borjtellungen. 

Auf Grund der 88 6, 12, 15 des Geſetzes über die Polizei-Ver— 
waltung vom 11. März 1850 (G-S. ©. 265) und des $ 137 des 
Sefeges über die allgemeine Landesverwaltung vom 30. Yuli 1883 
(G.S. ©. 195) verordne ich für den Umfang des Regierungsbezirk: 
Arnsberg unter Zuftimmung des Bezirksausſchuſſes was folgt: 
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Sl. 
Wer in jeinen, zu dem Betriebe einer Gaſt-, Schanf-, Bier- oder 

Kaffeewirthichaft dienenden Räumen Singjpiele, Geſangs- und deflama- 
torische Vorträge, Schauftellungen von Perfonen oder theatralifche Vor: 
jtellungen — ſei es gewerbsmäßig oder nicht gewerbsmäßig — öffentlich 
veranstalten oder die öffentliche Veranftaltung derjelben anderen Perſonen 
gejtatten will, ijt verpflichtet abgejehen von der im Falle des gewerbs- 
mäßigen Betriebes gemäß 88 33a der Reichs-Gewerbe-Orduung er- 
forderlihen Erlaubnig — 24 Stunden vor der beabfichtigten VBorjtellung 
die zur Ausführung oder zum Vortrage beftimmten Stüde, Lieder, 
Gedichte, Textbücher und bei mimifchen und plaftifchen Borjtellungen 
eine Bejchreibung des Gegenjtandes derfelben unter Bezeichnung der 
darjtellenden Perfonen der Orts-Polizei-Behörde einzureichen. Ab— 
weichungen von diefem Programme find, foweit fie nicht von der Polizei: 
Behörde ausdrüdlich genehmigt oder angeordnet werden, verboten. 

Die Orts-Polizei-Behörden prüfen, ob ficherheitg-, ſitten- oder 
gewerbspolizeiliche Bedenfen vorliegen. | | 

8.2. 

Die Vorftellungen müfjen fpäteftens um 11 Uhr Abends beendet 
jein, fall$ nicht die Orts-Polizei-Behörde eine frühere Stunde feitzujegen 
für nöthig findet. 

8 3. 
Der Bejucd der im $ 1 bezeichneten Vorſtellungen iſt jchulpflichtigen 

“ Kindern, auch wenn fie fich in Begleitung erwachjener Perjonen befinden, 
verboten, die Orts» Bolizei-Behörde kann für gewiffe Arten von Vor- 
ftellungen oder für eine einzelne Borftellung Ausnahmen geitatten. 

Berantwortlid) für Uebertretungen find die einführenden Berjonen, 
jowie die betreffenden Wirthe, beziehungsweife VBeranftalter der betreffenden 
Borjtellung. 

g 4. 
Auf öffentliche Vorftellungen, Konzerte und Darftellungen, bei 

welchen ein höheres Intereſſe der Wifjenjchaft oder Kunft obwaltet, 
finden die 88 1—3 feine Anwendung. 

8 5. 
Wer gewerbsmäßig Mufil-Aufführungen, Schauftellungen, theatra- 

liſche Vorftellungen oder fonftige Zuftbarfeiten, ohne daß ein höheres 
Intereſſe der Kunſt oder Wiffenjchaft dabei obwaltet, von Haus zu Haus 
oder auf Öffentlichen Wegen, Straßen, Plätzen darbieten will, oder wer 
mit einem Wandergewerbejcheine zur Ausübung der im $ 55 Ziffer 4 
der Reichs-Gewerbe-Ordnung bezeichneten Gewerbebetriebe im Umher— 
ziehen verjehen, diefen Gewerbebetrieb an einem Orte von Haus zu 
Haus oder auf öffentlichen Wegen, Straßen, Plägen oder an andern 
öffentlichen Orten ausüben will, bedarf hierzu gemäß 8 33b beziehungs- 
weile $ 60a der Reidy8-Gewerbe- Ordnung der vorgängigen Erlaubniß 
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der Orts⸗Polizei-Behörde; dieſe Erlaubniß wird nur ertheilt, wenn ſie 
zwölf Stunden vor der beabſichtigten Vorſtellung unter Beifügung der 
zum Vortrage beſtimmten Stücke, Lieder, Gedichte oder Textbücher und 
bei mimiſchen und plaſtiſchen Vorſtellungen einer Beſchreibung des Gegen— 
ſtandes, ſowie unter Bezeichnung der darſtellenden Perſonen bei der Orts— 
Polizei-Behörde nachgeſucht worden iſt. Abweichungen von dieſem Pro— 
gramme ſind, ſoweit ſie nicht von der Polizei-Behörde ausdrücklich 
genehmigt oder angeordnet werden, verboten. 

Die Orts: Polizei-Behörde kann ausnahmsweiſe den Beginn der 
Vorſtellung jchon vor Ablauf von 12 Stunden jeit Einreihung des 
Geſuches geftatten. 

S 6, 

Der $ 2 diefer Verordnung findet auch auf die Darbietung der 
im $ 5 bezeichneten Borftellungen Anwendung. 

87. 

BZuwiderhandlungen gegen die Borjchriften diejer Polizei-Verordnung, 
jowie gegen die von der Orts-Polizei-Behörde bezüglich des Programmes 
der Borftellungen und insbejondere auch wegen die bezüglid) der Zeit 
und Dauer derjelben auferlegten Bedingungen werden mit einer Geldftrafe 
von fünf bis zu ſechzig Mark und im Unvermögensfalle mit verhält- 
nigmäßiger Haftjtrafe geahndet, fofern nicht reichsgejeglich höhere Strafen 
angedroht find. 

Die Befugniß der Orts-Polizei-Behörde, gegebenen Falls jede 
Borftellung, durd welche die öffentliche Nuhe, Ordnung und Sicherheit 
gefährdet wird, aufzuheben oder zu verhindern, wird hierdurd nicht 
berührt. 

88. 

Durch Orts-Polizei-Verordnung kann die Anzeigepflicht (8 1 der 
Verordnung) auch für die Benutzung auderer Räumlichkeiten, als der— 
jenigen, in welcher der Gewerbebetrieb ſtattfindet, zu öffentlichen Vor— 
jtellungen, bei welchen ein höheres Intereſſe der Kunſt oder Wiſſenſchaft 
nicht obwaltet, angeordnet werden. 

89. 

Dieje Verordnung tritt mit dem 1. Mai d8. Is. in Kraft. Mit 
dieſem Tage wird die Negierungs:Polizei-VBerordnung vom 15. März 1879 
(Amtsblatt S. 108) aufgehoben. 

Arnsberg, den 21. April 1891. 

Der Negierung$-Präfident. 
Winzer. 

10. Polizei-Verordnung. 

Auf Grund der 88 143 und 144 des Geſetzes über die allgemeine 
Landesverwaltung vom 30. Juli 1883 umd der 88 5, 6 und 15 des 
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Gejeges vom 11. März 1850 über die Rolizei-Berwaltung werden unter 
Zuftimmung des hiefigen Magiftrats für den Stadtbezirf Dortmund 
folgende polizeiliche Vorſchriften erlaffen: 

81. 
Wer in Dortmund gewerbsmäßig Milch verfaufen will, hat dies 

der Polizei-Behörde vorher anzuzeigen. 

8 2, 

Jeder, welcher Milch feilhält, hat auf den Gefäßen, in welchen 
die zu veräußernde Waare ſich befindet, mit deutlicher, erfennbarer, nicht 
abnehmbarer Echrift den rvejp. Anhalt zu bezeichnen und zwar entweder 
als „Rahm“, „Vollmilch“, „Magermilch“ oder „Buttermilch“. 

Die Kannen, welche Diagermilch enthalten, find neben der Auffchrift 
„Magermilch“ noch durd; einen bejfonderen blauen Anſtrich von den 
übrigen Kannen fenntli zu machen. 

Bei geſchloſſenen Milchwagen bedürfen die Rannen feines befonderen 
Anftrichg, dagegen find die vorjtehend erwähnten, nicht abnehmbaren 
Auffchriften auf der Wagenwand umd zwar unmittelbar über den 
betreffenden Krähnen anzubringen, 

83. 

Vollmilch iſt ſolche, welche nach der Gewinnung durch das Melten 
in keiner Weiſe entrahmt iſt. 

Magermilch iſt ſolche, welche durch Entrahmen von Vollmilch 
gewonnen iſt. 

Vollmilch muß bei der chemiſchen Unterſuchung 11,0 Proz. feſte 
Stoffe (Trockenſubſtanz) mit einem Fettgehalt von mindeſtens 2,7 Proz. 
aufweifen. 

Magermily muß bei der chemifchen Unterfuchung mindejlens 
8'/s Proz. an feiten Stoffen enthalten. 

84. 

Vom Verkehr ausgeſchloſſen iſt ſolche Milch, welche 
a) mit Waſſer verſetzt; 
b) gefärbt, mit Schimmelpilzen beſetzt, bitter, ſchleimig oder 

angeſäuert iſt, Blutſtreifen oder Blutgerinſel enthält; 
c) bis zum fünften Tage einſchließlich nach dem Abkalben 

gewonnen iſt; 
d) nach Urſprung und Beſchaffenheit, imgleichen nach ihrer 

Behandlung bis zum Verkauf, Gefahr für die Geſundheit 
der Konſumenten birgt; 

e) irgendwie fremdartige Stoffe, inbeſondere auch ſogenannte 
Konſervirungs-Mittel irgend welcher Art enthält. 
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85. 

Gefäße, aus welchen die Milch fremdartige Stoffe aufnehmen kann, 
wie Gefäße aus Kupfer, Meffing, Zink, Thongefäge mit fjchlechter oder 
ſchadhafter Glafur, eiferne Gefäße mit bleihaltigem Gmail find für den 
Transport derjelben zur Verfaufsjtelle und zur Aufbewahrung an legterer 
ausgejchlofjen. 

Auch müfjen die Gefäße gehörig rein gehalten und mitteljt feit- 
ſchließenden Dedels verjchloffen, die aus gejchlojjenen Milhwagen leitenden 
fupfernen oder mejjingenen Krähne gut verzinnt fein und im Innern 
ftet3 rein gehalten werden. 

Das Umwideln des Verſchluſſes der Milchfannen ift, abgejehen 
von Gummi-Berjchlüffen beziehungsweie Gummi-Umhüllungen, verboten. 

8 6. 

Scöpffellen und Maafgefäße find aus feinem anderen Metall 
als aus Weißblech herzustellen. Diejelben dürfen ‚nur beim Zumeſſen 
der Milch mit derjelben in Berührung Fommen und niemals vor oder 
nad) dem Abmeſſen der Milch darin Liegen gelaſſen werden. 

sT. 

Den Händlern iſt nicht geftattet, beim Straßenverfauf von Milch 
Gefäße, welche Waffer enthalten, mitzuführen. 

88. 

Die für den Berfehr dejtimmte Milch darf nur in Räumen auf- 
bewahrt werden, welche ftetS jorgfältig gelüftet und rein gehalten werden 
und von Schlaf: und Kranfenzimmern genügend abgejchloffen find. 

Auch dürfen PBerjonen, weiche an anitedenden Krankheiten leiden, 
fih in feiner Weiſe mit dem Vertriebe ꝛc. der Milch bejchäftigen. 

9. 

Die Polizei - Verwaltung iſt berechtigt, jeder Zeit Milchproben 
in Mengen bis zu !e Liter behufs chemischer Unterfuchung zu ent: 
nehmen. 

Eine ſolche Probe wird in einer reinen Flache verfiegelt, mit 
Angabe des Verfäufers und des Datums, alsbald der chemijchen Prüfung 
überwiejen. 

s 1. 

Je nach Befund der chemifchen Unterjuchung kann in bejonderen 
Fällen dem der Fälſchung verdäcdtigen Lieferanten die ſog. Stallprobe 
verjtattet werden, welche alsdann nach befonders einzuholender Inſtruktion 
vorzunehmen ift. 

Ergiebt die Stallprobe, dag fein Wafferzujag Ttattgefunden, jo 
tritt feine Beftrafung ein, jedoch bleibt die Milch jo lange vom Handels- 
verfehr ausgejchloffen, als jie die im $ 3 und 4 geforderten Eigenfchaften 
nicht bejigt. 

17 
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$ 1]. 

Wiffentlihe oder fahrläffige Zuwiderhandlungen gegen die Be- 
jtimmungen diefer Verordnung werden, falls nach den Strafgejegen nicht 
höhere Strafen Pla greifen, mit Geldftrafen bis zu 30 Mk. oder 
entfprechender Haft beitraft. Auch kann die vorfchriftswidrige Milch 
behuf3 event. Vernichtung bejchlagnahmt werden. 

Im Fall Beitrafung erfolgt, treffen den Beitraften auch die Kojten 
der chemiſchen Unterſuchung. 

$ 12. 

Diefe Verordnung tritt am 1. November 1895 in Kraft. 

Dortmund, den 3. Juli 1895. 

Die Polizei-VBerwaltung. 

Scmieding, Oberbürgermeifter. 

11. Polizei-Verordnuug. 

Auf Grund der 88 5 und 6 des Geſetzes über die Polizei-Ver— 
waltung vom 11. März 1850 und der 88 143 und 144 des Geſetzes 
über die allgemeine Zandesverwaltung vom 30. Juli 1883 wird unter 
Zuftimmung des Hiefigen Magiftrats für den Uınfang der Stadt 
Dortmund nadjtehende Bolizei:Verordnung erlaffen : 

81. 

Jeder Inhaber eines offenen Gefchäfts ift verpflichtet, an diejem 
jeinen Namen oder, jofern feine Firma in ein amtliches Firmenregifter 
eingetragen ift, die der Eintragung entjprechende Bezeichnung jeiner 
Firma derart anzubringen, daß die Auffchrift für Jedermann von der 
Straße aus deutlich lesbar ift, und erfennen läßt, auf welches Geſchäft 
fie ſich bezieht. 

82. 

Sind weibliche Perſonen oder Minderjährige alleinige Inhaber 
des Geſchäfts, ſo iſt in der Aufſchrift der Vor- und Familienname des 
Inhabers auszuſchreiben; iſt die Inhaberin verheirathet oder verwittwet, 
ſo muß dies aus der Aufſchrift unzweideutig hervorgehen. 

83. 

Die Aufſchrift iſt ſtets in Uebereinſſtimmung mit den Vorſchriften 
dieſer Polizei-Verordnung zu halten; Aenderungen der Aufſchrift, welche 
hierdurch nothwendig werden, ſind ſpäteſtens binnen einer Woche nach 
Eintritt des Ereigniſſes, welches die Aenderung erforderlich machte, vor— 
zunehmen. 
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84. 

Verantwortlich für die Befolgung der in dieſer Polizei-Verordnung 
gegebenen Vorſchriften iſt außer dem Inhaber ($ 1) derjenige, welcher 
die Verwaltung des Geſchäftes führt. 

8 5, 

Zuwiderhandlungen gegen dieſe Polizei-Verordnung werden mit 
Gelditrafe bis zu 30 Mk., an deren Stelle im Unvermögensfalle ent- 
jprechende Haftſtrafe tritt, geahndet. 

8 6. 

Dieſe Polizei-Verordnung tritt mit dem Tage ihrer Verkündigung 
in Kraft; beftehende Gejchäfte haben ihr bis zum 1. Mai 1896 zu 
genügen. 

Dortmund, den 1. März 1896. 

Die Polizei-Verwaltung. 
Schmieding, Oberbürgermeilter, 

17* 
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VII. 

Steuern und Abgaben. 
— — — 

Auf Grund des 8 5 des Geſetzes über die Polizei-Verwaltung vom 
11. März 1850 wird nach Berathung mit dem Gemeinde-Vorſtande für 
den Polizei-Bezirk hiefiger Stadt nachſtehende 

Polizei-Verordnung 

ER 
Mer einen Hund in Bejig oder Verwahrung nimmt und denjelben 

nicht in Gemäßheit des Reglements über die Erhebung der Hunde-Steuer 
in Dortmund vom 2. November 1876 innerhalb 14 Tagen anmeldet, 
ferner wer einen verfteuerten Hund nicht bis ſpäteſtens 14 Tage nad) 
Ablauf des Steuerhalbjahres, in welchem derjelbe abgejchafft, geftorben 
oder jonjt abhanden gefommen ift, abmeldet, endlidy wer im Befig einer 
nicht auf feinen Namen lautenden Eteuer:Marfe befunden wird, unterliegt 
einer Geldftrafe bis zu neun Mark, im Unvermögensfalle einer verhältniß- 
mäßigen Daftjtrafe. 

8 2. 

Tiejenigen Hunde, welche auf der Straße oder an jonjtigen öffent: 
lihen Orten feine Steuermarfe oder eine ungültige tragen, werden durch 
den Abdeder oder deſſen Leute aufgegriffen und fünnen, wenn ſich der 
Eigenthümer nicht binnen 3 Tagen meldet, getödtet werden. 

Für das Aufgreifen und für Fütterung jedes Hundes find dem 
Abdecker oder deſſen Pächter 3 Mark zu zahlen. 

erlafjen. 

58. 

Die Polizei-Verordnung vom 20. September 1853 wird hiermit 
aufgehoben. 

Dortmund, den 2. November 1876. 

Die Bolizei-Bermwaltung: 

Adickes. 

2. Ordnung betreffend die Erhebung einer Hundeſteuer 
im Bezirke der Stadt Dortmund. 

Auf Grund des Beſchluſſes der hieſigen Stadtverordneten-Verſamm— 
lung vom 28. Januar 1895 wird hierdurch in Gemäßheit der SS 16, 
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18, 82 de3 Kommmunalabgaben:Gefeges vom 14. Juli 1893 nachſtehende 
Ordnung, betreffend die Erhebung einer Hundefteuer im Bezirke der Stadt 
Dortmund erlaffen: 

81. 
Wer einen nicht mehr an der Mutter ſaugenden Hnnd hält, hat 

für denjelben jährlidy eine Steuer von 15 ME. in halbjährigen Naten 
und zwar in den erjien 14 Tagen eines jeden halben Jahres an die 
hiefige Stadtfafje zu entridhten. Das erfte halbe Kahr erftredt ſich auf 
die Zeit vom 1. April bis Ende September. 

Es iſt geftattet, die Steuer für das ganze Jahr in ungetrennter 
Summe im Voraus zu entrichten. 

Ueber die Steuerzahlung iſt Quittung zu ertheilen. 

8.2. 

Für einen Hund, welcher im Yaufe eines halben Jahres ($ 1) 
fteuerpflichtig wird, fowie für einen fteuerpflichtigen Hund, welcher im 
Laufe eines halben Jahres angejchafft worden ift, muß die volle Steuer 
für das laufende halbe Jahr binnen 14 Tagen, vom Beginn der Steuer: 
pflicht an gerechnet, entrichtet werden. 

Mer einen bereits verfteuerten Hund erwirbt oder mit einem jolchen 
neu anzieht, oder einen Hund an Stelle eines eingegangenen verjteuerten 
Hundes erwirbt, darf für das laufende halbe Jahr die gezahlte Steuer 
auf die zu zahlende in Anrechnung bringen. 

3 
Stenerrüdjtände werden im Wege des Verwaltungs Zwangs-Ber- 

fahrens beigetricben. 
54. 

Wer einen jtenerpflichtigen oder fteuerfreien Hund anjchafft, oder 
mit einem Hunde neu anzicht, hat denfelben binnen 14 Tagen nad) der 
Anjhaffung bezw. nad) dem Anzuge bei dem Magiſtrate anzumelden. 
Meugeborene Hunde gelten als angefchafft nach Ablauf von 14 Tagen, 
nachdem diejelben aufgehört haben, an der Mutter zu jaugen. Jeder 
Hund, welder abgejchafft worden, abhanden gefommen, oder eingegangen 
ift, muß jpätejtens innerhalb der erjten 14 Tage nad) dem Ablaufe des 
halben Jahres (S 1), innerhalb dejjen der Abgang erfolgt it, abgemeldet 
werden, widrigenfall® die Steuer, welche für denjelben zu entrichten 
geweſen ift, bis eimjchließlich desjenigen halben Jahres, in welchen die 
Abmeldung gejchehen, fortgezahlt werden muß. 

85. 
Bon der Steuer find auf Antrag joldye Hunde freizulaffen, die zur 

Bewachung oder zum Gewerbe unentbehrlich jind. 

| S 6. 

Dem Abgabepflichtigen fteht gegen die Heranziehung zur Hundeſteuer 
binnen einer Friſt von vier Wochen der Einjprud beim Magiftrate zu. 
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Gegen die Enticheidung des Magiſtrats ijt binnen einer Frift von 
zwei Wochen die Klage im Verwaltungs-Streitverfahren zuläffig. 

37. 

Wer fi) durch Berheimlichung eines Hundes der Steuer zu ent- 
ziehen fucht, unterliegt einer Strafe bis zur Höhe von dreißig Marf. 

88. 

Die in Beziehung auf das Halten von Hunden bejtehenden Polizei- 
Vorſchriften werden durch vorftehende Beltimmungen nicht berührt. 

89. 

Gegenwärtige Ordnung tritt mit dem 1. April 1895 in Kraft. 
Mit demjelben Zeitpunfte wird das Reglement über die Erhebung der 
Hundelteuer in Dortmund vom 21. November 1876 jowie der Nachtrag 
zu demjelben vom 18. Februar 1889 aufgehoben. 

Dortmund, den 29. Januar 1895. 

Der Magiftrat. 

Schmieding. Arnede. 

Vorſtehende Steuerordnung wird genehmigt. 

Arnsberg, den 17. März 1895. 

Namens des Bezirfs-Ausfhufjes, Abtheilung J. 

Der Vorfigende: Winzer. 
B. A. 1281 II. 

Zu der vorjtehend ausgefprodhenen Genehmigung der Steuerordnung 
wird hiermit in Gemäßheit des $ 77 des Kommunal-Abgabengejeges vom 
14. Yuli 1893 und des Minijterialerlaffes vom 20. Dezember 1894 die 
Zuftimmung ertheilt. 

Münfter, den 30. März 1895. 

Nr. 3270. (L. 8.) 

Der Oberpräfidentvon Weitfalen: 

Siudt. 

Die voritehende Steuerordnung wird hiermit zur öffentlichen 
Kenntniß gebradt. 

Dortmund, den 11. April 1895. 

Der Magiftrat: 

Scmieding. 



3. Ordnung für die Erhebung einer Gemeindeitener bei dem 
Erwerbe von Grunditüden im Bezirke der Stadt Dortmund. 

Auf Grund der 88 13, 18, 69, 70 und 82 des Kommunal-Abgaben- 
gejeßes vom 14. Juli 1893 und des Beichluffes der Stadtverordneten- 
Berjammlung von 22. April 1895 wird für die Stadt Dortmund nad): 
ftehende Steuerordnung erlaſſen: 

51 

Jeder auf Grundeiner freiwilligen Veräußerung erfolgende Eigenthums- 
erwerb eines im Stadtbezirk belegenen Grundftüds unterliegt einer Steuer 
von 1 vom Hundert des Werths des veräußerten Grundftüds. Wird 
das Eigenthum eines Grundftüds der vorbezeichneten Art im Zwangs— 
verjteigerungs-VBerfahren erworben, jo iſt eine Steuer von 1 vom Hundert 
von dem Betrage des Meiltgebot3, zu welchem der Zujchlag ertheilt wird, 
unter Hinzurechnung des Werthes der von dem Erfteher übernommenen 
Leiſtungen zu entrichten. 

Für die Stener find der VBeräußerer und der Erwerber verhaftet. 
Steht einem derjelben nad) den landesjtempelgejeglichen Vorjchriften ein 
Anjprud) auf Befreiung von der Abgabe zu ($ 7), jo iſt von dem anderen 
Theile die Hälfte der Steuer zu entrichten. 

Bei Grundftüds-Erwerbungen im YZwangsverjteigerungs- Verfahren 
it die Steuer von demjenigen zu entrichten, welchem der Zuſchlag ertheilt 
ift. Iſt diefer eine von der Zahlung des Stempels befreite Perjon ($ 7), 
jo fommt eine Steuer nicht zur Erhebung. 

8 2. 

Erfolgt der Eigenthumserwerb auf Grund einer Schenkung unter 
Lebenden — insbejondere auch einer remuneratorijhen oder mit einer 
Auflage belajteten Schenkung — fo ift die Abgabe nad) dem Betrage, um 
welchen der Beſchenkte durch den Erwerb des Grundjtüds reicher wird, 
zu entrichten. Für die Feſtſtellung diejes Betrages haben die Vorſchriften 

30. Mai 1873 der SS 14 bis 19 des Gejeßes, betreffend die Erbichaftsiteuer vom 5a si 
(8.:S. für 1891 Seite 78), finngemäße Anwendung zu finden. 

53. 

Die Steuer wird nicht erhoben, wenn einer oder Mehrere von 
den Theilnehmern an einer Erbſchaft das Eigenthum eines zu dem gemein— 
ſamen Nachlaſſe gehörigen Grundſtücks erwerben. 

Zu den Theilnehmern an einer Erbſchaft wird auch der überlebende 
Ehegatte gerechnet, welcher mit den Erben des verſtorbenen Ehegatten 
gütergemeinſchaftliches Vermögen zu theilen hat. 

84. 

Bei Eigenthums-Erwerbungen, die zum Zwecke der Theilung der 
von Miteigenthümern gemeinſchaftlich beſeſſenen Grundſtücke außer dem 
Falle der Erbgemeinſchaft (vergl. $ 3) erfolgen, kommt die Steuer nur 
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injoweit zur Erhebung, als der Werth des dem bisherigen Miteigenthümer 
zum alleinigen Eigenthum übertragenen Grundſtücks mehr beträgt, als der 
Werth des bisherigen ideellen Antheils dieſes Miteigenthümers an der 
ganzen zur Theilung gelangten gemeinjchaftlichen VBermögensmaffe. 

55. 

Erfolgt der Grundftüdgerwerb auf Grund von Taufchverträgen, ſo 
berechnet ji) die Steuer nad) dem Werthe der von einem der Vertrag: 
jchließenden in Tauſch gegebenen Grundiüde und zwar nad) denjenigen, 
welche den höheren Werth haben, bei dem Tauſche im Stadtbezirk belenener 
Grundſtücke gegen außerhalb desjelben belegene nad) dem Werthe der 
erſteren. 

86. 

Wenn ein Grundſtück von einem Veräußerer auf einen Abkömmling 
auf Grund eines läſtigen Vertrages übertragen wird, jo iſt die Steuer 
nac) dem Betrage des verabredeten Preijes mit Hinzurechnung des Werthes 
der vorbehaltenen Nugungen und ausbedungenen Leiſtungen zu berechnen. 

Es find jedod nicht in Anrechnung zu bringen: 
1. die von dem Erwerber in dem Vertrage übernommenen 

Schulden des Veräußerers, ſowie die auf dem übertragenen 
Gegenſtande haftenden bejtändigen Lajten und Abgaben ; 

2. der zu Gunjten des Veräußerers und deſſen Ehegatten in 
dem Bertrage feitgejegte Altentheil, die denjelben vorbehaltenen 
Nutzungen, Leibrenten und ſonſtigen lebenslänglichen Geld— 
oder Natural:Präjtationen, ſowie die denjelben zugejicherten 
Alimente ; 

3. die Abfindungen, Mlimente und Erziehungsgelder, welche der 
Erwerber nad) Inhalt des Vertrages an andere Abkömmlinge 
des Beräußerers zu entrichten hat; 

4. derjenige Theil des MWerthes, welcher dem Erwerber als fein 
fünftiges Erbtheil angewieſen iſt. 

87. 

Wegen der fachlichen und perjönlichen Steuerbefreiungen und Steuer: 
ermäßigungen, injoweit fie nicht bereitS durd) die vorangegangenen Be— 
ſtimmungen geregelt worden find, finden die Beſtimmungen dev Landes: 
gejege Über den Urkundenſtempel bezw. Schenkungsjtempel entjprechende 
Anwendung. 

$ 8. 

Die Werthermittelung ift in denjenigen Fällen, in welchen die Steuer 
von dem Werthe des Grundftüds zu berechnen ift, auf den gemeinen 
Werth des Gegenftandes zur Zeit des Eigenthumswechſels zu richten. 

In feinem Falle darf ein geringerer Merth verftenert werden, als 
der zwilchen dem Veräußerer und dem Erwerber bedungene Preis mit 
Einjchlug der vom Erwerber übernommenen Yaften und Zeiftungen und 
unter Zurechnung der vorbehaltenen Nutungen. 



— 259 — 

Die auf dem Gegenftande haftenden gemeinen Zajten werden hierbei 
nicht mitgerechnet; Nenten und andere zu gewiſſen Zeiten wiederkehrende 
Leiftungen werden nad) den Vorſchriften des Gejeges, betreffend die 

Erbichaftsitener vom na ss 15 bis 19, Fapitalifirt. 

Ss 9. 

Die Veranlagung der Steuer gejchieht durch den Magiftrat (Steuer: 
ausſchuß). 

810. 

Die zur Entrichtung der Steuer Verpflichteten haben innerhalb 
einer Woche nach dem Erwerbe dem Magiſtrat hiervon, ſowie von allen 
ſonſtigen für die Feſtſetzung der Steuer in Betracht kommenden Verhält— 
niſſen ſchriftliche Mittheilung zu machen, auch die die Steuerpflichtigkeit 
betreffenden Urkunden vorzulegen. 

Auf Verlangen des Magiſtrats (Steuerausſchuſſes) find die Steuer— 
pflichtigen verbunden, über beſtimmte, für die Veranlagung der Steuer 
erhebliche Thatſachen innerhalb einer ihnen zu beſtimmenden Friſt ſchriftlich 
oder zu Protokoll Auskunft zu ertheilen. 

s 11. 

Der Magiſtrat (Steuerausjchuß) it bei der Veranlagung der Steuer 
an die Angaben der Steuerpflichtigen nicht gebunden. Wird die ertheilte 
Ausfunft beanftandet, jo find dem Steuerpflichtigen vor der Veranlagung 
die Gründe der Beanftandung mit dem Anheimftellen mitzutheilen, hier- 
über binnen einer angemefjenen Friſt eine weitere Erklärung abzugeben. 
(VBergl. $ 63 des Kommunal-Abgabengejeges.) 

Findet eine Einigung mit den Steuerpflichtigen nicht ftatt, jo kann 
der Magiitrat (Steueraufchuß) die zu entrichtende Steuer, nöthigenfalls 
nach dem Gutachten Sachverständiger, feitjegen. 

$ 12. 
Nach bewirkter Prüfung erfolgt die Veranlagung der Steuer durch 

den Magiſtrat (Stenerausjchuß), worüber dem Steuerpflichtigen ein 
Ichriftlicher Beſcheid zuzuſtellen it. 

Die Steuer ift innerhalb vier Wochen an die Stadtlaffe zu ent— 
richten. Nach vergebliher Aufforderung zur Zahlung erfolgt die Ein- 
ziehung der Steuer im Verwaltungszwangsverfahren. 

8 13. 
Der Einſpruch gegen die Veranlagung ift binnen einer Frilt von 

4 Wochen nad) Zuftellung des Veranlagungs-Beicheides beim Magiftrat 
Ichriftlic) anzubringen. 

Ueber den Einfprud) beichlieit der Magiftrat. Gegen deſſen Beſchluß 
fteht dem Steuerpflichtigen binnen einer, mit dem erjten Tage nad) er- 
folgter Zuflellung beginnenden Friit von zwei Wochen die Klage im 
DVBerwaltungsftreitverfahren an den Bezirksausſchuß offen. 
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S 14. 

Wer eine ihm nach $ 10 diefer Ordnung obliegende Anzeige oder 
Auskunft nicht rechtzeitig oder nicht in der vorgejchriebenen Form erftattet, 
wird, infofern nicht nach den bejtehenden Geſetzen eine höhere Strafe 
verwirkt ift, mit einer Geldſtrafe bis dreißig Mark beitraft. 

$ 15. 

Dieje Ordnung tritt mit dem Tage der öffentlichen Bekanntmachung 
in Kraft. 

Dortmund, den 4 Mai 1895. 

Der Magiftrat 
Schmieding. Wasle. 

Vorftehende Steuer-Ordnung wird genehmigt. 

Arnsberg, den 8. Mai 1895. 

Namens des Bezirfs-Ausjhujjes, Wbtheilung 1. 
Der Borfigende: Winzer. 

B. A. 2921. 

Borjtehende Steuer-Drdnung wird hiermit zur öffentlihen Kenntniß 
gebradht. 

Dortmund, den 27. Juni 1895. 

Der Magiftrat. 

Schmieding. 

4. Ordnung, betreffend die Erhebung von Luſtbarkeitsſteuern 
im Bezirke der Stadt Dortmund. 

Auf Grund des Beichluffes der Stadtverordneten » Verfammlung 
hierfelbft vom 28. Januar 1895 wird hierdurch in Gemäßheit der 
SS 15, 18, 82 des Kommunalabgabengejeges vom 14. Juli 1893 nach— 
itehende Ordnung, betreffend die Erhebung von Auftbarkeitsjteuern im 
Bezirke der Stadt Dortmund, erlafjen. 

81. 
Für die im Bezirke der Stadt Dortmund ſtattfindenden öffentlichen 

Luſtbarkeiten ſind an die hieſige Stadthauptkaſſe nachſtehende Steuern zu 
entrichten und zwar: 
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1. Für die Veranftaltung einer Tanzbeluftigung : 

10. 

11; 

a) wenn diejelbe bis 12 Uhr Abends dauert 
b) wenn diejelbe über 12 Uhr Abends dauert 

für fleine gejchloffene, d. 5. nur von Mit- 
gliedern und deren Angehörigen befuchte Ver— 
eingfejte ilt eine Gebühr von 6 Mark bis 
12 Uhr zu erheben, über dieſe Zeit hinaus 
10 Marf; 

c) wenn diefelbe von Masken u wird, bis 
12 Uhr Abends 

d) über 12 Uhr Abends . 
e) für fonjtige Karnevals-Beluftigungen in. ge: 

ichloffenen Räumen bis 12 Uhr Abends . 
über 12 Uhr Abends . 

Für a) die Veranftaltung einer Kunftreiter-Vor- 
itellung, eines Wettrennens, Wettfahrens 
b) das Auflaffen eines Luftballons pro Tag. 

Für Konzerte, welche durch eine Kapelle veranftaltet 
werden, oder Theater-Vorftellungen . 
Für Gejangs- und deflamatorifche ꝛc. Vorträge ſog. 
Tingel-TZangel) . ; 
Für Vorträge auf einem Klavier, auf mechaniſchen 
oder anderen Muſikinſtrumenten u. ſ. w. in Gaſt— 
wirthſchaften, Schanlſtuben, öffentlichen Vergnügungs— 
lokalen und deren Nebenräumen, in Buden oder 
Zelten, auf Höfen oder in Gärten 
Für Vorſtellungen von Gymnaſtikern, Equilibriften, 
Ballet- und Seiltänzern, Taſchenſpielern, Zauber— 
künſtlern, Bauchrednern, Illuſioniſten, Hypnotifeuren, 
Thierführern und dergl. jeden Tag . 
Für das Halten eines Karuffells, Schaufel, Rutic- 
bahn ꝛc.: 

a) eines durch Menjchenhand bewegten pro eo 
b) eines mit Pferdebetrieb pro Tag 
c) eines mit Dampfbetrich pro Tag r i 

Für das Halten eines Dippodroms für den Tag . 
Für das Halten einer Würfel: oder ähnlichen Bude 
pro Tag . 
Für Halten einer Schießbude, eines Glücksrades 
ꝛec. pro Tag. . 
Für öffentliche Beluftigungen der "vorher nicht ge» 
dachten Art, insbefondere für das Halten eines 
mechanijchen oder Marionetten » Theaters, für das 
Vorzeigen eine Panoramas, MWachsfigurenfabinets, 
Mujeums, ferner für das Vorzeigen von Menagerien, 
für das Abbrennen von Feuerwerk u. ſ. w. 

A 
. 10—20 
. 20—30 

1—10 

2—10 



— 262 — 

12. a) Für die Veranſtaltung eines Preiskegelns für * 
den Tag und die Bahn . . 15 

b) für die Beranftaltung eines Breisbilfardfpiels 
für den Zag umd das Billard . . . 15 

c) für die Veranjtaltung eines Preisſchießens für 
den Tag und den Scheibenſtand . . 15 

d) für das Halten eines ondelteiches, eines 
Eisteihes oder Sport- und Spielplages für 
die betreffende Jahreszeit. . . 10—50 
Zu a und c) Preisfegeln und Preisſchießen, 
welche von Vereinen nur für Mitglieder ver— 
anſtaltet werden, fallen hierunter nicht. 

13. Für öffentliche Aufzüge mit Muſik oder Trommel 15—50 

8 2, 

Eoweit für die in 8 1 aufgeführten Luftbarfeiten veränderliche 
Sätze zuläjfig find, erfolgt die Feititellung der Steuer je nad) dem Um- 
fange der Yuftbarkeit oder dem von derfelben zu erwartenden Gewinne 
von Fall zu Fal dur den Magiftrat. 

S 3. 

Die Steuer ift vor Beginn der Luftbarfeit zu zahlen. Für die 
Zahlung haftet derjenige, der die Yuftbarfeit veranftaltet und falls ein 
geichloffener Raum für die Beranftaltung der Lufibarfeit hergegeben wird, 
der Beſitzer defjelben, diejer mit dem Veranftalter auf das Gunze. 

Ss 4. 

Den öffentlichen Luftbarfeiten im Sinne diefer Ordnung werden 
diejenigen gleichgeftellt, welche von gejchloffenen Vereinen oder Gejell- 
ihaften oder von ſolchen Vereinen (Sejellichaften) veranftaltet werden, 
welche zu dieſem Zwecke gebildet find. 

Die öffentlichen Aufzüge, welche zu firchlichen oder ftädtijchen 
Zwecken jowie bei patriotifchen Gelegenheiten veranstaltet werden, find 
ſteuerfrei. 

Dei öffentlichen Luſtbarkeiten, deren Reinertrag zu einem wohl— 
thätigen Zwecke beſtimmt iſt, kann die Zahlung der Steuern von dem 
Magiſtrat erlaſſen werden. 

85. 

Gegen die Abgabe ſteht den Pflichtigen binnen einer Friſt von vier 
Wochen nach erfolgter Behändigung der Zahlungsaufforderung der Ein— 
ſpruch beim Magiſtrat zu. Gegen die Entſcheidung des Magiſtrats iſt 
binnen einer mit dem erſten Tage nach erfolgter Zuſtellung beginnenden 
Friſt von zwei Wochen die Klage im Verwaltungsſtreitverfahren zuläſſig. 
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Zuwiderhandlungen gegen die Beftimmungen diefer Ordnung unter- 
liegen einer Strafe von 3—30 Marf. 

7. 

Unberührt bleiben die im Bezirfe der Stadt Dortmund erlafienen, 
die Veranftaltung von öffentlichen Luftbarfeiten betreffenden polizeilichen 
Vorſchriften. 

88. 

Vorſtehende Ordnung tritt mit dem Tage der Verkündigung in 
Kraft und die Ordnung vom 29, Januar 1895 mit demſelben Tage 
außer Kraft. 

Dortmund, den 13. Öftober 1896. 

Der Magiftrat. 

Schmieding. Arnede. 

Borfichende Steuerordnung wird genchmigt. 

Arnsberg, den 3. November 1896. 

Namens des Bezirfs-Ausjhufjes, Abtheilung I. 

Der Vorjigende, Winzer. 
B. A. 7495. 

Zu der vorftehenden Genehmigung der Steuer-Ordnung jeitens des 
Bezirks-Ausſchuſſes erkläre ich hiermit meine Zuſtimmung. 

Münfter, den 21. November 1896. 

Der Dberpräfident von Weitfalen: 

J. V.: von Vicbahn. 
Nr. 11684. (L. S.) 

Die vorfiehende Ordnung wird hiermit zur öffentlichen Kenntniß 
gebrad)t. 

Dortmund, den 9. Dezember 1896. 

Der Magiitrat. 

IIb. 4109. Schmieding. 

5. Gebühren: Ordnung für baupolizeiliche und bauamtliche 
Leiftungen der Stadtgemeinde bei den Privatbauten. 

Auf Grund des Beichluffes der Stadtverordneten = Berjammlung 
hierjelbit vom 28. Januar 1895 wird hierdurcd in Gemäßheit der SS 6, 



— 264 — 

18, 82 des Kommunalabgaben-Gejeges vom 14. Juli 1893 nachſtehende 
Gebühren Ordnung für baupolizeiliche und bauamtliche Leitungen der 
Stadtgemeinde bei den Privatbauten erlafjen. 

5.1: 

Für die Inanſpruchnahme der Beamten der Baupolizei und des 
Stadtbauamts bei der Prüfung und Beaufſichtigung der Neubauten ein- 
ſchließlich der Straßenbauten für Unternehmer joll fortan eine Abgabe 
erhoben werden. 

Diefelbe beträgt: 
1. für Prüfung der Pläne zu den Neubauten, Um- und Er- 

weiterungsbanten einſchließlich Ertheilung des Beſcheides: 
a) für größere Neubauten an der Etraße für 

jedes Frontmeter und Stockwerk (einjchl. 
Dachgeſchoß) des Bauwerks . . 0,50 Mk 

b) für Hofflügel derſelben einſchließlich Berliner 
Zimmer ein fefter Zujag von . . D— u 

c) für jelbjtitändige Hintergebäude für jedes 
Frontmeter und Stodwerf . . . 0,25 „ 

d) Ermeiterungsbauten werden nad Front: 
meter und Stodwerfzahl, auf welche ſich 
die Erweiterung erjtredi, wie unter la 
und b berechnet, mindejtens wird eine 
Gebühr erhoben von . . 5 — 

e) Abänderungsbauten, Befeitigung oder Ein- 
ziehen von Bwifchenwänden, Anbringung 
und Beränderung von Schaufenitern, Thüren 
und gewöhnlichen Fenftern, eine * Ab⸗ 
gabe von .. . 5— u 

f) kleinere Ställe, Schuppen, Abtritte zꝛe. — 
g) für jede erneuerte Prüfung und Beſcheidung, 

die durch Umarbeitung oder Abänderung 
des urjprünglichen au — wird, 
zu la bis d . . . 5,— " 

zulewmf .. IE £ 
2. für Abjteden der Strafenfluchten: 

a) für Angabe der Straßenfluht und Höhe 
durd) den Stadtgeometer für jeden Bau . 5,— u 

b) für NRevifion derfelben . . 5 — u 
3. 2a) für die Rohbauabnahme die Hälfte der zu 1a 

bisf aufgeführten Gebühren, mindeitens aber 2,50 „ 
b) für die a bei la bis d 10,— „ 

lewumdf . 2,50 . 
c) für Wiederholung der Rohbau oder Ge: 

brauchsabnahme, wenn die erjte Abnahme 
durch Verichulden des Beantragenden Er 
ausführbar geweien it . . . . 5— » 
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d) für wiederholte örtliche Prüfungen, die 
in Folge von Mängeln erforderlich werden, 
welche fich bei der erften Prüfung heraus: 
gejtellt haben, oder in Folge von Ber: 
jtögen gegen die Bedingungen der Bau— 
erlaubniß, gegen die Vorſchriften der Bau- 
ordnung oder die Negeln der Baufunft . 10,— „ 

4. Für Prüfung von Straßenbau- bezw. Flucht: 
linienplänen, welde von Privaten vorgelegt 
werden, nebſt Bejcheid, en das — Meter 
Straßenanlage . . . . 60 
mindeſtens aber . . j 20,— 
Bei etwaiger Abänderung unter erneuter © Prüfung 
derartiger Pläne . . . ..10,—- u 

5. Für Beauffichtigung der Ausführung von —— 
anlagen der Privatunternehmer einſchließlich der 
dabei erforderlid; werdenden Abſteckungen und 
Höhen-Angaben 3 °/o der überjchläglichen Bau- 
jumme (ausjchließlicdy der Erdarbeiten). 

82. 

Vorfiehende Ordnung tritt am 1. April 1895 in Kraft. 

Dortmund, den 29 Januar 1895. 

Der Magiftrat 

Schmieding. Arnecke. 

Vorſtehende Ordnung wird genehmigt. 

Arnsberg, den 17 März 1895. 

Namens des Bezirks-Ausſchuſſes, Abtheilung I. 

Der Borfigende: Winzer. 
B. A. 1281 IV, 

Borftehende Gebühren » Ordnung wird hiermit zur öffentlichen 
Kenntniß gebradjt. 

Dortmund, 28. März 1595. 

Der Magiftrat: 

Arnecke. 
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Abänderumg 

der Gebühren Ordnung für baupolizeiliche und bauamtliche Yeiftungen 
der Stadtgemeinde bei den Privatbauten vom 29. Januar 1895. 

Die Gebühren-Drdnung vom 29. Januar 1895 wird auf Grund 
des Beichluffes der Stadtverordnneten:Verfammlung hierjelbit vom 7. d. M. 
dahin abgeändert, daß im der Ueberſchrift und im erften Abſatze das 
Wort „Privatbauten” durch das Wort „Bauten" erjett wird. 

Dortmund, 12. September 1896. 

Der Magiftrat. 

Schmieding. Wasle. 

BVorjtehende Abänderung wird genehmigt. 

Arnsberg, den 9. Oktober 1896, 

Namens des Bezirfs-NAusjhufjes, Abtheilung 1. 

Der Vorſitzende. Winzer. 
B. A. 6850. 

6. Betriebsitener-Ordnung der Stadtgemeinde Dortmund. 

Auf Grund des Bejchluffes der Stadtverordneten = Berfammlung 
vom 26. Oftober 1896 wird gemäß den SS 23 und 28 des Kommunal: 
abgaben=Gejeges vom 14. Juli 1893 und den 88 12 und 13 des 
Geſetzes, betreffend die Aufhebung direkter Staatsjteuern von demjelben 
Tage, vorbehaltlich der vorgejchriebenen Genehmigung, für die Stabt- 
gemeinde Dortmund folgende Betriebsſteuer-Ordnung erlafjen. 

8 1. 

Vom 1. April 1897 ab wird in der Stadtgemeinde Dortmund 
von dem Betriebe der Gaſtwirthſchaft, der Schanfwirthichaft, fowie des 
Kleinhandels mit Branntwein oder Epiritus eine Gemeinde: Betrichs- 
jteuer erhoben. 

S 2. 

1. Die Steuer beträgt bei allen Betrieben, welche geiflige Getränfe 
verabfolgen, für jede Betriebsjtätte 

a) bei einem Ertrage unter 1500 ME. und dei einem 
Anlage: und Betriebsfapitale unter 3000 ME. 10 ME 

b) bei einem Ertrage von 1500 ME. bis ausichlieglid) 
3000 ME. oder bei einem Anlage: und Betriebs- 
fapitale von 3000 ME. bis ausjchlieglih 50 000 
ANDERE 05 Su gan ae ee en 

— 

i5 u 



— 267 — 

c) bei einem Ertrage von 3000 Mi. bis aus— 
ſchließlich 5000 ME. oder bei einem Anlage: und 
Betriebsfapitale von 30 000 ME. bis —— 
lich 50000 Mk. .. 25 Mt. 

d) bei einem Ertrage von 5000 an. bis ausfclich. 
| lid 10000 ME. oder bei einem Anlage- und 

Betriebsfapitale von 50 000 ME. bis klei 
lih 100 000 Mk. J 50 

e) bei einem — von 10 000 an. bis aus⸗ 
ſchließlich 15 000 Mk. oder bei einem Anlage— 
und Betriebskapitale von 100000 Mi. bis 
ausſchließlich 150 000 Mi. . . . . 75 

f) bei einem Ertrage von 15000 ME. bis aus— 
ſchließlich 20 000 Mk. oder bei einem Anlage— 
und Betriebsfapitale von 150000 Mi. bis 
ausſchließlich 200 000 ME. . . . . =. 400: 4 

Die weiteren Steuerflaffen ſteigen um je 10 c00 at. Ertrag bezw. 
200 000 ME. Anlage- und Betriebsfapital, der Steuererjag fteigt für 
jede weitere Klaſſe um je 50 Mk. 

Die Einfchägung erfolgt für jede Betriebsjtätte befonders, 

2. Bei Betrieben, weldye nicht geiftige Getränfe verabfolgen, erfolgt 
die Beranlagung zur Betriebsitener nad) denjelben Grundfägen, es 
fommen jedoch mur *s der unter 1 aufgeführten Steuerfäge zum 
Anſatz. 

Der von der Steuer zu erhebende Prozentſatz wird alljährlich 
durch Gemeindebeſchluß feſtgeſetzt. 

Der Geſammtbetrag dieſer Gemeinde-Betriebsſteuer muß dem 
Betrage der in Dortmund ſtaatlich veranlagten Betriebsſteuer mindeſtens 
gleichkommen. 

83. 

Wenn die Heranziehung der Betriebsſteuer lediglich durch einen 
vorübergehenden, bei außergewöhnlichen Gelegenheiten, — Feſten, Truppen— 
zuſammenziehungen u. ſ. w. — ſtattfindenden Gewerbebetrieb bedingt 
wird, jo können die im $ 2 aufgeführten Steuerſätze auf Antrag der 
Steuerpflichtigen ermäßigt werden. 

Ss 4. 

Die Feititellung der Betriebsjteuer erfolgt durch den Magijtrat. 

85 8 5. 

Zum Zwecke der Veranlagung iſt jeder Inhaber einer Erlaubniß 
ſowie deſſen Geſchäftsführer verpflichtet, auf die an ihn ſeitens des 
Magiſtrats gerichtete Aufforderung über beſtimmte, für die Beſteuerung 

18 
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erhebliche Thatſachen innerhalb der ihm zu beſtimmenden angemeſſenen 
Friſt ſchriftlich oder zu Protokoll Auskunft zu ertheilen. Der Magiſtrat 
iſt bei der Veranlagung an die Angaben des Steuerpflichtigen nicht 
gebunden. 

Wird aber die ertheilte Auskunft beanſtandet, ſo ſind dem Steuer— 
pflichtigen vor der Veranlagung die Gründe der Beanſtandung mit dem 
Anheimſtellen mitzutheilen, hierüber binnen einer angemeſſenen Friſt 
eine weitere Erklärung abzugeben. — 8 63 des Kommunalabgaben— 
Geſetzes. 

86. 

Die Betriebsſteuer iſt binnen zwei Wochen nach erfolgter Be— 
händigung der Steuerzuſchrift in einer Summe an die hieſige Stadt— 
hauptkaſſe zu entrichten. Für dieſelbe haftet nicht allein der Inhaber 
der Erlaubniß, jondern auch deſſen Gejchäftsführer. 

Die Zahlung der Steuer wird durch Einlegung eines Einſpruches 
— 89 — nicht aufgehalten. 

Ss 7. 

Die im $ 3 bezeichneten Steuerpflichtigen haben die Eteuer vor 
Eröffnung des Betriebes zu entrichten, oder, falls bis dahin die Steuer- 
zufchrift noch nicht behändigt ift, einen von dem Magiftrat zu bejtinnmenden 
Geldbetrag bei der gleichzeitig zu bezeichnenden Stelle zur Dedung der 
Steuer zu hinterlegen, widrigenfalls ihnen die Ausübung des Betriebes 
nad) Maßgabe des 8 63 des Gewerbefteuergejeges vom 24. Juni 1891 
unterjagt werden kann. 

— 863 des Gefeges vom 24. Juni 1891. Nach fruchtlojer Zwangs— 
volljtredung kann bis zur vollftändigen Entrichtung des Rüdjtandes die 
fernere Ausübung des fleuerpflichtigen Betriebes unterfagt und die Ein- 
ftellung durch Schließung oder Berfiegelung der Gejchäftsräume erzwungen 
werden, — 

Eine Erjtattung der Betriebsjtener wegen Einftellung des Betriebes 
im Laufe des Steuerjahres findet nicht ftatt. 

89. 

Gegen die Veranlagung fteht dem Pflichtigen binnen einer Frift 
von vier Wochen nad) erfolgter Behändigung der Steuerzufchrift der 
Einjprudy beim Magiftrat zu. Gegen die Entjcheidung des Magijtrats 
it binnen einer mit dem erjten Tage nad erfolgter Zuftellung 
beginnenden Friit von zwei Wochen die Klage im Verwaltungs -» Sreit. 
verfahren zuläſſig. 
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$ 10. 

Mer eine ihm im Gemäßheit des 8 5 obliegende Auskunft nicht 
rechtzeitig in dev vorgejchriebenen Form erjtattet, wird mit einer Geld— 
buße bis zu 30 ME. beftraft. 

Dortmund, den 31. Cftober 1896. 

Der Magiftrat: 

Schmieding. Arnede. 

Vorjtehende Steuer-Ordnung wird genehmigt. 

Arnsberg, den 9. November 1896. 

Namens des Bezirks-Ausſchuſſes, Abtheilung J. 

Der Borfigende 
B. A. 8084. % VB: Weyersberg. 

Pie vorjtehende Steuer-Ordnung wird hiermit zur öffentlichen 
Kenntniß gebrad)t. 

Dortmund, den 23. Dezember 1896. 

Der Magiſtrat: 

E dymieding. 

18* 
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VII. 

Soziale Gejebgebung. 

1. Bekauntmachung. 

Auf Grund der Beftimmung im $ 6, Abf. 3, des Neichsgejeges 
vom 5. Mai 1886, betreffend die Unfall- und Kranken-Verſicherung der 
in land» und forjtwirthichaftlichen Betrieben bejchäftigten Perjonen, hat 
der Herr Regierungs-Präſident zur Arnsberg den durchjchnittlichen Jahres— 
verdienft für den hiefigen Stadtbezirk feitgejegt, wie —— 

Durchſchuittlicher Jahres arbeitsverdienſt 

Name = : 
R u der erwachienen 3 der jugendlichen 

des Kreiſes, — 
beam. Staht-, Amis: männlichen | weiblichen "männlichen [ weiblichen 

Dre Er BO | Lee —— 

oder Arbeiter der 

Gemeinde— — TR RE ER TE 
emeinde Land- | Fort: Land— | Forſt- Land— | Forft- | Lanb- | Forit- 
Mas & ‚ Fr r ' . » m 

Bezirke wirthſchaft wirthſchaft a. wirtbichaft 

M | M 

Stadtkreis: 

Dortmund 

| 

AI ANKHKI\M MI M 

690 —480 450 Eu 

Dortmund, den 7. April 1888. 

Königlihes Yandrathbsamt des Stadtfreifes. 

Schmieding. 

2. Bekanntmachung. 

Auf Grund des 8 8 des Reichsgeſetzes, betreffend die Kranken— 
verjicherung der Arbeiter, vom 15. Juni 1883 in der Faflung der No- 
velle vom 10. April 1892 jowie der Nr. 2c und 6 der Miniiterial- 
Anweifung vom 10. Juli 1892 tft jeitens des Herrn Regierungs-Prä- 
fidenten in Arnsberg eine erneute Feitjegung des ortsüblichen Tagelohns 
gewöhnlicher Tagearbeiter erfolgt. 
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Für den Stadtkreis Dortmund ift eine Menderung der bisher be- 
ftehenden Säte nicht erfolgt und beträgt daher der ortsübliche Tagelohn 
gewöhnlicher Tagearbeiter auch in Zukunft: 

für erwachfene männliche Arbeiter . . 2»... 2,00 Me. 
" " weibliche " . . . D . D 1,40 [7 

„ Jugendliche männliche ” dB a SE 
— weibliche * u ar Sr 0O80 

Borftehendes wird hierdurd zur öffentlichen Renntnif gebracht. 

Dortmund, den 24. Auguſt 1892. 

Der Magiftrat. 

3. Belanntmadhung. 

Gemäß 8 INT. 5 des Strankenverfiherungs-Gejeßes in der Faſſung 
der Novelle vom 10. April 1892 wird der Durchſchnittswerth der von 
den Arbeitgebern an Arbeitnehmer etwa gewährten Naturalbezüge wic 
folgt, feſtgeſetzt: 

Für freie Wohnung und Beköſtigung: 
a) für männlidje Betriebs » Beamte und 

Handlungsgehülfen uf ». .» . » . 500 ME. pro Jahr 
b) für weibliche Betriebsbeamte, Hand» 

lungsgehülfinnen und Dandlungslehr- 
linge auf . 40 un “nn 

c) für männl. Dienjtboten u. Arbeiter auf 400 4 
d) für weibl. Dienſtboten u. Arbeiterinnen 

auf . BEE 
e) für Handwerfsfeprlinge auf. 23 350 

Vorftehende Sätze finden bei Anmeldung "verfiherungspflichtiger 
Perfonen zur Krankenkaſſe entfprechende Anwendung. 

Dortmund, den 16. Dezember 1892. 

Der Magijtrat. 

4. Bekanntmachung. 
Auf Grund des $ 8 des Meichsgefeges, betreffend die Kranfen- 

Verſicherung der Arbeiter, vom 15. Juni 1883 in der Faffung vom 
10. April 1892, jowie der Ziffern 2c und 6 ber hierzu erlafjenen 
Miinifterial-Anweifung vom 10. Juli 1892 wird in Abänderung meiner 
Verfügung vom 16. Auguft 1892 A III 4724 auf Antrag des 
Magiſtrats zu Dortmund der ortsüblice Tagelohn erwachfener gewöhn- 
— Tagearbeiter in der Stadt Dortmund anderweitig auf 2,50 Marf 
eſtgeſetzt. 
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Der vorftehend abgeänderte Sat tritt ſechs Monate nach diefer 
Veröffentlihung in Kraft und bildet von diejem Zeitpunfte ab den Maß: 
ftab, nad) welchem 

a) bei der Gemeinde-Kranfenverficherung ($ 4 des Geſetzes) das 
Krankengeld (8 6 des Geſetzes) und die Verficherungsbeiträge 
($ 9 des Gejekes) und 

b) von den eingejchriebenen Hülfskaffen und ſonſtigen Hülfs- 
faffen ohne Beitrittszwang ($ 75), wenn deren Mitglieder 
von der Gemeinde-Kranfenverfiherung und von der Verpflich— 
tung, einer nad) Maßgabe der Borfchriften des Geſetzes er- 
richteten SKrankenkaffe mit Ausnahme der Knappſchaftskaſſe 
beizutreten, befreit fein jollen, das Sranfengeld der in der 
Stadt Dortmund verjicherten Perjonen zu gewähren ift. 

Arnsberg, den 4. Februar 1898. 

Der Regierungs-Präfident. 
A IIIb 8%. Winzer. 

5. Orts⸗Statut. 
Auf Grund der 88 2, 2b und 54 des Neichsgejekes vom 15. Juni 

1883, abgeändert durch die Novelle vom 10. April 1892, die Kranken— 
Verficherung der Arbeiter betreffend, wird hierdurch für den Gemeinde- 
bezirf der Stadt Dortmund im Einverjtändnig mit der Stadtverordneten- 
Berfammlung Folgendes beftimmt: 

sl. 

Handlungsgehülfen und Lehrlinge, deren SFahresarbeitsverdienit 
2000 Mark nicht überjteigt, find gegen Krankheit zu verfichern. 

82. 

Die Verſicherung der im 8 1 genannten Perſonen, ſoweit fie nicht 
einer anderen auf Grund des Sranfenverficherungsgejeges eingeführten 
Krankenkaſſe oder den Beftimmungen des $ 75 des Kranfenverficherungs: 
gejeges entfprechenden freien Hülfskaſſe angehören, erfolgt bei der hierfelbit 
beftehenden Allgemeinen Orts-Krankenkaſſe. 

Die Vorjchriften der 88 49, 50-52, 52b und 53 des Geſetzes 
finden auf die Arbeitgeber der durch diejes Statut DEREN entiprechende 
Anwendung. 

S 3. 

Diejes Statut tritt mit dem 1. Januar 1893 in Kraft und wird 
das DOrts-Statut vom 21. Oftober 1884 hiermit aufgehoben. 

Dortmund, den 31. Oftober 1892. 

Der Magiftrat: 

(L. S.) Schmieding. Dttermann. 
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Tas voritehende Ortsjtatut wird hiermit genehmigt. 

Arnsberg, den 21. November 1892. 

Namens des Bezirksausſchuſſes, Abtheilung I. 

Der Borfigende: I. V. Blümke. 
B. A. 5906. 

Vorftehendes Ortsitatut wird hierdurch zur öffentlichen Kenntniß 
gebradit. 

Dortmund, den 24. November 1892. 

Der Magiftrat: 

Schmieding. 

5. Statut der Allgemeinen Orts⸗-Krankenkaſſe zu Dortmund. 

Das Statut für die Allgemeine Ortskranfenfafje zu Dortmund 
vom 21. Dftober 1884 erhält auf Grund des Gejeges über die Abänderung 
des Kranfenverficherungsgejeges (vom 15. Juni 1883) vom 10. April 1892 
folgende Faſſung: 

1. Name und Sit der Kaffe. 

81. 

Die Kaffe führt den Namen „Allgemeine Ortskrankenkaſſe zu 
Dortmund." Der Sig der Kaffe ift Dortmund, 

1. Mitgliedichaft. 

A. Verfiherungspflichtige. 

8 2. 

Mitglieder der Kaffe jind alle von Gewerbetreibenden innerhalb des 
Semeindebezirts gegen Gehalt oder Lohn bejchäftigten Berfonen (vergl. 
auch $ 16 Ab. 2 des Geſetzes), welche nach $ 1 des Krankenverſicherungs— 

gefeges vom 10. April 1892 oder nad) $ 1 des Ortsſtatuts vom 51 Dun, 
gegen Krankheit verjichert werden müffen, mit Ausnahme: | 

1. der Mitglieder einer auf Grund des Titels VIII der Gewerbe- 
ordnung errichteten, den Anforderungen des $ 73 des Kranken— 

verſicherungsgeſetzes entiprechenden Innungskrankenkaſſe, 

2. der Mitglieder einer auf Grund des Gefeges vom her en 
oder auf Grund landesrechtlicher Vorfchriften errichteten, den 
Anforderungen des 8 75 des Krankenverficherungsgejeges 
entjprechenden Hülfskaſſe, 

3. der Mitglieder einer auf Grund der 88 59 und 60 des 
Geſetzes errichteten Betriebskrankenkaſſe, 

4. der Mitglieder einer auf Grund des 8 69 des Krankenkaſſen— 
gejeges errichteten Baukrankenkaſſe, 

5. der Mitglieder einer Knappſchaftskaſſe. 
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Für Perſonen, welche in Gewerbebetrieben befchäftigt find, deren 
Natur es mit fich bringt, daß einzelne Arbeiten an wechjelnden Orten 
außerhalb der Betriebsitätte ausgeführt werden, gilt auch für die Zeit, 
während welcher fie mit folchen Arbeiten bejchäftigt find, als Beichäftigungs- 
ort der Sit des Gewerbebetriebe. 

3. 

Auf ihren Antrag find durch den Kaffenvorftand von der Mitglied- 
ichaft zu befreien: Perjonen welche in Folge Verlegungen, Gebreden, 
chroniſchen Krankheiten oder Alter nur theilweije oder nur zeitweile 
erwerbsfähig find, wenn der unterftügungspflichtige Armenverband der 
Befreiung zuftimınt, 

Ferner die im $ 3a Abjak 1 Ziffer 2 des Gefeges bezeichneten 
Berjonen. 

B. Beitrittsberecdhtigte. 

84. 

Berechtigt, der Kaffe als Mitglieder beizutreten, find: 
alle innerhalb des Gemeindebezirfs (unter gleichmäßiger An— 
wendung der Bejtimmungen im $ 2, Abjag 2) von Gewerbe— 
treibenden gegen Gehalt oder Lohn befchäftigten Perſonen, welche 
im $ 2 Nr. 1, 2, 4, 6 fowie im $ 3 und $ 4 Abf. 2 des 
Krankenkaffengejeges erwähnt find, fofern ihr Jahres-Arbeits— 
verdient 2000 Mark nicht überjteigt. 

Die Aufnahme der vorgenannten Perſonen fann von der Beibringung 
eines vom SKafjenarzte ausgeftellten Gefundheitsatteftes abhängig gemacht 
werden. 

85. 

Als Gehalt: und Lohn im Sinne der 8$ 2 bis 4 gelten aud) 
Tantiemen und Naturalbezüge. Der Werth der legteren ijt von der 
unteren Verwaltungsbehörde nach den Ortsdurchſchnittspreiſen feitzujegen. 

8 6. 
Ferner fönnen vom Vorftande als Meitglieder aufgenommen werden: 

ſelbſtſtändige Gewerbetreibende, welche nicht regelmäßig wenigitens 
einen Lohnarbeiter bejchäftigen, fofern fie nicht älter al8 50 Jahre 
find und nachweifen, daß fie an feiner chronifhen Krankheit 
leiden, und fofern ihr jährliches Gejammteinfommen 2000 Me. 
nicht überjteigt. 

Dieſelben jcheiden aus der Kafje aus, wenn diefe Borausfegungen 
nicht mehr zutreffen. 

C. Beginn und Ende der Mitgliedicdaft. 

7 

Für diejenigen Perjonen, weldye auf Grund des $ 2 Mitglieder 
der Kaffe werden, beginnt die Mitgliedichaft mit dem Tage, an welchem 
fie in die Bejchäftigung eintreten. 



ae 

Für die zum Beitritt berechtigten Perfonen ($ 4) beginnt die Mit- 
gliedfchaft mit dem Tage der jchriftlihen oder mündlichen Anmeldung 
bei dem Kaffenvorftande, für die im $ 6 erwähnten Perjonen mit dem 
Tage des die Aufnahme ausiprechenden Borftandsbejchluffes. 

Die Anmeldung muß enthalten : 

den Vor- und Zunamen des Angemeldeten, 
die Beichäftigung, in welcher er jteht, 
jeine derzeitige Wohnung, 
den täglichen Arbeitsverdient, welchen er zur Zeit bezieht. 

8 8 

Diejenigen Mitglieder, welche der Kaffe auf Grund des 8 2 an— 
gehören, fcheiden aus der Kaſſe aus: 

1. durch Austritt mit dem Schluß des Nechnungsjahres, wenn 
fie denfelben fpätejtens 3 Monate zuvor bei dem Borjtande 
anmelden und vor dem Ablauf des NRechnungsjahres nad): 
weifen, daß fie Mitglieder einer der im $ 2 unter Mr. I 
bi8 5 bezeichneten Kaffen geworden find; 

2. durd; Austritt mit dem Schlup des Rechnungsjahres, wenn 
ihr Arbeitgeber erft nadı Beginn der Beichäftigung einer Innung, 
für welche eine Innungs-Krankenkaſſe bereits vorher beitand, 
beitritt und diefen Beitritt dem Vorſtande der Ortskranken— 
faffe drei Monate zuvor nachgewieſen hat; 

3. durch Ausscheiden aus der die Mitgliedichaft begründenden 
Beſchäftigung. 

89. 

Im Falle des 8 8 Ziffer 3 bleiben die bezeichneten Perſonen, 
folange fie ſich im Gebiete des Deutfchen Reiches aufhalten und nicht zu 
einer Beichäftigung übergehen, vermöge welcher fie Mitglieder einer 
anderen Ortskrankenkaſſe oder einer Betriebs- (Fabrik), Bau- oder Innungs— 
Krankenkaſſe oder einer Knappfchaftsfaffe werden, Mitglieder der Kaſſe, 
wenn fie ihre dahin gehende Abficht binnen einer Woche nad) dem Aus: 
jcheiden aus ihrer bisherigen Beichäftigung beim Kaffenvorftande anzeigen. 
Die Zahlung der vollen ftatutenmäßigen Beiträge ($ 33) zum erften 
Fälligkeitstermine gilt der ausdrüdlichen Anzeige gleich, fotern der Fälligkeits— 
termin innerhalb der für die lektere vorgejchriebenen einwödigen 
Friſt liegt. 

Für dieje fowie für die auf Grund der 88 4 und 6 der Kaſſe 
beigetretenen Mitglieder erlischt die Mitgliedfchaft durch mündliche oder 
ſchriftliche Augtrittserflärung bei dem Kaffenvoritande oder, falls die 
Kaffenbeiträge au zwei aufeinander folgenden Terminen nicht gezahlt 
werden, mit dem zweiten Zahlungstermine. Für die bis zum Erlöfchen 
der Mitgliedichaft fällig gewordenen Beiträge bleiben die Ausgejchiedenen 
haftbar. 
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D. Meldepflicht der Arbeitgeber. 

$ 10. 

Die Arbeitgeber haben jede von ihnen beichäftigte Perjon, welche 
auf Grund des 8 2 Mitglied der Kaffe wird, jpäteftens am dritten Tage 
nach) dem Beginn der Bejchäftigung bei dem Kaflen- und Rechnungsführer 
anzumelden und fpäteftens am dritten Tage nach Beendigung der Be— 
ihäftigung daſelbſt abzumelden. 

Die Anmeldung muß enthalten: 
den Vor- und Zunamen fowie die Beichäftigung des An— 

aumeldenden, 
den Zeitpunkt des Eintritts in die Beichäftigung, 
den täglichen Arbeitsverdienft, welchen derjelbe zunächſt beziehen 

wird. 
Die Abmeldung muß enthalten: 

den DBor- und Zunamen des Abzumeldenden, 
den Beitpunft des AustrittS aus der Beichäftigung. 

Wenn bei einer ſolchen Perjon, welche auf Grund ihrer Beichäftigung 
der Berficherungspflicht bisher nicht unterlag, während der Dauer dieſer 
Beichäftigung eine Veränderung eintritt, durch welche diefe Perſon auf 
Grund des $ 2 Mitglied der Kaffe wird, fo haben die Arbeitgeber auch 
für dieje Perfon ſpäteſtens am dritten Tage nad Eintritt der Veränderung 
die vorjhriftsmäßige Anmeldung zu bewirken. Dabei ift an Stelle des 
Eintritt3 in die Bejchäftigung der Zeitpunkt des EintrittS diejer Ver— 
änderung anzugeben. 

Aenderungen in dem täglichen Arbeitsverdienft eines Kafjenmitgliedes, 
welche die Verſetzung in eine andere Mitgliederklaffe zur Folge haben, 
find von dem Arbeitgeber ſpäteſtens vor Monatsjchluß bei der in Abjag 1 
bezeichneten Stelle gleichfall8 anzumelden. 

Die Verſäumniß diefer Verpflichtungen zieht Geldftrafen bis zu 
20 Marf nad ſich. 

Arbeitgeber, welche ihrer Anmeldepflicht vorfäglich oder fahrläffiger 
Weiſe nicht genügen, find außerdem verpflichtet, alle Aufwendungen zu 
erftatten, welche die Kaffe in einem vor der Anmeldung durch die nicht 
angemeldete Perſon veranlaßten Unterftügungsfalle auf Grund diejes 
Statuts gemacht hat. 

III. Unterſtützungen. 

A. Arten der Unterſtützung. 

“7, 

Die Kaffe gewährt ihren Mitgliedern 
1. für ihre Perſon: 

a) eine Kranfenunterjtügung nad) Maßgabe des 8 13, 
b) eine Wöchnerinnenunterftügung nad) Maßgabe des 8 19, 
e) ein Sterbegeld nad) Maßgabe des 8 20; 

2. für die Familienangehörigen Unterjtügung im Krankheitsfall 
und Todesfall nad) Maßgabe des 8 21. 
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Die den Mitgliedern hiernach zujtehenden Forderungen können mit 
rechtliher Wirkung weder verpfändet, noch übertragen, noch gepfändet 
und nur auf gejchuldete Beiträge, jowie auf Strafen laut Statut $ 27, 
Geſetz $ 6a und 561II aufgerechnet werden. 

B. Durdichnittliher Tagelohn. 

8 12. 

Für die Bemeſſung der Höhe des Kranfengeldes werden die Kafjen- 
mitglieder in 8 Klaſſen eingetheilt: 

1. Rafjfenmitglieder, deren Arbeitsverdienjt für den Arbeitstag 
3 Mark 60 Pig. oder mehr beträgt. (I. Klaffe.) 

2. Kafjfenmitglieder, deren Arbeitsverdienjt für den Arbeitstag 
3 Mark 20 Pig. bis 3 Mark 60 Pig. ausſchließlich beträgt. 
(II. Klaſſe.) 

3. Raffenmitglieder, deren Arbeitsverdienft für den Arbeitstag 
2 Mark 70 Big. bis 3 Mark 20 Pfg. ausſchließlich beträgt. 
(III. Klaſſe.) 

4, Raffenmitglieder, deren Arbeitsverdienft für den Tag 2 Mark 
20 Pig. bis 2 Markt 70 Pfg. beträgt. (IV. Klaſſe.) 

5. Raffenmitglieder, deren Arbeitsverdienft für den Tag 1 Marf 
80 Pig. bis 2 Mark 20 Pfg. beträgt. (V. Kaffe.) 

6. Kaffenmitglieder, deren Arbeitsverdienft für den Tag 1 Marf 
20 Pig. bi8 1 Mark 80 Pfg. beträgt. (VI. Klaſſe.) 

7. Kaffenmitglieder, deren Arbeitsverdienft für den Tag 80 Pfg. 
bis 1 Mark 20 Pfg. beträgt. (VII. Klaſſe) 

8. Kaffenmitglieder, deren Arbeitsverdienft für den Tag bis 
80 Pfg. beträgt. (VIII. Kaffe.) 

Raffenmitglieder, welche durc geringeren Arbeitsverdienft gezwungen 
werden, fich in eine niedrigere als die bisherige Klaſſe verjegen zu lafjen, 
fünnen in ihrer bisherigen Klaffe verbleiben, wenn fie den vollen Unter- 
ihied aus eigenen Mitteln zahlen. Die Arbeitgeber derartiger Kaſſen— 
mitglieder find berechtigt, Teßteren außer den von denjelben zu zahlenden 
zwei Dritteln den Unterjchied zwijchen der niedrigen und der höheren 
Klafje bei der Lohnzahlung einzuhalten. 

Der durchichnittliche Tagelohn ift bis auf weiteres fejtgejegt : 
für die 1. Klaſſe auf 4 Mark — Pig. 

3 0 " " — " n n n 
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8. — 70 
Jedes Kaffenmitglicd wird auf Grund feiner Anmeldung nad) 

Maßgabe des darin angegebenen Arbeitsverdienftes durch den Kaſſen— 
vorftand einer Klaffe zugetheilt, welche in das auszuftellende Quittungs- 
buch ($ 39) einzutragen iſt. 
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Berjegungen in eine höhere oder niedrigere Klafie finden bei ver- 
ändertem Arbeitsverdienjt, jedoch nur von Monat zu Monat, Statt. 

Beichwerden der Mitglieder gegen die Feitftellung der Klaſſe werden 
von der Auffichtsbehörde entjchieden. 

C. Kranfenunterjtügung- 

$ 13. 

AS Kranfenunterftügung wird gewährt für die Dauer der Krank— 
heit oder durch Krankheit herbeigeführte Erwerbsunfähigfeit, aber nicht 
über 26 Wochen: 

1. vom Beginne der Krankheit ab freie ärztliche Behandlung 
und Arznei; 

2. im Falle der Erwerbsunfähigfeit vom dritten Tage nach dem 
Tage der Erkrankung ab für jeden Wochentag die Hälfte des 
im $ 12 fejtgejegten durchjchnittlichen Tagelohnes als Kranken— 
geld. 

Fällt auf einen Wochentag ein gefeglicher Feiertag, jo 
wird für denjelben auch Krankengeld gezahlt. Dasfelbe beträgt: 

. für Mitglieder der erften Klaffe 2 Mk., 
b. für Mitglieder der zweiten Klaſſe 1 Mt. 75 Pfg., 

für Mitglieder der dritten Klaffe 1 ME. 50 Pfg., 
. für Mitglieder der vierten Klaffe 1 ME. 25 Pi8., 
. für Mitglieder der fünften Klaſſe 1 ME. 

für Mitglieder der ſechſten Klaffe 75 Pfg., 
. für Mitglieder der jiebenten Klaſſe 50 Pfg., 
. für Mitglieder der achten Kaffe 35 Pfg.; 

3. die Lieferung von Brillen, Brucdbändern und ähnlichen 
Vorrichtungen oder Heilmitteln, welche zur Herftellung und 
Erhaltung der Ermwerbsfähigfeit erforderlich find. 

Wenn dem Unterftügten wegen feiner Krankheit ein Entſchädigungs— 
anſpruch gegen Dritte zujteht, fo geht leßterer in Höhe der geleiteten 
Unterftügung auf die Kafje über. 

[%) 

vuameno 

$ 14. 

An Stelle der in $ 13 unter 1 und 2 bezeichneten Unterjtügung 
fann auf Antrag des Kaffenarztes und Verfügung des Vorftandes freie 
Kur und Verpflegung in einem Kranfenhaufe gewährt werden 

für ſolche Haffenmitglieder, welche verheirathet find oder eine eigene 
Haushaltung haben oder Mitglieder der Haushaltung ihrer Familie jind, 
mit ihrer Zuftimmung oder unabhängig von derjelben, wenn die Art der 
Krankheit Anforderungen an die Behandlung oder Verpflegung ftellt, welchen 
in der Familie des Erfranften nicht genügt werden fann, oder wenn bie 
Krankheit eine anftedende ift, oder wenn der Erfranfte wiederholt den 
im 8 26 erwähnten Borjchriften zumiderhandelt, oder wenn dejjen Zu— 
ftand oder Verhalten fortgefegte Beobachtung erfordert. 
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Die in einem Krankenhauſe Untergebradten erhalten, wenn jie 
Angehörige haben, deren Unterhalt fie bisher aus ihrem Arbeitsverdienit 
bejtritten haben, die Hälfte des im 8 13 unter 2 feitgefegten Kranken» 
geldes. 

Für Mitglieder, welche der Kaffe auf Grund des 8 2 angehören, 
in Dortmund ihren Wohnfig haben und ſich zur Zeit ihrer Erfrankung 
außerhalb des Gemeindebezirf3 befinden, fann der Rorftand beftimmen, 
daß diejelben, fobald die Art der Krankheit dies geftattet, hierjelbit in 
der Familie oder im Krankenhauſe verpflegt werden. 

Kaffenmitglieder, welche fich zur Zeit ihrer Erfranfung im hiejigen 
Gemeindebezirk befinden, dürfen nur mit Genehmigung des Vorjtandes 
und des KHaffenarztes fich auswärts verpflegen laffen. Zumwiderhandelnde 
fönnen in eine Ordnungsftrafe bis zu 20 Mark genommen werden. 

8 15. 

Kaffenmitglieder, welche zur Zeit der Erfranfung außerhalb des 
Semeindebezirts der Stadt Dortmund mohnen oder ſich vorübergehend 
aufhalten, jind verpflichtet, behufs Erlangung der Sranfenunterftügung 
an den Vorſtand der Orts-Krankenkaſſe, in Crmangelung einer jolchen 
an den Gemeinde-Vorftand des betreffenden Wohnorts bezw. Aufenthalts: 
ortS ſich zu wenden. 

Die Ärztliche Behandlung, die Lieferung der Arznei und die Kur 
und Verpflegung erfolgt nur durd die ſeitens der auswärtigen Orts» 
Krankenkaſſe bezw. Gemeinde-Kranken-Verſicherung beitellten Aerzte, Apo- 
thefer und Kranfenhäufer und kann die Bezahlung der durch Inanſpruch— 
nahme anderer Yerzte, Apotheken und Krankenhäuſer entjtandenen Kojten, 
von dringenden Fällen abgejehen, vom Staffenvorftande abgelehnt werden. 

Durch vorjtehende Beitimmung wird das Recht des Raffenvorftandes 
nicht berührt, die Ueberführung des erfrankten Mitgliedes in ein hieſiges 
Krankenhaus zu verlangen, ſofern jolche nach Auficht des behandelnden 
Arztes erfolgen fann. 

$ 16. 

Den auf Grund des 89 Abſatz 1 der Kaffe angehörenden Mit: 
gliedern, welche fich nicht im Bezirke der Gemeinde Dortmund aufhalten, 
wird das Krankengeld im anderthalbfachen Betrage der nad) $ 13 Biffer 2. 
fetgeitellten Säge, unter Wegfall der in S 13 Ziffer 1 und 3 be- 
zeichneten Leiftungen, gewährt. 

Ss 17. 

Für Weitglieder, welche von der Kaſſe eine Kranken-Unterjtügung 
ununterbrochen oder im Laufe eines Zeitraumes von 12 Monaten für 
26 Wochen bezogen haben, werden bei Eintritt eines neuen Unterjtügungs- 
falles, jofern dieſer durch die gleiche nicht gehobene Krankheitsurſache 
veranlaßt worden ijt, im Laufe der näditen 12 Monate als Kranfen- 
Unterjtügung nur die im $ 15 Ziffer 1 bis 3 bezeichneten Leiſtungen, 
aber auch nur für die Geſammtdauer von 13 Wochen, gewährt. 
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Mitgliedern, welche die Kaffe durch eine mit dem Berluft der 
bürgerlichen Ehrenrechte bedrohte jtrafbare Handlung gejchädigt haben, 
wird für die Dauer von 12 Monaten feit Begehen der Strafthat ein 
Krankengeld nicht gewährt. 

Dasjelbe gilt für Mitglieder, welche ſich eine Krankheit vorjäglich 
oder durch jchuldhafte Betheiligung bei Schlägereien oder NRaufhändeln, 
durch Trunkfälligkeit oder gejchlechtliche Ausfchweifungen zugezogen haben, 
für die Dauer diefer Krankheit. 

8 18. 
Mitgliedern, welche gleichzeitig anderweit gegen Krankheit verfichert 

find, wird das Stranfengeld unverfürzt gewährt. 

D. Wörhnerinnen-Interitügung für Kaſſenmitglieder. 

S 19. 

Weiblichen Mitgliedern, welche innerhalb des letzten Jahres, vom 
Tage der Entbindung ab gerechnet, mindeitens ſechs Monate hindurd) 
einer auf Grund des Kranfenverficherungs:Gefeges errichteten Kaffe oder 
einer Gemeinde-Sranfen-Berficherung angehört haben, wird im Falle der 
Entbindung auf die Dauer von vier Wochen nach ihrer Niederfunft 
und, foweit ihre Bejchäjtigung nad den Beftimmungen der Gewerbe- 
Drdnung für eine längere Zeit unterjagt it, für dieje Zeit eine Unter- 
ftügung in Höhe des Kranfengeldes gewährt. Erfranfungen, welche bei 
der Entbindung oder während der Dauer des Wochenbett3 eintreten, 
begründen denfelben Anfpruch auf Unteritügung wie andere Erfranfungen. 

E. Sterbegeld für Kailenmitglieder. 

Ss 20. 

Für den Todesfall eines Mitgliedes gewährt die Kaffe ein Sterbe- 
geld im zwanzigfachen Betrage des durchſchnittlichen Tagelohns. (S 12). 

Berftirbt ein als Mitglied der Kaffe Erkrankter nach Beendigung 
der Kranfen-Unterftügung, fo it das Sterbegeld zu gewähren, wenn die 
Erwerbsunfähigfeit bis zum Tode fortgedauert hat und der Tod in 
Folge derjelben Krankheit vor Ablauf eines Jahres nach Beendigung 
der Kranfen-Unterftügung eingetreten ift. 

F. Unterſtützungen für Familienangehörige. 

8 21. 

Den im Haushalte der Stafjenmitglieder lebenden dem Kranfen- 
Verſicherungs-Zwange nicht felbjt umterliegenden Frauen und Sindern 
unter 15 Jahren wird gewährt: 

a) im Falle der Erfranfung freie ärztliche Behandlung und die 
Hälfte der Arzneikoften jowie jonjtige Heilmittel (vergl. $ 13, 
Abj. 1, Ziffer 3) für die Dauer der Krankheit, höchſtens 
jedod) für 13 Mochen; 

b) beim Tode der Ehefrau ein Sterbegeld im Betrage von der 
Hälfte des Sterbegeldes für Kaffenmitglieder. 
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c) Für die ärztliche Behandlung der in einem hiefigen Kranfen- 
hauſe auf ärztliche Anordnung verpflegten in Abſ. 1 diejes 
Paragraphen bezeichneten Familienangehörigen gewährt die 
Kaffe einen an das betreffende Krankenhaus zu zahlenden 
Zuſchuß von 40 Pfg. pro Pflegetag, jedoh nur für die 
Dauer von 13 Wochen. 

G. Beginn und Ende der Unteritägungsaniprüde. 

g 22. 
Das Recht auf die Unterjtügung beginnt für diejenigen, welche 

der Kaffe auf Grund des $ 2 angehören, mit dem Tage des Beginns 
der Mitgliedichaft. 

Diejenigen, weldhe auf Grund der 85 4 und 6 Mitglieder der 
Kaffe werden, haben feinen Anjpruch auf die Kaffenleiftungen, wenn der 
Unterftügungsfall eintritt, bevor jehs Wochen jeit ihrer Anmeldung 
reip. Aufnahme verftrichen find. 

S 23. 

Mitgliedern, welche in Folge eintretender Erwerbslofigfeit"aus der 
Kafje ausfcheiden und ſich im Gebiete des deutſchen Reiches aufhalten, 
verbleibt für ihre Berjon der Anſpruch auf Kranfenunterftügung, Mindeit- 
leiftung gemäß Geſetz 10 /4. 1892 88 20, 28. Wöchnerinnen-Unterftügung 
und Sterbegeld in ſolchen Unterftügungsfällen, welche während der 
Ermwerbslofigfeit und innerhalb eines Zeitraumes von drei Wochen nad) 
dem Ausscheiden aus der Kaffe eintreten, wenn diefe Perjonen vor ihrem 
Ausjcheiden mindeftens drei Wochen ununterbrochen einer auf Grund des 
Kranfen-Verjicherungs:-Gejeges errichteten Krankenkaſſe angehört haben. 

Tritt der Tod erjt nach Beendigung der Krankenunterſtützung ein, 
jo wird fein Eterbegeld bezahlt. 

H. Leiſtung der Unterjtügungen. 

8 24. 

Die ärztliche Behandlung der erfranften Mitglieder oder deren 
Angehörigen erfolgt, ſoweit dieje nicht in ein Siranfenhaus aufgenommen 
find, durch den Kaffenarzt, und wird die Lieferung der Arznei durch die 
mit der Kaffe in Gejcyäftsverbindung stehenden Apotheken gewährt. 
Kojten, welche durd) Zuziehung eines anderen Arztes oder einer mit der 
Kaffe nicht in Gefchäftsverbindung jtehenden Apothefe erwachjen, werden 
von der Kaffe nur erjegt, wenn die Zuziehung auf Anordnung oder mit 
Genehmigung des Voritandes oder bei Gefahr im DVerzuge erfolgt ift. 
Bei Inanſpruchnahme eines Arztes, welcher nicht Kaſſenarzt ift, genießen 
jedoch die Kaffenmitglieder und deren Angehörige, fofern fie ſich im 
Dortmund aufhalten und den Beltimmungen des Kaffenitatuts SS 25, 
26, 27 genügen, bezüglidy) der Medikamente 2c. diejelben Berechtigungen 
wie die von den Kaſſenärzten Behandelten. 
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Die in $ 13 Ziffer 3 bezeichneten Heilmittel 2c. werden den Mit- 
gliedern auf Anordnung des Kaſſenarztes nach näherer vom Vorftande 
zu treffender Regelung verabfolgt. 

Die Auswahl uuter den Kaffenärzten fteht den Mitgliedern frei. 

g 25. 
Die Auszahlung des Sranfengeldes erfolgt an jedem Sonnabend 

für die abgelaufene Woche gegen Einlieferung eines vom Kaſſenarzte 
auszuftellenden Krankenjcheines, in welchem die Zahl der Wochentage, 
während welcher der Erfrankte erwerbsunfähig war, angegeben fein muß. 
Spätere Erhebungen können beanftandet werden. 

In dem erftmalig einzureichenden Kranfenjcheine ift außerdem der 
Tag des Beginns der Krankheit, in dem legten der Tag des Wieder: 
eintritt der Ermerbsfähigkeit anzugeben. 

Für erfranfte Mitglieder, welche in einem hiefigen Kranfenhauje 
aufgenommen werden, erfolgt die Ausftellung der Kranfenjcheine durch 
den SKafjenarzt, die weitere Bejcheinigung der Krankheit durch den 
Kranfenhausarzt. 

Für Mitglieder, welche der Kaffe auf Grund des 8 9 angehören 
und fi) nicht im &emeindebezirt Dortmund aufhalten, müfjen die 
Stranfenjcheine von einem approbirten Arzte ausgejtellt und von der Ge— 
meindebehörde beglaubigt fein. Dem erjtmaligen Kranfenjcheine ijt eine 
Beicheinigung der Gemeindebehörde des Aufenthaltsortes darüber beizu— 
fügen, daß der Erfranfte nicht vermöge feiner derzeitigen Beichäftigung 
geleglic) einer anderen Kranfenfaffe angehört oder thatjächlich einer ſolchen 
beigetreten iſt. 

Die Auszahlung erfolgt an das Kafjenmitglied reſp. an die den 
Kranfenjchein vorzeigende Perjon. 

Die Auszahlung des gemäß $ 14, Abi. 3, an Angehörige im 
Kranfenhaus verpflegter Perſonen zu gewährenden Geldbetrages kann 
direft an diefe Angehörigen erfolgen, fofern diejelben glaubhaft nachweiien, 
daß das Kaffenmitglied der Ernährer diejer Angehörigen it. 

S 26. 

Bei eintretender Erkrankung eines Mitgliedes hat der Arbeitgeber 
demjelben die Kaflenangehörigfeit auf dem vom Borftande vorgejchriebenen 
Formulare zu bejcyeinigen. 

Das erfrantte Mitglied wird angehalten, innerhalb 48 Stunden 
mit dem vom Kaffenarzt ausgefüllten Krankenſchein entweder perjönlich 
oder bei jchweren Krankheiten durch einen Dritten jich bei. dem Kaſſen— 
rendanten zu melden; unterbleibt die Meldung zur Kaffe oder erfolgt 
biefelbe jpäter alS oben angegeben, jo daß feine Krankenkontrolle ftatt- 
finden fann, jo tft der Nendant befugt, die Auszahlung des Kranfengeldes 
zu beanjtanden. 

i Jedes erkrankte Mitglied ift verpflichtet, den Anordnungen des 
Kaffenarztes pünktlich Folge zu leilten. 
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Der Beſuch von Wirthshäufern oder ſonſtigen Zuftbarfeiten ift den 
erkrankten KHafjenmitgliedern verboten, 

Ein Kranker, deſſen Zuftand nach dem Ausipruche des Kaffenarztes 
das Ausgehen erlaubt, iſt verpflichtet, fi) — alle drei Tage — jofern 
nicht der Arzt im jpeziellen Falle eine andere Anordnung trifft, bei dem 
Kafjenarzte zu der von diefem beftimmten Stunde einzufinden. 

Jedes genejene Kaffenmitglied, gleichviel ob dasjelbe im Kranken— 
haus oder in Privatpflege verpflegt worden ift oder Krankengeld bezogen 
hat, muß vor Wiederantritt der Arbeit die ärztliche Gejundmeldung bei 
der Kaffe anzeigen. 

Ss 27. 

Die Kafjfenmitglieder jind verpflichtet, die durch diejes Statut er- 
lafjenen Borjchriften über die Kranfmeldung, das Verhalten der Kranken 
und die ranfenaufjicht, jowie die Anordnungen des behandelnden Arztes 
zu befolgen. Zuwiderhandlungen gegen dieje Verpflichtung ziehen Ord- 
nungsitrafe bis zu 20 Mark nad) fid). 

$ 28. 

Ale Mitglieder der Kaffe, insbejondere die Mitglieder des Vor— 
itandes, find verpflichtet, darüber zu wachen, daß in Ärztlicher Behandlung 
jtehende Mitglieder nicht ſonſtwo arbeiten und, wenngleich arbeitstähig, 
der Kaffe betrügeriich zur Laft fallen. 

8 29. 
Hat der Kaffenarzt Grund zu der Annahme, daß einer der im 

$ 17 bezeichneten Fälle vorliegt, jo ift dies in dem Kranfenjchein zu 
vermerfen. 

S 30. 

Die Unterftügung für Wöchnerinnen wird erfimalig an dem auf 
die Entbindung folgenden Sonnabend gegen Einlieferung einer Bejcheint- 
gung des Standesamts über die Eintragung des Geburtsfalles und dem— 
nächſt an jedem folgenden Sonnabend für die abgelaufene Woche gezahlt. 

8 31. 
Das Sterbegeld für ein verjtorbenes Mitglied wird gegen Ein- 

lieferung des ftandesamtlichen Todtenſcheins an den Hinterbliebenen Ehe— 
gatten desjelben oder, falls ein jolcher nicht vorhanden, denjenigen Hinter: 
bliebenen ausgezahlt, welche das Begräbniß zu bewirken haben. 

Sind foldhe Hinterbliebene nicht vorhanden, jo werden die Kojten 
der Beerdigung bis zum Betrage des Sterbegelde8 aus der Kaffe be- 
jtritten oder denjenigen, welche diejelben bejtritten haben, erftattet. Das 
Sterbegeld für die Ehefrau eines Mitgliedes wird diefem gegen Ein- 
lieferung des ftandesamtlichen Zodtenjcheines ausgezahlt. 

19 
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IV. Beiträge. 

A. Eintrittsgeld. 

8 32. 

Diejenigen, welche Mitglieder der Kaffe werden, haben ein mit 
dem erjten Monatsbeitrage fülliges Eintrittsgeld in der Höhe eines ſechs— 
wöchentlichen Beitrages zu zahlen. 

Befreit vom Eintrittsgelde find: 
1. diejenigen, welche bei Begründung der Kaffe Mitglieder 

werden; 
2. diejenigen, welche nachweijen, daß fie innerhalb der legten 

dreizehn Wochen vor ihrem Eintritt in die Kaffe einer anderen 
Kranfenfaffe angehört haben, oder Beiträge zur Gemeinde- 
Kranfenverjicherung geleiftet haben; 

3. diejenigen, welche behufs Erfüllung ihrer Dienftpflicht im 
Heere oder in der Marine aus der ihre Verficherung be— 
gründenden Beichäftigung und dadurd aus der Verficherung 
ausgeschieden find und nach Erfüllung der Dienftpflicht binnen 
drei Wochen durch Rückkehr in eine verjicherungspflichtige 
Beſchäftigung Mitglieder der Kaffe werden. 

B. Fortlaufende Beiträge. 

& 33. 

Die monatliden SNafjenbeiträge betragen 3 °/ der der Klaſſen— 
eintheilung zu Grunde gelegten Durchjchnittslöhne. Der Monat wird 
zu 25 Arbeitstagen gerechnet. 

Die Beiträge find bis zum 20. jeden Monats für den verflojjenen 
Monat an den Kaſſenführer einzuzahlen. 

Für diejenigen, welche im Laufe eines Monats Mitglieder der 
Kaffe werden, ift der auf diefen Monat entfallende, tageweife (nad) 30jtel) 
zu berechnende Beitrag zu entrichten. 

8 34. 

Für diejenigen Kafjenmitglieder, welche der Kafje auf Grund des 
$ 2 angehören, haben deren Arbeitgeber die Beiträge einzuzahlen, und zwar: 

ein Drittel derjelben aus eigenen Mitteln, 
zwei Drittel vorjchußweife für die von ihnen bejchäftigten Kaſſen— 

mitglieder. 
Sie haben dieſe Beiträge für jedes von ihnen angemeldete Mitglied 

jo lange zu zahlen, bis die vorjchriftsmäßige Abmeldung erfolgt ijt. 
Scheidet ein abgemeldetes Mitglied innerhalb eines Monats aus, für 
welchen der Beitrag bereits gezahlt ift, fo ift der legtere für die Tage 
nad) der Ausjcheidung zurüdzuzahlen. 

$ 35. 

Die Arbeitgeber find berechtigt, den von ihnen beſchäftigten Arbeitern 
die Beiträge, welche fie für diefelben zu entrichten haben, bei jeder regel- 
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mäßigen Tohnzahlung mit dem Betrage in Abzug zu bringen, weldher 
auf die Zeit entfällt, für welche der Lohn gezahlt wird. Der Abzug ift 
feitens der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer auf Verlangen im Quittungs— 
buche zu quittiren. 

8 36. 

Arbeitgeber, deren Zahlungsunfähigfeit im Zwangsbeitreibungs— 
verfahren feftgeftellt worden ift, find, folange für fie nicht eine Anordnung 
der im $ 52a des Geſetzes bezeichneten Art (2) getroffen worden ift, 
verpflichtet, die im Abfag 1 zugelafjenen Tohnabzüge zu madjen und deren 
Betrag jofort, nachdem der Abzug gemadt worden ift, an die Kaſſe ab- 
zuliefern. 

$ 37. 

Diejenigen Mitglieder, welche der Kaffe auf Grund des 8 4 oder 
des $ 8 angehören, haben die vollen Monatsbeiträge jelbit zum Fällig— 
feitstermin an die Kaffe einzuzahlen oder koſtenlos einzujenden. 

$ 38. 

Für die Zeit der durch Krankheit herbeigeführten Erwerbsunfähig- 
feit werden Beiträge nicht gezahlt, ebenjo für die Zeit von Militär- 
Dienftleiftungen. 

C. Quittungsbücher. 

$ 39. 

Für jedes Kaffenmitglied wird ein Quittungsbuch ausgefertigt, 
welches eine Angabe über die Höhe der Beiträge und der eintretenden- 
fall3 zu gewährenden Unterjtügungen enthält, 

Dasjelbe wird bei der erjten Beitragszahlung, jofern diejelbe durch 
den Arbeitgeber erfolgt, diefem, andernfalls dem Kafjenmitgliede ein— 
gehändigt. 

Kafjenmitgliedern, für welche die Einzahlung der Beiträge durd) 
den Arbeitgeber erfolgt, ift das Quittungsbuch beim Ausscheiden aus der 
Beihäftigung einzuhändigen. 

Außerdem erhält jedes Kaſſenmitglied bei der Anmeldung einen 
Abdrud diejes Statuts ausgehändigt. 

Ein Erjag-Eremplar des StatutS wird nur gegen Erftattung von 
25 Pig. ausgehändigt. 

QDuittungsbücher als Erjag werden mit 15 Pig. per Exemplar 
berechnet. 

V. Berwaltung der Kaffe. 

8 40. 

Die Angelegenheiten der Kaſſe werden durch den Vorjtand umd die 
General-Berfammlung verwaltet. 

19* 
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A. Kaſſenvorſtand. 

Zufammenjegung und Wapl. 

8 41. 

Der Vorſtand bejteht zunächſt aus 9 Mitgliedern. 
Die Wahl derfelben erfolgt durch die General:VBerfammlung (vergl. 

8 53) in der Weile, dak in getrennter Wahlverfammlung 6 Mitglieder 
und 3 Erfagmänner von den in der General-Berfammlung ſtimmberech— 
tigten Kaffenmitgliedern aus ihrer Mitte und 3 von den der General- 
Verſammlung angehörenden Arbeitgebern und 2 Erfagmänner gewählt 
werden. 

Die Wahl iſt geheim und erfolgt durch Stimmzettel in einem 
Wahlgange in der Weile, das jeder Stimmberechtigte joviel Namen auf 
einen Stimmzettel jchreibt, wie Mitglieder zu wählen find. 

Gewählt find diejenigen, auf welche die meilten Stimmen gefallen 
find. Stimmen, welde auf nidt Wählbare fallen oder den Gewählten 
nicht deutlich bezeichnen, werden nicht mitgezählt. 

Unter denjenigen, welche eine gleiche Stimmenzahl erhalten, ent- 
icheidet das Loos, weldes von dem die Wahl Yeitenden gezogen wird. 

Die Wahl wird im Auftrage des Vorftandes für die Kajfenmitglieder 
von einem diejfen angehörenden, für die Arbeitgeber von einem diejen an- 
gehörenden Mitgliede des Vorſtandes umter Ajfiftenz zweier von ihm zu 
berufender Mitglieder der Wahlverfammlung geleitet. Das erſte Mal 
und in Fällen, wo ein Borjtand nicht vorhanden ijt, tritt an die Stelle 
des BVoritandsmitgliedes ein Beauftragter der Aufſichtsbehörde. 

Ueber die Wahl ift ein Protofoll aufzunehmen, welches von dem 
Wahlleitenden und den Beifigern zu unterzeichnen iit. 

8 42. 

Die Mitglieder des Vorſtandes werden auf drei Jahre gewählt, 
bleiben aber nad) Ablauf diejer Zeit ja lange im Amt, bis ihre Nadh- 
folger in den Vorftand eingetreten find. Nach Ablauf des eriten Jahres 
fcheidet ein Drittel der Vorftandsmitglieder, und zwar ein Arbeitgeber 
und zwei Saffenmitglieder, aus. Nach Ablauf des zweiten Jahres jcheidet 
in gleicher Weife ein zweites Drittel aus. Die Reihenfolge des Aus— 
jcheidens wird unter den eritinalig Gewählten durch das Loos, demnächſt 
durch das Dienftalter beitimmt. Die Ausjcheidenden find wieder wählbar. 

Mitglieder des Vorftandes, welche die Wählbarfeit verlieren, 
ſcheiden aus, 

Scheidet ein Borftandsmitglied vor Ablauf feiner Dienftzeit aus, 
jo ergänzt fich der Vorftand aus fich felbit dur Zutritt der Erfaß- 
männer. In Ermangelung von Erjagmännern, welche dem Alter nad) 
für die vor Ablauf der Wahlperiode ausjcheidenden Mitglieder einzutreten 
haben, findet in der nächiten Generalverjammlung Ergänzungswahl ftatt. 
Der in derjelben Gewählte bleibt nur jo lange im Amt, wie die Dienit- 
zeit des ausgejchiedenen Mitgliedes gedauert haben würde. 
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$.43. 

Die Ablehnung der Wahl zum Vorftandsmitglied ift aus denfelben 
Gründen zuläjfig, aus welchem das Amt eines Vormundes abgelehnt 
werden fann. Die Wahrnehmung eines auf Grund der Unfall: Ber- 
fiherung oder der Invalidität: und Alters:Berfiherung übernommenen 
Ehrenamts jteht der Führung einer Vormundichaft gleih. Kafien- 
mitgliedern, welche eine Wahl ohne gejeglichen Grund ablehnen, kann 
auf Beichluß der Generalverfammlung für beitimmte Zeit, jedoch nicht 
über die Dauer der Wahlperiode, das Stimmredht in der General: 
verjammmlung entzogen werden. 

S 44. 

Bor jeder Neuwahl hat der Kafjenvorjtand nach der der Auffichts- 
behörde zulegt eingereichten Weberficht der Beiträge ($ 41 des Gejeges 
vom an das Verhältniß der von den Arbeitgebern aus eigenen 
Mitteln geleiteten Beiträge zu der Geſammtſumme der Beiträge feft- 
zuitellen. 

Auf Grund diefer Feititellung ift die Zahl der aus der Mitte der 
Kafjenmitglieder zu wählenden Vorftandsmitglieder zu erhöhen um ein 
Mitglied, wenn die Summe der Beiträge der Arbeitgeber nicht über zwei 
Siebentel, um zwei Mitglieder, wenn dieſelbe nicht über zwei Achtel, 
um drei Mitglieder, wenn diejelbe nicht über zwei Neuntel der Geſammt— 
jumme der Beiträge beträgt. 

Eine entjprechende Herabjegung der fo feftgeftellten Zahl der dem 
Borjtande angehörenden Kaffenmitglieder muß auf Verlangen der Arbeit- 
geber erfolgen, wenn die vor einer fpäteren Neuwahl vorgenommene 
Feltitellung ergiebt, daß die Summe ihrer Beiträge die der legten FFeit- 
ſtellung zu Grunde gelegte Verhältnißzahl wieder überfteigt. 

Streitigkeiten, welche hierüber zwijcdhen den dem Vorjtande an- 
gehörenden Arbeitgebern und Arbeitnehmern entitehen, entjcheidet die 
Aufjichtsbehörde. 

Geihäftsordnung des Vorftandes. 

8 45. 

Borbehaltlicy der Beitimmung des $ 60 über die dem Kaffen- und 
Nechnungsführer zu gewährende Vergütung führen die Mitglieder des 
Borjtandes ihr Amt unentgeltlich. Nothwendige baare Auslagen, welche 
ihnen durch die Amtsführung erwachjen, find ihnen aus der Kaffe zu 
erjegen. 

8 46. 

Der Vorjtand wählt aus feiner Mitte auf die Dauer von einem 
Fahr einen BVBorfigenden und einen Stellvertreter desfelben. Der Vor: 
figende muß Arbeitgeber, jein Stellvertreter mu; Arbeitnehmer fein. 

Der jtellvertretende Vorfigende vertritt den Vorfigenden bei Be- 
hinderung oder im Auftrage desfelben. 
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8 47. 

Der Vorſtand ijt beſchlußfähig, wenn mehr als die Hälfte feiner 
Mitglieder anweſend find. Er faßt feine Beichlüffe mit Stimmen- 
mehrheit der in der Sigung Anmejenden. 

Bei Stimmengleichheit entjcheidet die Stimme des Borjigenden. 

8 48. 
Allmonatlich ijt eine ordentliche Sitzung des Vorftandes abzuhalten. 
Der Vorfigende ift befugt, außerordentliche Sigungen anzuberaumen. 

Er ift verpflichtet, innerhalb 8 Tagen eine folche abzuhalten, wenn dies 
von drei Borjtandsmitgliedern unter Angabe der Berhandlungsgegenftände 
chriftlich beantragt wird. 

Zu allen Situngen, welche nicht zu beftimmten, durch Vorſtands— 
beſchluß feitgejegten Sigungszeiten jtattfinden, hat der Vorſitzende die 
Mitglieder mindeftens 48 Stunden vorher fchriftlicy einzuladen. 

$ 49. 

Die Borftandsfigungen werden vom Borfigenden eröffnet, geleitet 
und gejchloffen. 

Die gefaßten Beichlühe find unter Angabe des Tages der Sigung 
und der in derjelben Anwefenden in ein Protokollbuch einzutragen und 
von dem Vorſitzenden und mindeſtens zwei weiteren Mitgliedern zu 
unterzeichnen. 

Dbliegenheiten des Borjtandes. 

$ 50. 

Der Borftand hat nad) Maßgabe der Beitimmungen diejes Statuts 

und des Gejees vom —: die gefammte Verwaltung der Kaffen- 
angelegenheiten, injonderheit auch die Bermögensverwaltung wahrzunehmen, 
foweit nicht dur) 8 59 die Beichlußnahme der Generalverfammlung 
vorgejchrieben ift. Er hat die Befchlüffe der Generalverfammlung, joweit 
diefe nicht etwas anderes ausdrüdlich beftimmt, auszuführen und für die 
Erfüllung der Verpflichtungen Sorge zu tragen, welche der Kafje nach 
$ 41 des angezogenen Gejeges obliegen. 

Die gerichtliche und außergerichtliche Vertretung der Kaffe mit Ein- 
ſchluß derjenigen Gejchäfte und Nechtshandlungen, für welche nach den 
Gejegen eine Spezialvollmadht erforderlich ift, wird von dem Vorfigenden 
in Gemeinjchaft mit zwei dazu vom Vorſtande gewählten Mitgliedern 
wahrgenommen. Ihre Legitimation bei allen Wechtsgejchäften erfolgt 
durch die Beicheinigung der Auffichtsbehörde, daß die darin bezeichneten 
Perſonen zur Zeit die bezeichneten Stellen im Vorſtande befleiden. 

Der Borftand hat die Verträge mit Aerzten, Apothekern und Kranken— 
häuſern abzujchließen; er hat den Rendanten anzuftellen, die Vergütung 
desjelben und die von ihm zu jtellende Kaution feitzujegen; ihm unters 
fteht die Einführung und Regelung der Krankenkontrolle. 
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8 51. 

Der Vorſtand hat über jede Aenderung in feiner Zufammenjegung 
und über das Ergebnik jeder Wahl der Auffichtsbehörde binnen einer 
Woche Anzeige zu erftatten. Iſt die Anzeige nicht erfolgt, jo kann die 
Aenderung dritten Perfonen nur dann entgegengejegt werden, wenn be— 
wiejen wird, daß fie lepteren befannt war. 

$ 52. 

Soweit die Gejchäftsordnung nicht durch vorjtehende Beitimmungen 
geregelt ijt, wird fie durch eigene Bejchlüffe des Vorſtandes feſtgeſtellt. 
Neglements, welche den Geichäftsgang ein für allemal regeln, bedürfen 
der vorherigen Genehmigung der Aufjichtsbehörde. 

B. Generalderjammlung. 

Zufammenjegung. 

$ 53. 
Die Generalverfammlung befteht aus Vertretern der Kajjenmitglieder 

und Arbeitgeber, welche im 3. Kalenderquartale je auf einen zweijährigen, 
vom 1. Dftober an zu rechnenden Zeitraum in geheimer Wahl unter 
Leitung des Vorſtandes gewählt werden. 

Die Wahl der Vertreter der Kaffenmitglieder erfolgt in Abtheilungen. 
Die Abtheilungen werden nad) örtlichen Bezirken gebildet und ift bei den 
verjicherungspflichtigen Staffenmitgliedern in Betreff der Zuweifung zu den 
einzelnen Bezirken die örtliche Yage der Betriebsftätte des Arbeitgebers 
entjcheidend. Die Bildung erfolgt durch den VBorftand mit Genehmigung 
der Auffichtsbehörde. 

Jede Abtheilung wählt für je 50 dem betreffenden Bezirke an— 
gehörende Kaffenmitglieder einen Vertreter. Iſt die Zahl der Kaſſen— 
mitglieder nicht durch 50 theilbar, fo ift für die überjchießende Zahl, 
wenn dieſelbe 25 oder mehr beträgt, ein weiterer Vertreter zu wählen. 
Wahlberechtigt und wählbar find nur diejenigen Kaffenmitglieder, welche 
großjährig und im Befige der bürgerlichen Ehrenrechte find. 

Die Bertreter der Arbeitgeber werden von diejen in ungetheilter 
Wahlverfammlung gewählt. Für je 100 von den Arbeitgebern bejchäftigte 
Kaffenmitglieder, für welche die erfteren Beiträge aus eigenen Mitteln 
zahlen, wird je ein Vertreter gewählt. Für den überfchießenden Brud)- 
theil wird ein weiterer Vertreter nur dann gewählt, wenn dadurch dic 
Zahl der Vertreter der Arbeitgeber nicht über ein Drittel der Gejammt- 
zahl erhöht wird. Jeder Arbeitgeber, welcher Beiträge aus eigenen Mitteln 
leiftet, führt bei der Wahl auf jedes Kaffenmitglied, für welches er Bei: 
träge aus eigenen Mitteln zahlt, eine Stimme. Die Arbeitgeber fünnen 
zu Vertretern auch Gefchäftsführer und Betriebsbeamte der zu Beiträgen 
verpflichteten Arbeitgeber wählen. Die Zahl der von jeder Abtheilung 
der Kafjenmitglieder und von den Arbeitgebern zu wählenden Vertreter 
wird vor jeder Wahl von dem Kafjenvorftande feitgeftellt und in der 
Einladung zum Wahltermine angegeben. 
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Arbeitgeber, welche mit Zahlung der Beiträge im Nüditande und 
der Erecution verfallen find, werden- von der Vertretung und Wahl: 
berechtigung in der Generalverfammlung ausgejchloffen. 

Jede Wahlabtheilung der Kafjenmitglieder bezw. die Arbeitgeber 
wählen außerdem je die Hälfte der auf fie entfallenden Bertreter als 
Erjagmänner zur Öeneralverfjammlung für einen gleichen Zeitraum. Die 
GErjagmänner treten beim Ausjcheiden von Vertretern in die Gencral- 
verfammlung ein in der durch die Zahl der auf fie gefallenen Stimmen 
beitimmten Reihenfolge. 

S 54. 

Die Wahl erfolgt für jede Abtheilung der Kafjenmitglieder und 
für die Arbeitgeber in einem befonderen Mahltermine, zu weldem die 
Wahlberechtigten acht Tage vorher durch die im $ 69 bezeichneten Blätter 
einzuladen ſind. 

Für die Form und Leitung der Wahl jind die Beftimmungen des 
S 41 Abjaß 4 ff. maßgebend. 

Wird die Wahl von den Kaffenmitgliedern verweigert, jo werden 
die Vertreter derjelben durch die Aufjichtsbehörde ernannt. 

Wird die Wahl von den Arbeitgebern verweigert, jo ruht deren 
Vertretung in der Generalverfammlung für die betvejfende Wahlperiode. 

Die Arbeitgeber find berechtigt, zu Mitgliedern der General: 
verjammlung und des Vorſtandes Bejchäftsführer oder Betriebsbeamte der 
zu Beiträgen verpflichteten Arbeitgeber, jofern diejelben nicht gleichzeitig 
Vertreter der Arbeitnehmer find, zu wählen. Eine Bertretung der ge— 
wählten Mitglieder der Generalverfammlung oder des Borftandes findet 
nicht jtatt. 

In der Generalerfammlung führt jeder Vertreter eine Stimme. 

Gejihäftsordnung der Öeneralverjammlung. 

$ 55. 

Die Generalverfammlung wird vom Vorftande unter Angabe der 
Gegenftände der Verhandlungen durch eine wenigftens 8 Tage vorher 
durch die im $ 69 bezeichneten Blätter zu erlaflende Einladung berufen. 

Ordentliche Generalverfammlungen finden jtatt: 
1. im November jeden Jahres zur Wahl des Ausschuffes für 

die Prüfung der Nechnung des laufenden Jahres und zur 
Vornahme der erforderlichen Neuwahlen für den Vorftand ; 

2. im 2. Quartal jeden Jahres zur Beſchlußfaſſung über die 
Abnahme der Rechnung de3 Vorjahres. 

Außerordentliche Generalverfammlungen beruft der Borftand nad) 
Bedürfnig. Die Berufung der Generalverfammlung muß binnen 4 Wochen 
erfolgen, wenn der zehnte Theil ihrer Mitglieder ſchriftlich darauf anträgt 
unter Angabe des Gegenftandes der Berathung. 

Die Gegenjtände der Verhandlungen hat der Borftand zu beflimmen ; 
er muß unter diefelben alle Bejchwerden, welche von Kafjenmitgliedern 
oder beitragzahlenden Arbeitgebern gegen feine Verwaltung eingebracht 
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werden, ſowie alle Anträge, welche von mindeftens "/ıo der Mitglieder 
der ©eneralverfammlung schriftlich 4 Wochen vorher gejtellt werden, 
aufnehmen. 

8 56. 

Der Borjißende des Borjtandes eröffnet, leitet und ſchließt Die 
Berhandlungen der Generalverjammlung. Befinden jich unter den Gegen: 
ftänden derjelben Beichwerden oder Anträge, welche die Geichäftsführung 
des Vorjtandes betreffen, jo ift die Auffichtsbehörde zu erfuchen, den Leiter 
der Verſammlung zu ernennen. 

Der XYeiter der Verfammlung beruft zu jeiner Unterftügung ein 
Kaflenmitglied und einen Arbeitgeber als Beifiger und ernennt einen 
Schriftführer. 

Der Leiter der Verſammlung hat das Recht, Mitglieder der General: 
verfammlung, welche feinen zur Leitung der Verſammlung oder zur 
Aufrechterhaltung der Ruhe und Ordnung getroffenen Anordnungen nicht 
Folge leiften, aus dem Berfammlungsraum zu verweifen. 

S 57. 

Die erjte Generalverfammlung wird von einem Beauftragten der 
Aufjichtsbehörde berufen und geleitet. 

Generalverjammlungen, welche auf Berlangen der Aufſichtsbehörde 
oder von diefer anberaunt find, werden auf Anordnung derjelben von 
einem von ihr Beauftragten geleitet. 

8 58. 

Beichlüffe der Generalverfammlung werden mit einfacher Stimmen: 
mehrheit der Anweſenden gefaßt. 

Ueber eine Erhöhung der Beiträge, welche das im $ 31 Abjag 1 

des Gejeges vom Infeſtgeſetzte Maß überjchreitet und nicht zur 
Dedung der gejeglichen Meindejtleiitungen erforderlich ift, kann nur 
getrennt von den Vertretern der Kafjenmitglieder und den Bertretern der 
Arbeitgeber Beſchluß gefaßt werden. 

Die Abftimmung erfolgt durch Aufftehen und Sitenbleiben. Nur 
wenn der Xeiter der Verſammlung und feine Beifiger ſich über das 
Ergebnik der Abflimmung nicht einigen, erfolgt Zählung der Stimmen 
unter Namensaufruf. Im Falle der Stimmengleichheit giebt die Stimme 
des Vorfigenden den Ausſchlag. 

Angelegenheiten, welche bei der Berufung der Generalverfammlung 
nicht als Gegenftände der Verhandlung bezeichnet find, dürfen zur Ver— 
handlung und Beſchlußnahme nur zugelaffen werden, wenn aus der 
Mitte der Berfammlung fein Widerfpruch erfolgt, oder wenn es fid) um 
einen Antrag auf Berufung einer außerordentlichen Generalverfammlung 
handelt. 
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Dbliegenheiten der Generalverfammlung. 

$ 59. 

Außer den von ihr vorzunehmenden Wahlen Liegt der Generals 
verfammlung ob: 

1. Beihlußnahme über alle Angelegenheiten, bei welchen eine 
Abänderung des Statut3 in Frage fommt, namentlich) aud) 
über die Ausfcheidung eines beftimmten Gewerbszweiges aus 
der Kaffe, fowie über Abänderungen der Unterftügungen und 
Beiträge, ſoweit fie nicht ftatutenmäßig in Folge einer ver= 
änderten Feitfegung der durchfchnittlichen Tagelöhne eintritt; 

2. Beſchlußnahme über die Auflöfung der Kaffe; 

3. Beihlußnahme über den Beitritt der Kaffe zu einem auf 

Grund des $ 46 des Gejeges vom zu bildenden 
Verbandes mehrerer Ortskrantenfaffen und über das für den— 
jelben zu errichtende Statut ; 

4. die Abnahme der Kahresrehnung und die Bejtellung eines 
aus 5 Mitgliedern beftehenden Ausfchuffes zur Vorprüfung 
derjelben ; 

5. Beſchlußnahme über die Verfolgung von Anfprüchen, welche 
der Kaffe gegen Borftandsmitglieder aus deren Amtsführung 
erwachſen find, und Wahl der damit zu DBeauftragenden ; 

6. Beichlußfaffung über Anträge von Mitgliedern der General- 
verfammlung ; 

7. Berathung und Beihlufinahme über alle Angelegenheiten, 
welche ihr zu diefem Zweck von dem Borjtande oder von der 
Auffichtsbehörde vorgelegt werden. 

VI Rechnungs: und Kaffenführung. 

$ 60. 

Die Rechnungs- und Kaffenführung wird unter Beobadhtung der 

Vorſchriften des Gefeges vom der von der Höheren VBerwaltungs- 
behörde auf Grund des 8 41 Abſatz 2 dajelbit erlafienen Anordnung 
und der Beitimmungen diejes Statuts, jowie nad) Maßgabe der vom 
Vorftande und der Generalverfammlung gefaßten Beichlüffe von einem 
Rendanten wahrgenommen, welcher vom Borftande unter Vorbehalt einer 
längitens 6 monatlichen Kündigung angeftellt wird und nicht Mitglied 
der Kaffe zu jein braucht. Die demfelben für feine Mühemwaltung zu 
gewährende Vergütung und die Höhe der von ihm zu ftellenden Kaution 
wird vom Vorſtande feftgeftellt. Derfelbe ift verpflichtet, den Vorſtands— 
figungen beizuwohnen und die Protofolfführung zu beforgen; er hat 
berathende, nicht bejchließende Stimme. 
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$ 61. 

Der Rechnungs: und Kaffenführer hat die Einnahmen und Aus- 
gaben der Kaffe von allen den Zwecken der Kaffe fremden Vereinnahmungen 
und Berausgabungen getrennt feitzuftellen und zu verrechnen, ebenjo ihre 
Beitände gefondert zu verwahren, 

Zu anderen Zweden, als den nad) diefem Statut zu gewährenden 
Unterftügungen, der ftatutenmäßigen Anjammlung und Ergänzung des 
Reſervefonds und der Dedung der Berwaltungstoiten darf er Verwendungen 
aus dem Vermögen der Kaffe nicht machen und Beiträge von den Mit- 
gliedern und Arbeitgebern nicht erheben. 

$ 62. 
Tie den Mitgliedern zu gewährenden SKranfengelder hat er gegen 

Einlieferung der Krankenſcheine ($ 25) zu zahlen, fofern nicht einer der 
im $ 17 bezeichneten Fälle vorliegt. 

Die Sterbegelder werden gegen den ftandesamtlichen Todtenſchein 
ausgezahlt, alle übrigen von der Kaffe zu beitreitenden Ausgaben find 
auf jedesmalige Anweifung des Borfigenden des Vorftandes zu leijten. 

8 63. J 
Jeden Erkrankungsfall, welcher durch einen nad den Unfall-Ver— 

ſicherungsgeſetzen zu entſchädigenden Unfall herbeigeführt iſt, hat der 
Rechnungs- und Kaſſenführer, ſofern mit dem Ablauf der vierten Woche 
der Kraukheit die Erwerbsfähigkeit des Erkrankten noch nicht wieder her— 
geſtellt iſt, binnen einer Woche nach dieſem Zeitpunkte dem Vorſtande 
der Berufs-Genoſſenſchaft, bei welcher der Erkrankte gegen Unfall ver— 
ſichert iſt, anzuzeigen. Iſt die Berufs-Genoſſenſchaft in Sektionen ein— 
getheilt, ſo iſt die Anzeige an den Sektionsvorſtand zu richten. 

864. 

Das Verzeichniß der rückſtändigen Beiträge, welche nicht auf von 
ihm zu erlaſſende Mahnung binnen einer Friſt von einer Woche zur 
Kaſſe gezahlt werden, iſt monatlich dem Vorſtande zur Herbeiführung der 
Beitreibung vorzulegen. 8 66 

Vorräthige Gelder hat der Rendant, ſoweit ſie nicht zur Deckung 
der laufenden Ausgaben erforderlich ſind, bis zur Beſchlußfaſſung des 
Vorſtandes über anderweite Belegung der Sparkaſſe zu Dortmund zu über— 
geben. Verfügbare Gelder der Kaſſe ſind, ſoweit ſie nicht der Sparkaſſe 
zu Dortmund übergeben werden, nad Beſchluß des Vorſtandes zu be— 
legen in Schuldverfchreibungen, welche von dem Deutjchen Reiche oder 
von einem Deutſchen Bundesftaate mit gejeglicher Ermächtigung aus- 
geftellt find, oder in Echuldverfchreibungen, deren VBerzinfung von dem 
Deutichen Reiche oder von einem deutichen Bundesſtaate geſetzlich garan- 
tirt ift, oder in Rentenbriefen der zur Vermittelung der Ablöfung von 
Renten in Preußen beftehenden Rentenbanken oder in Schuldverjchrei- 
bungen, welche von deutjchen fommunalen Korporationen oder von deren 
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Greditanjtalten ausgejtellt und entweder Seitens des Inhabers Fündbar 
jind oder einer regelmäßigen Amortijation unterliegen oder auf jichere 
Dppothefen. 

Werthpapiere, welche zum Vermögen der Kaffe gehören und nicht 
lediglich zur vorübergehenden Anlegung zeitweilig verfügbarer Betriebs- 
gelder für die Kaffe erworben find, jind bei der Aufjichtsbehörde oder 
nach deren Anweifung verwahrlich miederzulegen. Die Hinterlegungs- 
jcheine find vom Rechnungs: und Kaffenführer mit den Beftänden der 
Kaffe zu verwahren. 

Ss 66. 

Die Kaffe iſt durch den Vorjigenden des Vorſtandes unter Zu— 
ziehung eines den Arbeitgebern und eines den SKaffenmitgliedern an: 
gehörenden Vorftandsmitgliedes vierteljährlich regelmäßig und jährlid) 
mindeftens einmal unvermutheterweije zu prüfen. Die Prüfung hat ſich 
jedesmal auch auf die vorjchriftsmähige Belegung des Kafjenvermögens 
und auf die Verwahrung der Hinterlegungsfcheine zu eritreden. 

S 67. 
Das Rechnungsjahr fällt mit dem Kalenderjahr zujammen. Als— 

bald nad) dem Jahresſchluſſe und fpäteftens mit dem 31. Januar des 
Folgejahres find die Kaſſenbücher zu jchliegen und die Jahresrechnung 
aufzuitellen. 

Die Yahresrehnung it nach) Maßgabe der über Art und Form 
der Nechnungsführung zu erlaffenden Vorfchriften vom Kaſſen-Rendanten 
aufzujtellen und bis zum 15. März des Folgejahres einzureichen. 

Der Borjtand hat die vorgängig von ihm zu revidirende Rechnung 
ſammt Belägen bis zum 15. April dem Rechnungsausſchuß und demnächſt 
mit den von legterem geflellten und nicht erledigten Erinnerungen der 
General-Berjammlung vorzulegen. 

Dieje bejchließt nad) Anhörung des Vorftandes und des Rechnungs— 
führers über die nicht erledigten Erinnerungen und nimmt — eintretenden= 
fall8 unter Borbehalt der letzteren — die Nechnung ab. 

Nach Abnahme der Jahresrechnung ift ein Nechnungsabichluß, wie 
joldper der Aufjichtsbehörde einzureichen ift, durch die im $ 69 bezeich— 
neten Blätter zu veröffentlichen. 

S 68. 
Die nad dem Jahresabſchluß verbleibenden Ueberſchüſſe fliegen dem 

Nejervefonds zu. Reichen nad) dem Jahresabſchluſſe die Einnahmen der 
Kaffe zur Dedung ihrer Ausgaben nicht aus, jo ift der Fehlbetrag dem 
Nefervefonds zu entnehmen. 

Der Refervefonds iſt bis zur Höhe der durchjchnittlichen Ausgaben 
der legten drei Nechnungsjahre anzujammeln und erforderlichenfall3 bis 
zu diefem Betrage zu ergänzen. So lange der Reſervefonds diejen Be— 
trag nicht erreicht, ift demfelben mindejtens ein Zehntel des Jahres— 
betrages der Kafjenbeiträge zuzuführen. Ergiebt ſich aus dem Abjchluffe 
eines Nechnungsjahres, in welchem der Kaffe weder außerordentliche 
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Ausgaben noc auperordentlihe Einnahmeausfälle erwachjen find, das 
dem Mejervefonds zu der erforderlichen Anjammlung oder Ergänzung 
weniger al8 10 Prozent des Betrages der Kaflenbeiträge zugefloſſen jind 
oder der vorjchriftsmähige Beſtand desjelben zur Dedung der Ausgaben 
angegriffen werden müſſen, jo hat der Vorjtand bei der General-Ber- 
jammlung gleichzeitig mit der Borlegung der Jahresrechnung diejenigen 
Beichlüffe zu beantragen, welche nad der VBorfchrift des S 33 Abj. 1 

15. Juni 1883 
des Geſetzes vom 10. April 1803 erforderlich werden. 

Ergiebt fich dagegen aus dem Jahresabſchluſſe eim Ueberſchuß der 
Sahreseinnahme über die Jahresausgabe, welcher vorausjichtlid dauernd 
jein wird, und hat der Rejervefonds bereits das Doppelte des Mindeſt— 
betrages erreicht, jo hat der Vorſtand bei der General-Verſammlung eine 
der Vorjchrift des S 33 cit. Abjag 2 entjprechende Bejchlußnahme zu 
beantragen. 

NM. Befanntmachnugen. 

8 69. 

Alle die Kaffe betreffenden Bekanntmachungen, insbejondere die Ein- 
ladungen zu Wahl- und General:VBerfammlungen, die Belanntmachungen 
über Statutenänderungen, über Aenderungen in der Höhe der Beiträge 
und Leiftungen, in der Zufammenfegung des Vorftandes, jowie über die 
Melde- und Zahlftellen, werden bis zu anderweiter Beſchlußnahme der 
General:Berjammlung in der „Dortmunder Zeitung” und „Tremonia“, 
fowie im „General-Anzeiger erlajfen. 

VII Enticheidung von Streitigkeiten. 

870. 

Streitigkeiten zwiſchen den Kaſſenmitgliedern und ihren Arbeitgebern 
einerſeits und der Kaſſe andererſeits, über die Verpflichtung zur Leiſtung 
oder Einzahlung von Beiträgen oder über Unterſtützungsanſprüche werden 
von der Aufſichtsbehörde entſchieden. 

Gegen deren Entſcheidung findet binnen vier Wochen nach Zu— 
ſtellung derſelben die Beruſung auf den Rechtsweg mittelſt Erhebung der 
Klage ſtatt. 

Die Entſcheidung iſt vorläufig vollſtreckbar, ſoweit es ſich um 
Streitigkeiten über Unterſtützungsanſprüche handelt. 

IX. Beaufſichtigung der Kaſſe. 

s 71. 

Die Aufficht über die Kaffe wird nad) Maßgabe der Borjchriften 

des Gefeges vom "N 1° unter Oberaufficht der Königl. Regierung 10. April 1892 

zu Arnsberg vom Magijtrate zu Dortmund wahrgenommen. 
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Das vorftehende Statut tritt mit dem 1. Januar 1893 in Sraft. 

Dortmund, den 13. November 1892. 

Der Borjtand: 
E. Ruppel. G. Nolten. W. Suhrmann. 

Wilhelm Wald. Fr. Beudelmann. H. Fickermann. Joh. Möller. 
Emil Lucke. Heinrich Schüren. 

Tas vorftehende Statut wird hiermit genehmigt. 

Arnsberg, den 14. Januar 1898. 

Namens des Bezirf3-Ausjhuffes, Abtheilung I. 

Der Borjigende: 

% 8: 
B. A. 76, Blümke. 

Die vorſtehenden Abänderungen des $ 11 werden genehmigt. 

Arnsberg, den 7. Juli 1893. 

Namens des Bezirks-Ausſchuſſes, Abtheilung 1. 
Der Vorfigende: 

3.8: 

B. A. 3494. Weyersberg. 

Die vorftehenden Abänderungen der 88 13, 14, 17, 21, 23, 25 
und 31 werden genehmigt. 

Arnsberg, den 12. April 1894. 

Namens des Bezirf3-Ausfhuffes, Abtheilung I. 

Der BVorfigende: 

a I 

B. A. 2041. Blümke. 

6. Statut der Orts-Krankenkaſſe für das Gaſt- und Schank— 
wirthſchafts-Gewerbe zu Dortmund. 

Auf Grund der 88 16 und 23 des Kranfenverficherungs-Gejfeges, 
in der Faflung des Geſetzes vom 10. April 1892 (Reichsgejeßblatt 
Seite 379; Belanntmahung des Reichskanzlers vom 10. April 1892, 
Neichsgefegblatt Seite 417) errichtet der Magiftrat zu Dortmund nad) 
Anhörung von Arbeitgebern und Arbeitern im Gaft: und Schankwirth: 
ſchafts-Gewerbe das nachitehende Kaffenftatut. 
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I. Name und Sit der Kaſſe. 

8 1. 

Die Haffe führt den Namen: Orts-Kranfenfaffe für das Gaft- 
und Schankwirthichafts-Gemwerbe zu Dortmund. Der Sig der Kaffe ilt 
Dortmund. 

1. Mitgliedichaft. 

A. Verſicherungspflichtige. 

8 2, 

Mitglieder der Kaffe find alle von den Gaft- und Schanfwirthen 
in ihrem Gewerbe innerhalb des Gemeindebezirts gegen Gehalt oder 
Kohn bejchäftigten Perfonen (vergl. auch $ 16, Abi. 2 des Gejeges), 
welche nad S 1 des Sranfenverjiherungs-Gejeges vom 10. April 1892 

oder nach $ 1 des Ortsitatuts vom I gegen Srankheit ver- 
jihert werden müffen, ınit Ausnahme: 

1. der Mitglieder einer auf Grund des Titel VILI der Gewerbe- 
ordnung errichteten, den Anforderungen des 8 73 des Kranken— 
Verſicherungs-Geſetzes entiprechenden Innungs-Krankenkaſſe; 

2. der Mitglieder einer auf Grund des Geſetzes vom nn 
oder auf Grund landesrechtlicher Vorjchriften errichteten, den 
Anforderungen des 8 75 des Kranfenverficherungs-Gefeges 
entjprechenden Hülfskaſſe; 

3. der Mitglieder einer auf Grund der 88 59 und 60 des 
Geſetzes errichteten Betriebskrankenkaſſe; 

4. der Mitglieder einer auf Grund des 8 69 des Kranken— 
faffengejeßes errichteten Baukrankenkaſſe; 

5. der Mitglieder einer Knappſchaftskaſſe. 

$ 3. 

Auf ihren Antrag find durch den Kafjenvorjtand von der Dlitglied- 
ſchaft zu befreien: Perjonen, welche in Folge Berlegungen, Gebrechen, 
chronischen Krankheiten oder Alter nur theilweife oder nur zeitweije er- 
werbsfähig jind, wenn der unterjtügungspflichtige Armenverband der 
Befreiung zuftimmt. 

Ferner die im $ 3a Abſatz 1 Ziffer 2 des Gefeges bezeichneten 
Berjonen. 

B. BeitrittSberechtigte. 

S 4. 

Berechtigt, der Kaſſe als Mitglieder beizutreten, find: 
alle innerhalb des Gemeindebezirk (unter gleichmäßiger Anz 
wendung der Beltimmungen im $ 2, Abfag 2) von Gaft- und 
Schankwirthen gegen Gehalt oder Yohn bejchäftigten Perjonen, 
welhe im $ 2 Nr. 1, fowie im $ 3 und 4 Abi. 2 des 
Kranfenfaffengejeges erwähnt find, fofern ihr Jahresarbeits— 
verdienft 2000 Mark nicht überjteigt. 
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Die Aufnahme der vorgenannten PBerfonen faun von der Bei- 
bringung eines vom Kafjenarzte ausgeitellten Gejundheitsatteftes abhängig 
gemacht werden. 

$ 5. 

Als Gehalt und Lohn im Sinne der 88 2—4 gelten auch Tan— 
tiömen und Naturalbezüge. Der Werth der Tetsieren it von der unteren 
Verwaltungsbehörde nad) den DOrtsdurchjchnittspreijen feitzujegen. 

S 6. 
Ferner fünnen vom Vorſſande als Mitglieder aufgenommen werden: 

ſelbſtſtändige Kellner, jofern fie nicht älter als 50 Jahre find 
und nachweifen, daß fie an feiner chronischen Krankheit leiden, 
und fofern ihr jährliches Gefammteinfommen 2000 Mar 
nicht überfleigt. 

C. Beginn und Ende der Mitgliedicaft. 

57. 

Für diejenigen Perjonen, welche auf Grund des $ 2 Mitglieder 
der Kaffe werden, beginnt die Mitgliedjchaft mit dem Tage, an welchem 
fie in die Beſchäftigung eintreten. 

Für die zum Beitritt berechtigten Perfonen ($ 4) beginnt die Mit- 
gliedfchaft mit dem Tage der jchriftlichen oder mündlichen Anmeldung 
bei dem Kafjenvorjtande, für die im $ 6 erwähnten Perjonen mit dem 
Zage des die Aufnahme ausiprechenden Vorftandsbejchluffes. 

Die Anmeldung muß enthalten: 
den Vor- und Zunamen des Angemeldeten, 
die Deichäftigung, in welcher er jteht, 
jeine derzeitige Wohnung, 
den täglichen Arbeitsverdienft, welchen er zur Zeit bezieht. 

Ss 8. 

Diejenigen Mitglieder, welche der Kaffe auf Grund des $ 2 an— 
gehören, jcheiden aus der Kaffe aus: 

1. durch Austritt mit dem Schluß des NRechnungsjahres, wenn 
fie denjelben jpätejtens drei Monate zuvor bei dem VBorjtande 
anmelden und vor dem Ablauf des Necdhnungsjahres nach— 
weilen, daß jie Mitglieder einer der im $ 2 unter Wer. 1 
bis 5 bezeichneten Kafjen geworden find; 

2. durch Ausscheiden aus der die Mitgliedfchaft begründenden 
Beichäftigung. 

89. 

Im Falle des $ 8, Ziffer 2, bleiben die bezeichneten PBerjonen, 
folange fie fich im Gebiete des deutſchen Neichs aufhalten und nicht zur 
einer Bejchäftigung übergehen, vermöge welcher fie Mitglieder einer andern 
Ortskrankenkaſſe oder einer Betriebs: (Fabrif-), Bau- oder Innungs— 
Kranfenfaffe oder einer KRnappjchaftsfaffe werden, Mitglieder der Kaffe, 



wenn fie ihre dahin gehende Abjicht binnen einer Woche nad) dem Aus- 
icheiden aus ihrer bisherigen Beichäftigung beim Kaffenvorjtande anzeigen. 
Die Zahlung der vollen jtatutenmäßigen Beiträge ($ 33) zum erjten 
Fälligfeitstermine gilt der ausdrüdlichen Anzeige gleich, jofern der 
Fälligfeitstermin innerhalb der für die lettere vorgejchriebenen ein- 
wöchigen FFrift Liegt. 

Für dieſe fowie für die auf Grund der 88 4 und 6 der Kaſſe 
beigetretenen Mitglieder erlifcht die Mitgliedfchaft durch mündliche oder 
jchriftliche Austrittserflärung bei dem Kaſſenvorſtande oder, fall3 die 
Kaffenbeiträge an zwei aufeinander folgenden Terminen nicht gezahlt 
werden, mit dem zweiten Zahlungstermine. Für die bis zum Erlöjchen 
der Mitgliedichaft fällig gewordenen Beiträge bleiben die Ansgejchiedenen 
haftbar. 

D. Meldepflicht der Arbeitgeber. 

8 10. 

Die Arbeitgeber Haben jede von ihnen bejchäftigte Perſon, welche 
auf Grund des 82 Mitglied der Kaffe wird, jpäteftens am dritten Tage 
nad) dem Beginn der Beichäftigung bei dem Kaffen- und Rechnungsführer 
anzumelden und fpäteftens am dritten Tage nad) Beendigung der Be— 
ihäftigung daſelbſt abzumelden. 

Die Anmeldung muß enthalten: 

den Vor: und Zunamen fowie die VBeichäftigung des Anzu— 
meldenden, 

den Zeitpunkt des GintrittS in die Bejchäftigung, 

den täglichen Arbeitsverdienft, welchen derjelbe zunächſt be- 
ziehen wird. 

Die Abmeldung muß enthalten: 

den Bor: und Zunamen des Abzumeldenden, 

den Zeitpunkt des AustrittS aus der Beichäftigung. 

Wenn bei einer ſolchen Berjon, welche auf Grund ihrer Beichäf- 
tigung der VBerficherungspflicyt bisher nicht ‚unterlag, während der Dauer 
diefer Beichäftigung eine Veränderung eintritt, durch welche dieje Perſon 
auf Grund des 8 2 Mitglied der Kaffe wird, jo haben die Arbeitgeber 
auch für dieſe Perſon jpäteitens am dritten Tage nad Eintritt der Ver: 
änderung die vorjchriftsmäßige Anmeldung zu bewirfen. Dabei iſt an 
Stelle des Eintritts in die Bejchäftigung der Zeitpunkt des Eintritts 
dieſer Beränderung anzugeben. 

Aenderungen in dem täglichen ArbeitSverdienit eines Kajjenmitgliedes, 
welche die Verſetzung in eine andere Meitgliederfajfe zur Folge haben, 
find von dem Arbeitgeber fpäteftens vor Monatsjchluß bei der in Abjag 1 
bezeichneten Stelle gleichfalls anzumelden. 

Die Verſäumniß diejer Verpflichtungen zieht Geldjtrafen bis zu 
20 Mark nad) ji). 

20 
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Arbeitgeber, welche ihrer Anmeldepflicht vorfäglich oder fahrläffiger 
Weije nicht genügen, find außerdem verpflichtet, alle Aufwendungen zu 
erftatten, welche die Kaffe in einem vor der Anmeldung durch die nicht 
angemeldete Perjon veranlapten Unterftügungsfalle auf Grund diejes 
Statut3 gemacht hat. 

II. Unterjtüsungen. 

A. Arten der Unterftügung. 

8 11. 

Die Kaffe gewährt ihren Mitgliedern 
l. 

2. 

für ihre Berfon: 

a) eine Kranfenunterftügung nad) Maßgabe des 8 13, 
b) eine Wöchnerinnenunterftügung nad) Maßgabe des 8 19, 
c) ein Sterbegeld nad) Maßgabe des $ 20; 

für ihre Familienangehörigen Unterjtüägung im Srankheits- 
und Todesfalle nad Maßgabe des 8 21. 

Die den Mitgliedern hiernach zuftehenden-FForderungen können mit 
rechtlicher Wirkung weder verpfändet, noch übertragen, noch gepfändet 
und nur auf gejchuldete Beiträge aufgerechnet werden. 

B. Durchſchnittlicher Tagelopn. 
8 12. 

Für die Bemeffung der Höhe des Krankengeldes werden die Kafjen- 
mitglieder in 6 Klaſſen eingetheilt: 

nn a me Ww 

. Kaffenmitglieder, deren Arbeitsverdienft für den Arbeitstag 
3 Markt 60 Pf. oder mehr beträgt (I. Klaſſe). 

. Kaffenmitglieder, deren Arbeitsverdienſt für den Arbeitstag 
2 Marf 20 Pf. bis 3 Mark 60 Pf. ausſchließlich beträgt 
(II. Klaſſe). 

. Kafjenmitglieder, deren Arbeitsverdienft für den Tag 1 Mark 
80 Pf. bis 2 Mark 20 Pf. beträgt (III. Klaffe). 

. Kafjenmitglieder, deren Arbeitsverdienft für den Tag 1 Mark 
20 Bf. bis 1 Mark 80 Pf. beträgt (IV. Klaſſe). 

. Kaffenmitglieder, deren Arbeitsverdienjt für den Tag 80 Pf. 
bis 1 Mark 20 Pf. beträgt (V. Kaffe). 

. Kaffenmitglieder, deren Arbeitsverdienft für den Tag bis 
80 Pf. beträgt (VI. Klaffe). 

Kaffenmitglieder, welche durch geringeren Arbeitsverdienft gezwungen 
werden, fich in eine niedrigere als die bisherige Klaffe verjegen zu lafjen, 
fönnen in ihrer bisherigen Klaſſe verbleiben, wenn fie den vollen Unter: 
ſchied aus eigenen Mitteln zahlen. Die Arbeitgeber derartiger Kaſſen— 
mitglieder jind berechtigt, legteren außer den von denjelben zu zahlenden 
zwei Dritteln den Unterjchied zwiſchen der niedrigen und der höheren 
Klaffe bei der Lohnzahlung einzuhalten. 
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Der durdhichnittliche Tagelohn ift bis auf weiteres feitgejegt: 

für die 1. Klaſſe auf 4 Mart — Bi. 
2. 3 — 

n " 3 " " 2 " on 

" " 4 n " 1 " 50 n 

"” " 5. " " —1 — * 

6. 70 "n " " " " 

Jedes Rafjenmitglied wird auf Grund feiner Anmeldung nad) 
Maßgabe de3 darin angegebenen Arbeitsperdienftes durch den Kaſſen— 
vorjtand einer Klaſſe zugetheilt, welche in das auszuftellende Quittungs- 
buch ($S 39) einzutragen ift, 

Verſetzungen in eine höhere oder niedrigere Klaſſe finden bei ver- 
ändertem Arbeitsverdienft, jedoch nur von Monat zu Monat, ftatt. 

Beichwerden der Mitglieder gegen die Feſtſtellung der Klafje werden 
von der Auffichtsbehörde entjchieden. 

C. Kranfenunterftügung. 

$ 13. 

Als Krankenunterftügung wird gewährt für die Dauer der Krank— 
heit oder durd Krankheit herbeigeführten Erwerbsunfähigkeit, aber nicht 
über 26 Wochen: 

1. vom Beginne der Krankheit ab freie ärztliche Behandlung 
und Arznei; 

2. im Fall der Erwerbsunfähigfeit, vom dritten Tage nach dem 
Zage der Erfranfung ab für jeden Wochentag die Hälfte 
des im $ 12 feftgejegten durcdhichnittlichen Tagelohns als 
Krankengeld. Fällt auf einen Wochentag ein gejeglicher 
Heiertag, jo wird für denjelben aud Krankengeld bezahlt. 

Dasfelbe beträgt: 

a) für Mitglieder der eriten Klaffe 2 Marf, 
b) für Mitglieder der zweiten Klaffe 1 ME. 50 Bf., 
c) für Mitglieder der dritten Klaſſe 1 Marf, 
d) für Mitglieder der vierten Klaſſe 75 Pf., 
e) für Mitglieder der fünften Klaffe 50 Pf., 
f) für Mitglieder der jechsten Klaffe 35 Pf.; 

3. die Lieferung von Brillen, Bruchbändern und ähnlichen Vor— 
richtungen oder Heilmitteln, jowie Sool-Bädern am hiefigen 
Plage rejp. auf Zeche Fürft Hardenberg bei Dortmund, 
welche zur Heilung des Erfranften oder zur Herftellung und 
Erhaltung der Erwerbsfähigfeit erforderlid find. 

Wenn dem Unterjtügten wegen jeiner Krankheit ein Entſchädigungs— 
anſpruch gegen Dritte zufteht, jo geht leßterer in Höhe der geleijteten 
Unterftügung auf die Kaſſe über. 

20* 
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8 14. 

An Stelle der im 8 13 unter 1 und 2 bezeichneten Unterftügungen 
fann auf Antrag des Kajjenarztes und Berfügung des Vorjtandes freie 
Kur und Berpflegung in einem Sranfenhaufe gewährt werden. 

Für ſolche Kaffenmitglieder, welche verheirathet find oder eine 
eigene Haushaltung haben oder Mitglieder der Daushaltung ihrer Familie 
find, mit ihrer Zuftimmung oder unabhängig von derfelben, wenn Die 
Art der Krankheit Anforderungen an die Behandlung oder Verpflegung 
ftellt, welchen in der Familie des Erkrankten nicht genügt werden kann, 
oder wenn die Krankheit eine anjtedende it, oder went der Erfranfte 
wiederholt den im $ 26 erwähnten VBorfjchriften zumiderhandelt, oder 
wenn deffen Zujtand oder Verhalten fortgejegte Beobachtung erfordert. 

Die in einem Krankenhauſe Untergebradhten erhalten, wenn fie 
Angehörige haben, deren Unterhalt fie bisher aus ihrem Arbeitsverdienft 
beitritten haben, die Hälfte des im $ 13 unter 2 fejtgejegten Krankengeldes. 

Für Mitglieder, welche der Kaffe auf Grund des 8 2 angehören, 
in Dortmund ihren Wohnfig haben und fich zur Zeit ihrer Erfranfung 
außerhalb des Gemeindebezirts befinden, fann der Vorſtand bejtimmen, 
daß diejelben, ſobald die Art der Krankheit dies gejtattet, hierjelbit in 
der Familie oder im Kranfenhaufe verpflegt werden. 

Kafjenmitglieder, welche ſich zur Zeit ihrer Erfranfung im hiefigen 
Gemeindebezirk befinden, dürfen nur mit Genehmigung des PVorftandes 
und des Kaffenarztes ſich auswärts verpflegen lajjen. Zumwiderhandelnde 
fünnen in eine Ordnungsftrafe bis zu 20 Mark genommen werden. 

8 15. 
Kaffenmitglieder, weldye zur Zeit der Erfranfung außerhalb des 

Gemeindebezirks der Stadt Dortmund wohnen oder ſich vorübergehend 
aufhalten, find verpflichtet, behufs Erlangung der Kranfenunterjtügung 
an den Vorſtand der Orts-Krankenkaſſe, im Ermangelung einer joldyen 
an den Gemeinde-Borjtand des betreffenden Wohnorts bezw. Aufenthalts- 
ortS ſich zu wenden. 

Die ärztliche Behandlung, die Lieferung der Arznei und die Kur 
und Verpflegung erfolgt nur durd die feitens der auswärtigen Orts— 
franfenfafje bezw. Gemeinde: Kranfenverficherung bejtellten Aerzte, Apotheken 
und Kranfenhäujer und fann die Bezahlung der dur Inanſpruchnahme 
anderer Werzte, Apotheken und Kranfenhäufer entjtandenen Koften, von 
dringenden Fällen abgejehen, von Kafjfenvoritande abgelehnt werden. 

Durch vorjtehende Bejtimmung wird das Recht des Kaffenvorftandes 
nicht berührt, die Ueberführung des erfranften Kaffenmitgliedes in ein 
hiefiges SKranfenhans zu verlangen, fofern folche nach Anjicht des be- 
handelnden Arztes erfolgen fann. 

$ 16. 

Den auf Grund des 8 9, Abjak 1 der Kaffe angehörenden Mit- 
gliedern, welche fich nicht im Bezirke der Gemeinde Dortinund aufhalten, 
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wird das Krankengeld im anderthalbfahen Betrage der nah 8 13, 
Ziffer 2 feitgeitellten Säke, unter Wegfall der in $ 13, Biffer 1 und 3 
bezeichneten Leiſtungen, gewährt. 

8 17. 

Für Mitglieder, welche von der Kaffe eine Kranfenunterftügung 
ununterbrochen oder im Yaufe eines Zeitraums von 12 Monaten für 
26 Wochen bezogen haben, werden bei Eintritt eines neuen Unterſtützungs— 
falfes, ſofern diefer durd die gleiche nicht gehobene Krankheitsurſache 
veranlaßt worden ift, im Laufe der nächſten 12 Monate als Kranken: 
unterjtügung die im $ 13 Ziffer 1 bis 3 bezeichneten Leiftungen, aber 
nur für die Gefammtdauer von 13 Wochen, gewährt. 

Mitgliedern, welche die Kaffe durd eine mit dem Verluſt der 
bürgerlichen Ehrenrechte bedrohte ftrafbare Handlung gejchädigt haben, 
wird für die Dauer von 12 Monaten jeit Begehen der Strafthat ein 
Krankengeld nicht gewährt. | 

TDasjelbe gilt für Mitglieder, welche ſich eine Krankheit vorfäßlich 
oder durch fchuldhafte Vetheiligung bei Schlägereien oder Naufhändeln, 
durch Trunkfälligkeit oder gefchlechtliche Ausjchweifungen zugezogen haben, 
für die Dauer diefer Krankheit. 

s 18. 

Mitgliedern, welche gleichzeitig anderweit gegen Krankheit verfichert 
find, wird das Kranfengeld unverfürzt gewährt. 

D. Wöchnerinnen-Interitügung für Kaflen-Mitglieder. 

$ 19. 

Weiblihen Mitgliedern, welche innerhalb des legten Jahres, vom 
Tage der Entbindung ab gerechnet, mindeftens 6 Monate hindurch einer 
auf Grund de3 Kranfenverfiherungsgejeges errichteten Kaffe oder einer 
Gemeindetranfenverfiherung angehört haben, wird im Falle der Ent: 
bindung auf die Dauer von 4 Wochen nad) ihrer Niederfunft und, joweit 
ihre Beichäftiguug nad) den Beitimmungen der Gewerbeordnung für eine 
längere Zeit unterfagt ift, für diefe Zeit eine Unterftügung in Höhe des 
Kranfengeldes gewährt. Erkrankungen, welche bei der Entbindung oder 
während der Dauer des Wochenbetts eintreten, begründen denjelben An— 
fpruc auf Unterftügung wie andere Erkrankungen. 

E. Sterbegeld für Kaſſenmitglieder. 

8 20. 

Für den Todesfall eines Mitgliedes gewährt die Kafje ein Sterbe- 
geld im zwanzigfadyen Betrage des durchichnittlichen Tagelohns ($ 12). 

Berftirbt ein als Mitglied der Kajje Erfranfter nad Beendigung 
der Kranfenunterftügung, jo ift das Sterbegeld zu gewähren, wenn die 
Erwerbsunfähigfeit bis zum Tode fortgedauert hat und der Xod infolge 
derjelben Krankheit vor Ablauf eines Jahres nach Beendigung der Kranken» 
unterftügung eingetreten iſt. 
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F. Unterftügungen für Familienangehörige. 

S 21. 

Den im Haushalte der Kaffenmitglieder lebenden dem Kranken— 
verficherungszwange nicht ſelbſt unterliegenden Frauen und Kindern 
unter 15 Jahren wird gewährt: 

a) im Falle der Erkrankung freie ärztliche Behandlung und die 
Hälfte der Arzneifoften ſowie fonftige Heilmittel (vergl. $ 13 
Abfag 1 Ziffer 3) für die Dauer der Krankheit, höchitens 
jedod für 13 Wochen; 

b) beim Tode der Ehefrau oder eines Kindes ein Sterbegeld, 
und zwar für die erftere im Betrage von der Hälfte, für 
das letztere von einem Sechſtel des Sterbegeldes für Kafjen- 
mitglieder. Tas Sterbegeld für Familienangehörige wird 
aud im Falle des 8 20 Abi. 2 gezahlt, jo lange das erfranfte 
ausgepflegte Kaffenmitglied innerhalb des Jahres nach 
Beendigung ber Kranfenunterftügung noch lebt. 

G. Beginn und Ende der Interjtügungsaniprüde. 

8 22. 

Das Recht auf die Unterftügung beginnt für diejenigen, welche der 
Kaffe auf Grund des 8 2 angehören, mit dem Tage des Beginns der 
Mitgliedichaft. 

Diejenigen, weldde auf Grund der 88 4 und 6 Mitglieder der 
Kaffe werden, haben feinen Anſpruch auf die Kaffenleiftungen, wenn der 
Unterfügungsfall eintritt, bevor ſechs Wochen nad ihrer Anmeldung reſp. 
Aufnahme verjtrichen find. 

8 23. 

Mitgliedern, welche in Folge eintretender Erwerbslofigfeit aus der 
Kaffe ausfcheiden und fi) im Gebiete des Deutjchen Reiches aufhalten, 
verbleibt für ihre Perfon der Anfpruch auf die gefeglichen Mindeftleiftungen 
der Kaffe bezüglih SKranfen-Unterftügung, Wöchnerinnen-Unterjtügung 
und Sterbegeld in ſolchen Unterftügungsfällen, welche während der Er- 
werbslofigfeit und innerhalb eines Zeitraums von drei Wochen nad) dem 
Ausicheiden aus der Kaffe eintreten, wenn diefe Perfonen vor ihrem 
Ausicheiden mindeftens drei Wochen ununterbrochen einer auf Grund des 
Krankenverficherungsgefetes errichteten Krankenkaſſe angehört haben. 

Tritt der Tod erft nach Beendigung der Kranfenunterftügung ein, 
jo wird fein Sterbegeld bezahlt. 

H. Leiſtung der Unterjtügungen. 

8 24, 
Die ärztliche Behandlung der erkrankten Mitglieder oder deren 

Angehörigen erfolgt, foweit diefe nicht in ein Kranfenhaus aufgenommen 
find, durd den Kaffenarzt und wird die Xieferung der Arznei durch die 
mit der Kaffe in Gejchäftsverbindung ftehenden Apotheten gewährt. 
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Koften, welche durch Zuziehung eines andern Arztes ober einer mit der 
Kaffe nicht in Gefchäftsverbindung ftehenden Apotheke erwachjen, werden 
von der Kaffe nur erjegt, wenn die Zuziehung auf Anordnung oder mit 
Genehmigung des Borjtandes oder bei Gefahr im Verzuge erfolgt ijt. 
Bei Inanspruchnahme eines Arztes, welcher nicht Kaffenarzt ift, genießen 
jedoch die Kaffenmitglieder und deren Angehörige, fofern fie fich kin 
Dortmund aufhalten, und den Beftimmungen des Kafjenftatuts 88 25, 
26, 27 genügen, bezüglich; der Medifamente ze. diefelben Berechtigungen 
wie die von den Kaffenärzten Behandelten. 

Die in $ 13 Ziffer 3 bezeichneten Heilmittel ꝛc. werden den Mit: 
gliedern auf Anordnung des Kaſſenarztes nad) näherer vom Borjtande 
zu treffender Regelung verabfolgt. 

Die Auswahl unter den Kafjenärzten fteht den Mitgliedern frei. 

z. 8 23. 

Die Auszahlung des Krankengeldes erfolgt an jedem Sonnabend 
für die abgelaufene Woche gegen Einlieferung eines vom Kaffenarzte 
auszujtellenden Kranfenfcheines, in welchem die Zahl der MWochentage, 
während welcher der Erkrankte erwerbsunfähig war, angegeben fein muß. 
Spätere Erhebungen können beanftandet werden. 

In dem erftmalig einzureichenden Krankenſcheine ift außerdem ber 
Zag des Beginns der Krankheit, in dem legten der Tag des Wieder: 
eintrittS der Erwerbsfähigfeit anzugeben. 

Für erkrankte Mitglieder, welche in ein Krankenhaus aufgenommen 
find, erfolgt die Ausftellung der Krankenſcheine durch den Krankenhausarzt. 

Für Mitglieder, welche der Kaffe auf Grund des $ 9 angehören 
und ſich nicht im Gemeindebezirk Dortmund aufhalten, müffen die Kranfen- 
jcheine von einem approbirten Arzte ausgeftellt und von der Gemeinde: 
behörde beglaubigt fein. Dem erjtmaligen Kranfenjcheine ift eine Be— 
icheinigung der Gemeindebehörde des Aufenthaltsortes darüber beizufügen, 
daß der Erkrankte nicht vermöge feiner derzeitigen Bejchäftigung gefetlich 
einer anderen Kranfenfaffe angehört oder thatfächlich einer joldyen bei- 
getreten ift. 

Die Auszahlung erfolgt an dag Kaffenmitglied rejp. an die den 
Krankenſchein vorzeigende Berfon. 

Die Auszahlung des gemäß $ 14 an Angehörige im Krankenhaus 
verpflegter Perfonen zu gewährenden Geldbetrages kann direft an dieſe 
Angehörigen erfolgen, jofern diejelben glaubhaft nachweiſen, daß das 
Kaffenmitglied der Ernährer diejer Angehörigen ift. 

$ 26. 

Bei eintretender Erfranfung eines Mitgliedes hat der Arbeitgeber 
demjelben die Kaffenangehörigfeit auf dem vom Vorſtande vorgejchriebenen 
Formulare zu bejcheinigen. 

Das erkrankte Mitglied wird angehalten, innerhalb 48 Stunden 
mit dem vom Kaffenarzt ausgefüllten Krankenſchein entweder perjönlid) 
oder bei jchweren Krankheiten durch einen Dritten ſich bei dem Kaffen- 
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Nendanten zu melden; umterbleibt die Meldung zur Kaſſe oder erfolgt 
diefelbe jpäter als oben angegeben, jo daß feine Kranken-Kontrolle jtatt- 
finden fann, fo iſt der Nendant befugt, die Auszahlung des Sranfen- 
gelde8 zu beanftanden. 

Jedes erfranfte Mitglied ift verpflichtet, den Anordnungen des 
Kaffenarztes pünktlich Folge zu leiften. 

Der Beſuch von Wirthshäufern und fonftigen Luftbarkeiten ift den 
erkrankten Kafjenmitgliedern verboten. 

Ein Kranker, deſſen Zuftand nach dem Ausfpruche des Kafjen- 
arztes das Ausgehen erlaubt, ift verpflichtet, ſih — alle drei Tage — 
fofern nicht der Arzt im fpeziellen Falle eine andere Anordnung trifft, 
bei dem SKafjenarzte zu der von dieſem beftimnten Stunde einzufinden. 

Jedes genejene Kaffenmitglied, gleichviel ob dasfelbe im Kranken— 
hauje oder in Privatpflege verpflegt worden ift, oder Krankengeld bezogen 
hat, muß vor Wiederantritt der Arbeit die ärztliche Gejundmeldung bei 
der Kaſſe anzeigen. 

S 27. 

Die Haffenmitglieder find verpflichtet, die durch diefes Statut er- 
lajfenen Vorfchriften über die Kranfmeldung, das Verhalten der Kranken 
und Kranfenaufjicht, jowie die Anordnungen des behandelnden Arztes 
zu befolgen. Zumwiderhandlungen gegen dieſe Verpflichtung ziehen 
Drönungsitrafe bis zu 20 Mark nad) fid). 

| 5 28. 

Alle Mitglieder der Kaffe, insbejondere die Mitglieder des Vor— 
ftandes, find verpflichtet, darüber zu wachen, daß im ärztlicher Be— 
handlung stehende Mitglieder nicht jonftwo arbeiten und, wenngleid) 
arbeitsfähig, der Kaffe betrügerifch zur Yaft fallen. 

$ 29. 
Hat der Kaffenarzt Grund zu der Annahme, daß einer der im 

8 17 bezeichneten Fälle vorliegt, jo ift dies in dem Sranfenjchein zu 
vermerfen, 

8 30. | 
Die Unterftügung für Wöchnerinnen wird erjtmalig an dem auf 

die Entbindung folgenden Sonnabend gegen Einlieferung einer Be: 
Iheinigung de3 Standesamts über die Eintragung des Geburtsfalles 
und demnächſt an jedem folgenden Sonnabend für die abgelaufene Woche 
gezahlt. 

8 31. 
Das Sterbegeld für ein verjtorbenes Mitglied wird gegen Ein- 

lieferung des ftandesamtlichen Todtenfcheins an den hinterbliebenen Eher 
gatten defjelben oder, fall3 ein jolcher nicht vorhanden, denjenigen Hinter: 
bliebenen ausgezahlt, welche das Begräbniß zu bewirken haben. 

Sind folche Hinterbliebene nicht vorhanden, jo werden die Koften 
der Beerdigung bis zum Betrage des Sterbegeldes aus der Kaffe 
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beftritten oder denjenigen, welche dieſelben beftritten haben, erjtattet. 
Das Sterbegeld für die Ehefrau oder Kinder eines Mitgliedes wird 
diejem gegen Einlieferung des ftandesamtlichen Todtenſcheins ausgezahlt, 

IV. Beiträge. 

A. Eintrittsgeld. 

$ 32. 

Diejenigen, welche Mitglieder der Kaffe werden, haben ein mit 
dem erften Monatsbeitrage fälliges Eintrittsgeld in der Höhe eines ſechs— 
wöchentlichen Beitrages zu zahlen. 

Befreit vom Eintrittsgelde find: 
1. diejenigen, welche bei Begründung der Kaffe Mitglieder 

werden; 
2. diejenigen, welche nachweiſen, daß fie innerhalb der lesten 

dreizehn Wochen vor ihrem Eintritt in die Kaffe einer anderen 
Krankenkaſſe angehört haben, oder Beiträge zur Gemeinde» 
Kranken-Verſicherung geleitet haben; 

3. diejenigen, welche behufs Erfüllung ihrer Dienftpflicht im 
Heere oder in der Marine aus der ihre Berficherung be- 
gründenden Beichäftigung und dadurd aus der Berjicherung 
ausgefchieden find und nah Erfüllung der Dienftpflicht 
binnen drei Wochen durch Rückkehr in eine verficherungs: 
pflichtige Beichäftigung Mitglieder der Kaffe werden. 

B. Fortlaufende Beiträge. 

$ 33. 

Die monatlichen Kaffenbeiträge betragen 2,4 °/o der der Klajjen- 
eintheilung zu Grunde gelegten Durchichnittstöhne. Der Monat wird 
zu 25 Arbeitstagen gerechnet 

Die Beiträge find bis zum 20. jeden Monats für den verfloffenen 
Monat an den Kaffenführer einzuzahlen. 

Für diejenigen, weldhe im Laufe eines Monats Mitglieder der 
Kaffe werden, ift der auf diefen Monat entfallende, tageweije (nad) 
30jtel) zu berechnende Beitrag zu entrichten. 

$ 34. 

Für diejenigen Kafjenmitgliever, welche der Kaffe auf Grund des 
$ 2 angehören, haben deren Arbeitgeber die Beiträge einzuzahlen, 
und zwar: 

ein Drittel derjelben aus eigenen Mitteln, 
zwei Drittel vorſchußweiſe für die von ihmen bejchäftigten 

Kafjenmitglieder. 
Sie haben dieje Beiträge für jedes von ihnen angemeldete Mitglied 

jo lange zu zahlen, bis die vorjchriftsmäßige Abmeldung erfolgt ift. 
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Sceidet ein abgemelvdetes Mitglied innerhalb eines Monats aus, für 
welchen der Beitrag bereits gezahlt ift, jo iſt der legtere für die Tage 
nad) der Ausjcheidung zurüdzuzahlen. 

$ 35. 

Die Arbeitgeber find berechtigt, den von ihnen bejchäftigten Arbeitern 
die Beiträge, welche fie für bdiefelben zu entrichten haben, bei jeder regel- 
mäßigen Lohnzahlung mit dem Betrage in Abzug zu bringen, welcher 
auf die Zeit entfällt, für weldhe der Lohn gezahlt wird. Der Abzug ift 
jeiten8 der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer auf Berlangen im Quittung: 
buche zu quittiren. 

5 36. 

Arbeitgeber deren Zahlungsunfähigfeit im Zwangsbeitreibungs— 
verfahren fejtgeftellt worden ift, find, fo fange für fie nicht eine Ans 
ordnung der im 8 52a des Gejeges bezeichneten Art (2) getroffen worden 
ift, verpflichtet, die im Abſatz 1 zugelaffenen Lohnabzüge zu machen und 
deren Betrag fofort, nachdem der Abzug gemacht worden it, an die 
Kaffe abzuliefern. 

S 37. 

Diejenigen Mitglieder, welche der Kaffe auf Grund des $ 4 oder 
des 8 8 angehören, haben die vollen Monatsbeiträge ſelbſt zum Fällig— 
feitStermin an die Kaffe einzuzahlen oder koſtenlos einzujenden. 

5 38. 

Für die Zeit der durd Krankheit herbeigeführten Erwerbsunfähig- 
feit werden Beiträge nicht gezahlt; ebenfo für die Zeit von Militär 
Dienitleiftungen. 

C. Quittungsbücher. 

$ 39. 

Für jedes SKaffenmitglied wird ein Quittungsbuch ausgefertigt, 
welches eine Angabe über die Höhe der Beiträge und der eintretendenfalls 
zu gewährenden Unterjtügungen enthält. 

Dasjelbe wird bei der erften Beitragszahlung, fofern diejelbe durch 
den Arbeitgeber erfolgt, diefem, andernfalls dem Kaſſenmitgliede ein- 
gehändigt. 

Kafjenmitgliedern, für welche die Einzahlung durch den Arbeitgeber 
erfolgt, it das Quittungsbuch beim Ausſcheiden aus der Beichäftigung 
einzuhändigen. 

Außerdem erhält jedes Kaffenmitglied bei der Anmeldung einen 
Abdrud dieſes Statuts ausgehändigt. 

Ein Erjaß-Eremplar des Statuts wird nur gegen Erftattung von 
25 Pig. ausgehändigt. 

Quittungsbücher als Erfag werden mit 15 Pfg. per Exemplar 
berechnet. 
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V. Berwaltung der Kaſſe. 

8 40. 

Die Angelegenheiten der Kaffe werden durch den Vorjtand und die 
Generalverfammlung verwaltet. 

A. Kaffenvoritand. 

Zufammenjegung und Wahl. 

g 4l. 

Der Vorftand befteht zunächſt aus 6 Mitgliedern. 
Die Wahl berjelben erfolgt durch die A en (vergl. 

8 53) in der Weife, daß in getrennter Mahlverjammlung 4 Mitglieder 
und 2 Erjagmänner von den in der Generalverjammlung ftimmberechtigten 
Kafjenmitgliedern aus ihrer Mitte und 2 von den der Generalverfammlung 
angehörenden Arbeitgebern und 1 Erjagmann gewählt werben. 

Die Wahl ift geheim und erfolgt durch Stimmzettel in einem 
Wahlgange in der Weife, daß jeder Stimmberechtigte joviel Namen auf 
einen Stimmzettel fchreibt, wie Mitglieder zu wählen jind. 

Gewählt find diejenigen, auf welche die meiften Stimmen gefallen 
jind. Stimmen, weldye auf nicht Wählbare fallen oder den Gewählten 
nicht deutlich bezeichnen, werden nicht mitgezählt. 

Unter denjenigen, weldye eine gleiche Stimmenzahl erhalten, ent: 
ſcheidet das Roos, welches von dem die Wahl Leitenden gezogen wird. 

Die Wahl wird im Auftrage des Vorftandes für die Kaffenmit- 
glieder von einem dieſen angehörenden, für die Arbeitgeber von einem 
diefen angehörenden Mitgliede des Vorftandes unter Affiitenz zweier von 
ihm zu berufender Mitglieder der Wahlverfammlung geleitet. Das erite 
Mal und in Fällen, wo ein Vorſtand nicht vorhanden ift, tritt an die 
Stelle des BVBorftandsmitgliedes ein Beauftragter der Auffichtsbehörde. 

Ueber die Wahl ift ein Protokoll aufzunehmen, weldyes von dem 
Woahlleitenden und den Beifigern zu unterzeichnen ilt. 

$ 42. 

Die Mitglieder des Vorftandes werden auf ein Jahr gewählt, 
bleiben aber nad Ablauf diefer Zeit jo lange im Amt, bis ihre Nach: 
folger in den Borjtand eingetreten find. 

Die Ausjcheidenden find wieder wählbar. 
Mitglieder des Vorftandes, welche die Wählbarkeit verlieren, 

icheiden aus. 
Scheidet ein Borftandsmitglied vor Ablauf feiner Dienftzeit aus, 

jo ergänzt fich der Vorftand aus ſich jelbjt durch Zutritt der Erjagmänner. 
In Ermangelung von Erfagmännern findet in der nächſten Generals 
verjammlung Ergänzungswahl ftatt. Der im derfelben Gewählte bleibt 
nur jo lange im Amt, wie die Dienftzeit des ausgefchiedenen Mitgliedes 
gedauert haben würde. 
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5 43. | 

Die Ablehnung der Wahl zum Vorftandsmitglied it aus denjelben 
Gründen zuläffig, aus welden das Amt eines Vormundes abgelehnt 
werden fann. Die Wahrnehmung eines auf Grund der Unfallverjiherung 
oder der Invaliditäts- und Altersverjicherung übernommenen Ehrenamts 
jteht der Führung einer Vormundſchaft gleih. Kafjenmitgliedern, weldye 
eine Wahl ohne gejeglichen Grund ablehnen, fann auf Beſchluß der 
Generalverfammlung für beitimmte Zeit, jedoch nicht über die Dauer 
der Wahlperiode, das Stimmrecht in der ©eneralverfammlung entzogen 
werden. 

8 44. 
Bor jeder Neuwahl hat der Kafjenvorftand nach der der Aufjichts- 

behörde zulegt eingereichten Weberficht der Beiträge ($ 41 des Gejeges 

vom ei rn) das Verhältniß der von den Arbeitgebern aus eigenen 

Mitteln geleifteten Beiträge zu der Gejammtjumme der Beiträge fetzujtellen. 
Auf Grund diefer Feititelung ift die Zahl der aus der Mitte der 

Kaffenmitglieder zu wählenden Vorjtandsmitglieder zu erhöhen um ein 
Mitglied, wenn die Summe der Beiträge der Arbeitgeber nicht über zwei 
Eiebentel, um zwei Vlitglieder, wenn diefelbe nicht über zwei Achtel, um 
drei Mitglieder, wenn diejelbe nicht über zwei Neuntel der Geſammt— 
jumme der Beiträge beträgt. 

Eine entiprechende Herabjegung der jo feftgefetsten Zahl der dem 
Vorftande angehörenden Kaffenmitglieder muß auf Verlangen der Arbeit- 
geber erfolgen, wenn die vor einer jpäteren Neuwahl vorgenommene 
Feitftellung ergiebt, dak die Summe ihrer Beiträge die der legten Feſt— 
ſtellung zu Grunde gelegte Verhältnißzahl wieder überjteigt. 

Streitigfeiten, welche hierüber zwijchen den dem Vorſtande an— 
gehörenden Arbeitgebern und Arbeitnehmern entjtehen, enticheidet die 
Auffichtsbehörde, 

Gejhäftsordnung des Vorſtandes. 

8 45. 

Vorbehaltlich der Beſtimmung des $ 60 über die dem Kaſſen- und 
Recdhnungsführer zu gewährende Vergütung führen die Mitglieder des 
Vorſtandes ihr Amt unentgeltlid. Nothwendige baare Auslagen, welche 
ihnen durch die Amtsführung erwachien, jind ihnen aus der Kaffe zu 
erjegen. 

S 46. 

Der Vorſtand wählt aus feiner Mitte auf die Dauer von einem 
Jahr einen Voriigenden und einen Stellvertreter desjelben. Der Bor: 
figende muß Arbeitgeber, fein Stellvertreter mu Arbeitnehmer jein. 

Der ftellvertretende Vorfigende vertritt den Vorſitzenden bei Be— 
hinderung oder im Auftrage desielben. 
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8 47. 

Der Vorſtand iſt beſchlußfähig, wenn mehr als die Hälfte ſeiner 
Mitglieder anweſend ſind. Er faßt ſeine Beſchlüſſe mit Stimmenmehrheit 
der in der Sitzung Anweſenden. Bei Stimmengleichheit entſcheidet die 
Stimme des Vorſitzenden. 

8 48. 
Allmonatlich iſt eine ordentliche Sitzung des Vorſtandes abzuhalten. 
Der Vorſitzende iſt befugt, außerordentliche Sitzungen anzuberaumen. 

Er iſt verpflichtet, innerhalb 8 Tagen eine ſolche abzuhalten, wenn dies 
von drei Vorſtandsmitgliedern unter Angabe der Verhandlungsgegenſtände 
ſchriftlich beantragt wird. 

Zu allen Sitzungen, welche nicht zu beſtimmten, durch Vorſtands— 
beſchluß feſtgeſetzten Sitzungszeiten ſtattfinden, hat der Vorſitzende die 
Mitglieder mindeſtens 48 Stunden vorher ſchriftlich einzuladen. 

Die Vorſtandsſitzungen werden vom Vorſitzenden eröffnet, geleitet 
und geſchloſſen. 

Die gefaßten Beſchlüſſe ſind unter Angabe des Tages der Sitzung 
und der in derſelben Anweſenden in ein Protokollbuch einzutragen und 
von dem Vorſitzenden und mindeſtens zwei weiteren Mitgliedern zu 
unterzeichnen. 

Obliegenheiten des Vorſtandes. 

5 50. 

Der Vorſtand hat nad) Maßgabe der Beſtimmungen dieſes Statuts 

und des Geſetzes vom U 1 die geſammte Verwaltung der Kaſſen— 
10, April 1692 

angelegenheiten, injonderheit aud) die VBermögensverwaltung wahrzunehmen, 
joweit nicht durch $ 59 die Beichlußnahne der General Berfammlung 
vorgejchrieben it. Er hat die Beſchlüſſe der General-VBerfammlung, jo: 
weit dieje nicht etwas anderes ausdrüdlich bejtimmt, auszuführen und 
für die Erfüllung der Verpflichtungen Sorge zu tragen, welche der Kaſſe 
nach $ 41 des angezogenen Gejeges obliegen. 

Die gerichtliche und außergerichtliche Vertretung der Kaffe mit Ein- 
ſchluß derjenigen Geſchäfte und Nechtshandlungen, für welche nach den 
Geſetzen eine Spezialvollmadht erforderlich ijt, wird von dem Vorſitzenden 
in Gemeinjchaft mit zwei dazu vom Borjtande gewählten Mitgliedern 
wahrgenommen. Ihre Legitimation bei allen Mechtsgejchäften erfolgt 
durch die Beicheinigung der Auffichtsbehörde, daß die darin bezeichneten 
Perſonen zur Zeit die bezeichneten Stellen im Vorſtande befleiden. 

Der Vorftand hat die Verträge mit Werzten, Apothefern und 
Kranfenhäujern abzujchliegen, er hat den Rendanten anzujtellen, die Ver— 
gütung desjelben und die von ihm zu jtellende Kaution feitzufegen; ihm 
unterfteht die Einführung und Regelung der Krankenkontrolle. 

551. 

Der Vorſtand hat über jede Aenderung in feiner Zuſammenſetzung 
und Über das Ergebnik jeder Wahl der Aufjichtsbehörde binnen einer 
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Woche Anzeige zur erjtatten. Iſt die Anzeige nicht erfolgt, jo kann die 
Aenderung dritten Perfonen nur dann entgegengejegt werden, wenn be: 
wiejen wird, daß fie legteren befannt war. 

8 52. ' 
Soweit die Geichäftsordnung nicht durch vorfiehende Beftimmungen 

geregelt -ift, wird fie durch eigene Beichlüffe des Vorſtandes feſtgeſtellt. 
Neglements, mweldye den Geichäftsgang ein für allemal regeln, bedürfen 
der vorherigen Genehmigung der Auffichtsbehörde. 

B. General-Berjammlung. 
Zujfammenjegung. 

8 53. 

Die General » VBerjammlung befteht aus Vertretern der Kaſſen— 
mitglieder und der zu Beiträgen verpflichteten Arbeitgeber, welche im 
3. Kalenderquartale je auf ein Fahr, vom 1. Dftober an gerechnet, in 
geheimer Wahl unter Zeitung des Vorſtandes gewählt werben. 

Die Kafjenmitglieder haben die Vertreter aus ihrer Mitte zu wählen. 
Für je 20 Safjenmitglieder wird ein Vertreter gewählt. Iſt die 

Zahl der Kafjfenmitglieder nicht durch 20 theilbar, jo ift für die über- 
ſchießende Zahl, wenn diejelbe 10 oder mehr beträgt, ein weiterer Ver— 
treter zu wählen. 

Wahlberechtigt und wählbar find nur diejenigen Kafjenmitglieder, 
welche grogjährig und im Befig der bürgerlichen Ehrenrechte find. 

Die Zahl der Vertreter der Arbeitgeber ift nach dem Verhältniß 
der von den leßteren aus eigenen Mitteln zu zahlenden Beiträge zu der 
Geſammtſumme der Beiträge zu bemefjfen. Mehr als ein Drittel der 
Stimmen darf den Arbeitgebern weder in der General-Berfammlung noch 
im Vorftande eingeräumt werden. Jedes Mitglied der General-Ber- 
jammlung führt eine Stimme. 

Die Anzahl der von den Kafjenmitgliedern und den Arbeitgebern 
zu wählenden DBertreter wird vor jeder Wahl vom Kaſſenvorſtande, erjt- 
malig vom Beauftragten der AuffichtSbehörde, feftgejegt und in der Ein- 
ladung zum Wahltermin angegeben. 

Arbeitgeber werden, jo lange fie mit Zahlung der Beiträge im 
Rückſtande jind, von der Vertretung und Wahlberechtigung in der General- 
Berfammlung ausgejchlofjen. 

Die Kaffenmitglieder bezw. die Arbeitgeber wählen außerdem je 
die Hälfte der auf fie entfalfenden Vertreter als Erjagmänner zur General- 
Berfammlung für einen gleichen Zeitraum. Die Erfagmänner treten beim 
Ausscheiden von Vertretern in die General» Verfammlung ein, in der 
durch die Zahl der auf fie gefallenen Stimmen beftimmten Reihenfolge. 

$ 54. 

Die Wahl erfolgt für Kaffenmitglieder und für die Arbeitgeber 
in einem bejonderen Wahltermine, zu welchem die Wahlberechtigten acht 
Tage vorher durch die im $ 68 bezeichneten Blätter einzuladen find. 
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Für die Form und Leitung der Wahl find die Beitimmungen des 
8 41 Abjag 4 ff. maßgebend. 

Wird die Wahl von den Kaffenmitgliedern verweigert, jo werden 
die Vertreter derjelben durch die Auffichtsbehörde ernannt. 

Wird die Wahl von den Arbeitgebern verweigert, fo ruht deren 
Vertretung in der General-Berfammlung für die betreffende Wahlperiode. 

Die Arbeitgeber find berechtigt, zu Mitgliedern der General-Ber- 
jammlung und des Vorſtandes Gejchäftsführer oder Betriebsbeamte der 
zu Beiträgen verpflichteten Arbeitgeber, fofern diefelben nicht gleichzeitig 
Vertreter der Arbeitnehmer find, zu wählen. Eine Vertretung der ge- 
wählten Mitglieder der General:Berfammlung oder des Vorſtandes findet 
nicht jtatt. 

In der General-Berfammlung führt jeder Vertreter eine Stimme. 

Geihäftsordnung der General:-Berjammlung. 

8 55. 

Die General-Berjammlung wird vom Vorftande unter Angabe der 
Gegenftände der Verhandlungen durd eine wenigitens 8 Tage vorher 
durch die im $ 68 bezeichneten Blätter zu erlajjende Einladung berufen. 

Drdentlihe Generalverfammlungen finden ftatt : 
1. im November jeden Jahres zur Wahl des Ausſchuſſes für 

die Prüfung der Rechnung des laufenden Jahres und zur 
Vornahme der erforderlichen Neuwahlen für den Borftand ; 

2. im 2. Quartal jeden Yahres zur Beichlußfaffung über die 
Abnahme der Rechnung des Vorjahres. 

Außerordentlidye Generalverfammlungen beruft der Vorftand nad) 
Bedürfnif. Die Berufung der Generalverfammlung muß binnen 4 Wochen 
erfolgen, wenn der zehnte Theil ihrer Mitglieder jchriftlich darauf anträgt 
unter Angabe des Gegenitandes der Berathung. 

Die Gegenjtände der Verhandlungen hat der Vorftand zu beftimmen ; 
er muß unter diejelben alle Bejchwerden, welche von Kaffenmitgliedern 
oder beitragzahlenden Arbeitgebern gegen jeine Verwaltung eingebracht 
werden, jowie alle Anträge, welche von mindeftens "/ıo der Mitglieder 
der Generalverfammlung ſchriftlich vier Wochen vorher geitellt werden, 
aufnehmen. 

$ 56. 

Der Borfigende des Vorſtandes eröffnet, leitet und jchließt die 
Verhandlungen der Generalverfammlung. Befinden fi) unter den Gegen- 
ftänden derjelben Bejchwerden oder Anträge, welche die Geſchäftsführung 
des Borjtandes betreffen, jo tjt die Auffichtsbehörde zu erfuchen, den 
Leiter der Verfammlung zu ernennen. | 

Der Leiter der Verſammlung beruft zu feiner Unterftügung ein 
Kafjenmitglied und einen Arbeitgeber als Beifiger und ernennt einen 
Schriftführer. 
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Der Leiter der Berfammlung hat das Recht, Mitglieder der General: 
verjammlung, welche jeinen zur Yeitung der Berfammlung oder zur Auf: 
rechterhaltung der Ruhe und Ordnung getroffenen Anordnungen nicht 
Folge leiſten, aus dem Verſammlungsraum zu verweiſen. 

$ 57. 

Die erfte Generalverfammlung wird von einem Beauftragten der 
Auffichtsbehörde berufen und geleitet. 

Generalverfammlungen, welche auf Verlangen der Auffichtsbehörde 
oder von diejer anberaumt find, werden auf Anordnung derjelben von 
einem von ihr Beauftragten geleitet. 

5 58. 

Beichlüffe der Generalverfjammlung werden mit einfacher Stimmen- 
mehrheit der Anweſenden gefaßt. 

Ueber eine Erhöhung der Beiträge, welche das im 8 31 Abjag 1 
des Gejeges vom miss feitgefegte Maß überfchreitet umd nicht zur 
Deckung der gefeglichen Minbdeftleiftungen erforderlich ift, kann nur getrennt 
von den DBertretern der Kafjenmitglieder und den DBertretern der Arbeit- 
geber Beſchluß gefaßt werden. 

Die Abftimmung erfolgt durch Aufitehen und Sikenbleiben. Nur 
wenn der Leiter der Verſammlung und feine Beifiger fid) über das Er- 
gebniß der Abjtimmung nicht einigen, erfolgt Zählung der Stimmen 
unter Namensaufruf. Im Falle der Stimmmengleichheit gibt die Stimme 
des Vorfigenden den Ausichlag. 

Angelegenheiten, welche bei der Berufung der Generaiverjammlung 
nieht als Gegenftände der Verhandlung bezeichnet jind, dürfen zur Ber: 
handlung und Beſchlußnahme nur zugelaffen werden, wenn aus der Mitte 
der Berjammlung fein Widerfpruch erfolgt, oder wenn es ſich um einen 
Antrag auf Berufung einer außerordentlichen Generalverfammlung handelt. 

Dbliegeuheiten der Generalverfammlung. 

8 59, 

Außer den von ihr vorzunehmenden Wahlen liegt der General: 
verjammlung ob: 

1. Beſchlußnahme über alle Angelegenheiten, bei welchen eine 
Abänderung des StatutS in Frage fommt, jowie über die 
Abänderungen der Unterftügungen und Beiträge, joweit jie 
nicht ftatutenmäßig im Folge einer veränderten Feſtſetzung 
der durchjchnittlichen Tagelöhne eintritt; 

. Beſchlußnahme über die Auflöfung der Kaffe; 
i Veſchlußnahme über den Beitritt der Kaſſe zu einem auf 

Grund des $ 46 des Geſetzes vom -' au zu bildenden 
Berbande — Ortskrankenkaſſen und über das für 
denſelben zu errichtende Statut; 

ww 



4. die Abnahme der Yahresrehnung und die Beitellung eines 
aus 3 Mitgliedern beftehenden Ausjchuffes zur Vorprüfung 
derjelben ; 

5. Beſchlußnahme über die Verfolgung von Anfprüchen, welche 
der Kaffe gegen Vorjtandsmitglieder aus deren Amtsführung 
erwacdjen find, und Wahl der damit zu Beauftragenden ; 

6. Beichlupfaffung über Anträge von Mitgliedern der General« 
verjammlung ; 

7. Berathung und Beſchlußnahme über alle Angelegenheiten, 
welche ihr zu diefem Zwecke von dem Borjtande oder von 
der Aufjichtsbehörde vorgelegt werden. 

VI Rechnungs: und Kaffenführung. 

$ 60. 

Die Rechnungs: und Kaffenführung wird unter Beobadhtung der 

Vorſchriften des Gefeges vom 7.211655, der von der höheren Verwaltungs: 
behörde auf Grund des $ 41 Abjag 2 dafelbft erlaffenen Anordnung 
und der Beftimmungen diejes Statuts, fjowie nad) Maßgabe der vom 
Vorſtande und der Generalverfammlung gefaßten Beichlüffe von einem 
NRendanten wahrgenommen, welcher vom Borftande unter Vorbehalt einer 
längftens 6 monatlichen Kündigung angejtellt wird und nicht Mitglied 
der Kaffe zu fein braudht. Die demfelben für feine Mühewaltung zu 
gewährende Vergütung und die Höhe der von ihm zu ftellenden Kaution 
wird vom Vorſtande feftgeftellt. Derjelbe ift verpflichtet, den Vorſtands— 
figungen beizumwohnen und die Protofollführung zu bejorgen,; er hat 
berathende, nicht bejchließende Stimme. 

$ 61. 

Der Rechnungs: und Kaſſenführer hat die Einnahmen und Aus- 
gaben der Kaffe von allen den Zwecken der Kaffe fremden Bereinnahmungen 
und Berausgabungen getrennt feitzuitellen und zu verrechnen, ebenjo ihre 
Beitände gefondert zu verwahren. 

Zu andern Zweden, als den nach diefem Statut zu gewährenden 
Unterftügungen, der ftatutenmäßigen Anjammlung und Ergänzung des 
Nefervefonds und der Dedung der Verwaltungsgfoften darf er Verwendungen 
aus dem Vermögen der Kaffe nicht machen und Beiträge von den Mit- 
gliedern und Arbeitgebern nicht erheben. 

8 2. 
Die den Mitgliedern zu gewährenden SKranfengelder hat er gegen 

Einlieferung der Krantenjcheine ($ 25) zu zahlen, jofern nicht einer der 
im $ 17 bezeichneten Fälle vorliegt. 

Die Sterbegelder werden gegen den jtandesamtlichen ZTodtenjchein 
ausgezahlt, alle übrigen von der Kaſſe zu bejtreitenden Ausgaben jind 
auf jedesmalige Anweilung des Vorfigenden des Vorſtandes zu leiften. 
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8 63. 

Das BVerzeichnig der rüdjtändigen Beiträge, welche nicht auf von 
ihm zu erlaffende Mahnung binnen einer Friſt von einer Woche zur 
Kaffe gezahlt werden, iſt monatlih dem DBorftande zur Herbeiführung 
der Beitreibung vorzulegen. 

5 64. 

Borräthige Gelder hat der Nendant, ſoweit fie nicht zur Dedung 
der laufenden Ausgaben erforderlich jind, bi zur Beſchlußfaſſung des 
Boritandes über anderweite Belegung der Sparfaffe zu Dortmund zu 
übergeben. Verfügbare Gelder der Kaffe find, joweit fie nicht der Spar- 
faffe zu Dortmund übergeben werden, nad Beſchluß des Vorftandes zu 
belegen in Schuldverjchreibungen, welche von dem deutjchen Reiche oder 
von einem deutſchen Bundesitaate mit gejeglicher Ermädtigung ausgefiellt 
find, oder in Schuldverfchreibungen, deren Berzinjung von dem deutichen 
Neiche oder von einem deutjchen Bundesitaate gejeglid) garantirt tft, oder 
in Rentenbriefen der zur Vermittelung der Ablöfung von Renten in 
Preußen beftehenden Rentenbanken oder in Schuldverjchreibungen, welche 
von deutfchen fommunalen Korporationen oder von deren Creditanitalten 
ausgeftellt und entweder Seitens des Inhabers Fündbar find oder einer 
regelmäßigen Amortifation unterliegen, oder auf fichere Dypothefen. 

MWerthpapiere, welche zum Vermögen der Kajie gehören und nicht 
lediglich zur vorübergehenden Anlegung zeitweilig verfügbarer Betriebs» 
gelder für die Kaſſe erworben jind, find bei der AuffichtSbehörde oder 
nach deren Anweifung verwahrlic niederzulegen. Die Hinterlegung$- 
Iheine find vom Rechnungs- und Kaſſenführer mit den Bejtänden der 
Kaffe zu verwahren. 

Ss 65. 

Die Kaffe it dur den Borfigenden des Borjtandes unter Zu» 
ziehung eines den Arbeitgebern und eines den Kafjfenmitgliedern an: 
gehörenden Vorſtandsmitgliedes vierteljährlich regelmäßig und jährlich 
mindeſtens einmal unvermutheterweile zu prüfen. Die Prüfung hat fich 
jedesmal auch auf die vorjchriftsmähige Belegung des Kaffenvermögens 
und auf die Verwahrung der Hinterlegungsjcheine zu erjtreden., 

S 66. 

Das Rechnungsjahr fällt mit dem Kalenderjahr zufammen. Alsbald 
nad dem Jahresſchluſſe und jpäteflens mit dem 31. Januar des Folge- 
jahres jind die Kaffenbücher zu jchließen und die Jahresrechnung auf: 
zuſtellen. 

Die Jahresrechnung iſt nach Maßgabe der über Art und Form 
der Rechnungsführung zu erlaſſenden Vorſchriften vom Kaſſenrendanten 
aufzuſtellen und bis zum 15. März des Folgejahres einzureichen. 

Der Vorſtand Hat die vorgängig von ihm zu revidirende Rechnung 
jammt Belägen bis zum 15. April dem Rechnungsausſchuß und demnächjt 
mit den von legterem gejtellten und nicht erledigten Erinnerungen der 
der General:Berjammlung vorzulegen, 
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Dieje bejchliegt nad Anhörung des Vorſtandes und des Rechnungs— 
führers über die nicht erledigten Erinnerungen und nimmt — eintretenden- 
falls unter Vorbehalt der letteren — die Rechnung ab. 

Nah Abnahme der Jahresrechnung ift ein Rechnungsabſchluß, wie 
jolcher der Auffichtsbehörde einzureichen iſt, durch die im $ 68 bezeichneten 
Blätter zu veröffentlichen. 

$ 67. 

Die nad) dem Jahresabſchluß verbleibenden Ueberſchüſſe fließen dem 
Mefervefonds zu. Weichen nach dem Jahresabſchluſſe die Einnahmen der 
Kaſſe zur Dedung ihrer Ausgaben nicht aus, jo iſt der Fehlbetrag dem 
Rejervefonds zu entnehmen. 

Der Refervefonds ift bis zur Höhe der durdhfchnittlichen Ausgaben 
der legten drei Nechnungsjahre anzujammeln und erforderlidhenfall3 bis 
zu diefem Betrage zu ergänzen. So lange der Reſervefonds diejen Betrag 
nicht erreicht, ilt demjelben mindejtens ein Zehntel des Yahresbetrages 
der Kaffenbeiträge zuzuführen. Grgiebt fi) aus dem Abſchluſſe eines 
NRechnungsjahres, in welchem der Kaffe weder auferordentlidhe Ausgaben 
noch außerordentlihe Einnahmcausfälle erwachlen find, daß dem Reſerve— 
fonds zu der erforderlichen Anjammlung oder Ergänzung weniger als 
10 Brozent des Betrages der Kafjenbeiträge zugefloffen find oder der 
vorichriftsmäßige Beſtand desjelben zur Deckung der Ausgaben hat an- 
gegriffen werden müflen, jo hat der Vorftand bei der General-Berjamm- 
lung gleichzeitig mit der Vorlegung der Jahresrechnung diejenigen Be— 
jchlüffe zu beantragen, welche nad) der BVBorfchrift des $ 33 Ab. 1 des 

Geſetzes vom an 15, erforderlich werden. 
Ergiebt jich dagegen aus den Jahresabſchluſſe ein Ueberſchuß der Jahres: 

einnahme über die Jahresausgabe, welcher vorausfichtlich dauernd jein wird, 
und hat der Reſervefonds bereitS das Doppelte des Mindejtbetrages 
erreicht, jo hat der Vorſtand bei der Generalverfammlung eine der Vorſchrift 
des 8 33 cit. Abfag 2 entiprechende Beſchlußnahme zu beantragen. 

VI. Befanntmachungen. 

S 68. 

Alle die Kaffe betreffenden Bekanntmachungen, insbejondere die 
Einladungen zu Wahl- und Generalverfammlungen, die Bekanntmachungen 
über Statutenänderungen, über der Zulammenjegung des Borftandes, 
ſowie über die Melde- und Bahlitellen werden bis zu anderweiter Be— 
ſchlußnahme und Generalverfammlung in der „Dortmunder Zeitung“ 
und „Tremonia”, ſowie im „eneral-Anzeiger" erlafjen. 

VIII. Entjeheidung von Streitigkeiten. 

$ 69. 

Streitigfeiten zwijchen den Kafjenmitgliedern umd ihren Arbeitgebern 
einerjeit3 und der Kaffe andererjeits, über die Verpflichtung zur Yeiftung 
oder Einzahlung von Beiträgen oder über Unterftüßungsanfprüdhe werden 
von der AuffichtSbehörde entichieden. 
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Gegen deren Entjcheidung findet binnen vier Wochen nach Zuftellung 
derjelben die Berufung auf den Rechtsweg mittelft Erhebung der Klage ftatt. 

Die Entfcheidung ift vorläufig volljtredbar, foweit es jih um 
Streitigkeiten über Unterjtüßungsanfprüche handelt. 

IX. Beauffichtigung der Kaffe. 

8 70. 

Die Auffiht über die Kaffe wird nad Maßgabe der Vorſchriften 

des Gefeges vom PU unter Dberaufficht des Königlichen Re— 
10. April 1892 

gierungs- Präfidenten zu Arnsberg vom Magiftrate zu Dortmund wahr: 
genommen. 

Dortmund, im September 1893. 

Der Magiftrat: 

(L. S.) Dttermann. 

Die Vertreter der Arbeitgeber und Arbeitnehmer 

im Gaft- und Schanfwirthihaftsgemwerbe: 

W. Hengfienderg. I. Steinbach. Otto Diedmann. C. Hajenbring. 
W. Gößling. Karl Ehrlich). 

Vorftehende Unterfchriften werden mit dem Bemerken amtlich be- 
glaubigt, daß die Unterzeichneten in der General-Berfammlung vom 
21. April 1893 als Vertreter zur Berathung des StatutS gewählt find. 

Dortmund, den 20. September 1893. 

- — Der Magiftrat: 
(L. S.) Be Ottermann. 

Das vorſtehende Statut wird genehmigt. 

Urnsberg, den 16. November 1893. 

Namens des Bezirks-Ausſchuſſes, Abth. 1. 

Der Vorſitzende: 

Sn Vertretung: Blümke. 
B. A. 6033. 

Die Kaffe tritt mit dem 1. Januar 1894 ins Leben. 

Arnsberg, den 6. Dezember 1893. 

Der Regierungs-Präſident: 
A IIIb 8732, Winzer. 
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7. Orts Statut für die Stadt Dortmund betreffend das 

3 1, Abi. 1, 8 6, 
Abi. Edes Geſehes. 

8 4 Abſ. 1,86, 
Abj. 1 des Geſetzes. 

5 4, Abſ. 2 des 
Geiches. 

$ 4, Abſ. 1, letzter 
Eak des Geſthes. 

$ 2 des Geſetzes. 

8 77, Abſ. 1 des 
Geſetzes. 

Gewerbegericht zu Dortmund. 

Für den Gemeindebezirk der Stadt Dortmund wird 
hierdurch nach Maßgabe des Beſchluſſes des Magiſtrates 
vom 27. Februar 1894 und des Beſchluſſes der Stadiver- 
ordneten-Berfammlung vom 29. Januar 1894 auf Grund 
des $ 1, Abi. 1, 2 und 6 des Meichsgejeges, betreffend die 
Gewerbegerichte vom 29. Juli 1890, nad) Anhörung be: 
theiligter Arbeitgeber und Arbeiter nachftehendes Ortsitatut 
erlajien : 

Erſter Abſchnitt. 
Errichtung und Zuſammenſetzung des 

Gewerbegerichts. 

81. 

Für die Entſcheidung von gewerblichen Streitigkeiten 

Ia) zwiſchen Arbeitern einerſeits und ihren Arbeitgebern 
andererjeit8 und 

b) zwijchen Arbeitern desjelben Arbeitsgebers, 

Ha) zwijchen Perfonen, welche für beftimmte Gewerbe- 
treibende außerhalb der Arbeitsitätte der letzteren 
mit Anfertigung gewerblicher Erzeugnifje bejchäftigt 
find (Heimarbeiter, Hausgewerbetreibende) und ihren 
Arbeitgebern, 
auch wenn diefe Perjonen die Rohſtoffe oder Halb- 
fabrifate, welche fie bearbeiten oder verarbeiten, jelbjt 
beſchaffen, 

b) zwiſchen Hausgewerbetreibenden (Heimarbeitern) der 
vorbezeichneten Art untereinander, ſofern ſie von 
demſelben Arbeitgeber beſchäftigt werden, 

wird ein Gewerbegericht errichtet, welches den Namen 
„Gewerbegericht zu Dortmund“ führt. 

Sein Sitz iſt zu Dortmund. 
Sein Bezirk umfaßt den Gemeindebezirk der Stadt 

Dortmund. 
82. 

Als Arbeiter im Sinne dieſes Orts-Statuts gelten die— 
jenigen Geſellen, Gehülfen, Fabrikarbeiter und Lehrlinge, 
auf welche der ſiebente Titel der Gewerbe-Ordnung An— 
wendung findet, ausſchließlich der in Bergwerken, Salinen, 
Aufbereitungs-Anſtalten und unterirdiſch betriebenen Brüchen 
und Gruben beſchäftigten Arbeiter. 

Ingleichen gelten als Arbeiter Betriebsbeamte, Werk— 
meiſter (Werkführer, Braumeiſter, Faktoren u. ſ. w.) und 
mit höheren techniſchen Dienſtleiſtungen betraute Angeſtellte 



— 820 — 

(Techniker, Architekten, Zeichner, Chemiker u. j. w.), deren 
Jahres-Arbeitsverdienit an Lohn oder Gehalt zweitaufend 
Marf nicht überjteigt. 

53. 

Sachliche Zuſtändigkeit. 

Das Gewerbegericht iſt ohne Rückſicht auf den Werth 
des Streitgegenſtandes zuſtändig für Streitigkeiten: 

1. über den Antritt, die Fortſetzung oder die Auflöſung 
des Arbeitsverhältniſſes, ſowie über die Aushändigung 
oder den Inhalt des Arbeitsbuches oder Zeugniſſes, 

Fr 2. über die Leiftungen und Entſchädigungsanſprüche aus 
dem Arbeitsverhältniffe, jowie über eine in Beziehung 
auf dasjelbe bedungene Konventionalitrafe, 

3. über die Berechnung und Anrechnung der von den 
Arbeitern und Hausgewerbetreibenden zu leiitenden 
Kranfenverficherungs-Beiträge ($ 2, Abf. 1, Ziffer 4, 
88 53a, 54, 65, 72, 73 des Geſetzes betreffend — — — 15. 6. 1883 
die Kranfenverficherung der Arbeiter vom 5-55 
(vergl. auch $ 78, Abſ. 3 des Geſetzes vom 29.7.1890), 

4, über die Anjprüche, welche auf Grund der Weber: 
nahıne einer gemeinjamen Arbeit von Arbeitern oder 
Hausgemwerbetreibenden desjelben Arbeitgebers gegen 
einander erhoben werden. 

Das Gewerbegericht ift im den vorbezeichneten 
Streitigkeiten dann zufländig, wenn die ftreitige 
Berpflihtung in Dortmund zur erfüllen ift. 

8 5 des Gefehes, Dur die Zuftändigfeit des Gewerbegerichts 
wird die Zuſtändigkeit der ordentlichen Gerichte 
ausgejchloffen. 

Ausnahmen bon der Zuftändigfeit. 

Ausgenommen von der Zuſtändigkeit des Gewerbe: 
gericht8 find: 

I. Streitigfeiten über eine SKonventionalftrafe, welche 
für den Fall bedungen iſt, dab; der Arbeiter oder 

83, gsi. 3 des Hausgewerbetreibende nad) Beendigung des Arbeits- 
verhältniffes ein folches bei anderen Arbeitgebern 
eingeht oder ein eigenes Gejchäft errichtet, 

11, Streitigfeiten der in $ 3, Ziffer 1—4 bezeichneten 
Urt zwiichen : 

—— a) Mitgliedern der Innungen ($ 97 der Gewerbe— 
Ordnung) und ihren Lehrlingen (8 97, Abj. 1, 
Ziffer 4 ebenda), 



85 73, 53a bes 
Stranfenverfiche» 
rungs⸗Geſetzeß v. 

15. 6. 1888. 

10. 4. 1892. 

876 des Geſetzes. 

89 des Geſetzes. 

efr. Nachtrag. 

$ 10 des Gejches. 
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b) Mitgliedern folder Innungen, für welche ein 
Schiedsgericht in Gemäßheit des $ 97a, Ziffer 6 
und $ 100d der Gewerbe-Ordnung errichtet ift, 
und ihren Arbeitern. 

Außerdem ift die Zuſtändigkeit de8 Gewerbegerichts 
ausgejchlojfen für ſolche Streitigkeiten zwijchen Gewerbe: 
treibenden und ihren Geiellen, Gehülfen und Lehrlingen, 
für welde auf Grund der S$ 100e, Ziffer 1, und 100i, 
Abi. 2 der Gewerbe Ordnung durdy einen der ftreitenden 
Theile die Entiheidung eines Innungs-Schiedsgerichtes oder 
einer Innung angerufen wird. 

Desgleihen ift die Zujtändigfeit des Gewerbegerichtes 
ausgejchlofjen für Streitigkeiten der Gehülfen und Lehrlinge 
in Apothefen und Handelsgejchäften und der Arbeiter, welche 
in den unter der Militär: oder Marine-Verwaltung jtehenden 
Betriebs:Anlagen beichäftigt find. 

85. 

Zuſammenſetzung. 

Das Gewerbegericht beſteht aus einem Vorſitzenden, 
einem Stellvertreter desſelben und 36 Beiſitzern. Die Zahl 
der Stellvertreter und Beiſitzer kann durch Beſchluß des 
Magiſtrates anderweit feſtgeſtellt werden. 

86. 

Allgemeine Erforderniſſe bezüglich der Mitglieder. 

Zum Mitgliede des Gewerbegerichtes — einſchließlich 
des Vorſitzenden und der Stellvertreter — ſoll nur berufen 
werden, wer das dreißigſte Lebensjahr vollendet, in dem der 
Wahl vorangegangenen Jahre für ſich oder ſeine Familie 
Armenunterſtützung auf Grund des Geſetzes über den 
Unterſtützungswohnſttz vom 6. Juni 1870 (R.-G.-Bl. 
S. 360) und des Geſetzes, betreffend die Ausführung des 
Bundesgeſetzes über den Unterſtützungswohnſitz, vom 8. März 
1871 (G-S. ©. 130) nicht empfangen oder die empfangene 
Armenunterftügung erftattet hat und in dem Bezirke des 
Gewerbegerichts ſeit mindeitens zwei Jahren wohnt oder 
beſchäftigt iſt. 

Desgleichen ſollen zu Mitgliedern des Gewerbegerichtes 
nicht berufen werden Perſonen, welche wegen geiſtiger oder 
körperlicher Gebrechen zu dem Amte nicht geeignet find. 

Perſonen, welche zum Amt eines Schöffen unfähig ſind 
(Gerichtsverfaſſungs-Geſetz 88 31, 32), können nicht berufen 
werden. 
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Vorfigender und Stellvertreter. 

Der Vorfigende des Gewerbegerichts und der Stelfver- 
sg 11,15, ang. 2 freter desjelben werden von dem Magiftrate auf ein Jahr 

des Geſetzes. 

8 12 des Gejehes. 

gewählt ; fie dürfen weder Arbeitgeber noch Arbeiter fein. 
Die Wahl des Vorfigenden und des Gtellvertreters 

bedarf der Beitätigung des Negierungs-Präfidenten. Dieje 
Beitimmung findet auf Staats: oder Gemeindebeamte, welche 
ihr Amt fraft ftaatlicher Ernennung oder Beftätigung ver- 
walten, feine Anwendung, jolange fie dieſes Amt befleiden, 

88. 

Beiliger. 

Die Beifiger müffen zur Hälfte aus den Arbeitgebern, 
zur Hälfte aus den Arbeitern entnommen werden. 

Die Beifiger aus dem Kreiſe der Arbeitgeber werden 
mittelft Wahl der Arbeitgeber, die Beifiger aus dem Kreiſe 
der Arbeiter mittelft Wahl der Arbeiter auf die Dauer von 
drei Fahren bejtellt. Wiederwahl ift zuläffig. 

Beifiger, deren Amtsperiode abgelaufen ijt, jcheiden erft 
dann aus, wenn ihr Nachfolger in das Amt eingetreten ift. 

89. 

Zur Theilnahme an den Wahlen find nur berechtigt: 
a) ſolche Arbeitgeber, welde das fünfundzwanzigite 

Lebensjahr vollendet und feit mindeitens einem Jahre 
im Bezirke des Gewerbegerichtes Wohnung oder eine 
gewerbliche Niederlafjung haben, 

b) ſolche Arbeiter, welche das fünfundzwanzigite Lebens— 
jahr vollendet und in dem Bezirf des Gewerbe: 
gerichteS jeit mindeiteng einem Jahre wohnen oder 
beichäftigt find. — 

Die in 8 6, Abſ. 3 diefes Statutes bezeichneten Per- 
jonen find nicht wahlberechtigt. 

Mitglieder einer Innung, für welche ein Schiedsgericht 
in Gemäßheit der 88 97a, 100d der Gewerbe-Ordnung er- 
richtet ijt, und deren Arbeiter find weder wählbar nod) 
wahlberechtigt. 

8 10. 

Das Reich, der Staat, die Gemeinden und fonjtige 
Öffentliche Verbände, ſowie juriſtiſche Perfonen üben ihr 
Stimmredt durd ihre gefeßlichen Vertreter aus. 

Den Arbeitgebern ftehen im Sinne der SS 8 und 9 
diejes Statutes die mit der Zeitung eines Gewerbe-Betriebes 
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$14de8 Geſehes. Oder eines bejtimmten Zweiges desjelben betrauten Steliver- 
treter der jelbfiftändigen Gemwerbetreibenden gleich, fofern ihr 
Yahres-Arbeitsverdienit an Lohn oder Gehalt zweitaufend 
Mark überſteigt. 

ee Die durch $ 1, Abſ. 1, Ziffer II der Zuſtändigkeit des 
Gewerbegerichtes unterftellten Hausgewerbetreibenden find, 
jofern fie ſelbſt mindeftens einen Arbeiter nicht nur vorüber- 
gehend beichäftigen, als Arbeitgeber, andernfall3 ald Arbeiter 
wahlberechtigt und wählbar. 

$ 11. 

Wahl der Beifiter. 

Die Wahl der Beifiger ift unmittelbar und geheim. 
Sie erfolgt unter Leitung eines Wahlvorjtandes. 

8 12. 

MWahlvoritand. 

Der Magijtrat bejtimmt, aus wie vielen Perſonen der 
MWahlvoritand zu beftehen hat, und ernennt deſſen Vorjigenden 
und Mitglieder, weldye legtere zur Hälfte aus flimmbered)- 
tigten Arbeitgebern, zur Hälfte aus ftimmberechtigten Arbeitern 
bejtehen müſſen. 

8 13. 

MWaplliiten. 

Zum Zwede der Wahlen find von dem Magiſtrate 
Liften anzulegen, in welde alle Wähler einzutragen find, 
deren Stimmberechtigung unter Beifügung der erforderlichen 
Beicheinigungen innerhalb zweier Wochen, nachdem der 
Wahltag eritmalig befannt gemacht ift, bei den von dem 
Dragiftrate zu bezeichnenden Anmeldeftellen mündlich) oder 
Ichriftlich angemeldet ift. Bei unterlajjener rechtzeitiger An— 
meldung ruht das Stimmrecht. 

Als Ausweis genügt für die Arbeitgeber die Be- 
fcheinigung über die nach $ 14 der Gewerbe-Ordnung erfolgte 
Anmeldung des Gemwerbe-Betriebes, jowie die legte Quittung 
über Zahlung der Gewerbefteuer, für die Arbeiter ein Zeugniß 
ihres Arbeitgebers oder der PBolizeibehörde, durch welches 
beftätigt wird, daß der Arbeiter feit mindeftens einem Jahre 
innerhalb des Gewerbegerichts-Bezirfes im Arbeit fteht oder 
wohnt. Formulare zu diejen Zeugniffen werden von dem 
Diagiftrat oder anderen, gemäß $ 14 befannt zu madjenden 
Stellen verabfolgt. 

Den in die Lifte Eingetragenen wird über die Ein- 
tragung eine Beicheinigung ertheilt, welche die Nummer der 
Lifte enthält. 



— 324 — 

Nach Ablauf der Anmeldefriit werden die Liſten in 
einem oder mehreren zur öffentlichen Kenntniß gebrachten 
Lofalen während der Dauer einer Woche offen gelegt. Ein: 
ſprüche gegen die Nichtigfeit der Mählerliften find während 
der Dauer der Auslegung derjelben bei dem Mlagiftrate zu 
erheben, der darüber innerhalb zweier Wochen nad) Ablauf 
der Einjpruchsfriit endgültig Enticheidung trifft. 

5 14. 

Wahlort und Wahltermin. 

Tag, Ort und Stunden der Wahlen bejtimmt der 
Magiitrat; fie find unter Mittheilung der für die Wählbar- 
feit und MWahlberechtigung geſetzlich vorgeichriebenen Be— 
dingungen und der Zahl der von Arbeitgebern und Arbeitern 
zu mwählenden Beijiger mindeitens zweimal in dem amtlichen 
Kreisblatt und durch Anſchlag befannt zu machen, dergeftalt, 
daß zwilchen der erften Bekanntmachung und dem Wahltage 
eine Friſt von mindeftens zwei Wochen liegt. 

8 15. 
Wahlhandlung. 

Der Wahlvorſtand leitet die Wahlhandlung, welche 
öffentlich iſt und während der Stunden von Vormittags 10 
bis Abends 8 Uhr ſtattzufinden hat. 

Die an der Wahl ſich betheiligenden Perſonen haben 
ſich vor dem Wahlvoritande, inſoweit demſelben ihre Wahl— 
berechtigung nicht bekannt iſt, durch Vorlegung der Be— 
ſcheinigung ($ 13, Abſ. 3) oder auf andere Weiſe über 
diejelbe auszuweiſen. 

Perſonen, welche in die Wahlliften ($ 13) nicht ein- 
getragen find, find von der Wahl zurüczumeifen. 

Das Wahlrecht ift nur in Perfon und durch Stimm: 
zettel auszuüben, welche handjchriftlicd”) oder im Wege der 
Bervielfältigung herzuftellen find und nicht mehr Namen ent: 
halten jollen, als Befiter in der betreffenden Wahlhandlung 
zu wählen find. 

In den vorher aufgefiellten Wählerliften iſt durch einen 
Vermerk erfichtlich zu machen, welche der in derjelben ver: 
zeichneten Perjonen ihr Wahlrecht thatfächlicy ausgeübt haben. 

Zur Aufnahme der Stimmzettel find für die Arbeitgeber 
und die Arbeiter eine oder mehrere befondere Wahlurnen auf: 
zuftelfen, in welche die Stimmzettel verdedt feitend des Vor— 
jigenden bezw. der Mitglieder des Wahlvorftandes hinein 
gelegt werden. 

Die Liften find von den Mitgliedern des Wahlvorftandes 
am Schluſſe zu unterjchreiben; diejelben haben dabei aus: 
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drüdlich zu bezeugen, daß ſich in der für die Wahl beftimmten 
Zeit Niemand weiter zur Ausübung feines Wahlrechtes an 
gemeldet hat. 

$ 16. 

Nad) Ablauf der zu Vornahme der Wahl feitgejegten 
Zeit find nur noch diejenigen Perionen, weldye bereit3 im 
Mahllofale anweſend find, zur Wahl zuzulaffen. 

Das Wahlergebniß ift in das Wahlprotofoll aufzunehmen. 
Die Feſtſtellung des Wahlergebnifjes, welche nicht 

öffentlich zu fein braucht, Ffann nach Ermeffen des Wahl: 
vorſtandes erfolgen: 

a) im Anſchluß an die Wahlhandlung im Wahllofal oder 
b) getrennt von der Wahlhandlung außerhalb des 

Wahllokals. 
Für die Feſtſtellung des Wahlergebnifjes find folgende 

Beitimmungen maßgebend: 
Die Stimmzettel werden eröffnet. Enthält ein Stimm: 

zettel die Namen von mehr Berjonen, als Beijiger zu wählen 
find, jo fommen nur die der Reihe nach zuerit aufgeführten 
in Betradht. Iſt aus einem Stimmzettel die Perjon des 
Gewählten nicht mit Sicherheit zu entnehmen, oder ift eine 
Perſon benannt, welche nicht wählbar it, jo ijt die für dieſe 
Perjon abgegebene Stimme ungiltig, unbejchadet jedoch der 
Gültigkeit der auf dem Wahlzettel jonft noch befindlichen 
Namen. 

Meinungsverjchiedenheiten, welche im Wahlvorjtande 
über die Stimmberedhtigung, die Wählbarfeit oder die Gül- 
tigfeit der Stimmzettel entitehen, werden nah Stimmen- 
mehrheit entjchieden; bei Stimmengleichheit entjcheidet der 
Wahlvorfieher. Grund und Ergebniß Ddiejer Abjtimmung 
find im Wahlprotofolle zu verzeichnen. 

Als gewählt find vorbehaltlich der Bejtimmungen des 
$ 20 diejes Statuts jeder Kategorie diejenigen Perfonen zu 
erachten, welche die meilten Stimmen erhalten haben ; bei 
Stimmengleichheit enticheidet das vom Wahlvorjteher zu 
ziehende Loos. 

Im Falle zu a wird die Feititellung des Wahlergebnifjes 
im Wahlprotofolle vermerkt, welchem die Stimmzettel in 
verfiegelten Päckchen beizufügen find. 

Im Falle zu b find die Stimmzettel zu verjiegeln und 
vom Mahlvoriteher, in deſſen Behinderung von feinem Stell- 
vertreter, in Verwahrung zu nehmen. 

Der Vorgang ift im Wahlprotofolle zu vermerken, 
gleichzeitig mit der Beſtimmung über Art und Zeit zur be— 
jonderen Feititellung des Wahlergebniffes. Letteres erfolgt 
in Anweſenheit des Wahlvoritandes und ift darüber ein be- 
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fonderes Protokoll aufzunehmen, in welchen zu vermerfen ift, 
ob die vom Wahlvorfteher aufbewahrten verfiegelten Bädchen 
der Stimmzettel äußere Veränderungen ergaben. 

Der Wahlvorftand hat das Ergebniß der Wahl inner: 
halb dreier Tage nad) dem Wahltage dem Magiftrate unter 
Beifügung des Wahlprotofoll3 und der Stimmzettel bekannt 
zu geben. 

$ 17. 

Das Ergebnis der Wahl ift von dem Magijtrate als- 
bald in den zu feinen amtlichen Anzeigen bejtimmten Blättern 
mit dem Hinweife darauf befannt zu machen, daß Beſchwerden 
gegen die Nechtsgültigfeit der Wahl binnen einer Ausjchlup- 
frift von einem Monate nad) der Wahl bei ihm oder bei dem 
Bezirksausichuffe anzubringen find (ſiehe $ 19). 

Gleichzeitig ift jeder Gewählte von feiner Berufung zum 
Mitgliede des Gewerbegerichtes unter Hinweis auf die gejeß- 
lichen Wblehnungsgründe mit der Aufforderung jchriftlich in 
Kenntnig zu fegen, etwaige Ablehnungsgründe bei dem 
Magiſtrate geltend zu machen. 

$ 18. 

Ablehnung der Wahl. 
Das Amt der Beifiger ift ein Ehrenamt. Die Ueber— 

nahme desfelben fann nur aus foldhen Gründen verweigert, 
die Niederlegung nur auf folche Gründe geftügt werden, 
welche zur Ablehnung eines unbejoldeten Gemeinde-Amtes 
berechtigen. 

Doch kann Derjenige, welcher das Amt eines Beifigers 
drei “fahre verjehen hat, während der nächjten drei „Jahre 
die Uebernahme des Amtes ablehnen. 

Ablehnungsgründe gewählter Beijiger find nur zu berüd- 
fichtigen, wenn diefelben, nachdem der betheiligte Beifiger 
von feiner Wahl in Kenntniß geſetzt ift, ſchriftlich binnen 
einer Moche geltend gemacht werden. 

Ueber die Gründe für die Ablehnung oder Niederlegung 
entjcheidet der Magiſtrat. 

S 19. 

Beichwerden gegen die Wahl. 
Beichwerden gegen die Rechtsgültigkeit der Wahlen find 

nur binnen eines Monats nad der Wahl zuläffig. Sie 
find bei dem Magiftrate oder bei dem Bezirks-Ausſchuſſe 
anzubringen und von dem legteren zu entjcheiden. 

$ 20. 
An Stelle der die Wahl mit Erfolg ablehnenden oder 

jolher Perfonen, deren Wahl für ungültig erklärt ift, gelten 
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diejenigen, welche bei der Wahl nad) dem Gewählten die 
meiiten Stimmen erhalten haben, unter entjprechender An— 
wendung der Beitimmungen des $ 16 als gewählt. 

S 21. 

Sind Wahlen nicht zu Stande gefommen oder wiederholt 
für ungültig erklärt, fo ift der Regierungs- Präfident befugt: 

a) die Wahlen, joweit fie durch Arbeitgeber oder Arbeiter 
vorzunehmen waren, durd den Magijtrat vornehmen 
zu lafjen; 

b) foweit die Wahlen von den Magijtrate vorzunehmen 
waren, die Mitglieder felbft zu ernennen. 

$ 22. 

Belanntmahung über die endgültige Zufammenjetzung 
des Gerichtes. 

Die endgültige Zufammenjegung des Gewerbegerichtes 
ift von dem Magiftrate unter Angabe der Namen und Wohn- 
orte der Mitglieder auf die in S 14 bejtimmte Weije befannt 
zu machen. 

$ 23. 

Vereidigung der Mitglieder. 

Der Borfigende des Gewerbegerichtes und deffen Stell: 
vertreter jind vor ihrem Amtsantritte durch einen von dem 
Negierungs- Präfidenten beauftragten Beamten, die Beifiger 
vor der erſten Dienftleiftung durch den Vorſitzenden oder deſſen 
Stellvertreter auf die Erfüllung der Obliegenheiten des ihnen 
übertragenen Amtes eidlich zu verpflichten. 

Behufs PVereidigung derjenigen Mitglieder, welche den 
Staatsdienereid abgelegt haben oder al3 Mitglieder eines 
Gewerbegerichts bereits vereidet worden find, genügt der Hin— 
weis auf den früher geleifteten Eid. Die BVereidigung der 
übrigen Mitglieder hat in folgender Weije zu gefchehen: Der 
mit der Bereidigung beauftragte Beamte oder Vorfigende des 
Gewerbegerichts richtet an die zu Vereidigenden die Worte: 
„Sie ſchwören bei Gott dem Allmächtigen und Allwiffenden, 
die Pflichten eines Borfigenden (Beifiger8) des Gewerbe: 
gericht8 getreulich zu erfüllen und ihre Stimme nad) beitem 
Wiffen und Gemiffen abzugeben." Die zu Bereidigenden 
leiften alsdann den Eid, indem Jeder unter Erheben der 
rechten Hand die Worte fpricht: „Ich ſchwöre es, jo wahr 
mir Gott helfe." Den Schwörenden bleibt es dabei über- 
laffen, diefen Eidesworten die ihrem religidjen Bekenntniſſe 
entiprechende Bekräftigungsformel hinzuzufügen. Iſt der zu 
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Bereidigende Mitglied einer Neligionsgejellichaft, welcher das 
Gejeß den Gebrauch gewifjer Betheuerungsformeln an Stelle 
des Eides gejtattet, jo wird die Abgabe einer Erklärung 
unter der Betheuerungsformel diefer Neligionsgefellichaft der 
Eidesleiftung gleich geachtet. 

Ueber die Bereidigung wird ein PBrotofoll aufgenommen. 

S 24. 

Enthebung, Entjegung der Mitglieder. 
Ein Mitglied des Gewerbegerichtes, Hinfichtlich deſſen 

Umftände eintreten oder befannt werden, welche die Wählbar-: 
feit zu dem von ihm befleideten Amte nad) Maßgabe diejes 
Statutes ausjchliegen, tft des Amtes zu entheben. Die Ent: 
hebung erfolgt durd) den Bezirksausſchuß nah Anhörung 
des Betheiligten. 

Ein Mitglied des Gewerbegerichtes, weldyes fich einer 
groben Verlegung jeiner Amtspflicht ſchuldig macht, Tann 
jeines Amtes entjett werden. Die Entjegung erfolgt durd) 
das Landgericht in Dortmund. 

Hinfichtlicy des Verfahren! und der Nechtsmittel finden 
die Vorjehriften entjprechende Anwendung, welche für die zur 
Zuftändigfeit der Landgerichte gehörigen Strafjachen gelten. 
Die Klage wird von der Staatsanwaltjichaft auf Antrag des 
Negierungs- Präfidenten erhoben. 

Falls hierdurch oder aus anderen Gründen im Laufe 
einer Wahlperiode mehr als ein Dritttheil der Beifiger einer 
Stategorie bei dem Gewerbegerichte ausfcheiden, jo kann der 
Magiftrat Erfagwahlen für den Reſt der Wahlperiode an- 
ordnen, auf welche die vorjtehenden Vorſchriften mit der 
Einſchränkung entiprechende Anwendung finden, daß die bei 
der legten regelmäßigen Wahl aufgeitellten Wahlliften aud) 
hier maßgebend find, 

8 25. 

Vertheilung der Beijiter. 
Die Reihenfolge, in welcher die Beijiger an den Situngen 

des Gewerbegerichtes theilzunehmen bezw. als Hülfsbeifiger 
zu fungiren haben, wird durch den Vorfigenden feitgeitellt. 
Dabei ift auf möglichjt gleichmäßige und dem Gegenſtand 
der Verhandlung entjprechende Auswahl Bedacht zu nehmen. 

8 26. 

Der Borfigende jett die Beifiger von den Sitzungs— 
tagen, an welchen fie in Thätigfeit zu treten haben, unter 
Hinweis auf die Folgen des Ausbleibens fchriftlih im 
Kenntniß und iſt bei Verhinderung einzelner DBeifiger be: 
rechtigt, von der Neihenfolge abzumeichen. 
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S 27. 

Ausbleiben der Beiliger. 
Die Beifiger find verpflichtet, im Falle der Berhinderung 

ihre Entjchuldigungsgründe rechtzeitig dem Borfigenden an- 
zueigen, 

Beifiger, welcher ohne genügende Entjchuldigung zu den 
Sigungen nicht vechtzeitig ſich einfinden oder ihren Ob— 
liegenheiten in anderer Weije fich entziehen, find zu einer 
Drdnungsitrafe bis zu 300 Mark, jowie in die verurjachten 
Koften zu verurtheilen. Die Verurtheilung wird durch den 
VBorfigenden ausgefprochen. Erfolgt nachträglich genügende 
Entihuldigung, jo kann die Verurtheilung ganz oder theil- 
weile zurücdgenommen werden. 

Gegen die Entjcheidung findet Beichwerde an das Zand- 
gericht zu Dortmund jtatt. Das Verfahren richtet jich nad) 
den Vorfchriften der Strafprozeßordnung. 

Die Beifiger haben jeden Wechſel ihrer Wohnung binnen 
drei Tagen dem Borjigenden bei Vermeidung einer Ordnungs— 
ftrafe von fünf Marf anzuzeigen. 

8 28. 

Beſetzung des Gerichtes in der einzelnen Sitzung. 
Das Gemwerbegericht verhandelt und entjcheidet, joweit 

das Geje oder diejes Statut nicht anders beitimmt, im der 
Beiegung von Fünf Mitgliedern mit Einſchluß des Vor— 
jigenden. 

$ 29. 

Entihädigung der Beiliger. 

Die Beifiger erhalten für jeden Zeitaufwand als Ent- 
Ihädigung für Zeitverfäumniß vier Mark, wenn die Sigung 
einen ganzen Arbeitstag in Anſpruch genommen hat, die 
Hälfte diefes Betrages, wenn diejelbe nicht über einen halben 
Arbeitstag angedanert hat. Die Entjichädigungen werden in 
der Hegel vierteljährlid, auf Wunſch auch jofort ausgezahlt; 
eine Zurüdweijung derjelben it nicht jtatthaft. 

Außerdem erhalten die Beifiger Vergütung von erforderlich 
gewordenen Reiſekoſten. 

$ 30. 

Serichtsichreiberei u. ſ. w. 

Bei dem Gewerbegerichte wird eine Gerichtsjchreiberei 
eingerichtet. 

Die erforderlihen Bureau: und Schreibfräfte, Unter: 
beamte und Gejchäftsräume überweiitt der Magiftrat dem 
Sewerbegerichte. Der Meagiftrat bejtimmt aud) diejenige 
Kaffe, welche als Kaſſe des Gewerbegerichts dient. 
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Der von dem Magijtrate zu ernennende Gerichtsjchreiber 
und diejenigen feiner Gehülfen, welche an den Spruchſitzungen 
des Gemwerbegerichtes al3 Protofollführer theilnehmen follen, 
find durch den DVorjigenden des Gewerbegerichtes zu ver- 
eidigen. — $ 23 findet entſprechende Anwendung. 

ALS AZuftellungsbeamte fungiven diejenigen Gemeinde- 
beamten, welche von dem Magijtrat damit beauftragt werden, 
die Buftellung kann jedoch auch durch die Poſt gefchehen. 

$ 3l. 

Unterhaltungstoften. 

Die Koften der Einrichtung und Erhaltung des Ge- 
werbegerichtes find, foweit fie nicht in deffen Einnahmen ihre 
Dedung finden, von der Gemeinde Dortmund zu tragen. 

8 3la. 

Der Vorfigende des Gemwerbegerichtes hat alljährlich 
einen Bericht über die gefammte Gejchäftsthätigfeit des Ge— 
werbegerichtes in dem abgelaufenen “fahre an den Magiftrat 
zu eritatten. 

Zweiter Abſchnitt. 

5 32. 

Verfahren. Anwendung der Eivilprozekordnung. 
Auf das Berfahren vor dem &ewerbegericht finden, 

foweit im nachftehenden nicht bejondere Beitimmungen ge— 
troffen find, die für das amtsgerichtliche Verfahren geltenden 
Borjchriften der Civilprozeßordnung entfprechende Anwendung. 

& 383. 

Verhältniß zu den ordentlihen Gerichten. 

Die Vorſchrift im $ 11 der Givilprozeßordnung über 
die bindende Wirkung der rechtskräftigen Entjcheidung, durch 
welche ein Gericht fich für ſachlich unzuftändig erklärt hat, 
findet in dem Verhältniß des Gewerbegerichts und der ordent- 
lihen Gerichte Anwendung. Eine folche Entfcheidung des 
ordentlichen Gerichts ift auch infoweit, als fie auf der An- 
nahme der örtlichen Zuftändigfeit des Gemwerbegerichts beruht, 
für daS legtere bindend. 

S 34. 

Ablehnungsgeſuche. 

Ueber Geſuche wegen Ablehnung von Gerichtsperſonen 
entſcheidet das Gewerbegericht. 
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S 35. 

Vertretung der Parteien. 

Nicht prozehfähigen Parteien, welche ohne gejeglichen 
Bertreter find, fann auf Antrag bis zum Eintritt des gejey- 
lichen Vertreters von dem Borfigenden ein bejonderer Ber: 
treter bejtellt werden. 

Das Gleiche gilt im Falle erheblicher Entfernung des 
Aufenthaltsorts des gejeglichen Vertreters. 

Die nicht prozeßfähige Partei it auf ihr Berlangen 
jelbjt zu hören. 

S 836. 

Nechtsanwälte und Perſonen, welde das BVBerhandeln 
vor Gericht geihäftsmäßig betreiben, werden als Prozeß— 
bevollmächtigte oder Beiftände vor dem Gewerbegericht nicht 
zugelaſſen. 

837. 

Zuſtellungen. 

Die Zuſtellungen in dem Verfahren vor dem Gewerbe— 
gericht erfolgen von Amtswegen. 

Urtheile und Beſchlüſſe, gegen welche ein Rechtsmittel 
jtattfindet, jino den Parteien zuzuſtellen, ſoweit dieſe nicht 
auf die Zuitellung verzichten. Sonjtige Urtheile und Be— 
ihlüffe find einer Partei nur zuziitellen, wenn fie nicht in 
Anwejenheit derjelben verfündet jind. Auf Berlangen einer 
Partei iſt derjelben auc Ausfertigung eines in ihrer An- 
wejenheit verfündeten Urtheil3 oder Beſchluſſes zu ertheilen. 

Anträge und Erklärungen einer Lartei, welche zugeitellt 
werden follen, jind bei dem Gericht einzureichen oder münd— 
lic) zum Protokoll des Gerichtsichreibers anzubringen. 

Sofern durd die Zuftellung eine Friſt gewahrt oder 
die Verjährung unterbrochen werden ſoll, tritt diefe Wirkung, 
wenn die Zultellung demmächit erfolgt, bereits mit der Ein— 
reichung oder Anbringung des Antrages oder der Erklärung ein. 

S 38. 

Der Gerichtsichreiber hat Für die DBewirfung der Zu— 
jtellung Sorge zu tragen und die bei derjelben zu über- 
gebenden Abjchriften zu beglaubigen. 

Er hat das zu übergebende Schriftjtück in einem ver: 
jchlofjenen, mit der Adrejfe der Perſon, an welche zugeſtellt 
werden joll, jowie mit einer Gejchäftsnummer verjehenen 
Briefumſchlage dem Zuitellungsbeamten und im Falle der 
Zuftellung durch die Poſt, diefer zur Zuſtellung zu übergeben. 
Auf den Briefumichlag ift der Vermerk zu jegen: Vereinfachte 
Zuſtellung. 

99 
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Die auf dem Briefumſchlage angegebene Geſchäftsnummer 
iſt in den Akten zu vermerken. 

Erfolgt die Zuſtellung durch die Poſt, ſo iſt eine Be— 
ſcheinigung der Uebergabe an die Poſt (Civilprozeßordnung 
88 177, 179) nicht erforderlich. 

$ 39. 
Die von dem Zuftellungsbeamten oder dem BPojtboten 

aufzunehmende Zuftellungsurfunde muß die Art und Weile, 
in welcher der jeiner Adreffe und feiner Gejchäftsnummer 
nad) bezeichnete Briefumjchlag übergeben tit, inSbefondere den 
Drt und die Zeit der Uebergabe, ſowie die Perjon, welcher 
zugeftellt ijt, bezeichnen, und wenn die Zuftellung nicht an 
den Adrefjaten perjönlich erfolgt ijt, den Grund hiervon an: 
geben. Die (Zuftellung) Urfunde ift von dem die Zuitellung 
vollziehenden Beamten zu unterjchreiben. 

Bei der Zuftellung wird eine Abjchrift der Zuftellungs- 
urfunde nicht übergeben. Der Tag der Zuftellung it von 
dem zuftellenden Beamten aufdem Briefumjchlage zu vermerken. 

8 40. 

Termine und Ladungen. 
Die zur Erledigung des Nechtsftreites erforderlichen 

Berhandlungstermine werden von dem Borfigenden von Amts: 
wegen angejett. Nach Anſetzung des Termins ift die Ladung 
der Barteien durch den Gerichtsjchreiber zu veranlaffen. 
-Zadungen durch die Parteien finden nicht jtatt. Die Zur: 
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ſtellung der Ladung muß ſpäteſtens am Tage vor dem Ter— 
mine erfolgen. 

Die Zuſtellung der Ladung an eine Partei iſt nicht 
erforderlich, wenn der Termin in Anweſenheit derſelben ver— 
kündet oder ihr bei Einreichung oder Anbringung der Klage 
oder des Antrages, auf Grund deſſen die Terminsbeſtimmung 
ſtattfindet, mitgetheilt worden iſt. Die erfolgte Mittheilung 
iſt zu den Akten zu vermerken. 

8 41. 

Nachdem die Klage eingereicht oder zum Protokoll des 
Serichtsichreiber8 angebracht ift, hat der Vorfigende einen 
möglichft nahen Termin zur Verhandlung anzujegen. 

Die Klage gilt, unbejchadet der Beitimmung im $ 37, 
Abjat 4, erit mit der Zuftellung an den Beklagten als erhoben. 

$ 42. 

An ordentlichen Gerichtstagen können die Parteien zur 
Verhandlung des Nectsftreites ohne Terminsbeitimmung und 
Ladung vor dem Gericht erjcheinen. 
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Die Erhebung der Klage erfolgt in diejem Falle durd 
den mündlichen Vortrag derjelben. Die Klage iſt zu Pro— 
tofoll zu nehmen, falls die Sade jtreitig bleibt. 

5 43. 

Deffentlichfeit, Sitzungspolizei, Gerichtsſprache. 
Die Verhandlung vor dem erkennenden Gericht ein— 

ſchließlich der Verkündung der Urtheile und Beſchlüſſe der— 
ſelben erfolgt öffentlich. 

Durch das Gericht kann die Oeffentlichkeit für die Ver— 
handlung oder für einen Theil derſelben nach Maßgabe der 
Vorſchriften in den 88 173 bis 175 des Gerichtsverfaſſungs— 
gejeßes ausgeichloffen werden. 

Die Borjehriften der SS 176 bis 193 des Gerichts— 
verfafjungsgejeges über die Aufrechterhaltung der Ordnung 
in den Sigungen und über die Gerichtsiprache finden An: 
wendung. 

S 44. 

Verſäumnißurtheil. 
Erſcheint der Kläger im Verhandlungstermine nicht, ſo 

iſt auf Antrag des Beklagten das Verſäumnißurtheil dahin 
zu erlaſſen, daß der Kläger mit der Klage abzuweiſen ſei. 

Erſcheint der Beklagte nicht und beantragt der Kläger 
das Verſäumnißurtheil, ſo werden die in der Klage behaup— 
teten Thatſachen als zugeſtanden angenommen. Soweit die— 
ſelben den Klageantrag rechtfertigen, iſt nach dem Antrage 
zu erkennen; ſoweit dies nicht der Fall, iſt die Klage abzu— 
weijen. 

Bleiben beide Parteien aus, jo ruht das Verfahren, bis 
die Anjegung eines neuen Berhandlungsterming beantragt wird. 

S 4. 

Einſpruch. 
Die Partei, gegen welche cin Verſäumnißurtheil erlaſſen 

it, fann binnen der Nothfriit von drei Tagen jeit der an 
fie bewirften Zujtellung des Urtheil3 die Erklärung abgeben, 
daß fie Einſpruch einlege. Die Einlegung gilt mit der Ein: 
reihung der Erflärung oder mit der Abgabe derjelben zum 
Protokoll des Gerichtsjchreibers als bewirkt. 

In dem Verſäumnißurtheil iſt der Partei zu eröffuen, 
in welcher Form und Friſt ihr der Einſpruch zuſteht. 

Nach Einlegung des Einſpruchs hat der Vorſitzende 
einen neuen Verhandlungstermin anzuſetzen. 

Erſcheint die Partei, welche den Einſpruch eingelegt hat, 
auch in dem neuen Termine nicht, ſo gilt der Einſpruch als 
zurückgenommen. 

2 Jin 
2 
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Andernfalls wird, ſofern der Einſpruch zuläſſig iſt, der 
Prozeß in die Lage zurückverſetzt, in welcher er ſich vor 
Eintritt der Verſäumniß befand. 

8 46. 

Sühneverſuch und Vergleich. 

Erſcheinen die Parteien in dem Termine, ſo hat das 
Gewerbegericht thunlichſt auf eine gütliche Erledigung des 
Rechtſtreits hinzuwirken. Es kann den Sühneverſuch in 
jeder Lage des Verfahrens erneuern und hat denſelben bei 
Anweſenheit der Parteien am Schluſſe der Verhandlung zu 
wiederholen. 

Der Inhalt eines vor Gericht abgeſchloſſenen Vergleichs 
iſt durch Aufnahme in das Brotofoll feſtzuſtellen. Die Feſt— 
jteflung tft den Parteien vorzulefen. In dem Protokoll ift 
zu bemerfen, daß die Vorleſung jtattgefunden hat und daß 
die Genehmigung erfolgt ift, oder welche Einwendungen er: 
hoben jind. 

8 47. 

Mündliche Verhandlungen. 

Kommt ein Vergleich nicht zu Stande, fo ijt über den 
Rechtsitreit zu verhandeln. Die Leitung der Berhandlung 
liegt dem Borfigenden ob. Derfelbe hat dahin zu wirfen, 
daß die Parteien über alle erheblichen Thatſachen fich voll: 
ftändig erflären, die Beweismittel für ihre Behauptungen 
bezeichnen und die jachdienlichen Anträge ftellen. Derſelbe 
fann jederzeit das perlönliche Erfcheinen der Parteien anordnen 
und für den Fall des Nichterjcheinens eine Geldftrafe bie 
zu Einhundert Marf androhen. Gegen die Feſtſetzung der 
Strafe findet Beichwerde nad den Beitimmungen der Eivil- 
prozeßordnung Statt. 

Wird die Fortfeguug der Verhandlung in einem weiteren 
Termine nothiwendig, insbefondere, weil eine erforderliche 
Beweisaufnahme nicht fofort bewirft werden fann, fo ijt der 
weitere Termin alsbald zu verkünden. Der zur Beweis- 
aufnahme vor dem Gericht anberaumte Termin tft zugleich 
zur Fortfegung der Verhandlung beſtimmt. 

S 48. 

Fortiegung der Berhandlung. 

Erjcheinen in einem zur Fortiegung der Verhandlung 
beitimmten Termine die Parteien oder eine derfelben nicht, 
jo ift das Urtheil unter Berüdjichtigung der bisherigen Ver: 
handlungen, insbejondere einer etwaigen Beweisaufnahme zu 
erlafien. 
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Das Gericht kann jedoch, jofern wegen eines neuen 
Borbringens der erjchienenen Partei oder aus einem andern 
Grunde eine weitere Verhandlung angezeigt erjcheint, zunächſt 
die Anberaumung eines neuen Termins, jowie eine etwa 
erforderliche Beweisaufnahme beichliegen. 

Erjcheinen beide Parteien nicht, jo kann das Gericht 
die Sache für ruhend erflären. 

Erſcheint in dem neuen Termine eine Partei nicht, jo 
entjcheidet daS Gericht nad) freiem Ermefjen, inwieweit eine 
beantragte Beweisaufnahme zu bewirfen, oder ein neues 
thatjächliches8 Vorbringen der erjchienenen Partei für zuge- 
jtanden zu erachten und inwieweit eine von der Gegenpartei 
abzugebende Erklärung als verweigert oder ein früheres Bor: 
bringen derjelben als zurüdgenommen anzuſehen iſt. 

$ 49. 

Gegen ein auf Grund des $ 48 ergangenes Urtbeil 
ſteht der nicht erjchienenen Partei der Einſpruch ($ 45) zu, 
jofern fie durch Naturereigniffe oder andere unabwendbare 
Zufälle am Erfcheinen verhindert war, Dies iſt der Bartei 
in dem Urtheil zu eröffnen. Die Anfegung des neuen Ber- 
handlungstermins erfolgt nur, wenn ein Verhinderungsgrund 
der bezeichneten Art binnen der Einjprudhsfriit glaubhaft 
gemacht iſt. 

Im Uebrigen gilt ein auf Grund des $ 48 ergangenes 
Urtheil nicht als Verſäumnißurtheil. 

S 50. 

Beweisaufnahme. 

Die Beweisaufnahme erfolgt in der Regel vor dem 
Gewerbegericht. Sie kann nur in den Fällen der SS 337, 
340, 347, 399, 441 der Civilprozekordnung dem Borfigen- 
den des Gerichts oder mittelit Erjuchens einem Amtsgericht 
übertragen werden. 

Die Beweisaufnahme iſt auch dann zu bewirken, wenn 
die Parteien oder eine derjelben in dem für die Beweisauf— 
nahme bejtimmten Zermine nicht erſcheinen. 

851. 

Beſchließt das Gericht die Vernehmung von Zeugen oder 
Sachverſtändigen, jo ſind dieſelben, falls fie nicht von den 
Parteien zur Stelle gebracht find, zu laden. Von der Yadung 
der Sachverſtändigen fann abgejehen werden, wenn jchriftliche 
Begutachtung angeordnet wird. 

Die Beeidigung der Zeugen und Sachoerſtändigen erfolgt 
nur, wenn das Gericht die Beeidigung zur Derbeiführung 
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einer wahrheitsgemäßen Ausjage für nothwendig erachtet, 
oder wenn eine Bartei diejelbe beantragt. Die Beftimmungen, 
nach welchen die Beeidigung in gewiffen Fällen unzuläfjig it 
(Civilprozeßordnung $ 358), bleiben unberührt. 

8 52. 

Ob die Leiſtung eines zugejchobenen oder zurücgejchobenen 
Eides durd; bedingtes Urtheil oder durch Beweisbeſchluß 
anzuordnen jei, bejtimmt das Gericht nad freiem Ermeffen. 

$ 58. 

Erjcheint der Schwurpflichtige in dem zur Leiſtung eines 
Eides bejtimmten Termine nicht, jo ift der Eid ohne Weiteres 
als verweigert anzufehen. Dem Berfahren ift Fortgang zu 
geben. 

Der Schwurpflichtige kann binnen einer Mothfrijt von 
drei Tagen nad) dem Termine jich zur nachträglichen Leiſtung 
des Eides erbieten. 

Auf ein inzwiihen ergangenes Urtheil finden die Be— 
ftimmungen des 8 647 der Civilprozeßordnung entiprechende 
Anwendung. Ein foldyes Urtheil ift, wenn der Eid nad): 
träglich geleijtet wird, injoweit aufzuheben, als es auf der 
Annahme der Eidesvermweigerung beruht. 

Erjcheint der Schwurpflichtige aud) in dem zur nad): 
träglichen Eidesleiitung bejtimmten Termine nicht, jo findet 
ein nochmaliges Erbieten zur Eidesleiftung nicht ftatt. 

8 54. 

Protofoll. 
Ueber die Verhandlung vor dem Gewerbegericht iſt ein 

Protokoll aufzunehmen. Dasjelbe ift von dem Vorſitzenden 
und dem Gerichtsjchreiber zu unterfchreiben. 

8 55, 

Urtheit. 
Das Urtheil ift in dem Termine, in welchem die Ver— 

handlung geichloffen wird, zu verkünden. Iſt dies nicht 
ausführbar, jo erfolgt die Verfündigung in einem fofort an— 
zuberaumenden Termine, welcher nicht über drei Tage hinaus 
anberaumt werden foll. 

Die Wirffamkfeit der Verfündigung des Urtheils ift von 
der Anwejenheit der Parteien und der Beijiger nicht abhängig. 

8 56. 

Aus dem Urtheil müffen erfihtlich fein: 
1, die Mitglieder des Gerichts, welche bei der Ent- 

iheidung mitgewirft haben, 
2. die Parteien, 
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3. das Sach- und Streitverhältniß in gedrängter Dar— 
ſtellung nebſt den weſentlichen Entſcheidungsgründen, 

4. der Spruch des Gerichts in der Hauptſache und in 
Betreff der Koſten. 

Der Betrag der letzteren ſoll, ſoweit er ſofort zu 
ermitteln iſt, im Urtheil feſtgeſetzt werden. 

Das Urtheil iſt von dem Vorſitzenden zu unter— 
zeichnen. 

Das Urtheil muß die Belehrung enthalten, daß 
bei Streitgegenſtänden von über 100 Mark die Be— 
rufung an das Landgericht zu Dortmund zuläſſig 
jet, ſowie die Belehrung über die einzuhaltenden 
Friſten und Förmlichkeiten. Diefe Belehrung iſt 
bei der Publikation des Urtheil außerdem mündlich 
zu verfünden. 

S 57. 
Ein über den Grund des Anjpruches vorab enticheidendes 

Zwiſchenurtheil ift in Betreff der Rechtsmittel nicht als End— 
urtheil auzujehen. 

$ 58. 

Erfolgt die Verurtheilung auf Vornahme einer Handlung, 
jo iſt der Beflagte zugleich auf Antrag des Klägers für den 
Fall, daß die Handlung nicht binnen einer zu bejtimmenden 
Friſt vorgenommen ift, zur Zahlung einer nad) dem Ermeifen 
de8 Gerichts feitzujegenden Entichädigung zu verurtheilen. 

In diefem Falle it die Zwangsvolljtrefung in Gemäß— 
heit der $S 773, 774 der Eivilprozefordnung ausgejchloffen. 

$ 59. 

Kojteneritattung. 
Die Verpflichtung der unterliegenden Partei, die Koften 

des NechtsjtreitS zu tragen, erjtredt ſich auf die Eritattung 
der dem Gegner dur die Zuziehung eines Prozeßbevoll— 
mächtigten oder Beiltandes entjtandenen Auslagen nur unter 
der Borausjegung, daß die Zuziehung durch bejondere Um— 
ſtände gerechtfertigt war, und nur in Anſehung des Betrages, 
welchen das Gericht für angemefjen erachtet. 

Auf Antrag kann der obfiegenden Partei für die ihr 
durch das Erjcheinen bei dem Gericht entitandenen Verſäum— 
nifjfe in dem Urtheil eine Entichädigung zugebilligt werden. 

S 60. 

Befugniſſe des Vorſitzenden und der Beiliger. 
Die nit auf Grund einer mündlichen Verhandlung er: 

gehenden Beichlüffe und Verfügungen werden, ſoweit nicht 
ein anderes bejtimmt ift, von dem Vorſitzenden allein erlaffen. 
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Im Uebrigen ſind für die Befugniſſe des Vorſitzenden 
und der Beiſitzer die Vorſchriften für das landgerichtliche 
Verfahren maßgebend. 

In Bezug auf die Berathung und Abſtimmung finden 
die Vorſchriften dev 88 194—200 des Gerichtsverfaſſungs— 
gejeßes entiprechende Anwendung. 

8 61. 

Verhandlung ohne Beiliter. 

In dem erjten auf die Klage angejegten Termine kann 
die Zuziehung der Beifiger unterbleiben. 

Erjcheint in dem Termine nur eine der Barteien, io 
erläßt auf Antrag derjelben der Borfigende das Verſäumniß— 
urtheil. 

Erjcheinen beide Parteien. jo hat der Vorſitzende einen 
Sühneverſuch vorzunehmen; fommt ein Vergleich zu Stande, 
jo ift derjelbe in Gemäßheit des $ 46, Abjag 2, im Protofolf 
feftzuftellen. Tas gleiche gilt, wenn die Klage zurüdgenommen, 
oder wenn auf den Klageanſpruch verzichtet oder wenn der: 
jelbe anerfannt wird; in diefen Fällen hat, fofern beantragt 
wird, die Nechtsfolgen durch Urtheil auszujprechen, der Bor- 
ſitzende das Urtheil zu erlaffen. 

Bleibt die Sache in dem Zermine ftreitig, jo hat der 
Vorfigende die Entjcheidung zu erlaffen, wenn diejelbe jofort 
erfolgen fann und beide Barteien fie beantragen Anderenfalls 
ift ein neuer VBerhandlungstermin, zu weldem die Beifiger 
zuzuziehen find, anzujegen und fofort zu verfünden. Zeugen 
und Sacdpverjtändige, deren Vernehmungen der Vorjigende 
für erforderlich erachtet, find zu diefem Termine zu laden. 

$ 62. 
Rechtsmittel. 

In den vor das Gemwerbegericht gehörigen Nechtsitreitig- 
feiten finden die Nechtsmittel jtatt, welche in dem zur Zu— 
jtändigfeit der Amtsgerichte gehörigen bürgerlichen Rechts— 
jtreitigfeiten zuläflig find. Die Berufung ift jedoch nur 
zuläjfig, wenn der Werth des Streitgegenftandes den Wetrag 
von Einhundert Mark überfteigt. Entjcheidungen über Die 
Feſtſetzung der Koſten einjchlieglich der gemäß $ 59 ergangenen, 
jind nicht anfechtbar. 

As Berufungs- und Beſchwerdegericht iſt das Landgericht 
zu Dortmund zuftändig. 

Ft für das Nechtsmittel gegen eine Entjcheidung des 
Gewerbegerichts eine Nothfrift beſtimmt, jo beginnt dieje für 
jede Bartei mit ter an fie bewirften Zuftellung und, jofern 
anf die Zuitellung verzichtet war, ($ 37 Abf. 2), mit der Ber: 
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fündung der Entjcheidung. Im Uebrigen richtet jich die Ein— 
legung des Rechtsmittels und das Verfahren in der Rechts— 
mittelinftanz nad den Borjchriften der Civilprozeßordnung. 
Die Beitimmung in $ 532 Abjag 2 der Civilprozeßordnung 
über die Einlegung der Beſchwerde im den bei einem Amts: 
gericht anhängigen, oder anhüngig gemwejenen Sachen findet 
entjprechende Anwendung. 

S 63. 

Zwangspollitrerung. 

Aus den Endurtheilen des Gewerbegerichts, welche rechts- 
fräftig oder für vorläufig vollſtreckbar erklärt find, jowie aus 
den Vergleichen, welche nad) Erhebung der Klage vor dem 
Gewerbegericht geichlojfen jind, findet die Zwangsvoll— 
ſtreckung jtatt. 

Die der Berufung oder dem Einſpruche unterliegenden 
Urtheile find von Amtswegen jür vorläufig volljtrekbar zu 
erklären, wenn jie die in No. 1 des $ 3 bezeichneten Streitig: 
feiten betreffen oder der Gegenitand der Berurtheilung an 
Geld oder Geldeswerth die Summe von Dreihundert Mark 
uicht überjteigt. 

Die vorläufige Volljtredbarfeit (des Urtheils) ijt nicht 
auszufprechen, wenn glaubhaft gemacht wird, daß die Boll: 
Itrefung dem Schuldner einen nicht zu erjegenden Nachtheil 
bringen würde; aud) kann fie von einer vorgängigen Sicher: 
heitsleiftung abhängig gemacht werden. 

Im Uebrigen finden auf die Zwangsvollſtreckung, jowie 
auf den Arrejt und die einjtweiligen Verfügungen die Vor— 
jchriften im achten Buche der Eivilprozepordnung Anwendung. 
Die für den Beginn der Zwangsvollſtreckung erforderlichen 
Zujtellungen (55 671, 672 der Civilprozeßordnung) find, joweit 
jie nicht bereits vorher erfolgt jind, auf Antrag des Gläubigers 
dur) das Gewerbegericht zu bewirken. 

$ 64. 

Gebühren und Auslagen. 

Für die Verhandlung des Nechtsitreites vor dem Gewerbe: 
gericht wird eine einmalige Gebühr nach dem Werthe des 
Streitgegenitandes erhoben. 

Diejelbe beträgt bei einem Gegenjtande im Werthe bis 
20 Mi. einjchließlih 1,— ME, von mehr als 20 Mk. bis 
50 ME. einſchließlich 1,50 ME, von mehr als 50 Me. bis 
100 Di. einjchließlich 3, — ME. 

Die ferneren Werthflaffen jteigen um je 100 ME,, die 
Gebühren um je 3, — Mi. Die höchjte Gebühr beträgt 
30 ME. 
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Wird der Rechtsſtreit durch Verſäumnißurtheil oder 
durch eine auf Grund eines Anerkenntniſſes oder unter Zurück— 
nahme der Klage erlaſſene Entſcheidung erledigt, ohne daß 
eine kontradiktoriſche Verhandlung verhergegangen war, jo 
wird eine Gebühr in Höhe der Hälfte der oben bezeichneten 
Sätze erhoben. 

Wird ein zur Beilegung eines Rechtsſtreites abgeſchloſſener 
Vergleich aufgenommen, jo wird eine Gebühr nicht erhoben, auch 
wenn eine fontradiftorifche Verhandlung vorausgegangen war, 

Schreibgebühren fommen nit in Anſatz. Für Zu— 
ftellungen werden baare Auslagen nicht erhoben. 

Im Uebrigen findet die Erhebung der Auslagen nad 
Maßgabe des $ 79 des Gerichtskoſten-Geſetzes ſtatt. Der 
$ 2 desjelben findet Anwendung. 

$ 60. 

Scyuldner der entitandenen Gebühren und Auslagen iit 
derjenige, welchem durch die gerichtliche Entjcheidung die 
Koften auferlegt find, oder welcher diefelben durch eine vor 
dem Gewerbegerichte abgegebene oder diejem mitgetheilte Er- 
färung übernommen hat, und in Ermangelung einer ſolchen 
Entjcheidung oder Uebernahme derjenige, welcher das Verfahren 
beantragt hat. 

Die Einziehung der Gerichtskoften erfolgt nach den für 
die Einziehung der Gemeinde-Abgaben geltenden Vorſchriften. 

$ 66. 

Die Koften der Rechtsmittel und der Zwangsvollſtreckung 
beitimmen ſich nach den für die ordentlichen Gerichte maß— 
gebenden Borjchriften. 

Das Geſuch um Feitfekung der Kojten zweiter Inſtanz 
ijt bei dem Landgerichte anzubringen. 

8 67. 

Gebühren der Zeugen und Sadperftändigen. 

Die Gebühren-Drdnung für Zeugen und Sadverjtändige 
findet in dem Verfahren vor dem &ewerbegericht Anwendung. 

8 68. 

| Die ordentlichen Gerichte haben dem Gemwerbegericht nach 
Maßgabe der Beitimmungen des Gerichtsverfaffungsgefeges 
Rechtshülfe zu leiiten. 
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Dritter Abſchnitt. 

Thätigkeit des Gewerbegerichtes als Einigungsamt. 

5 69. 

Einigungsamt. 

Das Gewerbegericht kann in Fällen von Streitigkeiten, 
welche zwiſchen Arbeitgebern und Arbeitern über die Be— 
dingungen der Fortſetzung oder Wiederaufnahme des Arbeits— 
verhältniſſes entſtehen, als Einigungsamt angerufen werden. 

570. 

Der Anrufung iſt Folge zu geben, wenn ſie von beiden 
Theilen erfolgt und die betheiligten Arbeiter und Arbeitgeber 
— letztere, ſofern ihre Zahl mehr als drei beträgt — Ver— 
treter beſtellen, welche mit der Verhandlung vor dem Einigungs— 
amte beauftragt werden. 

Als Vertreter können nur Betheiligte beſtellt werden, 
welche das fünfundzwanzigſte Lebensjahr vollendet haben, ſich 
im Beige der bürgerliden Ehrenrechte befinden und nicht 
durd) gerichtliche Anordnung in der Verfügung über ihr Ver: 
mögen bejchränft jind. 

Soweit Arbeiter in diefem Alter nicht oder nicht in 
genügender Anzahl vorhanden find, Fönnen jüngere Vertreter 
zugelaffen werden. 

Die Zahl der Vertreter jedes Theiles joll in der Regel 
nicht mehr als drei betragen. Das Einigungsamt fann eine 
größere Zahl von Vertretern zulafjen. 

Ob die Vertreter für gemügend legitimirt zu erachten 
find, entjcheidet das Einigungsamt nad) freiem Ermeſſen, 
jedod) werden der Negel nad) diejenigen PBerjonen als genügend 
legitimirte Vertreter zu gelten haben, welche von dem andern 
Theile als ſolche ausdrücklich oder ftillichweigend anerfannt 
iverden. 

Erfolgt die Anrufung nur von Seiten einer Partei, fo 
hat der Vorjitende hiervon einer oder mehreren der ihm als 
Nertrauensmänner der anderen Partei befannten Perſönlich— 
feiten Kenntniß zu geben und zugleich geeignet erjcheinenden 
Falles perſönlich nad Möglichkeit darauf hinzumirfen, daß 
aud) die andere Partei fid) zur Anrufung des Einigungs- 
amtes bereit findet. 

Auch in anderen Fällen joll der VBorfigende bei Streitig- 
feiten der in $ 69 bezeichneten Art auf die Anrufung des 
Einigungsamtes hinzuwirfen ſuchen und diejelbe den Parteien 
bei geeigneter Beranlaffung nahelegen. 

Die Verhandlungen des Einigungsamtes find öffentlich, 
fall8 dies von beiden Theilen beantragt wird. 
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871. 

Das Gewerbegericht, welches als Einigungsamt thätig 
wird, ſoll neben dem Vorſitzenden mit 4 Beiſitzern, Arbeit— 
geber und Arbeiter in gleicher Zahl, beſetzt ſein. 

Die Zuziehung der Beiſitzer erfolgt durch den Vorſitzenden. 
Das Einigungsamt kann ſich durch Zuziehung von Ver— 

trauensmännern der Arbeitgeber und Arbeiter in gleicher Zahl 
ergänzen. Dies muß geichehen, wenn es von den Vertretern 
beider Theile unter Bezeichnung der zuzuziehenden Vertrauens: 
männer beantragt wird. 

Die Beijiger und Bertrauensmänner dürfen nicht zu 
den Betheiligten, die legteren nicht zu den in $ 6, Abi. 3 
diejes Statutes bezeichneten Perfonen gehören. Befinden jid) 
unter den Beifigern unbetheiligte Arbeitgeber und Arbeiter 
nicht im genügender Zahl, jo werden die fehlenden durch 
VBertrauensmänner erjegt, welde von den Vertretern der 
Arbeitgeber beziehungsweife der Arbeiter zu wählen jind. 

S 72. 

Das Einigungsamt hat durch Vernehmung der Vertreter 
beider Theile die Streitpunfte und die für die Beurtheilung 
derjelben in Betracht kommenden Verhältniſſe feitzuitellen. 
Es ijt befugt, zur Aufklärung der legteren Austunftsperjonen 
vorzuladen und zu vernehmen. 

Jedem Beıfiger und Bertrauensmann jteht das Recht 
zu, durch den VBorjigenden Fragen an die Vertreter und 
Ausfunftsperjonen zu richten. 

8 73. 

Nach erfolgter Klarjtellung der Verhältniffe iſt im ges 
meinjamer Berhandlung jedem Theile Gelegenheit zu geben, 
jich über das Vorbringen des anderen Theiles, jowie über 
die vorliegenden Ausjagen der Auskunftsperfonen zu äußern. 
Demnächft findet ein Einigungsverjud) zwijchen den jtreitenden 
Theilen itatt. 

s 74. 

Kommt eine Vereinbarung zu Stande, jo tit der Inhalt 
derjelben durch eine von ſämmtlichen Mitgliedern des Einigungs— 
amtes und von den Vertretern beider Theile zu unterzeichnende 
Bekanntmachung zu veröffentlichen. Die Art der Veröffent— 
lihung beſtimmt das Einigungsamt. 

8 75. 

Kommt eine Vereinbarung nicht zu Stande, jo hat das 
Einigungsamt einen Schiedsjpruch abzugeben, welcher ſich auf 
alle zwiſchen den Parteien jtreitigen Fragen zu erſtreden hat. 
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Die Beichlußfaffung über den Schiedsjprud erfolgt mit 
einfaher Stimmenmehrheit. Stehen bei der Beſchlußfaſſung 
über den Schiedsſpruch die Stimmen ſämmtlicher für die 
Arbeitgeber zugezogenen Beiliger und Vertrauensmänner den— 
jenigen jämmtlicher für die Arbeiter zugezogenen gegenüber, 
jo fann der Vorfigende ſich jeiner Etimme enthalten und 
feftftellen, daß ein Schiedsſpruch nicht zu Stande gekommen iſt 

s 76. 

Iſt ein Schtedsiprud zu Stande gefommen, jo ift der: 
jelbe den Bertretern beider Theile mit der Aufforderung 
mündlich oder fchriftlich zu eröffnen, fid) binnen einer zu 
beftimmenden FFrilt darüber zu erklären, ob jie fich dem 
Schiedsjpruche unterwerfen. Die Nichtabgabe der Erklärung 
binnen der beſtimmten Frift gilt als Ablehnung der Unter- 
werfung. 

Nach Ablauf der Friſt hat das Einigungsamt eine von 
jämmtlichen Mitgliedern desjelben unterzeichnete öffentliche 
Bekanntmachung zu erlaflen, welche den abgegebenen Schieds— 
ſpruch und die darauf abgegebenen Erklärungen der Barteien 
enthält. Die Art der Befanntmacjung bejtimmt das Einigungsamt. 

5 77; 

Iſt weder eine Bereinbarung noch ein Schiedsſpruch zu 
Stande gefommen, jo it dies von dem Worfigenden des 
Einigungsamtes in gleicher Weife, wie dies in $ 76 vorge= 
jehen iſt, Öffentlich befannt zu machen. 

$ 78. 

Die Vertrauensmänner ($ 71, Abi. 4) erhalten auf 
ihren Antrag Entichädigung für Zeitverfännni und Neife- 
foften gemäß $ 29 des Statutes, die Ausfunftsperjonen 
($ 72, Abi. 1) eine Vergütung nad) Maßgabe der Gebühren- 
ordnung für Zeugen und Sachverſtändige. 

Vierter Abſchnitt. 

Gutahten und Anträge der Gewerbegeridte. 

879. 

Gutachten und Anträge bezüglich gewerblicher Fragen. 

Gutachten über gewerbliche Fragen, welche von Etaats- 
behörden oder von dem Meagiftrate erfordert werden, ſowie 
Anträge, welche bei Staatsbehörden oder Vertretungen von 
Kommunal-Berbänden eingebradt werden jollen, find unter 
Leitung des Vorſitzenden von der Gefammtheit der Beiſitzer 
(Gejammt-Gewerbegericht) ($ 5 des Statuts) zu berathen 
und zu beichließen, 
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Das Gejammt:Gewerbegericht fann die zur Verhandlung 
jtehende Frage zur Vorberathung an einen aus Arbeitgebern 
und Arbeitern in gleicher Zahl beftehenden Ausſchuß aus 
jeiner Mitte verweilen. Die Wahl des Ausſchuſſes erfolgt, 
falls feiner der Beifiger Widerſpruch erhebt, durch Zuruf, 
andernfall8 getrennt von Arbeitgebern und Arbeitern durd) 
verjchloffene Stimmzettel, in der Weile, daß jeder Stimm- 
berechtigte jo viele Namen auf einen Stimmzettel ſchreibt, 
wie Ausjchußmitglieder gewählt werden jollen. Gewählt jind 
diejenigen, auf welche die meiſten Stimmen gefallen jind. 
Bei Stimmengleichheit entjcheidet das durch den VBorjigenden 
zu ziehende Loos. 

$ 80. 

Der Borfigende des Gewerbegerichts beruft das Gejammt- 
Gewerbegericht, bezw. den Ausjchuß des Gewerbegerichtes und 
leitet jeine Berhandlungen. 

Der Stellvertreter des Vorfigenden fanı an den Be— 
rathungen mit berathender Stimme Theil nehmen. Das 
Sejammt:Gewerbegericht ijt nur bejchlußfähig, wenn mehr 
als die Hälfte jeiner Mitglieder anmwejend find. 

Beihlüffe werden von dem Geſammt-Gewerbegerichte, 
bezw. Ausſchuſſe einjchlieglich des VBorfigenden, mit einfacher 
Stimmenmehrheit gefaßt. Ein Antrag, für welchen nur die 
Hälfte der Stimmen abgegeben tjt, gilt als abgelehnt. 

8 Sl. 
Das Gejammt-Gewerbegericht mug berufen werden: 

1. wenn über die Angabe eines Gutachtens der in 
s 70 Abi. 1 de8 Geſetzes bezeichnete Art zu 
berathen oder zu bejchließen ift, 

2. wenn von mindejtens */s der Beifiger des 
Gewerbegeridyt3 beantragt wird, daß eine von 
ihnen bezeichnete Frage zum Gegenjtande eines 
Antrages der in $ 70 Abj. 3 des” Geſetzes be- 
zeichneten Art gemacht werde. 

Fragen, welche die der Gerichtsbarkeit des 
Sewerbegerichtes unterjtehenden Betriebe nicht 
berühren, find vom Borfigenden nicht zur Ver: 
handlung zu bringen. 

5 82. 

Ueber die Verhandlungen des Gejanmt-Gewerbegerichtes 
(Ausschuffes des Gewerbegerichtes) ijt ein Protofoll aufzunehmen, 
welches bei hervortretenden Meinungsverfchiedenheiten erjichtlid) 
machen muß, welche Meinungen von, den Arbeitgebern und 
welche von den Arbeitern vertreten worden jind. 
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Etwaige Abftimmungen jind jo vorzunehmen und zu 
protofolliren daß das Ergebniß derfelben bezüglich der Arbeit: 
geber und bezüglich der Arbeiter getrennt erjichtlich tit. 

8 88. 
Dit dem von dem Geſammt-Gewerbegerichte beſchloſſenen 

Gutachten oder Antrage iſt eine Abjchrift des über die Ver: 
handlungen aufgenommenen Protokolles einzureichen. 

Iſt über cin vom Gewerbegerichte erfordertes Gutachten 
ein Beſchluß nicht zu Stande gefommen, jo ijt eine Abjchrift 
des über die Verhandlung aufgenommenen Protokolls ein- 
zureichen. 

Fünfter Abſchnitt. 

Schlußbeſtimmungen. 

8 84. 

Diefes Orts-Statut tritt an dem vom Magijtrat bei 
der Bublifation befannt zu machenden Tage in Kraft; die 
Maßnahmen, welche erforderlich find, um die Wirkjamfeit des 
(Sewerbegerichtes von diefem Zeitpunkte ab zu ermöglichen, 
fünnen bereitS vorher getroffen werden. 

Falls der Tag des Inkrafttretens nicht mit dem Beginne 
des Kalenderjahres zujammenfällt, jo werden die drei Jahre, 
auf deren Dauer die Beifiter gewählt werden, das erjte Mial 
vom Beginn des Kalenderjahres an berechnet, innerhalb deſſen 
das Orts-Statut in Kraft tritt. 

g 85. 
Die anı Tage des Inkrafttretens dieſes Statutes bei 

den zujtändigen Behörden bereits anhängigen Streitigkeiten 
find bei demjelben auch zur Erledigung zu bringen. 

Dortmund, den 28. Februar 1894. 

Der Magiftrat: 

gez. Schmieding. Ottermann. 

Orts:Statnt betreffend Abänderung des Orts:-Statuts über 
das Gewerbegericht vom 28. Februar 1894. 

Mit Zuftimmung der Stadtverordneten-Berfammlung wird Folgendes 
itatutarijch verordnet: 

Artikel J. 

Das Orts-Statut betr. das Gewerbegericht vom 28. Februar 1894 
wird wie folgt abgeändert: 
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1) $S 6 Abſatz 1 erhält folgende Faſſung: 

Zum Beifiger des GewerbegerichtS ſoll nur berufen werden, wer 
das Ddreißigfte Lebensjahr vollendet, in dem der Wahl vorangegangenen 
Jahre für fich oder feine Familie Armenunterftügung aus öffentlichen 
Mitteln nicht empfangen oder die empfangene Armenunterftügung erjtattet 
hat und in der Stadt Dortmund feit mindeftens zwei Jahren wohnt 
oder beſchäftigt ift. 

2) S 29 Abſatz 1 Sat 1 erhält folgende Faſſung: 

Die Beifiger erhalten für jede Sigung, der fie beigewohnt haben, 
eine Entjchädigung für Zeitverfäumniß in Betrage von drei Marf, wenn 
die Sigung nicht über einen halben Arbeitstag angedauert hat, andern- 
fall8 von ſechs Marf. 

3) 8 79 Abjag 2 erhält folgende Faifung: 

Der Borfigende kann die zur Verhandlung jtehende Frage zur 
Borberathung einem aus Arbeitgebern umd Arbeitern in gleicher Zahl 
beitehenden Ausschuß überweijen. 

Die Beftimmung der Zahl der Mitglieder eines jolchen Ausſchuſſes 
und ihre Auswahl aus den Beifitern des Gewerbegerichts bleibt dem 
Vorjigenden überlajjen. 

4) An die Stelle des 8 80 Abia 3 treten folgende Beitimmungen: 

Wenn die der Derathung des Geſammt-Gewerbegerichts unterliegende 
Frage die Intereſſen beider Theile berührt, jo müſſen bei der Abſtimmung 
Arbeitgeber und Arbeiter in gleicher Zahl vertreten fein, 

Die dem Lebensalter nad Jüngſten des jtärfer vertretenen Standes 
dürfen deshalb bis zur Erreichung der gleihen Zahl bei der Abjtimmung 
nicht mitwirfen, bei gleichem Lebensalter entſcheidet das vom Vorſitzenden 
zu ztehende Loos. | 

Die Beichlüffe des Geſammtgewerbegerichts werden mit einfacher 
Stimmenmehrheit gefaßt, bei Stimmengleichheit entjcheidet die Stimme 
des Vorfigenden. 

Artikel II. 

Dies Orts-Statut tritt am Tage der Veröffentlichung in Kraft. 

Dortmund, den 13. Dezember 1897. 

Der Magiſtrat: 

gez. Schmieding. Henrik. 

Genchmigt. 

Arnsberg, den 20. Januar 1898. 

Namens des Bezirfs-Ausjchufjes, Abtheilung 1. 

Der Vorfigende. 
B. A. I. 138. In Vertretung: gez. Dr. Bitte. 
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8. Gemeinde:Beichluß, betreffend Errichtung einer jtädtijchen 
Arbeitänachweigitelle in Dortmund vom Januar 1897, 

sl. 

Der bisher von dem Dortmunder Wohlthätigfeits-Verein unter: 
haltene und geleitete Arbeitsnachweis wird in eine ftädtiiche Einrichtung 
umgewandelt und erhält die Bezeichnung: 

„Städtiiche Arbeitsnachweisitelle." 

8 2. 

Aufgabe derjelben tjt die Arbeitsvermittlung zwijchen Arbeitgebern 
und Arbeitnehmern jeder Art und beiderlei Gejchlehts ohne Uebernahme 
einer Berpflichtung. Diejelbe kann ſich mit anderen Arbeitsnachweis- 
jtellen jowie jonjtigen zur Erlangung von Auskunft geeigneten Veran: 
ftaltungen in Verbindung jegen. 

Die ſtädtiſche Arbeitsnachweisitelle fteht unter Aufficht des Magiftrats 
und wird unter Beihülfe der erforderlichen jtädtiichen Beamten von einer 
Kommifjion geleitet, welche aus 2 Magijtratsmitgliedern, 2 Stadtverord: 
neten und 3 von den Stadtverordneten zu wählenden Bürgern beiteht. 
Die Kommiffion hat das Necht, Sadjverjtändige aus dem Kreiſe der 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer zuzuziehen. 

Ss 4. 

Die Koiten für die Einrichtung und Unterhaltung der Städtijchen 
Arbeitsnachweisjtelle trägt die Stadt Dortmund, 

Satungen für die ſtädtiſche Arbeitsnachweisitelle 
zu Dortmund 

auf Grund des vom Magiftrat genehmigten Stadtverordneten-Bejchlufjes 

vom 18. Januar 1897. 

1. Zwed der Arbeitsnachweisjtelle ijt die imentgeltliche Arbeits— 
vermittelung zwijchen Arbeitgebern und Arbeitnehmern jeder Art und 
beiderlei Geſchlechts; diejelbe erjtrect fich mithin auch auf Lehrlinge und 
Dienftboten. Eine Verpflichtung zur Nachweiſung von Bejchäftigung 
fann jelbftverjtändlich nicht übernommen werden. 

2. Die Arbeitsnachweisitelle kann ſich zur Erfüllung ihres Zwedes 
mit anderen Arbeitsnachweisitellen, jowie jonjtigen zur Erlangung von 
Auskunft geeigneten Beranftaltungen in Verbindung jegen. 

3. Die Arbeitsnachweisjtelle wird umter Aufjicht des Magiftrats 
von einem Ausjchuffe geleitet. Derjelbe beiteht aus zwei Magiſtrats— 
mitgliedern und fünf von der Stadtverordnetenverfammlung zu wählenden 
Bürgern. Bon den legteren müſſen zwei diejer Körperfchaft angehören. 

23 
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Die Wahl erfolgt das erjte Mal bis Ende 1897 und dann immer auf 
zwei Jahre, die alten Mitglieder bleiben bis zur Einführung der neu: 
gewählten im Amte. 

Die Meagiftratsinitglieder und von diefen den Vorjigenden des 
Ausſchuſſes und deſſen Stellvertreter ernennt der Magijtratsvorfigende. 
Der Ausſchuß Hat das Necht, bei der Einrichtung und Verwaltung der 
Nachweisſtelle Sachverſtändige aus dem Kreife der Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer mit berathender Stimme zuzuziehen. 

4. Der Ausihuß tritt nad) Bedarf zufammen. Der Borfigende 
ift zur Anberaumung einer Situng verpflichtet, wenn drei Mitglieder 
dies beantragen. Der Ausfchuß ift bei Anmwejenheit von 4 Mitgliedern 
beihlußfähig, die Beichlüffe werden nad) Stimmenmehrheit gefaßt, bei 
Stimmengleichheit entjcheidet die Stimme des VBorfigenden. Die Be- 
ſchlüſſe werden niedergejchrieben. 

5. Die Geſchäfte der Arbeitsnachweisjtelle werden auf Grund einer 
vom Magiftrat nad) Anhörung des Ausichuffes zu erlaffenden Geſchäfts— 
anweifung geführt. 

6. Der Gejchäftsführer der Arbeitsnachweisftelle und die fonitigen 
Hülfskräfte werden nach den für die ftädtichen Beamten geltenden Ber 
ſtimmungen angejtellt und bejoldet. 

7. Die Koften der Einrichtung und Unterhaltung der Arbeits- 
nachweisftelle trägt die Stadt Dortmund. 

Dortmund, den 20. April 1897. 

Der Magiftrat: 

Schmieding. Arnecke. 

Geichäftsanweijung für die jtädtiiche Arbeitsnachweisſtelle 

zu Dortmund 

auf Grund des Abſ. 5 der Sagungen vom 20. April 1897. 

1. Die Urbeitsnachweigitelle ift an den Werktagen in den Monaten 
April bis September einjchl. von 8—1 Uhr und 3—6 Uhr und in den 
Monaten Dftober bis März einjchl. von 8—12'/ und 3—7 Uhr Nad): 
mittags gedffnet. 

2. Die Arbeitsvermittelung erfolgt auf Grund von Lijten, welche 
nad) den vom Magiftrat nach Anhörung des Ausjchuffes feitzuftellenden 
Mujtern zu führen find. 

3. Die Eintragungen in die Liſten erfolgen auf Grund von Mel- 
dungen, welche in jeder genügend erfennbaren Form, aljo jchriftlich, 
mündlich, durd) den Draht, den Ferniprecher u. f. w. angenommen werden. 
Zu jchriftlihen Meldungen werden Muſter Eoftenfrei abgegeben. 

4. Der ‚Nachweis einer Arbeitsjtelfe wird ſchriftlich ausgefertigt 
und den Betheiligten behändigt. Arbeitgeber und Arbeitnehmer, welche 
die Nachweisitelle benugen, haben vderjelben fofort Anzeige zu erftatten 
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wenn fie die von ihnen angebotene Stelle bejegt beziehungsweije die 
ihnen zugewiejene Arbeit angenommen haben. Bon diejer Anzeige ijt 
zu den Lijten Vermerk zu nehmen. 

5. Gefuche, welche nicht binnen 14 Tagen erledigt oder zurück— 
gezogen find, gelten als erlojchen und müſſen erneuert werden, wenn jie 
weitere Berückſichtigung finden jollen. 

6. Allmonatlich ift dem Magijtrat und dem Ausjchuffe nad) dem 
vorgejchriebenen Mujter eine Ueberficht über die Thätigfeit der Nachweis: 
jtelle vorzulegen. Diejelbe wird, jofern der Ausſchuß dies für wünjchens- 
werth hält, veröffentlicht. 

7. Beichwerden über die Gejchäftsführung der Nachweisitelle jind 
bei dem vom Magijtrat hierfür zu bejtimmenden und im Gejchäftszimmer 
durch Anjchlag befannt zu machenden Beamten anzubringen. Ueber die: 
ſelben entjcheidet der Magiitrat nad) Anhörung des Ausjchuffes, im 
dringlichen Fällen kann der Erjtere allein entjcheiden, giebt aber von 
der Enticheidung dem Ausſchuſſe Kenntniß. 

8. Den Viitgliedern des Ausjchuffes ſteht jederzeit das Recht zu, 
in die Geihäftsführung und in die Gejchäftsbücher der Nachweisitelle 
Einficht zu nehmen. 

9. Uenderungen der Gejchäftsführung jowie der Geſchäftsordnung 
erfolgen durch den Magiltrat nad) Anhörung oder auf Antrag des 
Ausſchuſſes. 

Dortmund, den 20. April 1897. 

Der Magiſtrat: 

Schmieding. Arnecke. 
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Schulwejen. 
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1. Normaletat, betreffend die Beſoldungen der Leiter und 
Lehrer der nachbenannten höheren Unterrichtsanftalten 

(Gymnafien, NRealgymnafien, Oberrealihulen, Brogymmafien, 
Realprogymnaſien, Realſchulen und höheren Bürgerjchulen). 

A. Anjtalten, welche vom Staate zu unterhalten jind oder bei denen 
der Stantsbehörde die Verwaltung zuiteht. 

8:1, 

Die Befoldungen betragen jährlich: 

l. 

ot 

Für die Leiter der Vollanftalten (Gymnaſien, Realgynınajien, 
Oberrealſchulen) 

a) in Berlin 6 600 Mk., 
b) in den Städten mit mehr als 50 000 Givil-Einwohnern 

5 100 bis 6000 ME, 
c) in allen übrigen Orten 4500 bis 6000 ME; 

. für die Leiter der Anjtalten von geringerer al3 neunjähriger 
Kurjusdauer (Progymnafien, Realprogymnafien, Realſchulen 
und höheren Bürgerjchulen) 

a) in Berlin und in Städten mit mehr al8 50 000 Civil— 
Einwohnern 4 500 bis 6000 Mk., 

b) in den übrigen Orten 4500 bi 5400 ME.; 
. für die definitiv angejtellten wiljenichaftlichen Lehrer 2 100 

bis 4500 Me. 
Die Hälfte der Gejammtzahl diejer Lehrer an den Voll— 

anitalten, jowie der vierte Theil der Geſammtzahl derjelben 
an den Anjtalten von geringerer als neunjähriger Kurſus— 
dauer beziehen neben dem Gehalte eine feite penfionsfähige 
Zulage von 900 ME, jährlich ; 

. für die definitiv angeftellten Zeichenlehrer, jofern fie die vor- 
gejchriebene Prüfung beitanden haben und mit wenigitens 
14 Zeichen und 10 Stunden anderen Unterrichts wöchentlich 
beichäftigt jind, 1600 bis 3200 Marf; 

. für die fonftigen technifchen, Elementar- und Vorjchullehrer 
a) in Berlin 1 600 bi8 3200 ME, 
b) in den übrigen Orten 1400 bis 2800 ME; 

, die wiffenjchaftlichen Dilfslehrer erhalten Fahresremunerationen 
in Höhe von 1500 ME. bis 1800 ME; fofern zur Zeit 
höhere Nemunerationen gewährt werden, verbleibt es bei den: 
jelben auch ferner. 
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82. 

Das Auffteigen im Gehalte gejchieht in der Form von Dienft- 
alterszulagen: 

1. bei den Leitern der Vollanſtalten mit je 300 Mk., 
a) in Städten über 50 000 Eivil-Einwohner ($ 1 Nr. 1b) 

nach 7, 14 und 20 Dienftjahren, 
b) in den übrigen Orten ($ 1 Nr. 1c) nad) 4, 8, 12, 16 

und 20 Dienjtjahren; 
2, bei den Xeitern der Nichtvollanitalten mit je 300 Mk., 

a) in Berlin und in den Städten mit über 50 000 Civil— 
Einwohnern ($ 1 Nr. 2a) nad 4, 8, 12, 16 umd 
20 Dienftjahren, 

b) in den übrigen Orten ($ 1 Nr. 2b) nad) 7, 14 und 
20 Dienitjahren; 

3. bei den wiffenjchaftlichen Lehrern ($ 1 Nr. 3) mit je 300 
Marf nad 3, 6, 9, 12, 15, 19, 23 und 27 Dienitjahren. 

Die im $ 1 Nr. 3 zweiter Abjag erwähnte fefte Zulage 
von 900 ME. wird nur bei nachgewiefener wiffenjchaftlicher 
und praftiicher Tüchtigfeit gewährt, fofern eine ſolche Zulage 
frei geworden ilt; 

4. für die unter $ 1 Nr. 4 bezeichneten Zeichenlehrer mit je 
200 ME. nad) 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 und 32 Dienitjahren ; 

5. bei den technijchen, Elementar- und Vorjchullehrern ($ 1 Nr. 5) 
a) in Berlin mit je 200 Mi. nad 4, 8, 12, 16, 20, 

24, 28 und 32 Dienitjahren, 
b) in den übrigen Orten mit je 150 ME. nach 4, 8, 12, 

15, 18, 21, 24, 28 Tienitjahren und mit 200 Me. 
nad; 32 Dienjtjahren. 

Die im $ 1 Nr. 6 bezeichnete Remuneration der wiflenjchaftlichen 
Hilfslehrer beginnt mit 1 500 Dit. und fteigt nad; 2 Jahren auf 1 650 
Mark, nad) einem ferneren Jahre auf 1800 ME. 

S 8. 

Das Dienftalter wird für den vorliegenden Zweck beredjnet: 
1. bei den AnitaltSleitern ($ 1 Nr. 1 und 2) vom Amts— 

antritte als Leiter einer höheren Unterrichtsanftalt an, 
. bei den wiſſenſchaftlichen Lehrern ($ 1 Nr. 3) von der 

definitiven Anjtellung als ſolcher an, 
. bei den Zeichenlehrern (S 1 Nr. 4) und 
. bei den techniichen, Elementar- und Vorſchullehrern SUNr. 5) 
vom Tage der definitiven Anſtellung im öffentlichen Schul— 
dienſte an, früheſtens nach Ablegung der zweiten Elementar— 
lehrerprüfung, 

5. bei den wiſſenſchaftlichen Hilfslehrern (3 1 Nr. 6) von Tage 
der erjten Einweijung in eine etatSmäßige bezw. zur Auf: 
nahme in den Etat geeignete Nemumeration von mindejtens 
1500 ME. an. 

>» m 
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Die im Univerfitäts:, Schulauffichts: oder Kirchendienjte im Inlande 
oder Auslande zugebrachte Zeit, jowie derjenige ausländijche Dienft, 
welcher, wenn er im Inlande geleiftet wäre, zur Anrechnung gelangen 
würde, und die über 4 Jahre hinausgehende Thätigkeit als Hilfslehrer 
fann von dem Minifter der geiftlichen 2c. Angelegenheiten im Einver- 
ftändnig mit dem Finanzminifter ganz oder zum Theil eingerechnet werden. 

In gleicher Weife kann von der früheren Dienftzeit des Leiters 
einer Anftalt al3 wiffenjchaftlicher Zehrer ein ſolcher Theil als anrechenbar 
erklärt werden, daß ihm in feiner Stellung als Leiter ein gleich hohes 
Gehalt gewährt wird, wie es ihm zufteben würde, wenn er in der 
Stellung eines wiffenfchaftlichen Lehrers geblieben wäre. 

Ss 4. 

Neben den Gehältern wird der Wohnungsgeldzufchuß den Anjtalts- 
leitern und den wiffenschaftlichen Lehrern nach Zarifflaffe III. des Geſetzes 
vom 12. Mai 1873 (Geſetzſammlung ©. 209), den technifchen, Elementar- 
und Borfchullehrern nad) Tarifklaſſe IV. daſelbſt gewährt, fofern diejelben 
nicht Dienftwohnung oder die im $ 5 erwähnte Miethsentfchädigung erhalten. 

8 5. 

Diejenigen Anftaltsleiter, welche feine Dienftwohnung inne haben, 
erhalten an Stelle des Wohnungsgeldzufchufles eine Miethsentjchädigung, 
und zwar: 

in Berlin in Höhe von. . . . 1500 ME, 
in Orten der I. Servistlaffe . 1000 „ 
in Orten der 1. ” j 900 
in Orten der III. a 800 „ 
in Orten der IV. u R 700 u. 
in Orten der V. " j 600 

Auf diefe Miethsentfchädigung finden das Gejeß vom 12. Mai 1873, 
betreffend die Gewährung bon Wohnungsgeldzufchügen an die unmittel- 
baren Staatsbeamten (Gejetfammlung S. 209), insbefondere die in den 
88 3, 4, 6 enthaltenen Beitimmungen, entjprechende Anwendung. 

S 6. 

Die Befoldungen, die Alterszulagen, fowie die feiten Zulagen 
($ 1 Nr. 3 zweiter Abſatz) werden innerhalb der vorfiehend angegebenen 
Sätze und Abjtufungen vom Minijter der geiftlichen ꝛc. Angelegenheiten, 
bezw. von den damit beauftragten Provinzial Schulfollegien bewilligt. 

Den Lehrern fteht ein Rechtsanſpruch auf Bewilligung eines 
beitimmten Dienfteinfommens, insbefondere auf Feititellung eines be— 
jtimmten Dienftalters oder Aufrüden im Gehalt nicht zu. 

$ 7. 

Gegenwärtig zahlbare Bejoldungen, welche über die nach $ 1 und 2 
zu berechnenden Beträge hinausgehen, werden bis zum Cinrüden des 
betreffenden Lehrers in eine höhere Gehaltsitufe fortgewährt. 
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$ 8. 

Emolumente, jowie unfirirte Gebührenaniheile jind, fofern nicht 
ftiftungsmäßige Beltimmungen oder andere bejondere Nechtsverhältnifie 
entgegenstehen, bei Neuanttellungen, Ajcenfionen, Bewilligung von Ge— 
haltszulagen u. ſ. w. zu den Anjtaltsfaffen einzuziehen. 

Den Lehrern steht ein Anſpruch auf Befreiung vom Schulgelde 
für ihre Söhne nicht zu. 

Naturalemolumente, deren Einziehung zu den Anſtaltskaſſen un— 
thunlich ift, werden zu ihrem wirklichen Werthe jtatt Geld als Theile 
der Beſoldung überwiejen. 

B. Die jonftigen höheren Lehranitalten, welche aus unmittelbaren 
oder mittelbaren Staatsfonds Unterhaltungszuſchüſſe bezichen. 

9 
Die Beftunmungen der 88 1—8 finden auf die vorbezeichneten 

höheren Schulen mit folgenden Maßgaben Anwendung: 
1. Bei den einzelnen Vollanftalten ift auf je zwei etatsmäßige 

Stellen für wifjenfchaftliche Lehrer, bei den einzelnen Nichtvollanftalten 
(8 1, Nr. 2) auf je vier ſolcher Stellen eine feite penjionsfähige Zulage 
von 900 Mk. jährlich ($ 1, Nr. 3, zweiter Abjag) bereit zu jtellen. 

2. Aenderungen bezüglich der Dienjtaltersitufen und Zulagen jind 
nur mit Genehmigung des Unterrichtsminifters zuläffig. 

3. Ueber die Anrechnung der im $ 3, zweiter Abjag, erwähnten, 
im Univerſitäts-, Schulauffichts-, Kirchen» oder ausländiſchen Dieufte 
zugebradhten Zeit entjcheidet das zwiichen den Schulunterhaltungspflich- 
tigen und dem betheiligten Lehrer zu treffende Abkommen. 

4. Der Unterrichtsminifter fann auf Antrag der Unterhaltungs 
pflichtigen bezw. der die Anftalt vertretenden Organe genehmigen, daß 
für die Leiter der Anftalten ($ 1, Nr. 1 und 2) und vollbeichäftigten 
Zeichenlehrer ($ 1, Nr. 4) von der Einführung des Syſtems der Dienit- 
alterszulagen Abftand genommen werde, wenn nac feinem Ermeffen 
Einrihtungen getroffen find, welche das allmähliche Aufrüden der be: 
theiligten Lehrer zum Höchitgehalte ermöglichen. 

5. Von den Unterhaltungspflichtigen bezw. den die Anitalt,'ver- 
tretenden Organen kann von der Einführung des Syſtems der Dienft- 
alterszulagen für die wifjenjchaftlichen Zehrer Abjtand genommen werden ; 
in dieſem Falle hat das Aufrücen der Xehrer im Gehalte nad) Maßgabe 
des für die einzelne Anſtalt oder für mehrere Anjtalten zufammen auf- 
zuftelfenden Bejoldungsetats zu erfolgen, in welchem für jede Stelle der 
Betrag von 3300 ME. voll einzuftellen und auf die Gejammtzahl der 
Stellen in angemefjenen Abjtufungen innerhalb der Säte von 2100 ME. 
bis 4500 ME. zu vertheilen ift. 

6. Das Dienfteintommen der nicht unter die Vorfchrift des SL, 
Nr. 4 fallenden vollbeichäftigten technifchen, Elementar: und Vorſchul— 
lehrer ijt innerhalb der im $ 1, Nr. 5 beftimmten Grenzen dergeitalt 
feftzuftellen, daß dasjelbe hinter demjenigen der Volfsichullehrer in dem 
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betreffenden Orte nicht zurücbleiben darf. Außerdem ift jenen Yehrern 
eine nichtpenfionsfähige Zulage von mindeſtens 150 ME. jährlich zu 
gewähren. Bei der Verjfegung des Lehrers an eine andere Schule, 
welche nicht zu den eingangs bezeichneten höheren Unterrichtsanftalten 
gehört, fällt diefe Zulage hinweg. Die hierdurd) eintretende Berminderung 
des Dienfteinfommeng wird als eine Verfürzung des Dienfteinfommens 
im Sinne des 8 87 des Gefekes, betreffend die Dienftvergehen der 
nichtrichterlichen Beamten vom 21. Yuli 1852 (Geſetzſammlung ©. 465), 
nicht angejehen. 

7. Die Zuftändigfeit für die Bewilligung von Bejoldungen, Alters: 
zulagen und feften Zulagen ($ 6, Abjaß 1) wird von dem Unterrichts» 
minifter unter Beachtung der für die einzelnen Anjtalten geltenden Vor— 
jchriften injomweit neu geregelt, wie dies durd; die Veränderung der 
Bejoldungsordnung erforderlicd) gemacht wird. 

Schlußbeftimmung. 

8 10. 

Durch diefen Normaletat wird nicht beabjichtigt, zur Erreichung 
der Bejoldungsjäge desjelben in der Fürforge des Staates für die be- 
theiligten Anjtalten über die ihm obliegenden rechtlichen Berpflichtungen 
hinauszugehen. 

Neues Palais, den 4. Mai 1892. 

Wilhelm R. 
Miguel. Boſſe. 

Nachtrag 

zum Normaletat vom 4. Mai 1892, betreffend die Beſoldungen 
der Leiter und Lehrer der höheren Unterrichtsanſtalten. 

An die Stelle des 8 1, Nr. 1, 2b, 3 biß 6, des $ 2, Nr. 1, 
2b, 3 bi8 5 und Schlußabjag, fowie des $ 3 des NormaletatS vom 
4. Mai 1892 treten vom 1. April 1897 ab folgende Beſtimmungen: 

81. 

Die Beſoldungen betragen jährlich: 
1. für die Leiter der Vollanſtalten (Gymuaſien, Realgymnaſien, 

Oberrealſchulen) 
a) in Berlin 6000 bis 7200 Mark, 
b) in den Städten der erſten Servisklaſſe oder mit mehr 

als 50000 Eivil-Einwohnern 5100 bis 7200 Mark, 
c) in allen übrigen Orten 4800 bis 6900 Marf; 

2. für die Leiter der Anftalten von geringerer als neunjähriger 
Kurjusdauer (Progymnafien, Realprogymnafien, Realjchulen, 
höheren Bürgerjchulen) 

b) in den Städten mit weniger als 50000 Civil-Ein— 
wohnern 4500 bis 6000 Marf; 



3. für die definitiv angeitellten wijienjchaftlihen Lehrer 2700 
bis 5100 Marf. 

Die Hälfte der Geſammtzahl diejer Zehrer an den ftaat- 
lihen und den unter jtaatliher Verwaltung ftehenden Voll— 
anjtalten, jowie der vierte Theil der Geſammtzahl derjelben 
an jolchen Anjtalten von geringerer als neunjähriger Kurſus— 
dauer beziehen neben dem Gehalte eine feite penfionsfähige 
Zulage don 900 Mark jährlid. Die Entjcheidung darüber, 
welchen Lehrern die Zulage zu gewähren it, erfolgt ohne 
Rückſicht auf das Einhalten der bezeichneten Berhältnißzahl 
bei den einzelnen Anitalten ; 

4. für die definitiv angeltellten Zeichenlehrer 1800 bis 3600 ME. 
Die definitive Anftelung als Zeichenlehrer mit vor- 

jtehenden Gehaltsjägen hat zur VBorausfegung, daß der Lehrer 
die vorgejchriebene Prüfung als Zeichenlehrer für höhere 
Unterrichtsanftalten bejtanden hat, voll bejchäftigt wird und 
mindejtens 12 Zeichenftunden wöchentlich zu ertheilen hat; 

5. für die definitiv angejtellten jonftigen technifchen Lehrer, die 
Elementar- und die Vorfchullehrer 

a) in Berlin 1800 bis 3600 Marf, 
b) in den übrigen Orten 1500 bis 3000 Marf; 

6. Die wiſſenſchaftlichen Hülfslehrer erhalten Jahresremunera— 
tionen in Höhe von 1700 bis 2100 Mearf. 

82 

Das Aufſteigen im Gehalte geſchieht in der Form von Dienſt— 
alterSzulagen : 

1. bei den Leitern der Vollanitalten 
a) in Berlin (S 1, Nr. la) mit je 400 Marf nad 3, 

6, 9 Dienjtjahren, 
b) in Städten der erjten Servisklajje oder mit mehr als 

50 000 Givil-Einwohnern (S 1, Nr. 1b) mit 500 Mark 
nah 3 Dienitjahren, mit je 400 Marf nad) 6, 9, 12, 
15 Dienftjahren, 

c) in den übrigen Orten ($ 1, Wer. 1c) wie vorjtehend zu b; 
2.  b) bei den Leitern der Nichtvollanitalten in den Orten 

mit weniger al$ 50 000 Eivil-Einwohnern ($ 1, Nr. 2b) 
mit je 300 Marf nad) 3, 6, 9, 12, 15 Dienjtjahren; 

3. bei den wifjenjchaftlihen Lehrern (S 1, Nr. 3) mit je 300 ME. 
nah 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 Dienftjahren. 

Die im 8 1, Nr. 3, zweiter Abjag, erwähnte feite Zu— 
lage von 900 Mark wird nur bei nachgewiejener wifjenjchaft- 
licher und praktischer Tüchtigfeit gewährt, jofern eine jolche 
Zulage frei geworden üt; 

4. bei den unter $ 1, Nr. 4 bezeichneten YJeichenlehrern mit 
je 200 Marf nach 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 Dienjt- 
jahren ; 
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‘5. bei den jonjtigen technijchen Lehrern, den Elementar- und 
Vorſchullehrern 

a) in Berlin ($ 1, Nr. 5a) mit je 200 Mark nad) 3, 6, 
9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 Dienftjahren ; 

b) in den übrigen Orten ($ 1, Nr.5b) mit je 200 Marf 
nad) 3, 6, 9 Dienftjahren und mit je 150 Marf nad 
12, 15, 18, 21, 24, 27 Dienftjahren. 

6. Die in $ 1, Nr. 6 bezeichnete NRemuneration der wifjen- 
Ihaftlihen Hülfslehrer beginnt mit 1700 Mark und jteigt 
nah 2 Jahren auf 1900 Mark, nad) einem ferneren Jahr 
auf 2100 Darf. 

8 38. 

Das Dienjtalter wird für den vorliegenden Zweck beredjnet: 

1. bei den Anftaltsleitern ($ 1, Nr. 1 und 2) vom Amtsantritt 
als Yeiter einer höheren Unterrichtsanitalt ab; 

2. bei den wiffenschaftlichen Lehrern ($ 1, Nr. 3) von der 
definitiven Anſtellung als folcher ab. 

Wird ein Lehrer von einer nicht ſtaatlichen Anftalt an 
eine ftaatliche oder unter Staatsverwaltung ftehende Anſtalt 
mit feiner Einwilligung übernommen, jo fann der Unterrichts- 
minifter eine VBerfürzung der ihm anzurechnenden Dienſtzeit 
infoweit anordnen, daß dadurch eine Bevorzugung diejes 
Lehrers vor den bereits an Staatsanftalten angejtellten 
Lehrern vermieden wird; 

3. bei den Zeichenlehrern vom Tage der definitiven Anjtellung 
als Zeichenlehrer ($ 1, Nr. 4) an einer Öffentlichen höheren 
Unterrichtsanſtalt ab. 

Sit ein Beichenlehrer vor der definitiven Anftellung als 
ſolcher mindeftens vier ‚jahre im öffentlichen Schuldienite 
beichäftigt gemwejen, jo wird jein Dienftalter vom Ablauf des 
vierten Jahres diefer Beichäftigung ab gerechnet ; 

4. bei den technijchen u. j. w. Lehrern ($ 1, Nr. 5) von der 
Bollendung einer vierjährigen Dienstzeit im öffentlichen Schul: 
dienite ab; 

. bei den wiſſenſchaftlichen Hülfslehrern ($ 1, Nr. 6) vom 
Tage der erjten Einweifung in eine etatSmäßige oder zur 
Aufnahme in den Etat geeignete Nemuneration eines voll: 
bejchäftigten Hülfslehrers ab. 

Die im Univerfitäts-, Schulauffichts- oder Kirchendienit 
im Inlande oder Auslande zugebrachte Zeit und derjenige 
ausländijche Dienjt, welcher, wenn er im Inlande geleiſtet 
wäre, zur Anrechnung gelangen würde, ſowie die über vier 
Fahre hinausgehende Beſchäftigung als Hülfslehrer kann 
von dem Unterrichtsminiiter im Einverftändnig mit dem 
Finanzminiſter ganz oder zum Theil eingerechnet werden. 

en 
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In gleiher Weije kann von der früheren Dienjtzeit des 
Leiters einer Anstalt als wifjenjchaftlicher Lehrer ein folder 
Theil als anrechenbar erklärt werden, daß ihm in jeiner 
Stellung als Leiter ein gleich hohes Gehalt gewährt wird, 
wie es ihm zujtehen würde, wenn er in der Stellung eines 
wiſſenſchaftlichen Yehrers geblieben wäre. 

Liegnitz, den 16. Juni 1897. 

(L. S.) gez. Wilhelm R. 

Zugleich für den Finanz-Miniſter: 

ggez. Boſſe. 

Beglaubigt. 

Berlin, den 28. Juni 1897. 

gez. Reich, 

Geheimer Kanzlei-Rath und Direktor der Geheimen Kanzlei 
des Miniſteriums der geiſtlichen ꝛc. Angelegenheiten. 

2. Geſetz, betreffend das Dienſteinkommen der Lehrer an den 
nichtſtaatlichen öffentlichen höheren Schulen vom 25. Juli 1892. 

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen ꝛc. verordnen, 
unter Zuſtimmung beider Häuſer des Landtages, für den Umfang der 
Monarchie, was folgt: 

8 1. 
Die für das Dienjteinfommen der Leiter und der wiljenjchaftlichen 

Lehrer einjchließlich der Hülfstehrer an den ftaatlihen höheren Schulen 
beim Inkrafttreten diejes Geſetzes geltenden Beltimmungen finden in 
gleichem Maße Anwendung bei denjenigen öffentlichen höheren Schulen, 
welche von einer bürgerlichen Gemeinde als eine Veranftaltung derjelben 
unterhalten werden. 

Dasjelbe gilt bezüglich des Dieniteinfommens derjenigen an diejen 
Schulen angeftellten Zeichenlehrer, welche mindejtens 14 Zeichenftunden 
und 10 Stunden anderen Unterrichts in der Woche ertheilen. 

Die Bejoldung der übrigen technifchen, Elementar- und Borjchul- 
lehrer ift innerhalb der für die entjprechenden Kategorien von Lehrern 
an den ftaatlichen höheren Schulen bejtimmten Grenzen dergeitalt feſtzu— 
jtellen, daß diefelbe hinter derjenigen der Volksſchullehrer in dem betreffenden 
Orte nit zurücbleiben darf und ihnen außerdem eine nicht penfionfähige 
Zulage von 150 Mark jährlid” gemährt wird. Bei der Berjegung des 
Xehrers an eine Volksichule fällt diefe Zulage weg; die hierdurd) ein- 
tretende Berminderung des Dienfteinfommens wird als eine Verkürzung 
des Dienfteinfoimmens im Sinne des $ 87 des Geſetzes, betreffend die 
Dienftvergehen der nicht richterlichen Beamten, vom 21. Juli 1852 
(Gejeg-Samml. ©. 465) nicht angefehen. 
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8 2. 

Der bürgerlichen Gemeinde fteht es frei, zu befchließen, daß das 
Aufrüden der willenjchaftlichen Lehrer im Gehalt ftatt nad) dem Syſtem 
der Dienftalterszulagen nad) Maßgabe des für die einzelne Anjtalt oder 
für mehrere Anftalten zufammen aufzujtellenden Bejoldungsetats erfolgt. 
In diefem Falle ift für jede Stelle eines wiffenfchaftlichen Lehrers neben 
dem Wohnungsgeldzujchuffe der Tarifklaſſe III das für einen jtaatlichen 
Lehrer diejer Art berechnete Durchſchnittsgehalt voll in den Etat einzu— 
jtellen und auf die Gefammtzahl der Stellen innerhalb der Süße für 
das Mindeit: und das Höchjtgehalt in angemeſſenen Abjtufungen zu 
vertheilen. | 

Für die Leiter der Anftalten und die vollbeichäftigten Zeichenlehrer 
($ 1 zweiter Abjaß) kann die gleiche Ausnahme mit Genehmigung des 
Unterrichtsminifters zugelafjen werden, wenn nad feinem Ermeſſen Ein- 
richtungen getroffen find, welche ein allmähliches Aufrüden der Leiter 
und Lehrer zum Höchitgehalte in angemefjenen Zwijchenräumen gejtatten. 

Ss 3 

Die bürgerliche Gemeinde ift verpflichtet, die zur Erfüllung der 
Beitimmungen der S$ 1 und 2 erforderlichen Mittel bereit zu jtellen, 
joweit diefe nicht aus den eigenen Einnahmen der Anftalt oder aus 
anderen dazu bejtimmten Fonds gededt werden. 

An den Befugniffen der Gemeinden, die Aufhebung der Anjtalt 
zu bejchließen, wird nichts geändert. 

84. 

Die vorſtehenden Beſtimmungen der SS 1 bis 3 finden auch bei 
denjenigen öffentlichen höheren Schulen finngemäße Anwendung, welche 
von anderen Klorporationen oder aus eigenem Vermögen oder aus anderen 
dazu beftimmten Fonds zu unterhalten find. 

Die Beichlußfaffung über die Art des Aufrüdens der Yehrer im 
Gehalt jteht der nach den örtlichen Beſtimmungen hierzu berufenen Ver: 
waltungsbehörde zu. 

S5. 

Die bürgerlichen Gemeinden und jonjtigen Ktorporationen u. j. w. 
find durch die Vorjchriften des gegenwärtigen Geſetzes nicht behindert, 
das Dienfteinfommen der Lehrer an den von ihnen zu unterhaltenden 
Anftalten in einer für die Lehrer günftigeren als der oben bejtimmten 
Weiſe zu regeln. 

S 6. 

Den Lehrern steht ein Rechtsanſpruch auf Bewilligung eines be: 
jtimmten Dienjteinfommens, insbejondere auf Feititellung eines beſtiumten 
Dienjtalters oder auf ein Aufrüden im Gehalt nicht zu. 

Die Verfagung von Alterszulagen iſt nur bei unbefriedigender 
Dienftführung zuläffig und bedarf der Genehmigung des Provinzial: 
ſchulkollegiums. 
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87. 

Höhere Schulen im Sinne dieſes Geſetzes ſind die vom Unterichts— 
miniſter als ſolche anerkannten oder anzuerkennenden Unterrichtsanſtalten, 
zur Zeit: Gymnaſien, Realgymnaſien, Oberrealſchulen, Progymnaſien, 
Realprogymnaſien und Realſchulen. 

Solange eine ſtaatliche Oberrealſchule nicht vorhanden iſt, finden 
auf die Oberrealſchulen die für die fonftigen jtaatlichen Bollanjtalten 
geltenden Gehaltsbeſtimmungen Anwendung. 

58. 

Wandelt eine Gemeinde, Korporationen u. ſ. w. eine höhere Schule 
in eine jolche mit veränderten Berechtigungen um, jo erlangen die Leiter 
und Lehrer der Schule nicht die Befugnis, aus dem von ihnen befleideten 
Amte auszufcheiden. Jedoch iſt ihnen dasjenige Dienfteinfommen zu 
gewähren, welches ihnen zujtchen würde, wenn die Umwandlung nicht 
erfolgt wäre. 

Unter Aufrechterhaltung gleicher Beſoldungsanſprüche müſſen fich 
die Yehrer an ſolchen von Gemeinden unterhaltenen höheren Schulen, 
deren Klaſſenbeſtand und Lehrkräfte verringert werden, die VBerjegung an 
eine von derjelben Gemeinde unterhaltene höhere Schule mit minderen 
Berechtigungen gefallen laſſen. 

89. 

Diefes Geſetz tritt am 1. April 1893 in Kraft. Die Gemeinden 
beziehungsweife Korporationen u. j. w. können die Zahlung des erhöhten 
Dienfteinfommens bereits von einem früheren Zeitpunft ab bejchließen. 

Urkundlich unter Unferer Höchſteigenhändigen Unterjchrift und bei- 
gedrudtem Königlichen Inſiegel. 

Gegeben an Bord Meiner Nacht „Kaijeradler“. 

Bergen, den 25. Juli 1892. 

(L. S.) Wilhelm. 

Graf zu Eulenburg. v. Boetticher. Herrfurth. v. Schelling. 

Frhr. v. Berlepſch. Miquel. Thielen. Boſſe. 

3. Beſtimmungen über die Penſions-, Wittwen- und Waiſen— 
verſorgung der an den höheren Lehranitalten der Stadt 
Dortmund einjchliehlid der höheren Mädchenſchule angeitellten 

Lehrer und Lehrerinnen. 

J. 

Die an dem ſtädtiſchen höheren Lehranſtalten einſchließlich der 
höheren Mädchenjchule angeftellten Yehrer und Lehrerinnen haben bei 
eintretender Dienſtunfähigkeit Anſpruch anf Benjion. Bei Berechnung 
und zFeititellung der Penfion bewendet es bei den gejeglichen Beſtim— 
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mungen, welche für die an höheren Lehranftalten jtaatlichen Patronats 
angejftellten Zehrer zur Zeit des EintrittS des Benjionirungsfalles bejtehen 
werden, mit der Maßgabe, daß den jtädtifchen Lehrern auch diejenigen 
Dienftjahre angerechnet werden, während welcher fie vor ihrer Anjtellung 
im jtädtiichen Dienfte, im Staatsdienjte, oder im Dienjte einer anderen 
Gemeinde angeftellt gewejen jind. 

II. 

Hinſichtlich der Verſorgung der Wittwen und Waiſen der vor— 
bezeichneten Lehrer finden die für die Staatsbeamten bezw. für die Lehrer 
an höheren Yehranftalten ftaatlichen Patronats jeweilig geltenden Geſetze 
und Grundjäge finngemäße Anwendung. 

II. 

Penſion, Wittwen- und Watjengeld, welches die Lehrer aus jolchen 
vom Staate oder unter deffen Mitwirkung eingerichteten Kaſſen, für 
welche eine Beitragspflicht nicht bejteht, beziehen, bezw. zu beziehen 
berechtigt find, kommt von dem jeitens der Stadt zu zahlenden Betrage 
zu Gunften der legteren in Abzug. 

IV. 

Die bisher bejtehende Wittwen- und Waiſenkaſſe der Lehrer am 
Gymnaſium und an der Nealjchule wird vom 1. April 1890 ab auf: 
gehoben; der Vermögensbeſtand derjelben fällt der Stadtgemeinde zu, 
die Stadtgemeinde übernimmt die Zahlung der den jegt vorhandenen 
Wittwen und Waiſen jtatutmähig zur Ei zuftehenden Penjionen, 
Wittwen- und Waifengelder. 

Dortmund, den 10. März 1890. 

Der Magiftrat: 

Schmieding. Arnede. 

Die vorjtehenden Bejtimmungen werden hiermit genehmigt. 

Arnsberg, den 4. September 1890. 

Namens des BezirfSausjhufjes, Abtheilung 1. 

Der Vorjigende. 
B. A. 3616. In Vertretung: Fornet. 

Miniſterium Berlin, den 14. Februar 1891. 

der geiftlichen, Unterrichts- und 

Medizinal-Angelegenheiten. 

M. d. g. A. G III Nr. S VUII. 
M. d. J. J. A. 723. 

Auf den gefälligen Bericht vom 31. Dezember v. Is. 
— A Ib 8979 — deſſen Anlagen zurückfolgen, ertheilen 
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wir hiermit die Genehmigung zur Aufhebung der Wittwen- 
und Waijenfaffe der Lehrer am Gymmnafium und an der 
Nealichule zu Dortmund gemäß $ 21 des unter dem 7. Sep: 
tember 1869 genehmigten Statut3 diejer Kaffe, ſowie zur 
Einführung der unter dem 4. September 1890 von dem 
Bezirfsausichuffe, Abtheilung I, genehmigten neuen Bejtim- 
mungen über die Penſions-, Wittwen- und Waiſen-Verſorgung 
der an den höhern Lehranftalten der Stadt Dortmund, ein— 
ichlieglich der höhern Mädchenfchule, angeftellten Lehrer und 
Yehrerinnen, 

Der Minijter der geiftlihen, Unterridt$- und 

Medizinal-Angelegenheiten. 
In Vertretung: 

Barkhauſen. 

Der Miniſter des Innern. 

Im Auftrage: 

Lodemann. 

4. Geſchäfts-Inſtruktion für das Gymnafial-Huratorium 

zu Dortmund. 

Nachdem die Erweiterung des Gymnafiums zu Dortmund durd) 
drei mit demjelben zu verbindende Nealklaffen, und in erfolg derjelben 
auch die VBerftärfung des Gymnafial-Kuratoriums durd) einige von Seiten 
des Stadtvorjtandes zu ermwählende Mitglieder durch die Minifterial- 
Erlaffe vom 3, September v. %., Nr. 12688, und vom 15. März d. J., 
Nr. 3629, genehmigt worden ift, und jich dabei zugleich die Nothwendig- 
feit ergeben hat, die bisherige Gejchäfts-Anftruftion des Gymnaſial— 
Kuratoriums vom 10. Juni 1844 durch eine den verändeiten Verhält— 
niffen und der mit dem Stadtvorjtande getroffenen Vereinbarung ent- 
jprechendere zu erjegen, jo wird dem gedachten Kuratorium hierdurd auf 
Grund der Minifterial-Erlaffe vom 11. März 1844, Nr. 28749, und 
15. März d. %., Nr. 3529, und unter Aufhebung der früheren Gejchäfts- 
ordnung vom 15. Juni 1844 die nachjtehende neue Gejchäftsordnung ertheilt. 

$ 1. 
Das Gymnafial-Kuratorium zu Dortmund bildet die nächte Auf- 

ſichts- und DVerwaltungs:Behörde des evangeliihen Gymnaſiums dajelbjt 
unter der Oberaufficht des Königlichen Provinzial-Schul: tollegiums zu 
Müniter. 
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8 2. 

Dasselbe beiteht aus 9 Mitgliedern, und zwar: 

1. aus dem zeitigen Bürgermeilter der Stadt Dortmund ala 
Borfigenden; 

2. aus zwei von dem Magiſtrate zu defignirenden Mitgliedern, 
von denen eins der evangelifchen Ortsgeiftlichkeit angehören muß; 

3. aus vier von der Stadtverordneten-Verfammfung zu wählenden 
Mitgliedern, von denen wenigftens eins der Stadtverordneten- 
Berjammlung felbft angehören muß; 

4. aus einem dem Richterftande angehörenden Mitgliede, welches, 
jo lange das Gymnaſium dauernde Zufhüffe aus Staats: 
fonds erhält, von dem Provinzial-Schul-Kollegium ernannt 
wird, und zugleid) nad) Maßgabe der Allerhöchiten Kabinett3- 
Ordre vom 10. Januar 1817 und der Minifterial-Inftruftion 
vom 24. Januar 1817 die Funktionen eines Königlichen 
Kommifjarius vorzunehmen hat, und 

5. aus dem Gymnaſialdirektor. 

Der Bürgermeifter und der Gymmafialdireftor gehören dem Kura- 
torium von Amtswegen und für die Dauer ihrer Funktionen an; die 
ad 2 und 3 Bezeichneten werden jtetS auf ſechs Fahre gewählt, find 
nach gejchehener Wahl von dem Magiſtrate dem NHuratorium, und von 
dem legtern zur Bejtätigung dem Königlichen Provinzial-Schul-Kollegium 
anzuzeigen, und fünnen nad) Ablauf jener jechsjährigen Funktionsdauer 
wieder gewählt werden, 

Sämmtliche Mitglieder des Kuratoriums müfjen der evangelifchen 
Konfeſſion angehören. Sollte dies bei dem Bürgermeijter nicht der Fall 
jein, jo ift an deffen Stelle ein anderes, der evangeliichen Konfeſſion 
angehörendes Mitglied des Kuratoriums von dem Magiſtrate aus jeiner 
Mitte zu beitellen, welches alsdann als Subftitut des Bürgermeifters 
zugleich den Borjig im Kuratorium zu führen hat. 

$ 3. 

Der Wirfungsfreis des Kuratoriums erſtreckt fich auf die äußeren 
und inneren Angelegenheiten des Gymnafiums. 

1. In jener Beziehung liegt ihm ob: 

a) die gewifjenhafte Erhaltung und Bermehrung, ſowie die 
jtiftungsmäßige und zweckgemäße Verwendung und Ver: 
waltung der Fonds und Einkünfte der Anftalt, welche 
zugleich die Beauffichtigung des Kaffenwejens, die Auf- 
ftellung des Etats und die Vorreviſion der von dem 
Rendanten ($ 11) gelegten Rechnung mit einjchlieht; 

die alljeitige Vertretung en Rechte des 
Gymnaſiums. 

os 
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2. Nüdjichtlicd) der inneren Angelegenheiten hat das Kuratorium 
a) darauf zu fehen, daß in der Anftalt die allgemeinen 

und bejonderen Anordnungen der Staatsbehörden ſtets 
beachtet, und jomwohl von Lehrern als Schülern der 
Anſtalt deren Ehre und Blühen möglichit gefördert werden; 
die Bedürfniffe der Anftalt an Lehrkräften und Lehr: 
mitteln zu berathen und auf deren Beichaffung hinzu- 
wirfen, insbejondere 
die Bejegung erledigter oder neu errichteter Lehrerſtellen 
dur) Wahl und Beitallung unter Beobachtung der 
Staatsgejege zu bewirken, auch in gleicher Weife die 
Unterbeamten der Anftalt (Rendanten und Schuldiener) 
auf halbjährige Kündigung anzunehmen und mit In— 
jtruftion zu verjehen; 
in der Abiturienten-Prüfungstommijfion des Gymnaſiums 
fich durch ein aus feiner Mitte gewähltes ftimmfähiges 
Mitglied vertreten zu laſſen; endlich 
durch Beiwohnen der Schulfeierlichkeiten, der öffentlichen 
und Klaffenprüfungen, jowie der von einem Kommiffarius 
des Königlichen Provinzial-Schulfollegtiums abgehaltenen 
Abiturientenprüfungen und Schulrevifionen ſich in fteter 
Kenntniß von dem innern Huftande des Gymnaſiums 
zu erhalten, 

Die nad) $ 3, 1a vorrevidirten — hat das Kuratorium, 
vor der Einſendung an das Königliche Provinzial-Schul-Kollegium, dem 
Magiſtrate und durch denſelben der Stadtverordneten-Verſammlung zur 
Kenntnißnahme hinſichts der etatsmäßigen Verwendung der Fonds mit— 
zutheilen. Beiden bleibt es überlaſſen, weſentliche Ausſtellungen gegen 
dieſelben dem Königlichen Provinzial-Schul-Kollegium anzuzeigen. 

Ebenſo find die nah $ 3, 2c getroffenen Lehrerwahlen dem 
Magiftrat anzuzeigen, und jind die ftädtiichen Behörden zu hören, wenn 
Veränderungen in den bejtehenden Sculgeldsjägen beabfichtigt werden. 

84. 

Den Vorſitz in dem Gymnaſial-Kuratorium führt der Bürgermeiſter 
reſp. (vergl. 8 2 am Ende) deſſen Subſtitut, und wird in Verhinderungs— 
füllen durch das feinem Site im Kuratorio nach ältefte Mitglied vertreten. 

Derjelbe hat die eingehenden Gejchäftsiachen zu erbrechen und in 
das Kournal des Kuratoriums einzutragen, fie umter die verfchiedenen 
Mitglieder zur Bearbeitung zu vertheilen, und für einen regelmäßigen 
und ſchnellen Geichäftsbetrieb Sorge zu tragen, wobei ihm die Befchaffung 
der erforderlichen Kanzlei-Aushülfe 2c. für die im Etat zu diefem Zwede 
ausgeſetzte Ausgabe-Bofition überlaffen ift. 

$ 5. 

Die Geſchäftsführung des Kuratoriums ift eine follegialifche, und 
daher jedes einzelne Mitglied desjelben ebenjo berechtigt wie verpflichtet, 
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überall und nad) beiten Kräften das Wohl der Anjtalt zu fördern, die 
dahin führenden Anträge dem Kuratorium vorzulegen, und die ihm zu— 
gejchriebenen Arbeiten rajch und gründlich zu erledigen, auch den Sigungen 
des Rollegiums regelmäßig beizumohnen. 

S 6. 

Die letztern werden monatlich einmal an einem, ein für allemal 
fejtgefegten Tage abgehalten ; in außerordentlichen Fällen ift der Vorſitzende 
aud zum Zufammenberufen außerordentlicher Sigungen berechtigt. 

Die Beichlüffe des Kuratoriums, zu deſſen Bejchlußfähigfeit die 
Anmwejenheit des Borfigenden oder feines Stellvertreters ($ 4) und 
wenigſtens drei anderer Mitglieder erforderlich ift, werden nad) Stimmen- 
mehrheit gefaßt, und hat bei Stimmengleichheit der VBorfigende die den 
Ausichlag gebende Stimme. 

Glaubt die Minorität fi) bei dem gefaßten Majoritätsbejchluffe 
nicht beruhigen zu können, fo fteht es ihr, wie jedem einzelnen Mitgliede 
des Kuratoriums frei, ein Separatvotum zu den Akten zu geben event. 
dem Berichte an die vorgejette Behörde beizufügen. 

87. 

Während der Sigung oder gleich) nach deren Beendigung werden 
die Beihlüffe unter jummarifcher Angabe der vorhergegangenen Verhand— 
(ungen von einem aus der Mitte des Kuratoriums auf längere Zeit 
erwählten Protofolfführer in ein fortlaufend geführtes Protokollbuch ein- 
getragen, und von allen Anmwejenden unterzeichnet. 

Von den Ausfertigungen find Beltallungen und Etats der Regel 
nah von allen Mitgliedern des Kollegiums zu vollziehen. Berichte, 
Zahlungsanweifungen und Dokumente bedürfen wenigitens dreier Unter- 
ichriften, unter denen ſich jedod) jedesmal die des Vorjigenden (oder feines 
Stellvertreters) und des Königlichen Kommifjarius, wenn derjelbe nicht 
abweſend, befinden müffen. Die geſammte übrige Dienjtkorrefpondenz des 
Kuratoriums wird von dem Vorſitzenden allein unterzeichnet. 

S 8. 

Mit der Funktion eines Kaſſenkurators wird durch Wahl des 
Kuratoriums eins feiner Mitglieder betraut, welches unter der Leitung 
des Vorſitzenden die jpezielle Führung des Kafjenwejens beauffichtigt, die 
pierteljährlichen Kafjenrevifionen abzuhalten, an den außerordentlichen, 
im jpeziellen Auftrage des Königlichen Provinzial» Schul - Kollegiums 
fommifjariich abgehaltenen Kafjenrevijionen theilzunehmen, und im Kollegio 
alle auf die Vermögensverwaltung bezüglichen Angelegenheiten zu be- 
arbeiten hat. 

Eine Beitellung befonderer Kommiſſionen zu fchnellerer Erledigung 
einzelner Zweige des Gejchäftsbetriebs, 3. B. zur DBeauffichtigung und 
Erhaltung der Gebäulichkeiten, bleibt dem eigenen Ermefjen des Kura- 
toriums reſp. jeines Vorfigenden überlafien. 
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89. 

Der Direktor de8 Gymnaſiums, welcher in jeiner Stellung als 
ſolcher der nächjte Vorgefegte der Lehrer und Schüler ift, und für das 
Gedeihen der Anftalt durch Unterricht und Disziplin bei eigener Verant— 
wortlichfeit zu jorgen hat, wird dem Kuratorium über die innern Ber: 
hältnifje alle diejenigen Mittheilungen machen, welche erforderlich find, 
um ihn in feinem Berufe mit Erfolg unterjtügen zu können. Namentlich 
hat er dem Kuratorium auch die von dem LZehrerfollegium für nothwendig 
erachteten Ausweifungsbejchlüffe mit deren Beweggründen zur Kenntniß— 
nahme mitzutheilen. 8 10 

Im Uebrigen dienen dem Direktor des Gymnafiums in Beziehung 
anf die innere Leitung der Anftalt, des Unterrichts und der Zucht lediglich 
die von der höheren und höchjten Behörde erlaffenen und ergehenden 
Vorſchriften und Anordnungen zur Richtſchnur. Damit jedoch das 
Kuratorium in fteter Kenntniß von den auf das Unterrichtswejien zc. 
bezüglichen allgemeinen Berordnungen u. ſ. w. bleibe, und die ihm nad) 
$ 3 hinfichtlid) der innern Angelegenheiten des Gymnaſiums obliegenden 
Verpflichtungen erfüllen könne, hat der Direftor auch von deren Inhalt 
dem Kuratorium Mittheilung zu machen, injofern fie ihm nicht etiva 
von dem Königlichen Provinzial-Schul-Kolfegium durd) Einſchluß an das 
Kuratorium zugefertigt worden find. 

Dabei ift als Hegel feitzuhalten, day die vorftehend und im & 9 
gedachten Mittheilungen, ſowie überhaupt die Kommunikationen zwijchen 
dem Kuratorium und dem Gymnaſialdirektor mit Vermeidung eines weit- 
läuftigen Schriftwechiels durch mündliche Verhandlung und Beſprechung 
in den Sikungen des Kuratoriums zu erledigen jind. 

8 11. 

Zur Beſorgung der Kaſſengeſchäfte wird ein beſoldeter, kautions— 
pflichtiger Rendant auf Widerruf angenommen, welcher unter der Aufſicht 
des Kuratoriums und ſpezieller Kontrolle des Kaſſenkurators das Kaſſen— 
und Rechnungsweſen der Anſtalt nach den dieſen Gegenſtand betreffenden 
allgemeinen Vorſchriften, und den ihm gegebenen oder noch zu ertheilendn 
beſonderen Anweiſungen zu verwalten hat. 

812. 

Sollten die mit dem Gymnaſium verbundenen Realklaſſen künftig 
von demſelben abgetrennt und zu einer ſelbſtſtändigen Realſchule erweitert 
werden, fo übernimmt das Kuratorium nach Maßgabe der im $ 1—11 
enthaltenen Beſtimmungen auch die Muratel diefer Realſchule, deren 
Direktor alsdaun in gleicher Weile, wie der Gymmafialdireftor ($ 2, 5 
als Mitglied in das Kuratorium eintritt. 

Münjfter, den 21. April 1858. 

Königlihes Provinzial-Schul-Kollegium. 

(L. S.) (Unterſchrift.) 

24% 
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5. Statut des Realgymnaſiums, der Nealjchule (höhere 
Bürgerjchule) und der höheren Mädchenichule zu Dortmund. 

(Genehmigt auf Grund des Minifterial-Erlaffes vom 22. Februar 
1881 durch Verfügung des Königl, Provinzial-Schulfollegiums vom 
11. April 1881.) 

51, 

Die in der Stadt Dortmund errichtete Realſchule I. Ordnung, die 
dafelbft beftehende Gemwerbejchule (höhere Bürgerfchule) und die höhere 
Mädchenſchule find ftädtiiche Schulanftalten. 

Die Stadtgemeinde unterhält die genannten Schulen und übt 
ſämmtliche Patronatsrechte über diefelben vorbehaltlich de8 der Staats— 
behörde zuftehenden Aufjichtsrechtes aus. 

8 2. 

Als Organ der Stadt bei Ausübung der Patronatsrechte und der 
Verwaltung der genannten Schulen wird ein aus 10 Mitgliedern be- 
stehendes Kuratorium eingeſetzt, welches die Bezeichnung führt: „Städtifches 
Kuratorium". 

Mitglieder desjelben find: 

a) von Amts wegen der erſte Bürgermeilter der Stadt, der 
Direktor der Nealjchule, der Rektor der Gewerbeichule und 
der Rektor der höheren Mädchenſchule Die Dirigenten der 
genannten Anjtalten find jedoch nur jtunmberechtigt für die 
Angelegenheiten der ihnen unterjtellten Schule. 

Der erjte Bürgermeilter kann mit feiner Bertretung im 
Kuratorium ein für allemal den zweiten Bürgermeijter be- 
auftragen. 

b) zweit von dem Magiitrats-Sollegium aus feiner Mitte zu 
erwählende Mitglieder des Magiitrats. 

c) vier von der Stadtverordneten:VBerfammlung aus ihrer Mitte 
oder der Bürgerjchaft gewählte Mitglieder, von denen jedod) 
mindeitens Einer der GStadtverordneten- VBerjammlung an— 
gehören muß. 

Die zu b und C genannten Mitglieder werden auf 4 SYahre 
gewählt. Die Mitgliedichaft der von dem Magiſtrats-Kollegium gewählten . 
Mitglieder (lit. b.) erlifcht, wenn ihr Amt als Magiftrats-: Mitglied auf: 
hört. Die Wahl der von der Stadtverordnneten-Berfammlung gewählten 
Mitglieder (lit. c) unterliegt der Beitätigung des Königl. Provinzial- 
ſchul⸗Kollegiums. 

Alle zwei Jahre ſcheidet zu Ende des Jahres von den gewählten 
Mitgliedern (lit. b und c) je die Hälfte jeder Kategorie aus, und zwar 
treten diejenigen aus, welche das Amt am längſten befleiden. 

Die Ausfcheidenden find wieder wählbar. Das erite Mal ent- 
jcheidet über den Austritt das Loos. Wird eine außergewöhnliche Er- 
gänzungswahl in Folge Todes, Amtsniederlegung oder aus anderen 
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Gründen erforderlich, jo ift diejelbe fofort vorzunehmen, der Erjagmann 
wird jedoch nur für diejenige Zeitdauer gewählt, für weiche der Aus— 
gejchiedene gewählt war. 

Den Borjig im Kuratorium führt der erjte Bürgermeifter oder der 
denjelben jtändig vertretende zweite Bürgermeijter. 

Für die Fälle einer vorübergehenden Verhinderung des Vorfigenden 
wird ein ftellvertretender Borfigender alljährlid zu Anfang des Jahres 
von dem Kuratorium aus jeiner Mitte gewählt. 

83. 

Das Kuratorium ſteht unter der unmittelbaren Aufſicht des Königl. 
Provinzial-Schulkollegiums; in allen die höhere Mädchenſchule betreffenden 
Angelegenheiten iſt dasſelbe jedoch der Königlichen Regierung untergeben. 
Die Wirkſamkeit des Kuratoriums umfaßt die Ordnung der äußeren 
Angelegenheiten der Schulanjtalten, jowie der inneren nad) Maßgabe von 
5 3f. Dasjelbe vertritt die Nealjchule und die Gewerbejchule Dritten 
gegenüber in allen ihren Hechtsverhältniffen, aud) in denjenigen Fällen, 
wo die Gejege eine Spezial-Vollmacht erfordern. Im übrigen gelten für 
das Kuratorium bei Ausübung der Batronatsrechte der Stadt und Zeitung 
der Schulen die folgenden näheren Bejtimmungen : 

a) die Regulirung der Jahresgehälter erfolgt durch die Schul: 
etats. Dabei find für die Nealfcyule die Beitimmungen des 
Normaletats maßgebend und darf insbefondere unter den in 
dem Normaletat fejtgejegten Minimaljag für die legte ordent- 
liche Zehrerftelle nicht herabgegangen werden. Für die Gewerbe- 
ichule und die höhere Mädchenſchule bleiben die mit Ge— 
nehmigung der Auffichtsbehörde erlaffenen allgemeinen Be— 
ftimmungen vom 18. März 1876 beziehungsweife vom 
9. Juni 1880 in Geltung. Die Genehmigung der jtädtijchen 
Kollegien ift erforderlich zur Feititellung der Schuletats, Be- 
wiligung außeretatsmäßiger Ausgaben, injofern dadurch die 
Grenzen des Ertraordinariums des Spezial-Schuletat3 über: 
jchritten werden, insbeſondere zur Kreirung neuer Lehrerftellen, 
neuer Klaſſen, zur Bewilligung neuer Gehälter, Gehalts- 
erhöhungen (mit Ausnahme der ein für allemal durch die 
allgemeinen Beitimmungen feitgejegten Amtsalterzulagen) und 
Nemunerationen, ferner zur Feitiegung und Abänderung der 
Sculgeldfäge. 

Die Fahresrechnungen jind dem Magijirat behufs Prüfung, 
Feſtſtellung und Entlaftung durch die ftädtiichen Kollegien 
einzureichen. 

c) Die Wahl der Direktoren der Schulen fteht dem Meagiftrat 
zu, vorbehaltlich der geſetzlich vorgejchriebenen Beltätigung, 
und iſt im Fall eintretender Vakanz der Magijtrat durch das 
Kuratorium um die Vornahme der Wahl, fowie demnächft 
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um Ausfertigung der Beſtallung zu erſuchen; die übrigen 
Lehrer werden von dem Kuratorium gewählt, vorbehaltlich 
der Beſtätigung durch die ſtaatliche Aufſichtsbehörde. 

Die Beſtallungen für die Lehrer werden von dem Kuratorium 
nach dem beigefügten Schema ausgefertigt. Abweichungen 
von dieſem Schema und Aenderungen desſelben ſind nur mit 
Genehmigung des Magiſtrats geſtattet. 

d) Die Wahl der Unterbeamten der Schulen ſteht dem Kura— 
torium zu. 

Die Berwaltung der Schulfaffen erfolgt jedoch durch die 
jtädtifche Kämmereifaffe. Eine hiervon abweichende Beitimmung 
inbetreff der Kaffenverwaltung fann nur mit Genehmigung 
des Magiſtrats getroffen werden. 

e) Dem Kuratorium fteht die felbftftändige Entjchetdung zu über 
die Gewährung der Amtsalterszulagen an die Lehrer der 
Schulen nad) Maßgabe der darüber von den ſtädtiſchen 
Kollegien mit Genehmigung der Auffichtsbehörde feſtgeſetzten 
allgemeinen Beitimmungen, über die Gewährung von Schul: 
geldbefreiungen innerhalb der durch die ftädtiichen Kollegien 
fejtgefegten Grenzen und über die Niederfchlagung rejtirender 
Schulgelder. 

f) Dem Kuratorium ſteht bezüglich der inneren Angelegenheiten 
der Schulen eine Mitwirkung injofern zu, als dasfelbe be- 
rechtigt und verpflichtet ift, fi) in fortlaufender Kenntniß 
darüber zu erhalten, inwieweit bei denjelben in didaktijcher 
und Ddigziplinarifcher Beziehung die geltenden allgemeinen 
Beltimmungen zur Ausführung fommen. Zu diefem Zwecke 
fann das Auratorium von dem betreffenden Direktor nähere 
Auskunft erfordern und geignetenfalls Wünſche und gutacht: 
liche Bemerkungen refp. Beichwerden der vorgejegten ftaatlichen 
Aufjichtsbehörde vortragen. Dasfelbe ift ferner befugt, den 
öffentlichen Schul- und Klafjen-Prüfungen beizumohnen und 
in befonderen Fällen 1—2 Mitglieder abzuordnen, um nad 
vorheriger Anzeige an den Direktor und in Begleitung des: 
jelben die Lehrftunden zu bejuchen. 

Bei den Entlaffungsprüfungen wird das Kuratorium durch 
ein aus feiner Mitte gewähltes jtimmberechtigtes Mitglied 
vertreten. 

Ueber etwa zu erlaffende Schulgeſetze für die Schulen iſt 
das Kuratorium vorher gutachtlic zu hören, der Lektionsplan 
und etwaige Abänderungen desfelben find nach erfolgter Ge— 
nehmigung des Königl. Provinzial-Schulfollegiums rejp. der 
Königl. Regierung durd den betreffenden Direktor zu feiner 
Kenntniß zu bringen. 

Abänderungen des allgemeinen Lehrplans bedürfen, joweit 
nicht im Auffichtswege Beitimmungen darüber getroffen werden, 
der Zuftimmung des Kuratoriums. 
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Ss 4. 

Die Geichäftsführung des Kuratoriums ift eine kollegialifche. 
Sigungen des Kuratoriums werden nad) Bedürfniß gehalten und 

von dem Borfigenden, bei deffen Verhinderung von jeinem Stellvertreter, 
durch fchriftliche Einladung berufen. Auf den Antrag zweier Mitglieder 
des Kuratoriums oder des Direktors einer Schule muß der Vorfigende 
binnen längjtens 8 Tagen anberaumen. 

Das Kuratorium ift befchlußfähig, wenn außer dem VBorfigenden 
oder deffen Stellvertreter, drei der gewählten Mitglieder ($ 2 lit. b und c) 
und der Dirigent derjenigen Schule, über deren Angelegenheiten Bejchlüfje 
gefaßt werden jollen, beziehungsweije der von dem Königl. PBrovinzial- 
Schulkollegium (bei der höhern Mädchenjchule von der Königl. Regierung) 
zu bezeichnende Stellvertreter desjelben, anwejend und alle ordnungsmäßig 
eingeladen find. 

Sämmtliche Beichlüffe werden nad) Stimmenmehrheit gefaht und 
giebt bei Stimmengleichheit die Stimme des Vorjigenden den Ausichlag. 
Inſoweit es ſich jedoch um die Angelegenheiten einer bejtimmten Schule 
handelt, haben die Dirigenten der anderen Schulen, weldye Mitglieder des 
Kuratoriums find, nur eine berathende Stimme und nur dem Dirigenten 
der betreffenden Schule fteht neben den übrigen Mitgliedern des Kuratoriums 
das volle Stimmredt zu. 

Ueber die Beichlüffe jeder Sigung wird ein Protokoll aufgenommen 
und vom Vorfigenden und mindejtens einem zweiten Mitgliede unter: 
zeichnet. Die jchriftlichen Ausfertigungen des Kuratoriums werden von 
dem Borfigenden rejp. deſſen Stellvertreter allein unterzeichnet; nur 
BZahlungsanweifungen, ſowie alle Urkunden, in denen eine Verpflichtung 
übernommen wird, bedürfen zweier Unterjchriften, unter denen fich die 
des Vorſitzenden oder jeines Stellvertreter befinden muß. 

85. 

Die an der Realfchule, der Gewerbejchule und der höheren Mädchen: 
ſchule definitiv angejtellten Lehrer find penjionsberechtigt nah) Maßgabe 
der für die Staatsbeamten geltenden Beltimmungen; dabei wird bei 
Berechnung der Dienjtzeit aud) diejenige Zeit angerechnet, während welcher 
die Direktoren und Lehrer an anderen öffentlichen Unterrichtsanitalten 
des Deutichen Reichs oder im Preußischen Staatsdienit angeftellt gewejen find. 

Anbetreff der Bildung eines Penfionsfonds fommt der Alferhöchfte 
Erlaß vom 13. März 1848 zur Anwendung. 

S 6. 

Die aus dem Auffichtsrecht des Staates folgenden Befugniffe der 
den ftädtiichen Schulen vorgejegten Staatsbehörden werden durch diejes 
Statut nicht berührt. 

37. 

Auch die Leitung der gewerblichen Fortbildungsfchule wird bis auf 
weiteres dem Städtifchen Kuratorium übertragen. Falls der Dirigent 
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der Fortbildungsjchule nicht ohnehin als Dirigent einer der drei anderen 
Schulen ftimmberechtigtes Mitglied des Kuratoriums ijt, nimmt derjelbe 
in allen auf die Fortbildungsfchule bezüglichen Angelegenheiten an den 
Berathungen und Beichlußfaffungen des Kollegiums mit berathender Stimme 
theil. Es bleibt vorbehalten mit Genehmigung der Aufjichtsbehörde für 
die gewerbliche Fortbildungsichule einen bejonderen Vorſtand einzujegen, 
weldyer dem Städtijchen Kuratorium untergeordnet iſt und in den auf 
die Fortbildungsjchule bezüglichen Angelegenheiten mit feinem Gutachten 
gehört wird. 

8. 

Abänderungen diejes Statuts fönnen nad) Anhörung des Kuratoriums 
durd die ſtädtiſchen Kollegien bejchloffen werden und bedürfen der Ge: 
nehmigung der faatlichen Auffichtsbehörde. 

Dortmund, den 23. März 1881. 
Der Magiftrat: 

Yindemann. 

6. Satungen für das Kuratorium der Königl. Werkmeifterjchule 
und für die mittlere technische Fachſchule (jett Königl. ver: 
einigten Maſchinenbauſchulen, Abtheilung 1: höhere Majchinen: 
baujchule, Abtheilung I: Maſchinenbauſchule, Abtheilung II: 
Abend: und Sonntagsjchule für Majdinenbauer) zu Dortmund. 

sl. 

Für die Königliche Werkmeiſterſchule und mittlere technijche Fach— 
ihule zu Dortmund wird ein Kuratorium eingejegt, welches bejteht: 

aus dem Dberbürgermeifter der Stadt Dortmund oder dejjen 
gejeglichem Stellvertreter als Vorfigenden, 

aus dem Direktor der Anjtalt, 
aus je zweien von der Stadtverordneten:Verfammlung und der 

Handelsfammer zu Dortmund auf drei Fahre zu wählenden 
Perjonen, welche diefen Kollegien nicht anzugehören brauchen und 

aus dem jeweiligen Borfteher der Königlichen Zentralmajchinen- 
Werkftätte zu Dortmund. 

82. 
Die gewählten Mitglieder bleiben auch nad) Ablauf ihrer Ber: 

waltungszeit jo lange in ihrer Stelle, bis die neugewählten Mitglieder 
eingeführt find, 

83. 
Das Kuratorium hat die Aufgabe, dem Direktor Gelegenheit zu 

geben, ſich beſtändig über die Bedürfniſſe und Wünſche der die Schule 
intereſſirenden Gewerbebetriebe in Dortmund und Umgegend zu unter— 
richten und es der Königlichen Staatsregierung zu erleichtern, die Anſtalt 
ſo einzurichten, daß ſie ihre Aufgabe möglichſt vollſtändig erfüllt. 
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84. 

Im Einzelnen hat das Kuratorium nachſtehende Pflichten und 
Befugniſſe. Das Kuratorium iſt gutachtlich zu hören über Organiſations— 
fragen, über den Lehr-und Stundenplan, über die Annahme und Ent— 
laffung von Lehrern und Angeftellten, über die Bewilligung von Re— 
mumerationen und Unterftügungen, über die Gewährung von Stipendien 
und die Bewilligung freien Unterrichts, über Prüfungen und Aus: 
Hellungen, über die Aufflellung des Schuletats, über Bauangelegenheiten 
und über allgemeine ragen der Disziplin, jowie über einzelne Fälle, 
wenn der Direktor es für geboten anfieht, einen Schüler aus der Anjtalt 
zu entfernen oder ihm feine Entfernung für den Fall abermaliger Ueber— 
tretung der Schulordnung anzudrohen. 

85. 

Das Kuratorium verfammelt ſich auf die Einladung des Vorfigenden 
mindejtens alle zwei Monate einmal am erjten Mittwoch des Monats; 
im Uebrigen, jobald der Direktor oder der Vorjigende oder zwei andere 
Mitglieder eine außerordentliche Berathung des Kuratoriums wünjchen. 

S 6. 
Die Beichlüffe find mit einfacher Majorität zu fafjen. Die Stimme 

des Einzelnen ruht in Fragen, die fein eigenes Intereſſe berühren. Bei 
Stimmengleichheit entjcheidet der Vorſitzende. 

8.7. 

Die Berichte des Direktors der Schule find von dem Vorfigenden 
des Kuratoriums mit feinem „Geleſen“ zu verjehen; er hat dafür zu 
jorgen, daß in dem Bericht abweichende Anfichten des Kuratoriums oder 
derjenigen einzelner Mitglieder, die dies verlangt haben, vollftändig dar- 
gelegt und begründet werden. 

88. 

Iſt die Majorität in einer der vorhergenannten Angelegenheiten 
anderer Anficht als der Direktor, jo iſt die Entjcheidung des Herrn 
Minifters einzuholen. 

9. 

Sollte der Direktor in einer Angelegenheit berichten, ohne das 
Kuratorium gehört zu haben, obgleich dies nach der Anficht des Vor— 
figenden erforderlich) war, jo iſt dies in der Beilchrift des Vorſitzenden 
zu erwähnen. 

Dortmund, den 31. März 1891. 

7. Dienſt-Inſtruktion für die Orts-Schul-Vorſtände. 

Nachftehende, gemeinfchaftlicy mit den Königlichen Regierungen zu 
Münfter, zu Minden und zu Arnsberg von uns entworfene, und von 
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dem hohen Minifterium der geiftlichen und UnterrichtS-Angelegenheiten 
beftätigte Dienſt-Inſtruktion für die Vorfteher der Gemeinde: Elementar= 
ichulen wird hiermit zur öffentlichen Kunde gebracht, mit dem Bemerfen, 
daß die LZandräthe und die Kreis-Schulaufjeher (Schul: Fnfpektoren, 
Superintendenten, Zand-Dechanten) von den Königlichen Regierungen zur 
Ausführung derfelben mit befonderer Anweifung werden verjehen werden. 

Dienſtborſchrift für die Orts-Schul-Vorſtände. 

sl. 

Die Beitimmung des Schulvorftandes ift, dahin zu jehen, daß die 
jeiner Aufſicht anvertraute Schulanftalt in der ihr gegebenen und landes— 
herrlich beftätigten Verfaffung erhalten, den allgemeinen Verordnungen 
und den bejonderen Verfügungen gemäß in ihrem Aeußeren eingerichtet, 
und in ihrem Innern gut verwaltet, und fomit möglichit wirkſam und 
nüglic) gemacht werde, 

8 2. 

Der Schulvorſtand ift in allen Schulangelegenheiten die nächſte 
Behörde für die Schulgemeinde und für die Schullehrer, an welche beide 
Theile fi) in vorfommenden Fällen zunächft zu wenden haben. Er jteht 
hinfichtlicy der innern Schulangelegenheiten unmittelbar unter dem Kreis— 
Schul⸗-Inſpektor (Superintendenten, Zanddechanten, oder deren Stellver- 
treter), oder unter der flädtifchen Schul-Kommijfion, wo eine folche, die 
verfchiedenen Schulen der Stadt mit ihrer Aufficht umfafjende Behörde 
befteht, und dieje nicht jelbit den Schulvorftand vertritt und hinfichtlich 
der äußern Echulangelegenheiten unter der landräthlichen Behörde (dem 
Ober-Bürgermeifter). 

Ss 3. 
Der Schulvorftand ift nicht befugt, durch eigene Verfügungen und 

Einrichtungen in der vorgefchriebenen Ordnung eine Abänderung zu 
treffen, oder diefe durch befondere Vorfchriften zu ergänzen. Er bildet 
eine berathende und Aufficht führende Behörde, und in Anjehung der 
Verwaltung des Schulvermögens hat er eben die Nechte und Pflichten 
auszuüben, welche durch das allgemeine Landrecht Th. Il, Zit. 11, 
S 619 u. folg. den Kirchenvorjtehern und den Kirchen-Kollegien in An— 
jehung der Verwaltung des Kirchenvermögens beigelegt find. 

84. 

Der Schulvorſtand ſowohl auf dem Lande als in den Städten ſoll 
theils aus ſtändigen, theils aus wechſelnden Mitgliedern beſtehen. 

8 5. 
Der Vorſtand der Stadt- und Landſchulen ſoll den Pfarrer (oder 

die Pfarrer), den Patron (wo ein ſolcher vorhanden iſt) und den erſten 
Gemeinde-Beamten (Bürgermeiſter, Schultheiß, Schulze) zu ſtändigen 
Mitgliedern haben. Der Letztere wird in Verhinderungsfällen durch 
einen ſeiner Beigeordneten vertreten. Dieſen ſtändigen Mitgliedern 
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werden als wechjelnde Mitglieder bei gewöhnlichen Elementarjchulen zwei, 
bei größeren Anjtalten nad Umftänden drei oder vier der einfichtvolliten, 
gemeinfinnigiten, geadhtetjten und für das Wohl der Schule ſich vorzüg- 
lich intereffirenden Mitglieder der Schulgemeinde beigeordnet. 

$ 6. 

An denjenigen Orten, wo es für jede firchliche Konfejjion eigene 
Volksſchulen giebt, foll auch jede Konfeffion ihren eigenen Schulvoritand 
haben. Wenn es jedodh an jolchen Drten, befonders in den größeren 
Städten vorgezogen werden möchte, für ſämmtliche Schulen, ohne Unter— 
Ihied der Konfeffion, eine Simultan-Schul-Kommilfion anzuordnen, jo 
ift dies zuläſſig. Alsdann tritt diefe Schul-Kommijfion ganz an die 
Stelle des Schul-Inſpektors, während die aus jeder einzelnen, zum 
Kommiffions-Bezirfe gehörigen Schulgemeinde angeordneten Kommiſſions— 
Mitglieder, ernjchließlicy des Pfarrers und des erfien Gemeinde-Beamten, 
den bejonderen Schulvorjtand ihrer Gemeinde bilden. 

87. 

An denjenigen Orten, wo es für verfchiedene Konfeſſionen eine 
oder mehrere Simultanſchulen giebt, foll der Schulvorftand aud aus 
jeder Konfeffion Mitglieder haben. 

S 8, 

Die Amtsführung der wechjelnden Mitglieder foll in der Regel 
vier Jahre dauern, nad deren Ablauf entweder neue gewählt, oder die 
bisherigen beftätigt werden. Die wechjelnden Mitglieder dürfen aber 
nicht alle zu gleicher Zeit austreten, jondern es iſt alle zwei Jahre die 
Hälfte des mwechjelnden Perfonals zu erneuern. Die Ausjcheidenden find 
zwar wieder wählbar, aber nicht zur Annahme der Wahl verpflichtet. 

Die im Yaufe ihrer Dienstzeit durch den Tod, durch Aenderung 
ihres Wohnfites u. ſ. w. ausjcheidenden, oder durch Krankheit, temporäre 
Abweſenheit u. j. w. verhinderten wechjelnden Mitglieder werden für die 
Dauer der Verhinderung durch Stellvertreter erjett, welche zugleich mit 
den wirklichen Mitgliedern und in gleicher Anzahl zu wählen, und nad) 
der Ordnung, wie fie in Beftätigungs-Neffripte aufgeführt worden, zur 
Stellvertretung zu berufen find. In geeigneten Fällen haben diejelben 
gleich den wirklichen Mitgliedern ein eigenes Stimmredt. Rückſichtlich 
der Tauer der Amtsführung diefer Stellvertreter und deren Wählbarkeit 
finden gleiche Beftimmungen, wie in Anfehung der wechjelnden wirklichen 
Mitglieder jtati. 

$ 9. 

Die Wahl der wechjelnden Mitglieder wie deren Stellvertreter joll 
da, wo deren noch feine angeordnet find, das erjtemal von ter Schul: 
gemeinde, und weiterhin jedesmal von dem gejammten Kollegium der 
bleibenden und ausfcheidenden Mitglieder und deren Stellvertreter nad) 
Stimmenmehrheit, und die Beftätigung der Wahl von der landräthlichen 
Behörde (dem Dber-Bürgermeifter) gejchehen. Die Nachſuchung der Be: 
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ftätigung gejchieht mitteljt eines an dieje Behörde über das Nejultat der 
Wahl zu erjtattenden, mit den volljtändigen Wahlverhandlungen (Einladung 
und Wahlprotofoll) und den etwa nöthig erachteten Bemerkungen über 
den Grad der Tauglichkeit des Präfentirten zu begleitenden, an den 
Kreis-Schul-Inſpektor (reſp. die ſtädtiſche Schul-Kommiffion) zu über- 
jendenden, und von Letzterem unter Beifügung jeiner gutachtlichen 
Aeußerung weiter zu befördernden Berichts; die Nejolution wird auf 
gleichem Wege dem Schulvorftande zugefertigt. 

Der Landratd (Oberbürgermeifter) ift nicht jchuldig, die Gründe 
der etwaigen Verwerfung eines Bräjentirten, ausgenommen, wenn jolche 
wegen ?Fehlerhaftigfeit der Form des Wahlafts erfolgt, dem Schulvor- 
itande zu eröffnen, jondern darüber nur feiner vorgejegten Behörde auf 
Erfordern Rechenſchaft zu geben verbunden. 

Die bejtätigten Mitglieder und Stellvertreter werden bei verſammeltem 
Kollegio durch das Präfidium mittelit eidesitattlichen Handichlags auf 
ihr Amt verpflichtet. 

8 10. 

Die jedesmal gewählten und beftätigten Mitglieder des Schulvor- 
jtandes follen nach gejchehener Verpflichtung derjelben der Gemeinde 
Sonntags in der Kirche namentlich angezeigt werden. 

s 11. 
Die Beichlüffe des Schulvorjtandes werden nah) Stimmenmehrheit 

gefaßt, und jind gültig, wenn auf vorhergegangene ordnungsmäßige Ein- 
ladung jämmtlicher Deitglieder und rejp. aud) der Stellvertreter wenigjtens 
drei derjelben jich eingefunden und an der Berathichlagung und Abſtimmung 
Theil genommen haben. 

8 12. 

Die wechjelnden Mitgliever des Schulvorftandes und deren Stell- 
vertreter können aus den im Schulbezirk wohnenden Mitgliedern des 
Kirchenvorjtandes genommen werden, wenn diefelben auch für jenes Amt 
geeignet erachtet werden. In denjenigen Fällen, wo die Kirchen- und 
Schulgemeinde völlig gleich laufen, ift ein gemeinjchaftlicher Boritand für 
beide zureichend. Alsdann jollen jedoch aus den Mitgliedern des Kirchen: 
vorftandes neben dem erjten Gemeinde-Beamten und dem Pfarrer zwei 
geeignete Hauspäter mit der Beauffichtigung der Schule und Beſorgung 
der gewöhnlichen Schulangelegenheiten bejonders beauftragt, bei außer: 
gewöhnlichen VBorfällen aber alle Mitglieder zur Berathung und Beſchluß— 
nahme zugezogen werden. 

$ 13. 

Der Auffiht des Ortsicyulvorftandes find blos die allgemeinen 
Volksſchulen, nicht aber die Gymnafien, die Progymnaſien, die lateinischen 
Trivialihulen und andere höhere, und für befondere Zwecke errichtete 
Schul-Anftalten unterworfen, jedody mit Ausnahme derjenigen Rektorat: 
und jonftigen höheren Schulen, zu deren Beauffichtigung weder eine all» 
gemeine ftädtiiche Schul-Kommiſſion, noch eine andere Behörde vorhanden iſt. 
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8 14. 

Dem Schulvoritande liegt überhaupt die Fürforge für dag innere 
und äußere Wohl der ihm amvertrauten Schulen ob. Die jämmtlichen 
Mitglieder vereinigen hierzu ihre Berathungen und Bemühungen. Es 
bleibt ihnen aber anheim gegeben, ſich nad) Umftänden in die bei der 
Berwaltung ihnen vorkommenden einzelnen Gejchäfte, nach gemeinjchaft- 
licher Berathung zu theilen, jedoch ijt hierzu die Genehmigung der land- 
räthlichen Behörde (des Ober-Bürgermeifters) erforderlich, widrigenfalls 
jämmtliche Mitglieder für die Handlungen der Beauftragten in den gejeg- 
lichen Grenzen haften. 8 16 

Insbeſondere liegt dem Schulvorftande ob: 1. für die anftändige 
Erhaltung des Schulgebäudes, der Lehrzimmer und der Schulgeräthe als 
(Tiſche, Bänke, Schränfe, Ofen ꝛc.) zu jorgen. In Hinſicht der Yehr- 
zimmer hat er vornehmlich darauf zu achten, ob fie geräumig, helle und 
troden genug jeien, ob fie in einem anftändigen und ordentlichen Zuftande 
erhalten worden, ob die erforderliche Neinlichkeit darin herriche ac. ꝛc. — 
In Hinſicht der Schulgeräthe hat er darauf zu jehen, daß fie zweckmäßig 
eingerichtet feien, und ziwedmäßig geitellt werden. 

s16. 

Der Schulvorftand hat 2. für die Sicherung der Schul-Rapitalien, 
jo wie der jonftigen Geld» und Natural-Renten, für die vortheilhaftejte 
Benugung der Grundjtüde, für die gehörige Erhaltung des Schul-Inven— 
tariums und für die Vermehrung des Sculvermögens bei günftigen 
Gelegenheiten, (3. B. bei Gemeinheitstheilungen 2c.) zu forgen, wie aud) 
darauf zu achten, ob die Schuleinfünfte für die Lehrer, infofern fie nicht 
von diejen jelbjt erhoben werden, gehörig eingehen. Da, wo der Schul- 
fonds getrennt von dem Kirchen und Kämmerei-Vermögen verwaltet, 
und die Einnahme und Ausgabe von einem bejonderen Rendanten bejorgt 
wird, legt diejer jährlich vor dem Schulvorftande Rechnung ab, welche, 
von diejem unterschrieben und mit den Belegen verjehen, im Monat März 
an die landräthliche Behörde eingereicht wird, um von diejer revidirt zu 
werden. Dem Schul-Inſpektor fieht es frei, nach Gutfinden von der 
Rechnung, deren Belegen und den Revijions-Verhandlungen Einficht zu 
nehmen, und deshalb die Mittheilung von der landräthlichen Behörde zu 
gefinnen, welchem Gefinnen legtere zu willfahren, wie auch auf die etwa 
erfolgenden Erinnerungen die geignete Rückſicht zu nehmen verbunden iit. 
In welcher Weije übrigens bei der Verwaltung des Schulvermögens, bei 
der Anfertigung der Etats, bei der Führung und Abnahme der Nechnungen, 
bei der Repartition und Erhebung der für Schulbauten, Reparaturen, 
Sehaltsvermehrungen ꝛc., nöthig gewordenen Beiträge, und bei der Be- 
jorgung jonftiger ökonomiſchen Angelegenheiten der Schule zu verfahren, 
wird durd die gejeglichen Borjchriften des allgemeinen Yandrechts, durd) 
die verjchiedenen Provinzial-Schulordnungen und durch die befonderen, 
von den Königlichen Regierungen erlaffenen Borjchriften und Inſtruktionen 
beſtimmt. 



— 376 — 

8 17. 
Ferner hat der Schulvorjtand 3. dafür zu forgen, daß es der 

Schule nicht an dem nöthigen Lehrapparate fehle. Dahin gehören: 
a) diejenigen Lehrmittel, welche als unentbehrliche Inventarſtücke 

auf eben dem Wege, wie die Schulgeräthichaften bejchafft 
werden müffen, insbejondere die Schwarzen Wandtafeln (derem 
in jeder größeren Schule wenigſtens zwei erforderlich find), 
einige Landkarten, Wandfibeln, Tabellen und die in den 
Tiſchen zu befejtigenden Zintefäfler ; 
ein zureichender Vorrat) von Lehrbüchern, Sciefertafeln 
(oder wenigjtens glatt gehobelten Schiefern), Schiefergriffeln, 
Federn, Tinte, Schreibbücdhern zum Gebrauch für die unbe- 
mittelten Sinder, zu deren Anfchaffung die Mittel aus der 
Armenkaſſe zu gefinnen ſind. Die Anfhaffung dieſer unter 
b benannten Zehrmittel für die nicht unbemittelten Kinder, 
liegt den Eltern jelbft ob. Der Schulvorftand hat aber 
möglichit überall für die Einrichtung zu jorgen, daß die 
nöthigen Federn und Tinte für alle Schreibefchüler, desgleichen 
die kleineren Schiefer und Griffel für alle eriten Anfänger 
von dem Lehrer gegen eine von den Eltern zu leiftende ver- 
hältnigmäßige billige fire Geldvergütung hergegeben werden. 

g 18. 
Wenn 4. die Schulgemeinde oder einzelne Glieder derjelben und 

die Lehrer über einander ſich zu bejchweren Urſache finden, jo liegt es 
dem Schulvorftande ob, die Sache zu unterſuchen, und die Mißhelligfeiten 
entweder gütlich zu heben, oder nöthigenfallsS dem Schul-Inſpektor vor- 
zutragen. Er darf es einzelnen Schul-Intereſſenten nicht einräumen, 
dem Scullehrer vorzujchreiben, wie er ihre Kinder unterrichten und 
behandeln foll, noch weniger, ihm im Falle der Unzufriedenheit perjönlich 
Vorwürfe zu machen, oder ihn fonft auf irgend eine Weife zu beleidigen 
und zu benachtheiligen. So wenig der Schulvorftand Befchwerdeführungen 
über die Schullehrer unberüdfichtigt laffen darf, ebenjo bereitwillig muß 
er fein, die Schullehrer in ihren Gerechtjamen zu vertreten, ihr Anjehen 
aufrecht zu erhalten, und ihnen zur ungehinderten und freudigen Ber- 
waltung ihres Amts Beiltand zu leiften. 

8 19. 

Der Schulorftand muß es 5. ſich angelegen jein laffen, die Eitt- 
lichkeit, ven Fleiß und den ordentlichen Schulbejuc der Kinder möglichjt 
zu befördern. Er muß nöthigenfall8 den Lehrer von entdedten allgemein 
herrjchenden Fehlern der Schuljugend in Kenntniß jegen, ihn über ent: 
deckte Vergehen einzelner Kinder benachrichtigen, und in vertraulichen 
Unterredungen mit demfelben fi über die am zweckmäßigſten anzu- 
wendenden Maßregeln beiprechen. Das Verzeichnik aller in der Schul— 
gemeinde vorhandenen jchulpflichtigen Kinder und die nach demjelben 
angefertigten Schulbefuchs-Tabellen muß der Schulvorjtand nad den 

= 
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darüber von den Königlichen Regierungen bereits erlafjenen, oder noch 
zu erlaffenden Vorjchriften gehörig benugen, um darnach zur Beförderung 
eines regelmäßigen Schulbefuchs die erforderlihen Maßregeln nehmen 
zu können. 

Auch Hat er insbejondere darauf zu achten, daß die Schulwege in 
guten Stand gejegt und darin erhalten werden. 

8 20. 
Der Schulvorftand hat 6. auf die Amtsführung und das fittliche 

Betragen der Schullehrer jeine Aufmerkſamkeit zu richten, ohne daß feine 
Beauffichtigung jedoch in ein geheimes Auflauern ausarte, Er hat darauf 
zu jehen, daß die Schulftunden gehörig gehalten, daß die Schule nie 
ohne Genehmigung des Präjes, des Schulvorftandes, oder des ihm für 
Fälle der Abwejenheit, oder, wenn er entfernt wohnt, fubjtituirten Mit- 
gliedes des Schulvorftandes einen ganzen Tag ausgeſetzt, daß die Dauer 
der feitgejegten Ferien nicht überfchritten, daß der vorgejchriebene Lehr— 
plan gehörig befolgt, daß die vorgejchriebenen Lehrbücher gebraudjt, daß 
eine vernünftige Schulzucht gehandhabt, und die Grenzen derjelben nicht 
durch ungeziemende Strafen oder Mifhandlungen der Kinder überjchritten 
werden, daß die Aufnahme neuer Schüler zur vorgejchriebenen Zeit 
geichehe, daß die Lehrer der ihnen amvertrauten Jugend mit ihrem 
eigenen DBeijpiele vorgehen, und daß fie nicht allein in, fondern aud) 
außer der Schule ein anjtändiges und fittliches Betragen bemeijen. 
Nöthig befundene Erinnerungen, wegen etwaiger Amtsvernachläifigung 
oder anjtößigen Betragens hat der Schulvorftand das eritemal durd) den 
Pfarrer und ohne Zeugen mitzutheilen, in Fällen gröberer und wieder: 
holter Vergehungen aber hat er ihnen durch denfelben VBorhaltungen vor 
verfammeltem Schulvorftande zu machen; wenn aud) dies fruchtlos 
bleiben möchte, jo hat er es bei dem Schul-Inſpektor (Superintendenten, 
LZanddechanten) anzuzeigen, damit diefer einfchreite, und nöthigenfalls an 
die Königliche Regierung berichte. 

Was die Urlaubsbewilligungen für Schullehrer betrifft, jo kann 
ein eintägiger Urlaub vom Bfarrer, ein Urlaub bis zu drei Tagen vom 
Schulvorftande, ein Urlaub bis zu einer Woche aber nur vom Schul: 
Inſpektor, und auf längere Zeit nur von der Königlichen Regierung 
ertheilt werden. sl 

Wenn eine Schuljtelle erledigt worden, fo muß der Schulverjtand 
7. dies dem Schul-Inſpektor anzeigen, um die Wiederbejegung einzuleiten 
und nöthigenfalls für die einjtweilige Fortjegung des Unterricht3 zu jorgen. 

Der Anzeige ift zugleich jedesmal ein vom Schulvorftande unter- 
ichriebenes VBerzeichniß jämmtlicher mit der Stelle verbundenen Einfünfte, 
nebjt den übrigen, von den Stöniglichen Regierungen durch befondere 
Verfügungen eingeforderten oder noch einzufordernden Notizen beizufügen. 
Der bejtätigte neue Xehrer wird von dem Pfarrer, in Begleitung der 
übrigen Mitglieder des Schulvorftandes, mit einer angemefjenen Feier: 
licyfeit in jein Amt eingejeßt. 
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S 22. 

Der Aufficht über die inneren Angelegenheiten des Schulweſens 
haben ſich vorzugsweije die Pfarrer zu unterziehen. Wenn gegen den 
von den Schullehrern ertheilten Neligions-Unterricht etwas zu erinnern 
jein möchte, jo joll darüber feine Berathung mit den übrigen Schulvor- 
jtehern ftattfinden, jondern die Pfarrer haben die Sache nöthigenfalls 
bei der geiltlichen Behörde zur Sprade zur bringen. 

Sit der Echullehrer zugleich Küfter oder Organift, jo fteht er als 
folcher nicht umter der Aufficht und Yeitung des Schulvorjtandes, jondern 
des Pfarrers und Kirchenvorftandes. 

S 23. 

Um alle jeinen Obliegenheiten auf eine wirkſame Weife, nachzu- 
fommen, muß der Schulvoritand fi) von Zeit zu Zeit, und zwar — 
abgejehen von außerordentlichen Veranlaffungen — an den vom Landrath 
(Ober-Bürgermeifter) feftzufegenden Tagen wenigſtens vierteljährlid) einmal 
und zwar, wenn nicht wegen bejonderer VBerhältniffe für zweckmäßiger 
gehalten werden jollte, einen anderen Ort dazu zu bejtimmen, im Schul- 
Lofale verjammeln, um fich, nachdem er vorher dem Unterrichte (oder 
der Schul-Prüfung) beigewohnt, auch den Zuftand der Schulgebäude, 
des Schul-Inventariums 2c. revidirt haben wird über die Angelegen- 
heiten der Schule zu berathen, vorliegende Punkte zu berichtigen, und 
über das, was auszuführen ift, die erforderlichen Beichlüffe zu fallen. 
Zu etwa nöthigen außerordentlichen Verſammlungen hat der betreffende 
Präfes fchriftlich, unter der Bemerkung des Gegenftandes der Berathung, 
bejonders einzuladen; jie find nur in unaufjchieblichen Fällen zu veran— 
laffen. Die jedesmaligen Verhandlungen werden, jo weit es nöthig, in 
einem bei ven Schul» Papieren aufzubewahrenden, und von Zeit zu Zeit 
von dem Landrathe (Dber-Bürgermeifter), jowie vom Schul-Inſpektor 
nachzujehenden Schul-Brotofollbuche furz aufgezeichnet. Zu den außerdem 
anzulegenden und fortzuführenden bejonderen Aften über die einzelnen 
Zweige des Schulweſens, z. B. Bau und Unterhaltung des Schulhaufes, 
Schulgeräthe, Lehr-Apparat, Schul-Kapitalien, Lehrer-Bejoldung, Etats- 
wejen, Nendantur, Rechnungswejen, Wahl der Mitglieder und Stellver- 
treter, Schulbefuh und Verſäumniſſe, Lehrplan, Dienjtführung des 
Lehrers ꝛc. find volljtändige Auszüge aus dem Protofollbudye zu bringen, 
an welche jodann die weitern Verhandlungen wegen jedes bejonderen 
Gegenſtandes anzureihen find. 

Den Borfig in. den Berfammlungen des Schulvorftandes und bie 
Leitung der Verhandlungen hat, wenn nicht bejondere örtliche Verhältniſſe 
und Umftände eine Ausnahme nöthig machen, in äußeren Angelegenheiten 
der erite Gemeinde-Beamte, in inneren Angelegenheiten der Pfarrer. 
Wo mehrere PBfarrer find, führt in der Regel der im Amte ältere, und 
nur in deſſen Abwejenheit der jüngere den Vorſitz; fie fünnen aber aud) 
nad) Beitimmung der Regierung Jahr um Jahr darin wedjjeln. In 
größeren, mehrere Schulbezirke begreifenden Kirchjpielen jind die Tage 
der Verfammlung des Schulvorjtandes jo fejtzufegen, daß es dem Pfarrer 
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möglich it, der Verſammlung bei jeder Schule beizuwohnen. Diejelbe 
Rückſicht ijt aud) für den erjten Gemeinde-Beamten zu nehmen. Uebrigens 
wird es den Schulvorftänden freigejtellt, nad Gutfinden aud die Lehrer 
an ihren Berfammlungen theilncehmen zu laffen. Zur gemeinjchaftlichen 
Berathung der allgemeinen Schul-Angelegenheiten eines größeren, mehrere 
Schulbezirfe umfafjenden Kirchſpiels werden die Vorſtände jämmtlicher 
Echulen jährli ein- oder zweimal zu einer General» Berfammlung 
zujammentreten. Zeit und Ort werden dazu von dem Landrathe (Ober- 
Bürgermeifter) und Schul-Inſpektor gemeinjchaftlid) verabredet und in 
der Negel ein für allemal vorher beflimmt. 

Dieje Behörden werden joldhen General:VBerfammlungen wo möglich) 
beiwohnen und führen alsdann, jeder in den Angelegenheiten feines 
Reſſorts, den Vorſitz. 

8 24. 

Um ſich in den Stand zu ſetzen, auf die Schule gehörig einzu— 
wirken, müſſen die Schulvorſteher ſich durch eigenen Beſuch derſelben in 
ſteter Bekanntſchaft mit ihrem Zuſtande zu erhalten ſuchen. Vornehmlich 
liegt es den Pfarrern ob, ſolche Schulbeſuche anzuſtellen. Doch darf 
der einzelne Schulvorſteher ſich nicht herausnehmen, in Schulangelegen— 
heiten etwas zu verfügen, alle Verfügungen müſſen von dem ganzen 
Schulvorſtande ausgehen. Jährlich einmal muß der Schulvorſtand eine 
genaue Viſitation der Schule halten, und bei dieſer Gelegenheit eine 
Prüfung der Schuljugend auf eine angemeſſene Weiſe veranſtalten, deren 
Befund demnächſt in das Protokollbuch eingetragen wird. Dieſe jährliche 
Schulprüfung wird am zweckmäßigſten bei Gelegenheit der jährlichen 
Viſitation der Schule durch den Schul-Inſpektor ſtattfinden, damit nach 
derſelben letzterer mit dem Schulvorſtande ſich über die ſämmtlichen An— 
gelegenheiten der Schule zu berathen Gelegenheit finde. 

Münſter, den 6. November 1829. 

Königliches Provinzial-Schul-Kollegium. 

8. Geſetz, betreffend das Dienſteinkommen der Lehrer und 
Lehrerinnen an den öffentlichen Vollsſchulen, vom 3. März 1897. 

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen ꝛc. verordnen, 
mit Zuftimmung beider Häuſer des Landtages, für den Umfang der 
Monarchie, bis zum Erlaß eines allgemeinen VBolfsjchulgejeges, was folgt: 

81. 

Dienſteinkommen der Lehrer und Lehrerinnen an den öffentlichen 
Volksſchulen. 

Die an einer öffentlichen Volksſchule endgültig angeſtellten Lehrer 
und Lehrerinnen erhalten ein feſtes, nach den örtlichen Verhältniſſen und 
der beſonderen Amtsſtellung angemeſſenes Dienſteinkommen. 

25 
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Dasſelbe bejteht: 
1. in einer fejten, ihrem Betrage nach in einer bejtimmten Geld: 

fumme zu berechnenden Befoldung (Grundgehalt), 
2. in Alterszulagen, 
3. infreier Dienjtwohnung oder entjprechender Miethsentichädigung. 

Auf Lehrer und Lehrerinnen, deren Zeit und Kräfte durch die ihnen 
übertragenen Gejchäfte nur nebenbei in Anjpruch genommen find, findet 
diefe Vorfchrift Feine Anwendung. 

Die Entfheidung darüber, ob ein Lehrer oder eine Lehrerin nur 
nebenbei bejchäftigt ift, jteht lediglich der Schulaufjichtsbehörde zu. 

8 2. 

Grundgehalt. 
Das Grundgehalt darf für Lehrerjtellen nicht weniger als 900 Mk., 

für Lehrerinnenftellen nicht weniger als 700 ME. jährlich betragen. 
Nektoren, fowie ſolche erfte Lehrer an Volksſchulen mit drei oder 

mehr Lehrkräften, denen Leitungsbefugniffe übertragen find (Hauptlehrer), 
erhalten nad) Maßgabe der örtlichen und amtlichen Verhältniſſe ein 
höheres Grundgehalt, al$ die anderen an derjelben Schule angejtellten 
Lehrer. 

$ 3. 

Beſoldung der jüngeren Lehrer und der einjtweilig angeftellten 
Lehrer und Lehrerinnen. 

Die Befoldung der einftweilig angeitellten Lehrer und Lehrerinnen, 
jowie derjenigen Lehrer, welche noch nicht vier Jahre im öffentlichen 
Schuldienfte geitanden haben, beträgt ein Fünftel weniger als das Grund— 
gehalt der betreffenden Schulſtelle. Jedoch darf die Befoldung der 
Lehrerinnen nicht weniger al8 700 Mark jährlich betragen. 

Der Minderbetrag kann durch Beichluß des Schulverbandes auf 
einen geringeren Bruchtheil bejchränft werden. 

84. 

Verbindung eines Schul- und Kirchenamtes. 
Bei dauernder Verbindung eines Schul- und Kirchenamtes ſoll das 

Grundgehalt der Stelle entſprechend der mit dem kirchlichen Amte verbundenen 
Mühwaltung ein höheres fein, als in deu SS 1 und 2 bejtimmt ift. 

In diefes Grundgehalt find auch die Einkünfte aus dem zur 
Dotation des vereinigten Amtes beitimmten Schul: Kirchen- und 
Stiftungsvermögen eimjchließlih der Zuſchüſſe aus Kirchenkaffen und 
von Kirchengemeinden, ſowie der jonftigen Einnahmen aus dem Kirchen- 
dienst einzurechnen. Dabei findet die Vorfchrift des Artifel IS 4 
Abſatz 4 des Geſetzes, betreffend die Penjionirung der Lehrer und 
Lehrerinnen an den öffentlichen Volksſchulen, vom 6. Juli 1885 (Geſetz— 
Samml. S. 298) finngemäße Anwendung. 

Der Mehrbetrag (Abjag 1) darf die Gefammtfunme diejer Ein 
fünfte und Einnahmen (Abjag 2) zuzüglic) des Nutungswerthes des 
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den kirchlichen Intereffenten gehörigen Antheils an dem Schul und 
Küfterhaus oder Küftergehöft nicht überfteigen. Die Feititellung des Mehr: 
betrages hat nad) Benehmen mit der Eirchlichen Behörde zu gejchehen. 

Im Falle der Trennung des kirchlichen Amtes von dem Schulamte 
hat der Lehrer, welcher zum Bezuge des mit dem vereinigt geweſenen 
Amte verbundenen Dienfteinfommens berechtigt gewejen ift, Anſpruch 
auf die fernere Gewährung eines Dienjteinfommens in gleichem Betrage, 
jofern nicht feine Anftellung unter dem ausdrüdlichen Vorbehalt erfolgt 
ift,- daß und bis zu welchem Betrage er für diefen Fall eine Kürzung 
feines Dienjteinfommens ſich gefallen laffen müffe. 

85. 

Alterszulagen. 
Die Alterszulagen find nad) Maßgabe der örtlichen Verhältniſſe 

in der Weife zu gewähren, dat der Bezug nad fiebenjähriger Dienft- 
zeit im öffentlichen Schuldienfte ($ 10) beginnt, und daß meum gleich 
hohe Zulagen in Zwifchenräumen von je drei Fahren gewährt werden. 

$ 6. 

Höhe der Alterszulagen. 
Die Alterszulage darf in feinem Falle weniger betragen als: 

1. für Lehrer jährlih 100 Mark, fteigend von drei zu drei 
Kahren um je 100 Mark bis auf jährlid) 900 Marf; 

2. für Lehrerinnen jährlich 80 Mark, fteigend von drei zu 
drei Jahren um je 80 Mark bis auf jährlih 720 Mark. 

Ss 7. 

Aniprud auf Alterszulagen. 
Ein rechtlicher Anſpruch auf Neugewährung einer Alterszulage 

fteht den Lehrern und Lehrerinnen nicht zu, die Verſagung iſt jedoch 
nur bei umnbefriedigender Dienftführung zuläjfig. 

Die Berfagung bedarf der Genehmigung der Bezirksregierung, in 
Berlin des Provinzialichulfollegiums. 

Die zeitweife Vorenthaltung der Alterszulage it ohne Einfluß auf 
die Berechnung der Dienftzeit bei jpäterer Gewährung der Zulage. 

Ss 8. 

Alterszulagekaſſen. 
Behufs gemeinſamer Beſtreitung der Alterszulagen wird für die 

zur Aufbringung verpflichteten Schulverbände in jedem Regierungsbezirk 
(ausſchließlich der Stadt Berlin) eine Kaſſe gebildet. 

Die Verwaltung der Alterszulagekaſſe erfolgt durch die Bezirks— 
regierung. 

Die Kaſſengeſchäfte werden durch die Regierungshauptkaſſe und 
durch die ihr unterſtellten Kaſſen unentgeltlich beſorgt. 

Die Alterszulagen werden von der Kaſſe an die Bezugsberechtigten 
gezahlt. Die Koſten der Zuſendung trägt die Kaſſe. 

25* 
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In ſtädtiſchen Schulverbänden erfolgt die Auszahlung durch die 
Schulverbände für Rechnung der Alterszulagekaſſe. Das gleiche Ver— 
fahren kann von der Schulaufſichtsbehörde in größeren ländlichen Schul— 
verbänden angeordnet werden. 

Für jedes mit dem 1. April beginnende Rechnungsjahr wird der 
Bedarf der Kaſſe nach dem Stande der Alterszulagen vom 1. Oktober 
des Vorjahres unter Berückſichtigung der vorausſichtlichen Steigerung 
oder DBerminderung der Alterszulagen und unter Hinzurechnung der 
vorausjichtlihen Verwaltungskoſten berechnet. 

Den Maßſtab für die Vertheilung des Bedarfs auf die Schul- 
verbände bildet die Anzahl der der Alterszulagefaffe angejchloffenen Lehrer— 
und LXehrerinnenftellen in Verbindung mit dem Einheitsjage der Alters: 
zulagen der betreffenden Stellen. 

Für Schulftellen, welche nad Aufitellung des Bertheilungsplanes 
im Laufe des Jahres neu errichtet werden, iſt der Beitrag zur Alters- 
zulagefafje von dem Tage an zu zahlen, jeit welchem die Stelle durch 
eine befondere Lehrkraft verjehen wird. 

Für die Aufftellung des Bertheilungsplanes, die Einziehung der 
Beiträge und die Beſtellung eines Naffenanwaltes finden die $$ 3, 4 
und 9 bis 14 des Geſetzes vom 23. Juli 1893, betreffend Nuhegehalts- 
faffen für die Lehrer und Yehrerinnen an den öffentlichen Volksſchulen 
(Gejeg-Samml. S. 194), finngemäße Anwendung, jedoch mit der Maß— 
gabe, daß diejenigen Beträge, die nad) $ 11 Nr. 2 beim Webertritt 
eines Lehrers oder einer Lehrerin von einer Privatichule in den öffent: 
lichen Bolfsjchuldienit gezahlt werden, nur joweit Verwendung finden 
dürfen, als der für jede Stelle zur Gewährung des Mindeſtſatzes er- 
forderliche Bedarf den nach $ 27 IV zu zahlenden Staatszuſchuß über- 
fteigt. Dem Kaffenanwalte fteht Fein Einſpruch gegen die Feitjegung 
und Anweifung der einzelnen AUlterszulagen zu. 

Auf die Alterszulagen der Lehrer und Lehrerinnen in Berlin 
findet der $ 5 nur mit der Mahgabe Anwendung, daß der Bezug 
jpäteftens nach fiebenjähriger Dienjtzeit im öffentlichen Sculdienjte zu 
beginnen hat, und daß der Höchjtbetrag fpäteftens nach weiteren vier- 
undzwanzig Dienftjahren erreicht jein muß, 

89. 

Beginn der Zahlung der Alterszulagen. 
Der Bezug der Alterszulagen beginnt mit dem Ablaufe desjenigen 

Bierteljahres, in welchem die erforderliche Dienjtzeit vollendet wird. 

$ 10. 

Berechnung der Dienjtzeit für die Gewährung des vollen 
Grundgehalts, der Alterszulagen und der Miethsentichädigung. 
Bei Berechnung der Dienfizeit der Lehrer und Lehrerinnen fommt 

die gefammte Zeit in Anfag, während welcher fie im öffentlichen Schul- 
dienste in Preußen oder in den nach ihrem Eintritt in den öffentlichen 
Schuldienſt von Preußen erworbenen Zandestheilen ſich befunden haben. 



Ausgefchloffen bleibt die Anrechnung derjenigen Dienftzeit, während 
welcher die Zeit und Kräfte eines Lehrers oder einer Lehrerin nad) der 
Entſcheidung der ScyulauffichtSbehörde durd die ihnen übertragenen 
Geſchäfte nur nebenbei in Anfpruch genommen geweſen find, 

Die Dienjtzeit wird vom Tage der erften eidlichen Verpflichtung 
für den öffentlichen Schuldienjt an gerechnet. 

Kann ein Lehrer oder eine Yehrerin nachweiien, daß die Bereidigung 
erit nach) dem Eintritt in den Öffentlichen Schuldienit ftattgefunden hat, 
fo wird die Dienjtzeit von legterem Zeitpunkt an gerechnet. 

Der Dienftzeit im Schulante wird die Zeit des aktiven Militär: 
dienites hinzugerechnet. 

Die Dienftzeit, welche vor den Beginn des einundzmwanzigiten 
Rebensjahres fällt, bleibt außer Berechnung. 

Als öffentliher Schuldienft iſt aud anzurechnen: 

1. diejenige Zeit, während welcher ein Yehrer an einer Anitalt 
thätig gewejen iſt, welche vertragsmäßig die Vorbereitung 
von Zöglingen für die jtaatlichen Xehrerbildungsanitalten 
übernommen hat; 

2. diejenige Zeit, während welcher ein Lehrer oder eine Lehrerin 
al3 Erzieher oder Erzieherin an einer Öffentlichen Taub— 
ftummen-, Blinden:, Idioten-⸗ Waijen:, Rettungs- oder 
ähnlichen Anftalt jich befunden hat. 

Mit Genehmigung des Unterrichtsminifters kann auch die im außer: 
preußischen öffentlichen Schuldienfte zugebrachte Zeit angerechnet werden. 

=]; 

Anrechnung der Dienjtzeit an Privatichulen. 

Für diejenigen Lehrer und Lehrerinnen, die vor ihrem Eintritt 
in den öffentlichen Volfsjchuldienit an PBrivatjchulen, in denen nad) dem 
Zehrplane einer öffentlichen Volksſchule unterrichtet wird, voll beſchäftigt 
waren, gelten bei Bemejjung der Alterszulagen folgende Vorſchriften: 

1. Sofern fie ſich beim Inkrafttreten dieſes Gejetes bereits 
im Öffentlichen Volksſchuldienſte befinden, jind ihnen die an 
derartigen Privatjchulen zugebrachten Dienjtjahre anzurechnen. 

2. Sofern fie erſt nach dem Inkrafttreten diefes Geſetzes in 
den öffentlichen Volksſchuldienſt übertreten, erlangen jie bis 
zum Höchſtmaß von zehn Jahren eine Anrechnung diefer 
Dienftzeit oder eines Theiles derfelben foweit, als ein Bei: 
trag von jährlich 270 Mark für Lehrer und 120 Mark für 
Lehrerinnen für diefe Zeit an die Alterszulagefafie, in Berlin 
an die Schulfaffe, nachgezahlt wird. Für die vor dem 
1. April 1897 zurüdgelegene Zeit ermäßigen ſich die vor- 
ftehenden Sätze auf ein Drittheil. Die Stadt Berlin iſt 
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befugt, bei der Anrechnung jener Dienſtzeit über das Höchſt— 
maß von zehn Jahren hinauszugehen und auf die Ein- 
zahlungen au die Schulfaffe ganz oder theilweife zu ver- 
zichten. 

3. Die Beichäftigung, welche vor den Beginn des einund- 
zwanzigften Lebensjahres oder vor die erlangte Befähigung 
zur Anftellung im öffentlichen Volksſchuldienſte fällt, bleibt 
außer Berechnung. 

Der Beihäftigung an einer preußifchen Privatjchule im Sinne des 
erften Abſatzes fteht gleich, wenn ein Lehrer oder eine Lehrerin, fei es 
als Lehrer oder Lehrerin, fei e8 als Erzieher oder Erzieherin an einer 
privaten Taubſtummen-, Blinden-, Idioten-, Waiſen-, Rettungs- oder 
ähnlichen Anftalt bejchäftigt ift. 

Dit Genehmigung des Unterrichtsminifters kann unter gleichen 
Bedingungen auch die im außerpreußiichen Privatjchuldienfte zugebrachte 
Zeit ganz oder theilweife angerechnet werden. 

Die auf Grund der vorfiehenden Bejtimmungen erfolgte Anrechnung 
ift aud) für den Anſpruch auf Nuhegehalt maßgebend. 

8 12. 
Dienſtwohnung. 

Wo ſeither Lehrern oder Lehrerinnen freie Dienſtwohnung gewährt 
wurde, iſt die Einziehung der Wohnung nur mit Genehmigung der 
Schulaufſichtsbehörde zuläſſig. 

Die Genehmigung darf nicht verſagt werden, wenn die Gemeinde 
ſich bereit erklärt, die feſtſtehende oder eine ausreichende Miethsentſchädigung 
zu zahlen, und wenn genügende Miethswohnungen in der Gemeinde 
vorhanden ſind. 

8 13. 

Dienſtwohnung auf dem Lande. 
Auf dem Lande ſollen erſte und alleinſtehende Lehrer in der Regel, 

bei vorhandenem Bedürfniß auch andere Lehrer und Lehrerinnen eine 
freie Dienſtwohnung erhalten. 

$ 14. 

Größe der Dienitwohnung. 
Bei der Anlage und Veränderung von Dienftwohnungen find die 

örtlichen Verhältniffe und die Amtsitellung zu berüdjichtigen. 

Gegen die Feitjegungen der Schulauffichtsbehörde über Noth— 
wendigfeit, Umfang und Einrichtung ift das BVBerwaltungsftreitverfahren 
zuläffig. 

5 15. 

Unterhaltung der Dienjttvohnung. 
Die von der Dienftwohnung zu entrichtenden öffentlichen Laſten 

und Abgaben werden von den Schulunterhaltungspflichtigen getragen. 
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Denjelben Tiegt auch, unbejchadet der Verpflichtungen Dritter, aus 
bejonderen Rechtstiteln die bauliche Unterhaltung der Dienitwohnung ob. 

Ss 16. 

Miethsentichädigung. 

As Miethsentichädigung für die Lehrer und Lehrerinnen ift eine 
Geldfumme zu gewähren, die eine ausreichende Entſchädigung für die 
nicht gewährte Dienfiwohnung darftellt; fie joll aber im der Regel ein 
Fünftel des Grundgehalts und des für die Schulftelle von dem Scdul- 
verbande zu zahlenden Alterszulagefafjenbeitrags nicht überfteigen. 

Einftweilig angejtellte Zchrer und unverheirathete Lehrer ohne eigenen 
Hausftand, ſowie diejenigen Lehrer, welche noch nicht vier Jahre im 
öffentlihen Schuldienfte geftanden haben, erhalten in der Negel eine um 
ein Drittel geringere Miethsentichädigung. 

8 17. 
Beihaffung von Brennmaterial. 

Wo eine Wohnung auf dem Dienftgrundftüde gegeben wird, und 
wo es bisher üblich ift, fann die Schulauffichtsbehörde die Beichaffung 
des dem Bedarfe entiprechenden Brennmaterial3 für die Lehrer und 
Lehrerinnen verlangen, 

Im Uebrigen wird aut beftehenden Verpflichtungen zur Beichaffung, 
Anfuhr und Zerkleinerung von Brennmaterial für die Schule oder die 
Schulſtelle nichts geändert. 

S 18. 

Gewährung von Dienitland. 

Wo auf dem Lande eine Dienftwohnung gegeben wird, ijt als Zu: 
behör, ohne Anrechnung auf das Grundgehalt, fofern es nad) den örtlichen 
Verhältnifjen thunlich ift, ein Hausgarten zu gewähren. 

Wo die örtlichen Verhältniffe es thunlich erjcheinen laffen und wo 
ein Bedürfniß dazu vorliegt, ſoll auf dem Lande für einen alleinftehenden 
oder erften Lehrer in Anrechnung auf das Grundgehalt eine Landnutzung 
gewährt werden, welche dem durchſchnittlichen Wirthſchaftsbedürfniß einer 
Lehrerfamilie entipricht. 

Zur Bewirthichaftung des Landes find erforderlichenfallg Wirthſchafts— 
gebäude herzuftellen. 

Die öffentlichen Laften und Abgaben von den Schullande werden 
von den Schulunterhaltungspflichtigen getragen. 

Wo mit einer Stelle bisher eine größere Landnugung oder jonftige 
Berechtigungen verbunden geweſen find, behält es dabei fein Bewenden. 
Eine Einjchränfung bedarf der Genehmigung der Schulauffichtsbehörde. 

Auf Anrufen von Betheiligten bejchließt der Kreisausihuß und, 
jofern es ſich um Stadtſchulen handelt, der Bezirksausſchuß darüber, 
welcher Theil des Dienftlandes als Hausgarten anzufehen ift. Der Be— 
ihluß des Bezirksausſchuſſes in erfter oder zweiter Inftanz ift endgültig. 
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Natnralleiitungen. 

Wo bisher die Gewährung von Naturalleiitungen jtattgefunden hat, 
behält es dabei unter Anrechnung auf das Grundgehalt bis zur Ablöjung 
der Naturalleiftungen oder bis zur Aufhebung des bisherigen Gebrauchs 
jein Bewenden. Die Aufhebung bedarf der Zuftimmung der Betheiligten 
und der Genehmigung der Schulauffichtsbehörde. 

S 20. 

Anrechnung auf das Grundgehalt. 

Auf das Grundgehalt (88 1, 2, 4) oder die nad $ 3 gewährte 
Bejoldung find anzurechnen: 

1. Der Ertrag der Landnutzung ($ 18 Abjak 2 und 5). 
2. Die ſonſtigen Dienfteinfünfte an Geld oder Naturalleiftungen. 

Bei amtlicher Feitjegung des Dienfteinfommens beichließt 
auf Anrufen von WBetheiligten über die Anrechnung diejer 
Dienfteinfünfte jowie des Ertrages der Landnutzung der Kreis: 
ausſchuß und, fofern es ſich um Stadtjchulen handelt, der 
Bezirksausſchuß. Der Beſchluß des Bezirksausſchuſſes im 
erjter oder zweiter Inſtanz iſt endgültig. 

Eine anderweite Feitfegung ift bei erheblicher Aenderung 
der ihr zu Grunde liegenden thatjächlichen Verhältniſſe zuläffig. 

Die Feitjeßung gilt auch für die Berechnung des Nuhegehalts. 
3.:Das Brennmaterial ($ 17). Dasjelbe wird mit dem nad) 

$ 8 des Geſetzes vom 23. Juli 1893, betreffend Ruhegehalts— 
faffen für die Lehrer und Lehrerinnen an den öffentlichen 
Volksſchulen (Geſetz Samml. ©. 194), feftgejegten Betrage 
mit der Befchränfung angerechnet, daß das verbleibende Grund: 
gehalt (8 2) einschließlich der zu 1 und 2 angeführten Be- 
züge bei Zehrern nicht unter 840 Mark, bei Yehrerinnen nicht 
unter 650 Marf jährlich betragen darf. In gleicher Weiſe 
ift das Grundgehalt, von welchem die nach 8 3 feitzujegende 
Bejoldung gewährt wird, zu berechnen. 

8 21. 

Zahlung des baaren Dieniteinfommens. 

Die Zahlung des baaren Dienfteinfommens erfolgt an endgültig 
angejftellte Zehrer und Lehrerinnen vierteljährlich, an einftweilig angejtelite 
monatlich, im Voraus, 

S 22. 

Umzugskoſten. 
Lehrer und Lehrerinnen an öffentlichen Volksſchulen erhalten bei 

Verſetzungen im Intereſſe des Dienſtes aus der Staatskaſſe eine Ver— 
gütung für Umzugskoſten unter Wegfall der von den Schulunterhaltungs— 
pflichtigen zu entrichtenden Anzugs- oder Herbeiholungskoſten. 
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Die näheren Beitimmungen über die Höhe der Vergütung werden 
von dem Unterichtsminifter in Gemeinſchaft mit dem Finanzminiſter 
getroffen. 

Im Uebrigen bewendet es bei den bejtehenden Vorjchriften über die 
Gewährung von Anzugs- und Herbeiholungstoften. 

Unberührt bleibt auch die Vorjchrift im Artikel III Abſatz 1 des 
Gejeges vom 15. Juli 1886 (Gejeg-Samml. ©. 185). 

Bei Verfegungen gilt der Verluit einer Dienftwohnung nebit Haus- 
garten oder die Verringerung der Miethsentjchädigung nicht als Ver— 
ringerung des Dienſteinkommens. 

$ 28. 

Gnadenquartal. 

Hinterläßt ein an einer öffentlichen Volksſchule endgültig oder einſt— 
weilig angeſtellter Lehrer eine Wittwe oder eheliche Nachkommen, ſo gebührt 
den Hinterbliebenen außer dem Sterbemonate für das auf denſelben folgende 
Vierteljahr noch das volle Dienſteinkommen des Verſtorbenen als Gnaden— 
quartal. 

Der gleiche Anſpruch ſteht den ehelichen Nachkommen einer im 
Wittwenſtande verſtorbenen Lehrerin zu. 

An wen die Zahlung des Gnadenquartals zu leiſten iſt, beſtimmt 
die Ortsjchulbehörde. 

Sind ſolche Perſonen, welchen das Gnadenquartal gebührt, nicht 
vorhanden, jo fann die Bezirksregierung, in Berlin das Provinzialicyul- 
follegium, nach Anhörung des Schulverbandes anordnen, daß das Dienit- 
einfommen auf die gleiche Zeit an Eltern, Gejcywifter, Gejchwifterfinder 
oder Pflegefinder des (der) Verftorbenen gezahlt werde, wenn er (fie) ihr 
Ernährer gewejen iſt und fie in Bedürftigkeit hinterläßt, oder daß das— 
jelbe an ſolche PVerjonen, welche die Koften der legten Krankheit oder der 
Beerdigung beitritten haben, ſoweit gezahlt werde, als der Nadlaf zu 
deren Dedung nicht ausreicht. 

Die Schulunterhaltungspflichtigen find zur Gewährung der Gnaden- 
bezüge verpflichtet. 

Soweit eine Vertretung im Aınte nicht zu ermöglichen ift, kann die 
MWiederbefegung der Stelle aud) während der Gnadenzeit erfolgen. 

$ 24. 

Belafjung in der Dienitwohnung. 

In dem Genuffe der von einem verftorbenen Lehrer (einer Lehrerin) 
innegehabten Dienitwohnung it die hinterbliebene Familie, welche mit 
ihm (ihr) die Wohnung getheilt hat, nad) Ablauf des Sterbemonats nod) 
drei fernere Monate zu belaffen. Hinterläßt der (die) Verftorbene Feine 
jolche Familie, fo ift denjenigen, auf welche der Nachlaß übergeht, eine 
vom ZTodestage an zu rechnende dreisigtägige Frift zur Räumung der 
Dienftwohnung zu gewähren. 
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In jedem Falle mus auf Erfordern der Schulauffichtsbehörde dem- 
jenigen, welcher mit der Verwaltung der Stelle beauftragt wird, ohne 
Anfprud auf Entichädigung in der Dienftwohnung ein Unterfommen 
gewährt werden. 

g 25. 

Rechtsweg bei Streitigkeiten wegen des Dienfteinfommens. 

Auf die Lehrer und Lehrerinnen an Öffentlichen Volksſchulen finden 
die Beitimmungen des erjten Abſchnitts des Geſetzes, betreffend die Er- 
mweiterung des Nechtsweges, vom 24. Mai 1861 (Gejeg-Samml. S. 241) 
mit folgender Makgabe Anwendung: 

1. die Klage ift gegen die Vertreter des Schulverbandes und, 
joweit es ſich um Zahlungen aus der Alterszulagefafje handelt, 
zugleich gegen die Bezirksregierung als VBerwalterin der 
Alterszulagefafjfe zu richten; 

2. im Falle des 82 a. a. O. tritt an die Stelle des Verwaltungs: 
chefs der Ober-Präfident, in den Hohenzollernſchen Landen 
der UnterrichtSminifter ; 

3. bei der richterlichen Beurtheilung find die auf Grund diejes 
Geſetzes erfolgten Feitiegungen über das Dienfteinfommen der 
Stelle, insbefondere über die Höhe des GrundgehaltS und 
der Dienftalterszulage, über Dienftwohnung oder Mieths— 
entichädigung, über Dienftland, über Naturalleiftungen, jowie 
über die Anrechnung von Dienjtbezügen auf das Grundgehalt 
zu Grunde zu legen. 

$ 26 

Streitigfeiten bei Auseinanderjegungen. 

Bei Streitigfeiten zwijchen dem abgehenden Lehrer (der Lehrerin) 
oder den Erben des verftorbenen Lehrers (der Lehrerin) und dem an— 
ziehenden Lehrer (der Lehrerin) oder dem Schulverbande über die Aus: 
einanderjegung wegen der Landnutzung, der Naturalleiftungen, der Dienft- 
wohnung einjchließlic) des Hausgartens oder des baaren Dienfteintommens 
trifft die Bezirksregierung, in Berlin das Provinzialſchulkollegium, vor: 
behaltlic) des Nechtsweges eine im VBerwaltungswege vollſtreckbare einit: 
weilige Entjcheidung. 

Bei Verſetzungen kann diefelbe anordnen, daß die von dem Lehrer 
(der Yehrerin) zuviel erhobenen Beträge für Rechnung desjelben (derjelben) 
den Schulunterhaltungspflichtigen unmittelbar aus denjenigen Bezügen 
erjtattet werden, welche der Zehrer (die Zehrerin) in der neuen Schulftelfe 
zu empfangen hat. 

Die Bezirksregierung, in Berlin das Provinztialjchulfollegium, ift 
befugt, die Entſcheidung allgemein den ihr nad)geordneten Behörden zu 
übertragen. 
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8 27. 

Leiftungen des Staates. 

I. Aus der Staatsfaffe wird ein jährlicher Beitrag zu dem Dienit- 
einfommen der Lehrer und Lehrerinnen und, foweit er hierzu nicht er- 
forderlüh ift, zur Dedung der Koften für andere Bedürfniſſe des betreffen- 
den Schulverbandes an die Kaffe desjelben gezahlt. 

Der Beitrag wird jo berechnet, daß für die Stelle eines allein- 
jtehenden, forwie eines eriten Lehrers 500 Mark, eines anderen Lehrers 
300 Mark, einer Lehrerin 150 Mark jährlid) gezahlt werden. Bei der 
Berechnung fommen nur Stellen für vollbejcyäftigte Lehrkräfte in Be— 
tracht. Darüber, ob eine Lehrkraft vollbefchäftigt ift, entjcheidet aus— 
jchlieglich die SchulauffichtSbehörde. 

Außer Betracht bleiben neu errichtete Stellen, bis diejelben durch 
eine bejondere Lehrkraft verjchen werden. 

Das Recht auf den Bezug des Staatsbeitrages ruht, jolange und 
joweit durch deſſen Zahlung eine Erleichterung der nad) öffentlichem Recht 
zur Schulunterhaltung Verpflichteten mit Rückſicht auf vorhandenes Schul: 
vermögen oder auf Verpflichtungen Dritter aus bejonderen Rechtstiteln 
nicht würde bewirft werden. 

II. Der Staatsbeitrag wird bis zur Höchſtzahl von 25 Schulftellen 
für jede politiiche Gemeinde gewährt. 

Sind für die Einwohner einer politifchen Gemeinde mehr als 
25 Schulftellen vorhanden, jo wird der Staatsbeitrag innerhalb der 
Gefammtzahl von 25 Stellen für fo viele erfte Lehrerftellen, andere 
Lehrerjtellen und Lehrerinnenftellen gewährt, als dem Verhältniß der 
Gejammtzahl diefer Stellen untereinander entipricht. Bruchtheile werden 
bei denjenigen Schulitellen, für welche der höhere Staatsbeitrag zu zahlen 
ift, ausgeglichen. 

Wo die Grenzen der politifchen &emeinde fi) mit denen des 
Schulverbandes nicht deden, dergeftalt, daß der Schulverband aus mehreren 
politifchen Gemeinden oder Theilen von folchen befteht und für die Ein- 
wohner einer diejer politiichen Gemeinden mehr als 25 Stellen vorhanden 
find, wird durch Beſchluß der Schulauffichtsbehörde nad; Anhörung der 
Betheiligten mit Nückficht auf die Zahl der Einwohner des Schulver- 
bandes und der Schuifinder, welche den einzelnen politischen Gemeinden 
angehören, ſowie mit Rückſicht auf die Einrichtung der Schule feitgejekt, 
wie viele ganze der im Schulverbande bejtehenden (erften, anderen Lehrer:, 
Lehrerinnen) Stellen auf jede zum Schulverbande gehörende politische 
Gemeinde oder Theile von Gemeinden zu rechnen find, für wie viele 
Stellen demgemäß an den Schulverband der Staatsbeitrag zu zahlen ift. 
Der Beſchluß ift den betheiligten Schulverbänden zuzuftellen. Denjelben 
jteht binnen vier Wochen nad der Zuftellung die Beſchwerde an den 
Ober-Präfidenten (in den Hohenzollernfchen Landen an den Unterrichts- 
mintjter) zu, welcher endgültig entjcheidet. Bei einer erheblichen Nenderung 
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der DVerhältuiffe kann eine neue Berechnung von den betheiligten Schul- 
verbänden beantragt oder von der Schulanfjichtsbehörde von Amtswegen 
beichlojjen werden. 

Gehören die Einwohner einer politischen Gemeinde verfchiedenen 
Sculverbänden an, jo werden die für die politifche Gemeinde zu be— 
rechnenden Staatsbeiträge für erite, andere Zehrer- und Xehrerinnenftellen 
auf die einzelnen Schulverbände durch die Schulaufſichtsbehörde nad) 
dem Berhältniß derjenigen StaatSbeiträge vertheilt, welche den Schul— 
verbänden bei Gewährung der Staatsbeiträge für ſämmtliche Schulftellen 
zu zahlen jein würden. 

Die in diefen Vorſchriften angeordnete Feltfegung und Vertheilung 
bleibt bis zum Schluß desjenigen Nechnungsjahres maßgebend, in welchem 
eine neue getroffen ift. 

Auf Beſchwerden entjcheidet der DOber-Präfident (in den Hohen— 
zollernichen Landen der UnterrichtSminifter) endgültig. 

III. In Schulverbänden, in denen der Staatsbeitrag für alle 
Schuljiellen gezahlt wird, iſt er für einftweilig angeſtellte Zehrer und für 
Lehrer, welche noch nicht vier Jahre im öffentlihen Schuldienite ge- 
Itanden haben, um 100 Mark jährlich zu kürzen. 

IV. Für diejenigen Lehrerftellen, für welche der Staat den Be- 
joldungsbeitrag (Nr. ID) an den Echulverband gewährt, wird aus der 
Stantsfaffe ein jährlicher Zufhuß von 337 Mark, für die Lehrerinnen- 
ftelfen diefer Art ein jährlider Zujhuß von 184 Marf an die Alters- 
zutlagefaffe des betreffenden Bezirks gezahlt und dem Schulverbande auf 
jeinen Beitrag zur Kaffe angerechnet. 

In dem Falle der Nr. IL, Abjag 4, erfolgt die Zahlung und An— 
rechnung für die einzelnen Schulverbände nad) dem Verhältniß der ihnen 
zu gewährenden Bejoldungsbeiträge. 

In Berlin wird der ftaatlihe Zufhuß zu den Alterszulagen au 
die Schulfaffe gezahlt. 

V. Wenn innerhalb mehrerer Gemeinden die ©renzen geändert 
werden, jo wird derjenige Betrag, um weldyen fich nach den vorftehenden 
Deitimmungen der für jänmtliche betheiligte Gemeinden zu gewährende 
Staatsbeitrag verringern würde, auch fernerhin fortgezahlt. Syn dem 
Auseinanderjegungsverfahren, welches fid) an die Abänderung der Ge- 
meindegrenzen fmüpft, wird aud) darüber verfügt, an wen im Sinne der 
voritehenden Beſtimmungen dieje Yortzahlung zu leiften ift. 

VI. Denjenigen politiichen Gemeinden, denen nad) den Beftimmungen 
zu I, II und IV am 1. April 1897 geringere Zahlungen aus der 
Staatsfafje zu leiften find, als ihnen nad) den Vorfchriften der Gefege 
vom 14. Juni 1888 und 31. März 1889 (Gej.-Samml. S. 240 und 64) 
zuftehen würden, wird der Ausfall durch Gewährung eines dauernden 
Zuſchuſſes aus der Staatskaſſe inſoweit erjegt, wie dieſer Ausfall den 
Betrag von zwei vom Hundert des Veranlagungsjolls überfteigt, welches 
der Gemeindebeftenerung der Einfonmen von mehr als 900 Marf jährlich 
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für das Jahr 1. April 1897/98 bei Anwendung der Vorſchriften des 
Kommunalabgabengejeges vom 14. Juli 1893 Geſetz-Samml. S. 152) 
zu Grunde zu legen ijt. 

Gehören die Einwohner einer diefer politischen Gemeinden ver: 
jchtedenen Schulverbänden an, jo finden die Vorjchriften des Abjag 1 
nit der Maßgabe Anwendung, daß der Staatszuſchuß, welcher danach) 
der politiichen Gemeinde zuitände, wenn die Öffentlichen Volksſchulen in 
derjelben als Gemeindcanftalten unterhalten würden, auf die einzelnen 
Scyulverbände nac dem Verhältniß des für legtere entitandenen Ausfalls 
an bisher zahlbar geweſenen Staatsbeiträgen vertheilt wird. 

Zur Abrimdung der nad) Abjat 1 und 2 zu gewährenden feiten 
Zuſchüſſe jowie zur weiteren Gewährung ſolcher Zufchüffe an diejenigen 
unter den obengedachten politiihen Gemeinden und Schulverbänden, 
deren Stenerkraft im Vergleich mit den Volksichul- und Kommunallaiten 
ihrer Mitglieder verhältnißmäßig gering tft, wird ein Betrag von 
250000 Mark verwandt. 

Die Feitjegung der Staatszujhüffe für die einzelnen betheiligten 
politifchen Gemeinden und Schulverbände erfolgt durch Königliche Ver— 
ordnung. 

VII Soweit in einem Jahre der für die Gewährung des Mindejt- 
jages der Ulterszulagen erforderliche Bedarf hinter dem Staatszujchuß 
zurücbleibt, it dev Staatszuſchuß entjprechend zu fürzen. Der Ueber- 
ſchuß iſt zur Unterftügung folcher Alterszulagefaffen zu verwenden, in 
denen der Bedarf für die Gewährung des Mlindeitfages durch den 
Staatszufhuß nicht gedeckt wird. Soweit der Ueberihuß nicht hierzu 
Berwendung zu finden hat, it er zur Unterftügung von leiftungsunfähigen 
Schulverbänden bei Elementarihulbauten in den Staatshaushalts-Etat 
einzuftellen. 

VII. Die Staatsbeiträge find vierteljährlich im Voraus zu zahlen, 
joweit fie nicht gegen die von den Schulverbänden zu entrichtenden 
Alterszulages und WRuhegehaltsfafjenbeiträge ($ 11 des Geſetzes vom 
23. Juli 1893, Gejeg-Samml. S. 194) aufgerechnet werden. 

Die den Lehrern und Lehrerinnen an öffentlichen Volksjchulen aus 
Staatsfonds gewährten Alterszulagen kommen in Fortfall. 

8 28. 

Uebergangs- und Schlußbeitimmungen. 

Die beftehenden Gehaltsregulative, Ordnungen und Feſtſetzungen 
find in denjenigen Fällen, in denen dies erforderlich ift, nach den Vor— 
ichriften diejes Gefeges neu zu geitalten. 

Für diejenigen Stellen, deren Gehaltsbezüge bereitS den Vor- 
ichriften dieſes Geſetzes (88 2, 4 und 6) entiprechen, find diefe Gehalts- 
bezüge zu leiten, ohne daß es einer Neuregelung der Befoldungs- 
verhältniffe bedarf. Bleiben diefe Gehaltsbezüge hinter den Mindeſt— 
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fügen (88 2 und 6) zurüd, fo find zunächſt die Mindeflfäge zu zahlen, 
auch ohne daß eine vorherige Beſchlußfaſſung der Echulunterhaltungs- 
pflichtigen erfolgt it. 

Die vor dem Inkrafttreten dieſes Geſetzes endgültig angejtellten 
Lehrer und Lehrerinnen find hinſichtlich der für ihre Stelle neu ge- 
troffenen Beftimmungen und Bejoldungsporichriften zur Erklärung darüber 
aufzufordern, ob fie fih diefen unterwerfen oder bei der bisherigen 
Drdnung verbleiben wollen. Die Erklärung iſt binnen vier Wochen 
nad Zuftellung der Aufforderung jchriftlich abzugeben und ift umwider- 
ruflid. Wird feine Erklärung abgegeben, jo wird die Unterwerfung 
unter die neue Ordnung angenommen. 

Berbleiben hiernach eine oder mehrere Stellen in der bisherigen 
Drdnung, fo erfolgen bis zur Erledigung der Stellen die Zahlungen 
aus der Alterszulagefaffe nad) Maßgabe der neuen Bejoldungsordnung 
an den betreffenden Schulverband. Der Schulverband hat die Alters- 
zulagen, weldye den Stelleninhabern nad) der neuen oder der alten 
Befoldungsordnung zuftehen, an diefe zu zahlen und betreff$ der in der 
alten Ordnung verbliebenen Stellen auch diejenigen Alterszulagen zu 
übernehmen, welche bisher für diefe Stellen aus Staatsfonds zu ge- 
währen waren. 

Eine VBerjchlechterung des nach den bisherigen Ordnungen feft- 
gejtellten durchichnittlichen Dienfteinfommens ſoll in der Regel nicht 
jtattfinden und ift nur in bejonderen Ausnahmefällen mit Genehmigung 
des Unterrichtsminifters zuläjjig. 

Das Gejeg tritt mit dem 1. April 1897 in Kraft. Die Gehalts: 
ordnungen find nad) Maßgabe dieſes Gejeges derart feftzuftellen, daß 
fie von diefem Termin ab in Wirkfamfeit treten. Für das Rechnungsjahr 
1. April 1897/98 wird der Bedarf der Alterszulagefaffen (8 8 Abfat 6) 
nad) dem Stande der Alterszulagen vom 1. April 1897 berechnet. 

Alle entgegenstehenden VBorfchriften werden aufgehoben, insbefondere 
auch diejenigen, welche einen Höchftbetrag für die Bejoldungen der Lehrer 
und Lehrerinnen vorschreiben. 

Die 88 1 bis 3 des Gejeges vom 14. Juni 1888 (Gejeg-Samnıl. 
©. 240) und Nrtifel I des Gejeges vom 31. März 1889 (Geſ.Samml. 
©. 64), betreffend die Erleichterung der Volksſchullaſten, treten außer Kraft. 

Die Einführung diefes Gejeges in die Stolbergſchen Grafſchaften 
bleibt Königlicher Verordnung vorbehalten. 

Urkundlicd unter Unjerer Höchfteigenhändigen Unterfchrift und bei- 
gedrudtem Königlichen Inſiegel. 

Gegeben Berlin im Schloß, den 3. März 1897. 

(L. S.) Wilhelm. 

Fürft zu Dohenlohe. v. Boetticher. v. Miquel. Thielen. Boffe. 

Frhr. v. Marfchall. Schönftedt. Frhr. v.d. Rede. Brefeld. v. Goßler. 
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9. Bejoldungd: Ordnung für die Lehrperjonen 

a) der edangeliihen Schulgemeinde Dortmund, mit welcher die Be- 

joldungs» Ordnung der altfatholifhen und israelitifhen Schul: 
gemeinde übereinftimmt, und b) der fatholiihen Schulgemeinde 

Dortmund. 

Nach Maßgabe des Gejeges vom 3. März 1897 betr. das Dienit- 
einfommen der Lehrer und Lehrerinnen an den öffentlichen Volksſchulen 
wird hierdurch folgende Beſoldungs-Ordnung beſchloſſen: 

1. Das Grundgehalt beträgt a) b) 

a) für jede Xehreritelle . . . . . 1500 Mt. 1500 ME. 
b) für jede Lehrerinftelle . . . 1300 „ 1300 „ 
c) für jede Handarbeitslehrerinftelfe . 1000 „ 1000 „ 

Das Grundgehalt erhöht ſich für Rektoren 
(Leiter einer Schule mit 6 oder mehr nn 
fteigenden Klaſſen) um . . 300 „ 300 „ 
für Hauptlehrer (S 2 Abſ. 2 des Geſetzes) um 200 2 200 „ 

2. Die Bejoldung der einftweilig ange- 
ftellten und der noch nicht 4 Jahre im öffent: 
lichen Schuldienfte jtehenden Lehrer beträgt ein 
Fünftel weniger als das ———— der betr. 
Schulſtelle, alſo . . . 1200 „ 1200 „ 

Die einjtweilig angeftefiten Leere 
erhalten ein Anfangsgehalt von . . . . 1050 „ 1040 „ 

Die einftweilig angeftelten Danarbei 
fehrerinnen ein joldhes von . . u 800 800 „ 

3. Bet dauernder Verbindung eines tich 
lichen Amtes mit einer Schulſtelle ſoll es hin— 
ſichtlich der Erhöhung des Grundgehaltes bei 
den bisher geltenden Beſtimmungen einſtweilen 
bewenden bleiben. 

4. Die Höhe der Alterszulagen (58 5 ff. 
a. a. O.) foll betragen: 

1. für Vehrer jährlich . . — 200 u 200 „ 
fteigend von 3 zu 3 Jahren m um - 200 u 200 u 
bis auf jährlich . . . 1800 „ 1800 „ 

2. für Lehrerinnen jährlich . . . 120 „ 120. 
fteigend von 3 zu 3 Sa um . 120 „ 120 „ 
bis auf jährlich . . . +. 1080 „ 1080 5 

3. für Sadbprbeiteiehreriinen jahrlich 80 u 80 u 
fteigend von 3 zu 3 Jahren um . 80 u 30: 
bi8 auf jählid . .» .. » TI: u 220, 
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5. Zur Entichädigung für eine nicht ge: 
währte Dienftwohnung follen folgende Mieths- 
entjchädigungen gezahlt werden: a) b) 

1. für definitiv angeftellte, 4 Dienjt: 
jahre befigende Lehrer mit eigenem 
Hausſtande FRE . ... 500 Me. 500 Die. 

2. für alle anderen Lehrer. — 250 „ en DR 
3. für alle Zehrerinnen ohne eigenen 

Hausſtand . . . 260: 250 „ 
4. für folche mit eigenem Hausftand 350 „ 300 „ 

. für SHandarbeitslehrerinnen ohne 
eigenen Hausftand . 2. 2.2... 225 „ BED: . 

6. für fjoldde mit eigenem Hausjtand 300 „ 300 . 
Für die Nektoren foll die Miethsent- 
ihädigung . . 550 550 „ 

betragen, ohne Unterſchied, ob dieſelben verheirathet ſind oder nicht. 

6. Dieje Bejoldungsordnung tritt mit dem 1. April 1897 in 
Wirkſamkeit. 

St 

AUnmerfung zu Wr. 3 und 4. 

Für Lehrerinnen der fatholifchen Volksſchule. (Vergl. b:) 

A Nr. 3 vom 1. bis 15. Dienitjahre. . . . 250 Me. 
B Nr. 4 vom 16. Dienftjahre ab . » 2. .2...800 u 

Anmerfung zu Nr. 5 und 6. 

Für Handarbeitslehrerinnen der katholischen Volksfchule. (Vergl. b:) 
A Nr. 5 vom 1. bis 15. Dienitjiahre . .» 2. 225 Mt. 
B Nr. 6 vom 16. Dienftjahre ab. . >» 2. 300 u 



X. 

Gemeinde-Anſtalten und 
Verſchiedenes. 

1. Polizei-Verordnung zum Schutze der ſtädtiſchen Waſſerleitung. 

Auf Grund des 8 5 des Geſetzes über die Polizei-Verwaltung vom 
11. März 1850 wird nad) Berathung mit dem &emeinde-Vorjtande für 
den Stadtbezirf Dortmund folgende Bolizei-Verordnung erlafien: 

81. 

Das unbefugte Oeffnen oder Sperren an den Röhren und Aus— 
flüſſen der ſtädtiſchen Waſſerleitung, ebenſo das unbefugte Abheben oder 
Aufſetzen der über den Abſperrſchiebern und Feuerlöſchhähnen der Waſſer— 
leitung liegenden Deckel iſt verboten. 

82. 

Zuwiderhandlungen werden, ſofern nicht eine nad) $ 366 Nr. 10 
des Straf-Geſetz-Buchs höher zu bemefjende Strafe eintritt, mit Geld» 
buße bis zu 3 Thalern beftraft, an deren Stelle im Unvermögensfalle 
entjprechende Freiheitsitrafe tritt. 

53. 

Dieſe Verordnung tritt nach erfolgter Verkündigung ſofort in Kraft. 

Dortmund, den 31. Okttober 1872. 

Der Bürgermeifter: 

Beder. 

Indem ich vorjtehende Verordnung hiermit befannt mache, vermweife 
ich hinfichtlich der Beichädigung der Wafferleitung auf die ftrengen Be- 
ftimmungen der SS 304 und 321 des Strafgeſetzbuchs. Much der bloße 
Berfuch einer Beſchädigung wird mit Gefängnißſtrafe bis zu drei Fahren 
oder mit Gelditrafe bis zu 500 Thalern bejtraft. 

Neben der Gefängnisitrafe kann auf Verluft der bürgerlichen Ehren- 
rechte erfannt werden. 

Der Bürgermeifter: 

Becker. 

Cenehmigt ſeitens der Königlichen Regierung zu Arnsberg am 
19. Oktober 1872. 

A. Ih 3270. 
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2. Beitimmungen für die Benukung der öffentl. Waſſerleitung 
der Stadt Dortmund, 

I. Anmeldung zur Waſſerentnahme. 

. 8 1. 

Wer aus der öffentlichen Wafjerleitung eine Abzweigung zum Privat— 
gebrauch anlegen rejp. die ftädtiichen Waflerröhren in das Innere eines 
Haufes weiter leiten will, hat feine Abficht im Bureau der Waſſerwerks— 
Verwaltung unter Benugung der gedrudten Anmelde-Formulare anzuzeigen. 

Anmeldungen diefer Art werden nur von den Hauseigenthümern, 
von Nusnießern und Miethern aber nur in dem Falle angenommen, 
da der Eigenthümer feine bejondere jchriftliche Genehmigung dazu er— 
theilt hat. 

8 2. | 

Bei der Anmeldung hat der Gonfument einen einmaligen Beitrag 
von 15 Mark zu entrichten, fall3 in der Straße, in welcher das anzu: 
fchließende Grundſtück liegt, ein Hauptrohr auf alleinige Koſten des Waſſer— 
werfs bereits gelegt ift; in allen anderen Fällen ijt die Höhe des ein- 
maligen Beitrags von einer Verftändigung mit der Wafjerwerts-Verwaltung 
bezw. dem Magiſtrate abhängig. Als Regel foll hierbei feitgehalten 
werden, daß in alfen Straßen, welche nad) den Bejchlüffen der ftädtifchen 
Behörden als zur Bebauung fertig gejtellt erflärt find, oder in nächſter 
Zeit fertig geftellt werden, ein Wafjerleitungsrohr ſeitens des Waſſerwerks 
gelegt wird. Jeder Interejfent, welcher an eine ſolche Zeitung anzu— 
ichliegen wünſcht, hat für die ganze Front feiner in der betr. Straße 
gelegenen Grundftüde 2 Mark per laufenden Meter Frontlänge zu zahlen. 
Iſt eine Straße zur Bebauung noch nicht fertig geftellt, und wird troß- 
dent die Herjtellung der Wafferleitung beantragt, jo kann diejelbe auf 
Koften der Interefienten, welche den Antrag ftellen, gejchehen, jedoch mit 
der Maßgabe, daß diefen ein NRüderftattungsanfprud) von 2 Marf per 
laufenden Meter Grundftüdsfront an die Nachbarintereffenten zugejtanden 
wird, welcher von der Verwaltung des ftädtilchen Waſſerwerks zu vers 
treten ift. Wird im Laufe der Zeit die Straße für die Bebauung nad): 
träglich fertig gejtellt, und find bis dahin die entjprechenden Rückerſtattungen 
nicht eingetreten, jo hat die Verwaltung des ftädtiichen Waſſerwerks den 
Neftbetrag herauszuzahlen, vorbehaltlic) natürlich ihres Nechtes, diejen 
Betrag von den noch nicht herangezogenen Intereſſenten wieder einzuziehen. 

S 3. 

Die oben erwähnten Anmelde Formulare find in allen Bofitionen 
genau und wahrheitsgetreu auszufüllen, und wird hiernach der zu zahlende 
Beitrag berechnet. 

Die Wafjerwerl3-Berwaltung ift berechtigt, die gemachten Angaben 
durch einen ihrer Beamten, dem der Zutritt zu den jämmtlichen Zofalitäten 
des mit Waffer zu verjorgenden Grundftüds jederzeit geſtattet werden 
muß, an Ort und Stelle prüfen, und nöthigenfall8 berichtigen zu laffen. 
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Der Hauseigenthümer oder deſſen Stellvertreter verpflichtet fich durch 
die Unterjchrift auf dem Anmeldeformulare zur Bezahlung des berechneten 
Beitrages für den Waſſer-Conſum und unterwirft ſich zugleich diefen Be- 
ſtimmungen, jowie denjenigen Veränderungen derjelben, welche durch eine 
etwa erfolgende, den jtädtiichen Behörden jederzeit vorbehaltene Revifion, 
oder durd) jonjtige neue Beitimmungen künftig herbeigeführt werden. 

g 4. 

Von allen baulichen Veränderungen, welche auf einem, dem Wafjer- 
werfe angejchloffenen Grundftüde vorgenommen werden, ijt im Bureau 
des Waſſerwerks jchriftlich, oder durch protofollarifhe Erklärung Anzeige 
zu machen, damit geprüft werden kann, ob eine Veränderung in der 
Bezahlung für das zu liefernde Waffer jtattfinden muß. 

II. Ausführung und Beſchaffenheit der Zuleitungen, jowie der 

Privatleitungen im Innern der Häufer. 

85. 

Die Verwaltung des ftädtiichen Wafjerwerfs ftellt die Zuleitungs- 
röhren vom Hauptrohr bis 0,5 Meter hinter dem Abjchlußhahn im 
Innern der Gebäude durd ihre eigenen Werfleute auf Koften der Eigen- 
thümer her. Derjenige Theil diefer Zuleitungsröhren, welcher in eine 
öffentliche Straße fällt, wird von dem Augenblide an, in welchem Waffer 
in die Leitung gelafjen wird, Eigenthum des ftädtiichen Waſſerwerks, 
welches auch alle Reparaturen diejes Theils der Privatleitung auf feine 
Koſten übernimmt. 

Da, wo e3 gewünfcht wird, übernimmt die Waſſerwerks-Verwaltung 
auch die Heritellung der Privatleitungen im Innern der Häufer, doc) 
bleibt es den Eigenthümern überlaffen, diefe Leitungen auch von andern 
qualifizirten Unternehmern ausführen zu laffen. 

8 6. 

Die von den Privatunternehmern ausgeführten Waſſerleitungs-Ein— 
richtungen unterliegen der Kontrolle der Wajferwerf3:Berwaltung in joweit, 
als es fih um Anordnungen und Einrichtungen handelt, durch welche 
Waſſerverluſte und Bejchädigungen an den Hauptleitungsröhren herbei- 
geführt werden fünnen. Eine Verantmwortlichfeit für die Zwedmäßigfeit 
und funftgerehte Ausführung der von PBrivatunternehmern hergeltellten 
Anlagen übernimmt jedoch die Verwaltung des Wafferwerfs dadurd) nicht. 
Sollten Abänderungen in der Anjchlußleitung durch Veränderungen an 
der Öffentlichen Rohrleitung nöthig werden, jo trägt die Stadt die des: 
falljigen Kojten. 

87 

Dbgleich es dem Ermefjen, der Konſumenten anheimgegeben ift, in 
welcher Weife fie ihre Privatleitungen im Innern der Häufer herjiellen 
wollen, jo ift denjelben doch zu empfehlen, bei Anlage von Bleirohr- 

26* 
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feitungen, als der bis jegt am meilten in Gebrauch befindlichen, ihr 
Augenmerk darauf zu richten, daß die Wandungen der Röhren gleichmäßig 
und genügend ſtark find, und das zu den Röhren verwendete Material 
ein jehr gutes, möglichjt gleichartiges ei. 

Die Wandjtärfen der Röhren jollen wenigitens betragen: 
bei 13 mm Röhren nicht unter 4 mm 

n„ 20 " " n 4'ja " 

n„ 26 " " „ — " 

Die gute Qualität des Materials der Bleiröhren ijt daran zu er: 
fennen, daß ſich legtere durd hölzerne Kegel von 30 Grad Eentriwintel, 
wie folche beim Auffelchen von Bleiröhren behufs Verlöthung derfelben 
benugt werden, bis auf den doppelten lichten Durchmefjer auftreiben Laffeı, 
ohne daß fie dabei riſſig werden. 

Unter feinen Umjtänden dürfen in den Drudleitungen (mit Ausnahme 
der Abjperr- und Entleerungshähne) Hähne mit Conus, welche ein plög- 
lihes Schliefen des Ausfluffes geitatten, jondern nur jog. Niederſchraub— 
hähne angewendet werden. Ferner müſſen die Rohre überall vor Froſt 
geſchützt, und wo dies nicht erreicht werden fann, mit Entleerungs-Vor— 
richtungen verjehen jein. 

Für alle durch die Nichtbefolgung diefer Vorjchriften entjtehenden Ver— 
Iufte bleibt der Eigenthümer der Wafferwerks-Verwaltung gegenüber haftbar. 
| Wenn die Waſſerentnahme in einer Zeitung nicht direkt, fondern 
mittelit eines Reſervoirs gejchieht, jo ift dieſes letzere mit einem felbjt- 
Schließenden Schwimmkugel-Ventil und einem Ueberlaufvohr zu verjehen, 
und es beziehen jich alsdann die vorjtehenden Vorjchriften nur auf das 
Drudrohr nad) dem Reſervoir. 

III. Art des Wailerbezuges. 

Ss 9. 

Die Entnahme des Wafjers aus dem ftädtiichen Wafferwerfe gejchieht 
lediglich nach Wafjermeffern und zwar ausjchließlich für dasjenige Grund: 
jtücf bezw. Haus, für welches der Wafferbezug angemeldet it. Die Ab- 
gabe von Waſſer an dritte Perfonen ohne bejondere Genehmigung der 
Waſſerwerks-Verwaltung, die ftet8 nur auf Widerruf ertheilt wird, iſt 
verboten. Eine Zuwiderhandlung gegen die Bejtimmungen dieſes $ be— 
rechtigt die Verwaltung des jtädtiichen Wafferwerfs zur Jofortigen Eperrung 
der Waſſerleitung. 

s 10. 

Der Wafjermeffer darf nur von der Verwaltung des jtädtiichen 
Mafferwerfs ein- und ausgejchaltet werden, und wird den Konjumenten, 
welche auch die Kojten der Ein- und Ausfchaltung zu tragen haben, gegen 
eine im Tarif fejtgejegte Miethe überlaffen. 

Etwa erforderlich werdende Heparaturen an den Waflermeflern 
dürfen ebenfall8 nur durd die Verwaltung des ftädtiichen Waſſerwerks 
ausgeführt werden. 
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8 11. 

Der Konjument haftet für die jorgfame Aufbewahrung des Waſſer— 
meſſers und ijt der Verwaltung des ftädtiichen Wajjerwerfs für allen 
Schaden erfagpflichtig, welcher durch das Athandenfommen, die muthwillige 
oder fahrläffige Beichädigung des Waffermefjers verurjacht wird, mag 
derjelbe von ihm oder dritten Perſonen herbeigeführt worden jein. Nament: 
lich haftet er auch für alle Schäden, welche durch -die Einwirkung des 
Froſtes an dem Waffermeffer herbeigeführt werden jollten. » 

Alle dur den gewöhnlichen Verjchleiß der} Waffermeijer hervor- 
gerufenen Reparaturen läßt die Verwaltung des Wafferwerts auf ihre 
Koſten ausführen. 

Ss 12. 

Wird ein Waſſermeſſer ſchadhaft und zeigt einen unverhältnißmäßig 
geringen, oder gar feinen Wafferverbraud)," fo ift die zu zahlende Summe 
nach dem durchichnittlichen Konfum der vorhergehenden und nachfolgenden 
Zeit feftzufegen, vorausgefegt, daß nicht Umſtände vorliegen, weldye eine 
anderweite Berechnung als geboten erjcheinen laſſen. Erfolgt hierbei 
zwijchen dem Konſumenten und der Verwaltung des Mafjerwerfs feine 
Einigung, jo gejchieht die Feſtſetzung durch den Magiftrat endgültig. 

$ 13. 

Differenzen über die Höhe des Wafferverbraudhs oder Zweifel an 
der Wichtigkeit der Meffung desjelben werden durch Kontrollmefjungen 
in der Prüfungsitation des Waſſerwerks erledigt. Ergiebt ſich hierbei, 
daß der Meſſer nicht mehr als 5°/o zu viel zeigt, jo wird die Angabe 
des Meijers als für den Konſumenten verbindlich) angenommen. Sit die 
Prüfung auf Wunſch des Konjumenten erfolgt, jo hat derjelbe für die 
Auswechſelung und Prüfung des Waffermeffers den Betrag von Mk. 3 
zu zahlen, falls der Meier nicht mehr als 5°/o zu viel zeigt. 

8 14. 
Die Bezahlung des bezogenen Waſſers hat je nad) dem Ermeſſen 

der Berwaltung des jtädtischen Wafferwerfs entweder monatlid) post- 
numerando oder halbjährli praenumerando zu erfolgen. Ergiebt 
jih in legerem Falle im Laufe der Zeit, daß die Konfumenten mehr 
Waſſer gebraucht haben, als jie nach dem Minimaljag gebrauchen dürfen, 
wenn man als Einheitspreis den Preis von 10 Pfg. per Kubikmeter 
Waſſer in Anja bringt, jo find fie auf Erfordern der Verwaltung des 
ſtädtiſchen Wafferwerfs gehalten, die Differenz zwifchen dem wirklichen 
Konſum und dem Minimalfage nachträglich fofort zu entrichten. 

$ 15. 
Wird aus der Leitung des Konſumenten bei Gelegenheit von Bränden 

außerhalb der Befigung des Konſumenten ſelbſt Waffer zu Löſchzwecken 
entnommen, fo kann der Nonjument für den muthmaßlichen Verbrauch 
zum Zwecke der Löſchung, fofern er nach dem Waſſermeſſer bezahlt oder 
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fofern durch diefe Entnahme der Minimalfag überfchritten wird, ent- 
Iprechenden Abzug am Waffergelde verlangen, welcher, wenn eine gütliche 
Einigung mit der Verwaltung nicht erzielt wird, durch den Magijtrat 
endgültig feftgejegt wird. 

Ss 16. 

Der Konfument hat alle ihm präfentirten Rechnungen über Waſſer— 
fonfum oder Privatanlagen in der Regel bis zum Schluffe des Monats, 
in welchem ihm die Rechnung zugefiellt worden tjt, zu bezahlen, und 
zwar auch dann, wenn er glaubt, durd) die Rechnungs-Aufitellung benad)- 
theiligt zu fein, es fteht ihm indeſſen frei, innerhalb 14 Tagen nad) 
Erhalt der Rechnung Einſpruch gegen die Richtigkeit derjelben zu erheben, 
und erhält er für den Fall, daß fein Einſpruch begründet jein follte, 
das evtl. bereit Zuvielgezahlte zurüdvergütet. Erfolgt Hierbei zwijchen 
ihm und der Verwaltung des ftädtifchen Wafferwerfs feine Einigung, jo 
geichieht die Feitfegung der Rechnung durd den Magiitrat. 

In allen Fällen, in welchen nad) dem Ermeijen der Verwaltung 
zu befürchten fteht, daß das ftädtifche Waſſerwerk durch die Gewährung 
der vorftehend angegebenen Zahlungsfrift bis zum Schluffe des Monats, 
eine Einbuße erleiden könnte, ift diefelbe berechtigt, die fofortige Bezahlung 
bei Vorzeigung der Rechnung zu verlangen. 

5 17. 

Die Bezahlung der Rechnungen erfolgt bei der Kajje des Waſſer— 
werks und gefchieht die Quittungsleiftung nach Maßgabe der von dem 
Magiftrate getroffenen oder noch zu treffenden Beitimmungen. 

Geſchieht die Bezahlung der Rechnungen nicht innerhalb der in 
8 16 feftgejegten Frijten, jo fteht der Verwaltung des ftädtiichen Waſſer— 
werks außer der gerichtlichen Klage das Recht zu, die Waflerlieferung 
einzuftellen. Erfolgt die Zahlung noch nachträglich, jo darf für die Zeit 
des Verſchluſſes kein Abzug an der Rechnung gemacht werden. Für die 
Abjperrung und das Wiederanlaffen der Leitung iſt in einem jolchen 
alle ein Betrag von 3 Mark zu bezahlen. 

IV. Waſſerpreis. 

S 18. 

Der Mafferpreis und die Waflermejjermicthen find aus dem an— 
liegenden Tarife erjichtlich. 

V. Sopnitige Beſtimmungen. 
S 19. 

Dem Konfumenten fteht fein Anſpruch auf Schadenerjag zu wegen 
Unterbrehung der Waiferlieferung, oder weil er das Waffer nicht in 
genügender Menge oder Beichaffenheit, oder auf die gewünschte Höhe zu 
erhalten glaubt. 
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S 20. 

Wenn zwilchen der Waſſerwerks-Verwaltung und den Nonfumenten 
über die Auslegung obiger Beitimmungen Meinungsverjchiedenheiten ent: 
jtehen joflten, fo entjcheidet der Magiſtrat über diefelben. 

g 21. 
Außer in den bereits befprochenen Fällen, in welchen der Verwaltung 

des Waſſerwerks das Recht zufteht, den Wafferzufluß zu jperren, kann 
eine Schließung der Wafferleitung auch zu Anfang eines jeden Kalender- 
vierteljahres erfolgen, wenn entweder feitens der Wafferwerfs-Berwaltung 
oder feitens des betr. Abnehmers eine dreimonatliche Kündigung vorher: 
gegangen ift. 

$ 22. 

Borftehende Beitimmungen treten mit dem 1. April 1896 in Kraft, 
jedoch mit der Maßgabe, daß für diejenigen Konjumenten, welche das 
Waffer bis dahin nad Einfchägung beziehen, die alten Süße jo lange 
beftehen bleiben, bis ein Waffermefjer bei ihnen aufgeftellt worden tt. 

Dortmund, den 4. Februar 1896. 

Der Magiftrat: 

Schmieding. 

Waflergeld- Tarif. 

Das Wafler wird nad) Waffermeffer bezogen und werden die Waſſer— 
preife wie folgt feſtgeſetzt: 

l. Sofern das Waſſer wefentlih zu Daushaltungs- 
oder zu gewerbliden Zweden von geringem Umfange 
benugt wird, beträgt der Preis 10 Pig. pro Stubifmeter, doch it 
ohne Rückſicht auf den Wafferverbrauch für jedes wirthichaftlich für fid) 
beftehende Wohnhaus ein Minimaljfat zu bezahlen, welder für jedes 
Zimmer von mindeftens 10 [_]-Meter Grundfläche und ferner für jede 
Küche, jede MWafchfüche oder jedes Badezimmer ME 2.— jährlich beträgt, 
gleichviel ob fich in diefen Räumen ein Zapfhahn befindet oder nicht. 

en Fur Waffer zum Bauen beträgt der Minimalfag pro Monat 
Mk. 4,—. 

Wird die Verwaltung des ftädtijchen Wafferwerfs genöthigt, außer 
der allgemeinen Erinnerungsgebühr für das Einlegen von Hauptleitungs- 
röhren noch eine bejondere Erinnerungsgebühr an die Brovinzial-Berwaltung 
für etwaige Durchfreuzung der Wege zu zahlen, jo find diejenigen Kon— 
jumenten, deren Grundſtücke durd die hier in Frage fommenden Quer- 
leitungen mit Wafjer verforgt werden, verpflichtet, außer dem nad) dem 
vorjtchenden Zarife zu zahlenden Wajlergelde die bejondere Erinnerungs— 
gebühr an die Verwaltung des jtädtiichen Wafferwerts jährlich im Voraus 
zu entrichten. 
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II. Wajfer für gewerblihe Zwede pro cbm: 
a) bei einem jährlichen Verbrauche bis zu 2500 cbm 10 Pfg. 
b) bei einem jährlichen Verbrauche von mehr al8 2500—10 000 cbm 

9 Pig. 
c) bei einem jährlichen Verbraudhe von mehr als 10 000—50 000 

cbm 8!/s Pfg. 
d) bei einem jährlichen Verbraudhe von mehr als 50 000—100 000 

cbm 8 Big 
e) bei einem jährlichen Verbrauche von mehr als 100 000 — 250 000 

cbm 7!/a Pfg. 
f) bei einem jährlichen VBerbraude von mehr als 250 000-500 000 

cbm 6!/. Pig. 
g) bei einem jährlichen VBerbraudde von mehr als 500 000—800 000 

cbm 6 Pfg. 
h) bei einem jährlichen Verbraudhe von mehr als 800 000 cbn 5 Pig. 

II. Monatlihde Waffermefjermiethe. 
An monatlicher Miethe ift zu entrichten : 

für einen 10 mm Wafjermefjer Mark 0,25 

" n 12 n " m 0,2 5 

n " 20 " " " 0,60 

nm " 25 7} n n U 80 

„" 0 OO. " „ 1,25 

" " 40 " " n —1 ‚50 

" " 50 " " 1 ‚5 

" 2 65 " ' 2,— 

80 „ * 2,50 
n ID 100 " " " 3, = 7 

' " 125 " 2 n 3,50 

" n 150 " n " 4,— 

re 0.0 DE 5,— 
Die Baffermefiermiethen jind indeffen nur don ſolchen Konjumenten 

zu entrichten, bei denen der Minimaljag die Summe von Mark 10 überjteigt. 
Die vorftehenden Preife für Waffergeld und Meſſermiethe haben 

nur für jolche Konſumenten Gültigfeit, welche ihren Gejfammtwafjerbedarf 
aus dem jtädtifchen Waſſerwerke beziehen, für die übrigen Konſumenten 
bleiben die bisherigen Preiſe in Kraft. 

Dortmund, den 4. Februar 1896. 
Der Magiſtrat: 

Schmieding. 

3. Polizei-Verordnung, betreffend die Benutzung der ſtädt. 
Waſſerleitung und des derſelben entnommenen Waſſers. 

Auf Grund des 85 5 und 6 des Geſetzes über die Polizei-Verwaltung 
vom 11. März 1850 und der SS 143, 144 des Landes-Verwaltungs: 
Geſetzes vom 30. Juli 1883 wird mit Zuftimmung des Magiſtrats nad): 
folgende Polizei-VBerordnung für den Stadtbezirf Dortmund erlafjen: 



81. 

Es iſt verboten, ein Grundfiüd oder Haus ohne Vorwiſſen und 
ohne jchriftliche Genehmigung der Verwaltung des jtädtifchen Waflerwerfs 
an die jtädtiiche Waſſerleitung anzujchliegen oder anſchließen zu laſſen. 

Ss 2. 

Jeder Eigenthümer eines an die jtädtiiche Waſſerleitung augeſchloſſenen 
Grundſtückes, jowie jeder Miether, Nutznießer oder Inhaber eines ange: 
ſchloſſenen Grundjtüdes, Haujes oder eines Raumes desfelben, iſt ver- 
pflichtet, die nachftehenden Vorſchriften zu beobachten: 

a) In den Trudleitungen dürfen nur fogenannte Niederfchraubhähne 
angewendet werden, die Verwendung von Dähnen mit Konus, welche 
ein plötzliches Schliegen des Ausfluſſes geftatten, (mit Ausnahme 
der Abjperr- und Entleerungshähne) iſt verboten. 

b) Tie Nohre müſſen überall vor Froſt geſchützt und, wo dies nicht 
erreicht werden fann, mit Entleerungsvorricdhtungen verjehen jein. 

c) Wenn die Wafferentnahme in einer Leitung nicht direkt, jondern 
mitteljt eines Nejervoirs gejchieht, jo iſt dieſes letztere mit einem 
ſelbſiſchließenden Schwimmefugelventil und einem Weberlaufrohr zu 
verjehen, und es beziehen ſich alsdann die vorftehenden Vorſchriften 
nur auf das Drudrohr nad) dem Reſervoir. 
Waflerllojets und Piſſoirs mit Fontinuirliher Spülung find, wo 
dag Mafjer nicht nad) dem Waſſermeſſer entnommen wird, unzuläſſig. 
Plombirte Feuerhähne dürfen nur bei Feuersgefahr geöffnet, nicht 
aber zu anderen Zwecken benugt werden. 
Bon jeder in der Leitung jtattfindenden Undichtigfeit, ſelbſt wenn 
diefelbe den Hausbewohnern feine Nachtheile oder Unbequemlichkeiten 
bereitet, ijt der Berwaltung des Wafferwerfs fofort Anzeige zu 
machen. 
Bei Ausbrud eines Brandes in irgend einem Stadttheile ijt jeder 
Konjument verpflichtet, auf Erfordern feine Leitung den öffentlichen 
Löjchanftalten zur Verfügung zu itelfen. 

8 3. 

Es ijt verboten, das Waſſer während der Froftzeit in jolchen Mengen 
den Straßen, Wegen und Plägen zufließen zu laffen, daß die Straßen- 
Rinnfteine, oder ein Theil der Straßenflächen jelbft mit Eis überzogen 
werden, derart, daß eine Gefährdung an Leben und Gefundheit der 
Paſſanten herbeigeführt werden faun, oder das überfließende Waffer in 
die Kelleröffnungen oder auf den Bürgerjteig fließen kann reſp. flicht. 

d 
— 

e 
— 

f 
—f 

— 8 

54. 

Die Gültigkeit der ſeitens des Magiſtrats und der Verwaltung des 
ſtädtiſchen Waſſerwerks erlaſſenen Beſtimmungen über die Benutzung der 
ſtädtiſchen Waſſerleitung wird durch dieſe Polizei-Verordnung nicht 
berührt. 
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S 5. 

Zumwiderhandlungen gegen vorftehende Beitininungen werden, ab- 
geiehen von den aus den Beitimmungen des Magiſtrats ($ 4) fich er- 
gebenden zivilrechtlichen Folgen, mit Geldbuße bis zu 30 Marf, an deren 
Etelle im Unvermögensfalle entjprechende Haftitrafe tritt, bejtraft. 

Diefe Verordnung tritt nad) gejchehener vorſchriftsmäßiger Bekannt— 
machung jofort in Kraft. 

Dortmund, 7. Dezember 1894. 

Die Polizei-Berwaltung: 

Schmieding, Oberbürgermeijter. 

4, Bertrag zwiſchen Staat und Stadt über Anlage des 

Dortmunder Hafenz. 
Zwiſchen der Königlichen Sanal-Kommiffion zu Münfter i. ®. 

Namens der Staatsbauverwaltung, und der Stadt Dortmund, vertreten 
durch den Magiftrat, it nadhjtehender Vertrag abgejchlojfen worden. 

sl. 

Bei der Stadt Tortmund wird in Anſchluß an den Dortmund: 
Emsfanal auf gemeinfame Koften des Staates und der Stadt Dortmund 
ein Hafen nad) Maßgabe des in dem angehefteten Plane dargeftellten 
Projekts erbaut. 

S 2. 

Danah umfaßt die Dufenanlage das Endſtück des erweiterten 
Dortmund-Emsfanals von Station 23 der Etrede Waltrop ab mit den 
fich anjchließenden vier Häfen, nämlid) dem Stadthafen, dem Südhafen, 
dem Kohlenhafen und dem Betroleumhafen. Das etwa 82 Heftare 
umfafjende Hafengebiet ift auf dem Plane grün umrändert und mit den 
Buchſtaben a bis z bezeichnet. 

89. 

Die Stadt erwirbt das zu der Anlage erforderliche Gelände. Die 
Grunditiide werden auf den Namen der Stadt in das Grundbuch ein: 
getragen. Die Rechte, welche dem Staat an den Grimdftüden nad) 
Maßgabe dieſes Vertrages zuftehen, find in die zweite Abtheilung als 
dauernde Yajten und Eigenthumseinjchränfung aufzunehmen. Die jtaat: 
licherjeit8 aufgewandten Baufojten ($ 6) werden für den Fiskus in der 
dritten Abtheilung als Hypothek eingetragen. 

84. 

Die Stadt bringt die geſammten Anlagen ($ 1) zur Ausführung; 
jie legt der Staatsbauverwaltung einen alle Theile des Projekts um: 
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faffenden Kojtenüberichlag vor. Zu dem Projekte gehören auch die 
Gleisanlagen, einjchließlid) des Hafenbahnhofs mit VBetriebsmitteln, die 
Anlagen für Wafferzuleitung und Entwäfjerung, die Krahne, Yadebühnen, 
Kipper, PLagerhäufer, Lagerpläge und jonftige Einrichtungen zur Er: 
leichterung des Verkehrs. 

85. 

Aenderungen des Projektes erfordern das beiderſeitige Einver— 
ſtändniß. Bei einer etwaigen Einſchränkung deſſelben bleibt der ſtaat— 
liche Kojtenbeitrag ($ 6) unverändert. 

8 6. 

Der Staat giebt zu den von der Stadt aufzumwendenden Baufojten 
einen baaren Zujchuß von 1325000 ME. buchſtäblich: „Eine Million 
Dreihundertfünfundzwanzig Tauſend Mark", welder in Theilbeträgen 
nicht unter 100000 ME. nach Maßgabe des TFortganges des Baues 
entrichtet wird. Die thatjächlichen Yeiftungen des Staates und der Stadt 
jolfen ftetS dem aus dem Stoftenüberjchlage fich ergebenden Berhältnijje 
der Städtischen Aufwendungen zu dem ftaatlicherfeitS beizutragenden Baus 
foftenantheile entjprechen. 

Die Zahlungen werden auf die Staatsfaffe angewiejen auf Grund 
von Beicheinigungen, welche der die Bauausführung überwachende, der 
Stadt bezeichnete jtaatliche Baubeamte über den Fortgang der Bauten 
ausftellt. 

2.7 

Nah) Beendigung des Baues werden die gefammten Ausgaben, 
welche durd die Herjtellung der Hafenanlage (S 1) ſeit dem 1. Juli 
1594 entjtanden find, in einer bejonderen Verhandlung feitgeitellt und 
danad) das Antheilsverhältnig des Staates und der Stadt an der Hafen: 
anlage bejtimmt. 

S 8. 

Die Stadt übernimmt den Betrieb, die Verwaltung und die Unter- 
haltung des Dafens auf ihre alleinigen Koften, vorbehaltlich der Be- 
ftimmung des 8 9. Sie ftellt insbejondere aud die für die Hafen- 
verwaltung erforderlichen Beamten an. 

Die Hafenabgabe wird jtaatsjeitig nach Benehmen mit der Stadt 
fefigejeßt ; jonftige Gebührentarife bedürfen der jtaatlihen Zuftimmung. 
Die Erhebung der Gebühren und Abgaben erfolgt Seitens der Stadt, 
welche dem Staate über alle Einnahmen und Ausgaben der Hafen: 
verwaltung alljährlid” Nechnung legt. Das Nechnungsjahr beginnt am 
1. April und endet am 31. März jeden Jahres. 

89. 

Die Hafeneinfünfte, einjchließlic) dev Gebühren für die Benutzung 
aller Nebeneinlagen ($ 4) dienen an erfter Stelle zur Beitreitung der 
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Betriebs- und Unterhaltungskoften, jowie eines der Abnutzung entiprechenden 
Beitrages zu einem Fonds für die Erneuerung der bei Beendigung des 
Baues ($ 7) vorhandenen, einer befonderen Ahnutzung unterliegenden 
Einrichtungen zur Erleichterung des Verkehrs. 

Die Hafeneinfünfte dienen ferner zur Zahlung von Zinſen für 
das zu Buche ftehende Baufapital des Staates und der Stadt bi zum 
Betrage von 3"/s vom Hundert jährlich. 

Aus dem al3dann noch verbleibenden Ueberjchuffe werden, nachdem 
ein in den Vorjahren etwa entjtandener Ausfall an Betriebs- und Unter: 
haltungsfojten damit gedecdt worden tft, der ftaatliche und der ftädtijche 
Baufoftenantheil nad) Verhältniß getilgt. 

$ 10. 

Etwaige Erweiterungen der Hafenanlage und Neubauten erfordern 
das Einvernehmen des Staates. 

a1, 

Die Stadt ift berechtigt, nad) zuvoriger halbjährlicher Ankündigung 
zu Beginn eines jeden Rechnungsjahres den Baufojtenantheil des Staates 
ganz oder theilweije zurüdzuzahlen. 

Iſt der jtaatliche Baukoftenbeitrag durch ſolche Rückzahlung oder 
im Wege der Amortijation ($ 9) völlig abgetragen, jo wird der Hafen 
alleiniges, freies Eigentum der Stadt. 

$ 12. 

Alle Streitigfeiten aus diefem Vertrage werden durch ein Schieds— 
gericht entjchieden. Auf das jchiedsrichterliche Verfahren finden die Vor— 
Ichriften der deutſchen Zivil-Prozeß Ordnung vom 30. Januar 1877 
88 851 bis 872 Anwendung. 

Das Schiedsgericht wird aus zwei Sciedsrichtern und einem 
Dbmann in der MWeife gebildet, daß der Staat und die Stadt je einen 
Schiedsrichter ernennen. Die Schiedsrichter wählen ihrerjeit3 den Ob— 
mann. Iſt unter ihnen eine Einigung über die Perfon des Obmanns 
nicht zu erzielen, jo wird derjelbe von dem Dber-PBräfidenten der Provinz 
Weitfalen ernannt. Obmann und Schiedsrichter jollen nicht gewählt 
werden aus der Zahl der unmittelbar Betheiligten oder derjenigen Beamten, 
zu deren Gejchäftsfreis die Angelegenheit gehört. Der Obmann leitet 
die Verhandlungen des Schiedsgerihts. Die Enticheidung erfolgt nad) 
Stimmenmehrheit. 

Wird der Schiedsjpruch in den im $ 867 der Zivil-Prozeß-Ord— 
nung bezeichneten Fällen aufgehoben, fo hat die Entjcheidung des Streit- 
falles im ordentlichen Rechtswege zu erfolgen. 
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$ 13. 

Die Koiten diejes Vertrages trägt die Stadt Dortmund nad) Maß- 
gabe der gejeglichen Beitimmungen. 

Müniter, den 6. Juli 1895. Dortmund, den 30. Augujt 1895. 
(Ziegel.) (Siegel ) 

Königliche Kanal-Kommiſſion. Der Magiftrat der Stadt Dortmund. 

gez. Hermann. gez. Kisker. gez. Schmieding. gez. Arnecke. 

Genehmigt. 

Berlin, den 19. Oftober 1895. 

Der Finanzminiiter. Der Miniiter der öffentlichen Arbeiten. 
Sn Vertretung. Im Auftrage. 

gez. Meinede, gez. Schultz. 

III. 19749 M. d. ö. A. 

I. 17713 F.M. 

Stempelberedhnung. 

Allgemeiner BVertragsitempel in der darjtellbaren Hälfte = 1 ME. 

gez. Gemmel, Eifenbahn-Sefretär. 

5. Tarif, nach welchem von der Stadtgemeinde Dortmund 

die Gebühren für die Benugung des jtädtiichen Hafens und 
jeiner Einrichtungen zu erheben find. 

Borbemerfungen. 

1. Angefangene Zarifeinheiten, wie angefangene Doppelzentner, 
Stunden, Tage, Wochen und Monate gelten für voll. Bei Gewichts— 
ermittelungen wird das Bruttogewicht der Güter der Berechnung zu - 
Grunde gelegt. 

2. Der Geldbetrag wird auf volle 10 Pf. abgerundet, Beträge 
unter 5 Pf. gelangen nicht, Beträge von 5 Pf. ab für 10 Pf. in Anjag. 
Der Mindeftbetrag, welcher in jedem Falle zu entrichten ift, beträgt 10 Pf. 

3. Für einzelne, bejonders ſchwer zu handhabende Güter, jowie 
für unverpadte oder loje Woaren von geringem Einzelgewichte bleibt der 
Hafenverwaltung die Feitjegung eines höheren Krahn- oder Wiegegeldeg, 
oder jonjtiger Arbeitsgebühren vorbehalten. 

I. Hafengeld. 

Hafengeld ift von allen Gütern zu entrichten, welche in das Hafen- 
gebiet zu Wafler eingeführt und ausgeladen werden, oder zu Lande un: 
fonımen und auf dem Wafferwege weitergehen. 
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Die Güter zerfallen in drei Klaffen, welche mit der in dem Tarif 
für die Abgabenerhebung auf dem Dortmund-Ems-Kanal feitgejegten 
Einteilung übereinjtimmen. Es werden erhoben: 

für jeden dz aus Güterflaffe I 3,5 Br. 
" " " " " 2,5 n 

J III 1,5 " 

Bei — it das Gewicht der Güter nad) KHlaffen getrennt 
anzugeben, andernfalls fommt für die gejammte Yadung der Satz der- 
jenigen Klaffe zur Anwendung, welcher das höchſt tarifirte Gut angehört. 

Verjonenjchiffe, welche einen regelmäßigen Verkehr zwiichen Dort- 
mund und einzelnen Punkten des Kanals aufrecht erhalten, zahlen an 
Hafengeld für jede Hin- und Rüdfahrt zufammen 2 Marf. 

Befreiungen. 

Frei von Hafengeld find: 

a) Güter des Königs oder des Fürjten von Hohenzollern, des 
Staates oder des Reiches, 

b) Güter, weldye zum Zwecke der Beförderung von einem Löjc- 
punkte des Hafens nad einem anderen von Schiff zu Schiff 
übergeladen werden, 

c) Güter, welche lediglich zur Erfüllung ſteueramtlicher Vor— 
ſchriften mittels einer jtädtifchen Hebevorrichtung vorübergehend 
aufs Ufer gejett werden. 

IH. Krahngeld. 
A. Für die Bewegung von Gütern mittelS einer ftädtiichen Hebe— 

vorrihtung aus dem Schiff auf das Ufer, den Eijenbahnmwagen oder die 
Zandfuhre, die Yadebühnen, die Yagerhäufer, die in unmittelbarer Nähe 
befindlichen Lagerpläge oder umgekehrt in das Schiff, jowie für die 
Verſetzung im Schiffe jelbit: 

1. wenn verwaltungsfeitig nur der Maichinift zur 
Bedienung der Hebevorrichtung geftellt wird, 
für jeden dz . 2 Bi. 

2. wenn verwaltungsjeitig auch die fonitigen Arbeits- 
fräfte für die Handleiftungen beim Betriebe der 
Hebevorrichtung, wie Anſchlagen oder Abnehmen 
der Güter am Ufer und im Eifenbahnwagen, 
für die Verbringung nad) den Lagerplägen und 
Hallen in unmittelbarer Nähe der Hebevorrichtung 
oder umgekehrt gejtellt werden, für jeden dg . 4 Bf. 

Unmerfung. Die Leute zum Anfchlagen und Abnehmen im Echiff 
ftellt der Auftraggeber. Erfolgt das Löſchen oder Laden mit Ge- 
fähen, jo hat der Auftraggeber legtere füllen zu laffen. 

Werden Güter beim Aus- oder Einladen mittel3 ftädtijcher 
Hebevorricdytungen lediglich zur Gewichtsfeftjtellung auf eine Waage 
niedergejegt, und wird hierfür Wiegegeld entrichtet, jo ijt das 
Krahngeld nur einmal zu zahlen. 
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B. Für die Ueberlaſſung eines Krahnes nebſt Mafchiniften 
auf Zeit, fofern dies vom — —— wird, für 
jede Stunde .. 4Mk. 

III. Wiegegeld. 
A. Für das Verwiegen von Gütern auf einer ſtädtiſchen Hafen— 

waage, die erforderlichen Handleiſtungen einbegriffen: 
1. wenn beim Aus- oder Einladen mittels einer 

ſtädtiſchen Hebevorrichtung jofort —— wird, 
für jeden dd . . . 2 Pf. 

2. wenn beim Aus» oder Einfaden mittels einer 
jtädtiichen Hebevorrihtung nicht fofort verwogen 
wird, bei a nn bis 50 dz für 
jeden dz.. . en EB 
für jeden weiteren dz eu te Kan N 

B. Für das Verwiegen von Gifenbapnmagen auf der Gleiswaage, 
Tariren einbegriffen:: 

1. in der Regel jeder Wagen . . » 2 2.2 1Mk. 

2. ausnahmsweije, wenn Auftraggeber feine ſämmt— 
lihen Wagen, jedod) wenigitens 90 Wagen 
monatlid), auf der Gleiswaage verwiegen läßt, 
TOT Jeden Bogen s: 4.5: 6 

IV. Kippgeld. 

A. Für das Rippen von Kohlen in flott zu fippenden Wagen 
1. von LZagerplagmiethern : 

für jeden Wagen bis 100 dz — .60 Pf. 
für jede weiteren 25 da . . — 109. 

2. von anderen Verladern: 

für jeden Wagen bis 100 dz — ...00pf. 
für jede weiteren 25 dz . . 15 Bf. 

B. Für das Kippen von Koks, jowie von Kohlen i in jchwer zu 
fippenden Wagen (das find Wagen, aus denen die Kohlen beim Kippen 
nicht von ſelbſt herausfallen): 

für jeden Wagen bis 100 dz — . 1,50 Mt. 
für jede weiteren 25 dz. . . 0.25 Pf. 

C. Für das Verwiegen eines Wagens . . . ... 25 Bf. 
D. Für das Ubdrehen eines Wagens. . » » ... 10 BP. 
E. Für das Abladen von je 25 dz Kohlen: 

1. von der Pfeilerbahn . » > > 2 2020 2.2.85 Pf. 
2. an der Böihung . . . 2 ORT, 

F, Für das Abladen von je 25 iz Rote: 
1. von der Pfeilerbahpn . . . ar Sr DOT, 
2. an der Bölhung . » 2 2 2 2 75 Pf. 



— 40 — 

G. Für das Verladen von je 25 dz en ins he 
1. aus Eijenbahnwagen . . 50 Pr. 
2. von Lagerpläken . . . 60 Pr. 

H. Für das Verladen von je 25 dz Kols ins Saif: 
1. aus Eifenbahnwagen . . . 1 ME. 
2. von Lagerpläten - > > 2 2 22020... 125 Mt. 

V. Lagergeld. 

Für das Lagern von Gütern im Freien auf ſtädtiſchen Lagerplätzen 
über die 48ftündige gebührenfreie Frift hinaus, wobei der Monat vom 
Tage der Einlagerung ab gerechnet wird: 

l. bei Nutzholz, Bau: und Brennftoffen für jedes 
Quadratmeter Bodenfläche: 
für den eriten Monat . 2 2 2 2 nn. 40 B. 
für jeden weiteren Monat . . 07 

2. bei allen fonftigen Gütern für jeden dz: 
für den erften Monat . . te rien BEE 
für jeden weiteren Monat . 2: 2 2 202.04 B. 

VI. Hafenfradt. 

A. Für das Bewegen beladener Wagen zwijchen dem jtädtijchen 
Bahnhof „Dortmund Hafen“ und den Ladeftellen im Hafengebiet, den 
angejchlofjenen Werfen und jonjtigen induftriellen Anlagen in jeder Nichtung: 

für jeden Wagen mit einer Ladung bis 100 dz Gewidt 1,50 Me. 
beit höherem Gewicht der Ladung entjprechend mehr. 

B. Für das Bewegen von leeren oder beladenen Wagen zwijchen 
einzelnen Ladeftellen im Hafengebiet ohne Unterjchied des Gewichts der 
etwaigen Ladung: 

für jeden Wagen . . . 1,50 Me. 
C. Leere Wagen werden unentgeltlich zugeſtellt oder 

abgeholt. Für jeden Wagen, welcher jedody zur Beladung 
zugeführt, aber nicht innerhalb der Beladungsfriit beladen 
und deshalb leer oder mur theilweife beladen zurüdzuholen 
it, muß entrichtet werden . . . .. 150 ME. 
Anmerfung. Für das Auftelfen und Abholen von Wagen zwiſchen 

den Staatsbahngleiſen und dem ſtädtiſchen Bahnhof „Dortmund 
Hafen" kommt eine Anjchlupgebühr nicht zur Erhebung. 

Wenn infolge der Wagenbewegung oder durch zu jpäte Ent- 
oder Beladung die Benugungsfriit eines Wagens überjchritten wird, 
gelangt die im Staatsbahngütertarif vorgejehene Wagenftrafmiethe 
zur Erhebung. 

VII. SHafenliegegeld. 

A. Von allen Laftichiffen, welche über die zur Vornahme des Löſch— 
oder Yadegejchäftes ihnen zuftehende Frift von zwei Tagen und die für 
je 500 dz umgefchlagener Güter einen Tag mehr betragende Zufchlags- 
friit hinaus im Hafen verweilen: 
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für jede Tonne Tragfähigkeit und für jede Woche Friftüberfchreitung 

für die eriten 56 tje . . WE er 3:7 
für jede weitere Tonne bis 500 1 a NE Be 
für jede weitere Tonne über 500 tt . . . . 1#Pf. 

B. Bon Schlepp- und Perjonenbooten, welhe — Sonn: und 
geiegliche Feiertage abgerechnet — länger als drei Tage im Hafen ver: 
weilen, für jede Woche 

bei Booten bis zu 30 m Länge . . 2 2.4 ME. 
für jedes weitere Meter Länge . 2 2...20 Bi. 

C. Bon allen nicht unter A und B fallenden Fahrzeugen 

für jede Woche und jedes qm benukte Fläche 
(größte Länge mal größte Breite des Fahrzeuges) 3 Pf. 

Befreiungen. 

Frei von Hafenliegegeld find: 

1. Fahrzeuge, welche im Eigenthum des Königs oder des Füriten 
von Hohenzollern, des Staates oder des Reiches ftehen, oder 
welche ansſchließlich Güter des Königs oder des Fürften 
von Hohenzollern, des Staates oder des Reiches geladen haben; 

2. Fahrzeuge, welche nad) Beendigung des Ladegejchäfts nicht 
auslaufen Fönnen, weil der Kanal nad Anfiht der Hafen- 
verwaltung nicht betriebsfähig iſt; ob dieſe Borausjegung 
vorliegt, entjcheidet die Hafenverwaltung. 

VII. Arbeitsteiftungen. 

A. Für das Ein- oder Ausladen von Gütern durch ſtädtiſche 
Arbeitskräfte, gleichviel mit welchen Hülfsmitteln dies gefchieht: 

für dm a : 2. 2 > 2 a ne en AB 

mindeſtens aber 

= für jeden Stüdgutempfängerr :» x» ....20 Bf. 
2. für jedes FZuhrwert . 2 2 2 m nn. 40 Pi. 
3. für jeden Eifenbahnwagen . . » . 2 Mt. 

B. Für die Ueberlafjung ftädtijcher Arbetsräfe: 
für 1 Mann und 1 Stunde . . 50 Bf. 

Dieſer Tarif tritt vom achten Tage nach dem * ſeines Aus— 
hangs im Hafen in Kraft. 

Berlin, den 31. Mai 1898. 

Der Finanzminiſter: Der Miniſter 

In Vertretung: der öffentlichen Arbeiten: 
gez. Meinecke. gez. Schultz. 

Der Miniſter für Handel und Gewerbe: 
Im Auftrage: gez. Hoeter. 
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6. Bedingungen für die Lieferung elektriicder Energie ans dem 
ſtädtiſchen Glektrizitätswerfe der Stadt Dortmund. 

Energie-Abgabe. 
sl. 

Eleftriiche Energie — Gleichſtrom und Drehſtrom — wird zur 
Veleuchtung, Arbeitsleiltung und jonjtigen gewerblichen Zweden im jeden 
Umfange und nach jeder Stelle innerhalb und außerhalb des Stadt: 
gebiete8 zu vorher feitgefegten Breijen abgegeben, foweit c8 fich mit dem 
Intereſſe des ſtädtiſchen Eleftrizitätswerfes verträgt. 

Anmeldung. 
8 2. 

Wer von dem städtischen Eleftrizitätswerfe elektriſche Energie ent- 
nchmen will, hat diejes unter Benugung der vorgefchriebenen, im der 
Gejchäftsitelle des ſtädtiſchen Eleftrizitätswerfes unentgeltlich verabfolgten 
Formulare, vor dem Beginn der Snitallationsarbeiten, der Direktion 
des ftädtiichen Eleftrizitätswertes ſchriftlich anzumelden. 

Iſt der Antragsteller nicht zugleich Eigenthümer des Grundftüdes, 
auf welchem die angemeldete Anftallation ausgeführt werden foll, jo hat 
der Antragfteller neben der Anmeldung die Genehmigung des Eigen: 
thümers beizubringen. 

Die Direktion des jtädtifchen Eleftrizitätswerfes behält jich in jedem 
einzelnen Falle die Genehmigung der Anmeldung vor, Die Entſcheidung 
wird dem Antragfteller innerhalb 14 Tagen jchriftlid; mitgetheilt. 

Nachmeldungen für Abänderungen und Erweiterungen unterliegen 
den gleihen Beſtimmungen. 

Hausanſchluß und Initallation. 
8. 

Tie Herftellung des Anfchluffes von den auf der Etraße befind- 
lichen Abzweigleitungen bis einſchließlich der Anfchlupficherung und des 
Zransformators geſchieht durch das ftädtifche Eleftrizitätswerl. Koſten 
werden vorerft in der Negel für den Hausanſchluß nidt 
erhoben, nur in Fällen abnormer Verhältniſſe behält ſich das ſtädtiſche 
Elektrizitätswerk das Recht vor, Beitragsfoften oder vorher feitzuftellende 
Garantien Hinfichtlich der zu entnehmenden Energiemenge zu fordern. 
Sämmtlihe Dausanfchluß-Gegenftände bleiben Eigentum des ftädtifchen 
GSleftrizitätswerfes. 

Die Koften der vorjchriftsmäßigen Verbindung mit der Anſchluß— 
jicherung trägt der Abnehmer und wo mehrere Abnehmer von, einer 
Anjchlußficherung abzweigen, der jeweilig zulegt angeſchloſſene Abnehmer. 

Die legtgenannten Arbeiten fallen mit unter die Haus-Inſtallations— 
arbeiten, weldye der Stromentnehmer nad) Belieben entweder -au das 
ſadtiſche Elektrizitätswerk oder an Unternehmer vergeben kann, die ſich 
eine diesbezügliche —— vom Magiſtrat der Stadt Dortmund 
erworben haben. 
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Inſtallationen, Inſtallationsveränderungen bezw. Erweiterungen, 
welche nicht von hierzu beſonders berechtigten Unternehmern ausgeführt 
jind, werden nicht an das ſtädtiſche Elektrizitätswerf angeſchloſſen. 

Die Namen der berechtigten Unternehmer werden öffentlich befannt 
gemacht. 

Prüfung und Ueberwachung der Initallationsarbeiten. 

Ss 4. 

Um neben der voritcehenden, durchaus nothwendigen Vorſichtsmaß— 
vegel einerjeitS dem Stromabnehmer zu eimer guten Funktion feiner 
Inſtallation zu verhelfen und um amdererjeit3 die Betriebsficherheit des 
ganzen Werkes überwachen zu fünnen, werden die Synftallationsarbeiten 
ftojtenlos von dem ftädtijchen Eleftrizitätswerfe überwadht und 
geprüft Zu diefem Zwede find der Direktion des jtädtiichen Elek— 
trizitätswerfes mindeitens vierzehn Tage vor der beabfichtigten Inangriff— 
nahme einer Neuanlage bezw. Menderung oder Erweiterung Projekt— 
Zeihnung und Mlaterialien-Berehnung in zwei Ausfertigungen zur 
Prüfung und Genehmigung vorzulegen. 

Beide Borlagen find den Auftallationsvorjchriften entiprechend von 
dem Unternehmer der Arbeiten anzufertigen und mit der Unterjchrift des 
Auftraggebers verjehen einzureichen. 

Prüfung und Ueberwachung der Initallation während des Betriebes. 

65. 

Altzährlich wird durch das ftädtifche Elektrizitätswerf eine foften- 
lfoje Unterſuchung der Inſtallation vorgenommen und der Stroms 
entnehmer von den etwa borgefundenen Mängeln in Nenntniß gejekt. 
Der Stromentnehmer hat dann Sorge zu tragen, daß die Mängel 
ſchleunigſt befeitigt werden, 

Sicherheitsvorrichtungen. 

Irgend eine Gefahr iſt mit der Entnahme der elektriſchen Energie 
nicht verbunden, am allerwenigſten durch Berührung des menſchlichen 
Körpers. Eine Feuersgefahr tritt nur dann ein, wenn die angeordneten 
Sicherheitsvorrichtungen verändert oder umgangen werden. Sobald au 
Stelle einer vorgejchriebenen Bleiſichernug eine für ftärfere Ströme 
gejett wird, übernimmt deshalb der Abnehmer die Verantwortung. 

Im Falle ji) das Durchſchmelzen einer Sicherung wiederholt, iſt 
ein Fehler in der betreffenden Yeitung vorhanden, Im jolchen Fällen 
it ſowohl das ſtädtiſche Elektrizitätswerk als auch der ——— un— 
verzüglich davon in Kenntniß zu ſetzen. 

Glühlampen-Erſatz. 
| 8 7. | | 

Sämmtliche für Neuanlagen und Erweiterungen erforderliche 
Klar: Glas: Glühlampen fönnen vorerjt von dem jtädtifchen 

27* 
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Slektrizitätswerfe Foftenlo8 entnommen werden Desgleichen 
tauſcht das ftädtifche Eleftrizitätsiwerf während des Betriebes alle von 
dem ſtädtiſchen Cleftrizitätswerfe bezogenen Klar-Glas-Glüh— 
Lampen gegen neue foftenloS ein, wenn die einzitaujchenden 
Lampen nicht zerbrochen find, aber entweder gar fein Licht mehr ab: 
geben oder die Kichtjtärfe der Lampen um 25°o der anfänglichen Licht: 
jtärfe abgenommen hat. Der Erſatz zerbrochener Lampen ift gegen Er— 
ftattung der Selbſtkoſten von dem jtädtischen Elektrizitätstwerf zu beziehen, 
da nur folche Yampen eingetaujcht werden. 

Elektrizitäts-Meſſer. 

88. 

Die Abgabe von elektriſcher Energie geſchieht unter Anwendung 
von Elektrizitäts-Meſſern, welche dem Stromabnehmer zu den tarif— 
mäßigen Preiſen miethsweiſe überlaſſen werden. 

Der Platz des Meſſers muß trocken und für den ableſenden Beamten 
frei zugänglich ſein. Außer den Beamten des ſtädtiſchen Elektrizitäts— 
werkes darf niemand Abänderungen an dem Meſſer wie auch an den 
übrigen, dem ſtädtiſchen Elektrizitätswerk gehörigen Apparaten und 
Leitungen vornehmen. Der Abnehmer ift fir jede Verlegung, fei die— 
felbe durch ihn oder einen Dritten erfolgt, verantwortlid). 

Die Koften der Unterhaltung der Eleftrizitäts- 
Meſſer trägt das Eleftrizitätswerf, 

9. 

Der Elektrizitäts-Meſſer wird allmonatlic; zweimal abgelejen, jedoch) 
die Nechnung nur monatlich ausgejtellt. 

Wird die Nichtigkeit der Angaben eines Mefjers bezweifelt, fo 
wird derjelbe verfiegelt und vom jtädtifchen Eleftrizitätswerfe unterfucht. 
Jede Unterfuchung ift fchriftlich zu beantragen. Ergiebt die Untecſuchung 
die Zuverläffigkeit des Zählers, jo fallen die Koſten der Unterjuchung 
dem Miether zu; wird hingegen eine Unzuverläfjigfeit des Meffers 
gefunden, trägt das Eleftrizitätswerf die Koften, und die letzte Monats— 
rechnung wird dem Ergebniß der Unterſuchung gemäß geändert. 

Das Ergebniß der Unterfuhung ift von dem Abnehmer anzuerkennen. 
Die BZuverläfjigfeit des Elektrizitätsmeffers verfteht ſich bis zu 

einer Fehlergrenze von + 5°/o. 

$ 10. 

Für die Zeit, in welcher ein Meffer in Folge einer Unterſuchung, 
Störung u, ſ. w. nicht funktionirte, wird für Berechnung des Strom: 
verbraudyes der gleiche Monat des vorhergehenden Jahres unter Berüd: 
jichtigung inzwifchen eingetretener Veränderung in der Einrichtung an- 
genommen. Iſt jedoch noch kein Monat des vorhergehenden Jahres in 
Anſatz zu bringen, wird der Stromverbraud bejonders berechnet. 
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Zahlung. 

$ 11. 

Die Rechnung über den feftgeltellten Energieverbraud; wird alte 
monatlich ansgeftellt und it binnen 8 Tagen nad) Zuftellung zahlbar. 

Beichwerden gegen die Berechnung find innerhalb 8 Tagen nad) 
Zuftellung jchriftlic einzubringen. Später eingegebene Reklamationen 
finden feine Berüdfichtigung. 

Die Direktion des jtädtiichen Eleftrizitätswerfes ift berechtigt, zur 
Sicherung ihrer Anjprüche von dem Stromabnehmer die Stellung einer 
entiprechenden Kaution zu verlangen. 

Abiperrung der Zuleitung. 

$ 12. 
Falls der Abnehmer Aenderungen in der bejtehenden Einrichtung 

jeiner Inſtallation ohne Genehmigung des Elektrizitätsiwerfes eigenmächtig 
vornimmt, den Beamten des ftädtifchen fleftrizitätswerfes den un— 
sehinderten Zutritt zu feiner Inſtallation nicht gewährt, die Zahlungen 
nicht pünktlich leiftet oder jonft den vorftehenden Bedingungen nicht nad)- 
fommt, fteht dem ftädtiichen Elektrizitätsiwerfe das Recht zu, ohne Auf: 
findigung die Zuleitung alsbald abzufperren umd die fernere Lieferung 
von eleftrifcher Energie einzujtellen. 

Abmeldung. 

$ 13. 

Bei Aufgabe des Energieverbrauch iſt drei Donate vorher eine 
jchriftliche Kündigung bei der Direktion des ftädtiichen Elektrizitätsmwerfes 
einzureichen, 

Die dem jtädtifchen Gfeftrizitätswerfe gehörigen Gegenitände ein- 
ichlteglich Glühlampen müffen im ordnungsmäßigen Zuſtande zurüdge- 
liefert werden. Die Kojten der fehlenden Gegenftände find zu erjegen. 

Allgemeines. 

Ss 14. 

Sollte das jtädtiiche Eleftrizitätswerf an der Erzeugung oder Fort: 
leitung der eleftrifchen Energie behindert fein, ſo jteht dem Abnehmer in 
feinen Falle Anfpruch auf Entjchädigung zu. 

Beichwerden gegen die Anordnungen der Direktion des ftädtifchen 
Eleftrizitätswerfes find, ohne daß die Anordnungen aufſchiebende Wirkungen 
erlangen, beim Magiſtrat geltend zu machen, welcher über dieſelben end- 
gültig entjcheidet. 

Die Stadtverwaltung behält jich das Recht vor, die vorjtchenden 
Bedingungen nad) Bedarf abzuändern. 

Dortmund, den 5. OÖftober 1896. 
Der Magiitrat. 
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Tarif des jtädtiichen Eleftrizitätswerfes der 

Stadt Dortmund. 

Koſten der Heftowattjtunden 
bei einem Verbrauche 

von bis 

Hektowattſtunden Hektowattſtunden «7 

—1 
5 000 

10 000 
25 000 
50 000 

100 000 
200 000 
350 000 
500 000 

1 
5 000 

10 000 
25 000 
50 000 

100 000 
200 000 
350 000 
500 000 
750 000 

1 150 000 
1 650 000 
2 350 000 
3 250 000 
4 450 000 
5 900 000 
7 700 000 

10 000 000 
12 000 000 

» 

big 
big 
big 
bis 
bis 
bis 
bis 
bis 
bis 

big 
big 
big 
bis 
big 
bis 
big 
big 
big 
big 
bis 
big 
bis 
bis 
big 
big 

bi8 14 000 000 

Licht: Abgabe. 

5 000 6,— 
10 000 5,170 
25 000 5,40 
50 000 5,10 

100 000 4,80 
200 000 4,50 
350 000 4,30 
500 000 4,10 
750000 | 4,— 

Kraft-Abgabe. 

5 000 2,— 
10 000 1,90 
25 000 1,80 
50 000 1,70 

100 000 1,60 
200 000 1,50 
350 000 1,43 
500 000 1,356 
750 000 1,29 

1 150 000 1,23 
1 650 000 1,18 
2 350 000 1,18 
3 250 000 1,09 
4 450 000 1,05 
5 900 000 1,01 
7 700 000 0,98 

bis 10000 000 0,95 
bis 12000 000 0,92 

0,90 

Koiten-Betrag 

5 000 
10 000 
25 000 
50 000 

100 000 
200 000 
350 000 
500 000 
750 000 

5 000 
10 000 
25 000 
50 000 

100 000 
200 000 
350 000 
500 000 
750 000 

1 150 000 
1 650 000 
2 350 000 
3 250 000 
4 450 000 
5 900 000 
7 700 000 

10 000 000 

II 

INN 

für Heftowattjtunden cA 

300,— 
585, — 

1 395, — 
2 670,— 

5 070,— 
9570. — 

16 020,-— 
22 170,—- 

382 170,— 

100,— 
195,— 

465,— 
890, 

—1 690, — 

3 190,— 
5 335,— 
7 375,— 

10 600, — 
15 520, — 
21 420,— 
29 330,— 
39 140,— 
51 740,— 
66 3835, — 
84 025, — 

105 875,— 
12 000 000 = 124 275,— 
14 000 000 = 142 275, — 

Montatlihe Elektrizitätsmefler-Miethe. 

Eleftrizitätsmeffer für 1X 15 Ampere 
. X 15 bezw. 1X 25 Ampere 

„ 1X50 „ 
Il Se Ce . Son Su” 5855| 
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Bei einer jährlihen Stromentnahme im Betrage von mehr als 
300 Me. die Hälfte; bei einer jährlidhen Stromentnahme im Betrage von 
mehr als 600 ME. foftenlos. Verrechnung erfolgt am Schlufje des 
Rechnungsjahres. 

Außerdem erhält jeder Abnehmer nah Schluß des 
Rechnungsjahres eine Prämie, die ihm auf der eriten Rechnung des 
neuen Nechnungsjahres gutgeichrieben wird. Dieſe Prämie beträgt: 

für Licht = Stromverbraud, (Heftowattjtunden) 5, 

Angeichlofien (Heftowatt) X 100 
für Kraft = Stromverbraud (Heftowattftunden) 5, 

Angeſchloffen Hektowatt) X 300 

der im aa Nechnungsjahre vom Abnehmer gezahlten Rechnungs» 
beträge. 

Die Koſten einer Unterfuhung eines Cleftrizitätsmeffers betragen 
25 °/o der jährlichen Miethe. 

Dortmund, den 5. Oftober 1896. 

Der Magiitrat. 

Srläuterung. 

Bei der Erwägung. ob Glühlampen oder Bogenlampen zu wählen 
find, ift unter anderm folgendes zu beachten. 

Glühlampen und Bogenlampen find beide mit verjchtedenen Licht: 
ftärfen zu haben und verbrauchen eine der Lichtjtärfe entiprechende Menge 
eleftrifche Energie. 
Glühlampen mit 5 Normalferzen Lichtftärfe verbrauchen während 1 Stunde 

ca. 0,2 Heftowattitunde. 
Glühlampen mit 10 Normalkerzen Lichtftärfe verbrauchen während 1 Stunde 

ca. 0,35 Heftowattjtunde. 
Glühlampen mit 16 Normalterzen Fichtitärfe verbrauchen während 1 Stunde 

ca. 0,5 Heftowattitunde. 
Glühlampen mit 32 Normalferzen Yichtitärfe verbrauchen während 1 Stunde 

ca. 0,8 Hektowattſtunde. 
Glühlampen mit 50 Normalferzen Lichtitärke verbrauchen während 1 Stunde 

ca. 1,25 Hektowattſtunde. 
Glühlampen mit 100 Normalferzen Lichtftärfe verbrauchen während 1 Stunde 

ca. 2,0 Heftowattjiunde. 
Bogenlampen von 300 Normalferzen und mehr Lichtjtärfe am Lichtbogen 
verbrauchen für jede 100 Normalferzen ca. 0,6 Dektowatt. 

Außerdem ijt zu berüdjichtigen, daß die Glühlampen nach Belteben 
nach unten, nad) oben, nad den Seiten u. j. w. gerichtet werden können 
und infolge deffen das Gefammtlicht ganz nad) Wunſch anzumenden it. 
Das Gleichſtrom-Bogenlicht wird ohne irgend welche äußerliche Neflektion 
ſchon ſtark zujammengefaßt nad) unten geworfen. 
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Da außerden beide Anwendungen das Ein- und Ausjchalten der 
Lampen von beliebigen Punkten aus geftatten, it die Benugung beider 
Lichtarten natürlich die denkbar bequemite. Die Beleuchtung Fanı dem 
Bedarf genau angepaßt und jomit jo ökonomiſch wie möglich) gehalten 
werden. Daß die eleftrifche Beleuchtung weder mit erheblicher Wärme— 
entwicelung noch Sauerſtoff-Verbrauch, noch mit fonjtigen Unannehmlich- 
feiten verbunden ift, dürfte allgemein bekannt jein. 

Für den Betrieb dur Elektromotore iſt zu beachten, das eine 
Hektowattitunde — ca. "is Pferdefraft-Stunde iſt und fi) der Energie: 
verbrauch genau der fefundlichen Kraft-Entnahme anſchließt. Der Eleftro- 
motor kann der eleftrifchen Beleuchtung ähnlich von jeder beliebigen Etelle 
ein- und ausgejchaltet werden. Die Zeit zwiſchen dem Einjchalten und 
der Inbenutzungsnahme bezw. dem Ausjchalten und des Stillitandes des 
Eleftromotores beträgt nur wenige Sekunden, weshalb ſich auch hier, wie 
bei der eleftriichen Beleuchtung, der Energieverbrauch genau dem Arbeits: 
bedarf anpajien läßt. 

Zu allen jonftigen Ausfünften und Nathichlägen Hält fich die unter: 
zeichnete Direktion jtet8 zur Verfügung. 

Die Direktion des jtädtiihen Eleftrizitätswerfes. 

7. Vertrag zwiſchen der Dortmunder Aktien-Geſellſchaft für 
Gasbeleuchtung und der Stadt: Gemeinde Dortmund vom 

23. Dezember 1857. 

51 

Die Stadt-Gemeinde Dortmund überträgt der Dortmunder Aftien- 
Gejellichaft für Gasbeleuchtung das ausschließliche Necht, die Straßen nnd 
Plätze der Stadt mit laufendem Gas zu beleuchten und zwar während 
eines mit dem Erjten Januar Eintaufend Achthundert Fünfzig und fieben 
beginnenden Zeitraumes von Fünfzig, rvefpeftive Dreißig nadeinander: 
folgenden Jahren, worüber Paragraph Neunundzwanzig Spezielleres enthält. 

S 2. 

Die Gejellichaft hat zu diefem Zwede auf ihre Koſten und Gefahr 
ein geeignetes, von der ftädtiichen Behörde zu genchmigendes Grundjtüd 
zu erwerben, auf demfelben eine entjprechende Gasfabrif zu erbauen, die 
Hauptleitungsröhren mit ihren Abzweigungen in unten näher bezeichneter 
Ausdehnung zu legen, die Laternen-standelaber und Alles, was dazu 
gehört, anzufchaffen, aufzuftellen und zu unterhalten, Für nicht zu ver: 
hütende, muthwillige Laternen Zerjtörungen wird eine entiprechende Ent: 
Schädigung bewilligt werden. 

Ss 3. 

Das Fabrif-Gebäude und die nothwendigen Nebengebäude müffen 
in gehöriger Größe, dem Zwecke angemefjen, gut und dauerhaft vom 
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beiten Material aufgeführt werden und in aller Hinficht den polizeilichen 
Borfchriften genügen. Der Gasbehälter muß von dauerhaftem Metall 
angefertigt und müjjen die Nöhrenleitungen in den Straßen in gehöriger 
Ziefe und unter der bei jolchen Anlagen nöthigen Borficht, jolid und gut 
verbumden umd gelegt werden. Finden ſich dabei Kanäle, Wafferleittungen 
oder andere Einrichtungen vor, jo müſſen diejelben berücdjichtigt, und 
dürfen die Intereſſen der Stadt oder Privaten durch Wegſchaffung oder 
Zerſtörung nicht verleßt werden. Das Aufbrechen des Pflafters oder der 
Chaufjeen zu dieſem Zwede, das Anfgraben und Ausfüllen der Gräben, 
dag Neupflaftern und Heritellen der Straßen, ſowie auch jede künftig 
nothiwendig werdende Ausbeilerung, welche in Folge diejer Anlage ſich 
ergeben möchte, muß die Geſellſchaft auf ihre Koſten ausführen laſſen 
und zwar nad) Angabe und ımter Mitaufficht des ſtädtiſchen Baumeiſters, 
joweit es ftädtiiche Straßen, und des Königlichen Kreisbaumeiſters, 
jofern es Staatsſtraßen betrifft. Die Geſellſchaft bleibt auf die Dauer 
der Vertragszeit für die tüchtige Ausführung diejer Arbeiten verantwortlid). 

54. 

Die Haupt- und Ableitungsröhren müſſen, ſo weit ſie ſich in der 
Erde befinden, von Guß- oder Schmiedeeiſen gefertigt ſein, in gehöriger 
Weite und Stärfe cinem Drude von wenigjtens vier Mtmojphären oder 
ſechszig Pfund Drud pro Quadratzoll von innen mach außen widerftehen, 
mit dem Hammer angefchlagen einen hellen Klang geben, und durch zweck— 
mäßige Anſtriche möglichit gegen Roſt geichütt werden. Alle Leitungen 
über der Erde für die Straßenlaternen bis zu einer Döhe von wenigitens 
acht Fuß find von Schmiedeeiſen herzuftellen und gegen Beichädigung 
möglichit zu fihern. Die Standelaber, wo foldye nothiwendig gefunden 
werden, find nach vorzulegendem und zu genehmigendenm Modell aus 
Gußeiſen und von mindeftens zwölf Fuß Höhe zu liefern, ebenjo müſſen 
die Laternen nach einzureichenden Muſter und im gleicher Form ange: 
fertigt werden. 

85. 

Das Andeften der Raternen-Nöhren und der nöthigen Schughüllen, 
jowie das geficherte Aufrichten der Kandelaber, geichieht durch die Ge: 
ſellſchaft an den Stellen, welche dazu von der ftädtifchen Behörde be- 
zeichnet werden, fie hat diejelben ftetS in guten Anftrich zu halten und 
die Laternen mit deutlichen, fortlaufenden Nummern zu veriehen. 

S 6. 
Ihr Tiegt ferner ob, während und bis ans Ende der Vertragszeit 

die ganze Fabrif, Gebäude, Leitungen, Laternen, Kandelaber und was 
jonjt dazu gehört, in vollfommen gutem, baulicdyem Zuſtande zu erhalten, 
und hat ſich deshalb einer jährlidyen Nevifion der jtädtiichen Bau-Kom— 
mijfion zu unterwerfen. Die zufällige Entweihung des Gajes in den 
Straßen und jo weiter it möglichft durd tägliche Aufficht zu verhüten, 
und wo fie fich bemerfbar macht und ihr angezeigt wird, innerhalb zwölf 
Stunden zur Neparatur und Abhülfe zu fchreiten. 
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87. 

Die Geſellſchaft hat für Straßen- und ſo weiter Beleuchtung das 
Gas in reinſter Qualität und von unten näher bezeichneter Leuchtkraft 
zu liefern. Das Gas darf feinen Schwefelwaſſerſtoff enthalten, und wenn 
es aus einer Brennmündung oder anderen Deffnung gegen ein mit Blei- 
zuder-Auflöfung beftrichenes Papier ausftrömt, dasjelbe nicht ſchwärzen. 
Ebenfo muß das Gas frei von Amoniak fein, demnach Ladmuspapier, 
welches in jeher verdünnten Eſſig getaucht worden ift, nicht blau färben. 

88. 

Die Geſellſchaft muß die Öffentliche Beleuchtung nad) einem alljährlid) 
zu entwerfenden und von der Behörde zu genchmigenden Erleuchtungs- 
Kalender ausführen, auc durch ihre Arbeiter das Anzünden und Aus: 
löjchen der Flammen zu den beitimmten Zeiten, das tägliche Reinigen 
der Brenner umd Laternen, fowie die Unterhaltung derjelben beforgen 
laſſen. Sämmtliche Laternen müffen läugſtens fünfundzwanzig Minuten 
nach der bejtimmten Zeit angezündet fein, widrigenfalls die Gejellichaft 
für jede, welche fpäter oder nicht angezündet worden, eine Konventional— 
ftrafe von zwei und einem halben Silbergrojchen zu bezahlen hat. Im 
Falle eine Laterne gar nicht angezündet werden follte, ift für jede Stunde 
der feitgejegten Vrennzeit die Strafe von zwei und einem halben Silber- 
grofchen beſtimmt, welche fich im Wiederholungsfalle in einer Woche auf 
das Doppelte jteigert. 

89. 

Die Flammen der Straßenlaternen müſſen eine Beleudhtung von 
zwölf bis ſechszehn Lichtftärken geben und zu derjelben ſtündlich höchſtens 
ſechs preußiiche Kubikfuß Gas verbrauchen. Als Einheit für die Licht: 
jtärfen wird eine Wachsferze, wovon ſechs ein Pfund wiegen, beitimmt, 
wie jie als gute Wachskerzen im Handel vorkommen, und find Probe» 
ferzen hiervon bei der frädtijchen Behörde zu deponiren. 

$ 10. 

Es ſteht der ftädtifchen Behörde zu jeder Zeit frei, die Leuchtkraft 
der Straßenlaternen reſpektive Stärfe der Flammen mit bewährten Licht: 
meſſern nad) diefer Einheit zur meffen, und hat die Geſellſchaft zu dieſem 
Zwede auf hiefigem Nathhaufe oder an einem anderen ihr bezeichneten 
Orte einen Straßenbrenner rejpeftive Straßenlaterne mit geprüfter Gas— 
uhr in verjchloffenem Behälter anzubringen. Dieſer Brenner rejpeftive 
Laterne und Komtenr dienen als Norm und find fo einzurichten, daß 
andere Brenner und Gasuhren eingejchoben und geprüft werden fünnen. 

Die Unterfuhung des Gafes oder der Gasuhr foll in Gegenwart 
eines Mitgliedes des Magiſtrats und der dazu jchriftlicy einzuladenden 
Direktion, unter Zuziehung eines der Direktion zu bezeichnenden Mit- 
gliedes der Stadtverordneten-Berfammlung gejchehen. 

Im Fall genannte Kommiſſion findet, daß diefe Normal-Laterne 
vejpektive Flamme die im Paragraph Neun geforderte Lichtitärfe nicht 
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zeigt, muß die Gejellihaft innerhalb zwölf Stunden das jchwächere Gas 
verbejjern, widrigenfalls diejelbe eine Konventionalitrafe für den erjten 
Tag von Zwei Thaler, für jeden folgenden Tag Trei Thaler an die 
Stadtfaffe zu bezahlen hat, und hat legtere die Stra’en monatlih an 
ihrer Rechnung für die Beleuchtung in Abrechnung zu bringen. 

Ss 11. 

Ueber die zu wählende Flammenform für die Straßenlaternen 
jolfen nähere Beftimmungen vereinbart werden. 

$ 12. 

Die Zahl der Strafenlaternen für die Stadt in den Paragraph 
Sechszehn beitimmten Straßen und am Markte wird im Minimum auf 
Hundert und jechszig und die dDurchicynittliche Brennzeit für jede Flamme 
jägrlic im Minimum auf Tanjend Stunden garantirt. 

S 13. 

Die ftädtifche Behörde behält ſich vor, zu jeder Zeit die Zahl der 
Laternen und der Brennitunden zu vermehren, nad) derjelben auch wieder 
bis auf diefe Zahl zu vermindern, ebenjo den einzelnen Laternen, wenn 
die für diejelben gewählten Pläge nicht zweckmäßig erfcheinen, neue Stellen 
anzumetjen, welche Anlagen und Beränderungen die Gejellichaft gegen 
Erjag der Koſten jederzeit aufzuführen hat. Es verfteht fi), daß ſolche 
Yaternen-Bernichrungen oder Verjegungen nur in dem Bereiche der Lei» 
tungen verlangt werden fünnen, 

Ss 14. 

Wenn für befondere Fälle eine frühere oder längere Beleuchtung, 
als in dem Beleucdhtungs: Kalender beftimmt ift, verlangt wird, jo ſoll 
dieſes der Direktion jech8 volle Stunden vor dem Beginne der Beleuch— 
tung mit Bezeichnung der Laternen und Zeit fehriftlich angezeigt werden, 
nnd es muß folche alsdanı unter den gewöhnlichen Bedingungen für den 
vertragsmäßigen Preis per Flamme und Stunde ausgeführt werden. 

8 15. 

Die Beauffihtigung der öffentlihen Flammen fteht der ftädtijchen 
Tolizei, wozu in diefem Falle auch die Nachtwächter zu zählen find, und 
den jonit damit beauftragten Perjonen zu, und ſollen diefe Perjonen der 
Tireftion näher bezeichnet werden. Ueber die Art der Beaufficdtigung 
wird Näheres vereinbart werden. 

$ 16. 

Die Nöhrenleitung, von der Fabrik ausgehend, fol durch folgende 
Straßen und läge geführt werden: 

Erjtens: Ditenhellweg, Zweitens: Rojenthal, Drittens: Markt, 
Viertens: Kölnische Strafe, Fünftens: Betenftraße, Sechſtens: 
Olpe, Eiebentens: Balkenſtraße, Achtens: Prinzenftrage, Neun 



tens: Wipftraße, Zehntens: Kuhſtraße, Elftens: Karpfenpoth, 
Zwölftens: Schwarze Brüderftraße, Dreizchntens: Mönchenwordt, 
Bierzehntens: Weſtenhellweg, Fünfzegntens: Kampſtraße, Sechs— 
zehntens: Judengaſſe, Siebenzehntens: Brückſtraße, Achtzehntens: 
Bieſenkamp, Neunzehntens: Wüſtenhof, Zwanzigſtens: Hinterſte 
Kampftraße, Ein und zwanzigſtens: Friedhof, Zwei und zwan- 
zigſtens: Nudelfe, Drei und zwanzigſtens: Stubengaffe, Bier und 
zwanzigjtens: Brüderweg, Fünf und zwanzigitens: Eijenmarft. 

Eine Verlängerung der Leitung Hat die Gefellichaft überall da 
vorzunehmen, wo von einem End- oder GSeitenpunft auf eine Entfernung 
von zwanzig Nuthen vierzig Flammen (öffentliche und Privatflammen 
zuſammen gerechnet), oder wenn an einer Stelle eine Länge von zwanzig 
Ruthen nicht vorhanden it, eine in dieſem Verhältniß zur wirflichen 
Länge ftehende Zahl von Brennern verlangt werden. 

Sollen nach dem Beichluffe der Behörden oder Vertreter der Stadt- 
Gemeinde außerhalb des vorſtehend bejchriebenen Röhren-Syſtems Laternen 
angebracht werden, fo ijt die Gejellichaft verpflichtet, ſobald es thunlich, 
die Gasleitungs Nöhren fortzuführen und nad) Bedürfniß zu verlängern; 
der Anweifung gemäß die erforderlichen Gaslaternen aufzujtellen, reſpek— 
tive anzubringen, auch die Nöhrenleitung und die Laternen zu unterhalten 
und diefe Laternen unter denjelben Bedingungen und in derjelben Weije, 
wie die bereits vorhandenen Straßen-Laternen mit Gas zu berjorgen. — 
Die Etadt Dortmund hat dagegen der Gejellichaft alsbald nad) erfolgter 
Ausführung den Betrag der durd die Erweiterung des Röhrenſyſtems 
und die Aufjtellung der Laternen entjtehenden und aufzumwendenden Koſten 
au zahlen; die Gefellichaft verpflichtet fi) aber, jobald und jo oft auf 
zwanzig Nuthen der neu zu legeuden Nöhrenleitung vierzig (Öffentliche 
oder Privatbrenner), oder falls die Yänge der neuen Nöhrenleitung an 
einer Stelle zwanzig Nuihen nicht betragen follte, eine in dieſem Ver— 
hältniffe zur wirklichen Länge ftehende Zahl von Brennern eingerichtet 
jind, einen, den Koften der Anlage diejer Strede entiprechenden Theil 
des von der Stadt der Gejelljchaft gezahlten Betrages zurüd zu erjtatten 
md den Reſt diejes Betrages längitens nad) Dreißig Jahren oder, wenn 
die Stadt von dem derjelben im Paragraphen Neun und zwanzig zuge— 
tandenen Rechte Gebraudy macht und die Gasfabrif, nad) Dreißig Fahren 
an fic) bringt, bei der Uebernahme der Fabrik zurüdzuzahlen rejpeftive 
anzurechnen. 

Die neue Nöhrenleitung wird gleich Eigenthum der Geſellſchaft. 

Ss 17. 

Sollte durch Umftände, welche von Seiten der Geſellſchaft, oder ihrer 
Arbeiter veranlaßt werden, oder durch Zufälle, welche die Fabrik, die 
Einrichtungen, das Material und fo weiter betreffen und nicht durch un— 
abwendbare Gewalt und Lebermacht herbeigeführt find, die Gasbeleuchtung 
im Ganzen :oder theilweife unterbrochen werden, jo hat die Gejellichaft 
jogleich und bis zur Wiedergerftellung die Beleuchtung mit Dellaternen 
zu bewirken, jedoch mit aller Energie die Inſtandſjetzung der Gasein— 
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richtung zu betreiben, und kann auch bier der Paragraph Acht in An: 
wendung gebracht werden. Für die Beleuchtung mit Del bezahlt alsdanı 
die Stadt der Gejellichaft nicht mehr als den für die Beleuchtung mit 
Gas bewilligten Preis. g 18 

Jedem Danseigenthümer oder Hausmiether an den Straßen und 
lägen, welche mit Leitungen verfehen find, jteht die Benugung des 
Saslichtes gegen den bejtimmmten Preis zu, und kann er eine Ableitung 
in jeine Lokale verlangen, jobald er die Einrichtung dazu getroffen hat. 

$ 19. 
Die Ableitung aus den Stragen-Röhren behufs Beleuchtung der 

Häufer oder die Yeitung der Möhren von dem Straßen:Rohre ab ſoll 
bis zur Gasuhr einschließlich durch die Gas-Anftalt oder Geſellſchaft und 
unter deren Verantwortlichfeit gegen eine von dem Bejteller zu zahlende 
angemejjene Entſchädigung ausgeführt werden. Die Fortführung des 
Zeitungsrohres und die Einrichtung im Innern der Häufer und in den 
Hofräumen, die Lampen, Brenner umd fo weiter, welche nad) feuer 
polizeilichen VBorjchriften auszuführen und zu unterhalten find, können die 
Konſumenten nad) ihrer Wahl dur die Gas-Anjtalt oder durch andere 
jachverftändige und als qualifizirt anerkannte Handwerfer ausführen laſſen. 
Die Polizei: Behörde foll und wird aber die PBrivatarbeiter, welche der: 
artige Einrichtungen ausführen können und dürfen, fpeziell bezeichnen. 

Bor oder hinter der Gasuhr muß ein gut fehließender Krahnen 
angebracht werden. g 20 

Der Verkauf des Gaſes gejchieht nad) Gasmeffern (Gasuhren), 
jür welche den Abnehmern, die jolche von dem Uebernehmer in Miethe 
erhalten, eine höhere Mierhe als 

bei einem Gasmeſſer 
von ein bis drei Flammen — Zwei Thaler fünf und zwanzig 

Silbergrojchen ; 
von vier bis Fünf Flammen — Drei Thaler fünfzehn Silbergroſchen; 
von ſechs bis zehn Flammen — Vier Thaler zehn Silbergroſchen; 
von elf bis zwanzig Flammen — Fünf Thaler fünfzehn Silber- 

groſchen; 
von ein und zwanzig bis dreißig Flammen — Sechs Thaler 

fünfzehn Silbergrojchen ; 
von ein und dreißig big fünf und vierzig Flammen — Zehn Thaler; 
von ſechs und vierzig bis fechzig Flammen — Vierzehn Thaler; 
von ein und fechszig bis acıtzig Flammen — Adhtzehn Thaler; 
von ein und achtzig bis Hundert Flanımen — Zwei und Zwanzig Thaler 

für das Jahr nicht beredjnet werden darf. 

$ 21. 

Alle Gasuhren Hat die Gejellichaft allein zu liefern und aufzu« 
ſtellen. — Tiefelben müjfen vorher auf ihren richtigen Gang geprüft 



und diejes durch Kennzeichen bemerkt werden. Auch hat die Gejellichaft 
diefe Gasuhren fortwährend zu unterhalten; Beſchädigungen, welde durd) 
Unvorfichtigfeit oder Gewalt im Haufe des Konſumenten daran gejchehen, 
ausgenommen. Der Zutritt zu den Gasuhren it den Beamten der 
Geſellſchaft jederzeit zu gejtatten. 

S 22. 

Die Geſellſchaft hat dafiir zu jorgen, daß die bei der Gasbereitung 
vorfommenden Nebenprodukte und Abfälle weder die Nachbarichaft der 
Fabrik durch Rauch, unangenehmen Geruch, Berderben des Wach: oder 
Bıunnenwallers und jo weiter beläftigen noch Schaden, ſie muß vielmehr 
denjelben jolche Aufbewahrungsorte und Abflüffe geben, welche alle Klagen 
verhüten und dem polizeilichen Borjchriften nachkommen. 

5 23. 

Die Stadt: Gemeinde Dortmund verpflichtet ſich ihrerjeits, die Be— 
leuchtungen der Straßen und Pläße der Stadt während des beitimmten 
fünfzigjährigen Zeitraums durch die Geſellſchaft unter den angeführten 
Bedingungen ausführen zur laffen, auch in diejer Zeit weder jelbjt eine 
Gas: Anlage zu dieſem Zwecke anzulegen und anlegen zu laſſen, noch 
Anderen zu geitatten, Gasröhrenleitungen durch die Straßen anzulegen. 

8 24. 

Der Gejellichaft wird von Seiten der ſtädtiſchen Behörden für die 
öffentliche Beleuchtung der Straßen und Plätze die Zahlung von drei umd 
zwei drittel Pfennige für jede Straßen-Flamme und Stunde zugelichert. 
Die jtädtifchen Behörden haben aber, wenn jich bei dem Jahres-Abſchluſſe 
(Baragraph vier und dreißig der Statuten) ergeben follte, daß aus den 
Ueberjchüffen eines Gejchäfts-Kahres der Gejellichaft, welches mit den 
erjten Juli beginnt und mit dem legten Juni des folgenden Jahres 
endet, den Aktionären nicht vier p&t. von dem Nominalbetrage der Aktien 
bezahlt werden fünnen, für jede im Laufe dieſes Rechnungs-Jahres Fiir 
die Beleuchtung der Straßen der Stadt Dortmund erforderlich gewejenen 
Eintaufend Kubiffuß Gas über den vorfiehend bedumgenen Preis hinaus 
zwanzig Silbergrojchen zu zahlen. Hierbei foll der Gasverbraud fit 
die Laterne und Brennſtunde zu fünf und drei viertel Kubiffus ange: 
nommen Werden. | 

Dagegen joll die Stadt Dortmund immer den meilt begimjtigten 
Abnehmern von Gas mindejtens gleichjtehen und gleich gejtellt werden 
und es jollen, fobatd in einen Jahre ivgend einem Abnehmer von Gas 
ein geringerer Preis als der vorftehend vereinbarte gejtellt und bewilligt 
werden jollte, die Stadtbehörde in dieſem Jahre für das vorverwandte 
Gas nur den diefem Abnehmer bewilligten Preis zu zahlen haben. 
Hierbei foll wiederum der Gasverbraud zu fünf und drei viertel Kubilfuß 
für die Laterne und Brennſtunde berechnet werden. 



Zum Preiſe von drei Thaler für Eintauſend Kubikfuß hat die 
Geſellſchaft das Gas für diejenigen Flammen zu liefern, welde in 
jtädtifchen Gebäuden oder fiir Öffentliche Zwede in Privat-Wohnungen 
nothwendig find, oder ſpäter nothwendig gefunden werden. Sollten aber 
die Preije für das Gas im Allgemeinen unter drei Thaler für Eintaujend 
Kubikfuß von der Gejellichaft geiteiit werden, jo hat auch die Stadt für 
das für ihre Gebäude und Lokale erforderliche Gas nur diefen niedrigeren 
Preis zu zahlen und es follen alsdann die Bedingungen, welche für 
gewöhnliche Abnehmer gelten, auch auf den Berbraud) in den ftädtijchen 
Gebäuden und Lokalen Anwendung finden, 

Liegt das ftädtiiche Gebäude oder Lokal an einer Straße oder an 
einem Plate, welche bereits Nöhrenleitung haben, und iſt dieje Röhren— 
leitung bis zu diefem Gebäude oder Lokal gegenüber geführt, jo hat die 
Sejellichaft die Zuleitung bis zu demjelben auf ihre Koſten auszuführen. 
Yiegt aber das ſtädtiſche Gebände oder Yofal nicht an einer Straße oder 
an einem Plage, in welchen die Nöhrenleitung bis zu demjelben bereits 
geführt worden, jo hat die Stadt die Koften der ganzen Zuleitung zu 
tragen. 

Die durch Anbringung der Nöhrenleiting und jo weiter innerhalb 
eines ftädtiichen Gebändes oder Lokales entitehenden Koſten fallen immer 
der Stadt zur Yalt. 

Die Staatsbehörden follen das Necht Haben, für alle Königliche 
Gebäude diejelben Bedingungen zu beaufpruchen, welche für die Gebäude 
der Stadt vorjichend bewilligt find. 

5 26. 

Die Zahlungen für die Beleuchtung der Strafen und ſtädtiſchen 
Gebäude jollen monatlich an die Direktion gezahlt werden, und die Feſt— 
jtellung der Rechnungen, jowie die Anweiſung derjelben, innerhalb der 
erſten acht Tage nad) der Einreichung erfolgen, wenn nicht befondere 
Differenzen eine längere Schlichtungszeit erfordern. Die allenfalliigen 
Strafgelder find monatlich der Rechnung abzujchreiben, 

Ss 27. 

Der Preis für das an Private zu liefernde Gas joll, jo lange im 
Jahre nicht mehr als Zwei Millionen fünf mal hundert taujend Kubik— 
fuß Gas verbraudyt werden, vier Thaler fünf Silbergroichen für Ein: 
taufend Preußiſche Kubikfuß nicht überfteigen. 

Sobald im Jahre mehr als Zwei Millionen fünf mal Hundert 
tanfend Kubikfuß verbraucht werden, joll für das nächite Jahr der höchſte 
Preis vier Thaler für Eintaufend Kubiffuß nicht überfteigen dürfen. — 
Die Geſellſchaft macht ſich zugleich verbindlich, dem Brivatabuchmer, 
wenn er während eines Gejchärtsjahres der Geſellſchaft Fünf mal hundert 
taufend Hubiffuß Gas verbraucht, den Preis für intanjend Kubiffuf 
nicht höher als zu drei Thaler fieben und zwanzig Silbergrojchen, wen 
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er aber Eine Million Kubikfuß Gas verbraucht, den Preis für Eintaufend 
Kubikfuß nicht Höher als zu drei Thaler zwei und zwanzig Silbergrojchen, 
wenn er eine Million fünf mal Hundert taujend Kubikfuß Gas verbraucht, 
den Preis nicht höher als zu drei Thaler ſechszehn Silbergroſchen für 
Eintauſend Kubikfuß Gas und wenn er endlich Zwei Millionen Kubikfuß 
Gas verbraucht, den Preis fiir Eintauſend Kubikfuß nicht Höher als zu 
drei Thaler zehn Silbergrojchen zu berechnen. 

S 28. 

Die für die öffentliche und Privatbeleuchtung feitgefegten höchſten 
Preiſe darf die Gejellfchaft in feinem Falle überjchreiten, ebenjowenig 
die vereinbarten Meiethpreije für die Gasuhren erhöhen. 

S 29. 

Die Stadt-Gemeinde Dortmund behält fid) das Necht vor, nad) 
Ablauf der Fünfzig Fahre die ganze Gusfabrif mit allem Zubehör, wie 
ſie alsdann bejteht, falls fie es in ihrem Intereſſe finden follte, zu über: 
nehmen und zwar zu dem Werthe, welchen die Gebäulichkeiten der Fabrik, 
die Einrichtungen, Nöhren und andere Anlagen, Vorräthe und jo weiter 
und jo weiter, für den weiteren Betrieb der Gasfabrifation haben werden. 
Diefer Werth foll in diefem Falle durch Experten, von denen Jeder Einen 
zu beftimmen hat, und einen Obmanıt fejtgeftellt werden, dabei jedoch der 
Minder- oder Mehrwerth, welche dieje Anlage als Geſchäft durch feine 
Ertragsfähigfeit haben möchte, nicht in Anrechnung gebracht werden. 
Der Obmann wird von dem Direktorium des Eerichts erjter Inſtanz für 
die Stadt Dortmund ernannt und es ijt von demfelben auch der zweite 
Experte zur bejtimmen, wenn derfelbe nicht binnen vier Wochen nach Be— 
nennung des Experten der Stadt von der Direktion der Gasbeleuchtungs- 
Aktien-Geſellſchaft gewählt und der Stadtbehörde angezeigt werden follte. 

Außerdem ſoll der Stadt-Gemeinde Dortmund aber auch nod) das 
echt zuftehen, ſchon nach dreißig Jahren die ganze Gasfabrif, wie fie 
alsdann beiteht, an fi) zu bringen, wenn fie der Gejellichaft den Werth 
derjelben zahlt, wie er jich aus dem Durchſchnittsertrage der Testen fünf 
Jahre zum Zinsfuße von fünf p&t. im Kapital ergiebt. 

Die Stadt-Gemeinde hat, fobald fie dieje Uebernahme nad) dreißig 
Jahren beabfichtigt, der Gejellichaft vor dem Anfange der legten fünf 
Jahre die Anzeige zu machen. 

Bon der Gejellichaft fünnen dann in den legten zwei Jahren Feine 
neue Leitungen verlangt werden. 

Wenn jedod) nad) Ablauf der urjprünglichen fünfzigjährigen Konzeſſion 
eine Uebereinfunft mit der Gemeinde über Uebernahme der Anlage nicht 
zu Stande fommt, jo foll derjelben das Recht zuftehen, nad Gefallen 
jelbjt eine Beleuchtungs-Anftalt errichten zu laffen, oder aud) Anderen die 
Einrichtung von folchen zu geitatten, ohne jedoch die Älteren Unternehmer 
aus dem Bejige ihrer Fabrik und dem Recht zur Privatbeleuchtung jetzen 
zu dürfen. 



— 427 — 

3 30. 

Im Falle die Etadt-Gemeinde mit Ablauf der Fünfzig Jahre von 
obigem Vorbehalte Gebrauch machen will, hat fie diejes der Geſellſchaft 
ein und ein halbes Jahr vor dem Ende des Vertrages offiziell anzu— 
zeigen, und muß diejelbe innerhalb eines Monats denjenigen Erperten 
bezeichnen, welcher bei der Werthſchätzung ihr Intereſſe vertreten joll. 

$ 31. | 

Wenn es der Stadt-Gemeinde Dortmund einerjeits, oder der Ges 
jellichaft andererfeitS nicht genehm jein follte, nad) Ablauf dieſes Vertrages 
denjelben in allen feinen Theilen fortbeftehen zu lafien, auch legterer die 
Ausführung obigen Vorbehalt von Seiten der Stadt nicht früher an- 
gezeigt tft, jo muß eine gehörige Auffündigung ein volles Jahr vor 
Ablauf jtattfinden. Erfolgt dieje von feiner Seite zu der erwähnten Zeit, 
jo joll diejer Vertrag noch auf weitere zehn Jahre in allen feinen Theilen 
und Beitimmungen vollitändige Kraft behalten und fo fort von zehn zu 
zehn Fahren unter Beibehaltung der vorgedachten Kündigungsfrift. 

S 32. 

Die Kojten des vor Notar und Zeugen aufzunehmenden Vertrags- 
aftes nebjt einer Ausfertigung für die Stadt fallen der Gejellichaft zur Lait. 

8. Gemeinde⸗Beſchluß, betreffend die Einführung 

des Schlachtzwanges. 

Auf Grund des von Geſetzes 18. März 1868, betr. die Errichtung 
öffentlicher Schladhthäufer, und des Gejekes von 9. März 1881, betr. 
Abänderung und Ergänzung des vorbezeichneten Gejetes, wird hiermit 
durch Gemeinde-Beichlus nachftehendes angeordnet: 

81. 

Innerhalb des Stadtbezirks Dortmund darf das Schlachten von 
Ochſen, Stieren, Kühen, Rindern, Kälbern, Schweinen, Schafen, Ziegen 
und Pferden, und zwar jowohl das gewerbsmäßig, als das nicht gewerbs— 
mäßig betriebene Schlachten, nur in dem ftädtifchen Schlachthaufe vor: 
genommen werden. 

Ausnahmsweiſe kann den Bewohnern entlegener Befigungen auf 
bejonderen Antrag durd den Meagiftrat geitattet werden, das Schlachten 
für ihren Bedarf (Yausichlachten) auf dem Gehöfte vorzunehmen. 

Wenn ein Thier der in Abi. 1 bezeichneten Gattungen außerhalb 
des Schlachthauſes durch Beinbrud, Lähmung ꝛc. zum Gehen unfähig 
geworden und der Transport desielben zu Wagen unausführbar tjt, jo 
iit der Schlachthaus-Inſpektor oder dejien Vertreter ſofort zu benachrich- 
tigen. Derjelbe Hat zu beurtheilen, ob das Thier verwerthbar ift oder 
nicht. Im erjteren Falle wird er die Tödtung desjelben an Ort und 

IS 
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Stelfe und den Transport zum Schladhthaufe behufs der Ausschlachtung 
gejtatten, im andern Falle wird er der Polizei-Verwaltung fofort An- 
zeige erjtatten. 

82. 

Die nachfiehenden, mit dem Schlachten in unmittelbarem Zujammen- 
hang jtehenden Berrichtungen, als: das Abhäuten und Ausweiden des 
geichlachteten Biches, das Neinigen der Gedärme und Eingeweide, das 
Zalgichmelzen und die Berwerthung des Blutes (mit Ausnahme des zum 
Wurſtmachen zu verwendenden), dürfen ebenfall, vorbehaltlich der in $ 1 
erwähnten Ausnahmen, nur in dem jtädtiichen Schlachthaufe vorgenommen 
werden, 

Tie Kälber dürfen, nachdem fie vollitändig ausgeichlachtet und ge- 
reinigt find, in den Häuten aus dem Schlachthauſe entfernt werden. 

838. 

Alles in das Schlachthaus gelangende Schladhtvieh iſt zur Feſt— 
jtellung jeines Gejundheitszuilandes jowohl vor als nad) dem Schlachten 
einer jachverftändigen Unterfuchung zu unterwerfen. 

Gejchlachtete Schweine find nad der allgemeinen Beſchau noch 
mikroſkopiſch zu unterjuchen, 

S 4. 

Für die Benugung des Schladhthaufes, fowie für die Unterfuchung 
des Schlachtviehes werden Gebühren erhoben, Der Gebühren-Zarif wird 
durch befonderen Gemeinde-Beſchluß unter Berüdjichtigung der darauf 
bezüglichen gejeglichen Bejtimmungen auf mindeltens einjährige Dauer 
feitgefegt und zur öffentlichen Kenntniß gebradt. 

8 5. 

Alles nicht im ftädtiichen Schlachthaufe ausgefchlachtete friſche Fleiſch 
darf im Gemeindebezirk der Stadt Dortmund nicht eher feilgeboten werden, 
als bis dasjelbe in dem ftädtiichen Schladythaufe, beziehungsweife auf dem 
ftädtifchen WBiehofe, einer Unterfuchung durd) den von der Gemeindebehörde 
bejtellten Sachverſtändigen unterzogen ift. 

Ebenfo darf in Gaftwirthichaften und Speijewirthichaften friſches 
Fleisch, das von auswärts bezogen ift, nicht eher zum Genuffe zubereitet 
werden, als bi dasjelbe einer gleichen Unterſuchung, wie vorjtehend an- 
gegeben, unterzogen ilt. 

Das zu unterjuchende Fleiſch ift dem Sadjverfländigen, wenn es 
fi) um Fleiſch von Rindvieh, Pferden oder Schweinen handelt, mindeftens 
in Bierteln, bei anderem Schlachtvieh in unzertheiltem Zuftande vorzulegen. 

Für die Unterfuhung werden Gebühren erhoben und wird ber 
Gebühren-Tarif durch Gemeinde-Beſchluß unter Berüdfichtigung der Vor— 
ſchrift im $ 2 des Gefetes vom 9. März 1881 feftgefegt und zur Öffent- 
fihen Kenntniß gebracht. 



Auf den öffentlichen Märkten und in den Privat-Verfaufsitätten 
ift das nicht im jtädtiichen Schlachthauſe ausgeſchlachtete friſche Fleiſch 
von dem daſelbſt ausgejchlacdhteten Fleiſch gejondert feilzubieten und als 
jolches auf einer an der Verkaufsſtelle anzubringenden Tafel mit deutlicher 
Schrift zu bezeichnen. 

7 

Diejenigen Berjonen, welche im Stadtbezirf Dortmund das Schlädhter- 
gewerbe oder den Handel mit friichem Fleich als jtehendes Gewerbe bc- 
treiben, dürfen innerhalb des Stadtbezirks das Fleiſch von Schlachtvieh, 
welches jie nicht in dem ftädtiichen Schlachthaufe, jondern an einer anderen 
innerhalb eines Umkreiſes von 50 Kilometern belegenen Scylachtftätte 
gejchlachtet haben oder haben jchlacdhten laſſen, nicht feilbieten. 

5 8. 

Die in den $S 5—7 getroffenen Anordnungen bleiben außer An: 
wendung für diejenigen Viehgattungen, und bezw. für das Fleiſch der- 
jenigen Viehgattungen, welche nad) S 1 diejes Gemeinde-Beſchluſſes von 
dent Schladytzwange ausgenommen jind. 

89. 

Zuwiderhandlungen gegen die durch diejen Gemeinde-Beſchluß ge- 
troffenen Anordnungen werden nad $ 14 des Gejeßes vom 9. März 
1881 für jeden Webertretungsfall mit Gelditrafe bis zu 150 ME. oder 
mit Haft bejtraft. 

$ 10. 

Vorftehender Gemeinde-Beſchluß tritt mit dem 1. Oktober 1885 
in Kraft. 

Dortmund, den 9. Dezember 1884. 

Der Magiftrat: 

Lindemann, 

Vorjtehender Beichluß wird hiermit auf Grund des $ 3 des Geſetzes 
vom 18. März 1868, reſp. des Gejeges vom 9. März 1881 genehmigt. 

Arnsberg, den 31. Dezember 1884, 

Kol. Regierung, Abtheilung des Innern: 

(L. 8.) Kepler. 
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9. Tarif für das auf den Viehmärkten in Dortmund 

zu erhebende Standgeld. 

44 
A. Auf dem Schlacht-Viehhofe: 

1. für ein Stück un a BR Rinder, a 
Maulthiere, Ejel) . . — | 50 

2. für ein Schwein . . .. 1— 120 
3. für ein Kalb, Schaf oder Ziege 4110 

B. Auf den Zucht- und Faſel-Viehmärkten. 

1. für ein Stück — pferde, Maulthiere, Eijel, 
Rindvieh) — 15 

2. für ein Stück aueinvieh Gabber Schweine, Schafe, 
Ziegen) .. — | 5 

3. für Vieh, welches mit einem Fuhrwert zugeführt und 
von dieſem aus feilgehalten wird: 
a) für einen Pferdewagenn. 11 — 
b) für eine Pferdekarre . . . ——— ee: 
c) für einen Ejel-, Hunde: oder Handwagen .. — 25 
d) für eine Schieb- oder Biehfarre . . » »..1—- 110 

Für die Richtigkeit. 

Dortmund, den 23. Dezember 1884. 

Der Oberbürgermeijter: 

(L. S.) Lindemann. 

Borjtehender Tarif wird auf Grund des Gejeßes vom 26 Mpril 

1872 hierdurch genehmigt. 

Arnsberg, den 17. Jannar 1885. 

Ngl Negtierung, Abtheilung des Innern. 

Kepler. 

A. IIb. 204. (L. 8.) 
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10. Tarif der auf dem ftädtiichen Viehhofe zur Erhebung 

fommenden Gebühren. 

Aa 
I. Wiegegebühren 

für lebendes Bieh: 

von einem Stüf Großviehr. — | 25 
von einem Schwein Ä — 15 
von einem Stüd Kleinvieh . — | 10 

I. Stallgebühren. 

Bei Tage iſt für Stalfung nichts zu entrichten; da— 
gegen wird pro Nacht einjchl. der Genüge ii Streu — 
1. für ein Stück Großpich . 25 
2. für ein Schwein . . 2 10 
3. für ein Stüd Kleinvieh (Kalb, "Schaf, Ziege) 10 

III. Suttergebühren. 

Die Futterpreife werden von der Verwaltung des Schlacht: 
und Viehhofes im Voraus feitgefegt und werden dabei die 
Anfaufspreife, unter Hinzurehnung eines Zuſchlages von 
20 Prozent, zu Grunde gelegt. 

“. 

Dortmund, den 27. Januar 1885. 

Der Magijtrat: 

Lindemann. 

11. Tarif der vom 1. April 1895 ab im ſtädtiſchen Schlachthofe 

zur Erhebung kommenden Gebühren. 

Mid 
I. Schlachtgebühren. 

1. Rindvieh für je 100 Pfund Schlachtgewicht — 75 
2. Schweine unter 150 Pfund Schlachtgewicht 1 | 25 

i von 150—250 Pfund Echladhtgewidht . 1'85 
— von über 250 Pfund Schlachtgewicht 2 | 50 

3. Kälber unter 80 Pfund Echlachtgewidt . — 70 
„ Über 80 Pfund a ch 1 — 

4. Schafe oder — — | 50 
5. Pferde 5 — 
6. Fohlen 2 — 
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Tarif der vom 1. April 1895 ab im ſtädtiſchen Schlachthofe zur 
Erhebung fommenden Gebühren. 

II. Schaugebühren 

für das von außerhalb eingeführte friiche Fleiſch. 

1. für !ı Stück Großpieh . 5 
für !/e Stüd Großpieh . a IE re. ee 
für Ya Stüd Großvieh... 1125 

2. für Yı Schwein er ee 
für '/ Schwein 1 

3. für 1 Kalb. 1 
4. für 1 Schaf oder 1 Ziege . 50 

III. Gebühren 

für die Unterfuhung eines Schweines auf TZridinen | — | 75 

IV. Wiegegebühren. 

1. für ein Stüd Großvih -. - > 2 2 2 2 22. 20 
2. für ein Schwein . . u re en 10 
3. für ein Kalb, Schaf oder Ziege FE 666 

Dortmund, den 19. Februar 1895. 

Der Magijtrat: 
Schmieding. 

12. Bekanntmachung. 

Unter Abänderung unſerer Bekanntmachung vom 29. November 1896 
beſtimmen wir hierdurch und bringen es zur öffentlichen Kenntniß, daß 
vom 1. April 1898 ab für die durch den Königlichen Kreisthierarzt oder 
einen Thierarzt des jtädtifchen Vieh- und Schlachthofes auszuführende 
Unterfuchung des auf die hiefigen Zucht und Fafelviehmärfte zum Auf: 
trieb gelangenden Viches auf feinen Gefundheitszuftand folgende Gebühren 
erhoben werden: 

a) für die Unterfuchung eines Stüdes — Gferd. 
Eſel, Rind, Kuh, Ochſe) .. . 25 Pf. 

b) für die Unterfuchung eines Stüdes eine —* 
Schwein, Schaf, Ziege). .. 5 Pi. 

Dortmund, den 29. März 1898. 

Der Magijtrat: 

Schmieding. 



13. Haus: Ordnung für den jtädtiihen Schlacht- und 

Biehhof in Dortmund. 

sl. 

Der Zutritt zu dem ftädtiichen Schlachte und Viehhofe it nur 
denjenigen gejtattet, welche auf demjelben irgendwelche zu feiner be: 
ftimmungsmäßigen Benugung gehörige Gejchäfte haben. Andere Perſonen 
bedürfen zum Cintritte der Genehmigung des Direktors des Schladht- 
und Vichhofes; Kinder unter 14 Jahren find davon ganz ausgejchlofien. 

Der Direktor des Schlacht: und Viehhofes repräjentirt als ſolcher 
den Hausherren. Seinen Anweilungen und denen feiner Stellvertreter 
oder der jonjtigen Aufjichtsbeamten ijt Folge zu leiften. Dieje haben 
das Recht, denjenigen, welcher auf wiederholte Aufforderung ihren An— 
orönungen nicht Folge leiſtet, oder gegen die beitehenden Wolizeiver: 
ordnungen verftögt, von dem Schlacht: beziehungsweile Viehhofe zu 
entfernen. 

$ 2. 

Hunde dürfen nur dann eingeführt werden, wenn jie als Zugvieh 
eingejpannt find oder zum Treiben einer Schafheerde benugt werden. 
Sie müfjen ohne Verzug in die Hundeftälle verbracht werden und dürfen 
in feinem Falle frei umherlaufen. 

Auf dem Viehhofe und dem Schlacdhthofe darf nur im Schritt ge— 
fahren werden. Wagen und Karren find nad) Anordnung der Beamten 
anfzuitellen und an: und abzufahren. 

3. 

Beim Transport des Viehes find die darüber erlaffenen polizeilichen 
Beitimmungen zu beachten. Insbeſondere gilt dies von dem Transport 
der Bullen. 

Es ijt verboten, das Vieh frei umher laufen zu laſſen. 

Bei der Beförderung des Viches auf dem Schlacht- und Viehhofe 
ift jedes rohe Verhalten gegen dasjelbe, insbejondere das Hegen mit 

unden, heftiges Zerren an Sprung- und Yeitjeilen, Schlagen mit Knütteln, 
Stoßen mit Füßen und Fäuften, Tragen an den Beinen mit dem Kopfe 
nad) unten, das Schlagen oder Greifen in die Augen unterjagt. Klein— 
vieh und Schweine dürfen nicht mit zujammen gebundenen Füßen oder 
gefmebelt angefahren werden. Kleinvieh it beim Ausladen zu heben, 
nicht zu werfen. Sobald die Befiger der Thiere zum Treiben umd 
Füttern oder zu fonftigen Handleijtungen Perjonen benugen, die nad) 
Anfiht der Verwaltung hierzu nicht geeignet find, oder ſich wiederholt 
Berfiöhe gegen die beitehenden Anordnungen haben zu Schulden fommen 
laffen, fann diejen Perſonen das Berreten des Schlacht: und Viehhofes 
verboten werden. 
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Ss 4. 

Die Ställe, in denen die eingeführten Thiere unterzubringen find, 
werden von dem Direktor des Schlacht: und Viehhofes bezw. den Auf— 
jehern bezeichnet. Andere Ställe, als die angewiejenen, dürfen nicht 
eingenonmen werden. 

Die Streu und das Futter für das in den Ställen untergebrachte 
ieh werden von der Verwaltung des Schlacht: und Viehhofes geliefert, 
Das Mitbringen von Futter ift nicht geitattet. 

Die Preife für das Futter werden von der Verwaltung im Voraus 
feftgefegt. Den Viehbefigern wird die Beſtimmung über die Verpflegung 
des Viehes üiberlafjen, jedoch find diejelben gehalten, das Vieh nad) den 
Anweifungen des Direktors des Schlacht: und Viehhofes angemefjen 
zu füttern. 

Das Mindeftmaß der täglichen sh beträgt: 
a) für ein Stüd Großvieh . . . 5. kg Heu, 
1) Schwein ... 0.1 „Mehl, 
) ee EN 5: un er De 
Sobald ein Stüd Vieh über Nacht eingejtellt bleibt, ijt die feſt— 

gefegte Stallgebühr, in welcher die Gebühr für Streue inbegriffen ift, 
zu entrichten. 

S 5. 

Die benugte Streu, der Dünger :c., find Eigenthum der Berwaltung 
des Schlacht: und Viehhofes. Die Neinigung der Ställe wird von der 
Verwaltung bejorgt. 

S 6. 

Das Berwiegen der Thiere, des Fleifches, der Häute oder fonitiger 
Theile eines Thieres auf den Waagen des Schlachthofes und des Vieh: 
hofes erfolgt durd die von der Verwaltung angeftellten und vereideten 
Beamten und ijt dafür eine Wiegegebühr nad) dem fejtgejegten Tarif zu 
entrichten. Ueber eine jede vollzogene Verwiegung ift ein Wiegejchein zu 
ertbeilen und zu nehmen. Behufs Ermittelung des Gewichtes der nadı 
Schlachtgewicht gefauften Thiere erfolgt das Verwiegen durch die ver- 
eidigten Wieger nur dann, wenn die Thiere nad) der, dur Aushang 
befannt gegebenen Schladhtordnung ausgejchladjtet find. Das Mitbringen 
eigener Waagen tjt nicht geftattet. 

Beſondere Beltimmungen fir den Schlachthof. 

3% 

Das Schlachthaus ift täglich, mit Ausnahme der Sonn- und eier: 
tage, und zwar vom 1. April bis zum 1. DOftober von Morgens 5 Uhr 
bis Abends 7 Uhr, am Montag und Donnerstag jeder Woche dagegen 
bis Abends 8 Uhr und vom 1. Oftober bis zum 1. April von Morgens 
6 Uhr bis Abends 6 Uhr geöffnet. Das Schlachten zu anderen Beiten 
ift nicht geftattet und find Ausnahmen von diefer Regel nur mit be- 
jonderer Erlaubnis des Schlachthof-Direktors zuläffig. 



Beim PVorhandenjein der erforderlichen Arbeitskräfte dürfen Groß: 
vieh bis 1'/. Stunde, Schweine bis 1 Stunde und Kleinvieh bis °/ı 
Stunde vor Schluß des Schlachthofes getödtet werden. Darüber, ob die 
erforderlichen Arbeitskräfte zum Schlachten vorhanden find, hat in jedem 
Falle der Direktor bezw. deſſen Stellvertreter zu enticheiden. 

Die Kaffe des Schlacht- und Viehhofes wird Abends 1! Stunde 
vor Beendigung der Schlacdhtzeit gejchloifen. 

S 8. 

Jedes in den Schladhthof eingebrachte Thier muß zum Zweck der 
Unterfuhung jofort dem Schlachthaus-Direftor oder in deifen Abwejenheit 
feinem Bertreter vorgeführt werden. 

Thiere, weldye von dem Schlachthaus-Direftor oder jeinem Bertreter 
frank oder krankheitsverdächtig befunden werden, dürfen nicht in den all 
gemeinen Schlachthallen gejchlachtet, müffen vielmehr, je nad Anweiſung 
de3 Unterjuchungsbeamten, in die dazu beitimmten Beobachtungsräume 
oder in das Noth-Schlachthaus geſchafft werden 

Die Ausführung der von dem Beamten angeordneten Weberfuhrung 
nad) den bezeichneten Räumen liegt dem jeweiligen Inhaber des Thieres ob. 

Die endgiltige Verfügung über die als nicht jchlachtbar bezeichneten 
Thiere fteht der hiejigen Polizeibehörde zu. 

89. 

Das zır jchlachtende Vieh darf erjt dann in den betreffenden Schlacht— 
raum eingeführt werden, wenn die Vorbereitungen zum jofortigen Schlachten 
getroffen und die tarifmäßigen Gebühren bezahlt find. 

Die Reihenfolge unter den Fleifchern und bezw. den Berjonen, 
welche das Schladhthaus benugen, beitimmt der Aufjeher. Der Tettere 
weift denjelben auch den zu benugenden Platz und die zu benußenden 
Vorrichtungen in den Schlachthallen an. 

Das Schlachten erhitter und ermüdeter Thiere ift verboten. 
Das Schlachten muß jchnell, mit Vorficht und ohne Quälerei der 

Thiere gejchehen. Kälber dürfen vor der Tödtung nicht aufgehängt werden. 
Die Tödtung ſämmtlicher Thiere darf nur nach der vom Echladht- 

hof-Direktor geftatteten Weiſe bewirkt werden. 
Zum Tödten der Thiere werden nur jolche Perſonen zugelafien, 

welche Gewähr dafür bieten, daß fie dasjelbe in gejchiekter, den An— 
ordnungen der Schlachthorbeamten entiprechender Weiſe ausführen. Yehr- 
linge dürfen das Tödten nur im Beifein des Meifters oder feines Ver: 
treters vornehmen, welcher für die richtige Yustührung verantwortlich iſt. 
unge Leute unter 18 Jahren und jchwächliche Perjonen dürfen zum 
Schlagen von Großvieh und fchweren Schweinen nicht verwendet werden. 

Das Schächten nad) israelitiihem Nitus darf nur von dem von 
der israelitiihen Gemeinde hierzu geeignet befundenen und von der 
Schlachthof:Berwaltung acceptirten Schächter vorgenommen werden ; andere 
Perfonen dürfen das Schächten gewerbsmäßig nicht vornehmen. Der Kopf 



des zu jchächtenden Thieres ift jowohl beim Niederlegen als während des 
Liegens vor und nach dem Halsichnitt zu firiren, um ein Auffchlagen 
desjelben auf den Fußboden und einen Bruch der Hörner zu vermeiden. 
Der Schädter hat den Halsjchnitt fofort nach dem Niederlegen auszu— 
führen, vom Beginn des Niederlegens bis zur eingetretenen Gefühls- 
und Bewegungslofigfeit bei dem Thiere zugegen zu jein und ijt für Die 
Durchführung diefer Beſtimmungen verantwortlid). 

$ 10. 

Kein gejchlachtetes Thier darf aus dem Schlachthauſe entfernt 
werden, bevor nicht die vorgejchriebene Unterfuhung durch Sachverſtändige 
(angejtellte Thierärzte) erfolgt ift und die Abitempelung jtattgefunden hat. 
Findet der Metzger bei der Ausschlachtung eines Thieres irgend welche 
franfhafte Erjcheinungen, jo hat er hiervon unverzüglich dem Aufjeher 
oder einem der Thierärzte Mittheilung zu machen. 

8 11. 
Das gejchlachtete Thier muß nach vollendeter Verblutung, foweit 

nicht das Ergebniß der Unterſuchung dem entgegenfteht, fofort und ohne 
Unterbrechung nad) gewerbsüblicher Art verarbeitet werden. 

Die Entleerung und erfte Reinigung der Wänfte des Großviehes 
und der Schate hat nur im Dunghauje oder- der Kaldaunenwäjche zu 
gejchehen. Der Inhalt der kleinen Därme hingegen fann in die in den 
Schlachthallen ausgeitellten ZTransportfäften entleert werden. Die zur 
Beförderung der Eingeweide nad) der Kaldaunenwäjche und dem Dunghaufe 
benugten Karren müſſen nach Erledigung der Arbeit alsbald wieder von 
den Benugenden gereinigt und an die hierfür beftimmten Plätze zurüd- 
gebradjt werden, 

8 12. 

Feder Schlachter hat bei feinen Arbeiten in allen Räumen des 
Schlachthofes die größtmöglichite Neinlichkeit zu beobachten. — Die 
Schlachter find verpflichtet, das Blut, welches fie behalten wollen, nod) 
anı Tage der Schlachtung zu entfernen, widrigenfalls die Verwaltung 
berechtigt ijt, darüber zu verfügen. 

$ 13. 

Nach vollendeter Schladhtung find von den Mekgern zuerit die 
Geräthe, gleichviel, ob diejelben Eigentyum der Schlachter oder Inventar 
des Schlachthofes find, jauber zu reinigen und, joweit legteres der Fall 
tt, an den Aufjeher abzuliefern. Dann müfjen die benugten Räumlich— 
feiten, jowie die Tröge und Tiſche abgefpült und bejenrein gemacht werden. 

s 14. 

Das ausgejchlachtete Vieh darf in den Schlachthallen höchſtens 
24 Stunden hängen bleiben. 
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8 15. 

Yohnschlächter, welche für fremde Rechnung Schlachten, Können von 
dem Direktor auf jederzeitigen Widerruf zugelaffen werden, wenu fie 
ihre Inbejcholtenheit und ITüchtigfeit nachweifen. Ihre Zulaffung kann 
von der Innehaltung eines vom Magiftrat feitzufegenden Tarifs abhängig 
gemacht werden. 

$ 16. 

Das Anzünden und Auslöjchen der Gasflammen und der elefirischen 
Flammen, fowie die Dandhabung der Bentilations:Vorrichtungen der 
Dampf: und Majferleitungen zu den Brühfefjeln darf nur unter Aufficht 
und nach Anordnung der Beamten des Schlachthauſes gejchehen und ift 
jedem Unbefugten verboten. Die vorhandenen Wafferhähne dürfen nur 
zum Bezug des erforderlichen Trunk- und Reinigungswaffers geöffnet 
und müſſen alsbald nad) erreichten Bedarfe wieder gejchloffen werden. 

Ss 17. 

Das in den Schladht- und Kühlhallen hängende Fleiſch wird gegen 
Feuersgefahr verfichert. Eine jonftige Haftung in Betreff des Fleiſches 
übernimmt die Verwaltung nicht. Im Falle von Brandidäden wird an 
die Beichädigten nad) Maßgabe der von den Berficherungsgejellichaften 
bezahlten Entihädigungsjumme Erſatz geleijtet. 

S 18. 

Für Beihädigungen an den Baulichkeiten der Gas-, Elektrizitäts— 
und Wafjerleitung und den Geräthichaften des Vieh- und Schlachthofes 
haften diejenigen, welche fie verurjacht haben, jorwie auch ihre Arbeitgeber 
oder wenn diefelben durch Thiere verurjacht find, deren Eigenthümer. 

$ 19. 

Die Verunreinigung der Wände der Gebäude oder der Straßen 
des Vieh- und Schlachthofes durch Uriniren ift verboten. In jedem 
Halle find hierzu die dafür errichteten Anftalten zu benugen. 

8 20. 

Das Kühlhaus wird zum Einführen des im Schlachthaufe gejchlach- 
teten Fleiſches während derjenigen Jahreszeit in Betricb gehalten, in 
welcher die betheiligten Metzger mit Rückſicht auf die Wärme bilfigerweife 
auf die Benutung desjelben Anſpruch machen können. 

Der Regel nad) wird als Eröffnungstermin der 15. April, als 
Schließungstermin der 15. Dftober jeden Jahres feſtgeſetzt. Etwaige 
Abweichungen von diefem Termin beftimmt je nach den Anforderungen 
der Metzger und je nad den Witterungsverhältniffen der Sclachthof: 
Direftor. 



g 21. 
Das Kühlhaus ift des Morgens von 5—7, des Mittags von 

10’ —12, an den Wochenmarktstagen bis 12'/s und des Abends von 
5—7 Uhr geöffnet. 

Auch an Sonn: und Feiertagen ift das Kühlhaus von des Morgens 
5 bis 7 Uhr geöffnet; im diejer Zeit fann auch Eis verabfolgt werden, 
jedod) müſſen die erforderlichen Eisjcheine Tags zuvor an der Kaffe gelöſt 
jein; leßtere Maßregel gilt and) für die Morgenftunden der Wochentage. 

$ 22. 

Das Fleiſch, fowie die Lungen und Zebern der im Schladhthofe ge- 
ſchlachteten Thiere dürfen nicht früher in das Kühlhaus gebracht werden, 
als bis jie volljtändig abgetrodnet und nahezu auf Lufttemperatur ab— 
gefühlt find. 

ALS Negel it anzunehmen, daß das Fleiſch von Thieren, die bis 
Mittag 12 Uhr gejchlachtet jind, während der Deffnung in den Abend- 
ſtunden von 5 bis 7 Uhr, und das, was im Laufe des Nachmittags ge- 
geichladytet, am anderen Vormittag in die Kühlhalle gebracht werden darf. 

8 28. 
In die Kühlräume darf nur das ausgeichlachtete reine Fleiſch, von 

den Eingeweiden die Zunge, Leber, der Kopf, die Füße ohne Klauen, 
das Fett und Blut im dichten Gefäßen gebracht werden; die Benußgung 
desjelben zum Aufbewahren von Häuten, Därmen und fchnell faulenden 
Abfällen, von Meetgergeräthichaften und Kleidungsftücden ift nicht gejtattet. 
Böcel-- oder Salzfäffer dürfen in den Kühlzellen nicht aufgeftellt werden. 

8 24. 
Fleiſch, welches bereits in Fäulniß übergegangen iſt, aljo viccht, 

darf nicht eingeführt werden und fann. wenn jolches in Zellenräumen 
vorgefunden wird, auf Anordnung des Schlachthof-Direftors jofort 
entfernt werden. 

Ueber die zuläffige Verwendbarkeit derartig entfernter Theile ent- 
jcheidet der Echladhthausthierarzt. 

Ss 25. 

Die Benutzung des Kühlhaufes ift nur demjenigen geftattet, der eine 
Kühlzelle gemiethet oder der für außerordentliche Fälle einen Erlaubnif- 
jchein von der Verwaltung hat. Mftervermiethungen find unter allen 
Umftänden verboten. Die gemietheten Zellen find von ven jeweiligen 
Inhabern verfchlojfen zu halten. Die Lerwaltung übernimmt feinerlei 
Haftung für die darin aufbewahrten VBorräthe und Gegenjtände. 

S 26. 

Das Rauchen im Kühlhaufe ift unterjagt. 
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s 27. 

Zum Zwed der Reinigung der Kühlzellen hat jeder Miether einen 
pajfenden Schlüffel an die Verwaltung abzugeben. Im Uebrigen iſt die 
grögte Sauberkeit und Neinlichkeit im Kühlhauſe zu beachten. 

S 28. 

Der Mietsbetrag für die angemietheten Zellen ift zur erjten Hälfte 
vor Antritt der Benugung, zur anderen Hälfte am 15. Juli der betreffen- 
den Kühlperiode an die Kaffe der Verwaltung zu entrichten. 

Wer trog wiederholter Zahlungsaufforderung mit der fälligen Miethe 
im Rückſtande bleibt oder ſich fonftiger Vergehen gegen die Benugung 
des Kühlhaufes zu Schulden fommen läßt, dem fann die Weiterbenugung 
der angemietheten Zelle von der Verwaltung entzogen werden. 

Die Gegenmwärtige Hausordnung tritt mit dem Tage ihrer Bekannt— 
mahung in Kraft. 

Dortmund, den 7. Juni 1898. 

Der Magiftrat: 

Schmieding, 

14. Bolizei:Verordnnung, betreffend Regelung des Verkehrs 
auf dem Vieh: und Schlachthof in Dortmund. 

Auf Grund der SS 5 und 6 des Geſetzes Über die Polizei-Ver- 
waltung vom 11. März; 1850 (G.S. ©. 265) und der 85 143 und 
144 des Gejeges über die allgemeine Landesverwaltung vom 30. Yuli 
1883 (G.S. ©. 195) wird mit BZuftimmung des hiefigen Magiftrats 
für den Umfang der Stadt Dortmund, unter Aufhebung der Polizei— 
Berordnung vom 24. November 1896, den gleichen Gegenjtand betreffend, 
die nachſtehende Polizei-Verordnung erlaffen. 

I. Viehhof. 

81. 

Die Plätze für die Abhaltung der in der Stadt Dortmund ſtatt— 
findenden, von dem Königlichen Oberpräſidenten der Provinz Weſtfalen 
genehmigten Öffentlichen Viehmärkte werden. von der Polizei-Verwaltung 
hierjelbjt mit Zuſtimmung des hiefigen Magiſtrats beitimmt. 

Das Auftreiben des Viehes auf die Marftpläße darf im Sonmer, 
d. h. in den Monaten April bis September einjchlieglich, nicht vor 6 Uhr, 
im Winter, d. h. in den Monaten Oftober bis März einjchließlich, nicht vor 
8 Uhr Morgens jtattfinden. Die Viehmärkte dauern bis 2 Uhr Nach- 
mittags. 

Vieh, welches mit der Eijenbahn unmittelbar auf den Viehhof ge— 
bracht wird, wird zu jeder Tageszeit zugelaſſen. 
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Pferde, Ejel, alle Arten Rindvieh, Kälber, Schweine, Schafe, 
Ziegen (einfchließlich der SFerfel und Lämmer) dürfen nur auf den Vich- 
märften, jonjtiges Kleinvieh dagegen darf auch auf den Wochenmärften 
feilgehalten werden, 

838. 

Das auf die Viehmärkte fommende Vieh ift der Reihenfolge der 
Ankunft nach, nad) näherer Anweiſung des die Aufjicht führenden Be- 
amten, an den dafür bejtimmten Plätzen aufzustellen. 

Hierbei muß dem Beamten die Stüdzahl der zum Auftrieb kom— 
menden Thiere angegeben werben. 

Kein Viehverkäufer darf andere als die ihm angewiefenen Verfaufs- 
jtellen einnehmen. Einzelnen Händlern können, foweit dies die Dertlich- 
feit geftattet und dem aflgemeinen Marftverfehr nicht widerjpricht, auf 
ihren Wunſch widerruflich fefie Standorte eingeräumt werden. 

Das zum Berfauf geftellte Vieh muß an den vorhandenen Schranfen 
und Ringen fo feft angebunden werden, daß es fich nicht loszureißen vermag. 

84. 

Bon allem auf den Markt gebrachten Vieh iſt Standgeld nad) dem 
feftgejegten, auf dem Marftplage aushängenden Tarif zu entrichten. 

Kein Marktbefucher darf Vieh auf dem Markte feilbieten oder aus- 
jtellen, bevor er das Standgeld entrichtet hat, zu welchem Zwed er ſich 
bei dem Standgeld-Empfänger zu melden oder, ſofern es fich um Schlad)t- 
vieh handelt, an der Kaffe des Vieh- und Schlachthofes die betreffenden 
Duittungen zu löfen hat. Die Empfangs-Beſcheinigung über das bezahlte 
Standgeld ift aufzubewahren und auf Erfordern dem die Aufficht führen: 
den Beamten vorzuzeigen, 

85. 

Alles auf die Viehmärkte gebrachte Vieh („Spalthufer") muß mit 
Urjprungs-Beicheinigungen verjehen fein, aus welchen hervorzugehen hat, 
dab das Vieh aus feuchenfreien Orten ftamınt. Dasfelbe unterliegt bei 
der Ankunft der thierärztlichen Unterfuchung durd die von der Polizei: 
behörde bejtellten Sachverſtändigen. 

Bon der Befolgung diejer Beſtimmung kann auf befondere Anordnung 
der Ortspolizeibehörde zu Dortmund in jeuchenfreien Zeiten Abſtand ge- 
nommen werden. Die Befiger des Viehes, ſowie alle Berfonen, in deren 
Obhut ſich das Vieh befindet, find verpflichtet, den Sachverſtändigen auf 
deren Verlangen wahrheitsgetreue Auskunft zu ertheilen, jowie die nöthigen 
Hülfeleiftungen bei der Unterjuchung zu verrichten. 

Thiere, welche ſich in jchlechtem Nährzuftande befinden, können auf 
Anordnung des Sadverjtändigen vom Auftrieb auf den Viehmarkt aus: 
gejchloffen werden. 
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Wird ein Stück Vieh als an einer anftedenden Krankheit leidend 
oder folcher verdächtig befunden, jo find die von dem Sadjverftändigen 
über den Verbleib und die Behandlung diejes Viehes vorläufig getroffenen 
Anordnungen jo lange als maßgebend zu befolgen, bis auf jeine bezügliche 
Anzeige von der hiejigen Polizeibehörde weitere Verfügung getroffen iſt. 

| 86. 
Auch alles nicht zum Auftrieb auf die Viehmärkte beſtimmte, nach 

hier eingeführte Vieh der in $ 2 bezeichneten Gattungen unterliegt einer 
thierärztlichen Unterfuchung auf jeinen Gejundheitszuftand durch die von 
der hiefigen Polizeibehörde beitellten Sachverſtändigen. 

Die Benachrichtigung der Sadjveritändigen behufs Ausführung der 
Unterfuchung liegt dem Eigenthümer ob. Für dieje Unterſuchungen find 
bejondere Gebühren an den betreifenden Sacverftändigen zu entrichten. 

87. 

Den Anordnungen der Beamten des Bich- und Schladhthofes, jowie 
der polizeilichen Auffichtsbeamten der Viehmärkte, welche ſich auf die 
Aufrechterhaltung der Ordnung, der Sicherheit und Leichtigkeit des Ver— 
fehrs, insbejondere aud; auf den An» und Abtrieb von Vieh und die 
Ans und Abfahrt der Fuhrwerfe eritreden, ift von allen Berfonen, welche 
auf den Märkten verkehren, Folge zu leiften. 

8 8. 
Es ift verboten, Futter und Streu für die Thiere mitzubringen 

oder einzuführen oder die benußgte Streu umd den Dünger aus dem 
Viehhof zu entfernen. 

89. 

Ferner ift auf dem Viehhofe verboten: 
1. alles Yärmen und Streiten, jede Beläftigung anderer Perſouen 

und jede Störung der Ordnung; 
. jede Verunreinigung oder Beichädigung ; 
. das Haufiren ; 
Trab: oder Galoppfahren ; 

. jede Waffervergeudung und das eigenmächtige Deffnen und 
Schließen der Hähne der Gas- und Eleftrizitätsleitungen ; 

. da8 Rauchen in den Stallungen; 

. der Gebraud) langer Stöde zum Viehtreiben. Hierzu find 
Peitihen, weldhe an einem nur '/s Meter langen Stod befeitigt 
find, zu benugen. 

je) Be SUR 5) 

10 

$ 10. 

Bei der Benugung des jtädtiichen Viehhofes ift nad) der vom 
Magiftrat erlaffenen und durch Aushang bekannt zu machenden Haus— 
ordnung zu verfahren. 

_ 
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II. Schlachthof. 

5 11, 

In den Schladhträumen des ſtädtiſchen Schlachthofes darf nur 
während der in der Hausordnung fejtgejegten Zeit unter den dort näher 
beitimmten Vorjchriften gejchlachtet werden. 

8 12. 
Der Zutritt zum Schlahthof ijt nur denjenigen Perſonen geitattet, 

welche dajelbjt gewerbsmäßige Beichäftigung haben. Anderen Berfonen 
kann die Erlaubniß gegen vorherige Löſung einer Eintrittsfarte gejitattet 
werden. Kindern unter 14 Jahren ijt der Zutritt überhaupt unterjagt. 
Berboten ijt ferner für Jedermann der Aufenthalt in dem Maſchinen— 
und Kejjelhaus. 

S 13. 

Hunde dürfen in den Schlachthof nur dann eingeführt werden, 
wenn jie als Zugthiere eingejpannt find. BDiefelben müffen mit Maul- 
förben verjehen jein und find während des Schladhtens oder jonftigem 
längeren Aufenthalt im Sclachthofe an den dazu beftimmten Orten — 
Hundeftällen — unterzubringen. Auf Anordnung der Schladhthof:-Ver- 
waltung jind bösartige oder jolche Hunde, die zu Störungen Anlaß geben 
oder mit anjtedenden Krankheiten behaftet find, jeitens der Einbringer 
aus dem Schlachthofe zu entfernen. 

g 14. 
Den Anordnungen der Schlachthofbeamten bezüglich der Anfahrt 

und Aufjtellung der Fuhrwerfe und Handfarren, jowie der Unterbringung 
der Pferde und Dunde während des Aufenthaltes auf dem Sclachthofe 
hat Jedermann Folge zu leijten. 

Ss 15. 

Nur zum Schlachten beſtimmte Thiere dürfen in den Schlachthof 
eingeführt werden; der Abtrieb lebenden Viehes von dem Sclachthofe 
nach außen iſt unterjagt. 

8 16. 

Bei der Beförderung des Viehes auf dem Schlachthofe iſt jedes rohe 
Berhalten gegen dasjelbe, insbejondere das Hegen mit Hunden, Schlagen 
mit Knütteln, Stoßen mit Füßen und Fäuſten, Schleifen der Thiere und 
Schlagen in die Augen verboten. 

8 17. 

Die in das Schlachthaus gebrachten Schlachtthiere find jofort und 
noch vor dem Schlachten den Thierärzten des Schlachthofes vorzuführen, 
welche berechtigt jind, wenn das Thier als nicht ſchlachtbar befunden wird, 
die Schluchtung zu unterfagen und vorläufig die weiter erforderlichen 
Anordnungen zu treffen, bi8 daß die hiefige Polizeibehörde die weitere 
Verfügung erläßt. 
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Das Einbringen der Schladhtthiere in die eigentlichen Schlachträume 
darf erſt gejchehen, nachdem die Schlachtgebühr entrichtet ift. Die an der 
Kaffe gelöjten Schladhtfarten find dem Hallenaufjcher jofort abzugeben. 

$ 18. 

Bei der Benugung des jtädtiichen Schlachthofes ift nad) der vom 
Magiſtrat erlaffenen, dur Aushang befannt zu machenden Hausordnung 
zu verfahren. Insbeſondere find die Beitimmungen über die Art und 
Reihenfolge der Benugung der Schlacht: und übrigen zum Schlachthof 
gehörigen Räume, fowie der zu denfelben gehörigen Geräthichaften, von 
alfen, welche Zutritt zu der Anlage haben, zu beachten. 

s 19. 

Vor der Tödtung find die Thiere an den dazu bejtimmten Vor» 
richtungen genügend zu befeitigen. 

Die Tödtung muß fchnell, mit Vorjiht und ohne Quälerei der 
Thiere erfolgen und find die durch die vorgenannte Hausordnung vorge: 
ichriebenen, fowie aud die von dem Schlachthofdirektor, dem Schlachthof: 
thierarzt oder den Auffehern bezüglich der Tödtung gegebenen Anordnungen 
zu beadten. 

Tor Eintritt vollftändiger Gefühls- und Bewegungslojigfeit darf 
mit dem Aufhängen, Abhäuten, Abbrühen und der weiteren Verarbeitung 
der Schlachtthiere nicht begonnen werden. 

$ 20. 

Das Schladhten von unreifen Kälbern, d. h. von Kälbern, die nicht 
8—10 Tage alt find, ift verboten. 

8 21. 
Das beim Schlachten abfließende Blut muß von den Schlachtenden 

mit den hierzu bejtimmten, in den Schladhthallen vorräthig gehaltenen 
Gefäßen möglichſt vollftändig aufgefangen werden. 

Bon der menschlichen Nahrung bleibt ausgefchloffen und in Folge 
deſſen im Schladhthaufe zurüd: 

1. Das Blut von foldhen Thieren, denen beim Schlachten der 
Schlund durchgeichnitten und das Blut durch den Mageninhalt 
verunreinigt tft. 

2. Das Blut von ſolchen Thieren, welche bei der Unterfuchung 
nah der Schlachtung mit Lungenſeuche, Tuberkuloſe, Rothlauf— 
jeuche und ähnlichen anftedenden Krankheiten befunden und 
beanftandet find. 

Bor der Feftftellung des Ergebnifjes der thierärztlichen Unterfuchung 
darf das Blut der gejchlachteten Thiere nicht aus dem Schlachthaufe 
entfernt werden. 

Zur Ueberführung des Blutes vom Schlahthofe in die Stadt find 
dicht verfchloffene Gefäße zu verwenden. 

29 
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$ 22. 

Für die weitere Verarbeitung der gejchlachteten Thiere find die 
Beitimmungen der Hausordnung für den jtädtiichen Schlacht: und Viehhof 
in Dortmund vom 7. Juni 1898 maßgebend, 

$ 23. 

Zum Wiegen von Fleiſch und anderen Theilen dürfen nur die in 
den Schlachthallen vorhandenen Waagen benugt werden. Das Mitbringen 
eigener Waagen iſt nicht gejtattet. 

Ss 24. Ä 

Nah dem Schlachten iſt daS Thier von dem bejtellten Sachver— 
ftändigen wieder zu unterjuchen. 

Die Eingeweide des gejchlachteten Thieres müſſen hierzu in un— 
mittelbarer Nähe und zwar jo belaffen fein, daß eine Verwechſelung mit 
denen anderer Thiere nicht vorfommen fann. 

8 25. 
Die Schlachtenden find verpflichtet, bei ihren Thieren vor, bei oder. 

nad der Schlachtuug beobachtete krankhafte Veränderungen den Unter: 
juchungsbeamten, wozu auch die Aufjeher gehören, zu melden. 

$ 26. 

Findet der unterſuchende Sachverſtändige das unterfuchte Thier 
gejund, jo wird es an mehreren leicht erfennbaren Stellen mit dem amt: 
lihen Stempel verfehen. Bei der Stempelung der Kälber wird hierzu 
erforderlichenfallS ein Theil des Felles abgelöft. 

Sobald die Stempelung erfolgt ift, fann der CEigenthümer des 
Thieres über diejes und die Eingeweide frei verfügen. 

Ergiebt fich dagegen, daß das gejchlachtete Thier ungefund und zur 
menschlichen Nahrung nicht geeignet ift, fo wird es zurückgewieſen und 
beanjtandet, jofort mit allem Zubehör aus dem Schladhthauje entfernt, 
auf Koſten des Eigenthümers vernichtet oder für den Genuß unbrauchbar 
gemacht und fofern nicht veterinär-polizeiliche oder fonjtige Bedenken ent- 
gegenjtehen, zur etwaigen Verwendung für gewerbliche oder ähnliche 
Zwede dem Eigenthümer zurüdgegeben. 

Werden nur einzelne Theile des gefchlachteten Thieres für ungejund, 
die übrigen aber zur menschlichen Nahrung für geeignet eradhtet, fo kommt 
nur in Bezug auf die eriteren das voritehende Verfahren in Anwendung; 
die letzteren werden dagegen nach erfolgter Abjtempelung, foweit jolche 
angängig, freigegeben. 

Die ausgejchlachteten Schweine müffen außerdem, bevor fie von der 
Schladhtitelle entfernt werden, nad) den diejferhalb beitehenden bejonderen 
Beftimmungen auf Trichinen unterfucht werden. 

Im Falle der Beanjtandung des Fleiſches von Schlachtthieren it 
demjenigen, der ſich als Betheiligter ausweift, bezw. glaubhaft macht 
(Megger oder Händler), über den Befund eine Beicheinigung in der 
unten folgenden Faſſung unentgeltlich zu ertheilen. 
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Auf Antrag ijt ferner demjenigen, der ſich als Betheiligter ausweiit, 
(Metzger, Händler), über den Befund ein thierärztlich techniſches Gut— 
achten in möglichſt knapper Form auszuſtellen. Für die Ausſtellung 
dieſer Beſcheinigung muß eine Gebühr von einer bis drei Mark an den 
betreffenden Schladthaus-Thierarzt entrichtet werden. 

JJJ ENDE RERREHNFERN on Wird hierdurch bejcheinigt, 
dag ihm am ...... tm... . Mts. eine im hiefigen Schlachthauſe 
geichlachtete Kuh wegen PERLE nn. beanftandet und zur 
Bernichtung beſtimmt ijt; am... —— Mts. wird die Kuh 
hier vernichtet. 

Dortmund, den ........® 2222... 188... 

Die Bermwaltung des Schladthofes. 
(Ziegel ) (Unterichrift.) 

$ 27. 

Feder Metger und überhaupt Jeder, der den Schlachthof benust, 
hat bei feinen Arbeiten die größte Neinlichkeit zu beobachten. Ihre eigenen 
Geräthichaften haben die Schlachtenden mit Beendigung ihrer Arbeit 
wieder aus dem Schladythofe zu entfernen, wenn nicht der Direktor des— 
jelben im einzelnen Falle eine Ausnahme geftattet. 

8 28. 

Verboten ift auf dem Schladhthofe:: 
1. alfe8 Lärmen und Streiten, Pfeifen und Singen, jede Be— 

läftigung Anderer umd jede Störung der Ordnung; 
. jede Verunreinigung oder Beichädigung des Schlachthofes und 

jeiner Geräthe; 
3. das Mitbringen oder Holenlaffen geiftiger Getränte ; 
4. jede Wajjervergeudung, Dampfverjchwendung und das eigen- 

mächtige Deffnen und Schließen der Hähne der Gas- und 
Eleftrizitäts: Leitungen, fowie der VBentilationsvorrichtungen ; 

. Wagen, Karren und Geräthichaften an anderen als den hierfür 
bejtimmten Plägen hinzuftellen oder ftehen zu laſſen; 

6. das Rauchen beim Schlachten. 

0 

oO 

$ 29. 

Die Ueberführung des Fleifches und der Abfälle von und nad) dem 
Schlachthofe darf nur mitteljt zugedecdter Wagen oder Karren erfolgen. 
Sind die Wagen oder Karren nicht mit feiten Verſchlußdecken verjehen, 
jo muß das Fleiſch mit reinen Tüchern vollftändig bedeckt werden. 

29% 
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8 30. 

Uebertretungen vorjtehender Verordnung, jowie der Vorſchriften 
der Hausordnung des jtädtiichen Vieh- und Schladhthofes in Dortinund 
vom 7. uni 1898 werden, joweit jie nicht nach den allgemeinen 
Gejegen mit höheren Strafen zu ahnden find, mit einer Geldftrafe bis 
zu 30 Mark, im Unvermögensfalle mit verhältnigmäßiger Haft beitraft. 

8 31. 

Vorſtehende Bolizei-Verordnung tritt mit ihrer VBerfündigung in Kraft. 

Dortmund, ben 8. Juni 1898. 

Die Polizei-Berwaltung: 

Schmieding, TCherbürgermeifter. 

15. Polizei-Verordnung, betreffend die Einbringung, den 

Verkauf und Berbrauh von Fleiſch, welches von auswärts 
geichlachtetem Vieh herrührt. 

Auf Grund der SS 5, 6 und 15 des Gefekes über die Polizei— 
Verwaltung vom 11. März 1850 (G.S. ©. 265) und der $$ 143 umd 
144 des Geſetzes über die allgemeine Landes-Verwaltung vom 30. Juli 
1883 (G.S. ©. 195) wird mit Zuftimmuug des hiefigen Magiftrats 
für den Stadtbezirf Dortmund die nachftehende Polizei » Verordnung 
erlaffen: 

81. 

Wer von auswärts frifches Fleiſch von nachjtehenden Gattungen 
von Schladhtvieh: Rindvieh, Schweinen, Kälbern, Schafen, Ziegen, Pferden, 
in den hiefigen Stadtbezirk einführt oder durch andere einführen läßt, 
un es 

a) auf dem Markte, in öffentlichen oder Privat-Berfaufsitätten feil- 
zubieten, oder 

b) in einer Gaft:, Schank- oder Speifewirthichaft zum Genuffe für 
Menſchen zuzubereiten, 

hat dasjelbe, ohne Rückſicht darauf, ob es bereits vorher verfauft bezw. 
gefauft ift, im hiefigen ftädtiichen Schladhthaufe auf feine Genußtauglichkeit 
von den dazu bejtellten Sachverständigen unterfuchen zu lajjen. 

Ebenfo darf von auswärts eingeführtes, nur ſchwach gefalzenes 
Fleiſch und eingeführtes frijches Fleiſch, ſowie Kalbs- und Scweinelebern, 
welche von auswärts eingeführt werden, mögen fie jich in frijchen Zu: 
itande befinden, oder in rohem Zuftande mit Kochjalz, Borjäure, Salpeter 
oder anderen Konſervirungsſtoffen oder Flüffigfeiten behandelt fein, nicht 
eher feilgeboten oder zu Wurft- oder Fleiſch verarbeitet werden, als bis 
es einer gleichen Interjuchung auf feine Genußtauglichkeit durch den von 
der Stadt beitellten Sacverjtändigen unterzogen: it. 
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Die Unterjuchungsftelle befindet ſich im hieſigen ftädtifchen Schlacht— 
hauſe. 

Gehacktes Fleiſch und Bratwürſte ſind wegen der Undurchführbar— 
keit der Unterfuchung und Abſtempelung von der Einführung zu dem 
Zweck, es in Verkehr zu bringen, überhaupt ausgeſchloſſen. 

Für die Erfüllung dieſer Anordnung iſt neben demjenigen, welcher 
das Fleiſch einführt, auch der Empfänger verantwortlich. 

82. 

Das im 81, Abſatz 1, aufgeführte Fleiſch darf nur bei Tage und 
zwar in den Monaten April bis September einjchlieglih von 6 Uhr 
Vormittags bis 6 Uhr Nachmittags, in den übrigen Monaten von 7 Uhr 
Bormittags bis 4 Uhr Nachmittags zur Unterfuchung vorgelegt werden 
und ift, bevor es irgendwo feilgeboten oder niedergelegt wird, auf dem 
unmittelbariten Wege dem jtädtiichen Sclachthofe zur Unterjuchung zu- 
zuführen, 

8 3. 

Das zu umnterfuchende Fleifh muß in größeren Stüden vorgelegt 
werden, und zwar das von Großvieh (Bullen, Ochjen, Kühen, Färjen), 
Pferden mindeftens in Vierteln, das von Schweinen in Hälften und das— 
jenige von anderem Schlachtvieh in ungetheiltem Zujtande. 

Beionders bevorzugte Fleiſchſtücke als Hammel- und Kalbskeulen, 
Hammel: und Kalbsrüden 2c. dürfen zum Weiterverfauf nur dann ein- 
geführt werden, wenn bie im nachfolgenden $ 5 geforderten Bedingungen 
erfüllt find, 

S 4. 

Bon auswärts eingeführte ausgefchlachtete Kälber dürfen nur dann 
im biefigen Gemeindebezirfe feilgeboten oder verfauft werden, wenn die 
Nabelgefäße volljtändig troden find. 

85. 

Bei der Einführung des zur Unterfuchung vorgelegten Fleiſches 
muß durch den dem Fleiſche aufgedrüdten Stempel eines öffentlichen 
Schlachthauſes oder eines behördlich angeftellten Fleifchbefchauers der Nad)- 
weis geliefert werden, daß die Thiere, von welchen das Fleiſch herrührt, 
zur Zeit des Schlachten gefund waren. 

Bei dem aus dem Auslande eingeführten Fleifche müſſen auf Ber- 
langen der Bolizeibehörde die Haupteingeweide (Herz, Xeber, Zunge) in 
natürlihem Zufummenhange mit dem Fleifche des betreffenden Schladht- 
thieres zur Unterfuchung vorgelegt werden. 

Die Unterfuchung des eingeführten Schweinefleifches, der Fleiſch— 
und Murftwaaren auf Trichinen und Finnen wird durch die Negierungs- 
Polizei-Verordnung vom 23. Oftober 1891 geregelt. 

Die Unterfuchungsftelle hierfür ift fortan das auf dem hiefigen 
ftädtifchen Schlachthofe befindliche Trichinen-Schauamt. 
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8 6. 

Das zum Genuß tauglich befundene Fleiſch ift am geeigneten Stellen 
mit dem amtlichen Fleiſchſtempel, welcher ſich Hinjichtlich der Farbe von 
dem Stempel für das im hiefigen Schlachthofe ausgejchlachtete Fleisch zu 
unterjcheiden hat, zu verfehen, 

Außerdem wird über das zum Genuß tauglid, befundene Fleiſch eine 
Beicheinigung feitens des unterjuchenden Sachveritändigen ausgeftellt, welche 
dem beauffichtigenden Polizeibeamten auf Verlangen offen vorzulegen ift. 

4 7 

Das für umgeeignet zur menjchlichen Nahrung befundene Fleiſch 
it der hiefigen Polizei-Verwaltung zur weiteren Verfügung, nad) Maß— 
gabe der gejeglichen Beitimmungen, zu überweifen. 

88. 

Sowohl auf den öffentlihen Märkten, als in den öffentlichen und 
PBrivatverfaufsftätten ift das nicht in dem ſtädtiſchen Schlachthofe hierjelbft 
ausgejchlachtete Fleiſch, von dem dajelbft ausgefchlachteten, gejondert feil: 
zubieten. Die Privatverfaufsftellen müffen von der Polizei-Berwaltung 
genehmigt fein; auch dürfen auf dem hieſigen Wochenmarfte zum Feil— 
bieten jolchen Fleiiches nur die hierzu von der Polizei-Verwaltung hier: 
jeldft angewiejenen Plätze benugt werden. 

Un den Berfaufsftätten ift an fichtbarer Stelle eine Tafel mit der 
Aufichrift: 

„Auswärts gejchlachtetes Fleiſch“ 

mit wenigftens 5 cm großen Buchſtaben anzubringen. 

89. 

Zuwiderhandlungen gegen die Beltimmungen der gegenwärtigen 
Polizei-Verordnung werden, injoweit nicht nach den beitehenden Gejegen 
eine höhere Strafe verwirft ift, mit einer Geldbuße bis zu 30 Mark 
oder verhältnigmäßiger Daft bejtraft. 

s 10. 

Diefe Polizei-Verordnung tritt mit dem Tage ihrer Verkündigung 
in Kraft. 

Dortmund, den 9. Juni 1898. 

Die Polizei-VBerwaltung: 

Schmieding, Oberbürgermeifter. 
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16. Borjhriften, betreffend das Ausſchlachten und Verwiegen 

des nah Schlachtgewicht verfauften Viehes in dem jtädtijchen 

Schlachthauſe zu Dortmund. 

Zur Vermeidung von Streitigfeiten bei dem Ausichlacdhten und 
Verwiegen des nad) Schlachtgewicht verfauften Viehes in dem ſtädtiſchen 
Schlachthauſe wird folgendes bejtimmt: 

job ı BE 600 100 

1. Rindvieh. 

. Es find nad) hier allgemein üblichem Brauch herauszunehmen : 
der Nierenzapfen, fogenannter Geböntslömmel ohne Fett; 
der Spiegel des Zwerchfells (jehniger Theil); 
das Bruſt- oder Derzfett; 
die jogenannte Wild); 
die am Halje befindlichen Blutgefäße, nebit dem loſen Bindegewebe; 
das Euter bei Kühen ohne Fett vom Voreuter. 

. Das fogenannte Geböntsfleifhh muß am Schlachtſtück verbleiben, 
ſodaß der jehnige Rand des Spiegels noch fichtbar ift. 

. Der Kopf iſt im erften Wirbelgelenf in gerader Richtung ab» 
zutrennen, Vom Halsfleijch darf nichts entfernt werden. 

. Der Schwanz muß hinter dem zweiten Schwanzwirbel abge- 
jchnitten werden. 

. Die Beine müfjen in dem über dem Schienbein befindlichen 
Gelenk abgejchnitten werden. Sehnen oder jogenannte Flechſen 
find nicht zu entfernen. 

. Von den Nieren, jowie von dem fogenannten Kammerfett darf 
nicht8 entfernt werden. 

. Die Haut ift ordnungsmäßig abzujchladhten. 

2. Schweine. 

. &8 find herauszunehmen: 
der Nierenzapfen ohne Verlegung der Blumen; 
das Bruſtfett; 
das Gehirn, jowie das Rückenmark; 
die Augen; 
die inneren Gehörmusfeln, ohne Verlegung des äußeren Ohres; 
die Blutgefäße und das loje Bindegewebe des Haljes, ohne 

jegliche Verlegung des Dalsfleiiches und Specks. 
. Die Waſſerſchnur mit Nabelbeutel muß beim Yörgen ordnungs— 
mäßig ausgejchnitten werden und darf bei einem bis zu 125 fo. 
wiegenden Schweine das Gewicht von !/s Ko. und bei einem 
ichwereren Schweine das Gewicht von '/s Ko. nicht überfchreiten. 

. Das Geböntsfleiich muß bei dem Schlachtſtück verbleiben, jodaß 
der jehnige Theil des Spiegels noch ſichtbar ift. 
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. &8 dürfen am Kopf weder Knochentheile noch Knorpel (Nafe) 
herausgehauen werden. 

. Mit der Zunge dürfen weder Fleijch- noch FFetttheile heraus» 
gejchnitten werden. 

. Der Maftdarm it ohne Sped und Fleiſchtheile auszujchneiden. 

. Bon den Blumen, fowie vom fogenannten Kammerfett darf 
nichts entfernt werden. 

3. Kälber.’ 

1. Es darf herausgenommen werden: 
die jogenannte Milch; 
der Nierenzapfen mit dem Geböntsfleiid). 

2. Der Schwanz bleibt ganz am Schlachtſtück. 
3. Der Kopf iſt im erjten Wirbelgelenf in gerader Richtung abzu— 

jchneiden. Vom Halsfleiſch darf nichts mit abgejchnitten werden. 

10 O0» 

4. Schafe. 

1. Der Nierenzapfen mit dem Geböntsfleijch darf nicht heraus» 
genommen Werden. 

. Der Schwanz bleibt ganz am Schladtitüd. 

. Die 4 Füße find in den Stniegelenfen abzujchneiden. 

. Der Kopf iſt im eriten Wirbelgelenf in gerader Richtung abzu- 
ſchneiden. Vom Halsfleiſch darf nichts mit entfernt werden. 

>» b0 

5. Allgemeines. 

1. Yängitens 24 Stunden nad gejchehener Tödtung muß jedes 
nad; Schlachtgewicht gekaufte Stück Vieh amtlich gewogen jein. 
Veranlapt Käufer diefes innerhalb der angegebenen Friſt nicht, 
jo hat der Verkäufer das Recht, das Vorwiegen amtlich ohne 
Beifein des Käufers vornehmen zu laffen. 

2. Thiere, für welche ein Warmgewicht beanfprucht wird, müffen 
nad) gejchehener Tödtung jofort fertig gejchladhtet und 

Großvieh innerhalb einer Stunde, 
Schweine nad) erfolgter Abjtempelung, 
Kleinvieh innerhalb 1 Stunde verwogen fein. 

Es find alsdann feitens des Verkäufers 2°%/ des Gejammtgewichts 
zu vergüten, jedoch foll die Vergütung bei Rindvieh 6 Ko. für jedes 
Stüf nicht überjchreiten. Schafe und Kälber müffen ungetheilt ver- 
wogen werden. 

Dortmund, den 14. Juni 1892. 

Der Magijtrat: 

Schmieding. 
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17, Polizei-Verordnung, betreffend die Benutzung der 

öffentlihen Wangen. 
Auf Grund des Artikels 5 und 6 des Gejeges über die Polizei— 

Verwaltung vom 11. März; 1850, nad) vorgängiger Berathung mit der 
Gemeinde-Vertretung und unter Genehmigung der Königlihen Regierung 
wird folgende PBolizeir-Berordnung für den Umfang des Polizei-Bezirfs 
erlaſſen: 

sl. 

Die zum Verwiegen bejtimmten Gegenitände dürfen nur nad An- 
weilung des Waagemeifters in der Nähe der Maagen niedergelegt oder 
aufgeitellt werden. Sie werden in der Reihenfolge, in welcher fie dem 
Waagemeiſter übergeben worden, auf deifen Anweiſung auf die Waage 
gebradyt, von derjelben heruntergenommen und aus deren Bereiche ent: 
fernt werben. 

$ 2. 

Innerhalb einer Entfernung von 10 Metern darf bei der Brüden- 
waage fein Fuhrwerf ohne Genehmigung des Waagemeifters halten. 
Soll Fuhrwerk bei einem in der Nähe der Brüdenmaage gelegenen Hauſe 
beladen oder entladen und deshalb derjelben näher als 10 Dieter geftellt 
werden, jo hat der Fuhrmann ſich bei dein Waagemeilter zu melden, 
dejien Anweiſung hinfichtlich der Aufitellung des Fuhrwerks zu befolgen 
und den Aufenthalt auf die zum Beladen oder Entladen nothwendige Zeit 
zu bejchränfen. Das Feilhalten von Waaren auf einem Fuhrwerfe 
innerhalb der genannten Entfernung von der Brüdenmaage ijt immer, 
aud an den Marfttagen, verboten. 

S 3. 

Auf der Brüdenwaage muß zweirädriges Fuhrwerk jo geftellt werden, 
daß beide Räder und die Nuheftelze, vierräderiges Fuhrwerk aber jo, 
daß alle vier Räder auf der Waage ftehen, und vor und hinter den 
Rädern, beziehungsweife der Auhejtelze, ein Raum von wenigitens !/s 
Meter, frei bleibt. Fuhrwerk, welches in diefer Weije auf der Waage 
feinen Raum findet, kann zurücgewiejen werden. 

Ss 4. 

Die Entfernung der gewogenen Gegenjtände vor der vollftändigen 
Entrihtung der Wiegegebühren ift verboten. 

8 5. 

Das unbefugte Oeffnen oder Schließen und das unbefugte Beſteigen 
ober Ueberſteigen der zum Schutze einer ſtädtiſchen Waage dienenden 
Vorrichtungen, das umbefugte Begehen, Befahren oder Belajten einer 
Waage ift verboten. 
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Auch wer bei einer Waage Geſchäfte hat, muß ſeinen Aufenthalt 
bei derſelben auf die nothwendigſten Verrichtungen beſchränken, ſich dabei 
ſtets nach den Anweiſungen des Waagemeiſters richten; und insbeſondere 
von der Waage zurücktreten, ſobald dieſer ihn dazu auffordert. 

S 6. 

Die Unterjuchung der ftädtiichen Waagen und Gewichte fteht außer 
den dazu beitellten öffentlichen Beamten nur den vom Magiftrate dazu 
beauftragten Perjonen zu. 

Der Eintritt in das Waagehaus am Friedhofe ift ohne Begleitung 
de8 Mangemeijters Jedem verboten, der nicht durch jein Amt oder einen 
Auftrag des Magijtrats dazu befugt ift. 

We 

Sofern nad) den allgemeinen Gejegen und insbejondere nad) $ 366 
Nr. 1,9 und 10 des Straf-Geſetzbuchs nicht eine höhere Strafe eintritt, 
wird jede Mebertretung diefer Verordnung mit Geldftrafe bis zu zehn 
(10) Thalern beftraft, an deren Stelle im Unvermögensfalle entiprechende 
Freiheitsſtrafe tritt. 

Im Falle einer Beichädigung ſchließt die Strafe den Anſpruch der 
Stadt auf vollen Erjag nicht aus. 

88. 

Dieje Verordnung tritt acht Tage nad) ihrer Bekanntmachung in Kraft. 

Dortmund, den 15. Januar 1873. 

Der Bürgermeifter: 

Beder. 
Genehmigt: 

Arnsberg, den 21. Februar 1373. 

Königlihe Regierung, Abtheilung des Innern. 

A.IIIb. 1203, Kepler. 

18, Tarif für das Wiegegeld bei den ftädtiihen Wangen, 

gültig vom 1. Januar 1875 an. 

Wenn mehrere Gegenftände zufammen gewogen werden, fo werden 
fie auch hinfichtlich des Wiegegeldes zufammen berechnet. 

Das Wiegegeld beträgt in Reichswährung : 
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1. Bei der Marktwaage: 
bis zu einem Gewicht von 5 — 2 Pf., 
über 5 bis 10 Pfund. . . 

a er ED 
ee 66 
=, DO: 100: 66 
= SION ee A 
2 BB: BON 0 ee BD 
„ 300 500 u 30 

Für Kartoffeln, Gemüfe und Obit in Süden oder Körben und in 
Mengen von mehr als 25 Pfund wird das Wiegegeld nur zur Hälfte 
berechnet. 

(Der halbe Pfennig wird dabei aber für einen -ganzen berechnet.) 
Für ein gejchlachtetes Schwein 10 Pf. 

Nindvieh 15 „ 
(Außer gefchlachtetem Vieh werden Gegenftände, die über 500 Pfund 

wiegen, hier zum Verwiegen nicht zugelafjen.) 
2. Bei der Brüdenwaage: 

bis 3 Gentner 25 Pf., 

" 5 " 30 " 

2 7 " 35 " 

" 10 " 40 " 

" 15 2 45 " 

und für fchwerere Ladungen für den Centner mehr 1 Pf. 
Für ein Schwein 10 Pf., 
"nn Rindvieh 15 „ 

ohne Rückſicht auf das Gewicht. 
Die Gebühren für den MWiegejchein ‚find hierin mit begriffen. 
Fuhrwerf, welches mit der Ladung gewogen worden, wird nad) 

der Entladung und auf VBorlegung des Wiegefcheins unentgeltlicd) gewogen, 
und fein Gewicht wird umentgeltlic) auf dem Wiegefchein vermerkt. Tyn 
alfen übrigen Fällen wird für das Verwiegen eines leeren Fuhrwerks 
das gewöhnliche Wiegegeld berechnet. 

3. Bei der Waage am Vichmarft beträgt das Wiegegeld jo viel 
wie bei der Brückenwaage. Bei diefer werden MWiegejcheine nur ausge— 
itellt, wenn Rindvieh oder Schweine gewogen werden. 

4. So oft die Brüdenwaage außer den dafür angejegten Dienit- 
ftunden benugt wird, hat der Waagemeifter '/s Mark, und wenn es vor 
6 Uhr Morgens gejchieht, 1 Mark für feine Mühewaltung zu fordern. 

In allen übrigen Fällen empfängt er jeine Vergütung von der Stadt. 

Dortmund, den 28. Oftober 1874. 

Der Magiftrat. 

Beder. Adides. Kent. Miesner. A Wenfer, Bönmcke. 

Weidtman. Mellinghaus. 
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19. Statut für die Städtiſche Sparkaſſe zu Dortmund 
vom 7. September 1876 mit den bi Ende Oftober 1587 

beichlofjenen Abänderungen. 

Zweck der Sparkaſſe. 

81. 

Die Sparkfaffe hat den Zwed, den Bewohnern der Stadt Dortmund 
und Umgegend Gelegenheit zu bieten, ihre Erjparnifie zinsbar und ficher 
unterzubringen, fowie durd) Verleihung der ihr anvertrauten Gelder dem 
Geldbedürfniffe Aushülfe zu Teiften. 

Stellung der Sparkaſſe zur Stadtgemeinde, Befanntmachungen 
derjelben. 

82. 

Die Sparkaſſe fteht unter Garantie der Dortmunder Stadtgemeinde. 
Sie bildet ein jelbfiftändiges, von allen übrigen Kaſſen getrennt ver: 
waltetes Inſtitut. Ihre Öffentlichen Bekanntmachungen erfolgen durch 
das Streisblatt des Dortmunder Stadtkreijes und mindeltens ein zweites 
durch den Magijtrat zu beitimmendes Lofalblatt. 

Einlagen: a. Höhe derjelben. 

Ss 3. 

Die Sparfaffe nimmt Einlagen von mindeftens einer Marf an. 
Jedoch hängt die Annahme von Einlagen, welde die Summe von 
1000 Marf überjteigen, ſowie überhaupt die Annahme von Einlagen 
Auswärtiger von dem Ermeſſen des Kuratoriums ab, 

b. Annahme der Einlagen. 

84. 

Die Annahme von Einlagen erfolgt im Geſchäftslokale der Spar: 
faffe täglich mit Ausnahme der Sonn: und Feittage. Die Dienftitunden 
werden vom Magiftrat feitgeftellt und in ortsüblicher Weife befannt gemacht. 

Muß das Gejchäftslofal wegen ftattfindender Revifion gefchlofjen 
werden, jo wird dies dur Öffentlichen Anjchlag an dem Bureau zur 
Kenntniß gebradt. 

$ 4a.*) 

Um dem Bublitum die Einzahlung von Erfparniffen zu erleichtern, 
fönnen zuverläfjige Perjonen mit der Annahme von Einlagen von zehn 
Pfennigen ab bis zu einer Mark betraut werden. 

Die Beitimmungen über die Annahme und Ablieferung der Einlagen 
werden durd eine bejondere, von den ftädtiichen Behörden feftzuitellende 
Geſchäftsanweiſung geregelt. 

) $4a iſt von dem Magiitrat am 12. Mai 1882 fejtgeitellt und 
von dem Herrn Oberpräfidenten am 24. Juli 1882 genehmigt worden. 
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e. Spartaflenbud). 

35. *) 
Der Einleger erhält ein auf jeinen Namen lautendes mit der 

Nummer des betreffenden Kontos und dem Siegel der Sparfaffe verjehenes 
Sparkaſſenbuch, welchem ein Abdrud diejes Statut und eine Zinjentabelle 
angehängt iſt. 

56. 

Jede Einlage muß, unter Beiſetzung des Tages der Einzahlung, 
mit Zahlen und Buchſtaben in das Buch eingetragen und vom Rendanten 
ſowie Kontroleur unterjchrieben werden. 

d. Verzinfung. 
8 7— 9— 

Einlagen bis zum Betrage von 1000 Mark werden mit drei ein 
halb vom Hundert verzinſt. Ueberſchießende Pfennige bleiben bei der 
Zinsberechnung außer Anſatz. 

Bei größeren Einlagen kann das Kuratorium einen niedrigeren 
Zinsfuß vereinbaren. 

*) Der letzte Satz des $ 5, welcher lautete: „Für jedes Buch find 
bei der eriten Einlage 20 Pig. zu entrichten,“ ift durch den Beſchluß 
des MagiftratS vom 12. Mai 1882, von dem Herrn Oberpräfidenten 
genehmigt am 24. Juli 1882, in Wegfall gefommen. 

**, Der $ 7 lautete in feiner urſprünglichen Faffung wie folgt: 
„Einlagen bi8 zum Betrage von 1000 Mark werden mit 

vier vom Hundert verzinft. Weberfchießende Pfennige bleiben bei 
der Zinsberechnung außer Anjaß. 

Dei größeren Ginlagen fann das Kuratorium einen niedrigeren 
Zinsſatz feitftellen". 

Durh Beihluß des Magiftrats vom 23. Mai 1883, genehmigt 
von dem Herrn Oberpräfidenten am 1. September 1883, erhielt der 8 
folgende Faſſung: 

„Die Einlagen werden mit breiundeinhalb Prozent verzinft. 
Ueberfchießende Pfennige bleiben bei der Zinsberechnung außer 
Anſatz. Bei Einlagen über 1000 Mark kann das Kuratorium 
einen anderen Zinsfuß feitiegen. Eine Aenderung des Prozent: 
jages für alle Einlagen oder für Einlagen gewiffer Kategorien 
fann unter Zuftimmung des Wagiltrats und der Stadtverordneten- 
Berjammlung jederzeit durch die Verwaltung in den Grenzen 
von S!/a °/o bis incl, 5 lo erfolgen und tritt 3 Monate nach 
vorheriger öffentlicher Bekanntmachung in Kraft." 

Diefer $ wurde von dem Magiltrat am 28. Februar 1887 mit 
der Genehmigung des Herrn Oberpräjidenten vom 30. März 1887 auf: 
gehoben und durch den obenflehenden 8 erjekt. 
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Eine Aenderung des Prozentfages der Einlagen kann unter Zu— 
jtimmung des Magiſtrats und der Stadtverordneten-VBerfammlung in den 
Grenzen voon 3 bis 5 Prozent jederzeit durch die Verwaltung erfolgen 
und tritt für die vorhandenen Einlagen 3 Monate nach erfolgter öffent: 
licher Befanntimachung, für neue Einlagen oder Zulagen fofort, in Kraft. *) 

Ss 8. 

Der Binjenlauf fängt an mit erjten des nach der Einlage folgenden 
Monats und hört auf mit dem erfien desjenigen Monats, in welchem die 
Rüdzahlung erfolgt. 

89. 

Die Berechnung der Zinjen erfolgt am Kahresjchluffe oder bei der 
Abhebung der ganzen Einlage. 

Die bis zum Kahresichluffe aufgelaufenen Zinfen werden auf den 
betreffenden Konten in Einnahme gejtellt und jo dem SKapitalbeitande 
zugejchrieben und mit diefem verzinft. 

Nach erfolgtem Abjchluß der Hauptbücher, weicher öffentlich bekannt 
zu machen ift, erfolgt die Eintragung der Zinſen in das Sparfaffenbud) 
bei der nächſten Präfentation desfelben. 

5 10. 

Wenn der Gläubiger der Sparkaſſe fid) nicht binnen 30 Fahren, 
von der legten Bräfentation feines Sparkaſſenbuchs an, bei der Kaſſe 
meldet, jo hört von diefer Zeit an alle weitere Verzinfung feines Gut: 
habens auf. 

e. Rürfzahlung der Einlagen. 

811. 

Soweit der Zuſtand der Kaſſe es erlaubt, werden die zurück— 
geforderten Einlagen ſofort gezahlt; verpflichtet iſt die Kaffe dazu aber 
nur bei Beträgen bis zu 100 Mark mit der Beſchränkung, daß derſelbe 
Einleger zu weiteren Abhebungen nur von 14 zu 14 Tagen berechtigt iſt. 

Die Kündigungsfriſten betragen, falls keine beſondere Vereinbarung 
getroffen: 

a) bei Beträgen von 100 Mark bis 500 Mark 4 Wochen: 
b) bei Beträgen von 500 Marf bis 3000 Marf 3 Monate; 
c) bei Beträgen über 3000 Marf 6 Monate. 
Erfolgt von Seiten des Einlegerd im Laufe der Kündigungsfrijt 

eine weitere Kündigung, fo kann derjelbe die Auszahlung der jpäter ge: 
fündigten Einlage immer erft nad) Ablauf derjenigen Kündigungstrift 
verlangen, welche dem Gejammtbetrage der gelündigten Einlagen entjpricht. 

) Dar) Veichluß des Magiftrats vom 18. Dftober 1887 und 
der Stadtverordneten-VBerfammlung vom 24. Dftober 1887 iſt der Zins— 
fuß der Einlagen auf 3 °/o herabgejegt worden. Die im Abjag 2 vor: 
ſtehend vorbehaltenen Vereinbarungen werden hierdurch nicht berührt. 
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Die im verfloffenen Jahre aufgelaufenen und dem Kapitale zu— 
geichriebenen Zinjen werden im Laufe des erjten Monats des neuen 
Nechnungsjahres ohne vorherige Kündigung gezahlt. 

Die Kündigung muß Ichriftlich oder unter Vorlegung des Buches 
erfolgen und hat im legteren Falle nur Gültigkeit, wenn fie von dem 
Nendanten und dem Kontroleur im Sparkaſſenbuche vermerkt ift. 

Wird das Kapital am Zahlungstermine oder in den darauf folgenden 
8 Tagen nicht erhoben, jo verliert die Kündigung ihre Gültigkeit und 
muß auf Erfordern erneuert werden. 

Die Sparfafje iſt ebenfalls berechtigt, die Einlagen in den oben 
angegebenen Friſten zu fündigen. Die Kündigung erfolgt in dielem 
Falle entweder durch Anjchreiben des Nendanten oder durch zweimaligen 
Aufruf in den im $ 2 bezeichneten Blättern mit Zwijchenraum von 
8 Tagen. 

Mit dem Ablauf der Kündigungsfrift hört die Berzinfung des ge- 
fündigten Guthabens auf. 

leberweilung bon Spareinlagen Abzicehender an die Sparkaſſe 
des neuen Aufenthaltsorts. 

8 11a. ”) 

Auf Berlangen bewirkt die Sparfajje jowohl die Leberweilung von 
Spareinlagen Abziehender an die Sparfaffe des neuen Aufenthaltsorts, 
als die Einziehung von Einlagen aus auswärtigen Sparfafjen für Ans 
gezogene, 

Der Antrag kann mündlich oder jchriftlich gefchehen, das Sparkaſſen— 
buch) muß demjelben beigefügt fein, über den Empfang desjelben iſt Seitens 
der Eparfaffe eine Beicheinigung zu ertheilen, gegen deren Rückgabe feiner 
Zeit bei der neuen Sparfaffe die Uebergabe des neuen Sparfafjenbudys 
mit der Abrechnung erfolgt. 

Die Verzinfung der Einlagen wird durch die Heberweifung an eine 
andere Sparkaſſe in feinem Falle unterbrochen. — Je nachden die Ueber— 
weifung der Einlagen vielmehr vor oder an und nad) dem 15. des Monats 
erfolgt, d. h. das Geld unter gleichzeitiger Ueberjendung der Abrechnung 
an die Kaffe des neuen Aufenthaltsorts per Poſt abgefandt rejp. auf dem 
Girokonto diefer Sparkaſſe bei der Neichsbanf eingezahlt ift, vergütet 
die empfangende oder die abjendende Sparkaſſe die bei ihr üblichen Zinſen 
für den vollen Monat, in welchem die Ueberweiſung erfolgt. 

Die Beitimmungen des $ 11 des StatutS werden durch die Ein: 
führung des Uebertragungsverkehrs der Spareinlagen nicht berührt. 

Die Koften der Ueberweifung incl. der Ausfertigung des neuen 
Sparkaſſenbuchs trägt in jedem Falle die Sparfaffe des neuen Aufent- 
haltsorts, aber nur big zum Betrage von 50 Pfg. Etwaige Mehrkoſten 
fallen dem Sparer zur Laſt. 

*, 8 11a ift von dem Magiſtrat am 13. Mat 1884 feitgeitellt 
und von dem Herren Oberpräfidenten am 22. Dftober 1884 genehmigt 
worden. 
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Dieje Beitimmungen finden nur dann Anwendung, wenn fie bei 
beiden betheiligten Sparfajien gelten. 

f. Legitimation Prüfung bei Auszahlung von Kapitalien und Zinjen. 

8 12. 

Die Sparfaffe iſt berechtigt, aber nicht verpflichtet, jedem Inhaber 
des Sparkaſſenbuchs gegen Borzeigung reſp. Rückgabe desfelben, den Be: 
trag, über welchen dasjelbe jpricht, ganz ober theilweiſe auszuzahlen, 
ohne dem Einleger oder deſſen Erben zur Gewährleiftung verpflichtet zu 
jein, wenn nicht vor der Auszahlung ein Proteſt dagegen eingelegt und 
in die Kaſſenbücher eingetragen worden ift. 

8 18. 
Derjenige, welhem durch Zufall ein Sparkaſſenbuch gänzlich ver- 

nichtet oder verloren gegangen ift, muß, wenn er an deffen Stelle ein 
anderes wieder zu erhalten wünjcht, den Verluſt jofort nad) deffen Ent- 
defung dem Sparfafjen-Kuratorium anzuzeigen, welches denjelben, ohne 
fi) um die Kegitimation des angeblichen Anhabers zu kümmern, in ihren 
Büchern vermerft. 

$ 14. 

Bermag derjelbe die gänzliche Vernichtung des Buches auf eine nad) 
dem Ermeſſen des Sparkaſſen-Kuratoriums überzeugende Weife darzuthun, 
fo wird ihm von demjelben ohne Weiteres ein neues Bud auf Grund 
der Kaſſenbücher ausgefertigt. 

In allen übrigen Fällen muß das verloren gegangene Buch nad) 
VBorichrift des $ 15 des Reglements vom 12. Dezember 1838 gerichtlich 
aufgeboten und amortijirt werden. 

Vermerk über geichehene Zahlungen in dem Sparkaſſenbuche. 

8 15. 

Die Abhebungen werden unter Beifegung des Zahlungstages mit 
Zahlen und Buchftaben in das Sparkaſſenbuch eingetragen und vom 
Iendanten, jowie Kontroleur unterjchrieben. 

Auperdem muß der Empfänger Quittung leiten. 
Bei Nücdzahlung der ganzen Forderung eines Einleger8 wird das 

ausgeftellte Buch, nachdem darin über den Empfang der Einlage quittirt 
it, vom Rendanten kaſſirt. 

Unterbringung der eingelegten Kapitalien. 

8 16. 

Die eingelegten Gelder werden verwendet: 

1. Zur Ausleihung gegen fichere Hypothef auf Grundjtüde Die 
Sicherheit wird für genügend erachtet innerhalb des 20 fachen 
Kataftral-Reinertrages. Gebäude, und wenn ſolche in den Stadt: 
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bezirfen Dortmund und Hörde belegen find, auch die zu denfelben 
gehörigen Haus- und Hofräume, ferner die im Stadtbezirke 
Dortmund belegenen noch unbebauten Baupläge, dürfen inner: 
halb der erjten Hälfte ihres Taxwerthes beliehen werden, 

Die Beleihung von Gebäuden ijt jedoch nur injoweit ftatthaft, 
als diejelben auf Höhe des Tarwerthes gegen Feuersgefahr bei 
einer Verſicherungsgeſellſchaft verjichert find, welche der Spar: 
kaſſe genügende Garantie hinſichtlich der Wahrung der Rechte 
der Hppothefengläubiger bietet, und welche der Magijtrat der 
Sparfafje als jolche bezeichnet hat. 

Die Taren der zur Hypothek offerirten Realitäten werden 
durch zwei von der Sparfafje zu beftimmende vereidete Taratoren 
aufgenommen, jedoch fann die Spafaffe von der vorgängigen 
Abſchätzung ſolcher Gebäulichfeiten dispenfiren, welche bei der 
Brovinzial-Fener- Sozietät verfichert find. 

2. Zur Ausleihung auf Dandjcheine oder Wechjel, wenn von zwei 
als folide und zahlungsfähig anerkannten, im Stadt- oder Yand- 
freife Dortinund angejefienen Perſonen für Kapital, Zinjen und 
Kosten ſelbſtſchuldneriſche Bürgjchaft geleiftet wird, bis zu 25 %/o 
der Einlagen. 

Eine ſolche Bürgenliſte wird alljährlid von einer gemijchten 
Deputation unter Zuziehung des Kuratoriums und des Spar- 
kaſſen-Rendanten feitgeitellt. 

Die Deputation befteht aus zwei vom Magijtrats-Dirigenten 
zu ernennenden Magiftrats - Deitgliedern und fünf von der 
Stadtverordneten » Verfammlung auf 6 Jahre zu wählenden 
Mitgliedern. 

Bon den legteren fcheiden alle 3 Jahre 2 bezw. 3 aus. 

3*). Zum Anfauf der Schuldverjchreibungen, welche von dem deutſchen 
Reiche oder von einem deutjchen Bundesjtaate mit gejeglicher 
Ermädtigung ausgeftellt find, oder von Schuldverjchreibungen, 
deren Berzinfung von dem deutjchen Weiche oder von einem 

*) Der $ 16, Nr. 3, welcher urjprünglich lautete: 
„Zum Ankauf von Inhaberpapieren, welche von dem Deutjchen 

Neiche oder vom Preußiſchen Staate emittirt oder garantirt, 
oder welche unter Autorität des Preußijchen Staates von Kor— 
porationen oder Kommunen ausgejtellt und mit einem ein für 
alle Mat beitimmten Sage verzinslich jind. Dieſe Papiere 
müffen beim Erwerbe außer Cours gejett werden.“ 

ift von dem Magiitrat durch Beſchluß vom 28. Februar 1857, welcher 
von dem Herrn Oberprüfidenten am 30. März 1887 genehmigt worden 
ift, aufgehoben und wie vorjtehend neu feitgeitellt. 

30 
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deutſchen Bundesitaate gejeßlich garantirt ift, oder von Renten— 
briefen der zur VBermittelung der Ablöjung von Renten in Preußen 
beitehenden Nentenbanfen, oder in Schuldverfchreibungen, welche 
von deutjchen kommunalen Korporationen (Provinzen, Kreiſen, 
Gemeinden 2c.), oder von deren Kreditantalten ausgeſtellt und 
entweder Seitens der Inhaber kündbar find, oder einer regel- 
mäßigen Amortijation unterliegen. 

Die Papiere müfjen beim Erwerbe außer Cours geiegt 
werden. 

4. Zur Ausleihung gegen ordnungsmäßige Schuldverjchreibungen, 
welche die Stadt Dortmund und die derjelben angehörigen 
Schul» und Kirchengemeinden ansgejtellt haben. 

5. Zur Ausleihung gegen Dandjcheine unter PVerpfandung von 
Hypotheken oder Grundjchuldforderungen mit der unter 1 ver: 
fangten Sicherheit, oder von Inhaberpapieren der unter 3 ge 
daten Art oder von Onittungsbüchern der hiefigen ftädtijchen 
Sparkaſſe. 

Die verpfändeten Hypotheken oder Grundſchuldforderungen 
müſſen, wenn nicht gleichzeitig ein Wechſel ausgeſtellt wird, der 
Kaſſe event. cedirt werden. 

*) Die Beleihung der Inhaberpapiere iſt nur bis zu drei Viertel 
des Courswerthes, niemals aber höher, als bis zu drei Piertel des 
Nominalwerthes, zuläſſig. Auch muß bei einem SHeruntergehen des 
Gourjes das Pfand ergänzt werden. 

6. Zur Niederlegung bei der Provinzial-Hülfstaffe und Deutjchen 
Neichsbant. 

7**). Zum Betriebe des jtädtiichen Yeihhaufes gegen 4/2 °/o Zinſen. 

) 8 16, Nr. 5, dritter Abjag ift in der Faſſung: 

„Die Beleihung der Inhaberpapiere iſt nur bis zu zwei 
Drittel des Courswerthes, niemals aber höher als zu zwei 
Drittel des Nominalwerthes zuläſſig. Auch muß bei einem 
Heruntergehen des Courjes das Pfand ergänzt werden“ 

von dem Magiitrat am 28. Februar 1887 (genehmigt vom Herrn Ober- 
präjidenten am 30. März 1887) gleichfalls aufgehoben und wie oben- 
ſtehend neu feſtgeſtellt. 

») Nr, 7 iſt von dem Magiſtrat am 22. November 1879 dem 
$ 16 neu hinzugefügt worden. 

Tiefer Zufag ift von dem Herren Oberpräfidenten am 2. Yebruar 
1880 mit der Mahgabe genehmigt worden, daß der darin gejtatteten 
Verwendung der Sparfaffenbeitände zur Dotirung der jtädtijchen Leih— 
anjtalt in jedem einzelnen MUeberweilungsfalle gemäß Artikel 5 des 
Neglements vom 12. Dezember 1838, betreffend die Einrichtung des 
Sparfaffenwejeng, die Genehmigung nachzuſuchen iſt. 



— 461 — 

8 17. 

Es it gejtattet, Kapitalien auf Amortifation zu verleihen. Die 
Amortijations =» Bedingungen werden vom Auratorium feitgeftellt. Die 
Summe der auf diefe Weije unkündbar ausgeliehenen Beträge darf ein 
Zehntel der Einlagen der Sparfaffe nicht überjchreiten. 

Verwaltung. 

8 18, 

Die Sparfaffe wird von einem Kuratorium unter Mitwirkung des 
Nendanten, Kontrolleurs und ſonſtigen Hülfsperfonals, nad; Maßgabe 
einer vom Magiſtrat zu erlaffenden Inſtruktion vermaltet. 

Die Aufficht führt der Magiitrat. 
Der Rendant ift zur Einflagung von Zinſen ermädhtigt. 

S 19. 

Die Kafjenbeanten werden vom Magiitrat nad) Anhörung der 
Stadtverordnneten: Berjammlung angeitellt. 

Die Namen der neugewählten Kafjenbeamten werden öffentlich 
befannt gemacht. 

Nendant und Kontrolleur haben eine angemejjene Kaution zu jtellen, 
deren Höhe die Stadtbehörden beitimmen. 

Die Beamten der Sparfafje jind jtädtifche Beamte und dürfen 
ohne Ginwilligung des MagiftratS fein anderes Amt, namentlich feine 
andere Kaffe übernehmen, aud feine jonjtigen Gejchäfte treiben. 

Kuratorium. 

8 20. 

Das Kuratorium bejteht aus zwei vom Mlagiitratsdirigenten zu 
ernennenden Magijtratsmitgliedern und fünf von der Stadtverordneten- 
verjammlung auf 6 fahre zu wählenden Mitgliedern. 

Bon den leßteren jcheiden alle 3 Jahre 2 beziehungsweife 3 aus. 
Die Namen der Kuratoren werden in ortsüblicher Weije befannt 

gemacht. 

Dbliegenheiten des Kuratoriums. 

Ss 21. 

Das Kuratorium ift nad) Maßgabe des Neglements vom 12. De- 
zember 1838 der Aufficht der ftädtiichen Behörden unterworfen und für 
die Innehaltung des Statut3 verantwortlid. Dasfelbe hat für die 
fihere Aufbewahrung der Kafjenbeitände und der der Kafje gehörigen 
Effekten und Dofumente, jowie für die ftatutenmäßige Belegung der 
Gelder Sorge zu tragen. Das Kuratorium vertritt die Sparkaſſe bei 
allen Rechtsgeſchäften. Dasjelbe it insbejondere befugt, ohne weitere 
Autorifation der ftädtiichen Behörden Klagen gegen Schuldner der Spar: 

30* 
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kaſſe anzuſtellen, mit denſelben Vergleiche abzuſchließen, Exekutionen zu 
beantragen, Subhaſtationen zu extrahiren, Grundſtücke und Gerechtigkeiten 
für die Sparkaſſe anzukaufen, Sachen und Gelder, letztere auch aus den 
gerichtlichen Depojitorien in Empfang zu nehmen und darüber Quittung 
zu ertheilen, Ceffionen vorzunehmen und Löſchungen im Hypothefenbuche 
zu bewilligen. Zur Wiederveräußerung von Grundjtüden und Geredhtig- 
feiten bedarf das Kuratorium der Zuftimmung der ftädtiichen Behörden. 

$ 22. 

Alle Urkunden, welche von dem Kuratorium ausgejtellt werden, 
müffen, wenn fie die Sparkaſſe verpflichten follen, von dem Vorſitzenden 
und noch zwei anderen Mitgliedern des Kuratoriums vollzogen werden. 

Die Legitimation des Kuratoriums wird durch ein Attejt des 
Magiftrats geführt. 

$ 28. 

Das Kuratorium verfammelt ji zur Erledigung der laufenden 
Geſchäfte regelmäßig alle 14 Tage zu einer dazu bejtimmten Zeit und 
außerdem jo oft der Vorfigende dasjelbe beruft oder 3 Mitglieder die 
Berufung beantragen. 

Der Rendant wohnt den Sigungen mit berathender Stimme bei. 
Das Kuratorium ijt bei Anwejenheit von vier Mitgliedern be= 

ſchlußfähig. 
Die Beſchlüſſe werden nach Stimmenmehrheit gefaßt, bei Stimmen— 

gleichheit entſcheidet die Stimme des Vorſitzenden. 
Die Beſchlüſſe werden protokollirt. 

S 24. 

Bor jeder regelmäßigen Sigung werden vom Kuratorium die Bücher 
mit den Belägen verglichen, der von den Kaffenbeamten aufgeftellte Ab- 
Ihluß, der Kaffenbeitand und die Buchführung nad vorangegangener 
Prüfung durch die Kalkulatur revidirt. 

Die Aufftellung des Abjchluffes und die Führung der Bücher erfolgt 
nad) VBorjchrift des Magiſtrats. 

Jahresrechnung. 

8 25. 
Nah Schluß jeden Jahres haben Rendant und Kontrolleur die 

Jahresrechnung zu legen, aus welcher der Gejchäftsverfehr und das 
Vermögen der Kaffe erfichtlich ift. 

Die Rechnung wird vom Kuratorium feitgeftellt und von der nad 
5 16, Abſatz 2 eingefesten Deputation des MagiftratS und der Stadt- 
verordneten-Berfammlung geprüft. 

Tie Decharge ertheilen die ſtädtiſchen Behörden. 
Das Rejultat der Jahresrechnung wird im ortsüblicher Weije 

bekannt gemacht. 
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$ 26. 

Die Schulddofumente über die verlichenen Gelder werden mindeiteng 
jährlich einer eigenen Deputation zur Prüfung der Sicherheit vorgelegt. 
Die Deputation bejteht aus zwei vom Magijtratsdirigenten zu ernennenden 
Magifiratsmitgliedern und drei von der Stadtverordneten-Verfammlung 
auf 6 Jahre zu wählenden Mitgliedern. 

Bon den legteren jcheidet alle drei Jahre eins rejp. zwei aus. 
Die Deputation ift verpflichtet, darauf zu achten, daß die Gelder 

der Eparfafle den Beitimmungen diejes Statuts entiprechend und auch 
materiell ficher angelegt find. 

Reſerbefonds. 

8 27. 
Die Binfen-Ueberfhüffe dienen vorab zur Dedung von Ausfällen 

bei der Sparkaſſe. Tem Refervefond werden außer den Zinſen von jeinen 
eigenen SKapitalien 10 Prozent vom Neingewinn der Sparfafje jo lange 
überwiejen, als er nicht ein Zehntel der gefammten Sparkafjen-Einlagen 
überfteigt. Hat der Reſervefond diefe Höhe erreicht, jo vermehrt er ſich 
nur durch die Zinfen feiner eigenen Kapitalien, 

Der Reſervefond wird abgejondert von der Sparkaſſe durch das 
Kuratorium derjelben adminiftrirt. Er fann für die Sparkaſſe erjt in 
Anſpruch genommen werden, wenn deren Aftiva unter die Paſſiva 
herabfinfen. 

z 28. 

Ueber den nad) Abzug der Verwaltungsfoften und der zum Reſerve— 
fond zu überweifenden 10 Prozent noch verbleibenden Jahresgewinn der 
Sparfaffe fünnen die Stadtbehörden nach vorher durd) die Königliche 
Regierung eingeholter Genehmigung des Oberpräfidenten zu jtädtijchen 
Zwecken verfügen. 

Auflöjung der Sparkaſſe. 

8 29. 

Möchte die Auflöfung der Sparkaffe nothwendig werden, jo muß 
folches durch öffentliche Blätter, mindeftens durch das Amtsblatt und 
das amtliche Organ der Stadtbehörde 6 Monate vor Schließung der 
Kaſſe befannt gemacht werden. 

Abänderung des Statuts. 

S 80. 

Zufäge zu gegenwärtigen Statut und Abänderungen desjelben er- 
langen erjt durch die Genehmigung der Stodtbehörden und die Beftätigung 
des Oberpräjidiums der Provinz Weſtfalen ihre Gültigfeit und werden 
in ortSüblicher Weiſe befannt gemacht. 



— 464 — 

Aufhebung des bisherigen Statuts. 

8 31. 
Durch gegenwärtige Statut wird das Statut vom 3, Scptember 

1868 nebjt den dazu ergangenen Nachträgen aufgehoben. 

Inkrafttreten des Statut. 

8 32. 
Vorſtehendes Statut joll, nachdem es die Betätigung des Ober- 

präfidiums erhalten, durch dreimalige Inſertion in das „Dortmunder 
Kreisblatt" zur Kenntniß der Betheiligten gebracht werden. 

Auch für die bisherigen Einlagen tritt dasjelbe in Kraft, injoweit 
fie nicht binnen 6 Monaten nach feinem Eintritt gefündigt werden. 

Dortmund, den 7. September 1876. 

Der Magiitrat. 
Adides. Arnede. 

Genehmigt. 

Münjter, den 4. November 1876. 

Der Oberpräfident von Wejtfalen: 

v. Kühlmetter. 

20. Reglement für das Städtiiche Leihhans zu Dortmund. 
sl. 

Zwed. Berwaltung Siegel. 
Das Leihhaus hat den Zwed, gegen Verpfändung von beweglichen 

Sachen Darlehne zu gewähren. 
Dasfelbe wird für Rechnung und unter Garantie der Stadt: 

gemeinde, jowie unter Aufficht des MagiftratS von einem Kuratorium 
und den hierzu angejtellten Beamten verwaltet. 

Das Leihhaus führt ein bejonderes Siegel mit dem ſtädtiſchen 
Wappen und der Umſchrift: „Städtisches Yeihhaus zu Dortmund“. 

82. 

Betriebsfapital. Ueberſchüſſe. 
Das erforderliche Betriebsfapital wird von der ftädtiichen Sparkaſſe 

nach Bedürfniß zu dem üblichen Zinsfuße gewährt. 
Etwaige Ueberjhüffe werden zunächſt zur Bildung eines Rejerve- 

fonds, dejfen Höhe die ftädtiichen Behörden alljährlicd) bei der Nechnungs- 
lage feftzuitellen haben, verwandt, weitere Ueberſchüſſe fließen zur ftädtiichen 
Armenfaffe. 



Kuratorium. 

Das Kuratorium beiteht aus zwei vom Magiitratsdirigenten zu 
ernennenden Magiftratsmitgliedern und vier von der Stadtverordneten- 
VBerfammlung auf 6 Jahre zu wählenden Bürgern. Won den Yeßteren 
jcheiden alle 3 Nahre zwei aus, das erite Mal entjcheidet hierüber das 
2008, jpäter der Beitpunft des Eintritts in das Amt. Die Ausjcheidenden 
find wieder wählbar. Bon den Magijtratsmitgliedern führt das eine den 
VBorfig im Kuratorium, während dem zweiten die DBertretung in Be: 
hinderungsfällen obliegt. Beide jind von der Königlichen Regierung zu 
beitätigen. 

Dem Auratorium liegt die Zeitung und Berwaltung des Leihhauſes, 
jowie die Aufficht über die Beamten nad) einer befonderen, vom Magijtrat 
zu erlaffenden Auitruftion ob. Das Kuratorium ift bei Anwejenheit 
von vier Mitgliedern beichlußfähig. Die Beichlüjfe werden nad) Stimmen- 
mehrheit gefaßt, bei Stimmengleichheit enticheidet die Stimme des Vor— 
jigenden. 

84. 

Geſchäftsperſonal. 

Die Geſchäfte des Leihhaufes werden von einem Rendanten, einem 
Kontrolleur und dem etwa erforderlichen Hülfsperjonal nad) einer bes 
fonderen Inſtruktion geführt. Nendant, Kontrolfeur und Xagerdiener 
müffen Kaution beftellen, deren Höhe die ftädtiichen Behörden beſtimmen. 

Sämmtliche Beamte find zur größten Verſchwiegenheit verpflichtet, 
die Benugung irgend eines Pfandſtücks iſt ihnen bei Strafe des doppelten 
Erfages des Taxwerths und der fofortigen Dienitentlaffung unterfagt. 

sa 

Seihäftsitunden. 

Die Annahme und Einlöfung der Pfänder erfolgt im Gejchäfts- 
Iofale des Leihhaufes. Die Dienftftunden werden vom Magiltrat feit- 
geftelit und durch mindeftens zwei Zofalblätter befannt gemacht. 

S 6. 

Prandgegenitände. 

Als Pfänder werden angenommen: 

Edelfteine, Gold: und Eilberwaaren, Geräthe von anderen Metallen, 

Zeuge, Waaren, gute Kleidungsitüfe und jonjtige bewegliche nußbare 
Gegenftände, zu deren Aufbewahrung fein großer Raum erforderlich tt 
und die bei längerer Aufbewahrung nicht einem bedeutenden Werthwechſel 
oder gar dem PVerderben ausgejegt find. Ausgeſchloſſen find abgenutte 
Sachen, leicht zerbrechliche und flüjjige Gegenftände, Bücher, Kupferitiche, 
Gemälde, militäriihe Nüftungs- und Kleidungsitüde. 
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87. 

Eigenſchaften der Pfandgeber. 

Jeder Unverdächtige kann gegen Hinterlegung eines Fauſtpfandes 
nach Maßgabe dieſes Reglements ein Darlehn erhalten. Von Perſonen, 
welche keinem der Beamten als unverdächtig bekannt ſind, ſich auch weder 
durch Dokumente noch durch das Anerkenntniß bekannter glaubwürdiger 
Perſonen als unverdächtig legitimiren können, desgleichen von ſolchen 
Perſonen, die nach den Geſetzen unfähig find, Darlehne zu fontrahiren, 
werden feine Pfänder angenommen. 

Ss 8. 

Verfahren gegen unredlihe Beiiger eines Pfandſtücks und bei 
Anmeldung verübter Diebitähle. 

Wenn Verdacht des Diebjtahls oder des unredlichen Befites ob- 
waltet, ſoll der Polizeibehörde davon fofort Anzeige gemacht werden und 
das Leihhaus berechtigt jein, das Pfand, ohne daranf ein Darlehen zu 
gewähren, einfiweilen zurüdzubehalten. 

Wenn dem Peihhaufe von ftattgefundenen Diebitählen Anzeige ge- 
macht und möglichjt genaue Beichreibung der entwendeten Gegenjtände 
mitgetheilt worden, jo ijt bei Annahme der Pfänder darauf zu adten 
und die Eintragung in ein bejonderes Regiſter zu bewirken. 

59. 

Höhe des Darlehns. Abſchätzung der Pfänder. 

Auf Edeljteine, Gold- und Silberjachen, Geräthichaften aus anderen 
Metallen, fünnen bis zu zwei Drittel des Tarwerthes, auf alle übrigen 
Gegenftände bis zur Hälfte des Taxwerthes Darlehne gewährt werden. 

- Die Darlehne müfjen mindeitens 1 Mark betragen und durch eine 
halbe Marf theilbar fein. 

Die Abjchägung der Pfänder erfolgt durch vereidete Taratoren der 
Anftalt und wo es nöthig, durch bejondere Sadjverjtändige. 

Ss 10. 

Darlehnsfriiten. PBrolongationen. 

Jedes Darlehen wird auf 6 Monate bewilligt und muß nad Ab— 
lauf diejer Frift mit den BZinfen an das Leihhaus zurücgezahlt werden. 
Die frühere Einlöfung der Pfänder ijt geftattet eine theilweife aber nicht. 

Die Prolongation des Darlehns kann erfolgen, es wird jedoch in 
diejem Falle das Pfand von Neuem abgejhägt und darnad die Höhe 
des Darlehns bemejfen. Die aufgelaufenen Zinfen und die Differenz 
zwijchen dem bisherigen und dem neu bewilligten Tarlehne müffen zur 
Kafje entrichtet werden, da jede Prolongation als neues Darlehn ange: 
jehen wird. 
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5: 11, 

Verzinjung der Darlehen. 

Den Zinsfuß für die Darlehen bejtimmt das Kuratorium mit Zu— 
ftimmung des Magiftrats. In gleicher Weije kann beitimmt werden, 
daß an Zinjen mindejtens der Betrag für 2 Monate gezahlt werden muß. 

Die Zinjen jind bei Nüdzahlung oder PBrolongation des Darlehns 
zu entrichten. Bei Berechnung derjelben wird das Darlehn auf ganze 
Mark abgerundet, jodaß auch die halbe Mark für voll gilt. Ferner 
werden die Monate der Zahlung und Rüdzahlung des Darlehns, fowie 
die Bruchpfennige für voll gerechnet. 

Im Falle der Nüdzahlung des Darlehns vor oder nad Ablauf 
der bejtimmten Frift find die Zinſen nur bis zum Nüdzahlungstermin, 
jedoch mit der obigen Maßgabe, zu entrichten. 

s 12. 

Abſchlußß des Dartehnsgeihäfts. Pfandverzeichniß. Brandichein. 

Steht der Annahme des Pfandes nichts entgegen und genehmigt 
der Darlehnsſucher das darauf angebotene Darlehn, dann erfolgt die 
Eintragung in das nach Abſatz 5 der A. R.-D. vom 28. Juni 1826 
zu führende Pfandverzeihniß. Dem Pfandgeber wird das Darlehn 
baar gezahlt und ein Pfandichein ertheilt, welcher mit dem PBfandverzeichniß 
genau übereinjtinmmen, die Nummer des Pfandes, den Namen und Mohn: 
ort des Pfandgebers, die Beſchreibung des Pfandſtückes, die Taxe, den 
Betrag des Darlehns und den Tag der Auszahlung enthalten, mit dem 
Stempel der Anjtalt verfehen und von dem Nendanten, jowie dem 
Kontrolleur vollzogen fein muß. 

Der Pfandjchein verliert feine Beweiskraft gegen die Kaffe, wenn 
darin etwas radirt, ausgejtrichen, hinzugefügt oder verändert üit. 

8 13. 

Aufbewahrung und Verſicherung der Pränder. 

Die Pfänder werden an einem gegen Diebitahl und Verderben 
möglichjt gejicherten Orte aufbewahrt. Für den Schaden, welchen die 
Pfänder durch das bloße Yiegen, einen inneren Fehler oder Mottenfraß 
ohne Berwahrlojung oder Schuld der Anftalt, durch Zufall oder durd) 
äußere unabwendbare Gewalt erleiden, fteht das Leihhaus nicht ein. 
Dasjelbe übernimmt jedoch die VBerficherung der Pfänder gegen Feuers: 
gefahr auf Höhe des Tarwerthes, ohne dafür eine befondere Vergütung 
zu verlangen. 

$ 14. 

Erſatzpflicht beim Verluſt der Pfänder. 

Geht ein Pfand verloren, fo hat dus Leihhaus nur den auf dem 
Pfandichein angegebenen Werth zu erjegen, der Beweis eines höheren oder 
niedrigeren Werthes ift weder dem einen noch dem anderen Theile nachgelafjen. 
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g 15. 

Einlöſung der Pfänder. 

Gegen Zahlung des dargeliehenen Betrages und der Zinſen erfolgt die 
Zurückgabe des Pfandes an den Ueberbringer des Pfandſcheins, wenn nicht: 

a) Seitens des Gerichts oder der Polizeibehörde Beſchlag auf das 
Pfand gelegt, 

b) von dem auf dem Pfandſcheine benannten Pfandgeber der Ver— 
luſt des Pfandſcheins angezeigt worden. 

Die Beamten des Yeihhanies find daher zwar befugt, aber nicht 
verpflichtet, die Legitimation des Pfandjcheinüberbringers bejonders zu 
prüfen, oder von den auf dem Pfandjchein etwa vermerften Gejfionen 
Kenntniß zu nehmen. 

8 16. 

Verluſt des Pfandſcheins. 

Wenn der im Pfandverzeichniſſe eingetragene Schuldner dem Leih— 
hauſe den Verluſt des Pfandſcheins anzeigt, ſo wird, inſofern das Pfand 
nicht ſchon gegen Ablieferung des Pfandſcheins zurückgegeben worden iſt, 
der nöthige Vermerk in dem Pfandverzeichniſſe gemacht und dem Schuldner 
darüber eine Beſcheinigung ertheilt. 

Die Zurückgabe des Pfandes gegen dieſe Beſcheinigung und Aus— 
ſtellung eines Mortifikationsſcheines kann aber erſt erfolgen, nachdem der 
Verkauf der nicht eingelöſten Pfänder des betreffenden Halbjahres bewirkt 
und bis dahin der abhanden gekommene Pfandſchein dem Leihhauſe nicht 
produzirt iſt. 

Meldet ſich aber vor dieſer Verfallzeit der Inhaber des als ab— 
handen gekommen angezeigten Pfandſcheins bei dem Leihhauſe, ſo hält 
dieſes den Pfandſchein an, ertheilt dem Ueberbringer eine beglaubigte 
Abſchrift desſelben mit der Beſcheinigung, daß das Original angehalten 
worden, und weiſt den Ueberbringer an, ſein Recht gegen den im Pfand— 
verzeichniſſe eingetragenen Pfandgeber geltend zu machen und die gericht— 
liche Beſchlagnahme des Pfandes nachzuſuchen. Erfolgt eine ſolche nicht 
bis zu der oben gedachten Verfallzeit, ſo wird der urſprüngliche Pfand— 
geber zur Einlöſung des Pfandes zugelaſſen, und wenn auch dieſer ſolche 
binnen weiteren 6 Monaten nicht bewirkt, zum Verkaufe des Pfandes 
nad) 8 17 geſchritten. Dem Anzeiger eines abhanden gekommenen Pfand— 
jcheines, nicht minder dem fein echt geltend machen wollenden Inhaber 
des Pfandjcheins ſteht aber frei, ſich durch vorläufige Einzahlung des 
Darlehns nebft Zinjen bis Ende des bereits angefangenen Monats von 
der ferneren Verzinſung des Darlehns zu befreien. 

Ss 17. 

Berjteigerung der verfallenen Pfänder. 

Jedem Schuldner wird nad) Ablauf der in dem Pfandſcheine be- 
ftimmten jehsmonatlichen Friſt noch eine jechsmonatliche Nachfriſt zur 
Einlöjung des Pfandes bemilligt. 
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Diejenigen Pfänder aber, welche auch während dieſer Nachfriſt, 
alſo überhaupt innerhalb eines Jahres, vom Tage der Verpfändung an 
gerechnet, nicht eingelöſt ſind, werden als verfallen betrachtet und das 
Leihhaus iſt berechtigt, dieſelben durch ſeine Beamten öffentlich verſteigern 
zu laſſen. 

Dergleichen Verſteigerungen werden nad) Bedürfniß unter 
Aufſicht des Kuratoriums abgehalten, nachdem fie innerhalb 9 Wochen 
dreimal durch mindejtens zwei der hieſigen KXofalblätter angekündigt 
worden. 

Bis zum erfolgten Zuſchlage ift jeder Schuldner fein Pfand gegen 
Berichtigung des Darlehns uud der bis zum Ende des angefangenen 
Monats zu berechnenden Zinjen zurüdzunehmen berechtigt, jedoch, wenn 
bereit8 Vorfehrungen zur Öffentlichen Werfteigerung getroffen find, ver- 
pflichtet, zu dem hierauf verwendeten Koften einen Beitrag von 5 Br. 
von jeder Marf des Darlehns zu entrichten. 

Unmittelbar nad) der erfolgten Verjteigerung wird durch mindejteng 
zwei der Zofalblätter ein öffentlicher Aufruf dreimal von 3 zu 3 Wochen 
an die betheiligten Pfandgeber erlaffen, sich bei der Anftalt zu melden, 
um den nach Berichtigung des Darlehng jowie der Zinſen und des vor- 
jtchend beftimmten Koftenbeitrags verbleibenden Ueberſchuß gegen Quittung 
und Nüdgabe des Pfandiheins in Empfang zu nehmen. In den Be: 
fanntmachungen werden die betreffenden Pfänder lediglich durch Angabe 
des Zeitraums, in welchem fie niedergelegt worden, bezeichnet, die Namen 
der Pfandgeber und die Nummern der Pfandicheine werden nicht ver: 
öffentlicht. 

S 18. 

Auttionsüberſchüſſe. 

Inſofern der Auktionsüberſchuß weniger als 30 ME. beträgt und 
fih binnen 6 Wocden nad) der dritten Befanntmahung Niemand zu 
deilen Empfangnahme meldet, wird jolcher der hiefigen Armenfaffe über- 
wiejen und der Pfandichein mit den darauf begründeten echten der 
Schuldner für amortifirt erachtet. 

Diejenigen Ueberfchüffe, welche 30 ME. und mehr betragen, werden 
vom Magiftrate unter Vertretung der Stadtgemeinde affervirt. 

Meidet ſich binnen Yahresfriit, von der erjten Aufforderung an 
gerechnet, Niemand zur Empfangnahme der Ueberſchüſſe, jo bringt der 
Magiftrat bei dem Gericht ein öffentliches Aufgebot der Intereſſenten 
in Antrag. 

Den hierauf ſich meldenden Schuldnern wird der Ueberſchuß nad) 
Abzug der gerichtlichen Koſten, der mit '/a °/o am die Leihhauskaſſe zu 
vergütenden Affervationsfoften und ohne eine Zinfenvergütung gegen 
Rückgabe des Prandicheins ausgeantwortet. 
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Meldet fich auf ſolchen Aufruf zwar der urjprüngliche in dem 
Pfandverzeichnig vermerfte Pfandgeber, ohne den Pfandſchein beibringen 
zu können, jo muß er, je nachdem der Ueberſchuß unter 30 ME. oder 
mehr beträgt, den Ablauf der oben angegebenen Friſten abwarten und 
empfängt, wenn bis dahin der Pfandſchein nicht von einem andern 
präjentirt wird, alsdann den Ueberſchuß nad Abzug der gerichtlichen 
und Aſſervationskoſten, gegen Ausjtelung einer Quittung und eines 
Mortifikationsſcheines. 

Wenn aber binnen jener Friſt der Pfandſchein von einem Andern 
präſentirt wird, jo tritt das in $ 16 vorgeſchriebene Verfahren ein, und 
wenn der Inhaber des Pfandicheins der ihm ertheilten Anweiſung nicht 
Folge leiftet und fjpäteftens binnen 3 Monaten die gerichtliche Beichlag: 
nahme des Ueberjchuffes bewirkt, jo wird dem urjprünglichen Pfandgeber 
der Ueberſchuß nach Abzug der gerichtlichen und Affervationskoften gegen 
Quittung ausgezahlt. 

Die Beträge der Forderungen präffudirter Intereſſenten werden 
nach Abzug der Gerichtsfoften an die jtädtijche Armenkaſſe abgeführt. 

$ 19. 

Statuten-Aenderungen. 

StatutensAenderungen bedürfen der Genehmigung der zuftändigen 
Auffihtsbehörde und find durch zweimalige Bekanntmachung in mindelteng 
zwei der hiefigen Xofalblätter zur Kenntniß des PBublifuns zu bringen. 

s 20. 

Auflöſung des Leihhauſes. 

Falls die ſtädtiſchen Behörden die Auflöſung des Leihhauſes be— 
ſchließen ſollten, dann muß ein ſolcher Beſchluß 6 Monate vor deſſen 
Ausführung zweimal in mindeſtens zwei der hieſigen Lokalblätter bekannt 
gemacht werden. 

Dortmund, den 19. November 1879. 

Der Magiſtrat. 

(L. S.) Lindemann. Arnecke. 

Vorſtehendes Reglement wird widerruflich, unter Vorbehalt der— 
jenigen Abänderungen, welche in Folge anderweiter geſetzlicher Regelung 
erforderlich werden, hierdurch beſtätigt. 

Arnsberg, den 28. Januar 1880. 

Königliche Regierung, Abtheilung des Innern. 

Keßler. 
A. Iv. 316. 
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21. Beitimmungen über die Zujammenjegung der Verwaltung 
des Luijen:Hojpitals, jowie deſſen Neben: Anjtalten und Die 

derjelben obliegenden Geſchäfte. 

sl. 

Die jchon feit längerer Zeit unter der Bezeichnung: „Verwaltung 
des Luiſen-Hoſpitals“ beftehende VBerwaltungs-Deputation iſt eine bleibende 
im Sinne des $ 59 der Städteordnung vom 19 März 1856 und be» 
fteht aus folgenden Mitgliedern: 

a) aus zwei von dem Magijtratsdirigenten zu ernennenden Magiſtrats— 
mitgliedern; 

b) aus drei von der Stadtverordneten-Verfammlung aus ihrer 
Mitte oder der Bürgerfchaft auf je 2 Jahre zu wählenden 
Mitgliedern; 

c) aus dem AnftaltSarzte des jtädtiichen Luifen-Hojpitals, bezw. 
wenn zwei Anjtaltsärzte angejtellt find, aus den beiden Anjtalts- 
Ärzten. 

Den Borjigenden, jowie den Stellvertreter desjelben ernennt der 
Dirigent des MagiftratS aus der Zahl der zur Deputation gehörigen 
Magiftratsmitglieder. 

Die Deputation ift wie alle anderen jtädtifchen VBerwaltungsdepu- 
tationen dem Magijtrat unmittelbar untergeordnet. 

8 2. 

Die Deputation verfammelt ſich in der Regel monatlich einmal und 
anßerdem, wenn es der VBorfigende für nöthig erachtet oder zwei Mitglieder 
der Deputation oder die Anitaltsärzte (bezw. der Anftaltsarzt, wenn nur 
einer angeſtellt ift) darauf antragen. 

Die Deputation ift befchlußfähig, wenn drei der in$ 1 lit. a und b 
bezeichneten Mitglieder und darunter der Vorfigende oder deſſen Stell- 
vertreter anweſend und alle vorjchriftsmäßig eingeladen find. Die Beichlüffe 
werden nad abjoluter Stimmenmehrheit gefaßt, bei Stimmengleichheit 
enticheidet die Stimme des BVorfigenden. 

Ueber die gefaßten Bejchlüffe werden fortlaufende Sigungsprotofolfe 
geführt. 

83. 

Die Deputation verwaltet die ſtädtiſchen Kranfenhäufer (das Luiſen— 
Hojpital und die Baradenlazarethe) deren Legaten und Stiftungsfonds, 
das Kaijer Friedrich Heim für männlich Genefende, das Heim für Wöch— 
nerinnen und weiblich Geneſende — Duden-Stiftung — letztere unter 
dem Beirath von Frauen der Stadt Dortmund, deren Zahl der Magiſtrat 
auf Vorſchlag der Deputation feſtſetzt und deren Wahl durch letztere erfolgt. 

Die Verwaltung der Anftalten durch die Deputation erfolgt unter 
Beachtung der von den jtädtiichen Behörden feitgejegten Haushaltspläne 
und gefakten fonftigen Bejchlüfie jelbitjtändig, ſoweit nicht durch jene Be— 
Ichlüffe und diefen Paragraphen bejondere Beichränfungen fejtgejett find. 
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Die Verwaltung des Luiſen-Hoſpitals kann hinſichtlich einzelner 
Nebenanftalten ihre Rechte und Pflichten auf einen oder mehrere ihrer 
Mitglieder übertragen und befondere Gejchäfts-Anweifungen erlafien, welche 
vom Magiſtrat zu genehmigen find. 

Aenderungen der inneren Einrichtung und Berfaffung der Anftalten be- 
dürfen der Genehmigung des Magiltrats, desgleichen erfolgt durch den— 
jelben die Wahl der Anftaltsärzte und etwaigen Beamten auf Vorjchlag 
der Berwaltungsdeputation; dagegen bleibt die Wahl des übrigen Perſonals 
der Deputation überlajfen. 

Die Feftfegung der Pflegefäge, der Bedingungen über Verficherung 
der Dienftboten und ſonſtigen Perjonen für Kranfheitsfälle, der allgemeinen 
Bedingungen über die Aufnahme von Kranken, Wöchnerinnen und Ge- 
nejenden, fowie der Hausordnungen erfolgt auf Vorfchlag bezw. nad) An— 
hörung der Deputation durch den Magiſtrat. 

Ss 4. 

In Bezug auf dag Etats- nnd Rechnungsweſen gelten die allgemeinen, 
für die ftädtiiche Verwaltung eingeführten Grundjäge und Bejtimmungen. 
Anweifungen auf die Kaffe bedürfen außer der Unterjchrift des Vorſitzenden 
bezw. deſſen Stellvertreters der Unterjchrift eines zweiten Deputations- 
mitgliedes und zwar aus den in $ 1 unter lit. a umd b angegebenen 
Kategorien. 

Dortmund, den 2. Januar 1894, 
Der Magiftrat. 

Schmieding. Arnecke. 

22. Städtiſches Krankenhaus (Luiſen-Hoſpital). 

Koſten-Tarif. 
Die Tageskoſten * Kur und a en wie folgt feſtgeſetzt: 

Klaſſe I. 7,50 ME, 
— ——— ee SE: 
„" "Ab nic Einheimiſche ae AD. 1 

„ Auswärtige. . . 350 u 
Operationen und chemijche oder bafteriologiiche Unterfuhungen 

werden in diejen Klaſſen nad der Taxe der Aerzte bejonders berechnet. 
Klaffe III für Einheimiihe . . .». . . 1,75 ME. 

„ Auswärtige . . — OO 
Für hiefige Kinder unter 14 Jahren 1,00 „ 

„ auswärtige u n n 
Der Tag der Aufnahme und der Tag der Entlaffung werden jeder 

für voll gerechnet ohne Rückſicht auf die Tageszeit. 
Bor der Aufnahme it ein Vorſchuß auf 14 Tage zu entrichten, 

welcher nad) Verbrauch zu erneuern ift. 

Dortmund, den 1. April 1898. 
Die Verwaltung. 
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23. Beitimmungen über die Verſicherung von Dienjtboten, 

Lehrlingen und jonjtigen alleinjtehenden Perſonen 

gegen Strankheit durd Gewährung von Kur und Bilege 

im jtadtiichen Krankenhauſe (Luijen-Hojpitale). 

1. Jede im Ztadtbezirf Dortmund wohnende Dienft- und Lehr- 
herrjchaft erlangt gegen Norausbezahlung des feitgejegten Verficherungs- 
Beitrags die Berechtigung zur unentgeltlichen Kur und Pflege eines in 
ihrem Dienft oder in ihrer Lehre erfranften Dienftboten und Handwerfs- 
lehrlings in der 3. Klaſſe des jtädtiichen Luiſen-Hoſpitals auf die Dauer 
von drei Monaten. 

Zur Behandlung außerhalb des Hoſpitals berechtigt die Ver: 
jiherung nid). 

Der Berfiherungs-Beitrag beträgt für jeden Dienftboten und jeden 
Lehrling 5 Mar. 

Lehrlinge, welche nach Inhalt des Kranfen-Berficherungs-Gejeges 
vom 15, Juni 1883 und des Ortsjtatuts dem Kaſſenzwange unterliegen, 
genießen nach) Maßgabe der Statuten der betreffenden Krankenkaſſen für 
deren Nechnung freie Kur und Pflege. 

2. Den Dienjtboten und Lehrlingen wird außerdem geftattet, jich 
im eigenen Namen für den Fall Kur und Pflege zu fichern, daß fie hier 
im Gefindedienft oder in der Yehre erfranfen jollten. Lehrlinge und 
Dienftboten, welche fich bereits in einem Krankenhauſe befinden, fünnen 
vor ihrer Miederheritellung nicht zur Verſicherung zugelaffen werden, 

3. Die Anmeldung zur Theilnahme erfolgt bei der Krankenhaus: 
faffe, Betenftraße Nr. 11, im Erdgeſchoß, welche eine Lifte der Ver— 
ficherten führt und gegen Zahlung des Beitrags den von ihr vollzogenen 
Berfiherungs-Schein auf das laufende Berwaltungsjahr aushändigt. Das 
Verwaltungsjahr beginnt mit dem 1. April des Iaufenden Kalenderjahres 
und erliicht mit dem 31. März des darauf folgenden Kalenderjahres. 
Erfolgt von feiner Seite Kündigung, fo geht die Verjicherung auf das 
folgende VBerwaltungsjahr über. Der Beitrag für das neue Jahr wird 
im Laufe der Monate März und April gegen Aushändigung des neuen 
Verſicherungs-Scheins abgeholt. Erfolgt die Zahlung des BVerficherungs: 
Beitrages nicht bis zum 1. Mai, dann gilt die VBerficherung als aufge: 
hoben und alle Nechte des früher Verjicherten aus dem Verſicherungs— 
Vertrage erlojchen. 

Wird die Kur und lege über die Verficherungszeit hinaus aus- 
gedehnt, jo muß die Verficherung für das nächjte Jahr erneuert werden. 

4. Die Dienjtboten und Lehrlinge werden nach dem Gejchleht und 
ihrer Stellung, als Köchin, Hausmädchen, Amme, Kutſcher, Bedienter, 
Aderfneht u. j. w. angemeldet. Auf den Namen der Dienitboten und 
Lehrlinge fommt es nicht an, vielmehr bleibt der vorfommende Wechſel 
ohne Einflup. 
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Wer mehrere Dienjtboten oder dem Kaffenziwange nicht unterworfene 
Lehrlinge hat, muß jänumtliche, joweit jie zum Hausftande gehören, an- 
melden und für jie den Beitrag entrichten, widrigenfalls er jegliche An- 
ſprüche an das Luiſen-Hoſpital verliert und von der Verficherung aus— 
geichloifen werden kann. 

5. Die BVerficherung tritt erjt nach Ablauf von 14 Tagen nad) 
erfolgter Anmeldung in Kraft. 

Ausnahmen werden gejtattet bei Unglüdsfällen oder plöglichen akuten 
Erfranfungen. Die Entjcheidung darüber, ob ein folcher Ausnahmefall 
vorliegt, jteht nur der Verwaltung des Luiſen-Hoſpitals zu. 

6. Die Verpflichtung zur unentgeltlichen Verpflegung für Rechnung 
der Berficherung erlifcht, wenn der betreffende Dienftbote oder Lehrling 
zur Zeit der Anmeldung zur DBerficherung bereits erfranft war, bei 
chronischen Leiden felbit dann, wenn die Aufnahme in das Hofpital erjt 
14 Tage nad) Anmeldung der Verficherung erfolgt ift. 

7. Die Verwaltung des Luiſen-Hoſpitals kann alleinftehende Per— 
fonen, als Beamte, Lehrer, Lehrerinnen, Handlungsbeflifiene, Haus: 
hälterinnen 2c., bis zu einer beftimmten Altersgrenze und nad) vorheriger 
ärztlicher Unterfuhhung zur Berficherung unter obigen Bedingungen zulaffen. 

Der jährliche Verfiherungs-Beitrag beträgt: 
a) für die dritte Klaſſe 6 Mark, 
b) für die zweite Klafje 15 ME. und außerdem pro Tag 1 ME. 50 BF. 

8. Im Falle der Erkrankung erfolgt die Aufnahme ins Quifen- 
Hojpital fofort gegen Vorzeigung des legten Berficherungs-Scheines. 

9. Zur Ueberführung ſchwer Erfrankter fieht der Kranfenwagen des 
Luiſen-Hoſpitals zur Verfügung. Die hierdurd erwachjenen Koften find 
von dem Verficherten zu tragen. 

10. Die Kranken müjfen fi) der Hausordnung fügen. 
11. Die Verſicherung berechtigt nicht zur Eoftenfreien Beerdigung. 
12. Dieje Beitimmungen treten unter Aufhebung der unterm 

20. September 1887 erlaffenen mit dem 1. April 1892 in Kraft. 

Dortmund, den 10, Januar 1892. 
Der Magijtrat. 

24, Kaiſer Friedrich-Heim für männliche Genejende zu Dortmund. 

I. Anweiſung für die Verwaltung. 

1. Das Heim iſt zur Aufnahme jolcher männlichen Perſonen be- 
ftimmt, welche nach überftandener Krankheit noch der Ruhe und Pflege 
bedürfen und diefe in ihrer Häuslichfeit nicht haben können. 

Ausgejchlojfen ſind chroniſche Kranfe, namentlich) Cpileptifche, 
Schwindſüchtige, Lueskranke und Alkoholiker. 

2. Das Heim wird von der für das ftädtifche Krankenhaus — 
Luiſen-Hoſpital — eingejegten Verwaltung nach den für diefe gültigen 
Beitimmungen vom 30. März 1880 mitverwaltet. 
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Die Aufjiht und Oekonomie beforgt der Hausvater des ftädtiichen 
Waifenhaufes und dejlen Frau unter der Oberaufficht der Verwaltung. 
Denfelben wird das erforderliche Hülfsperfonal — Märter, Dienſtmädchen 
u. ſ. w. — geitellt. 

3. Die ärztliche Behandlung der Geneſenden, ſowie der Erlaß be— 
ſonderer Diät-Vorſchriften wird durch einen von der Verwaltung zu 
bejtimmenden Arzt des Zuijen-Hojpital3 bejorgt. 

4, Geſuche um Aufnahme in das Heim find unter Beifügung einer 
eine furze Krankengefchichte enthaltenden ärztlichen Bejcheinigung über die 
Nothwendigkeit der Aufnahme und eines Garantiejcheines in Betreff der 
Berpflegungskoften an die Verwaltung zu richten, welche darüber nad) 
der durch die Meldeliſte feftgeftellten Reihenfolge enticheidet. 

Hinfichtlih der im ftädtiihen Krankenhauſe für Rechnung der 
hiefigen Armenkaſſe behandelten Kranken gilt die Beicheinigung des be— 
treffenden Anſtaltsarztes über die Nothwendigfeit der Aufnahme als 
Meldung. 

5. Die gewöhnliche Dauer des Aufenthalts im Heim wird auf 
14 Tage feitgejegt. Diefe Zeit fann auf Gutachten des Anftaltsarztes 
abgekürzt oder auf höchſtens 3 Wochen verlängert werden. Hält der Arzt 
einen noch längeren Verbleib im Heim für nothwendig, jo entjcheidet 
darüber die Verwaltung auf Grund der vorzulegenden ärztlichen Be- 
ſcheinigung. 

6. Die in das Heim aufgenommenen Geneſenden haben ſich den 
Vorſchriften der vom Magiſtrat feſtgeſetztn Hausordnung bei Strafe 
ſofortiger Entlaſſung zu fügen. 

7. Die Entlaſſung der aufgenommenen Perſonen erfolgt durch den 
Hausvater auf Anordnung des Anſtaltsarztes, beziehungsweiſe der Ver— 
waltung, falls ein Verſtoß gegen die Hausordnung vorliegt. 

8. Die Belöftigung der Genejenden, ferner des Auffichts- und 
Dienftperfonals erfolgt nach einer unter Mitwirkung des Anjtaltsarztes 
von der Verwaltung feftzuftellenden Speifeordnung durch die Waifen- 
hausverwaltung, welcher dafür eine vom Magiſtrat fejtzuitellende Ver— 
gütung gewährt wird. Die übrigen Bedürfnifje der Anjtalt werden für 
deren Rechnung beichafft. 

9. Die Feitfegung der zu erhebenden Pflegegeldzufäge erfolgt auf 
Borichlag der Verwaltung durch den Magiitrat. 

Bei der Aufnahme der Genejenden fann ein Vorſchuß zur Dedung 
der Pflegefoften erhoben werden, welchen die Stadthauptfaffe in Ver- 
wahrung nimmt, Die Berechnung der Pflegefojten erfolgt nad) der Ent- 
laffung auf den Aufnahmebogen im Bureau der Verwaltung; für Die 
Einziehung derjelben, fowie für die Verrechnung der Vorſchüſſe gelten die 
für das Luifen-Hofpital gegebenen Vorſchriften. 

10. Der Hausvater führt über die aufgenommenen Genejenden der 
Beitfolge nad) ein Aufnahmebuch, welches auch in Betreff der Abgänge 
jtetS auf dem Laufenden erhalten werden muß, umd ftellt dem Be.- 
waltungsbureau einen Tagesbericht über die Aufnahme und Entlaffungen 
mit Aufnahmebogen über die Zugänge zu. 

31 
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11. Für die Aufſtellung des Voranſchlages, die Kaſſenführung und 
Rechnungslegung gelten die allgemeinen für die ſtädtiſche Verwaltung 
eingeführten Grundſätze und Beſtimmungen. 

Dortmund, 14. Oktober 1890. 
Der Magiſtrat. 

Schmieding. Arnecke. 

II. Hausordnung. 

1. Die Pfleglinge müſſen bei ihrem Eintritt in das Heim in der 
Regel mit ausreichender, in ſauberem Zuſtande befindlicher und der 
Jahreszeit entſprechender Kleidung, ſowie mit Leibwäſche zum Wechſeln 
verſehen ſein. 

Die Verwaltung liefert Lagerſtelle, Bettwäſche und Handtücher, in 
Ausnahmefällen auch die erforderliche Leibwäſche und Kleidung. Das 
Mitbringen von Bequemlichkeitkleidung, wie Schlafrock, Pantoffeln und 
dergleichen, iſt geitattet. 

2. Jeder Pflegling iſt verpflichtet, den Vorjchriften diejer Haus— 
ordnung, jowie den Anordnungen des Hausvater8 oder der vom diejem 
beauftragten Perjonen unbedingt Folge zu leiten, widrigenfall$ die jo- 
fortige Entlafjung erfolgen kann. Ungeſittetes, Aergerniß erregendes 
Benehmen, insbejondere Trunfenheit, hat die jofortige Entlafjung zur Folge. 

3. Die Pfleglinge müffen im Sommer jpätejtens um 7, im Winter 
jpätejtens um 8 Uhr Meorgens auffitehen und in der Regel im Sommer 
um 10, im Winter um 9 Uhr Abends zu Bett gehen. 

Soweit der Hausvater in bejonderen Fällen nichts Anderes an- 
ordnet, haben die Pfleglinge die Ordnung ihrer Lagerſtelle jelbjt zu bejorgen. 

4. Der Aufenthalt in den Schlafräumen iſt auch für die Zeit nad) 
dem Mittageflen bis 3 Uhr Nachmittags geitattet. Mährend diejer Zeit 
fönnen die Ragerjtellen zum Ausruhen benutzt werden, es find aber hierbei 
die Oberfleider und das Schuhmerf abzulegen. Die benugten Lagerjtellen 
jind von den betreffenden Pfleglingen nad dem Verlaſſen jofort wieder 
in Ordnung zu bringen. 

Bor dem Berlaffen der Schlafräume — Vor- und Nachmittags -— 
haben die Pfleglinge die Fenſter zu öffnen. 

5. Die Neinhaltung aller Wohn: und Aufenthaltsräume der Anitalt, 
das Deden und Aufräumen der Tiſche und ähnliche Häusliche Verrich— 
tungen erfolgen von den Pfleglingen nach der vom Hausvater unter 
billiger Berüdfichtigung des Gejundheitszujtandes der einzelnen Senejenden 
feitzufegenden Reihenfolge. 

6. In Bezug auf die Diät und die Benutzung von Arzneien haben 
jich die Pfleglinge den Anordnungen des Anitaltsarztes und des Haus: 
vaters zu fügen. 

7. Die Einführung von Spirituofen in das Heim ijt jtreng ver: 
boten, die Einführung und der Genuß von Obſt und anderen Er: 
friſchungen oder Yebensmitteln unterliegt der Genehmigung des Hausvaters. 
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8. Das Tabaf- und Zigarrenrauden in den Räumen des Deims 
iit verboten, dagegen im arten gejtattet. 

9. Die Pleglinge müffen zu den einzelnen Mahlzeiten, deren 
Beginn durch das Läuten einer Ölode angezeigt wird, pünktlich erjcheinen. 
Die Aufficht bei den Mahlzeiten übernimmt der Hausvater, in Behin- 
derungsfällen kann jich derjelbe vertreten laſſen. 

10. Die Pfleglinge dürfen ſich nur in den ihnen angewiejenen 
Räumen und artentheilen aufhalten, das Betreten der übrigen Räume 
u. ſ. w. iſt unterjagt. 

11. Bon den Pfleglingen wird die Schonung des von ihnen be- 
nußten Anſtalts-Inventars und der Gartenanlagen erwartet, fie haben 
für Neinlichfeit, Sauberkeit und Ordnung in jämmtlihen Räumen und 
im Garten zu jorgen. In den Wohn- und Schlafräumen dürfen feine 
Kleidungsitüde umhberliegen, das Neinigen und Pugen des Schuhmwerfs 
in denjelben ijt verboten. 

Alten Anordnungen des Hausvaterd und deſſen Vertreter hierin 
it unbedingt Folge zu leiflen. 

12. Den Angehörigen der Ffleglinge ift der Beſuch der legteren 
nur am Mittwod) und Conntag Nachmittag von 3 bis 5 Uhr geitattet, 
derjelbe darf aber nicht in den Ecjlafräumen entgegen genommen werden. 
Für Beſuche in anderer Zeit iſt in jedem einzelnen Falle vorher die 
Genehmigung des Hausvaters einzuholen. Berjonen, welche außerhalb 
der Bejuchszeit ohne dieſe Erlaubnig ericheinen, wird der Zutritt nicht 
geitattet. 

13. Etwaige Beichwerden find zunächjt beim Hausvater anzubringen. 

Dortmund, 14. Oktober 1890. 
Der Magijtrat: 

Scmieding. Arnede. 

25. Statut für die Verwaltung des Armenwejens und der 
milden Stiftungen der Stadt Dortmund. 

Nachdem in Folge der SS 2, 3, 19 des Gejeges über den Inter: 
jftügungswohnfig vom 8, März 1871 und des 5 59 der Weitfälifchen 
Städte-Ordnung vom 19. Mär; 1856 von der Stadt Dortmund be: 
ichloffen ijt, die Verwaltung ihres öffentlihen Armenwejens und des 
Urmen: und Stiftungs-Vermögens vom 1. September 1873 au einer 
bejonderen Deputation zu übertragen, welche den Namen „Berwaltung 
des Armenwejens und der milden Stiftungen der Stadt Dortmund“ zu 
führen hat, jo werden zur Ausführung ſolcher Beichlüffe und zur Er- 
gänzung der für derartige Teputationen überhaupt und für deren Nechte 
und Obliegenheiten in der Verwaltung der ihnen anvertrauten Angelegen: 
heiten insbejondere geltenden geſetzlichen Beitimmungen folgende jtatuttartiche 
Beltimmungen getroffen: 

31* 
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81. 

Der Geſchäftskreis der Deputation für die Verwaltung des Armen— 
weſens und der milden Stiftungen der Stadt Dortmund beſteht in: 

.1. der Verwaltung der geſammten öffentlichen Armenpflege der 
Stadt Dortmund, d. h.: 

a) der Fürſorge für alle Perſonen, welche wegen Hülfsbedürftigkeit 
einen Anfpruch auf öffentliche Armenhülfe an die bürgerliche 
Gemeinde Dortmund erheben, mit der Befugniß, über diefe An— 
träge zu bejchließen und Armen-Unterjtügungen zu gewähren ; 

b) der Verwendung der Hierzu bejtimmten laufenden Armen=, 
Stiftungs- und fonjtigen Mittel und der dazu geeigneten Be— 
nutzung des ftädtiichen Waiſenhauſes, Armenhaufes u. j. w.; 

c) der Abſchließung von Verträgen im Intereſſe diefer Armenpflege 
mit Berfonen, Armen-, Kranken, Erziehungs, Beſſerungs- oder 
ähnlichen Anftalten und anderen Arnıenverbänden oder Gemeinden; 

d) der Vertretung des Armenverbandes, in deſſen Armenpflege- 
Streitſachen gegen Unteritügung beanfpruchende Perjonen, gegen 
andere Armen » Verbände, gegen Verwandte Unterftügungs- 
bedürftiger, Unterftügungsfaffen oder jonftige Dritte; 

2. der Verwaltung des zu den Armen- und Armen-Stiftungs-Fonds 
und Anjtalten gehörenden Bermögens jeglicher Art und der Vertretung 
diefer Fonds und Anjtalten in allen jie betreffenden Angelegenheiten, 
ſowohl bei den Berwaltungs- und Gerichtsbehörden, als bei Privaten 
und anderen Anftalten im allgemeinen und mit der Befugniß zu Auf— 
lafjungs-Erflärungen und deren Annahme beim Grundbuchamte, zur 
Berilligung der Löſchung eingetragener Gerechtſame im Hypothekenbuche, 
zur Abtretung von Forderungen und Rechten der Fonds und Anitalten 
an Dritte oder Verzichtleijtung darauf, zur Prozegführung mit dem Rechte 
der Subftitution und Empfangnahme der Gndurtheile, zu Vergleichen, 
zur Annahme von Schenfungen, aber immer nur vorbehaltlich der Be— 
Ichränfungen, welche jid) daraus ergeben, daß der Deputation nad) $ 59 
der Städte-Ordnung und $ 3 des Gejekes vom 8. März 1871 nur die 
Verwaltung und Beauffichtigung der öffentlichen Armenpflege zuiteht und 
daß insbefondere Dispofitionen über die Subjtanz des Arınenvermögens 
der Zuftimmung der Stadtvcrordneten-Berfammlung bedürfen. 

8 2. 

Sämmtlihe von der Deputation gewährte Armen-Unterftügungen 
werden als unverzinslihe Darlehne gegeben, welche rückzahlbar find, 
jobald e8 die Umſtände erlauben. 

83. 
Die Deputation beiteht aus: 

a) drei Magiftratsmitgliedern, 
b) vier Bürgern, 
c) dem Borjteher des Armenpflege-Amts, wenn derfelbe ſolches 

als Ehrenamt verwaltet, 
d) den für die einzelnen Bezirke ernannten Vorftehern. 
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Die Mitwirkung der unter d aufgeführten Mitglieder befchränft 
ſich jedoch auf die im $ 1, Abjag 1 genannten Angelegenheiten. 

84. 

Die Magiſtratsmitglieder werden vom Magiſtratsdirigenten ernannt, 
die Bürger von der Stadtverordneten-Berfammlung auf 6 „Jahre gewählt. 
Von den legteren jcheiden nad) dem 2. und 4. Jahre je einer, nach dem 
6. Jahre 2 aus. Das erite und zweite Mal entjcheidet das 2008, fpäter 
die Zeit der Uebernahme des Amtes. 

Die ausjcheidenden Mitglieder find wieder wählbar. Die Wahl 
erfolgt zugleich mit denen der übrigen ftädtifchen Verwaltungstommijjionen, 

Ss 5. 

Die Mitgliedichaft erlischt mit dem Aufhören des Amtes, auf 
Grund deſſen ein Mitglied in die Deputation berufen war, oder mit dem 
Verluſte des Stimmredts als Bürger, unbejchadet jedoch der zum Aus- 
jcheiden aus der Teputation vor Ablauf der regelmäßigen Amtsdauer (S 4) 
berechtigenden beziehungsmeije verpflichtenden Gründe. Als ſolche Gründe 
gelten für die im $ 3 unter b aufgeführten Mitglieder diejenigen, welche 
im 8 4 des Geſetzes vom 8. März 1871 und den 88 7, 74, 75 der 
Städte- Ordnung vom 19. März 1856 enthalten find. 

$ 6. 

Scheidet außer dem regelmäßigen Turnus ($ 4) von den im $ 4 
unter b bezeichneten Mitgliedern eins aus der Deputation aus, jo findet 
die Neuwahl für dasjelbe auf die Zeit jtatt, welche von jeiner regel- 
mäßigen Amtsdauer noch übrig bleibt. 

87. 

Ale in oder außer dem regelmäßigen Turnus (88 4, 6) aus— 
Icheidenden Deputations- Mitglieder bleiben, jofern fie nicht die Wählbarfeit 
überhaupt verloren haben, bis zum Eintritt ihrer Nachfolger im Amte. 

58. 

Der Magiitratsdirigent ernennt aus den zur Deputation gehörigen 
Magiftratsmitgliedern den Vorfigenden und dejjen Stellvertreter. 

8 9. 

Für die Sigungen und Beichlußfaffungen der Deputation und die 
Geſchäfte, Rechte und Pflichten des Vorfigenden, ferner für die Führung 
des Schriftwechjels, die Unterzeichnung von Schriftſtücken und die Aus- 
führung der Beichlüffe der Deputation und fonftiger namentlich) aud) 
eilbedürftiger Gejchäfte gelten entfprechend gleiche Beftimmungen wie beim 
Magiitrat, beziehungsmweife deſſen VBorfigenden, jedoch mit folgenden Ab— 
weihungen (S$ 10, 11, 13, 14). 
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S 10. 

Die Situngen finden regelmäßig jeden Monat wenigitens einmal 
an dem Tage und zu der Stunde ftatt, welche der Borjisende dafür 
ein für allemal feitjekt. 

Zu dieſen ordentlichen Situngen erhalten die Mitglieder weder 
eine Zadung noch eine Benachrichtigung über die zur Verhantlung kom— 
menden Gegenjtände. | 

Zu auferordentlichen Sigungen ladet der Vorfigende die Mitglieder 
ein und theilt ihnen mit der Einladung jchriftlich die Gegenjtände der 
Verhandlung mit. 

Eine Einladung des Magiſtrats zu den Situngen der Deputation, 
ſowie eine regelmäßige Mittheilung ihrer Beichlüffe an den Magijtrat 
findet nicht ftatt. 

$ 11. 

Die Sigungs-Protofolle werden von einem von der Deputation 
aus ihrer Mitte auf die Dauer eines Gejchäftsjahres gewählten Schrift- 
führer geführt. Die Deputation ijt ermächtigt, die Führung des Protokolls 
für einzelne Sigungen oder auch für längere Friiten einem ihrer Bureau- 
Beamten zu übertragen. 

Die Protokolle werden vom Borfigenden, dem Protofollführer und 
wenigitens noch einem andern Mitgliede der Deputation vollzogen. 

8 12. 

Für das Nechnungs- und Raffenwejen der Deputation, welches 
einjchlichlich der Perjon und der Gejchäfte des Nendanten einen Theil 
des jtädtifchen Gemeinde, Rechnungs: oder Kaffenwejens bildet, gelten 
die Beitimmungen für legteres, jedoch mit folgenden Abweichungen (8 13): 

s 13. 

Der Jahres-Etat ift von der Deputation zu entwerfen und jpäteitens 
Mitte Februar dem Magiitrate zur Bewirkung der Feititellung einzureichen. 

Die Jahresrechnung ift von der Kaffe jpätejtens bis Mitte Auguit 
an die Deputation einzureichen, von dieſer vorzuprüfen und mit ihren 
Bemerkungen und etwaigen Erinnerungen jpätejtens Ende September 
dem Magijtrate zum weiteren gejeglichen Verfahren zu übergeben. 

Die Einnahme: und Ausgabe-Anweijungen werden Namens der 
Deputation vom Borfigenden oder defjen Vertreter und einem zweiten 
Mitgliede der Deputation gültig vollzogen. 

S 14. 

Die Ausfertigung ſolcher Urkunden, durch welche die Deputation 
Verpflichtungen übernimmt, bedürfen der Unterfchrift des Borfigenden 
und eines zweiten Mitgliedes. 
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8 15. 
Als Organ der Deputation für Ausübung der offenen Armenpflege 

und unter deren Auflicht fungirt das Armenpflege-Amt, deſſen Nechte und 
Pflichten durch eine befondere Gejchäftsordnung feitgeltellt werden ($ 20). 

s 16. 

Das Armenpflege- Amt wird verwaltet von einem Vorſteher und 
jo viel Bezirfe-Armenvorftehern bezw. Armenpflegern, als der Magiitrat 
beziehungswetje die Deputation ernennt. 

Ss 17. 

Der Vorſteher des Armenpflege-Amtes führt jein Amt entweder 
al8 Ehrenamt oder gegen Bejoldung. Wenn derjelbe jein Amt als 
Ehrenamt führt, jo erfolgt feine Ernennung durd den Magijtrat auf die 
Dauer von zwei Jahren. Wenn derjelbe auf länger als zwei Fahre 
ernannt werden oder für jene Amtsführung Bejoldung erhalten joll, fo 
bedarf jeine Ernennung der Zuitimmung der Stadtverordneten-Verjammlung. 

Die Höhe der Bejoldung und aller jonitigen mit der Amtsführung 
des Vorjtehers verbundenen Vortheile wird von der Deputation vorge- 
ichlagen und von dem Magijtrat und der Ztadtverordneten-Berjammlung 
feitgeftellt. 

8 18. 

Die Bezirktsarmenvorfteher und Armenpfleger verwalten ihr Amt 
jtetS als Ehrenamt. Die erjteren werden von dem Magiitrat auf Vor— 
Schlag der Deputation, die letteren von der Deputation aus der Zahl 
der jtimmberechtigten Bürger auf je drei Jahre gewählt. Für ihre 
Mäbhlbarfeit und Wahlannahme-Verpflichtung, jowie für ihr Ausjcheiden 
aus dem Armenpflege-Amte gelten die Beitimmungen des Titels 9 der 
Städte-Ordnung. 

$ 19. 

Jedes Mitglied des Armenpflege-Amtes kann von der Deputation 
zur Theilnahme an einer Sigung mit berathender Stimme und ebenjo 
von dem Vorfikenden oder dejjen Stellvertreter zur Ertheilung von Gut- 
achten oder Auskunft in Armenpflegejahen veranlagt werden. 

8 20. 
Die Geichäftsordnung für die Deputation und das Armenpflege- 

Aut wird im Anſchluß an die bezüglichen Beitimmungen diefes Statut 
nad Anhörung der Deputation vom Magijtrate in Uebereinitimmung mit 
der Stadtverordneten-Verſammlung durc ein Reglement feſtgeſtellt. 

Dasjelbe kann in ebenjolcher Weile abgeändert werden. 

g 21. 
Die zu Yadungen, Botengängen, Aufwartung in den Sigungen und 

jonjtigen mechaniichen Dienftleiitungen für die Deputation, den Rendanten 
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und das Armenpflege- Amt beftimmten Armendiener werden nad) Anhörung 
der Deputation und der Stadtverordnieten-VBerjammlung vom Magijtrat 
angeftellt oder auf Kündigung angenommen und find Untergebene der 
Deputation. 

8 22. 

Die Verwaltung des Kohlgartenitifts, des Quifen-Hofpitals und der 
jonjtigen nicht zum Wrmenfonds gehörigen Stiftungen wird von dem 
gegenwärtigen Statut nicht betroffen. 

S 23. 

Abänderungen diejes Statuts fünnen nad) Anhörung der Deputation 
duch Beſchluß des Magiftrats und der Stadtverordneten unter Ge— 
nehmigung des Ober-Bräjidenten der Provinz Weitfalen eintreten. 

13. Auguit 1873. 

30. März 1880. 

Der Magiftrat. 

Becker. F. Adickes. A. Wenker. Lent. Bömcke. 

Mellinghaus. Wiesner. 

Dortmund, den 

Lindemann. Arnecke. 

Genehmigt. 

Münſter, den 3. September 1873. 

Der Dberpräfident von Weſtfalen: 

Nr. 5958. von Kühlwetter. 

Genehmigt. 

Münſter, den 1. Juni 1880. 

Der Oberpräjfident von Weſtfalen: 

Nr. 4217. In Vertretung: Delius. 

Nachtrag 
zum Statut für die Verwaltung des Armenweſens und der milden 

Stiftungen der Stadt Dortmund vom 1 Ara 1973. 30. März 1580. 
1. 8 3 erhält folgende Faffung: 

Die Deputation beiteht aus: 
a) 3 Magijtratsmitgliedern, 
b) 4 Bürgern, 
c) den für die einzelnen Bezirke ernannten Voritehern. 

Die Mitwirkung der unter c aufgeführten Mitglieder be» 
jchräntt fich auf die im $ 1, Abjag 1 genannten Angelegenheiten. 
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8. 

$ 15 erhält folgende Faſſung: 
Als Organe der Deputation für Ausübung der offenen 

Armenpflege und unter deren Aufficht fungiren joviel Bezirks: 
Armenvorfteher bezw. Armenpfleger, als der Magiitrat bezw. 
die Deputation ernennt. 

Die Rechte und Pflichten derielben werden durch eine be: 
jondere Geſchäftsordnung feitgeitellt (5 18). 

. Die $$ 16 und 17 fallen fort. 

. Der jegige $ 18 erhält die Nummer 16 und folgende Faſſung: 
Die Bezirfs-Armenvorjteher und Armenpfleger verwalten ihr 

Amt jtets als Ehrenamt. Die erjteren werden von dem Magiitrat 
auf Vorjchlag der Deputation aus der Zahl der ftimmberechtigten 
Bürger auf je 3 Jahre gewählt. Für ihre Wählbarfeit und 
Wahlannahmeverpflichtung, jowie für ihr Ansjcheiden gelten die 
Beitimmungen des Titels 9 der Städte-Ordnung. 

. Der zeitige $ 19, jpäter $ 17, erhält folgende Faſſung: 
Die Organe für Ausübung der offenen Armenpflege können 

von der Deputation zur Theilnahme an ciner Sigung mit 
berathender Stimme und ebenjo von dem VBorfigenden oder deſſen 
Stellvertreter zur Ertheilung von Gutachten oder Ausfunft in 
Armenpflegefacdyen veranlaßt werden. 

. Der zeitige $ 20, jpäter $ 18, erhält folgende Faſſung: 
Die Geihäftsordnung für die Deputation und die Organe 

für Ausübung der offenen Armenpflege wird im Anjchluß an 
die bezüglihen Beltimmungen diejes Statuts nad) Anhörung 
der Deputation vom Magiſtrat in Uebereinjtimmung mit der 
Stadtverordneten:Verfammlung durch ein Reglement feitgejtellt. 

Dasjelbe fann in ebenjolcher Weife abgeändert werden. 
. Der zeitige $ 21, jpäter $ 19, erhält folgende Faſſung: 

Die zu Ladungen, Botengängen, Aufmwartung in den Sigungen 
und fonjtigen mechanifchen Dienftleiftungen für die Deputation 
und den Rendanten bejlimmten Armendiener werden nad) An— 
hörung der Deputation und der Stadtverordnneten-Verfammlung 
vom Magijtrat angeitellt oder auf Kündigung angenommen umd 
jind Untergebene der Deputation. 
Die jegigen $$ 22 und 23 erhalten die Nummern 20 und 21. 

Dortmund, den 10. Dftober 1884. 
Der Magiitrat: 

Arnede. Wasle. 

Genehmigt. 

Münſter, den 8. Dezember 1884. 

Der Oberpräſident von Weſtfalen: 
Nr. 10580. von Hagemeiſter. 
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26. Revidirtes Reglement jür die Verwaltung der jtädtijchen 
| Armenpflege. 

In Ausführung des 8 21 des Statuts für die Verwaltung des 

Armenwefens vom a wird hiermit nach Anhörung der Deputation 
für die Verwaltung des Armenwejens und in Hebereinftimmung mit der 
Stadtverordnneten-Berfammlung unter Aufhebung des NeglementS vom 
3. Februar 1874 folgendes revidirte Reglement für die Verwaltung der 
Armenpflege erlafien: 

I. Allgemeine Beitimmungen. 
sl. 

Das ſtädtiſche Gebiet wird zum Zwede der Armenpflege in Bezirke 
eingetheilt und für jeden diefer Bezirfe ein Armenvorfteher, ein Stell: 
vertreter desjelben und eine Anzahl Armenpfleger gewählt. Die Wahl 
der Arnenvorjteher und deren Stellvertreter erfolgt durch den Magiftrat, 
die der Armenpfleger dur die Berwaltung des Armenmwejens nad) An- 
hörung der Bezirts-Verfammlung. 

Die Gefammtheit der für einen Bezirk erwählten Pfleger bildet 
die Bezirks:Verfammlung, welche unter dem Vorſitz des Armenvorjtehers 
an den von der Verwaltung des Armenwejens alljährlih im voraus 
feftzufegenden Tagen zu ordentlichen Sigungen und außerdem nad) Be— 
ſtimmung des VBorfisenden au außerordentlichen Situngen zujammentritt. 
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Die Bezirks-Verfammlung iſt berechtigt, Aerzte, Geiftliche und 
Nabbiner als Auskunftsperjonen zu ihren Sigungen einzuladen. 

Ss 3. 
Die Abgrenzung der Bezirfe wird durd die Verwaltung des 

Armenweſens bewirkt. 

II. Rechte und Obliegenheiten der Armenpfleger. 
Ss 4. 

Jedem Armenpfleger werden vom Armenvorfteher unter Mittheilung 
der betreffenden Aftenftüde einige, durchjchnittlich vier der in jeinem 
Bezirk wohnhaften Armen — Einzelftehende oder Familienhäupter — 
zur jpeziellen Fürſorge überwiejen. 

$ 5. 

Die Armenpfleger find verpflichtet, die ihnen zugewiejenen Armen 
fleißig, mindeftens alle 14 Tage einmal, und zwar vor jeder ordentlichen 

Anmerfung zu $5. Da nad) $ 24 die Unterftügungen immer nur 
für 8 Zage an die Armen verausgabt werden dürfen und andrer- 
jeits eine Abfertigung der Armen in der Wohnmig des Pflegers 
nicht jo zweddienlich ift, empfiehlt ſich ſehr ein regelmäßiger acht— 
tägiger Beſuch in der Wohnung des Unterjtügten. 
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Sitzung der Bezirks-Verſammlung, in ihren Wohnungen zu beſuchen, 
über alle Veränderungen im PBerjonalbejtande der Familie oder im der 
Höhe ihres Einfommens ſich genaue Kenntniß zu verichaffen, das Vor: 
handenſein der bewilligten Naturalien, insbejondere der Kleidungsſtücke, 
des Bettwerfs und der Efvorräthe zu überwachen und die Geldunter- 
ſtützungen den Unterſtützten jelbit, nicht aber dritten Yerjonen einzu- 
händigen, es jet denn, daß bejondere Umstände vorliegen oder über die 
Verabreichung ein abweichender Beichluß gefakt fein joltte. 

Bei diefen Beſuchen, ohne deren regelmäßige Wiederholung die 
“usübung einer wirfiamen Armenpflege nicht möglich it, wird der 
YArmenpfleger, der bei Ausübung feines fchweren und verantwortlichen 
Amtes als Organ der ſtädtiſchen Obrigfeit erfcheint, jede Unfitte rügen. 
zur Ordnung, Neinlichkeit und Ehrbarfeit ermahnen, den Eltern die gute 
Erziehung der Rinder und die Aufiiht auf deren fleißigen Schulbejud, 
den Kindern die Ehrfurcht gegen die Eltern und deren Unterjtügung 
empfehlen und überhaupt auf das ſittliche Gefühl des Armen eine heil- 
ſame Einwirkung zu gewinnen juchen. Um insbejondere über den Schul- 
bejuch der Schulpflichtigen Kinder aus unterjtügten Syamilien eine wirkffame 
Kontrolle ausüben zu fünnen, wird den Armenvorftehern rejp. Armen- 
pflegern von vorfommenden Schulverfäumniijen Kenntniß gegeben werden. 

S 6. 

Wenn ein Armenpfleger durch Krankheit oder Abwejenheit ver: 
hindert tt, fein Amt wahrzunehmen oder der Bezirfs-Verfammlung bei- 
zumwohnen, jo wird er jelbit oder ein Anderer, welchen er für ſolche 
mögliche Fälle zum Voraus mit Auftrag und Infiruftion verjehen haben 
wird, die Vertretung durch einen andern Pfleger feines Bezirk veran- 
Iaffen, auch dem Armenvorfteher die jchriftliche oder mündliche Anzeige 
der Verhinderung und der gelicherten Vertretung machen. 

Wenn die Verhinderung über die nächſte Verſammlung hinaus 
dauert, jo beichließt die Bezirks-Verſammlung über die Vertretung, welde 
jever Armenpfleger des Bezirks zu übernehmen verpflichtet iſt. 

8 7. 

Die Armenpfleger haben über jeden Unterjtügten bejondere Berjonal- 
akten (vergl. $ 28)*) anzulegen und dem Armenvorfteher zu übergeben, 
Diejelben müffen ſtets ein getreues Bild von den Verhältniſſen der 
Unterftügten geben und find zu dem Zwede die einzelnen Spalten des 
Formulars nad) den Angaben der Unterjtügten und den jonftigen Er- 
mittelungen auszufüllen. 

Der Name ift genau feitzuitellen und hat zu dem Zwecke jeder 
Unterftügte, joweit er jchreibfundig ift — bei Familien womöglid) das 
Haupt derjelben — feinen Bor: und Familiennamen in Spalte 1 der 

*) Haben die Bezeihnnng „Perjonalbogen“ erhalten, da die Ver— 
waltung bejondere Berfonulaften führt. 
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Perfonalaften unter der Bemerkung zu 9 einzufchreiben. Der Stand der 
Unterftügten it ebenfalls in den Perjonalaften zu vermerken. Bei Wittwen 
it auch der Geburtstag und Geburtsort, jowie Stand des verjtorbenen 
Mannes feftzuftellen und in die Akten einzutragen. 

Alle in den Verhältniffen der Unterftügten vorlommenden Ver— 
änderungen, ebenfo die gewährten Geld- und Natural-Unterftügungen 
find in den betreffenden Spalten der Perfonalaften ſofort zu vermerfen. 

Die Perjonalaften find mit dem Protofolle, in weldyem die erite 
Unterftüßung vermerft ift, fpäteflens aber mit dem nächiten Protokolle 
einzureichen. 

Tritt eine Erhöhung der Unterftügung ein, werden außerordentliche 
Unterftügungen bewilligt, dann find die Berfonalaften ebenfalls mit dem 
betreffenden Protofolle vorzulegen. Wird die Unterftügung eingejtellt 
und vermuthlich nicht wieder eintreten, dann find die PBerjonalaften 
zurüdzureichen. 

8 8. 

Sobald ein Unterjtügter aus einem Bezirk in einen andern verzicht, 
“ find die Perfonalaften von dem bisherigen Armenvorjteher dem jegt 

fompetenten Armenvorjteher zu übergeben, welcher diefelben einem Armen 
pfleger zur Nevifion zu überweifen und bei der Gewährung der eriten 
Unterftügung in jeinem Bezirke mit dem Protokolle der Verwaltung des 
Armenwejens einzureichen hat. 

11I. Rechte und Obliegenheiten der Armenvoriteher. 

89. 

Den Armenvorjtehern liegt außer der Xeitung der Bezirks-Ver— 
jammlungen insbejondere ob: 

1. den einzelnen Armenpflegern einen oder mehrere Arme, jedoch 
unter Berüdfichtigung des $ 4, zur fpeziellen Fürforge zu 
überweiſen; 

2. die Uebung einer gerechten und liebevollen Armenpflege und die 
Beobachtung der in dieſem Reglement gegebenen Vorſchriften in 
ſeinem Bezirk zu überwachen; 

3. die neu eingehenden Unterſtützungsgeſuche einem Armenpfleger 
zur Prüfung und Feſtſtellung der Perſonalien zu überweiſen, 
demnächſt ſelbſt zu prüfen und der nächſten Bezirks-Verſammlung 
vorzulegen; 

4. in Gemeinſchaft mit den Armenpflegern für die Unterbringung 
der Kinder aus unterſtützten Familien nach ihrer Einſegnung 
möglichſt Sorge zu tragen; 

5. an den allmonatlich ſtattfindenden Sitzungen der geſammten 
Verwaltung des Armenweſens theilzunehmen reſp. in Verhin— 
derungsfällen ihre Stellvertreter abzuordnen; 

6. die Unterſtützten ihres Bezirks von Zeit zu Zeit zu beſuchen 
und alljährlich mindeſtens einmal in Gemeinſchaft mit den be— 
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treffenden Armenpflegern eine allgemeine Revifion in den Woh— 
nungen vorzunehmen und der Verwaltung des Armenwefens 
über den Befund zu berichten ; 

7. den Bezirfs-VBerfammlungen von den auf Grund der 88 31—33 
und 35 gewährten Unterftügungen — freie Kur und Verpflegung, 
freier Sarg, freie Beerdigung, Ueberführung in das jtädtifche 
Krankenhaus zc., jowie von den von der Verwaltung des Armen— 
wejens erlaffenen Bejtimmungen Kenntniß zu geben. 

$ 10. 

In dringenden Fallen (vgl. auch S 31 ff.) find die Armenvorfteher 
berechtigt, jofortige Unterftügung zu gewähren, müffen aber die nad)- 
trägliche Genehmigung der VBezirksverfammlung bezw. der Verwaltung 
des Armenwejens nachjuchen. 

$ 11. 

Wenn ein Armenvorfieher durch Kranfheit oder Abwejenheit ver- 
hindert ift, fein Amt wahrzunehmen, jo tritt fein Stellvertreter ($ 1) 
in feine Rechte und Pflichten ein. 

IV. Die Bezirks-Verſammlung. 

S 12. 

Die Bezirks-Berfammlung hat in jeder ordentlichen Sigung 
1. über die neu eingegangenen und ihr vorzutragenden Unter: 

ftügungsgefuche auf Grund der aufgenommenen Berfonalaften 
nad; Anleitung der 88 23 ff. jowie über die ihr von der Ver: 
waltung des Armenweſens jonft zugewiefenen Anträge ꝛc. Be- 
ſchluß zu faſſen; 

2. die in der vorhergehenden Sitzung bewilligten Unterſtützungen 
auf Grund des von den einzelnen Pflegern erftatteten Berichts 
($ 5), ebenfalls au der Hand von Berfonalaften, welche in den 
Sigungen ſtets zur Hand jein müffen, erneuerter Prüfung und 
Beihlußfaffung zu unterziehen (vgl. jedoch 8 25); 

3. die bewilligten Unterftügungs-Beträge den Pflegern zur Aus- 
händigung zu überweifen und 

4. die in der nächjten ordentlichen Situng vermuthlich erforderlichen 
Summen feitzuftellen ($ 39). 

8 13. 

Ueber die Verhandlungen und Bewilligungen wird von einem, vom 
Armenvorfteher beitimmten Pfleger ein Protokoll aufgenommen und von 
dieſem und dem Armenvorjteher unterjchrieben, Das Protokoll iſt nach 
dem vorgejchriebenen Formulare zu führen und es jind die betreffenden 
Spalten zur Aufnahme der gefaßten Bejchlüffe rejp. erforderlichen Be- 
merfungen zu benugen. 

Die für Familien und einzelitchende erwachjene Perſonen bewilligten 
Unterflügungen einerjeitS und die Pflegegelder :c. für bei Privaten unter: 
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gebrachte Kinder andererſeits ſind unter beſonderen Abtheilungen A. und B. 
getrennt aufzuführen; auch ſind die Geldbeträge jeder Abtheilung für ſich 
beſonders aufzurechnen. 

Die Namen der nicht ortsangehörigen Perſonen ſind zu unterſtreichen. 
Am Schluß jeder Sitzung iſt im Protokollbuche cine Quittungs— 

dejignation über die den einzelnen Armenpflegern übergebenen Unter: 
jftüßungs-Beträge, jowie eine Abrechnung aufzuftellen. Das Protokoll 
muß auch die jeit der legten Sikung von dem Armenvorfteher auf Grund 
der 88 31--33 und 35 gewährten Natural-Unterjtügungen — freie Kur 
und Arznei, freie Kur und Verpflegung im jtädtiichen Krankenhauſe, 
Sarg, freie Beerdigung — enthalten. 

Bei den beantragten rveip. gewährten Natural-Interftügungen it 
zu vermerfen, für welches Yamilienglied diejelben bejtimmt find, 

Die Zugänge und Abgänge jowie deren Urſachen jind im Protofolle 
zu vermerken. Als Urjachen find 3. DB. zu bezeichnen: 

A. ber den Zugängen: 

a) von Familien und einzeljtehenden erwachjenen Berjonen: 
. wegen Kranfheit des Wuters, der Mutter, der Kinder ; 
. wegen Altersichwäche des Vaters ꝛ⁊c.; 
. wegen Todes des Vaters und weil die Mutter allein die 
Kinder nicht zu ernähren vermag; 

. wegen Berlajjens der Familie Seitens des Vaters, der 
Diutter ; 

. wegen gefänglicher Einziehung derjelben ; 

. wegen ArbeitSmangels; 
b) von Pflegefindern: 

. wegen Sterbens des Vaters ꝛc.; 
. wegen Krankheit des Waters 1: 
. wegen bösmwilligen Verlaſſens Seitens des Vaters ꝛc.; 
. wegen gefänglicher Einziehung des Vaters ꝛc. 

SOi H= wm - 
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B. Bei den Abgängen: 

a) von Familien und einzeljtehenden erwachjenen Perjonen: 
. in Folge Genejung des Baters, der Mutter, der Kinder; 
. durd) Tod; 
wegen Wiederverheirathung ; 

. nachdem die Kinder oder eins oder mehrere erwachjen ; 

. durch Verziehen, wohin ? 

. dur Aufnahme in das Krankenhaus, Armenhaus :c.; 
b) von Bflegefindern : 

. wegen erlangter eigener Erwerbsfähigfeit ; 

. wegen Ueberweilung in Anſtalten; 

. wegen Rückkehr der Eltern; 

. wegen Todes; 

. wegen Uebernahme in unentgeltliche Brlege. 

oormwwr 

score 



— 489 — 

Die hinfihtlid der Unterjtügungen eintretenden Erhöhungen oder 
Ermäßigungen jind im Protofoll ebenfalls furz zu begründen. 

Das Protokollbuch wird am Morgen nad) jeder ordentlichen Sigung 
abgeholt und nach erfolgter formeller und materieller Prüfung beziehungs: 
weife Kenntnißnahme von den gefaßten Beichlüffen Seitens der Armen: 
verwaltung dem Armenvorſteher wieder zugeitellt. 

$ 14. 
Die Beichlüffe werden nad) Stimmenmehrheit gefaßt, bei Stimmen: 

gleichheit entjcheidet die Stimme des Vorſitzenden. 
Die Sigungen jind nicht öffentlich und find die Mitglieder zur 

Geheimhaltung der verhandelten Gegenjtände, namentlich aber der einzelnen 
abgegebenen Boten verpflichtet. 

8 15. 

Zu den ordentlichen Sigungen erfolgt feine bejondere Einladung 
Zu außerordentlihen Sigungen ladet der VBorfigende unter Angabe 

der Tagesordnung ein. 

V. Der Borjteher des Armenpflege-Antes. 

(Aufgehoben, fiche Nachtrag zum Neglement.) 

$ 16. 

Der Borfteher des Armenpflege-Amtes hat als Organ der Ber: 
waltung des Armenmwejens die Yegtere über alle bei der Ausübung der 
Armenpflege zu jeiner Kenntniß fommenden Mißſtände zu unterrichten 
und deren Requifitionen Folge zu leilten. Außerdem liegt ihm die Be— 
Ihaffung und Verwaltung der für die Armenpflege erforderlichen Naturalien, 
ebenjo auch die unmittelbare Fürſorge für die Durchreifenden, die Obdad)- 
loſen und alle anderen Unterftügungsbedürftigen, welche feinem örtlich 
abgegrenzten Bezirke angehören, nad näherer Anmweifung der Verwaltung 
des Armenwejens ob. 

s 17. 

In Berhinderungsfällen ernennt die Verwaltung des Armenwejens 
einen Stellvertreter. 

VI. Die Verwaltung des Armenweiens. 

s 18. 

Die Verwaltung des Armenweſens übt als Zentralbehörde für die 
gefammte Armenpflege die Aufficht über das Armenpflegeamt mit den 
’irmenvorjtehern und Pflegern, jowie die Kontrolle über die Bezirks: 
Verfammlungen aus und hat bejonders auch darüber zu wachen, daß in 
allen Bezirken nad) gleichen Grundjägen verfahren werde. 

Die Verwaltung hat das Recht und die Pflicht, die Prüfung der 
Verhältniffe der Unterftügten vefp. zur Unterftügung vorgejchlagenen 
Perfonen durch eins ihrer Mitglieder oder ein fonjtiges Organ der 



— 490 — 

Armenpflege*) zu veranlaffen, den Vorſteher des Armenpflege-Amtes, die 
Bezirks-Verfammlungen, Armenvorfteher und Pfleger auf Unregelmäßig- 
feiten, ungenügende Behandlung der Unterftügungsfachen und etwaige 
Mängel aufmerfiam zu machen. 

Sie entjcheidet über Meinungs-Verfchiedenheiten zwijchen dem Vor— 
iteher des Armenpflegeamtes, den Armenvorftehern und Armenpflegern. 

Alljährlich mindejtens einmal find die Perfonalaften jedes Bezirks 
einer Reviſion zu unterwerfen. 

$ 19. 

Die Verwaltung des Armenmwejens ift berechtigt, über einzelne 
Theile der Armenpflege — insbejondere über die Höhe der Unterſtützungs— 
ſätze — die Art der Liſten- und Buchführung u. j. w. — generelle, für 
die Mitglieder des Armenpflegeamts verbindliche Vorjchriften zu erlaffen, 
welche jedod) den Beitimmungen diejes Reglements nicht zumider laufen 
dürfen. 

$ 20. 

Zur Erledigung der die offene Armenpflege betreffenden laufenden 
Geichäfte, insbejondere auch zur Enticheidung über die Beichlüffe der 
Bezirks-Berfammlungen, welche zu Erinnerungen Beranlafjung gegeben 
haben, oder deren Ausführung beanftandet ift, tritt die Verwaltung des 
Armenwejens in Gemeinjchaft mit den Armenvorftehern regelmäßig jeden 
Monat wenigjtens einmal zuſammen. 

$ 21. 
Der Borjigende der Verwaltung des Armenwejens ift nicht alfein 

berechtigt, fondern auch verpflichtet, den Berfammlungen der einzelnen 
Bezirke alljährlid) wenigftens einmal beizumohnen und in denjelben den 
Borfig zu übernehmen. Er kann zu diefem Zwede auch andere Mit- 
glieder der Berwaltung deputiren. 

Die Verwaltung des Armenwejens hat über die geübte öffentliche 
Armenpflege ftatiitiiche Nachweifungen und Tabellen zu führen, auch am 
Schluffe eines jeden Nechnungsjahres einen Jahresbericht zu erjtatten 
und mit demfelben die Namen der im Laufe des Jahres unterftügten 
Armen zu veröffentlichen. 

VI. Borausjegungen und Art und Weile einer Interitügung aus 

Armenmitteln. 

8 23. | 

Unterftügung aus den Mitteln der Armenkaffe darf nur jolchen 
Perſonen verabreiht werden, deren Einfommen nicht genügt, um ihnen 
und ihrer Familie das für Nahrung, Kleidung, Obdah, Hausrat und 
Geſundheitspflege unabweislich Nothwendige zu gewähren. 

9 Seit dem 1. Juni 1881 ſind beſondere Kontrollbeamte angeſtellt. 
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Arbeitsfähige find verpflichtet, die ihnen angewiejenen Arbeiten zu 
verrichten, und werden die Pfleger ihre befondere Aufmerkſamkeit darauf 
richten, für ſolche Perſonen angemefjene Arbeit zu ermitteln. 

$ 24. 

Gaben an Geld bilden die Regel; jie find, falls nicht bejondere 
Gründe oder abweichende Beichlüffe vorliegen, den Armen perjönlich und 
nie über die Dauer einer Woche hinaus auszuhändigen. Die Mieths- 
aufchüffe werden vierteljährlicdy gewährt und find nicht den Unterjtügten, 
fondern den Vermiethern gegen Quittung auszuhändigen. 

In geeigneten Fällen kann jedoch aud) die Gewährung von Kleidung, 
Brod, Kohlen, Bettwerf, Dausgeräth, Eßvorrath und anderen Naturalien 
erfolgen. 

Hinfichtlich der Sicheritellung der gewährten Meobilien hat die Ver— 
waltung des Armenweſens die erforderlichen Anordnungen zu treffen. 

8 25. 

Die Bewilligung einer Geld-Unterftügung erfolgt regelmäßig nur 
für die Dauer von 14 Tagen. 

Ausnahmen greifen jedoch bei der Bewilligung von Verpflegungs— 
geldern für Kinder und in atıdern ähnlichen Verhältnifien Platz. 

8 26. 

Der Unterftügte muß fi) während der Dauer der Unterftügung 
der Kontrolle jeines Pflegers unterwerfen, namentlich auch ein Verdienſt— 
buch führen, in welches er jede Lohnauszahlung durd feinen Arbeitgeber 
einschreiben zu laffen hat. 

VII. Regelmäßiges Verfahren bei der eriten Meldung 

eines Hilfejuchenden. 

8 27. 

Jedes Geſuch um Unterftügung aus den Mitteln der Armenkaffe 
muß, joweit nicht in den 88 31 ff. ein Anderes beftimmt ift, bei dem 
Armenvorfteher desjenigen Bezirf3 angebracht werden, im welchem der 
Unterjtügungjuchende feinen Wohnfit hat. 

5 28. 

Der Armenvorfteher bezw. der von ihm beauftragte Armenpfleger 
($ 9) hat jodann nad) Anleitung eines von der Verwaltung des Armen: 
weſens feitzuftellenden Formulars — Perjonalaften *) — die VBerhältnifie 
des Hülfefuchenden durd Erfragen und perjönliche Unterſuchung in der 
Wohnung des Armen oder an jedem geeigneten Ort in möglichiter Voll- 
ftändigfeit zu erforfchen, und die Nejultate in der nächſten Bezirfs-Ver- 
jammlung vorzutragen. 

*) Berjonalbogen. 
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Nur wenn er die Nothwendigfeit und abjolute Dringlichkeit der 
Hülfe für unzweifelhaft hält, kann er die nothdürftigite Unterftügung fofort 
gewähren, muß aber die Sache der nächiten Bezirf3-VBerfammlung zur 
Genehmigung vorlegen ($ 10). 

8 29. 

Insbeſondere hat der Armenvorjteher rejp. Armenpfleger bei diejer 
Unterfuchung von jedem, wegen Arbeitsunfähigfeit Unterjtügungjuchenden 
die Beibringung eines von einem Armenarzt auszujtellenden Atteftes über 
jeine Gefundheitsverhältniffe und Arbeitsunfähigfeit zu verlangen; er 
muß ferner bei Perſonen, welche noch arbeitsfähig find, eine Bejcheinigung 
über die Höhe des Arbeitsverdienites von dem Arbeitgeber einziehen; er 
muß fich endlich forgfältig über die dem Hillfefuchenden etwa aus Unter- 
ſtützungs- oder Sterbefaffen zufliegenden Gelder, und insbejondere auch 
darüber unterrichten, ob noch fchuldige Beiträge rüditändig find. 

8 80. 
Die einftweilige Unterftügung fann auch den in Dortmund nicht 

Ortsangehörigen und ebenſo auch denjenigen Hülfefuchenden nicht verfagt 
werden, welche alimentationspflichtige und zahlungsfähige Verwandte haben. 

Damit jedoch die Terwaltung des Armenwejens in die Lage gejegt 
wird, von den auswärtigen Armenverbänden oder den verpflichteten Ver— 
wandten eine Erftattung des Aufgewendeten zu erlangen, ijt eine befonders 
genaue Erforjchung diefer Berhältniffe und deren Eintragung in die 
Perjonalaften, wie es das Formular vorjchreibt, geboten. 

IX. Spezielle Beitimmungen über einige bejondere Arten 

bon Gejuchen. 

8 31. 
Aerztliche Dülfe wird den bereits in den Unterftügungsliften Ver— 

zeichneten auf ihren Antrag unentgeltlich Seitens der Armenärzte gewährt, 
wenn der zuftändige Pfleger und Armenvorfteher durch einen Kurfchein 
die Nothwendigfeit unentgeltlicher ärztlicher Pflege bezeugt. 

Diefe Kurjcheine bedürfen der Genehmigung der Bezirks-Verſamm— 
lung und der Verwaltung des Armenweſens nicht, werden jedoch immer 
nur auf das laufende Vierteljahr ertheilt. 

Die Kurjcheine für hier nicht ortsangehörige Perfonen find bejonders 
zu fennzeichnen. 

$ 32. 

Durch den Kurjchein wird zugleich das Recht auf unentgeltlichen 
Bezug der von dem betreffenden Armenarzt verordneten Arzneien, Ban- 

Anmerfung zu $ 29. Bejonders jind hierbei zu berüdjichtigen etwaige 
Penſionen und Kindergelder aus der Kinappichaftskaffe oder Fabrik— 
oder Eijenbahnfafien, Kranfengelder, Unfallrenten u. j. w. 
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dagen, VBruchbänder u. j. w. gewährt. Die Beihaffung der Bandagen, 
Bruchbänder, Brillen u. j. w. erfolgt durch den Boriteher des Armen- 
pflege-Amtes. 

S 33. 

Ebenjo ijt auch bei der Gewährung eines freien Sarges für jchon 
Unterjtügte die Genehmigung der Bezirks-VBerfammlung nicht erforderlid). 

Behufs Uebernahme der Beerdigungs-Gebühren auf die Armenkaſſe 
it vom Armenvorſteher die erforderliche Beicheinigung direkt bei der Ver— 
waltung des Armenwejens einzureichen. Selbitverjtändlich dürfen aber 
dieje Unterjtügungen nur dann gewährt werden, wenn für den Ver— 
ftorbenen feine Eterbegelder aus einer der hiefigen oder auswärtigen 
Sterbe: oder Unterjtügungsfajien gezahlt werden oder dieje der Armenkaſſe 
abgetreten jind. 

S 34. 

Sofern eine der in den $$ 31-33 erwähnten Unterftügungen 
von einer Perſon erbeten wird, welche auf der Liſte der Unterjtügten nicht 
verzeichnet ijt, muß das in den SS 27 ff. vorgejchriebene Verfahren ein- 
gehalten werden. 

8 35. 

Die Ausitellung von Aufnahmejcheinen für das Krankenhaus erfolgt 
durch den Armenvorfteher (vgl. jedoch $ 40). Er iſt dazır berechtigt 
bezw. verpflichtet, wenn der betreffende Arme in jeiner Wohnung bei 
angemejjener Unterjtügung und freier Nur nicht verpflegt werden fann, 
oder wenn einer der Armenärzte die Aufnahme des Kranken in das 
Krankenhaus für unbedingt nothwendig erflärt. 

Anträge auf Gewährung von ganzen und halben Freijtellen aus 
den dafür vorhandenen Fonds find der Verwaltung des Armenwejens 
zuzuſtellen. 

$ 36. 

Die durd) den Transport zum Krankenhauſe etwa entjtandenen 
Kojten find aus der Bezirkskaffe zu zahlen. Die Rechnung, mit der 
Beicheinigung des Armenvorftehers verjehen, ift mit dem Protofollbudye 
einzureichen. 

S 37. 

Die Anträge auf Aufnahme in das Armenhaus jind bei der Ver— 
waltung des Armenwejens anzubringen. 

5 38. 

Die Anträge auf Unterbringung von Waiſen oder verwahrlojten 
Kindern find in der Regel bei der Verwaltung des Armenwejens anzu: 
bringen. In dringenden Fällen können jowohl der Armenvorjteher als 
auch der Vorjteher des Armenpflege- Amtes jelbjtftändig Fürſorge treffen, 
müfjen aber der Verwaltung nachträglich) jofort Anzeige davon machen. 

32% 
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Die Aufnahme von Kindern in die Bewahr- und Speije-Anftalten 
it in der Regel von der Bezirks-Verſammlung, nur dann bei der Ber: 
waltung des Armenwejens zu beantragen, wenn dadurd den Müttern 
die Möglichkeit gegeben wird, ihrer Arbeit nachzugehen, oder die Erziehung 
der Kinder von den Eltern erheblich vernadjläjfigt wird. 

X. Verkehr mit der Armenfaile. 

8 39. 

Jedem Armenvorjteher wird vor jeder ordentlichen Bezirks-Ver— 
jammlung Seitens der Armenkaffe die von der Verwaltung des Armen- 
weſens in ihrer jüngften Sigung feltgeitelte Summe zur Verwendung in 
feinem Bezirk nad) Maßgabe der bewilligten Unterftügungen behändigt. 

($$ 10, 12). 
8 40. 

Alle Anmweifungen auf die Armenkaffe, auch die in den Fallen des 
8 33 ausgeftellten, müffen von der Verwaltung des Armenweſens voll: 
zogen werden. 

XI. Armenpolizeiliche Beitimmungen. 

8 41. 
Wenn Arme die ihnen bewilligten Gaben vergeuden oder verkaufen, 

jo Soll die Unterftügung auf das äußerfte Maß bejchräntt oder ganz 
entzogen werden. 

8 42. 

Nach 8 361, Nr. 5, 7, 8 des Strafgeſetzbuches wird mit Haft 
und Einjperrung in ein Arbeitshaus beftraft: 

1. wer fi) dem Spiel, Trunf oder Müßiggang folchergeftalt ergiebt, 
daß er in einen Zuftand geräth, in weldem zu jeinem Unter— 
halte oder zum Unterhalte derjenigen, zu deren Ernährung er 
verpflichtet ift, durdy Vermittelung der Behörde fremde Hülfe 
in Anſpruch genommen werden muß; 

2. wer, wenn er aus Öffentlichen Armenmitteln eine Unterftügung 
empfängt, fi) aus Arbeitsjcheu weigert, die ihm von der Behörde 
angewiejene, jeinen Kräften angemefjene Arbeit zu verrichten ; 

3. wer nach Verluft feines bisherigen Unterfommens binnen der 
ihm von der zuftändigen Behörde beftimmten Friſt ſich Fein 
anderweitiges Unterfommen verjchafft hat und auch nicht nad)- 
weilen fann, daß er foldhes der von ihm angewandten Be: 
mühungen ungeadtet nicht vermocht habe. 

Ferner nad) $ 361, Nr. 10: 
wer, objchon er in der Zage if, diejenigen, zu deren Ernährung 
er verpflichtet ift, zu unterhalten, ſich der Unterhaltungspflicht 
trog der Aufforderung der zuftändigen Behörde derart entzieht, 
daß durch Vermittelung der Behörde fremde Hülfe in Anſpruch 
genommen werden muß. 
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Die den Familien folcher Perſonen bewilligten Gaben dürfen nicht 
mehr dem ftrafbaren Familienhaupt, fondern müſſen einem feiner Ange: 
hörigen, der für die gute Verwendung einige Garantie bietet, eingehändigt 
werden. In den Perſonalakten ſolcher Familien reſp. einzelitehenden 
Perſonen iſt die ftrafbare Handlung zu vermerken, damit die weiteren 
nöthigen Schritte gethan werden können. 

Dortmund, den 29. April 1881. 

Der Magiftrat: 

Lindemann. Arnecke. 

Nachtrag. 

Durch Beſchluß der ſtädtiſchen Behörden vom iſt das 
Armenpflege-Amt aufgehoben und es gehen deſſen durch dieſes Reglement 
feſtgeſtellten Rechte und Pflichte — 88 16, 30 und 38 — auf die 
Verwaltung des Armenweſens über. 

27. Gemeinde⸗Beſchluß. 

s 1. 

Das Amt eines Waifenrathes ($ 52, 53, 54 der Vormundichafts- 
ordnung vom 5. Juli 1875) wird der auf Grund des Statut3 für die 

Verwaltung des Armenwefens vom ern 1878 und des Reglements 
für die Verwaltung der ftädtiichen Armenpflege vom 3. Februar 1874 
organijirten Deputation für die Verwaltung des Armenweſens übertragen. 

82. 

Die Deputation für die Verwaltung des Armenmweiens bedient jich 
zur Erfüllung der ihr gefetlich zugewiefenen Obliegenheiten als ver- 
mittelnder Organe der auf Grund des 8 1 des Reglement vom 3. Februar 
1874 gebildeten Bezirks-Verfanmlungen. 

8 8. 

Die Gefchäftsvertheilung unter die Armenpfleger erfolgt durch die 
Armenvorfteher bezw. ihre Stellvertreter als die VBorjigenden der Bezirks- 
Berjammlungen. 

Erjtere führen Hinfort die Bezeichnung als „Armen und Waifen- 
pfleger", legtere diejenige al8 „Armen- und Waijenvorfteher". 
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84. 

Den Bezirks-Verſammlungen iſt gejtattet, zur Unterſtützung in 
ihren Gejchäften im Bezirf wohnhafte Frauen hinzuzuziehen. Leßtere 
find befugt, den Situngen der Bezirfs-VBerfammlungen mit berathender 
Stimme beizumwohnen. 

8S 5. 

Borjtehender Gemeinde-Beichluß tritt am 1. Januar 1876 in Kraft. 

Dortmund, den 13. Dezember 1875. 

Der Magiftrat. Die Stadtverordneten- Berfammlung. 

28. Anweijung jür die Erledigung der Waijenraths: 
Angelegenheiten in der Stadtgemeinde Dortmund. 

Allgemeine Br- 8 

ee In Gemäßheit des Abi. 4 des 8 52 der Vormund— 
—— ſchaftsordnung vom 5. Juli 1875 iſt durch Gemeindebeſchluß 

vom 13. Dezember des. 8. das Amt des Waiſenraths dem 

auf Grund des Statut vom un 1873 mit den Nach— 

trägen vom a 1880 und ae 1884, fowie des 

Neglement3 über die Verwaltung der ftädtischen Armenpflege 
vom 3. Februar 1874 — anderweit feftgeitellt am 29. April 
1881 — gebildeten Ausfchuffe für die Verwaltung des Armen: 
wejens übertragen und diejer bedient fid) zur Erledigung der 
ihm nad) der Vormundichaftsordnung zugewiejenen Obliegen- 
heiten der auf Grund des $ 1 des genannten Reglements 
gebildeten Bezirfs-Berfammlungen. 

Die Berwaltung des Armenmwejens vertritt den Waijen- 
rath nach außen und führt den gejammten Schriftwechfel mit 
den Bezirks-Berjammlungen, Waijenvorftehern und Waijen- 
pflegern, dem Vormundjchaftsgerichte, den auswärtigen Waijen- 
räthen u. ſ. w. 

In jedem einzelnen Armenbezirfe ift der Armenvorjteher 
für die Erledigung der ihm zugewiejenen Geſchäfte verant- 
wortlich, er erledigt oder vertheilt diejelben nad) Maßgabe 
der nachftehenden Beltimmungen unter die Armenpfleger. 
Die Armenvorfteher führen die Bezeichnung „Armen- und 
Maijenvorfteher", die Armenpfleger die Bezeichnung „Armen- 
und Waijenpfleger". Die Waifenvorfteher werden in einer 
Sigung der Bezirks-Berfammlung von dem Vorfigenden der 
Verwaltung des Urmenwejens event. deſſen Stellvertreter, die 
Waijenpfleger von diefem event. dem Waijenvorfteher in ihr 
Amt eingeführt und auf gewifjenhafte Erfüllung ihrer Amts— 
obliegenheiten mittel Handichlages an Eidesitatt verpflichtet. 
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Den Bezirks-Verſammlungen ift geitattet, zur Unter: 
ftügung in ihren Gejchäften Frauen, jowie Geiftliche und 
Merzte hinzuzuziehen. Dieje jind erforderlichenfallsS zu den 
Sigungen der Bezirf3-Berfammlungen einzuladen und wohnen 
denjelben mit berathender Stimme bei. 

82. 
Der Waijenrath hat folgende Obliegenheiten: 
a) den Vorjchlag und die Begutachtung von Bormündern, 

Gegenvormündern und Pflegern; — 88 19, 53 
und 91 d. V.O. — 

b) die Aufjicht über das perjönlide Wohl des Mündels 
und dejjen Erziehung; — $ 53 d. BD. — 

) die gutachtliche Aeußerung, wenn der Mutter des 
Mündels das Erziehungsrecht entzogen werden joll 
— 8282.09. — 

Außerdem hat dus Geſetz vom 13. März 1878, betr. 
die Zwangserziehung verwahrlojter Kinder, die Zuziehung 
der Waiſenräthe bei dieſem Verfahren vorgeſchrieben. Dieſer 
iſt berechtigt, über die Nothwendigkeit der Zwangserziehung 
ſich vor der Schlußverhandlung ſchriftlich oder im dieſer 
mündlich zu äußern. 

Minderjährige (nach dem Reichsgeſetze vom 17. Februar 
1875 dauert die Minderjährigkeit bis zum vollendeten 21. 
Lebensjahre) erhalten einen Vormund, wenn fie nicht unter 
väterlicher Gewalt jtehen, wenn die väterliche Gewalt nad) 
den Borjchriften des bürgerlichen Nechts ruht, oder wenn der 
Vater felbft bevormundet ift. — $ 11 d. BD. — 

Grofjährige erhalten einen Vormund 
a) wenn fie für geijtesfranf erklärt find; 
b) wenn jie für Berjchwender erklärt jind; 
c) wenn fie taub, jtumm oder blind und hierdurch an 

Beforgung ihrer Rechtsangelegenheiten gehindert find. 
— s 81 d. V.O. — 

Die Vormundſchaft hört auf, wenn der Mündel die 
Großjährigkeit (nach Vollendung des 21. Lebensjahres) erreicht, 
wenn er für großjährig erklärt wird (die Großjährigfeits- 
erflärung ift nad; vollendetem 18. Lebensjahre zuläffig), 
wenn er in väterliche Gewalt tritt und wenn das Ruhen der 
väterlichen Gewalt oder die Bevormundung des Baters auf: 
hört. — 8 6128. B.D. — 

Die Vormundschaft über einen Großjährigen hört auf, 
wenn der Grund zu deren Einleitung gehoben tft, die über 
einen Abwejenden namentlid) auch, wenn derjelbe für tot 
oder verſchollen erffärt it. — $ 84 d. B.-D. - 

Obliegenheiten 
des Waiſenrathe 
im Allgemeinen. 

Geſetzliche Be- 
fimmungen über 
ben (intritt und 
das Aufbhören der 
Bormundicaft. 



— 498 — 

Auf die Pflegſchaft finden die Vorjihriften über die 
Bormundihaft entſprechende Anwendung. Die Beftallung 
eines Gegenvormundes tjt nicht erforderlich. Die Pflegichaft 
hört auf, wenn der Grund zu deren Einleitung gehoben iſt. 
— 891». 2.0. — 

Auswahl der Bor- 8 4. 
münder, 

Gegenbormünder Bei der Auswahl der zu Vormündern, Gegenvor— 
u pfleget. mindern und Pflegern vorzufchlagenden Perfonen ifi zunächſt 

zu beachten: 
1. ob fie vom Geſetz dazu berufen find; 
2. ob fie zur Führung der Vormundichaft u. j. w. 

fähig jind; 
3. ob fie die Mebernahme der Vormundichaft u. ſ. mw. 

ablehnen fünnen. 
Hinfichtlich der unter Nr. 1 gedachten berufenen Bor: 

münder und Gegenvormünder ift der $ 17 und $ 83 Abſ. 2 
d. V.O. zu berüdfichtigen:: 

$ 17. As Vormünder find in nachitehender Reihen 
folge berufen: 

a) wer, ohne die väterliche Gewalt zu erwerben, den 
Mündel an Kindesftatt angenommen hat; 

b) wer von dem Water in einem Teſtament oder in 
einer gerichtlich oder notariell beglaubigten oder 
eigenhändig gejchriebenen und unterfchriebenen Urkunde 
benannt ift, jofern der Vater zur Zeit jeines Todes 
die väterliche Gewalt über den Mündel gehabt hat, 
oder unter VBoransjegung der bereit3 erfolgten Ge— 
burt desjelben gehabt haben würde, oder fofern der 
Bater bis zum Tode die Bormundjchaft geführt hat; 

c) die Mutter über ihre ehelichen, nicht an Kindesjtatt 
hingegebenen Kinder; 

d) wer von der Mutter in der unter Nr. 2 beitimmten 
Form benannt ift, jofern die Diutter bis zum Tode 
die Bormundfchaft geführt hat; 

e) der Großvater väterlicherjeits; 
f) der Großvater mütterlicherfeits. 
Die Mutter ift nicht berufen, wenn fie mit einem 

andern als dem Bater des Mündels verheirathet, oder 
wenn die Ehe mit dem Vater des Mündels durch Urtheil 
getrennt tft. 

it einer Ehefrau ein Vormund zu beitellen, jo darf 
vor jedem nad) diejem Baragraphen Berufenen der Ehemann 
bejtellt werden. 

Ss 83, Abi. 2. Die Ehefrau iſt zur Führung der 
Bormundichaft fähig und hat die in diefem Gejet dem Ehe: 
mann beigelegten Rechte. 
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In Betreff der durch das Gejeg als Vormund über 
ihre ehelichen nicht an Kindesftatt hingegebenen Kinder be- 
rufenen Mutter (c) ift Folgendes zu bemerfen: 

Erklärt fid) eine Wittwe bereit, die Bormundfchait über 
ihre minderjährigen Kinder zu übernehmen, jo kann tas 
Bormundjchaftsgericht nad) $ 19 der V.O. den Waifenrath 
übergehen und die Mutter der Kinder ohne Weiteres als 
Vormund verpflichten. Wird aber der Waiſenrath gehört, 
dann ijt genau zu prüfen, ob die Mutter fich wirklich zur 
Uebernahme der Vormundſchaft eignet, oder die Beitallung 
eines anderen Vormundes geboten ijt. 

Nach demjelben 8 19 ſoll bei der Auswahl des Bor: 
mundes auf das religiöje Befenntnig Nücficht genommen 
werden. Dies it regelmäßig zu beadten, jedoch jind Aus- 
nahmen zuläffig, wenn es im Intereſſe des Miündels liegt, 
gerade dieſe und feine andere Berfonen als Bormund im 
Vorſchlag zu bringen, und wenn für mehrere Mündel, d. h. 
Geſchwiſter verfchiedener Religionsbekenntnifie, ein Vormund 
in Vorjchlag zu bringen ift. Die Abweichung von der Regel 
it zu begründen, 

Nah 8 12, Ubi. 2 der B.O. wird der Vater eines 
außerehelichen geſchwängerten Mädchens gefeglicher Vormund 
des unehelichen Kindes ſeiner Tochter, falls nicht das Vor— 
mundſchaftsgericht einen andern Vormund beſtellt. Nach der 
allgemeinen Verfügung des Juſtizminiſteriums vom 15. Januar 
1896 ſoll der Vormundſchaftsrichter in jedem Falle des 
Eintritts einer geſetzlichen Vormundſchaft genau prüfen, ob 
der Vater der unehelichen Mutter zur Uebernahme der Vor— 
mundſchaft über das uneheliche Kind ſeiner Tochter fähig iſt. 
Der Waiſenrath iſt ebenfalls gehalten, in eine Prüfung dieſer 
Frage einzutreten, gleichviel ob er vor der Ernennung des 
Vormundes von dem Vormundſchaftsrichter gehört wird oder 
nicht, und gegebenenfalls von ſeinen Bedenken gegen den 
beſtellten Vormund dem Vormundſchaftsrichter Mittheilung 
zu machen. 

Alsdann iſt darauf zu achten ob die in Vorfchlag zu 
bringende Perſon auch wirklich zur Führung der Vormund- 
haft u. f. w. fühig if. Nah 8 21 der V.-O. jind 
unfähig dazu: 

. Bevormundete oder Handlungsunfähige ; 

. wer das 21. Lebensjahr noch nicht zurüdgelegt hat; 

. wer der bürgerlichen Ehrenrechte verluftig erklärt ift, 
nah Maßgabe des Strafgejeßbuches ; 

.Gemeinſchuldner während der Dauer des Konkurs: 
verfahrens ; 

. wer offenkundig einen unfittlichen Lebenswandel führt; ar Hin N a 
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6. wer von dem Vater oder von der Mutter nad; Maßgabe 
der in 8 17 für die Berufung eines Vormundes ge- 
gebenen Vorſchriften ausgejchlofjen worden ift; 

7. weibliche Berjonen. 

Nicht unfähig zur Führung einer VBormundjchaft find 
jedoch die Mutter über ihre ehelichen, unchelichen oder an— 
genommenen Kinder, und die Gropmutter, jofern jie nicht 
bei etwaiger Trennung der Ehe für den jchuldigen Theil 
erklärt find, fowie diejenigen weiblichen Perſonen, welche nad) 
8 17, Nr. 2 und 4, berufen find. 

Eine Frau, welche mit einem anderen als dem Bater 
des Mündels verheivathet ijt, darf nur mit Einwilligung des 
Ehemannes zum Vormund bejtellt werden. 

Zu Wer. 7 iſt zur bemerfen, daß der Gejeßgeber unter 
weiblichen Perjonen nur jolche verjieht, welche zu dem Mündel 
nicht im Berhältnig von Mutter und Großmutter ftehen. 
Hiernach würde es zuläjfig jein, der Diutter eines unehelichen 
Kindes die Bormundjchaft über dasjelbe zu übertragen. Dies 
wird fich aber in der Negel nicht empfehlen, vielmehr er— 
ſcheint es geboten, eine männliche thatkräftige Berjon in 
Vorſchlag zu bringen, die die Anſprüche gegen den Vater mit 
Nachdruck verfolgt, über das jittliche Wohl des Kindes wacht 
und nöthigenfallS das Kind der Mutter entzieht, um es in 
ordentliche Pflege zu bringen. 

Der Vater eines unehelihen Kindes tft jelbjtverjtändlich 
niemals als deſſen Bormund in Vorjchlag zu bringen, da 
diejer zur Alimentation des Kindes gefeglich verpflichtet iſt, 
der Vormund dagegen darauf zu halten hat, daß der 
Erzeuger der ihm geietlich obliegenden Alimentationspflicht 
nachkommt. 

In gleicher Weiſe empfiehlt es ſich aus praktiſchen 
Gründen in der Regel nicht, einen Stiefvater für ſeine Stief— 
kinder als Vormund in Vorſchlag zu bringen. Ausnahmefälle 
ſind beſonders zu begründen. 

Endlich ſind bei dem Vorſchlage des Vormundes u. ſ. w. 
noch die SS 22 und 23 d. B.-D. zu beachten. 

z 22. Mer ein Staatsamt oder ein bejoldetes Amt 
in der Kommunal» und Kirchen-Berwaltung befleidet, bedarf 
zur Führung einer von dem Bormundjchaftsgericht einge: 
leiteten Vormundſchaft der Genehmigung der zunächſt vor: 
gejegten Behörde, 

5 23. Die Uebernahme einer Vormundſchaft können 
ablehnen: 

1. weibliche Berjonen ; 
2. wer das jechzigite Lebensjahr üderjchritten hat; 
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3. wer bereits mehr als eine Vormundſchaft oder 
Pflegſchaft führt; 

4. wer an einer die ordnungsmäßige Führung der 
Vormundſchaft hindernden Krankheit leidet; 

5. wer nicht im Bezirk des Vormundſchaftsgerichts 
(Amtsgerichts) ſeinen Wohnſitz hat; 

6. wer nad) Maßgabe des $ 58 zur Stellung einer 
Sicherheit angehalten wird; 

7. wer fünf oder mehr minderjährige eheliche Kinder hat. 
Die Führung einer Gegenvormundichaft jteht im Sinne 

der Nr. 3 der Führung einer Vormundſchaft und Pflegichaft 
nicht gleich, 

Das Ablchnungsrecht geht verloren, wenn es nicht bei 
dem VBormundjchaftsgeriht vor der Verpflichtung geltend 
gemacht wird. 

Bei den Vorjchlägen zu Vormündern u. ſ. w. find die 
Bermwaltung des Armenwejens und die Waijenvorfteher nicht 
an Perſonen ihres Bezirks gebunden, fondern fie fünnen auch 
aus andern Bezirken Perfonen, welche in irgend einer Be: 
ztehung zum Mündel ftehen, wie 3. B. Berwandte und 
‚Freunde der Eltern des Mündels oder ſolche Perſonen, welche 
ihnen zur Uebernahme des Amtes geeignet erjcheinen und ſich 
dazır bereit erflären, namhaft machen. 

Um dem VBormund oder Pfleger die Führung der Vor— 
mundſchaft oder Pflegichaft zu erleichtern, werden, ſoweit 
dies möglich, Perfonen vorzuichlagen jein, welche mit den 
Mündeln in einem Bezirke wohnen. Anträge des Vormund— 
ichaftsgericdyts, welche den Vorſchlag und die Begutachtung 
von Bormündern für uneheliche Kinder betreffen, find von 
demjenigen Waijenvoriteher zu erledigen, in deſſen Bezirke 
die Mutter wohnt, falls Mutter und Kinder fid) in ver- 
Ichiedenen Bezirfen aufhalten follten. Bei Beltallung eines 
Vormundes für einen Geijtesfranfen ift der Waijenvorjteher 
des Bezirks zuftändig, im weldem der Geiltesfranfe vor 
jeiner Unterbringung in eine Anftalt gewohnt Hat. 

S 5. 

Die Anträge des VBormundfchaftegerichts um Bezeichnung 
oder Begutachtung eines VBormundes, Gegenvormundes und 
Pflegers gehen mit Umschlag an den betreffenden Waiſen— 
vorjteher zur Erledigung. Diejer giebt feinen Vorjchlag 
bezw. jein Gutachten in der Negel nad) Anhörung der Be— 
zirks-Verſammlung auf dem Umſchlage ab und reicht diefe 
mit dem Vorſtücke an die Berwaltung des Armenwejens zurüd. 
In zweifellofen und jchleunigen Fällen kann der Waifenvor- 
fteher von der Anhörung der Bezirks-Verſammlung Abitand 
nehmen und in bejonders jchleunigen Fällen kann die Ver— 

Erledigung 
der Anträge des 
Bormundidafts - 

gerichts um 
Be —— oder 

egutachtung 
eines Vormundes 

u. J. w. 
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waltung des Armenwejens entweder ihre Auffichtsbeamten 
event. nad) Anhörung des Waijenvorftehers mit der Erledigung 
betrauen oder den Antrag ohne jede weitere Rückfrage erledigen. 

Beh — erſonliche d 

vb Mündeis und Der Waijenrath hat nad $ 53 der B.-D. die Aufjicht 
deſſen lem über das perjönliche Wohl des Mündels und über deſſen 

Erziehung zu führen, insbejondere Müngel oder Pflichtwidrig— 
feiten, welche er bei der förperlichen oder fittlichen Erziehung 
des Mündels wahrnimmt, anzuzeigen, auch auf Erfordern 
über die Perſon des Mündels, 3. B. Mahl des Yebensberufs, 
Hülfsbedürftigfeit, förperliche und fittliche Erziehung, etwaige 
Streitigfeiten über die Letzteren zwiſchen Mutter und Vor— 
mund, Austritt aus dem preußiichen Staatsverbande, An 
nahme an Kindesitatt, Eintritt in die Einkindfchaft u. j. w. 
Auskunft zu ertheilen. 

Die Beauffihtigung erſtreckt ſich auf ſämmtliche im 
Bezirke wohnhafte Mündel und deren Bormünder, gleichviel 
bei welchem Gerichte die Bormundjchaften jchweben, ferner 
auf die auf Grund des Gefeges vom 13. März 1878 in 
Zwangserziehung gebrachten nicht bevormundeten unter väter- 
licher Gewalt ftehenden Kinder. Die Erfüllung diefer überaus 
wichtigen Pflicht Tiegt dem Waiſeupfleger unter Aufficht des 
Maifenvorftehers ob. Diejelben milſſen ſich mit den Familien, 
denen die Erziehung der Mündel anvertraut ift, in fteter 
Verbindung erhalten, denjelben je nad) Lage der Verhältnijie 
in längeren oder fürzeren Zeiträumen regelmäßige Bejuche 
abftatten und außerdem, wenn ihnen etwas nicht in Ordnung 
cheint, Erfumdigung bei Berwandten und Bekannten, bei den 
Nachbarn u. j. w. einziehen. 

Wahrgenoinmene Unregelmäßigfeiten hat der Waiſen— 
pfleger dem Waifenvorjteher mitzutheilen, welcher die Mit: 
theilung behufs Weiterbeförderung an das Vormundidyafts: 
Gericht der Verwaltung des Arımenwejens übermittelt. 

Das NAıuffichtsrecht des Waiſenrathes bezieht fich aller: 
dings nur auf das perjönliche Wohl des Mündels, nicht 
aber auf jeine Bermögensverhältniffe, allein da zur Förderung 
des perjönlichen Mohles auch die Erhaltung des Vermögens 
gehört, fo hat der Waijenrath die Pflicht, falls ihm zur 
Kenntniß Fommt, daß mit dem Vermögen des Mündels un- 
ordentlic) gewirthichaftet wird, dem VBormundjchaftsrichter 
Mittheilung zu machen. Die Waijenvorjtcher und Waijen- 
pfleger haben alfo auch diefem Punkte ihre Aufmerkjamfeit 
zu widmen md erforderlichenfalls der Verwaltung des Armen» 
weſens als Waijenrath Anzeige zu machen. 
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Die Anffichtsbeamten der Verwaltung des Armenwefens 
fönnen auf deren Anweiſung bei der Beaufſichtigung der 
Mündel mitwirken. 

87. 

Nah $ 54 der B.O. hat der Vormund die Verlegung 
der Wohnung des Miündels in einen anderen Bezirk dem 
Waifenrathe anzuzeigen und dirfer hat dem Waiienrath des 
neuen Aufenthaltsortes von der Verlegung Kenntniß zu geben. 
Da Scitens der Bormünder gegen diefe Beitimmung meiftens 
geichlt wird, it die Anordnung getroffen, dab das Einwohner: 
Meldeamt allmonatlid) Nachweiſungen über die ans, um- und 
abgemeldeten Mündel der Verwaltung des Armenwejens als 
Waijenrath einreicht, auf Grund welcher die erforderlichen 
Ueberweijungen erfolgen. 

58. 

Wohnungs- 
beränderungen 
der Münpel. 

ü 
und lan, 

Nach den vorgejchriebenen Muftern find Liften zu führen 8 

Eriftftlde. und jtetS auf dem Yaufenden zu erhalten: 
1. von der Verwaltung des Armenwejens als Waifen- 

rath auf Grund der vom VBormundfchaftsgericht eingegangenen 
Benachrichtigungen von eingeleiteten VBormundfchaften u. f. w., 
Ernennungen von Bormündern, ©egenvormündern und 
Pflegern, welche nad) deren Eintragung an die Waifenvorfteher 
abgegeben werden; 

2. von den Waijenvorftehern über die in ihren Bes 
zirfen wohnenden Mündel, deren Vormünder u. ſ. w., auf 
Grund diefer Benachrichtigungen, welche demnädft an die 
mit der Beauffihtigung der Mündel betrauten Waifenpfleger 
abzugeben find. 

Die Benachrichtigungen find von den Waijenpflegern 
in einer Mappe zu verwahren. Sie erhalten laufende Nunmern. 
Der Mappe wird ein Bogen Papier vorgeheftet, auf dem die 
laufenden Nummern und daneben der Familienname der 
Mündel zu vermerken it. Auf den Benachrichtigungen hat 
der Waijenpfleger das Datum feiner Bejuche bei dem Mündel, 
die dabei gemachten Beobadjtungen und ſonſtige wichtigere 
Thatiahen kurz zu verzeichnen. Alle fpäteren das Mündel 
betreffenden Eingänge find mit der Benachrichtigung zu ver— 
binden. 

Die Benadhrichtigungen über großjährig gewordene, 
verftorbene oder aus anderen Gründen ausgejchiedene; ferner 
über nach auswärts oder tin andere Bezirke der Stadt Dort: 
mund verzogene Mündel find rechtzeitig mit einem entjprechen- 
den Vermerk verjehen und nach Berichtigung der Liſte an 
den Waifenvorfteher zur Weiterbeförderung an die Berwaltung 
des Armenwejens als Waijenrath zurüdzugeben. 
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Von Zeit zu Zeit, mindejtens aber alljährlid einmal, 
hat die Verwaltung des Armenwejend als Watjenrath die 
Liften und Schriftjtüde von Waijenvorftehern zur Prüfung 
einzufordern, 

Dortmund, den 23. November 1897. 

Der Magijtrat: 

Schmieding. Arnecke. 

29. Statut für das Kohlgartenſtift zu Dortmund 
vom 14. Juli 1854, genehmigt am 15. September desjelben 
Jahres und deſſen Nachträge vom 15. April 1865, genehmigt 
11. Mai desjelben Jahres, jowie vom 6. Juni 1872, genehmigt 

| 12. Juli desjelben Jahres. 

8 1. 

Das Dortmunder Kohlgarten-ungfern-Stift, jet eine Anftalt zur 
Verſorgung wohlberufener, unverehelichter, hülfsbedürftiger evangelijcher 
Töchter achtbarer Bürger Dortmunds, joll diefer Beſtimmung erhalten 
werden. 

82. 

Die Zahl der Kohlgartenftifts-Fungfern, (Ronventualinnen, Pfründ- 
nerinnen) wird auf fünfzehn beftimmt. Es darf jedoch, wenn und joweit 
der Ertrag des Stiftungs-Vermögens «8 gejtattet und ein Bedürfniß vor- 
handen, die Zahl der Stiftjtellen (Präbenden) vermehrt werden. Seit 
1882 beſtehen 9 Stiftjtellen zu je 300 Mark, 9 zu je 270 Marf und 
9 zu je 240 Mark. 

88. 

Als Kohlgartenftifts:fungfern dürfen allein unverehelichte, unbe- 
jholtene Töchter wohlanftändiger und achtungswerther Bürger Dortmunds, 
welche zu einer anftändigen Unterhaltung hinreichende Mittel nicht be- 
figen und auch eine anjtändige VBerjorgung von ihren Eltern nicht erwarten 
fönnen, aufgenommen werden. Ehefrauen, Witwen und gejchiedene Ehe: 
frauen find ausgefchloffen. 

84. 

Die Stiftsjungfern müſſen in Dortmund wohnen, evangeliſch 
jein und bei ihrer Aufnahme das vierundzwanzigite Lebensjahr zurüd— 
gelegt haben. — Sie find verpflichtet, einen chriftlichen Lebenswandel zu 
führen und dem Gottesdienste in einer der drei evangelifchen Kirchen der 
Stadt fleißig beizumwohnen, haben aud) den Kuratoren des Kohlgarten- 
Hits und wenn eine Seniorin ernannt werden follte, auch diefer in billigen 
Stüden jchuldige Folge zu leijten. 
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Jede Kohlgartenſtifts-Jungfer hat bei ihrer Aufnahme Einhundert 
und fünfzig Thaler zur Stiftskaſſe zu bezahlen, welche dem Stiftsvermögen 
zumwachjen. 

86. 
Eine jede Konventualin hat aus der Stiftskaſſe jährlich eine be= 

ftimmte Summe Geldes (Präbende) zu empfangen, welde: 
a) Für jede der fünf zuerit aufgenommenen, aljo der Aufnahme 

nad) älteren Stifts-Jungfrauen hundert Thaler. 
b) Für tede der fünf mittleren Komventualinnen neunzig Thaler. 
c) Für jede der fünf zulegt aufgenommenen, mithin der Aufnahme 

nach jüngften Pfründnerinnen achtzig Thaler beträgt, in Monatsraten 
zu beziehen und praenumerando am erjten Tage des Monats zahlbar 
it. Sceidet eine Stiftsjungfrau aus, jo rüden die nachfolgenden ohne 
weiteres auf. Sind zwei Konventualinnen an demjelben Tage aufge: 
nommen, jo gilt von beiden diejenige, welche zuerjt angemeldet war, als 
die ältere. Die Pfründnerinnen müſſen indeß, wenn die Einkünfte des 
Stifts aus irgend einer Urjache verringert werden und die Einnahmen 
der Stiftsfaffe an Zinjen, Nenten und Pächten nad) Abrechnung der Ver: 
waltungsfoften und der jonjtigen nothwendigen Ausgaben, zur Bezahlung 
der Benefizien ſämmtlicher Konventualinnen nicht hinreichen follten, einen 
verhältnigmäßigen Abzug ſich gefallen und mit dem fich genügen laffen, 
was nad den Verhältniffen der Stiftsfaffe und ohne das Vermögen der 
Stiftung zu verringern, gezahlt werden kann. Eine Nadyzahlung des 
Theil der Yahresrente, der aus diefem Grunde in einem Jahre nicht 
gezahlt wurde, fann die Konventualin jelbjit dann nicht fordern, wenn 
jpäter die Verhältniffe der Kaffe fie geitatten jollten c$ wäre denn, daß 
allein das Zurüdbleiben der laufenden Einnahmen an Zinfen, Renten 
und Pächten das Zahlen der vollen Benefizien unmöglih gemacht habe 
und die Rückſtände nachträglich eingehen. 

87 

Die Stifisjungfern beziehen die Präbende vom eriten Tage des 
Monats, in welchem deren Aufnahme, und wenn fie nicht bei ihren Leb— 
zeiten freiwillig oder unfreiwillig ausfcheiden, bis zum legten Tage des 
Monats, in welchem deren Tod erfolgt. 

58. 

Der Anſpruch der Konventualinnen erliſcht wie angegeben durch den 
Tod; außerdem wenn die Pfründnerin auf ihre Stiftsftelle verzichtet 
oder heirathet, und zwar mit dem legten Tage des Monats, in welchem 
fie das Aurgeben der Stiftsjtelle anzeigt oder zum eritenmal proflamirt 
wird; ebenjo wenn die Stiftsjungfer aus der proteftantischen Kirche aus- 
getreten oder ein Domicil außerhalb des Stadtbezirts von Dortmund 
wählen follte, mit dem legten Tage des Monats, in welchem der Austritt 
oder der Wechjel des Wohnfites erfolgt. 
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Die Konventualin jcheidet aud) als folche aus und verliert die 
Präbende, wenn fie einen unehrbaren Lebenswandel führt, insbejondere 
dann, wenn fie wegen eines Verbrechens oder Vergehens bejtraft wird, 
wenn fie unzüchtig lebt, fich betrinft und ebenfo, wenn fie mit Berfonen 
verkehrt, die im jchlechtem Rufe ſtehen und öffentliches Aergerniß geben. 

89. 
Die Rüderftattung der bei der Aufnahme gemachten Einlage kann 

von der Konventualin oder deren Erben nie und jelbjt dann nicht ge- 
fordert werden, wenn die Stiftsjungfer als ſolche bei ihren Lebzeiten 
freiwillig oder unfreiwillig ausscheiden ſollte. 

8 10. 

Zur Bertretung des Stifts und zur Ueberwachung der Stifts- 
jungfrauen werden drei Kuratoren und zwar zwei durch den Gemeinderath 
und der dritte, der zugleich den Vorjig im Kuratorio führt, durch den 
Borfigenden des Magiſtrats ernannt, welche unter Aufficht des Magiftrats 
das Eigenthum des StiftS und die Einkünfte desjelben zu verwalten, 
die auf dem Etat oder auf bejonderen Beichlüffen der Stadtbehörden be: 
ruhenden Einnahmen und Ausgaben anzumeiien, dag Kaffen- und Rechnungs» 
wejen zu überwachen, die Nechte des StiftS zu wahren und dasjelbe in 
Prozeſſen, jowie überall nad) außen vertreten haben. 

Die Ruratoren, welche auf drei Jahre erwählt werden, fünnen nur 
bejchliegen, wenn wenigfteng zwei derſelben verfammelt find. Die Bejchlüffe 
derjelben werden nad) Stimmenmehrheit gefaßt. Bei Stimmengleichheit 
entjcheidet die Stimme des Borfigenden. 

Zur Beräußerung und Belaftung, jowie zur Erwerbung vom 
Immobilien und Geredhtigfeiten, zum Vermiethen des Kohlgartenftifts- 
Gebäudes, zum Verpachten der Grundſtücke, zu Anleihen, zur Bewilligung 
von Darlehen aus der Stifsfaffe, fowie auch zu allen nicht etatSmäßigen 
Ausgaben und Einnahmen ift die Genehmigung der Gemeindebehörden 
der Stadt Dortmund ebenfo erforderlich, wie es durd) das Gefeg in Be— 
ziehung auf das Gemeindevermögen vorgefchrieben ift oder fpäter etwa 
beftimmt werden wird. — Der Magiitrat der Stadt Tortmund hat, 
nachdem er den Gemeinderath darüber vernommen, den Rendanten der 
Stiftstaffe zu ernennen und dejjen Kaution und Renumeration zu be» 
ftimmen. Der Magiſtrat Hat aud), nachdem der &emeinderath die von 
dem Meagiftrat getroffene Wahl genehmigt hat, die erledigten Stiftjtellen 
zu vergeben und, wenn mehrere ſich bewerben, darüber zum enticheiden, 
welcher von denjelben der Vorzug gebühre. 

Die Befugniffe und Obliegenheiten des Magiſtrats und des Ge— 
meinderaths der Stadt Dortmund jollen die Gemeindebehörden, welche 
fünftig etwa an deren Stelle treten, übergehen. 
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Ueber alle Differenzen und Streitigkeiten, welche zwiſchen den Kon— 
ventualinnen rejp. deren Erben und den Stiftskuratoren vorſtehen, ent— 
jcheidet der Deagiftrat der Stadt Dortmund, refp. die an deſſen Stelle 
tretende Stadtbehörde und es ift von dem Ausſpruch diejer Behörde nur 
die Berufung an die derjelben vorgejegte Provinzialbehörde zuläfjig. Der 
Rechtsweg iſt ausgeichloffen. Der Magiftrat hat insbefondere auch darüber 
zu entjcheiden, ob eine Konventualin ihren Anjpruch verloren habe und 
als ſolche ausfcheiden müſſe. 

S 12. 

Auf freie Wohnung, auf Benugung eines Gartens, ſowie auf Auf- 
wartung, Feuerung und Yicht haben die Konventualinnen feinen Anjprud). 

$ 13. 

Die frühere Sonderung der Einfünfte der Kohlgarten-Stiftung in 
jolche, welche dem Haufe und in folche, welche den Stiftsjungfern gehören, 
bleibt aufgehoben. Alle Einkünfte des Stifts fließen zur Stiftskaſſe. 

s 14. 

Die vorfiehenden ftatutarifchen Beftimmungen fünnen von den Stadt- 
behörden Dortmunds abgeändert werden. Es bedarf jedody der desfallfige 
Beſchluß der Zuftimmung der vorgejegten Provinzialbehörde. 

30. Wöchnerinnen⸗Haus der Stadt Dortmund. 
(Stiftung des Geheimen Kommerzienratgs Wilhelm Duden und deſſen 

Gemahlin Ottilie, geb. Lührmann.) 

A. Beitimmungen über die Zufammenjegung des Vorjtandes und die 
demjelben obliegenden Geichäfte. 

sl. 

Die Anftalt für Wöchnerinnen wird unter Aufficht der Verwaltung 
des Luiſenhoſpitals und nach deren Anweiſungen durd einen bejonderen 
Vorſtand geleitet. 

82. 

Der Vorſtand beſteht aus zwei Mitgliedern der Verwaltung des 
Luiſenhoſpitals, einer Anzahl Frauen der Stadt Dortmund, welche der 
Magiſtrat auf Vorſchlag des Vorſtandes und der Hoſpitalverwaltung 
feſtſetzt und dem Anſtaltsarzte. 

Die Wahl der Frauen erfolgt auf Vorſchlag des Vorſtandes durch 
die Verwaltung des Luijenhojpitals. Die legtere bejtimmt aud) die aus 
ihrer Mitte abzuordnenden Mitglieder und wer von diejen den Vorfit, 
bezw. den jtellvertretenden Vorſitz zu übernehmen hat. 

33 
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Die Anftellung des AnjtaltSarztes erfolgt auf Vorſchlag des Vor— 
ftandes und der Verwaltung des Luiſenhoſpitals durch den Mtagiftrat. 
Deſſen Rechte und Pflichten werden durch einen bejonderen Vertrag 
fejtgeitellt. 

84. 

Der Vorſtand verſammelt ſich in der Regel vierteljährlich einmal 
und außerdem, wenn der Vorſitzende es für nöthig erachtet oder zwei 
Vorſtandsmitglieder oder der Anſtaltsarzt darauf antragen. 

8 5. 

Der Vorſtand iſt beſchlußfähig, wenn der Vorſitzende oder deſſen 
Stellvertreter und mehr als die Hälfte der gewählten Frauen anweſend 
und alle vorſchriftsmäßig eingeladen ſind. 

56. 

Die Beſchlüſſe werden nach abſoluter Stimmenmehrheit gefaßt, bei 
Stimmengleichheit entſcheidet die Stimme des Vorſitzenden. Die gefaßten 
Beſchlüſſe werden in ein beſonderes Buch eingetragen. 

27 

Der Vorſtand kann die ihm obliegenden Geſchäfte unter fich ver- 
teilen, über die in dem Haushaltsplane bewilligten Ausgabefummen jelbit- 
ſtändig verfügen und das zu mechanischen Dienjtleiftungen bejtimmte Per- 
jonal — Pflegerinnen, Dienftboten — annehmen. Die Anweifung der 
Ausgaben erfolgt durd) die Verwaltung des Quijenhofpital® nad) Maßgabe 
der für dieje geltenden Beftimmungen. 

Dortmund, 5. Januar 1894. 

Die Bermwaltung des Zuifenhojpitals. 

Arnede. 
Genehmigt. 

Dortmund, 10. Januar 1894. 

Der Magijtrat. 

Schmieding. 

B. Geihäftsanweilung für die Oberin. 

5:1, 

Der Oberin liegt unter Mitwirkung der unter ihrer Aufficht ftehenden 
Hülfsträfte — Hülfs-Hebammen, Pflegerinnen, Dienftboten — die Wartung 
und körperliche Pflege der in das Haus aufgenommenen Schwangeren und 
Wöcnerinnen, fowie die wirthichaftliche Leitung der Anftalt ob. Sie hat 
in Bezug auf die Behandlung der Frauen und Kinder den Anordnungen 
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des NuftaltSarztes und in Bezug auf die wirthichaftlichen und ſonſtigen 
Angelegenheiten den Anordnungen der Verwaltung des Luijenhofpitals, 
deffen Abgeordneten und der bei der Leitung der Anftalt mitwirfenden 
rauen unbedingt Folge zu leijten. 

S 2. 

Die Aufnahme der Schwangeren und Wöchnerinnen erfolgt auf 
Anweifung der Verwaltung des Yuijen-Hofpitals, in ganz jchleunigen 
Fällen fanıı die Oberin mit Zuftimmung des Anjtaltsarztes und wenn 
diefe wegen Abweſenheit desjelben nicht zu erlangen, auch ohne deſſen 
Genehmigung die Aufnahme bewirken. In joldhen Fällen muß der Vers 
waltung des Luiſenhoſpitals fotort Anzeige gemacht werden. Die zur 
unentgeltlihen Aufnahme angemeldeten Frauen haben vor den Zahlenden 
den Vorzug. 

Die Entlaffung erfolgt auf Anordnung des Anitaltsarztes. 

$ 3. 

Die Oberin hat alle in der Anflalt vorfommenden Entbindungen, 
foweit fie nicht vom Anjtaltsarzte jelbjt ausgeführt werden, vorzunehmen 
und Sorge zu tragen, daß dabei den Anforderungen der Antijepjis ent- 
iprochen wird. 

84. 

Die Oberin iſt verpflichtet, die Schwangeren und Wöchnerinnen 
während ihres Aufenthalts in der Anſtalt, namentlich auch in Krankheits— 
fällen liebevoll und nach beiten Kräften zu pflegen, namentlich denjelben 
die Betten zu machen, fie mit der vorfchriftsmärigen Wäſche zu verjehen, 
die Säuglinge zu wideln und den Wöchnerinnen die nach der Speiie- 
ordnung, beziehungsweife in einzelnen Fällen von dem Anſtaltsarzte vor— 
geſchriebene Nahrung zu verabreichen. 

$5. 

Jede Eintretende erhält eine neue Bettung, einen reinen Anzug und 
während des Aufenthalts in der Anftalt zwei reine Hemden, täglich drei 
reine Kindertücher, einen reinen Anzug für den Säugling, durdhichnittlich 
für den Tag zwei reine Unterlagen, für das ganze Wochenbett drei Hand— 
tücher und zwei Bruſttücher. | 

S 6. 

Ueber die vom Anftaltsarzt abweichend von der Speijeordnung ver: 
ordneten Speifen und Getränke hat die Oberin ein Buch zu führen, welches 
von Zeit zu Zeit längſtens allwöchentlich dem Arzt vorzulegen und von 
diefem mit feiner Unterjchrift zu verſehen iſt. 

7 

Die Oberin hat für die Beföftigung und Wäſche der in der Anftalt 
befindlichen Pflegerinnen und Dienjtboten nach Diaßgabe der Spetieordnung 
und den fonjtigen Anweiſungen zu jorgen. 

33% 
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58. 

Der Oberin liegt die Ausbildung von MWochenpflegerinnen in der 
Anjtalt unter Leitung des Anſtaltsarztes ob, die Verwendung der Pflege: 
rinnen bejtimmt der Anftaltsarzt. 

Die Oberin hat für die Aufrechterhaltung der Hausordnung Sorge 
zu tragen und vorfommende Ueberſchreitungen jofort dem Anjtaltsarzte 
mitzutheilen. 

8 10. 

Die angemeldeten und die in das Haus eintretenden Frauen find 
fofort in die vorgejchriebenen Nachweifungen einzutragen. Dieje Nadh- 
weifungen und die ſonſt vorgejchriebenen Liſten und Bücher find jauber 
und richtig zu führen, 

8 11. 
Die Oberin hat dem Standesamte von den vorkommenden Geburten 

die vorgejchriebene Anzeige zu erjtatten, auch in Betreff der Taufe der 
Neugeborenen das Weitere zu veranlaflen. 

8 12. 

Die Oberin hat die vorräthigen Lebensmittel aufzubewahren, die 
Tages- beziehungsweije Wochennachweifung der ausgegebenen Lebensmittel 
auf Grund der Speijeordnung beziehungsweije der Bortionstabelle zu 
führen, ebenjo die angefauften und ausgegebenen Lebensmittel zu buchen 
und am Schlufje eines jeden Jahres Rechnung zu legen. 

$ 13. 

Un jedem Montag Morgens iſt -der Wochenbericht nad) dem vor- 
gejchriebenen Mufter der Verwaltung des Luiſenhoſpitals einzureichen; 
die Aufnahme» und Entlafjungsicheine find demjelben beizufügen. Der 
Wochenbericht muß die Zu- und Abgänge ſummariſch und namentlich, den 
verbliebenen Beitand, etwaige Anträge und jonftige bemerfenswerthe Vor— 
fonımniffe enthalten. 

Derjelbe iſt dem Anjtaltsarzte zur Prüfung und Mitvollziehung 
vorzulegen. 

S 14. 

Am Schluffe eines jeden Monats if eine Nachweifung der aus 
dem eifernen Vorſchuſſe geleifteten Ausgaben, jowie der noch zu zahlenden 
Beträge mit den Rechnungen, Kontrolen und Kontobüchern der Verwaltung 
des Luijenhofpital einzureihen. Die Nachweifung iſt der fungirenden 
VBorjtandsdame zur Prüfung und Mitvollziehung vorzulegen. 

$ 15. 

Die für eigene Rechnung zu verpflegenden Frauen müffen bei ihrem 
Eintritt die fejtgefegte Vergütung für 12 Tage im Voraus zahlen. 
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Die Oberin nimmt diejelbe in Empfang und verzeichnet fie in einem 
bejonderen Buche. Die Verrechnung wird nad) der Entlaffung der Wöchne— 
rinnen von der Kaffe des Luiſenhoſpitals bewirkt. 

S 16. 

Ueber die in einzelnen Näumen vorhandenen beweglichen Gegenftände 
find neben dem von der Verwaltung zu führenden Hauptverzeichniffe von 
der Oberin bejondere VBerzeichniffe anzufertigen und in den betreffenden 
einzelnen Räumen aufzuhängen. Die vorkommenden Zu: und Abgänge 
find darauf zu vermerken. 

$ 17. 

Anträge auf Beichaffungen, welche nicht zu laufenden Bedürfniſſen 
gehören, find, ſofern fie eilig, an den für die Anjtalt bejtellten Abgeordneten 
der Verwaltung des Yuijenhojpital8 zu richten, andernfalls aber in den 
Wocenberiht aufzunehmen. 

$ 18. 

Die Oberin hat den Vorjtandsfigungen beizumohnen und in denfelben 
ausführlichen Bericht zu erjtatten. 

S 19. 

Die Oberin hat dafür Sorge zu tragen, daß die Räume ftetS gut 
gelüftet und gereinigt werden. 

S £0. 

Urlaubsgeſuche hat die Oberin durch die Hand des Anftaltsarztes 
mit deifen Aeußerung an die Verwaltung des Luijenhofpital8 zu richten. 

Bon der Ertheilung des Urlaubs wird der fungirenden Vorſtands— 
dame und dem Anftaltsarzte Mittheilung gemacht werden. 

Dortmund, 5. Januar 1894. 

Die Bermwaltung des Luijenhofpitals. 

Arnede. 

C. Beftimmungen über die Anmeldung Aufnahme, Berpflegung 
Bekleidung und Entlaſſung der Schwangeren, bezw. Wöchnerinnen 

und Säuglinge. 

81. 

Nach der Stiftungsurfunde vom 20. Juni 1892 find in das Haus 
in erjter Linie in Dortmund ortSangehörige bedürftige, unbefcholtene Wöchne— 
rinnen — aljo ohne Unterfchied des Glaubens — unentgeltlich) aufzu- 
nehmen. Soweit der Raum reicht, fünnen aucd andere unbejcholtene 
Wöchnerinnen aus Dortmund und von auswärts gegen Entgelt aufge: 
nommen werden. 
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82. 

Schwangere, welche an einer anſteckenden Krankheit leiden, fünnen 
nicht in die Anftalt aufgenommen werden, 

8 3. 

rauen, welche unentgeltlich in die Anftalt aufgenommen zu werden 
wünſchen, haben jid) etwa einen Monat vor der Niederfunft entweder bei 
der Verwaltung des Luiſenhoſpitals oder beim Anſtaltsarzte oder bei der 
Dberin zu melden. Die bei den beiden leßteren eingegangenen Meldungen 
find der Verwaltung des Luiſenhoſpitals zu übermitteln. Die Verwaltung 
des Luiſenhoſpitals veranlaßt die Feſtſtellung der Verhältniffe der zur 
unentgeltliden Aufnahme angemeldeten Frauen durch die Organe der 
öffentlichen Armenpflege — Armenvorfteher, Armenaufjeher ꝛc. — und 
entjcheidet über die Aufnahme. 

Die zur Aufnahme zugelaffenen Frauen werden dem Anſtaltsarzte, 
bezw. der Oberin mitgetheilt. 

Ueber die verfügte Aufnahme wird ein Schein ausgefertigt und der 
betreffenden Frau zugeftellt, diefer ift bei der Aufnahme abzugeben. 

S 4. 

Frauen, welche gegen Bezahlung aufgenommen zu werden wiünjchen, 
müſſen ebenfall3 vorher angemeldet werden und erhalten einen Aufnahme 
ſchein. Die tägliche Vergütung beträgt je nad) den Vermögensverhältnifjen 
und dem Wohnorte der Wöchnerin 1 Marf 50 Pig. bi8 6 Dark, welche 
die Verwaltung des Luiſenhoſpitals in jedem einzelnen Falle feitjett. Für 
die Entbindung wird feine bejondere Vergütung in Rechnung gejtellt. 
Unter bejonderen Umjtänden fann auch der Sat von 1 Marf 50 Pfg. 
noch ermäßigt werden. 

Die Vergütung ift bei der Aufnahme für — 12 Tage zu 
entrichten. 

8 5. 

Sobald eine zugelaſſene Schwangere Wehen verſpürt, begiebt ſie ſich 
in die Anſtalt. 

86. 

Die Verpflegung der Wöchnerinnen und Säuglinge erfolgt. nad) der 
feftgejtellten Speifeordnung. 

8 7 

Beim Eintritt in die Anftalt empfängt jede Schwangere eine Haus- 
Heidung, welche fie beim Austritt gegen ihre eigene Kleider wieder aus» 
tauſcht. Ebenſo erhält der Säugling die nöthige Kleidung in der Auftait, 
welche demjelben im Bedürftigfeitsfalle der Mutter ganz oder theilweif> 
mitgegeben werden fann. 

Hierüber entjcheidet auf VBorjchlag des Anftaltsarztes die Verwaltung 
des Luiſenhoſpitals. 
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88. 
Die Wöcnerin verläßt die Anftalt mit dem Säugling unter ge— 

wöhnlichen Berhältniffen am 10. bis 12. Tage nad) der Entbindung. Den 
Zag der Entlafjung bejtimmt der Anftaltsarzt. Wird die Wöchnerin franf, 
jo bieibt fie bis zur Geneſung in der Anjtalt.e In bejonderen Fällen 
hat der Anjtaltsarzt die Entjcheidung der Verwaltung des Yuijenhojpitals 
einzuholen, 

Dortmund, 5. Januar 1894. 

Die Berwaltung des Luifenhofpitals, 

Arnede. 
Genehmigt. 

Dortmund, 10. Januar 1894. 

4. 
5. 

Der Magistrat. 

Schmieding. 

.Speiſeordnung. 

A. Für die Wöchnerinnen. 

.Erſtes Frühſtück: Kaffee 15 Gramm für den Kopf mit Milch 
im Berhältniffe von !/s Kaffee zu */s Milch, dazu zwei mit Butter 
geitrichene Weiß-Brödchen und zwei Schnitten Schwarzbrod. 

. Zweites Frühſtück um 10 Uhr ein Teller Milchſuppe mit Broden. 

. Mittagsmahlzeit: Fleiſch- oder andere fräftige Suppe "Js Liter 
für den Kopf mit Zuſatz von Gerfte, Reis, — Hülſenfrüchte nicht 
ausgeichloffen — Kartoffeln mit Gemüje, in den erjten drei 
Tagen nach der Niederkunft ein weich gefochtes Ei, nach dem 
dritten Tage ein gutes Stüd Fleiſch — wenigftens 125 Gramm. 
Vesperbrod: wie unter 1 mit einem Brödchen. 
Abendbrot: Milhjuppe mit Zujag von Gerfte, Reis, Haferforn, 
Griesmehl u. f. w. und ein mit Butter geftrichenes Brödchen. 

Im Ganzen fommen täglich auf den Kopf ?/ı Liter Vollmild). 
Die Verabreichung von geijtigen Getränfen — Wein, Bier u. ſ. w. 

— erfolgt mit Genehmigung des Arztes aus den Beftänden der Anitalt 
gegen Bezahlung, die vom Arzt bejonders verordneten geiftigen Getränfe 
werden nicht in Rechnung geitellt. 

B. Für die Säuglinge. 

Milch und Geritenjchleim nad) näherer Anweiſung des Anjtalts- 
arztes. 

1. 

C. Für die Oberin — Hebamme. 
Erjtes Frühftüd: Kaffee mit !/s Milch und ein Brödchen. 

2. Zweites Frühftüd: Kaffee oder Milch oder Fleiſchbrühe und ein 
Brödchen. 
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3. Mittageffen: Suppe, Fleiſch — mindeitens 250 Gramm — Ge: 
müje und Kartoffeln und !/s Liter Bier. 

4. Vesperbrod: Kaffee und ein Brödchen wie unter 1. 
5, Abendejjen: 125 Gramm Fleiſch, Gemüfe oder Salat und "a 

Liter Bier. 
Wöchentlich "/a Pfd. frifche Butter und täglich 25 Gramm Kaffee. 

D. Für die Pflegerinnen und Dienftboten. 

Wie für die Wöchnerinnen nad) den erften drei Tagen. 

Dortmund, den 5. Januar 1894. 

Die Verwaltung des Luifenhojpitals, 

Arnede. 

E. Hausordnung. 

8], 
Die Schwangeren und Wöchnerinnen find verpflichtet, den An- 

ordnungen der Angejtellten des Haufes unbedingt Folge zu leiften. 

8 2. 

Jede neu Eintretende muß, bevor jie das für fie bejtimmte Bett 
einnimmt, ein Bad in der Anftalt nehmen. 

53. 

Nach der Entbindung muß jede Wöchnerin mindeſtens 9 Tage das 
Bett hüten. 

84. 
Bett und Wäſche muß die Wöchnerin möglichſt rein zu erhalten 

ſuchen. 
Es iſt unterſagt, Fußboden und Wände zu beſpucken oder ſonſt zu 

verunreinigen, aus den Fenſtern zu ſpucken, etwas herauszuhängen oder 
zu werfen. 

Für aus Abſicht oder groben Verſehen beſchädigte Gegenſtände muß 
Erſatz geleiſtet werden. 

8 5. 

Keine Wöchnerin darf außer den ihr verordneten Speifen, Getränfen 
und Arzneien ſolche weder annehmen noch fi verjchaffen. 

5 6. 

Befuche der Wöchnerinnen Seitens ihrer Angehörigen find in der 
Negel nur an den Bejuchstagen geftattet. Ueber Ausnahme enticheidet 
vorbehaltlich der Zuftimmung des Anftaltsarztes die Anftalts-Hebamme. 
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Der Beſuchende hat fich bei der Oberin zu melden, darf feine 
Speifen und Getränfe mitbringen und hat alles zu vermeiden, was die 
Ruhe der übrigen Wöchnerinnen oder die Ordnung der Anjtalt ftören 
fünnte. 

Das Rauchen in der Anftalt ijt nicht geitattet. 

57. 

Den Angeftellten des Afyls ift die Annahme von Geldgejchenfen 
unterjagt. 

Dortmund, 5. Januar 1894. 

Die Berwaltung des Luiſenhoſpitals. 

Urnede. 
Genchntigt. 

Tortmund, 10. Januar 1894. 

Der Magiftrat. 

Schmieding. 

31. Beitimmungen über die Ausbildung von MWocenpflege: 
rinnen in dem jtädtiichen Wöchnerinnenhauſe — Duden: 

Stiftung — zu Dortmund, 
51. 

Die Dudenſtiftung bietet Frauen und Jungfrauen, ohne Unterſchied 
des Glaubens, Gelegenheit, ſich in der Wochenpflege auszubilden. 

Anmeldungen nebſt den zur Anmeldung erforderlichen Papieren 
ſind an den Anſtaltsarzt zu richten. 

Die Annahme erfolgt nach dem Bedürfniß der Anſtalt und der Reihen— 
folge der Meldungen durch den Vorſtand. 

82. 

Zur Annahme ſind erforderlich: 
a) Geburtsſchein; als Regel gilt, daß die Aufzunehmenden nicht 

unter 25 und nicht über 40 Jahre alt ſind. 
b) Geſundheitszeugniß, welches durch Unterſuchung ſeitens des Anſtalts— 

arztes erſetzt werden kann. 
ce) Sittenzeugniß, ausgeſtellt durch die Heimathsbehörde, den Orts— 

geiſtlichen oder andere zuverläſſige Perſonen. 

8 3. 

Die Ausbildung der Erlernung der Wochenpflege dauert 3 Monate. 
Während diefer Zeit hat die Schülerin freie Station III. Nlaffe in der 
Anftalt. Sie zahlt hierfür 1,— ME. täglid). 
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Die Zahlung der Berpflegungsfojten gejchieht beim Antritt des Kurfus 
im Voraus, jedoch fann der Vorſtand des Wöchnerinnenhaufes aud) raten- 
weile Zahlung geftatten oder bei bejonders guter Führung und bei Be- 
dürftigfeit die Zahlung theilweije oder gänzlich erlaffen. 

S 4. 

Der Unterricht in der Erlernung der Wochenpflege wird von der 
Dberin der Dudenftiftung ertheilt und vom Anjtaltsarzt überwadht. 

85. 

Während des Kurjus hat fich die Schülerin der Hausordnung zu 
fügen und insbejondere den Anordnungen der Oberin und des Anftalts- 
arztes Folge zu leiſten. 

Bei ungebührlichem Betragen, Unordnung und Unfolgjamfeit der 
Schülerinnen fteht dem Vorſtand der Dudenftiftung die Ausmeifung der 
betreffenden Schülerin frei. In ſolchem Falle verliert die Schülerin jeden 
Anſpruch auf Rüdzahlung ihres bereit gezahlten Verpflegungsgeldes. 

Erfolgt der Austritt der Echülerin aus anderen Gründen, fo kann 
ihr ein entjprechender Theil der Verpflegungsgelder zurüdgezahlt werden, 
hierüber hat jedoch allein der Vorſtand der Tudenftiftung zu entjcheiden. 

$ 6. 

Nach Ablauf des Kurjus unterzieht der Anftaltsarzt die Schülerin 
(in Gegenwart eines oder mehrerer anderer Aerzte) einer Prüfung, 
von deren Ausfall das der Schülerin auszujtellende Zeugnig abhängt. 
Fällt die Brüfung ungünftig aus, jo kann die Schülerin auf ihren Antrag 
nad) Ablauf einer vom Anftaltsarzt feitzufegenden weiteren Ausbildungs» 
zeit, zur Wicderholung der Prüfung zugelaffen werden. 

7. 

Jährlich einmal ftellen fi) die Schülerinnen dem Anftaltsarzt zu 
einer Nachprüfung in Gegenwart der Oberin wieder vor. Ueber den Ausfall 
der Nachprüfung wird dem Zeugniß ein entjprechender Zujag gemacht. 

5 8. 

Die Anftaltsleitung wird den Schülerinnen zu ihrem Yortfommen 
durch Zumeifung von MWochenpflegen reſp. Empfehlungen gern behülflid) 
jein, kann jedoch eine Verpflichtung hierzu nicht übernehmen. 

Dortmund, den 4. September 1896. 

Die Verwaltung des Luiſenhoſpitals. 

Arnede, 



— 57 — 

32. KHinder:Bewahr: und SpeileAnitalten zu Dortmund. 

A. Satzungen des Kinderpflege:Vereins zu Dortmund. 

ST. 

Der aus hiefigen Frauen beftehende Sinderpflege-Berein hat den 
Zweck, die körperliche und geiftige Pflege der in den jtädtifchen Kinder: 
Bewahr- und Speife-Anftalten untergebradhten Kinder zu überwachen 
und zu fördern, jowie, joweit dies angängig, junge Mädchen zu Kinder- 
gärtnerinnen auszubilden. 

82. 

Die Mitglieder de8 Vereins zerfallen in ordentliche und außer— 
ordentliche. 

83. 

Die ordentlihen Mitglieder haben in der von dem Vorſtande all: 
jährlich Feitzuitellenden Neihenfolge für den Zeitraum einer Wocde — 
von Montag bis Samstag — täglidy während des Vormittags von 
jpäteftens 11'/s Uhr ab die Küche zu überwachen, das Mittagejfen zu 
probiren, bei der Verabreichung desjelben und der Verlefung der Kinder 
zugegen zu fein. 

Bei Verhinderungen hat das betreffende Mitglied für jeine Ver— 
tretung jelbft Sorge zu tragen. 

Ss 4. 

Die auferordentlihen Mitglieder verpflichten fi) zur Zahlung 
eines beitimmten jährlichen Beitrags. 

S 5. 

Die ordentlichen Mitglieder verjammeln ſich regelmäßig in jedem 
Monat an einem beitimmten Tage zur gemeinfchaftlichen Beiprechung der 
Bereins-Angelegenheiten und Anfertigung von Leibwäſche für, die in den 
Anstalten verpflegten armen Sinder. 

Bei bejonderen dringenden Beranlaffungen find außerordentliche 
Verfammlungen zu berufen. 

8 6. 

Der Verein wird geleitet durch einen Voritand, bejtehend aus: 
a) 10 von der Generalverfammlung für die Dauer eines Jahres 

zu wählenden ordentlichen Bereinsmitgliedern; 
b) den Abgeordneten der Verwaltung des Armenweſens; 
c) den die Ausbildung der Afpirantinnen leitenden freiwilligen 

Lehrkräften. 
Der PVorftand wählt aus feiner Mitte eine Bräfidentin, eine Stell: 

vertreterin derjelben und eine Schriftführerin, welche zugleich die Kaſſen— 
geichäfte bejorgt. 

Nach Außen wird der Verein durch die Präfidentin vertreten, 
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87. 

Die im 86 unter a genannten Vorſtandsmitglieder haben monats- 
weile in der alljährlich feitzuftellenden Reihenfolge die Oberaufſicht über 
die wirthichaftliche Xeitung der Anjtalten, jowie über die Hindergärtnerinnen 
und Afpirantinnen zu führen, die von den SKindergärtnerinnen einzu: 
reichenden Wochenberichte und Monatsnachweilungen über die eingezogenen 
reſp. nod) rejtirenden Berpflegungs- und Aufjichtsfoften über die Ausgaben, 
jowie über den Erlös aus den von den Kindern gefertigten Handarbeiten 
zu prüfen und mit zu vollziehen. 

Der Xorftand tritt in jedem Monat an einem beitimmten Tage 
zu einer Sigung unter dem Vorſitz der Präfidentin zujammen. In 
diefen Sigungen wird von den in Funktion befindlichen Vorſtandsdamen 
und von den leitenden SKindergärtnerinnen über alle bemerfenswerthen 
Vorkommniſſe des verfloffenen Monats Bericht erjtattet, ferner werden 
die vorliegenden Sachen erledigt. 

Bei dringenden Beranlaffungen find außerordentliche gemeinfchaft: 
liche Sigungen zu berufen. 

Die Schriftführerin verzeichnet die gefaßten Bejchlüffe. 

89. 

Das Vereinsjahr läuft vom 1. November bis Ende Oftober. 

8 10. 
Alljährlich im Dftober treten die ordentlichen und außerordentlichen 

Bereinsmitglieder zu einer General-Verſammlung zujammen, in welcher 
über das verfloffene Vereinsjahr Bericht zu erjtatten ift, die Wahl der 
Borftandsdamen vorzunehmen und jonjiige vorliegende Vereinsangelegen- 
heiten zu erledigen find. 

B. Vorſchriften in Bezug auf den Beſuch der jtädtiichen Kinder- 
Bewahr: und Speile-Anjtalten zu Dortmund. 

5 1. 

Die Kinder-Bewahr: und Speife-Anftalten, deren zur Zeit zwei 
unter der Leitung von Kindergärtnerinnen und unter der Obhut des 
hiejigen Kinderpflegevereins bejtehen, find in erfter Linie dazu beitimmt, 
joldhen Kindern, deren Mütter auf die Ausnugung ihrer Arbeitskraft 
augerhalb de3 Hauſes angewiefen find, ſowie jolchen, welche in ihren 
Familien förperlid und geiftig vernachläffigt werden, fräftige Nahrung 
und eine angemefjene Erziehung zu Theil werden zu laffen. 

Außerdem werden auch Kinder zur Beaufjichtigung unter theilweiſer 
Gewährung der Beköſtigung aufgenommen. 

Die älteren Knaben, etwa vom 10. Jahre ab, werden gejondert 
gejpeiit und beauffichtigt. 

An Sonn- und Feittagen find die Anftalten geſchloſſen. 
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S 2. 

Die aufzunchmenden Kinder müſſen ein ſolches Alter erreicht haben, 
daß fie einer bejonderen Wartung und Pflege nicht mehr bedürfen, alſo 
mindeſtens 3—4 Jahr alt fein, und dürfen das jchulpflichtige Alter, 
alfo das 14. Lebensjahr, nicht überichritten haben. 

88. 

Die Verpflegung reſp. Beaufjihtigung der Kinder erfolgt entweder - 
für Rechnung der ſtädtiſchen Armenfafje oder für Rechnung der Eltern 
bezw. Dritter. 

Ausnahmsmweije kann den für Rechnung der Armenfaffe verpflegten 
Kindern, welche durd Krankheit am Beſuch der Anjtalt verhindert find, 
jofern dies der Armenarzt für zuläjfig erachtet, auf Anweiſung der Ver: 
waltung des Armenmwefens die Koſt in das Haus verabfolgt werden. 

Ss 4. 

Die Aufnahme der für Rechnung der Armenfaffe zu verpflegenden 
beziehungsmeife zu beauffichtigenden Kinder erfolgt auf Anweiſung der 
Verwaltung des Armenwejens, die der Übrigen auf Amweiiung der fun— 
girvenden BVorftandsdame des Kinderpflege-VBereins, 

8 5. 

Die Entlaffung der für Rechnung der Armenkaſſe, fowie der für 
Rechnung der Eltern oder Dritter verpflegten beziehungsweife beauffid)- 
tigten Kinder, deren Entfernung wegen Vergehen gegen die Hausordnung 
oder aus jonftigen Gründen nothwendig erjcheint, erfolgt auf Anweifung 
der Verwaltung des Armenmwejens. 

S 6. 

Für die Verpflegung und Beauffichtigung der für Nechnung der 
Eltern oder Dritter aufgenommenen Kinder werden erhoben: 

a) wenn volle Beföftigung gewährt wird, für ein Kind täglich 
30 Pf. und für mehrere Kinder aus einer Familie 25 Bf. 
pro Kind. Diefer ermäßigte Sag wird aud dann erhoben, 
wenn Jemand für feine Rechnung mehrere Kinder, gleichviel 
aus einer Familie oder aus verjchiedenen Familien, verpflegen 
und beaufjichtigen läßt; 

b) wenn nur Mittageffen gewährt wird, täglich 10 Pf. für 
jedes Kind; 

c) wenn nur Nachmittags Kaffee mit Milch — Milch-Kaffee — 
verabreicht wird, monatlid 1 ME. 50 Bf. für jedes Kind. 

Die Berpflegungs- und Beauffichtigungsfoiten unter a und b 
werden, falls das Kind bei eintretender Verſäumniß entſchuldigt ift, nad 
Maßgabe der wirklichen Verpflegungstage, der Sag unter c aber nad) 
halben Monaten berechnet. 

Die Koften find innerhalb der erjten 14 Tage eines jeden Monats 
an die leitende Kindergärtnerin gegen Quittung zu zahlen. 



Die nicht fchulpflichtigen Kinder müffen vom 1. April bis Ende 
September Morgens zwifchen 7 und 8 Uhr, und vom 1. Oftober bis 
Ende März Morgens zwifchen 8 und 9 Uhr in die Anitalt fommen und 
werden Abends 7 Uhr entlafjen. 

Die Kinder, welche in der Anftalt weder Mittag: nod) Abendbrot 
erhalten, werden Mittags 12 Uhr auf 2 Stunden und Abends 6 Uhr 
entlaffen. 

8 8. 

Die jchulpflichtigen Kinder, welhe 11 Uhr Morgens die Schule 
verlaffen, müffen je nach der Entfernung zwijchen 11'/s bis 11'/ Uhr, 
und diejenigen, welche erjt um 12 Uhr die Schule verlaffen fünnen, eine 
Stunde jpäter, alſo bis 12'js Uhr, in der Anjtalt fein. Nachmittags 
haben ſich ſämmtliche jchulpflichtige Kinder zwifchen 4'/—4!/s Uhr ein- 
zufinden; fie werden zu derjelben Zeit wie die nichtichulpflichtigen Kinder 
entlajjen. 

8 9. 

Mährend der Schulferien it für die jchulpflichtigen Kinder der 
Aufenthalt in den Anjtalten auf die Zeit von 9—1 Uhr Vormittags 
und 4—7 Uhr Nachmittags bejchränft. 

In einzelnen Fällen und für einzelne Tage können die Kinder von 
dem Bejuch ganz entbunden werden. 

8 10. 

Die Kinder müffen rein gewaſchen und gefämmt, in gehörig ge: 
reinigten und ungzerriffenen Sleidungsftücden zur Anftalt fommen. 

g1. 
Kinder, welche dreimal hintereinander ohne genügende Entſchuldigung 

fehlen, werden entlaffen. Kinder, welche ohne triftigen Grund wiederholt 
zu jpät fommen, ebenjo Kinder, welche gegen die im $ 10 angegebenen 
Vorſchriften wiederholt verftoßen, werden je nachdem ohne Mittag- reſp. 
Abendeffen nah Haufe geſchickt oder aus der Anftalt entlaffen. Die 
Entlaffung wird durch die Verwaltung des Armenwefens angeordnet. 

C. Dienitanweilung für die Kindergärtnerinnen der ftädtiichen 
Kinder:Bewahr- und Speile-Anftalten zu Dortmund. 

8 1. 

In jeder Bewahr: und Speije-Anftalt fungiren je nad) dem lm: 
fange derjelben eine oder mehrere Kindergärtnerinnen. Falls mehrere 
Kindergärtnerinnen angejtellt jind, wird einer derfelben die Oberleitung 
übertragen, die anderen fungiren als Gehülfinnen, haben den Anordnungen 
der leitenden Kindergärtnerin Folge zu leijten und diejelbe nach jeder 
Richtung Hin zu unterjtügen. 



Die Kindergärtnerinnen jtehen im Dienjte der Verwaltung des 
Armenwejens und haben daher den Weifungen diefer ftädttichen Behörde, 
jowie den Anordnungen der von derjelben für die Anjtalten bejtellten 
Abgeordneten unbedingt Folge zu leiften. 

Im Uebrigen bejteht ihre jchöne und fegensreiche Aufgabe darin, 
für das Wohl der ihnen anvertrauten Kinder voll und ganz einzutreten, 
deren leibliche und geijtige Ausbildung nad) ihren beiten Kräften zu fördern, 

Außerdem haben die Kindergärtnerinnen den in den Anjtalten zur 
Ausbildung befindlichen jungen Mädchen — Ajpirantinnen — die nöthige 
Anleitung zu geben und diejelben zu überwachen 

$ 3. 

Da der hier bejtehende Kinderpflegeverein die Obhut über die An- 
ftalten und namentlich die Ueberwachung des wirthichaftlicdhen Betriebs 
derjelben übernommen hat, jo müſſen die Kindergärtnerinnen den An» 
ordnungen der Präfidentin nachlommen und in jeder Weife bejtrebt fein, 
mit den Boritands- und Aufjichts-Damen einträchtig zuſammen zu wirfen, 

In der Anſtalt iſt nach dem vorgejchriebenen Formulare eine 
laufende monatliche Nachweifung der Kinder zu führen, nach welcher 
diejelben täglich im Beijein der Aufſichtsdame zu verlefen und der tägliche 
Beitand feitzuftellen ift. 

Ss .4. 

Die leitende Kindergärtnerin hat die vorräthigen Lebensmittel zu 
überwachen, die Tages» reſp. Wocen-Nacweifung der ausgegebenen 
Lebensmittel auf Grund des Speifezetteld rejp. der Vortionstabelle zu 
führen, ebenfo die angefauften rejp. ausgegebenen Zebensmittel zu buchen 
und am Schluſſe eines jeden Jahres Rechnung zu legen. 

Ss 5. 

An jedem Montage Morgens ijt der Wochenbericht nad) dem vor- 
gefchriebenen Formulare der Verwaltung des Armenwejens einzureichen. 
Die Aufnahme: und Entlafjungsjcheine find demjelben beizufügen. Der 
Wochenberiht muß die Zu- und Abgänge ſummariſch und namentlich, 
den verbliebenen Beftand, die vorgefommenen Verſäumniſſe und jonjtige 
bemerfenswerthe Vorkommniſſe enthalten. 

Derfelbe ift der fungirenden Vorjtandsdame zur Prüfung und 
Mitvollziehung vorzulegen. 

8 6. 

Die Verpflegungs: und Beaufjichtigungskoften find in den erjten 
14 Tagen eines jeden Monats einzuziehen und mit einer von der fun— 
girenden Vorſtandsdame zu prüfenden und mit zu vollziehenden Nach: 
weifung, welche auch die verbliebenen Reſte enthalten muß, bis Ende des 
betreffenden Monats an die Armenkaſſe abzuführen. 
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87. 

Nah Schluß eines jeden Monats iſt eine Nachweiſung der aus 
dem eijernen Vorſchuſſe geleiteten Ausgaben, fowie der noch) zu zahlenden 
Beträge mit den Rechnungen, Kontrollen und Kontobüdhern der Ver— 
waltung des Armenmwejens einzureichen. Die Nachweilung ift der fun- 
girenden Borftandsdame zur Prüfung und Mitvollziehung vorzulegen. 

S 8. 

Diejenige Kindergärtnerin, welde den Handfertigfeitsunterricht leitet, 
hat den Einfauf der erforderlichen Materialien 2c., ebenjo die Berwerthung 
der gefertigten Gegenjtände nad) näherer Anweijung der Verwaltung des 
Armenwefens zu beforgen und den Erlös am Schluß jeden Monat mit 
befonderer von der fungirenden Vorſtandsdame zu bejcheinigenden Nach— 
weifung an die Armenkaſſe abzuführen, auch über die Verwendung der 
Materialien Buch zu führen und Rechnung zu legen. 

89, 

Bierteljährlicy find auf befondere Anweifung der Verwaltung des 
Armenweſens die bei diefer geführten Nachweilungen der Kinder mit den 
in den Anftalten geführten und dem wirklichen Beſtande zu vergleichen. 
Ueber etwaige Differenzen ift bejonders zu berichten. 

$ 10. 

Ueber die in den einzelnen Zofalen vorhandenen ftädtifchen Deobilien ꝛc. 
ijt je ein Amventar aufzunehmen und in dem betreffenden Raume auf: 
zuhängen. 

Die vorkommenden Zu= und Abgänge find darauf zu vermerken. 

$ 11. 

Anträge auf Beichaffungen, welche nicht zu den laufenden Bedürf— 
niffen gehören, find, jofern fie eilig, an den für die Anftalt beftellten 
Abgeordneten der Verwaltung des Armenweſens zu richten, andernfalls 
aber in den Wochenbericht aufzunehmen. 

$ 12. 

Die leitenden Kindergärtnerinnen haben den monatlich jtattfindenden 
Situngen des Vorftandes des Kinderpflegevereins beizumohnen und in 
denjelben über den verfloffenen Monat ausführlich Bericht zu erjtatten. 

$ 13. 

Am Anfange jeder Woche find den Kindern die disziplinariichen 
Beftimmungen einzujchärfen. 

$ 14. 

Die leitende Kindergärtnerin hat dafür die Sorge zu tragen, daß 
die Lokale ſtets gut gelüftet, rechtzeitig gereinigt und wöchentlid, mindeftens 
zweimal gejchrubbt werden. 



8 15. 

Die vorgejchriebene Tageseinrichtung rejp. der feitgejegte Beichäf- 
tigungsplan iſt ftreng einzuhalten. 

8 16. 

Urlaubsgefuche find zeitig und ſchriftlich an die Präfidentin des 
Kinderpflegevereins einzureichen und von diejer mit ihrem Gutachten der 
Verwaltung des Armenweſens zu übermitteln. 

Iſt der erbetene Urlaub von diejer ertheilt, dann hat die betreffende 
Nindergärtnerin der Präjidentin, der fungirenden Borjtandsdame und der 
leitenden Kindergärtnerin davon Mittheilung zu machen. 

817, 

Treten unter den Kindergärtuerinnen Meinungsperjchiedenheiten 
auf, jo find diefelben zunächſt der Präfidentin des Kinderpflegevereins 
vorzutragen, und von diejer zu entjcheiden. Glauben ſich die Kinder: 
gärtnerinnen bei diefer Entjcheidung nicht beruhigen zu können, dann 
wird die Angelegenheit in der Sigung des Vorſtandes des Kinderpflege- 
vereind vorgetragen und im diefer darüber endgültig befunden. 

D. Vorſchriften über die Ausbildung don jungen Mädchen zu Kinder: 

gärtnerinnen in den jtädtiihen Kinder-Bewahr: und Speije-Anitalten, 
jowie über deren Blichten. 

81. 

Unter Mitwirkung des Kinderpflegevereins, namentlich deren Prä- 
jidentin, freiwilliger Lehrkräfte und der angejtellten Kindergärtnerinnen 
werden in den hiefigen Kinderbewahr- und Speije-Anftalten junge Mädchen 
— Apirantinnen — und zwar in erfter Linie aus der Stadt Dortmund 
zu Rindergärtnerinnen ausgebildet. 

82, 

Der Kurjus ift ein zweijähriger und beginnt mit dem 1. April. 

3. 

Die Aipirantinnen haben ein Jahr außerhalb der Anjtalt, ein Jahr 
in der Anftalt zu wohnen. Die nähere Beitimmung hierüber trifft die 
Verwaltung des Armenwejens. 

s 4. 

Während des Jahres, in welchem die Ajpirantinnen in der Anitalt 
wohnen, genießen fie freie Wohnung und Beköftigung, wie fie den Kindern 
gewährt wird, unter Umftänden kann noch ein bejonderer Berpflegungs- 
geldzuſchuß gezahlt werden. 

85. 

Auf Verlangen der DBerwaltung des Armenwejens find die 
Apirantinnen nach beendigter Lehrzeit verpflichtet, in den hieſigen An- 

34 
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ſtalten zwei Jahre lang gegen Gewährung von 300 Mark pro Fahr und 
freier Station zu fungiren, ferner, ſoweit ſie in den hieſigen Auſtalten 
keine Anſtellung erhalten, zur Anlernung der neu eintretenden Aſpirantinnen 
noch 2—3 Monate lang ohne Anſpruch auf irgend welche Entſchädigung 
thätig zu fein. 

S 6. 

Die gegenfeitigen Rechte und Pflichten werden durch Vertrag feit- 
geitellt und it für den Fall des Bruchs derjelben eine Konventionaljtrafe 
vorgejehen. 

87 

Nach Beendigung der Lehrzeit wird eine Prüfung abgehalten und 
über deren Ergebniß ein Zeugniß ausgejtellt. 

Ss 8. 

Die Afpirantinnen find verpflichtet, allen Anordnungen der Ber: 
waltung des Armenweſens beziehungsweife der von diejer beftellten Ab- 
geordneten, des Vorſtandes des Kinderpflegevereing und der leitenden 
Kindergärtnerin getrenlich nachzukommen, fich ernitlic ihrer Ausbildung 
zu widmen und alfe ihnen übertragenen Arbeiten nach Maßgabe des von 
der Verwaltung des Armenweiens nad Anhörung des Borflandes des 
Kinderpflegevereins feitzujtellenden Bejchäftigungsplans auf das Ge: 
wiffenhaftigite auszuführen. 

59. 

Die Afpirantinnen find gehalten, den firhlichen Vorschriften ihrer 
Konfefjion, joweit ihre fonjtigen Verpflichtungen den Anftalten gegenüber 
dies zulaffen, nachzukommen, haben aber in jedem Falle, wenn fie zu 
diefem Zwede die Anftalt verlaffen wollen, die Erlaubniß der leitenden 
Kindergärtnerin einzuholen. Ohne Erlaubnik dürfen die Afpirantinnen 
überhaupt die Anftalt niemals verlafien. 

S 10. 

Urlaub auf einen Tag fann die Präfidentin des Kinderpflegevereins 
nad) Anhörung der leitenden Kindergärtnerin, darüber hinaus aber nur 
die Berwaltung des Armenwejens nad Anhörung Beider ertheilen. 

Bon der Ertheilung des Urlaubs ijt Seitens der betreffenden 
Alpirantin der PBräfidentin, der fungirenden Vorſtandsdame, ſowie der 
leitenden Kindergärtnerin Mittheilung zu machen. 

8 11. 

Geſuche und Beichwerden irgend welcher Art haben die Aipirantiunen 
zunächſt der leitenden Stindergärtnerin vorzutragen, welche diefelben nad) 
Befinden der Präfidentin des Kinderpflegevereing zur Entfcheidung zu 
übermitteln hat. In legter Linie befindet die Verwaltung des Armen: 
wejens nach Anhörung des Vorſtandes des Kinderpflegevereinsg darüber. 
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$ 12. 

Aipirantinnen, welche wiederholt zu Klagen Beranlaffungen geben, 
werden von der Verwaltung des Armenwejens nad) Anhörung des Vor— 
ftandes des Kinderpflegevereins entlaffen. 

Vorjtehende Sagungen, Vorfchriften und Anweijungen treten mit 
dem 1. Mai d. %. in Kraft. 

Dortmund, den 17. April 1882. 

Die Berwaltung des Armenmwejens: 

Arnede. 

33. Begräbniß-Ordnung für die jtädtiichen Friedhöfe 

in Dortmund. 

1. 

Eigenthum. 
Die ſtädtiſchen Friedhöfe in Dortmund find Eigenthum der Stadt— 

gemeinde daſelbſt. Dieſes Eigenthumsrecht unterliegt nur den aus der 
Beſtimmung des Kirchhofes folgenden Beſchränkungen. 

82. 

Verwaltung. 
Die Verwaltung und Beaufſichtigung der Friedhöfe iſt unter Aufſicht 

des Magiſtrats der Deputation für das Begräbnißweſen anvertraut. Die 
letztere beſteht aus zwei vom Vorſitzenden des Magiſtrats zu deputirenden 
Magiſtrats-Mitgliedern, von denen das ältere den Vorſitz führt, und fünf 
von der Stadtverordneten-Verſammlung zu wählenden Mitgliedern. 

83. 

Zutritt zum Friedhofe. 
Die Friedhöfe ſtehen den Tag über (in den Monaten Mai und Auguſt 

von 7 Uhr früh, in den Monaten Juni und Juli von 6 Uhr Morgens 
und in den übrigen Monaten von 8 Uhr Morgens) dem Publikum offen; 
beim Eintritt der Dunkelheit werden dieſelben nach vorherigem, drei Mal 
in Pauſen von 5 Minuten mit der Glocke am Thorwege gegebenen Signale 
geſchloſſen. Die Einfriedigungen der Friedhöfe, die Grabgeländer und 
Denkmäler dürfen nicht beſchädigt oder beſtiegen werden. Auch das Treten 
auf die einzelnen Gräber, das Abpflücken von Blumen, ſowie jede Be— 
ſchädigung der Anpflanzungen iſt verboten. 

Hunde dürfen nur an der Leine über die Friedhöfe geführt werden. 
Das Publikum iſt den Anordnungen des Friedhofs-Aufſehers Folge 

zu leiſten verpflichtet. 

34* 



84. 

Anſpruch auf den ſtädtiſchen Friedhof. 

Alle im Stadtbezirk Dortmund verſtorbenen Perſonen haben nad 
den Beitimmungen diefer Begräbniß:-Drdnung ein Anrecht, auf den jtädtifchen 
Friedhöfen beerdigt zu werden. 

Auch für auswärts verjtorbene Berfonen kann dies durch die Depu- 
tation für das Begräbnißweien, aber nur gegen Zahlung der vollen Ge— 
bühren, geftattet werden. 

Auf welchem Friedhofe die Beerdigung zu erfolgen hat, bejtimmt 
die Deputation für das Begräbnißweſen. 

8 5. 

Begräbniharten. 

Die Beerdigungen erfolgen entweder in Familienbegräbniſſen, Erb: 
begräbnijfen oder in der Reihe. 

S 6. 

Familienbegräbniife. 
Für Yamilienbegräbniffe werden Pläge an hervorragenden Stellen 

der Friedhöfe von der Begräbniß-Kommiljion beftimmt. 
Sie werden nur in zwei Reihen nnd nicht unter 6 Stellen auf 

einmal ausgewiejen. Zwiſchen den verjchiedenen Familienbegräbnifje bleibt 
ein Weg von 0,3 Meter Breite liegen. 

Die Tiefe des Plages für 6 Familiengräber beträgt durchweg ein- 
Ihlieglidy der Einfaffung 6 Meter, für je 2 Gräber wird eine Breite von 
1,5 Meter gewährt. Aus diefem erworbenen Terrain haben die Erwerber 
jedes Familienbegräbnifjes aber den Zwiſchenweg rechter Hand, vom Wege 
aus gerechnet, liegen zu laffen und zu unterhalten. 

8.7. 

Anweilung derielben. 

Die Anweifung des zu YFamilienbegräbniffen gewünfchten Raumes 
wird beim Begräbniß-Kommiſſar nachgeſucht. 

Dabei muß zugleich die Form der beabjichtigten Einrichtung zur 
Prüfung und Genehmigung unter Beifügung einer Zeichnung angegeben 
werden, 

88. 

Dauer der Familienbegräbniſſe. 

Verliehen werden die Familienbegräbniſſe auf einen Zeitraum von 
60 Jahren. Nach deren Ablauf wird darüber von Neuem disponirt, 
wenn die Erben des Erwerbers ein Drittel der derzeitigen Gebühr nicht 
wieder auf 60 Jahre u. ſ. w. von Nenem bezahlen. 

Hu dem Zwede werden die Erben jeiner Zeit an die Erneuerung 
des ramilienbegräbnifjes erinnert. Sit ihr Aufenthalt unbefannt, jo 
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erfolgt die Erinnerung durch zweimalige Aufforderung in einem hieſigen 
öffentlichen Blatte. Bewirken ſie dieſelbe binnen 3 Monaten nicht, ſo 
fällt das Familienbegräbniß mit der Einſchränkung an die Stadtgemeinde 
zurüd, dal; die einzelnen Grabftätten erſt wieder zur Beerdigung benußt 
werden fönnen, foweit die Todten 30 Jahre in demjelben geruht haben. 

9. 

Uebergang auf die Erben. 

Die Familtienbegräbnifje gehen nur auf die gejeglichen Erben des 
Erwerbers über. Jede Verfügung des Beſitzers durd Verkauf, Ceſſion 
oder Tejtament an fremde Perjonen ift unjtatthaft. Jedoch jollen die 
Beliger berechtigt jein, auch fremde Berjonen in ihrem Yyamilienbegräbniß 
beerdigen zu laſſen, dies darf aber nur unentgeltlich gejchehen. 

s 10. 

Borzeitiges Aufhören des Benutzungsrechtes. 

Das Benugungsrecht hört vor der Zeit auf: 
a) bei Schließung des Friedhofes, in welchem Falle jedoch die 

Stadt für jeden umbelegt gebliebenen Plag dem Berechtigten 
einen entjiprechenden Plag auf einem andern ftädtiichen Fried— 
hofe unentgeltlich zu überweijen hat; 
bei Bernadhläffigung der Unterhaltung der Grabftätten und 
ihres Zubehörs, nachdem eine dreimalige Aufforderung, deren 
dritte die Warnung der Entziehung des Plages enthalten 
muß, unberücjichtigt geblieben ift. 

St der Aufenthalt der Berechtigten unbekannt, jo tritt 
an Stelle der ſchriftlichen Aufforderung eine ſolche durd 
eines der hiejigen Blätter. 

b 

811. 

Erbbegräbniſſe. 

Die Erbbegräbniſſe zerfallen in zwei Klaſſen. Erbbegräbniſſe 
I. Klaſſe werden unmittelbar an den Wegen, Erbbegräbniffe II. Klaſſe 
in zweiter Reihe hinter den Erbbegräbnifien I. Klaffe an den Wegen des 
Begräbnißplages der Reihe nach ausgemwiefen und fünnen nicht beliebig 
gewählt werden. 

Zwiſchen den verjchiedenen Erbbegräbniffen bleibt ein Weg von 
0,3 Meter Breite liegen. Die Tiefe der Erbbegräbniffe beträgt durchweg 
einschließlich der Einfaffung 3 Meter, die Breite 1,3 Meter. 

In diefer Breite ſteckt aber ſchon der Zwiſchenweg rechter Hand 
vom Wege, welchen jeder Erwerber von Erbbegräbniffen von dem er: 
worbenen Terrain liegen laffen und unterhalten muß. 

Zugleich) haben die Erwerber von Erbbegräbnifien diefelben mit 
einem eifernen Stadet einzufriedigen. 
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8 12. 

Dauer der Erbbegräbnifie. 

Berliehen werden die Erbbegräbniffe auf einen Zeitraum von 
40 Jahren. Nach deren Ablauf wird darüber von Neuem verfügt, wenn 
die Erben des Erwerbers ein Drittel der derzeitigen Gebühr für die 
Stellen nicht wieder auf 40 Jahre u. ſ. w. von Neuem bezahlen. 

8 13. 

Sonſtige Beitimmungen für Erbbegräbniiie. 

Die in dem 8 7, den beiden Schlußfägen des S 8 und der SS 9 
und 10 für Familienbegräbnijje getroffenen Beitimmungen gelten auch 
für Erbbegräbniſſe. 

8 14. 

Grabjtätten in der Reihe. 

Alle Beerdigungen außerhalb der Familien- und Erbbegräbniffe 
erfolgen in der Reihe nad) einander. Eine Trennung findet nur zwijchen 
Erwachfenen und Kindern in der Art ftatt, daß 

a) alle Perjonen von 8 Jahren und darüber in die Reihe der 
Erwadjenen, \ 

b) alle Kinder unter 8 Jahren in die Reihe der Kinder fommen, 

8 15. 

Größe der Gräber. 

Zu dem Grabe wird folgender Raum bewilligt: 
a) für einen Erwachſenen 1,90 Meter Länge und 0,90 Mieter 

Breite; 
b) für ein Kind 1,20 Meter Länge und 0,60 Meter Breite. 

Zwiſchen allen Gräbern wird ein Raum von 0,3 Meter Breite 
gelajjen. 

8 16. dv 

Tiefe, Ausmanern und Form der Gräber. 

Die Gräber der Erwacjjenen erhalten eine Tiefe von 2 Metern, 
die der Kinder von 1,50 Meter. 

Das Ausmauern der Gräber in der Neihe findet nicht jtatt. 
Die Gräber erhalten die Form eines Gartenbeetes. 

8 17. 
Zeitdauer der Gräber in der Reihe. 

Jedes Grab hat einen Anſpruch auf die Zeit von 20 Kahren, 
während welcher der Plag nicht anderweit benugt werden darf. 



s 18. 

Benutzung einer Gruft für mehrere Leichen, 

In jeder Gruft darf zu einer Zeit nur eine Yeiche beerdigt werden, 
Ausnahmen fann die Deputation für das Begräbnißweſen gejtatten, 
Auch dann find aber für jede Leiche die vollen Gebühren zu zahlen, 

nur der Fall ausgenommen, daß eine Wöcjnerin mit ihrem Kinde oder 
Zwillinge unter einem Jahre in einem Sarge beigejegt werden. 

Ss 19. 

Grabgewölbe. 
Zur Errichtung von Grabgewölben bedarf es außer der Ge— 

nehmigung der Deputation für das Begräbnißweſen einer beſonderen 
Erlaubniß der Baupolizei-Verwaltung. 

S 20. 

Denkmäler und Leicheniteine. 

Die Erridtung von Denfmälern und Yeichenjteinen iſt nur nad) 
erhaltener bejonderer Erlaubnis der Deputation für das Begräbnißweſen 
unter folgenden Bedingungen geitattet: 

1. das Denkmal muß jofort wieder entfernt werden, wenn es nad) 
der endgültigen Enticheidung des Magiftrats den Schönheitsfinn 
verlegt; 

. das Denkmal, Gitter u. ſ. w. fällt, wenn es nicht gehörig 
unterhalten wird, oder das Anrecht auf das Grab erlijcht, in 
das Eigentum der Kommune und kann von der Deputation 
für das Begräbnißweſen nad) Vernichtung der Namen, Wappen 
und Familien-Notizen anderweit verwerthet oder veräußert werden. 

to 

s 21. 

Bezeichnung dev Gräber. 
Der Begräbniß-Kommiſſar und der Friedhofs-Aufſeher Haben je 

ein genanes, gleichlautendes, auf Berlangen jeder Zeit vorzulegendes 
Verzeihniß zu führen, in welchen die einzelnen Grabftätten der laufenden 
Nummer nad), mit dem Datum des Begräbniffes und dem Vor- und 
Zunamen, Stand und Charafter des Begrabenen, aufzuführen jind. 

An den Denfmälern und Gittern ift die Nummer des Grabes 
anzubringen. Außerdem erhalten je 20 Neihengräber immer einen 
Nummerftein. 

Ss 22. 

Ausſchmückung dev Grabitätten. 
Die Ausihmüdung der Begräbnißjtellen tft, ſoweit jie unbejchadet 

der Nachbargräber gejchieht, den Betheiligten geitattet. 
Ale Bäume und Sträucher, welde auf den Gräbern gepflanzt 

werden, folgen dem Eigenthum an Grund und Boden, gehen aljo in das 
Eigentum der Stadtgemeinde über. 
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Dieſelben müſſen namentlich jo gepflanzt und gehalten werden, 
day fie den Pflanzungen auf Nachbargrabern nicht Licht und Luft un- 
verhältnigmäßig entziehen. 

Schlimmftenfalls kann die Deputation für das Begräbniiwejen die 
Befeitigung derjelben fordern. 

Hochftämmige Bäume dürfen auf den Neihengräbern nicht gepflanzt 
werden. 

Die Anpflanzung wilder Alazien, Pappeln, Eſſig- und anderer 
Bäume, welche ihr Wurzelwerf vorzugsweije ftarf ausdehnen, wird auf 
den Friedhöfen überhaupt nicht geitattet. 

Die Ausführung der betreffenden Arbeiten it, jofern fie nicht durch 
die Betheiligten jelbjt erfolgt, oder dur Perfonen, die zu den Familien 
derjelben oder zu ihrem Hausſtande gehören, oder durch Kunftgärtner, 
welche von den Familien dazu beauftragt werden, dem Friedhofsaufſeher 
zu übertragen. 

Ausnahmen find nur mit Genehmigung der Begräbnii=-Deputation 
geſtattet. 

8 28. 

Begräbniß-Klaſſen. 

Die Begräbniſſe erfolgen in drei Klaſſen, je nachdem der erſte, 
zweite oder dritte LXeichenwagen zur Anwendung kommt. 

S 24. 

Leichenfuhrweſen. 

Den Fuhrtransport der Leichen nad) den Friedhöfen bewirkt aus— 
ſchließlich die Deputation für das Begräbnißweſen durch das ſtädtiſche 
Leichenfuhrweſen. 

Nur die Leichen von Kindern unter drei Jahren können durch 
anderes Fuhrwerk oder Träger auf Koſten der Angehörigen zum Fried— 
hofe gejchafft werden. 

Bei älteren Perfonen kann dies von der Deputation für das Be— 
gräbnißweſen nur ganz ausnahmsweife und nur nad) Zahlung der vollen 
Gebühren für den Leichenwagen gejtattet werden. 

Die Einfahrt in die Friedhöfe ift nur den ftädtiichen Leichenwagen 
geſtattet. 

Alle übrigen Wagen bleiben auf dem Wege vor dem Friedhofe halten. 
Auch die jtädtifchen Yeichenwagen dürfen nur bis zu der von der 

Deputation für das Begräbnißweien zu bezeichnenden Stelle auf den 
Sriedhöfen fahren. Bon dort find die Leichen bis zur Gruft zu tragen 
oder mit dem Handwagen zu fahren. 

Ss 25. 

Begleiter. 

Die Begleiter werden von der Deputation für das Begräbnißweſen 
auf Verlangen der Angehörigen gleichfall3 geitellt. 
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Die Begleiter bringen die Leiche aus dem Sterbehauje auf ben 
Wagen, gehen zu beiden Seiten des Yegteren mit nach dem Beerdigungs- 
plage, heben dort die Leiche vom Wagen, tragen fie zur Grabſtelle, 
jenfen ſie ein und bejchütten fie mit Erde. 

Sie müffen in anftändiger Kleidung pünktlich zur beitimmten Stunde 
erjcheinen, and während des ganzen Aktes ein anftändiges Berhalten 
beobachtet. 

Ss 26. 

Begräbniß-Bote. 

Ebenſo ſtellt die Deputation für das Begräbnißweſen beſondere 
Begräbnißboten (Leichenbitter) an. 

Die Begräbnißboten dienen zugleich als Begleiter. Sie bewirken 
die ganzen Botengeſchäfte beim Begräbnißweſen. Ihnen allein iſt unter 
Vorlegung des vom Standesbeamten auszuſtellenden Todtenſcheines An— 
zeige zu machen, wenn ein Sterbefall eintritt. Sie werden ſich ſofort 
im Sterbehauſe einfinden und alles für die Beerdigung Nöthige beſorgen. 

827. 

Begräbniß-Kommiſſar. 

Zur Aufſicht über das Begräbnißweſen wird ein Begräbniß-Kom— 
miſſar vom Magiſtrat auf Vorſchlag der Deputation für das Begräbniß— 
weſen angeſtellt. Derſelbe führt die Oberaufſicht über die Begräbnißplätze, 
über die bei demſelben angeſtellten Perſonen, über das Leichenfuhrweſen, 
die Begleiter, den Friedhofs-Aufjeher, über die Boten, und hat darüber 
zu wachen, daß fie Alle ihren Obliegenheiten genau nachkommen. 

$ 28. 

Pflichten des Begräbniß Kommiſſars. 

Auf Grund der durch den Begräbnißboten erhaltenen Anzeige von 
einem Todesfalle hat der Begräbniß-Kommiffar umter Aufficht der Depu— 
tation für das Begräbnißweſen und mit Dülfe der Begräbnißboten Alles 
zu bejorgen, was zur Beerdigung der Leiche nothwendig ilt. Das Be— 
jtelfen der Grabjtätte, des Xeichenwagens, der Begleiter u. f. w., die 
Einziehung und Abführung jänmtlicher Gebühren und Auslagen an die 
Berechtigten ijt feine Sache. Er führt das Begräbniß-Regiſter und die 
Nachweiſung über die Erb- und Familien-Begräbniſſe. 

s 29. 

Friedhofs-Aufſeher. 

Zur ſpeziellen Aufſicht und zur Anfertigung der Gräber wird für 
jeden ſtädtiſchen Friedhof ein Aufſeher angeſtellt, dem es jedoch erlaubt 
iſt, fich auf ſeine Koſten zur Fertigung der Gräber die erforderlichen 
Arbeiter zu halten. 
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830. 

Pflichten des Friedhofs-Aufſehers. 

Der Friedhofs-Aufſeher ſorgt dafür, daß der Begräbnißplatz ſtets 
den Anblick eines gut gehaltenen Gartens gewährt. Er hat den Begräbniß— 
platz in Verſchluß, wacht darüber, daß keine Beſchädigungen und Ent— 
wendungen vorkommen, weiſt den Platz zu den Gräbern an, ſorgt dafür, 
daß jedes Grab die gehörige Größe und Tiefe hat, und nach der Be— 
erdigung die verordnete gleiche Form erhält. Er führt das Neben- 
Eremplar des Begräbniß-Regiſters und legt dasſelbe alle 8 Tage dem 
Begräbniß-Kommiſſar zur Vergleichung vor. 

S 81. 

Inſtruktion. 

Die näheren Pflichten der beim Begräbnißweſen angeſtellten Perſonen 
werden durch beſondere Inſtruktionen geregelt. 

832. 

Gebühren. 

Für jedes Familien- und Erbbegräbniß, ſowie für jede Beerdigung 
jind die aus dem nachjtehenden Tarif erfichtlihen Gebühren zu zahlen. 

Stundung der Gebühren fann die Deputation für das Begräbniß- 
wejen bemilligen. 

Arme werden auf Kojten der Armenfafje beerdigt. Desfalljige 
Anträge find an die Verwaltung des Armenweſens zu richten. 

Der Gebührentarif muß auf Berlangen vom TFriedhofs-Aufjeher 
jowohl als von dem Begräbnig-Kommiffar und Begräbnigboten Jedem 
zur Einficht vorgelegt werden. 

Sin Mehreres als die Gebühr darf Niemand fordern. Alle Trink» 
gelder jind unterjagt. 

Jede Ueberjchreitung wird außer dem Erjag des zu viel Erhobenen 
mit eimer dem doppelten Betrage gleichfommenden Strafe und im Wieder: 
holungsfalle mit Dienſtentlaſſung bejtraft. 

8 33. 8 

Aenderungen dieſer Begräbniß-Ordnung bleiben nach Bedürfniß 
vorbehalten. 

Dortmund, den 13. Dezember 1875. 

Der Magiſtrat: 

Becker. Adickes. Sonnenſchein. J. Weidtman. 
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a) für das Belegen eines Grabes | 
mit Raſen. — —1J 31-1 2!—| 150 

b) für das Ausſchmücken eines | 

Srabes mit Blumen . . 3-5 — — — |—1—- | — 
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mit Biabl. . . 1 —I—1- | -)- | — 
d) für die jährliche Unterhaltung 

eines Srabeis .: 2.2.1 1-1 3 — | 2)— | 150 

Dortmund, den 13. Dezember 1875. 

Der Magistrat: 

Beder. 

Nachtrag zur Begräbniß;-Ordnung. 

Benutzung der Leichenhalle auf dem Südweit- Friedhof. 

1. In die Leichenhalle werden, foweit der vorhandene Raum es 
geftattet, aufgenommen: 



ze. 

a) diejenigen Leichen, deren Entfernung aus dem Sterbehaufe vor 
dem Zeitpunkte ihrer Beerdigung polizeilich angeordnet it; 

b) auf Antrag der Hinterbliebenen diejenigen Leichen, bei denen 
der Verdacht gewaltianten Todes nicht vorliegt. 

2, Der Antrag auf Ueberführung einer Leiche in die Leichenhalle 
ilt, unter Ueberreichung der ZXodesbeicheinigung des Standesamts, bei 
dem DBegräbnißfommiffar anzubringen; der lettere ftellt darüber einen 
Hallenjchein aus, welcher dem Friedhofs-Aufjeher bei Einlieferung der 
Leiche zu übergeben iſt. 

3. Der Friedhofs-Aufſeher weilt für die Leiche eine Stätte in der 
beftimmten Abtheilung der Halle an und trägt diejelbe in das von ihm 
zu führende Yeichenhallen-Regiiter ein. 

4. St die Leiche an ihre Stätte gebracht, jo fann in den ge 
ichloffenen Zellen der Dedel des Sarges entfernt werden und der Sarg 
bis eine Stunde vor der Beerdigung offen bleiben, voransgejeßt, daß 
feine anftedende Krankheit die Todesurjache war und der Zuftand der 
Leiche es geitattet. Särge, welche von auswärts beigeftellt werden, 
bleiben gejchlofjen. 

5. Leichen ber an bejonders anſteckenden Rraufheiten, namentlic) 
der an Boden, Cholera, Diphtheritis, Scharlah, Typhus, Nothlauf oder 
Milzbrand Berftorbenen find im einem abgejchiedenen Raume aufzuftellen. 

6. Den Angehörigen ift der Zutritt zu dem inneren Raume der 
Stätte geitattet, jedoch mit Ausnahme derjenigen Abtheilungen der Halle, 
welhe zur Aufjtellung der an einer bejonders anſteckenden Krankheit 
Verftorbenen dienen. 

7. Das Schmüden der Leiche und des Lagers bleibt, vorbehaltlid) 
der bejchränfenden Beitimmung unter Nr. 6, den Angehörigen überlaſſen; 
zur Ausſchmückung des Innenraumes mit Zopfgewächjen, jowie zum 
Aufitellen von Lichtern muß die Friedhofs:Verwaltung in Anfpruch ge: 
nommen werden. 

Benutzung der Friedhofs-Kapelle. 

Dei der Begräbniß- Feierlichfeit darf die Friedhofs - Kapelle zur 
Aufitellung einer Leiche nicht anders als in geſchloſſenem Sarge benutzt 
werden. Wenn der zu DBeerdigende an einer bejonders anſteckenden 
Krankheit geftorben ift, oder wenn vorgefchrittene Verweſung Geruchs- 
verbreitung befürchten Täßt, ift zuerft durch Zeugniß eines Sadyverftändigen 
nachzuweiſen, daß die zur Verhinderung einer Anftedung bezw. Geruchs— 
verbreitung genügenden Maßnahmen getroffen worden find Die Be: 
nugung der Kapelle ift, wenn die Leiche in der Leichenhalle aufgeitellt 
war, gebührenfrei. Wird die Leiche erſt kurz vor der Beerdigung gebradıt, 
jo jind für Benugung der Kapelle die tarifmäßigen Gebühren zu bezahlen. 

Die Ausſchmückung der Kapelle und das Anziinden von Lichtern 
wird nad Beitimmung der Angehörigen ausjchließlich durch die Friedhofs— 
Verwaltung beforgt. Die Gebühren hierfür find aus dem Tarif zu erjehen. 
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Gebühren-Tarif. 

Für Benutzung einer Zelle der oberen Leichenhalle.. 5Mk. 
Für Ausſchmückung derfelben mit Topfgewächlen. . . 5 u 
Bei Begehr einer hervorragenden Ausichmüdung nad) 

Vereinbarung niit der Friedhofs: Verwaltung. 
Die Aufbewahrung von Yeichen in der umteren Halle 

erfolgt gebührenfrei. 
Für Niederſetzung des ar in der Kapelle vor einer 

Beerdigung 3 5 
Für Ausſchmückung der Kapelle: 

I. Stlaffe: Stehende Dekoration und in der Hauptſache Lor— 
beeren und Palmen . . 20 

I: Stehende Deforation und im der bauptſach Koni 
feren und immergrüne Sadhen . . . nun RE 

Ill. :u Stehende Dekoration . . >. Re 2 
Für reichere Dekoration als die vorſtehend unter 1 bezeichnete ij 

der Preis mit dev Friedhofs-Berwaltung zu vereinbaren. 

Dortmund, den 10. Dezember 1895. 

Der Magiftrat: 

Schmieding. Wasle. 

34. Polizei-Verordnung betreffend die Errichtung 

öffentlicher Anſchlags-Säulen. 
Die Errichtung Öffentlicher Anjchlags-Säulen in hiefiger Stadt 

macht eine Polizei-Berordnung nöthig, die deshalb auf Grund des $ 5 
des Geſetzes über die Polizei-VBerwaltung vom 11. März 1850 und nad) 
Berathung mit dem Gemeinde-Borjtande hierdurch wie folgt erlaffen wird: 

8 1. 
Das Anbringen von Plakaten au anderen Stellen, als an den 

öffentlichen Anjchlagsjäulen iſt verboten. 

52. 

Nur der Gemeinde-Vorjtand rejp. von diefem dazu beitimmte Per— 
jonen find zum Anbringen der Plafate an den Anjchlagsjänlen berechtigt. 

838. 
Die muthwillige und fahrläſſige Beſchädigung, die Verunreinigung, 

jowie das Befteigen und Bewerten der Anfchlags Säulen, und endlich das 
unbefugte Abreißen, Vertilgen oder Beſchmutzen der daran angebrachten 
Plakate ift verboten. 
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Ss 4. 

Uebertretungen vorjtehender Beitimmungen werden mit Geldbuße 
bis zu 9 Marf oder mit Haft bis zu 3 Tagen geahndet. 

8 5. 

Dieje Polizei - Verordnung tritt nad) erfolgter PBublifation ſofort 
in Kraft. 

Dortmund, den 22. Juli 1878. 

Die Bolizei-Bermwaltung: 
Arnede. 

Vertrag 
über Verpachtung der von der Stadtgemeinde Dortmund 

errichteten Anſchlagſäulen. 

Zwifchen dem Magiftrat der Stadt Dortmund einerjeits, vertreten 
durch die unterzeichneten Magijtratsmitglieder, und dem Buchdruderei- 
befiger Herrn Fr. Wild. Ruhfus zu Dortmund andererfeits, ijt auf Grund 
öffentlichen Verdings folgender Vertrag abgeſchloſſen: 

51% 

Der Magiftrat verpachtet dem Herrn Fr. Wild, Ruhfus zu Dortmund 
die in hiefiger Stadt auf Gemeindefoften errichteten 20 Anjchlagjäulen 
und 6 Schalthäuschen des Hädtifchen Eleftrizitätswerfes und einer Plafat- 
wand, wie jolche in dem diefem Vertrage angefügten VBerzeichniffe aufge- 
führt find, mit der alleinigen Berechtigung zum Anfleben von Befannt- 
machungen, Gejhäftsanzeigen und darauf bezüglichen Bildern. 

Ss 2. 

Die Pachtzeit wird auf die Dauer von 10 Jahren feſtgeſetzt, 
angerechnet vom 1. April 1898 bis 31. März 1908. 

8 3. 

Das Anfleben von Betteln, Anzeigen, Bekanntmachungen u. ſ. w. 
ift durch Polizei-Verordnung an anderen Stellen als an den von der 
Stadt hergeitellten Vorkehrungen unterfagt und wird polizeilic überwadt. 

5 4. 

Während der Dauer des Vertrages wird die Stadtgemeinde einem 
anderen Unternehmer die Genehmigung zur Errichtung von Anlagen zu 
denjelben Zweden auf öffentlichen Straßen und Plätzen nicht ertheilen. 
Diefe Zuficherung bezieht ſich jedoch nicht auf DVerfaufshallen (Kioske) 
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und andern Einrichtungen, bei welchen Anzeigen durch Inſchriften auf 
Holz, Blech, Glas, Eiſen, Leinewand und dergleichen angebracht werden, 
auch nicht auf Einrichtungen, bei welchen Anzeigen zur Verwendung fommen, 
welche als Druckſachen zu erachten jind, jofern dieje Anzeigen mindejtens 
4 Wochen in ihrem Wortlaute unverändert bleiben oder Wetteranzeigen, 
Fahrpläne etc. betreffen. 

8 5. 

Der Pächter iſt verpflichtet, alle ihm zum Anheften überwieſenen 
Anſchläge geſetzlich zuläſſigen Inhaltes möglichſt ſofort oder ſpäteſtens 
12 Stunden nach Uebergabe an den Unternehmer an ſoviel Säulen an— 
heften zu laſſen, als dies beſtellt wird. 

Die Dauer der Anheftung muß der Beſtellung mindeſtens entſprechen. 
Er iſt verpflichtet, ein Anmeldebuch zu führen, in welchem die ein— 

gehenden Aufträge mit Angabe der Zeit des Eingangs eingetragen werden 
müſſen. 

86. 

Bekanntmachungen, welche vom Magiſtrat, dem Stadtbauamt, der 
Polizei-Verwaltung, dem Landrathsamt des Stadtkreiſes, der ſtädtiſchen 
Verwaltung des Armenweſens und den Staats- und Reichsbehörden, welche 
in Dortmund ihren Sig haben, durch öffentliche Anjchläge erlaffen werden, 
find unverzüglich und in jedem Falle längftens binnen 12 Stunden nad) 
der Aufgabe, anzufleben. In Fällen, die von den Behörden, als be- 
jonders eilig bezeichnet werden, muß das Anheften in 3 Stunden nad) 
der Aufgabe erfolgen. Dieſe Behörden find auch in dringenden Fällen 
berechtigt, ihre Bekanntmachungen durd) eigene Beamte anheften zu lafjen. 

57 

Der Pächter hat die über Anjchlagzettel und Plakate bejtehenden 
gejeglichen und polizeilichen Verordnungen jorgfältig zu beobachten und 
iſt rüdjichtlic) des ganzen Betriebes der Aufficht der Polizei unterworfen; 
er hat jich allen, das Anjchlagsgejchäft betreffenden Bezichungen den An- 
ordnungen derjelben zu fügen und unbedingt Folge zu leiften und ijt ver- 
antwortlid) für den das Gejchäft des Anklebens verrichtenden Bedienfteten. 

Plafate, welche nicht rein gejchäftlichen Inhalts find, jondern poli- 
tiſche Nachrichten, öffentliche Angelegenheiten, Arbeiter-Ausjtände, Ver: 
fammlungen politijcher oder jozialer Vereine betreffen, dürfen nicht an- 
geheftet werden, wenn nicht ein mit Genehmigungsvermerf der Polizei— 
Verwaltung verjehener Abdrud vorgezeigt wird. Das Anheften ganzer 
Zeitungsblätter oder jolcher Theile von Zeitungen, welche mehr als eine 
Nachricht enthalten, iſt unterjagt. 

Für amtliche Bekanntmachungen it, wenn nicht eine andere Farbe 
ausdrüdlich vorgejchrieben wird, auffallend gelb gefärbtes Papier (nad) 
einzureichendem Muſter) zu verwenden. 

Die Verwendung vorher Zettel ift nur Behörden geitattet. 
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58. 

Der Pächter muß bei dem Ankleben nur urtheilsfähige, zuverläſſige, 
von der Polizei-Verwaltung als ſolche anerkannte Perſonen beſchäftigen. 
Ungeeignete Leute muß er auf Verlangen ſofort entlaſſen. 

Der Pächter iſt verpflichtet, die ihm überwieſenen Anſchläge nach 
der Neihenfolge des Eingangs anzujchlagen. Amtliche Bekanntmachungen 
erhalten eine bejondere Stelle. Plakate gejeglic) unzuläffigen und an— 
ſtößigen Inhalts find von der Anheftung auszujchliegen. (Preßgejeg vom 
12. Mat 1851 und Strafgefegbucdh vom 7 Mai 1874.) 

Solange der Raum an den Säulen nicht durch neue Anjchläge in 
Anſpruch genommen wird, bleiben die Plakate auch über die vereinbarte 
Dauer hinaus ohne befondere Vergütung angeheftet. 

8s 10. 

Der Pächter iſt verpflichtet, beim Antritt jeines Vertrags-Verhältniſſes 
eine nach Größenſtufen und Zeitdauer der Anfchläge feitgejette Lifte der 
höchiten Preife dem Magiſtrat einzureichen, der unter feiner Bedingung 
überjchritten werden darf. Die Feitfegung der Höhe fteht dem Magiftrat 
zu und darf folgende Säge nicht überjchreiten: 

Größe für 2 Zage bis zu 8 Tagen 
M M 

63 X 83 4. — — 
432 62 3. — 6. — 
31x43 2. 50 4. — 
21X 31 — 3.50 
16% 21 1. 50 2.50 

Der Magiſtrat ijt berechtigt, den feſtgeſetzten höchſten Gebührenfag 
nad) feinem Ermeſſen durch die Zeitungen zu veröffentlichen. Für alle 
im $ 6 näher bezeichneten amtlichen Bekanntmachungen der Behörden 
wird feine Gebühr bezahlt, 

s 11. 

Der Magiftrat und die Poltzei-Berwaltung find berechtigt, die Inne— 
haltung der Beftimmungen dieſes Bertrages inbefondere aucd in Bezug 
auf den Tarif zu überwachen. Im Falle feftgeftellter Zumwiderhandlungen 
oder der Öffentlichen Ordnung nicht entſprechender Handhabung gegen 
den Pächter eine Ordnungsitrafe feitzujegen, die im Wiederholungsfalle 
auf 500 Mark erhöht werden kann und aus der Haftjummen zu entnehmen 
it. Zur Sicherheit für die Seitens des Pächters eingegangenen Ver— 
pflichtungen it der Magiftrat berechtigt, die Hinterlegung einer Haftjumme 
von 2000 Mearf jederzeit einfordern zu können. 

s 12. 

Der Pächter bezahlt für jede Säule, Schalthäuschen oder Plakat— 
wand eine jührliche Bacht von jechszig Mark, weldye vierteljährlich im 
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Voraus bei der Kämmereifafle einzuzahlen tft und außerdem 7'/2 "/o von 
der Roh-Einnahme, welche der Magiſtrat berechtigt tft, durch einen be— 
auftragten Beamten aus den Büchern ſich nachweijen zu laſſen. 

Die in beiliegendem Verzeichniſſe unterjtrichenen Säulen werden 
unter Aufjicht der Stadt-Bau-Berwaltung auf Koften des Pächters nad 
dem Mufter der auf dem Steinplag neu errichteten Säule mit einem 
Durchmeffer von 1,25 m umgebaut. 

Für jede im Laufe eines Jahres hinzutretende Säule it die Pacht 
entiprechend zu erhöhen. Die Bejtimmung über Vermehung der Säulen 
unterliegt lediglich dem Ermeſſen des Magiftrats. | 

Die Schalthäuschen des Eleftrizitätswerfes und andere von der 
Stadtverwaltung hergeftellte Vorkehrungen für das Anheften von Bekannt» 
machungen (wie die Plakatwand am Burgthor) werden ebenjo berechnet 
wie die Säulen. — 

& 18. 

Der Magiſtrat ift befugt, im Falle nicht rechtzeitiger Zahlung des 
Pachtpreiſes oder wenn der Unternehmer irgend einer feiner eingegangenen 
Verpflichtungen nicht nadyfommt, den Vertrag nad) einmonatlicher Kündi- 
gung aufzuheben, 

Yın Falle der Aufhebung des Bertrages hat der Unternehmer für 
alle dadurd;) während der Bachtdauer der Stadtgemeinde entjtehenden Aus— 
fälle oder Schäden mit der eingezahlten Daftjumme und feinem gefammten 
Vermögen aufzufommen. 

Ss 14. 

Der Pächter ift nicht befugt, ohne Genehmigung des Magiitrats 
die Rechte aus dem Vertrage einem andern abzutreten. 

S 15. 

Der Pächter iſt verpflichtet, in die Verträge des derzeitigen Pächters 
einzutreten, welche die Benugung der Säulen betreffen. 

Neue derartige Verträge darf der Pächter nur bis zur Dauer diefes 
Vertrages jchließen oder, wenn fie auf längere Dauer gejchlofjen werden 
jollen, müſſen fie vom Magiftrat genehmigt werden. 

8 16. 

Die bauliche Unterhaltung, jedoch nicht im 8 12 bezeichnete Umbau 
der Säulen u. ſ. w. liegt der Stadtgemeinde ob, doc ift der Pächter 
zur Neinhaltung der Säulen, zu einem gleichmäßigen Anſtrich derjelben 
und zur NReinhaltung der Umgebung des Aufitellungsplates und der 
Säulen jelbit vor PBapierfegen verpflichtet. 

An den Schalthäuschen des leftrizitätswerfs dürfen die Ränder 
der Thüren in einer Breite von mindeitens 6 cm. nicht überflebt werden. 
Ueberhaupt hat jich der Pächter bezüglich der Schalthäuschen nad) allen 
ihm von der Direktion des Eleftrizitätswerfs zugehenden Verhaltungs— 
maßregeln zu richten. 

35 
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Ss 17. 

Stempel und Bekanntmachungskoſten trägt der Pächter. 
26. Februar 

Dortmund, den — ya 1898. 

Der Magiftrat. Der Anpädter. 

Schmieding. Marx. Fr. Wild. Ruhfus. 

Verzeichniß 
der öffentlichen Anſchlag-Stellen. 

Standort u meie | Bemerkungen 

a) Säulen. 
1 | Dftenhellweg, vor Nr. 14. 1,00 
2Kaiſerſtraße, Ede Weißenburgerftraße | 1,00 

3 | Junggejellenitrage, am Dftwall 1,00 
4! Biktoriaftraße, Ede Junggeſellenſtr. 1,00 
5 | Wißftraßenthor "1,00 
6| Hoher Wall, Ede Johannesſtraße "1,00 
7| Steinplat 1,25 
8 | Rheinischeftraße, a. d. Dorftf. Brüde | 1,00 
9| Marktplag, vor Nr. 6 "1,00 

10 5 vor Nr. 15 "7,00 
11 | Weftenhelfweg, vor dem Leihhaus 1,00 
12! Weftwall, an der Katharinenftraße "1,00 
13 | Burgthor, Ede Burgwall "1,00 
14 Roßſtraße, Ede Schügenitraße "1,00 

15 Friedhof 1,00 

16 | Kirchenftraße, Ede Grünftraße 1,25 
17 | Heiligegartenftraße, Ede emarj | 1,25 
18 | Hleihmärichitr., Ede Oeſtermärſchſte. 1,25 
19 | Deärkifcheftraße, Ede Kronenftraße 1,25 
20 | Beurhausftraße, Ede Johannesſtraße 1,25 

b) Schalthäuschen. 

21 | Südwall-Märkifcheitraße 1,42 
22 Oſtwall-Kaiſerſtraße 1,42 
23 | Doritfelder Brücke 1,42 
24 | Steinplaß 1,42 
25 | Dafen 1,42 
26 Körnerplatz - 1,42 

c) Blafativand. 

27 | Burgwall 1,42 
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35. Feuerlöſch-Ordnung für die Stadt Dortmund. 
sl. 

Das gefammte Feuerlöſchweſen wird unter der Aufjicht des Magiltrats 
von einer Kommiſſion verwaltet, welche die Bezeicynung führt „Kommiſſion 
für das Feuerlöſchweſen“ und bejteht: 

a) aus 2 vom Magiitvatsdirigenten zu ernennenden Magiftratd- 
mitgliedern und den Polizei-Inſpektor; an Stelle eines Magijtrats- 
mitgliedes fan auch der Stadtbau-Inſpektor ernannt werden, 

b) aus + von der Stadtverordneten-Verfammlung auf 2 Jahre 
zu wählenden Mitgliedern, 

c) aus dem erjten Hauptmann und einem Borjtandsmitgliede der 
freiwilligen Bürgerfeuerwehr, welch’ legteres der Vorſtand der frei- 
willigen Bürgerfeuerwehr wählt, 

d) aus einem von den Führern der freiwilligen Löjchabtheilungen 
zu wählenden Führer einer freiwilligen Löjchabtheilung. 

Den Vorfigenden der Kommiſſion, weldyer zugleid) Feuerlöſchdirigent 
ilt, ernennt der Magiſtratsdirigent aus der Zahl der Magiſtratsmitglieder, 
ebenjo deſſen Stellvertreter. 

s 2. 

Der Feuerlöſchdienſt wird geleiltet von der freiwilligen Bürger: 
feuerwehr und 6 freiwilligen Löſchabtheilungen ſowie von dem Brandmeijter, 
welchen der Magiſtrat anitellt. 

Der Magijtrat iſt berechtigt, die freiwillige Bürgerfeuerwehr bezw. 
eine Löjchabtheilung der ferneren Mitwirkung bei dem Feuerlöjchdienft zu 
entheben. 

$ 3. 

Die oberite Yeitung der Löſch- und Kettungsanitalten fteht bei aus- 
brechendem Brande dem zFeuerlöjchdirigenten rejp. jeinem Stellvertreter 
zu, doch bleibt dem Oberbürgermeijter oder deſſen Stellvertreter das Recht 
vorbehalten, die Oberleitung jelbjt zu übernehmen. 

Die Mafregeln zur Aufrechterhaltung der Ordnung, zur Abjperrung 
der Branditelle und des zur Ausführung der Löjchoperationen erforder- 
lichen Blages werden im Einvernehmen mit dem Feuerlöfchdirigenten von 
dem ammejenden oberjten Polizeibeamten geleitet. 

Solange der Feuerlöjchdirigent und deffen Vertreter auf der Brand- 
jtelle nicht anmwejend find, jteht die Yeitung der Löſch- und Nettungsarbeiten 
dem Hauptmann, bezw. dem Führer der zuerit in Thätigfeit getretenen 
Teuerwehr bezw. XYöjchabtheilung zu; bei dem Eintreffen der Bürger: 
feuerwehr hat der Führer einer etwa fchon vorher in Thätigfeit getretenen 
Löichabtheilung die Leitung an den Hauptmann der Bürgerfeuerwehr ab— 
zugeben. 

Wird zur Verhinderung der weiteren Ausbreitung des Feuers das 
Niederreißen von Gebäuden in der Nachbarjchaft der Branditelle erforderlich, 
jo kann die darauf bezügliche Anordnung nur von dem Oberbürgermeiiter 

35* 



— 5412 — 

oder deſſen Stellvertreter event. wenn derjelbe und jein Vertreter abweſend 
iind, nur von dem Feuerlöfchdirigenten reſp. deſſen Vertreter unter Zus 
itimmung des anmejenden oberjten Polizeibeamten getroffen werden. 

s4 

Die in$2 erwähnten Bürgerfeuerwehr:, jowie die 6 Köjchabtheilungen 
ordnen ihre inneren Angelegenheiten jelbftändig durch Statuten, doch be- 
dürfen diejelben ebenjo, wie jpätere Veränderungen, der Genehmigung des 
Magiftrats. 

Die Statuten dürfen Feine Beftimmungen enthalten, die mit dieſer 
Feuerlöſchordnung in Widerfpruch jtehen, und haben, in joweit dies der 
Fall, keine Gültigkeit. 

Der Magiftrat kann zugleich die Marimalzahl der von der Wehr 
bezw. den Abtheilungen aufzunehmenden aftiven Mitglieder beitimmen. 

Die Wahl der Führer (d. h. der Hauptleute, deren Vertreter, der 
Ordner, reſp. Führer der einzelnen Abtheilungen und deren Vertreter) be- 
darf der Beftätigung durch den Magiſtrat. 

Wird die Beftärtigung einer Wahl verjagt, fo ijt der Führer von der 
Feuerwehr aus denjenigen 3 Kandidaten zu wählen, welche zu diejem 
Behufe von dem Magiftrat präjentirt werden. Die Führer werden von dem 
DOberbürgermeifter oder dem Fenerlöjchdirigenten durch Handichlag verr 
pflichtet. Diejelben haben, jobald jie beim Ausbruch eines Feuers zum 
Zwed des Feuerlöſchens in Thätigfeit getreten find, alle Rechte, welche 
nad) $ 113 des Strafgeſetzbuches für das deutjche Reich den Mannjchaften 
einer Gemeinde rejp. Schugwehr beigelegt find. 

8 5. 

Die in $ 2 erwähnten Feuerlöſchabtheilungen ſollen beſtehen: 
a) aus einem Führer, 
b) „deſſen Stellvertreter, 
C) „ einem Nohrführer, 
d) „deſſen Stellvertreter, 
e) etwa 10 Löſchmannſchaften. 
Die Wahl geichieht unter Leitung des Dirigenten des Feuerlöſch— 

wejens durch die von demjelben zufammen zu berufenden Bürger des be- 
treffenden Stadttheils. Der Kommiffion für das Feuerlöſchweſen fteht es 
frei, Aenderungen in der Bildung der Löjchabtheilungen und Abgrenzung 
der Bezirke für diefelben vorzunehmen, 

In Betreff der Wahl der Führer und deren Vertreter, bezw. der 
Beitätigung der Wahl durd den Magijtrat und der Verpflichtung der 
Führer, jowie bezüglich der Nechte derjelben gegenüber dem Publifum 
gilt das im $ 4 Gejagte. 

Den einzelnen Abtheilungen wird ein beftimmter Stadttheil als 
Wirfungsfreis zugewiejfen. Bricht in demfelben Feuer aus, jo hat der 
Führer der Köjchabtheilung unverzüglich die nöthigen Maßregeln zum Löſchen 
des Brandes zu treffen. 
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86. 

Die Mitglieder der freiwilligen Bürgerfeuerwehr und der Löſch— 
abtheilungen verſehen ihren Dienſt unentgeltlich. Doch erhalten die Mit— 
glieder der Feuerlöſchabtheilungen auf Verlangen für die ihnen durch die 
Theilnahme an der Löſchung eines Brandes entſtehende Verſäumniß eine 
von den Führern zu liquidirende und vom Magiſtrat feſtzuſetzende Ent— 
ſchädigung. Alle Führer und aktiven Mitglieder der Bürgerfeuerwehr 
und Löſchabtheilungen erhalten auf Koſten der Stadtkaſſe Uniformen reſp. 
Dienſtabzeichen geliefert, die beim Austritt aus der Wehr bezw. der 
Löfchabtheilung zurüczugeben find, 

87 

Beim Ausbrucd eines Brandes im Stadtbezirk haben die Mitglieder 
der DBürgerfeuerwehr, und wenn der Brand in dem Bezirk einer Löjch- 
abtheilung ausgebrochen iſt, auch die Mitglieder diefer Löſchabtheilung die 
ihnen übertragenen Funktionen rejp. Arbeiten genau nad) der darüber er- 
laffenen Dienjtinftruftion auszuführen. 

Die betreffenden Dienftinftruftionen werden auf Vorſchlag der 
Kommiffion für das Feuerlöſchweſen von Magiſtrat feſtgeſetzt. 

Diejelben treffen insbefondere auch die erforderlichen Beitimmungen 
über die Alarmirung der Mannichaften. Ebenſo erhalten die Polizei— 
beanten und Schugleute von der Polizei-Verwaltung genaue Inſtruktionen 
über die von ihnen im Fall eines Brandes zu bewirfenden Meldungen 
und ſonſt ihnen obliegenden Dienjtpflichten. 

S8. 

Auf dem Brandplage muß möglichfte Ruhe herrichen, damit die 
Kommandos verftanden werden fönnen. 

Widerjpruch gegen ertheilte Befehle jowie alles Lärmen und Banken 
it verboten. 

Sprigen und andere Geräthe, die augenblicklich nicht gebraucht werden, 
find in der Nähe des Brandplages an pafjenden Stellen und fo aufzuftellen, 
daß fie beim Bedarf rajch zur Hülfe herbeigezogen werden können. 

Bei denfelben muß ſich eine Wache befinden. 
Ebenſo haben ſich alle nicht in Thätigkeit befindlichen Mannſchaften 

in Ordnung an den anzuweijenden Plätzen aufzujtellen, 

89. 

Nach Unterdrüdung des Feuers hat der euerlöjchdirigent oder 
dejjen Vertreter die zur Verhütung eines neuen Ausbruchs, zur Sicherung 
der geretteten Sachen, zur Fortfchaffung der Köjchgeräthichaften zc. in jedem 
einzelnen Falle erforderlichen Anordnungen zu treffen. Chne Erlaubnis 
des FFeuerlöjchdirigenten bezw. der Führer der Bürgerfeuerwehr und Löſch— 
abtheilungen dürfen fich die Mitglieder der ftädtiichen TFeuerwehren nicht 
von der Braudjtätte entfernen, 
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$ 10. 

Die freiwilligen Feuerwehren haben in der Regel nur innerhalb 
des Stadtbezirks ihre Thätigfeit zu entwideln. Wenn aber aus einem 
benadhbarten Orte von der Ortsbehörde um Hülfe gebeten wird, fo kann 
der Hauptmann der requirirten Wehr oder deſſen Vertreter nad) feinem 
Ermefjen eine Abtheilung der ihm untergebenen Feuerwehr mit den nöthigen 
Löschgeräthichaften entfenden. 

Die entjendete Abtheilung hat fich der Ortsbehörde der Gemeinde, 
wo der Brand flattfindet, zur Verfügung zu ftellen. 

Dortmund, den 22. Auguft 1894. 

Der Magiitrat: 

Schmieding. Arnecke. 

36. Ortsſtatut für das Einquartierungsweſen im Frieden 
für die Stadt Dortmund. 

In Ausführung des 8 7 des Geſetzes vom 25. Juni 1868 
(Bundesgejegblatt für 1868, Seite 527) betreffend die Quartierleijtung 
für die bewaffnete Macht während des Friedenszuftandes wird hierdurch 
folgendes Ortsftatut für hiefige Stadt erlaffen: 

5.1, 

Die Einguartierungs-Kommiffion bejtcht aus dem Bürgermeiiter 
oder einem von ihm ernannten Mitgliede des Magijtrats als Vorfigender, 
aus drei Mitgliedern der Stadtverordneten-Berfammlung und aus drei 
ftimmberechtigten Bürgern, welche ſämmtlich von der Stadtverordneten- 
Verjammlung auf jechs Jahre gewählt werden. Alle zwei Jahre jcheidet 
ein Drittel derjelben aus, das erjte und zweite Male nad) dem Xooje, 
jodann aber nach dem Alter. Die Ausfcheidenden find wieder wählbar. 

8.2. 

Die Geſchäfte der Einquartierungs-Kommifjion find insbejondere 
folgende: 

a) Ermittelung und Aufftellung des Verzeichniffes der nach dem 
Geſetze als verfügbar zu erachtenden Räume, Ställe, Schuppen 
und Sceunen; 

b) Ausftellung der Quartierbillets; 
c) Unterbringung der Truppen in den zur Verfügung ftehenden 

Quartieren; 
d) Liquidirung der vom Weiche zu leiſtenden Entſchädigung; 
e) Entjcheiduug über Reklamationen in erfter Inſtanz; 
f) die rechtzeitige Benachrichtigung der Gemeinde-Eingefefjenen von 

der zu erwartenden Einquartierung. 
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Die Benachrichtigung erfolgt durch Anſagen oder öffentliche Be— 
kanntmachung durch die Tagesblätter oder im Falle der Dringlichkeit 
durch Ausruf. 

83 

Der Vertheilung der Einquartierung wird ein Einquartierungs— 
Kataſter zu Grunde gelegt, welches von der Eingartierungs-Kommiſſion 
aufzustellen it. 

Das Einquatierungs-Katafter ift ftets in der Gegenwart zu erhalten 
und daher jedes Jahr in der Zeit vom November bis Februar von der 
Einguartierungs:Kommilfion zu berichtigen und zu ergänzen, bezüglich 
neu aufzujftellen. 

Nach jtattgehabter Berichtigung und Ergänzung ift dasjelbe auf dem 
Gejchäftszimmer der Einquartierungs-Hommijfion zur Einficht der Bürger 
8 Zage offen zu legen. Reklamationen find bei der Kommſſion binnen 
8 Tagen vom legten Tage der Offenlegung angerechnet, anzubringen, die 
Quartiergänger find verpflichtet, jede Veränderung die hinfichtlich der be= 
quartierbaren Räume vorgefommen, der Einquartierungs-Kommijfion jo 
anzuzeigen, dat das Einquartierungs-Verhältniß meu geregelt werden fann. 
Unterlafjen jie dieje Anzeige, jo haben jie die betreffende Einquartierung 
einjtweilen bis zur Negulirung zu übernehmen. 

834. 

Bei Feſtſtellung der jedem Quartierpflichtigen zuzutheilenden Ein— 
quartierungslaſt werden deſſen geſetzlich bequartierbaren Räume, Wohnungs: 
räume, Stallungen, Schuppen, Scheunen ꝛc. ıc. dergeſtalt in Betracht ge— 
zogen, daß der Pflichtige an Natural-Quartier nicht mehr in Anſpruch 
genommen werden darf, als er nad) dem Einquartierungs:Katafter auf: 
nehmen fann. 

5. 

Die Vertheilung der Einquartierung durd die Einquartierungs- 
Kommiſſion hat lediglicd) nach dem von ihr aufgeftellten Katajter zu gejchehen. 

S 6. 

Befreit von der Verpflichtung, Einguartierung in natura zu 
nehmen, find: 

a) die Gebäude, welche im 8 4 des Geſetzes vom 25. Juni 1868, 
unter 1 bis 7 bezeichnet find; *) 

b) Frauenzimmer, welche allein, ohne männlichen Vorſtand oder 
Angehörige ein Haus bewohnen; 

*) Die in $ 6 a bezeichneten Gebäude find durch das Geſetz vom 
25./6. 1868 $ 4 von Einguartierung völlig befreit. (Verfügung der 
Königlichen Regierung vom 20./9. 1873 No. 1 A Ila. 1634.) 
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c) Privat-, Unterrichts:, Schul- und Erziehungs-Anitalten; 
d) Verwahrer öffentlicher Kafjen, jedoch nur auf Verlangen gegen 

angemejjene Vergütung für Unterbringung derjelben oder Aus- 
miethung. 

Ueber die Angemefjenheit der Vergütung oder Annehmbarfeit des 
Meiethquartiers hat die Einquartierungs-Kommiſſion zu entjcheiden. Zeitweiſe 
Befreiung vom Naturalquartier wird demjenigen zu Theil, in dejjen Wohnung 

a) eine anitedende Krankheit herricht; 
b) ein Schwerfranfer oder Todter ift; 
c) die Hausfrau fi) in Wochen befindet; 
d) die vorhandenen Wohnräume durch eine Dauptreparatur des 

Hauſes zeitweife umbenugbar find, vorbehaltlid der jpäteren 
Ausgleichung. 

7 

Die Zumeifung der Natural-Einquartierung an die Quartierträger 
erfolgt mittelft bejonderer Quartierbillets. Diejelben müſſen von einem 
der Mitglieder der Einquartierungs-Kommiſſion unterfchrieben und mit 
dem Amtsſiegel verjehen jein. 

8 8. 

Weigert ein Inhaber verfügbarer Räume fich, die ihm durch folche 
QuartierbilletS zugewiefene Einquartierung aufzunehmen oder derjelben 
das zu leiten, was derſelben nad) den gejeglichen Vorjchriften zukommt, 
jo erfolgt polizeiliche Einweifung oder Ausquartierung der Mannſchaften 
auf Koſten der fid) weigernden. Die Koften find durch den Bürgermetiter 
feilzujegen und erforderlichen Falls im Wege adminiftrativer Erefution 
durch den Gemeinde-Steuer-Empfänger, jofort beizutreiben. 

82. 

Unter den Bedingungen des $ 10 des Geſetzes vom 25. uni 1868 
iit den Quartierträgern gejtattet, ihre WVerbindtichkeit durd) Gejtellung 
anderer Quartiere zu erfüllen. Der Quartierträger hat hiervon alsdann 
aber Anzeige bei der Einquartierungs-Kommijfion jpäteftens 8 Tage vor 
dem für die Offenlegung des Einquartierungs-Kataſters bejtimmten Schluß: 
termine unter genauer Bezeichnung der zur Unterbringung der Einquartierung 
beitimmten Räume und mit der fchriftlichen Einwilligung des Befiters 
diejer Räume zu machen, Die Entjcheidung darüber, ob die Näume den 
gejeglichen Anforderungen entiprechen, jteht der Einquartierungs-Kommiffion 
allein und ohne Rekurs gegen die Entjcheivung zu. Im Falle die be- 
tellten Räume nit annehmbar befunden werden, hat der Betheiligte in 
einer ihm zu jegenden zFrijt ein anderes annehmbares Quartier zu be- 
zeichnen, widrigenfalls nad) $ 11 des Gefeges gegen ihn verfahren wird. 

8 10. 
Die vom Reiche geleifteten Vergütungen werden binnen 14 Tagen 

nach deren Erhebung mittelft der von der Einquartierungs-Kommiffion 
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angefertigten Bertheilungsliite zur Auszahlung gebradt. Gemeindezu- 
ichüffe aus der Kämmerei-Kaſſe werden nicht gewährt. Die Vertheilungs- 
lijten können von den Quartierträgern bei der Kaffe eingejehen werden. 

s 11. 

Beim Mangel ausreichender Miiethquartiere, und im Falle der 
Dringlichkeit, ift die Einquartierungs-Rommiifion berechtigt, alle nad $ 4 
des Gejekes vom 25. Juni 1868 als verfügbar anzufehenden geeig- 
neten Räume in natura in Anjprud zu nehmen, die Bequartierten er- 
halten alsdann die gejeglichen Vergütungen. 

8 12. 

Zufäge und Abänderungen diejes Ortsitatuts unterliegen der Ge— 
nehmigung der Königlichen Regierung. 

Dortmund, den 21. April 1873. 

Der Magiftrat: 

Beer, Lent, Wiesner, A. Wenker, Mellinghaus, 
Bömcke, J. Weidtmann. 

Die Stadtverordneten-Verſammlung: 

Brand, Heymann, Frielinghaus, Köttgen, Berghoff, Schulz, 
v. Born, Overbeck, Wagner, Staeps, Kummer, Meininghaus, 
Blankenſtein, Metzmacher, Roling, Baute, Iſert, Hilbck, 

Genzmer, Vogel. 

Vorſtehendes Statut wird hierdurch genehmigt 

(L. 8.) 

Arnsberg, den 23. Mai 1873. 

Königlide Negierung, Abtheilung des Innern: 

Kepler. 
A. II. a. 687. 



XL 
Geſetze von bejonderer Bedeutung 

rt 

1. Städte-Ordnung für die Provinz Weitjalen 

vom 19. März; 1856 (G.S. ©. 237). 

Wir Friedrih Wilhelm, von Gottes Gnaden, König von 
Preußen ıc. ꝛc. 

verordnen, mit Zuftimmung beider Häufer des Landtage8 Unjerer 
Monarcie, was folgt: 

©]; 

Die gegenwärtige Städte-Ordnung findet nur auf diejenigen Städte 
in der Provinz Weftfalen Anwendung, in denen bei Verfündigung der 
Gemeinde-Ordnung von 11. März 1850 die revidirte Städte-Ordnung 
vom 17. März 1831 galt, oder in denen gegenwärtig der Titel II der 
Gemeinde-Ordnung vom 11. März 1850 gilt, auf Tegtere jedoh nur 
dann, wenn jie — bei Einführung jener Gemeinde-Ordnung in Stelle 
der dajelbit geltend gewejenen Zandgemeinde-Ordnung vom 31. Dftober 
1841 — aus dem Amts: (Sammtgemeinde-) VBerbande ausgejchteden find, 
in welchem fie bis dahin mit den ländlichen Gemeinden gejtanden haben. 

In eine ſolche Stadt kann jedoch, wenn die Vertretung der Stadt- 
gemeinde durch einen, nach zweimaliger, mit einem Bwijchenraum von 
mindejtens acht Tagen vorgenommener Xerathung, gefaßten Beſchluß 
darauf anträgt, nad) Vernehmung des Kreistages, durch Königliche Ver- 
ordnung die Yandgemeinde-Drdnung mit denjenigen Modififationen ein- 
oeführt werden, welche für diefen Fall in der Landgemeinde-Ordnung 
für die Provinz Wejtfalen vom heutigen Tage angeordnet werden. 

Titel I. 

Bon den Grundlagen der ftädtiichen Berfallung. 

$ 2. 

Den ftädtifchen Gemeindebezirf (Stadtbezirk) bilden alle diejenigen 
Grumdjtüce, welche demjelben bisher angehört haben. 

Grundſtücke, welche bisher noch feinem Gemeindebezirfe oder feinem 
jelbftitändigen Gutsbezirfe ($ 3 der Landgemeinde-Ordnung) angehört 
haben, können nac Bernehmung der Berheiligten und nad) Anhörung 
des Kreistages durch Beſchluß des Bezirfsausichuffes mit dem Stadt- 
bezirfe vereinigt werden. 
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Eine Bereinigung eines ländlichen Gemeinde: oder eines jelbit- 
ftändigen Gutsbezirks mit einer Stadtgemeinde fann nur unter Bus 
ſtimmung der Vertretungen der betheiligten ©emeinden, jowie des 
betheiligten Gutsbefigers, nad Anhörung des Kreistages mit Genehmigung 
des Königs erfolgen. 

Die Abtrennung einzelner Grundſtücke von einem Stadtbezirfe und 
deren Vereinigung mit einem angrenzenden Gemeinde oder jelbititändigen 
Gutsbezirk, ſowie die Abtrennung einzelner, bisher zu einer anderen 
Gemeinde oder zu eimem jelbftjtändigen Gute gehörenden Grundſtücke 
und deren Bereinigung mit einem angrenzenden Stadtbezirk kann nad) 
Anhörung des Kreistages durch Beichluß des Bezirks-Ausſchuſſes vorge: 
nommen werden, wenn außer den Vertretungen der betheiligten Gemeinden 
und den betheiligten Gutsbejigern auch die Eigenthümer jener Grundftüce 
darin einwilligen. In Ermangelung der Einwilligung aller Betheiligten 
fann eine Veränderung diefer Art in den Gemeinde- oder Gutsbezirfen 
nur in dem Falle, wenn diejelbe im öffentlichen Intereſſe als noth- 
wendiges Bedürfniß ſich ergiebt und alsdann nur mit Genehmigung des 
Königs nah Bernehmung der Betheiligten und nad) Anhörung des 
Kreistages ftattfinden. 

In allen vorftehenden Fällen ift dev Beſchluß des Kreistages vor 
Ginholung der höheren Genehmigung den Betheitigten nachrichtlid; mit- 
zutheilen. 

Wo und foweit im Folge einer derartigen Veränderung eine Aus: 
einanderjegung zwijchen den Bethetligten ſich als nothwendig ergtebt, tft 
ſolche durch Beſchluß des Bezirksausſchuſſes, vorbehaltlich der den be» 
theiligten Gemeinden gegeneinander zuftchenden Klage im Berwaltungs- 
jtreitverfahren, zu bewirfen. 

Brivatrechtliche Verhältniffe dürfen durd) dergleichen Veränderungen 
niemals geftört werden. 

Eine jede ſolche Veränderung ift durch das Amtsblatt befannt zu 
machen. Veränderungen, welche bei Gelegenheit einer Gemeinheitstheilung 
vorfommen, unterliegen diefen Beſtimmungen nicht. 

8 3. 

Alle Einwohner des Stadtbezirk, mit Ausnahme der ſervisberech— 
tigten Militärperfonen des aktiven Dienjtjlandes, gehören zur Stadt: 
gemeinde. 

Als Einwohner werden diejenigen betrachtet, welche in dem Stadt: 
bezirf nach den Beitimmungen der Gefege ihren Wohnfig haben. 

8 4. 
Alle Einwohner des Stadtbezirts find zur Mitbenugung der öffent- 

lichen Gemeinde-Anftalten der Stadt berechtigt und zur Theilnahme an 
den ftädtiichen Gemeindelajten nad) den Vorſchriften dieſes Geſetzes 
verpflichtet. 
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Die Beſtimmungen beſonderer Stiftungen, welche mit dergleichen 
ſtädtiſchen Gemeinde-Anſtalten verbunden find, ſowie die hinſichtlich ſolcher 
Anſtalten auf beſonderen Titeln beruhenden Privatrechte, werden hierdurch 
nicht berührt. 

Wer, ohne in dem Stadtbezirk zu wohnen, daſelbſt Grundbeſitz hat, 
oder ein ſtehendes Gewerbe betreibt, iſt dennoch verpflichtet, an denjenigen 
Laſten theilzunehmen, welche auf den Grundbeſitz oder das Gewerbe, 
oder auf das aus jenen Quellen fließende Einkommen gelegt find. 

Diefelbe Verpflichtung haben juriſtiſche Perſonen, welche in dem 
Stadtbezirfe Grundeigenthum befigen, oder ein jtehendes Gewerbe betreiben. 

Wo ftädtifche Gemeinde-Abgaben durch Zujchläge zur Klaffen- oder 
flaffifizirten Einfommenjteuer erhoben werden, müſſen alle diejenigen, 
welche im Stadtbezirke fich aufhalten, um dort ihren Unterhalt zu er— 
werben, jobald jie dajelbit eine diefer Steuern zu entrichten haben, auch 
die gedachten Zuschläge zahlen. Wo eine Kommmnalftener anderer Art 
eingeführt ift, find dergleichen Perſonen bei einem Aufenthalte von mehr 
als drei Monaten im Etadtbezirfe, vom Ablaufe des dritten Monats an, 
zu jener Steuer beizutragen verpflichtet.*) 

Zu den auf den Grundbejig oder auf das jtehende Gewerbe ge- 
legten Yajten jind auch die im $ 3 erwähnten Militärperfonen verpflichtet, 
wenn fie im Stadtbezirfe mit Grundeigenthum angeſeſſen find oder ein 
jtehendes Gewerbe treiben. Von anderen direkten Gemeindeabgaben und 
Yaiten find diejelben, mit Ausnahme der Militärärzte rückſichtlich ihres 
Einfommens aus einer Zivilpraxis, frei.) Bon Verbrauchsabgaben 
bleiben nur die Militär-Speifeeinrichtungen und ähnliche Anjtalten in 
den bisherigen Umfange befreit. 

Die in dem Gefege, betreffend die Aufhebung der Grumdjteuer- 
befreiungen vom 24. Februar 1850, $ 2 (G.S. ©. 62), bezeichneten 
ertragsunfähigen oder zu einem öffentlichen Dienjte oder Gebrauche 
beftimmten Grundftüde find nad) Maßgabe der Kabinet3-Ordre vom 
8. Juni 1834 (G.S. ©. 87), die Dienftgrundftüde der Geiftlichen, 
Kirchendiener und Elementarfchullehrer aber überhaupt von den Gemeindes 
auflagen befreit. 

Denjenigen Etaatäwaldungen, welche feither von dem nad dem 
Grundftenerfuße vertheilten Gemeindelaften befreit geweien find, verbleivt 
fernerhin dieje Befreiung, dagegen bleibt aud) das Regulativ wegen Heran— 
ziehung der Staatswaldungen zum Wegebau vom 17. November 1841 
(G.S. ©. 405) fortbeftehen. 

*) Zu 8 4, Abf. 3 bis 5, vgl. rüdjichtlid) der auf das Einfommen 
gelegten Gemeindeabgaben jegt das Geſetz, betreffend Ergänzung und 
Abänderung einiger Beitimmungen über Erhebung der auf tag Einfommen 
gelegten direkten Kommunalabgaben, vom 27. Juli 1885 (©.:©. ©. 327). 

**) Bu 8 4, Abſ. 6, vgl. jegt das Geſetz, betreffend die Heran— 

ziehung von MWeilitärperfonen zu Abgaben für Gemeindezwede, von 

29. Juni 1886 (G.S. ©. 181.) 
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Zeitweilige Befreiungen von Gemeindeabgaben und Yeiltungen für 
neu bebaute Grundſtücke find zuläjfig. 

Alle fonftige, nicht perjönliche Befreiungen fünnen von den Stadt: 
gemeinden abgelöjt werden, und hören auf, wenn die Entichädigung feft- 
gejtellt und gezahlt iſt; bis dahin betehen diejelben in ihrem bisherigen 
Umfange fort, erjtreden fich jedoch nur auf den gewöhnlichen Zuſtand, 
nicht auf außerordentliche Leiſtungen. 

Die Befreiung und der Anſpruch auf Entſchädigung erlöjchen, 
wenn fie im Städten, wo die Gemeinde-Ordnung vom 11. März 1850 
bereits eingeführt ift, nicht binnen Jahresfriſt nach deren Einführung 
bei dem &emeinde-Borjtande (Magiftrate) angemeldet find, und in den 
anderen Städten nicht binnen Jahresfriſt nad) Einführung der gegen- 
wärtigen Städte-DOrdnung bei demjelben angemeldet werden. Die Ent: 
ichädigung wird zum zwanzigfuchen Betrage des Yahreswerthes der 
Befreiung nad) dem Durchjchnitte der legten zehn Fahre vor der Ver— 
fündigung diefer Städte-Ordnung geleiftet. Steht ein anderer Ent: 
Ihädigungsmaßitab durch ſpeziellen Nechtstitel feit, fo hat es hierbei fein 
Bewenden, Der Entjchädigungsbetrag wird durd Schiedsrichter, mit 
Ausſchluß der ordentlichen Nechtsmittel, fejtgeftellt; von diejen wird der 
eine von dem Befiger des bisher befreiten Grundjtüds, der andere von 
der Gemeinde-Vertretung ernannt, Der Obmann ift, wenn fich die 
Schiedsrichter über deſſen Ernennung nicht verftändigen fünnen, von der 
Auffichtsbehörde zu ernennen, 

Die Geijtlichen, Kirchendiener und Elementarjchullehrer bleiben von 
den direkten perjönlichen Gemeinde-Abgaben hHinfichtlich ihres Dienft: 
Einfommens injoweit befreit, als ihnen dieje Befreiung zur Zeit der Ver— 
fündigung der Gemeinde-Ordnung vom 11 März 1850 bereits zuftand. 

Geiftlihe und Scyullehrer bleiben von allen perfönlichen Gemeinde- 
dienften, joweit diejelben nicht auf ihnen gehörigen Grundftüden laften, 
befreit; Kirchendiener injoweit, als ihnen dieje Befreiung zur Zeit der 
Berfündigung der Gemeinde-Drdnung vom 11. März 1850 zujftand. 

Alle übrigen perjönlichen Befreiungen find ohne Entihädigung 
aufgehoben. 

Wegen der Beiteuerung des Dienfteinfommens der Beamten find 
die Vorjchriften des Gejeges vom 11. Juli 1822 (G.-©. ©. 184) und 
der Kabinetsordre vom 14. Mai 1832 (G.-©. ©. 145) anzumenden. 

Durch die in diefen Gefegen bejtimmten Geldbeiträge find die 
Beamten zugleich von perjönlichen Dieniten frei. Sind fie jedoch Be— 
figer von Grundſtücken, oder betreiben fie ein ftehendes Gewerbe, jo 
müffen fie die mit diefem Grundbeſitz refp. Gewerbe verbundenen per- 
fönlichen Dienfte entweder jelbjt oder für den Fall der Verhinderung 
durd Stellvertreter leiiten. 

8 5. 
Das Bürgerrecht befteht in dem echte zur Theilnahme an den 

Wahlen, jowie in der Befähigung zur Uebernahme unbejoldeter Aemter 
in der Gemeindeverwaltung und zur &emeindevertretung. Jeder jelbit 
Ständige Preuße erwirbt dasfelbe, wenn er jeit einem Jahre 
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1. Einwohner des Stadtbezirfs ift und zur Stadtgemeinde 
gehört ($ 3), 

2. feine Armenunterjtügung aus öffentlichen Mitteln empfangen, 

. die ihn betreffenden Gemeindeabgaben bezahlt hat, und außerdem 

4. entweder 

a) ein Wohnhaus im Stadtbezirk befigt (S 16), 
oder 

b) ein ftehendes Gewerbe jelbititändig als Haupterwerbsquelle 
und in Städten von mehr al8 10000 Einwohnern mit 
wenigjtens zwei Gehülfen felbftftändig betreibt, 

oder 

c) zur klaſſifizirten Einkommenſteuer veranlagt tft, 
oder 

d) an Klaſſenſteuer einen SYahresbetrag von mindeitens 12 Mark 
entrichtet. 

Steuerzahlungen und Hausbefig der Ehefrau werden dem 
Ehemanne, Steuerzahlungen und Hausbefig der minder: 
jährigen, beziehungsweife der in väterlicher Gewalt befindlichen 
Kinder, dem Vater angerechnet, 

In den Fällen, wo ein Haus durch Vererbung auf einen Anderen 
übergeht, fommt dem Erben bei Berechnung der Dauer des einjährigen 
Wohnfiges die Befigzeit des Erblaffers zu gute. 

ALS jelbitjtändig wird nach vollendeten vierundzwanzigiten Lebens» 
jahre ein Jeder betrachtet, der einen eigenen Hausftand hat, fofern ihm 
nicht das Verfügungsrecht über fein Vermögen oder deſſen Verwaltung 
durch richterliches Erkenntniß entzogen iſt. 

Inwiefern über die Erlangung des Bürgerrechts von dem Magi— 
ſtrat eine Urkunde (Bürgerbrief) zu ertheilen iſt, bleibt den ſtatutariſchen 
Anordnungen vorbehalten. 

20 

Anmerkung zu 8 5: 

EinſtommenſteuerGeſetz vom 24. Juni 1891. 

5 7. 

Soweit nach den beitehenden Beitimmungen in Stadt- und 
REN das Bürgerrecht beziehungsweile das Stimm- und 
Wahlrecht in Gemeinde-Angelegenheiten an die Bedingung eines 
jährlichen Stlafienfteuerbetrages von 6 Mark gefnüpft it, tritt bis 
zur anderweitigen gejeßlichen Regelung des Gemeindewahlrecht3 
an Die Stelle des genannten Saßes der Steueriag von 4 Marf, 
beziehungsweije ein Einfommen von mehr ala 660 bis 900 Marf. 

In denjenigen Yandestheilen, in welchen für die Gemeinde- 
vertreterwahlen Die Wähler nach Maßgabe der von ihnen zu ent» 
richtenden Direften Steuern in Abtheilungen getheilt werden, tritt 
an Stelle eines 6 Mark Einfommenjteuer überfteigenden Steuer: 
jaßes, an welchen durch Ortsitatut das Wahlrecht geknüpft wird, 
der Steueriaß von 6 Mark. 
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Wo jolche Ortsftatuten nach beitehenden Kommunalordnungen 
uläffig find, fann das Wahlrecht von einem niedrigeren Steuerjage 
eziehungsweife von einem Einfommen bis 900 Mark abhängig 

gemacht werden. Eine Erhöhung ift nicht zuläjfig. 

Gefeb Betr. Aenderung des Wahlverfahrens vom 24. Juni 1891. 

sl. 

PBehufs Bildung der Urmwählerabtheilungen für die Wahlen 
zum Haufe der Abgeordneten, der Wählerabtheilungen für Gemeinde: 
vertreterwahlen und in jonitigen Fällen, wo auf die Wahlberechti« 
gungen in öffentlichen Verbänden die Summe der veranlagten 
Beträge der Klaſſen- und klaſſifizirten Einfommenjteuer einwirkt, 
iſt für jede nicht veranlaate Berfon ein Steuerbetrag von 3 Mark 
an Stelle der bisherigen KHlafieniteuer zum Anjaß zu bringen. 

8 6. 

Berlegt ein Bürger jeinen Wohnfig nach einer andern Stadt, jo 
fann ihm das Bürgerrecht in jeinem neuen Wohnorte, wenn jonjt die 
Erforderniffe zur Erlangung desjelben vorhanden jind, durch den Magi— 
ftrat, im Einverjtändniß mit der Stadtverordnneten-Berfammmlung ($ 12), 
ichon vor Ablauf eines Jahres verliehen werden. Dieje Beltimmungen 
finden aud dann Anwendung, wenn der Bejiger eines jelbititändigen, 
einer Gemeinde gleichgeitellten Gutes oder ein ſtimmberechtigter Ein: 
wohner einer Landgemeinde jeinen Wohnfig nad) einer Stadt verlegt. 

Der Magiftrat ift im Einverftändniffe mit der Stadtverordneten- 
Verſammlung befugt, Männern, welche ſich um die Stadt verdient ge: 
macht haben, ohne Nüdjicht auf die oben gedachten bejonderen Erfor- 
derniffe, das Chrenbürgerrecht zu ertheilen, wodurd feine jtädtijchen 
Verpflichtungen entjtehen. 

8 7. 
Wer in Folge rechtsfräftigen Erfenntniffes der bürgerlichen Ehre 

verluftig geworden ($ 12 des Etrafgejegbuches), verliert dadurch auch 
das Bürgerrecht und die Befähigung, dasjelbe zu erwerben. 

Wem durch rechtsfräftiges Erfenntnig die Ausübung der bürger- 
lihen Ehrenrechte unterjagt it (S 21 des Strafgejegbuches), der iſt 
während der dafür in dem Erfenntnijje feitgejegten Zeit von der Aus— 
übung des Bürgerredhts ausgeſchloſſen. 

Sit gegen einen Bürger wegen eines Verbrechens die Verſetzung 
in den Anklageſtand oder wegen eines Vergehens, welches die Unter: 
jagung der Ausübung der bürgerlichen Ehrenrechte nad) ſich ziehen muß 
oder fann, die Verweilung an das Strafgericht ausgeiprochen, oder tjt 
derjelbe zur gerichtlichen Haft gebracht, jo ruht die Ausübung des ihm 
zuftehenden WBürgerrechts jo lange, bis die gerichtliche Unterjuchung be— 
endigt it. Berfällt ein Bürger in Konfurs, jo verliert er dadurd das 
Bürgerrecht. Die Befähigung, dasjelbe wieder zu erlangen, fann ihm 



— 554 — 

nach Beendigung des Konkursverfahrens von den Stadtbehörden verliehen 
werden, jedoch dem Handelsmann, Schiffsrheder oder Fabrikbeſitzer erſt 
nach erfolgter Wiedereinſetzung in den vorigen Stand. 

Das Bürgerrecht geht verloren, ſobald eins der zur Erlangung 
desſelben vorgeſchriebenen Erforderniſſe bei dem bis dahin dazu Berech— 
tigten nicht mehr zutrifft. 

88. 

Wer in einer Stadt ſeit einem Jahre mehr als einer der drei 
höchitbeiteuerten Einwohner fowohl an direkten Staats- al8 an Gemeinde: 
abgaben entrichtet, ift, auch ohne im Stadtbezirke zu wohnen oder jid) 
dajelbit aufzuhalten, berechtigt, an den Wahlen theilzunehmen, falls bei 
ihm die übrigen Erfordernijfe dazu vorhanden find. 

Dasjelbe Recht Haben juriftiiche Perjonen, wenn fie in einem ſolchen 
Mufe in der Gemeinde bejtenert find. 

89. 
Die Stadtgemeinden find Korporationen; denfelben jteht die Selbit- 

Verwaltung ihrer Angelegenheiten nad näherer Vorſchrift dieſes Ge— 
jeßes zu. 

8 10. 
In den Städten wird ein Magiſtrat (folfegialifcher Gemeindevor- 

ftand) und eine Stadtverordneten = Berjammlung gebildet, welche nach 
näherer Vorſchrift diefes Geſetzes diejelben vertreten. Der Magijtrat ijt 
die Obrigfeit der Stadt und verwaltet die ftädtifchen Gemeinde-Ange- 
legenheiten. (Die Ausnahme bejtimmt Titel VILL.) 

$ 11. 

Jede Stadt ift befugt, bejondere ftatutarische Anordnungen zu 
treffen : 

1. über ſolche Angelegenheiten der Stadtgemeinde, ſowie über 
jolche Rechte und Pflichten ihrer Mitglieder, Hinfichtlic) deren 
das gegenwärtige Geſetz VBerfchiedenheiten geftattet oder feine 
ausdrüdlichen Beſtimmungen enthält; 

2. über jonftige eigenthümliche Verhältniſſe und Einrichtungen, 
insbefondere hHinfichtlich der den gewerblichen Genofjenichaften 
bei Eintheilung der jtimmfähigen Bürger und bei Bildung der 
Wahlverfammlungen und der ftädtifchen Vertretung zu gewähren- 
den angemejjenen Berüdjichtigung. 

Dergleihen Anordnungen bedürfen der Beftätigung des Bezirks- 
ausſchuſſes.*) 

) 3.6. 8 16 Abſ. 3. 
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Titel II. 

Von der Zuſammenſetzung und Wahl der Stadtverordneten- 

Verjamminng. 

8 12. 
Die Stadtverordneten-Berfammlung befteht 

aus 12 Mitgliedern in Stadtgemeinden von weniger als 2500 Ein- 
wohnern, 

aus 18 Mitgliedern in Gemeinden von 2900 bis 5000 Einwohnern, 
" 24 " " n " > 001 J 10 000 " 

" 30 " n " " 10 001 " 20 000 " 

„ 836 5 u „ 20001 „ 30000 — 
In Gemeinden von mehr als 30 000 Einwohnern treten für jede 

weiteren 20 000 Einwohner ſechs Stadtverordnete hinzu. 
Wo die Zahl der Stadtverordneten bisher eine andere gewefen ift, 

verbleibt e8 bei diefer Zahl, bis durch jtatutarische Anordnung, welcher 
überhaupt abweichende Feſtſetzungen über die Zahl der Stadtverordneten 
vorbehalten werden, eine Aenderung getroffen tit, 

8 13. 

Zum Zwed der Wahl der Stadtverordneten werden die ftimmfähigen 
Bürger ($$ 5 bis 8) nach Mafgabe der von ihnen zu entrichtenden 
direften Staatsiteuern (Grund-, Einkommen-, Klaſſen- und Gewerbeiteuer) 
und Gemeindejtenern in drei Abtheilungen getheilt. 

Die erſte Abtheilumg beſteht aus denjenigen, auf welche die höchften 
Beträge bis zum Belaufe eines Drittel des Gejammtbetrages der 
Steuern aller ftimmfähigen Bürger fallen. 

Die übrigen ftimmfähigen Bürger bilden die zweite und dritte 
Abtheilung ; die zweite reicht bis zum zweiten Drittel der Geſammtſteuer 
aller ftimmfähigen Bürger. 

In die erite bezichungsweije zweite Abtheilung gehört auch der— 
jenige, dejien Steuerbetrag nur theilweife in das erjte beziehungsmeife 
zweite Drittel fällt. 

Steuern, die für Grumdbefig oder Gewerbebetrieb in einer anderen 
Gemeinde entrichtet werden, fowie die Steuern für die im Umherziehen 
betriebenen Gewerbe, find bei der Bildung der Abtheilungen nicht anzu— 
vechnen. 

Kein Wähler kann zweien Abtheilungen zugleich angehören. 
Läßt ſich weder nad) dem Steuerbetrage, nod) nad) der alphabetijchen 

Drdnung der Namen bejtimmen, welcher unter mehreren Wählern zu 
einer bejtimmten Abtheilung zu rechnen ift, jo enticheidet das Loos. 

rede Abtheilung wählt ein Drittel der Stadtverordneten, ohne 
dabei an die Wähler der Abtheilung gebunden zu fein. 

8 14. 

Gehören zu einer Abtheilung mehr als fünfhundert Wähler, fo 
fann die Wahl derjelben nad) dazu gebildeten Wahlbezirfen gejchehen. 

36 
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Enthält eine Stadtgemeinde mehrere Ortichaften, jo kann diejelbe 
mit Rückſicht Hierauf in Wahlbezirfe eingetheilt werden. 

Die Anzahl und die Grenzen der Wahlbezirfe, jowie die Anzahl 
der von einem jeden derjelben zu wählenden Stadtverordneten, werden 
nad) Maßgabe der Zahl der ftimmfähigen Bürger von dem Magijtrat 
feſtgeſetzt. 

Anmerkung zu 8 14: 

Geſetz betr. die Abänderung und Ergänzung einiger Beſtimmungen 

wegen der Wahl der Stadtverordneten vom 1. März 1891. 

Artikel J. 

Iſt eine Aenderung der Anzahl oder der Grenzen der 
Wahlbezirke oder der Anzahl der von einem jeden derſelben zu 
wählenden Stadtverordneten wegen einer in der Zahl der ſtimm— 
fähigen Bürger eingetretenen Aenderung oder aus jonjtigen Gründen 
erforderlich geworden, jo hat der Magiitrat die entjprechende ander= 
weitige Feſtſetzung zu treffen, auch wegen de3 Mebergangs aus dem 
alten in das neue Verhältnig das Geeignete anzuordnen. 

Der Beichluß des Magiltrats bedarf der Beltätigung von 
Auffichtswegen. 

Alle Ergänzungs- und Grjaßwahlen werden von den— 
jelben "Abtheilungen und MWahlbezirfen vorgenommen, bon Denen 
Der N gewählt war. 

Werden die Erjaßwahlen mit den Ergänzungswahlen 
in ein er demſelben Wahlakte verbunden, jo hat jeder Wähler 
getrennt zunächit jo viele ‘Perfonen zu bezeichnen, al3 zur regel— 
mäßigen Ergänzung der Stadtverordnneten-Verfammlung und jodann 
jo viele Perjonen, als zum Erjaße der innerhalb der Wahlperiode 
ausgeichiedenen Mitglieder zu wählen find. 

Artikel II. 

Die Vorſchriften in den SS 14, 21 und 25 der Städte» 
Ordnung für die Provinz Meitfalen . . . werden den — — 
Beſtimmungen entſprechend abgeändert oder ergänzt . 

8 15. 

Bei Stadtgemeinden, welche mehrere Ortfchaften enthalten, kann 
der Bezirksausſchuß*) nach Verhältnig der Einwohnerzahl bejtimmen, 
wie viel Mitglieder der Stadtverordneten- ld aus jeder einzelnen 
Ortſchaft zu wählen jind. 

8216. 

Die Hälfte der von jeder Abtheilung zu wählenden Stadtverordneten 
muß aus Hausbeſitzern (Eigenthümern, Nießbrauchern und ſolchen, die 
ein erbliches Beſitzrecht haben) beſtehen. 

) 2.8. 8 12 Nr. 1 
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Stadtverordnete fünnen nicht fein: 
1. diejenigen Beamten und die Mitglieder derjenigen Behörden, 

durch welche die Aufficht des Staats über die Städte ausgeübt 
wird (S 76); 

2. die Mitglieder des Magiitrat8 und alle bejoldeten Gemeinde: 
beamten (die Ausnahmen beitimmen $ 72 und 73); 

3. die Geiftlichen, Kirchendiener und Elementarlehrer; 
4. die richterlichen Beamten, zu denen jedoch die technischen Mit- 

glieder der Handels-, Gewerbe: und ähnlicher Gerichte nicht 
zu zählen find; 

5. die Beamten der Staatsanmaltichaft ; 
6. die PBolizeibeamten. 
Vater und Sohn, ſowie Brüder, dürfen nicht zugleich Mitglieder 

der Stadtverordnneten-Berfammlung fein. Sind dergleichen Verwandte 
zugleich erwählt, jo wird der ältere allein zugelafien. 

8 18. 

Die Stadtverordneten werden auf jechs Fahre gewählt. Jedoch 
verliert jede Wahl ihre Wirkung, jobald einer der Fälle eintritt, in denen 
nach den Beltimmungen im $ 7 der Gewählte des Bürgerrechts verluftig 
geht oder von der Ausübung desjelben für eine gewiſſe Zeit ausge: 
ſchloſſen wird. 

Tritt einer der Fälle ein, in denen nad) jenen Bejtimmungen die 
Ausübung des Bürgerrehts ruhen muß, fo ift der Gewählte zugleich 
von der Theilnahme an den Gejchäften der Stadtverordneten-Berjamm- 
lung einftweilen bis zum Austrage der Sache ausgeſchloſſen. 

Ale zwei Jahre fcheidet ein Drittheil der Mitglieder aus und 
wird dur neue Wahlen eriegt. Die das erfte und zweite Mal Aus- 
jcheidenden werden für jede Abtheilung durd) das Loos bejtimmt. 

$ 19. 

Eine Lifte der ftimmfähigen Bürger, welche die erforderlichen 
Eigenjchaften derjelben nachweiſt, wird von dem Magiftrat geführt und 
alljährlich im Juli berichtigt. 

Die Lite wird nad den Wahlabtheilungen und im Falle des 3 14 
nad den Wahlbezirken eingetheilt. 

Unmerfung zu $ 19: 
Geſetz Betr, die Ergänzung der SHStädfe-Ordnung für die Provinz 

Weltfalen vom 20. Mai 1396. 

„Die in den $$ 19—21 enthaltenen Zeitbeitimmungen fünnen 
durch itatutarische Anordnung abgeändert werden.“ 

$ 20. 

Dom 1. bis 15. Juli fchreitet der Magiltrat zur Berichtigung 
der Lite, 

36* 
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Vom 15. bis zum 30. Juli wird die Liſte in einem oder mehreren 
zur öffentlichen Kenntniß gebrachten Lokalen in der Stadtgemeinde 
offen gelegt. 

Während diefer Zeit kann jeder Einwohner der Stadtgemeinde 
gegen die Nichtigkeit der Lijte bei dem Magiftrate Einwendungen erheben.*) 

Die Stadtverordneten-Berjanumlung hat darüber bis zum 15. Auguft 
zu bejchließen; der Beichluß bedarf feiner Zuftimmung des Magiitrats. 

Soll der Name eines einmal in die Lifte aufgenommenen Ein- 
wohners wieder ausgejtrichen werden, jo it ihm diejes acht Tage vorher 
von dem Magiitrat unter Angabe der Gründe mitzutheilen. Die Stadt- 
verordneten beichliegen über die Wichtigkeit der &emeindewählerlifte. 
Gegen den Beſchluß findet die Klage im Verwaltungsitreitverfahren itatt. 
Die Klage jteht aud) dem Gemeindevorjtande zu. Die Klage hat feine 
aufjchtebende Wirkung. Zuftändig in erjter Inſtanz im Berwaltungs- 
jtreitverfahren ift der Bezirksausfchuß. Die Gemeindevertretung beziehungs— 
weije der Magiitrat fönnen zur Wahrnehmung ihrer Rechte im Ver— 
waltungsitreitverfahren einen befonderen Bertreter bejtellen.**) 

8 21. 

Die Wahlen zur regelmäßigen Ergänzung der Stadtverordneten» 
Verſammlung finden alle zwei Jahre im November ftatt. Die Wahlen 
der dritten Abtheilung erfolgen zuerit, die der eriten zulegt. 

Außergewöhnliche Wahlen zum Erfage innerhalb der Wahlperiode 
ausgejchiedener Mitglieder müſſen angeordnet werden, wenn die Stadt» 
verordnieten-Berfammlung oder der Magiſtrat oder der Bezirksausihuß 
durch Beſchluß***) es für erforderlid, erachten. Der Erjagmann bleibt 
nur bis zum Ende derjenigen Wahlperiode in Thätigfeit, auf welche der 
Ausgefchiedene gewählt war. 

Alle Ergänzungs- oder Erjagwahlen werden von denjelben Ab- 
theilungen und Wahlbezirken ($ 14) vorgenommen, von denen der Aus— 
gejchiedene gewählt war. Iſt die Zahl der zu wählenden Stadtverord- 
neten nicht durch drei theilbar, jo if, wenn nur Einer übrig bleibt, 
diefer von der zweiten Abtheilung zu wählen. Bleiben zwei übrig, jo 
wählt die erfte Abtheilung den Einen und die dritte Abtheilung den 
Anderen. 

$ 22. 

Der Magiftrat hat jederzeit die nöthigen Beftimmungen zur Er- 
gänzung der erforderlichen Anzahl von Hausbefigern ($ 16) zu treffen. 

Iſt die Zahl der Hausbefiger, welche zu wählen find, nicht durch 
die Zahl der Wahlbezirfe theilbar, fo wird die Vertheilung auf die ein- 
zelnen Wahlbezirfe durch das Loos beſtimmt. 

Mit diefer Beichränfung fünnen die ausjcheidenden Stadtverordneten 
jederzeit wieder gewählt werden. 

*) 3... 8 10, Abf. 1, Nr. 1, und Abſ. 2. 
er) 3.G. 88 10, ll, 31. 

Site) 3 (5), 8 12, Nr. 2. 
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$ 23. 

Bierzehn Tage vor der Wahl werden die in der Lijte (SS 19 und 
20) verzeichneten Wähler durch den Magiftrat zu den Wahlen mittelft 
ichriftlicher Einladung oder ortsüblicher Bekanntmachung berufen. 

Die Einladung oder Befanntmahung muß das Lokal, die Tage 
und die Stunden, in welchen die Stimmen bei dem Wahlvorjtande ab- 
zugeben find, genau beitimmen. 

$ 24. 

Der Wahlvorftand beiteht in jedem Wahlbezirt aus dem Bürger- 
meijler oder einem von dieſem ernannten Stellvertreter als Vorſitzenden 
und aus zwei von der Stadtverordneten-Verſammlung gewählten Bei: 
figern. Für jeden Beifiger wird von der Stadtverordneten-VBerjammlung 
ein Stellvertreter gewählt. 

8 25. 

Jeder Wähler muß dem Wahlvorftande mündlich und vernehmlid) 
zu Protokoll erklären, wen er jeine Stimme geben will. Er hat jo viele 
Perſonen zu bezeichnen, als zu wählen find. 

Nur die im $ 8 erwähnten juriftifchen oder außerhalb des Stadt- 
bezirks wohnenden, hödhftbeiteuerten Berfonen können ihr Stimmrecht 
dur DBevollmächtigte ausüben. Die Bevollmächtigten müſſen ſelbſt 
ftimmfähige Bürger fein. Iſt die Vollmacht nicht in beglanbigter Form 
ausgeftellt, jo enticheidet über die Anerkennung derjelben der Wahlvor- 
ftand endgültig. 

$ 26. 

Gewählt find diejenigen, welche bei der erften Abjtimmung dic 
meilten Stimmen und zugleich die abjolute Stimmenmehrheit (mehr als 
die Hälfte der Stimmen) erhalten haben. 

Wenn ſich bei der eriten Abftimmung nicht für fo viele Perjonen, 
als zu wählen jind, die abjolute Stimmenmehrheit ergeben Hat, jo wird 
zu einer zweiten Wahl gejchritten. | 

Der Wahlvorftand jtellt die Namen derjenigen Perjonen, welche 
nächjt den Gewählten die meijten Stimmen erhalten haben, joweit zu- 
jammen, daß die doppelte Zahl der nod zu wählenden Mitglieder er: 
reicht wird. 

Diefe Zufammenftellung gilt alsdann als die Liſte der Wählbaren. 
Bu der zweiten Wahl werden die Wähler durch eine das Ergebnif; 

der erjten Wahl angebende Bekanntmachung des Wahlvorftandes jofort 
oder jpätejtens innerhalb acht Tagen aufgefordert. Bei der zweiten 
Mahl iſt die abjolute Stimmenmehrheit nicht erforderlich. 

Unter denjenigen, die eine gleihe Anzahl von Stimmen erhalten 
haben, giebt das 2008 den Ausichlag. Wer in mehreren Abtheilungen 
oder Bezirken gewählt ift, hat zu erklären, welde Wahl er an- 
nehmen will. 
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$ 27. 

Die Wahlprotofolle find von dem Wahlvorftande zu unterzeichnen 
und vom Magijtrate aufzubewahren. Der Magiitrat hat das Ergebniß 
der vollendeten Wahlen jofort befannt zu machen. 

Die Stadtverordnneten befchliegen über die Gültigfeit der Wahlen 
zur Gemeindevertretung.*) Einſprüche gegen die Gültigkeit diejer Wahlen 
find innerhalb zwei Wochen nach Bekanntmachung des Wahlergebnifjes 
bei dem Magiftrate zu erheben.**) Gegen den Beihluß der Stadt- 
verordneten findet binnen zwei Wochen die Klage bei dem Bezirksausjchufle 
ftatt. Die Klage jteht auch dem Magijtrate zu.***) Sie ijt direft bei 
dem Bezirksausſchuſſe anzubringen.T) 

Die Klage hat feine aufjchiebende Wirkung ; jedoch dürfen Erjaß- 
wahlen vor ergangener rechtsfräftiger Entſcheidung nicht vorgenommen 
werden.7) Der Meagiftrat jowohl, wie die Stadtverordneten können 
zur Wahrnehmung ihrer Rechte im Berwaltungsftreitverfahren einen 
bejonderen Vertreter beftellen. 77) 

Ss 28. 

Die bei der regelmäßigen Ergänzung neu gewählten Stadtverord- 
neten treten mit dem Anfang des näcdhjtfolgenden Jahres ihre Verrich— 
tungen an; die Ausjcheidenden bleiben bis zur Einführung der neu 
gewählten Mitglieder in Thätigfeit. 

Der Magijtrat hat die Einführung der Gewählten und deren Ber- 
pflihtung durch Handichlag an Eidesjtatt anzuordnen. 

Titel ILI. 

Bon der Zujammenjegung und Wahl des Magijtrats. 
$ 29. 

Der Magiftrat bejteht aus dem Bürgermeifter, einem Beigeordneten 
oder zweiten Bürgermeifter als deſſen Stellvertreter, einer Anzahl von 
Schöffen (Stadträthen, Nathsherren, Rathsmännern) und, wo das Be— 
dürfniß es erfordert, nody aus einem oder mehreren befoldeten Mit- 
gliedern (Syndikus, Kämmerer, Schulrath, Baurath ꝛc.). Es gehören 
zum Magiftrat in Stadtgemeinden von weniger als 

2500 Einwohnern . Schöffen, 
2501 bis 10 000 a A 

10001 „ 30000 " ; 
Bei mehr als 30 000 Einwohnern treten für jebe weiteren 20000 

Einwohner zwei Schöffen Hinzu. 
Wo die Zahl der Mitglieder des Magiftrats bisher eine andere 

gemwejen ijt, verbleibt e8 bei diefer Zahl, bis durch ftatutarifche Anord— 
nung, welcher überhaupt abweichende Feitiegungen über die Zahl der 
Magiftratsmitglieder vorbehalten werden, eine Aenderung getroffen ift. 

*) 3.6. $ 10 Abſ. 1 Nr. 2. **) 3.6. 8 10 bj. 2. 
) 3.6. $ 11 bj. 1, $ 21. 7) 8.8.6.8 63. Fr) 3-6. 8 11 

Abf. 2. Hr) 3-6. $ 21. 
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s 30. 

Mitglieder des Magiſtrats können nicht ſein: 

1. diejenigen Beamten und die Mitglieder derjenigen Behörden, 
durch welche die Aufſicht des Staats über die Städte ausgeübt 
wird (3 76); 

. die Stadtverordneten und die Gemeindeunterbeamten ; 
. Geiftliche, Kirchendiener und Lehrer an öffentlichen Schulen ; 
. die richterlichen Beamten, zu denen jedod) die technijchen Mit: 

glieder der Dandels-, Gewerbe- und ähnlicher Gerichte nicht zu 
zählen ſind; 

5. die Beamten der Staatsanwaltjchaft; 
6. die Polizeibeamten. 

Bater und Sohn, Schwiegervater und Echwiegerfohn, Brüder umd 
Schwäger dürfen nicht zugleich Mitglieder des Meagijtrats fein. 

Entjteht die Schwägerjchaft im Yaufe der Wahlperiode, To jcheidet 
dasjenige Mitglied aus, durch weldes das Hindernis herbeigeführt 
worden iſt. 

Bater und Sohn, Schwiegervater und Schwiegerfohn, jowie Brüder 
dürfen nicht zugleich Mitglieder des Magiſtrats und der Stadtverord- 
neten-Berjammlung jein. 

Perſonen, welche die in dem Gejege vom 7. Februar 1835 (G.S. 
©. 18) bezeichneten Gewerbe betreiben, fünnen nicht Bürgermeifter jein. 

* 0 DO 

s 31. 

Die Beigeordneten und die Schöffen ($ 29) werden auf jechs 
Jahre, der Bürgermeifter und die übrigen bejoldeten MagiftratSmitglieder 
auf zwölf Jahre von den Stadtverordneten gewählt. Auch können Bei- 
geordnete mit Bejoldung angejtellt werden, und erfolgt in diefem Falle 
deren Wahl gleichfalls auf zwölf Jahre. Die Wahl des Bürgermeijters 
und der übrigen bejoldeten Magiftratsmitglieder kann aud) auf Lebenszeit 
erfolgen. Alle drei Jahre jcheidet die Hälfte der Schöffen aus und 
wird durch neue Wahlen erjegt. Die das erjte Mal Ausjcheidenden 
werden durch das Loos bejtimmt. Die Ausjcheidenden fünnen wieder 
gewählt werden. Wegen der außergewöhnlichen Erjagwahlen findet die 
Beitimmung im $ 21 Anwendung. 

8 23. 

Für jedes zu wählende Mitglied des Magiſtrats wird bejonders 
abgejtimmt; die Mahl erfolgt durch Stimmzettel. Wird die abjolute 
Stimmenmehrheit bei der erjten Abjtimmung nicht erreicht, jo werden 
diejenigen vier Perfonen, auf welche die meiſten Stimmen gefallen find, 
auf eine engere Wahl gebradht. Wird auch hierdurch die abjolute 
Stimmenmehrheit nicht erreicht, fo findet unter denjenigen zwei Perjonen, 
welche bei der zweiten Abjtimmung die meijten Stimmen erhalten haben, 
eine engere Wahl ftatt. Bei Stimmengleichheit entjcheidet das Loos. 
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$ 33. 

Die gewählten Bürgermeijter, Beigeordnneten, Schöffen und be= 
joldeten Diagiitratsmitglieder bedürfen der Beftätigung. Die Beltätigung 
jteht zu: 

1. dem Könige hinfichtlid) der Bürgermeijter und Beigeordneten 
in Städten von mehr als 10 000 Ginwohnern, 

2. dem NRegierungspräfidenten*) hinfichtlic der Bürgermeijter und 
Beigeordneten in Städten, welche nicht über 10 000 Einwohner 
haben, jowie hinfichtlih der Schöffen und der bejoldeten 
a a in allen Städten, ohne Unterjchied ihrer 

röße. 
Die Beſtätigung kann von dem Regierungspräſidenten nur unter 

Zuſtimmung des Bezirksausſchuſſes verſagt werden. Lehnt der Bezirks— 
ausſchuß die Zuſtimmung ab, ſo kann dieſelbe auf den Antrag des 
Regierungspräſidenten durch den Miniſter des Innern ergänzt werden. 

Wird die Beſtätigung von dem Regierungspräſidenten unter Zu— 
ſtimmung des Bezirksausſchuſſes verſagt, ſo kann dieſelbe auf Antrag 
des Gemeindevorſtandes oder der Gemeinde-Vertretung von dem Miniſter 
des Innern ertheilt werden.“) 

Wird die Beſtätigung verſagt, ſo ſchreitet die Stadtverordneten- 
Verſammlung zu einer neuen Wahl. Wird auch diefe Wahl nicht be- 
jtätigt, jo ift der Regierungspräfident berechtigt, die Stelle einftweilen 
auf Kojten der Stadt fommiffariich verwalten zu laffen. 

Dasselbe findet ftatt, wenn die Stadtverordneten die Wahl ver- 
weigern oder den nad) der erjten Wahl nicht Bejtätigten wieder er- 
wählen follten. 

Die fommifjarifche Verwaltung dauert jo lange, bis die Wahl der 
Stadtverordneten-Berjammlung, deren wiederholte Vornahme ihr jederzeit 
zuiteht, die Bejtätigung des Königs, beziehungsweije des Negierungs- 
präſidenten erlangt hat. 

Ss 34. 

Tie Mitglieder des MagiftratS werden vor ihrem Amtsantritte 
durch den Bürgermeilter in öffentlicher Situng der Stadtverordneten- 
Berjammlung in Eid und Pflicht genommen; der Bürgermeijter wird 
vom Megierungspräfidenten oder einem von dieſem zu ernennenden 
Kommijfar im Öffentlicher Situng der Stadtverordneten-Verfammlung 
vereidet. 

zitel IV. | 

Bon den Verſammlungen und Gejchäften der Stadtverordneten. 

8 35. 

Die Stadtverordneten-Berfammlung hat über alle Gemeinde-An- 
gelegenheiten zu bejchließen, ſoweit dieſelben nicht ausschließlich dem 
Magiftrate überwieſen jind. Sie giebt ihr Gutachten über alle Gegen 

*) 3.-©. 8 13, Abi. 1. *) 3.6. $ 13, Abi. 2, 3. 
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jtände ab, welche ihr zu dieſem Zwecke durch die Auffichtsbehörde vorgelegt 
werden. Leber andere al8 Gemeinde-Angelegenheiten dürfen die Stadt- 
verordneten nur dann berathen, wenn jolche durch bejondere gejegliche 
Vorſchriften, oder in einzelnen Fällen durch Aufträge der AufjichtSbehörde, 
an jie gewiejen find. 

Die Stadtverordneten find am feinerlei Inſtruktion oder Aufträge 
der Wähler oder der Wahlbezirfe gebunden. 

$ 36. 

Die Beichlüffe der Stadtverordnneten bedürfen, wenn fie folche An: 
gelegenheiten betreffen, welche dur das Geſetz dem Magiitrate zur 
Ausführung überwieſen find, der Zuftimmung des letteren. Verſagt 
diefer die Zuftimmung, jo hat er die Gründe dieſer Verjagung der 
Stadtverordneten:Berfammlung mitzutheilen. Erfolgt hierauf feine Der: 
tändigung, zu deren Herbeitührung jowohl von dem Magiitrat als den 
Stadtverordneten die Einjegung einer gemeinjchaftlichen Kommiſſion ver- 
langt werden fann, jo befchließt der Bezirksausſchuß über die hervor— 
getretene Meinungsverjchiedenheit, wenn von einem Theile auf Entſcheidung 
angetragen wird und zugleich die Sache nicht auf ſich beruhen fann.*) 

Die Stadtverordnneten-Berjammlung darf ihre Beſchlüſſe in feinem 
Falle jelbjt zur Ausführung bringen. 

S 37. 

Die Stadtverordneten » Verfammlung fontrollirt die Verwaltung. 
Sie iſt daher berechtigt, fi von der Ausführung ihrer Beichlüffe umd 
der Verwendung aller Gemeindeeinnahmen Weberzeugung zu verjchaffen. 
Sie kann zu diefem Zwede die Akten einfehen und Ausſchüſſe aus ihrer 
Mitte ernennen, zu denen der Rürgermeifter ein Mitglied des Magiftrats 
abzuordnnen befugt iit. 

8 38. 

Die Stadtverordneten-Berfammlung wählt jährlich einen Vorfigenden, 
jowie einen Stellvertreter desfelben, und einen Schriftführer, ſowie einen 
Stellvertreter desjelben, aus ihrer Mitte. Doc kann auch die Stelle des 
Schriftführers ein von den Stadtverordneten nicht aus ihrer Mitte ge- 
wählter, in öffentlicher Situng hierzu von dem Bürgermeijter vereideter 
Protofollführer vertreten. 

Diefe Wahl erfolgt in dem im $ 32 vorgejchriebenen Verfahren. 

Die Stadtverordneten verfammeln fich, fo oft es ihre Gejchäfte 
erfordern. 

Der Magiftrat wird zu allen Verjammlungen eingeladen und fann 
ji durch Abgeordnete vertreten laſſen. Die Stadtverordneten fünnen 
verlangen, daß Abgeordnete des Magijtrats dabei anwejend find. Der 
Magijtrat muß gehört werden, jo oft er es verlangt. 

3.6.8 17, Nr. 1. 
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839. 

Die Zuſammenberufung der Stadtverordneten geſchieht durch den 
Vorſitzenden; ſie muß erfolgen, ſobald es von einem Viertel der Mit— 
glieder oder von dem Magiſtrat verlangt wird. 

$ 40. 

Die Art und Weife der Zufammenberufung wird ein für allemal 
von der Stadtverordnneten-Berjanmlung feftgejtellt. 

Die Zufammenberufung erfolgt unter Angabe der Gegenjtände der 
Verhandlung; mit Ausnahme dringender Fälle muß diejelbe wenigftens 
zwet freie Tage vorher ftatthaben. 

8 4l. 
Durch Beſchluß der Stadtverordnneten können auch regelmäßige 

Situngstage feitgefegt, e8 müſſen jedody auch dann die Gegenftände der 
Verhandlung, mit Ausnahme dringender Fälle, mindeftens zwei freie 
Zage vorher den Stadtverordneten und dem Magiſtrat angezeigt werden. 

$ 42. 

Die Stadtverordnneten-Verfammlung fann nur bejchliegen, wenn 
mehr als die Hälfte der Mitglieder zugegen ift. Eine Ausnahme hiervon 
findet ftatt, wenn die Stadtverordneten, zum zweiten Male zur Ver— 
handlung über denjelben Gegenftand zufammenberufen, dennoch nit in 
genügender Anzahl erjchienen find. 

Dei der zweiten Zufammenberufung muß auf dieſe Bejtimmung 
ausdrüclich hingewiejen werden. 

$ 48. 

Die Beihlüffe werden nah Stimmenmehrheit gefaßt. Bei Stimmen 
gleichheit entjcheidet die Stimme des VBorjigenden. Wer nicht mitjtimmt, 
wird zwar als anweſend betrachtet, die Stimmenmehrheit wird aber 
nach der Zahl der Stimmenden feitgeftellt. 

| 8 44. 

An Berhandlungen über Rechte und Verpflichtungen der Stadt- 
gemeinde darf derjenige nicht theilnehmen, deſſen Intereſſe mit dem der 
Gemeinde in Widerſpruch jtcht. Kann wegen diefer Ausfchliegung eine 
beichlußfähige Verfammlung nicht gehalten werden, fo hat der Magijtrat 
oder, wenn auch diefer aus dem vorgedacdhten Grunde einen gültigen 
Beſchluß zu faffen nicht befugt ift, der Bezirksausſchuß*) für die Wahrung 
des Gemeinde-Intereſſes zu ſorgen und nöthigenfall einen bejonderen 
Vertreter für die Stadtgemeinde zu beitellen. Sollte ein Prozeß der 
Stadtgemeinde gegen alle oder mehrere Mitglieder des Magiſtrats aus 
Veranlaffung ihrer Amtsführung nothwendig werden, jo hat der Re— 
gierungspräjident auf Antrag der Stadtverordnieten-Berfammlung zur 
Führung des Brozejjes einen Anwalt zn bejtelfen, 

*) 3.6. $ 17, Nr. 2. 
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$ 45. 

Die Sigungen der Stadtverordneten jind öffentlih. Für einzelne 
Gegenjtände kann durch bejonderen Beichluß, welcher in geheimer Sigung 
gefaßt wird, die Deffentlichkeit ausgefchloffen werden. Die Sigungen 
dürfen nicht in Wirthshäufern oder Schenken gehalten werden. 

8 46, 
Der Borfigende leitet die Verhandlungen, eröffnet und fchließt die 

Situngen und handhabt die Ordnung in der Verſammlung. Er fann 
jeden Zuhörer aus dem Sigungszimmer entfernen laffen, welcher öffent» 
liche Zeichen des Beifalls oder des Mißfallens giebt, oder Unruhe irgend 
einer Art verurſacht. 

S 47 (47, 48). 

Die Beichlüffe der Stadtverordneten-VBerfammlung und die Namen 
der dabei anmejend gewejenen Mitglieder find in ein bejonderes Bud) 
einzutragen. Ste werden von dem Vorſitzenden und wenigftens drei 
Mitgliedern unterzeichnet. 

Dem Magiitrate müffen alle Bejchlüffe der Stadtverordneten, aud) 
diejenigen, welche ihm durd das Gejeg zur Ausführung nicht überwiefen 
find, mitgetheilt werden. 

Den Stadtverordneten-Berjammlungen bleibt überlaffen, unter Zu: 
Stimmung des Magiftrats eine Gejchäftsordnung abzufaffen, und darin 
Zuwiderhandlungen der Mitglieder gegen die zur Aufrechthaltung der 
Drdnung gegebenen Vorſchriften mit Strafen zu belegen; die Strafen 
fünnen nur in Geldbußen bis zu fünfzehn Mark und bei mehrmals 
wiederholten Zuwiderhandlungen in der auf eine gewifje Zeit oder für 
die Dauer der Wahlperiode zu verhängenden Ausjchliegung aus der 
Verſammlung bejtehen. Verſagt der Magiftrat feine Zuftimmung, jo tritt 
das im $ 36 vorgejchriebene Verfahren ein. 

3 48 (49). 

Die Stadtverordnneten bejchlicen über die Benugung des Ge- 
meindevermögens; die Deklaration vom 26. Juli 1847 (G.S. ©. 327) 
bleibt dabei maßgebend. 

Ueber das Bermögen, welches nicht der Gemeindeforporation in 
ihrer Geſammtheit gehört, kann die Stadtverordneten-Berfammlung nur 
injofern bejchliegen, als jie dazu durd den Willen der Betheiligten oder 
durch ſonſtige NRechtstitel berufen ilt. 

Auf das Vermögen der Korporationen und Stiftungen haben die 
zur Stadtgemeinde gehörenden Einwohner ($ 3) als jolche, und auf 
dasjenige Vermögen, welches bloß den Hausbejigern oder anderen Klaffen 
der Einwohner gehört, haben andere Perjonen feinen Anſpruch. 

In Anjehung der Verwaltung und Berwendung des Vermögens 
der Stiftungen bewendet es bei den ftiftungsmäßigen Beftimmungen. 
Soweit es hierbei auf den Begriff von Bürger ankommt, find die Bes 
ſtimmungen des gegenwärtigen Gejeges ($ 5) am jich jelbit nicht maß— 
gebend. 
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$ 49 (50). 

Die Genehmigung des Bezirksausfchuffes, in dem Falle zu 2 des 
Negierungspräfidenten"), iſt erforderlid) : 

l. zur Veräußerung von Grundftüden und joldden Gerechtjamen, 
welche jenen gejeglich gleichgeftellt jind; 

2. zur Veräußerung oder wejentlichen Veränderung von Sadıen, 
welche einen befonderen wiffenjchaftlichen, hiſtoriſchen oder Kunſt— 
werth haben, namentlich von Archiven ; 

3. zu Anleihen, durch welche die Gemeinde mit einem Schulden- 
beitande belaftet, oder der bereitS vorhandene vergrößert wird; 

4, zu Veränderungen in dem Genufje von Gemeindenugungen 
(Wald, Weide, Daide, Torfftich und dergleichen). 

8 50. 

Die freiwillige Veräußerung von Grunditüden ꝛc. ($ 49, Nr. 1) 
darf nur im Wege der Licitation auf Grund einer Taxe ftattfinden. 

” Gültigkeit der Licitation gehört: 
1. eine öffentlich auszuhängende Ankündigung und Ausruf; 
2. einmalige Befanntmachung durd das Amtsblatt der Regierung 

oder durch ein im Kreiſe erfcheinendes Blatt; 
3. eine Frift von ſechs Wochen von der Bekanntmachung bis zum 

Licitationstermine, und 
4. Abhaltung diefes Termins durd eine Juſtiz- oder Magijtrats- 

perjon. 
Bei Veräußerung von Grundftüden, welche nicht mit Gebäuden 

befegt find, fann ein beglaubigter Auszug aus dem Grunditeuerfatajter 
die Stelle der Tare vertreten, und wenn der Satajtralreinertrag ſolcher 
Grundftüde ſechs Marf nicht überjteigt, die unter 2 erwähnte Bekannt: 
machung unterbleiben. 

Das Ergebniß der Yicitation ijt der Stadtverordneten:Berfammlung 
mitzutheilen und kann nur mit deren Genehmigung der Zuſchlag ertheilt 
werden. 

In bejonderen Fällen kann der Bezirksausſchuß aud den Verkauf 
aus freier Hand, fowie einen Tauſch geftatten, fobald er fich überzeugt, 
daß der Vortheil der Gemeinde dadurd gefördert wird. 

Für die Hppothefenbehörde genügt zum Nachweife, daß der Vor— 
jchrift diefes Paragraphen genügt worden, die Betätigung des Vertrages 
durch den Bezirksausihuß.**) 

Berpachtungen von Grundjtüden und Gerechtiamen der Stadt: 
gemeinden müſſen öffentlich an den Meijtbietenden geſchehen; Ausnahmen 
hiervon find nur mit Genehmigung der Auffichtsbehörde gejtattet. 

$ 51 (52). 

Die Theilnahme an den Öemeindenugungen ($ 49, Nr. 4) fan 
SERIEN von der Entrichtung einer jährlichen Abgabe und anftatt oder 

*) 3-6. $ 16, Abſ. 1,3. *) 3-0. $ 16, Abi. 3 
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neben derfelben von Entrichtung eines Einfaufsgeldes abhängig gemacht 
werden, durch deren Entrichtung aber die Ausübung des Bürgerrecht 
niemals bedingt wird. 

Alle derartigen Beichlüffe bedürfen der Genehmigung des Bezirks: 
ausjchufjes.*) 

Die mit dem Beſitze einzelner Grundjtüde verbundenen oder auf 
jonitigen bejonderen Rechtstiteln beruhenden Nutungsrechte find den 
Beltimmungen diejes Paragraphen nicht unterworfen. 

$ 52 (53). 

Someit die Einnahmen aus dem ftädtiichen Vermögen nicht hin— 
reichen, um die durch das Bedürfniß oder die Verpflichtungen der Ge- 
meinde erforderlichen Geldmittel zu bejchaffen, können die Stadtverord- 
neten die Aufbringung von Gemeindeiteuern beſchließen. 

Dieje können beitehen: 
I. in Zufchlägen zu den Staatsfteuern, wobei folgende Beſtim— 

mungen gelten: 
l. die Steuer für den Gewerbebetricb im Umbherziehen darf 

nicht belaftet werden; 
2. bei den Zufchlägen zur Klaſſen- und Haffifizirten Ginfonmen- 

jteuer muß jedenfall das außerhalb der Gemeinde belegene 
Grundeigentum außer Berechnung bleiben ; 

3. die Genchmigung des Bezirfsausichuffes ift erforderlich für 
Zuſchläge zu den direkten Steuern, wenn der Zuſchlag 
entweder fünfzig Prozent der Staatsiteuern überjteigen, 
oder nicht nach gleichen Sägen auf diefe Steuern vertheilt 
weroen fol. Zur Freilaffung oder geringeren Belaftung 
der legten Klaffenjteuerjiufe bedarf e3 diefer Genehmigung 
nicht ; 

II. in bejonderen direkten oder indirekten Gemeindefteuern, welche 
der Genehmigung des Bezirksausſchuſſes bedürfen, wenn fie 
neu eingeführt, erhöht oder in ihren Grundſätzen verändert 
werden follen. Bei bejonderen Rommunal-Einfommenjteuern 
ift jedenfall8 die sub I, 2 erwähnte Beſchränkung maßgebend.**) 

S 583 (54). 

Die Gemeinde kann dur Beſchluß der Stadtverordneten zur 
Leiftung von Dienjten (Hand: und Spanndienften) behufs Ausführung 
von Gemeindearbeiten verpflichtet werden; die Dienfte werden in Geld 
abgejchäßt, die VBertheilung gejchieht nad) dem Maßitabe der Gemeinde: 
abgaben oder in deren Ermangelung nach dem Maßitabe der direkten 
Steuern. Abweichungen von diejer Bertheilungsart bedürfen der Ge— 
nehmigung des Bezirksausfchuffes.***) Die Dienfte fünnen, mit Ausnahme 
von Nothfällen, durch taugliche Stellvertreter abgeleiftet oder nach der 
Abſchätzung an die Gemeindekaſſe bezahlt werden. 

*) Z.G. $ 16, Abi. 3. **) Die Zuftändigfeit des ——— 
ſchuſſes folgt aus 2.-6. $16, Ab. 3. *®) 2-6. 8 16, Al. 3, 4,5 
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$ 54 (55). 

Dei Verwaltung der Gemeindewaldungen find die Verordnung vom 
24. Dezember 1816 und die in Gemäßheit derjelben erlaffenen, und zu 
erlafienden Reglements zu beachten. 

8 55. 
Der Gemeindeeinnehmer wird von den Stadtverordnneten gewählt, 

welche auch die von demfelben, ſowie von anderen Gemeindebeamten zu 
leiftenden Kautionen zu bejtimmen haben. 

Titel V. 

Bon den Geſchäften des Magiitrats. 

8 56. 
Ter Magiitrat hat als Ortsobrigfeit und Gemeindeverwaltungs- 

behörde insbejondere folgende Gejchäfte: 
1. die Geſetze und Berordnungen, ſowie die Verfügungen der ihm 

vorgejetten Behörden auszuführen; 
2. die Beichlüffe der Stadtverordneten-Verfammlung vorzubereiten 

und, jofern er jich mit denjelben einverftanden erklärt, zur Aus— 
führung zu bringen, 

Der Magiſtrat ijt verpflichtet, die Zuftimmung und Aus: 
führung zu verfagen, wenn von den Stadtverordneten ein Be: 
ſchluß gefaßt it, welcher deren Befugniffe überjchreitet, geſetz— 
oder rechtswidrig ift, das StaatSwohl oder das Gemeindeinterefle 
verlegt. — In Fällen diefer Art ift nad) den Beitimmungen 
im $ 36 zu verfahren.*) Dasjelbe gilt für den Fall, wenn 
der Magiſtrat die Ernennung des gewählten Einnehmers ($ 55) 
beanftanden zu müflen glaubt; 

3. die ftädtiichen Gemeinde-Anjtalten zu verwalten und diejenigen, 
für welche bejondere Verwaltungen eingejegt find, zu beauf: 
fichtigen; 

4. die Einfünfte der Stadtgemeinde zu verwalten, die auf dem 
Etat oder befonderen Beſchlüſſen der Stadtverordneten be= 
ruhenden Einnahmen und Ausgaben anzumeifen und das 
Rechnungs- und Kafjenwejen zu überwachen. 

Von jeder regelmäßigen Kaſſen-Reviſion ift der Stadtver— 
ordneten-Berfammlung Kenntniß zu geben, damit fie ein Mit: 
glied oder mehrere abordnen fünne, um diefem Gejchäfte bei: 
zuwohnen; bei außerordentlichen Kaffen-Revifionen it der Vor: 
figende oder ein von demjelben ein- für allemal bezeichnetes 
Mitglied der Stadtverordneten-Berfammlung zuzuziehen; 

5. das Eigentum der Stadtgemeinde zu verwalten und ihre Rechte 
zu wahren; 

) Vol. 3:6. 88 15 und 17, Nr. 1 (unten Zufaß zu $$ 78, 80). 
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6. die Gemeindebeamten, nachdem die Stadtverordneten darüber 
vernommen worden, anzuftellen und diejelben, einjchließlich des 
Gemeindeeinnehmers ($ 55), zu beauffichtigen; die Anjtellung 
erfolgt, foweit es fich nicht um vorübergehende Dienftleiftungen 
handelt, auf LXebenszeit, doch können diejenigen Unterbeamten, 
welche nur zu mechaniſchen Dienitleiftungen beftimmt find, auf 
Kündigung angenommen werden; 

7. die Urfunden und Alten der Etadtgemeinde aufzubewahren ; 
8. die Stadtgemeinde nad) außen zu vertreten und Namens der: 

jelben mit Behörden und Privatperjonen zu verhandeln, den 
Scriftwechjel zu führen und die Gemeinde-Urfunden in der 
Urſchrift zu vollziehen. Die Ausfertigungen der Urkunden 
werden Namens der Stadtgemeinde von dem Bürgermeijter 
oder jeinem Stellvertreter gültig unterzeichnet; werden im den— 
jelben Berpflichtungen der Stadtgemeinde übernommen, jo muß 
nod die Unterjchrift eines Magiſtratsmitgliedes Hinzufommen ; 
in Fällen, wo die Genehmigung der Auffichtsbehörde erforderlich 
it, muß diejelbe in beglaubigter Form der gedachten Aus— 
fertigung beigefügt werden; 

9, die ftädtifchen Gemeindeabgaben und Dienfte nach den Gejegen 
und Beichlüffen auf die Verpflichteten zu vertheilen, die Debe- 
liſten (Rollen) aufzuftellen und, nachdem fie vom Bürgermeifter 
vollſtreckbar erklärt find, die Beitreibung zu verfügen. Die 
Hebeliiten müſſen, bevor diejelben vollitredbar erklärt werden, 
vierzehn Tage offen gelegt jein. 

s 57. 

Der Magijtrat kann nur bejchliegen, wenn mehr als die Hälfte 
feiner Mitglieder zugegen ift. 

Die Bejchlüffe werden nad) Stimmenmehrheit gefaßt. 
Bei Stimmengleichheit ift die Stimme des Vorfigenden entjcheidend. 

Den Vorſitz führt der Bürgermeifter oder jein Stellvertreter. Der Bor- 
figende ift verpflichtet, wenn ein Beichluß des Magiſtrats dejjen Be— 
fugnifje überjchreitet, gejeß- oder rechtswidrig tft, das Staatswohl oder 
das Gemeindeintereffe verlegt, die Ausführung eines ſolchen Bejchluffes 
zu beanftanden.*) Der Beigeordnete nimmt auch außer dem Falle der 
Stellvertretung an den Verhandlungen und Beichlüffen theil. Bei Be- 
rathung über jolche Gegenftände, welche das PBrivatintereffe eines Mit— 
gliedes des Magiſtrats oder feiner Angehörigen berühren, muß dasjelbe 
fi) der Theilnahme an der Berathung und Abftimmung enthalten, auch 
fi) während der Berathung aus dem Sikungszimmer entfernen. 

S 58. 

Der Bürgermeifter leitet und beaufjichtigt den ganzen Geſchäfts— 
gang der ftädtiichen Verwaltung. 

*) Bel. 3.6. 88 15 und 17, Nr. 1 (unten Zujag zu 88 78, 80). 
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In allen Fällen, wo die vorherige Beſchlußnahme durch den Ma- 
giitrat einen nachtheiligen Zeitverluft verurjachen würde, muß der Bürger- 
meilter die dem Magiſtrat obliegenden Gejchäfte vorläufig allein bejorgen, 
jedody dem leßteren in der nächiten Sigung, behufs der Beitätigung oder 
andermeitiger Beſchlußnahme, Bericht erftatten. 

Zur Erhaltung der nöthigen Disziplin fteht dem Bürgermeiſter 
das Recht zu, den Gemeindebeamten Geldbußen bis zu neun Mark, und 
außerdem den unteren Beamten Arreititrafen bis zu drei Tagen aufzulegen 
($S$ 15, 19 und 20 des Gejeßes vom 21. Juli 1852, G.-S. ©. 465). 

$ 59. 

Zur dauernden Verwaltung oder Beauffichtigung einzelner Gejchäfts- 
zweige, jowie zur Erledigung vorübergehender Aufträge, fünnen bejondere 
Deputationen entweder bloß aus Mitgliedern des Magiſtrats, oder aus 
Mitgliedern beider Gemeindebehörden, oder aus letteren und aus jtimm- 
fähigen Bürgern gewählt werden. Zur Bildung gemijchter Deputationen 
aus beiden Stadtbehörden ijt der übereinjtimmende Beſchluß beider 
erforderlich. 

Zu diefen Deputationen und Kommilfionen, welche übrigens in 
allen Beziehungen dem Magiftrate untergeordnet find, werden die Stadt- 
verordneten und jtimmfähigen Bürger von der Stadtverordneten-Ber- 
jammlung gewählt, die Magiftratsmitglieder dagegen von dem Bürger- 
meijter ernannt, welcher auch unter leßteren den Vorjigenden zu be: 
zeichnen hat. 

Durch jtatutariiche Anordnungen können nad) den eigenthümlichen 
örtlichen „VBerhältniffen bejondere Feitjegungen über die Zujammenjegung 
der bleibenden WVerwaltungsdeputationen getroffen werden. 

S 60. 

Ale Stadtgemeinden von großem Umfange oder von zahlreicher 
Bevölferung werden von dem Magiftrate nah Anhörung der Stadt— 
verordneten in Ortsbezirke eingetheilt. 

Jedem Bezirke wird ein Bezirf3vorfteher vorgejegt, welcher von den 
Stadtverordneten aus den ftimmfähigen Bürgern des Bezirks auf ſechs 
Jahre erwählt und vom Magiſtrate bejtätigt wird. In gleicher Weile 
wird für den Fall der Verhinderung des Bezirkfsvorjtehers ein Stell- 
vertreter desjelben angeitellt. 

Die Bezirksvorjteher find Organe des MagiftratS und verpflichtet, 
jeinen Anordnungen Folge zu leiften, ihn namentlich in den örtlichen 
Geſchäften des Bezirks zu unterftügen. 

$ 61. 

Jedes Jahr, bevor ſich die Stadtverordneten-VBerfammlung mit dem 
Haushaltsetat bejchäftigt, hat der Magiitrat in öffentlicher Sitzung der- 
jelben über die Verwaltung und den Stand der Gemeindeangelegenheiten 
einen volljtändigen Bericht zu erjtatten. Tag und Stunde werden 
wenigitens zwei freie Tage vorher in der Gemeinde befannt gemacht. 
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Ss 62. 

Der Bürgermeifter hat nad) näherer Beſtimmung der Gejege 
folgende Gejchäfte zu bejorgen: 

I. wenn die Handhabung der Ortspolizei nicht Königlichen Be— 
hörden übertragen it: 
1. die Handhabung der Ortspolizei ; 
2. die VBerrichtung eines Hülfsbeamten der gerichtlichen Polizei; 
3. die Berrichtungen eines Amtsanwalts, vorbehaltlich der 

Befugniß der Behörde, in den Fällen 2 und 3 andere 
Beamte mit diejen Geſchäften zu beauftragen. 

Dem Bürgermeifter am Site eines Gerichts Tann die 
Vertretung der Amtsanmwaltichaft bei dem Gericht auch für 
die übrigen Gemeinden des Geridhtsbezirfs gegen angemefjene 
Entſchädigung übertragen werden, in deren Dinficht nähere 
Beitimmungen vorbehalten bleiben ; 

II. alle örtlichen Gejchäfte der Kreis-, Bezirfs-, Provinzial» und 
allgemeinen Staatsverwaltung, namentlic”) auch das Führen 
der Perjonenftandsregifter, jofern nicht andere Behörden dazu 
beitimmt find. 

Einzelne diefer unter I und Il erwähnten Gejchäfte fünnen mit 
Genehmigung des Regierungspräfidenten einem anderen MagiitratSmit- 
gliede übertragen werden. 

$ 683. 

In Betreff der Befugnis der Stadtbehörden, ortspolizeiliche Ver: 
ordnungen zu erlaffen, kommen die darauf bezüglihen Geiete zur An» 
wendung. 

Titel VI. 

Von den Gehältern und Penfionen. 

$ 64. 

Der Normaletat aller Bejoldungen wird von dem Magiitrate ent- 
worfen und von den Stadtverordneten feitgejegt. 

Iſt ein Normal:Befoldungs-Etat überhaupt nicht oder nur für 
einzelne Theile der Berwaltung fejtgeftellt, jo werden die in ſolcher Weiſe 
nicht vorgejehenen Bejoldungen vor der Wahl feitgejeßt. 

Hinfichtli” der Bürgermeifter und der bejoldeten Magiſtratsmit— 
glieder unterliegt die Feitfegung der Bejoldungen in allen Fällen der 
Genehmigung des Bezirksausſchuſſes. Der Negierungspräfident iſt 
ebenjo befugt als verpflichtet, zu verlangen, daß ihnen die zu einer zweck— 
mäßigen Verwaltung angemefjenen Bejoldungsbeträge bewilligt werden. 

Den Beigeordneten, jofern ihnen nicht eine Bejoldung bejonders 
beigelegt ift ($ 31), können mit Genehmigung des Bezirksausſchuſſes 
feſte Entjcyädigungsbeträge bemilligt werden. 

Schöffen und Stadtverordnete erhalten weder Gehalt noch Remu— 
neration und ift nur die Vergütung der baaren Auslagen zuläſſig, melde 
für jie aus der Ausrichtung von Aufträgen entjtehen. 

37 
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Den nicht auf Lebenszeit angejtellten VBürgermeijtern und den be— 
joldeten Mitgliedern des Magiftrats find, fofern nicht mit Genehmigung 
des Bezirfsausjchufjes eine Vereinbarung wegen der Penjion getroffen 
ift, bei eintretender Dienftunfähigfeit, oder wenn fie nad abgelaufener 
Wahlperiode nicht wieder gewählt werden, folgende Benfionen zu gewähren : 

ein Viertel des Gehalts nad) jechsjähriger Dienitzeit, 
die Hälfte des Gehalts nach zwölfjähriger Dientzeit, 
zwei Drittel des Gehalt3 nad) vierundzwanzigjähriger Dienitzeit. 

Die bejoldeten Gemeindebeamten, welche auf Lebenszeit angeftellt 
find, erhalten, infofern nicht mit den Beamten ein Anderes verabredet 
worden ijt, bei eintretender Dienftunfähigfeit Penſion nad) denjelben 
Grundfägen, welche bei den ummittelbaren Staatsbeamten zur Ans 
wendung kommen. 

Die Penfion fällt fort oder ruht infoweit, als der Penfionirte 
durch anderweitige Anjtellung im Staats: oder Gemeindedienjte ein Ein 
fommen oder eine neue Venſion erwirbt, welche, mit Zurechnung der 
ersten PBenfion, jein früheres Einkommen überjteigen. 

Ueber ftreitige Penfionsanjprüde der bejoldeten Gemeindebeamten 
beichließt, foweit nach den Gemeindeverfafjungsgejegen die Beihlußfaffung 
der Auffichtsbehörde zufteht, der Bezirksausſchuß, und zwar, foweit der 
Beihluß ſich darauf erjtredt, welcher Theil des Dienjteinfommens bei 
Feititellung der Benfionsaniprüche als Gehalt anzuſehen iſt, vorbehaltlich 
der den Betheiligten gegeneinander zuftehenden Klage im Berwaltungs- 
ftreitverfahren, im Uebrigen vorbehaltlich des ordentlichen Nechtsweges. 
Der Beſchluß ift vorläufig vollitredbar.*) 

In dem durch Zuftändigfeitsgefeg $ 20 Abſ. 1 Nr. 3 vorgefehenen 
Verfahren bezüglich der Entfernung aus dem Amte ift entitehenden Falles 
auch über die Thatjache der Dienjtunfähigfeit der Bürgermeifter, Bei: 
geordneten, Magijtratsmitglieder und fonjtigen Gemeindebeamten Ent: 
ſcheidung zu treffen.**) 

Titel VIL. 

Von dem Gemeindehaushalte. 

8 66. 

Ueber alle Ausgaben, Einnahmen und Dieufte, welche fi) im 
Voraus bejtimmen lafjen, entwirft der Magijtrat jährlich ſpäteſtens im 
September einen Haushaltsetat. Mit Zuftimmung der Stadtverordneten 
fann die Etatsperiode bis auf drei Jahre verlängert werden. 

Der Entwurf wird acht Tage lang, nad) vorheriger Verkündigung, 
in einem oder mehreren von dem Magiftrate zu beftimmenden Lokalen 
zur Einficht aller Einwohner der Stadt offen gelegt und alsdann von 
den Stadtverordneten feitgeitellt. ine Abjchrift des Etats wird fofort 
der Auffichtsbehörde eingereicht. 

*) 2.6. 8 20, Abſ. 4. **) 3.6. 8 20, Abi. 2. 
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Ss 67 > . 

Der Magiftrat hat dafür zu forgen, daß der Haushalt nad) dem 
Etat geführt werde. Ausgaben, welche außer dem Etat geleiftet werden 
jolfen, bedürfen der Genehmigung der Stadtverordneten. 

Ss 68. 

Die Gemeinder-Abgaben und die Geldbeträge der Dienjte ($ 53), 
jowte die Abgaben für die Theilnahme an den Nugungen ($ 51) und 
die jonjtigen Gemeindegefälle werden von den Säumigen im Steuer— 
erefutionswege beigetrieben. 

Ss 69. 

Die ne. it von dem Einnehmer vor dem 1. Mai des 
folgenden ‚jahres zu legen und dem Meagijtrate einzureichen. Diejer 
hat die Nechnung zu revidiren und joldye mit feinen Erinnerungen und 
Bemerkungen den Stadtverordneten zur Prüfung, Feſtſtellung und Ent: 

laſtung vorzulegen, 
Nach erfolgter Feſtſetzung der Rechnung wird diejelbe während 

vierzehn Tagen zur Einſicht der Gemeindemitglieder offen gelegt. 

s 70. 

Die Feitfiellung der Rechnung muß vor dem 1. September be- 
wirft jein. 

Der Magiftrat hat der Auffichtsbehörde fofort eine Abfchrift des 
Feſtſtellungsbeſchluſſes vorzulegen. 

Durch ftatutarifche Anordnungen fünnen auch andere Friften, als 
vorjtehend für die Legung und Feititellung der Rechnung bejtimmt find, 
feſtgeſetzt werden. 

5 71. | 

Ueber alle Theile des Vermögens der Stadtgemeinde hat der 
Magijtrat ein Lagerbudy zu führen. Die darin vorkommenden Der: 
änderungen werden den Stadtverordneten bei der Rechnungsabnahme 
zur Erklärung vorgelegt. 

Zitel VIIL. 

Von der Einrichtung der jtädtiihen Verfaſſung ohne Eollegialiichen 

Gemeindevoritand. 

$ 72. 

In Städten, wo die Gemeinde-Bertretung durch einen, nach zwei— 
mal, mit einem Zwiſchenraum von mindeſtens acht Tagen, vorgenommener 
Berathung zu faffenden Beichluß darauf anträgt, fann unter Genehmigung 
des Bezirksausichuffes”) die Einrichtung getroffen werden, daß ftatt des 
Meagiftrats nur ein Bürgermeifter, welcher aud) den Vorfig in der Stadt- 
verordneten-Berfammlung mit Stimmrecht zu führen hat, und zwei oder 
drei Schöffen rejp. ein Beigeordneter, welche den Bürgermeifter zu unter: 
jtügen und in Verhinderungsfällen zu vertreten. haben, gewählt werden, 

*) 3.8. $ 16, Abi. 3. 

37* 
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Wird eine Einrichtung diefer Art ($ 72) getroffen, jo gehen alle 
Nechte und Pflichten, welche in den Vorjchriften der Titel I bis VII 
dem Magiſtrat beigelegt find, auf den Bürgermeijter mit denjenigen 
Mopdififationen über, welche ſich als nothwendig daraus ergeben, daß 
der Bürgermeifter zugleich jtimmberechtigter Vorſitzender der Stadtver- 
ordneten-Berjammlung it. Demſelben jteht injonderheit ein Recht der 
Zuftimmung zu den Beichlüffen der Stadtverordneten nicht zu; er iſt 
aber in den im zweiten Sage unter 2 des 8 56 bezeichneten Fällen die 
Ausführung der Beichlüffe der Stadtverordneten-Berjammluug zu bean- 
ftanden und, wenn dieje bei nochmaliger Berathung bei ihrem Bejchluffe 
beharrt, die Beichlußfaffung des Bezirksausſchuſſes herbeizuführen*) ver- 
pflichtet. Sm übrigen finden bei den Städten, welche die gedachte Ein- 
richtung angenommen haben, die Vorjchriften der Titel I bis VII gleich: 
falls, jedoch mit der Maßgabe Anwendung, daß die Schöffen zugleich 
Stadtverordnnete jein fünnen. 

Titel IX. 

Bon der Berpflichtung zur Annahme von Stellen und bon dem 
Ausicheiden aus denjelben wegen Verluſtes des Bürgerredts. 

S 74. 

Ein jeder ftimmfähiger Bürger ijt verpflichtet, eine unbejoldete 
Stelle in der Gemeinde:-Verwaltung oder Vertretung anzunehmen, jowie 
eine angenommene Stelle mindejteng drei Fahre lang zu verjehen. 

Zur Ablehnung oder zur früheren Niederlegung einer jolchen Stelle 
berechtigen nur folgende Entjchuldigungsgründe: 

. anhaltende Krankheit; 

. Gejchäfte, die eine häufige oder lange dauernde Abwejenheit 
mit ſich bringen ; 

. ein Alter über ſechszig Jahre; 

. die früher jtattgehabte Verwaltung einer unbejoldeten Stelle 
für die nächſten drei Jahre; 

. die Verwaltung eines anderen öffentlichen Amts; 
. Ärztliche oder wundärztliche Praxis; 
. jonjtige bejondere Verhältniffe, welche nad) dem Ermefjen der 
Stadtverordneten-Verfanmlung eine gültige Entjchuldigung be- 
gründen. 

Wer fi) ohne einen diefer Entjehuldigungsgründe weigert, eine 
unbejoldete Stelle in der Gemeinde-VBerwaltung oder Vertretung anzu— 
nehmen, oder die noch nicht drei Jahre lang verjehene Stelle ferner zu 
verjehen, fowie derjenige, welcher ſich der Verwaltung folder Stellen 
thatjächlicy entzieht, kann durd) Beſchluß der Stadtverordneten auf drei 
bis jech8 Jahre der Ausübung des Bürgerrechts verluftig erklärt und 
um ein Achtel bis ein Viertel ftärfer zu den direkten Gemeindeabgaben 

do — 

SOO * 00 

) Bel. 3.6. 88 15, 17 Nr. 1. 
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herangezogen werden, Der Beſchluß bedarf feiner Beitätigung der Auf- 
jichtsbehörde; gegen den Beichluß findet die Klage bei dem Bezirks— 
ausjchuffe ftatt; dieſelbe fteht auch dem Magiſtrat zu; die Klage iſt 
innerhalb zwei Wochen bei dem Bezirksausſchuſſe anzubringen.*) 

8 75. 

Wer eine das Bürgerrecht vorausjegende Stelle in der Verwaltung 
oder Vertretung der Stadtgemeinde befleidet, jcheidet aus derjelben aus, 
wenn er des Bürgerrecht verluitig geht; im Falle des ruhenden Bürger: 
rechts tritt die Suspenjion ein ($ 7). 

Die zu den bleibenden VBerwaltungsdepntationen gewählten ſtimm— 
fähigen Bürger ($ 59) und andere von der Stadtverordneten:Berjamm- 
lung auf eime beitimmte Zeit gewählten unbejoldeten Gemeindebeamten, 
zu denen jedod) die Echdffen nicht zu rechnen find, können durch einen 
übereinjtimmenden Beſchluß des MagiftratS und der Stadtverordneten 
auch vor Ablauf ihrer Wahlperiode von ihrem Amte entbunden werden.**) 

zitel X. 

Von der Oberaufficht über die Stadtverwaltung. 

($$ 765—80 abgeändert 
durch die ff. SS 7, 15, 17, 19 des Zuſtändigkeitsgeſetzes.) 

Zuftändigfeitsgefeg S 7 

Die Aufficht des Staates über die Verwaltung der jtädtiichen Ge- 
meinder- Angelegenheiten wird in erjter Inſtanz von dem Negierungs- 
präjidenten, im höherer und letzter Inſtanz von dem SOberpräfidenten 
geübt, unbeſchadet der in den Gejegen geordneten Mitwirkung des Bezirfs- 
ausichuifes und des Provinzialrathes. 

Beichwerden bei den Aufjichtsbehörden in ftädtiichen Gemeinde: 
Angelegeuheiten jind in allen Inſtanzen innerhalb zwei Wochen anzu— 
bringen. 

Zuitändigfeitsgejeg $ 15. 

Beichlüffe der Gemeinde-VBertretung oder des Follegialiichen Ge— 
meinde-Vorſtandes, welche deren Befugniffe überfchreiten oder die Geſetze 
verlegen, hat der Gemeinde - VBorjtand, beziehungsweife der Bürger: 
meilter, entitehenden Falles auf Anweifung der AuffichtSbehörde, mit 
aufichiebender Wirfung, unter Angabe der Gründe, zu beanjtanden. 
Gegen die Verfügung des Gemeindevorftandes (Bürgermeifters) jteht der 
Gemeindevertretung, beziehungsweije dem follegialiichen Gemeindevorjtande 
die Klage im Berwaltungsitreitverfahren (bei dem Bezirfsausjchuffe, 
3:6. 8 21) zu. 

*) 3.6. 8 10 Nr. 3, $ 11, $ 21. 
**) 8 75, Abſ. 2, welcher nicht das Necht zur Bekleidung des 

Amtes zum Gegenjtande hat, jondern nur die Entbindung von dem Amte, 
it durh 3.6. 8 10, Nr. 1, nicht berührt. 
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Die in den Gemeindeverfaffungsgejegen begründete Befugniß der 
Auffichtsbehörden, aus anderen als den vorjtehend angegebenen Gründen 
eine Beanjtandung der Beichlüffe der Gemeindevertretung oder des kol— 
legialifchen Gemeindevorftandes herbeizuführen, wird aufgehoben. 

Zuftändigfeitsgeieg $ 17, Nr. 1: 

Der Bezirksausihuß bejchliegt, foweit die Beichlußfaffung nach 
den Gemeindeverfaffungsgejegen der Auffichtsbehörde zuiteht: 

1. abgejehen von den Fällen des $ 15 über die zwijchen dem 
Gemeindevorftande und der Gemeindevertretung, beziehungsweije 
dem VBürgermeifter und dem kollegialiſchen Gemeindevorftande 
entjtehenden MeinungSverjchiedenheiten, wenn von einem Theile 
auf Entjcheidung angetragen wird und zugleich die Angelegenheit 
nicht auf fich beruhen bleiben kann. 

Zuftändigfeitsgejeß 5 19: 

Unterläßt oder verweigert eine Stadtgemeinde, die ihr gejeglich ob— 
liegenden, von der Behörde innerhalb der Grenzen ihrer BZuftändigfeit 
feftgeftellten Zeiftungen auf den Danshaltsetat zu bringen oder außer— 
ordentlich zu genehmigen, jo verfügt der Negierungspräfident unter An- 
führung der Gründe die Eintragung in den Etat, bezw. die Feititellung 
der außerordentlichen Ausgabe. 

Gegen die Berfügung des Negierungspräfidenten fteht der Gemeinde 
die Klage bei dem ODberverwaltungsgerichte zu. Die Klage it binnen 
zwei Wochen direkt bei dem Dberverwaltungsgerichte anzubringen (3.:©. 
8 21, L⸗V.G. 8 63). 

S 8l. 

Durh Königliche Verordnung auf den Antrag des Staats» 
minijteriums fann eine Stadtverordneten-Berfammlung aufgelöit werden. 
Es iſt jodann eine Neuwahl derjelben anzuordnen, und muß dieje binnen 
ſechs Monaten, vom Tage der Auflöfungsverordnung an, erfolgen. Bis 
zur Einführung der neu gewählten Stadtverordneten find deren Verrich— 
tungen durch den Bezirksausſchuß als Bejchlußbehörde*) zu bejorgen. 

5 82. 

In Betreff der Dienftvergehen der Bürgermeifter, der Mitglieder 
des Vorftandes und der fonjtigen Gemeindebeamten fommen die darauf 
bezüglichen Gejege zur Anwendung. 

Zitel XI. 

Ausführungs- und Webergangs-Beitimmungen. 

8 83. 

Die zur Ausführung diefes Geſetzes erforderlichen Beltimmungen 
werden von dem Minifter des Ynnern getroffen. 

*) 3.G. 8 17, Nr. 3. 



5 84. 

In Städten, wo die Gemeinde-Ordnung vom 11. März 1850 
bereit$ eingeführt iſt, tritt die gegenwärtige Städte-Ordnung jogleich nad) 
ihrer Verkündigung in Kraft und an die Stelle jener Gemeinde-Ordnung ; 
die auf Grund der letteren gewählten Bürgermeijter, Beigeordnieten und 
Schöffen, jowie die Mitglieder des Gemeinderaths, dieje als Stadtver- 
ordnete, verbleiben jedody in ihren Stellen bis zum Ablauf der Periode, 
fiir welche ſie gewählt worden find, und behalten, foweit jie eine bejoldete 
Stelfe befleiden, ihre bisherigen Bejoldungen und Penfionsanfprüche. 

Ss 85. 

Auch in den Städten, wo die revidirte Städte Ordnung vom 
17. März; 1831 noch in Geltung it, tritt die gegenwärtige Städte: 
Drdnung jogleich nach ihrer Verfündigung in Kraft; doch bleiben die 
auf Grund der revidirten Städte-Ordnung vom 17. März 1831 ge- 
wählten Bürgermeifter, Magiftratsmitglieder und ZStadtverordneten bis 
zum Ablauf der Periode, für welche fie gewählt worden jind, in ihren 
Stellen, und behalten, wenn jie eine bejoldete Stelle befleiden, ihre bis— 
herigen Bejoldungen und PBenfionsaniprüche. 

$ 86. 

Alle Gemeindebeamten (SS 55, 56 Nr. 6 und 60) find im ihren 
Aemtern und Einkünften zu belaffen, und behalten ihre bisherigen 
Penſionsanſprüche. 

887. 

Die Verhältniſſe der vormals unmittelbaren Deutſchen Reichsſtände 
in Beziehung auf die in ihren vormaligen reichsunmittelbaren Gebieten 
gelegenen Städte bleiben beſonderer Regulirung im Wege Königlicher 
Verordnung vorbehalten. 

2a. Auszug aus der Provinzial-Ordnung für die Provinz 

Weſtfalen. 

5:7 

Die Provinzialangehörigen find verpflichtet, nad) näherer Vorjchrift 
dieſes Gejeges zu den Provinziallaften beizutragen. 

89. 

Die Provinzialverfammlung (der Provinziallandtag) beiteht aus 
Abgeordneten der Yand- und Etadtfreife der Provinz. 

8 10. 
Für jeden Kreis mit weniger als 35000 Einwohner wird ein 

Abgeordneter, für jeden Kreis mit 35 000 oder mehr Einwohner werden 
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zwei Abgeordnete gewählt. Erreicht die Einwohnerzahl eines Streijes 
70000, jo werden drei Abgeordnete gewählt. Für jede fernere Vollzahl 
von 50000 Einwohnern tritt ein Abgeordneter hinzu. 

5 15. 
Die Abgeordneten der Stadtfreife werden von dem Magiftrate und 

der Stadtverordneten-Verſammlung beziehungsweije dem bürgerfchaftlichen 
Nepräjentantenfollegium in gemeinjchaftliher Sigung unter dem Vorſitze 
des Bürgermeifters, die Abgeordneten des Stadtfreifes Magdeburg werden 
von dem Kreistage gewählt. 

$ 25. 

Der Brovinziallandtag wird von dem Könige alle zwei fahre 
wenigitens ein Deal berufen, außerdem aber jo oft es die Gefchäfte 
erfordern. 

8 45. 
Zum Zwede der Verwaltung der Angelegenheiten des Provinzial: 

Berbandes wird für jede Provinz ein Provinzial-Ausjchuß bejtellt. 

8 46. 
Der Brovinzial-Ausichuß befteht aus einem Vorfigenden und einer 

durch das Brovinzial-Statut feitzujegenden Zahl von mindeftens jieben 
bis höchſtens dreizehn Mitgliedern. 

Außerdem ift der Landesdireftor von Amtswegen Mitglied des 
Provinzialausſchuſſes. 

8 47. 
Der Vorſitzende, die Mitglieder des Provinzialausſchuſſes und aus 

der Zahl der letzteren der Stellvertreter des Vorſitzenden werden von 
dem Yrovinztallandtage gewählt. 

Für die Mitglieder ift in gleicher Weiſe eine mindeftens der Hälfte 
derjelben gleichfommende Zahl von Stellvertretern zu wählen. 

Die Zahl der Stellvertreter, ſowie die Neihenfolge, in welcher die- 
jelben einberufen jind, wird durch das Provinzialitatut bejtimmt. 

Wählbar ijt jeder zum Provinziallandtage wählbare Angehörige 
des Deutjchen Neichs. ($ 17.) 

Bon der Wählbarfeit ausgejchloffen find der Oberpräfident, die 
Negierungs: Präfidenten und Vizepräfidenten, jowie ſämmtliche Provinzial— 
beamte. 

Der Yandesdireftor fann zum Borfigenden oder jtellvertretenden 
Lorjigenden des Provinzialausſchuſſes nicht gewählt werden. 

$ 105. 
Der Provinztallandtag kann die Ausjchreibung von Provinzial: 

abgaben bejchließen. 
Bis zum Erlaffe eines bejonderen Geſetzes über die Kommunal- 

beftenerung gelten hierüber folgende Beſſimmungen. 
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Ss 106. 

Die Bertheilung der Provinzialabgaben erfolgt auf die einzelnen 
Land: und Stadtkreife nad) dem Mapitabe der in ihnen auffommenden 
direkten Staatsjtenern mit Ausſchluß der Gewerbefiener vom Haufir- 
gewerbe, 

2b. Auszug aus dem Gejeh über die allgemeine Landes: 

Verwaltung vom 30. Juli 1555. (G.S. ©. 195.) 

8 7. 
Die Berwaltungsgerichtsbarfeit (Enticheidung im Berwaltungs- 

Streitverfahren) wird durch die Kreis: (Stadt:) Ausſchüſſe und die 
Bezirks-Ausſchüſſe als Verwaltungsgerichte, fowie durch das in Berlin 
für den ganzen Umfang der Monarchie beitehende Oberverwaltungsgericht 
ausgeübt. Die Enticheidungen ergehen unbejchadet aller privatrechtlichen 
Verhältniffe. 

Die ſachliche Zuftändigfeit diefer Behörden zur Entjcheidung in 
eriter Inſtanz wird durch bejondere geſetzliche Beitimmungen geregelt. 

Die Bezirks-Ausſchüſſe treten überall an die Stelle der Deputationen 
für das Heimathwejen. 

Mo in bejonderen Gejeken das Nerwaltungsgericht genannt wird, 
ift darumter im Zweifel der Bezirfsausihuß zu veritehen. 

S 937. 

Der Stadt: Ausihuß bejtcht aus dem Bürgermeifter bezichungs: 
weiſe dejfen geietlichem Stellvertreter als Borfißkenden und vier Mit: 
gliedern, welche vom Magiſtrate (follegialijchen Gemeindevorjtande) aus 
feiner Mitte für die Dauer ihres Hauptamtes gewählt werden. 

Für Fälle der Behinderung jowohl des Bürgermeifters wie feines 
gejeglihen Stellvertreters wählt der Stadt-Ausſchuß den Vorjigenden 
aus feiner Mitte. Derjelbe bedarf der Beitätigung des Regierungs— 
Präjidenten, in dem Stadtfreije Berlin des Ober-Bräjidenten der Pro- 
vinz Brandenburg. 

Der Borfigende oder ein Mitglied des Stadt-Ausichuffes muß zum 
Nichteramt oder zum höheren Berwaltungs:Dienjt befähigt fein. 

8 40. 
Der Kreis- (Stadt) Ausichuß it bejchlußfähig. wenn mit Ein- 

ſchluß des Borfigenden drei Mitglieder anwejend find. Die Beichlüfle 
werden nad Stimmenmehrheit gefaßt. Iſt eine gerade Zahl von Mit: 
gliedern anmwejend, jo nimmt das dem Lebensalter nach jüngite gewählte 
Mitglied an der Abſtimmung nicht Theil. Dem Berichterjtatter fteht 
jedoch in allen Fällen Stimmrecht zu. 
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$ 68. 

Die Klage iſt bei dem zuftändigen Gericht jchriftlich einzureichen. 
Die Klage beim SKreisausschuffe kann zu Protokoll erklärt werden. Syn 
der Klage ift ein bejtimmter Antrag zu ftellen und jind die Perſon des 
Beklagten, der Gegenftand des Anſpruchs, fowie die den Antrag be- 
gründenden Thatſachen genau zu bezeidnen. 

S 66. 

Allen Schriftitüden find die alS Beweismittel in Bezug genommenen 
Urkunden im Original oder in Abjchrift beizufügen. Bon allen Schrift- 
jtüden und deren Anlagen jind Duplifate einzureichen. 

Das Gericht kann geeigneten Fall gejtatten, daß jtatt der Ein- 
reihung von Duplifaten die Anlagen ſelbſt zur Einficht der Betheiligten 
in jeinem Gejchäftslofale offen gelegt werden. 

$ 82. 

Gegen die in ftreitigen Verwaltungsjachen ergangenen Endurtheile 
der Kreisausihüffe und gegen die Bejcheide in den Fällen der 88 64 
und 67 jteht, joweit nicht gemäß bejonderer gejeglicher Vorſchrift dieje 
Urtheile endgültig oder die gegen diejelben jtattfindenden Nechtsmittel in 
abweichender Weife geregelt find, den Parteien und aus Gründen des 
öffentlichen Intereſſes dem Vorfigenden des Kreisausjchuffes die Berufung 
an den Bezirksausſchuß zu. 

s 117. 

Der Borfigende des Kreis: (Stadt-) Ausſchuſſes ift befugt, in 
Fällen, welche feinen Aufſchub zulaſſen, oder in welchen das Sad) und 
Rechtsverhältniß klar Liegt und die Zuftimmung des Kollegiums nicht 
im Geſetz ausdrücklich als erforderlich bezeichnet ift, Namens der Be- 
hörde Berfügungen zu erlafjen und Beicheide zu ertheilen. 

Die gleiche Befugniß jteht dem Vorfigenden des Bezirks-Ausſchuſſes 
und des Provinzialrathg mit der Maßgabe zu, daß eine Abänderung 
der durch DBejchwerde angefochtenen Bejchlüffe des Kreis- (Stadt-) Aus- 
ſchuſſes beziehungsweife des Bezirks-Ausſchuſſes nur unter Zuziehung 
des Kollegiums erfolgen darf. 

In den auf Grund der vorjtehenden Bejtimmungen erlafjfenen Ver— 
fügungen und Beſcheiden ift den Betheiligten, ſofern deren Anträgen 
nicht jtattgegeben wird, zu eröffnen, daß fie befugt feien, innerhalb zwei 
Wochen auf Beichlußfaffung durch das Kollegium anzutragen oder das— 
jenige NechtSmittel einzulegen, welches zuläjjig wäre, wenn die Verfügung 
bezichungsmeije der Bejcheid auf Beichluß des Kollegiums erfolgt wäre. 

Wird auf Beichlußfaflung angetragen, jo muß ſolche zunächſt er- 
folgen. Hat einer der Betheiligten auf Beichlußfaffung angetragen, ein 
anderer das NechtSmittel eingelegt, jo wird nur dem Antrag auf Beichluß- 
fafjung fattgegeben. Wird weder auf Beſchlußfaſſung angetragen, nod) 
das Mechtsmiitel eingelegt, jo gilt die Verfügung beziehungsweife der 
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Beſcheid als endgültiger Beichluß. Für den Antrag auf Beichluffaffung 
des Kollegiums finden die nach den SS 52 und 53 für die Xejchwerde 
geltenden Beftimmungen Anwendung. 

Der Borfigende hat dem Kollegium von allen im Namen deilelben 
erlaffenen Verfügungen und ertheilten Bejcheiden nachträglich MittHeilung 
zu machen, 

$ 121. 

Gegen die Beichlüffe des Kreis: (Stadt:) Ausſchuſſes findet inner- 
halb zwei Wochen die Beichwerde an den Bezirfs-Ausihuß, gegen die 
in erjter Inſtanz ergehenden Beichlüffe des Bezirks-Ausichuffes imner- 
halb gleicher Frift die Beichwerde an den Provinzialrath Statt, fofern 
nicht nad) ausdrüdlicher Vorjchrift des Geſetzes 

1. die Beichlüffe endgültig find, 
2. die Beichlußfaffung über die Beichwerde anderen Behörden 

übertragen ijt. 
Die auf Beichwerden gefaßten Beichlüffe des Bezirks: Ausfchuffes 

und die Beichlüffe des Provinzialrat)s find endgültig, jofern nicht das 
Geſetz im Einzelnen anders bejtimmt. 

Die vorjtehenden Bedingungen finden auf die nach Maßgabe der 
Geſetze von dem Landrathe unter Zuftimmung des Kreisausjchujfes, von 
dem Negierungs-Präfidenten unter Zuftimmung des Bezirfs-Ausjchuffes, 
von dem Oberpräjidenten unter Zuftimmung des Provinzialraths gefaßten 
Beichlüffe entiprechende Anwendung. 

8 122, Abjaß 1 und 2. 

Die Beſchwerde ijt in den Fällen des $ 121 bei derjenigen Bes» 
hörde, gegen deren Bejchluß fie gerichtet ift, anzubringen, Der VBorfigende 
prüft, ob das Rechtsmittel rechtzeitig angebracht ift. 

Iſt die Friſt verfäumt, jo weift der Vorfigende das Nechtsmittel 
ohne Weiteres durch einen mit Gründen verjehenen Beicheid zurüd. In 
demjelben ift dem Bejchwerdeführer zu eröffnen, das ihm innerhalb zwei 
Wochen die Beſchwerde an diejenige Behörde zuitehe, welche zur Beſchluß— 
faffung in der Sade berufen ijt, widrigenfall$ es bei dem Bejcheide 
verbleibe. 

8 127. 

Gegen polizeiliche Verfügungen der Orts- und Kreispolizeibehörden 
jindet, jomweit das Geſetz nicht ausdrüdlich Anderes beftimmt, die Be— 
ſchwerde ftatt. 

Die Klage kann nur darauf geitügt werden, 
1. dab der angefochtene Bejcheid durch Nichtanwendung oder un— 

richtige Anwendung des bejtehenden Rechts, insbejondere au) 
der von den Behörden innerhalb ihrer Zuitändigfeit erlaffenen 
Verordnungen den Aläger in feinen Nechten verlegte; 

2. daß die thatjächlichen Borausfegungen nicht vorhanden jeien, 
welche die Polizeibehörde zum Erlaffe der Verfügung berechtigt 
haben würden. 
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$ 128. 

Un Stelle der Beichwerde in allen Fällen des 8 127 findet die 
Klage jtatt und zwar: 

a) gegen die Verfügungen der OrtSspolizeibehörden auf dem 
Lande oder einer zu einem Landfreife gehörigen Stadt, 
deren Einwohnerzahl bis zu 10000 Einwohnern beträgt, 
bei dem Kreisausſchuſſe; 

b) gegen die Verfügungen des Landraths oder der Orts— 
polizeibehörden eines Stadtkreifes oder einer zu einem 
Landkreiſe gehörigen Stadt mit mehr als 10000 Ein- 
wohnern bei dem Bezirks-Ausſchuſſe. 

Die Klage fann nur auf die gleichen Behauptungen geftütt werden, 
wie die Klage bei dem Dberverwaltungsgerichte, 

$ 129. 
Die Friſt zur Einlegung der Beſchwerde und zur Anbringung der 

Klage gegen die polizeiliche Verfügung, jowie gegen den auf Bejchwerde 
ergangenen Bejcheid beträgt zwei Mochen. 

$ 132. 

Der Negierungs-PBräfident, der Zandrath, die Orts-Bolizeibehörde 
und der Gemeinde: (Guts-) Vorjteher (VBorjtand) find berechtigt, die von 
ihnen in Ausübung der obrigfeitlichen Gewalt getroffenen, durch ihre 
geſetzlichen Befugniffe gerechtfertigten Anordnungen durch Anwendung 
folgender Zwangsmittel durchzujegen : 

1. Die Behörde Hat, fofern es thunlich ift, die zu erzwingende 
Handlung durcd einen Dritten ausführen zu laffen und den 
vorläufig zu bejtimmenden Kojtenbetrag im Zwangswege von 
den Berpflichteten einzuziehen. 

2. Kann die zu erzwingende Handlung nicht durd einen Dritten 
geleiftet werden — oder jteht es feit, daß der VBerpflichtete nicht 
im Stande ift, die aus der Ausführung durch einen Dritten 
entitehenden Koften zu tragen — oder foll eine Unterlafjung 
erzwungen werden, jo find die Behörden berechtigt, Weldjtrafen. 
anzudrohen und feitzujegen und zwar: 

a) der Gemeinde- (Guts-) VBorjteher bis zur Höhe von 
fünf Mark; 

b) die Ortspolizeibehörden und die ſtädtiſchen Gemeinde: 
Borjteher (-VBorjtände) in einem Landfreije bis zur Höhe 
von jerhszig Mark; 

c) die Yandräthe, jowie die PBolizeibehörden und Gemeinde» 
Borjteher (Vorſtände) in einem Stadtfreije bis zur Höhe 
von einhundertfünfzig Mark; 

d) der Negierungs-Präfident bis zur Höhe von dreihundert 
Mark, 
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Gleichzeitig iſt nach Maßgabe der 88 28, 29 des Straf: 
geſetzbuches für das Deutſche Reich die Dauer der Haft feſt— 
zuſetzen, welche für den Fall des Unvermögens an die Stelle 
der Geldſtrafe treten ſoll. Der Höchſtbetrag dieſer Haft iſt 

in den Fällen zu a = Ein Tag, 
non " „b= En Woche, 

„m "nn c = Zwei Woden, 
" " " " d= Bier Wochen. 

Der Ausführung durd einen Dritten (Mr. 1) ſowie der 
Feſtſetzung einer Strafe (Nr. 2) muß immer eine fchrift- 
liche Androhung vorhergehen; in diefer it, ſofern eine Hand: 
lung erzwungen werden joll, die Friſt zu bejtimmen, inner: 
halb welcher die Ausführung gefordert wird, 

3. Unmittelbarer Zwang darf nur angewendet werden, wenn die 
Anordnung ohne einen ſolchen unausführbar iſt. 

8 138. 
Gegen die Androhung eines Zwangsmittels finden diejelben Rechts— 

mittel jtatt, wie gegen die Anordnungen, um deren Durchjegung es ſich 
handelt. Die Necdtsmittel erftreden jich zugleicdy auf diefe Anordnungen, 
jofern diejelben nicht bereitS Gegenftand eines bejonderen Bejchwerde- 
oder Berwaltungsitreitverfahrens geworden jind. Gegen die Feitjegung 
und Ausführung eines Zwangsmittels findet in allen Fällen nur die 
Beichwerde im Aufſichtswege innerhalb zwei Wochen ftatt. | 

Haftitrafen, welche an Stelle einer Geldjtrafe nad) $ 132 Nr. 2 
feftgejegt jind, dürfen vor ergangener endgültiger Beſchlußfaſſung oder 
rechtsfräftiger Enticheidung auf das eingelegte Rechtsmittel beziehungs— 
weile vor Ablauf der zur Einlegung deffelben beftimmten Friſt nicht 
volljtredt werden. 

8 148. 
Ortspolizeiliche Vorſchriften (SS 5 ff. des Gejeges vom 11. März 1850 

beziehungsweije der Verordnung vom 20. September 1867 und des 
Zauenburgifchen Gejeges vom 7. Januar 1870), foweit fie nicht zum 
Gebiete der Sicherheitspolizei gehören, bedürfen in Städten der Zu— 
ftimmung des Gemeindevorjtandes. Verſagt der Gemeindevorftand die 
Zuftimmung, fo kann diefelbe auf Antrag der Behörde durch Beichlur 
des Bezirks-Ausſchuſſes ergänzt werden. In Fällen, welche feinen Auf: 
ſchub zulaffen, ift die Ortspolizeibehörde befugt, die Polizei-Vorſchrift 
vor Einholung der Zuftimmung des &emeinde-Vorftandes zu erlaffen. 
Wird diefe Zuftimmung nicht innerhalb vier Wochen nad) dem Tage der 
Publikation der Polizei-Vorſchrift ertheilt, fo hat die Behörde die Vor- 
ichrift außer Kraft zu jegen. 
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2c. Auszug aus dem Gejeh, betreffend die Zuftändigfeit der 
Berwaltungs: und Verwaltungs-Gerichtsbehörden 

vom 1. Auguſt 1883. (6.©. ©. 237.) 

57 

Die Auffiht des Staates über die Verwaltung der ftädtiichen 
Gemeinde-Angelegenheiten wird in erjter Inſtanz von dem Negierungs- 
Präfidenten, in höherer und letzter Inſtanz von dem Oberpräfidenten 
geübt, unbejchadet der in den Gejegen geordneten Mitwirkung des Bezirfs- 
Ausſchuſſes und des Provinzialraths. 

Beichwerden bei den Aufjichtsbehörden in ftädtifchen Gemeinde— 
Angelegenheiten jind im allen Inſtanzen innerhalb zwei Wochen anzu— 
bringen. 

8 10. 
Die Gemeindevertretung bejchließt: 
1. auf Beichwerden und Einfprüce, betreffend den Beſitz oder 

den Verluſt des Bürgerrechts, insbefondere des Rechts zur 
Theilnahme an den Wahlen zur Gemeindevertretung, fowie des 
Nechts zur Bekleidung einer den Befig des Bürgerrechts vorans- 
jegenden Stelle in der Gemeindeverwaltung oder Gemeinde: 
vertretung, die Verpflichtung zum Erwerbe oder zur Verleihung 
des Bürgerrechts, beziehungsweife zur Zahlung von Bürger: 
gewinngeldern (Ausfertigungsgebühren) und zur Yeiltung des 
Bürgereides, die Zugehörigkeit zu einer bejtimmten Bürger: 
Kaffe, die Nichtigfeit der Gemeindewählerlifte; 

2. über die Gültigfeit der Wahlen zur Gemeindevertretung ; 
3. über die Berechtigung zur Ablehnung oder Niederlegung von 

Aemtern und Stellen in der Gemeindeverwaltung oder Bertre- 
tung, über die Nachtheile, welche gegen Mitglieder der Stadt- 
gemeinde wegen Nichterfüllung der ihnen nad den Gemeinde: 
verfaffungsgejegen obliegenden Pflichten, ſowie über die Strafen, 
welche gegen Mitglieder der Gemeindevertretung wegen Zumider- 
handlungen gegen die Gefchäftsordnung nach) Mahgabe der 
Gemeindeverfaffungsgefege zu verhängen find. 

Einjprücde gegen die Richtigkeit der Wählerlifte find während der 
Dauer der Auslegung der legteren, Einfprüche gegen die Gültigfeit der 
Wahlen zur Gemeindevertretung innerhalb zwei Wochen nach Bekannt— 
machung des Wahlergebniffes und in allen Fällen bei dem Gemeinde: 
voritande zu erheben. 

$ 11. 

Der Beihluß der Gemeinde-Bertretung ($ 10) bedarf feiner Ge. 
nchmigung oder Beftätigung von Seiten des Gemeinde-VBorjtandes oder 
der Anffichtsbehörde. Gegen den Beichluß der Gemeinde-Vertretung 
findet die Klage im Berwaltungsjtreitverfahren ſtatt. Die Klage jteht 
in den Fällen des $ 10 auch dem Gemeindevorjtande zu. 
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Die Klage hat in den Fällen des $ 10 unter 1 und 2 feine auf: 
jchiebende Wirkung; jedod) dürfen Erjaswahlen vor ergangener rechts: 
kräftiger Entjheidung nicht vorgenommen werden, 

$ 16. 

SGemeindebeichlüffe über die Veräußerung oder mwejentliche Verän— 
derung von Sachen, welche einen bejonderen wiffenjchaftlichen, hiſtoriſchen 
oder Kunftwerth haben, insbejondere von Archiven oder Theilen derjelben, 
unterliegen der Genehmigung des Regierungs-Präſidenten. 

Hinfichtlih der Verwaltung der Gemeinde-Waldungen bewendet es 
bei den bejtehenden Beitimmungen. 

Im Uebrigen bejchließt der Bezirks-Ausſchuß über die in den 
Gemeindeverfafjungsgefegen der Auffichtsbehörde vorbehaltene Beſtätigung 
(Genehmigung) von Ortsitatuten und fonftigen die jtädtiichen Gemeinde- 
angelegenheiten betreffenden Gemeindebeſchlüſſen. 

Soweit es fid um die Aufbringung der Gemeindeabgaben und 
Dienjte handelt, fteht aus Gründen des öffentlichen Intereſſes gegen den 
auf Beſchwerden ergehenden Beichlu des Brovinzialraths dem Borjigenden 
des letteren die Einlegung der weiteren Bejchwerde an die Minijter des 
Innern umd der Finanzen zu. Hierbei finden die Beitimmungen des 
$ 123 des Geſetzes über die allgemeine Landesverwaltung vom 30. Juli 
1882 Anwendung. 

Die Beitätigung (Genehmigung) von Gemeindebejchlüffen, durch 
welche bejondere direkte oder indirefte Gemeindeftenern neu eingeführt 
oder in ihren Orundjägen verändert werden, bedarf der Zuftimmung 
der Meinifter des Innern und der Finanzen. 

8 4l. 

Beichwerden von Armen gegen Verfügungen von Drtsarmenver: 
bänden darüber, ob, in welcher Höhe und in welcher Weife Armenunter: 
fügungen zu gewähren find ($ 63 des Geſetzes vom 8. März und $ 51 
des Gefetes vom 24. Juni 1871) unterliegen: 

1. fofern eine Stadt von mehr als 10000 Einwohnern an dem 
Armenverbande betheiligt ift, der endgültigen Beſchlußfaſſung 
des Bezirks-Ausſchuſſes; 

2. andernfalls der endgültigen Beichlußfaffung des Kreisausſchuſſes; 
Desgleichen unterliegen Bejchwerden von Armen gegen Verfügungen 

von Landarmenverbänden über die Art und Höhe der Unterjtügung der 
endgültigen Beſchlußfaſſung des Bezirts-Ausichuffes, fofern die Landarmen— 
Verbände nur aus einem Kreiſe bejtehen. 

8 43. 

Der Kreis: (Stadt-)Ausſchuß befchließt: 
2. an Stelle des Yandraths bezw. des jtädtichen Gemeindevor- 

itandes, auf den Antrag eines Armenverbandes gegen die zur 
Unterftügung eines Hülfsbedürftigen verpflichteten Angehörigen 
gemäß S 65 bezw. $ 53 a. a. O 
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Die Beichlüffe des Kreis- (Stadt-)Ausjchuffes find, vorbehaltlic) 
des ordentlichen Nechtsweges im Falle zu 2 endgültig. 

8 57. 

Ueber Einziehung oder Berlegung öffentlicher Wege bejchlieht 
vorbehaltlich der in den $$ 58 und 60 für die Provinzen Scleswig- 
Holitein und Hannover im Anſchluß am die dortige Wegegejeggebung 
getroffenen befonderen Bejtimmungen — die Wegepolizeibehörde, nachdem 
das Vorhaben mit der Aufforderung, Einjprüche binnen vier Wochen zur 
Vermeidung des Ausjchluffes geltend zu machen, in ortsüblicher Weije, 
jowte durch das Kreisblatt und das Amtsblatt veröffentlicht worden ift. 
Gegen den Bejchluß der Wegepolizeibehörde iteht den mit dem Einfpruche 
Zurücdgewiefenen innerhalb zwei Wochen die Klage bei dem Kreisaus— 
ichuffe, beziehungsweije dem Bezirksausſchuſſe nach Maßgabe der Vor- 
ichrift in $ 56 Abjat 7 zu. 

Wird die beantragte Verlegung oder Einziehung eines öffentlichen 
Weges von der Wegepolizeibehörde von vornherein oder nad) dem Ein- 
ſpruchs- (Ausjchliegungs-)Verfahren abgelehnt, jo ift dem Antragiteller 
mur das Anrufen der AuffichtSbehörde gejtattet. 

Der Artikel IV des Geſetzes, betreffend die Abänderung von Be- 
jtimmungen der Kreis-Ordnung für die Provinzen Preußen, Branden- 
burg, Pommern, Pojen, Sclefien und Sachſen vom 13. Dezember 1872 
und die Ergänzung derjelben vom 19. März 1881 (Gef.-Samml. ©. 155) 
wird aufgehoben. 

S 65. 

Ueber den Erlaß von Reglements (Regulativen) wegen Räumung 
von Gräben, Bächen und Wafjerläufen bejchließt in den durch die nach— 
jtehend bezeichneten Geſetze vorgejehenen Fällen an Stelle der bisher 
zuftändigen Behörde der Kreis- (Stadt-) Ausſchuß. (8 3 des Vorfluth- 
gejeges für Neuvorpommern und Rügen vom 9. Februar 1867 — Gej.- 
Samml. ©. 220; Artikel 10 und 15 des Großherzoglich Heſſiſchen 
Gejeges vom 18. Februar 1853, betreffend die Aufräumung und Unter: 
haltung der Bäche, — Hegierungsbl. ©. 65; Artifel 39 des Landgräflich 
Heſſiſchen Gejeges vom 15. Juli 1862, betreffend die Einrichtung und 
Beaufjichtigung der Waifertriebwerfe an Bächen u. ſ. w. — Ardiv ©. 895). 

s 109. 

Der Kreis- (Stadt-)Ausfhur, in den einem Landfreife angehörigen 
Städten mit mehr als 10000 Einwohnern der Meagiftrat (kolfegialifche 
Gemeindevorjtand), bejchliegt über Anträge auf Genehmigung zur Ein- 
richtung oder Veränderung gewerblicher Anlagen (88 16 bis 25 ber 
NeichSgewerbeordnung vom 21. Juni 1869), foweit fonzejfionspflichtige 
Anlagen der nachbezeichneten Art in Frage ftehen: 

Gasbereitungs- und Gasbewahrungsanftalten, Anftalten zur 
Deitillation von Erdöl, Anlagen zur Bereitung von Braun 



fohlentheer, Steinfohlentheer und Koaks, Asphaltkochereien und 
Pechfiedereien, Glas: und Rußhütten, Kalk, Ziegel: und Gyps- 
Öfen, Metallgießereien, Hammerwerke, Schnellbleichen, Firniß- 
jiedereien, Stärfefabrifen, Stärfeiyrupfabrifen, Wachstuch-, 
Darmfaiten-, Dachpappen- und Dacdjfilzfabrifen, Darmzuberei- 
tungsanitalten, Yeim:, Thran- und Geifenjiedereien, Knochen— 
brennereien, Stnochendarren, Nnochenfochereien und Knochen— 
bleihen, Hopfenjchwefeldarren, Zubereitungsanftalten für Thier- 
haare, Zalgjchmelzen, Schlächtereien, Gerbereien, Abdedereien, 
Strohpapierjtofffabrifen, Neuanlagen für Waffertriebwerte, 
Fabriken, in welchen Dampffejjel oder andere Blechgefäße durd) 
DBernieten hergejtellt werden, Unitalten zum Inprägniren von 
Hol; mit erhigten Theerölen, Kunftwollefabrifen und Dégras— 
fabrifen, endlich Dampffefjel mit Ausnahme der für den Gebraud) 
auf Eijenbahnen bejtimmten Lokomotiven und der zum Betriebe 
auf Bergwerken und Aufbereitungsanjtalten bejtimmten Dampf: 
keſſel. 

Im Falle fernerer Ergänzung des Verzeichniſſes der konzeſſions— 
pflichtigen Anlagen gemäß $ 16, letter Abſatz, der Reichsgewerbeordnung 
bleibt die Beſtimmung darüber, für welche der in das Verzeichniß nach— 
träglich aufgenommenen Anlagen der Kreis-Ausſchuß (Stadtausſchuß, 
Magiſtrat) zuſtändig iſt, Königlicher Verordnung vorbehalten. 

Ss 110. 

Der Bezirks-Ausſchuß bejchliegt über Anträge auf Genehmigung 
zur Errichtung oder Veränderung gewerblicher Anlagen, joweit die 
Beichlußnahme darüber nicht nad) $ 109 dem Kreis: (Stadt-)Ausjchuffe 
Magiftrat) überwieſen ijt. 

Der Bezirks-Ausſchuß bejchließt ferner im Einvernehmen mit dem 
zuftändigen Dberbergamte über die Zuläffigkeit von Waffertriebwerfen, 
welche zum Betriebe von Bergwerfen oder Aufbereitungsanftalten dienen. 
($ 59 Abſatz 3 des Allgemeinen Berggejeges vom 24. Juni 1865. 
GeſetzSamml. ©. 705.) 

$s ı1l. 

Der Bezirks-Ausſchuß bejchließt auf Antrag der Ortspolizeibehörde 
darüber, ob die Ausübung eines Gewerbes in Anlagen, deren Betrieb 
mit ungewöhnlichem Geräujd verbunden ift, an der gewählten Betriebs- 
jtätte zu unterfagen oder nur unter Bedingungen zu gejtatten ift ($ 27 
der Reichsgewerbe-Ordnung.) 

$ 112, 

Die Befugniß, gemäß $ 51 der Reichsgewerbe-Ordnung die fernere 
Benugung einer gewerblichen Anlage wegen überwiegender Nachtheile und 
Gefahren für das nn, zu unterjagen, ſteht dem Bezirks-Aus— 

ſchuſſe au. 
38 



— 588 — 

g 118. 
In den Füllen der SS 109 bis 112 findet die Beſchwerde an den 

Minifter für Handel und Gewerbe ftatt. Sofern bei Neuanlagen Landes 
fulturinterejfen in Betracht fommen, iſt der Miniiter für Yandwirthichaft 
zuzuzichen. 

8 114. 

Ueber Anträge auf Ertheilung der Erlaubniß zum Betriebe der 
Gajtwirthichaft oder Schankwirthſchaft, zum Kleinhandel mit Branntwein 
oder Spiritus, fowie zum Betriebe des Pfandleihgewerbes und zum 
Handel mit Giften (38 33, 34 der Reichsgewerbeordnung) beſchließt der 
Kreis- (Stadt-) Ausſchuß. 

Wird die Erlaubniß verſagt, ſo ſteht dem Antragſteller innerhalb 
zwei Wochen der Antrag auf mündliche Verhandlung im Verwaltungs— 
ſtreitverfahren vor dem Kreis- (Stadt-)Ausſchuſſe zur. 

Ueber Anträge auf Ertheilung der Erlaubniß zum Betriebe der 
Gaſtwirthſchaft, zum Ausſchänken von Branntwein oder von Wein, Bier 
oder anderen geiſtigen Getränken, ſowie zum Kleinhandel mit Branntwein 
oder Spiritus, iſt zunächſt die Gemeinde- und die Ortspolizeibehörde zu 
hören. Wird von einer dieſer Behörden Widerſpruch erhoben, ſo darf 
die Ertheilung der Erlaubniß nur auf Grund mündlicher Verhandlung 
im Verwaltungsſtreitverfahren erfolgen. 

Die Entſcheidung des Bezirks-Ausſchuſſes iſt endgültig. 
In den zu einem Landkreiſe gehörigen Städten mit mehr als 10000 

Einwohnern tritt an die Stelle des Kreisausſchuſſes der Magiſtrat 
(kollegialiſche Gemeindevorſtand). 

8 127. 
Der Provinzialrath befchliegt über die Zahl, Zeit und Dauer der 

Kram- und Viehmärfte. 
Gegen den Beichluß findet die Beſchwerde an den Minifter für 

Dandel und Gewerbe jtatt. 

$ 128. 

Der Bezirks-Ausſchuß beſchließt über die Zahl, Zeit und Dauer 
der Wochenmärfte, über die fernere Gejtattung des herkömmlichen Wochen- 
marftverfehrs mit gewiffen Handwerferwaaren von Seiten der einheimifchen 
Berfäufer ($ 64 der NeichSgewerbeordnung), jowie darüber, welde 
Gegenftände außer den im $ 66 a. a. D. aufgeführten nad Orts— 
gewohnheit und Bedürfnig im Negierungsbezirfe überhaupt oder an 
gewifjen Orten zu den Wochenmarftsartifeln gehören. 

Die Feitfegungen über Zahl, Zeit und Dauer der Wochenmärfte 
erfolgen unter Zuftimmung der Gemeindebehörden des Marktortes. 

8 130. 

: Der Bezirf3-Ausichup befchließt über die Einführung neuer, ſowie 
über die Erhöhung oder Ermäßigung oder anderweite Regulirung be- 
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jtehender Marktitandsgelder (Gejek vom 26. April 1872, betreffend die 
Erhebung von Marftitandsgeldern, Gejeg-Samml. ©. 513). 

Bei der Beitimmung des $ 5 Abjak 2 des Gejeges vom 26, April 
1872 behält es fein Bewenden. 

g 145. 
Ueber Dispenje von Beltimmungen der Baupolizei= Ordnungen 

beichliegt nach Maßgabe diefer Ordnungen der Kreisausſchuß, in Stadt: 
freifen und in den zu einem Landfreife gehörigen Städten von mehr als 
10000 Einwohnern der Bezirks-Ausſchuß, joweit die Angelegenheit nicht 
nach diefen Ordnungen zur Zuftändigfeit anderer Organe gehört. Ber- 
fügungen der legteren unterliegen der Anfechtung nur im Wege der 
Beichwerde an die Auffichtsbehörde. Der Bezirks-Ausſchuß tritt in 
Betreff der Zuftändigfeit zur Ertheilung von Dispenfien in allen Fällen 
an die Stelle der Bezirfs-Negierung. Zur Einlegung der Bejchwerde 
gegen den Beichluß ift auch die zur Ertheilung der Bauerlaubnik zu— 
ſtändige Behörde befugt, welcher der Beichluß zuzuftellen ijt. 

Gegen den Beſchluß des Bezirks-Ausſchuſſes in erſter Inſtanz 
findet die Bejchwerde an den Miniſter der öffentlichen Arbeiten jtatt. 



Raufde. 
Gegentitand 

Streitigkeiten über Anſprüche 
und Berbindlichkeiten aus dem 
öffentlichen Rechte, foweit die: 
jelben nach den geltenden 
Spezialgejegen imerwaltungs— 
jtreitverfahrenzuentjcheiden find. 

Beihwerden, betr. das Ver- 
fahren 

a. bei den Kreisausjchüffen, 
b. beiden Bezirksausſchüſſen. 

Ablehnung von Mitgliedern 
der Berwaltungsgerichte. 

Berpflihtung zur Abgabe 
eines Zeugniſſes oder Gut— 
achtens — Feſtſetzung von Stra— 
fen wegen Ungehorſams gegen 
den Zeugen zc. 

Feſtſetzung der Koſten 
a. des Verfahrens, 
b. des Betrages der der ob— 

ſiegenden Partei zu er— 
ſtatten. 

Bewilligung des Armenrechts 
reſp. der Koſtenfreiheit. 

3. Zuſtändigkeits— 

Zuſtändige Behörde 

A. Verwaltungsgericht— 

Zuſtändig iſt der Regel nach 
a. der Bezirksausſchuß, wenn 

als Partei betheiligt iſt 
ein Kreiskommunal-Ver— 
band oder eine Stadt— 
gemeinde, oder der Land— 
rath, oder die Polizei— 
behörde einer Stadt über 
10000 Einwohner. 

b. der Kreisausſchuß in allen 
anderen Fällen, 

doc) giebt es zahlreiche Aus: 
nahmen. 

ada. Bezirlsausſchuß. Be: 
ſchwerde binnen zwei Wochen 
anzubringen. 

b. Kreisausſchuß. 
adb. Ober = Berwaltungs- 

gericht. Bejchwerde binnen zwei 
Wochen anzubringen beim Be— 
zirksausſchuß. 

Das Gericht, dem der Ab— 
gelehnte angehört, wenn der 
Vorſitzende abgelehnt wird, das 
nächſt höhere Gericht. 

Das Gericht, bei welchem 
die Rechtsſache anhängig iſt. 

ada. Das Gericht, bei dem 
die Sache anhängig geweſen, 

adb. Das Gericht I. Inſtanz. 

Das Gericht I. Inſtanz. 
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Tabelle. 

Geſetzes— Rechtsmittel und Friſten ſtellen Bemerkungen 

liches Verfahren. 

ada. Berufung an das Ober- Land.V./G.]) Ueber den Unterſchied 
verwaltungsgericht binnen zwei|S$ 82--98. | zwifchen Berufung u. Revi— 
Wochen (Mdrejfe Bezirksaus- jion vergl. Land.V.«G. 8 94. 
ſchuß). Der ordentliche Rechts— 

adb. Berufung an den Be— weg wird durd das Ver— 
zirksausſchuß binnen 2 Wochen waltungsjtreitverfahren aus⸗ 
(Adr. Kreisausfhuß), geſchloſſen. Vergl. Anm. 

ſodann: Reviſion an das zu $ 7 des Land.V.G. 
Dberverwaltungsgericht binnen Eine durchgreifende Regel 
2 Wochen (Adr. Kr.Ausſchuß), darüber, welches Gericht in 
(e8 giebt jedody viele Aus— I. Inſtanz zujtändig ift, 
nahmen). bejteht nicht. $ 7, Abf. 2 

| Land.⸗V.G. 
ada und b endgültig. Land.:B.:G.| Die Frift ift gewahrt, 

wenn auc die Bejchwerde 
110—111. Jirrig bei dem angerufenen 

Gericht angebracht ift. Land.» 
V.G., $ 7, Abſ. 4. 

Gegen die Zurücweifung des | Land.-B.:G. 
Ablehnungsgejuches: Beichwerde S 62. 
binnen zwei Wochen an das 
nächſt höhere Gericht. 

Beichwerde binnen 2 Wochen | Land.V.-G. 
an das nächſt höhere Gericht; S 78. 

jodann gegen die Entjcheidung 
des Bezirfsausfchuffes weitere 
Beihwerde an das Oberver— 
waltungsgericht. 

ada. und b. Bejchwerde | Land.V.G. 
binnen zwei Wochen an das| 5 108. 
nächſt höhere Gericht. 

Beichwerde binnen 2 Wochen | Land.-B.:©. 
an das nächſt höhere Geriht.| $ 109. 
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Nr. 
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Gegenitand Zuftändige Behörde 

7 

10 

Beichlüffe über Verwaltungs» 
angelegenheiten, deren Ent: 
ſcheidung nad) den erlafjenen 
Spezialgejegen den Beſchluß— 
behörden zugewieſen iſt. 

Beſchwerden betr. das Ver— 
fahren und Koſten. 

Verpflichtung zur Abgabe 
eines Zeugniſſes oder Gut— 
achtens — und Feſtſetzung von 
Strafen wegen Ungehorſams 
gegen den Zeugen ꝛc. 

Aufficht über die Gejchäfts- 
führung 

a. des Kreisausjchuffes, 

b. des Bezirksausſchuſſes, 
c. des Provinzialraths, 

B. Beichlußverfahren 

Zuftändig ift in der Regel 
a. der Bezirksausichuß, wenn 

es ſich um Angelegen- 
heiten eines Kreijes oder 
einer Stadtgemeinde oder 
um Verfügungen des Land— 
raths oder einer Orts— 
polizeibehörde in einer 
Stadt mit mehr als 
10,000 Einw. handelt. 

b. der Kreisausſchuß in allen 
anderen Fällen. 

Doch giebt es zahlreiche Aus- 
nahmen. 

Die nächſthöhere Injtanz. 
Beſchwerde ijt binnen zwei 

Wochen anzubringen. 
Die Behörde, bei welcher 

die Angelegenheit anhängig iſt. 

ada. Regierungspräfident. 

adb. Oberpräfident. 

adc. Minifter des Innern. 



Geſetzes⸗ Rechtsmittel und Friſten ſtellen Bemerkungen 

in Verwaltungsſachen. 

ad a. Beſchwerde Imnerhatb| Land. VoG. Die Friſt iſt gewahrt, 
2 Wochen an den Provinzial— 88 wenn auch die Beſchwerde 
rath, anzubringen beim Bezirks- 121—122 lirrig bei derjenigen Behörde 
ausichuß. angebracht wird, die zur Be— 

adb. Beſchwerde binnen 2 ichlußfaffung darüber zu— 
Wochen an den Bezirksaus— Händig ift. KLand.-B.:©. 
Ihuß, anzubringen beim Kreis— 8 122 Abi. 5. 
ausihuß. (Auch von Diejer 
Negel giebt es viele Aus» 
nahmen.) 

Endgültig. Land.⸗V.G. 
Ss 125. 

a. gegen den Bejchluß des | Land.-B.-G, 
Provinzialrath8s, jowiel 8 120. 
des Bezirksausſchuſſes, 
Beſchwerde binnen zwei 
Wochen an das Ober— 
verwaltungsgericht. 

b. gegen den Beſchluß des 
Kreisausichuffes, Beſchw. 
binnen 2 Wochen an den 
Bezirksausſchuß; 

ſodann Beſchwerde binnen 
2 Wochen an das Oberver— 
waltungsgericht. 

Höhere Inſtanz. Land.V.G. 
S 48. 

ada. Oberpräfident, welcher 
endgültig entjcheidet. 

adb. Miniſter des Innern. 



Gegenitand Zuftändige Behörde 
Zaufde. | 

Nr. | 

11 Anfehtung endgültiger Be— Oberverwaltungsgericht. 
ichlüffe wegen Verlegung des 
bejtehenden Rechtes ꝛc. 

a. des Kreis- (Stadt-) Aus: 
ſchuſſes durch den Yand- 
rath reſp. den Vorfigenden 
des Stadtausſchuſſes, 

b. de8 Bezirksausſchuſſes 
durch den Regierungs— 
präfidenten, 

c. des PBrovinzialrathes 
durch den Oberpräfidenten 

mittelS Klage im Verwaltungs» 
jtreitverfahren. 

C. Angelegenheiten 

12 Auffiht über die Polizei: ada. Der Regierungs- 
verwaltung: präfident. 

a. in den Stabdtfreifen und adb. Der Landrath. 
für die dem Landrathe 
obliegenden Gejchäfte der 
Polizeiverwaltung, 

b. in allen Ctädten, Die 
nicht einen jelbitftändigen 
Stadtkreis bilden und auf 
dem Lande. 

13 Anfechtung polizeilicher Ver— A. ada. Der Regierung$: 
fügungen (einjchliepli der | präfident. 
Zwangsandrohungen zur Durd)- 
jegung bderjelben) und zwar 
nah Wahl des Betroffenen 
entweder 

A. mittelft Beſchwerde binnen 
2 Wochen 

a. bei Verfügungen der Orts— 
polizeibehörden eines 
Stadtfreifes, einer Stadt 
mit mehr als 10000 
Einwohnern oder des 
Landraths, 



— 5195 — 

Rechtsmittel und Friiten Geſetzes Bemerkungen 
ſtellen 

TS ee N EEE 
Endgültig. Land.V.G. Eine Friſt für die Er— 

5 126. hhebung der Klage iſt nicht 
vorgeſchrieben. 

Auf die Anfechtung von 
Beſchlüſſen des Kreisaus— 
ſchuſſes in Kreiskommunal— 
angelegenheiten bezieht ſich 
dieſe Beſtimmung nicht. 

der Polizeiverwaltung. 

Die höheren Inſtanzen find: Land.-V.«G. 
ada. Der Oberpräſident u. S 6. 

der Minifter des Innern, Kreis-⸗O. 
adb. Zunächſt der Re— 832. 

gierungspräſident, ſodann die 
ada genannten Behörden. 

A.ada. Weitere Beichwerben | Land.-B.-G.| Die Beichwerde und Klage 
binnen 2 Wochen an den Ober: ss (Rolonne 1) find bei der: 
präfidenten, ſod. Klage binnen 127—129 |jenigen Behörde anzubringen, 
2 Wochen bei dem Oberver-|$ 133 Abſ. 1. | gegen deren Entjcheidung fie 
waltungsgericht. gerichtet find; - 

die weitere Beſchwerde 
(Kolonne Rechtsmittel) bei 
derjenigen Behörde, die in 
der erjten Beſchwerdeinſtanz 
entjchieden hat, 



Laufde. 
Nr 

14 

15 

16 

Gegenſtand 

b. bei Verfügungen der Orts— 
polizeibehörden in klei— 
neren Städten oder auf 
den Lande, 

oder: 
B. mittelft Klage binnen 2 

Wochen 
a, gegen Verfügungen der 

voritehend unter a be- 
zeichneten Behörden, 

b. gegen Verfügungen der 
vorjtehend unter b be- 
zeichneten Behörden. 

Anfechtung von Verfügungen 
betr. Feſtſetzung und Aus 
führung eines Zwangsmittels 
mitteljt Bejchwerde binnen zwei 
Wochen. 

Anfechtung von Beſcheiden 
der Ortspolizeibehörden, wo— 
durch ein polizeiliches Ein- 
ichreiten abgelehnt wird, mit- 
teljt Bejchwerde. 

Anfechtung von polizeilichen 
Verfügungen des Negierungs- 
präfidenten (einjchließl. Zwangs— 
androhungen zur Durchjegung 
derjelben), mittelſt Bejchwerde 
binnen zwei Wochen. 

Zuftändige Behörde 

adb. Yandrath. 

B. ada. Bezirksausihuß. 
(Streitverfahren.) 

ad b. Kreisausſchuß. (Streit- 
verfahren.) 

Auffichtsbehörde wie 
jtehend Nr. 12 angegeben. 

vor⸗ 

Aufſichtsbehörde vergleiche 
Nr. 12 vorſtehend. 

Oberpräſident. 



Rechtsmittel und Friiten 

ad b. Weitere Bejchwerde 
binnen 2 Wochen an den Re— 
gierungs » Präfidenten, jodann 
Klage binnen 2 Wochen bei dem 
Oberverwaltungsgericht. 

B. ad a. Berufung binnen 
2 Wochen an das Oberverw.: 
Gericht (Adr. Bez.-Ausſchuß). 

ad b. Berufung binnen zwei 
Wochen an den Bezirksausſchuß 
(Adr. Kreis-Ausichuß). 

jodann Revifion binnen zwei 
Wochen an das Oberverw.- 
Gericht (Adr. Kreis-Ausſchuß). 

Höhere 
(vgl. Nr. 12 vorſtehend). 

Höhere 
(wie Nr. 12 angegeben). 

597 

Geſetzes— 

ſtellen 

Aufſichts-Inſtanz | Land.-B.-G. 
8 133 Abi. 2. 

Auffihts - Anftanz | Land. -B -©. 
8 127. 

Klage binnen 2 Wochen bei | Land.-B.-G. 
dem Obervermwaltungsgericht. 8 130. 

Demerfungen 

dod) ijt die Friſt gewahrt, 
wenn die Einreichung irrig 
erfolgt ijt, bei derjenigen 
Behörde, die zur Entſchei— 
dung berufen it. Land. 
V.G. 8 129 Abi. 5. 

Die Klage beim Ober: 
Berw.-Öer. (Kolonne Redts: 
mittel sub A.) iſt bei diefem 
Gericht direft anzubringen. 

Die Rage kann nur auf 
die im Yaud.-B.-&. $S 127 
Nr. 1 und 2 angegebenen 
Gründe gejtügt werden. 

Ueber die Ausnahmen 
von dem hier angegebenen 
regelmäßigen Verfahren ins» 
befondere auf dem Gebiete 
der Wege, Waſſer- und 
Gewerbepolizei, vergl. Anm. 
47 zu Land.V.G. 8 127. 

Eine Frijt iſt für dieſe 
Bejchwerde nicht vorge: 
ſchrieben. 

Die Klage beim Ober— 
Verw.-Ger. kann nur auf 
die 8 127 Nr. 1 und 2 
des Land.⸗“V.⸗G. angegebenen 
Gründe geſtützt werden. 

Die Beſchwerde iſt beim 
Oberpräſidenten, die Klage 
beim Oberverwltgs.Gericht 
direkt anzubringen. 



TE Gegenitand Zuftändige Behörde 
— 

D. Konflikte zwijchen 

17 | Kompetenz-Konflifte zwiſchen | Dberverwaltungsgericht. 

Berwaltungsbehörden und Ber: 
waltungsgerichten, fei e8, daß 
beide fich für zuftändig oder 
für unzuftändig erklären. 

18 Konflikte bei gerichtlichen Dberverwaltungsgericht. 
Berfolgungen wegen Amts- und 
Dienjthandlungen, Vorentſchei— 
dung über die Frage, ob ein 
Peamter ſich einer Ueberjchrei- 
tung feiner Amisbefugniffe oder 
der Unterlaffung einer ihm ob— 
liegenden Amtshandlung ſchuldig 
gemacht Habe. 

E. Spezial: 

IV. Angelegenheiten 

29 Aufſicht des Staates über Regierungspräſident. 
die Verwaltung der ſtädtiſchen 
Gemeinde⸗Angelegenheiten. 



Rechtsmittel und Friiten 

mehreren Behörden. 

Endgültig. 

Endgültig. 

Beftimmungen. 

der Stadtgemeinden. 

— — 

Geſetzes⸗ 

ſtellen 

| Land.V.G. | 

Bemerkungen 

Kompetenzfonflifte zwi— 
8 118 Abf.d. I fchen den ordentlichen Ge— 

Land.V.G. 
8 114. 

Einführ.- ©. 

richten und den Berwaltungs- 
gerichten oder Verwaltungs: 
behörden enticheidet auf den 
desfallfigen von den en: 
tral⸗ oder Provinzialbehörden 
(wozu auch Wegierungs: 
präfident zu rechnen) zu 
ftellenden Antrag der Ge: 
richtshof zur Gntjcheidung 
der Kompetenzkonflikte (2.- 
V.G. $ 113. ©. v. 1. 
Augujt 1879). i 

Kompetenzfonflifte zwi— 
ichen Berwaltungsbehörden 
entjcheidet die Aufſichts— 
behörde. 

Der betreffende Antrag 
it von der Central» oder 
der Provinzialverwaltungs- 

3. Gerichts: | behörde (wozu aud der 
Berf. » Gefeß | NRegierungs » Präfident zu 
v. 27. Yan. |redynen) zu ftellen. 

1877 
8 ıl 

Gejeß vom 
13. Februar 

1854. 

Beichwerde an den Ober: | Buft.-&. $ 7 
präfidenten innerhalb 2 Wochen. St.O 

88 76, 77. 
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31 

32 

33 

Gegenitand 

Entjheidung über: 
1. Bejchwerden und Einſprüche 

betr. die Richtigkeit der Stadt- 
verordneten-Wählerliſte, den 
Beſitz des Bürgerrechts zc. 

2. die Gültigkeit der Mahlen 
zur Stadtverordneten » Ber: 
ſammlung. 

3. die Berechtigung zur Ableh— 
nung oder Niederlegung von 
Gemeindeämtern, ſowie über 
Verhängung von Strafen 
gegen Mitglieder der Ge— 
meinde-Verwaltung wegen 
Zuwiderhandlung gegen die 
Geſchäftsordnung. 
Beſtätigung der Wahlen von 

Gemeindebeamten, joweit jolche 
der Nuffichtsbehörde zufteht und 
nicht dem Könige vorbehalten ift. 

Genehmigung von Ortsftatuten 
und fonftiger der Genehmigung 
bedürfenden Gemeindebejchlüjfe, 
insbejondere betr. Veräußerung 
von SSmmobilien, Aufnahme 
von Anleihen, Genchmigung von 
Zuſchlägen zu den Staatsſteuern 
über 50 °%/o ꝛc. 

Genehmigung von Gemeinde- 
beichläffen betr. Veräußerung zc. 
von Sachen, welche einen be- 
fonderen wifienjchaftlicyen Werth 
haben. 

Zuſtändige Behörde 

Stadtverordneten » Berjamme 
lung. (Einſprüche gegen die 
Richtigkeit der Wählerlifte find 
während der Dauer der Offen— 
legung, gegen die Stadtverord- 
netenwahlen innerhalb 2 Wochen 
nach Belanntmachung des Wahl» 
ergebnifjes beim Magijtrat an— 
zubringen.) 

Regierungspräfident. 
(Verfagung nur unter Zus 

ftimmung des Bezirksausſchuſſes 

zuläffig.) 

Bezirksausihuß. 

Negierungspräjident. 
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Rechtsmittel und Friſten 

Klage binnen 2 Wochen beim 
Bez.Ausſchuß (Streitverfahren), 

dann Berufung binnen zwei 
Wochen an das Oberverwalt. 
Gericht (Adr. Bezirks-Ausſchuß). 

Beſchwerde binnen 2 Wochen 
an den Miniſter des Innern 
(welche dem Gemeindevorſtande 
oder der Gemeinde-Vertretung 
zujteht). 

Beichwerde binnen 2 Wochen 
an den PBrovinzialrath. 

Beihwerde an den Ober: 
präfidenten binnen 2 Wochen. 

Geſetzes— 

ſtellen 

Zuſt.G. 
88 10, 11, 

21 
&t.-D.88 5, 
20,27,47,74 

Zuſt.G. 
$ 13 

Zuft.-©. 
$ 16 St.-D. 
ss 11, 49. 

Zuft.-©. 
8 16, Abi.1. 
St.O. 8 49. 

Bemerkungen 

Die verſagte Zuſtimmung 
des Bezirksausſchuſſes kann 
durch den Miniſter des 
Innern ergänzt werden. 

Die Einführung beſonderer 
direkter oder indirekter Ge— 
meindeſteuer bedarf der Zu— 
ſtimmung der Miniſter des 
Innern und der Finanzen. 

Bei Gemeinde-Abgaben 
ſteht gegen den auf Be— 
ſchwerde ergehenden Beſchluß 
des Provinzialraths dem 
Vorſitzenden die weitere Be— 
ſchwerde an die Miniſter 
des Innern und der Fi— 
nanzen zu, nach Maßgabe 
des 8 123 des Land.V. G. 



Laufde. 
Nr 

36 

37 

47 

Gegenſtand 

Beanſtandung der Beſchlüſſe 
der Gemeinde-Vertretung oder 
des kollegialiſchen Gemeinde— 
Vorſtandes durch den Gemeinde— 
Vorſtand reſp. Bürgermeiſter 
wegen Kompetenzüberſchreitung 
oder Geſetzwidrigkeit. (Klage iſt 
von der Gemeinde-Vertretung 
oder dem kollegialiſchen Ge— 
meindevorſtand binnen 2 Wochen 
zu erheben.) 

Eonitige Differenzen zwijchen 
dem Gemeindevoritand und der 
Gemeinde-Bertretung rejp. dem 
Bürgermeifter und dem folle- 
gialiichen Gemeindevorstand, ab- 
gejehen von demFall unter Nr.34. 

Einſprüche gegen die Heran— 
ziehung oder die Veranlagung 
zu den Gemeindelajten. 

Zwangsetatifierung (zwangs— 
weife Eintragung einer der Stadt 
geſetzlich obliegenden Leiftung 
in den Etat reſp. Feitjegung 
der auperordentlichen Ausgabe). 

Streitigkeiten zwiſchen Armen— 
Verbänden wegen öffentlicher 
Unterſtützung Hülfsbedürftiger. 

Zuſtändige Behörde 

Bezirks-Ausſchuß (Streit— 
verfahren). 

Bezirks-⸗Ausſchuß (Beſchluß— 
verfahren). 

Gemeinde-⸗Vorſtand, bei wel: 
chem der Einſpruch (Reklamation) 
binnen drei Monaten anzu— 
bringen iſt. 

Regierungspräſident. 

VI Armen- 

Bezirks - Ausihuk (Streit- 
verfahren). 
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Geſetzes⸗ Rechtsmittel und Friſten ſtellen Bemerkungen 

Berufung an dag Oberver- | Zuſt.G. 
waltungsgericht binnen 2Wochen | SS 15, 21, 
(Adr. Bezirks-Ausſchuß). St.O. 8 56, 

Nr. 2 8 57 
8 78. 

Beichwerde binnen 2 Wochen] Zuſt.G. Für die Anbringung des 
an den Provinzialrath. 517, Nr. 1.| Antrages bei dem Bezirfs- 

St.O. $ 56, ausſchuß ift eine Frift nicht 
Nr.2. 857. |vorgejchrieben. 

Klage beim Bezirks-Ausfhur]| Zuft.-©. Beſondere Ausnahme— 
binnen 2 Wochen (Streitver-| $ 18, 21, |beitimmungen gelten für die 
fahren), Abi. 3. JKommunalbefteuerung der 

dann Revifion an das Ober- Offiziere in Anfehung des 
verwaltungsgericht binnen zwei außerdienftlihen Einkom— 
Wochen (Adr. Bez.Ausſchuß). mens, ſoweit dasſelbe nicht 

aus Grundbeſitz oder Ge— 
werbebetrieb herrührt. 

Klage innerhalb 2 Wochen— Zuſt.G. 
bei dem Oberverw. Gericht. 819. 

St.O. 879. 

Angelegenheiten. 

Berufung an das Bundesamt | Zujt..&839.| Die Friſt für die An— 
für das Heimathwejen (Adr. | Reich3-G. v. meldung der Berufung be- 
Bezirks⸗Ausſchuß). 6.%uni1870|trägt 14 Tage, für bie 

88 41 -46. | Rechtfertigung derjelben wei- 
tere 4 Wochen. 

39 
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Gegenitand Zuftändige Behörde 

49 

50 

51 

Beichwerden von Armen über 
die OrtSarmenverbände wegen 
der zu gewährenden Unter— 
ſtützung. 
Heranziehung der Angehörigen 

einesHülfsbedürftigen zurUnter— 
ſtützung desſelben. 

Einſprüche gegen die Heran— 
ziehung zu Abgaben u. Leiſtungen 
für öffentliche Volksſchulen. 

Anordnung von Neu- und 
Neparaturbauten und Aufbrin- 
gung der Baufojten. 

a) in Stadtkreiſen u. Städten 
über 10000 Einwohner 
Bezirks⸗Ausſchuß; 

b) ſonſt Kreisausſchuß. 
Kreis: (Stadt⸗) Ausſchuß. 

VII. Schul— 

Vorſtand der Schulgemeinde, 
bei welchem der Einſpruch (Re— 
klamation) binnen 3 Monaten 
anzubringen iſt. 

Schulaufſichtsbehörde. 
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Geſetzes⸗ 
Rechtsmittel und Friſten stellen Bemerkungen 

Endgültig. Zuit.-©.841 

Endgültig. 
Endgültig, vorbehaltlic) des| Zuft.-©. 

ordentlichen Rechtsweges. 8 43, 2. 

Angelegenheiten. 

a) bei Stadtichulen: 
Klage beim Bezirks-Ausſchuß 
binnen 2 Wochen (Streitverf.); 

b) Zandjchulen: 
Klage beim Kreis - Ausihuß 
binnen 2 Wochen (Streitverf.). 

Berufung an den Bezirfs- 
ausſchuß binnen zwei Wochen 
(Sıreitverfahren). (Adr. Kreis: 
Ausschuß.) 

Revifion an das Oberverm.- 
Gericht binnen zwei Wochen 
(Adr. Kreis-Ausſchuß). 

a) bei Stadtſchulen: Zuſt. G. 847 
Klage beim Bezirks-Ausſchuß Ze 
binnen 2 Wochen (Streitverf.). 

Berufung an das Oberver- 
waltungs-Ger. binnen2 Wochen. 
(Adr. Bezirks-Ausſchuß). | 

b. bei Yandjchulen: 
Klage beim Kreis » Ausfchur 
binnen 2 Wochen (Streitverf.). 

Berufung an den Bezirks- 
Ausihuß binnen 2 Wochen 
(Streitverfahren). (Adr. Kreis- 
Ausſchuß). | 

Revifion an das Oberverw.r 
Gericht binnen zwei Wochen 
(Adr. Kreis-Ausihuß). 

39% 



54 

55 

56 

57 

Streitigkeiten zwijchen den 
Betheiligten über die Verpflich- 
tung zu Abgaben und Leiftungen 
für öffentliche Volksſchulen, jo- 
wie zur Tragung der Bau: 
und Unterhaltungstoften. 

Zwangsetatifirung der den 
Schul-Gemeinden obliegenden 
Leiſtungen. 

Beſtätigung von Ortsſtatuten 
wegen Vertheilung der Quartier⸗ 
leiſtungen. 

Einwendungen gegen die für 
die Vertheilung der Quartier— 
leiſtungen aufgeſtellten Kataſter, 
ſofern ſie in der geſetzlichen Friſt 
von 21 Tagen erhoben find. 

Aufficht über die Verwaltung 
der Sparkaſſen. 

Genehmigung der Statuten 
neuerrichteter Sparkaſſen, Ab- 
änderung der Statuten. 

Zuftändige Behörde 

a) für Stadtjchulen, Bezirks- 
Ausſchuß (Streitverf.); 

b) für Landfchulen, Kreis- 
Ausſchuß (Streitverf.). 

a) für Stadtjchulen, Regie— 
rungspräfident ; 

b) für Landſchulen, Landrath. 

VII. Einguartierungs- 

a) in Städten, Bez.-Ausjd. 
b) in Landgemeinden, Kreis⸗ 

Ausſchuß. 

a) in Städten, Gemeinde— 
Vorſtand; 

b) in Landgemeinden, Kreis⸗ 
Ausſchuß. 

IX. Sparkaſſen⸗ 

Die Kommunal ⸗Aufſichts⸗ 
Behörde. 

Dberpräfident; Verſagung 
der Genehmigung nur unter 
Zuftimmung de3 Provinzial- 
rathes zuläffig. 
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Geſetzes⸗ 
Rechtsmittel und Friſten stellen Bemerkungen 

ad a) Berufung an das| Zuſt.G. 
DOberverw.-Gericht binnen zwei| 88 46, 47. 
Wochen (Adr. Bez.Ausſchuß). 

ad b) Berufung an den 
Bezirks-⸗Ausſchuß binnen zwei 
Wochen (Streitverfahren). (Adr. 
Kreis-Ausichuf). 

Nevifion an das Oberverw.- 
Gericht binnen zwei Wochen. 
(Adr. Kreis-Ausſchuß). 

ad a) Klage beim Dberverw.- | Zuft.-&.848 
Gericht binnen 2 Wochen. 

ad b) Klage beim Bezirks— 
Ausihuß binnen zwei Wochen 
(Streitverfahren). 

Berufung an dag Oberverw.- 
Gericht binnen zwei Wochen 
(Adr. Bezirks-Ausſchuß). 

Angelegenheiten. 

ad a) Beſchwerde binnen zwei| Zuſt.G. 
Wochen an den Provinzialrath.| $ 50, 1. 

ad b) Bejchwerde binnen zwei 
Wochen an den Bez.Ausſchuß. 

ad au. b) Beſchwerde inner-| Zuſt.G. 
halb 2 Wochen an den Bezirks- 8 5l. 
ausſchuß, deſſen Beſchluß end» 
gültig iſt. 

Angelegenheiten. 

Beſchwerde an die vorgejegte| Zuſt.G. 
Auffihtsbehörde binnen zwei|$ 53, Abf.1. 
Wochen. 

Der unter Buftimmung des| Zuft.-®. 
Provinzialraths gefaßte Be-| 8 51. 
ſchluß ift endgültig. 



Zuftändige Behörde 

60 

61 

Ertheilung der ſtatutariſch 
erforderlichen ftaatlichen Ge— 
nehmigung zu Alten der lau— 
fenden Verwaltung. 

Anordnungen betr. den Bau 
und die Unterhaltung der öffent- 
fihen Wege, die Aufbringung 
der dazu erforderlichen Koften, 
ſowie die Jnanfpruchnahme von 
Wegen für den öffentlichen 
Derfehr, ferner Zwangsan— 
drohungen zur Durchjegung 
diefer Anordnungen. 

Streitigkeiten der Betheiligten 
darüber, wen die öffentlich. 
rechtliche Verpflichtung zur An— 
legung oder Unterhaltung eines 
öffentlichen Weges obliegt. 

Regierungs-Präſident; die 
Verſagung der Genehmigung 
bedarf der Zuſtimmung des 
Bezirksausſchuſſes. 

XI. Wege— 

Die Ortspolizeibehörde, (bei 
Shauffeen, infoweit es jih um 
die Chauffeebaupolizei handelt, 
der Regierungspräfident, ſonſt 
der Landrath.) 

Gegen die Anordnung iſt 
zunächst binnen 2 Wochen Ein- 
ſpruch bei der Wegepolizei— 
behörde zu erheben, welche über 
den Einfpruch zu bejchliegen hat. 

a) in Stadtfreijen u. Städten 
über 10000 Einw., ferner 
wenn es ſich um Chauffeen 
handelt, ein Provinzialver— 
band oder ein KreK.Vbd. 
beteiligt ift, oder die Klage 
geg. den Beſchluß des Land— 
raths gerichtet iſt: Bezirks— 
Ausſch. (Streitverfahren.); 

b) in allen anderen Fällen Kr.⸗ 
Ausſch. (Streitverfahren.) 
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Geſetzes⸗ 
Rechtsmittel und Friſten stellen Bemerkungen 

Beichwerde gegen den ver-| Zuſt.G. 
jfagenden Beihluß an den|$ 53, Ab]. 2. 
Provinzialratd binnen zwei 
Wochen. 

Polizei. 

a. in Stadtfreifen u. Städten] Zuſt.G. Segen andere wegepolizei- 
über 10000 Einwohner, 8 56. liche Verfügungen, als neben⸗ 
ferner bei Chauſſeen und ftehend angegeben, finden die > 
wenn der Provinzialver- gewöhnlichen Rechtsmittel 
band oder ein Sreis- gegen polizeiliche Ver— 
fommumalverband als fügungen ftatt. 
ſolcher betheiligt ift. Bergl. inbetreff Begrün- 

Klage gegen den Bejcheid der dung der Klage $ 56, Abj. 4. 
Wegebaupolizeibehörde binnen 
zwei Wochen beim Bezirfs- 
ausſchuß (Streitverfahren). 

Berufung innerhalb zwei 
Mochen an das Oberverw.Ger. 
(Adr. Bez.-Ausich.) 

b. in allen anderen Fällen 
Klage binnen zwei Wochen 
bei dem Kreisausſchuß 
(Streitverfahren). 
Berufung binnen zwei Wochen 

an den Bezirksausſchuß (Streit- 
verfahren). (Adr. Kr.Ausſch.) 

Revifion binnen zwei Wochen 
an das Oberverw.Ger. (Adr. 
Kr.Ausſch.) 

ad a. Berufung binnen zweil Zuſt.G. 
Wochen an das Dberverw.: 8 56, Abſ. 5. 
Gericht. (Adr. Bezirksausſch.) 

ad b. Berufung binnen zwei 
Wochen an den Bezirksausſchuß 
(Streitverfahren). (Adr. Str. 
Ausſchuß.) 

Reviſion binnen zwei Wochen 
an dag Oberverwltgs.Gericht. 

(Adr. Kreis-Ausſch.) 



Zuftändige Behörde 

63 

64 

65 

66 

Einziehung oder Verlegung 
öffentlicher Wege, 

Anordnungen betr. die Räu— 
mung von Gräben und Bächen 
und die Aufbringung der dazu 
erforderlichen Koften, ſowie 
Zwangsandrohungen zurDurd;- 
führung diefer Anordnungen. 

Streitigfeiten der Betheiligten 
darüber, wem die öffentlich- 
rechtliche Verpflichtung zur 
Räumung von Gräben und 
ſonſtigen Wafferläufen obliegt. 

Anſprüche auf Erſatzgeld, 
ſowie Streitigkeiten über Recht— 
mäßigkeit der Pfändung von 
Thieren. 

Genehmigung zur Beeidigung 
von Privat-Forſtbeamten und 
Zurückziehung derſelben. 

Die Ortspolizeibehörde, bei 
Chauſſeen der Landrath. 

Der Beſchluß der Wegepolizei— 
behörde ergeht, nachdem vorher 
das Vorhaben mit der Auf— 
forderung, Einſprüche binnen 
4 Wochen geltend zu machen, 
veröffentlicht iſt. 

XII. Waſſer⸗ 

Die Waſſerpolizeibehörde. 
Gegen die Anordnung iſt 

zunächſt binnen 2 Wochen Ein— 
ſpruch bei der Waſſerpolizei— 
behörde zu erheben, welche über 
den Einſpruch zu beſchließen hat. 

Wie zu Nr. 61. 

XIV a. Feld: und 

Ortspolizeibehörde. 

Bezirks: Ausschuß, 



Rechtsmittel und Friften 

Klage ꝛc. wie bei Nr. 60. 

Polizei. 

Klage ꝛc. wie bei Nr. 60. 

Die zu Nr. 61. 

Foritpolizei. 

a. in Stabdtfreifen u. Städten 
über 10000 Einwohner 
Klage beim Bezirksaus— 
ſchuß binnen 2 Wochen 
(Streitverfahren). 

b.in allen anderen Fällen 
- Klage beim Kreisaus- 

ſchuß binnen zwei Wochen 
(Streitverfahren). 

Die Entjcheidung des Bezirks: 
ausichuffes reſp. Kreisaus— 
ſchuſſes iſt endgültig. 

Beſchwerde an den Provinzial— 
rath binnen zwei Wochen. 

Bemerkungen 

Wird die beantragte Ver— 
legung oder Einziehung ab— 
gelehnt, ſo iſt nur das An— 
rufen der Aufſichtsbehörde 
geſtattet. 

Zuſt.G. 
8 66. 

Nicht anwendbar auf 
Waſſerläufe im Bezirke 
eines Deichverbandes. 

Zuſt.G. 
866, Abj. 3. 

Geſetz über 
Feld⸗ u. 

Forſtpolizei 
88 75, 82. 

Ueber die Fälle, wenn 
die Klage im Zivilprozeß 
erfolgen muß, vgl. ©. v. 
1. Apr. 1880 88 75, 83. 

Forftdiebit.- 
®.0.15. Apr. 

1878 
88 23, 25. 
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EE Gegenjtand Zujtändige Behörde 

XV. Jagd- 

67 Jagdpolizeiliche Angelegen- a) in Stadtfreifen, Orts— 
heiten. polizeibehörde ; 

b) in Landkreiſen, Landrath. 

68 Aufficht in Jagd-Angelegen— Die Kommunal - Auffichts- 
heiten. behörde; vgl. Nr. 29, 38. 

69 Beihlüffe der Jagdpolizei— Veſchwerde an den Bezirks— 
behörde betr. Abminderung des | Ausfhuß binnen 2 Wochen. 
Wildftandes. 

70 Genehmigung zur Bildung a) in Stadtkreifen, Bezirks— 
mehrerer Jagdbezirke aus dem Ausſchuß; 
Bezirke einer Gemeinde und b) in Landkreiſen, Kreis— 
Vereinigung mehrerer Gemeinde— Ausſchuß. 
bezirke zu einem Jagdbezirk. 

71 Streitigkeiten der Betheiligten a) in Stadtkreiſen, Bezirks— 
über ihre in dem öffentlichen Ausſchuß (Streitverf.). 
Recht begründeten Berechtigun— 
gen und Verpflichtungen hin— b) in Landkreiſen, Kreis— 
ſichtlich Ausübung der Jagd. Ausſchuß (Streitverf.). 

72 Vertheilung der Jagdpacht— Gemeindebehörde, bei welcher 
gelder. die Beſchwerden und Einſprüche 

gegen die Vertheilung anzu— 
bringen ſind. 



Geſetzes⸗ 
ſtellen 

Rechtsmittel und Friſten Bemerkungen 

Polizei. 

Dieſelben Rechtsmittel, wie] Zuſt.G. 
gegen polizeiliche Verfügungen] 8 108. 
im allgemeinen. gl. Nr. 13 
der Zabelle. 

Beſchwerde an die vorgejegte 
Behörde binnen 2 Mochen. 

Endgültig. Zuft.-©. 
$ 108. 

G.v0.7.März 
1850. 

ss 23, 24. 
ad a. Bejchwerde binnen 2| Zuft.-©. 

Wochen an den Provinzialrath.| $ 104. 
ad b. Bejchwerde binnen 2 

Wochen an den Bezirksausſchuß. 

ad a. Berufung an das| Zuſt.G. 
Oberverwalt.-Ger. binnen 2] 8 105. 
Wochen (Adr. Bez.Ausſch.). 

ad b. Berufung an den 
Bezirksausfhuß binnen zwei 
Wochen, (Adr. Kreisausic.). 

Sodann Repifion an das 
Dberverw..-Ger. binnen zwei 
Wochen (Adr. Kreisausid.). 

a.in Stadtkreifen, Klage bei] Zuſt.G. 
dem Bezirksausſch. binnen| 8 106. 
2 Wochen (Streitverfahr.). 

Sodann Berufung an das 
Dberverw.:-Ger. binnen zwei 
Wochen (Adr. Bez.-Ausſch.). 

b. in Landfreifen, Klage beim 
Kreisausfch. binnen zwei 
Wochen (Streitverfahren). 

Berufung an den Bezirfs- 
ausjch. binnen 2 Wochen. (Sreit- 
verfahren.) (Adr. Kreis-Ausſch.) 

Revifion an das Oberver— 
walt.-Ger. binnen 2 Wochen. 
(Adr. Kreisausfhuß.) 



Laufde. 
Nr 

73 

74 

75 

76 

77 

78 

79 

Gegenitand 

Berfürzung 
oder Aufhebung der Schonzeit. 

Verlängerung, 

Genehmigung zur Errichtung 
oder Veränderung der in $ 109 
des Zuſt.G. angegebenen ge- 
werblichen Anlagen nad) 88 16 
u. ff. der Reichsgew.O. 

Genehmigung zur Errichtung 
oder Veränderung der anderen 
in $ 16 der Reichsgew.« O. 
angegebenen Anlagen. 

Zulafjung von Waffertrieb- 
werfen für Bergwerke oder 
Aufbereitungsanftalten. 

Beichlußfaffung auf. Antrag 
der Ortspolizeibehörde über 
Unterfagung von Gewerbe: 
betrieben, die mit ungewöhn- 
lichem Geräuſch verbunden. 

Unterfagung der ferneren 
Benugung einer gewerblichen 
Anlage wegen überwiegender 
Nacıtheile für das Gemeinwohl. 

Anträge auf Ertheilung der 
Erlaubniß zum Betriebe der 
Gaftwirthichaft, Schankwirth— 
ihaft, zum Sleinhandel mit 
Branntwein — fowie zum Be— 
triebe des Pfandleihgewerbes 
und zum Handel mit Giften — 
ferner zu Geſangs- und dekla— 
matoriſchen Vorträgen ꝛc. (8 33 
der Gew.O.) — und zur Er- 
theilung der Erlaubnik gemäß 
8 42b der Reichs-Gew.O. 

Zujtändige Behörde 

Bezirks⸗Ausſchuß. 

XVI. Gewerbe— 
A. Gewerbliche 

Kreis- (Stadt-) Ausſchuß, in 
den Zandfreisftädten über 10000 
Einw. der Magiftrat. 

Bezirks-Ausſchuß. 

Bezirks-Ausſchuß im Ein— 
vernehmen mit dem Oberberg— 
amte. 

Bezirks⸗Ausſchuß. 

Bezirks⸗Ausſchuß. 

B. Gewerbliche 

Kreis: (Stadt-) Ausſchuß, in 
Landfreisftädten mit mehr als 
10000 Einw. der Magiſtrat. 
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Rechtsmittel und Friſten 
Geſetzes⸗ 

ſtellen 

Endgültig. 

Polizei. 
Anlagen. 

Beſchwerde an den Miniſter 

Zuſt.G. 
8 107. 

Zuſt.G. 

| Bemerkungen 

für Handel u. Gewerbe binnen 88 109,113. 
14 Tagen. 

Wie vorjtehend. 

Wie vorftehend. 

Wie vorftehend. 

Wie voritehend. 

Konzefjionen. 

Gegen den verfagenden Be- 
ſchluß Antrag auf mündliche 
Verhandlung im Verwaltungs- 
jtreitverfahren bei der betr. 
Behörde binnen 2 Wochen. 

Sodann Berufung an ben 
Bezirksausſchuß in 2 Wochen 
(Adr. diejenige Behörde, die in 
I. Inſtanz entjchieden hat) 
deſſen Entjcheidung endgültig ift. 

Zuſt.G. 
$$ 110,113. 

Zuſt.⸗G. 
88110, 118. 

Zuft.-®. 
88 111,113. 

Zuft.-©. 
88 112,118. 

Zuſt.G. 
8114 

V. v. 31. Dez 
1883, $ 1. 

Die Gemeinde» und bie 
Ortspolizeibehörde find vor- 

.Iher zu hören, erhebt eine 
diefer Behörden den MWider- 
ſpruch, fo darf die Erthei- 
lung der Erlaubnik nur im 
Berwaltungsftreitverfahren 
erfolgen. 
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Gegenitand Zuftändige Behörde 

80 

8l 

82 

83 

84 

Anträge auf Ertheilung der 
Konzeſſion zu Privat-Kranken-, 
Entbindungs- und Irren-An— 
ſtalten, ſowie zu Schauſpiel— 
unternehmungen. 

Zurücknahme der Konzeſſion 
zum Betriebe der Gaſt- und 
Schankwirthſchaft ꝛc., ſowie 
Unterſagung des Betriebes der 
in den 88 35, 37 der Reichs— 
Gew.⸗O. bezeichneten Gewerbe 
— und Unterjagung der in $ 4 
der Verordn. v. 31. Dez. 1883 
bezeichneten Gewerbebetriebe. 

Zurüdnahme aller anderen 
Approbationen, Genehmigungen 
und Beitallungen (8 53 G.O.), 
der Konzeſſionen der Berfiche- 
rungs: und Auswanderungs: 
Unternehmer, der Prüfungs» 
zeugniffe der Hebammen zc. 

Surüdnahme de8 Wander: 
gewerbeicheins (8 58 Gew.-D.), 
der Ausdehnung desfelben ($ 60, 
Abf. 3, Gew.:DO.) und der Er: 
laubniß zum Mitführen anderer 
Perjonen ($ 62, Gew.-D.). 

Genehmigung von Orts— 
ftatuten betr. gewerbliche An- 
gelegenheiten. 

Bezirks-Ausſchuß. 

a) in Stadtkreiſen u. Städten 
mit mehr als 10000 
Einw., Bezirks-Ausſchuß 
(Streitverfahren); 

b) ſonſt Kreis - Ausihuß 
(Streitverfahren). 

Bezirks = Ausihuß (Streit- 
verfahren). 

Wie vorjtehend. 

es C. O r t 8 * 

Bezirks⸗Ausſchuß. 
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Geietes- 
Nechtsmittel und Friſten stellen Bemerkungen 

Gegen den verjagenden Be-| Zuft.-©. 
ichluß Antrag auf mündliche] SS 115,118. 
Verhandlung im Verwaltungs: 
ftreitverfahren binnen 2 Wochen. 

Sodann Reviſion an das 
Dberverwalt.-Ger. binnen 2 
Wochen. (Adr. Bez.-Ausich.) 

ad a. Berufung an das| Zuſt.G. 
Dberverwalt.- Ger. binnen 2 $ 119 
Wochen. (Adr. Bez.Ausſch.) V.v. 31. Dez. 

ad b. Berufung an den| 1883, 8 4. 
Bezirfsausfhuß binnen zwei 
Wochen. (Adr. Kr.Ausſch.) 

Sodann Reviſion an das 
Dberverwalt.-Ger. binnen 2 
Wochen. (Adr. Kr.Ausſch.) 

Berufung an das Oberver-| Zuſt.G. 
walt.-Ger. binnen 2 Wocden.| $ 120. 
(Adr. Bez.-Ausich.) 

Wie vorftehend. V.v. 31. Dez. 
1883. 8 5. 

Statuten. 

Beſchwerde an den Provin-| Zuſt.G. 
zialrath binnen 2 Wochen. 8 122. 
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Nr 

85 

86 

87 

88 

89 

90 

91 
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Gegenſtand 

Genehmigung zu Innungs— 
ſtatuten und Abänderungen 
beſtehender Statuten. 

Zahl, Zeit und Dauer der 
Wochenmärkte, ſowie Beſchlüſſe 
in Betreff der Wochenmarkts— 
artikel (88 64, 66 Gew.⸗O.). 

Einführung neuer und ander— 
weite Regulirung der Markt— 
ſtandgelder. 

Zahl, Zeit und Dauer der 
Kram- und Viehmärkte. 

Genehmigung von Gemeinde- 
beſchlüſſen betr. den Schlacht: 
zwang ꝛc. 

Feſtſetzung der zu leitenden 
Entjchädigung für Privat: 
Schlachtanſtalten. 

Einrichtung od. Veränderung 
der Kehrbezirke (5399, Gew.-D.). 

— — — — —— — — — ——̃̃ — — ——— — 

Zuſtändige Behörde 

D. In— 

Bezirks⸗Ausſchuß. 

E. 

Bezirks⸗Ausſchuß. 

Wie vorſtehend. 

Provinzialrath. 

F. Oeffentliche 

Bezirks⸗Ausſchuß. 

Wie vorſtehend. 

G. Kehrbezirke 

Bezirks⸗Ausſchuß. 



Rechtsmittel und Friften 

nungen. 

Gegen den verjagenden Be- 
ſchluß Antrag auf mündliche 
Verhandlung im Vermwaltungs- 
jtreitverf. binnen 2 Wochen, 

Sodann Revifion an das 
Dberverw.-Ger. binnen zwei 
Wochen. (Adr. Bez.-Ausſch.) 

Märkte. 

Beichwerde an den Provin- 
zialrath binnen 2 Wochen. 

Wie vorftehend. 

Beichwerde an den Mintiter 
für Handel u. Gewerbe binnen 
2 Wochen. 

Schladthäujer. 

Beichwerde an den Minifter 
für Handel u. Gewerbe binnen 
2 Wochen. 

DOrdentl. Rechtsweg binnen 
4 Wochen. 

für Schornfteinfeger 

Beichwerde an den Provin— 
zialrath, binnen 2 Wochen. 

619 

Geſetzes⸗ 

ſtellen 

Zuſt. G. 
8 124. 

Zuft.-©. 
$ 128. 

Zuſt.G. 
g 130. 

Zuſt.G. 
8 127. 

Zuft.-©. 
8 131 

Zuſt.G. 
g 131 

Zuſt.-G. 
8182 

Bemerkungen 

Inbetreff der Nebenſta— 
tuten von Innungen ins— 
beſondere der Innungs— 
krankenkaſſen vergl. Anm. 
66 zu 8 124 des Zuſt.G. 

Anbetreff der Wochen— 
märfte ift die Zuftimmung 
der &emeindebehörden er- 
forderlich. 

40 



92 

93 

94 

94a 

Anträge auf Ablöfung von 

Gewerbeberechtigungen u. Ent- 

ſchädigung für aufgehobene 

Gewerbeberechtigungen. 

H. Ablöſung gewerb- 

Bezirks - Ausihuß (Streit- 
verfahren). 

XVII. Angelegenheiten 
Bergleiche darüber 

XVII. Feuer— 

Vergleiche über Angelegenheiten von ländlichen 

a) Zulafjung eingejchriebener 
Hülfskaſſen. 

b) Genehmigung des Statuts 

oder einer Statutenänderung 

bei Orts-, Betriebs- und Bau— 

Krankenkaſſen. 

Klage der Aufſichtsbehörde 

auf Schließung eingeſchriebener 

Hülfskaſſen oder beſtehender 

Ortskrankenkaſſen. 

Auflöſung beſtehender Orts— 
krankenkaſſen. 

XIX. Hülfs- 

Bezirks⸗Ausſchuß. 

Bezirks-Ausſchuß Etreit— 

verfahren). 

Bezirks⸗Ausſchuß. 
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Geſetzes⸗ 
ſtellen 

Rechtsmittel und Friſten Bemerkungen 

liher Berechtigungen. 

Berufung an das Oberver-| Zuſt.G. 
walt.-Ger. binnen 2 Wocden.]| 8 133. 
(Adr. Bez.Ausſch.) 

* 

der Handelskammer. 

Zuſt.G. 88 134—138. 

löſchweſen. 
Spritzenverbänden. Zuſt.G. 88 139, 140. 

Kaſſen. 

Gegen verſagenden Beſchlußſ Zuſt.G. Inbetreff der Statuten 
Antrag auf mündliche Ver] $ 141. der Innungskrankenkaſſen 
handlung im Verwalt.-Streit | Gej.vom 15. |vgl. Anm. 66 zu $ 124 
verf. binnen 2 Wochen. Juni 1883 |de3 Zuft.-©. 

Sodann ad a Nevifion an |$$24,64,72. 
das Oberverwalt.Ger, binnen 
2 Wochen, (Adr. Bez.-Ausich.) 

ad b. Berufung an das 
Oberverw.⸗Ger. binnen zwei 
Wochen. (Adr. Bez. Ausich.) 

Berufung an das Dber-| Zuft.-©. 
verw.-&er, binnen 2 Wochen. 8 142 
(Adr. Bez.Ausſch.) Reichs⸗G. v. 

15. Juni 
1883 8 47. 

Gegen den Beſchluß Antrag| R.-Gef. v. 
auf mündliche Verhandlung im| 1. Juni 1883 
Streitverfahren binnen zwei|$ 47, Abſ. 3. 
Wochen, jodanı Berufung an 
da8 Oberverw.Ger. binnen 2 
Wochen. (Adr. Bez.-Ausſch.) 

40* 
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SE Gegenjtand Zujtändige Behörde 
+ 

95 Schließung oder Auflöfung Regierungspräfident. 
beitehender Betriebs- oder Bau 
krankenkaſſen. 

96 Streitigkeiten zwiſchen Ort3=, Bezirks-Ausſchuß (Streit- 
Betriebs, Innungs- und Bau» | verfahren). 
franfenfaffen, ſowie der Ge- 
meinde - Kranken » VBerficherung 
einerſeits — und Armen-Ver— 
bänden oder gejeglich zur Ent- 
ſchädigung verpflichteten Per— 
ſonen anderſeits, aus Anlaß 
der an erkrankte Arbeiter ge— 
währten Unterſtützungen, — 
desgl. zwiſchen den Kranken— 
kaſſen und den Betriebsunter- 
nehmern aus Anlaß der von 
legteren vorläufig gewährten 
Unterftügungen. 

Hal Streitigkeiten zwifchen Kran— Bezirks » Ausihußg (Streit- 
fenfaffen und Berufsgenojjen- | verfahren). 
ichaften, wenn lestere die Für— 
jorge für einen Verletzten über 
die 14. Woche hinaus bis zur 
Beendigung des Heilverfahrens 
der Krankenkaſſe, welcher der 
Verlegte angehört, gegen Er- 
ftattung der erwachjenden Stoften 
übertragen haben. 

XX. Bau- 
Bergleiche über die Ertheilung von;Dispenfationen von baupolizei- 

lichen Beitimmungen. Zuft.-&. $ 145. 
Ueber Ausdehnung der Verordnung vom 21. Dezember 1846 über 

die beim Bau von Eifenbahnen bejchäftigten Handarbeiter auf andere 
Bauten. Zuft-G. 8 144. 
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Geſetzes⸗ 
ſtellen 

Rechtsmittel und Friſten Bemerkungen 

Beſchwerde binnen 2 Wochen |R.-©.0.15.| Für Innungskranken— 
an den Handelsminiiter. uni 1883 kaſſen gilt die Vorſchrift in 

88 68, 72. 18 104 ber Gew.O. und 
Min.Anw. |$ 125 des Zuſt.G. 
v. 26. Nov. 

1883 
Nr.51—53. 

Nevifion binnen 2 Mochen R.G. v. 15. 
an das Oberverwalt.-Gericht.| Yuni 1883. 
(Adr. Bez. Ausic.) 88 57, 58. 

V.v. 12.Sep. 
1885 8 1. 
R.G. v. 28. 
Mai 1885 
(R.G.Bl. 
S.159) 816. 

Reviſion binnen 2 Wochen] Unf. Verſ. Ueber die bei der Unfall- 
an dag Oberverw.Ger. (Adr. | Gef.v.6.%uli |verficherung u. der Kranken— 
Bez.Ausſch.) 1884 8 5, |verficherung der in land— 

Abſ. 8. Jund  Forftwirthichaftlichen 
V.v. 12.Sep. | Betrieben bejchäftigten Per— 
1885. 8 1. |fonen vorkommenden ver- 

waltungsgerichtlichen Streit- 
jahen vergl. Anm. 72 zu 
$ 142 de8 Zuſt⸗G. — R.- 
G. v. 5. Mai 1886, 88 12, 
136, 137, 142. 

Polizei. 
Ueber die Normirung der Zuftändigfeiten in den Fällen des Ge- 

jeßes vom 2. Juli 1875 betr. Anlegung und Veränderung von Straßen zc. 
Zuſt.Geſ. $ 146. 
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Gegenitand 

Ertheilung der Anfiedelungs- 
genehmigung, jowie Genehmi- 
gung zur Anlegung einerKolonie. 

Genehmigung zur Errichtung 
- einer Feuerftelle innerhalb einer 
Entfernung von 75 Metern 
von einer Waldung. — Ein 
jpruhsreht des Waldeigen- 
thümers binnen 21 Zagen. 

Zujtändige Behörde 

XXI. Anfiedelungs- 

Drtspolizeibehörde, gegen 
deren Bejcheid Klage im Ver- 
waltungsitreitverfahren binnen 
2 Wochen. 

(Bei der Genehmigung zur 
Anlegung einer Kolonie in den 
Randfreifen tritt an die Stelle 
der Drtspolizeibehörde der 
Kreis-Ausichuß, gegen deſſen 
Beihluß binnen 2 Wochen 
Antrag auf mündliche Ber- 
handlung im Streitverfahren 
jtattfindet.) 

Drtspolizeibehörde, gegen 
deren Beicheid Klage im Ber- 
waltungsftreitverfahren binnen 
2 Wochen. 

XXII. Enteignungs- 

Vergleiche über die Normirung der Zuftändigfeiten für die Fälle 
R.-Gej. vom 21. Dezember 1871, betr. die Beichränfungen des Grund- 

99 Auffiht des Staates über 
Amtsführung des Standes- 
beamten. 

XXIII. Berjonenjtand und 

a) in Städten, Regierungs- 
präjident; 

b) in Landgemeinden und 
Gutsbezirken, Zandrath 
als Vorjigender des Kreis— 
Ausſchuſſes. 

XXIV. Steuer- 

Vergleiche über die Vereinigung mehrerer Gemeinden zu gemein— 
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Geſetzes⸗ 

ſtellen 
Rechtsmittel und Friſten Bemerkungen. 

ſachen. 

a. in Stadtkreiſen, Bez.Geſ. über die] Bei Anträgen auf Geneh— 
Ausſch.e; dann Berufung| Gründung |migung zur Anlegung einer 
an das Dbervermw.:Öer. [neuer Anjied- [neuen Kolonie ift daneben 
binnen 2 Wochen. (Adr. | lungen 0.25. Jim Beichlußverfahr. darüber 
Bez.Ausſch.) Aug. 1876 |zu befinden, ob ein Bedürf— 

b. in Yandfreifen, Kr.-Ausich. | 88 17, 19. Iniß befteht zur vorherigen 
dann Berufung an den] Buft.-G. Ordnung der &emeindes, 
Bez.Ausſch. binnen zweil 8 147. Kirchen- und Schulverhält- 
Wochen. (Mdr. Kreis- niffe und wie diefelben zu 
Ausich.), dann Reviſion regeln. 
an das Oberverw.:Ger. 
binnen zwei Wochen. (Adr. 
Kr.Ausſch.) 

a.in Stadtkreiſen, Gef. betr. die 
b. in Zandfreifen, ganz wie | Feld-u.Forft: 

vorjtehend. polizei vom 
1.April1880 

8 50. 

jachen. 

des Gejetes über die Enteignung vom 11. Juni 1874, jowie des 
eigenthHums in der Umgebung von Feitungen, Zuft.-&. $$ 150—153. 

Stantsangehörigfeit. 

ad a. In höherer Inftanz | Zuſt.“G. 
Dberpräfident und Meinifter| $ 154. 
des Innern. 

ad b. In höherer Inſtanz 
Negierungspräfident und Mi- 
nifter des Innern. 

Angelegenheiten. 

ſchaftlichen Einjchägungsbezirfen für die Klafjenjtener Zujt.-&. $ 156. 
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4. Geſetz, betreffend die Bejegung der Subaltern: und Unter: 
beamtenftellen in der Berwaltung der Kommunalverbände mit 

Militäranwärtern. Bom 21. Zuli 1892. 
Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen ꝛc. ver- 

ordnen, mit Zuftimmung beider Häufer des Landtages, für den gefammten 
Umfang der Monarchie, was folgt: 

81. 
Die Subaltern- und Unterbeamtenjtellen in der Verwaltung der 

Kommunalverbände, jedoch ausjchlieglich der Foritverwaltung, find gemäß 
den nachitehenden Beitimmungen mit Militäranwärtern zu beſetzen. 

Militäranwärter im Sinne diejes Gejeges ift jeder dem Preußijchen 
Staate angehörige und aus dem Preußijchen ReichSmilitärfontingente 
hervorgegangene Inhaber des Eivilverjorgungsicheins. Die unter Breußijcher 
Verwaltung jtehenden außerpreußifchen Kontingente und die Kaijerliche 
Marine find in diefer Beziehung dem Preußifchen Kontingente gleich 
geitellt. 

Ss 2. 

Die Subaltern- und Unterbeamtenftellen in denjenigen Land- 
gemeinden und ländlichen Kommunalverbänden, welche weniger als 
2000 Einwohner haben, unterliegen den Vorſchriften dieſes Geſetzes 
nit. Es können jedod) bezüglich der Kriegsinvaliden durch Königliche 
Verordnung, von welcher dem Landtage bei feinem nächſten Zufammen- 
tritt Mittheilung zu machen ift, die Subaltern- und Unterbeamtenftellen 
in diefen Landgemeinden und Kommumnalverbänden der Vorjchrift des 
$ 1 unterworfen werden. 

S 3. 

Ausichlieglih mit Militäranwärtern find zur bejegen: 
1. die Stellen im Kanzleidienjt, einjchließlich derjenigen der Lohn— 

jhreiber, foweit deren Inhabern die Bejorgung des Schreib- 
werks und der damit zujammenhängenden Dienftverrichtungen 
obliegt, 

2. jümmtliche Stellen, deren Obliegenheiten im Wejentlichen in 
mechanifchen Dienftleiftungen bejtehen. 

S 4. 

Mindeftens zur Hälfte mit Militäranwärtern find zu bejegen die 
Stellen "der Subalternbeamten im Büreaudienft, jedody mit Ausnahme 

1. derjenigen Stellen, für welche eine bejondere wifjenjchaftliche 
oder technijche Vorbildung erfordert wird, 

2. der Stellen derjenigen Kaffenvoriteher, welche eigene Rechnung 
zu legen haben, jowie derjenigen Kaffenbeamten, welche Kaſſen— 
gelder einzunehmen, zu verwahren oder auszugeben haben. 
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85. 

In welchem Umfange die nicht unter die SI 3 und 4 fallenden 
Subaltern- und Unterbeamtenftellen mit Meilitäranwärtern zu bejegen 
find, ift unter Berüdfihtigung der Anforderungen des Dienftes und 
unter finngemäßer BZugrundelegung der für die Neichs- und Staats— 
behörden jeweilig geltenden Verzeichniffe über die den Militäranwärtern 
vorbehaltenen Stellen zu beitimmen. 

S 6. 

Inſoweit in Ausführung der 88 4 und 5 einzelne Slaffen von 
Subaltern- und Unterbeamtenstellen mit Militäranwärtern nicht mindejtens 
zur Hälfte vorbehalten werden fünnen, hat nad) Möglichkeit ein Aus: 
gleich in der Weife ftuttzufinden, daß andere derartige Stellen desjelben 
Kommmunalverbandes in entjprechender Zahl und Bejoldung vorbehalten 
werden. 

Unter einer Klafje im Sinne dieje8 Geſetzes ift die Gejammtheit 
der bei einem kommunalen Berbande bejchäftigten Beamten zu verftehen, 
deren dienstliche Obliegenheiten ihrer Natur nah im Weſentlichen die- 
jelben find. 

Enthält eine Klafje nur eine Stelle, fo bleibt diejelbe den Militär- 
anwärtern vorbehalten oder verjagt, je nachdem fie unter Berüdjichtigung 
der Anforderungen des Dienjtes zur Belegung mit einem Miilitär— 
anmwärter geeignet oder nicht geeignet ift. 

87. 

Die den Militäranwärtern vorbehaltenen Stellen fünnen verliehen 
werden: 

l. an Offiziere und Dedoffiziere, welchen beim Ausjcheiden aus 
dem aftiven Dienjte die Ausjicht auf Anftelung im Eivildienjte 
verliehen worden ilt; 

2. ehemaligen Militäranwärtern, welche fi) in einer auf Grund 
ihrer Verſorgungsanſprüche erivorbenen etatsmäßigen Anftellung 
befinden oder im Folge eingetretener Dienftunfähigfeit in den 
Ruheſtand verfegt worden find; 

3. ehemaligen Militärperjonen, welchen der Givilverforgungsichein 
lediglich” um deswillen verjagt worden ift, weil fie ſich nicht 
fortgejegt gut geführt haben, und welchen gemäß einer von der 
zuftändigen Militärbehörde ihnen jpäter ertheilten Bejcheinigung 
eine den Militäranwärtern im Reichs- oder Staatsdienfte vor- 
behaltene Stelle übertragen werden darf; 

4. fonjtigen Perſonen, denen die Berechtigung zu einer Anjtellung 
(andesherrlich verliehen worden ift; 

5. ſolchen Beamten und Bedienjteten des beireffenden Kommunal— 
verbandes, welche für ihren Dienft unbrauchbar oder entbehrlid) 
geworden jind und einjtweilig oder dauernd in den Ruheſtand 
verjegt werden müßten, wenn ihnen nicht eine den Militär- 
anwärtern vorbehaltene Stelle verliehen würde. 
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S 8. 

Stelfen, welche den Militäranwärtern nur theilweije (zur Hälfte, 
zu einem Drittheil u. |. mw.) vorbehalten find, werden bei eintretenden 
Vakanzen in einer dem Antheilsverhältniß entiprechenden Reihenfolge mit 
Militäranwärtern oder Givilperjonen bejegt, und zwar ohne Rückſicht auf 
die Zahl der zur Zeit der Bejegung thatfählih mit Mititäranwärtern 
und Civilperjfonen bejegten Stellen. 

Wird die Reihenfolge auf Grund des $ 7 unterbrochen oder wird 
in Folge des $ 7 Nr. 5 eine ausfchlieglih mit Militäranmwärtern zu 
bejegende Stelle mit einem Bedienfteten des KRommunalverbandes bejegt, 
jo ijt eine Wusgleichung herbeizuführen. Dabei find Perjonen, deren 
Anſtellung auf Grund des $ 7 Nr. 4 und 5 erfolgt, als Eivilperjonen, 
Perjonen, deren Anjtellung auf Grund des $ 7 Nr. 1 bis 3 erfolgt, 
als Militäranwärter in Anrechnung zu bringen. 

In der Verſetzung oder Beförderung eines befoldeten Subaltern= 
oder Unterbeamten auf eine andere nicht ausjchlieglih mit Militär- 
anmwärtern zu bejegende bejoldete Subaltern- oder Unterbeamtenftelle des— 
jelben Kommumnalverbandes find die Kommunalverbände nicht befchränft. 
Wäre die auf jolhe Weife mit einer Civilperſon bejegte Stelle der be- 
jtehenden Neihenfolge nad) mit einem Militäranmwärter zu bejegen ge- 
wejen, jo ift eine Ausgleihung herbeizuführen. 

89. 

Die Militäranwärter haben fih um die von ihnen begehrten 
Stellen bei den Anftellungsbehörden zu bewerben. 

Sie find zu Bewerbungen vor oder nad) der Stellenerledigung jo 
lange berechtigt, als fie noch nicht eine etatsmäßige Stelle erlangt und 
angetreten haben, mit welcher ein penfionsfähiges Dienjteinfommen von 
mindejtens 900 Mark verbunden ift. Bewerbungen um Stellen, welche 
nur im Wege des Aufrüdens zu erlangen find, werden jedod) hierdurd 
nicht ausgeſchloſſen. 

$ 10. 

Bewerbungen um noch nicht freigewordene Stellen find alljährlich 
zum 1. Dezember zu erneuern, widrigenfalls diefelben als erlojchen gelten. 

$ 11. 

Stellen, welche mit Militäranwärtern zu bejegen find, müffen im 
Falle der Erledigung, und wenn feine Bewerbungen von Militär: 
anmwärtern für diejelben vorliegen, feitens der Anjtellungsbehörde der zu— 
ftändigen Militärbehörde behufs der Bekanntmachung mittelft Einreichung 
einer Nachweiſung bezeichnet werden. 

Sit innerhalb ſechs Wochen nad) der Bekanntmachung eine Be- 
werbung bei der Anftellungsbehörde nicht eingegangen, jo Hat diejelbe in 
der Stelfenbejegung freie Hand. 
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& 12. 

Die den Militäranwärtern vorbehaltenen Stelfen dürfen, außer in 
dem alle des $ 7, mit anderen Perſonen nicht bejegt werden, jofern 
fid) Militäranwärter finden, welche zur Uebernahme der Stellen befähigt 
und bereit find. Es macht dabei feinen Unterjchied, ob die Stellen 
dauernd oder nur zeitweile beftehen, ob mit denfelben ein etatSmäßiges 
Gehalt oder nur eine diätarifche oder andere Nemuneration verbunden 
ift, ob die Anftellung auf Lebenszeit, auf Kündigung oder auf Widerruf 
geſchieht. 

Zu vorübergehender Beſchäftigung als Hülfsarbeiter oder Ver— 
treter können jedoch auch Nichtverſorgungsberechtigte angenommen werden. 

In Anſehung derjenigen dienſtlichen Verrichtungen, für welche 
wegen ihres geringen, die volle Zeit und Thätigkeit eines Beamten nicht 
in Anſpruch nehmenden Umfanges und der Geringfügigkeit der damit 
verbundenen Remuneration beſondere Beamte nicht angenommen, welche 
vielmehr an Privatperſonen, an andere Beamte als Nebenbeſchäftigung 
oder an verabſchiedete Beamte übertragen zu werden pflegen, behält es 
hierbei jein Bewenden. Wenn fich jedoch Militäranwärter ohne Auf- 
forderung zu folchen dienstlichen Verrüchtungen melden, jo find diejelben 
vorzugsweije zu berüdfichtigen. 

$ 13. 

Die Anftellungsbehörden find zur Berüdfichtigung von Bewerbungen 
nur dann verpflichtet, wenn die Bewerber eine genügende Befähigung 
für die fragliche Stelle beziehungsweife den fraglichen Dienjtzweig nach— 
weiſen. Darüber, ob der Bewerber genügende Befähigung bejist, ent: 
jcheidet auf Beichwerde die ftaatlicye Auffichtsbehörde. 

Sind für gewiffe Dienftftellen oder für gewiffe Gattungen von 
Dienftitellen befondere Prüfungen (Vorprüfungen) vorgejchrieben, jo hat 
der Militäranmwärter auch diefe Prüfungen abzulegen. Auch lann, wenn 
die Eigenthümlichfeit des Dienftzweiges dies erheilcht, die Zulaffung zu 
diefer Prüfung oder die Annahme der Bewerbung überhaupt von einer 
vorgängigen informatorifchen Beichäftigung in dem betreffenden Dienft- 
zweige abhängig gemacht werden, welche in der Negel nicht über drei 
Monate auszudehnen ijt. Ueber die Zuläffigfeit einer informatorijchen 
Beichäftigung enticheidet die ftaatliche Auffichtsbehörde. 

Die Anftellung eines einberufenen Militäranwärters kann zunächſt 
auf Probe erfolgen oder von einer Probedienftleiftung abhängig gemacht 
werden. Die Probezeit darf vorbehaltlich der Abkürzung bei früher 
nachgewiejener Befähigung in der Negel höchſtens ſechs Monate, für den 
Dienjt der Straßen: und Wafferbauverwaltung, mit Ausſchluß der im 
$ 3 bezeichneteu Stellen, ein Jahr betragen. Handelt es ſich um Ans 
jtellungen im Büreau: oder Kaffendienft, jo kann die Probezeit mit Ge— 
nehmigung der jtaatlichen Auffichtsbehörde unter Zuftimmung der zu— 
ſtändigen Militärbehörde ausnahmsweije bis auf die Dauer eines Jahres 
verlängert werden. Während der Anjtellung anf Probe ift dem An— 
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wärter das volle Stelleneinfommen, während der Probedienftleijtung eine 
fortlaufende Remuneration von nicht weniger als Dreiviertheil des 
Stelleneinfommens zu gewähren. 

8 14. 
Welche Subaltern- und Unterbeamtenjtellen und, gegebenen Yalls, 

in welcher Anzahl diefelben gemäß den vorjtehenden Beitimmungen den 
Militäranwärtern vorzubehalten find, hat die Kommunalauffichtsbehörde 
feftzuftellen. Gegen diefe Feititellung ift die Beſchwerde zuläffig. Stellen, 
wegen deren eine jolche Feititellung noch nicht ftattgefunden hat, dürfen, 
injfofern nicht Militäranwärter zur Anftellung gelangen, oder das in 
diefem Gejege bezüglich der Bejegung der Stellen mit Militäranwärtern 
vorgejchriebene Verfahren erledigt ift, bis zu der erfolgten Feſtſtellung 
nur widerrufli befegt werden. Die Anjtellungsverhältniffe der In— 
haber von ſolchen Stellen, welche gemäß den vorjtehenden Beitimmungen 
den Militäranwärtern vorzubehalten, dagegen ohne Verlegung der bis: 
herigen Beitimmungen an nicht Verforgungsberechtigte übertragen worden 
find, bleiben hierdurd unberührt. Gleichfalls unberührt bleiben bereits 
erworbene Anſprüche von Militäranmwärtern. 

Uebergangs- und Schlußbeitimmungen. 

8 15. 
Sind bei dem Inkrafttreten dieſes Geſetzes Civilperſonen ſeit 

mindeſtens drei Jahren in Stellen, welche denſelben nach dem bisherigen 
Rechte ohne landesherrliche Verleihung der Berechtigung zu einer An— 
ſtellung nicht hätten übertragen werden dürfen, jo können die Civil— 
perjonen in diejen Etellen belafjen werden. Gehören dieje Stellen zu 
denjenigen, welche gemäß den Vorfchriften des gegenwärtigen Geſetzes 
den Militäranwärtern theilweife vorbehalten find, fo müffen frei werdende 
Stellen den Militäranwärtern jo lange und in ununterbrochener Reihen— 
folge übertragen werden, bis der den Militäranwärtern vorbehaltene 
Theil erfüllt ift. 

8 16. 
Das gegenwärtige Gejeß tritt am 1. Oftober 1892 in Kraft. 
Mit diefem Zeitpunfte treten alle entgegenftehenden Bejtimmungen, 

insbejondere die Deklaration wegen Berüdiihtigung invalider Militär: 
perjonen bei Beſetzung ftädtiicher Bolten vom 29. Mai 182U (Gejep: 
Samml. S.79), die Kabinetsordre, betreffend die Bejegung der Kämmerei- 
Rendanten- und Kommunalkaſſen-Rendantenſtellen, vom 1. Augujt 1835 
(Geſetz-Samml. S. 179) und der Alferhöcjite Erlap, betreffend die Ver— 
pflihtung der Stadtgemeinden in den neu erworbenen Landestheilen zur 
Beſetzung der bejoldeten jtädtischen Unterbedientenjtellen mit verforgungs: 
berechtigten Militärinvaliden, vom 22. Da 1867 (Geſetz-Samml. 
S. 1667) außer Kraft. 
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Der Minijter des Innern und der Kriegsminifter find mit der 
Ausführung diefes Gejeges beauftragt und erlaffen die hierzu erforder- 
lichen Anordnungen und Inftruftionen. 

Urkundlich unter Unferer Höchiteigenhändigen Unterjchrift und bei- 
gedrudtem Königlichen Inſiegel. 

Gegeben an Bord Meiner Naht „Kaiferadler", 
Drontheim, den 21. Juli 1892. 

(L. S.) Wilhelm, 

Gr. zu Eulenburg. v. Boetticher. Herrfurth. v. Scelling. 

Frhr. v. Berlepfh. Miquel. v. Kaltenborn. Thielen. 

5. Dad Kommunalabgabengejet vom 14. Zuli 1893 in der 
Faſſung der Novelle vom 30. Zuli 1895. 

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen zc, ver» 
ordnen mit Zuftimmung beider Häufer des Landtages Unferer Monarchie 
für den Umfang derjelben, mit Ausſchluß der Hohenzollernfchen Lande 
und der Inſel Helgoland, was folgt: 

Theil 1. Gemeindeabgaben. 

Erſter Titel. 

Allgemeine Beſtimmungen. 

Sl. 

Die Gemeinden find berechtigt, zur Dedung ihrer Ausgaben und 
Bedürfniffe nad) Maßgabe der Beitimmungen dieſes Gejeges Gebühren 
und Beiträge, indirekte und direkte Steuern zu erheben, fowie Natural- 
diente zu fordern. 

Ss 2. 

Die Gemeinden dürfen von der Befugnik, Steuern zu erheben, 
nur injoweit Gebrauch machen, als die fonftigen Einnahmen, insbejondere 
aus dem Gemeindevermögen, aus Gebühren, Beiträgen und vom Staate 
oder von weiteren Kommunalverbänden den Gemeinden überwiejenen 
Mitteln zur Dedung ihrer Ausgaben nicht ausreichen. Auf Hunde- und 
Luftbarfeits-, ſowie auf ähnliche, durch bejondere Rückſichten gebotene 
Steuern findet diefe Beſtimmung feine Anwendung. 

Durch direkte Steuern darf nur der Bedarf aufgebracht werden, 
welcher nach Abzug des Auffommens der indirekten Steuern von dem 
gejanmten Steuerbedarfe verbleibt. 

83. 

Gewerbliche Unternehmungen der Gemeinden ſind grundſätzlich fo 
zu verwalten, daß durd die Einnahmen mindeftens die gefammten durch 
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die Unternehmung der Gemeinde erwachſenden Ausgaben, einjchließtich der 
Berzinfung und der Tilgung des Anlagefapitals, aufgebracht werden. 

Eine Ausnahme ift zuläffig, jofern die Unternehmung zugleid) einem 
öffentlichen Intereſſe dient, welches anderenfalls nicht befriedigt wird. 

Zweiter Titel, 
Gebühren und Beiträge. 

8 4. 

Die Gemeinden fünnen für die Benugung der von ihnen im 
öffentlichen Intereſſe unterhaltenen Beranjtaltungen (Anlagen, Anftalten 
und Einrichtungen) befondere Vergütungen (Gebühren) erheben. 

Die Erhebung von Gebühren hat zu erfolgen, wenn die Veran 
jtaltung einzelnen Gemeindeangehörigen oder einzelnen Klaſſen von joldhen 
vorzugsweife zum Bortheile gereicht und ſoweit die Ausgleichung nicht 
durch Beiträge ($ 9) oder eine Diehr: oder Minderkelaftung ($ 20) er- 
folgt. Die Gebührenjäge find in der Regel jo zu bemeifen, dak die 
Verwaltungs: und Unterhaltungskoften der Beranftaltung, einjchlieflid) 
der Ausgaben für die Berzinfung und Tilgung des aufgewendeten Kapitals, 
gededt werden. 

Beiteht eine Verpflichtung zur Benußgung einer Beranftaltung für 
alle Gemeindeangehörigen oder für einzelne Klaſſen derjelben, oder find 
die Genannten auf die Benugung der Veranftaltung angewiejen, fo ilt 
unter Berüdjichtigung des öffentlichen Intereſſes, welchem die Veran— 
ftaltung dient, und der den Einzelnen gewährten bejfonderen Vortheile 
eine entiprechende Ermäßigung der Gebührenfäge geitattet; aud kann in 
Fällen diefer Art die Erhebung von Gebühren unterbleiben. 

Auf Unterrihts- und Bildungsanftalten, auf Krankenhäuſer, Heil- 
und Pflegeanftalten, jowie auf vorzugsweife den Bedürfniffen der unbe» 
mittelten Volksklaſſen dienende Beranftaltungen finden vorjtehende Be: 
ſtimmungen (Abjag 2 und 3) feine Anwendung. Jedoch muß für den 
Beſuch der von den Gemeinden unterhaltenen höheren Lehranftalten und 
Fachſchulen ein angemeſſenes Schulgeld erhoben werden. 

Andere Abweichungen von der im Abjak 2 vorgejchriebenen Be— 
meffung der Gebühren find nur aus bejonderen Gründen geitattet. 

Ein Zwang zur Erhebung von Chauſſee-, Weges, Pflafter- und 
Brüdengeldern findet nicht ftatt. 

85. 

Die bejtehenden Vorjchriften über die Verleihung des Nechts auf 
Erhebung von Chauſſee-, Wege-, Pflafter-, Brüden-, Fähr-, Hafens, 
Schleuſengeldern und von anderen derartigen Verfehrsabgaben, ſowie über 
die Feititellung der Tarife für Solche werden durch dieſes Geſetz nicht 
berührt, 

5 6. 

Die Gemeinden, Amtsbezirfe, Nemter und Yandbürgermeijtereien 
find berechtigt, für die Genehmigung und Beauffichtigung von Neubauten, 
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Umbauten und anderen baulichen Herjtellungen, jowie für die ordnungs- 
und feuerpolizeiliche Beauffichtigung von Meffen und Märkten, von 
Mufikaufführungen, Schauftellungen, theatralifchen Vorſtellungen und 
fonftigen Zuftbarfeiten Gebühren zu erheben. Die Erhebung von Luit- 
barfeitsjteuern jchliegt die Erhebung von Gebühren für die Beaufjichtig- 
ung der Zuftbarteit aus. 

Im Uebrigen bewendet es hinfichtlich der Befugniß der Gemeinden, 
für einzelne Handlungen ihrer Organe Gebühren (Berwaltungsgebühren) 
zu erheben, bei den bejtchenden Beitimmungen. 

Die Gebühren müffen jo bemefjen werden, daß deren Auffommen die 
Koften des bezüglichen VBerwaltungszweiges nicht überfteigt. 

8 7 

Gebühren ſind im Voraus nach feſten Normen und Sätzen zu 
beſtimmen. Eine Berückſichtigung Unbemittelter iſt nicht ausgeſchloſſen. 

88. 

Die Feſtſetzung von Gebühren bedarf in den Fällen des 8 4 
Abjak 3 und 5 und des 8 6 der Genehmigung. 

Das Erforderniß der Genehmigung des Scuigeldes durch die 
Schulaufſichtsbehörde bleibt unberührt. 

89. 

Die Gemeinden können behufs Dedung der Kojten für Heritellung 
und Unterhaltung von PBeranftaltungen, welche durd) das öffentliche 
Intereſſe erfordert werden, von denjenigen Örundeigenthümern und 
Gewerbetreibenden, denen hierdurch befondere wirthichaftliche Vortheile 
erwachjen, Beiträge zu den Koften der Veranjtaltungen erheben. Die 
Beiträge find nad) den Vortheilen zu bemefjen. 

Beiträge müffen in der Negel erhoben werden, wenn anderenfalls 
die Kojten, einschließlich der Ausgaben für die Verzinfung und Tilgung 
des aufgewendeten Kapitals, durch Steuern aufzubringen fein würden. 

Der Plan der Veranjtaltung ift nebſt einem Nachweije der Koften 
offen zu legen. Der Beſchluß der Gemeinde wegen Erhebung von 
Beiträgen ift unter der Angabe, wo und während welcher Zeit Plan 
nebit Koftennachweis zur Einficht offen liegen, in ortsüblicher Weife mit 
dem Bemerfen befannt zu machen, daß Einwendungen gegen den Beſchluß 
binnen einer beftimmt zu bezeichnenden Frift von mindeftens 4 Wochen 
bei dem emeindevorftande anzubringen feien. Handelt e8 ji) um eine 
Beranftaltung, welche nur einzelne Grundeigenthümer oder Gewerbe: 
treibende betrifft, fo genügt an Stelle der Bekanntmachung eine Mit- 
theilung an die Betheiligten. Der Beſchluß bedarf der Genehmigung. 

Zu diefem Behufe hat der Gemeindevorftand den Beichluß nebjt 
den dazu gehörigen Vorverhandlungen und der Anzeige, ob und welche 
Einwendungen innerhalb der gejtellten Friſt erhoben find, der zujtändigen 
Behörde einzureichen. 



re 

Der Beihluß der zuftändigen Behörde ift in gleicher Weije zur 
Kenntniß der Betheiligten zu bringen, wie der Beſchluß der Gemeinde 
befannt gemacht worden iſt. 

Gegen den Beichluß der zuftändigen Behörde fteht den Betheiligten 
die Beichwerde offen. 

$ 10. 

Die Vorjchriften des Gejetes, betreffend die Anlegung und Ber- 
änderung von Straßen und Plägen in Städten und ländlichen Ort— 
ichaften, vom 2. Juli 1875 (G.S. ©. 561) bleiben mit der Maßgabe 
in Kraft, daß die im $ 15 dafelbit vorgefehenen Beiträge nach einem 
anderen, als dem dort angegebenen Maßitabe, insbejondere auch nad) 
der bebauungsfähigen Fläche, bemeifen werden dürfen. 

2], 

Die Vorjchriften des Geſetzes, betreffend die Erhebung von Marft- 
jtandsgeld, vom 26. April 1872 (G.S. ©. 513) bleiben unberührt. 

Ebenſo behält es bei den Beitimmungen der Gejege über Die 
Errichtung öffentlicher Schladhthäufer vom 18. März 1868 (G.S. S. 277) 
und 9. März 1881 (G.S. ©. 273) fein Bewenden. Jedoch dürfen 
für die Sclachthausbenugung Gebühren bis zu einer ſolchen Höhe 
erhoben werden, daß durch ihr jährliches Auffommen die Koften der 
Unterhaltung der Anlage und des Betriebes, ſowie ein Betrag von 
8 Prozent des Anlagefapital3 und der etwa gezahlten Entjchädigungs- 
jumme gededt werden. In denjenigen Städten, in denen Verbrauchs— 
iteuern auf Fleisch zur Erhebung kommen, dürfen die Benugungsgebühren 
nur bi zu einer ſolchen Höhe erhoben werden, daß durd ihr jährliches 
Auflommen außer den Unterhaltungs- und Betriebskoſten ein Betrag 
von 5 Prozent des Anlagefapitals und der Entſchädigungsſumme gededt wird. 

Die Gebühren für die Unterfuhung des nicht im öffentlichen 
Schlachthäuſern ausgefchlachteten Fleifches (Artikel 1 $ 2 Nr. 2 und 3 
des Gefeges vom 9. März 1881) können in einer den Gebühren für 
die Schlachthausbenugung entiprechenden Höhe bemefjen werden. 

$ 12. 
In Badeorten, Himatifchen und fonftigen Kurorten können die 

Gemeinden für die Herftellung und Unterhaltung ihrer zu Kurzweden 
getroffenen VBeranftaltungen Vergütungen (Kurtaren) erheben. 

DPriffer Titel. 
Gemeindeiteuern. 

Erjter Abjchnitt. 
Indirefte Gemeindeiteuern. 

8 13. 
Die Gemeinden find zur Erhebung indirekter Steuern innerhalb 

der durch die Neichsgejege gezogenen Grenzen befugt. 
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Den Gemeinden jind Vereinbarungen mit den Betheiligten gejtattet, 
wonad; der Jahresbetrag der zu entrichtenden indirekten Steuern für 
mehrere Jahre im Boraus feit beftimmt wird, Die Vereinbarungen 
bedürfen der Genehmigung. 

S 14. 

Steuern auf den Verbraud von FFleifch, Getreide, Mehl, Backwerk, 
Kartoffeln und Brennftoffen aller Art dürfen nicht neu eingeführt oder 
in ihren Sägen erhöht werden, Die Einführung einer Wildpret- und 
Geflügeljtener ift jedoch auch in den früher nicht mahl- und jchlachtiteuer- 
pflichtigen Gemeinden zuläffig.e Die Steuerſätze fünnen abweichend von 
den Vorjchriften des Erlafjes vom 24. April 1848 (G.S. ©. 131) 
bemejjen werden. 

Wegen Forterhebung der Schlachtjtener bewendet es bei den Be- 
ftimmungen des Gejekes vom 25. Mai 1873 (G.S. ©. 222). 

8 15. 
Die Beſteuerung von Luſtbarkeiten, einſchließlich mufifalijcher und 

deflamatorifcher Vorträge, jowie von Schauftellungen umherziehender 
Künftler ift den Gemeinden geftattet. 

$ 16. 

Die Gemeinden find befugt, das Halten von Hunden zu befteuern 
($ 93). Die in diefer Beziehung zur Zeit beftehenden gefeglichen Vor— 
Ichriften werden aufgehoben. 

$ 17. 
Die bejtehenden Vorjchriften über die Verwendung des Aufkommens 

indirefter Steuern für beftimmte Zwede (Koften der Armenpflege u. j. w.) 
werden aufgehoben. 

8 18. 
Die Einführung neuer und die Beränderung beftehender indirekter 

Semeindefteuern fann nur durch Steuerordnungen erfolgen. 
Die Steuerordnungen bedürfen der Genehmigung. 

8 19. 
Wegen der Befreiung der Militärfpeifeeinrichtungen und ähnlicher 

Militäranftalten von den Berbrauchsfteuern bewendet es bei den be- 
jtehenden Beftimmungen. 

Zweiter Abjchnitt. 
Direfte Gemeindeitenern. 

I. Allgemeine Bejtimmungen. 

8 20. 

Die direkten Gemeindefteuern find auf alle der Beitenerung unter- 
worfenen Pflichtigen nad) feſten und gleichmäßigen Grundfägen zu 
vertheilen. 

41 
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Handelt es jich um Veranitaltungen, welche in bejonders hervor» 
ragendem oder geringem Maße einem Theile des Gemeindebezirts oder 
einer Slaffe von Gemeindeangehörigen zu Statten kommen, und werden 
Beiträge nach SS 9 und 10 nicht erhoben, jo fann die Gemeinde eine 
entiprechende Mehr: oder Minderbelajtung diejes Theiles des Gemeinde- 
bezivt8 oder dieſer Klaffe von Gemeindeangehörigen bejchließen. Bei 
der Abmejjung der Mehr: oder Minderbelaftung iſt namentlich der zur 
Herjtellung und Unterhaltung der Veranftaltungen erforderliche Bedarf 
nach Abzug des etwaigen Ertrages in Betracht zu ziehen. Der Beſchluß 
bedarf der Genehmigung. 

s 21. 

Die auf bejonderem Nechtstitel beruhenden Befreiungen einzelner 
Grundjtiide von Gemeindefteuern bleiben in ihrem bisherigen Umfange 
fortbejtehen.. Die Gemeinden ſind jedoch berechtigt, diefe Befreiungen 
durch Zahlung des zwanzigfaden Jahreswerthes derjelben nach dem 
Durchſchnitt der legten drei Jahre vor dem 1. April desjenigen Rech— 
nungsjahres, in welchem die Ablöſung bejchloffen wird, abzulöfen. Steht 
ein anderer Entjhädigungsmaßitab feft, fo hat es hierbei jein Bewenden. 

8 22. 

Vorſchriften, welche eine Befreiung von ©ewerbejteuer in ſich 
schließen, finden auf Gewerbe, welche nach Verkündigung dieſes Gejeges 
in Betrieb gejegt werden, feine Anwendung. 

Die Gemeinden find berechtigt, die bejtehenden Befreiungen durd) 
Zahlung des 13'/sfachen Jahreswerthes derjelben nach dem Durchſchnitt 
der letzten drei Jahre vor dem 1. April desjenigen Rechnungsjahres, in 
welchem die Ablöjung bejchloffen wird, abzulöjfen. Steht ein anderer 
Entjhädigungsmaßftab feit, jo hat es hierbei jein Bewenden, 

g 28. 
Die direften Gemeindejteuern fünnen vom Grundbefig und Gewerbe: 

betrieb (Realſteuern), fowie vom Einfommen der Stenerpflichtigen (Ein= 
fommenjteuer) erhoben werden. 

Die Einfommenitener fann zum Theil durch Anfwandsitenern 
erjegt werden. Aufwandsiteuern dürfen grundjäglich die geringeren 
Einfommen nicht verhältnigmäßig höher als die größeren belaften. 

Mieths- und Wohnungsijteuern dürfen nicht neu eingeführt werden. 
Die beitehenden Mieths- und Wohnungsiteuern find auf ihre 

Uebereinftimmung mit den vorftehenden Beiteuerungsgrundfägen und den 
jonftigen Bejtimmungen diejes Geſetzes zu prüfen. Sie bedürfen erneuter, 
an die Zuftimmung der Miniſter des Innern und der Finanzen gebun- 
dener Genehmigung und treten außer Kraft, wenn die Genehmigung 
nicht bis zum 1. April 1898 erfolgt iſt. 

Die Einführung neuer und die Veränderung beftehender direkter 
Gemeindeſteuern, welche nicht in Prozenten der vom Staate veranlagten 
Steuern erhoben werden, kann nur durch Stenerordnungen erfolgen. 

Die Steuerordnungen bedürfen der Genehmigung. 



II. Bejondere Beftimmungen. 

1. Beaffteuern. 

a) Vom Grundbefig. 

S 24. 

Den Steuern vom Grumdbefig find die in der Gemeinde belegenen 
bebauten und unbebauten Grundftüde unterworfen, mit Ausnahme 

a) der Königlichen Schlöffer, einjchließlich der zugehörigen Neben» 

b — 

c) 

— 

— 

h) 

i — 

gebäude, Hofräume und Gärten; 
der einem fremden Staate gehörigen Grundſtücke, auf denen 
Botſchafts- oder Geſandtſchaftsgebäude errichtet ſind, einſchließlich 
der auf ihnen errichteten Gebäude, ſofern von dem fremden 
Staate Gegenſeitigkeit gewährt wird; 
der dem Staate, den Provinzen, den Kreiſen, den Gemeinden 
oder ſonſtigen kommunalen Verbänden gehörigen Grundſtücke 
und Gebäude, ſofern ſie zu einem öffentlichen Dienſte oder 
Gebrauche beſtimmt ſind; 
der Brücken, Kunſtſtraßen, Schienenwege der Eiſenbahnen, ſowie 
der ſchiffbaren Kanäle, welche mit Genehmigung des Staates 
zum öffentlichen Gebrauche angelegt ſind; 
der Deichanlagen der Deichverbände und der im öffentlichen 
Intereſſe ſtaatlich unter Schau geſtellten Privatdeiche, ſowie 
der im öffentlichen Intereſſe unterhaltenen Anlagen der Ent— 
und Bewäſſerungsverbände; 
der Univerſitäts- und anderen zum öffentlichen Unterrichte be— 
ftimmten Gebäude; 
der Kirchen, Stapellen und anderen dem öffentlichen Gottes» 
dienste gewidmeten Gebäude, ſowie der gottesdienftlichen Gebäude 
der mit Korperationsrechten verjehenen Religionsgeſellſchaften; 
der Armen-, Waijen- und öffentlichen SKranfenhäufer, der 
Gefängniß-, Beſſerungs-, Aewahr: und derjenigen Wohlthätig- 
feitSanjtalten, welche die Bewahrung vor Schutzloſigkeit oder 
jittlicher Gefahr bezweden (Mägdehäufer und dergleichen), ſowie 
der Gebäude, welche milden Stiftungen angehören und für 
deren Zwede unmittelbar benutt werden ; durch Gemeindebeichluß 
fünnen auch anderweitige Gebäude folder milden Stiftungen, 
welche nicht bloß zu Gunften bejtimmter Perſonen und Familien 
beitehen, freigelafjen werden. 
der Grundſtücke der unter f, g, h aufgeführten Anjtalten und 
Körperjchaften, joweit die Grundftüde für deren Zwecke unmittel- 
bar benugt werden, 

k) der Dienjtgrundftüde und Dienftwohnungen der Geijtlichen, 
Kirchendiener und Volksjchullehrer, joweit ihnen bisher Steuer- 
freiheit zugeſtanden hat. 

Alle jonftigen, nicht auf einem befonderen Rehtstitel beruhenden 
Befreiungen ($ 21), insbefondere auch diejenigen der Dienſtgrundſtücke 
und Dienitwohnungen der Beamten, find aufgehoben. 

41% 
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Iſt ein Grundſtück oder Gebäude nur theilweiſe zu einem öffent— 
lichen Dienſte oder Gebrauche beſtimmt, ſo bezieht ſich die Befreiung 
nur auf dieſen Theil. 

Die Beſtimmungen der Kabinetsordre vom 8. Juni 1834 (G.-S. 
S. 87) bleiben in Geltung und werden auf diejenigen Gemeinden aus» 
gedehnt, in welchen diejelben noch nicht in Geltung find. 

8 25. 

Den Gemeinden iſt die Einführung bejonderer Steuern vom 
Grundbejig geitattet. 

Die Umlegung kann insbejondere erfolgen nad) dem Reinertrage 
beziehungsweije Nutungswerthe eines oder mehrerer Jahre, nad) dem 
Pacht- beziehungsweile Miethswerthe oder dem gemeinen Werthe der 
Grundjtücde und Gebäude, nad) den in der Gemeinde ftattfindenden Ab— 
ftufungen des Grundbefiges oder nach einer Verbindung mehrerer diejer 
Mapitäbe. 

$ 26. 

Sind bejondere Steuern vom Grumdbefig nicht eingeführt, fo 
erfolgt die Bejteuerung in Prozenten der vom Etaate veranlagten Grund: 
und Gebäudefteuern. 

Die auf Grund der Einlegung von NRechtsmitteln erfolgte Er: 
höhung oder Ermäßigung der veranlagten Steuer zieht die entjprechende 
Abänderung der Veranlagung zur Gemeindejtener nad) fid. 

Die Veranlagung hat fi) auf ſämmtliche Grundftüde und Gebäude 
zu erftreden, welche der Gemeindebejteuerung unterliegen ($$ 3, 4 des 
Geſetzes wegen Aufhebung direfter Staatsfteuern). 

Die Befteuerung neuerbauter oder vom Grunde aus wieder aufge- 
bauter Gebäude, jowie die Steuererhöhung in Folge von Verbeſſerungen 
der Gebäude beginnt mit dem Ablaufe des Vechnungsjahres, in welchem 
die Bewohnbarkeit oder Nußbarkeit eingetreten oder die Verbeſſerung 
vollendet ift. 

S 27. 

Die Steuern vom Grumdbefig find nad gleichen Normen und 
Sätzen zu vertheilen. 

Liegenſchaften, welche durd die Feſtſetzung von Baufluchtlinien in 
ihrem MWerthe erhöht worden jind (Baupläße) können nah Maßgabe 
diejes höheren Werthes zu einer höheren Steuer al3 die übrigen Liegen- 
jchaften herangezogen werden. Diefe Befteuerung muß durd Steuer- 
ordnung geregelt werden, 

b) Vom Gewerbebetrieb. 

$ 28. 

Den Gewerbefteuern unterliegen in den Gemeinden, in denen der 
Betrieb tattfindet, 

1. die nad) dem Gewerbefteuergejeg vom 24. Juni 1891 (G.S. 
©. 205) zu veranlagenden ftehenden Gewerbe; 



. die landwirthichaftlicyen Branntweinbrennereien; 
. der Bergbau; 
. die gewerbsmäßige Gewinnung von Bernftein, Ausbeutung von 

Torfftihen, von Sand», Kies, Lehm, Mergel:, Thon: und 
dergleichen Gruben, von Stein-, Sciefer-, Kalt, Kreide: und 
dergleichen Brüden; 

5. die Gewerbebetriebe fommunaler und anderer öffentlicher Verbände; 
6. die Gewerbebetriebe des Staates und der Reichsbank. 

Diejenigen zu Nr. 2 bis 6 bezeichneten Betriebe, bei denen weder 
der jährliche Ertrag 1500 Mark, noch das Anlage: und Betriebsfapital 
3000 Marf erreicht, ingleihen die nah $ 3 Nr. 4 des Gewerbejteuer- 
gejeges vom 24. Juni 1891 fteuerfreien Gewerbebetriebe der Kommunal- 
verbände bleiben von der Gewerbeſteuer befreit. Auf die Betriebsiteuer 
findet diefe Bejtimmung feine Anwendung. 

Der Betrieb der Stantseifenbahnen und der der Eifenbahnabgabe 
unterliegenden PBrivateijenbahnen tit gewerbeiteuerfrei. 

Der Gewerbebetrieb im Umbherziehen ijt der Gewerbefteuer in den 
Gemeinden nicht unterworfen. 

> 

$ 29. 

Den Gemeinden iſt die Einführung befonderer Gemwerbeiteuern 
geitattet. 

Die Gewerbefteuern fünnen namentlich bemeffen werden nad) dem 
Ertrage des legten Jahres oder einer Reihe von Jahren, nad) dem 
Werthe des Anlagefapitals oder des Anlage: und Betriebsfapitale, nad) 
jonftigen Merkmalen für den Umfang des Betriebes oder nad) einer 
Verbindung mehrerer dieſer Maßitäbe. 

$ 30. 

Sind bejondere Gemwerbeftenern nicht eingeführt, jo erfolgt bie 
Beiteuerung in Prozenten der vom Staate veranlagten Gewerbeftener. 

Die auf Grund der Einlegung von Rechtsmitteln erfolgte Er- 
höhung oder Ermäßigung der veranlagten Gemwerbejteuer zieht die ent» 
Iprechende Abänderung der Veranlagung zur Gemeindeſteuer nach fich. 

Die Veranlagung hat ji auf ſämmtliche Gewerbebetriebe, ein- 
ſchließlich des VBergbaues, zu erfireden, welche der Gemeindebeftenerung 
unterliegen ($$ 3, 4 des Gejeges wegen Aufhebung direkter Staatsfteuern). 

831. 

Eine verſchiedene Abſtufung der Gewerbeſteuerſätze und Prozente 
iſt zuläſſig: 

1. wenn die einzelnen Gewerbearten in verſchiedenem Maße von 
den Veranitaltungen der Gemeinde Vortheil ziehen oder der 
Gemeinde Koften verurjachen, und joweit die Ausgleichung nicht 
nach SS 4, 9, 10 oder 20 erfolgt; 
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2. wenn die gewerblichen Gebäude in jtärferem Verhältniß zur 
Sebäudeftener herangezogen werden, als es auf Grundlage der 
ſtaatlichen Gebäudejtener der Fall fein würde, oder wenn die 
gewerblich benugten Räume einer Miethsiteuer unterliegen, 

Die verjhiedene Abftufung bedarf der Genehmigung. 

$ 32. 

Erjtredt fid; ein Gewerbebetrieb über mehrere Gemeindebezirke, jo 
hat für den Fall der Erhebung von Prozenten der veranlagten Gewerbe- 
fteuer der zuftändige Steuerausſchuß auch für die im $ 28 Nr. 2 bi8 6 
bezeichneten Betriebe die Zerlegung des Geſammtſteuerſatzes im die auf 
die einzelnen Gemeinden entjallenden Theilbeträge zu bewirken ($ 38 
des Gewerbefteuergejeges vom 24. Juni 1891). 

Werden bejondere Gewerbefteuern umgelegt, jo hat die Veranlagung 
nur nad) Maßgabe des in der Gemeinde belegenen Theiles des Gewerbe- 
betriebes zu erfolgen, bei bejonderen Gewerbejteuern nad dem Ertruge 
unter jinngemäßer Anwendung der in den 88 47, 48 dieſes Geſetzes 
getroffenen Beitimmungen. 

2. Gemeindeeinkommenftener. 

a) Steuerpflicht. 

S 33. 

Der Gemeindeeinfommenfteuer find unterworfen: 
1. diejenigen Perſonen, welche in der Gemeinde einen Wohnſitz 

(8 1 des Einkommenſteuergeſetzes vom 24. Juni 1891, G.S. 
S. 175) haben, hinfichtlidy ihres gefammten innerhalb und 
außerhalb des Preußischen Staatsgebiete3 gewonnenen Ein- 
fommens, infoweit dasjelbe nicht von der Befteuerung freizu- 
laſſen if; 

. diejenigen Perjonen, welche in der Gemeinde, ohne in derjelben 
einen Wohnfig zu haben, Grundvermögen, Handels- oder ge— 
werbliche Anlagen, einjchlieglich der Bergwerfe, haben, Handel 
oder Gewerbe oder außerhalb einer Gewerkichaft Bergbau be— 
treiben oder als Gejellichafter an dem Unternehmen einer 
Geſellſchaft mit bejchränfter Haftung betheiligt find, hinſichtlich 
des ihnen aus diefen Quellen in der Gemeinde zufließenden 
Einkommens; 

. Aktiengejellichaften, Kommanditgejellichaften auf Aftien, Berg: 
gewerkichaften, eingetragene Genofjenjchaften, deren Geſchäfts— 
betrieb über den Kreis ihrer Mitglieder hinausgeht, (insbejondere 
Konjumpereine mit offenem Laden) und juriftifche Perjonen 
(inSbejondere auch Gemeinden und weitere Kommunalverbände), 
welche in der Gemeinde Grundvermögen, Handels- oder gewerb- 
liche Anlagen, einjchlieglicy der Bergwerfe, haben, Handel oder 
Gewerbe, einſchließlich des Bergbaues, betreiben oder als Gejell- 
ihafter an dem Unternehmen einer Gejelljchaft mit bejchränfter 
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Haftung betheiligt jind, hinjichtlich des ihnen aus diejen Quellen 
in der Gemeinde zufließenden Einfommens. Hat eine Beran- 
lagung zur Staatseinfommenfteuer ftattgefunden, jo erfaßt die 
SGemeindeeinfommenfteuer das Hierbei veranlagte Einfommen, 
vorbehaltlich der Bejtimmung im $ 16 Abjag 3 a. a. O.; 

4. der Staatsfisfus bezüglich jeines Einfommens aus den von ihm 
betriebenen Eijenbahn-, Bergbau: und fonjtigen gewerblichen 
Unternehmungen, jowie aus Domänen und Foriten. 

Eijenbahnaftiengejellichaften, welche ihr Unternehmen dem Staate 
gegen eine unmittelbar an die Aktionäre zu zahlende Rente übertragen 
haben, jind als Bejiger von Eijenbahnen nicht zu eradjten. 

Jeder ſteuerpflichtige Grundſtückskomplex und jede fteuerpflichtige 
Unternehmung des Staatsfisfus gilt im Beziehung auf die Steuerpflicht 
als jelbitjtändige PBerfon. Die gejammten Staats: und für Rechnung 
des Staates verwalteten Eijenbahnen jind als Eine fteuerpflichtige 
Unternehmung anzufchen. Im Uebrigen fett die zuftändige obere Ver— 
waltungsbehörde Felt, was als jelbititändige Bergbau- oder jonitige gewerb- 
liche Unternehmung des Staatsfisfus zu betrachten ift. 

Neuanziehende können, auch wenn jie in der Gemeinde feinen 
Wohnfig haben, gleid) den übrigen &emeindeeinwohnern zur Steuer 
herangezogen werden, fofern ihr Aufenthalt die Dauer von drei Monaten 
überjteigt. 

Ss 34. 

Das Einfonmen aus bebauten und unbebauten Grundftüden, 
weldye ganz oder zum Theil nad $ 24 der Steuer vom Grundbefik 
nicht unterworfen jind, unterliegt injoweit auch nicht der Gemeinde- 
einfommenjteuer. 

$ 35. 

Ein die Steuerpflicht begründender Betrieb von Handel und 
Gewerbe, einjchließlich des Bergbaues, der im $ 33 Nr. 2, 3 und 4 
bezeichneten Perſonen und Erwerbsgejellichaften findet nur in denjenigen 
Gemeinden ftatt, in welchen ſich der Sit, eine Zweigniederlaffung, eine 
Berriebs-, Werk: oder Verfaufsjtätte oder eine folche Agentur des Unter: 
nehmens befindet, welche ermächtigt ift, Nechtsgejchäfte im Namen und 
für Rechnung des Inhabers, beziehungsweije der Gejellichaft, jelbitjtändig 
abzujchliegen. Der Eijenbahnbetrieb unterlicgt der Steuerpflicht in den 
Gemeinden, in welden ſich der Sig der Verwaltung (beziehungsweife 
einer Staatsbahnverwaltungsbehörde), eine Station oder eine für jid) 
bejtehende Betriebs- oder Werkſtätte oder eine jonftige gewerbliche Anlage 
befindet. 

Das Einfommen aus dem nicht mit eigenem Betriebe verbundenen 
Befige von Handels: und gewerblichen Anlagen, einſchließlich der Berg— 
werfe unterliegt der Beſteuerung in denjelben Gemeinden, in welchen das 
Einfommen aus dem Betriebe jteuerpflichtig tft. 
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5 36. 

Gemeindeftenern vom Einkommen dürfen, unbefchadet der Vor- 
ihrift im $ 23 Abjag 2 und der Bellimmungen über die Veranlagung 
von Theileinfommen (88 49 bis 51), nur auf Grund der Veranlagung 
zur Staatseinfommenfteuer und in der Regel nur in der Form von 
Zuſchlägen erhoben werden. Dieſe Zuſchläge müffen gleichmäßig fein. 
Zujchläge zur Ergänzungsjteuer find unzuläffig. 

Iſt das gemeindeftenerpflichtige Einkommen ganz oder zum Theil 
zur Staatseinfommenfteuer nicht veranlagt, fo ift der dem Zuſchlage 
zu Grunde zu legende Steuerjag, fofern ſich aus den 88 44 bis 46 
nicht ein Anderes ergiebt, nad den für die Veranlagung der Staats— 
einfommenfteuer geltenden Vorſchriften zu ermitteln. 

Die auf Grand der Einlegung von Nechtsmitteln, fowie die auf 
Grund der SS 57, 58 des Einfommenfteuergejeges vom 24. Juni 1891 
erfolgte Erhöhung oder Ermäßigung der veranlagten Staatseinfommen: 
jteuer zieht die entjprechende Abänderung des Gemeindezuſchlags nad) fd. 

8 37. 
Befondere Gemeindeeinfommenjteuern find nur aus befonderen 

Gründen gejtattet und bedürfen der Genehmigung. Die bei der Beran» 
lagung zur Staatseinfommenfteuer erfolgte Feititellung des Einfommens 
und die Stufen des Steuertarifs der Staatseinfommenjteuer dürfen nicht 
abgeändert werden. DBeränderungen der Süße des Steuertarifs find nur 
mit der Maßgabe zuläflig, daß der Prozentjag der Beiteuerung des 
Einfommens bei den unteren Stufen nit höher fein darf, als bei den 
oberen Stufen, und daß das im Tarif der Staatseinfommeniteuer ent: 
haltene Steigerungsperhältniß der Säge nicht zu Ungunften der oberen 
Stufen geändert werden darf. 

Die Beibehaltung bejtehender bejonderer Gemeindeeinfommenfteuern 
fann mit Zujtimmung der Minifter des Innern und der Finanzen aus- 
nahmsweife und aus bejonderen Gründen auch dann genehmigt werden, 
wenn jie den Borjchriften der Beitimmungen des Abjages 1 nicht 
entjprechen. 

Die Vorjchriften des 8 36 Abjag 2 und 3 finden auf die bejon- 
deren Gemeindeeinfommenjteuern entjprechende Anwendung. 

g 38, 
Steuerpflichtige mit einem Einkommen von nicht mehr als 900 ME. 

werden, jofern in den Steuerordnungen (88 23 Abjag 5, 37) nicht 
abweichende Beſtimmungen getroffen find, zu der Einfommenftener nad 
Maßgabe folgender Steuerjäge veranlagt: 

1. bei einem Einfommen von nicht mehr als 420 Marf nad) einem 
Steuerjage von ?/s vom Hundert des jteuerpflichtigen Einfommens 
bis zum Hödjftbetrage des Steuerjages von 1,20 Mark; 

2. bei einem Einfommen von mehr als 420 Mark bis einjchließlich 
660 Mark nad einem Steuerjage von 2,0 Mark; 
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3. bei einem Einkommen von mehr als 660 Marf nach einem 
Steuerjage von 4 Marf. 

Steuerpflichtige mit einem Einfommen von nicht mehr als 900 ME. 
fönnen durch Gemeindebejichluß, wenn die Tedung des Bedarfs der 
Gemeinde ohnehin gejichert ijt, von der Beitragspflicht entbunden oder 
mit einem geringeren PBrozentfage herangezegen werden. Der Beichluß 
bedarf der Genehmigung. Ihre Freilaffung muß erfolgen, jofern fie im 
Wege der öffentlichen Armenpflege fortlaufende Unterftügung erhalten. 

S 39. 

Die Gemeinde kann beichliegen, Ausländer und Angehörige anderer 
Bundesitaaten, welche in der Gemeinde einen Wohnfig, aber nicht des 
Ermwerbes wegen haben, auf die Dauer von höchſtens drei Jahren zu 
der Gemeindeeintommenfteuer nicht oder nur mit einen ermäßigten 
Prozentjage heranzuziehen. 

Der Beihluß bedarf der Genehmigung. 

$ 40. 
Bon der Gemeindeeinfommeniteuer find befreit: 

1. die Mitglieder des Königlichen Haufes und des Hohenzollern- 
ihen Fürftenhaufes, 

2. die bei dem Kaifer und Könige beglaubigten Vertreter fremder 
Mächte nnd die Bevollmächtigten anderer Bundesſtaaten zum 
Bunvesrathe, die ihnen zugewiefenen Beamten, fowie die in 
ihren und ihrer Beamten Dienjten ſtehenden Perſonen, joweit 
fie Ausländer jind, 

3. diejenigen Perſonen, denen ſonſt nad) völferrechtlichen Grund— 
jügen oder nach bejonderen, mit anderen Staaten getroffenen 
Vereinbarungen ein Anfprud auf Befreiung zufommt. 

Die Befreiungen zu Nr. 2 und 3 erjtreden fich nicht auf das im 
8 33 Nr. 2 bezeichnete Einfommen und bleiben ausgejchloffen, jofern 
in den betreffenden Staaten Gegenjeitigfeit nicht gewährt wird. 

Die beftehenden gefeglichen Beitimmungen, gemäß welchen Standes- 
herren und deren Familien von Gemeindelaften befreit jind, bleiben — 
unbejchadet der Vorjchriften in den SS 21, 22 des gegenwärtigen Geſetzes 
— unberührt. 

$ 41. 

Die Heranziehung der unmittelbaren und mittelbaren Staatsbeamten, 
Beamten des Königlichen Hofes, der Geiftlichen, Kirchendiener und 
Elementarfchullehrer, jowie der Wittwen und Waifen diefer PBerfonen zu 
Einfommen- und Aufwandsfteuern ($ 23) wird durch beſonderes Gejeg 
geregelt. Bis zum Erlaffe diefes Gefeges kommen die Beitimmungen 
der Verordnung, betreffend die Heranziehung der Staatsdiener zu den 
Kommunalauflagen | in Rail neu erworbenen Landestheilen, vom 23. Sep— 
tember 1867 (G.S 1648) mit der Maßgabe zur Anwendung, dat 
das nothwendige Domizil außer Berüdjichtigung bleibt. 
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8 42. 

Hinfichtlicy der Heranziehung der Militärperfonen zu den auf das 
Einfommen gelegten Gemeindeabgaben bewendet es bei den bejtehenden 
Beſtimmungen. 

Die Mitglieder der Gendarmerie gelten als Militärperſonen im 
Sinne diefes Gejekes. 

$ 43. 

Den Gemeinden jind Vereinbarungen mit Steuerpflichtigen geitattet, 
wonach von fabrifmäßigen Betrieben und von Bergwerken an Stelle 
der Gemeindeftener vom Einfommen und vom Gewerbebetriebe ein für 
mehrere Jahre im Voraus zu bejtimmender feiter jährlicher Stenerbeitrag 
zu entrichten, it. Die Vereinbarung bedarf der Genehmigung. 

b) Berechnung des fteuerpflichtigen Einkommens der fisfalifchen Domänen, Staatd- 
und Privatbahnen. 

8 44. 

Das Reineinfommen aus fisfaliihen Domänen und Forften it 
für die einzelnen Liegenſchaften aus dem Grundſteuerreinertrage nach dem 
Verhältniß zu berechnen, in welchem der in der betreffenden Provinz 
aus den Domänen und Forftgrunditüden erzielte etatsmäßige Ueberihuß 
der Einnahmen über die Ausgaben unter Berüdfichtigung der auf den— 
jelben ruhenden Berbindlichfeiten und Verwaltungskoſten zum Grund- 
jteuterreinertrage jteht. 

Das Berhältniß ift durch den zuftändigen Minifter alljährlidy 
endgültig feitzuftellen und öffentlich befannt zu machen. 

S 45. 

ALS Neineinfommen der Staats: und für Rechnung des Staats 
verwalteten Eijenbahnen gilt der rechnungsmäßige Ueberſchuß der Ein- 
nahmen über die Ausgaben mit der Maßgabe, daß unter die Ausgaben 
eine 3Z'/aprozentige Berzinfung des Anlage: beziehungsweije Erwerbs: 
fapitals nad) der amtlichen Statiftif der im Beteiebe befindlichen Eijen- 
bahnen zu übernehmen iſt. Der jih danad) ergebende fteuerpflichtige 
Gefammtbetrag ift durch den zuftändigen Minifter alljährlich endgültig 
feitzuftellen und öffentlich befannt zu maden. 

S 46. 
Als Neineinfommen der Privateifenbahnunternehmungen gilt der 

nach Vorſchrift der Gejege vom 30. Mai 1853 (G.S. ©. 449 und 
16. März 1867 (G.S. ©. 465) behufs Erhebung der Eifenbahnabgabe 
für jede derfelben ermittelte (beziehungsweije zu ermittelnde) Ueberihuß 
abzüglich der Eijenbahnabgabe mit der Maßgabe, dab bei der Berechnung 
nad) dem Geſetze vom 16. März 1867 die zur Verzinfung und plan- 
mäßigen Tilgung der etwa gemachten Anleihen erforderlichen Beträge 
als Ausgabe mit im Anrechnung gebradht werden dürfen. Die fid) 
danach ergebenden ftenerpflichtigen Beträge find von den mit der Aufficht 
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über die Privateijenbahnunternehmungen betrauten Staatsbehörden all 
jährlich endgültig feitzuftellen und öffentlich befannt zu machen. 

Auf Kleinbahnen (Gejeg vom 28. Juli 1892, G.S. ©. 225) 
findet die vorjtehende Beftimmung feine Anwendung. 

c) Bermeidung von Doppelbefteuerung. 

S 47. 

Die Vertheilung des gemeindeftenerpflichtigen Einfommens aus dem 
Befige oder Betriebe einer ſich über mehrere Preußiſche Gemeinden 
erjtredenden Gewerbe: oder Bergbauunternehmung erfolgt, fofern nicht 
zwijchen den betheiligten Gemeinden und dem Steuerpflichtigen ein ander: 
weiter Maßitab vereinbart ijt, in der Weife, dag: 

a) bei Verficherungs-, Bank: und Kreditgeihäften derjenigen Ge: 
meinde, in welcher die Zeitung des Geſammtbetriebes jtattfindet, 
der zehnte Theil des Gefammteinfommens vorab überwicjen, 
dagegen der Weberreft nad) Verhältniß der in den einzelnen 
Gemeinden erzielte Bruttoeinnahme vertheilt, 

b) in den übrigen Fällen das Verhältniß der in den einzelnen Ge- 
meinden erwachfenen Ausgaben an Gehältern und Löhnen, ein- 
jchließlic, der Tantiemen des Verwaltungs: und Betriebsperjonals, 
zu Grunde gelegt wird. Bei Eifenbahnen kommen jedoch die 
Gehälter, Tantiömen und Löhne desjenigen PBerjonals, welches in 
der allgemeinen Verwaltung bejchäftigt ift, nur mit der Hälfte, 
des in der Werkfftättenverwaltung und im Fahrdienft beichäftigten 
Perfonals nur mit zwei Drittheilen ihrer Beträge zum Anſatz. 

Erjtredt fic eine Betriebsjtätte, Station zc., innerhalb deren 
Ausgaben an ©ehältern und Löhnen erwachſen, über den 
Bezirf mehrerer Gemeinden, jo hat die Vertheilung nach Lage 
der örtlichen Berhältniffe unter Berüdfichtigung des Flächen— 
verhältuiffes und der den betheiligten Gemeinden durdy das 
Borhandenjein der Betriebsftätte, Station u. j. w. erwadjenen 
Kommunallaften zu erfolgen. 

Bei den Staats: und für Nedhnung des Staats verwalteten 
Eijenbahnen wird bis zum 1. April 1896 ein Dritttheil des geſammten 
nah $ 36 fteuerpflichtigen Reineinkommens diejer Bahnen denjenigen 
Gemeinden, welche vor dem 1. April 1880 fteuerberechtigt waren und 
diefes Recht thatjächlic; ausgeübt haben, zur Vertheilung nad) VBerhältniß 
der tm Durchichnitt der dem 1. April 1880 vorangegangenen drei 
Steuerjahre zu den Gemeindeabgaben herangezogenen NReinerträge vorab 
überwiejen. Der UÜeberreft wird nad) den vorstehend unter b angegebenen 
Grundjägen auf jümmtliche nad) SI 33, 35 berechtigte Gemeinden ver- 
theilt. Vom 1. April 1896 ab erfolgt die Bertheilung nad) den Grund: 
ſätzen unter b bei allen jteuerberechtigten Gemeinden. 

$ 48. 

Die Ermittelung der Bruttoeinnahmen der Verficherungs:, Bank— 
und Kreditgejchäfte, jowie der Ausgaben an Löhnen und Gehältern ($ 47) 
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erfolgt in dreijährigem Durchſchnitt nach Einficht eines den jteuerbered)- 
tigten Gemeinden von dem Unternehmer beziehungsmweije Gejellichafts- 
vorftande jährlich mitzutheilenden Bertheilungsplanes. Derjelbe ijt 
bezüglich) der Staatseifenbahnen (8 45) für jeden Direftionsbezirf 
bejonders aufzujtellen. 

S 48a. 

Erjtredt fi) ein Handels» oder Gewerbeunternehmen, einjchlieplid) 
eines Bergbauunternehmens, über preußifche und nichtpreußifche Ge— 
meinden, jo finden behufs Ermittelung des dem Steuerpflichtigen in den 
verjchiedenen Gemeinden zufließenden Einkommens die Vorjchriften des 
$ 47 jinngemäße Anwendung. 

8 49. 

Bei der Deranziehung der Steuerpflichtigen zur Einfommenjteuer in 
ihren Wohnfiggemeinden ift, unbejchadet der Beitimmungen des $ 35, 
derjenige Theil des Gejammteinfommens außer Berechnung zu laſſen, 
welcher außerhalb des Gemeindebezirks aus Grundvermögen, Handels- 
oder gewerblichen Anlagen, einjchließlich der Bergwerfe, aus Handels— 
und Gewerbebetrieb, einjchließlich de3 Bergbaues, jowie aus der Betheili- 
gung an dem Unternehmen einer Gejellihaft mit bejchränfter Haftung 
($ 33 Nr. 2) gewonnen wird. Zu diefem Behufe wird das Gejammt- 
einfommen des Steuerpflichtigen eingeſchätzt und der jo ermittelte Steuer: 
betrag dem Berhältnig des außer Berechnung zu laffenden Einfommens 
zu dem Gejammteinfommen entiprechend herabgejegt. 

Die Gemeinde, in welcher der Steuerpflichtige feinen Wohnfig hat, 
ift jedoch, wenn das fteuerpflichtige Einkommen weniger als ein Viertheil 
des Gejammteinfommens beträgt, berechtigt, durch Gemeindebejhluß ein 
volles Viertheil des Gefammteinfommens für ſich zur Befteuerung in 
Anſpruch zu nehmen. Der Anſpruch vertheilt ſich entjtehendenfall$ ver- 
hältnigmäßig auf die übrigen Theile des außerhalb des Gemeindebezirfs 
zufließenden Einfommens und, ſoweit Preußiiche TForenialgemeinden in 
Betracht kommen, unter entfprechender Verkürzung des diefen Gemeinden 
zur Bejteuerung zufallenden Einfommens. Steht der Anfprud; mehreren 
Wohnfiggemeinden zu, fo ift diefer Bruchtheil nach) Maßgabe des 8 50 
zu vertheilen. 

$ 50. 

Bei der Einſchätzung von Perſonen mit mehrfahem Wohnfit 
innerhalb, oder innerhalb und außerhalb des Preußiſchen Staatsgebiets 
in ihren Preußiſchen Wohnfitgemeinden verbleibt derjenige Theil des 
Gejammteinfommens, welder aus Grundvermögen, Handels- oder gewerb- 
lichen Yinlagen, einjchließlich der Bergwerfe, aus Handel oder Gewerbe, 
einschließlich) des Bergbaues, jowie aus der Betheiligung an dem Unter: 
nehmen einer Geſellſchaft mit beſchränkter Haftung fließt, der Belegenheits- 
beziehungsweije der Betriebsgemeinde. Beträgt jedoch diefer Theil mehr 
als drei Viertheile des gejammten Einfommens der Steuerpflichtigen, jo 
gelangt die Beltimmung im $ 49 Abjag 2 diejes Geſetzes finngemäß 
zur Anwendung. 
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Neuanziehende, welche in einer Gemeinde wegen ihres die Dauer 
von drei Monaten überjteigenden Aufenthaltes zu den Gemeindejteuern 
herangezogen werden ($ 33 Abjag 4), find infoweit denjenigen gleid)- 
gejtellt, welche in diejer Gemeinde ihren Wohnfig haben. 

Im Uebrigen dürfen Perſonen mit mehrfachen Wohnfig innerhalb 
des Preußijchen Staatsgebietes in jeder Preußiſchen Wohnjiggemeinde nur 
mit dem der Zahl diefer Gemeinden entjprechenden Bruchtheil ihres Ein- 
fommens herangezogen werden. Wohnfiggemeinden, in welchen der Steuer- 
pflichtige ficd) im Laufe des voraufgegangenen Necdhnungsjahres überhaupt 
nicht oder fürzere Zeit als drei Monate aufgehalten hat, werden hierbei 
nicht mitgezählt. In allen Fällen ift das Gejammteinfommen des Steuer— 
pflichtigen einzufchägen und der jo ermittelte Steuerbetrag dem Verhältniß 
des außer Berechnung zu lafjenden Einfommens zu dem Gejammtein- 
fommen entjprechend herabaujegen. 

8 5l. 

it das der Staatseinfommenfteuer unterliegende Gejammteinfommen 
eines Steuerpflichtigen nach feinen Theilen in mehreren Preußiſchen 
Gemeinden jteuerpflichtig, fo darf das in diejen Gemeinden jteuerpflichtige 
Einfommen im Ganzen den Höchitbetrag derjenigen Steuerftufe nicht 
überjteigen, in welcher der Steuerpflichtige bei der Veranlagung zur 
Staatseinfommenjtener eingejchätt worden iſt. Zu diefem Behufe find 
die Theile des Einkommens, fofern fie auch nach erfolgter Richtigitellung 
im Ganzen den Höchjtbetrag der Stenerftufe überjteigen, verhältnigmähig 
herabzujegen (38 71 bis 74). 

Befigt der Steuerpflichtige in einer Gemeinde verjchiedene Quellen 
von Einfommen, jo find diefelden für die Beſteuerung in der Gemeinde 
als ein Ganzes zu erachten. 

S 52. 

In den Fällen der SS 47 bis 51 find behufs Ermittelung des 
gemeindejteuerpflichtigen Einkommens die jelbititändigen Gutsbezirfe den 
Gemeinden gleich zu achten. 

3. Berpflichtung der Betriedsgemeinden zur Leiftung von Bufhüfen. 

$ 58. 

Wenn einer Gemeinde, welcher ein Beiteuerungsredht nad) $ 85 
nicht zufteht, durd) den in einer anderen Gemeinde ftattfindenden Betrieb 
von Berg-, Hütten» oder Salzwerfen, Fabriken oder Eijenbahnen nad)= 
weisbar Mehrausgaben für Zwecke des öffentlichen Volksſchulweſens oder 
der öffentlichen Armenpflege erwachſen, welche im Berhältniffe zu den 
ohne diefe Betriebe für die erwähnten Zwede nothwendigen Gemeinde- 
ausgaben einen erheblichen Umfang erreichen und eine Ueberbürdung 
der Steuerpflichtigen herbeizuführen geeignet find, jo iſt eine folche 
Gemeinde berechtigt, von der Betriebsgemeinde einen angemefjenen Zufchuß 
zu verlangen. Bei der Bemeſſung defjelben find neben der Höhe der 
Mehrausgaben auch die nachweisbar der Gemeinde erwachjenden Vortheile 
zu berüdjichtigen. Die Zufchüffe der Betriebsgemeinde dürfen in feinem 
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Falle mehr als die Hälfte der gejammten in der Betriebsgemeinde von 
den betreffenden Betrieben zu erhebenden direkten Gemeindeiteuern 
betragen. 

Liegt der Vetrieb in einem Gutsbezirf, fo richtet ſich der Anſpruch 
gegen den Gewerbetreibenden; der Zufchuß darf in diefem Falle den vollen 
Sat der ftaatlich veranlagten Gewerbejteuer nicht überfteigen. 

Ueber den Anipruch bejchliegt in den Fällen, in welchen feine 
Einigung der Betheiligten erfolgt, der Kreisausſchuß, foweit die Stadt 
Berlin oder andere Stadtgemeinden betheiligt find, der Bezirksausſchuß. 
Gegen den Beichluß findet innerhalb zwei Wochen der Antrag auf münd- 
liche Verhandlung im Berwaltungsftreitverfahren ftatt. 

HZutreffendenfalls fommen die Bejtimmungen des $ 58 des Geſetzes 
übe rdie allgemeine Landesverwaltung vom 30. Juli 1883 (G.-S. ©. 195) 
dahin zur Anwendung, daß auch in den Fällen, in welchen die Stadt 
Berlin betheiligt it, der Minifter des Innern den Bezirksausſchuß 
beitimint, welcher zu bejchliegen hat. 

4. Vertheilung des SHtenerbedarfs auf die verfhiedenen Steuerarten. 

g 54. 
Die vom Staate veranlagten Realjteuern find in der Regel min: 

deitens zu dem gleichen und höchitens zu einem um die Hälfte höheren 
Prozentfage zur Kommunalſteuer heranzuziehen, als Zuſchläge zur Staats⸗ 
einkommenſteuer erhoben werden. 

So lange die Realſteuern 100 Prozent nicht überſteigen, iſt die 
Freilaſſung der Einkommenſteuer oder eine Heranziehung derſelben mit 
einem geringeren als dem im erſten Abſatze bezeichneten Prozentſatze 
uläſſig. 

Werden mehr als 150 Prozent der ſtaatlich veranlagten Realſteuern 
erhoben und iſt die Staatseinkommenſteuer mit 150 Prozent belaſtet, 
fo können von dem Mehrbetrage für jedes Prozent der ftaatlich veran- 
lagten Realitenern 2 Prozent der Staatseinfommenfteuer erhoben werden. 

Mehr als 200 Prozent der Realfteuern dürfen in der Regel nicht 
erhoben werden. 

8 55. 

Zuſchläge über den vollen Sat der Staatseinfommenjteuer hinaus, 
jowie Abweichungen von den im $ 54 enthaltenen Borfchriften bedürfen 
der Genehmigung; die Abweichungen find nur aus bejonderen Gründen 
zu gejtatten. 

In beiden Fällen ift davon auszugehen, daß Aufwendungen der 
Gemeinde, welche in überwiegendem Make dem Grundbefite und dem 
Gewerbebetriebe zum Vortheile gereichen, infoweit in der Regel durd) 
Nealftenern gededt werden jollen, jofern die Ausgleichungen nicht nad) 
ss 4 9, 10 oder 20 erfolgt. Zu folden Aufwendungen gehören 
namentlich die Ausgaben für den Bau und die Unterhaltung von Straßen 
und Wegen, für Ent: und Bewäfjferungsanlagen, jowie für die Verzinfung 
und Tilgung der zu derartigen Sweden aufgenommenen Schulden. 
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8 56. 

Zur Dedung des durch Realſteuern aufzubringenden Steuerbedarfs 
find die veranlagten Grund», Gebäude: und Gewerbejteuern in der Regel 
mit dem gleichen Prozentjage heranzuziehen. 

Genießen jedoch die Grund (Haus:)Befiger oder Gewerbetreibenden 
von Beranjtaltungen der Gemeinde bejondere Bortheile oder verurjachen 
fie der Gemeinde befondere Koften, jo iſt, jofern die Ausgleichung nicht 
nad) 88 4, 9, 10 oder 20 erfolgt, der durch die Realſteuern aufzu: 
bringende Steuerbedarf ($$ 54, 55) auf die Steuern vom Grund— 
(Haus-)Beſitz und Gewerbebetrieb, in PBrozenten der veranlagten Neal- 
jteuern berechnet, anderweitig entjprechend unterzuvertheilen, jedoch mit 
der Maßgabe, daß Grund» und Gebäudeſteuer höchſtens doppelt jo jtarf 
herangezogen werden, wie die Gewerbejteuer und umgekehrt. 

Ausnahmen können aus bejonderen Gründen von den Minijtern 
des Innern und der Finanzen zugelaffen werden. 

Vorſtehende Beſtimmungen finden ſinngemäße Anwendung auf die 
Heranziehung der Grundſteuer im Verhältniß zur Gebäudeſteuer. 

Die Untervertheilung (Abſ. 2 und 4) bedarf der Genehmigung. 

Ss 57. 

Bei der Bertheilung des Steuerbedarfs ($$ 54, 55, 56) ift das 
Auffommen bejonderer Gemeindejteuern ($ 23 Abi. 2, 88 25, 29, 37) 
je nad ihrer Einrihtung und Beichaffenheit auf denjenigen Theil des 
Stewerbedarfs zu verrechnen, welcher durch Prozente der entiprechenden, 
vom Staate veranlagten Steuer aufzubringen tft. 

Meiethsiteuern von gewerblich benusten Räumen jind auf die 
Gewerbeſteuer zu verrechnen. 

8 58. 

Die Beitimmungen der $5 54, 56 und 57 finden auf die Betriebs- 
Iteuer und auf die Steuern von Bauplägen ($ 27 Abf. 2) feine Anwendung. 
Zuſchläge zu der Betriebsftener, die 100 Prozent überjteigen, bedürfen 
der Genehmigung. 

8 59. 
Ueber die Bertheilung des Steuerbedarfs nach den vorjtehenden 

Beltimmungen (88 54 bis 57) hat die Gemeinde bis zum Ablaufe der 
eriten drei Monate des Nechnungsjahres Beichlup zu fallen. Kommt 
bis zu dieſem Zeitpunfte ein gültiger Beſchluß nicht zu Stande, jo 
werden behufs Dedung des Steuerbedarfs — unbejchadet der Vorſchrift 
im $ 96 Abf. 4 — die Nealjteuern mit einem um die Hälfte höheren 
Prozentfage als die Einkoumenſteuer, unter ſich nach gleichen Prozent: 
jägen, herangezogen. Die Aufjichtsbehörde ift jedoch befugt, die Dedung 
des Stenerbedarfs nach Maßgabe der SS 54, 55 anzuordnen. 

Der hiernady zur Anwendung gelangende Maßſtab behält jo lange 
Geltung, als nicht bis zum Ablaufe der erjten drei Monate des jedes- 
maligen Rechnungsjahres ein gültiger Gemeindebeſchluß über die Ver— 
theilung des Steuerbedarfs zu Stande gefommen iſt. 



5. Zeitliche Begrenzung der Stenerpflidt. 

Ss 60. 

Soweit ji) die Gemeindeftenern den Staatsiteuern anſchließen 
und etwas Anderes nicht bejtimmt ift, gelten für den Zeitpunkt des 
Beginnes und des Erlöjchens der Steuerpflicht die für die entiprechende 
Staatsfteuer bejtehenden Vorſchriften. 

Im MUebrigen gelten Hinfichtli) der Dauer der Steuerpflicht 
folgende Beitimmungen: 

1. Die Steuerpflicht beginnt: 
a) joweit fie von der Begründung eines Wohnfiges oder 

Sites in einer Gemeinde abhängt, mit dem eriten Tage des 
auf die Begründung des Wohnfiges oder Sites folgenden 
Monats; 

b) foweit fie von dem Aufenthalte in einer Gemeinte abhängt, 
mit dem erjten Tage des nach dem Ablaufe der maßgebenden 
Aufenthaltsfriit ($ 33 Abſ. 4) beginnenden Monats; 

c) foweit jie durch Grundvermögen, Betrieb von Handel oder 
Gewerbe, einjchließlid” des Bergbaues, bedingt iſt ($ 33 
Nr. 2, $ 35), mit dem erften Tage des auf den Erwerb 
des Grundvermögens oder den Beginn des Betriebes folgenden 
Monats, 

Sit in dem zu b bezeichneten Falle die Steuerpflicht in 
Folge des Ablaufs der Aufenthaltsfrift oder der früheren Be- 
gründung eines Wohnfiges eingetreten, jo muß die Steuer ſeit 
dem eriien Tage des nad) erfolgter Aufenthaltsnahme begonnenen 
Monats nachentrichtet werden. 

2. Die Steuerpflicht erlifcht: 
a) durch den Tod des Steuerpflichtigen mit dem Ablaufe des 

Monats, in welchen der Tod erfolgt ilt; 
b) durch das Aufgeben des Wohnfiges, Siges oder Aufenthalts 

mit dem Ablaufe des Monats, in weldhem der Wohnfig, 
Sig oder Aufenthalt thatjächlich aufgegeben worden ift, jofern 
jedoch bis zu diejem Zeitpunfte der Gemeindehörde hiervon 
feine Anzeige erjtattet ift, erft mit dem Ablaufe des folgenden 
Monats; 

c) durd die Veräußerung des Grundvermögens beziehungsweije 
die Einjtellung des die Steuerpflicht bedingenden Betriebes 
von Handel oder Gewerbe, einfchließlich des Bergbaues ($ 33 
Nr. 2, $ 35), mit dem Ablaufe des Monats, in welchem 
die Veräußerung beziehungsweije die Einjtellung des Betriebes 
erfolgt iſt. 

6. Veranlagung und Erhebung. 

S 61. 

Die Veranlagung erfolgt durch den Gemeindevorjtand oder einen 
bejonderen Steuerausjchuß der Gemeinde. 
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Die Zuſammenſetzung und die Geſchäftsordnung der Steueraus— 
ſchüſſe ſind unter ſinngemäßer Anwendung der Vorſchriften der SS 50 
Abſ. 3 bis einſchließlich 54 des Einkommenſteuergeſetzes vom 24. Juni 1891 
durch Gemeindebeſchluß zu beſtimmen. 

862. 

Dem Gemeindevorſtande (Steuerausſchuß) ſind von den zuſtändigen 
Staatsbehörden diejenigen bei der Veranlagung oder Feſtſetzung der 
Staatsſteuern befannt gewordenen Bejteıterungsmerfmale, deren er für 
die Veranlagung bedarf, auf Erjuchen mitzutheilen. 

Zu dem gleichen Zwede haben die Behörden anderer Gemeinden 
hinfichtlih der ihnen befannten Beſteuerungsmerkmale dem Gemeinde: 
voritande (Steuerausihuß) auf Erfordern Auskunft zu ertheilen. 

S 63. 

Durch die Steuerordnung können die Rechte des Gemeindevor- 
ſtandes (Stenerausjchuffes) und die Obliegenheiten der Steuerpflichtigen 
nad) Maßgabe folgender Beitimmungen geregelt werden. 

Der Gemeindevorjtand (Steuerausſchuß) kann, joweit er nicht auf 
anderem Wege ($ 62) zur Kenntniß der für die Veranlagung maß- 
gebenden Bejtenerungsmerfmale gelangt tft, ermächtigt werden, von den 
Steuerpflichtigen hierüber binnen einer angemefjenen Friſt Auskunft zu 
erfordern. Die Aufforderung muß in jedem einzelnen Falle durd) eine 
bejondere, dem Steuerpflichtigen zuzujtellende Zujchrift erfolgen. 

Die Verpflihtung zur Ausfunftsertheilung erjtredt ſich nur auf die 
Beantwortung der bei der Aufforderung geftellten Fragen über bejtimmte 
Thatſachen. Someit e8 fih um Schägungen handelt, it der Steuer- 
pflichtige eine Erklärung abzugeben berechtigt, aber nicht verpflichtet. 

Wird die Auskunftsertheilung beanftandet, fo find dem Steuer: 
pflichtigen vor der Veranlagung die Gründe der Beanitandung mit dem 
Anheimitellen mitzutheilen, hierüber binnen einer angemefjenen Frift 
eine weitere Erklärung abzugeben. 

Die im Vorftehenden wegen der Steuerpflichtigen getroffenen 
Beitimmungen finden auf Bevollmächtigte und gejegliche Vertreter der 
Steuerpflidhtigen finngemäße Anwendung. 

Ss 64. 

Durch Steuerordnung kann beftimmt werden, daß die Veranlagung 
befonderer Realftenern für mehrere aufeinander folgende Rechnungsjahre 
zu erfolgen hat. Soweit eine Beliimmung nicht getroffen iſt, gejchieht 
die Veranlagung für je ein Rechnungsjahr. 

Ss 69. 5 

Im Falle der Erhebung von Prozenten der vom Staate veran- 
lagten Realſteuern, ſowie von BZufchlägen zur Etaatseinfommenfteuer 
erfolgt die Belanntmachung der Steuern durd den Gemeindevorftand für 

+42 
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diejenigen Steuerpflichtigen, bezüglich deren die ſtaatlich veranlagte 
Steuer die unveränderte Grundlage der Prozente oder Zuſchläge bildet, 
durch eine in ortsüblicher Weiſe zu bewirkende Veröffentlichung der zu 
erhebenden Prozentſätze, für andere Steuerpflichtige durch beſondere 
Mittheilung. 

Bei Erhebung beſonderer Gemeindeſteuern geſchieht die Bekannt— 
machung durch den Gemeindevorſtand für die im Gemeindebezirke wohnenden 
ſteuerpflichtigen phyſiſchen Perſonen mittelſt Auslegung der Hebeliſte 
während eines zweiwöchigen Zeitraumes in einem oder mehreren, in orts— 
üblicher Weiſe zur öffentlichen Kenntniß zu bringenden Räumen des 
Gemeindebezirks, für die übrigen Steuerpflichtigen durch beſondere Mit— 
theilung. 

Bei Zugängen im Laufe des Jahres bedarf es ſtets beſonderer 
Mittheilung. 

Durch Gemeindebeſchluß kann an Stelle der Bekanntmachung durch 
Auslegung eine beſondere Mittheilung an jeden einzelnen Pflichtigen 
angeordnet werden. 

8 66. 
Nach erfolgter Bekanntmachung ($ 65) iſt die Steuer in den erjten 

8 Tagen eines jeden Monats zu entrichten. An Stelle des Monats 
fann durch Gemeindebejchluß eine zwei- oder dreimonatliche Hebeperiode 
eingeführt werden. Auch können durch Gemeindebejchluß beftimmte 
Hebungstage feitgejegt werden. 

Wenn die zu erhebenden Prozentjäge der vom Staate veranlagten 
Nealftenern oder die Zujchläge zur Einfommenjtener 50 vom Hundert 
nicht überjteigen, jo kann durch Gemeindebeſchluß unter Feftfegung der 
Hebetermine die Hebung der Steuer in halbjährigen Beträgen oder auch 
im Betrage des ganzen Jahres angeordnet werden. 

Dem Bflichtigen iſt ſtets die VBorausbezahlung mehrerer Raten 
bis zum ganzen „jahresbetrage geitattet. 

8 67. 

Die Gemeinden fünnen die von den Mitgliedern einer Gefellfchaft 
mit bejchränfter Haftung gemäß $ 33 Nr. 2 und 3 zu entrichtende 
Gemeindeeinfommenjtener von der Gejellichaft einziehen. 

Bierfer Titel. 

Naturaldienite. 

g 68. 
Die Steuerpflichtigen können durch Gemeindebeſchluß zu Natural: 

dienften (Hand- und Spanndienften) herangezogen werben. 
Spanndienite jind von den Grundbefigern nad) dem Verhältniß 

der Anzahl der Zugthiere, welche die Bewirthichaftung ihres im Gemeinde- 
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bezirf belegenen Grundbeſitzes erfordert, Handdienite von ſämmtlichen 
Steuerpflichtigen gleichheitlich zu leilten. Ob und inwieweit hierbei den 
gejpannhaltenden Grumdbejigern die ihnen obliegenden Spanndienite auf 
das Maß der auf fie entfallenden Handdienfte anzurechnen find, beftimmt 
ſich nad) den hierüber getroffenen vertragsmäßigen oder ftatutarischen 
Feltfeßungen oder dem Herfommen. Am Zweifelsfalle wird vermuthet, 
daß die gejpannhaltenden Grundbefiger nur bei jolchen Arbeiten, bei 
welchen zugleich Spanndienfte vorkommen, von den Handdienften befreit 
jind. Abweichungen von diejen Beltimmnngen, inSbefondere die Heran- 
ziehung von anderen gejpannhaltenden Eteuerpflichtigen zu Spanndienjten, 
bedürfen der Genehmigung. 

Die Dienite fönnen mit Ausnahme von Nothfällen durch taugliche 
Stellvertreter abgeleijtet werden. 

Die Gemeinde fann geftatten, daß an Stelle des Naturaldienites 
ein angemejjener Geldbeitrag geleijtet wird. 

Die gemäß $ 38 diejes Gefeges von den Gemeindeabgaben ganz 
oder theilweije freigelafienen Steuerpflichtigen können nad) Maßgabe der 
Beitimmung des Abjages 2 zu Naturaldienften herangezogen werden. 

Die in SS 40, 41, 42 aufgeführten Perjonen find von Natural: 
dienften, joweit dieſe nicht auf den ihnen gehörigen Grundſtücken laften, 
befreit; untere Kirchendiener infoweit, als ihnen diefe Befreiung jeither 
rechtögültig zuſtand. 

Fünfter Titel. 

Nechtsmittel. 

S 69. 

Dem Abgabepflichtigen fteht gegen die Heranziehung (Veranlagung) 
zu Gebühren, Beiträgen, Steuern und Naturaldienften der Einſpruch zu. 
Das Nechtsmittel ift binnen einer Frift von vier Mochen bei dem 
Gemeindevorftande einzulegen. 

Yauf der Friſt beginnt: 
1. foweit die Bekanntmachung durch Auslegung der Hebefiften 

erfolgt ift, mit dem erjten Tage nad) Ablauf der Auslegungsfrift; 
2, joweit eine bejondere Mittheilung vorgejchrieben it, mit dem 

erften Tage nach erfolgter Mittheilung; 
3. in allen übrigen Fällen mit dem erften Tage nad) der Auffor- 

derung zur Zahlung beziehungsweije Leijtung. 
Einjprüche, welche fi) gegen den der Veranlagung zu Grunde 

liegenden Staatsiteuerjat (SI 26, 30, 36, 38) und bei bejonderen 
Gemeindeeinfommenfteuern ($ 37) gegen die Höhe des. zur Staatsein- 
fommenftener veranlagten Einkommens richten, jind unzuläſſig. 

Borjtehende Beitimmungen finden jinngemäße Anwendung auf 
Einſprüche wegen Heranziehung oder Veranlagung von Grundbefigern, 
Gewerbetreibenden und Einwohnern eines Gutsbezirks zu den öffent- 
lichen Laſten desselben. 

42% 



—_ 64 — 

8 70. 

Ueber den Einſpruch bejchließt der Gemeindevorstand. 
Gegen den Beſchluß jteht dem Pflichtigen binnen einer, mit dem 

eriten Tage nad) erfolgter Zuftellung beginnenden Friſt von zwei Wochen 
die Klage im Verwaltungsftreitverfahren offen. Zuftändig in erjter 
Inſtanz ift für Landgemeinden (Gutsbezirke) der Kreisausihuß, für 
Stadtgemeinden der Bezirksausſchuß. Der Gemeindevorftand kann zur 
Wahrnehmung der Rechte der Gemeinde einen bejonderen Vertreter 
beitellen.. Gegen die Entjheidung des Bezirksausſchuſſes bei Stadt- 
gemeinden ijt nur das Nechtsmittel der Reviſion zuläjfig. 

Der Enticheidung im Verwaltungsitreitverfahren unterliegen des— 
gleichen Streitigkeiten zwijchen Betheiligten über ihre in dem öffentlichen 
Rechte begründete VBerpflihtung zu den im $ 69 Abſatz 1 bezeichneten 
Laften. 

871. 

Ueber die Vertheilung gemeindeſteuerpflichtiger Einkommen auf 
eine Mehrzahl ſteuerberechtigter (Wohnſitz-, Aufenthalts-, Belegenheits-, 
Betriebs-) Gemeinden gemäß den Vorſchriften dieſes Geſetzes (55 47 bis 
51 in ®Berbindung mit 88 33 und 52) bejchlieft auf Antrag des 
Steuerpflichtigen unter Zugrundelegung der Einſchätzung der einzelnen 
Gemeinden der Kreisausjchuß und, joweit die Stadt Berlin oder andere 
Stadtgemeinden in Betracht fommen, der Bezirksausjchuß nad Anhörung 
ſämmtlicher Betheiligten. 

Der Antrag des Steuerpflichtigen, welcher binnen der Friſt von 
4 Wochen, vom Tage der Bekanntmachung der Steuer ($ 65) jeitens 
der zweiten oder einer weiteren eine Steuerforderung erhebenden Gemeinde 
ab gerechnet, zu jtellen it, tritt an die Stelle des Einfpruches gegen die 
Heranziehung (Veranlagung) zu den bezüglichen Steuern in jeder einzelnen 
der betheiligten Gemeinden (S 69). 

Der Kreis: (Bezirks) Ausihuß hat nad) verhandelter Sache den 
auf jede Gemeinde entfallenden Theil des fteuerpflichtigen Einfommens 
und den von demjelben zu entrichtenden Steuerbetrag feitzujegen. 

Zutreffendenfall8 fommen die Beitimmungen des S 58 des Gejetes 
über die allgemeine Landesverwaltung vom 80. Juli 1883 dahin zur 
Anwendung, daß aud in den Fällen, in welden die Stadt Berlin 
betheiligt if, der Minifter des Innern den Bezirksausſchuß beftimmt, 
welcher zu bejchließen hat. 

S 72. 

Gegen den Beichluß des Kreis: (Bezirks-) Ausichuffes findet binnen 
einer Friſt von 2 Wochen der Antrag auf mündliche Verhandlung im 
Berwaltungsjtreitverfahren ftatt. An den Fällen, in welchen der $ 58 
a. a. D. zur Anwendung fommt, it für das Verwaltungsitreitverfahren 
derjenige Kreis: (Bezirks) Ausſchuß zuitändig, welcher in Anfehung des 
Beichlunverfahrens für zuftändig erklärt worden war, 
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Der Antrag auf mündliche Verhandlung im VBerwaltungsitreit- 
verfahren fteht ſowohl dem Steierpflichtigen, als auch einer jeden Ge— 
meinde zu, auf deren Steuerforderung ſich der Beſchluß erjtredt, und 
richtet Sich gegen ſämmtliche Betheiligte, deren Theilverhältnig durd den 
von dem Kläger verfolgten Anſpruch berührt wird. 

S 73. 

Wird während jchwebenden Beſchluß- oder Verwaltungsftreitver- 
fahrens eine weitere Forderung auf Zahlung von Gemeindeftenern in 
Anjehung des dem Verfahren unterliegenden Einfommens erhoben, jo 
hat der Steuerpflichtige binnen der Frift von vier Wochen, vom Tage 
der Befanntmachung der bezüglichen Steuerforderung ($ 65) ab gerechnet, 
deren Einbeziehung in das fchwebende Verfahren bei derjenigen Behörde 
zu beantragen, bei welcher die Sache anhängig ift. In diefem Verfahren 
ift alsdann gleichzeitig auch über die fpäter erhobene Steuerforderung zu 
befchließen oder zu entjcheiden, 

S 74. 

Wird nach rechtskräftig entjchiedener Sache eine weitere Steuer- 
forderung in Anjehung des Einfommens erhoben, welches den Gegen- 
ftand des früheren Verfahrens gebildet hat, fo finden die vorjtehenden 
Beftimmungen (838 71 bis 73) finngemäße Anwendung mit der Map- 
gabe, daß derjenige Kreis (Bezirks-) Ausſchuß, welcher in dem erjten 
Berfahren bejchloffen und entjchieden hat, auch für das zweite Verfahren 
zuftändig it, und daß das rechtskräftig feſtgeſetzte Antheilsverhältnig der 
bei dem erften Verfahren betheiligt gewejenen Gemeinden in dem zweiten 
Berfahren nicht mehr geändert, in dem letzteren vielmehr nur noch darüber 
beſchloſſen und entfchieden werden fann, welchen Betrag die früher 
aufgetretenen Steuergläubiger dem fpäter aufgetretenen nach dem durch 
das rechtsfräftige Urtheil für ſie feſtgeſetzten Antheilsverhältniffe zu 
eritatten haben. 

Ss 75. 

Durch Einfprud) und Klage wird die Verpflichtung zur Zahlung 
oder Leiſtung nicht aufgejchoben. 

S 76. 

Segen die FFeititellung des Gejammtfteuerfages für einen Gewerbe- 
betrieb, der ji über mehrere Gemeinden eritredt und nicht zur Staats- 
gewerbejteuer, aber gemäß $ 28 Nr. 2 bis 6 zur ©emeindegewerbe- 
ftener herangezogen wird ($ 32), finden diejelben Rechtsmittel jtatt, die 
im Falle der Beranlagung dieſes Betriebes zur Staatsgewerbejteuer 
gegeben jein würden (88 35 bis 37 des Gewerbeiteuergejeßes dom 
24. Juni 1891). 

Desgleichen finden aud) in diefem Kalle Hinfichtlich der Zerlegung 
des Steuerfaßes in die auf die einzelnen Betriebsorte entfallenden Theil— 
beträge die im $S 38 a. a. O. wegen der Nechtsmittel getroffenen Vor: 
Ichriften Anwendung. | 
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Sechſter Titel, 
Aufſicht. 

877. 

Für die Ertheilung der in dieſem Geſetze vorbehaltenen Geneh— 
migungen iſt nad) Maßgabe der folgenden Beſtimmungen bei Stadt- 
gemeinden der Bezirksausſchuß, bei Landgemeinden der Kreisausjchng 
zuftändig. 

Gegen den auf Bejchwerde ergehenden Veſchluß — bei Stadt» 
gemeinden des Provinzialraths, bei Landgemeinden des Bezirksausſchuſſes 
— fteht dem Vorfigenden diejer Behörde aus Gründen des öffentlichen 
Intereſſes die Einlegung der weiteren Bejchwerde an die Miniſter des 
Innern und der Finanzen zu. Hierbei finden die Beitimmungen des 
8 123 des Gefetes über die allgemeine Landesverwaltung vom 30. Juli 
1883 Anwendung. 

Die Genehmigung von Gemeindebejchlüffen, durch welche 
a) befondere direkte oder indirefte Gemeindejteuern neu eingeführt 

oder in ihren Grundſätzen verändert, 
b) Abweichungen von den im S 54 vorgejchriebenen Vertheilungs— 

regeln, 
c) Zuſchläge über den vollen Sag der Staatseinfommenjteuer 

hinaus ($ 55) angeordnet werden, 
bedarf der Zuſtimmung der Minifter des Innern und der Finanzen. 
Den Miniftern ift geitattet, die Ertheilung der Zujtimmung auf die ihnen 
untergeordneten Auffichtsbehörden höherer Inſtanz zu übertragen. 

Die Erteilung der Genehmigung kann auf eine von vornherein 
zu bejtimmende Frift von einem oder mehreren Jahren bejchränft werden. 

S 78. 

Beitehen bei dem Inkrafttreten des Gejetes in einzelnen Gemeinden 
Drdnungen über die Aufbringung von Gebühren, Beiträgen, indirekten, 
direften Steuern oder Dieniten, welche den Vorfchriften dieſes Geſetzes 
zumiderlaufen, oder werden derartige Gemeindebejchlüffe gefaßt, jo ift die 
AuffichtSbehörde befugt, deren Abänderung oder Ergänzung unter Angabe 
der, Gründe anzuordnen. 

Diejelbe Befugniß fteht der Aufjichtsbehörde zu, wenn die Ab- 
jtufungen des Grundbefiges, nach weldyen die Steuer umgelegt wird 
($ 25), wegen wejentlicher Veränderungen der Befitverhältniffe zur 
Grundlage der Befteuerung nicht mehr geeignet jind und ein Antrag 
auf Abänderung oder Ergänzung von der Mehrheit der einer Abftufung 
angehörigen Steuerpflichtigen gejtellt wird. 

Die Einführung neuer und die Erhöhung bejtehender indirefter 
Steuern darf nicht angeordnet werden. 

Gegen die Anordnung findet innerhalb vier Wochen nad) Ablauf 
der in derjelben gejtellten Friit die Klage im VBerwaltungsitreitverfahren, 
für Landgemeinden bei dem Bezirksausfchuffe, für Etadtgemeinden bei 
dem Oberverwaltungsgerichte ftatt. 
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Wird die Klage innerhalb diejer Friſt nicht erhoben, jo iſt die 
Auffichtsbehörde befugt, die in Anſehung der Aufbringung der Gebühren, 
Beiträge, indirekten, direkten Steuern oder Dienfte erforderliche Ordnung 
auf Grundlage der erlaffenen Verfügung ſelbſt feitzuftellen. Das 
Gleiche gilt für den Fall der rechtsfräftigen Abweifung der Stlage. 
Wird die Klage endgültig für begründet erkannt, jo tritt die Anordnung 
außer Kraft. 

Sofern das öffentliche Intereſſe es erheifcht, beſchließt im Falle 
der Erhebung der Klage über die vorläufige Ordnung des Steuerwejens 
bis zur vechtsfräftigen Entjcheidung für Landgemeinden der Kreisausichuß, 
für Stadtgemeinden der Bezirksausfchuß. 

Siebenfer Titel. 

Strafen. 

$ 79. 

Wer in der Abjicht der Steuerhinterziehung an zujtändiger Stelle 
auf die am ihm gerichteten Fragen oder bei der Begründung eines Ein- 
ſpruchs unrichtige oder unvollftändige Angaben madjt, wird mit dem vier- 
bis zehnfachen Betrage der ftattgehabten oder beabfichtigten Verfürzung, 
mindeitens aber mit einer Geldftrafe von einhundert Mark beitraft. 

St eine unrichtige oder unvollftändige Angabe, welche geeignet ilt, 
eine VBerfürzung der Steuer herbeizuführen, zwar wifjentlich, aber nicht 
in der Abficht der Steuerhinterziehung erfolgt, jo tritt Geldftrafe von 
drei bis einhundert Mark ein. 

Straffrei bleibt, wer jeine unrichtige oder unvollitändige Angabe, 
bevor Anzeige erfolgt oder eine Unterjuchung eingeleitet ift, an zujtän- 
diger Stelle berichtigt oder ergänzt und die vorenthaltene Steuer in der 
ihm gejegten Frift entrichtet. 

8 80. 
Der Gemeindevorjtand beziehungsweije die Mitglieder des Ge— 

meindevorftandes, die Mitglieder der Steuerausichüffe, jowie die bet der 
Veranlagung betheiligten Gemeindebeamten werden, wenn jie die zu ihrer 
Kenntniß gelangten Erwerbs, Vermögens: oder Einfommensverhäftniffe 
eines Steuerpflichtigen, insbefondere auch den Inhalt einer Auskunfts- 
ertheilung ($ 68) oder der darüber gepflogenen Verhandlungen unbefugt 
offenbaren, mit Geldjtrafe bis zu eintaufendfünfhundert Mark oder mit 
Gefängniß bis zu drei Monaten beftraft. 

Die Verfolgung findet nur auf Antrag des Gemeindevorftandes 
oder des Steuerpflichtigen bezw. deſſen Vertreters ſtatt. Iſt das Ver— 
gehen von dem Gemeindevorjtande oder von Mitgliedern des Gemeinde: 
vorftandes begangen, jo iſt auch die Aufjichtsbehörde zur Stellung des 
Antrages berechtigt. 
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$ 81. 

Die auf Grund der 88 79 und 80 feitgefegten, aber unbeitreib- 
lichen Gelditrafen find nad) Maßgabe der für Uebertretungen geltenden 
Beitimmungen der SS 28 und 29 des Strafgejeßbuches für das Deutjche 
Reich in Haft umzuwandeln. 

Die Unterfuhung und Entjcheidung in Betreff der im $ 79 bezeich: 
neten ftrafbaren Handlungen fteht dem Gerichte zu, wenn nicht der Be— 
ihuldigte die von dem Gemeindevorftande vorläufig feſtgeſetzte Geldftrafe 
nebjt den durch das Verfahren gegen ihn entjtandenen Kojten binnen 
einer ihm befannt gemachten Frift freiwillig an die Gemeindekaſſe zahlt. 

Hat der Beichuldigte in Preußen feinen Wohnfig, jo erfolgt das 
Einjchreiten des Gerichts ohne vorläufige Feitfegung der Strafe durch 
den Gemeindevorjtand. Dasjelbe findet jtatt, wenn der Gemeindevorjtand 
aus jonjtigen Gründen von der vorläufigen Feitfegung der Strafe Abitand 
zu nehmen erklärt oder der Angejchuldigte hierauf verzichtet. 

Bei Zuwiderhandlungen wegen der Verpflichtung zur Geheimhaltung 
(S 80) findet nur das gerichtliche Strafverfahren jtatt. 

g 82. 
In den Steuerordnungen fünnen Strafen gegen Zuwiderhandlungen 

bis zur Höhe von dreißig Mark angedroht werden. 
Die Strafen find durch den Gemeindevorftand feitzujegen und 

nad) eingetretener Rechtskraft ( 459 der GStrafprozekordnung vom 
1. Februar 1877, R.G. Bl. ©. 253) im PVerwaltungszwangsverfahren 
beizutreiben. 

Adler Titel, 

Nachjorderungen und Verjährungen. 

8 83. 
Die Einziehung Hinterzogener direkter Steuern ($ 79) zur Ge— 

meindekaſſe erfolgt neben und unabhängig von der Strafe. 
Die Verbindlichkeit zur Nachzahlung der Steuer verjährt in zehn 

Jahren und geht auf die Erben, jedoch für diejfe mit einer Verjährungs— 
frift von fünf Jahren und nur auf Höhe ihres Erbantheils, über. 
Die Verjährung beginnt mit Ablauf des Nechnungsjahres, in weldem 
die Hinterzichung begangen wurde. 

Die Feſtſetzung der Nachſteuer fteht dem Gemeindevorſtande zu, 
gegen deſſen Beſchluß nad) Maßgabe der 88 69, 70 der Einfprud und 
die Klage im VBerwaltungsftreitverfahren zuläffig jind. 

Ss 84. 
Steuerpflichtige, welche entgegen den VBorjchriften diejes Gejeges 

oder der auf Grund dejlelben erlaffenen Steuerorduungen bei der Ber: 
anlagung direfter Gemeindefteuern Üübergangen oder jteuerfrei geblieben find, 
ohne daß eine jtrafbare Hinterziehung der Steuer ftattgefunden hat 
(SS 79, 83), jind zur Entrichtung des der Gemeindefaffe entzogenen 
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Betrages verpflichtet. Die Berpflichtung erftredt ſich auf die drei Rech— 
nungsjahre zurüd, welche dem Nechnungsjahre, in dem die Verkürzung 
feftgejtellt worden, vorausgegangen find. 

Die Verpflichtung zur Zahlung der Nachiteuer geht auf die Erben, 
jedoch nur bis zur Döhe ihres Erbantheils über. 

Die Veranlagung der Nachſteuer erfolgt einheitlich für den ganzen 
Zeitraum, auf welchen ſich die Verpflichtung erftredt, nad) den Vor- 
jchriften diefes Gejeßes oder der maßgebenden Steuerordnungen. 

8 85. 

Ft nad den Beltimmungen der 88 67, 80 des Einfommeniteuer- 
gejeßes vom 24. Juni 1891 eine Nachſteuer für den Staat feitgejekt, 
jo haben die zur Entrichtung der Nachſteuer Verpflichteten gemäß den 
hierfür geltenden Borjchriften die eutfprechenden Zuſchläge an die Ge— 
meinde nachzuzahlen. 

Die Feitjegung der nachträglich zu entrichtenden Zujchläge gejchieht 
durdy den Gemeindevorjtand einheitlich für den ganzen Zeitraum, auf 
welchen jich die Berpflichtung erjtredt, nad) den Vorſchriften diejes 
Geſeßes oder der maßgebenden Steuerordnungen. 

8 86. 
Hat in Folge der Einlegung von Rechtsmitteln oder einer ander: 

weiten Veranlagung ($ 57 des Einfommenfteuergejeges vom 24. Juni 1891) 
eine Erhöhung der urfprünglid” vom Staate veranlagten Steuer ftatt: 
gefunden ($ 30 Abjag 2, $ 36 Abſatz 3), fo kann die hieraus ent- 
jpringende Nacforderung der Gemeinde nur innerhalb der Frift von 
einem Jahre, weldye mit dem Tage der ergangenen endgültigen Ent: 
Iheidung über die Erhöhung der Steuer beginnt, erhoben werden. 

S 87. 
Die Berechtigung der Gemeinden zur Nachforderung anderer Ge— 

meindeabgaben als direfter Steuern bejchränft ſich ohne Unterfcheidung, 
ob die Abgabe gar nicht oder mit einem zu geringen Betrage erhoben 
worden iſt, 

1. bei Berbrauchsabgaben auf die Friſt eines Sahres, vom Tage 
des Eintrittes der Zahlungsverpflichtung an gerechnet, 

2. bei jonjtigen indireften Steuern, Gebühren und Beiträgen 
(88 4— 11), fowie bei Koften auf die Friſt von drei Jahren 
jeit dem Ablaufe desjenigen Jahres, in welchem die Forderung 
entjtanden iſt. 

Die Nachforderung von Naturaldienjten tt, jofern die Nachleiftung 
nad) den Zweden der zu leiitenden Dienste überhaupt noch möglich tit, 
auf die Dauer des laufenden Nechnungsjahres bejchräntft. 

8 88. 

Zur Hebung geitellte Gemeindeabgaben und Koſten, welche im 
Rückſtande verblieben oder befrijtet find, verjähren in + Jahren, von 
dem Ablaufe des Jahres an gerechnet, in welches der Zahlungstermin fällt. 
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Die Verjährung wird dur eine an den Pflichtigen erlaſſene 
Zahlungsaufforderung, durch Verfügung der Zwangsvollſtreckung und 
durch Stundung unterbrochen. 

Nad) Ablauf des Jahres, in welchen die legte Aufforderung zu— 
gejtellt, die Zivangsvollftrefung verfügt oder die bewilligte Friſt abge: 
laufen ijt, beginnt eine neue vierjährige Verjährungsfrilt. 

Neunter Titel, 

Koſten und Zwangsvollitrecfung. 

$ 89. 

Die Koften der Veranlagung und Erhebung der Abgaben fallen, 
infoweit hierüber nicht durch $ 14 des Gejeges wegen Aufhebung direkter 
Staatsitenern anderweitige Beitimmung getroffen ift, der Gemeindekaſſe 
zur Laſt. Jedoch find diejenigen Kojten, welche durch die gelegentlich 
eines Einjpruches erfolgenden Ermittelungen veranlagt werden, bon dem 
Abgabepflichtigen zu erjtatten, wenn ſich feine Angaben in wejentlichen 
Punkten als unrichtig erweiſen. Die Feitiegung diefer Koften kann nur 
in der Entjcheidung über den Einſpruch erfolgen. 

5 9. 
Gebühren, Beiträge, Steuern und often, jowie die nach einem 

von der Auffichtsbehörde feitgeitellten Tarife erhobenen Bergütungen 
(Kurtaren u. ſ. w.) unterliegen der Beitreibung im Verwaltungszwangs- 
verfahren nach Maßgabe der Verordnung vom 7. September 1879 
(G.S. ©. 591). 

Sind Naturaldienfte zu leiſten, jo it der Gemeindevorftand bei 
Säumniß der Pflichtigen befugt, die Dienfte durch Dritte leilten und die 
entjtehenden Koften von den Erjteren im PVerwaltungszwangsperfahren 
beitreiben zu laſſen. 

Theil IL Rreis- und Provinziallfenern. 
Ss 91. 

Die bejtehenden Vorſchriften über die Aufbringung der Kreis: und 
Provinzialjtenern bleiben mit folgenden Maßgaben unberührt: 

1. Wie den Städten, bleibt auch den Landgemeinden die Beſchluß— 
faffung darüber vorbehalten, in welcher Weife ihre Antheile an 
den Kreisſteuern aufgebracht werden jollen. 

2. Bei der Vertheilung der Kreisiteuern jind die Grund-, Gebäude: 
und die Gewerbejteuer der Klaffen I und IL in der Regel mit 
dem gleichen Betrage desjenigen Prozentjaßes heranzuziehen, 
mit welchem die Staatseinfommenfteuer belaftet wird. 

Mit Genehmigung des Bezirksausfchuffes kann der Betrag, 
mit welchem die Realſteuern heranzuziehen find, bis auf das 
Anderthalbfache jenes Prozentjages erhöht oder bis auf die 

Hälfte deifelben herabgejegt werden. 
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Die zur Ausführung der vorſtehenden Beſtimmungen erfor— 
derlichen Beſchlüſſe der Kreistage und Bezirksausſchüſſe können 
bereits innerhalb eines Jahres vor dem Inkrafttreten des gegen— 
wärtigen Geſetzes gefaßt werden. Mit dem bezeichneten Zeit— 
punkte treten Maßſtäbe für die Vertheilung der Kreisabgaben, 
welche den Beſtimmungen dieſes Geſetzes nicht entſprechen oder 
die darnach erforderliche Genehmigung nicht erhalten haben, 
außer Kraft. 

3. Die Mehr: oder Minderbelaſtung einzelner Kreistheile mit 
Kreisftenern und einzelner Sreife mit Provinzialfteuern darf 
auch) nad) einem anderen Maßſtabe, al8 nad) Quoten der 
Kreisiteuern beziehungsweije der direkten Staatsiteuern erfolgen. 

4. Inſoweit juriftiiche Perſonen, Gejellfchaften u. j. w. zur Ent- 
richtung der in reifen oder Provinzen vom Einkommen zu 
erhebenden Steuern verpflichtet find oder phyſiſche Perſonen in 
verjchiedenen Kreiſen beziehungsweije Provinzen, joldyen Steuern 
unterliegen, fommen bei Veranlagung der Pflichtigen die die 
Gemeindeeinfommenjteuer betreffenden Vorſchriften dieſes Geſetzes 
ſinnentſprechend zur Anwendung. 

Die auf Grund der Einlegung von Rechtsmitteln erfolgte Erhöhung 
oder Ermäßigung der der Vertheilung von Kreis- und Provinzialſteuern 
zu Grunde gelegten Staatsſteuerſätze zieht die entſprechende Abänderung 
der Veranlagung zu den Kreis- beziehungsweiſe Provinzialſteuern nach ſich. 

8 22. 

Die Vorfchriften der SS 51, 71 bis 74 finden bei der Kreis- und 
Provinzialbeiteuerung mit nachjtehenden Maßgaben finnentjprechende 
Anwendung: 

1. Ueber die Bertheilung des dem Beſteuerungsrechte mehrerer 
Kreife (Stadt: oder Landfreife) unterliegenden Einkommens 
bejchließt der Bezirksausſchuß. 

An Stelle der Friit von 4 Wochen tritt eine ſolche von 
2 Monaten. 

2. Ueber die Bertheilung des dem Bejteuerungsrechte mehrerer 
Provinzen umterliegenden Einkommens bejchliegt — aucd wenn 
die Etadt Berlin mit in Betracht fommt — derjenige Provin— 
zialrath, welchen der Miniiter des Innern beftimmt. Ä 

Gegen den Beichluß findet binnen 2 Wochen die Klage bei 
dem Oberverwaltungsgericht ftatt. 

S 93. 

Die Kreife find befugt, das Halten von Hunden zu bejteuern. Die 
Steuer darf jährlich 5 Mark für den Hund nicht überiteigen und ift durch 
Stenerordnung zu regeln. Auf die Steuerordnungen finden die Vor: 
Schriften des $ 82 mit der Maßgabe Anwendung, daß an die Stelle des 
Gemeindevorjtandes der Kreisausſchuß tritt. Die Steuerordnung bedarf 
der Genehmigung des Bezirksausſchuſſes. Die Genehmigung unterliegt 
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der Zuftimmung der Minifter des Innern und der Finanzen. Den 
Miniſtern ift geftattet, die Ertheilung der Zuftimmung auf den Ober- 
präfidenten zu übertragen. 

Die Erhebung einer Hundefteuer feitens der Sreife berührt das 
Recht der Gemeinden zur Beſteuerung der Hunde nicht ($ 16). 

Schluß-, Ausführungs- und Uebergangsbeftimmungen. 

8 94. 

Alfe in dem gegenwärtigen Gejege vorgejchriebenen Friften find 
Ausſchlußfriſten. Die Friften beginnen, joweit im diefem Gejege nichts 
Anderes beitimmt iſt, mit der Zuftellung des Bejchluffes oder der fonftigen 
Anordnung. Der Tag der Zuftellung wird nicht mit gerechnet. Im 
Uebrigen jind für den Beginn und die Berechnung der Frijten die 
bürgerlichen Prozeßgeſetze maßgebend. 

$ 95. 

Das NRechnungsjahr für den Gemeindehaushalt beginnt mit dem 
1. April und fchließt mit dem 31. März. 

Der Beichlußfaffung der Gemeindebehörden bleibt überlaffen, an 
Stelle des Rechnungsjahres eine Periode von zwei oder drei Rechnungs: 
iahren treten zu laffen. 

Ss 96. 

Das gegenwärtige Geſetz tritt gleichzeitig mit dem Geſetze wegen 
Aufhebung direkter Staatsfteuern in Kraft. 

Die Gemeinden find verpflichtet, die Ordnungen (Objervanzen, 
Statuten, Regulative, Gemeindebejhlüffe u. j. w.) über die Aufbringung 
von Gebühren, Beiträgen, indirekten und direkten Steuern oder Dienjten 
mit den Borjchriften diefes Gefeges in Uebereinftimmung zu bringen. 

Zu diefem Behufe können die zur Ausführung des gegenwärtigen 
Geſetzes erforderlichen Gemeindebefchlüffe bereitS innerhalb eines Jahres 
vor dem Inkrafttreten deffelben im Voraus gefaßt und die dadurd) 
bedingten Anordnungen und Entjcheidungen der Verwaltungs: und Ver— 
waltungsgerichtsbehörden nach Maßgabe der Beftimmungen diefes Gejeges 
getroffen werden. | 

Ordnungen, weldhe bis zum Synfrafttreten des gegenwärtigen 
Gejeges in Geltung gemwefen jind, bleiben — unbejchadet der Beſtimmungen 
im $ 23 Abjag 4 und $ 37 Abfag 2 — bis zur Abänderung durd) vechts- 
gültigen Gemeindebefhlug oder Anordnung der Auffichtsbehörde ($ 78) 
beftehen. 

Dit dem Inkrafttreten des gegenwärtigen Geſetzes treten alle 
demjelben entgegenſtehenden gejeglichen Bejtimmungen außer Kraft. 

Wo in den Gejegen auf diefe Beitimmungen Bezug genommen 
it, fommen diejenigen des gegenwärtigen Gejeges ſinnentſprechend zur 
Anwendung. 

Unberührt bleiben die Vorfchriften wegen Erhebung von Bürger: 
rechtsgeldern, Einfaufsgeldern nnd gleichartigen Abgaben. 
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8 97. 
Der Minifter des Innern und der Finanzminiſter find mit der 

Ausführung diefes Gejeges beauftragt. 

Urkundlich unter Unjerer Höchjteigenhändigen Unterfchrift und bei- 
gedrudtem Königlichen Inſiegel. 

Gegeben Neues Palais, den 14. Juli 1893. 

(L. 8) Wilhelm. 

Gr. zu Eulenburg. v. Boetticher. v. Schelling. Fehr. 
v Berlepid. Gr. v. Gaprivi. Miquel. v. Raltenborn. 

v. Heyden. Thielen. Boſſe. 

6. Geſetz wegen Aufhebung direkter Staatsſteuern 

vom 14. Juli 1893. 

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen ꝛc. 
verordnen nit Zuftimmmung beider Häufer des Landtages Unſerer Monarchie 
für den Umfang derielben, mit Ausjchluß der Inſel Helgoland, was folgt: 

81. 

Behufs Erleichterung und anderweitiger Regelung der öffentlichen 
Laſten der Gemeinden (Gutsbezirke) werden die folgenden direkten Staats— 
jteutern gegenüber der Staatskaffe außer Hebung gejet: 

1. die nad den Gefegen vom 21. Mai 1861 (Gejeg- Sammlung 
©. 253 und 317) ſowie nad) den hierzu ergangenen ergänzenden 
und abändernden Gejegen veranlagte Grund- und Gebäudejteuer, 

2. die nad) dem Gefege vom 24. Juni 1891 (Gejeß-Sammlung 
©. 205) veranlagte Gewerbe: und Betriebsfteuer. 

82. 

Ferner werden außer Hebung gefeßt: 
1. die von den Bergmwerfen in den ältern vechtsrheinifchen Yandes- 

theilen zu emtrichtende Auffichtsfteuer und Bergwerksabgabe 
(Gejeg über die Beftenerung der Bergwerfe für den ganzen 
Umfang der Monarchie, mit Ausnahme der auf dem linken Rhein- 
ufer belegenen Zandestheile, vom 12. Mai 1851, $ 8 — Geſetz— 
Samml, S. 261 —, Gefeß, die Bergwerfsabgaben betreffend, 
vom 20. Oktober 1862, $ 4 — Gele: Samml. ©. 351 —), 

2. die in den übrigen Landestheilen zu entrichtende Bergwerks— 
abgabe (Gejeß, die Bergwerfsabgaben betreffend, vom 20. Dft. 
1862, $ 6; Verordnungen für das Gebiet des vormaligen 
Königreich Hannover, vom 8. Mai 1867, Artifel XXL — 
Gejeß-Samml. S. 601 —, für das Gebiet des vormaligen 
Kurfürftenthums Hefjen, die Stadt Frankfurt und die vormals 
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Königlich Bayerischen Gebietstheile, vom 1. Juni 1867, Artifel 
XVII. — Geſetz-Samml. S. 770 —, für das vormalige 
Herzogthum Naſſau, die vormals Großherzoglich Heſſiſchen Landes— 
theile und die vormalige Landgrafichaft Heſſen-Homburg einſchließlich 
des Oberamtsbeziris Meifenheim, vom 1. Juni 1867, Artikel I 
s 2 — Geſetz-Samml. S. 802 —; Gejeß, betreffend die Ein- 
führung des Allgemeinen Berggejeßes vom 24. Juni 1865 in 
das Gebiet des Herzogthums Lauenburg, vom 6. Mai 1868, 
Artifel VII — Offizielles Wochenblatt für das Herzogthum 
Lauenburg für 1868, Nr. 36; Geſetz, betreffend die Ein— 
führung des Allgemeinen Berggejekes vom 24. uni 1865 in 
das Gebiet der Derzogthümer Schleswig und Holitein vom 
12. März 1869, Artikel IX — Gejeg- Sammlung ©. 453 —). 

$ 8. 

Die Borjchriften der in den 88 1 und 2 bezeichneten Geſetze 
bleiben, joweit nicht in dem gegenwärtigen Geſetze und in dem Kommunal- 
abgaben-Gejege Abweichendes beſtimmt ift, in Kraft. Die Veranlagung 
und Berwaltung der Grund-, Gebäude: und Gewerbefteuer wird, joweit 
nicht in dem gegenwärtigen Geſetze Abweichendes beftimmt ift, unter Auf- 
rechterhaltung der diejerhalb beſtehenden gejetlihen Einrichtungen vom 
Staate für die Zwede der fommunalen Befteuerung ausgeführt. Die land- 
ftändifche Meitwirfung bei der Verwaltung der Grundjteuer innerhalb des 
fommunalftändiihen Verbandes der Oberlauſitz (Geſetz, betreffend die 
definitive Untervertheilung und Erhebung der Grundſteuer u. ſ. w., vom 
8. Februar 1867, 8 49 — Bejeg- Sammlung S. 185 —) wird hierdurd) 
nicht berührt. 

Ss 4. 

Die Beranlagung ($ 3) iſt auf diejenigen Liegenjchaften, Gebäude 
und Gewerbebetriebe auszudehnen, welche von der entfprechenden Staats» 
jtener freigeblieben, aber gemäß den Beltimmungen des Kommunal— 
abgabengejeges der Kommumnalftenerpflicht unterworfen find. 

Für die Veranlagung gelten, joweit nicht in dem gegenwärtigen 
Sejege und in dem Kommunalabgabengefege Abweichendes beftimmt ift, 
die allgemeinen gejeglihen Borjchriften, welche bei der Heranziehung zu 
den entiprechenden Staatsfteuern anzuwenden gewejen jein würden. 
Insbeſondere find gegen die Veranlagung diejelben Nechtsmittel zulälfig, 
mit denen die Veranlagung der entjprechenden Staatsiteuer hätte ange— 
fochten werden Fünnen. 

S 5. 

Die beftehenden gejeglichen Beftimmungen, welche von der VBeran- 
lagung der im $ 1 Nr. 1 und 2 bezeichneten Steuern oder von einzelnen 
derjelben anderweitige Rechtsfolgen, insbefondere die Begründung von 
Nechten oder Pflichten abhängig machen, bleiben aufrecht erhalten; joweit 
hierbei die Entrichtung ſolcher Steuern vorausgejegt wird, treten an die 
Stelle der zu entrichtenden die veranlagten Beträge. 

1 
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Auf die Beitimmungen im $ II Nr. 4 des Einkommenſteuer— 
gejeßes vom 24. Juni 1891 (Geſetz-Samml. ©. 175) findet dieſe Vor— 
jchrift Feine Anwendung. 

Die Vorfchrift findet gleichfalls feine Anwendung auf die Bildung 
der Urwählerabtheilungen für die Wahlen zum Haufe der Abgeordneten. 
Ueber dieje, jowie über die Bildung der Wählerabtheilungen für die 
Wahl von Gemeindevertretungen ergeht bejondere gejegliche Beitimmung. 

S 6. 

Die für die Provinzen Nheinland und Wejftfalen bejtehenden 
Borjchriften über den Grunditenerdefungsfonds und den Fonds zur 
Erhaltung und Erneuerung des Katajters (Grumdfteuergejeg für Die 
weitlichen Provinzen vom 21. Januar 1839, 8 2 zu bumd c, 88 4, 
44—48 — Geſetz-Samml. S. 30 —, Verordnung, betreffend die Feit- 
tellung und Untervertheilung der Grumdfteuer im den beiden weftlichen 
Provinzen, vom 12. Dezember 1864, $$ 3. 4, 21 — Gejet-Samml. 
S. 683 —) treten außer Kraft. 

Anjtelle diefer Vorjchriften treten die in den übrigen Zandestheilen 
geltenden allgemeinen Beftimmungen. 

Mit der Auflöſung der Fonds gehen die Beitände, jowie die als- 
dann noch bejtehenden Forderungen und Verpflichtungen 

a) des Grumditenerdedungsfonds auf die Kreiſe der betreffenden 
Negierungsbezirfe nach) Maßgabe der veranlagten Grundſteuer, 

b) des Fonds zur Erhaltung und Erneuerung des Katafters auf 
die Staatsfajje über. 

87. 

Die auf die Aufbewahrung der Kopien der Katajterdofumente und 
auf die Ertheilung beglaubigter Auszüge aus denjelben bezüglichen 
Beitimmungen im Artikel II des Gejeges über die Veräußerung und 
hypothefariiche Belaftung von Grumdjtüden im ©eltungsbereiche des 
Rheinischen Rechts vom 20. Mai 1885 (Gejeg-Samml. ©. 139) werden 
auf die übrigen Theile der Aheinprovinz und auf die Provinz Weitfalen 
ausgedehnt. 

8 8. 

Soweit die Beitrafung von Zuwiderhandlungen gegen die Vor— 
Ihhriften über die Grund», Gebäude: und Gewerbefteuer von der Vorent— 
haltung oder von dem Derlufte der Steuer gegenüber dem Gtaate 
abhängig gemacht ift (Gebäudejteuergefeg vom 21. Mai 1861, $ 17 
Abſatz 3; Gejeß, betreffend die definitive Untervertheilung und Erhebung 
der Grundſteuer in den ſechs öftlichen Provinzen, vom 8. Februar 1867, 
8 34 Abſatz 3; Geſetz, betreffend die Ausführung der anderweiten Regelung 
der Grundſteuer in den Provinzen Scleswig-Holftein, Hannover und 
Heſſen-Naſſau, jorwie in dem reife Meifenheim, vom 11. Februar 1870, 
81 — Gejeg-Samml. ©. 85 —, Gewerbejtenergejeg vom 94. Juni 1891, 
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s 70), gilt als vorenthalten (verloren) derjenige Betrag, welcher im 
Falle fortdauernder Hebung der Steuer zur Staatskaffe nad) Maßgabe 
der Veranlagung ($ 3 Abjag 2, $ 4) zu entrichten gewefen fein würde. 

Die im $ 17 Abſatz 3 des Gebäudeſteuergeſetzes vom 21. Mai 
1861 bejtimmte dreimonatige Anmeldefrijt für neuentjtandene Gebäude 
($ 15 zu 4 a. a. D.), desgleichen für wejentliche Berbefferungen von 
Gebäuden, fowie Vergrößerungen der zu ihnen gehörigen Hofräume und 
Hausgärten ($ 15 zu 5 a. a. DO) beginnt mit dem Ablaufe des Rech— 
nungsjahres, in welchem die Veränderung eingetreten it. 

89. 

Zum Bezuge von Nachſteuern (Gebäudeiteuergejeg vom 21. Mai 1861, 
Ss 17 Abjag 4; Gejeß vom 8. Februar 1867, 8 34 Abſatz 4; Geſetz 
vom 11. Februar 1870, $ 1; ©ewerbefteuergefeß vom 24. Juni 1891, 
ss 70. 78) ift diejenige Gemeinde berechtigt, welcher nad) den Beſtim— 
mungen des Kommunalabgabengejeßes das entiprechende Steuerauffommen 
zujteht. 

Ss 10. 

Die Beſtimmungen im $ 81 des Gewerbefteuergejeges vom 24. Juni 
1891 werden aufgehoben. 

Das Aufhören eines jteuerpflichtigen Gewerbes ijt nicht der Hebe- 
itelle ($ 58 Abjak 1 a. a. D.), jondern dem Borfigenden des für die 
Veranlagung zuftändigen Steuerausichufjes anzuzeigen. 

$ 11. 

Die Hebung und Beitreibung der Grund-, Gebäude: und Gewerbe- 
fteuer liegt derjenigen Gemeinde ob, welche nach den Beitimmungen des 
Konmunalabgabengejeßes zum Bezuge des entjprechenden Steuerauf- 
fommens berechtigt ift. 

Die Ausfälle treffen die Gemeindefaffe. Die Ermädtigung zum 
Erlaffe und zur Ermäßigung veranlagter Steuern (Gefeß, betreffend 
den Erlaß oder die Ermäßigung der Grundſteuer infolge von Leber: 
ichwenmungen, vom 15. April 1889, $ 1 Nr. 1 — Gejeg-Samml. 
©. 99, Gewerbejtenergejeg vom 24. Juni 1891, 88 44, 45) geht auf 
die Gemeinden über. 

Die gefeglihen Beftimmungen über Anfprüde der Gemeinden auf 
Mitverwaltung ihrer Kafjen durch ſtaatliche Kafjenbeamte (Gemeinde- 
ordnung für die Nheinprovinz vom 23. Juli 1845, 88 79, 106 — 
Geſetz-Samml. S. 523 —, Landgemeindeordnung für die Provinz Weit- 
falen vom 19. März 1856, 88 44, 73 — Gefeg Samml. S. 265 —) 
werden aufgehoben. 

8 12. 
Die auf die Betriebsſteuer bezüglichen Vorfchriften des Gewerbe— 

jtenergejeßes vom 24. Juni 1891 gelangen nad) Maßgabe folgender 
Beſtimmungen zur Anwendung: 
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1. Erjtredt ſich ein betriebsjteuerpflichtige8 Gewerbe über mehrere 
Kreife, jo ift für jeden diefer Kreife die Hälfte der im 8 60 
Nr. 1 und 2a. a. D. bejtimmten Steuerfäge zu entrichten. 
Auf die im 8 60 Abſatz 2 a. a. D. bezeichneten Betriebsftätten 
findet dieje Bejtimmung feine Anwendung. 

2. Die Betriebsjtener wird in den Landkreifen vom LZandrath, in 
den Stadtfreifen vom Gemeindevorjtande, in Berlin von der 
Direktion für die Verwaltung der direkten Steuern feftgeitellt. 

Diejen Behörden ftehen auch die Befugnis zur Herabjegung 
der Betriebsſteuer gemäß $ 61 und die anderweite Feititellung 
gemäß 8 65 Abjat 2 a. a. O. zu. 

3. Die Betriebsiteuer ijt binnen zwei Wochen nad) erfolgter Be- 
händigung der Steuerzufchrift in einer Summe zu entrichten. 

Die im $ 6l a. a. D. bezeichneten Steuerpflichtigen haben 
die Steuer vor Eröffnung des Betriebes zu entrichten, oder, 
falls bis dahin die Steuerzufchrift noch nicht behändigt ift, 
einen von dem Gemeinde- (Guts-) Borftande zu bejtimmenden 
Geldbetrag bei der gleichzeitig zu bezeichnenden Kaffe zur Deckung 
der Steuer zu hinterlegen, widrigenfalls ihnen die Ausübung 
des Betriebes nad) Maßgabe des 8 63 a. a. D. unterjagt 
werden kann. 

$ 13. 

Die Gemeinden (Gutsbezirfe) haben die Betriebsjteuer in den ver- 
anlagten Beträgen ($ 12) von den Bflichtigen ihres Bezirks zu erheben. 

Die Gemeinden (Gutsbezirfe) der Landfreife haben die erhobenen 
Beträge am Schluſſe eines jeden BVierteljahres an die Kreisfommunal- 
kaſſe abzuführen. 

Sofern die Gemeinden nad) den Beitimmungen des Kommunal- 
abgabengejeges beſondere Betriebsjteuern eingeführt haben, müſſen fie 
denjenigen Betrag, welcher ji) bei Anwendung der Beitimmungen der 
58 60-69 des Gemwerbeitenergejeges vom 24. Juni 1891 und des 
8 12 des gegenwärtigen Gejeges ergeben würde, an die Kreisfommunal- 
faffe abführen. 

Die Kreije haben das ihnen zufließende Aufkommen der Betriebs- 
teuer (Abſatz 2 und 3) zur Beitreitung ihrer Ausgaben zu verwenden. 

8 14. 
Die Koften der Beranlagung und Verwaltung der Steuern ($ 3 

Abſatz 2, 8 4) werden, foweit fie nicht durch die den Gemeinden hierbei 
übertragenen Gejchäfte entftehen, aus der Staatskaſſe beitritten. 

Das Auffommen an Gebühren, Koften und Strafen im Bereiche 

der Grund», Gebäude: und Gewerbe (Betriebs) Steuer fließt im die 

Staatskaſſe. 
Sofern im Bereiche der Kataſterverwaltung die Ausführung von 

Neumeffungen ganzer Gemarkungen oder größerer Theile von ſolchen 

43 
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jeitens einer Gemeinde oder der betheiligten Grundbeſitzer beantragt 
wird, oder vorzugsweife der Gemeinde oder den betheiligten Grundbefigern 
zum Vortheile gereicht, fann die Ausführung nach Beitimmung des 
Finanzminiſters von der Entrichtung eines jeitens der Gemeinde oder 
der betheiligten Grundbefiger zu leiftenden Beitrages zu den Koften der 
Neumefiung abhängig gemacht werden. 

8 15. 

Die Koften der Hebung und Beitreibung der Steuern ($ 11, 13) 
find von den Gemeinden zu tragen. 

Die gejeglichen Beitimmungen über die Verpflichtung der Grund— 
Iteuerpflichtigen zur Entrichtung von Beifchlägen behufs Beftreitung der 
Slementarerhebungskoften (Grundftenergejeg für die weftlichen Provinzen 
vom 21. Januar 1839, 88 2a, 3; Geſetz vom 11. Februar 1870, 
8 11) werden aufgehoben. 

8 16. 

Die gefeglichen Beftimmungen über die Anfprüche der Gemeinden 
(Gutsbezirfe) auf den Bezug von Bergütungen für die bei Veranlagung 
der Gewerbefteuer und der Einfommenfteuer ihnen übertragenen Gejchäfte 
(Sewerbejtenergejeg vom 24. Juni 1891, $ 75 Abſatz 1; Einkommen: 
jtenergejeg vom 24. Juni 1891, 8 73 Abſatz 1) treten außer Kraft. 

Durch Königliche Verordnung fann den Gemeinden und jelbit- 
jtändigen Gutsbezirken die Verpflichtung auferlegt werden, in ihren 
Bezirken die Elementarerhebung der ſämmtlichen direkten Staatsjteuern, 

der Domänen-, Nentenbank- und Grundjtenerentjchädigungs-Renten jowie 
die Abführung der erhobenen Beträge an die zuftändigen Staatskaſſen 
ohne Vergütung zu bewirken. 

5 17. 

Ansprüche auf Grundfteuerentichädigung aus den 88 1, 15 —17 
de8 Geſetzes vom 11. Februar 1870 und aus dem Grundjteuer- 
entjhädigungsgejege vom 21. Mai 1861 — Gejeg-Samml. ©. 327 
— jowie auf jonjtige, feitens des Staates zu leiftende Entjchädigungen, 
welche die Entrichtung der Grundftener un den Staat zur Borausjegung 
haben, finden ferner nicht ftatt. 

S 18. 

Die auf Grund der SS 1—4 des Grunditenerentichädigungsgejeges 
vom 21. Mat 1861 und der SS 1, 15 des Gejeges vom 11. Februar 
1870 für die Aufhebung von Grundjteuerbefreiungen und Grundſteuer— 
bevorzugungen geleifteten Entihädigungen find nad) Maßgabe der fol- 
genden Beltimmungen an die Staatskajje zurüdzuerftatten. 

Hierbei ift, ſoweit die Entſchädigung durch Erlaß von Domänen- 
abgaben oder Domänenamortifationsrenten jtattgefunden hat, das zu 
erjtattende Entſchädigungskapital nad) dem zwanzigfadhen Betrage der 
erlafjenen Abgabe bezw. Nente zu berechnen. 
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Ss 19 

Die Rüderftattung ($ 18) bleibt ausgejchloffen bezüglich derjenigen 
Güter und Grundjtüde, welche nad) erfolgter Entſchädigung durd) läjtiges 
(entgeltlicyes) Nechtsgeichäit veräußert worden find. 

Wenn ſich die Veräußerung nur auf einen Theil des Gutes bezw. 
Grundſtückes eritredt hat, jo wird der Betrag der Nüderftattung nad) 
dem Verhältniſſe der Grundſteuer ermittelt. 

Falls jedoch der veräußerte Theil nur aus Abjpliffen zu öffent: 
lichen Wegen, zu Flüffen, Bächen, Kanälen oder zu Eijenbahnen bejteht, 
wird der hierauf entfallende Entihädigungsbetrag von der für das ganze 
Gut oder Grundſtück geleifteten Entichädigung nur dann abgerechnet, 
wenn der zur NRücderjtattung Berpflichtete nachweilt, daß der Grund— 
jtenerreinertrag der Abjplifje mehr als den zehnten Theil des Grund: 
jteuerreinertrages des ganzen Gutes oder Grundjtüds und zugleich mehr 
als 30 Mark beträgt. 

Die Nüderftattung ($ 18) bleibt ferner in denjenigen Fällen aus— 
geichlofien, in welchen die Vorſchriften im $ 5 des Gejeges vom 25. Mai 
1885 (Gejeg-Samml. ©. 170) deshalb nicht zur Anwendung gefommen 
find, weil der Befiger der betreffenden Grundftüde die im 8 7 a. a. O. 
vorgejehenen Worausjegungen nicht erfüllt hat. 

Bezüglich) derjenigen Güter und Grundftüde, deren Eigenthum 
nach erfolgter Entjchädigung durch) Schenkung, Bermädtuig, infolge von 
Erbtheilungen oder Gutsüberlafjungsverträgen übergegangen ift, bleibt 
die Nüderjtattung des Entſchädigungskapitals zu demjenigen Bruchtheile 
ausgeichloffen, zu welchem der zeitige Eigenthümer weder unmittelbar 
nod) mittelbar Erbe des Entjchädigten geworden it. 

Ss 20. 

Diejenigen Städte, welche gemäh $ 7 des Gejeges vom 21. Mai 
1861 entichädigt worden find, haben die empfangene Entjchädigung an 
die Staatskaſſe zurüdzuerjtatten. 

Sofern die einer Stadtgemeinde überwiejene Entichädigungsjumme 
auf die einzelnen Befiger der Grundjtücde in der jtädtiichen Feldmarf 
vertheilt worden iſt ($ 18 Abjag 2 a. a. O.), haben dieſe nad) Maß- 
gabe der SS 18, 19 die Nüderftattung an die Staatsfafje zu bewirken. 

Ss 21. 

Solchen Gemeinden, welche die Grundftenerentjchädigung zu gemein- 
nügigen, feine entfprechende Verzinſung gewährenden Einrichtungen ver: 
wendet haben, fann die Nüderftattung durch den Finanzminifter ganz 
oder theilweije erlaſſen werden. 

Kommt infolge von privatrechtlihen Abmachungen dem Grund: 
befiger die Außerhebungjeßung der ftaatlichen Grund: und Gebäudeiteuer 
nicht zu jtatten, jo kann durch den Finanzminiſter der Zeitpunkt der 
Nüderftattung und der Beginn der VBerzinjung bis zum Ablauf des 
betreffenden Vertrages, längjtens aber bis zum 1. April 1910 hinaus: 
geichoben werden. 
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S 22. 

Soweit durd Vertrag eine Nblöjung der durch die Gejege vom 
21. Mai 1861 (Gefeg-Samml, S. 253 und 317) und 11. Februar 
1870 aufrecht erhaltenen Befreiungen von der Grund: und Gebäude: 
ſteuer ftattgefunden hat, ift die empfangene Entichädigung an die Staats- 
fafie zurüdzueritatten. 

Die Beitimmungen des 8 19 finden entiprechende Anwendung. 

S 23. 

Die zurüdzuerjtattenden Kapitalien ($$ 18—22) find jeitens der 
Pflichtigen vom 1. April 1895 ab mit 3'/s vom Hundert zu verzinjen. 

Die Feſtſtellung der zurüdzuerftattenden Kapitalien gebührt dem 
Finanzminiſter. 

Gegen die Feſtſtellung ſteht den Pflichtigen binnen einer vom Tage 
der Mittheilung des zu erſtattenden Betrages ab laufenden Ausſchlußfriſt 
von 3 Monaten der Rechtsweg offen. 

Die Beſchreitung des Rechtsweges hat aufſchiebende Wirkung. 

8 24. 

Kapitalbeträge (4J 23), welche den Betrag von 25 Mark nicht 
erreichen, jowie Sapitalbeträge, welche über einen durd 25 ohne Reit 
theilbaren, in Mark ausgedrücten Geldbetrag hinausgehen, müffen binnen 
einer Frift von ſechs Monaten nach erfolgter endgiltiger Feſtſtellung 
nebit den bis zum Zahlungstage aufgelaufenen Zinjen zur Staatstajje 
eingezahlt werden. 

Dem Berpflichteten fteht es frei, nach jeiner Wahl entweder 

a) den noch verbleibenden Betrag des zu erjtattenden Kapitals 
nebjt den Zinſen binnen ſechs Monaten nach erfolgter endgil- 
tiger Feſtſtellung ebenfall8 zur Staatsfaffe zurüdzuzahlen, oder 

b) ftatt defjen für die Zeit vom 1. April 1895 ab auf die Dauer 
von 60'/s Jahren eine in vierteljährigen Theilbeträgen fällige 
Zilgungsrente von jährlich 4 vom Hundert des Kapitals zu 
entrichten, wodurd das Kapital mit 3'/a vom Hundert verzinft, 
jowie mit !/a vom Hundert und mit den durch die fortfchreitende 
Tilgung erjparten Zinfen des urfprünglichen Kapitalbetrages 
getilgt wird. 

Auch während des Zeitraumes von 60'/s Jahren fann der Ber- 
pflichtete die Tilgungsrente zum Beginn eines jeden Rechnungsjahres 
durch Baarzahlung des noch nicht getilgten Theil3 des Kapitald ganz 
oder theilweife ablöfen, mit der Bejchränfung, daß bei theilweifer Ab— 
löſung der fortzuentrichtende Theil der Tilgungsrente einen auf volle 
Mark abgerundeten SYahresbetrag ergeben muß. 

_ Die fälligen Beträge an Kapital und Renten unterliegen der Bei- 
treibung im VBerwaltungszwangsverfahren. 
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S 25. 

Die aus den 88 18, 19, 20, Abjak 2, SS 22—24 folgenden 
Verpflihtungen ruhen auf den Gütern und Grundftüden, wofür die 
Entjchädigung geleiitet worden ift, als eine Öffentliche, auf jeden Befiter 
übergehende Laſt. 

Wird ein mit einer Tilgungsrente behaftetes Gut oder Grundſtück 
zerftücdelt, jo ift die Zilgungsrente nach den Borjchriften der 88 2—5 

- des Gejeßes, betreffend die Vertheilung der öffentlichen Laſten bei Grund— 
tücstheilungen u. f. w., vom 25. Augujt 1876 (Gejeg-Samml. ©. 405) 
zu vertheilen, mit der Maßgabe, daß die Beftätigung des Vertheilungs- 
planes durch die Bezirksregierung erfolgt. 

Die bei der Bertheilung ſich ergebenden, hinter dem Fahresbetrage 
von einer Darf zurücbleibenden ZTilgungsrenten oder über volle Mark: 
beträge überjchießenden Nententheile jind nad) den Grundfäßen des 5 24 
durch Kapitalzahlung abzuldjen. 

In den Fällen des 8 19 Abjag 3 bleibt die Bertheilung aus— 
geichlojien. 

“ Ss 26. 

Inſoweit nicht in den SS 24, 25 ein Anderes beftimmt ift, regeln 
fich die Zahlung, Sicheritellung und Tilgung der Kapitalien und Tilgungs- 
venten nad) den entiprechenden VBorjchriften in den 88 18 bis 27 des 
Geſetzes über die Errichtung von Nentenbanfen vom 2. März 1850 
Geſetz-Samml. ©. 112), mit der Maßgabe, daß die Bezirksregierung 
an die Stelle der Nentenbanf tritt. 

$ 27. 

Die fänmtlichen, behufs Rückerſtattung von Kapitalien nebft Zinfen 
(SS 18 bis 25) im Yaufe eines jeden Redynungsjahres gezahlten Beträge 
werden zum Zwecke der Tilgung von Staatsjchulden durch Rückkauf eines 
entiprechenden Betrages von Echulddofumenten der Staatsjchuldentilgungs- 
kaſſe überwiejen. 

$ 28. 
Das Gejeg, betreffend Ueberweifung von Beträgen, welche aus 

(andwirthichaftlichen Zöllen eingehen, an die SKtommmnalverbände, vom 
14. Mai 1885 (Gefeß- Sammlung ©. 128) tritt außer Kraft. 

Eoweit die Kreife bis zum 1. April 1895 die ihnen für das 
NRechnungsjahr 1894/95 zu überweifenden Summen noch nicht empfangen 
oder über die Verwendung diefer Summen noch keine endgiltige Ent» 
Iheidung getroffen haben, kommen die Vorfchriften jenes Geſetzes auch 
ferner zur Anwendung. 

$ 29. 
Die Beitimmungen der 88 1—27 finden auf die Hohenzollernjchen 

Lande feine Anwendung. 
Die Umgeftaltung des Syſtems der direkten Steuern in diejen 

Landen bleibt einem bejonderen Gejege vorbehalten. 
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Bis zum Erlaſſe eines folchen Gejeges wird für die Hohenzollern: 
chen Lande vom 1. April 1896 ab ein feiter Yahresbetrag von 62020 Mark 
aus der Staatskaſſe überwiejen. 

Diefer Betrag wird nad den Verhältniffen der durch die letzt— 
porangegangene Volkszählung ermittelten Einwohnerzahlen auf die ein— 
zelnen Gemeinden vertheilt. Den Vertretern der legteren ſteht die 
Beichlußfaffung über die Verwendung zu. 

$ 30. 

Das gegenwärtige Geſetz tritt mit dem 1. April 1895, jedoch nur 
gleichzeitig mit dem Kommunalabgabengejege und dem Ergänzungsiteuer- 
gejege in Kraft; die Beitimmungen der SS 7, 10 Abjag 1, 88 11 
Abjag 3, 8 14 Abſatz 3, SS 17, 25 Abſatz 1 gelangen mit dem Tage 
der Verkündigung zur Geltung. 

Die Beranlagung für die Zwecke der kommunalen Bejteuerung 
(S 3 Abjag 2, $ 4) erfolgt nad) den VBorjchriften diefes Geſetzes zunächſt 
für das Rechnungsjahr 1895/96. 

Die am 1. April 1895 verbliebenen Riüditände der in den SS 1, 2 
bezeichneten Steuern werden nad; Maßgabe der bis dahin geltenden 
Beitimmungen zur Staatsfaffe eingezogen; das gleiche gilt von Nach— 
ftenern und Strafen im Bereiche der Grund:, Gebäude- und Gewerbe: 
(Betriebs) Etener. 

Ss 31. 

Die Minifter der Finanzen und des Innern werden mit der Aus— 
führung diefes Gejetes beauftragt. 

Urkundlich ꝛc. 
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Sul 

Allgemeine Berwaltung. 

Gemeindebeichluf 

betreffend die Feitiegung der den Magiitratsmitgliedern und jtädtiichen 

Beamten für dienjtlihe Neilen außerhalb des Stadtbezirks zu ge— 

währenden Tagegelder und Reiſekoſten. 

Die den Magijtratsmitgliedern und den jtädtiichen Beamten für 
dienitliche Reifen außerhalb des Stadtbezirfs zu gewährenden ZTagegelder 
und Reiſekoſten werden mit Zuftimmung der Stadtverordneten-Verjamm:- 
lung wie folgt fejtgejegt: 

I. Tagegelder. 
1. a) Kür Wagiltratsmitglieder 15 .# pro Tag (biäher 12 .#) 
1: .; bei größeren EUREN De ehe 
2 ; Beamte der 1. — 2. Rangklaſſe 2: ee, Ba 
3. " n „ 4 " . " " " " ( " 6 „ ) 

4. " ” 5. 6. 4 "n " " ( "„ 3 " ) 

Gritrect ji eine Dienftreife auf 2 Tage und wird jie innerhalb 
24 Stunden beendet, jo ift nur das 1!/sfache der vorbezeichneten Süße 
zu liquidiren. 

Wird die Dienjtreie an ein und demjelben Tage angetreten und 
beendet, jo tritt eine Ermäßigung bei la auf 12 4, bei 2 auf IM, 
bei 3 auf 6 A, bi 4 uf 3 HH ein. 

II. Reiſekoſten. 
Es werden vergütet die baaren Auslagen für die Fahrt: 

in 1. reſp. II. Eiſenbahnwagenklaſſe an die Magijtratsmit- 
mitglieder; 

in II. Eiſenbahnwagenklaſſe an die Beamten der 1., 2. und 
3. Rangklaſſe; 

in II. Eifenbahnwagentlaſſe an die Beamten der 4. 5. und 
6. Rangklaſſe. 

Für Neifen, welche nicht auf Gijenbahnen zurüdgelegt werden 
fönnen, werden die entjtandenen nothwendigen baaren Auslagen vergütet. 

Umzugsfoften werden von Fall zu Fall vergütet. 
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Ill. Zu: und Abgang. 
1. Für Magiftratsmitglieder e 3 HM 
2. u Beamte der 1., 2., 3. und 4. Rangklaſſe e2 „ 
3 m " 5. und 6. " el „ 
Die im Auftrage der Gerichte und Staatsanwaltſchaft ausgeführten 

und aus anderen Kaſſen honorirten Dienjtreifen fommen hier nicht in 
Betracht. 

IV. 

Diefes Statut tritt am 1. April 1898 in Geltung. 

Dortmund, den 10. Januar 1898. 

Der Magiitrat. 

Negulativ für die Bejoldung und Anſtellung der Beamten 
der Stadt Dortmund.*) 

Die dauernde (endgültige, definitive) Anſtellung der ftädtijchen 
Beamten auf Lebenszeit bezw. auf Kündigung, legteres in Betreff der 
nur zu mechanischen Dienjtleiftungen beitimmten Unter-Beamten (S 56 
Nr. 6 der Städte-Ordnnung für die Provinz Wejtfalen vom 19. März 1356) 
erfolgt, abgejehen von dem Gemeinde» Einnehmer ($ 55 der Städte 
Ordnung) nur durch ausdrüdlichen Beſchluß des Magiftrats nad) An— 
hörung der Stadtverordneten-Berfammlung. 

52. 

In der Regel erfolgt dieje Anftellung nicht vor Bollendung des 
25. Lebensjahres oder bei Eintritt eines Beamten in höheren Lebens— 
jahren nicht vor Ablauf einer Zjährigen Probezeit. (Ob bezüglich eines 
in den ſtädtiſchen Dienit gejtellten Beamten jeine bisherige Thätigkeit, 
jei e8 im Meilitär-, ſei es im BZivildienfte, zu einer Abfürzung der 
Probezeit Veranlaſſung giebt, hat lediglich der Magijtrat zu ermeſſen.) 

Erfolgt nad) Ablauf von 2 Jahren die dauernde (endgültige, defi: 
nitive) Anstellung noch nicht, jo läuft die Probedienftzeit weiter. Die: 
jelbe joll aber in der Regel nicht länger als 4 Jahre dauern. In 
Ausnahmefällen muß die Stadtverordneten- Berfammlung gehört werden. 

S 3. 
Alle nicht dauernd (endgültig, definitiv) angeitellten Beamten gelten 

lediglidy als zur Vrobe oder zu ihrer Ausbildung oder nur zu vorüber- 
gehenden Dienftleiftungen beftimmt. 

Diejelben fallen nicht unter die in den SS 6 und 8 beitimmten 
Gehaltsftufen, vielmehr wird ihr Gehalt durch jedesmaligen Beſchluß des 

) Das alte Regulativ Seite 1—2 ift hierdurch außer Geltung gebracht. 



— 6716 — 

Magiftrats feitgefegt und auf die in dem Stadthaushaltsplan angejegte 
Paufhal-Summe für Bejoldung der Bureau ıc. Beamten (Kanzlei-, 
Bureau: und Kaffengehülfen u. ſ. mw.) angewiejen. 

Ss 4. 

Die bei den ftädtischen Betrieb3-Verwaltungen (Wafferwerf, Elektri: 
zitätswerf und ähnlichen Anftalten) angeitellten Perſonen gelten nur 
dann als Beamte, wenn fie durch den Magiftrat ausdrücklich in diejer 
Eigenjchaft berufen find. Sie fallen auch in letterem Falle nur dann 
unter die Bejtimmungen diefer Gehaltsordnung (Reglement), wenn fie 
ausdrüdlih vom Magijtrat nad Anhörung der Stadtverordneten + Ver- 
jammlung in eine entjprechende Gehaltsklaſſe eingereiht find. 

8 5. 

Die dauernd (endgültig, definitiv) angeftellten ftädtifchen Beamten 
werden in ſechs Gehaltsklaſſen eingetheilt. 

Es gehören folgende Beanıte 

a) zur erjten Klafie: 
die Polizei - Ynfpeftoren, der Gemeinde - Einnehmer, der 
Sparfaffen-Rendant, ver Schlachthof-Inſpektor, der Stadt- 
geometer; 

b) zur zweiten Klaſſe: 
die Sefretäre I. Klaſſe (Ober-Stadtjefretäre), die Kaffen- 
Kontrolleure, die Polizei-Kommiſſare, der Kalkulator und 
die Bauamts-Affiltenten ; 

c) zur dritten Klaſſe: 
die Sefretäre II. Klaſſe (Stadtjefretäre), die Regiſtratoren, 
der Kaſſirer des Vich- und Schlachthofes, der Kaſſirer 
der Sparfafje, der Leihhausfaffen - Rendant, die Steuer: 
erheber, der Exekutions-Inſpektor, der Stadtgärtner und 
die Bauaufjeher; 

d) zur vierten Klaſſe: 
die Bureau- und Kaffen- Ajjiitenten, der Leihhausfaffen- 
Kontroleur, die Bolizei - Wachtmeifter, der Markt: und 
Futtermeiſter des Viehhofes, der Brandmeijter und die 
Straßenmeijter; 

e) zur fünften Klaffe: 
die Polizei Sergeanten, der &emeindeförfter, die Voll 
ztehungsbeamten, die SKaffenboten, der Klärmeijter und 
die Schlachthaus-Aufſeher; 

f) zur jechiten Klaſſe: 
die Kanzliiten*), die Magiſtratsdiener, die Schugmänuer 
und der Portier des Schladhthofes. 

*) Die Feitjeßung dev Nemuneration für Die PANNE OUREN bleibt 
wie bisher bejonderer Beichlußfafiung vorbehalten. — cfr. $ 3 
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Ss 6. 

Das Dlinimalgehalt der im 3 5 genannten Beamten beträgt ein- 
ſchließlich des Wohnungsgeld-Zuſchuſſes: 

a) für die erſte Kaffe. . >»... 8600 ME. 
DY ; se: rn ee BON 
— VV ec oe A 
Gy 5 SWIERE- ut a hr are is SRBEN 2; 

O5: TE Et ee er RO 
f) " " jechite " 1300 " 

Der für eine Dienftwohnung anzuredjnende Betrag wird durch den 
Magiſtrat fejtgefegt und fol in der Regel ein Zehntel des Gehalts 
betragen. 

Einnahmen aus Nebenämtern können auf das Gehalt ganz oder 
zum Theil in Anrechnung gebracht werden. 

Helm, Säbel und Mantel werden den Erefutiv - Bolizeibeamten 
jeitens der Stadt geliefert und bei Austritt aus dem Amte zurücgegeben. 

Die Polizei-Kommiffare, Polizei-Wachtmeifter, Polizei-Sergeanten 
und Schugmänner müffen an der Stelle der Stadt Wohnung nehmen, 
welche ihnen der Oberbürgermeifter anweilt, widrigenfall3 fie den in 
ihrem Gehalte liegenden Wohnungsgeldzufchuß, welcher auf 10°/ des 
Gehaltes beftimmt wird, verlieren. 

87. 

Die Anftellung jedes diefer Beamten erfolgt mit dem Minimal: 
gehalt, wenn die Stadtbehörden nicht vor der Anjtellung das Gehalt 
anderweitig ausprüclich feſtſetzen. — Im Falle der Verjegung in eine 
höhere Gehaltstlafje fteigt der Beamte im Gehalte feiner früheren Klaffe 
noch jo lange, als er ſich darnad) befjer fteht. 

Wenn ein bereits angeftellter Beamter zu einer höheren Stelle 
befördert wird, und das Minimalgehalt diefer Stelle niedriger als fein 
bisheriges Gehalt, oder diefem gleich it, jo erhält er zu letterem gleich 
eine volle Alterszulage feines bisherigen Gehaltes hinzu. 

5 8. 
Die Beamten erhalten alle drei Jahre Alterszulagen und zwar 

die Beamten 
der eriten Klaſſe = 500 ME. und 

400 „ bis zum Marimalgehalte von 5000 ME. in 9 Jahren 
„ Zweiten „ 2.400 A 

1.350 „ 
2 — 300 i J " " 4500 " ” 15 ” 

„dritten „ 2.850 „ 
1.300 „ 
2 . 250 " " ’ " ” 3750 " ” 15 " 

„vierten „ 3.200 „ 
2. 150 r ” " ” 2500 ' ” 15 " 

„fünften „ 2.150 „ 
3 . 100 13 " " ⸗ " 2000 13 " 15 ” 

” jechiten "n 5. 80 ” " " " " 1700 " " 15 " 
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Das Gehalts-Dienftalter rechnet vom Beginne de3 Quartals, in 
welchem die dauernde (endgültige, definitive) Anstellung oder die Zu— 
weifung in eine höhere Beamtenklaffe beichlofjen tft. 

89. 

rede Gehaltszulage hat zur Vorausfegung, daß die Wiürdigfeit 
und Dienfttüchtigfeit der betreffenden Beamten jeitens des Magijtrats 
anerkannt wird. 

Bejonders tüchtigen oder in bejonders verantwortlicher Stellung 
befindlichen Beamten können dagegen auch über dieſe Altersfcala hinaus 
durch Beichluß beider Stadtbehörden noch perjönliche Zulagen gewährt 
werden. 

8 10. 

Für diejenigen Beamten, welchen nad) den bisherigen Anſtellungs— 
bedingungen mehr Rechte zuftanden, behält es bei denjelben jein Bewenden. 

Ss 11. 

Diejes Negulativ tritt mit dem 1. April 1897 in Kraft. 

S 12, 

Abweichungen von dem Negulativ bedürfen eines ausdrüdlichen 
Beichluffes beider Stadtbehörden. 

Dortmnnd, den 7. Februar 1898. 

Der Magiftrat. 

Statut 

wegen Abänderung der Friſten der SS 19—21 der Städte-Ordnung 
Hinfichtlich der Stadtverordneten-Wahlen (17. November 1896). 

Auf Grund $ 11 der Städte-Ordnung für die Provinz Mejtfalen 
vom 19. März 1856 und des Gejekes vom 20. Mai 1896 wird für 
die Stadt Dortmund folgendes Statut erlafien: 

Die in den SS 19 bis 21 der Städte-Ordnnung für Die 
Provinz Weitfalen vom 19. März 1856 enthaltenen Beitbeftimmungen 
werden dahin abgeändert, daß die Berichtigung und Neuaufftellung 
der Liſte der flimmfähigen Bürger in der Zeit vom 1. bis 15. Auguft, 
die Auslegung vom 15. bis 30. Auguft und die Beichlußfaffung 
der Stadtverordneten-Berfammlung über die erhobenen Einwendungen 
bis zum 15. September zu erfolgen hat. 

Dortmund, den 17. November 1896. 

Der Magiftrat: 
Schmieding. Arnede. 
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Vorftchendes Ortsitatut wird mit der Maßgabe genehmigt, daß 
die Yrilt zur Erhebung von Einwendungen ausdrüdlicy auch auf die Zeit 
vom 15. bis 30. Auguft gelegt wird. 

Arnsberg, den 16. Januar 1897. 

Namens des Bezirks-Ausſchuſſes, Abtheilung I. 

Der Borfjigende: 
B. A. I. 148, Winzer. 

Vorſtehender Zufag ift vom Magiftrat am 2. und von der Stadt- 
verordneten-Berfammlung am 19. Februar 1897 genehmigt. 

—IERI ——— — 



Zu 1. 

Straßenpolizei und Verkehrsweſen. 

Bolizei:Berordnnung. 

Auf Grund der 88 5 und 6 des Geſetzes über die Polizei-Verwaltung 
vom 11. März 1850 (G.S. ©. 265) und der 88 143 und 144 des 
Gejeges über die allgemeine Landes-Berwaltung vom 30. Juli 1883 
(G.S. ©. 195) wird mit Zuftimmung des hiefigen Magiftrats, unter 
Abänderung und Ergänzung der Bolizei-Berordnung, betreffend die Aufrecht- 
erhaltung der Ordnung, Ruhe und Sicherheit auf den Straßen im Be: 
zirfe der Etadt Dortmund, von 10. Juli 1894, für den Stadtbezirk 
Dortmund die nachjtehende Polizei-VBerordnung erlaſſen: 

Artikel 1. 

Der 8 5 der vorgenannten Straßen-Polizei-Berordnnng vom 
10. Juli 1894 wird aufgehoben und erhält die folgende veränderte Faſſung: 

S 5. 

Die Verrihtung der Nothdurft von Menjchen auf Straben, an 
itraßenwärts belegenen Gebänden und Einfriedigungen, jowie an Orten, 
welche von der Straße aus fichtbar jind, it verboten. 

Artikel 2. 

Sm $ 20 a. a. DO. wird in Zeile 4 das Wort „Wafjerabfluß- 
fanäle” geitrichen und dafür das Wort „Abflußgräben“ gejekt. 

Artikel 3. 

Der 8 22 a. a. D. erhält folgenden Zuſatz: 

Die durch Abladen von Kohlen oder fonjtigen Gegenftänden ver- 
urjachten Verunreinigungen, von Straßen, insbejondere der Bürgerfteige, 
ind alsbald zu entfernen und durch Abjpülen mit Waffer vollitändig zu 
bejeitigen. Dieje Berpflichtungen Tiegen aud) den Haus- und Grundeigen— 
thümern an folhen Straßen ob, deren Reinigung die Stadtgemeinde über- 
nommen hat. 

Artikel 4. 

Im $ 23, Abfag 3 a. a. DO. werden in Zeile 2 und 3 die Worte 
„fähig find“ gejtrichen und wird dafür das Wort „unterliegen“ geſetzt. 

Artikel 5. 
Sm $ 26, Abſatz 1 a. a. DO. werden in Zeile 2 und 3 die Worte 

„ſoweit es nicht geruchlos durch Maſchinen geschieht“ geftrichen. 
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Artikel 6. 
Der $ 32 a. a, DO. wird aufgehoben und erhält die folgende ver- 

änderte Faſſung: 
8 32. 

Jede muthwillige Beunruhigung der Einwohner durch S$tlopfen, 
Schelfen zc. ift verboten. Imgleichen iſt unterjagt das Beitjchenfnalfen, 
wie überhaupt der Gebrauch von Beitjchen mit Knallſchnur — fogenannter 
Schwippe, Schmige, Schmiffe — allen Führern von Fuhrwerfen, mit 
Ausnahme derjenigen, die lediglich der Perjonenbeförderung dienen. 

Die im Wege befindlichen Berfonen und Fuhrwerfe find durch recht— 
zeitigen Zuruf jeitens des Wagenführers auf die Annäherung des Fuhrwerks 
aufmerfiam zu machen, wo es nöthig, ift das Fuhrwerk anzuhalten. 

Auch derjenige Wagenführer macht ſich ftrafbar, welcher Vorüber— 
gehende mit der Peitjche trifft, oder nach fremden Pferden jchlägt. 

Artikel 7. 
Der 8 4l a. a. DO. wird dahin abgeändert, daß in Zeile 2 Hinter 

dem Worte „müſſen“ die Worte „durch dazwijchen gelegte Strohpoliter” 
eingejchaltet werden. 

Artikel 8. 
Der $ 44 a. a. D, erhält folgenden Zujag: 
Das Liegen anf dem Raſen, auf der Erde, auf den Bänfen der 

ftädtiichen Waldungen und Anlagen, Wälle und Friedhöfe und im Kaijer 
Wilhelm-Hain ijt unterjagt. 

Artikel 9. 
Der 8 47 a. a. DO. erhält die folgenden YZufäge: 
Während des Aufenthalts in mit Bäumen ꝛc. bepflanzten Straßen 

it den Pferden ein das Befnabbern der Bäume ꝛc. wirkſam verhindernder 
Maulforb anzulegen. Beſpannte Laftfuhrwerfe dürfen nad) erfolgten, 
ohne Unterbrechung zu bewirfendem Ab» bezw. Beladen nicht länger als 
fünf Minuten auf der Straße ftehen bleiben. 

Artifet 10. 
Der $ 45 Abſatz 4 a. a. O. erhält folgenden Zulag: 
Die Fußgänger haben fi) in der Regel nach rechts Hin je zur 

Hälfte auszumweichen. 

Artikel 11. 
Im $ 49 a. a. DO. wird die Beltimmung im Abjag 4, weil mit 

dem $ 36 a. a. O. im Widerfpruch jtehend, aufgehoben. 
An deren Stelle tritt folgende Beftimmung: 
Aushängejchilder dürfen die Wirkung der Straßenlaternen durd) 

Schattenwerfen nicht beeinträchtigen. 

Artitel 12. 
Der 8 51 a. a. O. erhält folgenden Zuſatz: 
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Auf der Beten- und Brüditrage und am Burgthor, jowie an den 
Eingängen von dort aus zum Burg: und Königswall bis zur Kapellen- 
bezw. Weberftraße ift das Feilbieten und der Verkauf von Waaren aller 
Art, Obft ꝛc. von Fuhrwerken aus unterjagt. 

Artikel 13. 

Der Abfag 3 im $ 54 a. a. DO. wird aufgehoben. Dafür erhält 
diefer Paragraph folgende Zujäge: 

Alles Fuhrwerf auf den Fahrbahnen der öffentlichen Straßen hat 
rechts zu fahren. 

Nur die Bürgerfteige außerhalb der Wälle dürfen mit Kinderwagen 
befahren werden, während dies auf den durd die Wälle eingeſchloſſenen 
Straßen der inneren Stadt und auf den Bürgerfteigen der Wälle zu 
beiden Seiten mit nachſtehender Maßgabe verboten ilt. 

Das Befahren der Bürgerfteige der inneren Stadt (alfo innerhalb 
der Wälle) mit Kinderwagen ift nur auf Grund eines von der Polizei: 
Verwaltung auf den Namen der Eltern ausgejtellten Erlaubnißjcheines 
und nur zur Erreihung eines Punktes außerhalb der durch die Wälle 
eingejchloffenen Straßen auf dem kürzeſten Wege geftattet. 

Es iſt nicht geitattet, daß zwei Kinderwagen nebeneinander fahren. 

Artikel 14. 

Der $55 a. a. D. erhält unter „a“ im dritten Abjag den Zujag: 
„und beim Ueberfahren von Straßenfreuzungen". 

Artifel 15. 
Der $ 56 a. a. D. wırd aufgehoben und erhält folgende Faſſung: 

8 56. 

a) Das Befahren des von der Märkiſchen Straße weſtlich abzweigenden, 
über die Klufe nad) der Friedrichſtraße in Hörde führenden Ber: 
bindungsweges mit jchwerem Laſtfuhrwerk ift verboten. Anderes 
Fuhrwerk darf die fragliche Wegeftrede nur im Schritt befahren. 

b) Das Befahren der Straße „Am Zippen“ mit Laſtfuhrwerk ift ver- 
boten. 

c) Die Balfenftraße von ihrem Eingange am Marft bis zur Brauhaus: 
ſtraße ijt für den durchgehenden Fuhrwerfsverfehr geiperrt. Fuhrwerfe, 
welche zum Abholen oder Bringen von Gegenständen für die Be— 
wohner der geiperrten Straßentheile dienen, bleiben von diefem Ver— 
bot ausgeſchloſſen. 

d) In nachfolgenden Straßen darf nur im — gefahren und ge— 
ritten werden: 

1. in der Straße „Helle“, 
2. in der Thomasſtraße, 
3. in der Straße „Roſenthal“ von der Poſt bis zum Oſten— 

hellweg, 
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4. in der Betenftraße von dem Haufe Betenftraße Nr. 5 über 
den Markt, in der Brückſtraße bis zum Yurgthor, am Burgthor 
jelbjt bis zur Eifenbahn, 

5. auf dem Oſtenhellweg von dem Haufe Nr. 192 bis zum 
Haufe Nr. 9, 

6. in der Wipjtraße, 
7. in der Lütgebrückſtraße, 
8. in der Schwarzebrüderitraße, 
9. in der erjten Kampſtraße zwiſchen Brüd- und Weberitraße, 
0. in der Heiligegarten= zwijchen der Münjter- und Krimſtraße, 
1. in der Bapengartenjtraße von dem Haufe Nr. 22 bis zum 

Haufe Nr. 30. 

Artikel 16. 

Der 8 57 a. a. DO. erhält folgenden Zujag: 

Nur ſolche Fuhrwerke, welche in der Brüdjtraße ſelbſt Güter auf- 
zunehmen oder abzujegen haben, dürfen diejelbe paſſiren. Alle übrigen 
Fahrzeuge, welche aus der Nichtung vom Burgthor vder aus der entgegen: 
gejegten Richtung, bezw. der inneren Stadt fommen, müſſen auf anderen 
Straßen an ihren Beftimmungsort geleitet werden, wenn nicht die eingangs 
erwähnten Vorausjegungen bet ihnen zutreffen. 

Artikel 17. 

Der 8 59 a. a. O. erhält am Scluffe des erjten Abjages den 
folgenden Zuſatz: 

Derart, daß das entgegenfahrende Fuhrwerk jeine Anfangsgejchwindig- 
feit beizubehalten in der Tage it, gleichviel ob der eine oder andere Wagen 
beladen ift. 

Artifet 18. 

Der 8 64 a. a. DO, wird aufgehoben und erhält die folgende Faſſung: 

Ss 64. 

Während des Fahrens muß der Führer eines Fuhrwerks entweder 
jtetS auf dem Fuhrwerk das Leitjeil in der Hand haben oder jo nahe 
bei dem letteren bleiben, daß er im jedem Augenblid die Zügel des Zug- 
thieres auf Armeslänge mit der Hand erfafjen kann. Co fange das 

Fuhrwerk ſich in Bewegung befindet, ift dem Führer desjelben das Be— 
treten des Bürgerfteiges unterjagt. 

Bei fogenannten Planwagen und ähnlichem Fuhrwerk, dejjen Be— 
dahung die freie Umficht verhindert, darf die Leitung des Gejpannes 

nicht aus dem bedachten Wagen heraus erfolgen. 5 

Das Fahren der Wagen und Karren im Zickzack iſt verboten. 

Artikel 19. 

Der $ 66 a. a. DO. erhält den folgenden Zujag: 

+44 
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Auf der Straße darf das Fuhrwerf nurZdicht am Bordſtein des 
PBürgerfteiges und nur in der allgemeinen Fahrrichtung halten. Das 
Stilfgalten zweier ſich begegnenden oder jich einholenden Fuhrwerke neben- 
einander iſt verboten. 

Artikel 20. 
Der 8 71a. ca. DO. erhält hinter dem Schluß des Abſatzes „e“ 

folgenden Zuſatz: 

f) Auf der ganzen Brüdjtraße iſt das Radfahren verboten, dort haben 
die Radfahrer und Radfahrerinnen abzufteigen und das Fahrrad 
an der Hand zu führen. 
Im übrigen haben die Radfahrer rechts zu fahren und nur auf 
der rechten Seite der Straße abzufteigen. 

Artikel 21. 
Der $ 74 a. a. D. erhält am Schluffe folgenden Zufag: 
BViehtransporte haben ebenjo wie die Wagen auszumeichen. 

Artifel 22. 
rede Zumiderhandlung gegen dieje, mit ihrer Beröffentlihung in 

Kraft tretende Polizei-Verordnung wird, jofern nicht nad) den bejtehenden 
Geſetzen eine höhere Strafe verwirkt ift, mit einer Geldbuße bis zu 
30 Mk., an deren Stelle im Unvermögensfalle eine entjprechende Haftitrafe 
tritt, bejtraft. 

Dortmund, den 9. Oktober 1898. 

Die Polizei-Berwaltung: 

Schmieding, Oberbürgermeifter. 

Polizei:Verordnung, betreffend Kennzeichnung und Beleuchtung 
vorübergehend eintretender Behinderungen des Straßenverfehrs 

im Stadtgebiet Dortmund. 

Auf Grund des $ 5 des Gefeges über die Polizei-Verwaltung vom 
11. Mär; 1850 (G.S. ©. 265) und der 88 143-—145 des Geſetzes 
über die allgemeine Yandesverwaltung vom 30. Juli 1883 (G.S. ©. 195) 
wird unter Zuftimmung des hiefigen MagijtratS nachfolgende Polizei— 
Verordnung für den Stadfreis Dortmund erlaffen: 

sl. 

Jede Sperrung einer öffentlichen Straße oder deren mehr als einen 
halben Tag dauernde Benukung zu anderen als Verfehrszweden, wie 
namentlich die Aufftellung von Bauzäunen und Gerüjten, Einjegen von 
Pfählen oder Maften, Ablagerung von Bauftoffen oder von zur Abfuhr 
bejtimmtem Schutt, der Aufbruch der Straßenbefeftigung zur Vornahme 
von Straßenarbeiten, zur Einbettung, Veränderung oder Unterfuhung 
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von Wafjer- und Gasleitungen, von Kanälen oder Kabelleitungen, bedarf, 
joweit fie nicht unmittelbar von der die Beauffichtigung der Straßen 
ausführenden ZTiefbau-Verwaltung angeordnet oder genehmigt worden ift, 
der Genehmigung durd die PBolizei-Verwaltung. 

Die Fußwege und Bürgerfteige gehören zu den Straßen und find 
ebenfo zu behandeln, wie der Straßendamm. 

82. 

Die gemäß $ 1 vorzunehmenden Sperrungen, Benutungen oder 
Veränderungen der Straßen-Oberflädhe müffen, infofern fie den Verkehr 
behindern, auch wenn fie von der Bauverwaltung angeordnet oder von 
ihr bezw. von der PBolizei-Berwaltung genehmigt jind, in ausreichender 
Weije kenntlich gemacht und während der Nacht beleuchtet werden. 

Zur Kenntlihmahung von Sperrungen oder fonftiger Inanſpruch— 
nahme der Straßenflädhe find an pafjender Stelle Sperrzeichen anzubringen, 
welche tagsüber behufs Ablenkung des Verkehrs Fenntlich zu machen, 
nächtlicherweile in mäßiger Höhe über der Straßenoberfläche mit roth 
verglaften Warnungslaternen zu verjehen find. 

Auer den Warnungslaternen find, ſoweit die Polizei-Berwaltung 
dies für erforderlich erachtet und bei der Erlaubniß-Ertheilung befonders 
angeordnet, gejperrte Straßenjtreden nächtlicherweife mit hellleuchtenden 
Straßenlaternen oder fonftigen angemefjenen anzubringendeu gut leuchtenden 
Laternen zu verjehen. 

83. 

Zuwiderhandlungen gegen dieſe Beſtimmungen werden, abgeſehen 
von der privatrechtlichen Erſatzpflicht, mit Geldſtrafe bis zu 30 Mk., an 
deren Stelle im Unvermögensfalle eine entſprechende Haftſtrafe tritt, beſtraft. 

8 4. 

Die vorjtehende Polizei-Berordnung tritt nach erfolgter vorſchrifts— 
mäßiger Bekanntmachung fofort in Kraft. 

Dortmund, den 22, März 1898. 

Die Polizei-Berwaltung: 

Schmieding, Oberbürgermeiiter. 

Polizei: Verordnung, betreffend die Regelung des öffentlichen 
Fuhrweſens nebit Tarif.*) 

Auf Grund der SS 37 und 76 der Reich8-Gewerbe-Ordnung vom 
21. Juni 1869 (B.G.-Bl. ©. 245), der $$ 5 und 6 des Geſetzes über 
die Bolizei-Verwaltung vom 11. März 1850 (.-©. ©, 265) und der 
SS 143 und 144 des Geſetzes über die allgemeine Landes-Verwaltung 

Durch diefe neue Verordnung ift die Seite 9d—102 zum Abdrud ge- 
brachte alte Verordnung vom 23. Auguft 1876 ungültig geworden. 

44 * 
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vom 30. Juli 1883 (G.-S. ©. 195) wird mit Zuftimmung des hiefigen 
Magiftrats, unter Aufhebung der den gleichen Gegenftand betreffenden 
Polizei-Berordnung nebit Tarif vom 23. Augujt 1876 und der Bolizei- 
Berordnung über die Lohnfuhrwerfe vom 17. Auguft 1864, für den 
Stadtbezirt Dortmund die nachjtehende Polizei-Verordnung erlaflen: 

I. Pilichten der Fuhrwerks-Unternehmer. 
#1, 

Erlaubnig-Ertheilung. 
Wer auf Öffentlichen Straßen oder Plägen Fuhrwerfe zu Jeder: 

manns Gebrauch gegen Entgelt bereit halten will, bedarf hierzu einer 
polizeilichen Erlaubniß, welche nur an großjährige Perſonen ertheilt wird, 
von deren Zuverläffigfeit in Beziehung auf den bezüglichen Gewerbebetrieb 
und Unbejcholtenheit die Polizei-Berwaltung fich überzeugt hat. 

In der Genehmigungs-Ürkunde werden die Anzahl und Nummern 
der zu ftellenden Fuhrwerfe aufgeführt. Tarif und Fahrplan der 
Dmnibuswagen bedürfen gleichfall8 der polizeilichen Genehmigung. 

S 2. 

Zurüdnahme der Erlaubniß. 
Die ertheilten Genehmigungen fünnen zurüdgenommen werden, 

wenn die Unrichtigfeit der Nachweiſe, auf Grund deren diefelben ertheilt 
worden find, dargethan wird, oder aus Handlungen oder Unterlaffungen 
des Inhabers der Mangel derjenigen Eigenschaften, welche nach $ 1 bei 
Ertheilung derfelben vorausgejett werden mußten, Ear erhellt. 

Drojchfenbefigern, welche eine Erlaubnig freiwillig aufgeben, it in 
der Pegel vor Ablauf von einem Jahre eine anderweite Erlaubniß nicht 
zu ertheilen. 

Beichaffengeit der Fuhrwerte. 
Die Fuhrwerfe müſſen haltbar und bequem eingerichtet, anftändig 

und gefällig ausgejtattet jein, auf Federn ruhen, mit fejtjtehenden Tritten 
verfehen, auf dem Fußboden mit einem Teppich oder einer Strohdede 
belegt fein und jofern jie vierfigig find, ein mit gut jchließenden jtet3 
vollftändig verglasten Vorder: und Seitenfenjtern verjehenes Verdeck haben. 
Bei Schlittenbahn fönnen ftatt der Droſchken auch anftändige Schlitten 
mit Knie- und doppelten Fußdeden in Fahrt gejtellt werden. 

Ss 4. 

Nummer des Fuhrwerfs. 
Jedes Fuhrwerk muß mit der im Erlaubnißſchein angegebenen 

Nummer an beiden Seiten und an der Nücdjeite des Wagenkajtens in 
10 Zentimeter hohen Ziffern von jchwarzer Delfarbe auf weißen Grunde 
und außerdem im gleich hohen Ziffern auf beiden Wagenlaternen in 
durchlichtiger Weije bezeichnet fein. 
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Ss. 

Tarif. 

Innerhalb eines jeden Wagens an der NRüdwand des vordern 
oder hintern Sites muß, den Fahrgäjten jichtbar, ein gedrudter Auszug 
aus diefer Polizei-Berordnung und der angehängte Tarif in der von der 
Polizei-Verwaltung vorgejchriebenen Form befeitigt fein und jtets im 
feferlihem Zuftande erhalten werden. Fuhrwerke, welche den vorftehenden 
Anforderungen nicht entſprechen, jind durch die Polizeibeamten ohne 
Weiteres von den Straßen und Plägen zu entfernen. 

S 6. 

Pferde und Geſchirre. 

Die Pferde müflen Fräftig und gejund, ohne die Untugenden des 
Peißens und Schlagens, die Gejchirre vollitändig und dauerhaft fein. 

7 

Polizeilihe Abnahme der Wagen. 

Die aufzuftellenden Wagen nebjt Geſchirren und Pferden müſſen 
vorher dem von der Polizei-Verwaltung beſtimmten Auffichtsbeamten ($ 38) 
vorgeführt und von diejem für geeignet erflärt werden. 

58. 

Belichtigungen der Fuhrwerke und ihre Beipannung. 

Bon Zeit zu Zeit wird eine polizeiliche Befichtigung der Fuhrwerke 
und ihrer Beipannung vorgenommen. Fuhrwerke und Pferde, welde 
von der PBolizei-Berwaltung bezw. dem bejtellten Auffichtsbeanten aus 
irgend einem Grunde für unbedingt oder bedingt unbrauchbar bezeichnet 
und deshalb ausgeichloffen worden find, dürfen zum Betriebe des öffent- 
lichen Fuhrweſens gar nicht bezw. nicht cher wieder benußt werden, bis 
die Urjachen ihrer Ausjchliegung bejeitigt find. Daß dies gejchehen, 
wird von dem Aufjichtsbeamten durch jchriftliche Eröffnung befundet. 

8 9. 

Neinlichkeit der Wagen. 

Die Wagen müjfen, wenn fie des Morgens in Fahrt fommen, 
gründlich gereinigt fein. 

$ 10. 

Aufitellungsort. 

Bon jeder Verlegung des Ortes, an welchem die Fuhrwerke unter: 
gebracht find, müfjen die Unternehmer dem gedachten Nuffichtsbeamten 
$ 40) binnen 3 Tagen fchriftliche Anzeige machen. 
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s 11. 

Kleidung der Kutſcher. 
Als Dienitkleidung für die Kutſcher wird vorgejchrieben : dunfel- 

blauer Tuchſchoßrock mit einer Neihe weißer, glatter Metallknöpfe, gleiche 
Weite, dunfle Tuchhoje und dunkler Hut mit davor befindlicher Drojchfen- 
nummer. 

Die Unternehmer haben dafür zu forgen, daß ihre Kutjcher im 
Dienfte jederzeit dieje vorgejchriebene Kleidung und zwar in reinlichem 
Zuftande tragen und aud im übrigen im reinlicher, unzerriffener und 
anftändiger Kleidung erjcheinent. 

$ 12. 

Fahrſchein der Kutſcher. 
Die Unternehmer dürfen keine Perſon als Kutſcher annehmen, 

bevor über deren Zulaſſung von dem beſtellten Aufſichtsbeamten (5 38) 
eine Beſcheinigung (Fahrſchein) ertheilt worden iſt. 

Fahrſcheine werden nur unbeſcholtenen, nüchternen, der Oertlichkeit 
und des Yahrens Fundigen PBerfonen, die mindeitens 18 Jahre alt find, 
ertheilt. 

Kutjcher, die fich jpäter im Dienfte als ungeeignet erweijen, oder 
wiederholter Uebertretung diejer Verordnung fich ſchuldig machen, müſſen 
auf Schriftliche Anordnung der Bolizei-Berwaltung jofort entlafjen werden. 

Berläßt ein Kutſcher den Dienit, jo hat der Unternehmer ihm den 
Fahrſchein abzunehmen und ſolchen binnen 24 Stunden dem Aufſichts— 
beamten zurüdzugeben. 

$ 13. 

Tages: Fahrzeit. 
Die Drojchfen müſſen in der Zeit vom 1. April bis 30. September 

(Sommer:Dalbjahr) von Morgens 7 bis Abends 10 Uhr, in der Zeit 
vom i. Dftober bis 31. März (Winter-Dalbjahr) von Morgens 8 bis 
Abends 10 Uhr im Dienste fein. 

$ 14. 

Nachtzeit. 
Die Stunden von 10 Uhr Abends bis 7 Uhr Morgens im Sommer 

und 10 Uhr Abends bis 8 Uhr Morgens im Winter gelten als Nachtzeit. 
Für dieſe haben die Unternehmer eine nach den Bedürfniſſen des 

Berfehrs und nach der Zahl der von ihnen gehaltenen Droſchken zu be— 
mefjende Anzahl Nachtdroſchken nad) jchriftlicher Anordnung der Polizei: 
Berwaltung in Fahrt zu ftellen. Drofchken, welche fid) zur Nachtzeit 
noch auf der Straße befinden, jind verpflichtet, die von ihnen verlangten 
Fahrten innerhalb des jtädtifchen Weichbildes und nad den Zarifjägen 
für Nacdtfahrten auszuführen. 

Eben diefe Säge kommen zur Anwendung, wenn die Fahrt zwar 
während der Tagesjtunden begonnen, aber erit nad) Verlauf derjelben 
beendet wird. 
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8 15. 

Pünftlihe Anfuhr auf die Haltepläge. 

Die Unternehmer find verpflichtet, ihre Droſchken nad) der von 
der Polizei-Verwaltung feitzuftellenden Reihenfolge auf den polizeilich 
bejtimmten Halteplägen zu den gleichfall8 polizeilicdy zu beflimmenden 
Zeiten aufzujtellen, oder aber für ihre diesfallfige Vertretung durch andere 
Drojchfen-Befiker zu jorgen, jofern fie nicht lediglich nur durch Aus: 
führung anderer Droichlenfahrten innerhalb des Droſchkenbezirks an jener 
Aufjtellung ihrer Droichken verhindert find. 

8 16. 

VBerantwortlichfeit des Geihäftsführers. 

Diejenigen Unternehmer, welche fid) einen Geichäftsführer oder 
jogenannten Wagenmeijter halten, fünnen ſolchen zwar der Polizei-Ver- 
mwaltung behufs nächiter Inanſpruchnahme wegen eintretender Strafen 
und Zwangsmahregeln namhaft machen, bleiben indeR jelbit dafür jubfidiar 
verhaftet. 

Ss 17. 

Auberbetriebjegung bon Droſchken. 

Wenn ein Unternehmer alle oder einzelne von ihm geſtellte Droſchken 
außer Betrieb jegen will, jo hat er hiervon dem Auffichtsbeamten zeitig 
und mindejtens 14 Tage vorher jchriftliche Anzeige zu machen. 

Wird die Gejtellung der angemeldeten Drojchfen vor Ablauf diejer 
Friſt verweigert, jo ijt die Polizei-Verwaltung berechtigt, andere Fuhr— 
werfe auf Kojten des betreffenden Unternehmers einzuftellen, 

I. Pflichten der Kutjcher. 

5 18. 

Ausrüftung der Kutſcher. 

Jeder Kutſcher hat im Dienfte den für ihn ausgeftellten Fahrſchein 
($ 12), eine richtig gehende Tajchenuhr, jowie einen Abdruck diejer Ver: 
ordnung bei fich zu führen und dieje Gegenjtände den beaufjichtigenden 
Polizeibeamten, jowie den Fahrgäften auf deren Verlangen vorzuzeigen. 

8 19. 

Verpflichtung zu eigener Führung des Fuhrwerks. 

Die Kutſcher dürfen dritten Perſonen weder ihr Fuhrwerk zur 
Führung, noch ihren Fahrichein zur Benugung überlajfen. 

$ 20. 

Verhalten gegen das Publikum. 

Während des Dienjtes haben die Kutjcher ſich nüchtern zu halten 
und ſich eines ruhigen und höflichen Betragens gegen das Publikum, 
insbejondere gegen die Fahrgäfte zu befleißigen. 
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Den Anordnungen des beſtellten Aufſichtsbeamten und der Polizei— 
beamten überhaupt haben dieſelben unweigerlich Folge zu leiſten. 

8 21. 

Verhalten auf den Halteplätzen. 

Auf den Halteftellen haben die Kutfcher unausgeiegt bei dem unter 
ihrer Führung ſtehenden Fuhrwerf zu verbleiben und in der Negel den 
für fie beftimmten Pla auf dem Kutſchbocke einzunchmen. 

Jedes BZujammenftehen der Kutſcher, alles Lärmen wie Zanken 
und Streiten untereinander, daS Tobakrauchen bei befegtem Fuhrwerke 
und alles Anrufen und Behelligen des Publifums, um es zur Benugung 
des Fuhrwerks zu bewegen, ift unterjagt. 

E99 3 22. 

Reihenfolge auf den Halteplägen. 

Auf anderen, al$ den von der Polizei-Verwaltung angewiejenen 
Plägen dürfen die Kutſcher ihre Wagen nicht aufitellen, und aud auf 
diefen Plägen nur in der von der Polizeis:Verwaltung für jeden Platz 
geftatteten Zahl, und nach der für jeden Plag bejtimmten Ordnung. 

Die Aufftelung erfolgt in der Neihenfolge des Ankommens; jedes 
neu hinzukommende Fuhrwerk hat die legte Stelle, d. h. auf den Plägen, 
auf denen die Droſchken nebeneinander aufzuftellen find, den Linken Flügel 
einzunehmen, und es haben auf den Plägen, auf welden fie hinter- 
einander aufzuftellen find, beim Abfahren eines Fuhrwerks die nächſt— 
folgenden nachzurüden. 

Abfahrt gemietgeter Wagen von den Halteplägen. 

Sobald ein Wagen gemiethet bezw. beftellt ijt, ohne dak der Fahr— 
gaft ihm bejteigt und die Fahrt antritt, muß der Kutſcher fofort den 
Dalteplag, wenn er bei der Beitellung auf einem ſolchen gehalten hat, 
verlaffen und fi an den vom Fahrgafte zu feiner Aufnahme zu be- 
ftimmenden Ort verfügen. 

Auf den polizeilich beftimmten HDalteplägen darf fein Kutjcher die 
Fahrt unter dem VBorgeben, dal er bereitS Beftellung angenommen habe, 
verweigern. 

8 24. 

Wechſel der Haltepläte. 

Auf dem dem betreffenden Wagen zugewiejenen Halteplage hat der 
Kutſcher mindeftens zwei Stunden lang FFahrgelegenpeit abzuwarten. 
Nach vergeblihem Berlauf diefer Zeit, oder nad einer vollendeten Fahrt 
ift es ihm gejtattet, den nächſten, nicht bereits volliändig bejegten Halte: 
plag aufzujuchen. Einen vollftändig bejegten Halteplag darf er nicht 
befahren. 

Soweit es mit der Öffentlichen Auhe und Ordnung vereinbar ift, 
ift es den Kutſchern geitattet, auch außerhalb der beitimmten Haltepläge 
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noch an jolchen Orten, wo größere Berjammlungen, Theater, Konzerte, 
Bälle, Schauftellungen und dergleichen jtattfinden, fowie auch in den 
Nachtftunden von 11 bis 7 Uhr aufzufahren. 

Der Bolizei:Verwaltung bleibt vorbehalten, zu bejtimmen, ob, in 
welcher Zahl und in welcher Reihenfolge Drofchfen zu diejen Orten, 
jowie der außerhalb der Dienjtzeit anfommenden Eijenbahnzügen auf- 
fahren müffen. 

$ 25. 

Wahl des Fuhrwerks. 

Die Wahl des Wagens hängt lediglich vom Fahrgafte ab. Wird 
von diejem Fein beftimmter Wagen bezeichnet, jo fährt auf den Halte: 
plägen der Stadt der vorderfte, auf den Bahnhöfen der auf dem rechten 
Flügel jtehende Wagen ab. 

S 26. 

Zulafjung von Fahrgäften. 

„jede reinlich gekleidete Perſon iſt als Fahrgaſt zuzulaffen. — 
Zrunfenen Berjonen darf, an anſteckenden Krankheiten Leidenden muß 
die Fahrt verweigert werden. Die Fahrt darf aber nicht verweigert 
werden bei Requifition Seitens der Wolizei-Bdeamten zum Traäansport 
franfer oder feitgenommener Berjonen. Bon mehreren gleichzeitig die 
Fahrt begehrenden Fahrgäiten hat derjenige den Vorrang, der die Drofchke 
zuerst bejteigt. Im Zweifel geht derjenige Fahrgaſt vor, der von der 
rechten Seite eingeitiegen tft. 

8 27. 

Schließen der Fenfter u. j. w. 
Auf Verlangen der Fahrgälte find die Kutjcher verpflichtet, die 

Wagenfenfter zu jchliegen bezw. zu öffnen, fowie bei ungünftigem Wetter 
dag abgenommene Verdeck aufzujchlagen. 

8 28. 

Fahrgeſchwindigkeit der Droſchken. 
Beſetzte Droſchken dürfen, ſoweit nicht Gelände-Schwierigleiten 

oder andere äußere Hinderniſſe dies unmöglich machen, unter Anwendung 
der den Kutſchern geſetzlich obliegenden Vorſicht, nur im Trabe fahren. 
Wird das Gegentheil vom Fahrgaſt ausdrücklich gefordert, jo kann der 
Kutſcher Bezahlung nach der Zeitdauer der Fahrt heanipruchen. 

Unterwegs darf der Kutjcher jid) mit den Fahrgäſten ohne deren 
eigene Anregung in feine Unterredung einlaffen, auch nicht unnöthig mit 
der Beitiche knallen. 

$ 29. 

Gepäd. 

Dhne Zuitimmung des Fahrgaftes, der die Droſchke gedungen, 
dürfen die Drojchfen-Führer fein fremdes Gepäck aufnehmen. Die 
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Drojchten- Führer jind verpflichtet, da8 Gepäd des Fahrgaites, jofern es 
das Gewicht von Hundert Kilogramm nicht überjteigt, mitzubefördern 
und beim Auf- und Abladen des Gepäds hülfreihe Hand zu leijten. 

Gegentände, die Schmug oder Abgang Hinterlaffen, dürfen nicht 
auf die Sitzkiſſen geftellt oder gelegt werden. Dieſe Beitimmungen finden 
auch auf Thiere, welche in Drofchlen mitgenommen werden jollen, An— 
wendung. 

$ 30. 

Zahl der Fahrgäite. 
Die Bejegung der einjpännigen Drofchfen mit mehr als 5 und der 

zweifpännigen mit mehr als 6 Fahrgäſten iſt verboten. 
Zwei Kinder unter 10 Jahren und jedes tarifmäßig bejonders zu 

bezahlende Gepäd gelten hierbei für eine Perfon. 

s 3l. 

Der Kutſcher ift nicht verpflichtet, in vierfigige Drojchlen mehr als 
vier Perjonen aufzunehmen. Dagegen ijt er auf Berlangen der Fahr: 
gäjte verpflichtet, Dienftperjfonen der leßteren mit auf den Bod zu nehmen. 

$ 32. 

Mitfahrt fremder PBerionen. 
Dhne bejondere Erlaubnig der Fahrgäjte, die eine Drojchfe bereits 

in Beichlag genommen oder bejegt haben, darf der Kutſcher anderen 
Berjonen die Mitfahrt nicht gejtatten. 

& 33. 

Zeit und Strerfen-Fahrten. 
Bei Fahrten innerhalb des Stadtfreijes jteht es dem Fahrgaite frei, 

die Drojchfe auf eine bejtimmte Zeit oder auf eine bejtimmte Strede 
zu nehmen. 

Der getroffenen Wahl hat der Kutſcher fi zu fügen. Wird ihm 
indeß bei Streden-Fahrten von dem Fahrgafte ein weiterer als der ge- 
wöhnliche Weg vorgejchrieben, jo fann er Bezahlung nad) der Zeit fordern. 

Ss 34. 

Fahrgeld. 
Das Fahrgeld iſt nach dem dieſer Verordnung angehängten Tarife 

zu entrichten, welcher in allen jeinen Bejtimmungen als wefentlicher 
Beitandtheil derfelben gilt. 

Ueber die Tarif-Beftimmungen hinaus darf Feine Zahlung von den 
Kutjchern, unter welchem Vorwande es aud) jei, gefordert werden. Des— 
gleichen it ein Uebereinkommen, für ein billigere8 als das tarifmäßige 
Fahrgeld eine Fahrt auszuführen, unerlaubt. 

Zrinfgelvder zu verlangen tft den Kutſchern verboten. 
Der Drofchfenfuticher ift berechtigt, von dem Fahrgajte jofort beim 

Einjteigen in den Wagen das tarifmäßige Fahrgeld zu beanfpruchen. 
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S 35. 

Zurüdgelajiene Saden. 

Nachdem ein in Fahrt gewejenes Fuhrwerf von den Fahrgäjten 
verlafjen it, muß der Kutjcher jofort fich überzeugen, ob von diejen 
Sachen im Wagen zurüdgeblieben find; wenn es noch ausführbar, find 
diefe den Fahrgäſten noch auf der Stelle zu übergeben, andernfalls aber 
jpätejteng am andern Morgen an die Bolizei-VBerwaltung abzuliefern. 

Ss 36. 

Tränfen und Füttern der Pferde. 

Das Tränfen und Füttern der Pferde während der Betriebszeit 
ift nur auf den Dalteplägen und Legteres nur aus über den Kopf ge- 
hängten Beuteln oder Gefäßen geitattet. Dazu darf nur das Gebih aus 
dem Maule des Pferdes genommen werden; im übrigen darf die Be— 
jpannung, jo lange fie im Betriebe auf der Straße tit, weder abgejchirrt, 
nod) der Wagen in einen Zuſtand verjegt werden, der jeinen augenblid- 
lichen Gebraud) verhindert. Heu oder ſonſtiges Rauhfutter darf auf den 
Halteplägen nicht gefüttert werden. 

II. Allgemeine Bejtimmungen. 
$ 37. 

Druckkoſten. 
Die Druckkoſten für die Auszüge aus dieſer Verordnung nebſt Tarif 

($ 5), für die nad) $ 18 von den Kutſchern zu führenden Exemplare 
diejer Verordnung umd der Drojchfenfarte, jowie für die Fahrjcheine der 
Kutſcher (8 12) haben die Unternehmer zu eritatten, joweit diefe Gegen- 
jtände ihnen ſeitens der jtädtischen Verwaltung geliefert werden. 

5 38. 

Polizeiliche Aufiicht. 
Die Handhabung diejer Verordnung, behufs der Beaufjichtigung 

und Ueberwachung der Eigenthümer und der Führer der Drojchen, 
namentlich) auch die vorläufige Schlichtung der Streitigkeiten zwijchen 
den Kutſchern und dem Publikum, die Brüfung und Erledigung der Ber 
ichwerden der Letteren ꝛc. liegt den Exekutiv-Polizeibeamten ob. 

Mit der speziellen Beauffichtigung des Drojchfenweiens iſt der 
Polizei-Inſpektor bezw. dejjen Stellvertreter beauftragt. 

Derjelbe wird von Zeit zu Zeit Befichtigungen der Gejpanne und 
der Droſchken abhalten und ijt ebenfo befugt, als verpflichtet, auf jofortige 
Abhülfe wahrgenommener Mängel zu dringen und den Umftänden nad) 
Fuhrwerke augenblidlich außer Betrieb zu fegen. 

8 39. 

llebertrefungen. 
Uebertretungen der vorjtehenden Beitimmungen werden, joweit nicht 

nad) allgemeinen Strafgejegen höhere Strafen vermwirft find, an den 
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Unternehmern beziehungsweiſe den Kutſchern mit Geldbuße bis zu 30 Mark 
oder im Falle des Unvermögens mit Haft bis zu 3 Tagen geahndet. 

Außerdem kann Erfüllung der verabſäumten Pflichten von den 
Fuhrherren bezw. Kutſchern im Wege der polizeilichen Verfügung er— 
zwungen, bezw. das Nöthige ſofort auf deren Koſten polizeilich angeordnet 
werden. 

S 40. 

Inkrafttreten dieſer Verordnung. 
Dieſe Polizei-Verordnung tritt mit ihrer Veröffentlichung in Kraft. 

Dortmund, den 11. Oktober 1898. 

Die Polizei-Verwaltung: 

Schmieding, Oberbürgermeiſter. 
— m nn — 

Drojchfentare. 
Auf Grund des 8 76 der Neichs-Gewerbeordnung vom 21. Juni 1869 

wird hierdurch mit Zuftimmung des hiefigen MagiftratS für deu Stadt: 
bezirt Dortmund nachftehende Taxe für die öffentlich zum Gebrauch auf- 
geftellten Fuhrwerfe erlaffen: 

A. Für Zeitfahrten. 
Berjonen 

1 bis 2 3 bis 4 

a) Eine halbe Stunde .» 2. 2 2 2020. ME. 1,00 Mk 1,50 
b) Eine Stunde „ 2,00 vr 3,00 
c) Falls nicht ferner Beitf ahrt nach a und b 

bejtellt wird, jede weitere Biertelftunde . „ 0,40 „ 0,60 

(Dede angefangene Biertelitunde wird für voll bezahlt.) 
Erſtrecken diefe Zeitfahrten ſich außerhalb des Gemeindebezirfs, jo 

wird diejenige Zeit, weldye der Wagen bis zur Wiedererreihung der 
Grenze des Gemeindebezirfs braucht, mitgerechnet, auch wenn der Fahr— 
gast den Wagen früher verläßt. 

B. Für Strerenfahrten. 
1. Inuerhalb de8 Gemeindebezirts der Stadt Dortmund beträgt 

die Taxe einer einfachen Stredenfahrt (15 Minuten): 

für 1 bis 2 Berfonen . 2 2 . . Mk. 0,70 
" 3 " 4 13 = =” " 1, 20 

Für jede weitere angefangene Viertelſtunde erhöht ſich der Fahrpreis 
um ME. 0,40. 

2. Für eine Fahrt nah Wambel, Hörde (Hermannshütte 
und Bergifch- Märfiicher Bahuhof), Brünninghaufen (Thomas), 
Marktplatz Dorftfeld, Deujen und Dudarde: 

für 1 bis 2 PBerfonen 2. 2 202020. Me. 2,50 
„8. 4 ö TE "8,00 
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Der Fahrpreis für fonitige Fahrten außerhalb des ſtädtiſchen 
Gemeindebezirks unterliegt der freien Vereinbarung. 

4. Wird in den Fällen unter 2 der Wagen auch zur Nüdfahrt 
benugt, jo it für diefelbe inkl. 1/4 Stunde Aufenthalt die Hälfte des 
Breijes der einfachen Fahrt zu bezahlen. Für jede angefangene '/ı Stunde 
längeres Warten ift ohne Rückſicht auf die Perjonenzahl ME. 0,30 zu 
zahlen. 

C. Nachtfahrten. 

Für Nachtfahrten (SS 13 und 14 der Polizei: Verordnung) iſt 
der doppelte Tarpreis zu zahlen. 

Jedoch unterliegt der Preis für Nachtfahrten in den Fällen unter 2, 
joweit jie nicht ganz auf gepflafterten oder hauffirten Wegen zurückgelegt 
werden fönnen, der freien Vereinbarung. 

D. Unterbrehungen und Wartezeit. 

1. Unterbredyungen der Fahrt gelten bei Stredenfahrten als Be: 
endigung derjelben, es jei denn, daß der Fahrgaſt diejelben gleich bevor- 
wortet hätte. In legterem Falle hat er für jede angefangene Viertel: 
ſtunde Wartezeit ME. 0,30 zu zahlen. 

Jedoch wird für Ein- und Ausiteigen von Fahrgäſten während der 
Fahrt — abgejehen von der durch die Bermehrung der Perjonenzahl 
etwa entjtehenden tarifmäßigen Erhöhung des Fahrgeldes — nicht bezahlt 
jofern dadurch Fein weiterer Aufenthalt, als zum Ein- und Ausjteigen 
nöthig tit, bewirft wird. 

2. Drojchfenkutfcher, welche einen Fahrgaſt abzuholen beflellt werden, 
müffen diejer Beſtellung nachfommen und können außer dem tarifmäßigen 
Fahrgeld einen Zufchlag zu demjelben von ME. 0,20 erheben. Beträgt 
die zur Dinfahrt und auf das Abwarten verwandte Zeit mehr als 
14, Stunde, fo ift für jede /s Stunde Mi. 0,20 zu zahlen. 

3. Findet die Fahrt nicht ftatt, ift dem Kutjcher ME. 0,80 und 
für die zweite und jede fernere !/ı Stunde Wartezeit ME. 0,20 zu zahlen. 

E. Kinder. 

Kinder, die noch auf dem Arme getragen werden, find frei; andere 
Kinder bis 10 Jahre zahlen die Hälfte. 

F. Gepäd. 

Sogenanntes Dandgepäd unter einem Gewicht von 10 Kilogramm, 
als Neijefad, Handkoffer u. j. w., wird unentgeltlich im Wagen befördert. 

Für jedes Stüd-Gepäd auf dem Wagen find ME. 0,30 zu zahlen. 

Dortmund, den 11. Öftober 1898. 

Die Polizei-VBerwaltung: 

Schmieding, Oberbürgermeifter. 
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Polizei-Verordnung, betreffend Anbringung und Benutzung 
von Fahrpreig:Anzeigern mit Zuſchlagsvorrichtung im Drojchlen: 

juhrgewerbe nebſt Tarif. 

Auf Grund der SS 143 und 144 des Gejeges über die allgeriteine 
LZandes-Berwaltung vom 30: Juli 1883 (G.S. ©. 195), der 88 5 und 
6 des Geſetzes über die Polizei-Verwalltung vom 11. Mär; 1850 
(8. ©. ©. 256) und der 88 37 und 76 der Reichs-Gewerbe-Ordnung 
wird für den Stadtbezirf Dortmund mit Zuftiimmung des hiefigen Mugiftrats 
folgende Polizei-Verordnung erlaffen: 

Allgemeine Beitimmungen. 

81. 

Den Befigern von Drojchkenfuhrwerfen wird gejtattet, an ihren 
Droſchken den von den Ingenieuren Weltendarp & Pieper unter der Be- 
zeichnung „Taxameter“ hergeftellten oder einen ähnlichen, von uns durch 
Bekanntmachung als geeignet bezeichneten Fahrpreis-Anzeiger anzubringen 
und zum öffentlichen Yuhrbetriebe zu benugen. 

Someit die gegenwärtige Polizei-Berordnung nicht abweichende Be- 
ftimmungen enthält, finden auf die Einjtellung und den Betrieb von Droſchken 
mit Hahrpreis-Anzeigern die Vorjchriften der Polizei Verordnung, betreffend 
Regelung des öffentlichen Fuhrweſens nebft Zarif, vom 11. Oktober 1898, 
und die zu denjelben ergangenen und fpäter ergehenden polizeilichen Vor: 
iohriften finngemäße Anwendung. 

Inbetriebjegung und Ausrüstung der Droſchken. 

S 2. 

Der Fahrpreis-Anzeiger ijt auf der Rückſeite des Kutjcherbodes 
anzubringen. 

Jede mit einem Fahrpreis-Anzeiger ausgeftattete Drofchfe ift vor 
ihrer Aynbetriebjegung uns zur Prüfung vorzuitellen. 

Die Zuläffigfeit ihrer Inbetriebſetzung ift auf dem Erlaubnißfchein 
($ 1 der Polizei-Berordnung vom 11. Oktober 1898) amtlich zu vermerken. 

Iſt dies gejchehen, fo gehört der Yahrpreis-Anzeiger zur Ausrüftung 
der Drofchfe, darf alfo ohne die amtliche Löſchung diefes Vermerks aus 
der Drojchfe weder dauernd, noch im Falle feiner Schadhaftigfeit länger, 
als zu jeiner ordnungsmäßigen Herftellung erforderlich ift, entfernt werden. 

83. 

Im Falle des Erjages des Fahrpreis-Anzeigers durch einen andern 
muß die erneute Vorjtellung der Droſchke vor ihrer Wicderinbetriebjegung 
erfolgen. 

Das Gleiche gilt, wenn die Droſchke mit Hinterrädern von anderem 
Durchmeffer verjehen wird. 
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Ss 4. 

Die in den öffentlichen Betrieb geftellten Fahrpreis-Anzeiger eines 
und desjelben Berfertigers müflen mit fortlaufenden, unlöglichen (einge- 
gofjenen oder eingemeißelten) Nummern verfehen und dem verjchieden- 
artigen Radumfange entjprechend bejonders gekennzeichnet fein. 

Fahrpreis-Anzeiger, welche von uns für nicht oder nicht mehr tauglich 
befunden find, dürfen im öffentlichen Betriebe nicht verwandt werden. 

8 5. 

Jede mit einem Fahrpreis-Anzeiger ausgerüftete Drojchfe muß ver- 
jehen jein mit 

a) einer in Verbindung mit dem Fahrpreis-Anzeiger ftehenden, am 
Kutſcherbock befeftigten, aus Eifenbledy gefertigten Fahne mit der 
Aufichrift „Frei" auf beiden Seiten, 

b) einer am Kutſcherbock bezw. an der Fahne verftellbar angebrachten 
Laterne mit grünen Scheiben und der darin angebrachten Nummer 
des Wagens. 

Beiondere Pflichten der Droichtenbeiiger. 
$ 6. 

Der Drojchfenbefiger bezw. Pächter ift dafür verantwortlich, daß 
der Fahrpreis-Anzeiger richtig arbeitet. Iſt eine Störung des Fahrpreis— 
Anzeiger3 in feiner Thätigfeit eingetreten, jo hat er die Droſchke unver: 
züglich und bis zur Befeitigung diefer Störung oder erforderlichen Falles 
bis zu ihrer Ausrüftung mit einem andern Fahrpreis-Anzeiger (SS 2 und 3) 
aus dem Betriebe zu ziehen. 

Beiondere Pflichten des Kutichers. 
87. 

Wird die Drojchfe zur Fahrt angenommen, jo Hat der Kutjcher 
den Fahrpreis-Anzeiger auf die zur Anwendung fommende Zare zu fchalten 
bezw. den Zujchlagszeiger auf den tarifmäpig zur Hebung kommenden 
Zuſchlag ($ 13) einzurüden. Wartezeiten vor Beginn der Fahrt oder 
Wege der etwa durch Dritte herbeigeholten Drojchfe bis dorthin, wo die- 
jelbe von dem Fahrgaſt beftiegen werden, kommen auf den Fahrpreis in 
Anrechnung. Kommt während der Fahrt eine andere Taxe zur Anwendung, 
3. B. durch Vermehrung oder Verminderung der Zahl der Fahrgäfte, 
bein Uebertritt aus der Tages- in die Nachtzeit (fiche Tarif), beim Ueber- 
ichreiten der Grenzen des inneren Drojchfen-Polizei-Bezirfs ($ 11), oder 
bei der Rückkehr dahin u. ſ. w., jo hat er den Fahrpreis-Anzeiger ſofort 
auf diele Taxe umzujchalten und gleichzeitig den Fahrgaſt auf die erfolgte 
Umjchaltung der Fahrpreisjcheibe bejonders aufmerkfjam zu machen. 

Treten während der Fahrt aber Umſtände ein, welche die Erhebung 
eines Zujchlages oder deſſen Erhöhung (ſiehe Tarif) erfordern, jo hat 
der Kutſcher jofort den Zufchlagszeiger auf den entiprechenden Betrag 
einzurüden. 
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Bei eintretender Dunkelheit hat er dte verftellbare Laterne ($ 5) 
zu erleuchten und für ihre genügende Helligkeit zu forgen. 

Unmittelbar nach Beendigung der Fahrt hat er den Fahrpreis-An— 
zeiger auf Kaffe zu Schalten und die Fahne ſenkrecht zu ftellen, den Be— 
trag des Fahrpreiſes einschließlich etwaiger Zujchläge aber laut und deutlicd) 
dem Fahrgait anzujagen. 

Bei Fahrten nad) den Theatern, den Eijenbahnhöfen, größeren 
Vergnügungslofalen und ſonſtigen Orten, an welchen ein größerer Wagen: 
verkehr jtattfindet, hat der Kutſcher den Fahrpreis kurz vor dem Ziele 
und jo einzuziehen, daß er den Verkehr nicht hindert. 

S 8. 

Die Zeigerjcheiben des Fahrpreis-Anzeigers und der Zujchlags- 
porrichtung müſſen den Fahrgäjten bejtändig fichtbar bleiben und dürfen 
insbejondere durd) überhängende Kleidungsjtüde des Kutſchers nicht ver- 
deckt werden. Ebenſowenig ift es gejtattet, den im Innern der Droſchke 
angebradyten Tarif während des Betriebes der Droſchke zu verdeden. 

S 9. 

Der Kutjcher iſt verpflichtet, während des Betriebes ein Eremplar 
diefer Verordnung nebſt Tarıf mit fich zu führen, in jfauberem und jtets 
lejerlichem Zuſtande zu erhalten und dem Polizeibeamten, ſowie dent 
Fahrgaft auf deren Berlangen zur Einficht vorzulegen. 

8 10. 

Mehr al3 3 erwachjene Perſonen (fiche aud) Tarif) darf der Kutſcher 
nicht gleichzeitig mit jeiner Droſchke befördern. 

Zur Beförderung von Gepädftücden im Gejammtgewicht von mehr 
als 100 Kilogramm find die Autjcher nicht verpflichtet. 

Droichken-Bolizei-Bezirf Dortmund. 

$ 11. 

Der innere Drojchfen-PBolizei-Bezirf Dortmund für die Ausübung 
des Droſchkenfuhrgewerbes mittelit der mit Fahrpreis-Anzeigern aus— 
gerüſteten Droſchken wird gebildet durch die im nachfolgenden Tarif an— 
gegebenen inneren Stadtgrenzen. 

Störungen im Betriebswerf des FSahrpreis-Anzeigers. 

S 12. 

Tritt eine Störung im Gangwerk des TFahrpreis-Anzeigers ei, 
während jich die Droſchke im Betriebe befindet, jo hat der Kutjcher un- 
verzüglich auf dem nächſten Wege nach Haufe zu fahren. 

Tritt eine ſolche Störung bei einer Fahrt mit von Fahrgäjten 
beſetzter Drojchfe ein, jo hat er auf Bezahlung des Yahrgeldes feinen 
Anſpruch. 
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erlangt jedody in ſolchem Falle der Fahrgaſt die Beendigung der 
Fahrt, jo hat der Kutjcher diefem Berlangen nachzukommen, fofern jich 
die Droichfe jonit im vorjchriftsmäßigem Zuſtande befindet. Die Be- 
zahlung der Fahrt erfolgt jodann nad) Maßgabe der allgemeinen Tarif: 
beitimmungen für Droſchkenfahrten. 

Bezahlung der Droichfenfahrten. 

8 13. 

In allen übrigen Fällen erfolgt die Bezahlung der Drojchfenfahrten 
auf Grund der diejer Verordnung beigefügten bejonderen Tarife nad) 
dem Fahrpreis-Anzeiger und dem Heigerftande der Zuſchlagsvorrichtung. 

Die Bezahlung etwaiger Brüden: und Wege- (Chaufjee-) Gelder 
fällt dem Fahrgaſt befonders zur Laſt. 

8 14. 

Der Kutjcher darf von dem Fahrgaft nur den durch die Fahrpreis 
Scheibe bezw. die Zujchlagsvorrichtung angezeigten Fahrpreis für geleijtete 
Fahrt oder Wartezeit ($ 13) fordern. 

In feinem Falle darf er Zufchläge, weldye in dem Tarif für die 
Benugung von Drojchfen mit Fahrpreis-Anzeigern nicht vorgejehen bezw. 
auf der Zujchlagsvorrichtung nicht eingerüct find, fordern oder erheben. 

8 15. 

Nach vollendeter Fahrt haben die Kutſcher mit den Drojchfen jofort 
auf die bejtimmten Haltejtellen zurüdzufehren und dort jo lange zu 
warten, wie dies für die einzelnen Haltepläge bejonders bejtimmt wird. 

Das Nofüttern und Tränken der Pferde fann auf den Halteplägen 
erfolgen, es ijt jedoch darauf zu halten, daß eine Verunreinigung dort 
nicht ftattfindet. 

Strafbeitimmungen. 

8 16. 

Zumiderhandlungen gegen dieje Polizei-Verordnung werden, jofern 
nad) den allgemeinen Strafgejegen nicht höhere Strafen verwirkft find, 
mit Geldbuße bis zu 30 ME, an deren Stelle im Unvermögensfalle 
Haft tritt, beitraft. 

Gültigkeitstermin der Verordnung. 
217, 

Dieje Verordnung tritt nach erfolgter vorjchriftsmäßiger Bekannt: 
machung jofort in Kraft. 

Dortmund, den 12. Oktober 1898. 

Die Polizei:-Berwaltung: 

Schmieding, Oberbürgermeijter. 

4 
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Die Kutſcher dürfen Fahrg 
Zechen, Stahlwerk Hoeſch, 
Huckarde, Brünninghauſen und 
Beginn der Fahrt Taxe 3 einge 
für die Rückfahrt ein bejonderer 

. 
—“* 



— 701 — 

Soll jedody der Wagen zur Rückfahrt benugt werden, fo wird 
nach Zare 2 gefahren und darf der Apparat nicht außer Dienit 
geitellt werden, bevor die Rückfahrt beendet iüit. 

3. Alle Fahrten während der Nachtzeit werden nad) Tare 3 gefahren. 
(Siehe Tarif 3a.) 

Dortmund, den 12. Oftober 1898. 

Die Polizei-Berwaltung: 
Schmieding, Oberbürgermeifter. 

Vertrag über die Anlage der Straßenbahn in der 

Stadt Dortmund. Nebſt Anhängen. 

In Ergänzung und Abänderung der Verträge vom 9. März 1881 
und 23. Dezember 1892*) ift bezüglich des hiefigen Straßenbahn-Unter— 
nehmens der Gejellichaft Folgendes vereinbart: 

sl. 

Die Gejellichaft verpflichtet fi), folgende Straßenbahnlinien zu 
bauen und mittels eleftrifcher Kraft bei oberirdijcher Stromzuführung zu 
betreiben: 

I: Vom Reinoldi-Friedhof im Anſchluß an die vorhandene Linie 
durch die Kudelfe, den Burgwall, die Kapellenitraße, Steinplag, 
Münfterftraße zum Anſchluß an die vorhandene Linie nad) 
Fredenbaum. 

. Bom Bahnübergang in der Münſterſtraße über den Steinplatz, 
durch die Steinftraße, Roßſtraße, Schügenftraße, auf dem Ber- 
bindungswege zwijchen diejer und der Münſterſtraße, der im 
legtere nördlich von der Wiskott’schen Billa mündet, durch die 
Münfterftraße nad Fredenbaum. 

. Im Anschluß an die vorhandene Yinie über den Markt durch 
die Wißſtraße und Hoheltraße bis zur Steinernen Brüde. 

. In Fortfegung der vorhandenen Linie Burgthor, Königewall, 
Weftwall, Körnerplag, Hoherwall, Hiltropwall, Südwall über 
den Oftwall, durch die Löwenſtraße, Heiligerweg mit Anjchluß 
an den Nheinischen Bahnhof, ſodann einerſeits Weißenburger- 
ftraße, andererſeits Kaiſerſtraße, Holländifcheitraße, Gronau— 
Enſcheder Bahnhof, durch die Schwanenſtraße, Schwanenwall, 
Burgwall bis zum Burgthor. 

. Bon Ede Kuckelke und Oſtenhellweg durch die Kuckelke, über den 
Burgwall, durch die Kapellen-,, Burgmunda-, Nolanditraße, 
Papengarten, Deftermärjchitraße, Defterholzitraße bis zur Eber- 
harditraße. 

*) ©, Seite 119— 134. 

45* 
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Die Gejellichaft verpflichtet fich ferner, auf Verlangen des Magiftrats 
und auf einem von diejem zu bezeichnenden Wege unverzüglid von der 
zu 2 bezeichneten Linie eine Abzweigung nad) dem Hafen zu bauen und 
demnächit zu betreiben. 

Auf Verlangen des Magiftrats ift die Gejellfchaft verpflichtet, die 
Ringbahn (Abjag 1, Ziffer 4) anftatt über den Schwanenwall und Burg: 
wall durch die Weiherjtrage, die Straße beim VBerwaltungsgebäude der 
Gasanftalt und die Straße „Auf dem Berge" zu führen. 

8.2. 

Die Geſellſchaft verpflichtet fich, die im 8 1, Abj. 1 bezeichneten 
Linien mit aller nur möglichen Bejchleunigung zu erbauen. Die Linien 
zu 1, 3 und 4 müfjen binnen längitens 9 Monaten, die übrigen binnen 
längitens 1 Jahre vom Abjchluß diejes Bertrages ab gerechnet, betriebs- 
fähig hergeitellt und in Betrieb genommen werden. Werden dieje Friften 
nicht eingehalten, jo hat die Gejellichaft für jede Linie und jede ange- 
fangene Woche verjpäteter Fertigitellung und Inbetriebſetzung eine Ver— 
tragsjtrafe von 500 Mark an die Stadtgemeinde zu zahlen. 

Eine Berwirfung der Konzejfion wegen verjpäteter Fertigitellung 
($ 12, Abi. 2, Eat 1 des Vertrages vom 9. März 1881) findet nicht 
jtatt. — $ 11, Abſ. 3 des genannten Bertrages kommt in Wegfall. 

58. 

Die Stadtgemeinde geftattet der Geſellſchaft, die im $ 1 bezeichneten 
Straßen und Plätze, joweit fie darüber zır verfügen berechtigt tft, zur 
Anlegung und zum Betriebe der Straßenbahn zu benugen, 

8 4. 

Die Gejellichaft verpflichtet fich, die Linien Reinoldi-Friedhof— 
Fredenbaum, Bahnhof-Hörde und Dorftfeld-Cörne auf den außerhalb der 
Stadtwälle gelegenen Streden ziweigeleifig auszubauen. Das zweite 
Geleiſe ift in der Märkiſchenſtraße alsbald gelegentlich des bevorjtehenden 
Umbaues diejer Straße herzujtellen. Im übrigen find die zweiten Geleife 
binnen 2 fahren vom Abjchluffe diefes Vertrages ab gerechnet, einzubauen. 

Ferner verpflichtet fid) die Gejellichaft, auf Verlangen des Magijtrats 
einzelne Streden innerhalb der Innenſtadt zweigeleifig anzulegen. Der 
Magiitrat hat zu bejtimmen, ob auf der Strede Neinoldi-Friedhof: 
Fredenbaum das zweite Geleije durch die Münſterſtraße oder durch die 
Nordftraße gelegt werden joll. Es wird weiterer Verhandlung und Ver— 
einbarung vorbehalten, welchen Beitrag die Gejellichaft zu der etwa cr: 
forderlichen Verbreiterung der Münfterftraße zu zahlen hat. — Falls 
eine Einigung über die Höhe des zu leiltenden Beitrages nicht herbei- 
zuführen tft, jo joll ein Schiedsgericht hierüber Entjcheidung treffen. 

Zur Verbreiterung der Märkiſchenſtraße hat die Gejellichaft nad) 
früherer Bereinbarung einen Beitrag von 6000 Mark zu leiften. Im 
übrigen werden Beiträge zu den infolge Legung von zweiten Geleijen 
etwa erforderlich werdenden Straßenverbreiterungen ſeitens der Stadt: 
gemeinde nicht beanſprucht. 
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S 5. 

Auf die Anlegung und den Betrieb der nach diefem Vertrage (aud) 
nad) $ 15) neu zu erbauenden Streden finden die Beitimmungen der 
Verträge vom 9. März 1881 und 23. Dezember 1892, joweit in diejfem 
Vertrage nicht anderes beftimmt ift, finngemäße Anwendung. 

Die Gefellichaft ift verpflichtet, die vorhandenen Linien nach den 
in den beiden älteren und in diefem Vertrage enthaltenen Bejtimmungen 
zu betreiben. 

S 6. 

Der 8 10 des Vertrages vom 9. März 1881 und die 88 8 und 9 
des Vertrages vom 23. Dezember 1892 werden aufgehoben. 

Die Grundfäge für die Aufitellung des Yahrplans enthält Die 
Anlage I, die für die Beförderungspreije die Anlage II. Dieje Anlagen 
bilden Beftandtheile diejes Vertrages. Bezüglich der vorhandenen Linien 
treten ihre Beitimmungen mit dem 1. Mai 1898 in Kraft. 

Alle zwei Fahre ſoll zwiſchen dem Magiftrat und der Gejellichaft 
über Aenderung der Beitimmungen der Anlagen im Sinne einer für das 
Publifum günftigeren Gejtaltung derjelben verhandelt werden. Falls 
dabei ein Einverftändnik nicht erzielt wird, entjcheidet der Negierungs- 
Präfident. 

Den vom Magijtrat zu bezeichnenden ftädtiichen Beamten hat die 
Geſellſchaft die umentgeltliche Benugung der Straßenbahn zu geftatten. 

8.7 

In den SS 7 und 8 des Vertrages vom 9. März 1881 iſt an 
Stelle des Wortes „Zelegraphenleitungen" zu fegen: „eleftrijche Leitungen 
aller Art”. 

Der 2. Saß des $ 4 des Vertrages vom 23. Dezember 1892 
fommt in Wegfall. 

S 8. 

Die Gejellfchaft nimmt in Ausficht, bei jpäteren Erweiterungen 
des Yinienneßes oder des Betriebes den erforderlichen Etrom von dem 
ſtädtiſchen Efleftrizitätswerfe zu entnehmen. Site macht fid) daher ver- 
bindlich, majchinelle Erweiterungen ihrer Kraftftation nur mit Genehmigung 
des Magijtrats auszuführen. 

Die Bedingungen für die Abgabe von Strom aus den lädtifchen 
Elektrizitätswerfe werden jpäterer Vereinbarungen vorbehalten. Der Preis 
richtet ji) nach) dem Tarif des Eleftrizitätswerfes, ſoll jedoch 14 Bf. 
für die Kilowattjtunde jedenfalls nicht überfteigen. 

8.9. 

An Stelle der 88 5 bis 7, Abſ. 1 des Vertrages vom 23. Dezember 
1892 treten folgende Beitimmungen: 

Sämmtliche Speifefabel find unterirdijch zu verlegen. Das Leitungs- 
neß, jowie alle Ausbefjerungen, Aenderungen und Erweiterungen desjelben 
find nad) den vom Magiftrat aufzuftellenden Eonder-Bedingungen herzu— 
jtellen. Die Ausführungsarbeiten werden vom Magijtrat überwacht. 
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5 10. 

Die Gefellfchaft verpflichtet jih, alle Anlagen und Maßregeln, die 
der Magiftrat zur Sicherheit und Bequemlichkeit des Publikums für er- 
forderlich erachtet, einzurichten und zu treffen. 

Insbeſondere jind die Wagen während der fälteren Jahreszeit 
genügend zu heizen. Ferner hat die Gejellichaft an vom Magijtrat zu 
bezeihnenden und nad) von ihm zu genehmigenden Plänen Wartehallen 
zu errichten. Den dafür erforderlichen Grund und Boden hat jedoc) 
der Magiftrat der Gejellichaft zur Verfügung zu ftellen. 

Ss 11. 

Die Geſellſchaft it verpflichtet, die vom Hauptbahnhof ausgehenden 
Yinien gleichzeitig mit dem in Ausjicht genommenen Umbau desjelben 
auf eigene Kojten den neuen Anlagen anzupafjen. 

Die Ningbahnlinie ($ I, Abi. 1, Ziffer 4) hat alsdann vom 
Hauptbahnhof auszugehen und dorthin zurüczuführen. Dies ift, jobald 
es möglich ijt, aud) jchon vorher und jedenfalls dann auszuführen, wenn 
die Eifenbahn-Berwaltung die Legung eines zweiten ©eleijes in der 
Bahnhofitrage oder doc) eines zweiten Aufitellgeleifes am Bahnhof geitattet. 

$ 12. 

Die Gefellichaft ijt verpflichtet, bei allen Arbeiten an ſtädtiſchen 
Straßen und Plätzen die vom Magiſtrat erlaffenen und jpäter zu er- 
laffenden Bejtimmungen genau zu beachten. 

5 13. 

$ 6 des Vertrages vom 9. März 1881 erhält folgenden Zuſatz: 
Der Magiitrat ift berechtigt, die vorerwähnten Arbeiten jowohl im 

einzelnen Falle, als auch allgemein auf Kojten der Gejellichaft jelbit 
ausführen zu laffen. 

s 14. 

Die Gejellichaft verpflichtet fich, zu der in Ausficht genommenen 
Verbreiterung der Chaufjee bei Bierbrodt die Hälfte der Kojten bis zum 
Betrage von 1000 Mark beizutragen. 

S 15. 

Die Dauer diejes Vertrages ift die gleiche, wie die der Verträge 
vom 9. März 1881 und 23. Dezember 1892, er läuft daher gleichzeitig 
ungetrennt und unter denjelben Verhältniffen, wie diefe, ab. Aus Zwed- 
mäßigfeitsgründen jollen die im $ 12 des Vertrages vom 9. Mär; 1881 
bezeichneten Frijten von 40 und 25 Jahren erjt vom 1. April 1881 ab 
gerechnet werden. 

Die im $ 12 des Bertrages vom 9. März 1881 feitgejegten Be— 
dingungen der Uebernahme jeitens der Stadt nad) 40 und 25 Jahren 
gelten gleihmäßig für das gejammte hiefige Straßenbahn-Unternehmen 
der Gejellichaft, wie es fich zu jenen Zeitpunkten darjtellen wird. 
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Sofern nicht die Stadtgemeinde unter Zuftimmung der Nachbar: 
gemeinden Hörde, Dorftfeld und Cörne, jowie der Provinzial-Verwaltung, 
die in den genannten Gemeinden gelegenen Enditreden mit übernimmt, 
erjtreckt fich die Uebernahme nur auf die im Stadtgebiet gelegenen Streden. 
In diefem Falle treten jedoch bei Uebernahme im Jahre 1906 an Stelle 
des Neingewinnes der legten 5 Betriebsjahre diejenigen Beträge, die ſich 
zu dem Reingewinn jedes diefer fahre verhalten, wie die Länge der im 
Stadtgebiet gelegenen Straßenbahn-Streden zu der Gejammtlänge der 
Streden des hiefigen Unternehmens der Gejellichaft am Schluffe des be- 
treffenden Jahres. Der 20fache Betrag des Durchſchnitts diefer Beträge 
jtellt alsdann den Kaufpreis dar ($ 12, letter Abjag des Vertrages vom 
9. März 1881). 

Der legte Sag des $ 13 des Vertrages vom 23. Dezember 1892 
fommt in Wegfall. | 

Die im Abjag 3 des $ 12 des Vertrages vom 9. März 1881 auf 
3 Jahre bejtimmte Ankündigungsfrift wird auf 1 Jahr herabgeſetzt. 

Im Falle der Uebernahme jeitens der Stadt iſt die Auflaffung 
und Webergabe am 1. April 1906 bezw. 1921 zu bewirken, aud wenn 
über den Saufpreis eine Einigung noch nicht erzielt jein ſollte. In 
diefem Falle ift der Kaufpreis vom Tage der Uebergabe ab mit jährlid) 
4 vom Hundert zu verzinjen. 

Im Falle der Uebernahme it die Stadtgemeinde berechtigt, aber 
nicht verpflichtet, in die mit den Angeſtellten gejchlojjenen Verträge 
einzutreten. 

Während der Jahre vom 1. April 1904 bis dahin 1905 und vom 
1. April 1919 bis dahin 1920 iſt die Gejellichaft verpflichtet, die Be— 
jihtigung und Prüfung ihres gefammten hiejigen Unternehmens durch 
Beauftragte des Magijtrats jich gefallen zu laffen und dieſen Einficht in 
alle Geſchäftsbücher des hiefigen Unternehmens zu gewähren. Diejelbe 
Verpflichtung liegt der Gejellichaft ob, nachdem der Beſchluß, das Unter: 
nehmen zu erwerben, jeitens der Stadtgemeinde der Gejellichaft zugeftellt 
ift. Soll die Uebernahme zum 1. April 1906 erfolgen, jo hat die Ge— 
jelljchaft auf Berlangen des Magiftrats alle etwa vorgefundenen Mängel 
ichleunigft zu bejeitigen. Wenn hierüber Meinungsverjchtiedenheiten 
entjtehen, jo entſcheiden Schiedsrichter (S 12 des Bertrages vom 
9. März; 1881). 

S 16. 

Der $ 11 des Vertrages vom 23, Dezember 1892 wird unter 
Wegfall der dort fejtgejegten Zeitbejchränfung auf alle von der Stadt: 
gemeinde für erforderlich eracdhteten weiteren Streden und Erweiterungen 
vorhandener Streden ausgedehnt. Jedoch joll die Stadtgemeinde nicht 
berechtigt jein, in der Zeit vom 1. April 1902 bis dahin 1905 und, 
fall3 fie die Berträge zum 1. April 1906 fündigt ($ 12, letter Abjag 
des Vertrages vom 9. März 1881), bis dahin, fowie vom 1. April 1918 
ab einen Antrag auf Erbauung neuer Streden in Gemäßheit des ange: 
tührten $ 11 zu jtellen. 
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Bei Ablauf der Verträge am 1. April 1921 iſt die Stadtgemeinde 
verpflichtet, die nach diejem Paragraphen etwa erbauten Streden zu dem 
gemäß 8 12, Abſatz 2 des Vertrages vom 9. März 1881 zu ermittelnden 
Preije zu erwerben. 

Ss 17. 

Die von der Gejellichaft Hinterlegte Kaution haftet auch für die 
in diefem Bertrage übernommenen Verpflichtungen. 

Ss 18. 

Die Koften und Stempel diejes Vertrages trägt allein die Gejellichaft. 

Dortmund, den 31. März 1898. 

Der Magiftrat. 

Schmieding. Henrici. 
Berlin, den 16. April 1898. 

Allgemeine Lokal- und Straßenbahn-Gejellidaft. 

Kolle. Ed. Conrad. 

Anlage J. 

I. 

II. 

Grundjäse für die Aufjtellung des Fahrplans. 
Die regelmäßige Betriebszeit für fümmtliche Linien dauert während 
der Meonate April bis September von 6'/s Uhr, während der 
Monate Oktober bis März von 7 Uhr Morgens bis 11 Uhr Abends. 
Bereit8s um 6'/s bezw. 7 Uhr Morgens und noch um 11 Uhr 
Abends haben von beiden Endpunften aller Linien, bei der Ring: 
linie vom Burgthor aus nad) beiden Seiten, Wagen abzufahren. 
BZeitfolge, in der die Wagen zu verkehren haben: 
1. Linie Dorftfeld— Görne: 6 Minuten-Betrieb bis 9 Uhr Abends, 

von da ab 12 Minuten-Betrieb. Die legten Wagen von jedem 
Endpunkt fahren nur bis zum Depot. 

. Linie Hauptbahnhof— Hörde: 6 Minuten- Betrieb bis 9 Uhr 
Abends, von da ab 12 Minuten-Betrieb. 

3. Linie Steinplag, demnächſt NReinoldi - Friedhof — Fredenbaum: 
An Sonn- und Felttagen, Mittwochs und Sonnabends und an 
jonftigen Tagen mit lebhaften Verkehr 6 Meinuten-Betrieb, im 
übrigen 12 Minuten-Betrieb. Schluß des Betriebes an Sonn— 
und Feſttagen, Mittwochs und Sonnabends und an Jonitigen 
Zagen mit lebhaftem Verkehr während der Donate April bis 
September um 11 Uhr Abends (j. oben zu 1), im übrigen jchon 
um 10 Uhr Abends. 

4. Ringlinie: 6 Minuten-Betrieb bis 9 Uhr Abends, von da ab 
12 Winuten-Betrieb. 

Die Wagen jind abwechſelnd durd die Weißenburgerftraße 
und am Gronan-Enjcheder Bahnhof vorbei zu führen. Die 
nähere Negelung des Yahrplans in diefer Beziehung unterliegt 
der Genehmigung des Magiitrats. 

6 
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5. Linie Markt —Steinerne Brücke: 12 Minuten-Betrieb, an Sonn— 
und Feſttagen und ſonſtigen Tagen mit lebhaftem Verkehr jedoch 
6 Minuten-Betrieb. 

6. Hafen-Linie: Wie bei der Yinie zu 5. 

7. Nord Oſt-Linie: 12 Minuten-Betrieb. 
Bei den Linien zu 5, 6 und 7 foll der regelmäßige Be- 

trieb in den Monaten Dftober bis März allgemein, in den 
übrigen Donaten an den Werktagen bereits um 10 Uhr Abends 
geichlojfen werden. Zu diefer Zeit haben noch von allen End- 
punften aus nach beiden Seiten Wagen abzufahren (j. zu I). 

An Sonn: und Feittagen und fonftigen Tagen mit leb- 
baftem Verkehr it auf den Linien Dorjtfeld—Eörne, Daupt- 
bahnhof— Kronenburg und NRinglinie der 6 Minuten » Betrieb 
bis 11 Uhr Abends durchzuführen. 

Als „jonftige Tage mit lebhaften Verkehr" im Sinne 
diejer Beitimmung, jowie der oben zu 3, 5 und 6 find jeden» 
fall8 diejenigen Tage anzujehen, die der Magiftrat oder die 
Polizei-Verwaltung der Gejellichaft als ſolche bezeichnen. 

III. Bei Aufitelung des Fahrplans hat die Gefellichaft darauf bedacht 
zu jein, daß die Wagen der verjchiedenen Linien möglichit bequemen 
Anschluß an einander haben. 

IV. Die Gefellichaft nimmt in Ausficht, auch jchon vor Beginn des 
regelmäßigen Betriebes bejondere Arbeiterzüge je nad) der Zeit des 
Schichtwechſels einzuftelen. Auch im übrigen wird fie, wo das 
Verfehrs-Bedürfniß es erfordert, den Betrieb verjtärfen oder über 
die regelmäßige Betriebszeit hinaus ausdehnen. 

Dahingehenden Erſuchen des Magiſtrats oder der Polizei- 
Berwaltung wird fie, wenn nicht wichtige Hinderungsgründe ent- 
gegenitehen, entjprechen. 

Anlage II. 

l 

1, 

Grundjäse für die Befürderungspreije. 

Der Preis für die Beförderung einer PBerjon Ka für a 
bi8 zu 3000 m Länge . . ; er 
von mehr als 3000 bis zu 4000 m Länge ben en WR ai ii 
„nn 000 u u 5000 u m ee Sr 20 " 

"»  » 5000 m ärnge. . . u Ei 
gleichviet, ob dieje Streden auf einer Linie oder auf 
ehren Linien liegen. Der Preis für die 3070 m lange 
Strede ReinoldisFriedhof— Fredenbaum beträgt jedoh nur 10 „ 

Die Geſellſchaft giebt hiernach zur Zeit Billets für folgende 
Strecken aus: 
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a) Beſtehende Strecken (bis Cörne einſchl.). 

10 Pf.Strecken. 

. Bahnhof— Kronenburg . . 
. Bahnhof— Dorftfelder Brüde 
. Bahnhof— Lippeſtraße 
. Martt— Funfenburg i 
. Martt— Dorftfelder Brüde . 
. Martt— Kaiſerpark (Ophoff) - . . 
. Gutenbergitraße— Dorftfelder Brüde . 
. Gutenbergitraße—Lippeftraße 
. Gutenbergftraße— Kluje . 
. Kaijerparf— Hörde . . 
. Körnerplag— Rippeftraße . 
. Körnerplag— Dorftfeld 
. Holländifcheitraße— Edrne . . 
. Burgthor— Gymnaſium (Ringbahn) 
. Marft— Hauptpoft \ 
. Sronenburg— Körnerplag 
. Steinplag— Fredenbaum . 
. Kaiferparf-— Körnerplag . 
. Funkenburg — Hauptpoit . 
. Martt— Eörne . i 

15 Pf.-Streden. 

. Bahnhof— Klufe . 
. Bahnhof— Dorftfeld 
. Bahnhof— Eörne . 
. Dftenthor— Dorftfeld . . . 
. Gutenbergitraße— Dorftfeld . 
. Gutenbergjtraße— Eörne . 
. Gutenbergftraße— Hörde . . - 
. Kronenburg — Dorftfelder Brüde 
. Kronenburg— Funfenburg 
. Dorftfelder Brüde— Funfenburg 

20 Pf.Strecken. 

. Bahnhof— Hörde 
. Kronenburg— Doritfeld ; 
. Dorfifelder Brüde—Eörne . 
.Dorſtfeld —Funkenburg 
. Hörde— Körnerplag 

25 Pf.Strecken. 

. Dorfifelder Brüde— Hörde . 

. Cörne— Dorftfeld . 
. Funfenburg— Hörde 

2200,90 
2366,50 
1743,80 
1586,60 
1702,90 
1973,20 
2372,10 
1749,40 
2435,00 
1926,00 
1878,80 
2113,00 
1902,40 
1782,00 
1313,60 
2335,90 
2375,50 
2771,80 
2900,20 
2740,60 

3767,80 
3575,30 
3404,20 
3363,40 
3580,90 
3409,80 
3219,90 
3289,50 
3123,90 
3289,50 

4566, — 
4449,— 
4443,50 
4627,60 
4687,70 

5592, — 
5781,60 
5475, 70 , 

m 
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b) Neu zu erbauende 

10 Pf.Strecken 

Streden. 

1. Wißftragen-Thor— Steinerner Thurm 1400 m 
2. Körnerplag— Steinerner Thurm 2050 „ 
3. Gymnafium— Steinerner Thurm . 1750 „ 
4. Körnerplag — Rheiniſcher Bahnhof . 1500 „ 
5. Körnerplag— Gronauer Bahnhof 1850 „ 
6. Cörne — Gronauer Bahnhof . 2200 „ 
7. Reinoldi-firhe— Hoch . . 3 2450 „ 
8. Wißitraßen- Thor — Steinerne Brüde 2 2700 „ 
9. Dorftfelder Brüde—Steinerner Thurm . 2954 , 

10. Eörne— Rheinifcher Bahnhof 2700 „ 
11. Reinoldi-Kirche Fredenbaum 3070 „ 

15 Pi.-Streden. 

1. Körnerplag— Steinerne Brüde . 3350 m 
2. Gymnafium— Steinerne Brüde a 3050 „ 
3. Nheinischer Bahnhof— Steinerne Brüde . 3600 „ 
4. K.M. Bahnhof— Steinerner Thurm . 8ib2 
5. Gronauer Bahnhof— Steinerner Thurm . 3260 „ 

20 Pf.Strecken. 

1. Doritfelder Brüde— Steinerne Brüde 4254 m 
2. Dorſtfeld Steinerner Thurm . 4163 „ 
3. Gronauer Bahnhof— Steinerne Brüde 4560 „ 
4. RM. Sean Brüde 4452 „ 
5. Ning . ; 4292 „ 

25 ‚Streden. 

1. Dorftfeld-- Steinerne Brüde 5463 m 

Ill. Die Geſellſchaft ift jederzeit beredjtigt, auch für jonftige, als die 

IV; 

unter II bezeichneten Streden Billets zu den nach I zu berechnenden 
Preiſen auszugeben. Auf Berlangen des Magijtrats iſt jie für die 
von diejem zu bezeichnenden Streden dazu verpflichtet. 

Kinder unter 6 Jahren in Begleitung Erwachjener werden, joweit 
jie feinen eigenen Pla einnehmen, frei befördert. Kinder vom 
vollendeten 6. bis zum vollendeten 12. Lebensjahre haben auf allen 
Streden nur 10 Bf. zu zahlen. 

. Die Gefellichaft iſt jederzeit berechtigt, die Fahrpreije zu ermäßigen, 
jomwie Abonnements einzuführen. Sie hat davon jedoch dem Magijtrat 
jofort Mittheilung zu machen. Dem Erjuchen des Magiftrats um 
Einführung von Abonnements - Billets wird fie nach Möglichkeit 
entjprechen. 

— — —— — 
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3u II. 

Bauweſen. 
— — — ⸗— — — 

Bekanntmachung betreffend Herſtellung der Bürgerſteige. 
Unter Bezugnahme auf S 10 der Baupolizei-Verordnung vom 

17. Februar 1897 fowie der SS 1 und 2 des Ortsſtatuts über die An- 
legung, Veränderung und Bebauung von Straßen und Pläßen in der 
Stadtgemeinde Dortmund vom 15. Dezember 1896 werden wegen Der: 
ftellung der Bürgerfteige hierdurch folgende Beftimmungen befannt gemacht: 

1. a) Die Breite und Höhenlage des Trottoirs werden in Ueber— 
einftimmung mit dem Bebauungsplan und dem fejtgejegten 
Straßenprofil durd das Stadibauamt angegeben. 

b) Für die Bordfteine find behauene Bajaltlavafchwellen nad) 
dem für die Lieferung von Bordichwellen feitgejegten Normal: 
profil zu verwenden. 

c) Für die Befejtigung der Trottoirfläche darf nur Asphalt 
auf Ziegelflahhjchicht oder cin Belag von gefuppten Cement- 
platten verwendet werden. 

d) Die Herftellung und Beichaffenheit diefer Deden muß den 
Bedingungen entiprechen, welche für die Unternehmer feit- 
getellt find, welche dieje Arbeiten für die Stadtgemeinde 
ausführen. Die Bauherren, welche in Gemäßheit alter 
Verträge die Ausführung der ZTrottoirbefejtigung jelbjt aus— 
führen laffen wollen, können Abdrüde der aufgeitellten Be— 
dingungen beim Stadtbauamt Ffoftenfrei fordern. 

e) Von dem Tage des Beginns der Anlage ift dem Stadtbau- 
amt, behufs Beauffichtigung der ordnungsmäßigen Ausführung, 
Anzeige zu machen. 

2. Ueberfahrten über die Trottoir werden nur vergönnungsweije 
geftattet und find deshalb kündbar. Sie müffen auf Koſten der 
Antragiteller oder Bejiger angelegt und in gutem Bujtande 
unterhalten werden. 

Die Herftellung derjelben erfolgt: 
a) in nicht Fanalifirten Straßen durd) Ueberbrüdung des Rinn— 

jteins mit gerippten oder auf andere Weife gegen Glattwerden 
gejicherten gußeijernen Platten, welche in Falzen von be: 
hauenen Wangenjteinen liegen. 
in fanalifirten Straßen durch Pflafterung von Heinen, Den 
Rinnſtein nnterbrechenden Nampen, welche vom Pflaſter des 
Fahrdammes abzweigen. Die Entwäfjferung des unterbrodenen 
Rinnſteins wird durch einen an der oberen Seite der Nampe 
einzulegenden Straßenfinffaften vermittelt. 

b, — 
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Die Befeftigung der Trottoirfläche auf den Ueberfahrten 
wird durch; Verdoppelung des Asphaltbelags oder durch 
Pflafterung mit glattlöpfigen Steinen bewirft. 

Die Koften des Sinkkaſtens gehören zu den Herſtellungs— 
foften der Ueberfahrt. 

Der Magiftrat ift befugt, bei der Neupflafterung fanali- 
firter Straßen oder wenn die vorhandenen Ueberfahrten ver: 
befferungsbedürftig geworden find, nad) feinem Ermeſſen die 
befjere Heritellung der Ueberfahrten mitteljt Sinkkaſtens zu ver: 
langen. 

Dortmund, den 4. Mai 1898. 

Die Polizei-VBerwaltung: Der Magiitrat: 

Schmieding. Marr. 

Polizei-Verordnung. 
Auf Grund der 88 5 und 6 des Geſetzes vom 11. März 1850 

über die Polizei-Verwaltung, jowie der 88 143, 144 des Landesver— 
waltungsgefeges vom 30. Juli 1883 und im Hinweis auf die 88 330 
und 367 Nr. 13—15, $ 368 Nr. 3 und 4 und 36I Nr. 3 des Reichs— 
jtrafgejeßbuches vom 15. Juni 1871, wird unter Zuftimmung des Magijtrats 
und des Königlichen Negierungs- Präfidenten in Arnsberg folgende Polizei: 
Verordnung für den Bezirk der Stadt Dortmund erlaffen: 

81. 
Der 3. Abſatz des $ 24 der Baupolizei-Verordnung vom 11. Mai 

1897 erhält folgende Faſſung: 

Brandmanern dürfen da, wo fi) Schornjteine oder Nifchen befinden, 
oder Balfenköpfe eingelegt werden, nur foweit gejchwächt werden, daß fie 
überall einen zujammenhängenden Kern von 25 cm behalten. Bei Auf- 
führung der Schornfteinwände in Formfteinen ohne jenkrechte Fugen, in 
einer Wandftärfe von mindeltens 7 cm, genügt für den zuſammen— 
hängenden Kern eine Stärfe von 20 cm. 

Ss 2. 

Der 5. Abſatz des $ 35 a. a. DO, erhält folgende Fafjung: 

Bei Anwendung von Formfteinen ohne jenkrechte Fugen fönnen die 
Wandftärken auf 7 cm ermäßigt werden, In diefem Falle ift jedoch) 
bei Außenwänden eine weitere Verſtärkung um mindeitens 13 cm durd) 
fenerficheres und widerftandsfähiges Material erforderlihd. Schorniteine, 
bei welchen wegen anhaltender oder heftiger Feuerung eine ftarfe Erhitung 
zu erwarten ift, 3. B. bei Badöfen, Schmieden, Darren, Zentralheizungen 
u. ſ. w., find mit mindeitens 25 cm ftarfen Wangen aufzuführen. 
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838. 

Hinter dem Abſatz 18 des $ 35 a. a. D. wird als Abſatz 19 
folgende Beftimmung eingejchoben: 

Der Bezirks-Ausſchuß ift befugt, von den Vorſchriften des Ab- 
ſatzes 1 bis einjchließlih 18 Dispens zu erteilen, wenn deren 
Durchführung mit unverhältmäßig großen Härten oder Opfern 
verbunden iſt. 

S 4. 

Vorſtehende PBolizei-Verordnung tritt mit dem Tage ihrer Befannt- 
madhung in Kraft. 

Dortmund, den 3. März 1898, 

Die Polizei-Berwaltung: 

Scmieding, Oberbürgermeiiter. 

Polizei:Berordnung über die Beihaffenheit und Benutzung 
von Wohnungen, die in don zwei oder mehr Familien bewohnten 

Häuſern belegen jind. 
Auf Grund der SS 137 und 139 des Gejeges über die allgemeine 

Yandesverwaltung vom 30. Juli 1883 und der $$ 6, 12 und 15 des 
Gefetes Über die Polizei-Verwaltung vom 11. März 1850 wird mit 
Zuftimmung des Bezirksausfchuffes für die Kreife Altena, Bohum Stadt 
und Yand, Dortmund Stadt und Land, Gelfentirchen Stadt und Land, 
Hagen Stadt und Land, Hamm, Hattingen, Hörde, Schwelm folgende 
Polizei-Verordnung erlafjen. 

8 1. 

Niemand darf in Wohnungen, die fich in von zwei oder mehr Fa— 
milten bewohnten oder zum Bewohnen durch zwei oder mehr Familien 
bejtimmten Häujern befinden, felbit al3 Eigenthümer oder Befiger einziehen 
oder eine Familie zur Miethe oder Aftermiethe aufnehmen, jobald dieſe 
Wohnungen polizeili als zum Bewohnen ungeeignet ($ 2) oder als 
überfüllt ($ 3) bezeichnet worden find. 

S 2. 

AS zum Bewohnen ungeeignet fünnen von der Ortspolizeibehörde 
diejenigen Wohnungen bezeichnet werden, welche nachfolgenden Anforde: 
rungen nicht entiprechen: 

1. Ale Schlafräume müffen mit einer Thüre verfchließbar und min- 
deiteng mit einem unmittelbar ins Freie führenden, aufſchließbaren 
Fenſter verſehen fein. 

2. Speicherräume ſind als Schlafräume nur zuläſſig, wenn ſie voll— 
ſtändig verputzte oder mit Holz verkleidete Wände haben. 

3. Der Fußboden der Schlafräume muß durch gute und dauerhafte 
Holzdielung oder anderweite zweckmäßige Vorrichtungen Eſtrich, 
Plattenbelag u. ſ. w.) vom Erdboden getrennt ſein. 
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4. Die Schlafräume dürfen nicht mit Abtritten in offener Verbindung 
ſtehen. 

5. Kellerwohnungen ſind nur dann zuläſſig, wenn die Höhenlage des 
Baugeländes die Anlage von mindeſtens 1 m hohen vollſtändig 
über dem Erdboden belegenen Fenſtern geftattet. 

6. Bei jedem Haufe muß mindeftens ein unmittelbar zugänglicher, 
verichliegbarer, allen Bewohnern des Haufes zur Benugung frei= 
ftehender Abort vorhanden fein. 

7. Eine genügende Verforgung der Bewohner mit gejundem Waffer 
muß vorgejehen jein. 

838. 

Als überfüllt fönnen von der Ortspolizeibehörde diejenigen Woh— 
nungen bezeichnet werden, die nachjtehenden Anforderungen nicht entjprechen: 

1. Die Schlafräume einer jeden Wohnung müffen für jede zur Haus- 
haltung gehörige, über 10 Jahre alte Perſon mindeltens 10 cbm 
Luftraum, für jedes Kind unter 10 Jahren mindeſtens 5 cbm 
Luftraum enthalten. Kinder, die das erjte Lebensjahr noch nicht 
vollendet haben, bleiben außer Betracht. 

2. Die Schlafräume müffen derart befchaffen fein, daß die ledigen, 
über 14 Jahre alten Perſonen nad dem Gejchlechte getrennt in 
bejonderen Räumen oder Abjchlägen fchlafen können, und daß jedes 
Ehepaar für fi) und feine noch nicht 14jährigen Kinder einen be- 
jonderen Schlafraum oder doch einen befonderen Abſchlag im Schlaf: 
raum beſitzt. 

8 4. 
Abweichungen von den vorjtehend in den $$ 2 und 3 geitellten 

Anforderungen fann die Ortspolizeibehörde in bejonders gearteten Fällen 
ausnahmsweije geitatten. 

S 5. 

Unberührt bleiben orts- oder freispolizeiliche Verordnungen, die über 
das Mindeſtmaß des in diefer Polizei-Verordnung Verlangten hinausgehen. 

S 6. 

Zumiderhandlungen gegen dieſe Polizei-Verordnung werden mit 
Gelditrafe bis zu 30 Mk., im Unvermögensfalle mit verhältnigmäßiger 
Haft bejtraft. 

8.7. 

Diefe Verordnung tritt für diejenigen Wohnungen, die nad) Ver— 
öffentlichung der Verordnung zum erften Male bezogen werden, am 
1. Januar 1898, für alle übrigen Wohnungen am 1. Dftober 1898 
in Kraft. 

Arnsberg, den 16. Mär; 1897. 

Der Regierungs:Präjident: 

Winzer. 

a 
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Zu VID. 
Soziale Geſetzgebung. 

Drt3: Statut betreffend Abänderung des Orts-Statuts über 
das Gewerbe-Gericht vom 28. Februar 1894, 

Mit Zujtimmung der Stadtverordneten-Berfammlung wird Folgendes 
jtatutarifch verordnet: 

Artikel I. 

Das Orts-Statut betr. das Gewerbegericht vom 28. Februar 1894 
wird wie folgt abgeändert: 

1) $ 6 Abſatz 1 erhält folgende Faflung: 

Zum Beifiger des Gewerbegerichts ſoll nur berufen werden, wer 
das dreißigfte Lebensjahr vollendet, in dem der Wahl vorangegangenen 
Jahre für fich oder feine Familie Armenunterftügung aus öffentlichen 
Mitteln nicht empfangen oder die empfangene Armenunterjftügung erjtattet 
hat und in der Stadt Dortmund feit mindeftens zwei Jahren wohnt 
oder bejchäftigt ilt. 

2) 8 29 Abſatz 1 Sat 1 erhält folgende Faflung: 

Die Beifiger erhalten für jede Situng, der fie beigemohnt haben, 
eine Entjchädigung für Zeitverfäumnig im Betrage von drei Mark, wenn 
die Sigung nicht über einen halben Arbeitstag angedauert hat, andern- 
falls von ſechs Mark. 

3) 8 79 Abjag 2 erhält folgende Faſſung: 

Der Vorfigende kann die zur Verhandlung ftehende Frage zur Vor— 
berathung einem aus Arbeitgebern und Arbeitern im gleicher Zahl be- 
jtehenden Ausschuß überweifen. 

Die Beitimmung der Zahl der Mitglieder eines folchen Ausfchuffes 
und ihre Auswahl aus den Beifigern des Gemwerbegerichts bleibt dem 
Vorjigenden überlajfen. 

4) An die Stelle des 8 80 Abſatz 3 treten folgende Bejtimmungen: 

Wenn die der Berathung des Geſammt-Gewerbegerichts unterliegende 
Frage die Intereſſen beider Theile berührt, jo müffen bei der Abſtimmung 
Arbeitgeber und Arbeiter in gleicher Zahl vertreten fein. 

Die dem Lebensalter nach Jüngſten des jtärker vertretenen Standes 
dürfen deshalb bis zur Erreichung der gleichen Zahl bei der Abftimmung 
nicht mitwirfen, bei gleichem Lebensalter entjcheidet das vom Vorfigenden 
zu ziehende Loos. 
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Die Beichlüffe des Gefammt-Gewerbegerichts werden mit einfacher 
Stimmenmehrheit gefaßt, bei Stimimnengleichheit entjcheidet die Stimme 
des Vorſitzenden. 

Artifel II. 
Dies Orts:Statut tritt am Tage der Veröffentlichung in Kraft. 

Dortmund, den 13. Dezember 1897. 

Der Magijtrat. 

Schmieding. Henrici. 

Genehmigt. 

Arnsberg, den 20. Januar 1898. 

Namens des Bezirfs-Ausfhufjes, Abtheilung 1. 

Der Vorſitzende. 
Sn Vertretung: Dr. Witte. 

B. A. I. 133. 

Drtsitatut. 

Auf Grund des S 2 des Sranfenverficherungs =» Gefeges vom 

ren, Wird hiermit für den Gemeindebezirk der Stadt Dortmund im 
Einverftändnig mit, der Stadtverordneten = Verjammlung folgendes Orts— 
itatut erlaffen: 

81. 

Die in jrädtifchen Betrieben oder im jtädtifchen Dienſt bejchäftigten 
Lohnarbeiter find gegen Krankheit zu verfichern. 

82. 

Der Verſicherungspflicht unterliegen nicht: 
1. Diejenigen Arbeiter, deren Beſchäftigung durch die Natur 

ihres Gegenſtandes oder im Voraus durch den Arbeits- oder 
Dienftvertrag anf einen Beitraum von weniger als einer 
Woche bejchränft ift; 

2. Beamte, einjchlieglih der Netriebsbeamten, Werkmeiſter, 
Techniker, gleichviel, ob fie endgültig angejtellt find oder 
nicht, ſowie überhaupt alle diejenigen Perjonen, welche im 
eigentlichen öffentlichen Berwaltungsdienite thätig find. 

83. 

Die Verſicherung der in 8 1 genannten Arbeiter erfolgt bei der 
Allgemeinen Ortsfrantenfafje hierjelbit. 

46 



— 716 — 

Ss 4. 

Diejes Statut tritt mit dem Tage der Bekanntmachung in Kraft. 

Dortmund, den 28. Juni 1898. 

Der Magiitrat. 

Schmieding. Dttermann. 

Genehmigt. 

Arnsberg, den 30. Juli 1898. 

Namens des Bezirks-Ausſchuſſes. 

Der Vorſitzende. 
B. A. I. 2765. In Vertretung: Witte. 

Polizei-Verordnung über die äußere Heilighaltung der Sonn: 
und Feiertage. 

Auf Grund des S$ 137 des Gefeßes über die allgemeine Landes: 
verwaltung vom 30. Juli 1883 (G.-©. ©. 195) und der Allerhöchiten 
Kabinetsordre vom 7. Februar 1837 (G.S. ©. 19), jowie der SS 6, 
12 und 15 des Gefeges über die Bolizei-Verwaltung vom 11. Mär; 1850 
(GeS. ©. 265) wird mit Zuftimmung des Provinzialrathes für den 
Umfang der Provinz Weitfalen verordnet, was folgt: 

81. 
An den Sonntagen und Feiertagen find alle öffentlich bemerkbaren 

Arbeiten, jowie alle geräufchvollen Arbeiten in den Häuſern und Betriebs- 
jtätten verboten. 

Zu den hiernach verbotenen Arbeiten gehören insbejondere: 
a) die gewöhnlichen Arbeiten der Feldbejtellung, Saat und Ernte, 

des Einfahrens, Ausdreichens, Düngerfahren, jowie alle Erd», 
Kultur: und fonjtigen Arbeiten, in Feldern, Gärten, Weinbergen, 
Wiejen, Forjten und Anpflanzungen (vergl. jedoch SS 2 und 3), 
die Öffentlich bemerfbaren Dandwerfsarbeiten außerhalb der 
Werfftätte und foldhe Handwerfsarbeiten innerhalb der Wert: 
jtätte, welche, wie die der Klempner, Schmiede, Böttcher, Stell- 
macer u. j. w., mit jtörendem Geräuſche verbunden find (vergl. 
jedoch 5 5), 
die Arbeiten in Fabriken, Bergwerfen, Salinen, Aufbereitungs- 
anftalten, Brüchen und Gruben, Hüttenwerken, Mühlen, auf 
Zimmerplägen und anderen Bauhöfen, Werften und Fiegeleien, 
jowie bei Bauten aller Art (vergl. jedoch $ 5), 

d) der Betrieb der offenen Gejchäftsitellen des Handelsgewerbes 
(vergl. jedod) SS 5 und 6), 

e) das Beladen und Entladen von Schiffen, Kähnen, Flößen, 
Frachtfuhrwerken und Möbelwagen auf öffentlichen Straßen und 

b — 

6 
— 
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Plägen und, wenn es nicht ohne öffentlich) bemerfbares Geräufc 
vorgenommen werden kann, auch im gejchlofjenen Höfen (vergl. 
jedoch SS 3 und 4), 
das mit förendem Geräuſch oder Aufjehen verbundene Fort: 
ihaffen von Sachen auf den öffentlichen Straßen und Pläßen 
in gejchloffenen Ortjchaften, z. B. das Fahren der Bier- und 
Rollwagen, der Wagen mit leeren Fäſſern, Eijenjtangen und 
dergleichen, der Umzug mit Möbeln aus einer Wohnung in die 
andere, jowie das Fahren von Vieh, Bau- und Brennmaterialien, 
Futter, Yebensmitteln und Feldfrüchten (vergl. jedocd) SS 2,3 und 4), 
das Treiben von Vieh auf den öffentlichen Straßen und we 
geſchloſſener Ortichaften (vergl. jedoh $ 2, Nr. 3 und 8 3). 

82. 

Verbot des 81 findet keine Anwendung: 
. auf Arbeiten, — in Nothfällen, wie bei Feuers- und Waſſers⸗ 

gefahr u. dergl., oder im öffentlichen Intereſſe unverzüglich 
vorgenommen werden müſſen, 

2. auf Arbeiten, welche zur Befriedigung der Bedürfniffe des häus- 
liyen Yebens täglich vorgenommen werden müflen, 

3. auf Arbeiten, welche in der Landwirthſchaft und Gärtnerei — 
wie das Futterholen, das Füttern, das Aus: und Eintreiben 
jowie Hüten des Weidevichs, das Treiben des Vichs zur Tränke, 
das Begießen von Pflanzen u. dergl. — zur Yortjegung des 
Betriebes täglich vorgenommen werden müſſen, 

+. auf Arbeiten, welche in Zier- und Hausgärten oder von Lohn: 
arbeitern und Kleinen Leuten mit ihren Angehörigen zur Be— 
jtellung oder Abwartung ihrer Gärten und Felder Vormittags 
außerhalb der Zeit des Hauptgottesdienjtes ($ 16) verrichtet werden. 

Ss 38. 

Die im $ 1 verbotenen Arbeiten, joweit es fich nicht um die Be- 
ihäftigung gewerblicher Arbeiter handelt, fann die DOrtspolizeibehörde für 
den einzelnen Sonn: oder Feiertag gejtatten, wenn fie zur Verhütung 
eines unverhältnigmäßigen Schadens erforderlich jind, und die Noth- 
wendigfeit nicht abjichtlich herbeigeführt oder durch Außerachtlaſſung der 
gehörigen Sorgfalt verjchuldet it. Beiſpielsweiſe kann die Erlaubniß 
ertheilt werden, wenn anhaltend ungünftige Witterung die rechtzeitige 
Bornahme von Erntearbeiten verhindert hat, oder Naturereigniffe, wie 
Hochwaſſer, Niedrigwafjer, Froft und dergleichen den Betrieb der Schiff: 
fahrt oder die Schiffsladung bedrohen. 

Die Erlaubnig ift thunlichit auf die Zeit außerhald des Haupt: 
gottesdienjtes (5 16) zu bejchränfen. 

Ss .4. 

Nicht berührt werden von den Berbote des & 1: 
1. der Eijenbahnverfehr, der Perſonen-Schifffahrtsverkehr und das 

Yohnfuhrwejen für Perjonen und Reiſegepäck, 

f 
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2. der durchgehende Fradhtichifffahrts- und Frachtfuhrwerks-Verkehr, 
jowie der Eilgüter-Verfehr zu und von den Bahnhöfen und 
Dampficiffen. 

S5. 

Soweit die Beichäftigung gewerblicher Arbeiter auf Grund der Ge: 
werbeordnung an Sonn- und Feiertagen gejtattet it, findet daS Verbot 
de3 $ 1 auf die Arbeiten in offenen Gefchäftsftellen des Handelsgewerbes 
und auf den Betrieb von Bergmwerfen, Salinen, Aufbereitungsanftalten, 
Brüchen und Gruben, von Hüttenwerfen, Mühlen, Yabrifen und Werf- 
ftätten, von Zimmerplägen und anderen Bauhöfen, von Werften und 
Ziegeleien, fowie bei Bauten aller Art keine Anwendung. 

$ 6. 
Das Aushängen und Ausjtellen von Waarei in den Schaufenitern und in 

oder vor den Ladenthüren ift nur während der znläffigen Verfaufszeit geitattet. 
In den übrigen Stunden müffen die Zadenthüren eingeklinft und 

die Echaufenjter geräumt oder verhängt werden. 
Märkte und Meſſen dürfen an Sonn- und Feiertagen nur fjtatt- 

finden, wo dies herkömmlich ift. Jedoch muß der Wochenmarftverfehr 
vor Beginn des Hauptgottesdienftes ($ 16) beendet fein. Jeder andere 
Marktverkehr darf erjt nach der Zeit des Hauptgottesdienjtes beginnen. 

Der Gewerbebetrieb im Umpherziehen und der Gewerbebetrieb der 
in den 88 4Eb und 44 der Gewerbeordnung bezeichneten Perjonen iſt 
an Sonn: und Feiertagen allein im alle des $ 55a, Abſatz 2, der Ge— 
werbeordnung und aud) dann nur außerhalb der Zeit des Hauptgottes- 
dienjtes ($ 16) umd des Nachmittagsgottesdienftes, infoweit letzterer nicht 
über 31. Uhr Nachmittags hinausreicht, jtatthaft. 

Deffentliche Verfteigerungen und Verpachtungen dürfen an Sonn- 
und Feiertagen nicht abgehalten werden, 

Der vorftehende $ 6 ift durch die Polizei-Verordnung vom 7. Juli 
1898 aufgehoben und hat folgende Faſſung erhalten: 

S 6. 

Das Aushängen und Ausftellen von Waaren in den Schau: 
fenjtern und in oder vor den Ladenthüren ift während der Zeit des 
Hauptgottesdienftcs und des Nachmittagsgottesdienftes, injoweit diejer 
nicht über 31/ Uhr Nadymittags hinausreicht ($ 16), unterjagt. 

Während diefer Zeit müffen die Ladenthüren eingeklinft und 
die Schaufenster geräumt oder verhängt werden. 

Märkte und Meſſen dürfen an Sonn- und Feiertagen nur jtatt- 
finden, wo dies herfömmlid) iſt. Jedoch muß der Wochenmarftverfehr 
vor Beginn des Hanptgottesdienftes ($ 16) beendet fein. Jeder andere 
Marktverkehr darf erft nad) der Zeit des Dauptgottesdienftes beginnen. 

Der Gewerbebetrieb im Umherziehen und der Gewerbebetrieb 
der in den SS 42b und 44 der Gewerbeordnung bezeichneten Ber: 

jonen ift an Sonne und Feiertagen allein im Falle des S 55a, 
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Abjag 2, der Gewerbeordnung und auch dann nur außerhalb der 
Zeit des Yauptgottesdienites und des Nachmittagsgottesdienites, 
infoweit legterer nicht über 3'/s Uhr Nachmittags hinausreicht, jtatthaft. 

Deffentliche VBerjteigerungen und Berpachtungen dürfen an 
Sonn: und Feiertagen nicht abgehalten werden. 

5-7: 
Apothefern iſt der Berfauf von Arzneimitteln und Gegenjtänden der 

Kranfenpflege jederzeit geitattet. 
88. 

Der Betrieb des Schankgewerbes darf an Sonn- und Feiertagen 
bis nad) Beendigung des Hauptgottesdienftes ($ 16) nur imjoweit ſtatt— 
finden, als er nicht geräufchvoll umd Außerlich nicht bemerkbar it 

Während der Sommermonate fann die OrtSpolizeibehörde den Verkehr 
in Wirthichaften außerhalb gejchloffener Ortjchaften, welche bei Ausflügen 
befucht zu werden pflegen, von diejer Beſchränkung entbinden. 

Eine weitergehende Bejchränfung des Betriebes der Schanfwirth: 
ichaften (Neftaurationen und Konditoreien) bis nad; Beendigung des 
Hauptgottesdienites bleibt ortSpolizeilicher Verordnung überlaffen. 

Ss 92. 
Während der Zeit des Hauptgottesdienftes ($ 16) und des Nach— 

mittagsgottesdienjtes, injoweit legterer nicht über 3/2 Uhr Nachmittags 
hinausreicht, ijt die Auszahlung des Lohnes an Arbeiter, Handwerker 
und Hausgewerbetreibende verboten. 

$ 10. 
Deffentliche Verfammliungen und Aufzüge, welche nicht gottesdienft- 

lichen Zweden dienen, find an Sonn= und Feiertagen erjt nach der Zeit 
des Hauptgottesdienjtes ($ 16) und wo Nachmittagsgottesdienit ftattfindet, 
erſt nach Beendigung desjelben, ſpäteſtens aber nach 3/a Uhr Nach— 
mittags, geltattet. Leichenbegängniſſe dürfen nicht während der Zeit des 
Hauptgottesdienites ftattfinden. 

$ 11. 
An Sonn: und Feiertagen find während der Zeit des Dauptgottes- 

dienjtes (S 16) und des Nachmittagsgottesdienftes, injoweit dieſer nicht 
über 3'/s Uhr Nachmittags hinausreicht, alle Mufifaufführungen, Schau: 
jtellungen und theatralijche Vorſtellungen einjchließlich der Proben dazu, 
ferner Wettrennen und alle mit Geräufc verbundenen gejellichaftlichen 
Bereinigungen und Vergnügungen an öffentlichen Orten, namentlid) das 
Kegelipiel, Scheiben- oder Vogelſchießen, desgleichen alle die Sonntagsruhe 
jtörenden Beluftigungen in PBrivaträumen oder SPrivatgärten verboten, 

Die Drehorgeljpieler, Puppenipieler, Thierführer, Seiltänger und 
jonftigen im $ 33b der Gewerbeordnung bezeichneten Gewerbetreibenden, 
welche Deufifaufführungen, Schauftellungen, theatraliiche Borftellungen 
oder ſonſtige Luſtbarkeiten öffentlich darbieten, ohne daß ein höheres 
Intereſſe der Kunſt oder Wiffenjchaft dabei obwaltet, dürfen den 
Betrieb ihres Gewerbes erſt von 3'/s Uhr Nachmittags ab beginnen, 
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Zanzınufifen, Bälle und ähnliche Luftbarfeiten in Gafthäufern, 
Schanfwirthichaften und fonftigen VBergnügungslofalen, auch wenn fie in 
gejchloffenen Gejellichaften ftattfinden, dürfen vor 3T/s. Uhr Nachmittags 
nicht anfangen. 

8 12. 

An den Vorabenden des erjten Weihnacdhts-, Dfter- und Pfingit- 
tages, des Bußtages und des dem Andenken der Verjtorbenen gewidmeten 
Sahrestages, jowie an diefen Tagen jelbjt und in der ganzen Charwoche 
dürfen weder öffentliche noch private Tanzmuſilen, Bälle und ähnliche 
Luſtbarkeiten veranjtaltet werden. 

Am Bußtage, am Charfreitage und an dem dem Andenken der 
Beritorbenen gewidmeten Jahrestage dürfen außerdem theatralijche Vor— 
ftellungen jowie Schauftellungen und öffentliche Zuftbarfeiten mit Ausnahme 
der Aufführung ernſter Muſikſtücke (Oratorien 2c.) nicht ftattfinden. 

$ 13. 
Die Ausübung der Jagd iſt an Sonn- und Feiertagen unterjagt. 

Der vorjtehende $ 13 ift durch die Polizei-Verordnung vom 7, Juli 
1898 aufgehoben und hat folgende Faſſung erhalten: 

s 13. 
Hetz- und Treibjagden find an Sonn: und Feiertagen un- 

bedingt, jonftiges Jagen ift während der Zeit des Hauptgottes— 
dienjtes und des Nacdymittagsgottesdienftes ($ 16) unterjagt. 

8 14, 

Feiertage im Sinne diefer Verordnung find der Neujahrstag, der 
Ditermontag, der Himmelfahrtstag, der Pfingftmontag, der Buß⸗ und 
Bettag, der erjte und zweite Weihnachtsfeiertag; im Gebiete der Graf: 
ihaften Mark, Navensberg, Lingen und Tedlenburg, fowie im Fürſten— 
thume Minden auch der Charfreitag. 

Der vorftehende $ 14 iſt durch die Polizei Verordnung vom 7. Juli 
1898 aufgehoben und hat folgende Faſſung erhalten: 

S 14. 

Feiertage im Sinne diefer Verordnung find der Neujahrstag, 
der Dftermontag, der Hinmelfahrtstag, der Pfingitmontag, der 
Buß- und Bettag, der erite und zweite Weihnachtsfeiertag; im 
Gebiete der Grafjchaften Mark, Ravensberg, Lingen und Tedlen- 
burg, im Fürſtenthume Meinden, fowie in den Kreilen Siegen und 
Aittgenjtein auch der Charfreitag. 

8 15. 
Der Ortspolizeibehörde liegt es ob, die Gottesdienite, auch diejenigen, 

welche an anderen chriftlichen Feiertagen, alS den im $ 14 bezeichneten, 
und welche jonft aus bejonderen Anläffen (Kirchweih-, Miffions- u. ſ. w. 
Feten) ftattfinden, gegen örtliche Störungen zu schügen. Werden die 
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Störungen durd einen der Aufjicht der Bergbehörden unterflellten Betrieb 
verurfacht, jo hat die Ortspolizeibehörde ihre Anordnungen im Einver: 
nehmen mit der zuftändigen Bergbehörde zu treffen. 

Die zum Schuge diefer rein Firchlichen Feiertage bereits beftehenden 
Polizei-Verordnungen bleiben in Kraft. 

8 16. 
Unter der Zeit des Hauptgottesdienftes im Sinne diefer Verordnung 

wird diejenige Zeit veritanden, welche auf Grund des $ 105b, Abjat 2, 
der Gewerbeordnung von der Polizeibehörde als die durch den Gottesdienſt 
bedingte Arbeitspaufe feitgejett ilt. Die Zeit des Nachmittagsgottesdienjtes 
im Sinne diefer Verordnung ijt an den Orten, an welchen ein jolcher 
itattfindet, durch die Ortspolizeibehörde befannt zu machen. Dieje Zeit 
darf nicht über 3'/s Uhr Nachmittags Hinausreichen. 

E17, 
Zuwiderhandlungen gegen diefe Polizei» Verordnung unterliegen, 

jofern nicht nach den bejtehenden Strafvorjchriften eine härtere Strafe 
verwirft ift, einer Gelditrafe bis zu 60 Mk., im Unvermögensfalle einer 
entjprechenden Haftſtrafe. ($ 366, Hiffer 1 des Reichsſtrafgeſetzbuchs.) 

8 18. 
Hinfichtlicd) der Bejchränfungen, denen die Ausübung der Fifcherei 

im Anterefje der äußeren Heilighaltung der Sonn: und Feiertage unter- 
liegt, verbleibt e3 bei den Beitimmungen der provinziellen Ausführungs— 
verordnungen zum Fiichereigejege und der auf Grund derjelben von den 
Negierungs-Bräfidenten getroffenen Anordnungen. 

$ 19. 
Dieje Verordnung tritt am 1. Dftober 1897 in Kraft. Mit diejem 

Tage verlieren alle bisherigen polizeilichen Borjchriften über die äußere 
Heitighaltung der Sonn: und Feiertage, injoweit fie nicht den Schuß der 
rein kirchlichen Feiertage ($ 15) betreffen, in der Provinz Weſtfalen ihre 
Gültigkeit. Es treten demzufolge insbefondere außer Kraft die Polizei: 
Verordnungen: für den WRegierungsbezirt Münſter vom 18. November 
1890 (Amtsblatt Seite 285), für den Negierungsbezirt Minden vom 
24. April 1878 (Amtsblatt Seite 81), ſowie für den Regierungsbezirk 
Arnsberg vom 2. Mai 1878 (Amtsblatt Seite 125) mit Ausnahme des 
$ 13 diejer Verordnungen, 

Münfter, den 24. Yuli 1897, 

Der Oberpräfident der Provinz Weftfalen: 

Studt. 

— —— — — 



Gewerbe: Stener- Ordnung. 

Auf Grund des Beichluffes der Stadtverordnneten-Berfammlung vom 
18. April 1898 wird gemäß $ 29 des Kommunalabgabengejeges vom 
14. Juli 1893 für die Stadt Dortmund folgende Gewerbefteuerordnung 
erlajien. 

sl. 

Die Gewerbefteuer wird für diejenigen Gewerbetreibenden, welche 
durchichnittlich jährlich (das Jahr zu 300 Arbeitstagen gerechnet) 50 
und mehr gewerbliche Arbeiter in hiejigen Gewerbebetrieben bejchäftigen, 
auf denjenigen Prozentfag der ſtaatlich veranlagten Gewerbefteuer, welcher 
über den Betrag der legteren hinaus alljährlid) von den nicht unter 
dieje Steuerordnung fallenden Gewerbetreibenden zur Debung gelangt 
und auf 6 Marf pro Kopf des Arbeiters feftgejegt. Iſt der nad) dieſer 
Berechnung ſich ergebende Steuerbetrag geringer als der gewöhnlich zu 
entrichtende fommunale Gewerbejteuerbetrag, jo fommt legterer zur Hebung. 

82. 

ALS gewerbliche Arbeiter gelten diejenigen, auf welche der VII. Zitel 
der Gewerbeordnung Anwendung findet, jedoch) mit Ausnahme der in 
Ziffer IIIa benannten PBerfonen. ALS in hiefigen &ewerbebetrieben 
beichäftigt gelten auch ſolche Arbeiter, welche behufs Vornahme aus» 
wärtiger Arbeiten (Montage u. j. w.) zeitweife von hiefigen Betriebs— 
ftätten entfernt find. 

8 3. 

Die Veranlagung der genannten ©ewerbetreibenden erfolgt nad) 
Beendigung der ſtaatlichen Gewerbefteuerveranlagung jährlid durch den 
Magiftrat, welchem der Steuerpflichtige bezw. fein Bevollmächtigter oder 
gejeglicher Vertreter nad erfolgter Aufforderung binnen 14 Tagen Aus— 
funft über die wegen der Beftenerungsmerfmale geftellten Fragen zu 
ertheilen hat. Die Entrichtung der Steuer erfolgt nad) den bejtehenden 
Vorſchriften. 

84. 

Wer die verlangte Auskunft nicht rechtzeitig ertheilt, verfällt in 
eine Geldjtrafe von 30 Marf. Im Uebrigen bleiben die Strafpvorſchriften 
der SS 79 ff. des Kommumnalabgabengefeges unberührt. 

85. 

Die Belanntmahung der Veranlagung erfolgt durch befondere 
Mittheilung an den Steuerpflichtigen. Gegen die Veranlagung ftcht 
dem Steuerpflichtigen binnen einer Frift von 4 Wochen der Einfpruc) 
beim Diagijtrat zu, welcher über denſelben befchließt. Gegen den Beſchluß 
des Magijtrats ſteht dem Pflichtigen binnen einer mit dem eriten Tage 
nad) erfolgter Zuftellung beginnenden Friſt von zwei Wochen die Klage 
im Verwaltungsftreitverfahren offen. Durch Einſpruch oder Klage wird 
die Verpflichtung zur Zahlung nicht aufgejchoben. 
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Wird in Folge von Nechtsmitteln gegen die ftaatliche Veranlagung 
der bezügliche Steucerjag rechtskräftig abgeändert, jo wird der Pflichtige 
von Neuem durc) den Magijtrat veranlagt. Inzwiſchen etwa zu viel gezahite 
Steuerbeträge werden erjtattet. 

57. 

Dieſe Steuerordnung tritt am 1. April 1898 in Kraft. 

Dortmund, den 19. April 1898. 

Der Magiſtrat. 

Schmieding. Ottermann. 

Namens des Bezirksausſchuſſes 

Der Vorſitzende. 

B. A. I 1773. Arnsberg, den 7. Mai 1898. 

Für die Tauer von einem Jahre genehmigt. 

(l. S.) In Bertretung: 

Groos. 



Sach: Resifter. 

Seite 

Abbruch von Gebäuden . . . |. .' 
Abfuhr des Hausunrath8 und der he ee 

„ Gebühren u a ‚. 1% 
Abortsgruben, Entleerung 63 

Abtritte, bauliche Beichaffenheit 178 

»„ Desinfektion ee FE En; ; 
Abtritt3-Reinigung . — . 64 241 

ö Sammelgruben, Befchafienheit V a ie ———— 

Altſtadt, Baukonſens, li 183 
Anschlagjäulen 535 
Anschlußbahnen . . 134 

Arbeiter, Land» und Forſtwirthſchaft 270 

Durchichnittswerth der Naturalbezüge Wohnung, Koft) 271 
n ftädtische, Kranfenverficherung Bee 115 

: ortsüblicher Tagelohn PER 270, 272 

Arbeitönachweis . . 347 

Armenpflege, Reglement . 484 
Armenwejen, Verwaltungsitatut . 477, 482 

Aufbewahrung entzündbarer Stoffe . 171 
Aufzugichacht 168 
Aushängen von Gegenftänden . 65 

Ausnahmen von PBorichriften der Bauordnung 182 

Ausſchachten, Erdabfuhr . 70 

VBau-Anzeigepflicht . 155 
Beginn . 157 
Konſtruktion, weſtiolen 180 

Erlaubniße. 154 

„Fluchtlinien 
159 

„ »Gebrauchdabnahme .. 158 

„ Geichofie 175, 181 
» Rohbauabnahme - .. 15 

„ Sodelabnahme 157 

„ onen . . 172 

„ Grund, ‚Beloftung. ‚Material 181 

„ Slonjens an neuen Straßen : > 2 2 u 13, 158 

„ »DOrdnung 154 



Bau-Anwendung auf vorhandene Gebäude . 

„ Ausnahmen 
„ "Bolizeigebühren 

„ DBorlagen 

Baumwid) - 
Bauzäune und „Gerüifte 
Beamten:Bejoldung - 

„ PBenfionen - j 
„ agegelder und Reiſeloſten 
„ »wWittwen⸗ und ee 

Begräbniß-Gebühren 

" Ordnung 
Bergwerksabgaben 
Bezirksausſchuß 
Bibliothek 
Brandmauern . 
Prunnen 
Bürgerfeuertwehr, Freioillige 
Bürgermeilter . 

Bürgerfteige, Herftellung . 
Bureaus, Dienjtanweilung - 

Girtusgebäude, bauliche Anlage und Einrichtung 

Dachdeckung 
Dachgeſchoß 
Dachgeſimſe 
Dachrinnen . . . 

Deckenkonſtruktion 
Dienſtboten, Rranfenabunnemenk- 

Dienjtmänner, Tare 

Drojchfen 
Duden : Stift 

Eckgrundſtücke, Höhe dev Gebäude . 
R Hofraum 

Einfriedigungen . 
Einquartirungsweſen 

Eiſenfachwerk 
Elektrizitätswerk, Tarif 
Entſeuchungsverfaähren, Antveifung 
GEntwäjlerung, Gebühren . . . 

R der bebauten Srumbftüce 

Koiten der li ; 
Erbbegrabniß 
Erker. 

182, 183, 589 

- 108, 685 "694 696 euer, www ul, Wu, 

Seite 

209, 211 

sBuBER 

5 
BEE 
u 

SSEBEBERBEERE SERREEERS BE sEREBER: 



—] IS ot 

Fabrikfreie Bezirke . 
Fachwerksbaus. 

Fahrräderverkehr 

Familien-Begräbniß 

Fenſter 

Feuerlöfchordnung 
Feuerſtätten 

Firmenſchilder 

Fleiſch-Einbringung, WVerkauf. »Berbrauch bon "auswärts gefhadieten 

Vieh 

Fleiſch-Verkauf, Wochenmarkt 
Fleiſchwaaren, Aushängen nach der Straße . 
Fluchtlinien 
Fredenbaum, Anfahrt und Abfahrt ı von Wagen 

Fremdenverkehr, Anmeldung 
Friedhofs-Ordnung. 
Fuhrwerksverkehr 

Fuhrweſens, Regelung bes öffentlichen 

Gasanſtalt, Vertrag von 1857 
Gaßleitungen . . . 
Gasröhren, Anlegung . : 
Gaſſen, Nusgänge 
Gebäude, Abjtände - 

J Höhe 

Gebühren, Baupolizei-. 

Geräuſchmachende Gegenſtände, —— 

Gewerbegericht, Abänderung des Ortsſtatuts 
Ortsſtatut F 

Glatteis, Straßenreinigung 
Grenzveränderungen 

Grundſtücksumſatzſteuer 

Gymnaſium, Geſchäfts— Inſtruktion für das Kuratorium 

Hafen, Tarif . 
„ Vertrag zwoifchen Staat Sn Stadt 

Handlungsgehülfen, PEN 

Hausfronten, Verpuß T 
Hausunrath, Abfuhr 
Höhe der Gebäude . 

„  » Geiten und Sinterfeonten . 
Hof und ie 
Hofraum . f 
Holzbauten . 
Hunde, An» und Abmeldung 

» Benußung ala Zugtbiere . 

en - E 

EeE 
# er} ge) 

1— 

— — © —1 

Soß a > 5 Be: 

ER 
169 

E 

— 

BEREEREEBEER 5 



Seite 

Hunde, Fang durch Abdeder . . — en 2. nr DM 
„Haltung und dahrung F RT || 

Hundefuhrwverf . . . ’ eh 2 0. 02. 18,8 

Sunbefleuet . 2:00 00 E00 255 

Fahresarbeitsverdienft, dDurchichnittlicher, für Land» und Foritwirthichaft 270 

Kaijer Friedrich-Heim für männliche ——— 474 

„Wilhelm-Hein, Verkehr 76 

Kanaliſation, Anjchlüfle . 204 

R Gebühren .. 201 

2 Herſtellungskoſten 151 
Karouſſels, Gebühren 236 

Kellerwohnungen ‚ıa 

Kellner, Krantenverficherung 296 

Kinderbewahranftalten L@inbervflegeberein‘ . DIT 

Kindergärtnerin, Ausbildung 523 

Kirchen, Ausnahmen von der Bauordnung 176 
Kohlgartenftift 504 

Kommunalabgabengeiek 
Koftgängerhaltung 
Kranfenhaus, ſtädtiſches j 

Kranfenverein der ftädtijchen Beamter und dehrer 

Krankenverſicherung, Allgemeine Ortskrankenkaſſe 
der ſtädtiſchen Arbeiter 

J „Handlungsgehülfen V 

Ortskrankenkaſſe für das Gaſt— — swentwnth— 
ichaft3- Gewerbe . . . 

Kühns Stablifiement, Anfahrt und Abfahrt von ı Wagen 
Kunititragen, Fuhrwerksverkehr (Chauficen) . 

Kuratorium, Gymnafial: . 

198° — 
der Königlichen vereinigen oſchinenbauſchiten 
ſtädtiſches ar 

Landhausſtraßen 173 
Lehrlinge, Krantenabonnement 43 

Leihhaus, ſtädtiſches 464 

Lichtichacht . .. 168 
Lohnfuhrwerf . 93, 34, 685 

Luftſchacht . 168 

Suijenhoipital . 471 

Magiitratsmitglieder, Gehälter und Penfionen 3, AZ 
h Tagegelder und Reijefojten 674 

" Zahl .50 
Manſarden, Zimmer 167, 177 
Marktverkehr, Anfahrt von Magen 74 



— 1717 — 

Maul» und Slauenfeuche, N 
Milchverkauf, Milchgefäße 

Militäranmwärter (Eivilverforgung) 

Motoren, Gas⸗, Petroleum:, Benzin» u j. m. 

Nachbarliche Berhältnifie bei Bauten 

Dfenflappen 

Beitichenfnallen . 
Pfandleihgewerbe, Ortsſtatut 

Pferdeſchlächterei und — Feifchvertauf 
Plafatjäulen . . 
Polizei, Bahnhofsdienit 

R :Bezirfe . V 

Kommiſſare,-— Wachimeiſter. ——— Sienflanweifung 
s Herbergsrevifion . 

Marktdienſt 

Meldeweſen 

Nachtdienſt. 
Batrouillendienit 

Theaterdienit . 
Provinzial« Abgaben 

ß Ausschuß 
u Landtag 

Rath . 

Mauchröhren . 
Nealgymnafium, Statut 
Realichule, Statut 

Schankwirthichaiten, Bedürfnißfrage 
B Konzeilion . 

Polizeiftunde . 

Trinfgefähreinigung 

ei und Sefangsvorträne 
Schaububen, Gebühren 
Scheidewände . . 

Schlachthauszwang . 
Schlachthof, Ausschlachtung mb Berwiegen er SGlachtgewicht 

Einbringung und — 
— Gebühren . 

Schlacht» und Viehhof, Hausorbnung 

= Regelung des Verkehrs. 
Schornfleine 
Schulwejen, Geſchäftsinſtruktion für das Symnafial- Kuratorium ; 

SBEBEBEEBBEEES RB E E 

„ Gejeß, betreffend Dienfteinfommen der Lehrer an nicht- 

jtaatlichen höheren Schulen . 

u 1 es 
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Seite 

Schulwejen, Kuratorium der Königl. een u En En 370 

" Nachtrag zum Normaletat 354 
’ Normaletat für höhere Schulen 350 

Penſions-, Wittiwen- und Waiſenverſorgung der Lehrer an 
höheren Schulen . 359 

R Statut des Realgymnafiums, ber Realichule une der höheren 
Töchterſchule 366 

— Volksſchulen, Beſoldungsordnung ber hiefigen 393 
Pr Behrergehältergejeß . 379 
z Drt3-Schulvorftände 372 

Schupleute, Dienftinitruftion ns 46 

Sonntagsheilighaltung 716 
Sparfajie, Statut 454 
Sped, amerikanischer j 235 

Staatsfteuern, Gejeß wegen Aufhebung direfter es... DB 
Stadbtausihuß . . . 202.579, 685, 686, 588 
Stadtverordnete, Deputationen und Kommiſfionen .. 532, 570 

Gejchäftsordnung 20 
Ordnungsbeſtimmungen 56 
Eißungen . 53 

— Vorſteher und Schitführen 51 
" Wahlkommiſſion 53 

Zahl. F 50 
Städteordnung, Aufficht des Staates x 575 

i Beſchlußfähigkeit des Magiſtrats 569 
R 5 der Stadtverordneten 564 

ä Bürgerrecht 551 

E Gemeindehaushalt . 572 

5 Gejchäfte des Magiftrats 568 

u - der Stadtverordneten . . . 562 

a Verpflichtung zur Annahme von unbefofdeten Stellen . 574 

" MWahlabtheilungen . . PF 553 
Zuſammenſetzung und Wahl des Magiſtrats . 560 

: „ der Stadtverordneten 555, 678 

Ställe, bauliche Beichaffendeit . j rg u m 
Stallungen für Handelsvieh, Reinigung und Desinetion 227 
Statijche Berechnung ns 181 
Steuern, Betriebs: 266 

R Hunde: . 255 
Luitbarfeits: . 261 

F Umfab: . 257 

Straßen, Anlegung und une, 150 
— durch Unternehmer 152 

E Baukoiten , . . i 150 

Benußung zu Vertaufftellen 68 
ä Reinigung & 5 



Straßen, Sperrungen . 
" Verzeichniß der etiggefteten 

Straßeneijenbahn 
ä Vertrag 

wegen Straßenreinigung . 
Straßenpolizeiverordnung a ie 

Subalternbeamte (Militäranwärter) 

Tagelohn, ortsüblicher 

Zaraneter- Droschken F 
Theater, bauliche Anlage und Sincchtung 

’ Rauchverbot . j 
Tingeltangel . . 
Töchterjchule, Statut i 
Transport neräufchmachender Gegenftände 

" fchwerer LRaften . . 
Treppen bei gewerblichen Anlagen unb Sabrifen 

E Konitruftion, Treppenhaus —V 

feuerfeſte 
5 bei Zijchlereien und Iuergefäbeichen Gewerben 

Treppenftufen, Vorjpringen . 

Umſatzſteuer . . 
Unglücdsfälle, Verhütung bei Bauten 

VBerfammlungsräume, bauliche Anlaoe und m... : 

Dich, Transport . . . . 
„  Unterfuchung bei Ankunft . 
„ für Zucht: und en 

Diehhof, Gebühren . . . 
J Plätze, Auftrieb . 

Viehmarkt, Standgeld-Tarif 
Volksſchulen, Bejoldungsordnung der En ber eigen Sl 

gemeinden . 

. Dienftinftruftion für die Orts- Schulvorftände j 

’ un 
Vorgärten 

Waage, öffentliche . 
Wände, Treppenhauswände 
Maijenrath . 3 
MWaldungen, Pitnehmen von Hunden ; 

Verkehr — 
Wanditärte Es j 
Warnungstafeln bei — Rranfbeiten j 
MWaflerleitung, Beftimmung über ae 

" Schub . 
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Maflerleitung, Waſſermeſſer ; F 
Waſſerverſorgung bewohnter Sundfte 

Wege, Einziehung, Verlegung - 
MWirthichaftstongeifion . 
Wittwen- und Waijenfaffe der Beamten i 
Wochenmarktordnung - 
Mochenpflegerinnen 
MWöchnerinnenhaus . . . 

Mohnräume, bauliche Beichaffenbeit. 

Pr Belchaffenheit und ——— 

Beziehung neuer 
Wohnungswechiel, Meldeweien 

onen, Bau-Eintheilung 
e fabriffreie . 

Zugänglichkeit der Grundſtücke 
Zuſtändigkeitsgeſetz Auszug) 

Zuſtändigkeitstabelle 
Zwiſchendecken 
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